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1. Uebersicht über die Verhandlungen 

Resume des deliberations 

x 145/87.036 s Rettung unserer Gewässer. Volksinitia
tive und Gewässerschutzgesetz. Revision 
Botschaft-, Gesetzes- und Beschlussesentwurf vom 
29. April 1987 (BBI II, 1061) zur Volksinitiative «z11r 
Rettung unserer Gewässer» und zur Revision des Bun
desgesetzes über den Schutz der Gewässer. 
N Rüttimann, Ammann, Aregger, Berger, Bühler, Bürgi, Co

lumberg. Danuser, Darbellay, Etique, Gigei; Longet, Lore
tan, Massy, Mauch Ursula, Oehler, Rebeaud, Rechsteiner, 
Rutishausei; Savary-Waadt, Schille, Tschuppert, Zwy~ 

(23) 
S lten, Bührer, Cavadini, Danioth, Flückiger, Jagmetti, Jelmi

ni, Lauber, Meier Josi, Onken, Rhyner, Schönenberger, Sei
ler (13) 

A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «zUT Rettung unserer 
Gewiisser» 

Bundesblatt III, 900 

B. Bundesgeserz über den Schutz der Gewässer (Gewiissem:huJz-
geserz; GSchG) 

1988 4. Oktober. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1989 -22. JuaL Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 

Motion der Kommission des Ständerates, vom 28. November 
1989 
Revision des Bundesgesetzes aber den Schulz der Gewisser 
Der Bundesrat wird beauftragt, im Hinblick auf eine rasche 
Revision des Wasserrechtsgesetzes und des Natur- und Heimat
schu~esetzes dem Parlament eine Vorlage zu unterbreiten, 
die fiif betroffene Gemeinwesen angemessene Abgeltungen 
aus erheblichen Einbussen der Wasserkraftnutzung ermöglicht. 
Solche Abgeltungsle~en sind insbesondere an die Voraus
setzung zu lmilpfen, dass schüt7.enswerte Landschaften von na
tionaler Bedeutung dauernd unter Schutz gestellt werden. Die 
Fmamkraft des Gemeinwesens ist mitzuberücksichtigen. 

1989 5. Dezember. Bescbluss des Ständerates abweichend-vom 
Beschluss des Nationalrates. Die Motion wird angenommen. 
Geht an den Nationalrat. 
1990 2L Mirz. Besehiuss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Stinderates. 
1990 19.JUDI-Beschluss des Ständerates abweichend vom Be
schluss des NatioJllllrates. 
1990 27. SeptemlJ& Bescblass des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Stinderates. 

Postulat der Kommission des Ständerates, vom 28. November 
1990 
Gewässerschutz. Einigung der Rechtsmitt4lve,fahren 
Der Bundesrat wird eingeladen, in einer besonderen Vorlage 
oder bei Anlass der Revision der einzelnen Gesetze Anträge 
vorzulegen, um die Bewilligung zur Was.,erentnahme oder zur 
Beeintlw:.1!!.:0 W~~ nach Gewisserschutzgesetz 
zusamme mit den Bewilligungen nach FISCherei
gesetz, nach Wasserbaugesetz, nach Natur- und Heimatschutz
gesetz, nach :Q':!°Jlanun_gsgesetz und soweit möglich nach 
Waldgesetz und Enteignungsgesetz. Die Rechtsmittelver
fahren wiren einander anzupassen. 
l990 29. November. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Beschluss des Nationalrates. Das Postulat der Kommis
sion wird angenommen; die Motion der Kommission wird ab
geschrieben. 
1990 10. Daember. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 
1990 12. Dezember. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1991 24.Januar. Beschluss des Ständerates: Das Bundesgesetz 
wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1991 24. Januar. Beschluss des Nationalrates: Das Bundesge
setz wird in der SchlussabstimmtJDg angenommen. 

Bundesblatt 1, 250; Ablauf der Referendumsfrist: 6. Mai 1991 

I 

x 145/87.036 e Sauvegarde de nos eaox. Initiative popu
laire et loi sur la protection des eaox. Revision 
Message, projets de loi et d'arrete du 29 avril 1987 (FF II, 
1081) concemant !'initiative populaire «pour la sauve
garde de nos eaux» et la revision de la loi federale sur la 
protection des eaux. 
N Rüttimann, Ammann, Areggei; Berger, Bühler, Bürgi. Co

lumberg. Danuser, Darbellay, Etique, Giger, Longet, Lore
tan, Massy, Mauch Ursula, Oehler, Rebeaud, Rechsteiner, 
Rutishausei; Savary-Vaud, Schille, Tschuppert, Zwygart (23) 

E lten, Bührer, Cavadini, Danioth, Flückigei; Jagmetti, Jelmi
ni, Laubei; Meier Josi, Onken, Rhyner, Schönenberger, Sei
ler (13) 

A. .Anite fedbal concemant l'initialive populaire «pour 1a sauve-
garde ik 1IOS eaux» 

Feuille federale m, 859 

B. Loi federale sur la protection des eaux (~) 
1988 4 octobre. Decisiou du Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil federal. 
1989 22 juin. Dicisfon du Conseil national avec des diver
gences. 

Motion de 1a Commfssion du Conseil des Etats, du 28 no
vembre 1989 

Rwision de la loi sur la protection des eaux 
Eu egard a une rapide revision de 1a loi sur l'utilisation des 
forces hydrauliques et de 1a loi sur 1a protection de la nature et 
du paysage, le Conseil federal est charge de presenter un projet 
au Parlement qui prevoit pour les collectivttes coni:em6es des 
montants compensatoires, en we de combler de maniere apP:~ le manque a gagner resultant des atteintes sensfüles a 
l' · ·on des forces hydrauliques. 
De tels montants compensatoires seront tout particulierement 
lies a la condition que les sites dignes d'etre proteges dont 
l'importance est nationale soient definitivement mis sous pro
tection. On tiendra compte de la capacite financiere des collec
tivites en question. 

1989 5 dkembre. lMcision du Conseil des Etats avec des diver
gences; la motion de 1a commission est adop~. 
1990 21 mars. Dicision du Conseil national avec des diver
gences 
1990 19 juin. Dicision du Conseil des Etats avec des diver
gences. 
1990 27 septembre. Decision du Conseil national avec des 
divergences. 

Postulat de la commission du Conseil des Etats, du 28 no
vembre l~ 
Protcction des eawc. Harmonisadon des procedures 
Le Conseil federal est invite a proposer, soit par le biais d'un 
projet specifique, soit en connexite avec la reVJSion de Jois, que 
l'on reunisse l'autorisation octroyee en vertu de la loi sur 1a 
protection des eaux pour prelever de l'eau ou influencer un 
üebit, avec les autorisations requises en vertu de la loi sur la 
peche, de 1a loi sur la police des eaux, de la loi sur la protection 
i:le la nature et du paysage, de la loi sur l'amenagement du 
territoire et, dans la mesure du possible, de la loi sur la police 
des forets et de la loi sur l'expropriation. Les procedures de-
vraient etre harmonisees. . 

1990 29 novembre. Dicision du Conseil des Etats avec des 
divergences; le postulat de 1a commission est adopt6; la motion 
de 1a commission, du 2$ novembre 1989, est classee, son but 
ayant ete realise. 
1990 10 d&embre. Decision du Conseil national avec une di-
vergence. · 
1990 12 d&embre. IMcision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1991 24 janvier. Decision du Conseil des Etats: La loi est 
adoptee en votation finale. · 
1991 24 janvier. Dicision du Conseil national: La loi est adop
tee en votation finale. 

Feuille federale 1, 226; delai d'opposition: 6 mai 1991 
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Jung (C, LU) 

Leutenegger Oberholzer (G, BL) 
Longet (S, GE) 

Loretan (R, AG) 

Luder (V, BE) 

Maeder (U, AR) 
Massy (L, VD) 
Mauch (S, AG) 
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Nussbaumer (C, SO) 
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Rebeaud (G, GE), rapporteur: 
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Masoni (R, TI) 
Meier Josi (C, LU) 
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Sauvegarde de nos eaux. Initiative populaire 932 

87.036 

Rettung unserer Gewässer. 
Volksinitiative und Gewässerschutzgesetz. 
Revision 
Sauvegarde de nos eaux. 
Initiative populaire 
et loi sur la protection des eaux. 
Revision 

Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwurf vom 29. April 1987 
(BBI II, 1061) 
Message, projets de loi et d'rite du 29 avril 1987 (FF II, 1081) 
Beschluss des Ständerates vom 4. Oktober 1988 
Decision du Conseil des Etats du 4 octobre 1988 

Antrag der Kommission 
Siehe Detailberatung 

Proposition de 1a comm/ssion 
Volr discussion par artlcles 

Präsident: Die Debatte wird wie folgt geführt: Zunächst halten 
wir, die allgemeine Aussprache über die Volksinitiative und 
gleichzeitig die Eintretensdebatte zum Indirekten _Gegenvor
schlag. Nachdem die Eintretensdebatte zum Bundesgesetz In 
organisierter Form durchgeführt wird. lautet die Rednerfolge: 
Kommissionssprecher, dann Antragsteller der Kommissions
minderheit Rechsteiner, dann Fraktionssprecher. Hierauf 
stimmen wir ab über Eintreten auf den Gegenvorschlag bezie
hungsweise- stellen wir fest, dass Eintreten nicht bestritten Ist. 
Nach dem Elntretensbeschh.ass beraten wir die Vorlage B, also 
das Bundesgesetz gt!mäss Fahne. Dann folgt die Gesamtab
stimmung über das Bundesgesetz. Erst nachher erfolgt die 
AbstlmmungüberdleAnträgezum Bundesbeschluss über die 
Volksinitiative, also Ober die Abstimmungsempfehlung in Arti
kel 2. Schllessllch erfolgt die Gesamtabstimmung. 

Rüttlmann. Berichterstatter: Zur Vorgeschichte: Das Wasser 
Ist einer unserer lebensnotwendigen Gebrauchsartikel. Jahr
zehnte-, ja jahrhundertelang war für die Menschheit die Quan
tität und Qualität des Trink- und Gebrauchswassers problem
los, weil die Natur beim bescheidenen Lebensstandard der 
Bevölkerung die Reinigung und Erneuerung dieser Res
source von selbst besorgte. Erst als in der Nachkriegszeit die 
Ansprüche In Menge und Güte an das Element Wasser ganz 
eklatant anstiegen, die Bevölkerung sich deutlich vermehrte 
und die Vorfluter zu Kloaken degenerierten, wurde man sich 
bewusst, dass etwas geschehen musste. 1959 wurde das er
ste Gewässerschutzgesetz konzipiert. Unmittelbar nachher 
wurde zur Tat geschritten, das heisst, die Gemeinwesen wur
den verpflichtet, Kläranlagen und Hauptsammelkanäle zu er
stellen, un~ die Bewohner der Siedlungsgebiete mussten ihre 
Abwässer den öffentlichen Reinigungsanlagen zuführen so
wie Klärbeiträge entrichten. Bund, Kantone und Gemeinden 
haben seither über 25 Milliarden Franken in die öffentlichen 

N 19 juin 1989 



19.Juni1989 N 933 Rettung unserer Gewässer. Volksinitiative 

Anlagen investiert Dazu wären noch die Aufwendungen de~ schutzgesetz (ohne Gegenstimme); Gesamtabstimmung: ße-
Privaten für Anschlusskosten und Betriebsbeiträge hinzuzu- setzentwurf mit 20 gegen 3 Stimmen angenommen. 
rechnen. Ich erwähne dies nicht etwa, um den Milliarden nach- Zur Behandlung der Bundesbeschlüsse A und B in der 11atio-
zutrauem, s6ndern um daran zu erinnern, dass in 8achen Ge- nalrätllchen Kommission. Vorerst ist festzuhalten, dass auch 
wässerschutz nicht nichts, sondern ein gewaltiger Schrittnach unser Rat in der vergangenen Herbstsession der Fristverlän-
vome getan wurde. Wir können in unserem lande, von weni- gerung um ein Jahr zur Behandlung der Volksinitiative zuge-
gen Ausnahmen abgesehen, das Wasser aus der öffentlichen stimmt hat Die Frist läuft also am 8. Oktober 1989 endgültig 
Versorgung bedenkenlos geniessen, un,:I sogar das Baden in ab. Unsere Kommission war sich schon an der ersten Sitzung 
den Flüssen ist wieder moglich geworden, nachdem vor zwan- kurz vor Jahresende darin einig, dass sie mindestens die lnitia-
zig, d~issig Jahren die Behörden diesbezüglich zur Vorsicht, tive zügig behandeln müsse, damit sie In der Herbstsession 
wenn nicht gar zum Verzicht aufrufen mussten, Das Gewässer- 1989 verabschiedet werden kann. Wie schon der Ständerat 
schutzgesetz wurde 1971 revidiert und konkretisiert, weil ein- wollte sie aber, wenn immer möglich, die Initiative und den in-
zeine Kantone keine Handlungspflicht daraus ableiten konn- direkten Gegenvorschlag in Form des revidierten Gewässer-
ten. schutzgesetzes gleichzeitig behandeln und in den Rat brin-
Heute stehen wir vor einer Totalrevision. Während man die bis- gen. Erstens beschlagen sie auf weiten Strecken die gleiche 
herigen Massnahmen und Aufwendungen unter dem Begriff ~erie und zweitens drängt sich dieses Verfahren aus ver-
«qualitatlver Gewässerschutz» subsumierte, geht es diesmal handlungsökonomischen und.referendumspolitischen Grün-
schwergewichtig darum; den sogenannten quantitativen Ge- . den auf. Die Kommission hat daher in der Rekordzeit von vier 
wässerschutz zu verwirklichen. Das Schwelzervolk hatte näm- -Monaten einen Besichtigungstag und sechs Beratungstage 
· nch schon vor drelzehnelnhalb Jahren, am 7. Dezember 1975, abgehalten. Leider Ist die Besichtigung der Restwassermen-
mit starkem Mehr der Volks- und Stand85$tlmmen einen Arti- genproblematik am 21. Dezember des vergangenen Jahres 
kel 24bls in die Bundesverfassung aufgenommen. Bnzlg der buchstäblich Ins Wasser gefallen, weil der damaligen starken 
Kanton Wallls hatte ihm nicht zugestimmt Dieser Artikel 24bis Niederschläge wegen das Fllesswasser gar nicht so weit ge-
enthält verschiedene Grundsätze und Bestimmungen ziJr drosselt werden konnte. Hingegen fiel die« Trockenübung» im 
haushälterischen Nutzung und zum Schutze der Wasservor- Werkhof Flüelen mit der Regierung und mit Fachleuten des 
kommen sowie zur Abw~hr schädigender Bnwlrkungen des Kantons Url Instruktiv aus. Praxisnaher konnten wir am Nach-

. Wassei:s. Insbesondere - und darum geht es heute - besagt mittag Im Kanton Luzern die Verwertung und allfälJlge technl-
Artikel 24 Absatz 2 Litera a, dass der Bund Bestimmungen zu scne Aufbereitung von Hofdünger besichtigen. 
erlassen habe Ober den Schutz der ober- und unterirdischen Bel Aufnahme der Beratung beschloss die Kommission -
Gewässer gegen Verunreinigung und Ober die Sicherung an- ohne Opposition -, die Eintretensdebatte über die Initiative 
gemessener Restwassermengen. Seither wurde diese Verfas- · und das Gesetz gemeinsam zu führen wie der Ständerat, hln
sungsbestlmmung noch nicht durch eine Gesetzgebung kon- gegen die Abstimmung Ober die Initiative bis nach Verabschle-
kretislert. Des Abwartens überdrüssig lancierten Fischerei- dung des Gesetzestextes aufzuschieben'. In abgewandelter 
und Naturschlltikrelse -anfangs der achtziger Jahre eine Form wollte man also den Spatz auf dem Dach nicht abschles-
Volksinitiative für einen neuen Artikel 24octies und reichten sie , sen, bevor man eine fette Taube In der Hand hatte. Eintreten 
am 9. Oktober 1984 mit 176 887 Unterschriften ein. Diese ist wurde ohne Gegenstimme beschlossen, und somit ging man 
Gegenstand unserer Beratungen als Baschluss A. direkt In rnedlas res, ohne vorher Hearings durchzuführen. Die 
Der Beschluss B beschlägt die Totalrevision des Gewässer- Referate und Protokolle des ganztätigen Hearings, das der 
schutzgesetzes vbm 8. Oktober 1971. Dieses Ist zwar ein se- · Ständerat durchgeführt hatte, standen uns aber zur Verfü-
parates Geschäft; behandelt jedoch die gleiche Materie, Ins- gung. Ich werde tn meinem Bntretensreferat bewusst nicht In 
besondere was die Regelung der Restwassermengen betrifft. die Details gehen, um Wiederholungen zu vermelden. -
Es konkretisiert die entsprechende ~mmung Im Artikel 24 Zusa.mmel')fassend kann Ich festhalten, dass die Kommission -
bis Absatz 2 Litera a, geht dann aber darüber hinaus noch el- um Lösungen echt gerungen und auch versucht hat, denpoll-
nlge Schritte weiter In bezug auf den qualitativen Gewässer- tlschen Pulsschlag des Volkes abzuhören. So wurden gegen- _ 
schutz. Konkret: Die landwirtschaftliche Düngerproblernatik, Ober dem Bundesrat einerseits und dem erstberatenden Stän-
aber auch andere mögliche Einflüsse auf unsere Gewässer derat andererseits einige Jalons anders gesteckt. Afterdings 
wurden in der Zwischenzeit virulent. Ich erinnere etwa an den musste der Präsident zweimal den Stichentscheid geben. 
Falt «Schweizerhalle». Dies soll andeuten, dass auch für unseren Rat noch etwas 
Nach der Annahme des Verfassungsartikels von 1975 wurde «Fleisch am Knochen» Ist. 
eine Arbeitsgruppe «Restwasser» durch das EVED eingesetzt. In der Schlussabstimmung wurde die vorliegende Fassung 
Dieses Gremium lieferte seinen Schlussbericht 1982 ab zu- des Gesetzes, also Beschluss B, mit 13 gegen O Stimmen bei 
sammen mit der Studie «Aufgabenteilung Bund/Kantone im 5 Enthaltungen angenommen. Beim Beschluss A wurde Arti-
Bereich der Wasserwlrtscf')aft». Dies waren wichtige ,Grundla- kel 2, nämlich die Ablehnung der Initiative zur Rettung unserer 
gen für die anstehende Revision des Gewässerschutzgeset- Gewässer bzw. die Empfehlung an Volk und Stände, mit 10 
zes, die mit Botschaft vom 29. Aprll 1987 vom Bundesrat den gegen 8 Stimmen angenof'.Tlmen. Sie finden auf der Fahne 
Räten zugeleitet wurde. , den entsprechenden Minderheitsantrag. 
Allerdings gab es Im gleichen Jahr noch ein Zwischenspiel, Zur Initiative: Sie schlägt bekanntlich einen neuen Artikel 24 
nämlich den vom Bundesrat am~- Februar, also zwei Monate octles vor. Ihre Hauptzielrichtung Ist die Legiferierung der Ver-
vorher, ver:abschiedeten altgemelnverbindllchen Bundesbe- fassungsbestlmmungen von 1975. Insofern kann man ihr eine 
schluss Ober die Restwassermengen. Dieser wurde In der gewisse Berechtigung nicht absprechen. Sie ist ein offensicht-
Herbstsession 1987 von beiden Räten im beschleunigten Ver- llches Zeichen der Ungeduld. Sie war vielleicht sogar nötig, 
fahren behandelt Weil der Ständerat Im Gegensatz zum Natlo- um Bundesrat und Parlament in Trab zu setzen„ Hingegen ist 
nalrat aus verfassungsrechtlichen und gesetzgebungspotiti- es nicht nötig, sie anzunehmen. Sie ist sogar überflüssig, weil 
sehen Gründen nicht darauf eingetreten ist, fiel der Btlschluss wir mit Artikel 24bls die Grundlage besitzen, um den Anliegen 
aus Abschied und Traktanden. Der Beschluss wollte vorzeitig der Initianten auf Gesetzesebene Rechnung zu tragen. Sie Ist 
Schranken einbauen mit Blick auf die Restwasserregelung im in Teilbereichen widersprüchlich zu Artikel 24biS. Gewisse Be-
bereits vorliegenden Gewässerschutzgesetz, da noch ein stlmmungen sind nicht praktikabel. Es werden Bnzelhelten 
Boom von neuen Konzessionsgesuchen vorausgesagt geregelt, die nach unserem Verfassu~dnls in ein Ge-
wurde. Uebrigens Ist der befürchtete Boom nicht eingetreten. setz gehören, und die Initiative enthält Unklarheiten, die später 
Der Ständerat hat die vorliegende Initiative und die Gewässer-· durch die Gesetzgebung nicht behoben werden können. 
schutzrevislon als Erstrat In der Herbstsession 1988 behandelt Im Ständerat wurde auch Ober ihre Verfassungsmässigkelt ge-
und Ist zu folgenden Beschlüssen gekommen: Ablehnung stritten. In unserer Kommission war man der Auffassung, dass 
bzw. Antrag auf Verwerfung der Initiative mit 13 gegen 5 Stirn- sich dieser Streit nicht lohne und ohnehin hinter.dem politi-
men; stillschweigende Verlängerung der Frist zur Behandlung sehen Willen der Initiative zurückstehen müsse. Herr Bundes-
der Volksinitiative um ein Jahr; Eintreten auf das Gewässer- rat Cotti wird sich mit der Verfassungsmässlgkeit zweifellos 
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noch befassen. Dies ist in etwa die Meinung der Mehrheit der 
Kommission. · 
Für die Minderheit ist die Initiative offensichtlich und unüber
hörbar ein probates Druckmittel für eine möglichst rigorose 
Festlegung der Restwassermengen aber auch ökologischer 
Forderungen. Der Schutz naturnaher und noch unberührter 
Flusslandschaften müsse nun kompromisslos durchgezogen 
werden, was nur mit der Initiative gewährleistet sei. 
Wie gesagt, die Mehrheit plädiert für die Ablehnung der Initia
tive, da ihre Anliegen im Gewässerschutzgesetz besser und 
klarer geregelt werden könnten. 
Zu den Schwerpunktbereichen im Gewässerschutzgesetz. Es 
lassen sfch deren drei abgrenzen: die Frage der Behandlung 
des Abwassers und Verwertung der Hofdünger aus der Nutz
tierhaltung, zweiter Abschnitt, Artikel 1 O bis 16, 50a und 75 Zif
fer 5; die Sicherung angemessener Restwassermengen, zwei
tes Kapitel, Artikel 29 bis 36 und die Abgeltung von Verzichten 
zugunsten von unberührten Flusslandschaften, Artikel 75 Zif
fer 6. 
zum ersten: Nachdem schon eine beachtliche Minderheit des 
Ständerates die Lösung einer möglichen technischen Auf
bereitung von Hofdünger befürwortet hatte, suchte unsere 
Kommission in dieser Frage nach einem Konsens zwischen 
den bäuerlichen und den mehr ökologischen Mitgliedern. Wir 
bildeten eine Unterkommission von fünf Mitgliedern. Es gehör
ten Ihr an: Frau Mauch, Herr Berger, Herr Bühler, Herr Tschup
pert und der Sprechende. In wiederholten Bemühungen hat . 
diese Subkommission-zusammen mit den Vertretern des Bu
wal und des BLW- nach einer Lösung gesucht, die sie Ihnen 
heute präsentieren kann. Die Fahne sieht auf Seite SArtikel 14 
auf den ersten Blick etwas kompliziert aus. Sie Ist es auch. Weil 
aber Haupt- und Eventualantrag der Minderheit zugunsten ei
ner neuen Formulierung zurückgezogen .werden, sollten wir 
meines Erachtens einen Konsens finden können. Mehr dar
über in der Detailberatung. 
zum zweiten Schwerpunkt, den Restwassermengen. Auch 
hier glaube Ich behaupten zu dürfen, die Kommission habe ei
nen V81'tr!:ltbaren Kompromiss zwischen den naturgemäss di
vergierenden Interessen der Energiewirtschaft, den Bergkan
tonen und den Oekologen gefunden. Im Hintergrund stand 
und steht heute noch der unzweideutige Verfassungsauftrag 
aus dem Jahre 1975, aber auch die von beinahe 180 000 Bür
gern unterschriebene Initiative. Wer sich um die künftige Ener
gie- und Insbesondere Elektrizitätsversorgung Gedanken 
macht, kann nur schwer verstehen, dass nach dem Verzicht 
auf das KKW Kalseraugst auch noch eine Beschränkung der 
sauberen Stromproduktion aus hydraulischen Werken dazu 
kommen soll. Aber der politische Wille scheint nun einmal vor
handen zu sein, und es wird an unseren nachfolgenden Gene
rationen liegen, einen Ausweg aus dieser Sackgasse zu fin
den. Den Atomstrom aus dem nahen Ausland zu beziehen 
und diesem die lnkonvenlenzen zu überlassen, kann ja wohl 
nicht die langfristige Lösung sein. 
Schllessllch noch zum Thema Abgeltung des Verzichts auf 
Wasserzinsen. Sie finden dazu einen Mehrheits-und zwei Min
derheitsanträge auf Seite 30 der Fahne. Die Kommission hat 
sich mehrheitlich - mit 1 O zu 8 Stimmen - für eine Festschrei
bung des Prinzips der Abgeltung entgangener Wasserzinsen 
durch den Bund entschieden. Die Minderheit schlägt die glei
che Zielrichtung vor, aber mittels des sogenannten Land
schaftsrappens. 
Die Frage der Abgeltung Ist zwar verfassungsrechtlich und In 
ihren möglichen Auswirkungen noch kontrov~rs. Der Bundes
rat hatte Mühe mit dem Suchen von zwei Oberexperten, Ist nun 
aber fündig geworden. Die Expertise steht für das Frühjahr 
1990 in Aussicht Die Mehrh.eit der Kommission wollte aber ein 
Zeichen setzen. Wenn unser ,Rat sich ihr anschllessen sollte, 
entsteht eine Differenz zum Ständerat, und dieser müsste sei-
nerseits nochmals über die Bücher. · · 
zur politischen Würdigung. Auch wenn politische Druckmittel, 
wie In unserem Falle die Initiative, unsympathisch sind und 
gerne Gegendruck erzeugen, wcire es doch ein Gebot der 
Stunde, sich von beiden Seiten her etwas anzunähern, um ei
nen tragbaren Kompromiss zu finden. Der Verfassungsauftrag 
muss erfüllt werden. Alles-oder-nichts-Lösungen bringen uns 

nicht vorwärts, auch wenn das Taktieren in der Politik noch so 
verlockend sein sollte. Eine Trotz- oder Verhinderungsstrate
gie wäre in diesen anstehenden Fragen wohl für beide Seiten 
keine Lösung im Interesse von Land und Volk. Ich rufe Sie des
halb auf, Ihren Beitrag für einen tragfähigen Konsens zu lei
sten. Wenn tatsächlich in der Interessenabwägung bisher die 
Natur zu kurz gekommen ist, so soll das Pendel zu ihren Gun
sten korrigiert werden, aber auch wieder nicht so weit, dass 
unserer gesamten Volkswirtschaft unzumutbarer Schaden zu
gefügt würde. 
Ich schliesse mit dem verbindlichen Dank an Herrn Bundesrat 
Cotti und an die, Herren der Verwaltung für die Unterstützung 
mit Unterlagen und für die konstruktiven Vermittlungsvor
schläge. Ich danke aber auch Ihnen, meinesehrverehrten Kol
leginnen und Kollegen der Kommission, für Ihre tatkräftig~ Mit
arbeit 

M. Rebeaud, rapporteur: Nous devons debattre et decider de 
deux ·objets, qui figurent sur le meme depliant l'arrete A. 
c'est-a-dire !'initiative populaire pour la sauvegarde de nos 
eaux, et l'arrete B, soit la revislon totale de la loi sur la protec
tlon des eaux qui sert en l'occurrence de contre-projet indirect 
ä l'lnitlatlve. 
L'lnitlatlve demande la protectlon integrale des cours d'eau 
encore naturels ou proches de l'etat natural, ainsi que la ga
rantie d'un debit minimum sufflsant pour les cours d'eau dont 
l'eau est captee pour produire essentlellement de l'electrlcite. 
Ces deux revendlcatlons sont presentees dans des termes as
sez absolus, pour ne pas dire fondamentalistes. Las inltlants 
conslderent que l'economle en general a abuse de la disponi
blllte en eau quj existe dans ce pays. lls considerent que ce qul 
raste de nature doit Mre protege de maniere rigoureuseetque, 
lorsque c'est posslble, il faudrait meme rendre ä la nature une 

· partle de l'eau qu'on lui a prlse de maniere a ce que, notarn
ment, las torrents de montagne qui sont utilises pour produire 
de l'electrlcite puissent retrouver des condltlons blologiques 
normales et que la faune et la fiore qui en avaient disparu parce 
que le torrent etait asseche reprennent place naturellement 
Le Conseil federal consldere que ces revendicatlons de l'lnitia
tlve vonttrop loln, qu'elles porteralent un coup trop dur ä l'eco
nomie en general et a l'economie hydraulique en particulier, ei: 
propose donc le rejet de l'lnltlatlve, d'accord en cela avec le 
Conseil des Etats et la majorite de votre commission. Pour 
faire quelques pas dans le sens des auteurs de l'inltlatlve, le 
Conseil federal propose une revision totale de 1a loi sur la pro
tectlon des eaux, en y introduisant un element nouveau, qui 
n'existait pas jusqu'a maintenant et qui fixe des debits mini
mums pour les torrents. En effet, la competence de fixer ces 
debits mlnimums existe deja dans la constitution, ä l'artlcle 
24bls, approuve par le peuple et las cantons en 1975. Cet artl
cte lmpose ä la Confederatlon d'edicter des dispositions sur le 
maintien de debits minimums convenables. 11 ·n'y a donc pas 
de probletne quant ä la competence de la Confederatlon en la 
matiere. 
Le projet du Conseil federal, tel qu'approuve largement parvo
tre commission, va molns loin que l'initlatlve, dans las quan
tites d'eau qu'il veut rendre ä la nature et aussi dans la rapidite 
de l'executlon. Selon la proposltlon de revision de la loi du 
Conseil federal, les debits minimums seraient garantis aux 
cours d'eau captes au moment de l'echeance des conces
sions, dont les durees peuvent aller Jusqu'a so ans, c'est-a
dlre qu'on obtiendrait le resultat voulu ä peu pres au milieu du 
siecle prochain, progressivement, au fur et a mesure de 
l'echeance des concessions actuelles. 
Le projet de lol amellore la protectlon des biotopes, sans ga
rantir leur protectlon integrale; et cherche a realiser un equili
bre entre les lnterets. d'une part, de la protectlon de 1a nature 
et, d'm,itre part, de l'economle, notamment de la production 

. d'electrlcite, alors que l'lnltlatlve voulait obtenir une mise sous 
protection priorltalre des valeurs naturelles. 
Le double objet a deja ete traite au Conseil des Etats, dont les 
decisions sont pratiquement comormes aux voeux du Conseil 
federal puisque !'Initiative a ete refusee par 13 voix contre 5 et 
que 1a loi a ete approuvee par 20 voix contre 3. Cependant, la 
loi revisee, teile qu'approuvee par le Conseil des Etats, com-
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porte, aux yeux du Conseil federal comme aux yeux de votre 
commission, un grave defaut en ce sens qu'elle est beaucoup 
trop faible quant a la protection des debits minlmums. Le Con
seil des Etats a en effet approuve le principe de ces debits mais 
a ajoute un alinea permettant aux autorites cantonales de 
reduire ces debits minimurns dans certains cas particuliers, 
notamment dans le cas Oll certains interets economiques lo
caux seraient touches. 
Des le moment Oll les debits minimums, tels qu'ils sqnt pro
poses par le Conseil federal, constituent. du point de vue des 
e~perts ~t du point de vue du Conseil federal lui-meme, un mi
nimum absolu au-dessous duquel on ne devrait en aucun cas 
descendre, cette proposltion du Conseil des Etats reviendrait 
pratiquement a vider de sa substance l'essentiel des nou
veautes apportees a la loi, ca qui reduirait conslderablement 
sinon totalement sa vertu de contre-projet indirect. G'est pour
quoi votre commission proposera de changer la decision du 
Conseil des Etats sur ca point, qui est probablement le point 
.cantral des tensions polltiques qui se sont exprimees dans ca 
debat depuis six mois ou une annee, mais ca n'est pas, et de 
loln, le seul objet de nouveautes qui sont introdultes dans la 
loi. . 
Je signale deux autres sujets sur lesqtJels nous avons eu des 
debats approfondis an commission et. dans une cartaine me
sure, confllctuels: d'une part, le probleme de l'agrlculture et, 
d'autre part, la question de la compensation pour le manque a 
gagner dans las regions de montagne qui se verraient impo
ser des debits mlnimurns. 
La question agrlcole est a la fois simple et compllquee. Elle se 
pose dans des regions Oll l'autorite federale a autorise des ex
ploitations dans lesquelles le betat! est exträmement con
centre, trois, quatre ou cinq tAtes de gros betall par hectare. 
Ceci est incompatible avec 1a protection des eaux puisqu'au
dela de deux etdeml ou trois unltes de gros betall-c'est-ä-dlre 
de vaches - la charge des dejections de ces animaux est ln
supportabie pour 1a nature. La Conseil des Etats ne s'etait pas 
trop etendu sur ca sujet;· 1a Commlssion du Conseil national -
oll d'ailleurs l'agrlculture etait fortement representee, et avec 
quelle ccimpetencel .:. an. a debattu longuement et a cherche 
toutes sortes de solutions permettant d'eviter que la nouvelle 
·lolsurlaprotectiondeseauxnenulseatouteuneserled'entre
prlses agricoles, notamment de Suisse centrale et de Suisse 
orientale, qul, au terme du projet de lol tel qu'II avait ete pro
pose par le Conseil federal, devrait, soit redulre leur cheptel, 
solt etendre leur surface, c'est-ä-dire se restructurer. 
Cela conduirait, au cas Oll las propositlons du Conseil federal 
seraient acceptees an fln de compte, a une certaine r~uctlon 
du nombre de ces exploitations. Nous y reviendrons assez 
longuement et necessairement parce qua la chose devient a la 
fois compliquee et confuse dans la discusslon de detail; je ne 
m'etends pas lä-dessus malntenant. 
La troisieme objet auquel nous devons d'ores et deja ätre ex
trämement attentifs et qui a provoque; au sein de la commis
sion mais aussi entre la commission et le Conseil federal, des 
dlscussions intenses, p'est la propositlon qul consiste a pren
dre de l'argent, soitdans lacaissefederale, soltdans las recet
tes des compagnies d'electriclte, pour verser des montants 
compensatoires aux regions de montagne qul seront tou
chees dans leur revenu annuel par l'lmposltion des debits ml
nimums. Cela revient a dire, concretement, qua le jour ou une , 
concession arrlve a echeance etque la loi federale impose a la 
commune ou a la ritgion un debit residual, un debit lalsse a la 
nature, superleur a ca qu'il etait auparavant; las redevances 
dues par les compagnies d'electriclte a ces collectivites vont 
forcement diminuer dans la meme proportion. C'est ce qua 
l'on peut appeler un manque a gagner, et 1a propositlon de 
M. Loretan comme caile de Mme Danuser reviendrait a trou
ver de l'argent aupres du consommateur ou aupres du contri
buable pour compenser ce manque a gagner. 
II s'aglt d'un gaste politlque qui consiste, pour las auteurs de 
ces propositlons, a evlter de faire porter le chapeau, soit las 
frais de la revision de la loi a des regions de montagne qul, par 
ailleurs, sont deja defavorisees economiquement Mais c'est 
une solution qui pose des questions de principe consldera
bles, dans la mesure Oll, comme nous lefalt remarquerle Con-

seil federal, il n'y a pas de precedent vraiment evident de ce 
mode de faire. 
D'ailleurs, vous avez re~ aujourd'hui et samedi des rapports 
d'experts, tous eminents constitutionnalistes ettous aussi par
faitement divergents las uns par rapport aux autres, sur les fon
dements constjtutionnelf de ce genre de projet. Je crois qu'il 
est inutile de s'etendre trop longuement maintenant sur ce 
point, car nous aurons l'occasion d'y revenir dans la discus
sion de detail. Je voulais simplement vous rendre attentifs au 
fait qua c'est sur ces trois points la, probablement, que portera 
l'essentiel de nos debats. 
Juste un mot pour caracteriser las debats de la commission, 
qui, comme vous l'a falt remarquer notre president, ont ete 
menes a un train d'enfer: il y a eu six ou septseances; pour une 
revisiori totale, cela n'est pas beaucoup. Cela vous explique 
d'ailleurs pourquol les propositlons de la commission ne sont 
pas d'une clarte absolue sur cartains points et pourquoi, sur 
certains sujets, alors qua l'administration a remanie la loi ac
tuelle sur la protection des eaux, la commlssion ne s'y est pas 
attardee et a avale tout cult-ou tout cru, comme vous voudrez · 
- las propositlons de l'administration, qui, du point de we 
structurel, modiflent en profondeur et, quelquefois an subs
tance, la loi sur la protection des eaux. 
Dans Ia commisslon, il a ete tente des arbltrages sur deux 
fronts: Ies protecteurs de Ia nature ont eu a faire d'une part aux 
defenseurs des interets de l'agriculture, d'autre part, sur d'au
tres sujets, aux defenseurs des interAts des producteurs , 
d'electricite. C'est ainsl qua las propositlons qui vous sontfal
tes par Ja commission ont generalement ete-acquises par des 
majorites relativement courtes, de l'ordre de 12 a 8, de 1 o a 8, 
de 12 a 10.11 esttres rare-et il faudra tesignaler dans la dlscus
slon par articies- qua la commission alt pu degager de fortes 
ma}orites consensuelles sur un objet ou sur un autre. 
Las travaux de 1a commission ont permis de corriger l'erreur 
majeure reprochee par le Conseil federal au Conseil des Etats, 
puisque nous voulons etablir un minimum absolu an matiere 
de debit minimal, sans possibilite pour las cantons d'aller au
dessous quand ils le jugent necessaire. Cela ne sufflt pourtant 
pas aux auteurs de l'initlative pourse deciarer satlsfalts, autant 
qua je sache, et je pense que certains d'entre eux s'exprime
ront a cette trlbune; ils malntiendront leur initiative aussi long
temps qua d'autres revendlcatlons, notamment le fond de · 
compensatlon, n'auront pas ete satlsfaltes. 
Au terme de ses travaux, votre commlssion, dans Ies circons
tances qua Je viens de vous decrire, a rejete !'initiative par 
10 voix contre 8, 1a loi teile qu'elle vous est proposee ~ la 
majorite de la commission a ete approuvee par 13 voix contre 
zero mais avec 5 abstentions. II va sans dire qua las gens qul 
se sont abstenus a ce vote etaient favorables a l'lnitlative dans 
le vote precedent 

Rechsteiner, Sprecher der Minderheit: Ich beantrage Ihnen, 
die Initiative dem Volk zur Annahme zu empfehlen. Wir wissen 
es: Aufgrund einer mit e,rdrückender Mehrheit angenomme
nen Verfassungsbestimmung Ist der Bund seit 1975 verpflich
tet, bei Wasserentnahmen fur die Bnhaltung angemessener 
Restwassermengen zu sorgen. Was hat der Gesetzgeber bis 
heute für die Durchsetzung dieser Verfassungsbestimmung 
getan? Nichts. 
Der vorgezogene Restwasserbeschluss, der vom Bundesrat
noch vertreten durch alt Bundesrat Schlumpf-vorgelegt wor
den ist, ist vom Ständerat unrühmlich beerdigt worden. Man 
geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass auch die Revision 
des Gewässerschutzgesetzes noch längete Zelt auf sich war
ten nasse, wenn nicht vor fünf Jahren die Volksinitiative «Zur 
Rettung unserer Gewässer» eingereicht worden wäre. Immer
hin ein bescheidener erster Bolg, den das Volksbegehren bis . 
heute erzielt hat. ' · 
Was will die Initiative? Die Initiative will einen umfassenden 
Schutz für diejenigen Gewässer, die noch weitgehend ur
sprünglich sind. Unter die Kategorie der weitgehend ur
sprünglichen Gewässer fallen leider nur noch rund 1 O Prozent 
unserer Gewässer. Sie sollen nun geschützt werden, bevor es 
auch für. sie zu spät ist. Einen weitgehenden Schutz sollen 
auch die sogenannt naturnahen Gewässerabschnltte erfah-



Sauvegarde de nos eaux. Initiative populaire 936 N 19 juin 1989 

ren, die vielleicht noch 10 bis 17 Prozent unserer Gewässer 
ausmachen. Bei den naturnahen Gewässerabschnitten sind 
'Z!Nar nicht alle Eingriffe verboten, aber der Charakter des Ge
wässers muss aufgrund seiner besonderen landschaftlichen 
und ökologischen Bedeutung erhalten bleiben. Neben diesen 
besonderen Schutzbestimmungen für die wenigen noch ver
bliebenen natürlichen und naturnahen Gewässer schreibt die 

liehen Parteien unterstützt wer-den. Sie wird deshalb an der 
Urne eine gute Chance haben. Nicht nur wegen dieser breiten 
Unterstützung, sondern auch weil sie bitter nötig ist: Die Ge
wässer verdienen einen besonderen Schutz, einen zusätzli
chen Schutz. Ich beantrage Ihnen deshalb, die Annahme der 
Initiative zu empfehlen. 

Initiative wirksame Sanierungsbestimmungen für belastete Oester: Vieles wurde bereits gesagt Ich beschränke mich dar-
Gewä~er, ausreichende Wasserführung bei Wasserentnah- auf, einige Akzente aus der Sicht der LdU/EVP-Fraktion zu set-
men - keine blassen Ueberlebenswassermengen -, scho- zen. 
nende Eingriffe generell und die Parteistellung der Umwelt- . 1. Wir stimmen vorläufig der Initiative zu. Die definitive Stel-
schutzorganisationen im Interesse der Natur vor. alles Ziele, lungnahme behalten wir uns für den Zeitpunkt vor, in dem man 
von denen wir glauben, dass sie dem Willen einer Mehrheit den Ueberblick darüber haben wird, in welcher Gestalt das zu 
des Volkes entsprechen. revidierende Gewässerschutzgesetz aus unseren Beratungen 
Die Argumente, mit denen der Bundesrat und die Kommissi- hervorgeht. Wir wollen ein taugliches, das heisst für uns ein 
onsmehrheit die Initiative bekämpfen, sind wenig überzeu- griffiges Gewässerschutzgesetz, nicht ein Stück Emmentaler, 
gend. Wenn der Bundesrat zum Beispiel der Initiative vorwirft, das vor allem durch seine Löcher auffällt 
sie schaffe mit dem besonderen Schutz für naturnahe und na- Mit Herrn Bundesrat Cotti weisen wir darauf hin, dass der be-
türliche Gewässer verschiedene Gewässerkategorien, dann stehende Verfassungsartikel dem Bund weitreichende Korn-
liegt diese Argumentation schief, solange der Bundesrat sei- petenzen gibt und uns damit einen entsprechenden Gesetz-
ber einer ganzen Reihe von Gewässern jeden Schutz verweh- gebungsauftrag erteilt Diesem dürfen wir uns aus Achtung vor 
ren will, zum Beispiel Bächen oberhalb von 1700 Metern über dem Souverän und aus rechtsstaatlichen Gründen nicht ent-
Meer, zum Beispiel Gewässern, die nicht während 347Tagen. ziehen, wirtschaftliche Sonderinteressen hin oder her. Spitz 
im Jahr Wasserführen, usw. ausgedrückt geht es für uns beim Gewässerschutz um die 
Der entscheidende Unterschied zum Vorschlag des Bundes- Grundsatzfrage, ob das Parlament mit geradezu demonstrativ 
rates beseht darin, dass die Initiative den wenigen noch ver- angenommenen Verfassungsartikeln machen kann, was es 
bliebenen natürlichen und naturnahen Gewässern einen zu- will, ob es die Ausführungsgesetzgebung beliebig verschlep
sätzllchen besonderen Schutz zum allgemeinen geben will, pen und verwässern darf oder nicht. Unsere Antwort Ist klar. 
während der Bundesrat diesen Schutz gegen unten durchlö- 2. Was die Reinhaltung der Gewässer, also den qualitativen 
chert, d. h. gewisse Gewässer vom Schutz ausnehmen will. Gewässerschutz betrifft, treten wir für die Normen ein, die den 
Der Bundesrat hat aber sicher recht, wenn er feststellt, dass zwingenden ökologischen Erfordernissen gerecht werden. 
die Initiative die Schutzinteressen, das Schutzbedürfnis der Wir haben es nicht darauf abgesehen, unter falscher Flagge 
Gewässer höher einstuft als er selbst Wir halten diesen Schutz landwirtschaftliche Strulqurpolitik zu betreiben. Wir stellen je-
für gerechtfertigt dieser zusätzliche Schutz ist dringend und doch fest, dass der Schutz der Gewässer wirtschaftspolitisch 
nötig. betrachtet eine staatliche Rahmenbedingung darstellt, die für 
Der Vorschlag des Bundesrates muss sich demgegenüber jedermann gilt Dort, wo die heutigen landwirtschaftlichen Pro-
den Vorwurf gefallen lassen, dass er den Interessen der Was- duktlonsverhältnisse die Gewässer auf unzulässige Art bela-
serwirtschaft, den Interessen der zusätzlichen und weltge- sten, müssen strukturelle Anpassungen erfolgen. Insofern 
hend unbeschränkten Energiegewinnung ~ Wasserkraft sind gewisse Strukturänderungen in der Landwirtschaft, ins-
sehr stark, wir meinen zu stark, entgegenkommt Wir können besondere bei der Massentierhaltung, unvermeidßch. Der Ge-
unser Energieproblem nun einmal nicht mit zusätzlicher Elek- wässerschutzgesetzgebung kann deswegen kein Vorwurf ge-_ 
trizltät aus Wasserkraft lösen. Die Wasserkraft ist in der macht werden. 
Schweiz weitgehend, sehr weitgehend, ausgebaut Die Eges- Der technischen Schweinegüllenaufbereitung stehen wir aus 
Szenarien haben klar aufgezeigt, dass ein Ausstieg aus der grundsätzlichen, agrar-, energie- und umweltpolitischen 
Atomenergie nicht dadurch erfolgen darf, dass auch noch die Gründen mit grosser. Reserve gegenüber. Sie darf unseres 
letzten verbliebenen natürlichen und naturnahen Gewässer Erachtens nicht zum Freipass für die Beibehaltung überrisse-
trockengelegt werden und der letzte Tropfen Wasser genutzt ner Tierbestände dienen. Dies insbesondere auch nach dem 
wird. Das Sparpotential wäre bekanntlich gross, wenn man Abstimmungsergebnis bei der Kleinbauern-Initiative. Drei 
nur ~llte. Aber dafür würde es eine Energiesparpolitik brau- Düngergrossvleheinheiten je Hektare erachten wir nur unter 
chen, die diesen Namen verdient. ganz besonders gü~gen Voraussetzungen als vertretbar. In 
Der Bundesrat hat im Herzstück seines Gegenvorschlages den anderen Fällen geht die Nährstoffbilanz zulasten des Bo-
auf Gesetzesstufe Restwasserbestimmungen vorgeschlagen, dens nicht auf. Das lehrt die aGüllologie». 
die blosse Ueberlebenswassermengen vorschreiben. Alle be- Die Tatsache, dass der bundesrätllche Entwurf keine Sanie-
kannten ök_ologlschen Studien, insbesondere auch diejeni- rungspfllchtfür bereits verbaute Gewässervorsieht, werten wir 
gen bundeseigener Anstalten wie des Eawag, besagen, dass als Mangel der Vorlage, die wir sonst für eine taugliche Diskus-
die vom Bundesrat vorgeschlagenen Restwassermengen sionsgrundlage halten. Wir werden deshalb entsprechende 
nicht genügen. Der Ständerat hat sogar diese Minimalmengen Anträge begründen und hoffen dabei auf die Einsicht und das 
noch durchlöchert. - . Verantwortungsbewusstsein des Rates. 
Die Initiative richtet sich auch nicht gegen die Interessen des 3. Bel der Restwasserfrage, d. h. beim quantitativen Gewäs-
Berggebietes. Im Gegenteil, die Erhaltung der natürlichen und serschutz, sind wir uns des leidigen Zielkonflikts zwischen 
naturnahen Gewässer und die Einhaltung ausreichender ökonomischen und ökologischen Anliegen voll bewu$Sl Weil 
Restwassermengen liegen auch Im Interesse des Berggeble- es ohne Wasser kein Leben gibt, weder menschliches noch 
tes. Was es braucht, ist eine angemessene wirtschaftliche Ent- tierisches noch pflanzliches, und weil es um elementare Le-
schädlgung für den Nutzungsverzicht. Diese Entschädigung, bensinteressen - auch kommender Generationen - geht, set-
dieser Ausgleich wird aber von der Initiative ausdrücklich vor- zen wir die Prioritäten klar beim Wasser und nicht beim Strom. 
geschrieben. Das Energieproblem ist ohnehin nicht über die rücksichtslose 
Ich glaube, dass sich diejenigen, die den Gewässern den nöti- Nutzung letzter Riessgewässerzu lösen. Wir lassen es bei die-
gen Schutz in quantitativer Hinsicht mit angemessenen Rest- ser. Aussage nicht bewenden. Sie erfordert ein Gegenstück, 
wassermengen verweigern wollen, politisch verrechnen könn- und das heisst: Entschädigung finanzschwacher Bergge-
ten. Das Volk hat der Rothenthurm-Initiative zugestimmt, ge- meinden. Dabei sind wir nicht auf eine bestimmte Lösung fest 
gen die geschlossenen bürgerlichen Parteien. Der Kleinbau- eingeschworen, halten aber den sogenannten «Landschafts-
ern-lnitiative hat es fast zugestimmt, wiederum gegen die ge- rappen» sachlich für sinnvoll, politisch für nötig und rechtlich 
schlossenen bürgerlichen Parteien. Die Gewässerschutz- für zulässig. Auch die Lösung nach Vorschlag Loretan halten 
Initiative wird aber nicht nur von der Unken und von den Grü- wir für viel besser als eine Null-Lösung. 
nen, sondern auch von ökologisch Gesinnten aus den bürger- Unser Anliegen Jst es, faire Lösungen zu finden für die Abgel-
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tung ,wirtschaftlicher Einbussen, die finanzschwache Berg
kantone bzw. -gemeinden als Folge ökologisch bedingter Nut
zungsverzichte erleiden. Wir wollen eine Regelung, die sich 
auf die Einsicht gründet, dass gewisse Nutzungsverzichte im 
Interesse der ganzen Bevölkerung liegen und deshalb durch 
landesweite Solidarität zu honorieren sind. 
4. Dieser ~urze Tour d'horizon soll nicht abgeschlossen wer
den, ohne einen dankbaren Blick zurück auf den eigentlichen 
Pionier des Gewässerschutzes in der Schweiz. 1944-das war 
ein gutes Vierteljahrhundert bevor das Schlagwort «Umwelt
schutz» in Umlauf gesetzt wurde, vor 45 Jahren also - hat der 
damals einzige Vertreter der EVP in den eidgenössischen Rä
ten, Nationalrat Paul Zlgerli aus Zürich, Wasserbauingenieur, 
mit einem Postulat den Anstoss zum Erlass der Gewässer
schutzgesetzgebung auf Bundesebene gegeben. Wir fühlen 
uns durch diese Tatsache verpflichet, aktiv mitzuhelfen, für 
den Schutz der Gewässer unter den heutigen Gegebenheiten 
und Erfordernissen bestmögliche Lösungen erarbeiten zu hel
fen, damit auch wir vor dem Urteil der Nachfahren bestehen 
können. 
In diesem Sinne sind wir selbstverständlich für Eintreten auf 
die Revisionsvorlage. 

Columberg: Die CVP-Fraktion lehnt die Volksinitiative «Zur 
Rettung unserer Gewässer,, ab, unterstützt aber nachhaltig 
eine Totalrevision des Gewässerschutzgesetzes. Wir befür
worten insbesondere ein& angemessene Erhöhung der Rest
wassermengen und Massnahtnen zur Vermeidung der Bela
stung des Grundwassers aufgrund der Ueberdüngung des 
landwirtschaftlichen Bodens. Der Umweltschutz - und damit 
auch der Gewässerschutz- ist eine Aufgabe unserer Genera
tion. Die CVP Ist sich der Bedeutung eines wirksamen Gewäs-' 
serschutzes bewusst Sie begrüsst deshalb einen umfassen
den Schutz des Wassers. Die wesentlichen Funktionen eines 
Gewässers müssen gewährleistet bleiben, insbesonqere 
seine Funktion als Lebensraum, als Landschaftselement und 
als Grundwasserspender. Neben einer Immer noch notwendi
gen Verbesserung der Wasserqualität-der quajltatlve Gewäs
serschutz - müssen auch ausreichende Mengen von Fliess
und Grundwasser gesichert werden- der quantitative Gewäs-
serschutz. · 
In der Vergangenheit Ist der quantitative Gewässerschutz oft 
vernachlässigt worden. Die Folgen sind sichtbar: ausgetrock
nete Bäche und Flüsse - eine ökologisch bedenkliche Ent
wicklung. In diesem Bereich ist eine andere Einstellung uner~ 
lässlich. Das Umdenken hat glücklicherweise bereits begon
nen. Behörj:ien und Bevölkerung wissen den Wert einer ge
sunden'Umwelt und einer intakten Landschaft zu schätzen. 

. Auch die Erhaltung angemessener Restwassermengen ist an 
sich unbestritten. In dieser Hinsicht besteht eine weitgehende 
Uebereinstimmung. 
Die Meinungen gehen hinsichtlich des Vorgehens und des 
Ausmasses der zu ergreifenden Massnahmen Jedoch ausein
ander. Die CVP vertritt die Ansicht, dass die vorhandenen Ver
fassungsbestimmungen für einen wirksamen Gewässer

. schutz genügen: .Der am 7. Dezember 1975 von Volk und 
Ständen mit einem überwältigenden Mehr angenommene Ar-
tikel 24bis genügt für eine umfassende Kodifizierung des Ge
wässerschutzes. Er enthält alle wesentlichen Elemente für 
eine griffige Regelung. Wir brauchen deshalb keine neuen Ver
fassungsbestimmungen, sondern eine konsequente Ausfüh
rung des Verfassungsauftrages. Aus diesem Grund lehnt die 
CVP die Volksinitiative ab. Sie enthält zwar einige sympathi
sche und beachtenswerte Grundsätze, denen wir ohne weite
res zustimmen könnten. Ihr Ziel, die noch verbliebenen natürli
chen und naturnahen Gewässer streng zu schützen und die 
stark belasteten Bäche, Flüsse und Seen zu sanieren, kann je
doch ebensogut mit der vorgesehenen Revision des Gewäs
serschutzgesetzes erreicht werden. 
Der vorgeschlagene Artikel 22ter würde die bereits beste
hende Verfassungsgrundlage teilweise ergänzen, ihr teilweise 
aber auch widersprechen. Derartige Widersprüche würden 
bei der Erarbeitung der Ausführungsbestimmungen zu kaum 
lösbaren Auslegungsproblemen führen. Zudem' lässt die In
itiative keine Interessenabwägung zu. Der Gewässerschutz 

hat Oberall Vorrang. Schliesslich sind verschiedene Bestim- . 
mungen kaum praktikabel. Grössere rechtliche und finanzielle 
Probleme dürften die Schmälerung wohlerworbener Rechte 
sowie die aufschiebende Wirkung von Einsprachen und Be
schwerden verursachen. Schliesslich würden die Kompeten• 
zen der Kantone, die Gewässerhoheit, wesentlich einge
schränkt. Aus diesen Erwägungen begrüssen wir den Vor
schlag des Bundesrates und der Kommission, die Revision 
des Gewässerschutzgesetzes als indirekten Gegenentwurf 
zur Initiative auszugestalten. Der. Revisionsentwurf verfolgt 
grundsätzlich die gleichen Ziele wie die Initiative. Er nimmt 
aber eine umfassende Abwägung der verschiedenen, an ei
nem Gewässer bestehenden, vielfach gegensätzlichen Inter
essen vor und stellt somit das in der heutigen Situation poli
tisch Machbare dar. Zudem führt dieser Weg rascher zum Ziel 
als der Umweg über eine Verfassungsrevision. 
Mit der Ablehnung der Initiative Obemehmen wir die Verpflich
tung, uns für einen wirksamen Schutz der Gewässer auf Ge
setzesstufe einzusetzen. Das betrifft einmal die Verminderung 
der Belastung unserer Gewässer durch die Landwirtschaft. 
Grundsätzlich ist eine ausgeglic,hene DOngerbilanz für jeden 
Betrieb mit Nutztierhaltung anzustreben. In diesem Sinne 
muss eine umweltverträgliche Verwertung für die Hofdünger 
gefunden werden: Damit stehen die bodenunabhängige Nutz
tierhaltung und die technische Hofclüngeraufbereitung im 
Zentrum der Diskussion. Diese Fragen haben im Zusammen
hang mit der Kleinbauern-Initiative eine andere Bewertung er
fahren. Die CVP-Fraktion lehnt die technische Aufbereitung 
von Hofdünger grundsätzlich ab. Dieses Verfahren ist tech
nisch noch zu wenig ausgereift und birgt die Gefahr einer Be
vorzugung grösserer, bodenunabhänglger Betriebe in sich. 
Ein weiteres Wachstum der Tierfabriken muss unbedingt ver
hindert werden. Deshalb sehen wir lediglich eine eng be
grenzte Zulassung der Aufbereitungstechnik für Betriebe mit 
Geflügelhaltung, der Abfallverwertung und für Forschungs
zwecke.. Auf alle Fälle muss eine Begünstigung der grossen, 
bodenunabhängigen Betriebe vermieden werden. Für Be
triebe mit Nutztierhaltung ist der höchste Stand auf drei Dün
gergrossvieheinhelten pro Hektare eigene, gepachtete oder 
langfristig vertraglich gesicherte Nutzfläche festzulegen. 
Kernpunkt der Vorlage Ist die Sicherung angemessener Rest
wassermengen. Die CVP stimmt dem vom Bundesrat vorge
schlagenen zweistufigen Verfahren zu. Demnach legt das Ge
setz die minim~e Restwassermenge fest, die grundsätzlich 
nicht unterschritten werden darf. Die Kantone erhöhen diese 
Mindestmenge, soweit dies nach Abwägung der Interessen 
möglich ist 
Die gesetzliche Fixierung einer Mindestwassermenge auf
grund einer - für die meisten unverständlichen - mathemati
schen Formel Ist nicht unproblematisch. Diese Regelung führt 
unweigerlich zu schematischen Lösungen für das ganze 
Land, die auf den konkreten Einzelfall zu wenig Rücksicht neh
men. Dadurch sind massgeschneiderte Lösungen nicht mög
lich. Dies liegt nicht unbedingt im Interesse eines wirksamen 
Schutzes der einzelnen Gewässer, denn jedes Gewässer ist 
als lndMduum zu betrachten und muss entsprechend einzeln 
untersucht werden. 
Durch ein sorgfältiges Abwägen der verschiedenen Interes
sen könnten b'3SS8re Lösungen gefunden werden. Aus dieser 
Sicht befriedigt die Matthey-Formel nicht Leider haben aber 
weder die Experten, noch der Ständerat, noch unsere Kom
mission bessere und praktikablere Lösungen gefunden. Hin- · 
sichtlich der Mindestmenge stimmt die CVP-Fraktion der bun
desrätllchen Fassung zu. Diese Regelung stellt bereits einen 
Kompromiss dar. Deshalb sind weitere Abschwächungen 
nicht iw verantworten. Allerdings sind wir uns bewusst. dass 
damit eine Verminderung der Produktion von sauberer, um
weltschonender, erneuerbarer und äusserst wertvoller Spit
zeilenergie verbunden ist. 
Dadurch ergibt sich auch eine Einschränkung der Entwick
lungsmöglichkeiten der Berg- und Randgebiete. Die Nutzung 
ihi er eigenen Ressourcen wird eingeschränkt, so dass sicn 
die Frage einer Abgeltung stellt Im Interesse des Landes und 
des Allgemeinwohls müssen Berggebiete wesentliche Ein
schränkungen erdulden; wenn sie auf die Nutzung der Ge-
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wässer aus nationalem Interesse, beispielsweise wegen 
schützenswerter Landschaften von natio.naler und überregio
naler Bedeutung, verzichten müssen, darf dies nicht einseitig 
zulasten der Bergbevölkerung erfolgen. Deshalb muss gleich
zeitig mit der Nutzungsbeschränkung auch der Grundsatz der 
Ausglei9hszahlungen und der Abgeltung gesetzlich verankert 
werden. -
Bei den in Artikel 32 vorgesehenen Ausnahmen treten wir für 
die Lösung der Kommissionsmehrheit ein. Sie entspricht 
grundsätzlich der bundesrättichen Fassung, allerdings mit ei
nigen Verbesserungen. Hingegen können wir den weiteren 
vom Ständerat beschlossenen Ausnahmen nicht zustimmen. 
Es handelt sich um Absatz 2 und 3. Dadurch würden die fest
gesetzten Restwassermengen bedeutungslos. 
Lassen Sie mich die Stellungnahme der CVP-Fraktion kurz zu
sammenfassen: Wir treten für einen wirksamen Gewässer
schutz ein, lehnen jedoch die Initiative ab. Wir befürworten 
eine griffige Ausgestaltung des Gesetzes, eine angemessene 
Erhöhung der Restwassermenge und eine Verminderung der 
Belastung des Grundwassers durch Ueberdüngung. Wir bit
ten Sie deshalb, auf die Vorlage einzutreten und den Anträgen 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. ' 

Frau Danuser: Die SP-Fraktion findet, man solle Gewässer
schutz nicht mit Kilowattschutz oder mit Güllenschutz ver
wechseln. Wir wollen nicht die Privilegien derjenigen schüt
zen, die sich am Export unserer Bektrlzität bereichern. Wir 
wollen auch nicht die Privilegien derjenigen schützen, die mit 
ihren Mastbetrieben unseren Gewässern den Todesstoss zu 
versetzen im Begriff sind. Zwar hat unsere Präsidentin ver
sucht, mit den Vertretern der Landwirtschaft, die in geballter 
Ladung in der Kommission vertreten waren, Kompromissvor
schläge zu erarbeiten. Aber es gilt hier klar festzuhalten, dass 
wir nicht im Sinne haben, vor der jetzigen Situation zu kapitu
lleren, indem wir sie zum Gesetz erklären. Das gilt sowohl für 
den quantitativen wie auch für den qualitativen Bereich. 
Die Stadt, aus der ich komme, kann sich rühmen, die modern
ste Energiezentrale in Ihre Abwasserreinigungsanlage einge
baut zu haben. Aber genügt der technologische Umwelt
schutz? Neinl Er birgt die Gefahr des Trugschlusses. Es ist ein 
Trugschluss, wenn man glaubt, der Gewässerverschmutzung 
mitSyrnptombekämpfung beizukommen. Zwar hat das jetzige 
Gewässerschutzgesetz zu grossen Fortschritten in der Be
kämpfung von Schäden geführt Diese haben aber auch eini
ges gekostet rund 30 MilUarden Franken in rund 30 Jahren. 
Und der Ersatz von Rohrleitungen und der Bnbau von neuen 
Stufen in die Abwasserreinigungsanlagen stehen bevor. Auch 
das wird sehr viel kosten. Die Menge der Abwässer nimmt aber 
immer mehr zu, und eine Restverschmutzung bleibt immer. Es 
ist ein Trugschluss zu glauben, der technologische Umwelt
schutz löse allein die Probleme. Wenn wir das Verursacher• 
prinzip in diesem Gesetz nicht verankern, wird die Gewässer
verschmutzung in einigen Jahren mit allen Kläranlagetn wieder 
so gross sein wie früher ohne sie. Wir lassen uns von einem 
Trugschluss blenden, wenn wir das Verursacherprinzip in die
sem Gesetz nichtverankem. Können wir das vor dem Schwei
zervolk verantworten? Die SP macht da nicht mit Es sind ja 
nicht mehr allein die organischen Verschmutzllngen. Es kom- , 
man Nitrate, Fluoride, Chloride, Sulphate, Phosphate .und vie
les mehr hinzu. Diese gefährlichen Stoffe verlangen erst recht 
Massnahmen an der Quelle. Das Verursacherprinzip gehört In 
dieses Gesetz. 
Die Sandoz engagiert sich für einen sauberen Rhein. Sie ver
sucht, ihr Image aufzupolieren. Hätte sie auf die Vorhersagen 
ihrer Versicherung gehört, hätte sie jetzt nicht die Katastrophe 
von Schweizerhalle zu verantworten. Sie hat nicht auf deren 
Warnung gehört; sie hat die Versicherung gewechselt Am 

, 1. November 1986 war die Katastrophe da. Unter anderem 
flossen etwa 150 Kilogramm Quecksilber in den Rhein. Der 
Brand des Chemielagers- der Sandoz hat dazu gefuhrt, dass 
im Rhein eine Zeitlang kein lebender Fisch mehr aufzufinden 
war. Zehntausende von verendeten r-1schen zeugten von der 
Vergiftung. 
Aber wer musste eine Busse bezahlen? Waren es nicht jene 
zwei Leute, die einen Film planten, welcher die Qualen eines 

Fisches unter vergleichbaren Umständen dokumentieren 
sollte? Der Film wurde am Schweizer Fernsehen nicht gezeigt. 
Die beiden Filmproduzenten wurden gebüsst, weil sie so et
was vorhatten. 
Dahinter steckt wahrhaftig die «Oekonomie der Vernichtung»! 
Dagegen wehrt sich unsere Partei. Die «Oekonomie der Ver
nichtung» darf nicht unwidersprochen passieren. Wir machen 
bei diesem fleissigen Bestreben nicht mit Zwar gibt es in die
sem Gesetz einen «Schweizerhalle»-Artikel, genauso wie es 
im Umweltschutzgesetz einen uSeveso»-Artikel gegeben hat, 
aber wir hinken hinter den Ereignissen her. Warum regeln wir 
in diesem Gesetz die Haftpflichtfrage nicht neu? Ist die Frage 
der Haftpflicht ein zu grosser Brocken? Mindestens bei der Re
vision des Umweltschutzgesetzes sollte die Haftpflichtfrage 
gelöst werden. 
Nun zum Güllenschutz. Die Belastung der Gewässer durch 
die Landwirtschaft ist als Problem anerkannt Den Knoten 
muss man bekanntlich kennen, um ihn zu lösen. Das dama
lige Bundesamt für Umweltschutz gab in seinem Bulletin 3/88 
bekannt, dass 14,5 Tonnen Phosphor anstatt der maximal zu
lässigen 4 Tonnen in den Sempachersee gelangt seien( Ent
lang des Seeufers beträgt die durchschnittliche Zahl Gross
vieheinheiten 2,9 Stück. Die Agrarpolitik war vor kurzem im 
Zentrum der öffentlichen Kritik. 
Die SP möchte mit dem Gewässerschutzgesetz nicht Agrarpo
litik machen. Wir möchten Gewasserschutz betreiben, und 
zwar einen Gewässerschutz. der diesen Namen auch verdient, 
d. h. wir wollen die Gesundung von Seen und Flüssen. Eine 
ausgeglichene Düngerbßanz ist sicher ein Schritt in die rich
tige Richtung. Heute wird - gemessen am Düngerbedarf der 
Kulturen - etwa das Doppelte an phosphathaltigem Dünger 
eingesetzt Das sind jährlich rund 25 000 Tonnen zuviel. Das 
ist etwa die Menge, die In den Handelsdüngern in die Land
wirtschaft gelangt 
Eine Gesundung von Böden und Gewässern können wir nicht 
erreichen, wenn wir auf halbem Wege stehenbleiben und 
möglicherweise die technische Güllentrocknung ermögli- , 
chen. Damit wird der Knoten ganz sicher nicht gelöst Wieder 
wird vom Problem abgelenkt. Hingegen gehen die Lenkungs
abgaben, die für die Düngemittel vorgesehen sind, unseres 
Erachtens in die richtige Richtung. Die technische Güllen
trocknung lehnen wir ab, ausnahmsweise zusammen mit dem 
Schweizerischen Bauernverband, der am 15. April letzten Jah
res an den Ständerat $Chrleb: «Wird die technische Güllen
trocknung zugelassen, würden die Anstrengungen unterlau• 
fen, die bodenunabh~gige Produktio.o in spezialisierten Be
trieben einzudämmen. Die Verlagerung der Tierproduktion in 
die bodenbewlrtschaftenden Betriebe fände abermals nicht 
statt. Wir kommen daher zum Schluss, die technische Güllen
aufbereitung sei im Gewässerschutzgesetz nicht zuzulassen.» 
Leider hat Brugg seinen Standpunkt jetzt abgeschwächt 
Zum Kilowattschutz: Der zweite Tei.I der Vorlage handelt vom 
quantitativen Gewässerschutz. Kennen Sie von Ihren Wande
rungen her oder von dort, wo Sie leben oder gerne verweilen, 
all die ausgetrockneten Bäche? Bäche, von denen kein Ton 
hörbar ist, die für kein Wasserlebewesen mehr Lebensraum 
sind, Bäche, die für die Turbinen und für die Stromproduktion 
da sind? Die Gewässerschutzinitiative hat vor allem diese 
trockenen Bachbette zum Thema. Dieser Teil der Vorlage ist 
der Indirekte Gegenvorschlag zu dieser Initiative, über die wir 
noch in diesem Jahr abzustimmen haben. 
Unsere Partei hat die Initiative begrüsst und unterstützt. Die 
Seltenheit von ursprünglichen Fliessgewässem ist längst do
kumentiert Soll die Initiative zurückgezogen werden, kann 
dies nur unter ganz strengen Massstäben an diese Beratun
gen passieren. Der bundesrättiche Vorschlag würde nicht ge
nügen und noch weniger das, was der Ständerat daraus ge
macht hat Die Initiative hat in der Kommission ein Abstim
mungsergebnis von 10 zu 8 Stimmen erzielt Das ist ein Wink 
mit dem zaunpfahl. Dem Schutzziel gebührt heute Vorrang vor 
dem Nutzungsziel. Zwlsctlen Sein und Nichtsein gibt es keine 
Kompromisse. 
So Ist es beispielsweise zynisch, bestimmten Gewässern den 
Schutz von vornherein zu verweigern, nur weil sie oberhalb 
1700 m über Meer liegen oder weil sie nicht ständig Wasser 
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führen. Vor allem die Gebirgsbäche, die im Einzugsgebiet von 
Stauseen in• Höhenlagen fliessen und insbesondere grosse 
oder mit anderen Seen kombinierte Stauseen füllen, müssen 
wir heute uneingeschränkt schützen. Für die Zukunft müssen 
wir die Schaffung von derartigen Ableitungssystemen mit all 
ihren nachteiligen Folgen verhindern. • 
Ein weiterer Ausbau der Wasserkraft ist aus Gründen der Wirt
schaftlichkeit und des Landschaftsschutzes nicht möglich. 
Diese Feststellung hat der Verband schweizerischer Elektrizi
tätswerke im Jahre 1975 gemacht Bleiben wir doch dabei, le
galisieren wir doch nicht den sadistischen Umgang mit der 
Natur! Schauen wir doch nicht einfach zu, wie sich die Elektri
zitätsgesellschaften gegenseitig, auf dem Buckel der letzten 
noch intakten Flusslandschaften, buchstäblich das Wasser 
abgraben! Es sind ja dieselben, die sich gegen Tarifgrund
sätze und gegen einen Sparbeschluss wehren. Elektrizität 
sparen, das passt ihnen nicht, aber langsam und sicher den 
Ruin der Natur zu Ende führen, das wäre ihnen recht Strom sei 
das ganze Leben, propagieren sie. Eine hübsche, bunte Lage. 
Wie viele Jahre sind seit der Erfindung der Glühlampe vergan
gen? Etwa hundert Jahre. Aber seit.Millionen Jahren fllessen in 
unseren Bergen die Bäche. Strom ist eben nicht das ganze Le
ben. Essen oder trinken kann man ihn nicht, aber um so bes
ser Geld damit verdienen! Die SP bekämpft diese Politik. Das 
Schweizervolk verlangte die Sicherung angemessener Rest
wassermengen. 
Gemeinwesen, die auf die weitere Nutzung von Wasserkraft 
verzichten, wollen wir unterstützen. Die Schonung und Erhal
tung der letzten noch intakten alpinen Fluss- und Bachland
schaften ist unmittelbare Ursachenbekämpfung. Diese gilt es 
zu belohnen. Die Kommission schlägt Ihnen die Schaffung ei
nes Fonds für Entschädigungsleistungen vor. Die SP unter
stützt dabei die Lösung des l.andschaftsrappens, weil sie das 
Verursacherprinzip berücksichtigt Das Gegengutachten, das 
in letzter Minute vorgelegt worden Ist, hätte der WasselWirt
schaftsverband besser zum Artikel 32 erstellen lassen. Dort 
bekommen wir womöglich einen Trockenlegungsartlkel. Die
ser stünde In der Tat in krassestem Widerspruch zur Verfas
sung. 
Wir aber wollen die Anstrengungen der betroffenen Bergge
meinden zur Verbesserung ihrer Situation unterstützen. Dazu 
braucht es Alternativen zum Ausverkauf der Ressourcen. Mit 
dem Landschaftsrappen bieten wir eine Alternative an, die die 
Betroffenen s.elber begrüssen. Sie können sich frei entschei
den und sind nicht auf Almosen und Subventionen angewl~ 
sen. Es gibt auch in unserem-Land ein Nord-Süd-Gefälle. Ver-

. hindern wir, dass es sich zuspitzt! 

Schmid: In einer absolut unverdächtigen Zeitung, In der 
«NZZ,., finden Sie heute auf Seite 5 drei alarmierende Meldun
gen: «Jauche in mehreren Luzerner Gewässern», «Bedrohtes 
Trinkwasser In Europa und Nordamerika» und. «Die Strände 
der EG-Länder-keine saubere Sache». 
Das W~ Ist ein wertvolles Gut, und rNar mindestens In 
dreifacher Hinsicht Um gleich mit dem Vordergründigsten zu 
beginnen: Das Wasser hat einen Nutzwert Wir können damit 
Turbinen antreiben, land bewässern, Aggregate kühlen, Ge
schirr spülen und die Schwemmentmistung gewährleisten. 
Weil es so vielfältig nutzbar ist, übemutzen wir es und verbrau
chen es gedankenlos. Spätestens dann, wenn es nicht mehr 
geniessbar ist, werden wir gewahr: Das Wasser hat auch einen 
Vltalwert 
Wir benötigen es zum Leben und zur Erhaltung unserer Ge
sundheit Dazu muss es In ausreichender Menge vorhanden 
und von guter Qualität sein. Die Einsicht hierfür ist gewachsen, 
aber noch immer wird das kostbare Nass dem kurzfristigen 
materiellen Nutzen einer aufgeblähten Zlvlllsatlon geopfert 
Doch auch mit der Wahrung der Wasserqualit&t Ist es noch 
nicht getan. Das Wasser hat drittens einen ästhetischen Wert: 
das silberne Band, das sich durch die Flussau windet, der rau
schende Bergbacll, der schäumende Wasserfall, der See, der 
in reizvoller Landschaft zum Bade ladet, die wilden Schluchten 
und die geheimnisvollen Quellen. Diese das Leben am tiefsten 
und nachhaltigsten belnflussenden Werte der.Schönheit wer
den kaum noch beachtet Ist die Gesundheit gefährdet, lässt 

man sich noch einschüchtern. Doch das Leben soll ja be
kanntlich a\Jsser gesund auch noch beglückend und erfüllend 
sein. 
Was haben Wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten getan, 
um den vielfältigen Wert der Gewässer zu würdigen? Nicht 
sehrviel. 
Der Nutzwert ist im Vordergrund gestanden. Ihm wurde lange 
Zeit alles andere geopfert Erst als die Gesundheit der Seen 
und mit ihr auch die unsrige auf dem Spiel stand, kam ein er
stes Gewässerschu~gesetz zustande. Fortschrittlich für seine 
Zeit, gewiss, aber es erschöpfte sich darin, die Gewässer von 
Stoffen zu reinigen, die man zuvor gedankenlos in die Kanali
sation geworfen hatte. Auch wenn sich damit die Gewässer 
vorübergehend erholten, hat man mit der ganzen Uebung das 
Problem , letztlich nur verschoben, denn der herausfiltrierte 
Klärsc~lamm wird bekanntlich wieder auf die Wiesen geführt 
und dessen gefährliche Stoffe gelangen mit zeitlicher Verzö.. 
gerung wieder dorthin, wo man sie eigentlich nicht haben 
wollte. 
An den ästhetischen Wert der Gewässer dachte man damals 
noch nicht Auch heute wird dieser Aspekt geringgeschätzt 
oder völlig übersehen. Die meisten Leute haben zwar Augen 
Im Kopf, aber sie sehen die Schönheiten der Natur nicht Nicht 
wenige Politiker halten es für unnötigen Luxus, wenn das Was
ser über eine Felswand stürzt, ohne ein Kraftwerk zu speisen. 
Sie beurteilen die schönsten Bergtäler nur nach deren Spei
cherkapazität und jeden Wiesenbach als Hindernis, weil 
Aecker leider noch möglichst grossflächig, rationell und mit 
schweren Maschinen bewirtschaftet werden müssen. 
Die grüne Fraktion Ist der Auffassung, dass Wasser und Ge
wässer nicht zum NOtzllchkeitsfaktor degradiert werden dür
fen, sondern als Lebenselemente und als Bereicherung der 
Landschaft gewürdigt und geschützt werden müssen. Sie wird 
nicht dulden, dass einmal meh~ kurzsichtiger Eigennutz über 
alles triumphiert, in Sachen Wasserqualität faule Kompro
misse gemacht werden und dem ästhetischen Wert nur noch 
am Rande-wenn überhaupt-Beachtung geschenkt wird. Wir 
wollen im Gegenteil die Prioritätenordnung umkehren. Was an 
unversehrten und reizvollen Gewässern und sie umgebenden 
Landschaften noch erhalten Ist, verdient absoluten Schutz. 
Wo dies nicht mehr der Fall ist,.soll es wieder angestrebt wer
d~. Auf jeden Fall aber müssen stehende und fll~ende Ge
wässer als Grundlage d8lJI Lebens eine Vielfalt an Pflanzen und 
Tieren sowie einen gesunden Wasserhaushalt in ihren Ein
zugsgebieten gewährleisten. Eine weitere Ausnützung der 
Gewässer zur Stromerzeugung ist zu unterlassen, es sei denn, 
die Effizienzsteigerung könne mit einem moderneren Maschi
nenpark in bestehenden Anlagen erreicht werden. 
Bezüglich Sauberhaltung der Gewässer orientieren wir uns an 
der Meinung der Fachleute des ljewässerschutzes, welche 
zwei Düngergrossvieheinhelten als zulässig erachten.' Aus
gehandelte Kompromisse reichen auf die Dauer nicht aus-und 
sind nur als Uebergangslösungen vertretbar. Das ist unser 
Massstab, nach dem wir sowohl die Initiative wie die revidierte 
Gesetzesvorlage beurteilen. Deshalb unterstützen wir in erster 
Linie voll und ganz das Volksbegehren, welches die noch be
stehenden Gewässer umfassend schützt, Eingriffe in Gewäs
serabschnitte mit weitgehend erhaltenem Landschaftsbild 
einschränkt, belastete Gewässer sanieren und Ihren naturna
hen ZUstand wenn möglich wieder herstellen will. Die Initiative 
allein berücksichtigt auch den Reiz und die Schönheit der Ge
wässer und schützt die sie umgebende Landschaft am be
sten, während das Gewässerschutzgesetz in der vorliegenden 
Form allzu rasch wieder auf Kompromisse einschwenkt und 
überdies dazu verleitet, die Anliegen der Gesundheit und der 
Schönheit den ökonomischen und materiellen Begehrlichkei
ten zu opfem, ihren Anspruch empfindlich zu schmälern oder 
doch nicht wesentlich zu verbessern. 
Ob wir der Revision des Gewässerschutzgesetzes zustimmen 
können, hängt deshalb davon ab, ob noch entscheidende Ver
besserungen In der Zielrichtung der Initiative angebracht wer
den. Ausschlaggebend für die Bewertung des revidierten Ge
setzes werden insbesondere sein: 
1. Ein ökologisch vertretbares Verhältnis der Tierbestände zur 
verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzfläche. Am Gewässer-
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schutzwesen allein wird z:war unsere Landwirtschaft noch 
nicht genesen, aber wir setzen mit einem eigenen Antrag die 
Limite so an, dass nicht nur dem Schutz der Gewässer genüge 
getan wird, sondern davon auch ein Impuls für eine extensi
vere, naturnahere und tiergerechte Landwirtschaft ausgeht 
Die technische Aufbereitung von Hofdünger lehnen wir ab. Sie · 
ist Energieverschwendung und macht die Aufstockung von 
Tierbeständen wieder attraktiv. 
2. Was den Schutz der Fliessgewässer betrifft, stimmen wir mit 
den Initianten überein: Retten, was an intakten Gebieten und 
Gewässern noch zu retten ist, und Verbesserung der Situation 
bei bereits vorgenommenen Eingriffen. Die Vorschriften im 
Gesetzentwurf zu den Restwassermengen halten wir für unge
nügend und werden alle Anträge unterstützen, die gesamthaft 
eine höhere Wasserführung anstreben. · 
3. Die Aeufnung eines Fonds für Ausgleichsbeiträge, die im In
teresse schutzwürdiger Landschaften und einer möglichst 
umfassenden Erhaltung noch intakter Fliessgewässer an Ge
meinden ausgerichtet werden, halten wir für entscheidend. Fi
nanzielle Einbussen, welche Bergbewohner im Interesse des 
Allgemeinwohls in Kauf nehmen, müssen angemessen ab
gegolten werden. 
Einmal mehr stehen wir vor der.Behandlung einer für Leben 
und Lebensqualität entscheidenden Vorlage. Wir können uns 
kleinkarierten Eigennutz, Symptombekämpfungen und Pflä
sterlipolitik ganz einfach nicht mehr leisten. Darum unterstüt
zen wir Grüne den Antrag der Kommissionsminderheit, die In
itiative dem Volk zur Annahme zu empfahlen. Gleichzeitig for
dem wir Sie auf, den Gesetzesentwurf hinsichtlich Wasser
qualitätsansprüchen und Restwassermengen zu verbessern, 
statt Ihn noch weiter auszutrocknen. 

Glger: Die freisinnig-demokratische Fraktion der Bundesver
sammlung lehnt die Volkslnitlatlve «Zur Rettung unserer Ge
wässer» ab. Sie ist hingegen für Eintreten auf die vorliegende 
Revision des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer. 
Der Zielrichtung der Initiative darf durchaus ein gewisses Ver-

. ständnls entgegengebracht werden. Die rund 180 000 Unter
schriften der Volksinitiative verdienen Beachtung. Wir bemän
geln allerdings die Vorrangstellung, die die Initiative den Inter
essen des Gewässerschutzes gegenüber den Nutzungsinter
essen einräumt Die Initiative muss deshalb als kaum reali-
stisch eingestuft werden. . 
Wir geben offen zu, dass In Sachen Gewässernutzung und der 
damit verbundenen Restwasserfragen Insofern Fehler ge
macht wurden, als bisher keine oder nur unbedeutende Rest
wasser verlangt wurden. Viele klägliche Rinnsale anstelle ehe
mals lebhafter Bergbäche weisen auf solche Fehleinschätzun
gen hin. Andererseits dürfen wir nicht verg'essen, dass uns mit 
dem Restwasser grosse Mengen an wertvoUer. elektrischer 
Energie verlorengehen, wobei es sich - und das möchte ich 
betonen -um erneuerbare Energie handelt 
Bei der jetzigen Festlegung der Restwassermengen geht es 
um die Frage des Massas. Wenn es nach den Vorstellungen 
gewisser Kreise ginge, die nur die unversehrte Natur im Auge 
haben, nicht aber im energie-und wirtschaftlichen Bereich Mit~ 
verantwortung tragen wollen, hätten wir einen zu hohen Aus
fall an elektrischer Energie zu verzeichnen. Fachleute spre
chen von einem Ausfall von rund 1000 Megawatt. Das ent
spricht Immerhin der Grössenordnung eines Kernkraftwerkes 
wie zum Beispiel Leibstadt Dabei gilt es zu bedenken, da$S es 
sich bei der Produktion elektrischer Energie aus Wasserkraft 
um einhein,ische und erneuerbare Energie handelt Es geht 
darum nicht an, auf der einen Seite einen Stopp der Wasser
kraftnutzung zu verlangen, gleichzeitig mehr Restwasser zu 
fordern und sich erst noch gegen die Kernkraftwerke stark zu 
machen. Bel diesen Ueberlegungen muss miteinbezogen 
werden, dass nicht Energie, die in der Schweiz ungefährlich 
produziert werden kann, unbedenklich im Ausland zu billigen 
Preisen eingekauft werde,:i darf. Wir können nicht Umwelt- · 
schutz auf Kosten ausländischer Lieferanten betreiben. 
Im Zusammenhang mit der Produktion elektrischer Ent;rgie 
aus Wasserkraft wird auch immer wieder das Argument ins 
Feld geführt, dass alte Werke erneuert werden sollten und 
dass mit der Verbesserung des Wirkungsgrades der Anlagen 

mehr Energie gewonnen werden könnte. Dazu ist zu bemer
ken, dass kleine und mittlere Werke von diesen. Restwasserbe
stimmungen besonders hart betroffen werden. So müssten 
zum Beispiel nach Artikel 31 bei einer Abflussmenge von 60 1 
pro Sekunde die Restwassermenge 50 1 pro Sekunde betra
gen, was 83 Prozent der Abflussmenge ausmacht Bei einer 
Abflussmenge von 1 0 000 1 pro Sekunde hingegen beträgt 
das Restwasser nur 2500 1 oder 25 Prozent 
Zur Frage der Werkerneuerung ist weiter darauf hinzuweisen, 
dass Kraftwerke, die zwischen 1940 und 1950 erstellt worden 
sind, bereits einen technischen Stand aufweisen, bei welchem 
mit einer Erneuerung praktisch überhaupt kein besserer Wir
kungsgrad erzielt werden kann, es sei denn, es würden neue 
Wassereinzugsgebiete erschlossen. Man wird sicll heute hü
ten, Werke vor Konzessionsablauf zu erneuern, kommen doch 
mit der baulichen Erneuerung automatisch die Restwasserbe
stimmungen dieses Gesetzes zur Anwendung. 
Unsere Fraktion zeigt sich in der Restwassserfrage jedoch 
kompromissbereit. Wenn wir auch gewisse Zweifel an der For
mel nach Matthey anbringen, können wir uns doch grundsätz
lich mit der Abflussmenge mit einem Q347 einverstanden er
klären. 
Verschiedene Gesetzesartikel dieser Vorlage, die Gewässer
nutzung betreffend, gehen unserer Fraktion eindeutig zu weit. 
Wir möchten Sie deshalb bitten, weitgehend der Kommissi
onsmehrheit_ zuzustimmen. In der Detailberatung werden wir 
unsere Ansicht zu den einzelnen Artikeln darlegen. 
Was die Verunreinigung der Gewässer durch äussere Ein
flüsse anbelangt, wie zum Beispiel durch intensive landwirt
schaftliche Nutzung, sind wir ebenfalls der Meinung, dass die
sen Fragen volle Beachtung geschenkt werden muss. Wir ge
hen von der Ueberlegung aus, dass in den letzten Jahren Milli
ardenbeträge in den Gewässerschutz für.Kanalisationen und 
Kläranlagen investie~ wurden. Die beachtlichen Erfolge -
wenn ich heute an den weitgehend guten Zustand unserer 
Fliessgewässer und Seen denke - können nicht durch eine 
Uebemutzung des Bodens zunichte gemacht werden. Die 
Probleme in der Landwirtschaft dürfen bei dieser Beurteilung 
aber nicht übersehen werden. Um überleben zu können, sa
hen sich vor rund 15 Jahren viele Familienbetrlebe wie ver
schupfte Klnqer laufend zu anderen Betriebsarten -sprich Be
triebsaufstockungen-genötigt Wlrvertreten die Ansicht, dass 
die in Artikel 14 vorgeschlagenen Massnahmen zur Existenz
frage für viele Landwirtschaftsbetriebe werden können und 
folglich diesem Umstand mindestens mit Anpassungsfristen 
und Stlliegungsbeiträgen Rechnung zu tragen ist 
Zu den landwirtschaftlichen Schwerpunkten dieser Gesetzes
revision -Artikel 14 und 15 sowie Artikel 95 im Anhang - wer
den wir uns in der Detailberatung vernehmen lassen. Offenbar 
bereitet es immer noch Mühe, unter der Vielfalt der Vorschläge 
eine tragfähige Lösung zu finden. Auf dem Gebiet der Jauche
verwertung scheint eindeutig jedermann Experte zu sein. 
Der dritte Schwerpunkt dieser Vorlage bildet zweifellos die Ab
geltung für den Verzicht auf die Nutzung der Wasserkraft in ei
ner schQtzenswerten Landschaft, sprich Landschaftsrappen. 
Es betrifft dies Artikel 75 Ziffer 6 des Gesetzes über die Nutz
barmachung der Wasserkräfte. Wir billigen diesen Anliegen 
durchaus zu, dass ihnen edle Motive zugrundeliegen. Wir be
fürchten jedoch, dass mit dieser gesetzlich geregelten Abgel
tung ein schlafender Hund-wie man so schön sagt-geweckt 
werden könnte und ,die Begehrlichkeiten, und 'ZYlar auf den 
verschiedensten Gebieten, nicht abzusehen sind. Ich bin der 
Ansicht, dass auch eine schöne und erhaltenswerte Land
schaft einer Gemeinde oder einer Region durchaus etwas 
bringen kann, wenn ich an die Möglichkeiten in Tourismus 
und Fremdenverkehr denke. Meine Gemeinde beispielsweise 
unterliegt grösstenteils den Bestimmungen oder - besser ge
sagt- dem Verdikt einer Unterstellung unter das Eidgenössi
sche Inventar schützenswerter Landschaften. Wir mussten 
uns deshalb in der Nutzung unserer Gewässer sehr stark ein-. 
schränken. Auch wir könnten folglich Anspruch auf eine Ent
schädigung durch den «Landschaftsrappen» erheben, glau
ben jedoch, etwas für das Allgemeinwohl erbracht zu haben, 
indem wir eine intakte Landschaft zur Verfügung stellen. 
Zu prüfen wäre auch die Frage, ob nicht die Kantone selber die 



19.Juni1989 N 941 Rettung unserer Gewässer. Volksinitiative 

Möglichkeit hätten, über die Wasserzinseinnahmen einen 
Ausgleich unter den betroffenen Gemeinden und Regionen zu 
schaffen. 
Weil in dieser Abgeltungsfrage zu vjele Unklarheiten bestehen 
und -wie gesagt-die Begehrlichkeiten nicht abzusehen sind, 
steht die grosse Mehrheit unserer Fraktion dieser Lösung ab
lehnend gegenüber. Wir ersuchen Sie deshalb, in Ziffer 6 der 
Minderheit ff zuzustimmen. 
Abschliessend möchten wir festhalten, dass die Gewässer, 
seien es Bäche oder Seen, ein wtchtiges Element in unserer 
Landschaft darstellen. Sie verdienen deshalb un$8re volle Auf
merksamkeit. Wir sind jedoch der Auffassung, dass wir mit den 
Vorschlägen der Kommissionsmehrheit dieser verantwor
tungsvollen Aufgabe gerecht werden. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion lehnt die Initiative ab; 
sie ist für Eintreten auf das vorliegende Gesetz. Wir werden 
uns jedoch erlauben, bei einzelnen Artikeln unsere Ansichten 
kundzutun und Anträge zu stellen. 

M. Massy : Les problemes fies a la sauvegarde de nos eaux 
ont occupe vos commissalres pendant pres de deux ans et 
c'est pendant les nombreuses seances de commission que 
majorfte et mlnorfte se sont affrontees sur differents points sur 
lesquels nous reviendrons an detail plus tard. La commission 
s'est rendue an Suissa centrale ou le probleme de la cohabita
tion d'une agriculture intensive avec 1a nature pose des ques
tions importantes qu'il faudraresoudre au plus vite. Dans cette 
region ou l'effectlf bovin et surtout porcin est tres eleve, II fau
dra trouver une solution qul permette aux paysans de gagner 
leur vie correctement, sans pour a~ polluer lacs et rivieres. 
Tout ä l'heure, le presldent cje 1a commisslon et le rapporteur 
de· langue franc;alse ont tres blen fait le tour du sujet et je me 
dispenserai, par consequent, d'entrer dans certalns details 
pour ainsi gagnerdu temps. 
Au nom du groupe liberal, je me permets toutefois certalnes 
consideratlons au sujet de !'initiative sur la protectlon de nos 
eaux. La question que nous abordons est l'une des plus con
troversees sur Je plan politlque. Pourtant. nous devons trouver 
une reponse qui puisse ~ approuvee par une forte majorite 
et c'est la.la difflculte du probleme. Nous sommes, une fois de 
plus, confrontes au duallsme de l'ecologie et de f'economie. 
Les tenants acharnes d'une nature inviolee, las convaincus ir
reductibles d'une protection forte de f'environnement se heur
tent aux certitudes ffitues parfois de ceux qul tiennent ä consi
derer las interäts legitimes de f'economie, de ceux qul croient 
ä 1a necessalre evolution des choses. Quant nousaurons enfin 
rappele qua ca probleme permet aussi au defenseur du 
federalisme dese mesurer aux sympathisants de la centrallsa
tion, nous aurons montre l'intensite des debats. 
L'initlative populaire ccpour la sauvegarde de nos eaux», 
deposee II y a bientöt quatre ans et munie de 175 000 signatu
res, vise ä proteger vigoureusement las eaux qul sont dans 
leur etat nature!, a assalnir les rivieres et las lacs pollues. Pour 
nous, f'lnitlative va :trop loin car la question centrale reslde evi
c:lemment.dans l'utillsatlon possiblede ces mämes eauxä des 
fins energetlques. On propose dans la lol une teile prlorfte ab
solue ä ta conservatlon de 1a nature, ä Ia protection du site, on 
exlge mäme un retralt, contre Indemnisation, par rapport aux 
situatlons actuelles. Ces dispositlns permettent en outre de 
bloquer tout nouvel ouvrage autorfse mals non encore realise. 
Ce serait un retour en arrfere. · 
Nous proposons donc au peuple et aux cantons de repousser 
vivement cette proposition, car las consequences seralent 
nefastes et entraineraient des atteintes nombreuses et graves 
pour notre approvisionnement en energie. On peut remarquer 
une confusion des competences constitutionnelles entre l'arti
cle 24bis actuel et celles qua visent ä introduire l'inltlative sous 
la forme d'.un nouvel article 24octles. Mentlonnons simple
ment qua 1a dispositlon actuelle ne donne a la Confederatlon 
qua la competence d'edlcter des prlncipes tandis qua las can
tons conservent leurs competences legislatives. La nouvelle 
propositlon, alle, falttable rase des droits car'rtonau><:, 
Nous relevons encore l'impossibllite d'ameliorer, de renover, 
voire mäme de construire des ouvrages de production electrf
que d'une certalne efficacite. On saitqu'.une des rares ressour-

ces energetiques renouvelables et indigenes reside dans no
tre potential hydraufique. Certains ne veulent plus de l'energie 
nucleaire; alors comment renoncer a quelques dizaines de 
milliards de kilowatts Cjui sont disponibles dans la nature, sans 
que cefle-ci en souffre? 
Pour terminer, le contre-projet du Conseil federal nous in
teresse et nous entrons en matiere sans discussion. Npus re
viendrons sur certalns articles, donnant en general notre ap
pui ä la majorfte de la commission, 
Qua dire de ce projet de revision de la IOi federafe sur 1a protec
tion des eaux qui constitue indirectement un contre-projet offi
ciel sinon qu'II a ete bien prepare par 1a commission extra-

. parlementaire, presldee par Jean-Franc,ois Aubert, ancien 
conseiller aux Etats. ff va loin dans la protection des eaux, sans 
presenter las lourds inconvenients de !'initiative elle-mäme: 
En commission, certalnes oppositions ont ete la source de 

1
· conflits entre la preoccupation ecologique et le souci econo
mique. On connait le large fosse qui exlste entre ceux qui exl
gent des restltutlons importantes d'eau et ceux qui souhaitent 
produlre le plus efficacement possible de l'energie hydrauli
que. L'oell de Zurlch n'est pas le mäme qua celui du Valais et 
l'on ne pense pas lamäme ohose a Bäle-ville ou aGfarls. Nous 
croyons a ces debits minimaux. Tout sera fait dans ta mesure 
et c'est la preclsemment f'objet de la loi. Entre l'interät econo
mique et le soucl ecologique, II taut trouver un juste chemin, 
entre ceux qul veulent tout et ceux qui ne veulent rien, il taut 
cholsir 1a juste mesure. 

. M. Berger:: Si la commission a consacre beaucoup de temps 
ä l'etude de ca projet de loi, II faut aussl se rappeler que la pro
tection des eaux est quelque chose de tres important, qu'II fal.. 
lait y mettre du temps et qua d'ailleurs, en toute epoque, 1a 
preoccupatlon de notre soclete s'est attardee sur ce sujet 
Contralrement a ta conviction de certalns de nos contempo
rains, les autorftes de ce pays ont toujours präte beaucoup 
d'attentlon ä un ravltaillement non seulement en eau potable, . 
mais egalement en eau de quallte. Les exemples, au cours de 
f'histoire, r:ie manquent 'pas. Je citerai simplement celui de 
mon canton qul, en 1935 deja, edictait des mesures pour 
malntenir les effectifs de betail dans des normes acceptables 
pourl'environnement 
II n'est donc pas surprenant qu'aujourd'hui une nouvelle dis
position nous soit soumise, car, avec les nombreux moyens 
qua nous offre la technique, avec las turbulences de nqtre so
ciete, II est tout ä fait normal que de nouvelles mesures solent 
edlctees afin d'assurer la tniilntenance de la sauvegarde d'un 
capital aussi precieux qu'indlspensable qu'est f'eau. 
Si le groupe UDC partage entierement cette vislon, il ne saurait 
cependant accepter l'initiative proposee. Ce texte constitutton
nel est superflu. Les dlspositlons actuelles ne justlfient nulle
ment une modification de notre constitution en cette mattere. 
Las bases actuelles nous permettent d'atteindre l'objectifvise 
en modifiant siniplement la loi dan$ le sens suggere par notre 
executiffederal. Aussi est-ce a l'unanlmlte qua le groupe UDC 
vous propose le rejet de l'lnitiative et s'engage ä entrer en ma
ttere sur le projet de toi du 29 avril 1987 du Conseil federal. 
Un petit regrettoutefois qua cette nouvelle loi ne traite qua par
tiellement la question de la protectlon des eaux et qua, par 
exemple, toute 1a problematlque de f'epuratlon des eaux 
usees figure dans un autre texte legislatif, ce qui n'est pas ab
solument et totalement judicleux du point de vue des utilisa
teursl 
Trols grands axes ont plus particullerement retenu l'attention 
de notre groupe. Nous nous r~rvons cependant de revenir 
sur des points de detail lors de la dlscussion par articles. Ces 
trois polnts principaux sont: la protection des eaux de la part 
de l'agriculture, las debits minlmums et les dispositlons fina
les, plus speclalement las indemnites. 
Notre groupe est d'avis qua, vues sous !'angle global, las pro
positior:is du Conseil federal son't judicieuses en ce qui con
ceme la protection des eaux dans te secteur prlmatre. Cepen
dant, las dispositions prevues a f'article 14 par le Conseil 
federal ·merftent un certain assoupfissement, non pas dans le 
sens d'un affaibfissernent de la protection des eaux, mals dans 
f'optique, d'une adaptatlon moins rigide pour las 7 ä 10 000 pe-
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tites exploitations touchees. Cette nouvelle disposition n'est 
d'ailleurs pas rien pour ce type d'exploitation. 
En introduisant la notion de la transformation technique du pu
rin, limitee aux 50 pour cent de la production de l'entreprise, 
nous lions systematiquement protection des eaux et structure 
agricole. Est-ce judicieux? La question peut ätre posee.Pour y 
repondre, nous nous referons ä la demiere votation dite des 
petits paysans, ou une tres forte minorite s'est exprimee contre 
les fabriques d'animaux et de lier les effectifs de betail au sol, 
ce qua nous ne contestons de loin pas. L'artlcle 14 amende 
par la commission du Conseil national va dans ce senset nous 
le soutiendrons. Nous nous reservons de revenir eventuelle
ment sur des questions de detail. 
Pour ce qui est des debits mlnimums, l'UDC considere que la 
version du Conseil federal presente une certaine rigidite et va 
peut-etre un peu loin. II serait donc souhaitable de l'attenuer 
quelque peu. Aussi, nous vous suggerons, avec la majorite de 
la commlssion, de suivre la version du Conseil des Etats, no
tamment en ce qui conceme l'artlcle 32, allnea premier, qua 
nous soutiendrons ä l'unanimite. 
Au sujet du titre sixieme, dispositions finales, notre groupe ap
puiera egalement le complement 5 de l'artlcle 32 dans la ver
sion du Conseil des Etats. II nous parait en effet judlcieux de 
prendre des mesures economlques pourfaciliter l'adaptation 
des entreprises agricoles dont le cheptel est excessif, et cela 
dans des delais relativement brefs. 
Concemant 1a taxe d'un centlme prelevee sur chaque kilowatt
heure, proposee par la mlnorlte I, notre groupe s'oppose a 
um~ teile pratique qui est mauvalse en soi. Nous ne voyons 
d'ailleurs aucune raison majeure de ne pas allouer des mon
tants pour la protectlon d'un site, mais nous n'en voyons pas 
davantage pour penallser un secteur economique aux fins d'y . 
parvenir. Les mesures d'lnteret general comme la protectlon 
de nos sites mantagnards incombent a l'ensemble de la col
lectlvite et non ä quelques-uns seulernent, comme aux pro
ducteurs d'electricite qui seront deja penalises de fa9on sensi-

. ble par les mesures envisagees. · 
C'est pourquoi notre groupe vous engage a suivre les proposi
tlons de 1a minorite II. Nous nous reservons bien s0rde revenlr 
sur quelques points de detall tout de meme importants, mais, 
eri resume et pour !'heure, notre groupe rejettera !'initiative 
proposee. II entrera en mattere sur le projet de lol cJu·Conseil 
federal, en soutenant la plupart des amendements de notre 
commlssion lors du debat par articles. 
En conclusion, Je releve, concernant l'artlcle 14 et notamrnent 
l'adaptation des pratiques agrlcotes a un meilleur soutien de 
l'envlronnement, qua nous entreprendrons un enorme pas en 
introduisant cet article. Par co~uent,-nous demandons de 
la part de chacun de bien y reflechir et de soutenlr, en vote fi. 
nal, las propositions de 1a commission. Pour !'Instant, je vous 
engage a entrer en mattere et ä refuser !'initiative populalre. 

Frau Leutenegger Oberholzer: Sie haben es gehört In den 
letzten Jahrzehnten wurden Milßardenbeträge in den Schutz 
unserer Gewässer investiert. Das Resultat dieser Bemühun
gen ist absolut ernüchternd. Es handelt sich im wesentlichen 
um reine Symptombekämpfung, cfie uns zum Teil neue Pro
bleme beschert hat Noch immer ist das Trinkwasser in vielen 
Gemeinden aufgrund der hohen Nitratbelastung ungenü
gend. Sogar Wasservergiftungen von grösstemAusmass kön
nen nicht ausgeschlossen werden, wie die KatastrQphe von 
Schweizerhalle gezeigt hat Die Gesamtbelastung der Flüsse, 
der Bäche, der Seen nimmt eher zu als ab. Durch Verbauun
gen der Gewässer wurden und werden noch immer ganze 
Landschaften, ganze Gewässersysteme geschädigt und zer. 
stört. In bezug auf den quantitativen Gewässerschutz wurde 
der seit 14 Jahren bestehende Verfassungsauftrag nicht er
füllt 
Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Totalrevision des Ge
wässerschutzgesetzes zum Anlass genommen wird, eine kriti
sche Bilanz zu ziehen, die bestehenden Gesetzeslücken zu 
schliessen und die Ursachenbekämpfung an die Hand zu neh
men. Doch davon kann keine Rede sein. Bereits der Entwurf 
des Bundesrates Ist ein Kompromiss, der die Oekologle ganz 
klar hinter die Oekonomie stellt Und der Ständerat hat den 

Kompromiss noch weiter verschlechtert. Wenn das Gesetz 
nicht zu einem Rückschritt werden soll, sind entscheidende 
Verbesserungen notwendig. 
Gestatten Sie mir dazu zwei Beispiele. Die landwirtschaftliche 
Nutzung trägt ganz erheblich zur Belastung der Gewässer bei. 
Hier gehören klare Auflagen und Verbote ins Gesetz. Ich 
denke turn Beispiel an das Verbot bestimmter Pestizide, an 
eine Beschränkung in der Anwendung von Dünger und Be
schränkungen in der Nutztierhaltung. Machen Sie bei der Be
ratung von Artikel 14 ernst mit all den Versprechungen, die Sie 
im Vorfeld der Abstimmung zur Kleinbauern-Initiative abgege
ben haben. Verschiedene Anträge dazu liegen Ihnen vor. 
Dann zum quantitativen Gewässerschutz. Trotz Verfassungs
auftrag ist er absolut ungenügend. Grosse Teile der Alpen wur
den der Energienutzung geopfert. Ganze Talschaften wurden 
trockengelegt Die Folgen: Landschaftsschäden uhd die Zer
störung ganzer Oekosysteme. Dies, obwohl ein ganz klarer 
Verfassungsauftrag besteht Der Bundesrat hat diesen Auftrag 
gar nicht ernst genommen. Die bundesrätlichen Vorschläge 
gehen zum Teil hinter den Status quo in der Rechtsprechung 
zurück. Hier erwarte ich entschiedene Verbesserungen, wie 
sie die Kömmlssionsmlnderheit vorschlägt, nämlich Restwas
sermengen, die ökologisch vertretbar sind, und damit diese fi
nanziell für die betroffenen Kantone und Gemeinden auch 
tragbar sind, gehören Ausgleichszahlungen im Sinne des 
Landschaftsrappens ins Gesetz. Nehmen wir den Gewässer
schutz tatsächlich ernst, so muss die Oekoiogie den Vorrang 
haben. Das wird sich auch langfristig - davon bin ich über
zeugt - wirtschaftlich bezahlt machen, gerade auch für die 
Berggebiete. 
Genau diese Priorität aber bringt uns die Volksinitiative zur Ret
tung unserer Gewässer. Die Initiative ist nötig, sie ist gut und 
sie ist auch realistisch. Die Initiative-und daliegt die Botschaft 
des Bundesrates in der Einschätzung völlig daneben-Ist reali
stisch, weil sie der heutigen Belastung der Gewässer Rech
nung trägt Die Mehrzahl der Gewässer wird heute genutzt. 
Nur rund 10 Prozent aller Gewässer können noch als natürlich 
eingestuft werden. Mit ihrer Einteilung in natürliche, naturnahe 
und belastete Gewässer trägt die Initiative genau dieser Situa
tion Rechnung, und sie schlägt für alle Kategorien umfas
sende Schutz-oder wenigstens Sanierungsmassnahmen vor. 
Nur die Initiative bringt uns zudem eine ausreichende Wasser
führung für die genutzten Gewässer, und zwar gemessen an 
den Anforderungen unseres Oekosystems, der Flora und der 
Fauna und des Landschaftsschutzes. Wir müssen doch den 
Gewässerschutz daran messen, ob er die letzten natürlichen 
Gewässer schützt, und genau das bringt die Initiative, alles an
dere verdient den Namen «Gewässerschutz» nicht Ob damit 
derart zerstörerische Projekte wie der Ausbau der Grlmsel ver
hindert werden können? 
Die Initiative ist dringend nötig, wenn wir unsere Gewässer 
noch retten wollen. Ich ersuche Sie deshalb, ihr zuzustimmen. 
Die Revision des Gewässerschutzgesetzes auf.der anderen 
Seite muss im Sinne der Minderheit entscheidend verbessert 
werden, wenn man dem Gesetz noch zustimmen können soll. 
Der Zustand unserer Umwelt bemisst sich nicht zuletzt am Zu
stand unserer Gewässer und der ist alarmierend. Das bitte Ich 
Sie bei den Beratungen zu bedenken. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Wenn Ich richtig gezählt habe, 
haben sich vier Redner und Rednerinnen für und vier gegen 
die Initiative ausgesprochen. Ich stelle fest, dass auch hierwie
der die Initiative als Druckmittel benutzt wird, um beim Gewäs
serschutzgesetz einseitig etwas zu erreichen. Sie sind also 
morgen ganz gewaltig unter Druck. Ein Sprichwort sagt «Wir 
alle kochen mit dem gleichen Wasser», und wir alle trinken ja 
das gleiche Wasser. Wir sind alle interessiert daran, dass die
ses Wasser sauber ist Deshalb sind wir nicht einfach gegen 
einen angemessenen Gewässerschutz. 
Bei der Restwassermengenproblematik sind alle Redner da
für, dass diese Restwasser festgesetzt werden. Herr Colurn
berg hat allerdings bemerkt, dass diese Limiten zu wenig flexi
bel seien. Ich glaube, es ist hier wie mit allen Limitierungen in 
Gesetzen: Irgendwo gibt es eine Härte, irgendwo muss man 
ansetzen, und von dort weg muss es gelten. Wenn wir also 
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wieder flexibel werden, nach unten oder nach oben bleibe da
hingestellt, haben wir diese Mindestmenge, die der Bundesrat 
festsetzt, glaube ich, doch verwässert. 
rch meine also, dass wir hier eine klare Linie einhalten müssen. 
Flexibilität haben die Kantone nachher. Das ist ja auch die Mei
nung dieses zweistufigen Aufbaus der Restwassermengen. 
Zur Landwirtschaft: Die beiden Damen haben ganz gehörig 
auf die Pauke gehauen: schuld sei nur die Landwirtschaft. 
oder vorwiegend die Landwirtschaft. Es wird auch immer ge
sagt, wir hätten zuviel Dünger in der Schweiz. Auch im Stände
rat ist das gesagt worden. Wir haben nicht zuviel Dünger, wir 
haben den Dünger nur schlecht über unser Land verteilt. Ge
samthaft gesehen übe~ die Nutzfläche des Schweizerlandes 
gibt es durchschnittlich 1,5 Düngergrossvieheinheiten pro 
Hof. Also sollten wir an sich den Dünger besser verteilen kön
nen. Es sind nicht einfach alle Landwirte und alle Tlerhatter in 
den gleichen Tlegel zu werfen, auch nicht alle Betriebe als Tler
fabriken zu bezeichnen. 
Es sind vor allem die Kleinbetriebe, die wir schützen wollen. 
Das ist ja heute «in», von dem wird ja geredet Wir haben bei 
der Milchkontingentierung gesagt, wir müssten den Betrie- , 
ben, die zuwenig Fläche haben, eln'e Aufstockung verschaf
fen, damit ihr Einkommen verbessert wird. Vor zehn, zwölf Jah
ren hat kein Mensch in diesem Saal, soweit ich mich erinnere, 
davon gesprochen, als wir das Landwirtschaftsgesetz revidier
ten, dass es auch ein Gewässerschutzgesetzgebe. Und heute 
wollen wir mit dem Gewässerschutzgesetz eben diese Auf
stockungen wieder zurücknehmen! Wir sind der Meinung, 
dass man das nicht so absolut und abrupt tun kann, indem 
diese Kleinbetriebe wieder zum Teil v.emlchtend zurückge
führt werden und ihnen wieder Entschädigungen zu zahlen 
sind, zweimal innert einesJahrzehnts. Wir sind aber auch nicht 
der Meinung, dass das ein Freipass für die Zukunftsei. Für alle · 
künftigen Betriebsaufstoekungen gelten diese drei Dünger
grossvieheinheiten absolut Es Ist nur die Meinung, dass dieje
nigen, die in den letzten paar Jahren investiert haben, durch 
diese Gewässerschutzmassnahme nicht wieder In der Struk
tur abgebaut werden. 
Ich habe festgestellt, dass die Stadt Uster vorletzten Sonntag 
auch der Klelnbauem-lnltlatlve zugestimmt hat. wie die mei
sten Städte. Im gleichen Abstimmungsgang hat sie aber einen 
MIiiionenkredit für eine Klärschlammaufbereitungsanlage be
willigt Also offenbar gibt es nicht nur bei den Landwirten Dün
ger, sondern es gibt eben vom ganzen Volk Abfälle, die ver
wertet werden müssen. Diese Bauern rund um die Stadt Uster' 
herum sind wahrscheinlch auch nicht mehr in der Lage, die-: 
sen Klärschlamm zu verwerten. 
Ich glaube, es ist nicht a priori etwas Schlechtes, Dünger auf• 
zubereiten. Es geht Ja nur darum, dieses Privileg nicht den bis
her schon grösseren Betrieben zuzuhalten. Das war das 
Schwergewicht in der Frage der Düngeraufbereitung in der 
Kommissionsdiskussion. Wir kommen morgen darauf zurück. 

M. Rebeaud, rapporteur: Juste deux remarques apres ce 
debat d'entree en matlere, qui aura demontre d'ailieurs que, 
sur le fand, 1a plupart des orateurs qui se sont exprimes sont 
d'accord, et que c'est bien dans les details que reside le dla
ble. C'est donc sur tes details que

1
nous devrons dlscuter. 

Premiere remarque: il faut des mamtenant reduire las confron
tatlons qui s'annoncent ä leur dimenslon somme taute blen 
helvetlque. Nous sommes en train de dlscuter sur le un peu 
plus ou sur le un peu moins. Et. quand j'entends M. Massy 
nous dlre que c'est l'affrontement entre l'ecologie et l'econo
mie ou entre la centralisatlon et le federallsme, je trouve qu'il y 
a quelque exageratlon dans ses propos. La conflit entre l'eco
nomie et l'ecologie consiste ici a savoir si l'on va exploiter un 
peu plus ou un peu molns que 90 pour cent des ressources 
hydrauliques de ce pays pour faire de l'electricite, et si on va 
laisser ä la nature un peu plus ou un peu moins que las 
1 O pour cent qui seralenttheoriquement disponibles si on utill
salt toute cette 88l-! pour l'electrlcite. Cela n'est pas autre 
chöse et je ne.crois pas que nous soyons en train de jou„r un 
drarne de premiere grandeur de 1'.histoire suisse. 
Cela n'enleve, evidemment, ni ä l'interet ni a l'importance des 
decisiOns (fUe nous allons prendre, surtout pour le long terme, 

mais cela nous permet de resituer ce probleme dans ses di
mensions bien helvetiques et, par la meme, de considerer qu'il 
doit etre possible de trouver des solutions de compromis qui 
menagent l'avenir. 
Deuxieme remarque: j'aimerals revenir sur la question qui me 
semble assez centrale, du moins du point de vue de la contro
verse jurldique, de la compensation financiere proposee aux 
regions de montagne par le biais de ce qui a ete appele en alle
mand le «Landschaftsrappen»:. Nous,sommes dans une terre 
un peu inconnue, nous avons dans nos dossiers, sinon sous 
les yeux, deux expertises de deux professeurs de droit venant 
du meme canton, celui de Bäle et si j'ai de la chance, ils seront 
las deux du meme parti. II s'agit de M. Peter Böckli qui conclut 
ä l'inconstitutionnalite absolue de ce genre de fonds de com
pensatlon, l'autre estde M. Rhinowqui conclutque c'esttouta 
fait constltutionnel. Vous savez aussi bien que moi qua nous 
n'avons pas de cour constitutionnelle et qu'il appartient au 
Parlament, en cas d'incertitude, de decider ce qui est constitu
tionnel et ce qui ne l'est pas. Cela signifie qu'il appartient au 
Parlament de decider qui, de M. Rhinow ou de M. Böckli, a rai
son. Comme cela est impossible ä savoir puisque las juristes 
les plus eminents ne reussissent pas äse mettre d'accord, il 
s'agira de declder qui a raison, non pas selpn des motifs jurldi-

. ques, mais selon des motlfs politiques. 
C'est donc blen un debat purement politique tjue je vous prie 
d'avoir demain ou apres-demain sur ce sujet, car, du point de 

, we juridique, taut a ete dit et rien n'est sorti comme verlte. 

M. Cottl, conseiller federal: Je considere a vrai dire un peu 
dommage qu'une dlscusslon au sujet d'une lol, que M. Re
beaud voudrait conslderer comme une petite chose, et que, 
personnellement, je considere au contraire comme un pas im
portant vers la loi sur la protection des eaux dans ce pays -
j'ajoute aussl vers une initiative a laquelle taute l'importance 
qu'elle a doit etre reservee -se deroule a la fin d'µne joumee 
de debut d'ete, dans une atmosphere helas deja un peu 
bruyante. J'essaieral d'etre bref, les details qul sont las vrais 
problemes dans cette dlscussion, M. Rebeaud, seront ä l'or
dre du Jour de demain, je me llmiterai ä quelques observatlons 
generales. 
Je vous fais part d'une experience que je vis, ici au Conseil na
tional, et que j'al vecue il y a quelques mois au Conseil 
des Etats. On a parfois entendu la-bas les cris douloureux 
de ceux qui disaient que l'on est en train de saigner de 
maniere definitive notre economie par la soustraction de 
quelques litres d'eau. On entend aujourd'hui icl, par exem
ple Mme Leutenegger Oberholzar, rious dlre que nous som
mes pratlquement a 1a limite de ce qui peut etre supportable 
pour nos eaux. ·Je constate que certainement, soit d'un cöte, 
soit de l'autre, il y a pas mal- je soullgne trois fois ce pas mal 
- d'exageratlons dans ces constatations et je consldere donc 
que si le Conseil federai vous propose une vole moyenne, il 
est probablement, face a ces observatlons extr~mes, dans 
le juste, mais voilä une evaluatlon purement geographique. 
J'essaie de me plonger maintenant dans le coeur du pro
bleme. Je dlral taut de meme a Mme Leutenegger Oberhol
zar que pour moi, sur la base d'une evaluatlon historique 
de l'orlgine de la protectlon de l'environnement dans ce 
pays, la. vision de 1a sm,atlon des eaux en Suisse, me per
met des considerations' relatlvement optlmistes quant a la 
possibilite a moyenne et longue echeance de maitriser ces 
problemes, parce qua l'ön peut sans aucun doute dire qura 
la situatlon des eaux dans ce pays s'est en moyenne 
amelioree pendant les demieres decennies. II y a taute une 
serie - on peut aller le verifler aupres de l'Offlce tec1,ra1 de 
la protectlon de l'environnement - de cours d'eau et de lacs 
qul ont w leur situatlon s'ameliorer. Et cecl, gräce aux ef
forts reconnus a temps, peut-etre trop tard, par 1a collectlvite 
nationale, efforts qui ont coute, de la part de 1a Confedera
tlon, des cantons et des prives, quelque 30 milliards de francs 
en lnvestissements. 
Premierement, en ce qui conceme l'etat de notre environne
ment, j'en tlre quelques conclusions plutöt encourageantes. 
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J'ajoute, taut en considerant que nous sommes loin d'avoir 
resolu le probleme de la qualite de nos eaux et que celui de la 
quantite a ete pendant trop longtemps oublie, que !es efforts 
accomplis ont porte des resultats. 
Deuxiemement, le titre donne a la reforme en cause et a !'initia
tive populaire a ete longuement mis saus la definition de la 
protection quantitative des eaux. On a dit pendant longtemps 
que, apres !es efforts entrepris en ce qui conceme la qualite 
des eaux, il faudrait prendre en consideration !es aspects de la 
sauvegarde quantitative des eaux. 
Si j'etudie !es propositlons presentees, j'arrive a la conclusion 
que celles, soit de l'initlative, soit du Conseil federal et de la 
commission s'engagent sur la voie de la lutte pour la defense 
quantitative des eaux, sans oublier pour autant qu'il y a encore 
pas mal de pas a franchir dans le secteurqualitatif. Si je mettais 
sur la balance les deux aspects, ceux-cl seraient egaux. 
Donc, retorme soit qualitative pour -Se pencher sur un pro
bleme essential, celul de l'agriculture, et reforme qualitative, 
qui avait ete largement oubliee precedemment M. Rechstei
ner n'a pas tort quand il canstate qu'un des merites de l'lnitla
tive populalre est d'avoir incite l'autorite a agir dans un secteur 
sur lequel la canstitution, depuls 15 ans, en appelle a l'action, 
et dans un secteur sur lequel cette meme autorite s'etait 
endormle. 
Je reconnais volontiers sous cet aspect-la la valeur d'lmpul
sion emanant de l'lnitiatlve populaire et je ne nie pas non plus 
que cette initiative aaussl l'avantage de rappeler, par rapporta 
la detense quantitative, des valeurs qui avalent ete largement 
oubllees auparavant Je ne nie pas non plus que les orateurs 
qul ont rappele que les valeurs de la defense de la sauvegarde 
de la quantite des eaux prevalalent actuellement sur celles de 
l'utillsatlon economlque des eaux, n'ont pas tort, surtout sl l'on 
cansidere qu'll s'agit maintenant, apres des decennles qul 
n'ont connu qua l'utilisatlon economique des eaux, de reet;l
blir un certain equillbre et de poser donc la defense quantita
tive comme prioritaire. 
En effet, la tendance est malntenant celle de donner davan
tage d'lmportance a ce deuxieme centre d'lnterät. mais en 
cherchant a rattraperce qul a et~ perdu et a retrouver un equlli
bre qu'il s'agira de sauvegarder. Jamals II ne pourra etre ques
tlon de sacrffiercampletement, sur l'autel de la protection du 
paysage et de 1~ nature, les valeurs economlques qul sont ln
dlscutables et qui le deviennent de plus en plus au fur et a me
sure que ce pays, ayant facllernent mls de cöte les problemes 
de ses centrales nuclealres, s'engage a lmporter davantage 
d'energle produite par les centrales des pays envimnnants. Le 
pmbleme de 1a pmduction energetlque devient donc de plus 
en plus lmportant et raste essentlel a la suite des declslons pri
ses recemment 
Voila le cadre dans lequel le Conseil federal place son Juge
ment sur l'initlative populalre. Cette demiere ne tlent pas 
campte du tout des interets existants que je viens d.e decrire 
quant ä la pmduction d'energie et ä l'utillsatlon de nos eaux. 
Je vous engage a llre attentivement !'Initiative pPpulaire. Au
cun mot n'y est indlque qul permette d'afflrmer qua l'lnteret 
economique est pris en canslderation. Aucun mot de cet equl
libre de la balance que Je vlens d'evoquer. 
De plus, en essayant d'lnterpreter la täche certainement tres 
hasardeuse emanant de 1a volonte de notre populatlon, il sera 
blen difflcile d'expllquer a cette meme populatlon que, par 
sbucl real de reevaluer l'lnterät de la nature et du paysage, an 
aura campletement oublie les interets economiques. Du point 
de we ratlonnel, une operation de ce genre serait suicldalre. 
Mais on sait que le ratlonnel n'est pas le seul ä jouer un röle en 
rnatläre de polltlque. Certalnement donc, cette lnitl~ unila
terale, fondamentallste selon M. Rebeaud, est ä rejeter par la 
majorite de ce Parlament 
Voila le contre-projet Informel que vous. presente le Conseil 
federal. II presente l'avantage de tenir campte, d'une maniere 
appropriee, des deux interets en Jeu, avanttout dans le secteur 
qualitatif. On a entendu les representants de la paysannerie 
s'exprimer largement ici. Je voudrais me permettre une affir
matlon qui ne me semble meme pas osee, quant au pas nou
veau et essentlel que la proposition du Conseil federal, 
amendee maintenant par la commission, franchit. Pour la pre-

miere fois, 011 met en relation le potential de production d'une 
expioitation avec les possibilites effectives offertes par le sol et 
on essaie d'etablir un equilibre permettant de fixer des limites 
bien precises a la production d'epandage en general. Je vous 
defie de me dire si, dans le secteur agricole, on a jamais exerce 
par le passe une intervention aussi importante que celle a la
quelle nous sommes confrontes maintenant Je me permets 
meme de dire que nous franchissons icl un pas essential dont 
on a pas encore pu devinertoutes les consequences. 
Lorsque je vois surgir aujourd'hui une proposition concemant 
l'article 14, slgnee par Mme Mauch d'une part et par M. 
Tschuppert de l'autre, je suis en mesure d'attester qua la com
mlssion a entrepris un effort et un travail de reequilibrage, je 
me permettral demain de Juger dans les details de l'article 14. 
Je puis dire qu'un travail excellent a ete fait a ce sujet et que 
pour ia premiere fois des reductions importantes sont faites 
dans ie secteur agricole dont on dit a juste titre qu'il joue un 
röte parfois tres negatlf dans le secteur de la poliutlon des sols 
et des eaux, un aspect qul tend ä etre sous-estlme quand on 
examine les propositlons du Conseil federal et de la commis
sion. · 
Les aspects quantltatlfs. Le Conseil federal a fait ici une propo
sitlon que je definJs d'emblee camme le minlmum des com
promls possibles. Nous allons ecouter demain cambien les 
pmpositions du Conseil federal, reprises d'ailieurs de maniere 
meritoire dans leur substance par la cammission, comportent 
une perte de la pmduction d'energie. II s'agit d'un chiffre tres 
modeste, d'un chiffre supportable si l'on veut faire un pas en 
avant dans ce secteur. Je consldere ce pas camme le mlni
mum que l'on puisse faire, et j'lnvite sincerement le Conseil 
national a ne pas descendre au-dessous des mesures propo
sees parl'article 31 etsurtoutäne pas-cammecelas'estfait 
ailleurs-introduire dans le cadre de l'article 32 des exceptions 
qui priveraient la norme princlpale de l'article 31 detoute subs
tance. C'est, a notre avls, un element essential, s'il taut aller de 
l'avant dans le secteur de 1a protection quantitative. La aussi 
on y revlendra demaln dans la discusslon de detail, et la aussi 
il taut dire que lacommisslon du Conseil national nous permet 
de franchir un pas excellent dans la juste dlrection. 
Letmisiemegrarn:t aspectde lareformeaete evoque ici par les 
rapporteurs, et en particulier par M. Columberg et par M. 
Glger. II s'agit du probleme de la compensatlon des domma
ges qul seralent encourus par les renonciatlons volontaires a 
des exploitatlons possibles dans l'utilisation des eaux. C'est 
un chap~ tres difflcile, a pmpos duquel j'ai deja dit au Con
seil des Etats que le Conseil federal est en train de faire etablir 
une etude tres approfondie. Je vous dis tout de suite que les 
deux professeurs charges de l'operation nous ont Signale 
taute la difflculte de cette operatlon. On en repariera demain, 
mais le pmbleme est pose, et sl le Conseil federal ne peut pas 
pour le moment donner le feu vert ä l'operatlon pmposee par 
la cammission II tend a vous dlre d'ores et deja qu'il prend le 
probleme tres au serieux et qu'il rendra campte du travail des 
experts le plus töt possible. 
J'en arrive a ma canclusion. De l'avls du Conseil federal, !'ini
tiative populaire n'est pas necessaire du tout On peutfalre des 
progres et meme des progres importants dans le secteur de la 
tutelle quantitative et qualitative des eaux sans s'adonner. a 
des solutions excessives et inacceptables et sans reformer la 
base canstitutionnelle qui est dejä donnee par l'article 24bls 
de faQon detalllee et camplete. Nous nous engageons malnte
!lant dans l'executlon de ce mandat canstltutionnel en falsant 
un pas essential dans· 1e secteur de la pmtection des eaux en 
matlere agricole et dans la protectlon des eaux a l'echelon 
quantitatlf, en sauvegardant l'equilibre necessaire entre eco
nomle et ecofogle, equillbre des interets agricales et des 
interets de la protection qualitative, equillbre entre l'lnteret de 
l'exploitatlon de l'eau pour la pmduction d'energie et les 
interets de la pmtection du paysage. Enfin, equilibre aussl 
entre la Confederation et les cantons. 
Prenez le systeme canvalncant-a notre avis-de la protection 
quantitative des eaux qui est ä deux etapes. Dans la premiere, 
an etablit des debits mlnimaux, tres bas a vrai dlre, mals au
dessous desquels on ne pourra de taute maniere pas aller, qui 
sont de la campetence de la Confederation (article 24bis, cst.) 
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et on donne en meme temps mandat aux cantons de fixer, le 
cas echeant et sur la base de I' evolution in loco, in concreto de 
1a situation des normes de debits minimaux supplementaires. 
C'est la raison pour laquelle le Conseil federal vous invite, de 
maniere tout a fait convaincue, a rejeter !'initiative populaire et 
ä accepter ses propositions. Dans cerfalns cas il vous dira. si 
vous deviezvous engager au-dessous de ces propositlons mi
nimales, qu'il deviendrait impossible d'atteindre les objectifs 
qu'il s'est fixe. Je vous rappelle que nous avons deja etabli 
dans nos propositions les compromis minlmaux au-dessous 
desquels il seraitvain de vouloir aller si les buts poursuivis doi
vent rester ceux qui nous sont communs. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 20.00 Uhr 
La seance est tevee a 20 h oo 

Rettung unserer Gew~er. Volksinitiative 
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Angenommen-Adt;,pte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Titel, Einleitungssatz 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bsta 
a. derGesundheitvon Menschen, Tieren und Pflanzen; 
Bstb 
b. der Sicherstellung und haushälterischen Nutzung der .... 
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Bst.h 
h. der Sicherung der natürlichen Funktion des Wasserkreis
laufs. 

Antrag Schmidhalter 
Abs.2(neu) 
Dabei sind die Sicherheitsbedürfnisse des Menschen, die 
forst-, land- und volkswirtschaftlichen Aspekte sowie die Be
dürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten der Wasserher
kunftsgebiete und der betroffenen Kantone zu berücksichti
gen. 

Art.1 
Proposition de Ja commission 
ntre et phrase introductive 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Leta 
a. Preserver la sante de l'homme, des animaux et des plantes; 
Letb 
b ..... Industrie( et promouvoir un usage menager de l'eau; 

Letc 
Majorlte 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Minorite , 
(Oanuser, Ammann, Longet, Loretan, Mauch Ursula, Oester, 
Rebeaud, Rechsteiner, Schille) 
c. Sauvegarder les biotopes naturels ou ä en reconstituer 
d'autres proches de l'etat natural pour la faune .... 

Letdäg 
Adherer ä 1a decision du Conseil des Etats 
Leth 
h. Assurer le fonctionnement natural du regime hydrologique. 

Proposition Schmldhalter 
Al. 2 (noweau) 
On prendra egalement en compte ä cet egard les besoins de 
securite de l'homme, les imperatifs de la sylviculture, de l'agri- , 
culture et de l'economie en general ainsi que les besoins et les 
possibilites de developpeipent des regions riches en forces 
hydrauliques et des cantons concemes. 

Bstaundb-Letaetb 
Angenommen-Adopte 

Bstc-Letc 

Frau Danuser, Sprecherin der Minderheit: Gemäss der Min
derheit, Antrag Buchstabe c, soll dieses Gesetz nicht nur der 
Erhaltung natürlicher Lebensräume, sondern auch der Wle-
9erherstellung von naturnahen Lebensräumen für die ein
heimische Tier- und Pflanzenwelt dienen. 
Bei uns spiegeln die meisten Gewässer den Willen derjenigen 
wider, die sie korrigiert und genutzt haben und sie Jetzt noch 
nutzen. Es ist unbestritten: Die Haltung, sich die Natur dienst
bar zu machen, hat im grossen und ganzen unseren Wohl
stand mitbegründet Auch sollen alle wasserpolizellichen 
Massnahmen, die ganze Regionen vorUeberschwemmungen 
bewahren helfen, ihrem unbestrittenen Zweck weiterhin die-
nen können. , 
Bei unserem Antrag geht es darum, möglichst konsequent zu 
sein. Das Gewässerschutzgesetz soll im heutigen Zeitpunkt 
nicht vor allem die Menschen vor dem Wasser schützen, son-

Bst c dem umgekehrt. 
Mehrheit Der Buchstabe a dieses Zweckartikels will die Gesundheit von 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Menschen, Tieren und Pflanzen erhalten. Dabei kommen wir 
Minderheit meines Erachtens nicht darum herum, die Wesensunter-
(Danuser, Ammann, Longet, Loretan, Mauch Ursula. Oester, schiede von Mensch, Tier und Pflanze zu beachten. Die Natur 
Rebeaud, Rechsteiner, Schüfe) • lässt sich längerfristig nicht auf die menschlichen Bedürfnisse 
c. der Erhaltung natürlicher und der Wiederherstellung von na- , zurechtstutzen. Im Gegenteill .Wlr sollten vielmehr von ihr ler
tumahen Lebensräumen für ..•• nen. Vielerorts sind Bestrebungen im Gange, Flüsse, Bäcne 

Bst dbisg 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

und Seen in Zusammenarbeit mit Behörden, Landwirten und 
Naturschützern als Lebensgemeinschaften auch für Tiere und 
Pflanzen zu betrachten. Leider müssen nicht selten die Ge-
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richte entscheiden. Auch sie brauchen taugliche Gesetzes
texte. 
Ich erinnere an die Ereignisse rund um die Tour. Die Tour hat 
mit ihren Jahrhundertaberschwemmungen vor zehn und elf 
Jahren die Bevölkerung geschockt und zum Handeln gezwun-
gen. . 
Jetzt hat das Bundesgericht entschieden, dass im Kanton Zü
rlch.Jlei den zu treffenden Massnahmen die ökologischen 
Werte velTT)ehrt zu berücksichtigen sind. 
Unser Antrag soll die Bestrebungen erteichtetn, bei der Viel
zahl von technischen Eingriffen, die nötig sind und nötig sein 
werden, die ökologischen Kriterien tatsächlich zu berücksichti
gen. Dies gilt auch für die Sanierungen, die geniäss diesem 
Gesetz vorgesehen sind. Der Natur soll Rechnung getragen 
werden und den Menschen als Teil von ihr. Die Natur soll ihr 
vielfältiges Gesicht zurückerhalten, wo neue Massnahmen 
dies ermöglichen. 
Ich möchte als Beispiel die Emme anführen. Bei der Emme ist 
der Anteil der natürlichen Gewässerstrecken auf etwa 14 Pro
zent geschmolzen, ,während bei ihren Seitenbächen knapp 
9 Prozent der Teilstrecken in die Kategorie der natürlichen Ge
w~fallen. Als natumah können bei der Ernme rund 1 O Pro
zent und bei den Seitenbächen etwa 17 Prozent der Teil
strecken bezeichnet werden. Alle übrigen Gewässerab
schnitte müssen in die Kategorie der stark belasteten Gewäs
ser elngereihtwerdert Das heisst: etwa drei Viertel der Emine . 
und rund drei Viertel ihrer Seitenbäche sind stark belastete Ge
wässerstrecken. Werden hier und an anderen Orten in Zukunft 
Eingriffe nötig, sollen sie nach ökologischen Kriterien durch
geführt werden, so wie es unser Minderheitsantrag verlangt Er 
bezweckt nicht nur die Erhaltung der natumahen Lebens
räume, sondern auch die Wiederherstellung von natürlichen 
Lebensräumen für die einheimische ller- und Pflanzenwelt 
Ich bitte Sie, unseren Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Herr Flerz: Bei diesem Minderheitsantrag, den die grüne Frak
tion unterstützt, handelt es sich zunächst um eine Kleinigkeit, 
die nicht viel Entgegenkommen von seiten der Vertreter der 

, harten Unie fordert, und trotzdem handelt es sich um etwas 
sehr Wichtiges. · 
Ein Geobotanik-Professor der ETH hat sich geäussert, dass 
die weltweite Bedrohung durch den Artenverlust eine der 
grössten Bedrohungen auf der Welt überhaupt Ist; je weniger 
Tierartenvielfalt wir auf der Welt haben, desto weniger können 
wir irgendwelche Einflüsse abpuffem, z. B. die kommende Kli
makatastrophe. Die Artenvielfalt ist auch eine Art der natürll'
chen Sohädlingsbekämpfung. Jetzt weiss man, dass die Ar-

Es wurde befürchtet, dass diese Bemühungen zwischen den 
Kantonen und den Betroffenen mit einem solchen Antrag auf 
Verpflichtung zur Wiederherstellung gestört werden könnten. 
Man sollte sich eigentlich auf dieser Basis weiter bemühen. 
Zudem könnte das natürlich Kosten in Milliardenhöhe auslö
sen. Denken Sie ari landwirtschaftliche Siedlungen, die in sol
chen Gebieten errichtet wurden und entschädigt werden 
müssten, falls die Biotope in ihrer alten Form wiederhergestellt 
würden. Es geht hier also um die Interessenabwägung; diese 
funktioniert heute in der Praxis. Das Verständnis ist in landwirt
schaftlichen Kreisen vorhanden. 
Man soll diese Bemühungen mit diesem Antrag nicht durch
kreuzen. Das war die Begründung in der Kommission. Sie hat 
mit 12 gegen 9 Stimmen beschlossen, diesen Antrag abzuleh
nen. 

M. Rebeaud, rapporteur: La proposition de Mme Danuser a 
ete rejetee en 09mmission par 12 voix contre 9. La majorlte de 
ceile-ci a ete sensible notamment ä un argument du Conseil 
federal qul cralgnalt qua cette lettre c de l'artlcle propose im
posät ä la Confederation un mandat general de retabilssement 
des condltlons naturelles 'des cours d'eau. La proposition de 
Mme Danuser qui dit: «saUVegarder las blotopes naturels ou 
en reconstltuer d'autres proches de l'etat natural pour la 
faune», ne va pas aussi loln et n'est pas claire.11 estvraj qua la 
limlte du'devolrlmpose ä Ia Confederatlon n'est pas precisee. 
C'est donc la prudence a l'egard des eventuelles depenses, 
qua la Confederation auralt dO engager dans des operations 
de reconstitutlon de blotopes, qul l'aemporte dans la Commis
slon. La r:nlnorlte etalt d'avis, au contraire, qua, pendant plu
sleurs dlzaines d'annees, on avalt sacrifle las interits de 1a nae 
ture ä ceux de l'economle et que, sans nous en apercevoir, ce 
«capital nature» etalt entarne et gravement endommage. Elle . 
voulalt donc faire flgurer dans cette loi le devolr de reconquerir 
un certaln nombre de biotopes ou de situatlons naturelles 
dans l'interät de la collectlvlte. 
En refusant de donner ce mandat ä la Confederation, la Com
mission n'en apas pourautanttlre laconclusion qu'il n'existait 
aucun prob!E)me dans ce domaine. Nous aurons une discus
sion a ca sujet a l'artlcle 38 puisque, ä propos de ce demier, la 
majorlte de ia cornmlsslon a approuve une disposition qul or
donne a la Confederation et aux cantons de retabllr des cours 
d'eau ä l'air llbre a l'occasion de reparatlons des canallsatlons 
ou des voütages existants. ·· 

tenvielfalt nur in einem Netz von Biotopen leben kann. Wenn · Bundesrat Cottl: Die Kommission war in der Tat gut beraten, 
wir Einzelbiotope schaffen, hat das überhaupt keinen Sinn. Wir der Vorsicht des Bundesrates den Vorzug zu geben, wie Herr 
müssen diese Biotope vernetzen, und als Brücken zwischen Rebeaud gesagt hat. In der erwähnten allgemeinen, unbe-
elnzelnen Lebensräumen sind wiederhergestellte natürliche schränkten, undifferenzierten Fassung ist eine Wiederherstel-
Wr!SSerläufe äusserst wichtig. Dieses Gesetz wäre ohne die., lung erstens gar nicht denkbar, und zweitens wäre sie auch gar 
ses kleine Entgegenkommen unvollständig: Wir wollen auch nicht möglich. Wie weit müsste man überhaupt zurückgehen, 
wieder natürliche Verhältnisse schaffen, wo sieverlorengegan- um diese Wiederherstellung tatsächlich zu gewährleisten? Viel 
genslnd. , . mehr hilft die Philosophie des bundesrätlichen Vorschlages. 
Ich bitte den Rat sehr, hier entgegenzukommen. Es kostet sehr Auf der einen Seite würden die vielen Einwirkungsbegrenzun-
wenig und bringt sehr viel. gen, welche das Gesetz neuerdings einführt, mit der Zeit dazu 

führen, allmählich In vielen Situationen tatsächlich Wlederher-
Rüttlmann, Berichterstatter: Frau DanU88r und die Minderheit steilungen zu gewährleisten. Das ist einmal eine 11otwendige 
wollen die Wiederherstellung von naturnahen Lebensräumen Folge der vielen Einwirkungsbeschränkungen, die das Gesetz 
zusätzlich einführen. Ich kann dazu wie folgt Stellung nehmen: vorsieht Wenn darüber hinaus definitive, präzise Wiederher-
ln der Kommission sind Bedenken geäussert worden, wie es stellungen erfolgen müssen, dann. sieht das Gesetz das spezi-
sich mit d~n durchgeführten Meliorationen verhalte, mit ZU- fisch vor. 
sammenlegungen Im Zusammenhang mit Entwässerungen. · Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele: Artikel 28, was die Seesa-
lch erinnere etwa an die Entwässerung der Reussebene, die nierungen betrifft; Artikel 79 und 82, was die Sanierung bei 
vor dreisslg Jahren bis in die neueste Zeit durchgeführt wurde. Restwassermengen betrifft. Es wäre undenkbar, überall die ur-
Es Ist daran zu erinnern, dass in diesem ZUsammenhang eine sprüngliche Situation wiederherzustellen. Dort heisst es, dass 
sehr enge Kooperation zwischen dem Kraftwerkbau, dem in Extremfällen, bei wirklichen Härtefällen die Situation auch 
Hochwasser$chutz, der Landwirtschaft und dem Naturschutz bei den Restwassermengen wiederhergestellt sein müsste 
zustande kam. Es wurden dort etwa 400 Hektaren Natur- und dass im Normalfall dort Sanierungen vorgenommen wer
schutzreservate ausgeschieden und zusammengelegt Das den, wo nicht unbedingt Folgekosten aufgrund der bundes-
slnd nennenswerte Bemühungen. Auch in anderen Kantonen gerichtlichen Praxis zu erwarten sind. Die gezielte punktuelle 
hat man etwas unternommen: im Kanton Zürich z. B. mit der Wiederherstellung nach Bundesrat ist viel besser als eine ge-
Revitallslerung von Biotopen; auch der ~ton Solothum nerelleFormel, dieentwederUnmöglichesveriangtoderüber-
wurde genannt haupt ni~hts sagt 
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Abstimmung-Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Bst. dbish-Let. dah 
Angenommen-Adopte 

Abs.2-Al.2 

67Stimmen 
46Stimmen 

Schmldhalter: Vorerst gebe ich meine Interessenbindung be
kannt: Ich bin in keinem Verwaltungsrat einer Kraftwerkgesell
schaft, auch nicht von einer gemeindeeigenen und schon gar 
nicht it:1 einem Partnerw~rk; denn diese Partnerwerke gehören 
ja Ihnen und nicht uns. Aber als Ingenieur war Ich In den letzten 
35 Jahren auf dem Gebiet des Gewässerschutzes ganz allge-

. mein tätig, und Ich habe mich bei Gewässerschutz und Nut
zung der Gewässer eingesetzt.· Ich habe ein gutes Gewissen, 
und Ich habe nur an Lösungen mitgearbeitet, wo eine ange
messene Interessenabwägung vorlag: eben Schutz und Nut
zung dieser Gewässer. Wenn man heute behauptet, dass der 
Ständerat mit seinen Beratungen und mit seinen Beschlüssen 
betreffend die Restwassermengen zu weit gegangen ist, dann 
kann ich das nicht unterstützen. Ich werde auf jeden Fall versu
chen, auch bei dieser Beratung unseren Standpunkt dement
sprechend einzubringen. 
Herr Bundesrat Cottl hat gestern der Initiative vorgeworfen, 
dass darin über die Nutzung nichts geschrieben stehe. Das 
stimmt, aber ich muss ihm leider sagen, dass In diesem Gesetz 
das Wort «Nutzung• Im Zweckartikel eben auch nicht ange
führt Ist Wir haben es hier mit einem ganz einseitigen Schutz
gesetz zu tun. Im Zweckartikel wird nur der Schutz dieser Ge
wässer angesprochen, und in den folgenden Artikeln, die wir 
jetzt einzeln abgehäkelt haben, wird diese Nutzung der Ge
wässerfür die Energieproduktion überhaupt nfcht angeführt. 
Dafür aber ist im Ingress die Verfassung für dieses Gesetz 
massgebend und 'Z:N8.r der Artikel 24bls. Der Artikel 24bls be
ginnt nämlich mit den Worten: «zur haushälterischen Nutzung 
und zum Schutz der Wasservorkommen.» Warum muss man 
in diesem Ausführungsgesetz nur den zweiten Tell der Verfas
sung aufführen? Es helsst dann auch: « •••• in Berücksichtigung 
der gesamten. Wasserwirtschaft», «Im Gesamtinteresse lie
gende Grundsätze», und bei der Bestimmung der Restwasser
mengen helsst es: «Sicherung angemessener Restwasser
mengen». Wir müssen uns eben über dieses Wort «angemes
sen» unterhalten und Interessen abwägen. 
Es geht dann weiter in diesem Artikel. In Absatz 3 ist ganz klar 
das Verfügungsrecht über diese Wasservorkommen geregelt, 
und 'Z:N8.r steht dieses den Kantonen und nicht dem Bund zu. 
Der Vollzug liegt auch bei den Kantonen und im Schluss helsst 
es noch: «Bel der Ausübung seiner Kompetenzen beachtet der 
Bund die Bedürfnisse und wahrt die Entwicklungsmöglichkei
ten der wasserherkunftsgeblete und der betreffenden Kan
tone.» 

· Am Beispiel der Restwassermengen sieht man, dass in diesem 
Gesetz die Nutzung des Wassers zur Energieproduktion nipht 
oder wenigstens nicht genügend berücksichtigt wurde. Ich 
muss noch einmal darauf hinweisen, dass das Wasser bei der 

, Wassernutzung für Elektrizität nicht verbraucht, nicht ver
schmutzt und unverändert als H2Cl der Natur zurückgegeben 
wird. Es wäre daher angezeigt gewesen, dass dieses Gesetz 
nicht nur vom Bundesamt für Umweltschutz behandelt wird, 
sondern dass auch das Bundesamt für Wasserwirtschaft ein
geschaltet worden wäre. Warum hat der Bundesrat zum Bei
spiel die vorsorgliche Restwasserregelung dem Energie- und 
Verkehrsdepartement vorgelegt? Diese Botschaft und dieser 
Antrag wurden,hlervon Bundesrat Schlumpf vertreten. 
Ich glaube, wir müssen festhalten, dass In diesem Gesetz vor 
allem zwei Minderheiten in diesem Land angesprochen wer
den. Einerseits die Landwirtschaft mit den Problem des Hof
düngers. Ich glaube, dass wir dort eine befriedigende Lösung 
finden werden. Die Landwirtschaft hat eine bessere Lobby und 
eine bessere Unterstützung In diesem Rat, und ich werde auch 
mithelfen, die Landwirtschaft zu unterstützen. Die Berggebiete 
aber und die Randregionen sind In diesem Gesetz zweimal an
gesprochen, und r,,ar zweimal negativ. 

Einmal bei der neuen Aufgabenteilung im Gewässerschutz. 
Bis heute hat der Bund den Gewässerschutz allgemein geför
dert, und fördern heisst zahlen. Heute ändert man die Artikel 
61 ff. ab: Der Bund schleicht sich aus seiner Verantwortung her
aus und macht bei den Gewässerschutzmassnahmen in den 
Berg- und Randgebieten, das heisst in den finanzschwachen 
Kantonen, nur noch fünf Jahre mit Nachher wird nicht mehr 
bezahlt Die Agglomerationen haben ihre Kanalisationen und 
Abwasserreinigungsanlagen erstellt Währenddem ist es uns, 
da in diesen dezentralisierten Einrichtungen eben vermehrt 
grosse Schwierigkeiten bestehen, nicht gelungen, diese Ar-

. beiten im durch das alte GSG vorgegebenen Zeitraum auszu
führen. Jetzt setzt man uns noch einmal eine Frist, die wir auf . 
jeden Fall nicht einhalten können - ich kann das schon heute 
sagen-; und ich weiss auch, dass am Schluss wieder einmal 
die armen Berggemeinden die Verlierer sind. 

· Auch bei der Abfallbeseitigung wird für die Agglomerationen 
das Verursacherprinzip eingeführt, währenddem man bei uns 
eben auch wieder mit dieser Frist von fünf Jahren operiert. 
Auch bei den Restwasserbestimmungen glaube ich, dass wir 
hier in die Hoheitsrechte der Kantone und Gemeinden eing_rei-

. fen und zwar nicht angemessen, sondern unangemessen. Wir 
wollen keine Bäche trocken legen. Was wir noch wollen, ist ei
nige kleinere Werke realisieren für den Eigenverbrauch. Die 
grossen Werke, die Partnerwerke, die haben Sie realisiert und 
die gehören Ihnen. Wir wollen aber diese Probleme mit unse
ren Naturschutzorganisationen Im Kanton und mit unseren Fi
schern diskutieren. Wir haben in-letzter Zeit den Beweis er
bracht, dass wir das können und dass wir vertretbare Lösun
gen heranbringen. 
Ich arbeite momentan, und das ist auch noch eine Interessen
bindung, als Gesamtbauleiter an einem solchen Werk, und ich 
kann Ihnen sagen, dass nach Inkraftsetzung dieser Revision 
ein solches Werl< nicht mehr möglich wäre. Wir lieben unseren 
Staat, aber wir lieben unseren föderalistischen Staat, und wir 
möchten unsere Hoheitsrechte verteidigen. Ich glaube, dass 
es darum notwendig ist, dass wir Verfassungstreue leben, und 
dass wir in dieses Gesetz nicht einseitig nur den Schutz veran
kern, sondern eben auch die Nutzung. Die Nutzung und der 
Schutz dieser Wasseivorkommen sind einander gleichge
stellt, und ich glaube, es ist richtig, wean wir diesen Absatz 2 
hier einfügen. 
Ich muss Herrn Bundesrat Cottl doch noch antragen, wo er in 
diesem Gesetz die sogenannte, von Ihm definierte mittlere LI
nie zwischen Oekologie und Oekonomie festgeschrieben hat. 
Im Gesetz ist sie nichtfestgeschrieben, in der Verfassung ja Es 
geht hier ~so um Vertrauen und vor allem nicht um Misstrauen 
in die Kantone und die Gemeinden. ' 
Ich bitte Sie, meinen Antrag.zu unterstützen. 

Rüttlmann. Berichterstatter: Der Antrag von Herrn Schmidhal
ter lag in der Kommission nicht vor, konnte also auch nicht dis
kutiert werden. Es ist hingegen festzustellen, dass Herr 
Schmidhalter bei den Kommissionsberatungen nur teilweise 
anwesend war. Er fungierte als Ersatzmitglied. Er hatte also 
keine Möglichkeit, dort zu intervenieren. 
Zum Antrag selber: Herr Schmidhalter möchte beim Artikel 
1 bis - wir slnd Immer noch bei den allgemeinen Bestimmun
gen - auch die Sicherheitsbedürfnisse des Menschen, die 
forst-, land- und volkswirtschaftlichen Aspekte sowie die Be
dürfnisse und Entwickungsmöglichkeiten der Wasserher
kunftsgebiete der betroffenen Kantone berücksichtigen, also 
gewlssermassen eine Interessenabwägung. 
Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, Herr Schmidhalter, 
dass dieser Artikel 24bis Bundesverfassung · eine geschlos
sene Zielrichtung hat. Wir haben auch andere Bestimmungen 
im Artikel 24 (Wasserbaupolizei, Naturschutz usw.). Der Arti
kel 24bis wollte diesen begrenzten Kreis offens{chtlich ab
decken. Ich habe aber Verständnis dafür, dass Sie darauf hin
weisen, dass auch die anderen Bedürfnisse zu berücksichti
gen sind. Es stellt sich letztlich immer die Frage der Interessen
abwägung. Ich habe gestern erwähnt, dass die Natur in der 
Vergangenheit zu kurz gekommen ist. Das muss korrigiert wer
den, aber nicht gleich extrem auf die andere Seite. So meine 
ich es äuch hier. 
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Mich persönlich würde dieser Zusatz nicht stören. Ich muss es 
Ihnen überlassen, ob Sie dem Antrag Schmidhalter zustim
men wollen oder nicht 

M. Rebeaud, rapporteur: M. Schmidhalter a largement parti
cipe aux travaux de la commission. II a developpe son discours 
a plusieurs reprises, mais cette proposition n'a pas ete dis
cutee en tantquetelle. Je crois pouvoirdire que la commission 
l'aurait largement refusee parce qu'elle ne correspond pas a la 
logique de nos travaux. II est vrai que cette loi fait une part belle 
a la protection des eaux et 1,m peu moins belle a la protection 
des inter~ts economiques que defend M. Schmidhalter, mais 
c'est precisement parce qu'll s'agit de la Ioi sur Ia protection 
des eaux, Monsieur Schmldhalterl Dans quelques annees, 
nous devrons debattre de la revislon de la lol sur l'utillsatlon 
des forces hydraullques, et sl a ce moment-la quelqu'un vlent 
vous reprocher de ne pas avolr prevu la protection des eaux et 
celledes biotopes dans la loi sur les forces hydraullques,' vous 
pourrlez repondre comme je le fais aujourd'hul: chaque Iol a 
son but specifique, il ne taut pas exagerernent metanger fes 
«bidons». 
En lisant le texte de la propositlon de M. Schmidhalter, je suis ' 
.un peu perplexe parce que, ou blen ce qu'II dit va de sol, ce 
sont des generallt6s, tous Ies lnterat.s en cause, pour autant 
qu'Hs soient legitimes, meritent d'~e pris en consideration 
Iorsqu'une decision politlque ou judlcialre doit ~tre prise, et 
alors il est lnutile de le dire, cela fait partle de notre ordre politi
que et juridique normal. Ou alors 1a propositlon deM. Schmld
h• a un autre but qui est contenu dans 1a demiere llgne d~ 
sa propositlon, a savoir defendre prioritalrement Ies possibl
Ilt6s de developpement des regions rlches en forces hydrauli
ques. Jene sals pas ce que signifie, dans l'esprit de cette pro
positlon, Ie «developpement•, mals nous avons vu qu'au cha
pitre des debits resiquels, l'application alongterrne des propo
sitlons sur Iesquelles nous allons nous prononcer aujourd'hul 
ne conduira pas a une augmentation de la productlon d'ener
gie electrique a partlr destorrents, eten tout ca&pas a une aug
mentatlon de 1a dlsponibilite de force hyd.raullque pour les usi
nes electrlques, mals au contraire a une legere reduction, envi
ron 2 pourcent d'lcl a la fln du slecle, et de 5 a 8 pour cent d'lci 
le milieu du siecle prochain. 
Par consequent, solt la propositlon de M. Schmidhalter en
fonce des portes ouvertes, auquel cas elle est inutile, solt eile 
vise un but contraire a la loi sur laquelle nous travaillons, et 
dans ce cas comme dans le precedent II taut la rejeter. 
Je voudrais signaler encore que dans cette Iol, certaines 
competences sont reservees aux mntons, qui auront la com
petence et le devoir de faire une pesee des interäts pour la flxa
tion definitive du d&blt minimal, puisque c'est ce qui interesse 
principalement M. Schmldhalter, et dans l'artlele 33 du projet 
de loi, lesmntonsdoiventfalre une peseedes inte~entre les 
valeurs naturelles et les valeurs economiques adefendre. Ces 
valeurs economlques comprennent, expressis verbis, Mon
sieur Schmldhalter, les inter&ts de. la productlon indigene 
d'electrlclte; D~ lors, la reponse a votre question se trouve a 
l'artlcle 33 et Je vous propose de remonter a la trlbune, lors de 
l'exarnen de cet artlcle, pourfellclter Ia commission d'avoir in
troduit, a cet endroit, les lnteräts des producteurs d'electrlclte. · 

Bundesrat . Cottl: Wie Herr Schmidhalter sagt, ist die Inter
essenabwägung gleichsam die Unie, die den ganzen Verfas
sungsartikel 24bls durchzieht Herr Schmldhalter fragt, wo 
denn diese Interessenabwägung im Gesetz selber ersichtlich 
sei. Das ganze Gesetz Ist-wie ich gestern sagte-der Versuch, 
die verschiedenen Interessen sinnvoll abzuwägen. 
Uebrlgens werden Sie diese Feststellung, je weiter wir mit den 
Arbeiten fortschreiten, selber machen können. Das national
rätliche Schiff wird einmal eher nach rechts schwenken und ein 
andermal versucht sein, eher nach. links zu schwenken. Am 
Schluss hoffe Ich sehr, dass das innere, mittlere Gleichgewicht 
auf dem Meer gerettet werden kann. Damit haben Sie den Be
weis, Herr Schmidhalter, dass das ganze Gesetz tatsächlich 
von der Zielsetzung ausgeht, eindeutig versqhiedene Interes
sen auf einen zumutbaren Nenner zu bringen. 
Dies in Absatz 2 noch ausdrücklich zu erwähnen, dabei aber 

nur -einige - ich betone einige - Interessen aufzuzählen, 
scheint mir nicht sinnvoll: Sie vergessen die Energieinteres
sen, Sie vergessen di~ Verkehtsinteressen. Dies schiene mir, 
also absolut unangebracht, abgesehen davon, dass es unnö
tig ist. 
Ich möchte dem Parlatne.nt beliebt machen, auf diesen Antrag 
nicht einzutreten. 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag Schmidhalter 
Dagegen 

Art.1a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Longet, Ammann, Danuser, Maeder, Mauch Ursula, Re
beaud, Rechstelner) 
Abs.1 
Entwicklungen auf die Gewässer, die fOr ihre vielfältigen Funk
tionen nachteilig oder störend werden können, müssen vor
sorglich und frühzeitig vermindert werden (Vorsorgeprinzip). 
Abs.2 1 

Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt .die 
Kosten dafür (Verursacherprinzip). 
Abs.3 
Strengere Vo.rschriften in anderen Gesetzen bleiben vorbehal
ten. 
Abs.4 
Einwirkungen auf die Gewässer werden sowohl einzeln als 
auch gesamthaft urid nach ihrem Zusammenwirken beurteilt 

Art.1a 
Proposition de /a commisston 
Maforite 
Rejeter la proposition de 1a minorite 

Mlnorite 
(Longet, Ammann, Danuser, Maeder, Mauch Ursula, Re
~eaud, Rechstelner) 
Al.1 
Les atteintes qualitatives aux eaux ~ui pourraient devenlr ni.risi
bles ou incommodantes pour les diverses fonctions des eaux 
seront reduites a tltre preventlf et asseztöt (Principe de preven
tion). 
Al.2 
Celui qui est a l'origine d'une mesurE1 prescrite par la presente 
lol en supporte les frais (Prlncipe de causalite)~ 
Al.3 
Les d~~itlons plus severes d'autres lols sont reservees. 
A/.4 -
Les atteintes aux eaux seront evaluees isolement, collectlve
ment et dans leur action conjointe. · 

M. Longet, porte-parole de la minorjte: Apropos de l'artlcle 1, 
lettre a, j'aimerais rappeler ce qul a ete dlt hier dans le debat . 
d'entree en matlere, asavoirque ce projet n'est pas seulement 
un contre-projet lndirect a une initiative, mals qu'II constltue en 
mAme temps une revision totale d'une loi. Or, nous ne prati
quons pas tous les jours un tel exercice. En l'occurrence, II 
s'agit de la revision totale de la loi sur 1a protection des eaux 
datant de 1971. 
1971, 1989, deux d~. aue s'est-il Pal$88, en mattere de droit 
de l'environnement, entre ces deux dates? C'est le temps qu'll 

, a fallu pour passer de l'artlcle constltutlonnel sur la protection 
de l'envlronnement aux ordonnances d'execution. Ces dlx
huit annees ont~e marquees dans ledomalnedu droit de l'en
vlronnement par un debat au niveau constitutionnel d'abord, 
leglslatif &nsuite, et des ordonnances flnaiement Alors, je suis 
tout de mAme surpris que l'on continue aujourd'hul a consl
derer le domalne des eaux comme etant separe de celui de 
l'environnement et qu'on persiste, au moment ou l'on entre-
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prend la revision totale de la legislation sur les eaux, apres tout 
ce debat sur l'environnement, ä vouloir garer la protection des 
eaux independamment des principes qui ont ete retenus apres 
mure reflexion pour l'environnement. S'il existe dans le do
maine de l'environnement une evidence, c'est qu'il forme un 
tout 
Au point de vue conceptuel, ·n serait faux et contraire a toute 
evidence scientifique, biologique ou ecologique, d'edicter des 

· principes valables pour l'air, le sol, le bruit ou les dechets, et 
d'autres applicables pour l'eau. Cette maniere de separer le 
domalne de l'eau du raste est d'autant moins recommandable 
qua les principes qui ont ete retenus dans la loi sur la protec
tlon de l'environnementseralent en eux-memes tout a fait perti
nents pour l'eau aussl. 
Quais sont ces principes? Dans ma proposition, on trouve 
d'abord la prevention pour la protection qualitative des eaux. 
Je n'almerals pas l'etendre aux debits minimaux. Le principe 
de la prevention est bien connu pour la protection de l'air, du 
so1, etc. Jene deslrerals pas l'etendre ici a la protection quanti
tative. En revanche, pour la protection qualitative, la prevention 
est absolumentfondamentale. 
Le demler point est le principe de causalite. Toute la legislatlon 
sur la protection de l'eau a privilegle les subventlons et n'a pas 
retenu le principe de causalite. Aujourd'hui, il est temps de re
mettre les choses en place et-de dlre que le principe de causa
lite doll etre desormafs appllque au secteur de l'eau. En troi
sieme Heu, II s'agit-Je l'ai cople textuellement dans ta loi sur ta 
protection de l'environnement - de reserver d~ legislatlons 
plus strictes. Enfln, il faut relever te prlncipe de l'evaluatlon glo
bale des attelntes. 
Ces quatre polnts sont repris dans ma proposition sous la 
forme meme dans laquelle ils flgurent dans la loi sur la protec
tlon de l'envfronnement Je n'al donc fait que des reprlses tex
tuelles. 
Tout a !'heure, j'ai rappele qua nous nous trouvions en 
presence d'une revision totale de la loi sur la protection des 
eaux: Lorsqu'on pratlque un tel exercice, qul esttout de meme 
peu banal, II me semble que lamolndre des choses seraltd'ef. 
fectuer le bilan des experiences accomplles sous le regimede 
la lol en vigueur. Or, j'al ete tres surpris de constater qu'un tel 
bllan n'a pas ete effectue, du moins pas par l'administratlon et, 
en tout cas, pas pour 1a commlssion parlementaire ad hoc. · 
Neanmolns, des documents existent. notamment une etude 
de l'EAWAG qul s'appelle«Eaux2000»etdans laquelleon lndl
que de maniere tres ciaire que, maintenant qu'on a depense 
30 milllards pour raccorder le peuple sulsse aux statlons 
d'epuratlon, il est necessaire de passer ä une autre etape qui 
dolt donner la prlorite a la lutte ä la source et a la renaturatlon 
des cours d'eau. C'est cela la politique des eaux des annees 
nonante. 
Cette lutte a la source demandee par tes specialistes en la ma
ttere nous conduit precisement a nouveau aux principes de 
preventlon, de causalite et d'appreciatlon globale des attein
tes. En acceptant ma proposition, vous souligneriez la volonte 
politique d'adapter 1a suite du travall de protection des eaux a 
la reallte des menaces actuelles, notamment a l'evolutlon des 
polluants. Hier, M. Cottl nous a dlt en substance que l'on s'etalt 
effectivement quelque peu endormi sur les methodes techni
ques de traltement Aujourd'hut. nous devons montrer que 
nous ne voulons pas que l'on se repose exclusivement sur la 
technique, mais qu'II s'aglt de partir d'un certain nombre de 
principes. 
En developpant cette propositlon, je saisis l'occaslon d'interro
ger M. Cottl plus directement pour savoir s'il existe ou non au
jourd'hui un concept de lutte a 1a source. Le depar:tement a-t-il 
des conceptlons concretes - en commission nous n'avons 
pas eu le temps d'en parler, ce seralt donc le moment lci-sur 
les priorites en mattere de lutte a la source? Nous savons qu'il 
existe un certain nombre de substances particullerement dan
gereuses pour les eaux. 
II y a trente ans, nous avions affaire ä une pollutlon biologique, 
baderienne, due a la charge en nutriments. Aujourd'hüi, on 
parle des organochlores, des metaux lourds, des hydrocarbu
res, etc., ce sont a nouveau les memes que ceux qui nous 
preoccupent dans les domaines de l'air, du sol ou des 

dechets, et c'est une preuve de plus qu'on ile peut avoir l'eau 
d'un cöte et le raste de l'environnement de l'autre, puisque tou-
tes ces substances circulent. · 
Ainsi, ce qui m'interesse dans le contexte de ma proposition et 
de la discussion sur les priorites des annees ä venir, c'est de 
savoir si le departement a un concept an cours d'elaboration 
pour determiner notre action dans les annees nonante contre 
la source des polluants. Je souhaiterais voir cette philoso
phie-la inscrite en tete de la loi. 

Thür: Ich bitte Sie, den Antrag von Herm Longet zu unterstüt
zen.· Ich möchte JTliCh mit dem Verursacherprinzip auseinan
dersetzen, weil diesbezüglich immer wieder Missverständ- , 
nisse auftauchen, wie weit dieses Prinzip überhaupt geht. 
Es lstwichtig zu wissen, dass sich dieses Prinzip eigentlich nur 
auf die Kostenzuordnung beschränkt Das Prinzip sagt also 
nichts darüber aus, ob eine Massnahme zu ergreifen ist, und 
es sagt auch nichts darüber aus, wer eine Massnahme zu er
greifen hat Allein die Kostenzuordnung ist der entscheidende 
Punkt bei der Einführung des Verursacherprinzips. 
Da stellt sich die Frage, wie dieses Verursacherprinzip unter , 
wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten zu beurteilen ist ~ 
Diese Ueberlegung mache Ich insbesondere deshalb, weil es 
In diesem Saal eine Reihe von Parlamentarlem gibt, die sich 
um die freie Marktwlrtschft stets sehr grosse Sorgen machen. 
Ich möchte deshalb das Verursacherprinzip unter diesem Ge
sichtspunkt kurz würdigen. 
Es ist unbestritten, dass das Verursacherprinzip Wettbewerbs
verfälschungen und Wettbewerbsverzerrungen korrigiert 
Wenn man billige,.urnweltbelastende Verfahren und Produkte 
durch die Einrechnung der Kosten für Umweltschutzmassnah
men verteuert, ermöglicht man, dass aufwendigere, aber um
weltfreundlichere Verfahrensprodukte preislich angeglichen 
werden und sich In diesem Sinne auf dem Markt auch durch
setzen können. Diese Ueberlegungen haben beim Umwelt
schutzgesetz zur Aufnahme dieses Grundsatzes geführt Ich 
sehe nicht ein, weshalb der Umweltschutz nach anderen 
Grundsätzen zu erfolgen hat als der Gewässerschutz im Ge
wässerschutzgesetz. 
Aus diesen Ueberlegungen bitte ich Sie, den Antrag Longetzu 
unterstützen. 

RüttlmaM, Berichterstatter: Die Kommission hat sich über 
den Antrag Longet länger unterhalten und ist zur Auffassung 
gelangt. er sei aus folgenden Gründen abzulehnen: 
Das Vorsorgeprinzip (Absatz 1) würde sich eher abschwä
chend auswirken. Die Artikel 6 bis 9 sagen ganz klar und ein
fach aus, was man anstrebt und was man will. Es besteht die 
Gefahr, dass das sogenannte Vorsorgeprinzip weniger weit 
geht als die Artikel 6 bis 9. 
Zum Verursacherprinzip hat Ihnen Herr Thür solchen Ausfüh
rungen über das Kostenzuordnungsprinzip gemacht Es wird 
im Gewässerschutz mit der Subventionierung durch die öffent
liche Hand durchbrochen. Der Vergleich zum Umweltschutz
gesetz hinkt insofern, als man beim Umweltschutzgesetz die 
Verschmutzung pro Verursacher quantitativ besser erfassen 
kann. Beim Abwasser ist das nicht so leicht Darum ist die Oef
fentlichkeit nach wie vor bereit, diese Subventionen zu leisten. 
Das gilt auch für dieses Gesetz. wenn auch tendenziell in ab
schwächendem Sinne. Ich erinnere Sie daran, dass die Oef
fentlichkeit-wie gestern mehrmals gesagt worden ist-bereits 
viele Milliarden in den Gewässerschutz investiert hat, und es 
wird auch in Zukunft ohne die öffentliche Hand nicht gehen. 
Wir haben das Verursacherprinzip abgelehnt, weil es das Ko
stenzuordnungsprinzip durchbricht 
Die Kommission hat den Minderheitsantrag Longet mit 1 O zu 6 
Stimmen abgelehnt Ich empfehle Ihnen, ein Gleiches zu tun. 

M. Rebeaud, rapporteur: M. Longet propose d'introduire lci, a 
l'occasion de la revision totale de la loi sur la protection des 
eaux, un concept moderne qui a ete creeet a connu un debut 
d'experimentatlon apres les premieres applicatlons de la loi 
sur la protection de l'environnement Aduellement, le principe 
de la lol sur la protection des eaux consiste en l'interdlction de 
polluer les. eaux, ce qui figure a l'article 6 du projet de loi. Cet 
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articfe reprend pour l'essentiel le contenu de l'article 14 de 
l'ancienne loi, qui interdit de polluer les eaux. 
Cette loi comporte par ailleurs toute une serie d'artlcles et de 
dispositions qui prevoient de reparer les degäts dus a la pollu
tion des eaux, ce qul signifie que l'interdiction ne peut pas etre 
appliquee integralement 
Cette espece de contradlction interne a la loi serait ainsi cor
rigee par la'proposition de M. longet, qui introduit le principe 
de causalite, mais qul se heurte a l'usage. En effet, l'usage veut 
ciue les ~}lectivites publiques aient subventionne pour envi
ron 25 mdlrards des stationsd'epuratlon et des reseaux de ca
nalisatlon. Or, le principe de causalitevoudrait qua les mesu
res de prevention et de reparation de la pollution soient mises ä 
la charge des gens qui sont a l'origine de catte pollution. 
Si l'on avait, des le debut, applique le principe de causa1'1te la 
Confederation et les cantons n'auralent rien du depen~. 
mais les usagers des stations d'epuratlon et des canalisations 
auraient du couvrir ces frais par le biais des factures adressees 
par les compagnies gerant les reseaux d'egouts et les statlons 
d'epuration. 
La commission a, dans sa majorite, considere qu'il fallait tenir 
campte des usages et des habitudes prises en matlere de pro
tectlon des eaux. ne pas las bouleverser; et que l'inscriptlon 
dans cette loi du principede causalite ne provoquerait pas une 
augmentation de la securite juridlque mais plutöt un cartain 
desarrol, etant admis qu'ä terme l'applicatlon de ca principe 
devrait aboutlt ä une suppression des subventlons federales. 
La prudenca et la force des habitudes l'ayant emporte au sein 
de la commlssion, la majoritede cette demiere vousdemande 
d'en rester ä l'usage actuel et de rejeter la suggestion de M. 
langet 

M. Cottl, conseiller federal: Je ne reprendral pas las consi
derations developpees par les deux rapporteurs. 
En effet, le Conseil federal est d'avls que le principe de la 

1 preventlon tel que prevu dans la proposijlon de M. Longet pa
rait etre mieux sauvegarde par l'artlcle 6 du projet de loi qul 
interdit l'lntroduction dlrecte ou lndirecte dans une eaJ, de 
taute substance de nature äpolluer. Quant au principe de cau
salite cite par M. Longet, II est cartainement reallsable, mals ca 
secteur comprend une serie de subventlons qul contlnuent ä 
juste tltre d'etre allouees. . . 
En outre, lefaitde n'avoirpas consldere comme un dogme, II y 
a trente ans, le principe de causalite, et, partant, alloue des mil
l!ons de subventlons, a largement facilite la reallsatlon, ä 
1 echelon communal, des infrastructures necessaires. Alnsi, 
~t donne que l'on veut contlnuer d'accorder une certaine 
alde sur le plan cantonal et local, II seraitvain departer, en ligne 
generale, du prtncipe de causalite. 
Les propositions concemant lesalineas 3 et 4sont, de l'aviis du , 
Conseil federal, lnutiles. En effet, l'alinea 3 prevoit ca qua l'on 
sait dejä, c'est-a-dire que la loi speciale deroge toujours a 111101 
generale, et II en est de meme quant a l'artlcle 4. 
M. Longet a encore pese une questlon essentielle, quant ä la 
pratlque Mure concemant la preventlon dans le secteur de la 
protectlon de l'environnement: quelles sont les posslbilites 
d'opereretd'aglrälasource, le p,oblemese posanttant en ce 
qui concerne la pollutlon des eaux que la production des 
dechets? 
Je repondrai ä M. Longet que l'offlce federal a; sur ca point, un 
mandat priorltalre.11 faut avanttouttenter d'etablir, ce qul n'est 
pas facile, une strategie la plus precise possible pour ca qui a 
trait ä l'elimlnatlon ä la source des influences nefastes. J'es
pere, dans cartains secteurs et notarnment calui des dechets, 
pouvolrvous en dire davantage dans quelques mois. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.2 
, Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

52Stlmmen 
78Stimmen 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art2a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung d~s Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Oester, Ammann, Danuser, langet, loretan, Mauch Ursula, 
Rebeaud, Rechsteiner, Schüle) 
Titel ' 
Sanierungspflicht 
·Abs.1 
Bestehende nachteilige Einwirkungen sind nach Massgabe 
ihrer ökologischen oder landschaftlichen Tragweite bei bauli
chen oder Nutzungsänderungen zu sanieren. 
Abs.2 
Sie sind unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen grund
sätzlich gleich zu behandeln wie neue Einwirkungen. Erleich
terungen dürfen von der Behörde nur bewilligt werden wenn 
eine Sanierung im Einzelfall unverhältnlsmässig wäre. ' · 
Abs.3 
· Massnahmen am Gewässer selbst dürfen nur insoweit getrof
,fen werden, als sich nachteilige Einwirkungen nicht am Orte 
ihrer Entstehung begrenzen lassen. 

Art.2a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minortte 

Mlnorite 
(Oester, Ammann, Danuser, Longet, Loretan, Mauch Ursula; 
Rebeaud, Rechsteiner, Schüle) 
T1tre 
Obligation d'assainlr 
Al. 1 
Les attelntes actuelles aux eaux dejä exlstantes devront, en 
fonction de leur portee ecologique · au de leur portee en ma
tlere agricole, etre ~nies lors de modiflcatlons de la con-
structlon ou de changements quant a l'utilisatlon. . 
A/.2 
Sous reserve de prescriptlons divergentes, alles seront en 

.principe traitees comme les nouvelles attelntes. Des allege-
ments ne seront permis par l'autorite quasi dans un cas donne 
un assainissement se revele disproportionne. 
AJ.3 
Des mesures s'appliquant directement aux eaux ne pourront 
etre prises qu' a condition que lesattelntes ne puissent pas etre 
limitees aux endroits ou alles surgissent 

Oester, Sprecher der Minderheit: Bei der BegrOndung dieses 
Minderheitsantrages ist von der Tatsache auszugehen, dass 
viele unserer Gewässer weiterhin sanierungsbedürftlg sind. 
Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten etwa 30 Milliarden 
Franken in Aeinhaltemassnahmen Investiert worden sind sind 
im Bereich des qualitativen Gewässerschutzes zahlreich~ Pro
bleme noch ungelöst Diese Aussage steht Im Einklang mit 
den Untersuchungsergebnissen der Eawag Im Rahmen der 
Studie «Gewässerschutz 2000,.; deren Schlussbericht 1981 
publiziert worden ist Einzelne Seen, zum Beispiel der Baldeg
ger- und der Grelfensee, können nur noch durch see-inteme 
Massnahmen wie Belüftung, Sauerstoffzufuhr, Tiefenwasser
ableitung vor dem Umkippen bewahrt werden. 
Noch prekärer stellt sich die Situation im Bereich des quantJta.. 
tlven Gewässerschutzes dar. Das Fahlen von wirksamen Sa
nierung~rsct,riften hat die Belastung unserer Bäche, Flüsse 
und Seen durch Eingriffe aller Art wie Wasserentnahmen Ver
bauungen, Korrektionen, Meliorationen, Verkehrsanl~gen 
usw. erheblich ansteigen lassen. Es Ist darum höchste Zeit die 
notwendigen Korrekturen anzubringen. Der Entwurf des Bun
desi:ates enthält -zwar Bestimmungen, die sich mit einzelnen 
Sanrerungsproblemen befassen. Leider gehen sie die Sanie-
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nmgsproblematik aber nicht umfassend, sondern nur punktu
ell an. Ich schlage Ihnen deshalb vor, eine Sanierungsvor
schrift einzufügen, die einige allgemeingültige Gruridsätze de
finiert und sowohl Behörden als auch Private unmittelbar ver
pflichtet 
In Artikel 2a Absatz 1 postulieren wir eine generelle Sanie
rungspflicht, der innerhalb von 15 Jahren nachgelebt werden 
muss. Es handelt sich hierbei um einen realistischen Zeitrah
men, der auf die Erfahrungen abstellt, die i111 ZUsammenhang 
mit dem geltenden Gewässerschutzgesetz gemacht worden 
sind. Auch der Bundesrat hat in den Artikeln 76, n und~ ein~ 
Sanierungsfrist von 15 Jahren vorgeschlagen. Grosse Verun
relnigungsquellen sind rascher zu sanieren als kleine; das glei
che. gilt für Fliessgewässer mit kleinen oder ungenügenden 
Dotierwassermengen. 
Nach Absatz 2 haben bestehende Anlagen grundsätzlich die 
gleichen Anforderungen zu erfüllen wie neue Anlagen. Eine 
Ausnahmeregelung drängt sich in jenen Fällen auf, in denen 
der erforderliche Sanierungsaufwand in keinem vernünftigen 
Verhältnis zu den angestrebten gesetzlichen Zielen steht Hier 
würde der im ungeschriebenen Verfassungsrecht verankerte 
Grundsatz der Verhältnismässigkeitverietzt 
Absatz 3 will erreichen, dass auch ~I Sanierungen in erster LI
nie Massnahmen an der Quelle getroffen werden. Das Schwer
gewicht des Gewässerschutzes liegt heute immer noch im 
baulichen Bereich. Weiterhin werden grosse Beträge in die 
Symptombekämpfung (dritte und weitergehende Reinigungs
stufen, kOnstliche Belüftung ~n Seen usw.) investiert Die ei
gentlichen Ursachen - das Inverkehrbringen ökotoxischer, 
nicht oder nur schwer abbaubarer oder sonstwie gewässerge
fährdender Stoffe-werden in völlig unzureichender Weise be
kämpft So hat es beinahe zwanzig Jahre gedauert, bis am 
1. Jull 1986 endlich ein gesetzliches PhosphatverbotfOrTextll
waschmittel in Kraft gesetzt werden konnte. 
Noch eine letzte Bemerkung: Auch eine einwandfreie Lösung 
des Klärschlammproblems setzt voraus, dass Schwermetalle 
und andere nicht abbaubare Stoffe gar nicht mehr In das Ab
wasser und damit in den Klärschlamm gelangen. Auch hier 
sollten vermehrt Massnahmen an der Quelle getroffen und Be
triebe, die solche Stoffe einleiten, zu grösseren Sanierungsan
strengungen verpflichtet werden. 
Ich bitte Sie also, diesem Minderheitsantrag, der In der Kom
mission mit 11 zu 8 Stimmen abgelehnt worden ist, zuzustim
men. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Herr Oester hat es bereits er
wähnt Die Kommission hat den Antrag mit 11 zu 8 Stimmen 
abgeslehnt, und zwar mit der gleichen BegrOndung wie beim 
Antrag der Minderheit Danuser zu Artikel 1 Litera c. Es ging ihr 
vor allem um die Interpretationsfrage, insbesondere bei Arti
kel 2a Absatz 1: Was sind «nachteilige Einwirkungen»? Wie 
grenzt man ab? Die gleiche Frage stellt sich fOr das «unverhält
nismasslg» in Ziffer 2. Ich mache Sie auch auf die Kostenfolgen 
einer generellen Sanierungspflicht (Wiederherstellungs
pflicht) aufmerksam. 
Aus diesen Gründen ist die Kommission zum ablehnenden 
Entscheid gekommen. Namens der Kommissionsmehrheit 
bitte ich Sie, den Antrag der Minderheit Oester abzulehnen. 

M. Rebeaud, rapporteur: La discusslon sur 1a propositlon de 
M. Oester s'est deroulee, au sein de la commission, selon les 
rnämes termes que la dlscussion sur 1a proposltion de Mme 
Danuser a l'article premier, tattre c. Le Conseil federal, dans sa 
grande prudence, n'a pas envie de se voir imposer des täches 
generales d'assainissement ou de retablissement des condi
tlons naturelles. M. Cottl nous a expliqua qu'il ne connaissait 
ni le montant ni la nature de l'engägement, aussi la majorite de 
la commission a-t-elle decide de suivre cette voie. 
II faut tout de mäme remarquer qu'II y a une nuance entre la 
proposltion de Mme Oanuser que vous avez- dans votre ma
jorite- refusee tout a !'heure et la propositlon de M. Oester qui 
est plus detaillee, et qui ne fait pas allusion a une quelconque 
restitution de l'etat natural, ni a une reconstitution de biotope, 
mais simplement a un assainissement Cela donnerait une 
marge de manoeuvre ou d'appreciation nettement superieure 

au Conseil federal au moment ou il ordonnerait, par une ordon
nance d'execution, des mesures a prendre par les cantons. 
Toutefois, la majorite de la commission n'a pas ete sensible ä 
cette nuance. 
Quanta l'alinea 3 de la proposition de M. Oester, il n'est pas 
completement perdu en cas de vote negatif, puisque ä l'arti
cle 28 nous discuterons des interventions techniques sur les 
eaux proposees par M. Oester et je pense qu'ä ce moment-la 
le debat pourra ätre developpe quant ä la question de savoir 
dans quelle mesure, dans quelles circonstances, selon quelle 
duree aussi les interventions directes sur les eaux sont tolera
bles ou souhaitables. 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.3 
Antrag der Kommission 

56Stimmen 
64Stimmen 

•••• verpflichtet, alle nach den Umständen erforderliche Sorgfalt 
anzuwenden, um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer 
zu vermeiden. 

Proposition de la commission 
Chacun est tenu de prendre toutes les mesures de diligence 
exigees par las circonstances afin d'evitertoutes atteintes aux 
e~ 

Angenommen-Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a ta decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Diener 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.5 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Diener 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Diener: Bei Artikel 5 geht es um die Ausnahmen bei die
sem Gesetz, und das ist fOr die grüne Fraktion ein zentraler 
Punkt Ich möchte Sie bitten, gründlich zu prüfen, was ich Ih
nen Jetzt vortrage. 
Nicht nur das Raumplanungsgesetz, auch das vorliegende 
Gesetz hat einen sehr langen Leidensweg hinter sich. Der 
Kampf zwischen der materiellen Nutzung und dem Schutz der 
natOrlichen UmweltfOhrtzu Auseinandersetzungen, die viel zu 
lange zugunsten der monetären, kurzfristigen Anliegen ent
schieden wurden. 
Die Untetjochung der Natur- ihrer Schönheit und Vielfalt- hat 
je länger, je mehr ihre Kehrseite: eine öde, verarmte Land• 
schaft, geometrische Flussläufe und Artenschwund. Nicht zu
letzt durch die Heimatlosigkeit vieler Tiere und Pflanzen wer
den auch wir Menschen immer heimatloser. 
Früher musste man den Menschen vor der Natur, vor dem 
Wasser, vor den Tieren schützen. Heute ist das umgekehrt Wir 
brauchen einen tiefgreifenden Schutz der pflanzlichen und tle
ri~chen Lebensräume und Lebensgemeinschaften. Und die 
Gefahren liegen nicht mehr nur in Grossprojekten, sondern in 
einer Vielzahl von kleinen Eingriffen, die - oft fast unbemerkt
in ihrer Summe irr'3verslble Schäden hinterlassen. 



20.Juni1989 N 953 Gewässerschutzgesetz. Revision 

Nun möchte der Ständerat in Artikel 5 Ausnahmen von diesem 
sehr mühsam errungenen Gesetz zum Schutze der Gewässer, 
und zwar nicht nur für die GesamtvE!rteidigung, wie es der Bun
desrat vorsieht, sondern auch für Notstandssituationen. 
Zwei, drei Grundgedanken, zuerst zum Militär: Die grüne Frak
tion ist grundsätzlich der Meinung, dass a:uch das Militär sich 
einem ökologischen Gleichgewicht einordnen muss. 
Falls wir etwas verteidigen wollen oder müssen, muss es auch 
verteidigungswürdig sein. Aber im Moment scheint uns der 
Zeitpunkt schlecht, im Parlament über diese Frage in bezug 
auf das Militär zu diskutieren. Uns sind die Diskussionen um 
die Uebung «Diamant» und die GSoA-lnitlative noch in Eripne- , 
rung. 
Weil weil wir annehmen, dass eine echte Diskussion nicht 
möglich ist, stellen wir keinen Antrag. Aber mindestens den 
Gummibegriff der Notstandssituation möchten wir bekämp
fen. Ich möchte Ihnen das anhand eines Beispiels aus dem 
Kanton Zürich kurz erläutern. 
Menga Danuser hat das Thema der Tour-Sanierung heute 
morgen schon kurz angeschnitten: Im Sommer 1978, nach 
heftigen Regenfällen, hatten der Kanton Thurgau und der Kan
ton Zürich ein Jahrhundert-Hochwasser. Dämme brachen, 
das Thur-Tal wurde Innerhalb von Stunden zu einem Not
stan~gebiet. Die Wissenschafter sahen darin eine Folge un-
serer zivilisatorischen Eingriffe. , 
Und wie reagierten die beiden Kantone auf diese Notstandssi
tuation? Sie kamen mitJahrhundert-Projekten, d. h. im Kanton 
Thurgau und im Kanton Zürich wurden Projekte von je über 
80 Millionen Franken erarbeitet. Die Tour sollte ein zweites Mal 
äusserst massiv korrigiert werden. Im Kanton Zürich entstan
den bei diesem Hochwasser Schäden von knapp2,5 Millionen 
Franken, die Korrlgierprojekte umfassten eine-Projektlerungs
summe von 80 MIiiionen Franken. Ich erwähne dieses Miss
verhältnis, um einmal anzudeuten, wie unverhältnismässig wir 
reagieren, wenn irgendwo eine Notstandssituation auftritt 
Natur- ,und Umweltschützer kritisierten die Projekte als den 
wohl grössten Eingriff dieses Jahrhunderts in eine bedeu
tende Flusslandschaft der Schweiz. Trotz heftigsten Wider
ständen aus Naturschutzkreisen schritt der Kanton Zürich zur 
Tat Eine erste Etappe von anderthalb KIiometern Länge wurde 
ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und unter Umgehung ei
ner Volksabstimmung im-Rahmen des Unterhaltes verbaut 
Eine zweite Etappe wurde dieses Jahr in Angriff genommen, 
obwohl der Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Rheinau
Bundes gegen diese unsinnige Form der Thur-Verbauung 
vom Bundesgericht aufschiebende Wirkung zuerkannt wor
den war. Der Regierungsrat des Kantons Zürich leistet sich hier 
eine ganz spezielle Form der Demokratie. 
Die grüne Fraktion verlangt darum, dass auch bei Notstandssi
tuationen das Gewässerschutzgesetz seine volle Gültigkeit 
behält Jeder Flussraum ist mit dem zugehörigen Uferstreifen 
ein untrennbarer Bestandteit der Landschaft und unersetzli
cher Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. 
Fliessgewässer sind heute die noch am ehesten erhaltenen 
Brücken, über welche die In meist isolierten Lebensräumen 
vorkommenden Pflanzen- und liergemeinschaften miteinan
der in Verbindung treten können. Das hat schon mein Kollege 
Lukas Flerz heute morgen gesagt. Es ist auch nicht zu verges
sen, dass Uferbereiche und offene Gewässer zu den wertvoll
sten Erholungs- und Wandergebieten gehören. 
Die grüne Fraktion bittet Sie darum, auf die bundesrätiiche 
Fassung des Artikels 5 zurückzukommen und die Ausnahmen 
nur für die Gesamtverteidigung zuzulassen und nicht noch für 
den absoluten Gummibegriff der Notstandssituationen. 

Rüttlmann. Berichterstatter: Der Zusatz des Ständesrates 
«und Notstandssituationen» gab eigentlich nicht viel zu reden, 
weder im Ständerat noch in unserer Kommission. Es wurde 
einzig darüber diskutiert, was damit gemeint sei. 
Frau Diener, es ist nicht eine Thur-KatastroP-he gemeint oder 
eine Aare-oder Reuss-Katastrophe. Es Ist zullt Beispiel der Fall 
eines Energiezusammenbruches gemeint, wenn die Funkti
onsfähigkeit der Anlagen nicht mehr gß\'.Vährleistet ist 
Unsere Kommission hat darüber diskutiert, hat aber keinen 
Antrag gestellt Sie hat den Antrag des S~derates stlllschwei-

gend übernommen. Wir halten allerdings zuhanden des Proto
kolls fest: Die Gewässerschutzmassnahmen geiten für die Ar
mee und für die 'Gesamtverteidigung generell, das ist ganz 
klar, in Friedenszeiten sowieso. Mit dem Zusatz sind nur 
Kriegs- oder Katastrophenzeiten gemeint. Wenn Ausnahmen 
gestattet werden sollen, so bestimmt dies der Bundesrat auf 
Antrag des Buwal, des Bundesamts für Umwelt. Wald und 
Landschaft. Es ist also gewährleistet, dass die Gewässerinter-
essen wirklich vertreten werden. , 
Ich kann Ihnen sagen, dass der gleiche Artikel auch im Um
weltschutzgesetz steht, und dass noch nie ein Antrag für eine 
derartige Ausnahme an den Bundesrat gelangt ist Das be
weist doch, dass für den normalen Betrieb der Gesamtverteidi- ' 
gung' nicht Ausnahmeregelungen in Anspruch genommen 
werden. 
Wir möchten Ihnen beantragen, der ständerätlichen Fassung 
zuzustimmen, um eine neue Differenz zu vermeiden. , 

M. Rebeaud, rapporteur: La commission a decide d'accepter 
telie quelle la version du Conseil des Etatl eile n'a pas prete 
1:1ne grande attentlon a l'aspect de ia questlon souleve par 
Mme Diener. , 
En ce qul conceme le fond, c'est-a-dire l'exceptlon consentle 
en faveur de 1a defe11se 11at1onale, II faut remarquer qua cette 
exceptlon figure dans toute une serie d'autres lois: lol sur ia 
protectlon de l'environnement, iol sur la protectlon de la nature 
et du paysage, etc. II est conforme ä notre ordre juridique qua 
la defense nationale pulsse, dans des situatlons ou cette der
nlere l'impose, echapper aux lois communes. Comment cette 
exceptlon se concretlseralt-elle dans l'applicatlon de cette loi? 
Un exemple pourrait etre le projet de succession de barrages 
sur le RhOne valaisan, connu sous le nom d'Hyclro-RhOne. 
Las promoteurs prevoient de con~ire une serie de bassins 
relatlvement larges, des petlts lacs d'accumulation successifs, 
et 1a nouvefle topographie de ces bassins, par rapport au profil 
actuel du RhOne, fera perdre a ce demier sa fonctlon de bar
riere antlchars., Actuellement, si vous entrez avec un char 
blinde dans le RhOne, vous ne pouvez pas remonter sur l'autre 
berge, celie-cl etant tres ralde. Eh bien, avec les lacs d'Hydro
RhOne, les berges seront en pentes douces et les chars enne
mis pourront passer. 
En vertu de cet article 5, le Departement militalre pourra echap-

, per a la fois aux exlgences de la loi sur la protectlon de la nature 
et du paysage et de la lol sur la protectlon des eaux et con
struire, s'll le desire, et s'il le juge opportun, des barrleres anti
chars, des digues ou des enrochements-tout ce qu'II jugera, 
,utlle pour conserver a ce cours d'eau sa fonctton de barrlere 
antichars. 
Le Conseil fMeral s'engage - M. Cottl le dira probablement 
tout a l'heure - a ce qua dans tous les cas normaux (entretlen 
d'une caseme, d'une piste, d'une route) le Departement mill
talre se soumettra rigoureusement aux exigences de 1a loi sur 
la protectlon des eaux. M. Reichsteiner, qui avaitfalt la proposi~ 
tlon de biffer cet artlcle, convalncu de la bonne foi du Conseil 
federal, a retlre sa propositlon. Par consequent, nous n'avons 
plus de propositlon de refus, mals une presom~on devolonte 
energique de la part du Conseil fMeral de soumettre aussi la 
Defense nationale aux imperatlfs de la lol sur ia protectlon des 
eaux. , 
En ce qui conceme la propositlon de Mme Diener, eile n'a pas 
ete discutee en commission. Toutefois, qua cette mentlon de 
l'urgence figure ou non dans cet artlcle ne changera probable
ment pas profondement l'appllcatlon de l'ensemble de 1a lol, 
car les cas d'urgence sont deja prevus (secheresse subite qui 
feralt qu'on aurait plus assez d'eau pour abreuver les blttes, 
pour satisfalre les besoins elementalres en eau, des gens ou 
pour arroser les champs) ä tltre de mesure exceptlonnelle, a 
l'artlcle 32 de cette loi. Dansces c:as-la. il fautentreprendre une 
pesee immMlate des lnterits et II vaut mleux evidemment pri-, 
ver les torrents d'un peu d'eau pour eviter que des betes ou 
des hommes ne meurent de soif. 
Ces cas etantregles, mentlonnesexpressis verbis al'artlcle 32, 
on pourrait supprimer, a l'artlcle 5, cette clause d'urgence 
generale qui n'est pas tres bien definie. Ce sera ä vous de choi
sir sl vous voulez en revenlr a la version du Conseil fMeral ou.. 

1 ' ' 
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au contraire, en rester au statu quo pour eviter µne divergence, 
mineure, avec le Conseil des Etats. 

Präsident Das Wort hat Herr Thür für eine kurze persönliche 
Erklärung. 

Thür: Ich kann den Ausführungen des Kommissionspräsiden
ten zu diesem Artikel nicht folgen. Wenn es bei der Hinzufü
gung des Ständerates lediglich um Katastrophenfälle gehen 
würde, brauchte es meines Erachtens gar keine Verankerung 
in diesem Gesetz, denn der Bundesrat hat ja schon aufgrund 
der Velfassung die Möglichkeit, Notstandsmassnahmen zu 
beschllessen. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen. 

Bundesrat Cottl: Ich möchte dazu beitragen, die Diskussion 
so weit als möglich zu verkürzen. Es ist klar- HerrThür hat es 
gesagt -: Notstandssituationen dürften aufgrund der Verfas
sung über die normale Gesetzgebung bewältigt werden. Es 
'schadet aber nicht. wenn das noch zusätzlich in diesem Ge
setzfestgehalten wird. 
Zur Uebersetzung ins Französische: «Nbtstandssituationen»
also, wie der Präsident gesagt hat, klare Katastrophenlagen 
oder ähnliche Situationen-müssten normalerweise mit «situa
tions d'~ de necessite» und nicht mit «urgence» übersetzt 
werden. «Urgence». gibt nicht unbedingt den tatsächlichen 
Notstand, den ~ de necessite» wieder. Das nur zuhanden 
der Redaktionskommission. Der Bundesrat überlässt dem 
Parlament den Entscheid zu dieser Frage. 

Abstlmmung-Vote 

halb, dass zuhanden der Materialien geklärt wird, ob der neue 
Text im Vergleich zum bisherigen Gesetz keine Abschwä
chung bedeutet. ob der Erlass von Verboten nach wie vor mög
lich ist und wie es mit der entsprechenden Rechtsgrundlage 
aussieht 

Bundesrat Cottl: Ich kann Ihre Frage ganz kurz beantworten. 
Die Möglichkeit des Verbotes besteht weiterhin. Sie ist neuer
dings weitgehend durch die Stoffverordnung geregelt, so dass 
sich hier eine neue Norm erübrigt 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposition de la Commission 

2. Abschnitt Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Sectlon 2 tltre 
Proposition de la commission 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopt.e 

Art.10 
Antrag der Kommission 
Abs.1 , 

b ••••• Gebäudegruppen ausserhalb von Bauzonen, für die be
sondere •••• 

Abs. 1 bis (neu) 
Für den Antrag Diener 53Stlmmen In abgelegenen G~bieten oder solchen mit geringer Bevölke-
Für den Antrag Kommission 

Art.6bls8 
Antrag der Kommission 

77 Stimmen rungsdichte ist .das verschmutzte Abwasser, wenn es die tat
sächliche Gefährdung der ober-und unterirdischen Gewässer 
erlaubt} statt durch zentrale Abwasserreinigungsanlagen 
durch andere Systeme zu beseitigen. 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.saa 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen~Adopt.e 

Art.9 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Schmldhalter 
Abs.1 
Der Bundesrat legt nach Anhören der Kantone •••• 

Art.9 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Schmidha/ter 
Al.1 
Le Conseil federal fixe, apres avoir entendu les cantons, les exi
gences •••• 

.• 

Frau Leutenegger Oberholzer: Ich gestatte mir zu Artikel 9 
eine Frage an den Bundesrat bzw. an den Kommissionspräsi
denten. Im heute geltenden analogen Artikel 23 Absatz 2 des 
Gewässerschutzgesetzes ist ausdrücklich verai,kert, dass der 
Bundesrat nötigenfalls die Herstellung, Anwendung, Bnfuhr 
und lnverkehrbringung von Stoffen und Erzeugnissen sowie 
Produktionsverfahren verbieten kann. Der neue Artikel 9 sieht 
die Möglichkeit eines Verbotes nicht mehr ausdrücklich vor, 
sondern beinhaltet nur mehr die Auflage, dass der Bundesrat 
Vorschriften erl~en kann. Die Rheinvergiftung als Folge der 
Katastrophe von Schweizerhalle hat ganz klar gezeigt. wie 
wichtig es ist. dass hochgiftige Stoffe, Erzeugnisse und Pro
duktionsverfahren verboten werden können. Ich möchte des-

Abs.2und3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.10 
Proposition de Ja commisslon 
A/.1 

b. Des groupes de bätlments situes hors des zones a bätir, 
pour lesquelles les methodes speciales d'epuratlon (art 13) 
n'assurent_ .•.. 

Al. 1bis (nouveau) . 
Dans les regions retlrees ou dans celles qyi ont une faible den
site de population etsi les dangers qui menacenteffectivement 
les eaux souterralnes et superficielles le justifient. on utilisera 
pour les eaux polluees, en lieu et place de stations centrales 
d'epuratlon, d'autres systemes d'elimination. . 

Al.2et3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Rüttlmann, Berichterstatter: Der Ständerat hat im deutschen 
Text eine sprachliche Verbesserung angebracht Statt «Ab
wässer» spricht er von «Abwasser». Sie bezieht sich auf Arti
kel 9, 10, 11, 12. 13 und 17. 

M. Rebeaud, rapporteur: Juste deux mots pour vous expli
quer le sens de la divergence qua nous introduisons a l'arti
cle 1 o par rapport au projet du Conseil federal. 
Nous avons voulu trouver une forrnule qui permette d'eviter 
que des autorites cantonales imposant des raccordements 
trop longs ettrop coüteuxa des groupes de bätiments ou ä des 
maisons isolees. Pour cela, if fallait eviter qua les reseaux de 
canalisatlons puissent s'etendre de maniere deraisonnable 
au-dela des zones a bätir, comme on en a eu quelques exem
ples dans nos carnpagnes. II fallait aussi reintroduire dans la 
nouvelle loi un amendement qui avait ete apporte a l'ancienne 
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et qui permettait de mettre en oeuvre des moyens d'epuration 
decentralises et differents des stations d'epuratlon centrales 

· traditionnelles. · 
La fomiule qui a ete trouvee avec l'aval de l'administration a re
cueilli l'assentiment unanime de la commission. Sur ce point, 
le Conseil des Etats devrait nous suivre puisque nous evite
rons, dans 5 ou 1 O pour cent des cas, de tirer des grandes ca-· 
nalisatlons inutiles et experlmenterons localement .des 
moyens d'epuration decentralises. 

Angenommen-Adopte 

Art.11, 12 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la cammission 
Adherer a la decision du Conseß des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.13 
Antrag derKomrriission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a ia decislon du Conseil des Etats 

Frau Diener: Artikel 14 ist wohl im Moment der umstrittenste. 
Wir haben eine ganze Anzahl von verschiedenen Anträgen zu 
diesem Artikel, und es kommen laufend neue. Die grüne Frak
tion ist der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, diese verschie
denen Anträge jetzt stundenlang zu diskutieren. Sie beantragt 
Ihnen Rückweisung:an die Kommission, damit sich die Kom
mission nochmals mit diesem Artikel 14 auseinandersetzt. . 
Ich denke, vor allem nach dem Abstimmungsresultat der 
VKMB-lnitiative hat sich c;ioch einiges geändert. Das merkt man 
gut. Gerade darum gibf es so viele verschiedene Anträge. Es 
wäre wohl sinnvoll, wenn die Kommission die ganze Proble
matik noch einmal durchdiskutieren würde und dann Ent
scheide gefällt würden, die ein so grosses Palaver ausschlies
sen. 
Ich bitte Sie, diesen Rückweisungsantrag an die Kommission 
zu unterstützen. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Auch wir von der Kommission 
wollen natürlich kein Palaver, und schon gar nicht vier Stun
den. Ich bin daher aufgerufen, Ihnen eine Erklärung abzuge
ben, wie es zu diesem Wirrwarr von Anträgen gekommen ist: 
Wir hatten in der Kommission den Auftrag übernommen - ich 
habe Ihnen das gestern beim 8ntreten gesagt-. in einer Sub
kommission diese Frage näher anzuschauen und zuhanden 
der Kommission einen Vorschlag zu unterbreiten. Das ist der 
Vorschlag, wie er auf der Fahne steht, der von der Kommission 

M. Rebeaud, rapporteur: Nous avons ici un probleme qui con- seinerzeit mit 19 zu O Stimmen bei 4 Enthaltungen übemom-
ceme essentlellement las francophones et que nous retrouve- men wurde. 
rons a d'autres endroits du depliant II s'agit de l'utilisatlon de Es wurde dann an der nächsten Sitzung ein Rückkomr:nensan-
l'expresslon·«les techniques les plus recentes». trag gestellt Wir h~n ihm entsprochen. Die Subkommission 
L'artlcle 13, alinea premler, stipule: •Les eaux usees situees ist letzte Woche nochmals zusammengetreten, um die neue-
hors du perlmetre des egouts publics seront evacuees selon sten Ereignisse-.Frau Diener hat soeben davon gesprochen -
les techniques les plus recentes». Cette expression a pose un mitzuberücksichtlgen. 
probleme aux membres de ia commission. En effet, quelque- Gestern haben Sie den Antrag Mauch Ursula/Tschuppert er-
fOls, les techniques les plus racentes, c'est-a-clire celles qui halten. Es ist nicht üblich- ich weiss es-, dass zwei Kommissi-
viennent d'arriversurle marche ou de niOrirdans les ateilers ou onsmitgileder:.. und erst noch aus unterschiedlichen Fraktlo-
garages des inventeurs, ne sont pas torcement les mieux · nen - zusammen einen Antrag einreichen. Aber da ist keine 
adaptees aux Situations concretes dans lesquelles il taut epu- unheiiige Allianz dahinter. Herr Tschuppert und Frau Mauch 
rer de l'eau de maniere decentralisee. hatten seinerzeit Anträge gestellt - auch andere, auch Herr 
Finalement, apres de longues dlsoussions, nous avons declde Bühler in der Subkommission-. die sich dann konkretisiert ha-
d'abandonner l'expresslon «!es techniques les plus recentes» ben. 
pour eviter de donner a penser qua toutes les demieres nou- Weil letzte Woche nicht die ganze Subkommission zusarn-
veautes devaient &tre immediatement imposees comme mentreten konnte - Herr Berger .war im Ausland und ist erst 
methodes d'epuration. · . gestern morgen zurückgekommen -. habe ich nicht gewagt, 
Par consequent, chaque fOis que vous rencontrerez cette ex- das als Antrag der Subkommission darzulegen. Es war nicht 
pression dans le depliatrt en langue franc;aise, il faudra consi- mehr möglich, die Gesamtkommission gestern zusarnmenzu-
derer que la Commission de redactlon a dejä r~ pour mis- rufen. Wir hatten esvorachtTagenversucht, abervergebens. 
sion de la remplacer par «l'etat de la technique» qui traduit lit- Ich habe nicht,s gegen den Rückweisungsantrag bei Artikel 14. 
teralement l'expresslon allemande ..stand der Technik». Ces Wir müssen diesen Artikel aber auf alle Fälle noch diese Ses-
termes ne signlflent pas qu'il faille se soumettre aux techni- sion behandeln. Wir könnten allenfalls heute abend oder mor-
ques les plus recentes ou aux demiers gadgets d'epuration ä . gen früh noch einmal zusammentreten. 
la mode, mals chaque fOis, dans chaque cas partlculier, tenlr · Wenn Sie einverstanden sind, könnte man den Antrag. Mauch 
campte de l'etat des connaissances et des. technlques pour Ursula/Tschuppert quasi als Grundlage ansehen. Dleweit~ren 
mettre en oeuvre ia technique ia mieux adaptee, compte tenu Anträge müssten ihm gegenübergestellt werden. Dann hätten 
egalement des limites economlques. On pourratt, par exem- wir keif) langes Palaver. Sie sehen aus dem Text, dass wir mit 
ple, avoir une technique extrl)mement efflcace mals tres cou- der Ausnahmeregelung eine andere Lösung gewählt haben . 

• teuse, et i'expression -Stand der Technik» ne pourrait pas l'im- Ich nehme an, dass Frau Mauch und HerrTschuppert ihre Be-
poser si elle represente une charge economique dispropor- · grünäungen dazu noch abgeben werden. 
tlonn~par rapportaux possibilites de lapersonne interessee. Nun ist es so, dass der Aritrag auf der Fahne von der Kommis

sion nicht ausser Kraft gesetzt worden ist, weil sie nicht mehr 
Angenommen-Adopte zusammengetreten ist Der Präsident könnte aber anfragen, 

ob dieser Text von einem Kommissionsmitglied aufrechterhal-
Art. 14 ten wird. Dann wäre der Fall klar; wir müssten darüber abstim-
Antrag der grünen Fraktion men. 
Rückweisung an die Kommission Frau Mauch und die Minderheit ziehen den Haupt- und den 

Proposition du groupe ecologiste 
Renvoi ä la commission 

Präsident: Wir kommen nun zum Artikel 14. Zu diesem Artikel 
liegt ein Ordnungsantrag vor. Er wird Ihnen in wenigen Minu
ten ausgeteilt Frau Diener hat das Wort zur Begründung die
ses Antrags. 

Eventualantrag zu Absatz 3 und 3bls zurück, nicht aber zu Ab
satz 2bis. 
Alle anderen Anträge müssten - wie gesagt- begründet wer
den. Es wäre eine einfache Sache, die Absätze 1 bis 3 bzw. 4, 
wie Frau Dormann jetzt beantragt hat, auszumitteln. Dann hät
ten wir an sich die Frage 1,jelöst Vom kontinuierlichen Ablauf 
her wäre es wohl besser. 
ich bitte Sie, dies auch in·lhren Entscheid zum Ordnungsan
trag Diener einzubeziehen. 
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M. Rebeaud, rapporteur: Ce qui s'est passe le 4 juin a seme 
le trouble et un vent de desordre dans beaucoup d'esprits. 
Une partie de ceux qui, en commission, etaient favorables a 
l'idee de developper le systeme de sechage du purin dans 
las etables comme une solution possible a la pollution des 
eaux dans les regions ou les vaches sont en surnombre, 
ceux-lä ont change d'avis dans l'intervalle parce qu'ils ont 
compris que le peuple suisse n'etait pas tres favorable a la 
concentration du betail. notamment dans les fabriques d'ani
maux. 
II en resulte un desordre assez indescriptible aujourd'hui 
dans les propositlons que vous avez ou que vous devriez 
avoir saus les yeux, puisque ce qui figure sur le depliant a 
ete ab81Jdonne par ses auteurs, du moins en partie, et que 
vous avez des feuilles volantes. Le president de la commis- · 
sion vous a parle de la propositlon Mauch-Tschuppert, ou 
« Tschauch-Muppert». 
J'ai consulte hier les auteurs de ces propositions et j'en ai 
reparle avec les representants de l'admlnistratlon pour sa
voir commment ce texte devrait etre interprete, notamment 
les exceptions consenties ä l'alinea 3ter; nous nous sommes 
ape~s qua les deux auteurs (qui figurent comme co
auteurs d~ la propositlon) avaient des Interpretations pour le 
moins divergentes de leur texte commun. Nous risquons 
donc, si nous entamons le debat aujourd'hui, de voter sur 
un texte auquel les uns attribueront un sens et les autres un 
autre sens et, ensulte, les trlbunaux auront le plalsir de 
demeler qui avait ralson et qui avait tort. 
Je crois qua, dans ces conditlons, n est necessaire que la 
commission puisse se reunir une nouvelle fois pour remettre 
au propre des textes qui solent intelligibles et qui aient le 
meme sens pour tout le monde, qu'il y alt une propositlon 
de majorite, une de minbrite et qu'on sache ce qua cela signi
fie. Je ne sais pas si la commission pourra se reunlr ce solr. 
Ce que je peux vous dire, c'est qua las seances de commis
sion et de commission reduite ou de delegatlon de la commis
sion, ces demlers jours, ont eu lleu dans des condltions 
anormales, par courrier, entre deux portes, sans que tous les 
membres puissent etre consuttes ni avolr le temps de don
ner clairement leur avls, encore moins de voter, bien evidem
ment, puisqu'lls n'ont Jamals siege ensemble. 
Pour toutes ces ralsons, je vous prle d'accepter la proposi
tion · de Mme Diener. Je ne sais pas si nous pouvons nous 
engager ä tenlr une seance de commission ce soir, si c'est 
physiquement possible; en tout cas, il me semble lnutile de 
faire un debatdetrois heures qul aboutiraltä des votes confus. 

Tschuppert Ich bitte Sie, den Rückweisungsantrag der grü~ 
nen Fraktion abzulehnen. 
Wir haben nun doch einen Vorschlag gefunden, der dem 
entspricht, worüber wir in den letzten Monaten diskutiert ha
ben. Die grossen Differenzen, die bestehen, vor allem bei 
der Anzahl Düngergrossvieheinheit, kann man in der Kommis
sion auch nicht m1,1hr bereinigen. Hier muss der Rat entschei
den. 
Ich bitte Sie also, auf der Grundlage dieses neuen Vorschla
ges zu beraten und den Ordnungsantrag abzulehnen. 

M. Longet Je deslre simplement illustrer la confusion. Au 
debut, en fait, II y avait une minorlte et une majorlte, 8 voix 
contre 8 et celle, preponderante, du presldent Personnelle
ment. Je fais partie de la minorlte et Je ne suis pas du tout 

. convaincu par ce que l'on appelle le compromis qul, pour 
mol, n'en est pas un. 
Comme d'autres membres de la minorlte, je ne suls pas 
satlsfait de cette solution.11 ne faut pas partir de l'idee que l'on _ 
a avance dans ce probleme; on a plutöt ajoute a la confuslon 
et la commission doit reprendre ce point, afin d'obtenir des 
bases clalres et connaitre les positions reelles. On nous par
le d'un compromis qui, en fait, n'existe pas pour les mem
bres de la minorlte. 

Rüttfmann, Berichterstatter: Dieser Stichentscheid betrifft den 
Antrag Mauch zu Artikel 14 Absatz 2bis. Diesen Antrag kön
nen wir durchaus behandeln. Dort habe ich den Stichent
scheid gegeben, aber bei der vorliegenden Version. nicht 

Im Prinzip haben wir uns sehr weit angenähert, und wir könn
ten meiner Meinung nach darüber befinden. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der grünen Fraktion 
Dagegen 

41 Stimmen 
69Stimmen 

Präsident: Wir führen jetzt die Beratung von Artikel 14 durch. 
Zunächst haben Frau Mauch und Herr Tschuppert Gelegen
heit, ihr neues Konzeptvorzustellen. 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Abs.11 

Auf jedem Betrieb mit Nutztierhaltung ist eine ausgeglichene 
Düngerbilanz anzustreben. 

Abs.1 
•••• Nutztierhaltung müssen umweltverträgllch und nach dem 
Stand der Technik landwirtschaftlich oder gartenb.aulich ver- , 
wertet werden. Davon ausgenommen ist nicht verschmutztes 
Abwasser aus der technischen Aufbereitung von Hofdünger. 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2bis 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Mauch Ursula, Ammann, Danuser, Longet, Maeder, Nuss
baumar, Rebeaud, Rechsteinei', Schüfe) 
Neue Schwemmentmistungsanlagen werden nur in begrün
deten Fällen zugelassen. Der Bundesrat erlässt die entspre
chenden Vorschrlfteri. 

Abs.3 
Mehrheit 
•••• Nutzfläche oder über eine verträglich gesicherte Kapazität 
in einertechnischen Aufbereitungsanlage für Hofdünger verfü
gen, dass auf 1 ha Nutzfläche Düngervon höchstens drei Dün
gergrossvieheinheiten ausgebracht werden. Die kantonale 
Behörde verschärft die Anforderungen, soweit Bodenbelast
barkeit, Höhenlage oder topographische Verhältnisse dies er
fordern. 

Minderheit (neuer Text) 
(Mauch Ursula, Ammann, Danuser, Longet, Rechsteiner) 
Der Betrieb muss über eine so grosse eigene, gepachtete oder 
vertraglich gesicherte Nutzfläche verfügen,. dass auf 1 ha 
höchstens drei Düngergrossvleheinheiten entfallen. Die kan
tonalen Behörde verschärft die Anforderungen je nach Boden
belastbarkeit, Höhenlage und topographischen Verhältnis
sen. 

Abs.3bis 
Mehrheit 
Im Falle von technischer Aufbereitung muss mindestens die 
Hälfte des im Betrieb anfallenden Hofdüngers auf der eigenen, 
gepachteten oder vertraglich gesicherten Nutzfläche verwertet 
YJerden können. 

Minderheit (neuer Text) 
(Mauch Ursula, Ammann, Danuser, Longet, Rechsteiner) 
Mindestens die Hälfte des im Betrieb anfallenden Hofdüngers 
muss auf der eigenen oder gepachteten Nutzfläche verwertet 
werden können. Der Bundesrat kann für Betriebe, die Geflügel 
halten oder in wesentlichem Umfang Lebensmittelreste, Metz
gereiabfälle und Nebenprodukte aus der Milchverarbeitung 
verfüttern, sowie für die Forschung Ausnahmen von der Anfor
derung an die Nutzfläche vorsehen, sofern die landwirtschaft
liche Verwertung sichergestellt Ist 
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Abs.3ter 
Mehrheit 
Hofdünger dürfen nur dann in einer technischen Aufberei

, tungsanlage getrocknet werden, wenn deren Betreiber für das 
Trockenprodukt über einen· Abnahmevertrag mit eil"!er vom 
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement anerkannten 
Verteilerorganisation des Düngerhandels verfügt. 

Minderheit (neuer Text) 
(Mauch Ursula, Ammann, Danuser, Longet, Rechsteiner) 
Streichen 

Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates· 

Antrag Mauch Ursula/Tschuppert 
(ersetzt den Antrag der Minderheit und den Antrag Tschup-
pert) · 
Abs.11 

Auf jedem Betrieb mit Nutztierhaltung ist eine ausgeglichene 
Düngerbilanz anzustreben. 
Abs.1 
Gülle, Mist und Silosäfte aus der Nutztierhaltung müssen um
weltverträglich und nach dem Stand der Technik landwirt
schaftlich oder gartenbauHch verwertet werden •. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Der Betrieb muss (lbereine so grosse eigene; gepachtete oder 
vertraglich gesicherte Nutzfläche verfügen, dass auf 1 ha. 
höchstens drei Düngergrossvieheinheiten entfallen. Minde
stens die Hälfte des Im Betrieb anfallenden Hofdüngers muss 
auf der eigenen oder gepachteten Nutzfläche verwertet wer
den. 
Abs.3bis 
Die kantonale Behörde setzt die pro Hektar zulässigen Dün
gergrossvleheinhelten herab, soweit Bodenbelastbarkeit, Hö
henlage und topographische Verhältni• dies erfordern. 
Abs.3ter . 
Der Bundesrat kann Ausnahmen von den Anforderungen an 
die Nutzfläche vorsehen für: 
a. die Geflügelhaltung; 
b. bestehencje kleinere und mittlere Betriebe mit übriger Nutz
tierhaltung bis34 Düngergrossviehelnheiten; 
c. dleAbfallverwertung; 
d. die Forschung. 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag LeuteneggerOberholzer 
Abs. 11 

Auf jedem Betrieb mit Nutztierhaltung muss eine ausgegli
chene Düngerbilanz erreicht werden. 
Abs.2 , 
Im Betrieb müssen dafür Lagereinrichtungen mit einer Kapazi
tät von mindestens vier Monaten vorhanden sein •••• 

Eventualantrag Nussbaume, 
(wenn der Antrag Mauch Ursula/Tschuppert angenommen 
wird) 
Abs.1 
•••• müssen umweltverträglich landwirtschaftlich oder garten
baulich verwertet werden. 

Antrag Diener 
Abs.2 
Im Betrieb müssen dafür Lagereinrichtungen mit einer Kapazi
tät von mindestens drei Monaten vomanden sein. Die kanto
nale Behörde ordnetfür Betriebe .... eine grössere Lagerkapa-
zität an. Für .... , 
Abs.3 
Der Betrieb muss über eine so grosse eigene, gepachtete oder 
vertraglich gesicherte Nutzfläche verfügen, dass auf 1 ha 
höchstens 2 1/2 Düngergrossvieheinheiten entfallen. Minde-

stens die Hälfte des im Betrieb anfallenden Hofdüngers muss 
auf der eigenen oder gepachteten Nutzfläche verwertet wer
den. Die kantonale Behörde, passt die Anforderungen je nach 
Bodenbelastbarkeit, Höhenlage und topographischen Ver
hältnissen an. Ein Maximum von drei Düngergrossvieheinhei
ten darf dabei nicht überschritten werden. 

Antrag Zwygart 
Abs.3 , 
.... von höchstens drei Düngergrossvleheinheiten ausge
bracht werden. Die Anforderungen werden verschärft, soweit 
Bodenbelastbarkeit, Höhenlage oder topographische Verhält
nisse dies erfordern,. 

Antrag Wiederkehr 
Abs.3 . 
.... von höchstens 2 1/2 Düngergrossvleheinheiten .... 

Antrag Wyss William , 
(Ergänzung zu Antrag Mauch Ursula/Tschuppert) 
Abs.3 
.... Nutzfläche im üblichen Bewirtschaftungsbereich des Be-

. triebes verfügen, .... 

Antrag Tschuppert 
Abs.3bis 
Mindestens die Hälfte des im Betrieb anfallenden Hofdüngers 
muss auf der eigenen oder gepachteten Nutzfläche verwertet 
werden können. Von dieser Einschränkung ausgenommen 
sind Betriebe der Geflügelhaltung. Ueberdles kann der Bun
desrat in begründeten Fällen wie insbesondere für Betriebe 
mit Abfallverwertung und solche für Forschungszwecke wei
tere Ausnahmen bewilligen. 

Eventualantrag Berger 
(falls der Antrag Mauch Ursula/Tscbuppert angenommen 
wird) 
Abs.3ter 
Der Bundesrat kann für die Abfallverwertung Ausnahmen von 
den Anforderungen an die Nutzfläche vorsehen. 

AntragDormann 
(Ergänzung zum Antrag Mauch Ursula/Tschuppert) 
Abs. 3quater (neu) , 
Eine Aufstockung des 11erbestandes Ist in allen Fällen nur 
noch möglich, wenn die Verwertung des gesamten Hofdün
geranfalles auf dem eigenen oder gepachteten Lahd möglich 
ist. ' 

Art.14 
Proposition de la commlssion 
AL 11 

Chaque exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente 
s'efforcera d'equilibrer le bilan des engrais. · 

Al.1 
•• :. dans l'agricuiture etle jardlnage seien l'etat de la technique 
et d'une maniere compatible avec l'envlronnement Exception 
falte des eaux non polluees provenant du traitementtechnique 
des engrais de ferme. 

AJ.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

AJ,2bis 
Proposition de 1a commission 
Maforite 
Rejeter la propositlon de la minorite 
Minorite 
(Mauch Ursula, Ammann, Danuser, Longet, Maeder, Nuss
baumer, Rebeaud, Rechsteiner, Schille) 
Les nouvelles fnstallations d'enlevernent du fumier par lavage 
ne seront admises que dans des cas bien precis. Le Conseil 
federal edlcte les prescriptlons y relative. 
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A/.3 
Proposition de fa commission 
Majorite 
L'epandage par hectare de surface utile ne doit pas exceder 
trois unites de gros betail-fumure. Pour cela, l'exploitation doit 
disposer, en propre, en fermage ou par contrat ä lang terme, 
d'une surface utile suffisante, ou s'ätre assuree par contrat la · 
possibilite de traiter techniquement las quantites d'engrais 
excedentaires dans une installation prevue ä cet effet L'auto
rite cantonale accroit .... 

Minorite (nouveau texte) 
(Mauch Ursula, Ammann, Danuser, langet, Rechsteiner) 
L'epandage .... de gros betail-fumure. Pour cela, l'exploitation 
doit dlsposer, en propre, en fermage ou par contrat, d'une sur
face utile suffisante. L'autorite cantonale accroit las exigen
ces .... conditions topographiques. 

AJ.3bis 
Proposition de la commission 
Majorite 
En cas de traitement technique, on devra pouvoir epandre la 
moitie au moins de la quantite d'engrais de ferme produite par 
l'exploitation sur la surface utile en propre, en fermage ou as
suree par contrat a long terme. 

Mfnorite (nouveau texte) 
(Mauch Ursula, Ammann, Danuser, langet, Rechsteiner) 
On devra pouvoir epandre ta moitie au molns de 1a quantite 
d'engrais de ferme produlte par l'exploitation sur la surface 
utile propre ou affermee. En tant que l'utilisatlon agricole de 
l'engrais est assuree, le Conseil federat peut prevoir des ex
ceptlons ä la surface utlle requise en faveur des exploitations 
avicoles, des exploitations qui utillsent pour l'alimentation ani
male avant tout des restes allmentaires, des dechets de bou
cherie et des sous-produits de la transformation du lait, alnsi 
que des exploitatlons destln~ a la recherche. 

AJ.3ter 
Proposition de 1a commlssion 
Maforite . 
Le sechage mecanique des engrais de ferme n'est autorlse 
qua si leur proprletaire a conclu, pour le produit seche, un 
contrat de prlse en charge avec une chaine de dlstributlon 
speclallsee dans le commerce des engrais, dOrnent agreee 
par le Departementfederal de l'economie publique. 

Minorite (nouveau texte) _ 
(Mauch Ursula, Ammann, Danuser, langet, Rechsteiner) 
Biffer 

Al.4 
Proportion de la commiss/on 
Adherer ä ia decision du Conseil des Etats 

Al.3bis 
L'autorite cantonale reduit le nombre d'unites de gros betail
fumure admis par hectare en fonction de la charge du sol en 
polluants, de l'altitude et des conditions topographiques. 
Al.3ter 
Le Conseil federal peut autoriser des exceptions aux exigen
ces concernant la surface utile pour: 
a L'elevage de la volaille; 
b. Pour las autres exploitations existantes petites ou moyen
nes qui pratiquent la garde d'animaux de rente dont le chaptel 
pourra comporter 34 unites de gros betail-fumure au plus; 
c. Pour le recyclage des dechets; 
d: Pour la recherche. 
Al.4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Leutenegger Oberho/zer 
Al. 11 

Chaque exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente 
esttenue d'equilibrer le bilan des engrais. 
Al.2 
L'exploitation doit disposer d'installations permettant l'entre
posage pendant quatre mois au moins •••• 

Proposition subsidiaire Nussbaume, 
(en cas d'acceptation de 1a proposition Mauch Ursula/Tschup
pert) 
Al.1 
•••• doivent ätre utilises dans l'agriculture et dans le jardinage 
d'une maniere compatible avec l'environnement 

Proposition Diener 
Al.2 
L'exploitation doit disposer d'lnstallations permettant i'entre
posage pendant. trois mois au moins. L'autorite cantonale 
prescrit une capaclte d'entreposage. 
Al.3 
L'epandage par hectare de surface utlle ne doit pas exceder 
deux unites et demie de gros betail-ferme. Pour cela, l'exploita
tlon doit disposer en propre, en fermage ou par contrat, d'une 
surface utile suffisante. On devra pouvoir epandre sur la sur
face utile propre ou affermee la moitie au moins de la quantlte 
d'engrais de ferme produite par l'exploitation. L'autorite canto
nale adaptera les exigences en fonction de la charge du sol en 
polluants, de l'altitude et des conditions topographiques, 
Jusqu'a concurrence toutefois de trois unites de gros betail
fumure. 

Prcposition Zwygart 
Al.3 . 
.••• Les exigences seront accrues en fonction de la charge du 
sol en polluants, de l'altitude et des conditlons topographi
ques. 

Proposition Mauch Ursula/Tschuppert Proposition Wiederkehr • 
(remplace la proposition de minorite et la proposition Tschup- . Al. 3 
pert) •••• ne dOit pas exceder deux unites et damle de gros betail-
Al. 11 fumure ..... 
Chaque exploitation pratiquant la garde d'anlmaux de rente 
s'efforcera d'equllibrer le bllan des engrals. 
AJ.1 
Le lisler, lefumler et las jus de sllos provenant de la garde d'ani
maux de rente doivent ätre utilises dans l'agriculture et dans le 
jardlnage selon l'etat de la technique et d'une maniere compa
tible avec l'environnement 
Al.2 
Adherer ä la decislon du Conseil des Etats 
A/.3 
L'exploitation doit dlsposer, en propre, en fermage ou par 
contrat ä lang terme, d'une surface utile permettant 'l'epan
dage par hectare de l'engrais de trois unites de gros betail
fumure au plus. On devra pouvoir epandre sur la surface utile, 
en propre ou en fermage, la moitie au moins de la quantite 
d'engrais de ferme provenant de l'exploitation. 

Proposition Wyss WIiiiam 
(amendement ä la proposition Mauch Ursula/Tschuppert) 
Al.3 
•••• d'une surface utile dans las secteurs habltuellement ex
piotes •••• 

Proposition Tsahuppert 
AI.3bis 
On devra pouvolr epandre sur la surface utile propre ou af
fermee la moitie au moins des engrais de ferme produits par 
l'exploitation. ~e Obligation ne s'appllque pas aux exploita
tions avicoles. lt3 Conseil federal peut au surplus accorder en
core d'autres exceptlons pour de justes motifs, en particuller 
en faveur des exploitations ä mäme de recycler leurs dechets 
et des exploitations destlnees ä la recherche. · 
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Proposition subsidiaire Berger 
(en cas d'acceptation d~ la propositlon Mauch Ursula/Tschup
pert) 
Al.3ter 
Le Conseil federal peut autoriser des exceptions aux exigen
ces concemant la surtace utile pour le recyclage des dechets. 

Proposition Dormann 
(amendement a la propositidn Mauch Ursula/Tschuppert) 
Al. 3quater (nouveau) . 
Las effectifs animaux ne pourront en tout etat de cause etre 
augmentes quasi l'on peut epandre sur la surface propre ou 
affermee tout l'engralsde ferme produit par l'exploitation. 

Frau Mauch Ursula: Die Formulierung des Absatzes 3 in Arti
kel 14 - und davon sprechen wir jetzt-war in der Tat ein sehr 
dynamischer Prozess, und 'ZY/8.r geht es u.m dreierlei: Erstens 
ging es ursprünglich um die Aufnahme derGüiletrocknung ins 
Gesetz; zweitens um die Abstimmung über die Kleinbauern
initiative, bei der wir feststellen konnten, dass die Bevölkerung 
jetzt unbedingt eine Bnschränkung der bodenlosen Tierhal
tung (Tierfabriken) will; drittens ging es auch darum, Härtefälle 
zu vermeiden, die unter Umständen im 2usammenhang mit 
dem Gewässerschutzgesetz für Aufs,tockungsbetriebe entste
hen könnten. 
Der Antrag von Kollege Tschuppert und mir folgt nun diesen 
Punkten. Wir haben uns nach der Abstimmung über die Klein
bauern-Initiative in ad-hoc-Sitzungen entschlossen, dass die 
Gülletrocknung nicht mehr explizit in Artikel 14 zu verankern 
sei. Ich möchte mich in diesem Moment nicht zur Problematik 
derGülletrocknung äussem, sondern nur zu unseren Ueberle
gungen zu Artikel 14. 
Wir schlagen Ihnen vor, dass Betriebe-wie es schon der Bun
desrat in seinem Entwurf tut - höchstens drei Düngergross-. 
vleheinhelten pro Hektare haben dürfen. · · 
Wichtig ist der nächste Punkt in Absatz 3, nämlich dass minde
stens die Hälfte des im Betrieb anfallenden Hofdüngers auf der 
eigenen oder gepachteten Nutzfläche verwertet werden muss, 
d. h. Betriebe, die über keinen eigenen oder gepachteten Bo
den verfügen, die sogenannten «bodenlosen» Betriebe, kön
nen nicht mehr produzieren. Wir sind der Meinung, dass wir 
mit dieser Bestimmung insbesondere dafür sorgen können, 
dass die Tierfabriken verschwinden. 
Auf der anderen Seite möchten wir Ausnahmen zulassen; Sie 
sehen das in Absatz Ster. Bei der Geflügelhaltung (Buchsta
be a) ist es jetzt schon so, dass der Hühnermist getrocknet und 
im Gartenbau oderanderweitlgverwertetwerden kann. Wir ha
ben es also in der Geflügelhaltung nicht mit einem Gewässer
schutzproblem zu tun; es rechtfertigt sich daher, dass man 
Ausnahmen machen kann. 
Wichtig ist Buchstabe b, wo Ausnahmen für bestehende klei
nere und mittlere Betriebe gewährt werden können. Ich 
möchte festhalten, dass es sich hier aus unserer Sicht aus
schliesslich um bäuerliche Betriebe handeln darf und dass für 
diese Betriebe auch Satz 2von Absatz 3 gilt, nämlich dass eine 
Flächenbindung für die Hälfte des anfallenden Düngers gege-
ben sein muss. · 
Wir möchten also auf keinen Fall ein Sthlupfloch für bodenlose 
Betriebe öffnen. Ganz abgesehen davon, dass man vielleicht 
doch erwähnen muss, dass ein bodenloser Betrieb mit34 Dün
gergrossvieheinhelten nicht überleben kann. Der Bezug zum 
eigenen Boden muss bei dieser Ausnahmebestimmung Ab
satz 3ter Buchstabe b gewährleistet sein. 
Dann haben wir weiterhin für Betriebe, die Abfälle verwerten, 
Ausnahmen vorgesehen. Meines Erachtens gibt es keine sinn
vollere Möglichkeit zur Verwertung von Abfällen, beispieis- , 
weise aus der Hotellerie oder aus Schlachtbetrieben, als die 
Verwertung bei der Aufzuchtvon Schweinen. Das sind zum Teil 
sehr grosse Betriebe. Man muss sich überlegen, wie diese viel- · 
leicht in einen etwas anderen Rahmen gestellt werden können. 
Grundsätzlich aber ist diese Abfallwertung sinnvoll. 
Dann gibt es z,;,1ei, drei Betriebe in der Schweiz, die in der For
schung tätig sind, welche über keinen eigenen Boden verfü
gen. Auch hier möchten wir Ausnahmen gewähren. 
Ich möchte Sie bitten, nach den eingehenden Diskussionen, 

die wir im Zusammenhang mit Absatz 3 ff. zu Artikel 14 geführt 
haben, diesem Kompromissantrag, der meines Erachtens voll 
dem Abstimmungsergebnis aus der Kleinbauem~lnitiative 
R~hnung trägt, Folge zu geben. 

Tschuppert: Zuerst möchte ich zu Artikel 14 einige grundsätz
liche Gedanken äussem, und zwar nicht zuletzt im Zusammen
hang mit der Abstimmungskampagne über die Kleinbauern~ 
Initiative, diewirvor 14 Tagen erlebt haben. Ich kann Ihnen sa
gen, dass wir aus bäuerlicher Sicht die Massnahmen gegen · 
Tierfabriken absolut befürworten und nicht erst heute, sondern 
bereits über zwanzig Jahre, vor allem aus umweltpolitlschen 
und auch aus produktlons-, struktur- und bodenpolitlschen 
Gründen. Solche Betriebe stehen im Widerspruch zu den Ob
erzielen der µmdwlrtschaftspoiitik und des Landwirtschafts
gesetzes, weil sie einen minimalen Beitrag zur Eigenversor
gung in Krisenzeiten leisten, weil sie kontraproduktiv für Land
schaft und geordnete Besiedlung im ländlichen Raum sind 
und weil sie für die bäuerlichen bodenbewirtschaftenden Be
triebe eine harte, zum Teil niinöse Konkurrenz sind. 
Im Abstimmungskampf zur Kleinbauern-Initiative wurde uns 
immer wieder vorgeworfen, wir hätten nichts gegen Tierfabri
ken unternommen. Das stimmt nicht, denn seit Beginn der 
Massentierhaltung auf bodenunabhängiger Basis anfangs der 
sechziger Jahre haben Bauern und Bauernverbände diese 
Entwicklung bekämpft. Also zu einer Zelt schon, als es noch 
keine VKMB und keine Grüne Partei gab. Leider aber ohne Er
folg; denn die Entwicklung zu möglichst rationell geführten 
Fleischproduktionsbetrieben war nicht nur geduldet; sie war 
ausdrücklich gewollt, politisch gefordert und wurde gegen den 
Widerstand der bäuerlichen Organisationen durchgesetzt. 
Das kann ich Ihnen beweisen. Als nämlich 1987 das Bdgenös
sische Volkswirtschaftsdepartement den Entwurf eines Vieh
wirtschaftsgesetzes, ·das erstmals Höchstbestände für Tiere 
vorsah, in die Vernehmlassung gab, hagelte es Proteste, ob
wohl nach Meinung des Schweizerischen Bauernverbandes 
die vorgesehene Höchstbestandsgrenze noch zu hoch ange
setzt war; sie lag zum Beispiel bei 800 Mastschweinen. In der 
«National-Zeitung» vom 4. Juli 1967 habe ich beispielsweise 

· folgendes gefunden: «Den Konsumenten droht ein Viehwirt
schaftsgesetz.» Weiter unten heisst es: «Die Bngriffe, die mit 
diesem Gesetz geplant sind, widersprechen eindeutig dem 
Ziel der Förderung einer leistungsfähigen Landwirtschaft, die
nen dafür andererseits der möglichst zahlenmässigen Erhal
tung der Bauern auf Kosten· des Fortschrittes. Da dazu im 
schon äusserst interventionsfreudlgen Landwirtschaftsgesetz 
die Rechtsgrundlagen fehlen, um in der Vlehwirts<;:hatt Höchst
piafonds für die Betriebsgrösse beförderlich festzusetzen, sol
len sie nun» - Wir haben bereits das Jahr 1967 - «geschaffen 
werden.» So hat man damals argumentiert. 
Nach Meinung sämtlicher Wirtschaftskreise, Konsumenten, 
Gewerkschafter und des Vororts war der damalige Vorschlag 
unzumutbar, einseitig strukturerhaltend, gegen die rationelle 
Produktion und Verbilligung der Lebensmittel gerichtet Fazit 
aus dieser Uebung: Bundesrat Schaffner schubladisierte die
sen Vorschlag. Heute hat sich die Situation geändert; nicht ge
ändert hat sich in dieser Frage die Auffassung aus bäuerlicher 
Sicht 
Heute ist die Frage entscheidend, auf welchem Wege und mit 
welchen Mitteln die sogenannten Tierfabriken verschwinden 
sollen. Dies darf nur auf rechtsstaatlich einwandfreie Art und 
Weise geschehen, basierend auf einer soliden, widerspruchs
freien gesetzlichen Grundlage, gegen Entgelt und etappen
weise. 
Nun konkret zur Neufassung von Artikel 14, dl~ ich in letzter 
Minute mit Frau Mauch ausgehandelt habe. Die ersten Absät
ze 1 und 2 lauten praktisch gleich wie diejenigen von Kommis
sion und Bund8$rat; at)f)r in Absatz 3 haben wir f8$tgehalten, 
dass erstens der Betrieb über eine eigene derartige gepach
tete oder vertraglich gesicherte Nutzfläche verfügen muss, 
dass auf eine Hektare Nutzfläche nur drei Düngergrpssvieh
einhelten entfallen dürfen. Mit diesem Grundsatz bin ich durch
aus einverstanden, obwohl - das muss ich Ihnen sagen - zu 
bedenken ist, dass durch diese Reduktion von bisher vier auf 
drei Düngergrqssvleheinheiten nicht weniger als 13 Prozent 
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aller Tierhaltungsbetriebe mehr oder weniger hart betroffen 
werden. 
Gesamtschweizerisch müssten insgesamt 180 000 Grossvieh
einheiten abgebaut werden. Das ist bereits eine sehr grosse 
Zahl. Es wäre aber unverantwortlich, die Limite Aoch tiefer an
zusetzen, wie es Herr Wiederkehr und Frau Diener vorschla
gen; denn der mittlere Tierbesatz, verteilt auf die gesamte 
Nutzfläche in der Schweiz, ist bei nur knapp 1,5 Düngergross7 
vieheinheiten. Die Ueberdüngung als Folge zu hoher Tierbe
stände ist - gesamtschweizerisch betrachtet - also kein Pro
blem. Es besteht ein regionales Problem. Ich bitte Sie also, den 
Antrag Wiederkehr und Diener abzulehnen. 
Mit der Vorschrift, dass Tierhalterbetriebe 50 Prozent des anfal
lenden Hofdüngers auf selbstbewirtschaftetem Boden, sei es 
Eigen- oder Pachtland, entsorgen mjjssen, bringen wir Tierfa
briken zum Verschwinden; andererseits sichern wir den bäuer
lichen Aufstockungsbetrieben den Fortbestand, weil sie über 
die nötige Nutzfläche verfügen. 
Ebenso klar, wie ich mich zum Verschwinden der Tierfabriken 
geäussert habe, möchte ich mich zweitens für die bäuerlichen 
kleinen und mittelgrossen Tierhalter einsetzen. Deshalb ha
ben wir neu den Artikel Ster ausgehandelt. Ich habe es schon 
einmal gesagt, dass mit der Reduktion der Düngergrossvieh
einheiten eine·grosse Anzahl kleinerer und mittlerer Familien
betriebe, vor allem im Graswirtschaftsgebiet, die praktisch 
keine anderen Ausweichmöglichkeiten haben, hart getroffen 
werden, wenn sie grundsätzlich auf die drei Düngergrossvieh
einhelten herabgesetzt werden. Ein grosser Teil von ihnen 
könnte in ernsthafte betriebliche, finanzielle und strukturelle 
Schwierigkeiten geraten, denn das investierte Gebäudekapital 
verliert an Wert. wenn es nicht mehr optimal genutzt werden 
kann. Das realisierbare Einkommen nimmt infolge fehlender 
anderweitiger Produktionsmöglichkeiten ab, und die Tendenz 
zur Abwanderung von Familienangehörigen steigt. 
Und zuletzt: Der bäuerliche Familienbetrieb wird zu einem kräf
teraubenden und für viele junge Bauern nicht mehr attraktiven 
Einmannbetrieb oder zum Nebeneiwerbsbetrieb. Es darf ein
fach nicht passieren, dass wir mit einem artfremden Gesetz 
Strukturen zerstören, die erwünscht und in ZUkunft am ehe
sten in der Lage sind, den ökologischen Bedürfnissen In der 
Landwirtschaft gerecht zu werden. In Absatz 3ter Buchstabe b 
wird diesem Wunsche entsprochen. Die Formulierung Ist 
nichts Neµes, sondern entspricht dem, was wir bereits In der 
Verordnung über Beiträge an kleine und mittlere Tierhalter ha-
ben. · 
Auch die Geflügelhaltung- Frau Mauch hat es schon erwähnt 
-mussunbedingtunterdleAusnahmenfallen. DieGefiügelbe
triebe produzieren ja keine Gülle, und die technische Aufberei
tung des Hühnermistes ist heute schon problemlos möglich. 
ZUdem besteht eine grosse Nachfrage und ein b~icher 
Einfuhrbedarf für derart aufbereiteten, getrockneten Dünger; 
es waren letztes Jahr 18 000 Tonnen., Deshalb auch der Hin
weis im Grundsatz unseres Artikels: «Gülle, Mist und Silosäfte 
aus der Nutztierhaltung müssen umweltverträgllch und nach 
dem Stand der Technik landwirtschaftlich oder gartenbaullch 
verwertet werden.» Unter dieser Bedingung darf dieser Hüh
nermist auch getrocknet werden. 
Gleichzeitig muss der Bundesrat aber die Möglichkeit haben 
für Betriebe, die eine sinnvolle Abfallveiwertung betreiben, 
nach Artikel 19b Absatz 3 des Landwirtschaftsgesetzes Aus
nahmen zu gewähren. Das gleiche gilt für Forschungsbe
triebe, die im selben Gesetz auch namentlich genannt sind. 
Wir haben nichts hineingenommen, dasnichtschon irgendwie 
in einem Gesetz klar umschrieben ist. 
Ich bitte Sie also, unserem Antrag zuzustimmen. Ich kann nur 
das wiederholen, was Frau Mauch gesagt hat: Er entspricht 
der Volksmeinung, wie sie am 4. Juni zum Ausdruck kam. 
Gleichzeitig bitte ich Sie aber auch, den Antrag Dorrnann ab
zulehnen; denn dieser Antrag rennt offene Türen ein. Wir ha
ben die Instrumente der Stallbauverordnung, der Höchstbe
standsgrenze, und wir haben in diesem lande noch 26 Kan
tone, die auf vertraglich gesicherte Flächen keine Baubewilli
gung erteilen. 
Ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen und diesen Antrag 
abzulehnen. · 

Frau Danuser: Ich bitte Sie, zwei Fassungen zur Hand zu neh
men und einander gegenüberzustellen: die Fassung «Berich
tigter Antrag der nationalrätlichen Kommissionsminderheit» 
vom 14. Juni und die Fassung «Antrag Mauch Ursula/Tschup
pert»vom 15. Juni. 
Der Antrag Mauch Ursula/Tschuppert lässt annehmen, dass 
die Minderheit Mauch diesem Antrag vom 15. Juni zustimmen 
kann. Dies ist aber nicht der Fall. Zwar entsprechen die Absat
ze 3 und 3bis des Antrages Mauch Ursula/Tschuppert-wie er
wähnt-vollumfänglich unseren Absichten. Hingegen können 
wir dem Buchstaben b bei Absatz 3ter keinesfalls zustimmen. 
Er lautet: Der Bundesrat kann Ausnahmen von den Anforde
rungen an die Nutzfläche vorsehen für «bestehende kleinere 
und mittlere Betriebe mit übriger Nutztierhaltung bis 34 Dün
gergrossvieheinheiten». 
Dieser Passus hätte unseres Erachtens zweierlei Folgen: 
1. Bodenunabhängige Mästereien mit Nutztierhaltung bis 34 
Düngergrossvieheinheiten - das entspricht etwa 200 Mast
schweinen - könnten weiterexistieren. Wir wollen doch nicht 
einerseits drei DGVE zum Ziel erklären und andererseits 
34 DGVEzulassen. ' 
2. Kleinstbetriebe mit weit übersetztem Tierbestand müssten 
nicht abbauen. Ein Drei-Hektar-Betrieb könnte bei drei DGVE 
pro Hektare neun Kühe halten. Nach der 50-Prozent-Klausel 
könnte er 18 Tiere halten, wenn er für die Hälfte des Hofdün
gers Abnahmeverträge hat Wenn Sie aber dieser Ausnahme 
zustimmen, könnte er gar 34 Kühe halten. Theoretisch könnte 
dann sogar ein Zwei-Hektar-Betrieb oder ein bodenloser Be
trieb 34 Kühe halten. Wenn der bodenlose Betrieb nach Frau 
Mauch nicht überleben kann, brauchen wir ihn auch nicht als 
Ausnahme zuzulassen. Es trifft schon zu, dass der Antrag 
Mauch Ursula/Tschuppert dem Abstimmungsergebnis der 
VKMB-lnitlative Rechnung trägt, aber eben den 51 Prozent Ab
lehnenden, nicht den 49 Prozent Zustimmenden. 
Ich bitte Sie, dem berichtigten Antrag vom 14. Juni zuzustim
men. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Wir haben die neue Situation, 
dass sich die Minderheit aufspaltet Frau Danuser hat Ihnen er
klärt, dass die weiteren Unterzeichner der Minderheit - ich 
nehme an, das ist so - dem Antrag Mauch Ursula/Tschuppert 
nicht zustimmen können. 
Ich möchte Frau Danuser nur eines entgegenhalten: Im Prin
zip hat natürlich der Antrag Mau9i1 Ursula/Tschuppert auf die 
Initiative Rücksipht genommen, die übrigens mit 51 Prozent 
abgelehnt worden ist. Man spricht von der Minderheit, aber 
bekanntlich sind die Minderheiten die Siegenden. Aber wir 
sind bereit, die Einwände, die erhoben worden sind-vor allem 
in den Städten - zu berücksichtigen. · 
Herr Tschuppert hat es schon gesagt: Es ist auch uns ein An
liegen, diese bodenlosen Betriebe nicht zu schützen. Der 
Haupteinwand gegen die ursprüngliche Version - Sie finden 
sie auf der Fahne- lautete doch, die Aufbereitung sei•etwas für 
die Grossbetriebe, die Kleinen könnten sie ja nicht finanzieren. 
Der Antrag Mauch Ursula/Tschuppert schaltet die Aufberei
tung aus, und zwar mit dem Satz- Frau Mauch hat es bereits 
erwähnt-: «Mindestens die Hälfte des im Betrieb anfallenden 
Hofdüngers muss auf der eigenen oder gepachteten Nutzflä
che verwertet werden.» Dieses Problem haben wir in verschie
densten Verhandlungen gelöst Es sind ja innerhalb der Kom
mission 14 Anträge gestellt worden, und etwa 9 liegen heute 
vor. Sie sehen, wir haben um eine Lösung gerungen. Der An
trag Mauch Ursula/Tschuppert wäre an sich die Lösung, der 
beide Seiten zustimmen könnten. 
Nun sagen Frau Danuser und die weiteren Unterzeichner der 
Minderheit, es gehe ihnen hauptsächlich um die bestehenden 
Betriebe mit Nutztierhaltung bis 34 Düngergrossvieheinheiten. 
Frau Danuser, das ist natürlich eine Ausnahmeregelung, und 
der Bundesratwird zweifellos die bodenlosen Betriebe und die 
kleineren und mittleren Betrieben gesondert behandeln. 
Mit der Ausnahmeregelung hat der Bundesrat die Möglichkeit, 
zu bestimmen, wen er schützen, privHegieren und wen er zu
rückbinden will. Die Klein- und Mittelbetriebe bis zu 34 Dünger
grossvieheinheiten stehen deshalb hier, y,,eil sie auch in der 
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Tierbeiträgeverordnung genannt sind. Wir wollten aus prakti
schen Gründen diese Klein- und Mittelbetriebe nicht zweimal 
und erst noch unterschiedlich definieren. 
Zur Abfallv~rwertung: Es gibt nun einmal Betriebe - denken 
Sie an die Schlachtabfälle der Metzgereien oder an die Hotel
abfälle -, die ihre Abfälle irgendwie verwerten müssen. Ist es 
nun vernünftig, Betriebe, die das Nassverfütterh - also das Di
rektverfC!ttem ohne Aufbereitung, ohne Trocknung - praktizie
ren, zu zwingen, ihre Abfälle in Zukunft zu trocknen und zu 
Fleischpulver zu verarbeiten? Diese Abfallverwertungsbe
triebe sollen vom Bundesrat Ausnahmebewilligungen erhal-
ten. · 
Die Geflügelhaltung ist bei unserer Düngerverwertung nicht 
das Problem. Der Hühnermist wird heute schon aufgearbeitet 
Im Wallis arbeitet ein Betrieb, der aus Hühnermist etwa 6000 t 
Naturdünger fabriziert. 4000 t gehen in die Rebberge im Wallls, 
2000 t verkaufen Grossverteiler als Naturdünger in ihreri Lä
den. 17 000 t Naturdünger importieren wir. Da ist Hühnermist 
dabei, sogar Plnguinmistvon'der Antarktis. Ist es vernünftig, zu 
importieren, was wir selber produzieren können? Hinzu 
kommt, dass beim Hühnermist die Aufarbeitung praktisch 
keine Energie verbraucht 
F-rau Mauch hat Ihnen gesagt, dass es drei bis vier For
schungsbetriebe, wie z. B. die Prüfungsanstalt für Schweine
mastleistung In Sempach und andere Zuchtprogramme, gibt 
Diese müssen nun einmal eine gewisse Tierzahl haben. Ich 
betone nocl'tmals, Frau Danuser, dass es ausctrücklicti deswe
gen eine Ausnahmeregelung gibt ' 
Wir hätten die Hühnerhaltung z. B. überhaupt von diesem Ge
wässerschutzgesetz ausnehmen können. Das wollen wir 
nicht Wir wollen eine punktuelle Bewilligung für Betriebe, ins
besondere für die kleinen Aufstockungsbetriebe, die in den 
letzten zwanzig Jahren Geld Investiert haben, damit sie etwas 
mehr verdienen. Wenn es nicht dringend erforderlich ist, wol
len wir diese nicht abwürgen oder eliminieren. Das ist der Hin
tergrund. 
Es ist auch im Sinne der Unterzeichner des ehemaligen Min
derheitsantrages. Auch der Bauernverband hat allen Mitglie-. 
dem unseres Rates mit Datum vom 15. Juni einen neuen An
trag geschickt Diese lö$ung entspricht fast auf den Punkt ge
nau dem WIiien des Bauernverbandes. 
Ich möchte Ihnen beliebt machen, in einer Vorabstimmung zu 
entscheiden, ob Sie bereit sind, den Antrag Mauch Ursula/ 
Tschuppert anzunehmen und ihn dem Antrag der restlichen 
Minderheit, angeführt von Frau Danuser, entgegenzustellen. 
Nachher können wir dann über die zusätzlichen Einzelanträge 
und über den Antrag zu Artikel 2ter von Frau Mauch diskutie
ren und entscheiden. 

M. Rebeaud, rapporteur: II y a un enjeu politique retativement 
simple a cette dlscussion sur la capacite des terres agrlcoles 
en betail, qui se circonscrit a quelques milliers d'entreprlses 
agricoles de Suisse centrale et de Suisse orlentale. II s'agit de 
savolr sl nous acceptons que des situatlons, aberrantes du 
point de vue ecologiques mals encouragees par la politique 
agrlcole passee, soient malntenues ou assalnles par le blals 
de 1a lol sur la protectlon des eaux. 
Ces situatlons se caracterlsent par des concentratlons de 
betail telles qua les surfacesdeterre qui tessupportent ne peu
vent pas absorbertous lesdechets qu'elles produisent Endes 
termes plus crus, le purin et te fumier produltsdans ces exploi
tatlons ne peuvent pas ätre absorbes par la vegetation et finis
sent dans l'eau et dans les lacs Oll l!s provoquent de l'eutrophi
satlon et se transforment en nitrates. Or, l'eau que l'on voudrait 
potable et qui contlent du nitrate peut causer de graves ennuis 
alasante, notammentauxpersonnesarisquesetauxenfants. 
Voulons-nous faire perdurer une situatlon contraire a la logi
que de, la lol sur 1a protection des eaux, pour des raisons politi
ques, ou voulons-nous ~nlr cette situatlon? SI nous assal
nisslons cette situatlon seien leyoeu prlmltlf du Conseil federal 
qui voulait limiter ä trois unites de gros betail par hectare ia ca
pacite des exploitations, il faudrait que, du cöte de la poiitique 
agrlcoie, on aide les paysans qui seraient touehes par cette 
mesure ase retoumeretane pas sombrerdans lamisere. Teile 
etait la philosophie anterieure du Conseil federal. 

37-N 

Les representants de l'agriculture de Suisse alemanique ont 
developpe une activite tres intense au sein de la commission. 
Cela a abouti au coinpromis que vous a illustre taut a !'heure 
M. Tschuppert ·et qui a ete contresigne par Mme Mauch. Ce 
compromis permettra de maintenir des Situations dans les
quelles vous avez trois, quatre, clnq, six, voire davantage 
d'unitesdegro1;1betail-vachesde600 kilosselon lereglement 
- par hectare. Cela est deux ou trois fois trop par rapport ä 1a 
capacite biologlque du sol d'absorber les dejections du betail. 
Dans las declarations d'entree en matlere qua nous avons en
tendues hier, notarnment de la part de M. Columberg, il a ete 
admis qu'apres Je vote sur !'initiative des petits paysans les so
lutions enterlnees anterieurement par la majorite de la com
mlssion n'etaient politiquement plus tenables. Je ne connais 
pas l'avis du plenum a ce sujet, mals je trouve qu'il y a urie cer
taine incertitude. 
11 a egalement ete souligne que les procedes techniques per
mettant de maintenir cette forte concentratlon de betail en 
Suisse centrale et orientale, c'est-ä-dire l'evaporation du lisier 
ou sa transformatlon en petites pastllles ou en poussiere- il en 
existe quelques prototypes en Heilande - sont extramement 
coateux et devoreurs d'energle. La commisslon ne s'est pas 
longuement penchee sur ce sujet, mals las professionnels et 
les technlciens se sont exprlmes tres clairement, montrant qua 
ces procedesne sont pas encore au point II faudrait donctrou
ver, a l'intention des entreprises Oll seraient maintenues de for
tes concentratlons de betail, des solutions qul permettraient 
d'attendre la mlse au point de ces procedes. 
Nous sommes donc dans le flau, et ce vague persiste dans Ja 
proposition de Mme Mauch et de M. Tschuppert, qul garde le 
prlncipe general du Conseil federal de ne pas depasser trois 
unites de gros betall par hectare, et qui admet que la moitie de 
cette surface puisse ne pas Eitre lasurface utile de l'exploltatlon 
mals soit prlse par contrat a l'exterleur de l'expioitatlon. Sur
tout, concemant l'alinea 3ter, lettre b, cette proposition 
prectse: .. pour las autres exploitatlons exlstantes petites et 

· moyennes qul pratiquent la garqe d'animaux de rente dont le 
cheptel pourra comporter 34 unites de gros betail-fumure au 
plus, le Conseil federal peut autoriser des exceptlons aux exl
gences concemant lasurface utile-. La surface utile est deflnie 
a l'allnea 3 qul contlent deux phrases et Mrne Mauch nous dit 
que ta deuxiel'ne phrase ne pourrait pas Eitre au benefice des 
exceptlons. En revanche, eile fait dire ä sa propositlon quelque 
chose qul n'apparait nulle part dans le texte. Les deux phrases 
de l'alinea 3 definlssent la surface utile. L'allnea 3ter definit tes 
conditions dans lesquelles le Conseil federal peut autorlser 
des exceptlons a la reglementatlon de 1a surface utile et l'au
teur de la propositlon pretend que seule une partie de la defini
tlon de ta surface utile peut faire l'objet d'exceptions. Le'dis
cours est comprehensible; il est mime acceptable en tant que 
tel, mais il ne correspond pas au texte'qul nous est soumis. . 
II est donc difficile, aussl blen pour Jes membres de la commis
slon quepourceuxdu plenum dese prononcersurun textequl 
stipuie autre chose qua l'intention dectaree par ses auteurs. 
D'allleurs, ta tnaniere dont Mme Mauch interpretait l'usage des 
excepttons etait differente de celle invoquee par M: Tschup
pert Je me rejouis de volr sl le Conseil federal lnvente une trol
sleme faQon decomprendre cetexte. 
La situatlon me parait donc extn}mement confuse et Je trouve
rals regrettable qua ce conseil adopte un texte dont le sens in
trlnseque est assez clalr, mais ne correspond pas a 1a volonte 
des auteurs. II sera en effet impossible au Conseil des Etats et 
au Conseil federal de savolr sur quel pled ils doivent danser. 
Peut~tre le Conseil federal est-il heureux de disposer d'un 
texte malleal;>le, lui donnant une certaine liberte, mais II rlsque
rait aussl de se trouver dans une situation dellcate. En effet, 
lorsque certalns paysans lui rectameront l'appllcatlon de cette 
possibilitede faire des exceptlons, il devra declder s'II veut leur 
faire plalsir ou non; 
Nous ne devons pas lul souhaiter cette epreuve politique. 
Nous ferlons mleux, en tant que leglslateurs, de prendre nos 
responsabilites et de trancher si nous voulons ou non mainte
nlr ta situatlon, anormale du point de vue de l'~logle, des 
concentratlons d'exploitation de betail dans las regions Oll 
alles existent. 
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Hier, M. Berger nous a explique qu'en 1935 deja le canton de 
Vaud avait pris des mesures draconiennes, limitant le cheptel a 
la capacite d'absorption du sol, c'est-a-dire a deux ou trois 
unites de gros betail par hectare. On voas a rappele que, dans 
l'ensemble de la Suisse, cette proportion etait de 1,5 unite par 
hectare. La mesure a long terme reviendrait donc a soulager 
les regions actuellement trop chargees, a redonner la possibi
lite d'elever des vaches, de faire du lait ou de la viande a des 
exploitations actuellement contingentees et a retrouver, a 
terme, un equilibre regional, car l'equilibre national, au point 
dewe de la biologie et de l'ecologie, n'aaucune espece de sl
gniflcatlon. Ce qui est determinant pour la qualite des eaux, ce 
n'est pas la moyenne nationale, c'est une moyenne regionale 
s'appliquant a un cours d'eau ou a un lac. Les frontieres de la 
Suisse n'ont aucune signiflcatlon dans ce domaine; ce qui est 
determinant, ce sont las limites des bassins hydraullques. 
Chaque region est determinee par un bassin versant, et si l'on 
veut qua las eaux soient potables, utilisables et saines, c'est 
sur chaque bassin versant, pour lui-mäme, que l'equillbre doit 
ätre rea11se. · 
Je ne peux pas vous dlre ce que la commission vous recom
mande de voter, etant donne qu'aucune des propositlons 
adoptees en commission n'est aujourd'hui maintenue. II y a 
une propositlon Mauch-Tschuppert, qui fait l'objet, je le repete, 
d'lnterpretations divergentes et contraires au texte lui-mäme; il 
y a une proposition rectiflee de la minorite de la commission, 
qul represente peut-iltre l'avis de cette mlnorite, maJs qul n'a 
pas ete votee en tant que telle; en definitive, II y a une serie de 
propositlons lndMduelles entre lesquelles II faudra choislr. 
Je voudrals, en tout etat de cause, puisque le debat va durer 
encore longtemps - probablement une heure ou deux - sl 
Mme Mauch et M. Tschuppert maintiennent leur propositlon, 
qu'ils revolent en$8mble leurtexte de sorte que l'lnterpreta.tlon 
de l'exc:eptlon exprimee al'alinea Ster, lettre b, soitclaire. llfaut 
ajouter a la lettre b, que la deuxleme phrase de l'alinea 3 est 
reservee. C'est peut-i}tre une question redactionnelle, mais 
pour qu'on puissevotersurcetexte il fautque celasoit exprime 
expressis verbis. Si Mme Mauch et M. Tschuppert sont d'ac
cord sur !'Interpretation, II n'y aura aucun probleme: en une 
demi-heure, avec un bon traducteur et un bon dictlorinaire, on 
doits'en sortlr, mais ilfaudraitquecetravall soitfaitimmedlate
ment, de maniere aceque l'on sachesurquoi ön vote. Jevous 
remercle d'avance pour ce geste de boMe volonte qui nous 
permettra d'yvoir clalr. 

Frau Leutenegger Oberholzer: Ich möchte Ihnen beantra
gen, dass in Artikel 14 Absatz 1 (neu) zwingend verpflichtend 
verankert wird, dass in jedem Betrieb mit Nutztierhaltung eine 
ausgegllcheneDüngerbilanzetreichtwerden muss. Ein ökolo
gisches Glelchgewlchtvon Nährstoffen kann auch in der Land
wirtschaft nur erreicht werden, wenn den Pflanzen nicht mehr 
Nähr.stoffe zur Verfügung gestellt werden, ais sie verwerten 
können. Heute sind die landwlrtschaftllch genutzten Böden im 
allgemeinen überdüngt. Um dieses Problem grundsätzlich 
wieder in den Griff zu bekommen, ist es nötig, dass keine Nähr
stoffüberschüsse mehr toleriert werden. Das muss im Gewäs
serschutzgesetz als verbindliche Zielvorgabe verankert wer
den. Nicht nur als anzustrebender Zustand, wie es die national
rätliche Kommission Ihnen vorschlägt, der dann in vielen Fäl
len doch nicht erreicht wird; denn je weniger eindeutig eine 
gesetzliche Bestimmung formuliert Ist, desto !arger und 
schwieriger wird auch der Vollzug. 
Die gewässerschutztechnlschen Probleme, die sich aus über
schüssigem, pflanzlich nicht verwertbarem Dünger ergeben, 
sind Ihnen allen bekannt Sie sind gravierend. Stickstoff wird In 
Form von Nitrat ausgewaschen, gelangt ins Grundwasser und 
belastet so unser Trinkwasser. Gegenwärtig beziehen in der 
Schweiz rund 50 000 Personen Trinkwasser, dessen Nfä'Btge
halt über dem Grenzwert von 40 mg pro Liter Hegt Für weitere 
150 000 Personen in der Schweiz muss das Trinkwasser we
gen zu hoher Nltratbelastung aufbereitet werden. Rund 10 Pro

. zent aller Wasserfassungen in der Schweiz sind mittelfristig 
gefährdet, da deren Nitratgehalt laufend zunimmt und schon 
heute über 30 mg pro Liter liegt 
Anders liegen die Probleme beim Phosphat Zu hohe Vieh-

bestände führen dazu, dass die Gülle auch zu pflanzenbaulich 
ungünstigen Zeiten ausgetragen Wird. Wir werden bei einem 
späteren Antrag darauf noch zu sprechen kommen. Ober
flächlich abfliessendes oder abgeschwemmtes Phosphat be
lastet die Bäche und vor allem die Seen. Gegenwärtig müssen 
bereits 15 völlig überdüngte Schweizer Seen mit technischen 
Massnahmen künstlich am Leben erhalten werden. In den 
Sempachersee zum Beispiel- darauf wurde bereits in der Ein
tretensdEillatte hingewiesen - gelangt, jährlich ein Vielfaches 
der Phosphormenge, die er verkraften kann. Mehr als 80 Pro
zent des eingeschwemmten Phosphors stammt von landwirt
schaftlich genutzten Böden. Aber auch im Berggebiet sind 
Ueberschüsse in den Düngerbilanzen ökologisch gefährlich. 
So {ördert zuviel Stickstoff flachwurzelnde Gräser, welche ih
rerseits den Boden weniger gut zusammenhalten. In der Folge 

·nehmen dann die Erosionen zu. Auch im Berggebiet sind die 
Böden an vielen Orten bedenklich überdüngt. 
Aus all diesen Gründen dürfen grundsätzlich keine Dünger
überschüsse mehr toleriert werden. Das gilt insbesondere im · 
Hinblick auf Absatz 3 dieses Artikels, demzufolge die Kantone 
die festgelegte Höchstgrenze der Düngergrossvieheinheiten• 
Je Hektare je nach ökologischen Verhältnissen weiter abzustu
fen haben. Dabei muss für die Kantone eine ausgeglichene 
Düngerbilanz eine verbindliche und nicht nur eine anzustre
bende Zielvorgabe sein. Die Kantone müssen in Absatz 1 aus
drücklich und unmissverständlich dazu verpflichtet werden, 
klare Grenzen festzulegen, die mit Sicherheit keine Nährstoff
Oberschüsse mehr zulassen. Zur Präzisierung des Antrages 
möchte Ich noch festhalten, dass dabei ganz klar ist, dass die 
ausgeglichene Oüngerbilanz eine Obergrenze darstellt Es ist 
nicht etwa gemeint, dass Betriebe mit geringeren llerbestän
den noch aufstocken sollen. 
Ich ersuche Sie, meinem Antrag zuzustimmen und eine ver
pflichtende Bestimmung zur Einhaltung einer ausgeglichenen 
Düngerbilanz im Gewässerschutzgesetzzu verankern. 

Nussbaumer: Ich bin ein absoluter Gegner der künstlichen 
Güllentrocknung. Die Güllentrocknung kostet heute 60 Fran
ken pro Kubikmeter Gülle. Ein Mastschwein produziert in sei
n811'1 Leben einen Kubikmeter Gülle. Wenn wir das mit dem 
Roheinkommen aus der Mastschweinehaltung vergleichen -
nach den Angaben unseres Kollegen Jung-, liegt der direkt
kostenfreie Ertrag - Sie können das auch als Roheinkommen 
bezeichnen-eines Mastschweines zwischen null und 65 Fran
ken. Wenn nun dieses Mastschwein mit 60 Franken zur Besei
tigung der Gülle belastet wird, ist diese Güllentrocknung wirt
schaftlich uninteressant Es könnte aber sein, dass Grösstbe
triebe in Gemeinschaftsanlagen billigere Beseitigungsanla
gen schaffen könnten. Das ist absolut möglich. 
Aber wer garantiert und wer kontrolliert, wieviel Gülle ein Be
trieb auf der eigenen Fläche verwertet und wieviel er In die 
Trocknungsanlage. bringt? Da brauchten wir noch hinter je
dem Bauernbetrieb einen Kontrolleur. Es ist nämlich dann billi
ger, etwas mehr auf die Fläche zu führen und etwas weniger in 
die teure Trocknung zu bringen. Wir sollten uns in diesen Fra
gen kein X für ein U vormachen. 
Man hat an dieser Stelle meinen Antrag so qualifiziert, ais störe 
er die Einheit aller Bauernvertreter in diesem Rat Mir geht es 
auch um etwas mehr ais diesen Artikel 14: Wenn wir die Be
stimmungen in diesem Gesetz derart lockern, ist nicht sicher, 
ob die Gewässerschutzinitlative durchgeht Und was haben 
wir dann? Wir müssen also an das Referendum denken, das 
diesem Gesetz wegen eines zu stark gelockerten Artikels dro
hen könnte. Mir geht auch die Bestimmung von Artikel 14 Ab
satz Ster zu weit, wenn darunter auch Neuaufstockungen ver
standen werden. 
Aus diesem Grund-damit ich das Wort nicht zweimal ergreifen 
muss-bitte ich Sie, den Antrag Oormann zu unterstützen. Das. 
Gewässerschutzamt des Kantons Luzern hat mir am, Telefon 
ein Beispiel mitgeteilt Ein LandwlrtmitfünfHektaren Land und 
13 bis 15 Stück Rindvieh hat seinen Betrieb umgestellt Er ar
beitet in der Industrie und pflanzt auf den fünf Hektaren Mais • 
Aber er baut zugleich noch einen Pouletstall für 5000 Poulet
plätze. Das sind 20 Düngergrossvieheinheiten. Nach Stallbau
verordnung ist dies möglich. Es könnten zum Teil neue Poulet-
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ställe gebaut werden. Solche Neuaufstockungen sind uner
wünscht Sie werden durch den Antrag Dormann verhindert 
Wrr sollten nicht Leuten, die in der Industrie eine Beschäftigung 
finden, die Gelegenheit geben, in der Landwirtschaft noch wei
ter aufzustocken. Man müsste auch wissen, wie das Verhältnis 
von Artikel 14 Absatz 3ter zu Absatz 3 ist. Das wurde uns zu 
wenig deutlich gesagt · 
Aber mir geht es in meinem Antrag um die Güllentrocknung. 
Die will ich verhindern. Ich bitte Sie, m13inem Antrag zuzustim
men, wonach in Absatz 1 ...... und nach dem Stand der Tech
nik .••. » zu streichen sei. Es würde gar-nicht verstanden, wenn 
wir in der heutigen Zeit vor allem für bodenunabhängige Be
triebe neue Schlupflöcher schaffen würden. 

Frau Diener: Ich möchte mich zu den drei Hauptpunkten zu 
diesem Artikel 14 äussem, nämlich zu Güllentrocknungsan
lagen, dann zur Lagerkapazität der Gülle und zu den DOnger
grossvieheinheiten. 
Vor Jahren hat eine Bauemkollegin in meinem Dorf zu mir ge
sagt «Mist ist früher des Bauem List gewesen, heute ist der 
Mist des Bauem Last.» Das kommt in diesem Artikel 14 ganz 
deutlich zum Ausdruck. 
Bei Artikel 14 Absatz 2 haben wir die Problematik des GOllen
austrages und der Lagerkapazität. In der Vorlage, wiesle heute 
vor Ihnen liegt. schlägt Ihnen die Kommission eine Lagerkapa
zität von drei Monaten vor und eine Kann-Formulierung für die 
Kantone, dass sie diese Kapazitäten verschärfen können. 
FOrdle grüne Fraktion ist dies ungenügend. Eine Kann-Formu
lierung lässt zu viele Möglichkeiten offen, dass die Kantone, 
die ökologisch nicht alle gleich sensibilisiert sind, diese Ver
schärfung-die dringend notwendig ist.:.. nicht ergreifen. 
Auf der anderen Seite ist uns auch bewusst, dass wir mit der 
Lagerkapazität von drei Monaten nlcttt generell alles regeln 
können. Es gibt Gebiete, in denen auch vier Monate Lagerka
pazität nicht ausreichend sind, je nach Höhenlage, nach topo
graphischen Verhältnissen, nach Klima, nach Wetter. 
Die grüne Fraktion schlägt Ihnen eine Möglichkeit vor: dass wir 
generell bei drei Monaten bleiben, die Kantone aber die Ver
pflichtung haben, eine Verschärfung einzubringen-und 'Z!NBr 
je nach topographischen Verhältnissen, nach Bodenbelast
barkeit, nach Höhenlage-, nicht mit einer Kann-Formulierung, 
sondern mit der expliziten Forderung: ctOer Kanton muss •••• ». 
Ich glaube, das wäre eine flexible und sehr angepasste Lö
sung, weil sie nämlich den Umständen entsprechend aus
geführt werden muss.· 
Grundsätzlich geht die grüne Fraktion auch mit dem Antrag 
von Frau Leutenegger Oberholzar einig, dass es unbedingt 
eine ausgeglichene DOngerblla,,zbraucht lchwelss, dass das 
in bäuerlichen Kreisen grundsätzlich nicht bestritten ist, dass 
aber andererseits immer wieder die Argumentation kommt, die 
Ausführung sei so schwierig. 
Ich will hier nur anführen, dass z. B. Dänemark generell in der 
Landwirtschaft DOngerpläne vorsieht, dass also jeder Bauer 
dort ganz klar eine DOngerbilanz und DOngerpläne erstellen 
muss. Ich denke, was In anderen Ländern möglich Ist, wäre 
auch für uns in der Schweiz durchaus möglich. Die ausgegli
chene DOngerblianz ist für die grüne Fraktion ein ganz zentra-
ler Punkt · 
Ich möehte noch kurz zu Artikel 14Absatz 3etwassagen: Rein 
aus gewässerschutztechnlschen Ueberlegungen ist es völlig 
mOssig, Ober drei DGVE zu sprechen. Aus Gewässerschutz
Oberlegungen müssen wir-das sagen alle Expe$n-aufzwei 
DGVE hinuntergehen. 
Wenn Herr Tschuppert sagt, das sei unverantwortlich, mag 
das unverantwortlich sein aus der Sicht der Landwirtschafts
politik, aber gtundsätzllch haben wir hier ein Gesetz zum Ge
wässerschutz. Das müssen wir uns vielleicht wieder einmal in 
Erinnerung rufen. 
Es ist der grünen Fraktion aber auch klar, dass wir das nicht 
isoliert betrachten wollen. Darum hat sich die grüne Fraktion 
darauf geeinigt, einen Grundsatz zu fällen auf zweieinhalb 
DGVE. Gewässerschutztechnisch ist das ein absolutes Muss. 
Daes aber auch Gegenden gibt, wo flexiblere Lösungen mög
lich sind, macht die grüne Fraktion den Vorschlag, dass man 
auch hier wieder den Kantonen die Verantwortung übergibt, 

klar an die Verhältnisse angepasst, abzuspecken oder.allen
falls ausnahmsweise einmal aufzustocken, wenn es die ökolo
gischen Grundlagen zulassen. Ob das überhaupt je der Fall 
sein wird, können wir im Moment im Raum_ stehen lassen. 
Ganz sicher geht es aber nicht über drei DGVE hinaus. Die aus
geglichene Düngerbilanz muss auch in den Kantonen das 
Grundelement sein, um nachher die Anpassungen vorzuneh
men. 
Noch einen Gedanken zu diesen Düngergrossviepeinheiten 
generell: Das ist eine Norm, die eigentlich gar kein fester Be
griff ist Die Züchtungen gehen darauf hinaus, laufend Tiere mit 
g~eren Leistungen hervorzubringen, das heisst, sie brau
chen entsprechend anderes Futter und produzieren andere 
Mengen von Dünger. Wenn ich z. B. an die Diskussion um das 
Somatotropin oder an die ganze Problematik de~ Gentechno
logie dehke, werde ich in dieser Ansicht bestärkt. Wenn wir 
auch diesen Aspekt miteinbeziehen, sind die drei DGVE ökolo
gisch nicht zu vertreten. 
Die grüne Fraktion beantragt Ihnen, die DGVE auf zweieinhalb 
festzusetzen mit der flexiblen Anpassung der Kantone. 
Ein,Letztes zu den Güllentrocknungsanlagen: Gru,:tdsätzlich 
Ist die grüne Fraktion im Moment dagegen, und zwar weil 
diese ganze Problematik zu wenig ausdiskutiert ist Ich habe 
das Schreiben des Bauernverbandes auch erhalten. Aber ich 
bin im Moment sehr misstrauisch gegen alle diese Aeusserun
gen, vor allem, wenn es heisst: «Sie kommen den Kleinen und 
Mittleren zugute, und sie sind erst noch ökologisch.» Was ich 
bis jetzt erlebt habe, ist sehr oft, dass die Auswirkung einer 
ganz anderen Gruppierung zugute kommt Diese ganze The
matik derGOllentrocknungsanlagen ist zu wenig ausdiskutiert 
Wir haben keine Energiebilanzen, die wir vorführen können. 
ZUdem findet die grüne Fraktion, dass dieses Problem nicht 
beim Gewässerschutzgesetz diskutiert werden soll; das ist ein 
landwirtschaftliches Problem. Wrr können diese Thematik im 
Rahmen einer Landwirtschaftsdebatte führen und die Vor- und 
Nachteile dort abwägen. Aber es ist nicht der richtige Z8it
punkt, jetzt auch die GOllentrockungsanlageri in diesem Ge
wässerschutzgesetz zu verankern. 

'Zwygart: Mein Antrag zu Artikel 14 Absatz 3 oder Absatz 3bis
je nachdem, wie es sich dann ergibt- unterscheidet sich von 
Mehrheits- und Ständeratsantrag und auch. von den Minder
heitsanträgen dadurch, dass er etwas weglassen möchte, 
nämlich die kantonalen Behc}rden. Er würde somit heissen: 
«Die Anforderung wird verschärft, soweit Bodenbelastbarkeit, 
Höhenlage odertopographlsche Verhältnisse dies erfordern.» 
Wir haben darüber gesprochen, dass Abstufungen notwendig 
sind. Wir haben gemerkt, dass Unterschiede bestehen. Nun 
stehen wir in einer eidgenössischen Gesetzgebung, und die 
Frage ist die: Wie weit haben die Kantone die Möglichkeit, Ein
griffe vorzunehmen, wenn der Bund nicht grundsätzlich die U
miten festlegt? 
Die Bundesstellen müssen die Grundsätze festlegen. Es ist 
klar, dass die Nutzfläche abhängig ist vom Standort eines _Be
triebes. Pie Details können dann von den Kantonen geregelt 
werden. Es ist unbestritten, dass die Zahl der drei Dünger

. grossvleheinheiten im gesamten gesehen durchschnittlich zu 
· hoch Ist Der ökologische Grundsatz, wonach auf jedem Be-
trieb oder mindestens in jeder Region eine ausgeglichene 
Düngerbilanz anzustreben ist, könnte bei dem allzu bekannten 
«Kantönligeist» und all den Sonderinteressen arg in Mitleiden- · 
schalt gezogen werden. Gülle und Mist von maximal drei Kü
hen oder umgerechnet 18 Mastschweinen dürfen nach den 
Vorschlägen ausgetragen werden. ~ sind im erwähnten Ge
setzesartikel auch Bedingungen gestellt, wann das möglich 
ist . 
Die Bodenbelastbarkeit, aber vor alle"" die Höhenlage spielen 
bei uns die grösste Rolle. Da wäre es doch widersprüchlich, 
wenn die Kantone allein zuständig wären. Nehmen wir das Bei
spiel der Höhenlage: Je kürzer die Vegetationszeit, desto weni
ger Nährstoffe brauchen die Pflanzen, desto weniger aufnah
mefähig ist der Boden. Au$ wissenschaftlicher Sicht ist der 
Wert von drei oder allenfalls auch zwei DOngergrossvlehein
heiten zu hoch. Neben den natµrllchen Grenzen werden durch 
die Zucht von Hochleistungstieren und durch die Intensität 
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und Art der Fütterung die Grenzen auch so noch verändert. 
Aber die Aufnahmefähigkeit des Bodens und der Pflanzen
decke bleibt unverändert. Andere wissenschaftliche Erkennt
nisse müssen auch künftighin umgesetzt werden und in der 
ganzen Schweiz Anwendung finden. Ich erinnere daran, dass 
der Eintrag von Nitrat aus Niederschlägen auch einen Einfluss 
hat 
Es sind immer einige Kantone, die klare Grenzen setzen wollen 
oder müssen. Der Kanton Luzern ist ein gutes Beispiel. Er 
wurde dazu gezwungen, weil seine Seen am Absterben waren. 
Andere Kantone werden durch die Ueberdüngung nicht selber 
betroffen, weil die Folgen erst anderswo sichtbar werden und 
zu untragbaren Verhältnissen führen. Im Abstimmungskampf 
derKleinbauem-lnitiative wurde auch von den Gegnern immer 
wiedergesagt. dass Tierfabriken zu Verteilungsproblemen des 
Düngers führen. 
Das Gewässerschutzgesetz mit den Einheiten und Limiten bei 
den. Düngergrossvieheinheiten würde Abhilfe schaffen. Je1Zt 
dürfen wir nicht eine Hintertür öffnen und auf kaltem Wege von 
der notwendigen Einschränkung abbiegen. Die Kantone sind 
mit der Durchführung genug belastet Es ist notwendig, dass 
die Minimalansätze von einer Bundesstelle abgestuft auf dem 
Verordnungsweg zu rechtsgleicher Anwendung im ganzen 
schweizerischen Gebiet führen. 
Ich bitte um Unterstützung meines Antrages, damit die An
wendung von Artikel 14 In der gesamten Eidgenossenschaft 
erreicht werden kann. 

Wiederkehr: Kollege Tschuppert hat recht Gesamtschweize
risch gesehen ist der Tierbestand pro Hektare unter diesen 
drei DGVE pro Hektare. Besonders dann, wenn wi~r das Jung
fraujoch mit der Konkordia, den Aletschgletscher und die Rä
che des Zürlchsees noch dazu nehmen. 
Herr Tschuppert hat gesagt. es sei ein regionales Problem, 
und genau das Ist eben das Problem: In allen Regionen mit in
tensiver landwirtschaftlicher Nutzung haben wir Gewässer
schutzprobleme. Und für diese Regionen brauchen wir ein grif
figes DGVE-Gesetz und nicht ein Landwirtschaftsschutzge
setz. 
Beispiel Sempachersee: Vier Tonnen Phosphor pro Jahr 
würde der Sempacherseevertragen. Ueberdas Dreifache läuft 
jedes Jahr in den Sempachersee. 80 Prozent davon stammen 
aus dem Abfluss von und aus der Durchslckerung aus land
wirtschaftlichen Böden. Durchschnittlich hält ein Bauer ent

-lang des Sempachersees 2,9 Düngergrossvieheinheiten pro 
Hektare. Das lstalsooffenslchtllch mehr, als die Naturverträgt 
Unsere Landwirtschaft baut zuviel Mist-buchstäblich! 3 Kühe 
oder 18 Schweine auf einer Hektare sind zuviel. Zuviel Gülle, 
die unsere Seen kaputt macht, zuviel Gülle, die unser Trink
wasser und unser Grundwasser versaut Wir müssen hinunter 
mit den llerbeständel'.'I und weg mit den llerfabriken. 
Das will nicht nur das Schweizervolk - siehe letzte Abstim
mung-, das wollen nicht nur die Fachleute im Umweltschutz, 
das wollen auch die Fachleute in den landwirtschaftlichen Ver
suchsanstalten. Denn die Berechnungen dieser Düngergross
viehelnheiten basieren auf Werten aus den siebziger Jahren. 
Eine Sau scheidet heute als Folge der veränderten Futterzu
sammensetzung und der veränderten Mastintensität 50 Pro
zent mehr Stickstoff und 80 Prozent mehr Phosphor aus als zu 
der Zeit, da man diese Werte, die heute noch gelten, festge
se1Zt hat. Heutige Hochleistungskühe können bis das Dop
pelte ausscheiden von dem, was in den siebziger Jahren der 
Fall war. 
Die Fachleute betrachten heute deshalb 2,2 Düngergrossvieh
elnheiten pro Hektare als oberste Grenze und empfehlen so
gar eher nur zwei, selbst für eine intensiv genutzte Mähwelde in 
besterTallage. 
Zweieinhalb Düngergrossvieheinheiten - das ist ein Kompro
miss zwischen den Erkenntnissen in den landwirtschaftlichen 
Schulen und dem Vorschlag der Nationalratskommission. 
Was auch immer bei den Beratungen dieses Artikels 14 her
auskommt: Ich bitte Sie, zugunsten der Gewässer zu entschei
den und zweieinhalb Düngergrossviehelnheiten als generelle 
Höchstnorm neu festzusetzen. Wenn Sie es heute nicht ma
chen, kann ich Ihnen garantieren, dass Sie dies in fünf oder 

sechs,Jahren nachholen und sogar unter diesen Vorschlag 
gehen müssen. 

Wyss William: Ich finde den Artikel 14 gut, wie er nun vor uns 
liegt, und möchte beantragen, möglichst wenig abzuändern. 
Persönlich beantrage ich folgende Abänderung in Absatz 3: 
Ich möchte mit diesem Zusatz verhindern, dass ein grösserer 
Gülletourismus stattfindet, aber auch, dass eine Jagd, auf 
Pacht- und Vertragsland beginnt Also ich möchte Ihnen be
liebt machen, dass wir die Nutzfläche, die zur Diskussion steht, 
näher definieren. Wir sollten uns zum Beispiel an die Bestim
mungen halten, wie wir sie aus der Milchkontingentierung ken
nen. Da haben wir auch Bestimmungen, dass mit der Nutzflä
che der übliche Bewirtschaftungsbereich gemeint sei, dass 
also eine Pachtlandjagd verhindert wird. Ich beantrage, in Ab
satz 3 den ZUsatz «Nutzfläche im üblichen Bewirtschaftungs
bereich des Betriebes» hinzuzufügen. 
Wenn ic'1 gerade d_as Wort habe, möchte ich noch auf einige 
praktische Fragen aufmerksam machen. Es ist heute die Rede 
von Lagereinrichtungen, und alle möchten möglichst grosse 
Lagereinrichtungen. Ich mache darauf aufmerksam, dass Sie, 
wenn die LagerelnHchtangen allzu gross werden, riskieren, 
dass an bestimmten günstigen Tagen alles Jauche führt und 
alle Jauche austun. Damit erreichen wir nicht das, was wir wol
len, denn zu bestimmten Zeiten und Tagen würde die Bela
stung eben recht gross. Auch zu grosse Lagerkapazitäten kön
nen sich negativ auswirken. 
Das gleiche glltfür den Antrag von Frau Leutenegger Oberhol
zar. Ich habeSyrnpathiefürihreAnliegen und bin froh, dass sie 
am Schluss ihres Antrages gesagt hat, dass sie natürlich nicht 
will, dass mit dem «muss» dann alle Viehbestände auf diese 
Bilanz erhöht werden. Damit würde man genau das Gegenteil 
erreichen, und das wäre falsch. 
Artikel 14, wie er vorliegt. trägt den unterschiedlichen Verhält
nissen Rechnung, und man sollte ihn möglichst so überneh
men, höchstens mit meiner Ergänzung, die ich sehr richtig und 
wichtig finde, um eben die Jagd auf Land und um den Gülle
tourismus zu vermeiden. 

M. Berger: L'article 14, s'II est applique dans la verslon 
adoptee par la commlssion, sera tres dur pour l'agriculture en 
general et ceux qui souhaitent aujourd'hui reduire encore les 
effectlfs a runite de surface ne se rendent pas tres bien campte 
de l'effortqui devra ätre entrepris dans ce sens. 
Pour en revenir a l'article 14, ainsi qu'aux propositions de 
Mme. Mauch et M. Tschuppert qui devraient refleter ce que 
nous avionsreussla mettreen placeen commission, quelques 
lnterrogations me preoccupentl 
J'almerais tout d'abord rappeler qu'en commisslon nous som
mes arrlves a un consensus qui etalt assez remarquable en ce 
~s que nous avons apporte une certaine souplesse, taut eri 
maintenant une tres grande rigueur vis-a-vis de l'objectif final 
qui est la protectlon des sols, notamment par l'introduction du 
sechage. L'article 14 reprend pour l'essentiel, sous une forme 
un peu differente, ce que nous avlons decide etj'y souscris en
tlerement 
J'emets toutefois une reserve a l'alinea 3ter en vertu de la
quelle «le Conseil federal peut autoriser des exceptlons pour 
l'elevage devofaille, pour le maintlen d'exploitatlons existantes 
petites ou moyennes, de 34 UGB et en-dessous, pour le recy
clage de dechets et pour la recherche». Si j'evoque l'applica
tlon de l'alinea 3ter, est-ce que cela signifie que tous !es eleva
ges de volaille, que les dix ou douze mille petites et moyennes 
exploitatlons, seraient au benefice d'un regime d'exception? 
Je m'interroge sur la portee des lettres a, b et surtout d. Alors 
que pour 1a lettre c, qui conceme le recyclage des dechets, je 
suis taut a falt a l'aise pour Ja soutenir, en ce sens que, par 
dechets, il faut comprendre l'utilisatlon des sous-produits du 
lait et notamment du placement des purins des porcheries qui 
posera des problemes ardus dans les reg Ions a tres forte den
site de betail. La, je pense qu'on sera oblige d'accepter des 
exceptlons. II en est de meme pour le reclyi.:lage des dechets 
d'abattolrs, des dechets d'höpitaux ou, dans ce domaine, je 
crois que nous sommes tous d'accord d'introduire des excep
tions. 
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Pour le reste, je me pose la question de savoir comment et 
quelle portee le Conseil federal donne a ce terme «d'excep
tion». C'est la raison pour laquelle j'ai depose un amende
ment restreint a l'article 14, alinea 3ter, de limiter ces excep
tions pour le recyclage des dechets. Je suis pret a changer 
d'opinion si l'on peut me donner toutes les assurances que le 
regime d'exception en sera vraiment un et que toutes les ex
ploitations petites et moyennes ne seront pas au benefice de 
ce regime. ' 
~'ajouterai que, dans l'agriculture, nous serons dans l'obliga
tlon de prendre des mesures pourvenir en aide ade nombreu
ses petites exploitations. Je souhaite ardemment, par les dis
positions qui vlendront apres, avec Je Conseil federal et la pro
fession, tout mettre 'en oeuvre pour venir en aide a ces petites 
exploitations, par d'autres moyens que celui de maintenir des 
effectlfs excessifs qul, a moyen terme, peseront trop lourd ,ur 
l'envlronnement 
Je suivrai l'artlcle 14, avec les reserves que je formule a l'all-
nea3ter. ' ' 

Frau Dormann: Es gibt eine alte Bauernregel, die h.eisst: 
«Kräht der Hahn auf dem Mist,.ändertdas Wetter oder es bleibt, 
wie es Ist» Nach meinem Daffirhalten hat der Hahn am 4. Juni 
gekräht, und ZNar so, dass wir etwas ändern müssen. Fast die 
Hälfte des Schweizervolks hat der Initiative aFür naturnahes 
Bauern, gegen Tierfabriken» zugestimmt. Die Gegenlnitianten, 
zu denen auch Ich gehörte, haben das Ziel der Initiative nie 
bestritten, aber der vorgeschlagene Weg war der falsche. 
Heute sind wir mit dem Artikel 14 Gewässerschutzgesetz auf 
dem richtigen Weg und können auch dll;) richtigen Weichen 
stellen. , 
Wir sprechen seit geraumer Zeit über den lst-Zu$tand der 
Gewässer- und Hofdüngerverhältnlsse; Der Entwurf der Ge
setzesvorlage sieht drei Düngergrossvlehelnheiten pro Hekt
are eigener, gepachteter oder, vertraglich geslchterter Nutz
fläche vor. Die natlonalrätllche Kommissionsmehrheit möchte 
den heutigen Zustand durch die Einführung der technischen 
Güllenaufbereitung sogar noch liberalisieren •. 
Es Ist erwiesen, dass die zu grossen llerbestände weitgehend 
bei den bodenunabhängigen Betrieben mit weniger als 50 
Prozent eigener Nutzfläche sowie bei den Aufstockungsbetrle
ben zu suchen sind. Diese beiden Betriebsarten machen z. B. 
im Kanton Luzem 92,8 Prozent der gesamten llerbestände 
aus, die den Rlchtwertvon drei Düngergrossvlehelnheiten pro 
Hektare überschreiten. Bodenunabhänglge Betriebe entspre
chen nicht dem agrarpolitlschen Leitbild. Die Tiere ,müssen 
dort gehalten werden, wo der Hofdünger verwertet werden 
kanh. Auch Im 21. Jahrhundert wird die sinnvollste Verwertung 
der Gülle darin bestehen, sie direkt den Pflanzen zuzuführen, 
und ZNar in einem Masse, das dem Bedarf der Pflanzen ent
spricht Dies ~edingt, dass der Nährstoffkrelslauf der Tierhal
tungsbetriebe Im Gleichgewicht 1$1. Dieses Gleichgewicht ver
suchten wir in den letzten Jahren. mit Stillegu,ngsbeiträgen 
(Artikel 19) über das Landwirtschaftsgesetz zu erreichen. 
Solche Aktionen kosten den. Staat teures Geld und sollten in 
Zukunft mögfichst vermieden werden. Es Ist paradol(, einer
seits Stillegungsbeiträge an Tierlialtungsbetrlebe zu entrich- . 
ten und andererseits die grosszüglge Praxis der Bewilligung 
zur Aufstockung von Betrieben beizubehalten. 
Mein Antrag verlangt nun klare Bedingungen für die Neuauf
stockung von Tierbeständen. 1988 standen z.B. 50 Prozent 
der bewilfigten Poulethallen in Betrieben mit mehr als drei 
Düngergrossvleheinheiten pro Hektare, d. h. die meisten Pou
letmastanstalten werden auf bodenunabhängigen Betrieben 
bewirtschaftet Meines Erachtens dürfen in Zukunft Bewilligun
gen für Stallbauten und Aufstockungen der Tierbestände 
gleich welcher Art ryur noch erteilt werden, wenn die Leistung 
des anfallenden Hofdüngers auf dem eigenen oder gepachte
ten Land gesichert ist Die Kontrolle der Hofdüngerabgabe ist 
mit dem «Gülletourismus» trotz ausgewiesener Verträge nicht · 
genügend gesichert. Andererseits geht die Tendenz in Zu
kunft eher dahin, die Düngergrossvleheinheiten pro Hektare 
weiter zu reduzieren. Oas führt zu Stillegungsbeiträgen an 
Betriebe. 
Um keine solchen Voraussetzungen mehr zu schaffen, bitte 

ich um die Aufnahme meines Antrags in das Gewässerschutz
gesetz, und "ZY/ar nach dem bewährten Motto «Vorbeugen ist 
besser als heilen». 

Frau Leutenegger Oberholzer: Ich beantrage Ihnen, in Ab
satz 2 die erforderlichen Lagerkapazitäten für Gülle, Mist usw. 
von mineiestens drei auf vier Monate zu erhöhen. Aus ökologi
scher Sicht lautet die wichtigste Düngerregel - Sie wissen das 
alle -: «Der Ausbringungszeitpunkt ist dann richtig gewählt, 
wenn die Pflanzen den Stickstoff voll nutzen können.» Das ist 
aus einem Merkblatt der landwirtschaftlichen Beratungszen
trale Lindau zitiert. 
Für jeden Landwirt und jede Landwirtin ist diese Erkenntnis 
wohl eine Selbstverständlichkeit Für die erforderlichen Lager
kapazitäten heisst das aber, dass ein Betrieb mindestens in 
den Monaten November, Dezember, Januar und Februar, also 
während vier Monaten, vollständig auf eine Düngerausbrin
gung verzichten können muss. Eine Lagerkapazität von drei 
Monaten Ist also schlicht zu kurz. Das absolute Minimum be
trägt vier Monate. Das gilt übrigens nur für die Futtergebiete Im 
Tal. Mit zunehmender Höhe über Meer oder mit zunehmen
dem Ackeranteil nimmt auch die notwendige Lagerkapazität 
zu. Hier ist-je nach geografischen Gegebenheiten - eine wei
tere Erhöhung notwendig. Jeder verantwortungsbewusste 
Bauer, jede verantwortungsbewusste Bäuerin weiss das natür
ßch besser und genauer. 
Zum Antrag Wyss möchte Ich sagen, dass es in der Verantwor
tung jedes Landwirts und jeder Landwirtin liegt, die Lagerbe-. 
stände verantwortungsbewusst·-nicht alles auf einmal - aus
zubringen. Das gilt für Lagerbestände von drei, vier oder mehr 
Monaten. 
Grundsätzlich habe Ich den Verdacht, dass sich die Landwirt
schaft gegen eine Erhöhung der minimalen Lagerkapazität 
nicht aus sachlichen, sondern aus rein finanziellen Gründen 
wehrt. Es wurde schon verschiedentlich darauf hingewiesen: 
Wir beraten heute nicht das Landwirtscl:laftsgesetz, sondern 
eine Revision des Gewässerschutzgesetzes, und der Schutz 
der Gewässer muss für unsere Entscheidungen wegweisend 
sein. 
Hinzu kommt, dass im Rahmen dieser Revision gemäss An
trag der Kommission auch eine Revl~ion des Landwirtschafts
gesetzes vorgenommen werden soll, mit der neuerdings auch 
Güllegruben im Tatgebiet subventioniert werden können. Da
mit entfällt auch das finanzielle Argument gegen die Erhöhung 
der erforderlichen Lagerkapazität 
Eine andere Lösung des Problems wäre es Im übrigen, nicht 
rieue Lagerkapazitäten zu schaffen, sondem die überhöhten 
Tierbestände auf die Kapazitäten, die bereits bestehen, ab
zubauen. Meines Erachtens wäre es ökologisch geradezu ver
.antwortungslos -gleichsam im Gegenzug zu der vorgesehe
nen Subventionierung -, die ökologisch für alle Gebiete not
wendige Erhöhung der Lagerkapazitäten auf vier Monate nicht 
vorzunehmen. 
Ich ersuche Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. 
Gleichzeitig möchte ich Sie bitten, dem Antrag der grünen 
Fraktion In bezug auf zusätzliche Auflagen, die von den Kanto
nen zwingend angeordnet werden müssen, zuzustimmen. 

Bühler: Die Landwirtschaft sieht die Notwendigkeit eines re
striktiven Gewässerschutzes durchaus ein, obwohl etwa 
14 000 Aufstockungsbetrlebe davon recht hart betroffen wer
den. Bel der Düngerproblematlk muss folgendes mitberück
sichtigt werden -zum Teil ist es bereits erwähnt worden-: 
1. In der Schweiz entfallen durchschnittlich nur 1,48, also nicht 

· ganz anderthalb Düngergrossvieheinheiten auf eine Hektare 
landwlrtschaftliqher Nutzfläche; landwirtschaftlicher Nutzflä
che wohlverstanden und nicht - wie Herr Wiederkehr gesagt 
hat - Felsen inbegriffen. Es ist also kein Problem der Menge, 
sondern ein Problem der Verteilung. 
2. Es wercfen jährlich rund 440 000 Tonnen Kunstdünger im
portiert, nebst demjenigen, der In der Schweiz hergestellt wird. 
Dieser wird auch ausgestreut . 
3. Jährlich werden 16 000 bis 17 OOOTonnen getrockneter, or-
ganischer Dünger importiert. . 
Sollen nun die kleinen Aufstockungsbetrlebe ihre Tlerbe-
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stände abbauen, um noch mehr Dünger importieren zu kö11- ' 
nen? Wir sind deshalb der Meinung, dass eine Flächenbin
dung unbedingt nötig ist, um die bodenunabhängigen Be
triebe, die sogenannten Tierfabriken, zum Verschwinden zu 
bringen. Für die Aufstockungsbetriebe aber muss eine Lösung 
gefunden werden, die nicht mit einem Schlag zu einem riesi
gen Bauernsterben führt. Mit der Lösung-wie sie sich jetzt mit 
dem Antrag ME\uch Ursula/Tschuppert abzeichnet-, dass für 
Aufstockungsbetriebe sowie für abfallverwertende und For
schungsbetriebe Ausnahmen gemacht werden, sind wir daher 
einverstanden. Das entspricht genau den Zielsetzungen, die 
wir - und übrigens auch der Schweizerische Bauernverband
stets verfolgt haben. Wir haben uns - entgegen gewissen Be
hauptungen - nie für die llerfabriken eingesetzt; ganz im Ge
genteil. , 
Die Flächenbind1,1ng ist ein AntJ:ag, den wir in der Kommission 
einbrachten. Man kann aber nicht In einem Abstimmungs
kampf stets. für die Kleinen votieren und dann mit einer Geset
zesbestimmung kaltblütig 14 000 kleine bäuerliche Betriebe 
ihrer Existenz berauben. In diesen 14 000 sind laut Statistik des 
Jahres 1988 keine Betriebe mitgezählt, die weniger als drei 
Hektaren Land und mehr als 200 Schweine besitzen. Darin 
sind also keine bodenunabhänglgen Betriebe, sogenannte 
llerfabriken, enthalten. Es sind 14 000 kleine bäuerliche Be
triebe. Darum sind für diese Betriebe Ausnahmen unumgäng
lich. Der Antrag Mauch Ursula/Tschuppert schafft diese Mög
lichkeit. 
Einen Schönheitsfehler beinhaltet dieser Antrag allerdings 
noch: Der llerbestand eines Betriebes allein sagt noch nichts 
oder nur wenig über die Düngerbelastung des Bodens aus; 
denn es gibt bekanntlich auch Klärschlamm, der nebst dem ei- · 
genen Dünger auf dem Boden ausgebrachtwerden kann, und 
es gibt den Kunstdünger. Der Antrag Ständerat bzw. Kommis
sion auf der Fahne hätte diesem echten Gewässerschutzanlie
gen mit der Beschränkung dessen, was pro Hektare ausge-

. bracht werden darf, besser Rechnung getragen. Der Antrag 
Mauch Ursula/Tschuppert beinhaltet aber die beiden Kompo
nenten Flächenbindung einerseits und Schutz der kleinen Be
triebe andererseits, so dass wir diesem unbedingt zustimmen 
sollten. Wenn der Ständerat dann seine Version des Ausbrln
gens noch In diesen Antrag integrieren könnte, wäre das wün
schenswert. 
Hingegen verunmöglicht der Antrag Dormann die Ausnahme
regelung für die kleinen bäuerlichen Betriebe. Er bevorzugt 
ganz eindeutig wieder die Flächengrossbetriebe. Daher bitte 
ich Sie dringend, diesen Antrag abzulehnen. 
Zum.Schluss möchte Ich noch eine Frage an Herrn Bundesrat 
Cottl richten: Gemäss Antrag Mauch Ursula/Tschuppert kann 
der Bundesrat Ausnahmen vorsehen. Ist der Bundesrat auch 
tatsächlich bereit, VOIJ dieser Ausnahmeregelung Gebrauch 
zu machen und den unter Buchstabe b genannten bäuerli
chen Betrieben die Ueberlebenschance zu geben? 

ZWlngH: Ich spreche zu Absatz 2bis, zum Antrag von Ursula 
Mauch; Mit diesem Minderheitsantrag werden Schwernment
mistungen inskünftig de facto verboten. Damit wird meines 
Erachtens wieder einmal ein Kind mit dem Bade ausgeschüt
tet. Ich möchte als erstes auf die Unterschiede zwischen Gras
wirtschaft&-und Ackerbaugebieten hinweisen. Vorausgesetzt.· 
der Tierbestand stimmt mit der Futterfläche überein, bestehen 
im Graswirtschaftsbetrieb genügend Flächen zum Ausbringen 
derverdünnten Gülle. Bisherwardie Verdünnung derGüUe mit 
Wasser zur Verminderung der Luftbelastung zweckmässlg -
und so wird es wohl auch in ZUkunft sein. 
Dann möchte ich auf die Arbeitsbelastung hinweisen. Das Aus
misten des Stalles Ist eine der strengsten Arbeiten. Namentlich 
im Nebenerwerbsbetrieb wird es immer wieder vorkommen, 
dass andere Familienangehörige als der Bauer mit dem Füt
tern beginnen müssen, und eine der ersten Arbeiten ist sicher 
das Säubern des Stalles. · 
St:hlies.qlich !'11:ehtfest, dass die Schwemmentmistung eine der 
wirksamsten Massnahmen für eine bessere Stailuft und für 
eine bessel'Ei Hygiene im Stall Ist Ein Verbot der Schwemment
mistung wäre deshalb eine ausgesprochen kontraproduktive 
·Massnahme. Umweltgerechtes · Ausbringen von Gülle wird 

durch die Schwemmentrnistung nicht in Frage gestellt. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen und den Minderheits
antrag Mauch Ursula abzu'lehnen. 

Hess Otto: Ich spreche zum Eventualantrag Nussbaumer. 
Wir behandeln heute das Gewässerschutzgesetz und nicht ein 
Gesetz, das die Strukturpolitik der schweizerischen Landwirt-
schaft zum Inhalt hat. ' 
Wenn wir unsere Gewässer wirklich schützen wollen, ohne 
dass kleine Aufstockungsbetriebe deswegen in Bedrängnis 
kommen, müsste man die tect:mische Aufbereitung im Grund
satz bewilligen. Der Tierbestand in der Schweiz ist nicht über
setzt Die teilweise regionale Belastung unserer Gewässer 
durch Hofdünger ist ein Verteilungsproblem und nicht ein Pro
blem generell übersetzter Tierbestände. Da kann die techni
sche Aufbereitung von Hofdünger in gewissen Fällen helfen, 
regionale Probleme zu lösen. 
Nun ist es politisch offenbar nicht durchführbar, die technische 
Aufbereitung ohne Einschränkung zu bewilligen. Ich stimme 
deshalb der vorgeschlagenen Lösung zu: technische Aufbe
reitung wird gestattet mit der Auflage, dass 50 Prozent des ei
genen Hofdüngers auf eigenem oder gepachtetem Land im 
üblichen Bewirtschaftungsrayon - nach Antrag Wyss - auszu-
bringen ist. 

1 
• • 

Ich bitte Sie aber, den Antrag Nussbaumer abzulehnen, der 
den Stand der Technik im Artikel 14 Absatz 1 ausklammern 
will. Ich möchte meine Stellungnahme wie folgt begrunden: 
1. Ohne Aufbereitung können die kleinen bodenbewirtschafte.. 
ten Betriebe, die in den letzten Jahren eine Innere Aufstockung 
aufgebaut haben, ihre llerhaltung, auf die sie aus Existenz
gründen angewiesen sind, in gewissen Fällen nicht mehr auf
rechterhalten, ohne dass auf der von ihnen bewirtschafteten 
Landfläche die Gefahr einer Ueberdüngung besteht 
2. Der Hofdünger fällt durch Aufbereitung In einer Form an, in 
der jeder Bauer sämtliche Kulturen während der Vegetations
zelt mit Hofdünger versorgen kann. Der Hofdünger wird da
durch nicht einfach dort ausgebracht, wo das Ausbringen in 
flüssiger Form problemlos ist.;.. auf dem Grunland -, während 
die Acker- und Spezialkulturen weiterhin mit Handelsdünger 
gedüngt werden, weil die teuren technischen Einrichtungen 
fehlen und die aufwendige Arbeit entfällt Mit der Möglichkeit 
der technischen Aufbereitung von Hofdünger würde vermehrt 
direkt Handelsdünger verdrängt, ein Argument. dem grosse 
Beachtung geschenkt werden muss, wenn es uns tatsächlich 
um den Schutz unserer Gewässer geht. 
3. Technisch aufbereiteter Hofdünger lässt sich problemlos la
gern. Die Lagerkapazität für Hofdünger würde gewaltig ver
grössert, ohne dass diesbezügliche teure Investitionen getä
tlgtwerden müssten. 
4. Es werden jährlich etwa 17 000 t getrockneter Hofdünger 
importiert. Es wäre sinnvoller, einen Teil unseres eigenen Hof
düngers In diese Form überzufü.hren, damit diese Importe 
künftig nicht mehr notwendig sind. Hofdünger in aufbereiteter 
Form finden in tlerarmen oder tlerlosen Betrieben eine sinn
volle Verwendung. fehlen diese, werden sie durch Kunst
dünger ersetzt 
5. Es geht mir um die Käsereigenossenschaften mit eigener 
Schweinehaltung, die auf der Basis einer sinnvollen Abfallver
wertung aufgebaut sind. Diesen bäuerlichen Selbsthilfeorga
nisationen könnte die Möglichkeit einer teilweisen techni
schen Aufbereitung der Gülle zu ihrer Weiterexistenz wesent
lich helfen. 
Bodenunabhärtglge llerbetrlebe erhalten ja mit der vorge
schlagenen Kompromisslösung Mauch Ursula/Tschuppert 
keinen Freipass für eine Produktion im bisherigen Rahmen. Im 
Ge9enteil, sie werden mit diesem Antrag zur Reduktion ihrer 
llerbestände gezwungen. 
Ich bitte Sie, den Eventualantrag Nussbaumer abzulehnen. Er 
kommt den kleinen Aufstockungsbetrieben und unseren Kä
serelgenossenschaften nicht entgegen, sondern er beschert 
Ihnen zusätzliche Existenzprobleme. 

Luder: Wir Bauern können das Gewässerschutzgesetz dre
hen und wenden, wie wirwollen: dieses Gesetz beeinflusst die 
bäuerlichen Strukturen in einem grossen Ausmass. Nicht von 
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ungefähr schreibt mir ein besorgter Kleinbauer: ..Seit längerer 
Zeit beschäftigen mich die Grossvieheinheiten, drei pro Hekt
are. Es wird viel von den Kleinlandwirten gesprochen, aber zu 
wenig für sie getan. Ein Kleinbauer sollte unbedingt mehr Tiere · 
pro Hektare halten können als ein Grossbauer, damit er~einen 
Verpflichtungen nachkommen kann.» 
Wir müssen cms bewusst sein, dass die Festlegung auf drei 
Düngergrossvieheinheiten pro Hektare eine Vielzahl kleinerer 
und mittlerer Familienbetriebe schwer trifft. Diese erzielen mit 
dieser Aufstockung der Tierhaltung einen ansehnlichen Teil ih
res nötigen Einkommens. Kaum jemand hier im Rat hat ja die 
Absicht, über das Gewässerschutzgesetz diesen Betrieben 
den Wasserhahn abzustellen. Aber wo liegt nun die salomoni
sche Lösung? Wie soll man entscheiden, damit nicht - wie 
schon oft- die Hunde den letzten beissen? Denn dieser letzte 
wäre der kleine und mittlere Familienbetriebl 
Aus der Vielzahl der Anträge zu Artikel 14 ist der Antrag Mauch 
Ursula/Tschuppert, verbunden mit dem ZUsatzantrag Wyss 
William, die beste Lösung. Mit diesem Antrag wird eine Tierhal
tung ohne Boden mit der damit verbundenen ~en Gefähr
dung unserer Gewässer verunmöglicht Auf den kleinen und 
mittleren Betrieb wird bestmöglich 'Rücksicht genommen. 
Auch er untersteht der Grenze von drei Düngergrossviehein
heiten. Aber er wird voraussichtlich von einem besseren Markt 
profitieren können, weil ervlel weniger der Konkurrenz der bo
denlosen Betriebe ausgesetzt ist. , 
Bei der Festlegung der zulässigen Oüngergrossviehelnheiten 
durch die Kantone zur Erreichung einer ausgeglichen Nähr
stoffbilanz wird In den l:agen mit schwierigen direkten Ausbrin
gungsmöglichkeiten für Hofdünger die Möglichkeit einer an-: 
deren Hofdüngerverwertung offengehalten. Dem ist gut so; 
denn eine Viel2$I der schützenswerten Aufstockungsbe
triebe liegen in diesen Gebieten. Darum bitte Ich, dem Antrag 
Nussbaumer nicht zuzustimmen. 
Im weiteren kann der Bundesrat für die Betriebe bis 34 Gross
vleheinheiten Ausnahmen vorsehen. Die Angst von Frau Da
nuser ist unbegründet. Der Bundesrat wird mitl<riterlen arbei
ten, die keine Gefahr für unsere Gewässer beinhalten. Mit dem 
. Zusatzantrag Wyss William wird ein Güllentourlsmuszuungun
sten der kleinen und mittleren Famlßenbetriebe verhindert. 
Ich bitte um Zustimmung zum Antrag Mauch Ursula/Tschup
pert mit ZUsatzantrag Wyss William. 

Engler: Ich möchte meine Interessenbindungen offenlegen. 
Ich vertrete hier den kleinsten Kanton, Appenzell-lnnerrhoden. 
Dieser Kanton Appenzell-lnnerrhoden hat prozentual am mei• 
sten Bauern. 24 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung sind 
in der Landwirtschaft tätig. Viele der .Betriebe sind Kleinbe
triebe und haben in den letzten Jahren durch Aufstockung ei
nen Zusatzerwerb erhalten. Die Aufstockung erfolgte vorerst 
durch Schweine, dann durch die Ausnützung der 
500er-Grenze bei Hühnern. Dies geschah meist auf Rat der öf
fentlichen Hand, und heute wollen wir die Tüchtigkeit unserer 
Bauern, das Vertrauen unserer Bauern In den Rat der Obrigkeit 
bestrafen. , 
Ich möchte Sie anfragen: Was würden Sie diesem Appenzel
lerbauem antworten, der letzthin bei mirwar, einen Kofferraum 
voll Qünger auslud und mich fragte: Wieso soll es In ZUkunft 
zulässig sein, dass Pinguinmist von Amerika Importiert und In 
Gartencentem von Coop und Mlgros verkauft wird, Ich als 
Bauer aber meinen Hühnermlstnlchtmehrverkaufen darf, weil 
Ich nicht mehr entsprechend viele Hühner halten kann? 
Der Antrag Mauch Ursula/Tschuppert bietet immerhin einen 
Weg, dieses Problem zu lösen. . 
Ich möchte auch etwas sagen zur Technik der Gesetzgebung. 
Ich bin als Jurist daran interessiert. Ich anerkenne die verfas
sungsmässlge Grundlage des Gewässerschutzgesetzes und 
anerkenne die Notwendigkeit, . dass etwas geschieht Die 
Frage ist nur: Welche Mittel sind verhältnlsmässlg, um die an
gestrebten Ziele zu erreichen? 
Ich bin der Meinung-da teile Ich dieAnsichtvon l-:lerm Wieder
kehr und Frau Diener-, es müssen alle Mittel zulässig sein, die 
die Gewässer wirklich schützen, und dazu gehören eben auch 
die technischen Massnahmen und Mittel. Würde man das ver
bieten, würden wir zu weit gehen; die Anträge wären entspre-

chend verfassungswidrig. Artikel 24bis der Bundesverfassung 
gibt nur ein Ziel an, und das ist der Schutz der Gewässer. Land
wirtschaftspolitik und Strukturpolitik kann gestützt auf diese 
angerufene Verfassungsgrundlage nicht betrieben werden. 
Ich möchte aus ökologischer Sicht ein letztes sagen: Wir ha
ben den Schrei des Hahns vernommen. Ich bin einverstanden. 
dass wir die Gewässer schützen. Ich bin einverstanden mit 
dem Votum zur Kleinbauern-Initiative, dass Tierfabriken nicht 
mehr erlaubt und gestattet werden sollen. Es stellt sich aber 
doch die Frage, ob das nicht im Landwirtschaftsgesetz zu ge
schehen hätte. Wir sollten hier diese Mittel nicht untereinander 
vermischen. 
ich bin der Meinung, wenn: wir im Gewässerschutzgesetz 
Strukturpolitik betreiben, dann werden wir diese. Bindung, 
diese Koppelung zwischen Gewässerschutz und Landwirt
schaft später einmal zu spüren bekommen. Es wäre nämlich 
durchaus möglich, dass wir in nächster ZUkunft-wie das Herr 
Wiederkehr gesagt hat - die Düngergrossvieheinheiten redu
zieren müssen. Dann werden wir froh sein, wenn wir die techni
schen Möglichkeiten wenigstens ausnahmsweise kennen. 
Ich bin deshalb für den Antrag Mauch Ursula/Tschuppert und 
möchte Sie doch bitten, auch die technischen Möglichkeiten 
nicht auszuschliessen. Auch die Schweizerische Gesellschaft 
für Umweltschutz unterstützt' eine solche Möglichkeit selbst
verständlich in einem vernünftigen Rahmen. Letztlich möchte 
ich Herrn Bundesrat Cottl die Frage stellen, ob er wirklich ge
willt ist, für die Geflügelhaltung Ausnahmen zu erlassen und 
solche Ausnahmen auch wirklich durchzusetzen? 

Rutlshauser: Ich spreche zum Antrag Leutenegger Oberhol
zar, der vorsieht, in jedem Betrieb .müsse eine ausgeglichene 
Düngerbilanzerreichtwerden. Diese Formulierung ist zu abso
lut Eine Kontrolle ist unmöglich. Auch Innerhalb eines Betrie
bes kann die Verteilung problematisch sein. Wenn die Gülle 
immer auf die gleichen Grundstücke ausgebracht wird, kann 
dort eine Ueberbelastung entstehen, trotz einer ausgegliche
nen Gesamtdüngerbilanz des Betriebes. Das Ziel einer aus
geglichenen Düngerbllanz ist aber absolut richtig und für jede 
einzelne Parzelle anzustreben. Dieses Ziel muss über die-Aus
bildung und Beratung der Landwirte erreicht werden. Nach 
Vorschlag der vorberatenden Kommission in Artikel 50a ha
ben die Kantone dafür zu sorgen, dass innerhalb der landwirt
schaftlichen Beratung ein Düngerberatungsdlenst besteht, 
der die Anliegen des Gewässerschutzes wahrnimmt 
Ich empfehle Ihnen deshalb, in Absatz 1 der Fassung derKom-·
mission zuzustimmen und den Antrag Leutenegger Oberhol
zer abzulehnen. In Absatz 2 verlangt Frau Leutenegger Ober
holzar eine Lagerkapazität von vier Monaten. In den allermei
sten Fällen genügen drei Monate. Zur Erfüllung dieser Vor- -
schrift muss die Landwirtschaft sehr grosse Investitionen täti
gen. Wenn diese Vorschrift erfüllt werden !<ann, ist schon sehr 
viel erreicht Die kantonalen Behörden können überdies hier 
grössere Lagerkapazitäten anordnen. 
Ich bitte Sie darum auch hier, der Kommission zuzustimmen 
und den Antrag von Frau Leutenegger Oberholzar ebenfalls 
abzulehnen. 

David: Eine zentrale Bestimmung des Vorschlages Mauch Ur
sula/Tschuppert scheint mir die Ausnahmevorschrift in Artikel 
3ter Buchstabe b zu sein. Dort wird vorgeschlagen, dass be-· 
stehende kleinere und mittlere Betriebe von diesen Regelun
gen ausgenommen sein sollten, wenn sie eine Nutztierhaltung 
bis 34 Düngergrossvieheinheiten haben. In der Ostschweiz 
sind von dieser Bestimmung die meisten Betriebe betroffen, 
d. h. sie fallen unter die Ausnahme. Mir geht es darum zu klä
ren, was die Wirkungen dieser Ausnahme sind. Wohin geht 
man mit der Gülle, der M~hrgülie, die diesen Betrieben zuge
standen wird? Wo wird sie verwertet? Ich bitte den Kommissi
onspräsidenten und Herrn Bundesrat Cottl, die Folgen dieser 
Ausnahmen darzulegen. , 
Nach meiner Meinung kann es nicht so sein, dass diese Gülle 
als Ausnahme auf die Fläche ausgebracht werden darf. Die 
Gülle muss getrocknet werden. Also sagen wir mit diesem 
Buchstaben b ja zur Gülletrocknung. D;is mu$S man slch vor 
Augen halten. Die zweite ~lichkeit, die vielleicht noch bleibt, 
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sind Verträge. Verträge können aber nur die abschliessen, die 
viel Geld auf den Tisch legen können, also nicht die Kleinen 
und Mittleren, sondern die Grossen. Also werden sie mit den 
Verträgen mit dieser Ausnahme nicht zu Rande kommen. Es 
läuft mit dieser Bestimmung auf die Gülletrocknung hinaus. 
Darüber muss man sich meines Erachtens klar sein, wenn 
man dieser Ausnahmeregelung zustimmen will. Ich persönlich 
würde dem noch zustimmen, wenn ganz klar gesagt wird, dass 
die Grenze von drei Düngergrossvieheinheiten in jedem Fall 
und unter allen Umständen eingehalten werden muss. 
Ich bitte die Kommission und Herrn Bundesrat Cottl, noch ein 
klärendes Wort über diesen Punkt abzugeben. 

Ruekstuhl: Wir sprechen zum Artikel 14 Gewässerschutz
gesetz, und es geht hier um sauberes Wasser in unseren Seen 
und Flüssen - auch wenn wir den Eindruck haben, wir sprä
chen jetzt über das Landwirtschaftsgesetz und es gehe um die 
Struktur unserer Landwirtschaftsbetriebe. Der Artikel 14 be
fasstsich mit der Tierhaltung und mit der Verwertung der Gülle. 
· Es geht darum, dass wir-wie wir das Im vergangenen Abstim
mungskampf versprochen haben-kein Türchen für die soge
nannten Tierfabriken öffnen, dass wir aber auch keine Härte
fälle fQr die bäuerlichen Aufstockungsbetriebe schaffen, dass 
wir zudem eine sinnvolle AbfallvetWertung in den Tierhaltungs
betrieben ermöglichen. 
Wir legen den Grundsatz fest, dass höchstens drei Dünger
grossviehelnhelten pro Hektare ausgebracht werden dürfen. 
Wir sehen Ausnahmen vor. Wir dürfen diese Bestimmungen 
nicht isoliert betrachten. Wir müssen sehen, dass sie unter Be
rOckslchtlgung der geltenden Stallbauverordnung und der 
Verordnung über die Höchsttierbestände in Kraft treten kön
nen. Drei Düngergrossvieheinhelten pro Hektare sieht der An
trag Mauch vor, Und zwar wird der Begriff aentfallen» VetWen
det, so wie er schon auf der Fahne abgedruckt ist. Der Begriff 
ader Dünger von drei Grossviehelnhelten entfallen» wird slnn
gemäss angewendet für das Wort aausgebracht». Pro Hektare 
darf also In keinem Fall mehr Dünger ausgebracht werden als 
von drei Grossvieheinhelten, auch wenn wir In den folgenden 
Abschnitten die Möglichkeit offenlassen, dass im Betrieb ein 
grösserer Anteil Dünger anfällt 
Wir müssen uns fra~en. ob wir diese Bestimmungen über
hauptln dasGewässerschutzgesetzaufnehmenwollen, ob wir 
sie - wie wir das eingangs gesagt haben - nicht Im Landwirt
schaftsgesetz haben wollen. Es scheint, dass eine Mehrheit im 
Rat diese Bestimmungen In diese Gesetzesrevision aufneh
men will. 
Wir müssen aber sehen, dass wir nicht alles reglementieren 

-können, auch wenn gesagt worden Ist, die drei Düngergross
vlehelnheiten seien unterschiedlich, Je nach Tierart. Wenn ge
sagt worden ist, die Lagerkapazität könne nicht überall gleich 
gehandhabt werden, so müssen wir wissen, dass der Bauer 
dafür verantwortlich ist, dass er die Verantwortung tragen will, 
dass er daran Interessiert ist, auf seinem Betrieb beim Dünger 
Ordnung zu halten und dass er dazu ausgebildet ist. Wir kön
nen auch nicht fest nach einem Schema sagen, in den Winter
monaten sei das Ausbringen schlecht, In den Sommermona
ten sei es gut Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann Im 
Januar genauso gut sein, Gülle auszubringen wie im Juni oder 
genauso schlecht 
Trotzdem bestehen diese Umschreibungen der Ausnahmen 
dort, woWlrdie MIiderung der Härtefälle und die Sicherung der 
AbfallvetWertung garantieren wollen. So kann nach dem An
trag Mauch Ursula/Tschuppert die Hälfte des anfallenden Dün
gers auf vertraglich gesicherten Flächen ausgebracht oder so 
aufgearbeitet werden, dass dieser Dünger als Handelsdünger 
anstelle von lmPQrtprodukten verwendet wird. Diese Aufberei
tung muss selbstverständlich umweltverträgllch sein. Ich kann 
mir eine derartige Aufbereitung von Festmist durchaus vorstel
len. Eine Güllentrocknung, die umweltverträgllch ist, kann ich 
mir auch nach den Informationen in der vorberatenden Kom-
mission nlchtvorstellen. · 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Mauch Ursula/Tschuppert 
zuzustimmen, ergänzend den Antrag Wyss zu unterstützen 
und ihm ebenfalls zuzustimmen. 

Bühler: Es besteht offenbar ein Missverständnis betreffend 
die Güllentrocknung. Mit dem Antrag Mauch Ursula/Tschup
pert ist die Güllentrocknung grundsätzlich nicht mehr zugelas
sen. Allein bei den Ausnahmen unter Absatz 3ter wäre dies 
noch möglich. Daneben ist sie aber nicht mehr zugelassen. 
Zum Beispiel: Betriebe mit über 34. Düngergrossvieheinheiten 
haben keine Möglichkeit mehr, Güllentrocknung vorzuneh
men. Das nur zur Klärung der Sache. 

Frau Mauch Ursula, Sprecherin der Minderheit: Herr Zwingli 
hat gesagt, mit meinem Antrag werde das Kind mit dem Bad 
ausgesch~et..Aberich muss sagen: Das Bad ist noch gar nicht 
eingelaufen. Ich habe diesen Antrag noch nicht begrOndet 
Mist ist jene Form von Hofdünger, die für die Gewässer und 
das Grundwasser weniger problematisch ist als Gülle. Gülle
produktion - also Schwemmentmistung - bedeutet, dass die 
tierischen Abgänge mit viel Wasser -wie der Name sagt- aus 
dem Stall geschwemmt werden. Insbesondere die Stickstoff
verbindungen in den tierischen Abgängen sind sehr gut was
serlöslich und somit In der Gülle gelöst. Wird zuviel Gülle und 
womöglich zur falschen Zelt ausgebracht, können die Nähr-. 
stoffe von den Pflanzen nicht alle oäergar nicht aufgenommen 
werden. Sie werden ins Grundwasser oder in die Gewässer 
abg~wemmt 
Sie haben alle gehört, dass wir insbesondere auch in den 
Grundwasserströmen des Kantons Aargau grosse Nltratpro
bleme haben: Kein Mensch kann sich heute vorstellen, was es 
Im Grunde. genommen kostet, wenn wir das Nitrat aus dem 
Grundwasserentfernen oder aufbereiten müssten. Grundwas
ser sollte grundsätzlich keine anderen Stoffe enthalten. Grenz
werte sind hier fehl am Platz. 
Mist Ist von anderer Qualität als Gülle. Die Nährstoffe werden 
langsam an die Pflanzen abgegeben; eine Gewässerbela
stung Ist sozusagen ausgeschlossen. Die Schwemmentmi
stung bedeutete für die Landwirtschaft Arbeitserleichterung. 
Heute gibt es aber Festmistanlagen, die einen rationellen Ar
beitsablauf ermöglichen und nicht mehr Schwerarbeit sind, 
wie sich Herr Zwingli ausgedrOckt hat . 
Ueber die gewässerschützerlsche Grundproblematik, Gülle 
oder Mist, war sich auch die Kommission weitgehend einig. Es 
wurde nur gefragt, ob die Regelung ins Gewässerschutzge
setz gehöre oder nicht. Es ist aber meines Erachtens eindeutig 
eine Massnahme zugunsten des Gewässerschutzes, und sie 
sollte daher In diesem Gesetz verankert werden. Die Kommis
sion hat meinen Antrag nur mit Stichentscheid des Präsiden-
ten abgelehnt -
Ich bitte Sie also, sich beim Absatz 2bls für mehr Mist- richtl- · 
gen Mist-und weniger Gülle zu entscheiden. 

Jung: Ich bitte Sie, den Antrag von Frau Mauch abzulehnen, 
weil danach die Schwemmentmistungen nur unter speziellen 
Bedingungen erlaubt werden sollen. Ich glaube, es geht hier 
um ein Spezialproblem, das von der Technik her beleuchtet 
werden muss. 
Erstens ist die Frage gar nicht geklärt, was unter «Schwemm
kanäle» zu rechnen ist. Wir haben heute Aufstellungssysteme 
mit Schwemmkanälen, bei denen mehr Stroh eingestreut wird 
als bei <;ter Festmlstproduktion. Schon von dort her ist die vor
geschlagene Regelung an und für sich problematisch. 
zweitens haben wir heute Aufstellungssysteme wie z. B. die 
Freilaufställe, Ställe, In denen das Vieh nicht mehr angebun
den wird, was an und für sich ein vemünftlges System ist. Auch 
dort sind Schwemmkanäle dringend notwendig, anders geht 
es gar nicht Wie sind dann solche Schwemmkanäle zu hand
haben? 
Drittens betrifft das nur die Düngerproduktion des Rindviehs. 
Wir haben aber mit der Jauchegülle der Schweine die grösse
ren Sorgen. Dort sind die Schwernmkanäle notwendig. Man 
kennt heute praktisch überhaupt keine anderen Aufstallungs
systeme. 
DasÄ[lllegen von Frau Mauch im Artikel 14, das wir vorhin dis
kutiert haben, ist ohne weiteres berOcksichtigt Mit einem Ver
bot von Schwernmkanälen möchten wir hier ein rein techni
sches Problem lösen, das ganz anders liegt 
Zusammenfassend Ist zu sagen, dass der Düngeranfall eines 
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Tiers mit oder ohne Schwemmkanäle, mit oder ohne Festmist 
genau gleich hoch ist und dieses Verbot darum eine sekun
däre Wirkung hat. 
Ich .bitte Sie daher, diesen Antrag abzulehnen. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich nehme zu den Einzelanträ
gen, wie sie hier vorgetragen wurden, Stellung. 
Ich werde dann am Schluss noch die Frage von Herrn David 
beantworten. 
Herr Rutishauser hat bereits Frau Leutenegger Oberholzar ge
antwortet Was den Artikel 1 Absatz 1 betrifft, also den vorge
schobenen Text, möchte ich einen Verweis auch auf Artikel 
50a, nämlich den Düngerberatungsdienst, machen. 
Wir haben gleichzeitig mit dem ersten Vorschlag der Sub
kommission diesen Düngerberatungsdienst vorgeschlagen. 
Es' Ist schon so, wie Herr Rutishauser erwähnt hat. dass man 

, den Düngerfluss nicht bis in alle Details kontrollieren kann. 
Das ist Seche der landwirtschaftlichen Beratung. Wir können 
nicht im Gesetz einfach festschreiben, man müsse eine be
stimmte Düngerbllanzerreichen, um so weniger als daraus der 
Schluss gezogen werden könnte oder kann, diese müsse 
dann immer auf dlese,noch festzusetzende Zahl von Dünger-
grossvlehelnheiten zutreffen. , . 
Herr Nussbaumer, ich glaube, Ihr Antrag Ist l!iTI Prinzip über
ho~ Sie wollen mit der Eliminierung der Technik ausdrücken, 
dass jede Art von Aufbereitung ausgeschlossen sei. Der neue 
Antrag Mauch Ursula/Tschuppert nimmt diese Mögßchkeit Im 
Artikel 14 nicht mehr auf. Sie wird nur In der Ausnahmerege
lung erwähnt Ich komme dann bei der Frage David noch dar
auf zurück. 
Hier geht es also um die normal~ Verwertung der Gülle-, Mist
und Silosäfte. Die Kommission hat dann noch «umweltverträg
llch» und ugartenbaulich» eingesetzt. 
Der Mist muss also nicht unbedingt getrocknet werden. Wir 
sind der Meinung, dass mit dieser l.östing die überschüssigen 
Düngeranteile durch Abnahmeverträge von den Grossbetrie
ben auf die Kleinbetriebe übertragen werden können. 
Herr Nussbaumar, Frau Dormann, für die zukünftigen Auf
stockungsbetriebe Ist ein Ueberschrelten der 'drei Dünger
grossvlehelnheiten nicht vorgesehen. Ich habe mich nach der 
Bewilligungspraxis bei der AbteUung für Landwirtschaft erkun
digt Heute besteht ein Bewilligungsstopp für Rindvieh und für 
Schweine. Es werden nur noch Hühnerbetriebe, also Elerlege
betriebe und Pouletrnastbetrlebe, bewilligt Es werden aber 
nur solche bewllllgt, die nach der eigenen oder gepachteten 
Nutzfläche diese Düngerbllan% nicht überschreiten. Die Aus
nahmeregelung betrifft also nur einige hundert Betriebe, die In 
den letzen Jahren bewilligt~rden. Der Antrag Dormann rennt 
meines Erachtens offene Türen ein. 
Dann der Antrag Zwygart Erwill streichen, wer die Ausnahme 
bestimmen soll. Er sagt einfach, «die Anforderungen werden 
verschärft», also nicht «die kantonale Behörde verschärft -·· •· 
Damit'drückt er offenbar ein Misstrauen aus gegenüber den 
Kantonen und den kantonalen Behörden. 
Wenn er sagt, dass die Unterschiede In den Kantonen gross 
seien- Berggebiete, Talgeblete usw.-, dann müsste man das 
ja erst recht den Kantonen anheimstellen. Die Kantone sind 
souverän; sie sind am ehesten in der Lage, die Situation zu be
urteilen und unter Umständen die Anforderungen zu verschär
fen. Wenn schon, müsste man sagen, «der Bundesrat ver
schärft», damit genau geklärt ist, bei wem die Kompetenz liegt 
zum Antrag Diener •. Dieser Antrag deckt sich mit dem Antrag 
Wiederkehr, d. h. im Absatz 2 will Frau Diener die zwingende 
Form ai:iwenden. «Die kantonale Behörde ordnet für Betriebe 
grössere Lagerkapazitäten an •••• "' 
Ich muss es Ihnen überlassen, welche Form Sie wollen. Wir 
sind der Meinung, dass die Kann-Formel an sich hier genügen 
würde. Die Kantone sind durchaus in der Lage, diese Lagerka
pazitäten 'für beSOndere Fälle anzuordnen. Die sind näher an 
der Praxis. Wenn Sie, Frau Diener, von Dänemark gesprochen 
haben, könnte, man auch noch Holland einschllessen. Als 
Oekologin wissen Sie wahrscheinlich genau, dass dort In be
zug auf die Düngerverwertung (z. B. bei den Schweinen) ganz 
andere Verhältnisse herrschen. Holland hat achtmal mehr 
Schweine als die Schweiz, und die Schweiz Ist bekanntlich 

nicht achtmal kleiner als Holland. Holland hat 8 Millionen Ein
wohner. Aber ich will das nicht als Beispiel anführen. Nehmen 
Sie bitte nicht Holland und Dänemark als Beispiel für Ihre Be
gründung. 
Wir sind uns ziemlich einig, dass Somatotropin und Gentech-

. nologie in der Landwirtschaft nicht in Frage kommen. Sie sa
gen, damit werde der Ausstoss von Dünger noch mehr geför
dert. Das kann für uns nicht in Frage kommen, wenn wir nicht 
von der ausländischen Konkurrenz her schliessUch dazu ge-
zwungen würden. . · 
Nochmals zu Frau Diener und zu Herrn Wiederkehrwegen den 
zweieinhalb Düngergrossviehelnheiten: Herr Wiederkehr, Sie 
sagen, auch ohne den Aletschgletscher einzubeziehen, treffe 
es auf die Kulturlandfläche gesamthaft gerechnet 1,5 Dünger
grossvieheinheiten. Wir sind der Meinung, dass auch hier die 
Kantone tiefer gehen werden, soweit das von der Bodenbe
schaffenheit usw. her gerechtfertigt werden kann. Der Kanton 
Luzern Ist genannt worden und hat hier ein Beispiel statuiert. 
Es werden auch andere Kantone nachfolgen. 
Was die Situation Im Sempachersee betrifft Dort herrscht eine 
Extremsituation, weil diese sogenannten Binnenseen ganz 
schwach durchflossen werden und sich darum Ueberdosie
rungen von Ablagestoffen, von Phosphor und Nitrat ansam
meln. Aber der Kanton Luzern wird im Bereich dieser Seen be
stimmt weniger als drei Düngergrossvieheinheiten bewilligen. 
Mit Herrn Wyss William bin Ich einverstanden. Das Ist ein 
Thema, das uns alle berührt. Wir wollen in keiner Beziehung 
eine Transportlandwirtschaft Es gibt wenige Betriebe, die, 
über Kantone hinweg bewirtschaften. Damit sind wir nicht ein
verstanden. Man könnte diesen Antrag also zur Genehmigung 
empfehlen. 
Frau Leutenegger Oberhofzar, vier Monate statt drei Monate 
Lagerkapazität sind bereits erwähnt worden. Das hat auch 
seine zwei Seiten: Je grösserdle Lagerkapazitäten sind, um so 
mehr Gülle und Mist werden, sobald es trocken Ist und die Fel
der befahrbar sind, Im Frühjahr konzentriert zusammen aus
gebracht. Frau Leutenegger Oberholzar hat auch von Sub
ventionen gesprochen. Es gibt keine Subventionen, zumin
dest nicht im Talgebiet Es gibt höchstens Investitionskredite, 
die zurückbezahlt werden müssen; dies wird im Moment auch 
stark genutzt, um grössere Lagerkapazitäten zu schaffen. Die 
drei Monate dürften von der Verwaltung seriös ausgemittelt 
worden sein; drei Monate sollten eigentlich genügen. 
· Heff\ David hat gefragt, was mit der aufgrund der Ausnahmere
gelung übel'SQhüssigen Gülle geschieht Wir haben in der 
Kommission immer klar zum Ausdruck gebracht, dass wir die 
drei Düngergrossvlehelnheiten respektieren wollen. Sie sollen 
grundsätzlich nicht überschritten werden, und dort, wo man 
Ausnahmen zulässt, muss der überschüssige Düngeranfall 
vom Betrieb weggebracht werden, sei das nun über Güllever
träge, die diese .6.usnahmebetriebe dann von den grösseren, 
die liquidieren müssen, übernehmen könnten, oder sei. das 
über eine Aufbereitung. Das ist beim Hühnermist kein Pro
blem. Ich habe das bereits erwähnt Bei der Gülle ist es etwas 
problematischer. Primär sagen wir Gülleverträge und sekun
där Aufbereitung. Wenn die Technik noch so weit kommt, dass 
man das auf energiepolitischem Weg vernünftig tun kann, Ist 
das durchaus zu gestatten, aber nur für diese Ausnahmebe
triebe, Herr David. 
Ein letztes Wort zum Antrag von Frau Mauch zu Artikel ster. Wir 
haben ihn in der Kommission behandelt. Wir haben hin und 
her beraten, das Ergebnis war 1 o zu 1 o Stimmen, so dass ich 
zweimal gegen die Aufnahme dieser Bestimmung stimmen 
musste. Solche Bestimmungen gehören nicht in ein Gesetz, 
sondern dies ist Aufgabe der Düngerberatung und gehört in 
die Landwirtschaftspolitik. Es scheiden sich die Geister, wel
ches System besser Ist: Festmist-oder Gülleanlagen. Die mei
sten Bauern haben beides. Man kann auch Festmist unver
nünftig ausbringen. Wenn es trocken Ist, die Bise weht und 
man Mist ausbringt, gehtAmmoniak In die Luft ul'ld nicht in den 
Boden. Hier kann also durchaus Unvernunft walten, wenn der 
Bauer nicht von sl.ch aus zu seinem Dünger Sorge tragen will; 
schllesslich ist es ein Produktionshilfsmittel. 
Die Arbeitstechnik hat vor zwanzig Jahren die Schwemment
mistungen gebracht; heute gehen sie eher zurück. Man hat 
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eher beim Festmist Fortschritte gemacht. Ich möchte darüber 
auch nicht streiten, sondern Ihnen lediglich den Beschluss der 
Kommission ,bekanntgeben. 

Ordnungsantrag Rebeaud-Motion d'ordre Rebeaud 

M. Rebeaud, rapporteur: Je ne me livrerai pas a un commen
taire de chacune des propositlons individuelles que vous avez 
reques; le president de la commission vient de le faire de ma
niere experte et agricofe. Je me bomerai donc a quefques re
marques sur les principaux points d'achoppement. 
Premierement, en ce qui conceme fe point soufeve par MM. 
Engler et Ruckstuhl, a savoir si ia loi sur fa protection des eaux 
dolt s'occuper des structures de f'agricufture, fa commission 
vous repond par la negative car son but est d'etabfir une foi sur 
fa protection des eaux et non de faire de fa politique agricofe. 
Nous n'avons pas fait de fa politique agricole, nous avonssim
plement cherche, dans fes differents domaines des activites 
humaines, quels sont ceux dans lesquels il faut intervenir afin 
de fimlter fes sources de pollution des eaux. Nous lntervien
drons en mattere de deblts minlmaux pour garantir une cer
taine quallte et une certalne quantlte, aux torrents de monta
gne notamment Nous interviendrons dans fes interets des 
producteurs d'electriclte, mais nous ne faisons pas de politi
que energetlque. Nous pratlquons une politique de protection 
des eaux qui se repercute dans le domaine de fa politique 
energetique. 
II an vademäme an ce qul conceme l'artlcle 14. Nous preconi
sons des mesures de prevention de la pollution des eaux. qui 
auront des effets dans 1a vie de certains agriculteurs ainsi que 
des repercussions dans la politique agricole, mais qul restent 
centrees sur le soucl princlpal de proteger les eaux. 
II est indubltable que 1a regle du maximum de trois unltes de 
gros betail par hectare aura des consequences structurelles 
sur certaines entreprises agrlcoles qui an ont davantage, mais 
cela raste, en priorlte, un objectif visant ä 1a protection des 
eaux. Comme le suggerait M. Berger, charge sera ensulte a la 
politique agricofe de regfer les consequences que la foi sur fa 
protectlon des eaux aura ~ fes exploitations qul seront tou
chees par ces mesures. 
Deuxieme pierre d'achoppement les exceptlons ä accorder 
ou non ä la regle des trois unltes de gros betail par hectare. Je 
rappelle tout d'abord la signlflcatlon de cette regle. II s'aglt 
d'evlter qu'II y alt trop d'unites de betail, qu'II s'agisse de va
ches, de porcsou de poules, surun sol ne po~ plus absor
ber las excrements. La mesure qul vous est proposee ici Eie 
veut de lutter contre Ja pollutlon ä la source. Elle nous perrnet 
d'evlter la creation ou 1a perennlte de Situations qul, par nature, 
sont surpolluantes pour les eaux. C'est dqnc une bonne me
sure de lutte a la source et je pense qu'en ce qui conceme fe 
principe personne ne la discute. 
Mme Diener et M. Wiederkehr nous suggerent une limite in
ferieure, qul serait de 2,5 unites de gros betail par hectare. Je 
vous rappelle qu'une unlte est definie dans notre artlcle 
comme etant l'equivalent d'une vache ou d'un boeuf de 600 ki
los. Cette unlte de mesure est assez technocratlque mais eile 
correspond en gros a la realite. De toute fa90n, la limite de trols 
unltes est deja une mesure Interieure a l'exlgence reelle de la 
biologle. Les proposltlons de Mme Dieneret de M. Wiederkehr 
servent donc mleux et plus exactement l'objectif de protection 
des eaux que celle du Conseil federal et de 1a commission, 
.dans le sens ou le chiffre de 2,5 est plus proche de la verite bio
, logique. En effet, selon les travaux de biologlstes que nous 
· avons consultes, une mesure de 2,2 unltes de gros betail a 
l'hectare devrait etre assuree, afln qua le sol puisse absorber 
les engrais de ferrne prodults par le betail. 2,5, qul est un peu 
plus, serait probablement assez supportable, alors que 3 
unltes de gros betail a l'hectare seraient deja un compromis 
avec la reallte economique et las traditions de f'agrlculture. 
La commisslon a accepte la mesure de 3 unites afin de se ral
lier ä la decislon du Conseil des Etats, a celle de l'administra
tion et a la proposition du Conseil federal. Si tous sont d'ac
cord, c'est parce qua cela correspond ä une mesure jugee pra
tlcable sans trop de violence sur les traditions d'une partle des 
exploitations agricoles de notre pays. II ne s'aglt donc pas du 

toutd'une mesure violente ni fondamentaliste, laseule mesure 
fondamentaliste etant le 2,2 qua personne n'a propose. 
Une .autre norme fondamentaliste a ete suggeree par Mme 
Leutenegger Oberholzer qui demande que la capacite des fos
ses a purin soit de quatre mois au minimum et non de trois 
mois. Le raisonnement est le meme. Au fond, Mme Leuteneg
ger Oberholzer est dans le vrai, tant du point de vue biologique 
qua technique, mais le Conseil federal et la majorite de la com
mission jugent qu'elle a tort du point de vue politique. Cela de
manderalt an effet de trop grands investlssements a l'agricul
ture. 
Nous devons donc, aussi bien pour les trois unltes de gros 
betail a l'hectare que pour la capaclte des fosses a purin, ad
mettre une certaine pollution indesirable an tant qua compro
mis pour ne pas trop deranger les habitudes et les interets eco
nomiques pre existants. La commission an vient par conse
quent ä supporter une certaine imperfection dans las mesures 
de prevention de la pollution des eaux par l'agriculture, afln 
d'eviter d'avoir a intervenir trop fortement dans las structures 
actuelles de l'agrlculture. 
La probleme le plus important qui nous solt pose est celui qua 
souleve l'artlcle 3ter, lettre b, propose par Mme Mauch et M. 
Tschuppert. Cette proposition perrnettrait au Conseil federal, 
sl vous l'adoptlez, d'accorder des exceptions a la regle des 
trois unltes de gros betail par hectare pour les petltes exploita
tlons jusqu'ä 34 unites de gros betail. Elle ne fixe, expressis 
verbis, ni llmlte ni maximum ni mlnlmum d'hectares ä disposi
tlon. Plusieurs orateurs ontdemande quellesseraient fes cons
equences de cette propositlon. M. Bühler y a repondu tout a 
f'heure. En effet, nous nous trouverlons dans une situation Oll 
le Conseil federal pourralt autoriser de petites exploitations 
surdensiflees a continuer d'exlster et de produlre davantage 
d'engrais de ferrne que leur surface ne peut en absorber. 
Trois consequences sont possibles dans le cas Oll le Conseil 
federal accorde rait de telles autorlsations exceptionnelles. 
Premiere consequence possible: l'autorisation est donnee, et 

, le paysan epand son llsier et son fumier sur son propre sol, et 
l'eau du lac ou de larlvierevolsine estgravement polluee. C'est 
Ja situation qui prevaut actuellement pres des lacs de Halwil et 
de Sempach, parexemple. 
Deuxleme consequence possible; on organlse un transport 
des engrais de ferme par carnions ou par carnions-cltemes, et 
ce fumier et ce purln, en plus de trois UGB par hectare, se 
repandent dans des vergers, ä une distance non deterrninee. 
C'est ce qua la commisslon a appefe par carlcature „ le tou
risme du purin» . 
La troisieme posslbmte, qui est le sechage, reviendrait a redul
re du purin, par evaporatlon, an une poudre ou en quelque 
chose de plus ou moins solide, de sorte que l'on puisse le 
transporter pour engralsser ailleurs des champs qui, au
jourd'hui, ne servent pas au betail. 
Je voudrais faire observer que cette exception, a la difference 
des decfaratlons d'hler, perrnet tout de meme le developpe
ment des techniques de sechage du llsler, qui suppose de 
gros investlssements et une forte concentration de material. 
Cela signifle tres concretement qua les petites entreprises qui 
seraient au benefice de l'exceptlon consentie par le Conseil 
federal au tltre de l'aliriea 3ter, tattre b, devraient creer ensem
ble une cooperative pour monter une entreprise de sechage 
du lisier ou alors qu'elles devraient conclure un contrat avec 
une grande entreprise capable d„ investlr assez de millions 
pour avoirune Installation fonctlonnelle d'evaporation du lisier. 
Je ne vols aucune de ces petites exploitations de Suisse cen
trale ou de Suisse orlentale qui alt les moyens d'investlr las 
sommes necessaires pour la mise an exploitation d'une instal- · 
lation de sechage du lisier. Celasignifle aussi, dans le cadre de 
la politique agricole, si ces Installations de sechage de llsier se 
mettent a fonctlonner, qua viendra vraisemblablement un jour 
ou l'autre la demande de subvention pour les aider a fonctlon
ner. Voile vers quels genres de derapages nous allons si nous 
acceptons cet alinea 3ter, lettre b. Je suls convaincu qua les 
auteurs de la proposition (Mme Mauch et M. Tschuppert) unt 
plus ou moins exclu ce genre de developpement, mais Je crois 
pourtant qµ'il ressort du texte. 
J 'en viens, dans l'etat d'incertltude profond qui est le nötre et 
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dans I' etat de desordre d es piles de papier,; sur les pupitres, a 
1a proposition de procedure principale que j'aimerais faire for
mellement aupres du president C'est une motion d'ordre: 
demain matin, la commission peut se reunir entre sept et huit 
heures pour mettre au point sa propre position -eUe n'a pas eu 
l'occasion de le faire sur las differentes propositions ici presen
tees- et pour preparer, a votre intention, une liste organisee et 
ordonnee sur une feuille synoptique, des differentes proposi
tions, avec les textes en vue les uns des autres, de maniere a 
ce qua les votes soient clairs. Voila pourquol je demande au 
president de permettre a la commission de se reunir demain 
pendant une heure et de reporter le vote surtoutes les proposi
tions de l'artlcle 14 ä demaif'! ou apres-demain. 

Bundesrat Cottl: Ein sehr geschätzter Nationalrat hat mir 
heute morgen, während dieser bedeutungsvollen Debatte, ge
sagt. das Parlament mache es sich mit der Gülle so schwer, 
dass dem Bundesrat die Galle überlaufe. Dies ist überhaupt 
nicht der Fall! 
In der heutigen Diskussion wurden Immer wieder Meinungen 
geäussert, die sich kaµm verwirklichen Hessen. Deshalb ist 
diese Diskussion mehr als gerechtfertigt. Sie bringt uns so 
oder so einen wesentlichen Schrittwetter, denn es Ist das erste 
Mal, dass das Parlament in ausgedehnter Form über Fragen · 
der konkreten Einschränkung der Landwirtschaft auf dem Altar 
des Umweltschutzes diskutiert. Wohl hat der Bundesrat in der 
Stoffverordnung diesbezüglich einige Massnahmen erlassen. 
Die zentralen Probleme aber kommen heute zur Sprache, und 
es ist mehr als gerechtfertigt. dass das Parlament die Frage 
nicht auf die leichte Schulter nimmt 
Ich hätte das unbedingt am Anfang dieser Ausführungen sa
gen müssen; bedenken Sie bitte nur eine Zahl (sonst möchte 
Ich Sie mit Zahlen nicht belasten), die der ständerätllchen 
Kommission letztes Jahr mitgeteilt worden ist, als über die Pro
blematik der Einhaltung der drei Düngergrossviehelnhelten 
pro Hektare diskutiert wurde. Die ständerätllche Kommission 
hat sich die Auswirkungen dieser Massnahme errechnen las
sen. Sie bedeuten einen Abbau von mehr als einer Million 
Mastschweinen in der Schweiz. Bedenken Sie bitte diese Zahl. 
Sie ist der Inhalt der.heutigen Diskussion. 
Auch wenn man ab und zu darüber lächelt, müsste man doch 
sagen: Endlich sind wir in der Lage, hier etwas sehr Konkretes 
zu leisten. Die Landwirtschaft wird nun dazu veranlasst, auf 
dem Altar des Umweltschutzes gewisse konkrete Opfer zu 
bringen. Diese 2ahl wollte ich Ihnen mitteilen; denn so oder so 
gibt sie die Bedeutung der heutlg!!n Diskussion wieder. 
Nun werde ich versuchen, den Sinn der Hauptanträge zusam
menzufassen, die sich während der ganzen Diskussion wie 
eine Leiter auf die andere gestellt haben. Ich bin bereit, mich 
noch korrigieren zu li1SS8n; denn das Ganze war sicher nicht 
tar Jeden zum voraus klar und einleuchtend. Mir scheint, dass 
der Bundesrat eine sehr einschränkende und starke Mass
nahme vorgeschlagen hat. 
Der Ständerat hat in begrüssenswerter Art und Weise den bun
desrätllchen Vorschlag sogar insofern noch etwas verschärft, 
als er der kantonalen Behörde die Auflage machte, die Anfor
derungen je nach Bodenbelastbarkeit, Höhenlage und topo
graphischen Verhältnissen zu verschärfen; ein gewisser 
Schritt weiter in die richtige Richtung. . 
Der vorliegende Antrag, gezeichnet Mauch Ursula und 
Tschuppert...; übrigens eine interessante Verbindung von An
tragstellern-, bringt auf der einen Seite sicher eine weitere Ver
schärfung, indem er eine mindestens 50prozentige Bindung 
an Eigentum oder Pacht als absolut unabdingbar vorschreibt 
oas· ist sicher ein Antrag von entscheidender Bedeutung. 
Nach meiner Auffassung wäre es ein tödlicher Schlag gegen 
einen grossen TeH unserer sogenannten 11erfabriken; wir müs
sen das anerkennen. Es ist ein weiterer bedeutender Schritt 
nachvorn. 
Umgekehrt entschärft der Antrag Mauch Ursula/Tschuppert 
aber die Vorschläge, die Ich gleichsam als Vorschläge Bun
desrat und S~d8rcU bezeichnen würde: Er sieht eine· Reihe 
von Ausnahmen vor, welche natürlich zum Tell den Haupt
charakter des Vorschlags etwas aushöhlen. 
Wenn ich am Schluss dieser Betrachtung die einzelnen Vor-

schläge würdigen müsste, würde ich sagen, dass der ver
schärfende Teil des Antrages Mauch Ursula/Tschuppert bei 
weite,m den entschärfenden Teil übersteigt. Dies aber nur un
ter der Voraussetzung - ich komme jetzt zu den Antworten auf 
die mir in dieser Beziehung-gestellten Fragen-. dass der Bun
desrat in einer bestimmten Weise über seine Ausnahmekom
petenz verfügt. Diese Ausnahmekompetenz wendet der Bun
desrat restriktiv genug an. 
Dabei muss sofort gesagt werden, dass von den vier Ausnah
memöglichkeiten des B1..1ndesrates insbesondere die zweite 
unter Absatz 3ter Buchstabe b ganz besonders schwer wiegt 
oder schwer wiegen könnte. Ich möchte zentral über diese 
Ausnahme, weiche sich auf Betriebe bis zu 34 Düngergross
vieheinheiten bezieht. sprechen und die anderen Ausnahmen 
.etwas in Vergessenheit geraten lassen. Wenn es stimmen 
würde, Frau Danuser, dass diese Ausnahmebewilligung zur 
Folge hätte, dass man von drei zu 34 Düngergrossviehein
helten pro Hektare überginge, dann hätten Sie vollständig 
recht Das würde eine totale Aushöhlung der Grundsätze be
deuten, die im Antrag Mauch Ursula/Tschupper:t enthalten 
sind. Aber Sie glauben Ja im Grunde genommen selber nicht, 
dass dein so sein wird. Es geht darum, im wesentlichen zwei 
Elemente festzuhalten; das sage ich auch im Hinbllck auf die 
Materialien, denn wenn aufgrund der Kommissionsarbeiten 
noch gewisse ~nsicherheiten bestehen würden, ist es nötig, 
dass der Bundesrat klare Interpretationsgrundsätze verankert 
Erstens betrifft die Ausnahme nicht etwa den gesamten Ab
'satz 3 von Artikel 14, sondern lediglich den ersten Satz, näm-

. lieh drei Düngergrossvleheinheiten pro Hektare. Es verbleibt 
die Norm, die bei allen Betrieben Gültigkeit hat - Ich wieder
hole: bei allen Betrieben Gültigkeit hat-, dass mindestens die 
Hälfte des anfallenden Hofdüngers auf der eigenen oder ge
pachteten Nutzfläche verwertet werden muss. Das ist das er
ste und meiner Meinung nach das entscheidende Moment 
Oas bedeutet sicher - ich bin in meinem Kanton acht Jahre 
lang Landwirtschaftsdirektor. gewesen, und die damals er
worbenen Kenntnisse kommen in diesen Diskussionen 
schliessllch noch ein bisschen zur Geltung-, dass durch diese 
Anwendung alle sogenannten Fabriken - oder wie sie auch 
genannt werden - keiner Ausnahme unterstellt werden kön
nen. Sie unterstehen weiterhin der Hauptforderung. 
Zweitens: Ich habe es schon gesagt Hier gibt es die Möglich
keit einer Ausnahme, die sich auf die drei Düngergrossvieh
einhelten pro Hektare beschränkt Aber ich muss sofort sa
gen: Damit das Hauptziel der Norm erreicht wird, muss diese 
Ausnahme natürlich restriktiv behandelt werden. Es wird 
darum gehen, in den Grenzsituationen, dort wo - wie Herr 
Bühler sagte - unverhältnismässige Härten bei kleineren Be
trieben entstehen könnten, Erhöhungen zu gestatten, die aber 
- ich möchte das betonen - restriktiv angewendet werden 
müssen. , 
Ich bin überzeugt. dass der Antrag Mauch/Tschuppert uns 
sehr weit bringt und dass ihm durchaus zugestimmt werden 
könnte. Ich hätte noch lleber gehabt-Herr Kommissionspräsi
dent; Ich sage Ihnen das offen -, wenn dieser Antrag in der 
Kommission ganz durchbesprochen worden wäre und von 
einer Mehrheit der Kommission auch formell getragen würde. 
Das hätte mir besser gefallen; denn heute muss der Rat 8nt
scheiden, ohne genau zu wissen, welches die Haltung der 
Kommission ist Für den Bundesrat ist es natürlich wichtig zu 
wissen, welches die Haltung der Kommission tatsächlich ist 
Aber abgesehen von diesem formellen Einwand, Herr Rütti
mann, sprechen die Gründe, die ich hier erwähnt habe, du.rch
aus für die Bedeutung und die Solidität des Antrags Mauch 
Ursula/Tschuppert 
Es sind eine Reihe von anderen Anträgen gestellt worden. Ich 
möchte mich eigentlich nicht über alle in der gleichen Intensi
tät aussprechen. Bei der Frage des Massas der sogenannten 
Düngergrossvieheinheiten werden hier noch kleinere Zahlen 
vorgeschlagen. Aufgrund längerdauernder Interner Debatten 
in der Verwaltung, die sich auf FofSPhungsresultate abstützen, 
kann ohne weiteres gesagt werden, dass das Mass drei sich 
durchaus vertreten lässt. und rNar nicht einmal so sehr im 
Sinne eines Kompromisses, sondern im Sinne der Optimie
rung der Produktion mit dem mindestmöglichen Ausbringen 
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des Düngemittels selber. Deshalb kann ich den Anträgen, die 
auf eine Reduktion hinzielen, nicht zustimmen. 
Frau Dormann stellt einen An~rag, der aus der Sicht des Ge
wäsSerschutzes durchaus begrüssenswert ist Aufgrund der 
Tatsache, dass neue Aufstockungsbetriebe praktisch nicht 
mehr zugelassen werden, ist dieser Antrag weniger bedeut
sam. 
Herrn Nussbaumar möchte ich mit meinen Erwägungen zum 
Hauptantrag antworten: Ich halte den Antrag Mauch Ursula/ 
Tschuppert für den Hauptantrag. Er sieht mindestens so aus, 
auch wenn wir formell über keinen Hauptantrag verfügen. Ge
gen den Antrag der Kommission müssen wir ohnehin antreten, 
denn er würde eine wesentliche Verschlechterung mit sich 
bringen und nicht-wie hier zu hören war-eine Verbesserung 
der bundesrätlichen und der ständerätlichen Anträge. 
Ich möchte mich nicht aussprechen über den Antrag Wyss. 
Das Parlament soll hier:entscheiden. 
Frau Diener muss ich sagen, dass wir uns doch auf die kanto
nale Behörde abstützen müssen. Ich muss Ihren Antrag betref
fend Absatz 2 bekämpfen. Zu Absatz 3 verweise ich hier auf die 
Antwort an Herrn Wiederkehr. 
Der Antrag Berger wäre natürlich vom· Standpunkt des Um
weltschutzes aus vorzuziehen. Das muss ich einräumen. Aber 
ich betone doch: Wir können uns auch mit dem Antrag Mauch 
Ursula/Tschuppert befreunden. 
Zum Schluss noch zum Antrag von Frau Mauch, betreffend ei
nen neuen Absatz 2bis: Frau Mauch möchte einen Unter
schied zwischen Gülle und Mist machen, der uns nicht sehr 
einleuchtet Wir möchten diesen Antrag ebenfalls bekämpfen. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Herr Bundesrat Cotti hat ge
wünscht, dass wir noch einen Entschluss fassen sollen. Herr 
Rebeaud hat bereits angekündigt, dass die Kommission noch 
einmal zusammentritt. Darüber müssen Sie abstimmen. 
Vorher haben wir den Antrag Diener zurückgewiesen. Ich bin 
davon ausgegangen, dass wir heute den Artikel zu Ende bera
ten und abstimmen. Das ist offensichtlich die Meinung. Sonst 
bin Ich selbstverständlich als Präsident bereit, morgen um 
7 Uhr die Kommission nochmals zu versammeln. Das scheint 
nicht gewünscht zu sein. 

Präsident Sie haben zuerst zu entscheideo, ob Sie heute be- · 
reits entscheiden wollen. Herr Rebeaud hat den Ordnungsan
trag gestellt, die Abstimmung über Artikel 14 bis morgen aus
zusetzen. 

M. Rebeaud, rapporteur: Je repete ma proposltlon afin d'Mre 
parfaitement comprls. 
II s'aglttout d'abord de permettre a 1a commlssion de se reunlr 
pour prendre positlon formellement, avec un vote normal, sur 
les diverses propositlons qui nous ont eta faites, y comprls par 
Mme Mauch et M. Berger. La commission n'a pas eu I'~ 
slon de dallberer ni devoter sur ces propositlons, c'est pour
quoi eile ne peut pas prendre positlon aujourd'hui. II s'agit en
suite de permettre a la commisslon - ce qui, je crois, pourralt 
egalement soulager et alder le Conseil fedaral - de venir avec 
des proposltlons prlorltalres, des propositlons eventuelles, 
ceci apres avolr etudia les caracterlstiques des unes et des au
tres. Enfln, et c'est un aspect lmportant de ma propositlon, 
nous pourrlons preparer dans l'lntervalle un tableau synopti
que sur une seule page de toutes les propositlons en concur
rence, de manlere a ce que nous sachions exactement sur 
quoi nous votons. Actuellement II y a trop de paplers ettrop de 
dasordre sur las tables et dans certains esprits-dont le mlen, 
Jevousl'avoue-pourquelesl9QOnsatirerdenosvotessolent 
claires. Je vo11s pro!')OS8 t;lonc de donner a la commlsslon une 
heure demain matin pour que les votes qui doivent intervenlr 
demain puissent avoir une valeur de reelle deliberatlon et afin 
d'eviter las votes de hasard qui rlsquent de survenir si nous vo
tons maintenant 

Abstimmung- Vota 

Für den Ordnungsantrag Rebeaud 
Dagegen 

65Stimmen 
80Stimmen 

Präsident Wir bereinigen Artikel 14. Wir können nicht einfach 
die Anträge der Minderheit der Mehrheit gegenüberstellen. Ich 
schlage ihnen deshalb vor, mit verschiedenen Schritten zu ver
suchen, zu einem möglichst optimalen Ergebnis zu kommen. 
Die Schritte umfassen zuerst einmal bei den Absätzen 1 prae
bis, 1, 2 und 2bis die Gegenüberstellung der gestellten An
träge. Bel den Absätzen 3, 3bis und 3ter schlage ich Ihnen vor, 
dass wir die einzelnen Elemente und Kriterien einander gegen
überstellen, damit auch diejenigen, die der Kommissions
mehrheit oder der aufgespaltenen Kommissionsminderheit 
angehören, zu den einzelnen Elementen ihre Stimme abge
ben können. Schliesslich werden wir dann noch die verschie
denen Anträge zu den Ausnahmen einzeln bereinigen. 
Der Rat ist mit diesem Vorgehen einverstanden. In der ersten 
Abstimmung wird der Antrag Leutenegger Oberholzar zu Ab
satz 1 praebis dem Antrag der Kommission gegenübergestellt 

Abs. 1 praebis-AJ. 1 praebis 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag LeuteneggerOberholzer 
Für den Antrag der Kommission 

Abs.1-AJ.1 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag Mauch Ursula/Tschuppert 
Für den Antrag Nussbaumar 

Abs.2-Al.2 

Lagerkapazität-Capaclte d'entreposage 

54Stlmmen 
107Stimmen 

141 Stimmen 
23Stimmen 

Präsident In der nächsten Abstimmung entscheiden Sie über 
die Lagerkapazität Antrag Leutenegger Oberholzar 4 Monate 
gegen Kommission 3 Monate. 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag LeuteneggerOberholzer 
Für den Antrag der Kommission 

4;3Stlmmen 
112Stlmmen 

Besondere Verhältnisse- Conditions partlcu/leres 

Präsident Die nächste Entscheidung betrifft die besonderen 
Verhältnisse, also Antrag Kommission (« .... die Kantone kön-
nen anordnen· .••• ») gegen Antrag Diener(« .... die Kantone ord-
nen an .... »). 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Diener 

Abs. 2bls-AJ. 2bis 

95Stlmmen 
48Stimmen 

Präsident Nun stimmen wir ab über den Antrag der Kommis
sionsminderheit Mauch Ursula zu Absatz 2bis. Dieser Antrag 
befindet sich auf der Fahne. 
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• Abstimmung- Vote Definitiv- Definitivement 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

63 Stimmen Angehommen· gemäss Antrag Mauch Ursula/Tschuppert 
97 Stimmen Adopte selon la proposition Mauch Ursula/Tschuppert 

Abs. 3, 3bis und 3ter-AJ. 3, 3bis et 3ter 

Präsident Wir bereinigen jetzt die einzelnen Elemente bei den 
Absätzen 3, 3bis und 3ter. 
Zuerst die Düngergrossvieheinheiten: Antrag Diener/Wieder
kehr (zweieinhalb) gegen Mehrheit und Mauch Ursula/ 
Tschuppert (dreQ. 

Düngergrossvieheinheiten - Unites. de gros betail-fumure 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag Diener/Wiederkehr 
Für den Antrag der Mehrheit und den Antrag 

Mauch Ursula/Tschuppert 

39Stimmen 

102Stlmmen 

Präsident Nun haben Sie bei der Verwendung des Hofdün
gers die ursprüngliche Formulierung der Kommissionsmehr
heit sowie die Formulierung gemäss neuem Antrag Mauch.Ur
sula/Tschuppert. 
Falls Jemand von Ihnen an der ursprünglichen Formulierung 
der Kommission festhält und eine Abstimmung verlangt, soll er 
sich melden. 
Wenn nicht. liegt der jetzigen Abstimmung der Text Mauch Ur
sula/Tschuppert, dem sich die Kommissionssprecher ange-
schlossen haben, zugrunde. . 
Nun kommt dieser Text zur Abstimmung gegenüber dem Zu
satzantrag von William Wyss. 

Abstimmung-. Vote 

Ausnahmen -Exceptions 

Präsident: Eine erste Abstimmung betrifft die Anträge Mauch 
Ursula/Tschuppert (nämlich Geflügel, Betriebe bis 34 Hek
taren und Abfallverwertung, Forschung) und Berger (nur Ab-
fallverwertung). · 
Der Kommissionspräsident wünscht, eine. Klarstellung ab
zugeben. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich stelle fest, dass beim nicht
landwirtschaftlichen Teil in diesem Rat ein Missverständnis 
herrscht Der Herr Präsident hat jetzt von 34 Hektaren gespro
chen. Das kann ein Versprecher sein. Es geht um 34 Dünger
grossvieheinheiten. Diese entsprechen ungefähr 11 Hektaren. 
Es geht um Kleinbetriebe. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag Berger 
Für den Antrag Mauch Ursula/Tschl/PPert 

53Stimmen 
85Stimmen 

Präsident Wir haben Jetzt noqh diesen bereinigten_Text dem 
Antrag der Kommissionsminderheit gegenüberzustellen. 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Mauch Ursula/Tschuppert 

• Abs. 3quater-AJ. 3q•r · 

39Stimmen 
118Stlmmen 

FürdenAntragWyssWilliam · 
Dagegen 

84Stimmen Präsident Sie haben noch zu entscheiden über den Antrag 
33 Stimmen von Frau Dormann zu Absatz 3quater. 

Präsident Die_ nächste Abstimmung entscheidet über die 
Frage der Kann- oder Muss-Formel. 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag Diener/Mauch Ursula/ 
Tschuppert (Muss-Formel) offensichtliche Mehrheit 

Für den Antrag der Mehrheit/ 
Minderheit (Kann-Formel) Minderheit 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag Dormann 
Dagegen 

Pnlsldent Somit Ist der Artikel 14 bereinigt 

62Stlmmen 
69Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat surcetobjetest interrompu 

Präsident In den nächsten drei Abstimmungen geht es um . Schluss der Sitzung um 13.05 Uhr 
die Frage der höheren Anforderungen. Es liegen verschiedene La seance est levee a. 13 h 05 
Anträge vor, die verachiedene Bnzelelemente haben. 

Erste Eventualabstlmmung-Premlervote prellmlnalre 
Für den Antrag Diener Minderheit 
Für den Antrag Mauch Ursula/Tschuppert 

offensichtliche Mehrheit 

zweite Eventuafabstimmung-Deux/eme vote prellmlnalre 
Für den Antrag Mauch Ursula/ 
Tschuppert · Mehrheit 
FOr den Antrag ZWygart offensichtliche Minderheit 

Präsident Somit würde jetzt In der definitiven Abstimmung 
der bereinigte Antrag Mauch Ursula/Tschuppert der ursprüng
lichen Formulierung . der Kommissionsmehrheit gegenüber
stehen. Die Kommissionssprecher haben erklärt, sie würden 
sich dem Antrag Mauch Ursula/Tschuppert anschliessen. 
Wird aus der Mitte des Rates der Antrag gestellt, auch noch 
den ursprünglichen Antrag der Kommissionsmehrheit zur Ab
stimmung zu bringen?-Das ist nicht der Fall. Sie haben so ent
schieden. 
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Revision 
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et lol sur la protectlon des eaux. 
Revision 

Fortsetzung-Suite 

Siehe Seite 946 hlervor-Volr page 946 ckfevant 

Art.15 
Antmg der Kommission 
Abs.1 
•••• Lagereinrichtungen und technischen Aufbereitungsanla-
gen fOr Hofdünger sowie von Ra1,1hfuttersilos .... von Abwas-
ser-und Düngeraufbereitungsanlagen muss ... . 
Abs.2 
.... Behörde stellt eine periodische Kontrolle der Anlagen si
cher. 

Art.15 
Proposition de Ja commission 
Al.1 
.••• des installatlons d'entreposage et de traitement technique 
des engrais de ferme et des sllos ä fourrage .... des eaux 
usees alnsl que de celles servant au traitement des engrais de 
ferme doit etre contröle periodlquement. 
Al.2 
L'autorite cantonale assure le contröle periodlque des Installa
tions. 

Angenommen-Adopt{) 

Art.16 
Antrag der Kommission 
Titel, Einleitungssatz, Bst a bis d 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bste(neu) 
e. die Verwertung von Abwasser aus der Aufbereitung von 
Hofdüngem. 

Antiag Schmidhalter (zurückgezogen) 
Der Bundesrat legt nach Anhören der Kantone .... 

Art.16 
Proposition de Ja commission 
Tttre, phrase lntroductive, Jet a a d 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Let. e (nouveau) 
e. La valorisation des eaux issues du traitement des engrais de 
terme. 

Proposition Schmidhalter (retiree) 
Le Conseil federal etablit, apres avoir consulte les cantons, les 
exigences .... 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopt{) selon Ja proposition de Ja commission 

Art.17bls25 
Antrag der Kommission 
ZuStimmung zu,m Beschluss des Ständerates 

Art. 11a2S 
PropoSitlon de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopt{) 

Art.26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Schmidhalter (zurückgezogen) 
Abs.1 . 
Der Bundesrat legt nach Anhören der Kantone .... 

Art.26 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Proposition Schmidhalter (retlree) 
A/.1 
Le Conseil federal edicte, apres avolr consulte les cantons, 
des prescriptlons •••• 

Angenommen gernäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la propoSitlon de Ja commisslon 

Art.27 
Antmg der Kommission 
Abs.1 
Böden •••• 
Abs.2' 
Der Bundesrat kann die notwendigen Vorschriften erlassen. 

Art.27 
Proposition de la commisslon 
Al.1 
Lessols ••.• 
A/.2 
Le Conseil federal peut edicter les prescriptions necessalres. 

Angenommen-Adopt{) 

Art.28 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Longet, Ammann, Oanuser, Maeder, Mauch Ursula, Re
beaud, Rechsteiner) 
.••• werden. Er legt gleichzeitig einen Sanierungsplan fest. 

Antrag Schmid 
Streichen 

Eventualantrag Schmid 
(falls Streichungsantrag abgelehnt wird) 
(Ergänzung zum Antrag der Minderheit) 
..... dass zusätzlich zeitlich befristete Massnahmen am Gewäs
ser selbst getroffen werden. Er legt gleichzeitig einen Sanie
rungsplan fest 
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Art.28 
Proposition de 1a commission 
Majorite 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Longet, Ammann, Danuser, Maeder, Mauch Ursula, Re
beaud, Rechsteiner) , 
•••• aux eaux memes. II definit simultanement un plan d'assai
nissement 

, Proposition Schmid 
Biffer 

Proposition subsidiaire Schmid 
(en cas de rejet de ta proposition principale) 
(amendement a la proposition de la minorite) 
··- des mesures complementaires llmitees dans le temps 
soient appliquees aux eaux memes. II definit simultanement 
un plan d'assainissement 

Schmid: Ich beantrage Ihnen, Artikel 28 zu streichen. 
Gemäss Botschaft des Bundesrates sollen Eingriffe am Ge
wässer selbst erlaubt sein, wenn die Wasserqualität durch 
keine der im Gesetz vorgesehenen Schutzmassnahmen in-
nert natzllcher Frist verbessert werden kann. , 
Gedacht wird dabei an die Belüftung und künstliche Durchmi
schung von Seen, gegebenenfalls auch an eine Erhöhung des 
Durchflusses sowia an die Ableitung von stark belastetem lle-
fenwasser. · 
Was ist davon zu halten? Solche Eingriffe werden selbst bei 
kleinen Seen einen unverhältnlsmässlgen Energie- und Ko
stenaufwand bedingen und dennoch reine Symptombekämp
fung bleiben, welche die Oeffentlichkeit Im Glauben wiegt, 
man hätte die Sache im Griff. 
Die notorischen Gewässerbelaster kommen jedoch auf Ko
sten der Steuerzahler und der Natur einmal mehr ungescho
ren davon und können sich für die Sanierung ihrer Ställe und 
die Redlmensionlerung der llerbestände Zeit lassen. 
Was für Nebenwirkungen solche punktuellen Massnahmen 
haben, weiss niemand. Nur eines ist klar: Wssservon besserer 
Qualität muss, wenn es zugeleitet werden soll, Irgendwo ab
geschöpft werden, und das sauerstoffarrne llefenwasser ge
langtschllessllch auch wiederfrgendwohin. Zudem verlangen 
solche Zu- und Ableitungen stabile Einrichtungen, die, mit 
grossem Aufwand gebaut, schliesslich ~eh betrieben und 
amortisiert werden wollen. So wie die Rettung des Waides als 
Alibi für überdimensionierten Waldstrassenbau herhalten 
musste, so gaukelt man uns jetzt wieder vor, es brauche Ge
wässerverbundsysteme mit künstlichen Zu- und Ableitungen 
für unsere Seen, damit diese am Leben erhalten werden könn-
ten. 1 

::~~J::::~!~~%::~~=~~li::::::::: 
gerecht zu verhalten. 
Die allzu grosse Bereitschaft. den Umweltproblemen immer 
zuerst mit technologischen Massnahmen zu Leibe zu rücken, 
hat ihre Ursache u. a. in den Ueberkapazitäten des Baugewer
bes, von wo her ein gewaltiger Druck besteht, das Bauvolu
men in der bisherigen Grösse zu erhalten und wenn möglich 
noch zu vermehren. Das ist aus der Sicht des Gewerbes ver
ständlich.Aber wir Politiker haben übergeordnete Anliegen zu 
vertreten, und dies zwingt uns, den unternehmerischen AktM
täten Grenzen zu setzen oder sie In sinnvollere Bahnen zu lei
ten. 
Wie unsinnig und wenig effizient solche technische Massnah
men sind, lässt sich schon heute an einigen Schweizer Seen 
zeigen. Beispiel Zugersee: Obwohl die Ringleitung zur Auf-

. nahme der Abwässer rund um den See In Betrieb steht, ist der -
Phosphatgehait noch immer dreimal zu hoch. Nun ist geplant, 
einen künstlichen Stollen vom VlelWaldstättersee hervoranzu
treiben und einen künstlichen Abfluss zu bauen, um den Was
seraustausch Im See zu beschleunigen und den Schmutz
gehalt des Wassers zu verdünnen. Wie das Institut für biologi
schen Landbau Oberwil in ei.ner Studie errechnet hat, kommt 

dieses Bauvorhaben fünfmal so teuer wie eine komfortable 
Umstellung der ganzen zugerischen Landwirtschaft auf biolo
gischen Landbau, was eine wirksame und dauerhafte Ur~-
chenbekämpfung wäre. • 
Oder das Beispiel Sempachersee: Auch hier sind Klärsysteme 
in Betrieb, und der Abfluss des sauerstoffarmen llefenwassers 
ist vorgesehen. Alle therapeutischen Eingriffe reichen jedoch 
nicht aus, um den See gesunden zu lassen. Auch hier vertre
ten Fachleute die Auffassung, dass Investitionen in eine um
weltverträglichere Landwirtschaft sinnvoller sind als direkte 
Eingriffe, die sich nach zehn Jahren wieder als ungenügend 
herausstellen. 
In der Schweiz gibt es zurzeit 15 Seen, die in einem ähnlich 
prekären Zustand sind wie der Zuger- und der Sempachersee. 
13 weitere sind gefährdet 
Es ist an der Zeit, dass wir das Uebel an der Wurzel packen 
und auf die kostspieligen Symptombekämpfungeri, wie sie in 
Artikel 28 des Gewässerschutzgesetzes vorgesehen sind, ver
zichten. Selbst wenn die künstlichen Spülvorrichtungen ihre 
Wirkung zeitigen würden, Ist das hiefür notwendige Wasser ja 
nicht, wie Im Falle des Zugersees, in nächster Nähe verfügbar. 
Und noch ein letztes: fch halte diese künstlichen Eingriffe für 
den Gipfel der Geschmacklosigkeit, für den Ausdruck jener 
Gefühlskälte und Ehrfurchtslosigkeit, die hinter aller Zerstö
rung der Lebensgrundlagen steht 
Statt unsere technologischen Eingriffe weiter zu perfektiQnie
ren, sollten wir unsere Grundhaltung ändern. Ein erster An
fang wäre die Streichung von Artikel 28. Oertllch und zeitlich 
begrenzte Massnahmen, die keine Dauerinstallationen erfor
dern, wät:en nicht zwingend ausgeschlOSS$n. 
D~ komme ich noch zur Begründung meines Eventualan
trages. 
Wenn Sie sich nicht entschßessen können, auf solche direkten 
Eingriffe an Seen und Flüssen zu verzichten, so möchte Ich Ih
nen wenigstens beliebt machen, sie ausdrücklich auf zeitlich 
befristete Massnahmen zu beschränken. Bewilligungen wä
ren dann zum vomeherein an die Auflage gebunden, dass sol
che Symptombekämpfungen am Ende der Immissionsreihe 
nur so lange gestattet sind, bis die eigentlichen Ursachen der 
Verschmutzung behoben sind. 
Der von der Minderheit vorgeschlagene Sanierungsplan 
müsste dann zusätzlich Auskunft darüber geben, innert wel
cher Frist diese vorübergehende Massnahme abgeschlossen 
sein müsste. 
Ich bitte Sie, meine beiden Anträge zu unterstützen. 

M. Longet, porte-parole de la minorite: Pour les mesures con
cemant les eaux elles-tr1ämes, le message (page 67) nous dit 
qu'elles sont llmitees aux lacs, 16rsqu'on n'arrive p~ ä con
tröler suffl~ment las apports de polluants. C'est un constat 
d'echec de la depollution, du systeme d'epuratlon et de la lutte 
ä la source., Devant cetui-ci, on est pret ä admettre, dans le 
message du Conseil federal, une ~rte de traitement de choc 
pour qua le lac puisse tout de meme vivre, mais a des condl
tions totalement artiflclelles comme quelqu'un mis dans un 
poumon d'acier pour qu'il pulsse continuer ä resplrer. D'all
leurs, tes technologles sont tout ä fait comparables a la mede
clne lourde: de l'insufflatlon d'air au brassage artiflcief de 
l'eau, ä la modlflcatlon des debits en ajoutant de l'eau icl et en 
en enlevant lä. Toutä l'heure, M. Schmida donne a cet egard 
quetques exemples concrets. 
Dans l'esprit de la lol etselon les buts de celle-cl, definis a l'artl
cle premler, II est clalr qua de telles mesures ne peuvent etre 
qu'un pis-aller et ne doivent jamals etre appliquees durable
ment. Ce serait veritablement un constat d'echec, une den,is
slon et un desaveu des objectifs de la lol qua nous avons votee 
hier, d'admettre qua, gräce ä l'artlcle 28, on puisse resoudre le 
probleme au moyen d'artlfices technologiques. 
Ma proposition a donc pour but d'fndiquer que, dans tous les 
cas, ces demiers ne peuvent etre admis qu'ä titre temporaire, 
tout a fait provisolre. Par consequent, sl on procede.ä ce type 
d'intervention, il faut qu'il soit ai:.compagne d'un plan d'assai
nissement fixant la fa90n dont les objectifs de la loi saront at
teints, par las methodes d'epuratlon et d'assalnissement defi
nies dans 1~ artlcles premier ä 27. L'artlcle 28 ne doit pas de-
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venir une sorte d'exception qui contredittout ce qui precede.11 
doit etre au mieux, ou au plus, une espece de soupape appli
cable a-des cas d'urgence et limitee dans le temps. 
Je propose donc d'ajouter a cet article 28 qu'il faut simulta~ 

· nement definir un plan d'assainissement qui indiquerait les 
objectifs qualitatifs ä atteindre. Cela peut signifier par exemple 
- nous en avons parle f:'tier-limiter les effectifs de betail autour 
d'un lac s'ils sont trop denses, modifier des processus de fa
brlcation dans certains lieux industriels, perfectionner l'epura
tion ou installer des systemes de preepuratlon avant l'ecoule
ment des eaux dans les egouts, etc. Les moyens technologi
ques lourds ne doivent etre en aucun cas un oreiller de pa
resse, une solution de facilite pourvider l'esprlt et la lettre de 1a 
loi de sa substance. 
Tout a l'heure, en citant le message, j'ai mentlonne qu'II parlait 
de lacs. M. Cottl peut-il nous confirmer qu'il s'agit bien exclusi
vement de lacs? Si·cette clause d'exception pouvait etre appll
quee aussi a des cours d'eau, ce serait grave. SI M. Cottl nous 
ditqu'on nepeutpasexclurequedescoursd'eau, en plus des 
lacs, peuvent etre soumis a de tels traitements, les demieres 
hesitationsqu'llpourraityavoirdanslasallequantal'opportu
nlte d'amender cet article 28 devraient definitivementtomber. 
Jeserais donc reconnaissantenvers l'assemblee de suivre ma 
propositlon et envers M. Cottl de confirmer ce que le message 
indlque, a savoir la llmitation de ces mesures aux lacs. 

Hess Peter: Ich bitte Sie, sowohl den Hauptantrag als auch 
den Eventualantrag Schmid und den Antrag der Minderheit 

' abzulehnen, und zwar aus folgenden Gründen: . 
Es ist in den vorherigen Voten Insbesondere auch der Zuger
see erwähnt worden. Der Kanton Zug darf durchaus für sich In 
Anspruch nehmen, dass er in den letzten Jahren erhebliche fi
nanzielle Mittel zur Gesundung seiner Gewässer aufgewendet 
hat - einerseits über 200 Millionen Franken für die Erstellung 
von Ringleitungen um den Zugersee und den Aegerisee, so 
dass keine häuslichen, gewerblichen und industriellen Ab
wässer mehr In diese Seen gelangen, und andererseits für die 
Subventionierung der Erstellung von erhöhtem Lagerraum für 
Gülle aus den Landwirtschaftsbetrieben. Es sind auch Bestre
bungen Im Gange, die biologische Landwirtschaft In unserem 
Kanton aus eigenem Antrieb zu fördern. 
Alle diese Massnahmen werden Jedoch nichthlnrelchen, den 
Zugerseewiederzu sanieren; beim Aegerlsee ist es gelungen. 
Der Zustand In der Tiefe des Gewässers ist aufgrund der man
gelnden Durchfiutungsverhältnisse so -schlecht, dass auf ab
sehbare Zelt keine Gesundung des Sees erzielt werden kann. 
Wir sind daher darauf angewiesen, dass wir entweder mit einer 
Sauerstoffzufuhr versuchen können, die Situation etwas zu 
verbessern, oder mit dem zweiten Projekt, das Sie als un
glaubhaft und abscheulich bezeichnet haben, mittels einer Zu
fuhr von Wasser aus dem Vle!Waldstättersee eine bessere 
Durchflutung erzielen. Es geht nicht an, hier Jetzt aus allgemei
nen Ueberlegungen einen Riegel zu schieben. . 
Insbesondere stosse ich mich auch an der zeitlichen Begren
zung solcher Massnahmen, denn nurelnedaüerhafte Verbes
serung der Durchfiutungsverhältnisse kann die gewünschte 
Sanierung z. B. des Zugersees bringen. Da nützen zeitlich li
mitierte ,Massnahmen nichts. Sie können versichert sein, dass 
wir diese Massnahmen, die weiterhin erhebliche Mittel erfor
dern, nicht dazu benützen, um unserer kantonalen oder regio
nalen Landwirtschaft eine weiterhin Intensive Phosphatzuftihr 
in den ZUgersee zu gestatten. Es sind bereits Massnahmen 
getroffen worden, um das zu unterbinden. , 
Ich empfehle Ihnen daher, die Anträge abzulehnen. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Herr Hess hat mir die Argumenta
tion gegen die Anträge der Minderheit Longet und Schmid vor
weggenommen. Ich möchte nur auf folgendes hinweisen: Es 
ist seit gestern das dritte Mal, dass wir über die Sanierung 
sprechen. Bel Artikel 80 haben wir die Sanierungsfristen fest
gelegt Die Kommission hat darüber diskutiert und will nun die
sen Artikel 28 in der Fassung des Bundesrates und des Stiin
derates als letztes Mittel aufrecht erhalten. Wir können das, wie 
das Herr Hess gesagt hat, nicht von heute auf morgen an der 
Quelle sanieren. Die Kommission hat mit 11 zu 7 Stimmen den 

Antrag Longet abgelehnt. Ich beantrage Ihnen, das ebenfalls 
zu tun. , 
Zu den Anträgen von Herrn Schmid. Er beantragt im Haupt
punkt, den Artikel 28 zu streichen, weil nur die Ursac~en
bekämpfung das Richtige sei. Wir sind der Meinung, dass 
man das eine tun und das andere nicht lassen soll. Minde
stens auf die kommenden Jahre ist es nicht zu vermeiden, 
dass wir auch an den Seen Sanierungsmassnahmen durch
führen. 
Zum Eventualantrag, der Befristung, möchte ich sagen: Die 
Unternehmen - das heisst auch die öffentlichen Körperschaf
ten, die es bezahlen müssen - haben aus Kostengründen 
ein Interesse, diese SanlerungsmassQahmen nicht weit hin
auszuschieben, sondern in einer vernünftigen Zeit durch
zuführen. Darum Ist diese fünfjährige Frist nicht einzuhalten, 
zum Beispiel am Zugersee; wir vertrauen darauf, dass hier 
In etlichen Jähren deutliche Ergebnisse sichtbar sind, nicht 
nur im Zuger See, sondern auch in allen anderen Seen, die 
schlecht durchflutet sind. 
Ich möchte Ihnen beantragen, alle drei Anträge abzulehnen. 

M. Rebeaud, rapporteur: Les propositlons de MM. Longet 
et Schmid exprlment 1a mefianced'une mlnorlte de la commis
sion a l'egard des mesures qui pourralent etre prises-comme 
dlt le message - sur les eaux memes. Quelles sont ces 
mesures? II s'agit, par exemple, dans un lac dont l'etat ins
plre des inquietudes profondes et dont les eaux ne peuvent 
pas Atre assalnles avec les methodes normales d'epuratlon 
et de preventlon contre la pollutlon a 1a source, d'appllquer 
des mesures techniques, telles que le brassage en profon
deur ou l'lnjection d'oxygene. M. Longet almerait qu'un plan 
d'assainissement solt slmultanement etabll, pour eviter que 
des mesures technlques telles que celles que je viens de 
mentionner ne deviennent des mesures definitives et dispen
sent les collectlvites publlques de faire ies efforts d'epuratlon 
a la source, mesures que nous avons votees hier et qul sont 
d'ailleurs, pour 1a plupart, de}a en vlgueur dans la 101 ac
tuelle sur la protectlon des eaux. 
M. Schmid, dans sa propositlon, va encore plus loin. II pro
pose de blffer l'artlcle de manlere a ce que l'effort unlque 
des collectlvltes publlques, des communes, des cantons et 
de la Confederatlon portent sur les mesui'es a prendre a la 
source, notamment toutes ceiles qul sont dans les premlers 
articles de cette lol, pour eviter, la aussl, que des mesures 
technlques ne servent d'orelller de paresse. 
Dans sa propositlon eventuelle, M. Schmid almerait ajouter 

_a 1a propositlon de plan d'assalnissement de M. Longet l'im
posltion d'un delal, pour evlter que les mesures sur les eaux 
memes ne deviennent ,permanentes, que le provlsoire ne 
devienne definitlf. II est vrai, comme nous l'a rapporte M. 
Hess tout a l'heure, que certaines mesures prises sur les 
eaux memes sont de nature a devenlr permanentes. II a cite 

· l'exemple du lac de ZOug qul est tres fortement pollue par 
un excedent de phosphore lle notamment a une longue sur
charge en betail de ses rives et de son bassin versant Le 
projet consiste a creuser un tunnnel pour detoumer une 
partie des eaux du lac de ZOug dans le lac des Quatre
cantons, de manlere a accelerer .1e transit de l'eau a travers 
le lac de Zoug et d'une certaine manlere a diluer la pollution 
lnsupportable de ce lac dans les eaux plus vastes de celul 
des Quatre-cantons. 
La majorlte de ia commisslon a refuse par 11 volx contre 7 
1a propositlon de M. Longet Je pense que les mämes propor
tlons se seraient retrouvees pour combattre les propositlons 
de M. Schmid. · 

M •. Cottl, conseiller federal: 'Je prie le Conseil national de 
reJeter les proposltlons de M. Schmid alnsi que la proposltion 
de minorite pour les ralsons deja lndiquees par les rappor
teurs. 
Quant a la question de M. Longet, de savoir sl les mesures 
d'assalnissement de ce genre concement seulement les lacs 
ou sl alles pourraient etre envisagees au niveau des cours 
d'eau, je peux lui repondre par la negative. On ne connait 
d'ailleuis aucune possibillte d'lntervention de ce genre dans 
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les cours d'eau. Ce qui pourrait etre envisage - je vous le dis 
par souci de precision - et qul a deja ete reallse parfols pour 
des raisons de necessite et d'urgence en Allemagne, c'est des 
Interventions ponctuelles dans les eaux souterraines. 

Erste Eventualabstlmmung „ Premiervote prellminalre 
Für den Antrag der Minderheit 56 Stimmen 
Für den Eventualantrag Schmid 23 Stimmen 

Zweite Eventualabstlmmung-Deuxieme vote prellmlnaire 
Für den Antrag der Minderheit 47 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 57 Stimmen 

. Deflnitlv-Detinitlvement 
Für den Antrag der Mehrheit 
FürdenAntragSchmld (Streichen) . 

1a. Kapitel (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit . 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

- ' 

Minderheit 

64Stimmen 
32Stimmen 

(Schule, Ammann, Danuser, Longet, Loretan, Maeder, Mauch 
Ursula, Rebeaud, Rechstelner) 
Tttel . 
Schutz von natürlichen und naturnahen Gewassem 

M.28a 
71tel 
Erhaltung der natürlichen Gewässer 
Abs.1 \ 
Natürliche Gewasser und Gewässerabschni sind samt 
ihren Uferbereichen umfassend zu schützen, sofern sie in öko
logischer und landschaftlicher Hinsicht ihre Ursprünglichkeit 
weitgehend bewahrt haben. 
Abs.2 
Vorbehalten bleiben Verbauungen Im Sinne von Artikel 37 Ab
satz 1 Buchstabe a. 

M.2Bb 
Titel 
Beschränkung von Eingriffen In naturnahe (3ewässer 
Abs.1 . 
Eingriffe in naturnahe Gewässerabschnltte, dletrotzbestehen
der Belastungen Ihre ökologischen Funktionen und ihr ur
sprüngllches landschaftliches Erscheinungsbild weitgehend 
bewahrt haben, dürfen nur bewilligt werden, sofern sie sich 
örtlich beschränken lassen und sofem die Verwirklichung ei- · 
nes Vorhabens, fllr das ein überwiegendes öffentliches Inter-

. esse nachgewiesen werden kann, unverhältnlsmässig er-
schwert oder verunmöglicht würde. 
Abs.2 / 
Nicht zulässig sind Eingriffe zu Nutzungszwecken, die unmit-. 
telbar oder durch Folgewirkungen den ökologischen oder 
landschaftlichen Charakter von naturnahen Gewässerab
schnitten grundlegend verändern würden. 

Chapltre 1er (nouveau) 
Proposition de 1a comm/8sfon 
Majorite 
Rejet de 1a propositlon de la mll'IOrite 

Minorlte 
(Schüle, Ammann!i.Danuser, Longet, Loretan, Maeder, Mauch 
Ursula, Rebeaud, 11echsteiner) _ 
Tdre _ 
Protectlon des eaux naturelles ou proches de l'etat natural 

Att.28a 
11tre 
Sauvegarde des eaux naturelles 
Al. 1 
Les eaux et leurs secteurs naturels, ainsi que leurs zones rive
raines feront l'objet d'une protectlon integrale; pour autant 
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qu'ils aient conserve dans une large mesure l'aspect original 
de leur paysage et leurs fonctions ecologlques. 
Al.2 
Demeurent reserves les endiguements au sens de l'article 37, 
1 er alinea. lettre a 

Att.28b 
Tdre 
Restrictions concernant les Interventions dans les eaux pro-

. chesdel'etatnaturel · 
AJ.1 
Toute interventlori dans des secteurs proches de l'etat natural 
qul, malgre les atteintes qul y ont ete portees, ont·c~>nserve 
dans une !arge mesure leurs fonctlons ecologiques et l'aspect 
orlglnel de l'=ltlr paysage, sera autorisee uniquement, d'une 

· part. sl eile est llmitee localement, et d'autre part, si eile est in
dispensable a 1a reallsatlon d'un projet pour lequel on peut 
prouver l'exlstence d'un i~ publlc preponderant, reallsa
tlon qui sinon serait Impossible, ou presenterait des difficultes 
hors de proportlon avec son objet 
Al.2 
Est lnterdlte toute lntelventlon a des flns d'exploitatlon qul en
traine, dlrectement ou par repercusslon, une modificatlon fon
damentaledu caractere ecologique ou de raspect caracterlstl
que du paysage de secteurs proches de l'etat natural ou d'im
portants secteurs ayant subi de fortes attelntes. · 

Schille, Sprecher der Minderheit Die organisierte Eintretens
debatte hat den Eindruck erweckt. die Fronten würden im Ge
wässerschutz genau den Parteigrenzen entlang verlaufen. 
Das trifft natilrllch nicht zu. Das zeigte sich bereits in der Kom
mission, wo viele Entscheide sehr knapp zustande gekom
men sind, das zeigt sich nun auch hier In der Detailberatung. 

-Nutzen wir die Chance, um ein Gewässerschutzgesetz zu er
reichen, das eine echte Alternative zur Initiative abgibt! Im Wl
der.m,it der Interessen Nutzung contra Schutz, im Span
nungsfeld Elektrlzltiit contra Gebirgsbäche hat uns der Bun
d~ einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der in seiner Ten
denz Immer noch den Nutzungsinteressen die Priorität ein
räumt und nicht dQm Schutzerfordemls. Was der Ständerat 
dann aus diesen Entwurf gemacht hat, bezeichnete selbst die 
.. Neue Zilrcher Zeitung» als Kompromiss Jenseits des Kom
promisses. Unsere Minderheit will nu11 diese gegenläufigen In
teressen bewusst anders gewichten. Der Landschaftsschutz 
soll Priorität haben, wenigstens dort, wo noch etwas zu retten 
ist. Unser Vorschlag übernimmt damit wesentliche Elemente 
aus der Initiative. 
Wir gehen davon aus, dass der Ausbau der Wasserkraft In der 
Schweiz heute Im Prinzip, von ganz wenigen Ausnahmen ab- . 
gesehen: abgeschlossen Ist. Die künftigen Investitionen ha
ben sich auf die Erneuerung der bestehenden Anlagen und 
auf die Verbesserung des Wirkungsgrades zu konzentrieren. 
Wir wollen also die verbliebenen natürlichen Gewässer erhal
ten, wir wollen die Eingriffe in naturnahe Bäche, Flüsse und 
Seen so weit als möglich beschränken. Die Zahl der natürli
chen und naturnahen Gewässernl~mtdauemd ab, sowohl Im 
stark besiedelten Mittelland als auch im wasserwirtschaftllch 
i~siv genutzten Alpenraum. Verbauungen und Korrekturen 
aus Gründen des Hochwasserschutzes, vor allem aber Ein
griffe zu Nutzungszwecken, haben die Natur massiv verän
dert. Die Anlagen für die Energieerzeugung, die vielen land-. 
und forstwirtschaftlichen Meliorationen und auch der Bau 
zahlreicher Verkehrs- und Freizeltanlagen haben die Gewäs
serökosysteme, -die Gewässerlandschaften stark beeinträch-
tigt. \ 
Etwa 70 Prozent aller Bäche und Flüsse müssen heute der Ka
tegorie der stark belasteten Gewässerzugerechnetwerden. In 
der gesamten Schweiz können nur 1 O Prozent der Flless
gewässer noch als natürlich bezeichnet werden. Natumahe 
Gewässer gibt es etwa 10 oder 20 Prozent, Je nachdem, wie 
streng wir den Massstab anlegen woll~ leider ist noch Im
mer kein Ende dieser Entwicklung, keine Trendwende, ab
zusehen. Der Nutzungsdruck steigt und steigt Weitere Was
serkraftwerke sind im Bau oder in der Planung. Selbst Pump
speicherwerke lassen sich aus wirtschaftlicher Sicht oft nur 
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dann noch realisieren, wenn eben zusätzliche Bäche gefasst 
werden können. 
Allein das Ausbauprojekt der Kraftwerke Brusio sieht die .Fas
sung von vier weiteren, heute noch frei fliessenden Seiten
bächen vor. Auch beim umstrittenen Grimselprojekt sollen ver
schiedene Fassungen höher Uelegt werden, was zum Verlust 
von grossen, heute noch unberührten Gletscherbachsyste
men und von verschiedenen Wasserfällen führen würde. 
Heute werden rund 90 Prozent der nutzbaren Bäche und 
FIOsse tatsächlich genutzt. 
Es ist darum Zeit, das Steuer herumzuwerfen. Wir müssen die 
wenigen uns noch verbliebenen Naturwerte dringend erhal
ten. ane solche Beschränkung ist um so eher am Platze, als 
selbst der sogenannte Endausbau der Wasserkräfte - welch 
technokratische Vlsionl - unsere Energieprobleme keinesfalls 
lösen würde. Der geringe Produktionszuwachs, mit dem bei 
der Nutzung der noch frei fllessenden Gewässer gerechnet 
werden kann, steht jedenfalls in keinem vernünftigen Verhält
nis zu den ökologischen und landschaftlichen Verlusten mehr, 
die mit diesen weiteren angriffen in die Natur verbunden wä
ren. Unter diesem Gesichtswinkel können auch keine Ausnah
mebestimmungen akzeptlertwetden, die die in Artikel 31 fest
zulegenden Mindestwassermengen Illusorisch machen. 
Es ist Aufgabe des Gese'lzgebers, den rechtsanwendenden 
Behörden klare Handlungsanweisungen zu geben. Wir dürfen 
uns nicht um diese politische Entscheidung drücken, Wie das 
der Ständerat leider getan hat Gegensteuer ist nötig. In die
sem Umfeld stelle Ich mit der Minderheit den Antrag, die weni
gen noch verbliebenen natürlichen Gewässer In Artikel 28a 
umfassend zu schützen und auch die angriffe in naturnahe 
Gewässer in Artikel 28b soweit als möglich zu beschränken. 
Nur so tragen wir bei der Interessenabwägung den Schutzin
teressen national In genügender Welse Rechnu~ 
Mit dem Antrag zu Artikel 28a wird die Erhaltung der natürli
chen Gewässer angestrebt. In diese Kategorie fallen - Ich 
habe es gesagt-nur noch sehr wenige Gewässer. Von techni
schen angriffen unberührte Fliessgewässer und Seen finden 
wir nur noch In abgelegenen Gebieten. Solche Gewässer 
aber, die ihre UrsprüngHchk$1t In ökologischer und in land
schaftllcher Hinsicht bewahrt haben, sollen unter diesen 
Schulzartlkel fallen. Beeinträchtigungen dieser schutzwürdi
gen Objekte dürfen nurbewllllgtwerden, weM ausgewiesene 
übergeordnete Interessen dies zwingend erfordern; dazu ge
hören zum Beispiel die Anliegen des Hochwasserschutzes im 
Sinne von Artikel 37. Rein wlrlschaftllche Nutzungslriteressen 
aber haben sich -diesem Schutzziel unterzuordnen. Die hier 
anvisierten Gewässer und Landschaften verdienen eben ei
nen integralen Schutz. Bel Grelna, Gletsch, bei der Alp Palü ist 
das Schutzziel nicht mit Restwassermengen allein zu lösen. 
Hier geht es um das Prinzip, um den Integralen Schutz dieser 
verbliebenen natürlichen Landschaften. Selbstverständlich ist 
damit auch die Frage unserer. Solidarität mit jenen Regionen 
angesprochen, die auf die Nutzung der Wasserkraft im natio
nalen Interesse verzichten. 
Das-Anliegen von Artikel 28b besteht darin, die angriffe In na
turnahe Gewässer zu beschränken. Solche Fllessgewässer 
und Seen haben In der Regel bereits zahlreiche angriffe erlit
ten. Diese sind Immerhin so ausgeführt worden, dass das be
treffende Gewässer seinen ehemaligen ökologischen oder 
landschaftlichen Charakter elnigermassen bewahren koMte. 
Aus naheliegenden Gründen wollen wir hier nicht einen wenig 
realistischen absolutsn Schutz für diese naturnahen Gewäs
serabschnitte durchsetzen. Neben dem Anliegen des Hoch
wasserschutzes sollen hier auch wirtschaftliche Gesichts
punkte im Interesse einer Interessenabwägung berücksichtigt 
werden köMen. Die Erstellung von Wasserkraftwerken, von 
Verkehrsanlagen oder die Durchführung von Meliorationen 
soll in diesen Fällen möglich sein. Bedingung ist allerdings, 
dass diese Eingriffe in naturnahe Gewässer lokal minimiert 
werden. Erfahrungsgemäss ist es in diesen Fällen möglich, 
Eingriffe einzugrenzen durch eine angepasste Unlenführung 
bei Güterwegen, durch Ausscheidung von Naturschutzgebie
ten bei Meliorationen, durch massvolle Nutzung bei Wasser
kraftwerken, durch den Verzicht auf Ausbaggerungen usw. 
Nicht zulässig sollen in diesen Fällen aber auch jene angriffe 

bleiben, die den ökologischen oder landschaftlichen Charak
ter eines naturnahen Gewässers grundlegend verändern wür
den. 
Ich komme noch kurz auf den Problemkreis Verfassungsmäs
sigkeit zu sprechen, der in der Kommission intensiv diskutiert 
worden ist Der bisherige Artikel 24bis erwähnt die Erhaltung 
der Gewässer und ihre Nutzung gleichwertig nebeneinander, 
wom~ .also eine Interessenabwägung gefordert wird. Heute 
werden 70 Prozent der Gewässer stark genutzt, 20 Prozent 
sind als naturnah zu betrachten. Deshalb ist es verfassungs
rechtlich nicht bedenklich, wenn man für die verbleibenden 
10 Prozent einen weitergehenden, umfassenden Schutz ver
langt, der aus ökologischer Sicht nötig und dringlich ist 
Wir haben dazu noch die Verfassungsgrundlage im Umwelt
schutzartikel 24septles, der uns die umfassende Kompetenz 
gibt, Ober den Schutz des Menschen und der natürlichen Um
welt zu legiferieren. Dass die Initianten den Weg über eine Ver
fassungsinitiative gewählt haben, Ist jedenfalls kein Argument 
für eine angebliche Verfassungswidrigkeit dieses Vorschla
ges. Es fehlt uns ja das Instrument der Gesatzesinitlatlve, wes- , 
halb den Initianten gar kein anderer Weg zur Verfügung ge
standen hat Viel eher muss sich der Gesetzgeber den Vorwurf 
gefallen lassen, den klaren Verfassungsauftrag für einen quan
titativen Gewässerschutz aus dem Jahre 1975 bis heute nicht 
erfülltzt.ihaben. 
Ich ,beantrage also, dieses zusätzliche Kapitel ins Gesetz auf
zunehmen, damit die Grundlagen für den uneriässllchen und 
dringlichen Schutz unserer wenigen natürlichen und naturna
hen Gewässer geschaffen werden. 

Loretan: Ich hoffe, Sie verdenken es mir nicht, wenn Ich als 
Präsident der Schweizerischen Stiftung für Landschaftsschutz 
und Landschaftspflege einige Ergänzungen zu den Ausfüh
rungen von Herrn Schüle anbringe, vorab aus der Sicht der 
Wasserkraftnutzung zur Energiegewinnung. 
Der Antrag der Minderheit Schüle greift die grundlegende 
Frage auf, nämlich die Frage nach der Rettung und Erhaltung 
unserer letzten Restlandschaften. Es gibt neben der ganzen 
Problematik der Restwassermengen auch Fälle, in denen Im 
Interesse von Natur und Landschaft einzig und allein der Ver
zicht auf eine WasserkraftAutzung eine noch natürliche oder 
naturnahe Landschaft überleben lassen kann, d. h. Verzicht 
auf weitere Trockenlegungen von ganzen Bachsystemen und 
auf Ueberffutungen. 
Herr Schüle hat Beispiele erwähnt. Sie können nicht genug 
wiederholtwerden, auf dass sie sich überall einprägen. Diesen 
Landschaften darf nicht das Schicksal widerfahren, das an
dere erlebt haben. Ich nenne die Grelna, die ja noch nicht end
gültig gerettet Ist, Grlmsel, Gletsch, · die Alpe Palü im Bernina
geblet. Verzichte sind natürlich immer unangenehm. Der An
trag Schüle hatte deshalb schon In der vorberatenden Kom
mission Mühe. 
Bereits das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte von 1915· hält in Artikel 22 unmissverständlich 
fest «Naturschönheiten sind zu schonen und dort, wo das all
gemeine Interesse überwiegt, ungeschmälert zu erhalten.» 
Wie wir bereits von Herrn Schüle gehört haben, Ist diesem Auf
trag des Gesetzgebers kaum nachgekommen worden, wenn 
wir uns vor Augen führen, dass eben heute rund 90 Prozent 
der wirtschaftlich überhaupt nutzbaren FIOsse und Bäche tat
sächlich für die Energieproduktion genutzt werden und dass 
dafür viele unserer schönsten Landschaften geopfert oder 
doch schwerwiegend beeinträchtigt worden sind. Darüber 
heute weiter zu jammern, bringt nichts. Es gilt vielmehr, Jetzt, 
bei dieser Gesetzgebung, zu verhindern, dass auch die letzten 
noch frei fllessenden Bäche und Flüsse einigen theoretisch 
noch möglichen Grossprojekten geopfert werden, die ohne
hin nur knapp zehn Prozent der gegenwärtigen Stromerzeu
gung und nur ein gutes Prozent des Gesamtenergiebedarfs 
abdecken würden. ' 
Ein wesentlicher Beitrag an die Lösung der Energieprobleme 
unseres Landes wurde damit nicht erbracht Man hätte am 
Schluss die letzten Bach- und Flusslandschaften auch noch 
z1:1rstört und an der Gesamtenergiesituation - nach dem fakti
schen Ausstieg aus der Kernenergie; hier liegt ja die Tragik un-
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serer Energiepolitik! - praktisch nichts geändert. Ein schlech
teres Verhältnis zwischen Aufwand (oder Opfer) und Ertrag 
kann man sich wahrhaftig nicht vorstellen! 
Angesichts der Tatsache, dass unsere Wasserkräfte nahezu 
umfassend ausgenutzt sind, ist es wirklich an der Zeit, im 
neu,n Gewässerschutzg8$8tz präziser und deutlicher zu sa
gen, was bereits seit 1916 gilt Zugegeben, in den beiden 
neuen Artikeln 28a und 28b geschieht eine Umkehr der Priori
täten In dem Sinne, dass die Anliegen des Landschafts- und 
Naturschutzes Vorrang vor den Nutzungsinteressen haben. 
sollen, wenn es um die Erhaltung der letzten natürlichen Ge- · 
wässer und von noch naturnahen Gewässerabschnitten geht 
Diese Umkehr habe ich schon mit meineflm Dezember 1983 
eingereichten Motion für dringliche Massnahmen auf dem Ge
biete der Nutzbarmachung der Wasserkräfte gefordert. 1985 
wurde sie als Postulat überwiesen und führte zur bundesrät
llchen Vorlage für einen Bundesbeschluss über den Vorbehalt 
künftiger Restwassermengen, der ja dann bekanntlich am Wi
derstand des Ständerates gescheitert Ist 
Der Antrag der Minderheit Schule liegt auf der Linie dieses Vor
stosses und findet daher selbstverständlich meine volle Unter
stützung. 
Eines möchte Ich Immerhin klargestellt haben: Modernisierun
gen und Kapazitätserweiterungen von hydroelektrischen Pro
duktionsanlagen sind - sofern die Eingriffe In die Landschaft 
und in die Natur relativ unerheblich sind - nach wie vor mög
ßch. Dies kann ausnahmsweise sogar für Neuanlagen in «an
gerissenen- Gebieten geiten. sofern die Auswirkungen auf 
Landschaft, Natur und Heimat nur geringfügig sind. 
Bel der Beurteilung des Antrages Schüle Ist ferner nicht zu ver
gessen, dass 1975 selbst der Verband SchweiZerlscher Elek
trizitätswerke (VSE) in seinen damaligen energiepolitischen 
Zielsetzungen den Weiterausbau der Wesserkräfte aus Grün
den der Wirtschaftlichkeit und des Landschaftsschutzes als 
nlchtmehrmögßch bezeichnet hat.Auch weM diese Aussage 
seither wegen der politisch motivierten Abwendung von der 
Kernenergie relativiert worden Ist-Herr SchQle hat Ihnen dar
gestellt, dass der Druck auf den Weiterausbau oder Endaus
bau der W8sserkraft stark gestiegen Ist-, so hat Sich doch an 
der Logik und Richtigkeit dieser Aussage des VSE nichts ge
ändert; denn die Aenderung In der energiepolitischen Situa
tion Ist eben nlchtvon einem Mehr an zur Verfügung stehender 
Landschaft begleitet worden. Die Landschaft ist nicht elnfacb 
nachgewachsen wie Rundholz oder Kartoffeln. Die Situation 
der Landschaft Ist nach wie vor prekär, und sie wird leider im
mer prekärer. Die Tendenz zur Uebernutzung gerade kleinerer 
Gewässer in landschaftlich wertvollen Gebieten Ist sehr deut
lich. Ich erinnere mich, dass seinerzeit der nationalrätllchen 
KommlsSion zur Vorberatung des Bundesbeschlusses über 
die Restwassermengen rund 25 korizesslonsträchtlge Vorha
ben vorgeführt wurden. 
Mir scheint, alle Argumente sprechen für den Antrag SchOle. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit bei Artikel 28a und Ar
tikel 28b zuzustimmen. 

M. Berger: La proposltlon de M. SchOle, soutenue par M. 
Lore1an, a fait l'objet d'une grande dlseussion en commlsslon. 
M. Schüle s'appuie certalnement sur de tres bonnes Inten
tions, mals je voudrals tout de mAme le reprendre lorsqu'il dit 
qu'il s'aglt de sauver les quelques cours d'eau qul nous res
tent Je le prle de parcourlr le pays. et II constatera que les 
CO'r'fS d'eau naturels sont encore nombreux et qu'aujourd'hul 
deja Us sont passablement pnftserves, mAmecesdemi~an~ 
neesdes mesures partlculierementlmportantes ont ete prises, 
notammentdans certalns cantons, pourevlterdes dommages 
lrraverslbles. L'artlcle 28 a tauche non seulement.les eaux ri
veraines mals egalement les eaux souterralnes, ce qul peut 
poser des problemes dans certalnes Situations partlcull~. 
Cependant, je condamne la rlgidlte de cet .,-tlcle qul ne lalsse 
aucune souplesse pour amenagervoire arhäliorer une reglon 
sans pour autant porter atteinte aux eaux naturelles. 
Je rappelle egatementque l'artlcle 32 permet justement ä l'au
toritä, au Conseil federal, de prendre toutes mesures pourcon
server lntactes les eaux superflcielles et pour maintenir les 
nappes souterralnes. De grands efforts sont deja entrepris 
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pour maintenir une alimentatlon en eau potable, ce qui n'est 
pas du tout negligeable. Je crois que votre proposition est 
bien intentlonnee mals excessive et qu'~lle ne nous permet
trait pas d'apporter les correctifs souhaitables dans certaines 
situations qui evoluent avec le temps. Nous en avons fait l'ex
perience a malntes reprises. 
C'est pourquoi je vous propose, etant donne les dlspositions 
qui vont suivre, de vous prononcertout ä l'heure, notamment a 
l'artlcle 31 qui permet de conserver les objectlfs proposes par 
M. Schüle, mals avec moins de rigidlte, et de renoncer a cet ar
tlcle 28 a, comme vous le propose la majorlte de la commis-
slon. · 

Rüttlmann, Berichterstatter: Sie haben bemerkt, dass die Min-
. derheit Schüle mit ihrem Antrag ein neues Kapitel einführen 

Will, nämlich den Schutz von natürlichen und naturnahen Ge
wässern. 
Wir haben jetzt einmal eine etwas andere Ausgangslage: Nor
maleiwelse-weil wir ja keine Gesetzesinitiative kennen-wird 
Gesetzestext auf Verfassungsstufe gehoben. Hier nun Ist um
gekehrt der lnitlatlvtext als Mlnderf'leitsvorschlag in dieses 
neue Kapitel 1 a eingeschoben wo1"9en. Wenn Sie mit dem ln
itlatlvtext vergleichen, dann stellen Sie fest, dass Artikel 28a 
Identisch Ist mit dem lnitlatlvtext. Artikel 28b Ist mindestens 
slnngemäss so wie der lnitlatlvtext. · 
Die Mehrheit der Kommission war der Auffassung, dass im Ar
tikel 37 diese Regelung viel besser, präziser und strenger ge
regelt ist Dort werden nämlich die Bedingungen festgelegt. 
die Fllessgewässer erfüllen müssen, damit sie überhaupt ver-
baut oder korrigiert werden dürfen. . 
Als Nichtjurist will Ich mich nicht über die Verfassungsmässlg
keit auslassen. Ich überlasse das Herrn Bundesrat Cottl. · 
Herr Schüle hat ausgerechnet, nurmehr zehn Prozent der Ge
wässer seien noch unbenlhrt und nur 1 O bis 20 Prozent natur
nah, und nun sei es an der Zeit, dass überhaupt nicht mehr ein
gegriffen werde. Ich glaube, so wollen wir uns nicht einschrän
ken, auch wenn nur noch ganz kleine Objekte verwirkllchtwer
den dürfen. Mit den Restwassermengen, die wir bei Artikel 31 
Im Begriffe sind festzulegen, Ist in Zukunft die Erneuerung 
oder der Ausbau manches Kleinkraftwerkes wirtschaftlich 
nicht mehr Interessant Man kann hier nicht einfach Prozente 
zusammenrechnen, Herr Schüle. Die Interessenabwägung, 
die Im Artil<el 24bls vorgegeben ist, muss auch hier eingehal
ten werden.• 
Ich muss Ihnen mitteilen, dass die Kommission mit 13 zu 9 
Stimmen beide Anträge zu Artikel 28a und Artikel 28b abge
lehnt hat. 

M. Rebeaud, rapporteur: La propositlon de M. Schüle ne 
~ pas de probleme de comprehenslon. Elle tend a lntro
dulre, dans 1a nouvelle lol sur laprotectlon des eaux, une partle 
de la philosophlede l'lnitiatlve pourlasauvegarde de nos eaux 
qul a motive nos travaux d'aujourd'hui. 
Au sein de la commlssion, II y a eu un echangesur la constitu
tlonn11fite de 1a proposltlon de M. Schüle, le ConseU federal et 
l'admlnlstratlon estlmant que la constltutlonnalite, par rapport 
ä l'artlcle 24bis, etait douteuse, d'autres, dont M. Rechsteiner 
qui etait l'un des jurlstes de 1a minorlte, etant d'avis que nulle 
part la constitutlon ne nous obllge a reallser l'equillbre entre 
les lnterats de la prot$Ction des eaux et du paysage, d'une 
part, et de 1'€iconomle hydraulique, d'autre part. sur chaque 
cours d'eau partlculler, mais globalement vu a l'echelon de la 
Confederatlon. 
Je vous laisse ce probleme de constltutlonrialite et Je pense 
que le Conseil fecleral vous fera partto'ut ä !'heure de son point 
dewe. Je vous rappelle que 1a proposltlon de M. Schüle a ete 
rejetee, en seance de commisslon, par 13 volx contre 9. 

Bundesrat Cottl: Ueber die Verfassungsmässlgkeit kann man 
natürlich, wie die Debatte in der Kommission bewiesen hat, 
sehr lange diskutieren. Ich glaube nicht-Herr Schille-, dass 
ein grundsätzlicher Ausschluss jeder weiteren Wasserbenüt
zung im Sinne der Interessenabwägung von Artikel 24bls ist 
Dort Ist sicher einer einzelnen Betrachtung der verschiedenen 
Interessen das Wort geredet 
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Ich denke auch, dass die regionalpolitischen Interessen im
mer einbezogen werden müssten. Ich könnte mir also vorstel
len, dass zukünftig in einer sehr entwickelten Region ein Pro
jekt in der Interessenabwägung eigentlich zurückgestellt wer
den müsste und in einer anderen Region, die noch entwick
lungsträchtig wäre, aufgrund derselben Interessenabwägung 
wieder eher angenommen werden müsste. 
Deshalb ist also ein grundsätzlicher Ausschluss jeder weiteren 
Wasserbenützung, wenn auch unter den Bedingungen, die 
Sie in Ihrem neuen Kapitel vorsehen, sicher nicht mit der Inter
essenabwägung von Artikel 24bis zu vereinbaren. Ich möchte 

. auch materiell sagen, dass Ihr Antrag auf wesentliche Vorbe
halte stossen muss. Schon die Unterscheidung zwischen na
türlich und naturnah wird in der Praxis und in der Realität aus
serordentlich schwierig sein. 
Man muss noch hinzufügen, dass, abgesehen von der schwie
rigen Unterscheidung, die totale Bestimmung, die Sie vorse
hen, kaum mit der Wirklichkeit in Einklang gebracht werden 
kann. Es dürfte durchaus noch gewisse Wasserläufe geben, 
deren Nutzung sich, auch unter dem Gesichtspunkt des Land
schaftsschutzes, aufgrund einer objektiven Betrachtung der 
einzelnen Sachlage rechtfertigen Hesse. . 
Ich möchte zum Schluss sagen: Auch wenn man sich-auf den 
ersten Blick mit dem äusserlich bestechenden Vorschlag.be
freunden könnte, muss ich doch im Namen des Bundesrates 
mltte~en, dass auch der Bundesrat in seinen Anträgen eine 
Reihe von Interessenabwägungen vorgenommen hat. Wir 
werden In Kürze über gewisse bedeutende Verzichte diskutle
. l'E!ß müssen, die künftig der Wasserwirtschaft zugemutet wer
den müssen. Wir können aber hier nicht im Sinne eines totalen 
Ausschlusses der künftigen Benützung weitere Verzichte ver
langen. Auch hier bitte Ich Sie, dieser Interessenabwägung zu 
folgen; folgen Sie hier dem Bundesrat, der Sie diesen Antrag 
zu bekämpfen einlädt. Folgen Sie aber bitte nachher dem Bun
desrat auch, wenn er über die Restwassermengen-weit über 
die Vorschläge des Ständerates hinaus-wieder zum Gleich
gewicht zurückkommen will. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.29 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 

=79Stlmmen 
51Stlmmen 

(Loretan, Ammann, Danuser, Etique, Longet, Mauch Ursula, 
Oester, Rebeaud, Rechstelner, Schüle) 

a. einem FllessgewässerWasserentr'limmt; 
b ..... eines Fliessgewässers wesentlich .... 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Loretan, Ammann, Danuser, Longet, Mauch Ursula, öester, 
Rebeaud, Rechstelner, Schüle) 
Streichen 

ArL29 
Proposition de 1a commission 
A/.1 
Majorlte 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(Loretan, Ammann, Danuser, Etique, langet, Mauch Ursula, 
Oester, Rebeaud, Rechstelner, Schüle) 

a. .... uncoursd'eau; 
b ••••• d'un cours deau. 

AJ.2 
Majorite _. . 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Minorit/J 
(Loretan, Ammann, Danuser, Etique, Longet, Mauch Ursula, 
Oester, Rebeaud, Rechsteiner, Schüie) 
Blffer 

Abs.1-Al.1 

Loretan, Sprecher der Minderheit: In Artikel 29 Absatz 1 bean
tragt die Mehrheit in Uebereinstimmung mit Bundesrat und 
Ständerat folgendes: «Eine Bewilligung braucht, wer über d,en 
Gemeingebrauch hinaus, a. einem Fliessgewässer mit ständi
ger Wasserführung Wasser entnimmt; b. aus Seen oder 
Grundwasservorkommen, welche die Wasserführung eines 
Fliessgewässers mit ständiger Wasserführung wesentlich be
einflussen, Wasser entnimmt» 
Die von mir vertretene Minderheit beantragt Ihnen die Strei
chung der Formulierung «mit ständiger Wasserführung». 
Warum? Auch hier zeigt sich, dass der bundesrätliche Entwurf 
keinen ausreichenden Schutz von Naturwerten vorsieht Sie 
haben soeben, und dafür danke ich Ihnen auch im Namen des 
Kollegen Schüle und der weiteren Mitglieder der Minderheit, 
mit Kapitel 1 a eine wesentliche Korrektur angebracht; man 
sollte das hier auch tun. Die Schweizerische Stiftung für Land
schaftsschutz und Landschaftspflege hat sich schon im Ver
nehmlassungsverfahren dagegen gewehrt, dass im zweiten 
Kapitel-Sicherung angemessener Restwassemiengen-und 
dann spezJeß in den Artikeln 29 und 31 - Fllessgewässer, die 
während mehr als 18 Tagen im Jahr kein Wasserführen-von 
den Schutzbestimmungen «Bewilligungspflicht» und «Rest
wassermengen• ausgeklammert werden sollen. Damit wer
den gerade kleinere, für die Landschaft und den Naturhaus- • 
halt jedoch wichtige Gewässer einer möglichen Nutzung na
hezu unbegrenzt ausgeliefert. Die bundesrätliche Botschaft 
sagt dazu relativ offen und unverhohlen, das Wasser solcher 
Bäche liege In aller Regel Im Einzugsgebiet von höher gelege
nen und Insbesondere von grossen Stauseen und müsse 
dazu dienen, diese aufzufüllen, was ja bekanntlich sehr häufig 
Umleitungen über weite Distanzen erfordert. Die bundesrät
liche Botschaft fährt dann auf Seite 86weiter: «Da es schwierig 
sein dürfte, andere vernünftige Möglichkeiten zum Auffüllen 
der Stauseen zu finden, ist es.praktisch unumgänglich, Flless
gewässer ohne ständige Wasserführung aus dem Geltungs
bereich der Restwasserbestimmungen auszunehmen, ob
wohl auqh diese als Lebensraum für Tiere und Pflanzen nicht 
ohne Bedeutung sind.» 
Ich würde sagen: Solche nicht ständig wasserführende Bäche 
sind sogar von grosser Bedeutung für Tiere und Pflanzen. Ich 
möchte nicht gerade sagen, die Begründung des Bundesra
tes mute reichUch zynisch an; sie Ist aber ganz einfach unhalt
bar. 
Ein Fliessgewässer bleibt ein Fllessgewässer-mit seinen cha
rakteristischen Merkmalen für Natur und Landschaft -, auch 
dann, wenn es zeitweise kein Wasser führt. Es darf doch nicht 
ausgerechnet dann, wenn es Wasser führen könnte, im aus
getrockneten Zustand verbleiben, künstlich darin verbleiben 
müssen. . 
Auch bei einem nicht ständig wasserführenden Fliessgewäs
ser bildet die Wasserentnahme einen Eingriff und bewirkt un
ter Umständen intensive Veränderungen des Landschaftsbil
des und des Landschaftscharakters. Sie können sich solche 
Beispiele, wenn Sie Sommerferien in den Schweizer Alpen 
verbringen, täglich anl;l8hen: Wasser sehen Sie wenig oder 
keines, dafür die leeren und trockenen Bachbette. 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Ständerat über
nommene Formulierung in Artlkel 29 Absatz 1 Buchstaben a 
und b ist aus der Sicht des Landschafts- und Naturschutzes 
nicht akzeptabel. 
Ich beantrage Ihnen im Namen der Minderheit die Streichung -
des Zusatzes «mit ständiger Wasserführung» in den Buchsta
ben a und b. 
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M. Longet: J'aimerais, au'moment ou nous abordons la ques
tion tout a fait cruciale des debits minimums, situer les differen
ces entre la position du Conseil des Etats, celle du Conseil 
federal et les propositions de minorite. 
On a beaucoup insiste sur le fait que la commission du Conseil 
national avait corrige les points sur lesq1,1els le Conseil des 
Etats etait trop revenu en arriere et qu'on aurait tro1.1ve un juste 
equilibre. 
Or, II est necessaire de souligner qua les propositions du Con
seil federal developpees dans le message sont en-dei;ä des 
exigences scientiflques et biologiques formulees par les ex
perts. Deux insufflsances majeures sont a signaler pour las 
proposltfons du Conseil federal. La premiere conceme l'exclu
sion d'~n certaln nombre de cours d'eau: ceux a debit non per
manent et ceux qui se situent au-dessus d'une certaine altl
tude, en l'occurrence 1700 rnetres.11 est egalement problema
tique de definlr las cours d'eau en fonction de teur interet piscl
cole, dans la mesure ou le peuplement pisclcole revät au
jourd'hui un caractere tres artificiel par les repeuplements aux
quels on procede. 
Le deuxieme aspect lnsufflsant aux yeux de ceux qui vou
draient une veritable loi de protection du blotope aquatique, 
c'est la definitlon des debits residuels eux-mämes. Le chobc du 
0300 a 1a place du. 0347 aurait donne envlron 50 pour cent de 
plus d'eaü. SI on appllque a 1a lettre certalries dlspositions du 
proJet du Conseil federal, on va molns loin que ce que des tri
bunaux ont dejaaccorde selon les bases legales existantes •. 
En outre, le message du Conseil federal preclse, en page 77, 
qu'II s'agltde valeurs d'alerte; en page 78, qua ces valeurs per
mettent aux cours d'eau de juste survlvre. Je crols qu'il est lm
portant de rappeler cela car, s'il est vral que nous avons cor
rlge les excäs du Conseil des Etats, Ja commlsslon n'a encore 
rlen fait en ce qul conceme les insufflsances du projet Initial du 
Conseil federal. II nous lncombe donc aujourd'hul de le faire. 
L'adoption de Ja proposition Schüle en est un debut 
Dans cette mäme llgne, nous dlsposons de plusleurs proposl
tions: de M. Loretan icl, de M. Rechstelner sur le Q300, de· 
Mme Danuser concemant l'article 32. II est tres important que 
nous pulsslons lnfiechir les textes en dlrection des exigences . 
exprlmees par les experts en blologle et en ecologie i:Jquati
ques, que nous avons entendus ou dont les documents nous 
sont parvenus. 
Dans cetesprit, le dlspositif a deux etages des articles 32 et33 
revet toute son importance. · SI nous sommes lcl au debut du 
premier etage, le deuxleme etage est constitue par l'article 33 
qul a une importance fondamentale. C'est en effet cet llrtlcle 
qul demandera aux cantons d'aller plus loln. J'lnsiste d'em
blee sur le faJt que nous V9tons ~es debits mlnlmurns du drolt 
federal que les cantons, en vertu de l'article 33, devront aug
menter en fonctlon des etudes d'impact a faire. 
Parconsequent, nous avons ici la pharge de corrlger, non seu
lement le texte du Conseil des Etats, mais encore la proposl
tion initiale afin que nous disposions d'une vrale loi de protec
tion des eaux. 

Meler-Glattfelden: Die Artikel 29 bis 38 des Gewässerschutz
gesetzes betreffend die Sicherung angemessener Restwas
sermengen sind zugleich die Schicksalsartikel für die Gewäs
serschutz-lnltlatlvE!. Den Gegnern der Initiative möchte Ich sa
gen: Je weniger Restwasser Shit den Flüssen belassen, desto 
sicherer wird die Initiative angenommen. Je mehr Restwasser 
Sie zugestehen, desto stärker graben Sie der Initiative das 
Wasserab. · 
Der Streit um die Restwassermengen ist ein Konflikt zwischen 

, Nutzung und Schutz unserer Gewässer. Jahrzehntelang ga
ben wir der Oekonomie den Vorzug. Wir waren in unserem 
rohstoffarmen Lande stolz auf die uwelsse Kohle,, und nahmen 
dafür trockengelegte Bäche und Flussläufe in Kauf. Mehr und 
mehr wird aber dem Schwelzervolk bewusst, dass wir dem 
Energiegötzen die Schönheit unseres Landes nicht weiter op-. 
fern dürfen. 
Die grüne Fraktion ist enttäuscht über Herrn Bundesrat Cotti, 
der In seinem Eintretensvotum eindeutig zugunsten der Was
sernutzung Stellung nahm. Diese Haltung hätten wir allenfalls 
von unserem Energieminister verstanden. Dass l;lber unser 

\. 

Umweltministe.r ins gleiche Horn stösst, stimmt uns Grüne 
traurig. Herr Bundesrat, wir behandeln nicht ein Wassemutz-, 
sondem ein Wasserschutzgesetz! · 
Die grüne Fraktion unterstützt einstimmig den Antrag der 
Kommissionsminderheit zu· Artikel 29 Absatz 1. Es darf ein
fach nicht sein, dass ausgerechnet Bäche und Flüsse, die 
18 Tage im Jahr oder länger kein Wasser führen, von den Rest
wasserbestimmungen ausgenommen werden. In unseren 
Bergen gibt es nämlich eine sehr grosse Anzahl von Bächen, 
die unter diese Bestimmung fallen. Fahlen aber die Seiten
bäche, werden viele Täler im Gebirge trockengelegt. Derbe-, 
schönigende Satz in der Botschaft auf Seite 66, dass es sich 
hier in der Regel nicht um Fischgewässer handle, zeigt einmal 
mehr das materlal.lstische Denken. Keine Fische, kein Nutzen! 
Dass aber diese Bäche als Lebensraum für viele andere Tiere 
und für Pflanzen von grosser Bedeutung·sind, wird einfach 
ausser acht gelassen. · 
Ich bitte Sie, den Antrag der Kommissionsminderheit, vertre
ten durch Nationalrat Loretan, zu unterstützen. 

Rüttlmann, Berichterstatter: In der Terminologie des Gewäs-
. serschutzes unterscheidet man zwischen Gewässern mit stän
diger und solchen mit nichtständlger Wasserführung. Hier 
geht es um Gewässer mit ständiger Wasserführung. Herr Lore
tan und seine Minderheit wollen «ständige Wasserführung» 
herausstreichen; es seien also alle Gewässer, auch jene, die 
das halbe Jahr trocken sind, einzuschllessen. 
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass sich diese nichtstän
dlg wasserführenden Gewässer in der Höhe befinden, näm
lich oberhalb der Vegetation. Ausgerechnet diese Bächlein fül
len unsere Stauseen. Wollen Sie die Stauseen leerstehen las
sen? Das kennen Sie beschllessen; das ist durchaus möglich. 
Oder wollen Sie für die Bächlein oberhalb der Waldgrenze 
eine ccBewl(llgungitls» einführen? Es ist so, dass die nichtstän
dlg wasserführenden Gewässer schon der Bewilligungspflicht 
beim Aschereigesetz unterstellt sind (Artikel 24), so dass wir 
das hier überhaupt nicht braucheni das ist überflüssig. 
Das war die Begründung, warum die Mehrheit (es waren 11 
gegen 1 O Stimmen) den Antrag der Minderheit abgelehnt hat. 

M. Rebeaud, rapporteur: Formellement, M. Loretan nous 
propose de modifier legerement 1a J)ortee des lettres a et b de 
l'article 29, alinea premier: «Dolt ätre titulalre d'une autorlsa
tion celui qui, sortant des limites de l'usage commun, opere un 
prelevement dans las oours d'eau a debit permanent ou/et 
opere, dans des lacs ou des nappes d'eau souterraines, un 
prelevement qui lnfiuence senslblement le deblt d'un cours 
d'eau a deblt permanent». M. Loretan aimerait qu'on sup-

1 prima le quallficatif «permanent» et que la necessite d'obtenir 
une autorlsation aux termes de cette loi soft exigee pour les 
prelevements falts sur tous les cours d'eau, permanents ou 
non. 
Je vous rappelle encore pour la preclsion qu'aux termes de 
cette lol, est considere comme cours d'eau au debit perma
nent un cours d'eau dans lequel on trouve de l'eau qui coule 
au moins 347 Jours parannee. c'est-a-dire qu'il s'aglt de cours 
d'eauquinepeuventetreasecquedbc-hultjoursaumaximum 
parannee. 
Vous avez entendu l'argumentation prlncipale de M. Loretan: 
un cours d'eau n'est pas moins un cours d'eau parce qu'il se
ralt a sec vingt Jours par annee. Sa valeur intrlnseque, aussi 
blen en tant qu'element du paysage qu'en tant que source de 
nourriture et qu'en tant que milieu vital pour les poissoris en 
aval, n'est pas changee parce qu'il serait sec plus de dbc-huit 
Jours. Cette argumentation a convaincu dbc membres de la 
commlssion et eile a ete combattue par onze membres, d'ou 
cette. majorlte de onze contre dbc qui repousse cette proposl
tion. 

Bundesrat COttl: Herr Meier, Sie haben vermutlich nicht gut 
zugehört, als ich vorgestern - mindestens für ·die Hälfte des 
Rates - sprach. Ich habe nämlich klar darauf hingewiesen -
und das ist meine Pflicht als Bundesrat-, dass in Anwendung 
von Artikel 24bis der BundE!SVerla,ssung das nötige 
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Gleichgewicht zwischen der Schutzfunktion und der Nut
zungsfunktion zu finden ist Es ist meine Aufgabe, in Erfül- . 
lung dieses Verfassungsauftrages dieses Gleichgewicht zu 
suchen. 
Man kann ohne weiteres als politische Option auswäHlen, 
zum voraus jede weitere Wassernutzung auszuschliessen. 
Aber ich muss Sie daran erinnern, dass das nicht der Sinn 
der Verfassung ist Deshalb ist es folgerichtig, dass Sie der 
Initiative das Wort reden, die der Nutzungsfunktion über
haupt kein Ueberbleibsel von Bedeutung mehr lässt Aber 
es ist schwierig, im Rahmen des bestehenden Artikels 24bis 
diese Haltung einzunehmen. 
Das muss ich einfach sagen. Bel der Frage der Gewässer 
ohne ständige Wasserführung möchte der Bundesrat nicht 
voll und ganz auf eine weitergehende Nutzung verzichten. 
Diese Gewässer sind eindeutig weniger bedeutungsvoll als 
diejenigen mit ständiger Wasserführung. Hier können nach 
Meinung des Bundesrates gewisse Konzessionen gemacht 
werden. 
Nun stelle ich fest, dass der Ständerat bei den Wassermen
gen eindeutig unter die Werte, die der Bundesrat vorschlägt. 
geht Der Nationalrat hat vorher eine Linie bestätigt. die jeder 
künftigen Wassernutzung jede weitere Entwicklung verun
möglicht 
Wenn es dann darum geht, später die Differenzen zu bereini
gen, wird man in Richtung einer Lösung gelangen, die ganz 
nahe bei derjenigen liegen wird, die Ihnen der Bundesrat 
vorschlägt. 
Hier lässt der Bundesrat bewusst der Nutzung noch einige 
Türen offen. Wir kommen dann nachher, bei den Restwasser
mengen, auf die unabdingbaren Forderungen, die der Bun
desrat Im Sinne des Schutzes stellen wird. 
Deshalb muss Ich Ihnen beantragen, die Vorschläge von 
Herrn Loretan zu verwerfen. · 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

66Stimmen 
73Stimmen 

Schmldhalter: Ich möchte betreffend die Berichterstattung 
hier im Saal auf Artikel 20 unseres Reglementes hinweisen. 
Es helsst in diesem Reglement «Die Berichterstatter haben 
regelmässfg der Mehrheit der Kommission anzugehören.» 
Nach diesem Reglement dürfen die Berichterstatter auch 
· abschnittsweise einzeln orientieren oder sich ablösen. 
Ich bitte Herrn Rebeaud, dass er zu diesem Kapitel, wo er 
all~ Minderheitsanträge selber unterzeichnet hat, hier wenig
stens nicht reglementsfremd auftritt. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich kann für Herrn Rebeaud 
keine Erklärung abgeben. 
Ich glaube, mich meinerseits an das Reglement gehalten zu 
haben. (Heiterkeit) 

M. Rebeaud, rapporteur: Je ne suis pas s0r de vous avoir 
tout ä fait compris, Monsieur Schmldhaiter. Je m'etals pro
mis d'ätre le plus bref possible aujourd'hui, pour les choses 
qui etalent evidentes, et par consequent J'avais !'Intention de 
ne pas m'etendre sur les paragraphes dont le sensest evi
d~ Mals si vous voulez que j'entre dans les details et que 
je repete an franc;als tout ce que dit le presldent de la commis
slon, alors d'accordl 

Le presldent Je crois, Monsieur Rebeaud, que vous n'avez 
pas repondu ä la questlon de M. Schmidhalter. 

M. Rebeaud, rapporteur: II aurait failu un rapporteur en lan
gue franc;alse de la proposition de M. Schmidhalter pour que 
Je lui reponde precisement 
J'al essaye Jusqu'a malntenant de vous presenter les proposl
tions de la majorite de la commlssion de la maniere la plus 
honnäte et la plus claire possible. Je vals continuer de le 
faire, et si vraiment le rapporteur de la minorite francophone 
confond trop son röle avec celui de la minorite de la commis-

sion, il vous donnera l'opinion de la majorite et il prendra sur lui 
le droit de donner l'avis de la minorite. 

Le president Monsieur Schmidhalter, je crois que M. Re
beaud a tente de vous expliquer que sa prise de position a ete 
en generai objective, c'est vrai, je crois. Je voudrais toutefois 
vous faire remarquer que l'application de l'article 20 atinea 5 
du Reglement du Conseil national devrait ätre falte par les 
membres de la commission elle-mäme. II est tardif de venir en. 
plenum, apres des discussions qui ont dure des heures, recia
mer un changement dans la personne du rapporteur de lan
gue franc;aise. 
Je vous propose donc de poursuivre la discussion telle qu'elle 
a ete commencee et d'accorder ä M. Rebeaud le droit a l'ob
jectivite, mäme dans la situatlon qul est la sienne. 

Abs.2-Al.2 

Loretan, Sprecher der Minderheit Artikel 29 Absatz 2 besagt: 
«Nicht der Bewilligungspflicht dieses Gesetzes unterliegen 
Wasserentnahmen, über die nach dem Bundesgesetz .... über 
di~ Nutzbarmachung der Wasserkräfte entschieden wird. Die 
Artikel 30 bis 36 sind anzuwenden.» 
Namens der Kommissionsminderheit beantrage ich Ihnen die 
Streichung von Absatz 2 des Artikels 29. Dieser Antrag hat 
zum Ziel, In allen Fällen der Wasserentnahme, also auch in 
denjenigen, die an sich ausschllesslich und allein aufgrund 
des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasser
kräfte WRG beurteilt werden, als oberste Rekursinstanz das 
Bundesgericht und nicht den Bundesrat zum Zuge kommen 
zulassen. 
Das Bundesgericht ist als unabhängige, höchste richterliche 
Instanz in unserem lande politischen Einflüssen bedeutend 
weniger ausgesetzt als der Bundesrat, der-wie gesagt-dann 
ausschllesslich für die Beurteilung der Restwassermenge als 
Beschwerdeinstanz zuständig ist, wenn sie im Rahmen einer 
Konzessionserteilung nach Wasserrechtsgesetz erfolgt 
Für Bewilligungen nach Gewässerschutz- und Fischereige
setz ist dagegen das Bundesgericht die letzte Instanz. Durch 
die Streichung von Absatz 2 erreichen wir, dass Konzessions
erteilungen für Wasserkraftnutzungen zu Energieerzeu
gungszwecken zusätzlich zum Wasserrechtsgesetz eben 
auch noch nach Gewässerschutz- und Fischereigesetz beur
teilt werden müssten. 
Abgesehen vom Vorteil im Verfahren für die Natur und für die 
Landschaft ergibt sich daraus die letztinstanzliche Zuständig
keit des Bundesgerichtes. Und diese wollen wir, wie ich darge
legt habe. 
In die mit dem Streichungsantrag zu Artikel 29 Absatz 2 auf
geworfene Problematik spielt Im übrigen Artikel 75 Ziffer 1 Ab
satz 3 betreffend die Aenderung des Fischereigesetzes hin
ein. Meiner Meinung nach entfällt dieser Absatz, d. h. er wird 
obsolet, wenn Sie dem Antrag der Minderheit auf Streichung 
von Absatz 2 in Artikel 29 zustimmen. 
Herr Bundesrat Cottl möge sich in seiner Stellungnahme auch 
dazu äussem. 
Interessant Ist es nun, die Entstehungsgeschichte des umstrit
tenen Absatz 2 von Artikel 29 unter die Lupe zu nehmen. Die

. ser Absatz war nämlich im Vernehmlassungsentwurf vom No
vember 1984 noch nicht enthalten. Im Vernehmlassungsver-
fahren wurde dann gerügt. dass die verschiedenen Gesetze, 
die Im Spiele stehen - Wasserrechtsgesetz, Fischereigesetz, 
Gewässerschutzgesetz-, in der Anwendung zu wenig vonein
ander abgegrenzt würden. Weiter wurde geltend gemacht, 
dass von den Wasserentnahmen, die im Gewässerschutz
gesetz geregelt werden sollen, bereits ein grosser Tell vom 
Wasserrechtsgesetz erfasst werde. Entscheidend für den Ein
bau des Absatzes 2 in Artikel 29 war dann aber wohl die Ein
flussnahme- um nicht zu sagen der Druck-der Bergkantone 
und der Elektrizitätswirtschaft, wie dies vom Vertreter der Ver
waltung in der Kommission unumwunden zugegeben wurde. 
Ich habe die Frage danach auch ausdrücklich gestellt ' 
Bel der Ueberarbeitung des Entwurfs wurden also Wasserent
nahmen, die aufgrund des WRG beurteilt werden, vom Gel
tungsbereich dieses neuen Gese~ ausgenommen, mit Aus-
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nahme der Artikel 30 bis 36. Diese Ausnahme hinwiederum -
sie ist in Absatz 2 vorgesehen - sei deshalb nötig, weil das 
Wasserrechtsgesetz keine Restwasserbestimmungen ent
halte. Das ist an sich auch ein Argument, um-den ganzen Ab
satz 2 zu eliminieren, wenn' man schon von Ausnahmen wie
der eine Ausnahme vorschlagen muss, wie das der Bundesrat 
und die Kommissionsmehrheit beabsichtigen. 
In Artikel 75 Ziffer 1 wird in Absatz 3 festgehalten, dass auf die 
fischereirechtliche Bewilligung für diejenigen WassE1rent
nahmen verzichtet werden sdlle, welche nach WRG beurteilt 
werden; eine Parallele zur Bestimmung von Absatz 2 von Arti-
kel 29. , 
So weit, so gut Warum nur-werden Sie denken - dieses Ge
stürm um die oberste Entscheidungsinstanz, Bundesgericht 
oder Bundesrat? Sehen Sie, der Bundesrat kann eben kaum 
als unabhängige Verwaltungsjustizbehörd~ angesehen wer.:. 
den. Ich möchte Herrn Bundesrat Cotti bitten, dies nicht per
sönlich zu nehmen. Exekutiven sind Einflüssen von aussen 
mehr ausgesetzt als richterliche Behörden. Ich kann das bele
gen. Zum Beispiel ist nach Artikel 5 Absatz 1 des Wasser
rechtsgesetzes die Landesregierung zum ,Erlass aßg,emelner 
Bestimmungen verpflichtet, die erforderlich sind, um die 
zweckmässige Nutzbarmachung der Wasserkräfte zu fördern 
und zu sichern. Nach Absatz 3 desselben Artikels ist der Bun
desrat zudem befugt,· die Pläne der anzulegenden Wasser
kraftwerke daraufhin zu prüfen, ob sie in ihrer generellen An
lage der zweckmässigen Nutzbarmachung der Wssserkräfte 
entsprechen. 

· Diesen Auftrag hat der Bundesrat, wie wir wissen, bis anhin 
sehr emst genommen und die konzesslonsentscheldenden 
Vorinstanzen praktisch ausnahmslos geschützt. Bnzlg und al
lein im Falle des lhurkraftwerkes bei Felsegg hat der Bundes
rat am 4. März 1985 die angefochtene Konzession aus Grün
den des Naturschutzes aufgehoben, was in d1,1r Oeffentllchkelt 
sehr gut aufgenommen worden ist und dem Bundesrat Lor
beeren eingetragen hat-mit Recht 
Vor dem Hintergrund und unter dem Druck der verfahrenen 
energiepolitischen Situation ist leider zu befQrchten, dass der 
Bundesrat auch in Zukunft, wenn er zwischen,Nutzung und 
Schutz zu entscheiden hat, das Schwergewicht eher auf die 
Nutzung denn auf Schutz und Erhaltung der Gewässer legen 
wird oder-wie er dann sagen wird-legen muss. 
Die Kommissionsminderheit sieht nicht ein, weshalb gerade 
auf dem Gebiet der Wasserkraftnutzung zur Energieerzeu
gung die üblichen Verfahrensabläufe bis und mit Bundesge
richt nicht spielen sollen. Es sind doch gerade die Wasserkraft
werke, die in der Regel die grössten Eingriffe in die Umwelt 
und In die Landschaft verursachen, wenn Gewässer durch 
technische Massnahmen tangiert werden. Eine Ausnahmere
gelung, wie sie Absatz 2 ausgerechnet dafür schaffen will, 
drängt sich daher weder: aus sachlichen noch aus verfahrens
rechtllchen Gründen auf. 
Zugegeben, die Fragen im Zusammenhang mit den Weiter
zugsmögllchkeiten - im übrigen Ist auch die Frage der Be
schwerdelegitimation einbezogen - sind recht kompliziert. 
Auch wenn Sie jetzt diese Komplexität im Moment nicht bis 
zum letzten überblicken, bitte ich Sie dennoch, dem Minder
heitsantrag auf Streichung von Absatz 2 zuzustimmen, nur 
schon deshalb, damit eine Differenz zum Ständerat da ist. Dies • 
garantiert, dass die Fragen noch einmal' gründlich durch
leuchtet werden können. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Herr Loretan wird es mir nicht ver
denken, wenn Ich trotzdem die Meinung der Kommissions
mehrheit vertrete. Sie hat mit 13 zu 9 Stimmen den Minder
heitsantrag abgelehnt beziehungsweise Artikel 29 Absatz 2 
(«Nicht der Bewilligungspflicht dieses Gesetzes unterlie
gen . ._») zugestimmt, und zwar deshalb, weil sie nicht wollte, 
dass für die gleiche Sache zwei Bewilllgungen erteilt werden 

· müssen, zum Beispiel eine nach dem Wasserrechtsgesetz 
und eine nach dem G~rschutzgesetz. 
Wenn Herr Loretan der Auffassung ist, hier sei das Bundes
gericht anstelle des Bundesrates einzuspannen, so muss Ich 
ihm sagen, dass ich persönlich der Meinung bin, dass der 
Bundesrat näher bei der Sache ist als das Bundesgericht. Und 

wenn das Bundesgericht nach neuester Praxis mit allen Mit
teln und Wegen versucht, die Fälle abzuwimmeln, so haben 
wir auch kein Interesse, dem Bundesgericht noch mehr zuzu
schanzen. Ich glaube daher, dass es auch nicht eine Aus
nahme von der Ausnahme ist, wie Herr Loretan gesagt hat 
Dieser Artikel ist eine klare Bestimmung: Die Artikel 30 bis 36 
sind anzuwenden; das könnte man auch weglassen, das ist 
selbstverständlich, aber es ist klar gesagt sie gelten. Wir sind 
der Einfachheit halber der Meinung, dass nicht aufgrund von 
zwei Gesetzen Bewilligungen nötig sein sollen. DarufT1 diese 
Ausnahmen. Wenn in der Vernehmlassung die Elektrizitäts.. 
werke dafür eingestanden sind, es müsse eine bessere Ab
grenzung der Gesetze vorgenommen werden, so ist das ihr 
gutes Recht Es haben übrigens nicht nur , die Elektrizitäts
werke, sondern auch andere Vemehmiasser diese Meinung 
geäussert. 
Ich möchte Sie bitten, den Antrag der Minderheit auf Strei- , 
chung abzulehnen. 

M. Rebeaud, rapporteur: L'article 29, allnea 2, que M. Lore
tan propose de biffer, a ete inscrit dans ie projet de ioi pour evi
ter que las responsables de prelevements pour las forces hy
drauilques n'alent a requerlr plusieurs autorisatlons en fonc
tlon de lois differentes pour un m6me travalL II est prevu a cet 
alinea 2 que las prelevements d'eau, soumis a une autorisa
tion en fonction de la 1oi sur les forces hydrauliques, ne soient 
pas astrelnts a une deuxieme autorisatlon en fonctlon de 1a iol 
que nous sommes en train de discuter aujourd'hul. Sont 
rese,ves, pour ces autorisatlons-la, las articles sur las dllbits 
minlmaux dont nous allons parlertouta l'heure. 
M. Loretan propose de blffer cetartlcle 2 car la lol SUf lesforces 
hydrauliques ouvre un recours aupres du Conseil federal, 
alors que las lolsexlstantes, notammentla lol sur la µ&ehe etla 
lol sur 1a protection des eaux ouvrent un recours aupres du Tri
bunal flld,ra1. C'est essentiellement sur ces possibilites de re
coui:s au Tribunal federal plut6t qu'au Conseil federal que M. 
loretan justifie sa proposition, laquelle a et€! refuslle en com
mlsslon par 13 voix contre 9. 

Bundesrat Cottl: Herr Loretan, Sie haben selber zugestanden, 
dass die Anwendung dreier verschiedener Gesetzestexte zu 
Komplikationen und verwirrllchen Situationen führen kann. 
Das ist der Grund, weshalb der Bundesrat aufgrund der Ver
nehmlassung eine Entflechtung vorschlägt. d. h. In den ver
schiedenen Situationen nur an ein Gesetz appelliert. Wenn die 
Artikel 30 bis 36 im Falle der Anwendung des Gesetzes über 
die Nutzbarmachung der Wssserkräfte vorbehalten werden, 
so deshalb, weil dieses Gesetz keine Bestimmungen über die 
Restwassermengen vorsieht Es scheint mir vom rechtlichen 
standpunkt aus klar, dass die separate Anwendung der Ge
setze je nach Tatbestand zu einer eindeutigen Klärung der Si
tuation führt. Das sollte die Gefahr der Verwirrungen, auf die 
Sie selber hingewiesen haben, bannen. 
In bezug auf die Behörde, die in letzter Instanz auch die Ge
währleistung der Restwassermengen zu sichern hat, möchte 
ich Herrn Loretan sagen: Das soll das Parlament entscheiden. 
Ich bin der Ueberzeugung, dass der Bundesrat In dieser Be
ziehung ebenfalls volle Gewährleistung gibt Aber Ich über
lasse die subjektive Beurteilung Ihnen. 

Abstimmung-Vota 

Fürden Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Ordnungsantrag Rychen 

66Stlmmen 
64Stlmmen 

Dei' Energieartikel (Differenzbereinigung) ist unmittelbar nach 
Beendigung der Beratungen über das Gewässerschutzgesetz 
zu traktandleren und zu beraten. · 

Motion d'ordre Rychen 
Traiter tes dlvergences relatives a l'article sur l'energie juste 
apres l'examen de 1a iol sur la potection d~ eaux. 
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Rychen: Ich stelle den Ordnungsantrag zur Tagesordnung, 
dass der Energieartikel betreffend Differenzbereinigung un
mittelbar nach Beendigung der ~ratungen über dieses Ge
wässerschutzgesetz zu traktandieren und zu beraten ist. 
Meine Begründung: Es besteht die Gefahr, dass der Energie
artikel in dieser Session nicht mehr behandelt werden kann. 
Dass wir die Behandlung in die Septembersession verschie
ben, ist aus meiner Sicht nicht verantwortbar. Ich erinnere Sie 
daran, dass,dieses Parlament nach «Tschernobyl» eine Son
dersession durchgeführt hat Ich erinnere Sie daran, dass die
ses Parlament darauf gedrängt hat, einen vorgezogenen Bun
desbeschluss zu beraten. Dieser Nutzungsbeschluss Ist auf 
dem 1isch, aber wir trödeln mit dem Energieartikel. Wir leisten 
uns zwar eine stundenlange Debatte über einen Kredit von 
6 Millionen Franken, sind aber nicht bereit, der Aufforderung 
des Ständerates, der schon zweimal auf diese Differenzberei
nigung gewartet hat, nachzukomm~. Wenn wir glaubwürdig 
bleiben und in der Energiepolitik für spätere Entscheide eine 
klare Grundlage schaffen wollen, müssen wir die Differenz
bereinigung in dieser Session über die Bühne bringen. 
Ich bitte Sie mitzuhelfen, die Prioritäten richtig au setzen und 
meinem Antrag zuzustimmen. 

Allenspach: Ich mache darauf aufmerksam, dass gemäss 
Traktandenllste morgen an erster Stelle die Vorlage über die 
Finanzhilfe an die Zentrale für die Handelsförderung (0sec) 
steht Wir müssen diese Vorlage aus referendumsmässigen 
Gründen in dieser Session behandeln. Der Ständerat muss 
nämlich die Möglichkeit haben, diese Vorlage In der Septem
bersession zu behandeln, nachher läuft die Referendumsfrist. 
Kann dieser Zeitplan nicht eingehalten werden, kann die Vor
lage nichtauf den ·1. Januar 1990 In Kraft gesetztwerden, dann 
hat die zentrale für Handelsförderung von da an kein Geld 
mehr, um die Saläre zu bezahlen und ihr Aktionsprogramm 
durchzuführen. Wir sind gezwungen, diese Faktoren zu be
rücksichtigen. 
Ich bitte Sie, den Antrag Rychen abzulehnen. 

, M. Brelaz : La proposltion qui nous est falte ne peut plus at
teindre son but, a savoir de tralter l'article energetique durant 
cette session. SI nous prenons cet artlcle apres 1a protectlon 
des eaux, II est evident que des dlvergences se manifesteront 

, parrapportauConselldesEtatsetquel'onn'arrlverapasäles 
resoudre jusqu'ä vendredi. 
D'autre part, nous avons accepte une Interpellation urgente au 
sujet de la Chine, qul sera traitee demaln. 
II me parait dejä incertaln de_pouvolrtermirier la dlscussion sur 
la protection des eaux ce soir; ce seralt donc une mauvaise 
politique d'ajouterencore trols heures de debats sur l'energie, 
tout en sachant que l'on ne terminera pas 1a discussion durant 
cette session. Dans ces conditions, le simple bon sens doit 
nous condulre ä refuser la proposition de M. Rychen. 

Abstimmung-Vota 

Für den Ordnungsantrag Rychen 
Dagegen 

Art.30 
- Antrag der Kommission 

a ... , 
b .... . 

31 Stimmen 
69Stimmen 

c. .... Quelle höchstens 80 1/s, aus dem Gewässer höch-
stens •••• 

Art30 , 
Proposition de 1a commission 

a .... 
b ..•.. 
c ..••. depasse pas 80 1/s en moyenne .... 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich wollte mich an das Regle
ment halten und nur für umstrittene Sachen das Wort ergrei
fen. 
Die Kommission beantragt Ihnen, die50 1/Sek. auf 80 1/Sek. zu 
erhöhen. Das hat die Kommission unbestritten angenommen. 

Angenommen-Adopte 

Art.31 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit/ 
(Loretan, Ammann, Danuser, Longet, Maeder, Mauch Ursula, 
Rebeaud, Rechsteiner, Schüle) 
··- Fliessgewässem muss •••• 

Minderheit II 
(Rechsteiner, Ammann. Danuser, Longet, Maeder, Mauch Ur
sula, Schüle) 
Bel Wasserentnahmen aus Fliessgewässem mit ständiger 
Wasserführung muss die Restwassermenge mindestens be
tragen: 
bis 60 l/sAbflussmengeQ300 
und für je weitere 1 o Vs Abflussmenge Q300 
für 160 Vs Abflussmenge 0300 -
undfürjeweitere 10 l/sAbflussmengeQ300 
für500 Vs Abflussmenge Q300 
und für je weitere 10Q Vs Abflussmenge Q300 
für2500 l/sAbflussmenge0300 
und für je weitere 100 1/sAbflussmenge Q300 
für10 000 Vs Abflussmenge Q300 
und für je weitere 1000 l/sAbflussmengeQ300 
ab60 000 l/sAbflussmengeQ300 

Abs.2 
Einleitungssatz, Bst. a bis c und e 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bst.d 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.31 
Proposition de ta commlssion 
AJ.1 
Maforite 
Adherer ä la dflcislon du Conseil des Etats 

Mlnoritel 

501/s 
81/s mehr, 

1301/s 
4,4 1/s mehr, 

2801/s 
31 Vs mehr, 

9001/s 
21,3 Vs mehr, 

25001/s 
150 1/s mehr, 

100001/s. 

(Loretan, Ammann, Danuser, Longet, Maeder, Mauch Ursula, ' 
Rebeaud, Rechstelner, Schüle) 
, .... des cours d'eau, le debit .... 

Minorite/1 
(Rechsteiner, Ammann, Danuser, Longet, Maeder, Mauch Ur
sula, Schüle) 
Pour les prelevements dans des cours d'eau a deblt perma
nent, le deblt residual dolt atteindre au moins: 
Pourun deblt 0300 inferieurou egal ä 60 1/s . 
plus, partranche de 10 1/s 
Pour un deblt 0300 de 160 1/s 
plus, partranche de 1 O 1/s 
Pour un deblt Q300 de 500 1/s 
plus, partranche de 100 1/s 
Pour un deblt Q300 de 2500 1/s 
plus, partranchede 1001/s 
Pour un debltQ300 de 10 000 1/s 
plus, partranche de 1000 1/s 
Pour un deblt 0300 egal 

ou superieur ä 60 000 1/s 

AJ.2 
Phrase introductive, /et. a a c et e 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

501/S 
81/S 

1301/S 
4,41/s 
2801/s 

311/S 
9001/S 
21,31/s 
25001/S 

1501/s 

100001/s. 
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Let.d 
Adherer au projet du Conseil federal 

kel 31 und den Ausnahmeregelungen in Artikel 32 hergestellt. 
So treffen wir uns dann bei Philipp! wieder. Wir sollten in dieser 
Suche nach Kompromissen auch einmal ein Entgegenkom
men zeigen, Herr Loretan. 
Also liefere ich Ihnen die gleiche Begründung wie zu Arti
kel 29. 

M. Rebeaud, rapporteur: C'est la meme discussion que pour 
l'article 29. II s'agit de prendre en consiqeration tous les cours 
d'eau, meme ceux qul n'ont pas un debit permanent Materiel
lement parlant, cela revient a dire que des cours d'eau qui sont 
a sec plus de dix-huit Jours par annee en moyenne sur dix ans 
pourraient quand meme etre soumis a 1a reglementatlon sur la 
garantie des debits mlnimaux. Par exemple pour un tout petlt 
•cours d'eau se trouvant a sec vingt ou quarante jours par 
annee, les prelevements quotidiens ne pourraient pas etre su
perieurs a so litres par' seconde les jours ou cette quantlte est 
depassee. 

Loretan, Sprecher der Minderheit 1: Wir stehen mit Artikel 31, 
insbesondere bei Absatz 1, vor einer zentralen und sehr um
strittenen Bestimmung. Sie ist sowohl fachlich wie politisch 
kontrovers, auch zwischen den Räten - vordergründig nicht, 
wohl aber hintergründig. Sie werden dies auch bei der Be
gründung des Antrages der Minderheit II hören. Ich hatte in 
der Kommission nicht übel Lust, mich zur Minderheit II zu ge
sellen, dies auch deshalb, weil der Bundesrat in seiner Bot
schaft Seite 69 einräumt, dass die von ihm in Artikel 31 Ab
satz 1 vorgeschlagenen Mindestrestwassermengen für die 
wichtigsten vom Gewässer abhängigen Lebensgemeinschaf
ten das Existenzminimum -wie er sagt-darstellen. Es handle 
sich um Alarmgrenzen, ich würde sagen: Notrationen. Es be
darf des Artikels 33, der die kantonalen Behörden verpflichtet, 
die Mindestmenge an Restwasser im Rahmen einer Interes-
senabwägung zwischen Wasserentnahme einerseits und Ge- Buhdesrat Cottl: Wir sind hier beim gleichen Problem wie in 
wässer-, Natur- und Landschaftsschutz andererseits zu erhö- den Diskussionen, die wir heute bereits hatten. Es geht um die 
hen. · Interessenabwägung, und je nach der Bedeutung, die man ihr 
Aus verfassungsrechtlicher Sicht könnte man sich sogar fra- gibt, kommt man zu verschiedenen Schlüssen. 
gen, ob dieses «Notrationensystem mit ungewisser Zusatz- . Ich äussere mich nicht noch einmal zur Frage des Einbezugs, 
nahrung» (aus Artikel 33) dem Auftrag von Artikel 24bis Ab- der Gewässer ohne ständige Wasserführung. Betreffend die 
satz 2 Buchstabe a der Bundesverfassung vom Dezember Erhöhung der Mindestmengen möchte Ich Ihnen Jedoch vor-
1975 überhaupt nachkomme. Diese Bestimmung verpflichtet gängig die Problematik aufgrund der Fakten und der Zahlen 
bekanntlich den Bund, Bestimmungen über die Sicherung an- aufzeigen. Wenn Sie vom Vorschlag des Bundesrates weg-
gemessener Restwassermengen zu erlassen. Formell erfüllt kommen und das'Mass Q300 übemehmen,·so erhöhen Sie 
Artikel 31 Absatz 1 den Verfassungsauftrag; denn er ist ver- natürlich die vom Bund festgelegten Mindestmengen, mit dem 
blndllch. Er ist eine Muss-Vorschrift mit bundesrechtlichen Mi- Resultat - wir werden das beim absolut entscheidenden Artl-
nimalmengen. kel 32 hören -, dass die Anträge des Bundesrates, die auf. 
Materiell, inhaltlich Indessen, sind nach dem Gesagten Zweifel grund der heutigen Bemessung etwa fünf Prozent Energie-
am Platz: «Notrationensystem mit ungewisser Zusatznah- Minderproduktion mit sich bringen, so verändert werden, dass 
nmg». Bei dieser Beurteilung, ob der Verfassung~g er- aufgrund des Antrages der Minderheit II ein Verlust von etwa 
füllt ist, gerät man natürlich In das weite Feld des Ermessens, zehn Prozent an Energieproduktion verursacht würde. 
wo man wohl beide Meinungen vertreten kann, je nachdem, Der Bundesrat ist der Auffassung,· dass in der lnteressenab-
ob man in bezug auf die künftige Gesetzesanwendung optlmi- wägung hier eindeutig die ausgewogene Lösung, die er vor
stisch oder pessimistisch ist schlägt, die Oberhand haben müsste. Von reinen, einseitigen 
Ich kann mich dem Bundesrat und dem Sfänderat, der dann Interessen des Gewässerschutzes aus gesehen getrt natürlich 
allerdings in Artikel 32 die hier festgelegte Minimallösung ent- der Antrag der Minderheit II weiter. Aber es IISQt an Ihnen, hier 
scheidend nicht verwässert, sondern «entwässert» hat, an- diese Ausgewogenheit herzustellen. 
schliessen, aber nur unter der Voraussetzung, dass auch hier Ziehen Sie bitte die Schlüsse. Der Bundesrat ist für Verwerfung 
- wie in Artikel 29 Absatz 1 - der Passus «mit ständiger Was- der beiden Minderheitsanträge. 
serführung„ gestrichen wird. Man wird mir nun entgegenhal-
ten, dass die im Entwurf des Bundesrates enthaltene Restwas- Abs. 1, Einleitungssatz-Al. 1, Phrase lntroductive 
serregelung auf Gewässer mit ständiger Wasserführung zuge-
schnitten sei.und auf einer Abflussmenge Q347 basiere. Sie Abstimmung-Vota 
sei deshalb auf Gewässer ohne ständige Wasserführung gar 
nicht anwendbar. Das kann man schon auf Seite 66 der bun
desrätlichen Botschaft nachlesen. 
Ich meine indessen, dass die Restwasserminima von- Arti
kel 31 Absatz 1 eben immer dann anzuwenden sind, wenn 
das Gewässer Wasser führt. Es geht nicht an, wie das Bundes
rat und Ständerat wollen, nicht ständig Wasser führende 
Fllessgewässer einfach von der Schutzregelung auszuneh
men. Sie haben im übrigen in Artikel 29 Absatz 1 diese Mei
nung gebißlgt Es ist nichts als konsequent, auch hier, im Arti
kel 31 Absatz 1, den Passus «mit ständiger Wasserführung» 
zu streichen. 
Wenn ich der Variante von Bundesrat, Ständerat und Kommis
slon.smehrhelt im Grundsatz- ich sage: im Grundsatz-in be
zug auf die Minimalmengen zustimme, dann vorab im Inter
esse der Konsensfindung zwischen den beiden Räten; denn 
wir dürfen es natürlich dem Ständerat auch nicht allzu schwer 
machen. 
Ich bitte Sie also, den Streichungsantrag der Minderheit I zu 
akzeptieren. Ich setze als selbstverständlich voraus, dass wir 
uns dann bei Artikel 32, bei der Durchlöcherung der Schutz
würdigkeiten, nicht dem Ständerat anschliessen. 
Ich beantrage Ihnen Zustimmung zur Minderheit 1. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Hier finden wir die gleiche Situa
tion wie bei Artikel 29. Herr Loretan ist jetzt etwas weitergegan
gen. Er hat Beziehungen zu den Restwassermengen in Art!-

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1 

f,/Stimmen 
71 Stimmen 

Rechstelner, Sprecher der Minderheit II: Die Festlegung der 
Restwassermengen ist das Herzstück dieser Vorlage. Hier ent
scheidet sich, ob der Verfassungsauftrag, der in der Sicherung 
angemessener Restwassermengen besteht, tatsächlich aus
geführt wird. Das Konzept des Bundesrates beruht bekannt- , 
lieh auf einem zweistufigen Vorgehen. Zunächst werden ge
mäss Artikel 31 die Mindestmengen festgelegt, dann erhöht 
sich die Mindestmenge aufgrund einer Interessenabwägung 
durch die Kantone. 
Das Konzept des Bundesrates weist zwei gravierende Schwä
chen auf. Zum einen Ist es durch viele, durch allzu viele Aus
nahmen durchlöchert worden. Diese Auseinandersetzung 
wird bei Artikel 32 stattfinden. Zum andern-das ist der Haupt- · 
mange! - sind im Konzept des Bundesrates zu niedrige Min
destmengen festgelegt worden. Den Mindestmengen kommt 
nach dem Konzept des Bundesrates eine ganz entscheidende 
Bedeutung zu, handelt es sich doch um die Restwassermen
gen, die jedenfalls fliessen müssen; um Mengen, die garan
tiert sind. Alles andere ist nicht garantiert. 
Um diese garantierten Mindestmengen, die somit die ent
scheidende Schlüsselgrösse sind, geht es bei Artikel 31. Die 
Mindestmengen, die der Bundesrat vorschlägt, sind bedenk
lich tief. Es sind reine Alarmgrenzen gegen unten, wie sogar 
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der Bundesrat selber in der Botschaft ei~räumt, Alarmgren
zen, unterhalb derer alle biologischen Funktionen des Gewäs
sers geopfert würden. Alarmgrenzen sind aber weit, zu weit 
entfernt von angemessenen Restwassermengen. 
Die Verfassung spricht von der Festlegung angemessener 
Restwassermengen. Angemessene Restwassermengen kann 
doch in diesem Zusammenhang nur heissen, dass die ökolo
gischen, die biologischen Funktionen des Gewässers erhal
ten bleiben müssen. Das bedeutet für Restwasserstrecken 
nichts anderes, als dass- ich folge der Definition der Eawag -
keine Algenwucherungen entstehen dürfen, dass die natürli
cherweise vorkommenden Fischpopulationen existieren kön
nen müssen und auch die natürlicherweise vorkommenden 
Lebensgemeinschaften der Ausssohlebewohnerweiterbeste
hen können müssen. Das Ist beim Mindestmengenkonzept 
des Bundesrates nicht der Fall. 
Das Mindestmengenkonzept des Bundesrates beruht auf der 
Grösse 0347, also auf der Abflussmenge, die während 347 
oder mehr Tagen ilTi Jahr fllesst. Es handelt sich dabei um ef.. 
nen künstlichen Messwert, um eine zufällig gewählte Grösse, 
die, wie der Bundesrat einräumt, gewählt worden ist, weil sie 
den Interessen der Wasserkraftnutzung entgegenkommt, wo
bei die sogenannte Matthey-Formel, auf der sie beruht, bei 
den mittleren, d. h. bei den meisten Gewässern erst noch ein
mal zugunsten der Nutzung der Wasserkraft gegen unten 
durchbrochen wird. Damit können aber angemessene Rest
wassermengen nicht gewährleistet werden. 
Alle bekannten Studien zum Erfordernis ökologisch vertret
barer Restwassermengen weisen unmissverständUch darauf 
hin, ·dass gegenüber dem Konzept des Bundesrates höhere 
Mindestmengen vorgeschrieben werden müssten, wenn 
diese ökologischen Massstäbe genügen soßen. Die neueste 
Studie der Eawag - es handelt sich bei der Eawag immerhin 
um die zuständige Fachstelle des Bundes - datiert vom Ja
nuar 1989 und stellt fest, dass die auf 0347 beruhenden Min
destmengen keinesfalls genügen und statt dessen als Be
zugsgrösse die Abflussmenge gewählt werden müsse, die 
übers Jahr gesehen am häufigsten auftritt, und das ist die · 
Grösse 0300. 
Die Grösse 0300 hat eine zentrale, gewässerökologische Be
deutung. Nur mit diesem Minimalabfluss kann der Verfas
sungsauftrag der Sicherung angemessener Restwassermen
gen letztlich ausgeführtwerden. Nach dieser neuen Studie der 
Eawag braucht es zur Erhaltung der Lebensgemeinschaften 
im Wasser sogar mehr, nämlich zusätzlich zu den Minimal
mengen eine maximale Begrenzung der Wasserentnahme, 
~it bei periodisch stärkeren Abflüssen auch die Dynamik 
des Gewässers erhalten bleibt 
Beim Antrag der Minderheit II, den ich vertrete, handelt es sich 
somit um einen Minimalantrag, einen Antrag für eine mass
volle Verschärfung der Mindestanforderung gegenüber dem 
Konzept des Bundesrates um rund 50 Prozent, eine Verschär
fung, die aber unter ökologischen Gesichtspunkten unab
dingbar Ist. In der Kommission sind Verschärfungsanträge be
handelt worden, die weit über diesen Minderheitsantrag II hin
ausgegangen sind. Wir haben nur den massvollsten aufrecht
erhalten. 
Natürlich ist einzuräumen, dass die Nutzung der Wasserkraft 
mit der Wahl der Grösse Q300 etwas stärker eingeschränkt 
wOrde als mit dem bµndesrätllchen Konzept, das auf 0347 be
ruht Die Einbusse gegenüber dem bundesrätllchen Konzept 
ist aber nicht so gross, wie man auf den ersten Blick anneh
men könnte: 9,3 Prozent gegenüber 5,8 Prozent oder 3,4 Gi
gawattstunden gegenüber 1,9 Gigawattstunden bis zum 
Jahre 2070 nach den Angaben der Verwaltung in der Kommis
sion. 
Das bedeutet jedenfalls nur einen kleinen Bruchteil des Spar
potentials gemäss den EG-Szenarien. Wir verkennen - noch 
einmal-auch nicht, dass mit der Wahl von 0300 ein etwas hö
herer Nutzungsverzicht der Wasserkraft durch die Bergregio
nen verbunden ist als bei der Wahl der Grösse Q347. Diese 
Nutzungsverzichte müssen gegebenenfalls durch Aus
gleichsleistungen entschädigt werden, die wir ausdrücklich 
befürworten. Dieser beschränkte Nutzungsverzicht Ist aber 
eine Voraussetzung dafür, dass die ökologischen Funktionen 

des Gewässers erhalten werden können und dass der Verfas
sungsauftrag auf Sicherung angemessener Restwassermen
gen endlich eingelöst wird. 
Zum Schluss: An den Restwassermengen entscheidet sich 
letztlich das Schicksal des Gewässerschutzgesetzes. Wenn 
diese Revision gegenüber der Initiative die Bezeichnung «indi
rekter Gegenvorschlag» verdienen soll, müssen die angemes
senen Restwassermengen in einem ökologisch vertretbaren 
Ausmass festgeschrieben werden, und dann müssen Sie der 
Minderheit II zu Artikel 31 zustimmen. · 

EJühler: Die vom Bundesrat und der Kommission vorgeschla
gene Lösung mit der mathematischen Formel setzt eine Was
sermenge in Abhängigkeit zu einer ande·ren Wassermenge. 
Diese Menge wird aufgrund der Formel bestimmt und über
haupt nicht ökologisch begründet Anhand eines Beispiels 
kann ich Ihnen das vielleicht einigermassen verständlich er
läutern: 
Beim Rhein zwischen Domat/Ems (Graubünden) und der Kan
tonsgrenze Graubünden/St Gallen besteht ein Konzessions
gesuch für die Wassernutzung. Gemäss der Formel, wie sie in 
Artt1<el 31 des Gesetzes vorgesehen ist, müssten 6 m3 pro Se
kunde Restwassser im Rhein belassen werden. Der Kanton 
Graubünden hat eine UVP dieses Projekts verlangt Darin 
kommt man zum Schluss, dass aus ökologischer Sicht 17 m3 
pro Sekunde im Rhein belassen werden müssen, also dreimal 
mehr, als die Formel vorschreibt Andererseits haben wir in der 
Kommission gehört, dass Im Kanton Url, insbesondere ober
halb der Waldgrenze, mit der Formel zum Tell -vor allem bei 
klelnen Bächen - bedeutend mehr Wasser zurückbelassen 
werden muss, als aus ökologischer Sicht nötig Wäre. 
Diese beiden Beispiele zeigen. dass eine mathematische For
mel die Bedürfnisse der Natur nie erfüllen kann. Jedes Gewäs
ser ist als lridMduum verschieden und als solches auch ver
schieden zu behandeln. Das Flussbett, die Steilheit des Was
serlaufes, die Fauna und Flora des Wassers und vieles mehr 
machen diese Unterschiede aus. Diesen Unterschieden 
müsste man Rechnung tragen, wenn män eine ökologisch be
gründete Restwassermenge Im Wasserlauf belassen wollte. 
Es gäbe eine Möglichkeit, dies zu tun. Es muss für jedes Kraft
werk, das gebaut wird, eine UVP gemachtwerden, man würde 
der Sache bedeutend besser gerecht, wenn der Bundesrat für 
jedes einzelne Gewässer die durch die lJVP ermittelte Wasser
menge als Restwassermenge bestimmen wOrde. 
Ich stelle keinen Antrag, weit Ich In der Kommission gesehen 
habe, dass man lieber einer unsinnigen Formel als einer öko
logisch begründeten Lösung zustimmt Ich wollte Ihnen ein
fach mitteßen, dass Sie mit der Formel der Kommission einen 
ökologisch völlig falschen Beschluss fassen. 

Meler-Glattfelden: Seit Dezember 1975 ist der Bund verpflich
tet, auf dem Gesetzeswege für die Sicherung von angemesse
nen Restwassermengen zu sorgen. Seither sind Jahre ver
gangen, und erst auf Druck der Gewässerschutz-Initiative be
quemte sich der Bundesrat zur Gesetzesrevision mit Vorschrif
ten für Restwassermengen. 
In der Botschaft auf Seite 11 heisst es: aWir» - das heisst der 
Bundesrat-«teilen die Auffassung der Initianten. Die Zielrich
tung der Initiative erachten wir denn auch grundsätzlich als 
richtig.» 
Auf Seite 18 der Botschaft schwächt der Bundesrat ab. Er 
schreibt «Restwasservorschriften dürfen also nicht aus
schliessllch auf den Schutz der Wasservorkommen abge
stimmt sein. Die Interessen der Nutzung sind glelchermassen 
zu berücksichtigen.» Das wird denn auch wacker gemacht, 
und auf Seite 29 schreibt der Bundesrat «Diese Mindest
mengen genügen indes dem verfassungsr9ci1tllchen Krite
:r1um der Angemessenheit noch nicht» 
Die Kantone sollen deshalb aufgrund einer Interessenab
wägung zwischen Nutzung und Schutz die Mindestmenge im 
Einzelfalle erhöhen. Der Bund schiebt den Volksauftrag den 
Kantonen zu. Wie gewisse Kantone solche i:sundesaufträge er
füllen, wissen wir vom Raumplanungsgesetz her. 
Ich will hier klar festhalten: Der geltende Verfassungsartikel 
24bis verpflichtet ausdrücklich den Bund - und nicht die Kan-
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tonal - zum Erlass von Bestimmungen über angemessene 
und nicht über minimale Restwassermengen. Eine Studie der 
Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserrei
nigung und Gewässerschutz in Dübendorf verlangt ausdrück
lich, dass die Festlegung von Restwassermengen von der so
genannten häufigsten Abflussmenge- das entspricht Q300 -
auszugehen hat Q300 entspricht einer Abflussmenge, die an 
300 Tagen pro Jahr vom Fluss erreicht oder überschritten 
wird. 
Was aber macht der Bundesrat? Er schlägt uil$ Q347 vor, mit 
der scheinheiligen Erklärung - ich zitiere aus Seite 70 der Bot
schaft-: «Da in den hydrographischen Jahrbüchern nicht die 
häufigste Abflussmenge Q300, sondern die Abflussmenge 
Q347 angegeben ist, beziehen sich die Mindestmengen des 
Entwurfs auf diese Massgrösse.» 
Das glauberr wir nicht! Es geht doch schlicht und einfach 
darum, noch mehr Wasser der Nutzung zuzuführen und noch 
weniger Wasser den Bächen und Flüssen zu belassen. 
Ich rufe Sie deshalb auf: Stimmen Sie dem Minderheitsantrag 
der Kommission, dem Antrag Rechstelner, zu. Damit erhöhen 
Sie die Restwassermenge in den Flüssen um ungefähr50 Pro- , 
zent, was - ökologisch betrachtet - ln den meiste'1 Fällen lei
der Immer noch zu wenig Ist 

Columberg: Es Ist sehr schön, dass wir Umweltschutz und 
Gewässerschutz betreiben, aber wir sollten bei unserem Elfer 
das Mass nichtverlieren. Ich muss Sie wirklich bitten, den Min
derheitsantrag II abzulehnen. 
Eine angemessene Restwessennenge Ist unerlässlich. Dazu 
stehen wir, insbesondere auch die geschlossene-CVP-Frak
tion. Es Ist jedoch nicht ein,fach, die richtige Menge zu bestim
men, damit keine wesentlichen Veränderungen des Oekosy
stems erfolgen. Auch die Wissenschafter bekunden MOhe. Sie 
bestätigen, dass eine einfache Methode zur Festlegung der 
Restwassermenge nicht bestehe. In den Hearings wurde u. a. 
gesagt, es müssten noch zahlreiche Untersuchungen vorge
nommen, Studien ausgearbeitet und Erfahrungen gesammelt 
werden, damit die Restwassermenge In einigen Jahren mit 
weniger Aufwand festgelegt werden kann. 
Nun haben wir diese Formel. ~le Ist keine glücklfche Lösung, 
aber wir haben keine bessere gefunden. Es Ist eine schemati
sche Regelung für das ganze Land. Unter diesen Umständen 
müssen wir mit der Festlegung der Restwassermenge sehr zu-
rückhaltend sein. . 
Der Bundesrat hat eine vernünftige Kompromisslösung vorge
schlagen. Mit der Annahme des Antrages Loretan haben Sie 
diese Mindestansätze bereits wesentlich verschärft. Darum 
bitte Ich Sie inständig: Stimmen Sie der Kompromisslösung 
zu, damit wir zu einervemünftigen Lösung gelangen! 

Bodenmann: Es geht nicht nur um Gewässerschutz, sondem 
es geht-wie Herr Bundesrat Cottl Immer wieder betont hat
auch um Energiepolitik. Im Zentrum müsste die Frage stehen: 
Wieviel Energie braucht die Schweiz in den kommenden Jahr-
zehnten? ' 
Die Eges-Studlen zeigen auf, dass mittelfristig der Energiever
brauch und das wirtschaftliche Wachstum, Herr Bundesrat 
Cottl, entkoppelt werden können und dass wir nicht nur den 
Ausweg von mehr Atomkraftwerken haben. Im Jahre 2025 
können wir bei gleichem Wl~stum sowohl 40 als 

· auch 70 MIiiiarden Kilowattstunden Strom in diesem Land ver-
brauchen. Es steht heute - soweit das wissenschaftlich ab
zuklären ist- fest, dass wir den Ausstieg aus der Kernenergie 
schaffen können, wenn wir es wollen, und dies erst noch ohne 
Komfortverlust 
Dieses Umsteigen liegt Im Interesse der Wasserschlosskan
tone, wen. sie in einem künftigen Energiesparszenarium so
wohl quantitativ wie qualitativ die entscheidenden Strompro
duzenten sein werden. 
Die Frage steht im Raum: Können wir aus der Kernenergie 
aussteigen und gleichzeitig ~ie Restwassermen9en erhöhen? 
Die Antwort fällt differenziert aus. · 
Bei der Gewässerschutz-Initiative treten die höheren Verluste 
unverzüglich in den nächsten Jahren auf. Anders bei den Vor
schlägen der Kommission und von Herrn Rechsteiner. Hier 

treten die namhaften Verluste erst im nächsten Jahrtausend 
ein. Die Gesamtsumme der Verluste beim Antrag Rechstei
ner beträgt bis in das Jahr 2070 - dann sollten wir ja doch 
im Zeitalter der Sonnenenergie sein - nicht 1J1ehr als 1 o Pro
zent der Differenz zwischen den beiden obgenannten Eges
Szenarlen. 
Die Anträge sowohl der Kommission wie auch des Bundes
rates scheinen mir in ihrer zeitlichen Abfolge ein sinnvoller 
Kompromiss. Auf den Zeitpunkt des Heimfalles sollen jeweils 
die Restwassermengen erhöht werden. Zwei Fragen stehen 
.im Zeitpunkt des Heimfalles also Im Vordergrund: 
1. Welche Restwassermengen sind ökologisch noch vertret
bar? 
2. Wer trägt die Ausfälle, die den konzessionierenden Gemein
, den und Kantonen aufgrund der höheren Restwassermengen 
entstehen? 
Ich persönlich war lange Zelt der Ansicht, man könne es 
auch mit etwas weniger Restwasser machen. Heute steht 
aufgrund der vorhandenen Untersuchungen fest, dass wir in 
etwa in die Richtung des Antrages Rechsteiner gehen sollten. 
Von selten der Wasserschlosskantone konnten keine nam
haften Untersuchungen vorgelegt werden, die das Gegenteil 

·. beweisen. Das Ist so und nicht anders. 
Die zeitlich gestaffelten Verluste, welche sich beim Vorschlag 
Rechsteiner im nächsten Jahrtausend auf 3 MIiiiarden Kilo
wattstunden belaufen werden, erzeugen Verluste bei finanz
schwachen Gemeinden und Kantonen. Deshalb können hö
here Restwassermengen nur akzeptiert werden, wenn der 
Rat gleichzeitig auch dem LandSchaftsrappen In der Version 
der Minderheit I zustirl"unt; sonst Ist nämlich die Gewässer
schutz-Initiative für die betroffenen Wasserschlosskantone 
sinnvoller, weil hier die Entschädigung auch sofort geschul
det wäre. 
Die Position der SP im Rahmen dieser Revision lst klar. Wir 
sind für genügend Restwasser. Wir verteidigen aber auch 
die Snnahmen der betroffenen finanzschwachen Kantone 
und Gemeinden, die nicht bereits Im Geld schwimmen. 
Niemand profitiert von höheren Restwassermengen mehr als 
die Bewohner des Berggebietes. Wir leben in diesem Raum, 
wir arbe1ten·in diesem Raum, und einige von uns fischen und 
erholen sich auch in diesem Raum. Wer, wenn nicht die 
Bevölkerung des Berggebietes, hat ein Interesse an Bächen, 
die nicht ausgetrocknet sind? 

Rüttlmann, Berichterstatter: Wir· sind beim Herzstück der 
ganzen Gesetzesberatung angekommen, wie das Herr Rech
steiner angetönt hat Wir haben In der Kommission auch 
entsprechend lange und seriös diskutiert und schlussendlich 
mit 13 zu 8 Stimmen die Restwassermengenregelung, wie 
sie der Bundesrat vorgeschlagen und der Ständerat übernom
men hat, genehmigt Es ging ja vorerst darum, ob man über
haupt diese Restwassermengen ins Gaset% festschreiben 
wollte oder nicht In diesem Punkt hat sich die Kommission 
ganz eindeutig für dieses Zweistufensystem ausgesprochen, 
Indem in Artikel 31 die Restwassermengen festgelegt und in 
Artikel 32 den Kantonen die Aufgabe gegeben wird, diese 
Restwassermengen zu erhöhen .und bei ganz wenigen Aus
nahmen, gewissermassen in Notstandssituationen, allenfalls 
darunter zu gehen. Wir kommen bei Artikel 32 darauf zurück. 
Ich möchte betonen, dass diese Restwassermengen - ich 
vergleiche jetzt mit Artikel 14 von gestern, mit den drei Dünger
grossvleheinheiten - eine Last sind; es Ist nicht so seibstvei'
stänctlich, dass man, das akzeptiert. Man hat es aber ak
zeptiert. Niemand hat dort einen Antrag gestellt, höher zu 
gehen oder, überhaupt nicht aufzunehmen. So ist es auch 
hier bei Artikel 31, wo akzeptiert Ist, dass diese Restwasser
mengen, die der Bundesrat vorschlägt, richtig seien und 

· übernommen werden müssen. . 
Es Ist verständlich, dass die Elektrizitätswirtschaft daran keine 
Freude hat, so wenig wie die Wasserschlosskantone, denen 
so Wasserzinsen entgehen. Man spricht von 6 Prozent Pro
duktionsverlust, und mit dem Antrag RechSteiner, mit dem 
Q300, geht das empfindlich höher, also ungefähr auf ins
gesamt 1 O Prozent Das sind selbstverständlich Schätzun
gen. Niemand bestreitet ja, dass die Produktl~n mit diesen 
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Restwassennengen eingeschränkt wird, aber wir haben die 
Aufgabe, sie festzuschreiben und anzuwenden. Darüber strei
tet niemand. 
Die Prognose, Herr Bodenmann, dass wir uns im Jahre 2070 
sogar mit Sonnenenergie durchschlagen können, ist eine 
gute Hoffnung. Ich möchte auch diese Hoffnung haben, habe 
sie aber effektiv nicht Unsere Wirtschaft braucht Energie, je
der Mann und jede Frau brauchen Energie, vom Morgen bis 
zum Abend und sogar noch die Nacht hindurch. Unsere junge 
Generation-Sie, Herr Rechsteiner und Herr Bodenmann, und 
viele weitere in unserem Rat gehören dazu - muss einen Aus
weg aus dieser Sackgasse zeigen. Wir kommen in eine Sack
gasse- Sie können das belächeln oder nicht, aber davon bin 
ich voll überzeugt Der Energieverbrauch steigt von Jahr zu 
Jahr. Alles spricht vom Sparen, aber offenbar hält sich nie-
mand daran. , 
Die Regelung der Restwassermerigen bis 50 Liter Minimum 
wird verschiedene Betreiber von Kleinkraftwerken veranlas
sen, die Konzession und auch die Bauten nicht mehr zu emeu
em, weil das nicht mehr wirtschaftlich sein wird. Kurz und gut, 
ich möchte nicht weiter ausholen: Die Formel 0347 ist nicht 
nur in der Schweiz, sondern auch intematlonal anerkannt Ich 
möchte mir nicht anmassen, zu erklären, wie das genau be
rechnet ist. Aber es gibt einem gewissen Herrn Matthey, der 
diese Formel erfunden hat. Auch die Eawag geht von der 
Matthey-Formel aus und operiert mit ihr. • 
Wir haben keinen Anlass, diesen Berechnungen der Inge
nieure und der Wasserbauer nicht zu folgen, sondern es geht 
darum, dass wlrwlssen, was wir beschliessen und was das für 
Folgen hat. Wir sind dafür, dass wir diese Einschränkungen 
machen, weil wir sie der Verfassung wegen machen müssen. 
Ich möcl\te wie Herr Columberg ausrufen: ..Uebertreiben wir 
es nicht und schütten wir das Kind nicht mit dem Bade ausl» 
Das sind die Gründe, warum wir uns mehrheitlich für die Rege
lung des Bundesrates entschieden haben. Wie gesagt, der 
Antrag der Minderheit II wurde der Mehrheit gegenüberge
stellt Die Mehrheit hat mit 13 zu 8 Stimmen obsiegt Ich 
möchte Sie bitten, der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Rebeaud, rapporteur: Les formules mathematlques que 
nous ont dOMees les speclallstes de Suisse et de l'etranger 
pour calculer !es debits mlnlmums sont relatlvement simples. 
..a,. signifie probablement quantlte, on n'apas reussl ä retrou
ver l'etymologie. Vous devez savoir que le debit du torrent que 
l'onveutconsldererfaitl'objetd'unreleve,qu'onmesurecom
blen de litres coulent a 1a seconde et qua. au bout de l'annee, 
les 365 jours sont ordonnes non pas selon l'ordre chronologi
que, mals selon !'ordre däcroissant des dltbits. C'est-a-dlre 
que le jour du debit le plus important est le jour numero 1, le 
jour du debit juste en-dessous est le Jour numero 2 etc., 
jusqu'au jour ou II y a le dltbit le plus bas qui se trouve Mre le 
365eme, On etablit donc un ordre de quantlte qui n'a rien a 
voir avec 1a chronologie. 
SI vous imaginez cette courbe, qui est d'allleurs dessinee 
dans le message, du jour le plus hautjusqu'au jour le plus bas 
vous aveza peu pres une constante. Si vous tlrez une horizon
tale au 300me Jour, vous arrivez a une certalne quantite d'eau, 
sl vous tlrez une horizontale au 347me Jour, vous arrivez a une 
quantite d'eau necessalrement inferieure. Voita pourquoi 1a 
propositlon de M. Rechsteiner accorderait un debit mlnlmum 
superieur dans tous les cas a ce que donne la formule Q 347 
qua nous propose le Conseil fedltral. 
Je rappelle a M. Bühler - qui a mis en evidance a juste tltre 
l'insufflsance de ce critere quantltatlf-qu'il fait une erreur. Les 
criteres donnes par cette formule mathematlque ne constl-

. tuent en rien une norme biologique perrnettant de dire, pour 
tout cours d'eau, quel est le minlmum convenable. La formule 
mathematlqua utllisee par le Conseil federal, sur la base des 
travaux de M. Matthey et des travaux reconnus au niveau Inter
national, fixe un minimum absolu. La norme doit Mre calculee 
pour chaque cours d'eau - comme vous l'avez dit- en fonc-

. tlon des caracteristlques biologiques, topographiques du 
cours d'eau consldere. L'exemple que vous avez donne du·· 
Rhln avant l'embouctiura dans le lac de Constance est tout-a
fait pariant, le debit minimum etant d'un tlers par rapport a ce 

qua devrait etre, d'apres la biologie, le debit minimum conve
nable. 
Je rappella a M. Bühler que les minimums absolus imposes 
par le projet aux cantons et aux entreprises de forces motrices 
ne constltueront pas, dans la plupart des cas, les debits mini
mums figurant dans la concesslon, car las cantons ont le de
voir, pour chaque cours d'eau, de faire pratlquement ce que 
M. Müller demande, c'est-a-dire une etude d'impact. une 
etude d'impact qui ne porte pas son nom - nous en parlerons 
tout ä l'heure ä l'examen de l'artlcle 34. Les cantons doivent, 
pour pouvoir accorder une concesssion,.faire un examen des 
effets que le prelevement aura sur la biologie du cours d'eau et 
sur l'environnement en general. Ce n'est pas une etude d'im
pactau sens de laloi sur la protection de l'environnement mals 
celasuppose une etude complete des effets du prelevement 
Cette etude, Monsieur Bühler, servira ensuite a savoir quel est 
l'optlmum et cet optlmum sera mls en balance par le canton 
avec les autres interets en presence pour arriver a un compro
mis. La necessite d'avoir un minimum garantl resulte d'un ju
gement politlque touf simple: a l'echelon federal, nous vou- . 
Ions evlter que des cantons negligent totalement les interets 
de la nature et se vouent totalement aux interets des compa
gnies d'electricitlt. C'est un garde-fou considltre comme un 
minimum, ce n'est pas, Monsieur Bühler - et nous sommes 
parfaitement d'accord la-dessus- juste du point de vue ecoto
gique, c'est regulierement, toujours et par systeme, insuffl-
sant . 
L'insufflsance de ces debits minimums tels que nous les pro
pose le Conseil federal a ltte reconnue par le Conseil federal, 
confirmee par toutes les expertlses scientifiques que nous 
avons pu avofr sous les yeux et confirmee egatement par les 
experts de l'EAWAG qui ont fait des etudes sur les torrents 
suisses a cet egard. . 
Monsieur Meier, je ne crois pas que nous pouvons faire au 
Conseil fedltral la proces d'intentlon d'avoir apere un tour de 
passe-passe en prenant la formule de M. Matthey qui, effectl
vement, lttait fondee sur le Q300 'pour gagner un petlt peu 
d'eau pour l'ltlectricitlt en gllssant en Q347. Ce que les person
nes qui onttravallllt pour le Conseil federal ontfait, c'est utlliser 
le critere 0347, d'usage plus courant sur le plan international 
que le Q300, et operer un transfert, c'est-a-dlre une modifica
tlon des chiffres pour que les precltdentes exigences minima
les exprlmees en 0347 correspondent aux nouvelles exigen
ces exprimees aujourd'hui en 0300. La difference exprimee 
entre Q3QO et 0347 reviendrait, d'apres les calculs de l'admi
nistration, a priver a terme, vers 2070, les compagnies d'elec
tricite de 9,4-9,5 jusqu'a 10 pour cent de l'etectricitlt qu'elles 
peuvent produlre aujourd'hul, alors qu'avec la formule 0347 
proposee par te Conseil federal, cette perte virtuelle est de 
5,6 pour cent C'est une diffltrence iniportante qui correspond 
au maximum qu'auralent les torrents. 
Pour terminer, j'almerais attirer votre attentlon sur une ques
tlon de procedure. M. Schmldhalter aura probablement re
marqult que je me trouve dans une mlnorite et non dans l'au
tre.11 setrouve que cette minorite est aujourd'hui la majoritlt du 
conseil, puisque vous avez approuve par 71 voix contre 67 la 
propositlon de M. Loretan. Nous ne pouvons pas, si nous vo
tons maintenant pour 1a propositlon Rechsteiner, sauver la 
propositlon de M. Loretan tout a !'heure. M. Rechstelner expli
que que 1a mltthode de calcul par Q300 qu'll propose, s'en
tend pour les prelevements dans les cours d'eau a debit per
manent SI nous votlons la propositlon de M. Rechstelner, 
nous annulerions ce que nous avons donne tout a l'heure a 
M. Loretan. 
La majoritlt de la commission s'en tlent ä la propositlon du 
Conseil federal, eile l'a exprimlt en accordant sa prefltrence ä 
cette version par 13 voix contre 8 a la propositlon Rechsteiner. 
J'aimerais que le president, lorsqu'il ordonnera le vote, con
firme ou infirme ce que jeviens de dlre, c'est-a-dire que si nous 
acceptons la propositlon Rechsteiner, a mon sens, nous an
nulons le vote precedent sur 1a propositlon de M. Loretan. 

Bundesrat Cottl: Mit gutem Recht ist gesagt worden, dass wir · 
hier bei einem zweiten Kernpunkt dieser Gesetzesrevision an
gelangt sind. Wenn gestern bei den Fragen des qualitativen 
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Gewässerschutzes in bezug auf die Landwirtschaft eine Kom
promisslösung gefunden worden ist, die tatsächlich von gros
ser Bedeutung ist. braucht man wahrscheinlich kein Prophet 
zu sein, um vorauszusagen, dass zwischen diesem Rat und 
dfiHTl Ständerat bei den Restwassermengen noch verschie
dene Differenzen bestehen werden. Das ist auch normal so. 
Die Auffassung des Bundesrates ist, dass der Ständerat mit 
der Ausnahmeregelung von Artikel 32 die allgemeine Rest
wassermengenregelung ausgehöhlt und zunichte gemacht 
hat 
Der Nationalrat möchte im Sinne des Antrages der Kommis
sionsminderheit über die Anträge des Bundesrates hinaus-
gehen. Deshalb Ist es wahrscheinlich auch nicht sehr gewagt 
zu sagen, dass der Weg des Bundesrates am Schluss der aus
gewogenere sein wird, der sich aus diesen verständßchen In
teressenkonflikten ergeben wird. 
Herr Bühler, darf Ich Ihnen eine Antwort geben? Wenn Sie die
sem wissenschaftlich erhärteten Wert jede Bedeutung abspre
chen, dann liegen Sie slcherfalsch. 
Darf ich noch einmal die Lösung des Bundesrates In Erinne
rung rufen? Es Ist die zweistufige Lösung, die dem Bund eine 
minimale Regelung überträgt und den Kantonen In Artikel 33 
die Verantwortung überlässt, zusätzliche Regelungen dort zu 
treffen, wo sich dies aufgrund der spezifischen Situation, der 
Morphologie des Geländes, als nötig erweist Deshalb also 
eine zweistufige Lösung, wo der Bund minimale, überall an
wendbare Mindestwasserregelungen vorschreibt 
Die Idee, Herr Bühler, mit der UVP diesem Problem zuvorzu
kommen, zeugt- lassen Sie mich das sagen -von einem ge
wissen Unverständnis für das Instrument der UVP selber. Es 
Ist Ja immer wieder gesagt worden - und Ich muss das bete,. 
nen-: Die UVP setzt kein neues Recht Sie Ist.nur da, um um
fassend festzustellen, ob das geltende Recht tatsächlich In al
len Bereichen angewendet wird oder nicht Deshalb Ist es un
denkbar, von der UVP Lösungen zu verlangen; sie stellt ja nur 
Rechtsanwendung fest, Herr Bühlerl Die Rechtsetzung muss 
hier Im Gewässerschutzgesetz festgehalten werden. Die UVP 
ist für den von Ihnen genannten Zweck ein untaugliches Mittel. 
Dabei kommt aber die Kommissionsminderheit zum Schluss, 
dass die Anträge des Bundesrates zuwenig weit gehen. Darf 
Ich zwei Bemerkungen dazu anbringen? Es Ist eine Selbstver
ständlichkeit, dass eine Regelung 0300 im Gewässerschutz 
weiter geht als die Regelung Q347. 
Die Studien der Eawag haben festgestellt-und wir haben de
ren Vertreter in der Kommission gehört-, dass die bundesrät
lichen Regelungen als Mindestregelungen durchaus anwend
bar sind, zumal - und jetzt wende ich mich insbesondere an 
die Kommissionsminderheit - durch Artikel 33 die Kantone 
verpflichtet werden, weiterzugehen, dort. wo die Morphologie 
des Geländes und die Betrachtung des Einzelfalles das verlan
gen. 
Es ist nach Auffassung des Bundesrates unangebracht, hier 
die Mindestregelung weiter nach oben zu setzen. Es wird Auf
gabe der Kantone sein,. wenn nötig weiter oben Grenzen zu 
setzen. Die Lösung der Kommission führt zu Mlnderproduktlo
nen, die etwa doppelt so hoch liegen wie nach Antrag des Bun
desrates • .Hier komme Ich wieder einmal zur Ueberzeugung, 
dass die Lösung des Bundesrates wahrhaftig die ausgewoge
nere Ist 
Ich komme zum Schluss: Wir fühlen uns wieder einmal In der 
Mitte zwischen dem Ständerat, der die Restwassermengen 
aushöhlt, und der Minderheit der Kommission, die Mindestre
gelungen - Ich betone: Mindestregelungen - eindeutig zu 
hoch ansetzt 

Le presldent: Pour la clarte du vote, nous allons opposer la 
mlnorite II ä la proposltlon de 1a majorite, avec blen entendu 
l'lntegratlon du texte qul a ete vote, ä savolr celul de la mlno
rite I Loretan, sott la reprise du texte qul etait propose ä l'artl
cle 29. 

Abs. 1 AbUussmenge-AJ. 1 Debit 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Abs.2-AJ.2 
Angenommen-Adopte 

Art.32 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
.... Fällen die Mindestmengen tiefer ansetzen: 
a. ... . 
b .... . 
C. •••• 
Abs.2und3 
Streichen 

Minderheit 

96Stimmen 
55Stimmen 

(Danuser, Ammann, Longet. Loretan, Mauch Ursula, Re
beaud, Rechsteiner) 
Abs.1 . 
Die Kantone können In folgenden Fällen die Mindestmenge 
tiefer ansetzen: 
a. in Notsituationen für befristete Entnahmen, insbesondere 
zur Trinkwasserversorgung, für Löschzwecke oder zur land
wlrtschaftllchen Bewässerung. 
b. Streichen 
c. Streichen 
d. zwischen 10 und30 Prozent bei Fllessgewm;sem, deren Ab
flussmenge Q347 4000 1/s übersteigt und bei denen keine 
überwiegenden Interessen an der Erhaltung oder Verbesse
rung der Flusslandschaft entgegenstehen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schmldhsfter 
Abs.1Bstd 
d. sofern mit Hilfe einer Umweltverträglichkeitsprüfung ein ge
ringerer Bedarf an Restwasser nachgewiesen W!ffl1en kann. 

Antrag Flscher-Häggllngen 
Abs.2und3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.32 . 
Proposition de 1a commlsslon 
Majorlte 
AJ: 1 
Les cantons peuvent autorlser des debits minimaux inferieurs 
dans les cas suivants: 
a. .... 
b •.•.. 
C. .... 
Al.2et3 
Biffer 

Mlnorite . 
(Danuser, Ammann, Longet, Loretan, Mauch Ursula, ~ 
beaud, Rechsteiner) 
AJ.1 
Les cantons peuventfixer des debits minimaux Interieurs dans 
les cas sulvants: 
a. Dans les cas d'urgence, lorsqu'il s'agit de proceder a des 
prelevements d'eau temporalres destlnes notamment ä assu
rer l'approvislonnement en eau potable, eteindre les incen
dles ou assurer l'lrrlgatlon des terres agricoles. 
b. Biffer 
c. Biffer 
d. Entre 10 et 30 pour cent pour les cours d'eau dont le debit 
Q347 est superleur a 40001/s et pour lesquels il n'exlste pas 
d'lntel'!Ms preponderants en. faveur de la sauvegarde ou de 
l'amelioratlon du paysage. 
AJ.2 
Adherer a la declsion du Conseil federat 
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Proposition Schmidhalter 
Al. 1/etd 
d. Lorsqu'une etude d'impact montre que le debit residual 
peut etre abaisse. -

Proposition Fischer-Hägglingen 
Al.2et3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Frau Danuser, Sprecherin der Minderheit: Zum ersten Mal re
geln wir In der Schweiz den quantitativen Gewässerschutz. Wir 
tun einen ersten Schritt. Wenn wir diesen ersten Schritt im Sinn 
und Geist der Mehrheit tun, dann wird er sicher böse enden. 
Dann, Herr Kommissionspräsident, schütten Sie wirklich das 
Kind mit dem Bade aus, respektive Sie schütten die vorhin be
schlossenen minimalen Restwassermengen wieder aus den 
Bachbetten hinaus; Herr Bundesrat Cotti hat deutlich gesagt, 
dass das eine Aushöhlung sei. Nirgends so deutlich wie hier 
stellt sich die Frage: Kilowatt oder Gewässerschutz? Wenn Sie 
auf der Fahne unseren Minderheitsantrag ansehen, bitte ich 
Sie, ihn mit der Bundesratsfassung zu vergleichen. Wir fragen 
uns, ob die Verfassungsmässigkelt noch erfüllt Ist, wenn die 
Kantone ermächtigt werden, die Mindestmengen tiefer anzu
setzen, als es die Alarmgrenzen vorschreiben. Der Verfas
sungsauftrag, den wir hier konkretisieren, helsst Sicherung 
angemessener Restwassermengen. Wir setzen in Artikel 31 
nur Alarmgrenzen fest. nicht angemessene Restwassermen
gen. Damit der Verfassungsauftrag als erfüllt betrachtet wer
den kann, dürfen wir die Kantone doch nur in einer Richtung 
ermächtigen: nämlich die Restwassermengen höher anzuset
zen und keinesfalls tiefer. Ich zitiere aus der Botschaft: «Ge
genstand der Abwägung kann immer nur eine die Mindest
menge übersteigende Restwassermenge sein.» 
Bei der Luftreinhaltung haben wir das so gelöst Die Kantone 
nehmen die Immissionsvorschriften, die Grenzwerte für die 
Luftreinhaltung, als Massstab. Im Bnzelfall können Sie sie ver
schärfen, wohtgemerktverschärfen, nichtaushöhlenl HerrNe
blker sagte: "Käse ist eine Qualitätsbezeichnung, aber nicht, 
wenn es um die Gesetzgebung geht» Aber hier schaffen wir 
Schlupflöcher mit den Ausnahmen. 
Sollen wir ein Gewässerschutzgesetz machen, von dem man 
sagen muss: Keines wäre besser als dieses? Professor Noll 
fand, es gebe Gesetze, die vor dem allgemein menschlichen 
Bewusstsein als verbrecherische Gesetze erkannt werden. 
Soll dieses Gewässerschutzgesetz ein solches werden? 
Schon die Mindestmengen sind weniger als Mindestmengen. 
Nicht einmal das stimmt, dass sie das Existenzminimum für 
die Wasserlebewelt darstellen. Die Mindestmengen nach Arti
kel 31 sind zuwenig zum Leben, zuviel zum Sterben. Hier sind 
Krämereien fehl am Platz. 
Stellen Sie sich vor, wieviele Bäche oberhalb von 1700 m ü. M. 
entsprlngenl Und stellen Sie sich auch vor, wie lange 1000 
Meter sind, wie schön und anstrengend es sein kann, auf eige
nen Füssen einem Bachlauf bergaufwärts 1000 Meter lang zu 
folgen! Die Ausnahmen, die sowohl Bundesrat wie Ständerat 
zulassen wollen, sind völlig indiskutabel; sie würden die 
Trockenlegung dieser Bachläufe gestatten. Sie würden erlau
ben, dass die Kantone die Alarmgrenzen der Wasserführung 
unter bestimmten Bedingungen gar nicht anerkennen müs
sen. 
Der Direktionspräsident der Atel, Herr Dr. Ernst Trümpy, hat 
vor dem Ständerat ausgesagt «Es sind in jüngerer zeit keine 
Fälle bekannt, in denen die Kantone ungenügende Restwas
serführungen akzeptiert hätten. Die heute beanstandeten zu 
kleinen Restwasserführungen stammen von Konzessionspro
jekten aus der Mitte dieses Jahrhunderts.» Das ist schlicht und 
einfach nicht wahr. 
Das Projekt llanz 11, das sich im Realisierungsstadium befin
det, setzt die Panixer Alp unter Wasser. Der Schmeurbach und 
der Slaterbach werden vollständig trockengelegt. Dies wird 
geschehen, obwohl die Verfassung die Sicherung angemes
sener Restwassermengen verlangt Das Projekt wurde in den 
siebziger Jahren eingereicht 
Einige weitere Projekte, bei denen die Kantone die Restwas-

sermenge Null akzeptiert haben: der Lagginbach, Projekt 
1983 eingereicht (die Konzession wurde vom Verwaltungsge
richt annulliert); der Mundbach, 1983 eingereicht, Restwasser
menge Null; Vaubach und Mauranzin, 1983 eingereicht, Ent
scheid des Bundesgerichts: Restwassermenge Null; die 
Blinne, 1983 eingereicht, Restwassermenge Null: Ganter
,bach, 1983 eingereicht, Restwassermenge Null. Wie gesagt, 
diese Projekte wurden von den Kantonen mit diesen Restwas
serführungen akzeptiert. 
Folgende Projekte sind von den Gemeinden mit null Restwas
sermenge genehmigt worden, jedoch bei den Kantonen noch 
hängig: Der Sapüner- und Fondeierbach, 1984 eingereicht; 
der Balnlsc-Bach, 1987 eingereicht (das ist ein Teil des Curciu
sa-Projektes von Elektrowatt und der Misoxer Kraftwerke), 
Dranee de Begne, 1986 eingereicht; Täschbach, 1984 einge
reicht; Fallerbach und Plattabach, 1984 eingereicht; Glenner, 
1985 eingereicht; Mülbach, 1985 eingereicht; Errbach, 1986 
eingereicht; Plessur, 1985 eingereicht. Sind das Beispiele ge
nug, die diese Aussagen eines hohen Herrn der Bektrizitäts-
wirtschaft Lügen strafen? , 
Natürlich werden sich die Kantone an das Gesetz halten. Sie 
sollen sich an ein modernes Gesetz halten können, das ihnen 
die Erhöhung der Restwassermengen erlaubt. Ausnahmen 
schaffen heisst, eine schlimme Situation geradewegs zu pro
grammieren. 
Unsere Berge sind ausgepresst worden wie eine Zitrone. 
Wenn Sie hier Ausnahmen gestatten, lassen Sie noch weitere 
Trockenlegungen zu. Nicht allen Kantonen ist dies so genehm 
wie dem Wasserwlrtschafterband und den Bektrizitätsge
sellschaften. 
Unsere Minderheit will diese Ausnahmen nicht Aber die Min
derheltwill trotzdem Hand bieten zu einer Ausnahme, nämlich 
dort, wo die Wasserführung eine solche zulässt, ohne dass da
bei Asche, wirbellose Wassertiere und Pflanzen zugrunde ge
hen. Sie sehen dies an unserem Vorschlag, Buchstabe d. 
ZU Buchstabe b der Fassung des Bundesrates ist noch folgen
des zu sagen: Nichtfischgewässer sind eben auch sensible 
Gebilde mit einem dynamischen Abflussregime. Sie sollten 
durch diesen Artikel nicht noch mehr in Mitleidenschaft gezo
gen werden. Es gibt auch wirbellose Wassertiere, es gibt auch 
Pflanzen. Nichtfischgewässer sind in Höhenlagen der subalpl~ 
nen und alpinen Stufe ebenso als Teil des Ganzen zu verste
hen wie die übrigen Gewässer. Auch für sie dürfen keine Aus
nahmen gelten. Hingegen erscheint der Buchstabe b der , 
Mehrheit in unserem Absatz 2 wieder. 
Wir haben in Artikel 4 die Sorgfaltspflicht beschlossen. Soll sie 
für uns als Gesetzgeber nicht auch gelten? Wir haben folgen
des beschlossen: «Jedermann ist verpflichtet, alle nach den 
'Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um nachtei
lige Bnwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden.» Finden 
Sie es vertrauenerweckend, wenn wir selber hier in diesem 
Saale diese Sorgfalt nicht anwenden? Wir würden, wenn wir 
die Ausnahmen zulassen, der Sorgfaltspflicht aufs schlimmste 
widersprechen. 
Die Minderheit der Kommission will das verhindern. Ich bitte 
Sie, ihr zuzustimmen. 

Schi'nldhalter: Ich habe mich vorsätzlich zurückgehalten, 
zum Artikel 31 noch zu sprechen. Ich habe als Ersatzmitglied 
Gelegenheit gehabt, in der Kommission diese Angelegenheit 
von unserem Standpunkt aus zu erklären. Ich muss 'Z!Nar sa
gen, dass meine Erklärungen nicht begriffen wurden. Aber ich 
glaube, es geht hier Im Parlament noch viel weiter. 
Bne Vorbemerkung an Frau Danuser: Ich kann Sie beruhigen, 
auch ich liebe jeden Bach und vor allem jede Wässerwasser
leltung, und ich spaziere jeden Morgen Dreiviertelstunden 
längs einer Wasserleitung und auch längs einer Kraftwerk
strecke. Aber auf der anderen Seite muss Ich hier doch zu Pro
tokoll geben: Ich bin Gesamtbauleiter des Kraftwerks Ganter
bach, und Frau Danuser hat hier zu Protokoll gegeben, dass 
bei dieser Realisierung die Restwassermenge Null betrage. 
Das stimmt nicht, das ist unwahr, und das muss man korrigie
ren. Wir haben nämlich - was die Restwassermenge betrifft -
bei diesem Kraftwerk. eine Vereinbarung abgeschlossen mit 

, den Fischern und den Naturschützem; wir haben ihnen ganze 
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Bäche - ganze Bäche - und ganze Täler freigelassen und ge
sagt: Wir machen keine Fassung, all diese Bäche bleiben im 
Bachlauf als Restwasser. Die Gemeinde hat freiwillig auf diese 
Einleitung verzichtet. Es ist also nicht Restwassermenge Null. 
Zum Thema: Ich glaube, es wird nicht ganzverstanden, was 

· wir hier machen. Ich werde nun versuchen, unseren Stand
punkt darzulegen. 
Mit dem Artikel 31 legen wir konkrete Mindestrestwassermen
gen fest Aber der Bundesrat hat einen Artikel 32 vorgeschla
gen mit Ausnahmen zu diesen Mindestwassermengen. Der . 
Bund behauptet in seiner Botschaft, dass dem verfassungs
rechtlichen Kriterium der Angemessenheit damit noch nicht 
Genüge geleistet ist Meiner Ansicht nach muss aber bereits 
bei der Festlegung der Mindestwassermenge die Angemes- · 
senheit berücksichtigt werden, und zwar in einer Interessen
abwägung zwischen Bund, Kanton und Gemeinde; denn das 
Verfügungsrecht über das Wasser bleibt in der Hpheit der Kan
tone und der Gemeinden. Der Bund kann Mindestwassermen
gen vorschreiben. Aber wir haben ·auch eine Ausnahmerege
lung, damit wir diese Werte nicht als sture Werte auffassen 
müssen. 
Ich gehe mit Herrn Bundesrat Cottl einig, dass wir diesen Ver
weis auf die UVP besser Im Ausnahmeartikel erwähnen als In 
der Definition der Mindestwasserregelung. Ich habe daher 
auch meinen Antrag unter den Ausnahmen gestellt 
Wie steht noch in der Botschaft? Mit Rücksicht auf die grossen 
fü1anziellen Konsequenzen in erster Linie nur bei neuer Wer
ken Restwasserbestimmungen festlegen, d. h.: Alle Kraftwerk
anlagen, die wir haben und die Im Betrieb sind, werden von 
unserer .Diskussion überhaupt nicht berührt. Ich achte den 
Standpunkt der Grünen, wenn sie sagen: Wlrwollen kein einzi
ges Kraftwerk mehr zusätzlich. Das Ist ein Standpunkt, den 
man vertreten kann. Ich kann diesen nicht vertreten, und zwar 
· aus dem ganz einfachen Grund, weil wir noch für unseren Ei
genbedarf Werke bauen müssen. 
Das Wallls produziert 1 o Milliarden l<llowattstunden Strom. Wir 
benötlglln 2,5 Milliarden Im Maximum. Das helsst, wir liefern 
ihnen 7,5 Milliarden Kilowattstunden, inklusive den Stark
stromleitungen; die stören uns auch, aber wir lassen die da: In 
dieser Situation müssen wlrvon den Partnerwerken, denen wir 
die Konzession erteilt haben, den Strom zurückkaufen. Jetzt 
sind die Gemeinden und der Kanton erstarkt, wir könnten jetzt 

· selber auch solche Werke bauen, und wir möchten jetzt am 
Schluss wenigstens für unseren Eigenbedarf einige wenige 
Kraftwerke realisieren. Wenn Sie heute zum Beispiel Artikel 28 
beschllessen oder total restriktive Restwassermengen, dann 
verunmöglichen Sie diesen Gemeinwesen, Ihre eigene Kraft 
auszunützen. Sie müssten weiterhin den Strom bei Ihnen kau
fen. Das ist die Situation. 
Auf der anderen Seite: 76 ~rezent der Kraftwerkproduktion In 
der Schweiz sind heute In der öffentlichen Hand. Ihre Kantons
räte und Ihre Regierungsräte befahl~. was 111it diesen Part
nergesellschaften passiert. Sie beschllessen ganz fromm: Die 
brauchen kein Restwasser, die können noch 30, 40 oder 50 
Jahre weiterhin die Bäche austrocknen, wie Sie sagen. Sie 
werden zwar nicht ausgetrocknet, Ich sehe keinen Bach, der 
kein Restwasser mehr hat, aber diese Behauptungen wurden 
hier trotzdem aufg•ellt 
Sie sehen also, dass Sie genau das erreichen, was wir poli
tisch nicht erreichen sollten. Im Moment des Heimfalls, wenn 
diese Werke zu den Gemeinden zurückkommen, werden 
diese Gemeinden an die Kandare genommen, bestraft, und 
erst von diesem Moment an müssen dann Restwassermen
gen im Bach belassen werden. Ist das eigentlich noch eine ge
rechte Lösung? 
Darum glaube ich, müssen wir hier wirklich offen miteinander 
reden. Wenn Sie wollen, dass wir In d1;1n Berggebieten das 
Wasser In den Bach zurückleiten, machen wir das, wenn Sie 
die wohlerworbenen Rechte enteignen. Aber Sie haben dann 
einfach keinen Strom. 
Wenn wir diese Restwasserbestlmmun9en derart beschlles- · 
sen, bauen wir keine neuen Kraftwerke mehr, wir haben auf 
Zeit Verluste; und - Herr Bodenmann - die Verluste sind viel 
grösser. Die Bergkantone haben Arbeit geleistet, ich ·habe hier 
Zahlen. Auf jeden Fall: Nur mit dem Q347 und ohne den Be-

schluss von Herrn Loretan würde man im Wallis bei der durch
gehenden Einführung dieser Restwassermengen zwischen 
18 und 26 Prozent der Winterproduktion opfern. Das sind die 
Zahlen, und diese ·sind aufgrund der bestehenden Kraftwerke 
errechnet worden. 
Sie sehen, einerseits wollen wir nicht sparen: Der Energiearti
kel wird diese Session nicht behandelt, er wird voraussichtlich 
vom Volk nicht angenommen; dann werden wir kein Sparge
setz haben. Bei der Kernenergie haben wir bereits ein fakultati
ves Moratorium, und jetzt machen wir hier bei den Kraftwerken 
auch noch Schluss: dann haben wir einfach weniger Strom. 
Der Stromkonsum nimmt aberzul 
Ich kann Ihnen sagen: Von mir aus können Sie das machen, 
denn wir haben für unsere Bedürfnisse Strom genug. Wir ha
ben 10 Milliarden; wenn Sie 5 wegratlonalisieren, bleiben uns 
immer noch 5. Wenn wir einen egoistischen Standpunkt ein
nehmen wollen, dann müssen wir so reagieren. 
ZUrückzu dieser Vorlage. Wir haben einen Vorschlag des Bun
desrates und der Kommission, wonach wir die Mindestwas
sermengen mit einer mathematisch genauen Kurve bestim
men und anschllessend einige Ausnahmen machen können. 
Ich muss ehrlich sagen, als Ingenieur kann Ich nicht verste
hen, wie Kollegen diese Frage so lösen wollen. Nichteinmal In 
den SIA-Normen machen wir das. Wenn wir In den SIA-Nor
men Belastungen vorschreiben, gibt es immer eine Bestim
mung, wonach Ingenieure beispielsweise kleinere Belastun-

. gen einführen können, aber dann haben Sie die Verantwor
tung zu übernehmen. Das heisst, dass in diesen Normen 
Werte nicht Grenzwerte, sondern Richtwerte sind. Wir müssen 
den Einzelfall untersuchen und es gibt Ja nur noch einige Ein
zelfälle - die Kraftwerke, die noch gebaut werden, kann man 
an einer Hand abzählen. · 
Diese Matthey-Kurve wurde empirisch zusammengestellt ba
sierend auf Uebertegungen und Messungen eines Fischerei
Inspektors Im Kanton Waactt 
Der Kanton Waadt Ist für mich ein sympatt,ischer und lieber 
Kanton; aber erweist Im Wasserhaushalt einfach nicht die glei
chen Abflussverhältnisse auf wie wir. Man kann nicht die Re

, sultate eines Kantons auf die ganze Schweiz übertragen! Es 
sind hier Kriterien zu berücksichtigen, wie sie Herr Bühler. ge
nannt hat die Jahreszeiten, der Klimabereich, die Höhenlage 
und das Gefälle. 
Nehmen wir nur einmal 50 1/Sek. Ein gutes W~rwasser, das 
Im Mittelland fllesst. Weder der .Schmldhalter noch sonst ein 
Mensch auf dieser Welt würde diese 50 1/Sek. fassen und ver
suchen, Energie zu machen, weil kein Gefälle da Ist Aber 
wenn ich die gleichen 50 1/Sek. über 2000 Höhenmeter hinun
terlassen kann, dann gibt es ebl3n eine Energieproduktion und 
dazu noch eine Winterproduktion. Sie sehen also, dass wir 
auch diese Mindestangaben unbedingt untersuchen müssen. 
Es gab einen internationalen Kongress In Milnchen. An die
sem Kongress wurde festgehalten, dass eine mathematisch 
genaue Kurve für die Bestimmung .der Mindestrestwasser
mengen falsch ist Ich würde eher sagen: Schlagen wir doch 
Kompensationen vor. Wenn wir zum Beispiel nachweisen kön
nen, dass wir alte Wässerwasserleltungen wieder In Betrieb 
nehmen und ganze Flächen bewässern, wenn wir die jetzigen 
Bachbetts der bestehenden Werke ausbauen würden, dann 
würden wir etwas Positives für die Oekologle machen und 
nicht diese Verhlnderungspolitlk; daher mein Antrag. 

Le pr6sldent: Mme Danuser deslre faire une brave Interven
tion personnelle. 

Frau Danuser: Ich gestatte mir, ganz kurz zu entgegnen. Herr 
Schmldhalter hat gesagt: «jetzt am Schluss». Herr Schmldhal
ter, wir sind nicht «jetzt am Schluss», sondern wir sind Jetzt am 
Anfangt Am Anfang einer Gesetzgebung über den quantitati
ven Gewässerschutz! 
Sie haben ein Beispiel aus meiner Liste wiederholt Sie hätten 
es fertig gebracht, einen Vertrag abzuschllessen, und die Ge
meinde hätte dann freiwillig verzichtet Dann .haben Sie Erfolg 
gehabt Aber die Gemeinde hat trotzdem die Konzession bei 
Restwassermenge Null erteilt. 
Diese Liste hier ist nicht verdächtig. Sie ist Teil der Kommis-
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slonsunterlagen. Ich kann sie Ihnen zeigen. Auf Seite 8ff. von 
«Kommentare zum Restwasser» sind diese Projekte aufgeli
stet 

Rscher-Häggfingen: Nachdem Sie die Anträge Schüfe und 
Loretan angenommen haben, habe ich mir überlegt, ob ich 
meinen Antrag überhaupt noch aufrechterhalten soll. Denn 
Sie haben heute nichts anderes beschlossen, als die Nutzung 
der restlichen vorhandenen Wasservorkommen zµ stoppen. 
Nachdem Sie vor ~twelcher Zeit qie Atomenergie in der 
Schweiz auf die Seite geschoben haben, haben Sie im Was
serbereich dasselbe getan. Weil ich aber der Auffassung bin, 
dass man die Verantwortungen in diesem Saal immer klar fest
halten soll, damit man auch noch in zehn Jahren weiss, wer 
dafür gestimmt hat, werde ich meinen Antrag hier gleichwohl 
vertreten. 
Wir haben in Artikel 31 die Restwassermengen festgelegt Sie 
haben vorher von Herin Schmldhalter gehört, dass diese Matt
hey-Formel. von einem Mann Im Kanton Waadt festgelegt wor
den ist Er hat Ihnen auch dargelegt, warum und wieso diese 
Formel nicht überall übernommen ,werden kann. Er hat darge
legt, dass auch andere Faktoren zu berücksichtigen sind: Ge
fälle, Gewässerprofll, Höhenlagen usw. 
Dem Ffiessgewässer im Gebirge mit seiner hochwasserähn
lichen WasserfOhrung während des Sommers und der 
Trockenlegung In den Wintermonaten wird mit der Formel 
überhaupt nicht Rechnung getragen. Sie Ist eine allzu sche
matische Formel und nimmt auf die differenzierten Gegeben
heiten im Gebirge keine Rücksicht Es Ist deshalb begrüssens
wert, dass wir In Artikel 31 diese Formel nicht tel quel über
nommen, sondern sie erhöht haben. 
In Artikel 32 Absatz 1 haben der Ständerat und Ihre Kommis
sion schllessllch spezielle Ausnahmeklauseln aufgenommen. 
Ich möchte Sie bitten, diesem Kommissionsantrag zuzustim
men. 
Mindestmengen müssen wir aufgrund des Verfassungsauttra. 
ges im Gesetz festlegen. Und bei allen Mängeln der ange
wandten Methoqen Ist das gewählte zweistufige Verfahren ver
mutlich ein vernünftiger Versuch, diese sehr schwierige Mate
rie gesetzgeberisch zu regeln. Die Restwassermenge muss 
gemäss Verfassung angemessen sein. Angemessen helsst 
nach Mass. und Mass nehmen kann man nur Individuell, auf 
den konkreten Einzelfall bezogen, indem die Im Verfassungs
artikel festgehaltenen Interessen gegeneinander abgewogen 
werden. 
So enthält Artikel 33 eine ganze Reihe von Fällen, wo die Min
destmengen zu erhöhen sind. Ich erachte dieses Vorgehen als 
richtig. Ueberall dort, wo wir es mit empfindlichen Naturschön
heiten zu tun haben, wo besonders aufTier- und Pflanzenwelt 
Rücksicht zu nehmen ist. sind höhere Restwassermengen an
gebracht Aber Ich halte es auf der anderen Seite auch für rich
tig. dass die Mindestmengen unterschritten werden können, 
wenn keine schützenswerten Interessen in bezug auf die Um
welt vorhanden sind. 
Das Konzept des Ständerates trägt diesem Gedanken Rech
nung. Der Artikel 32 ist In gewissem Sinne ein Pendant zu Arti
kel 33. Nach Vorschlag des Ständerates können die Kantone, 
wenn e'ntsprechende Umstände vorliegen, weiche die Fest
legung der Restwassermengen nach Arb"k:el 31 als unange
messen und stossend erscheinen lassen, diese fixe Formel 
den konkreten Verhältnissen und den Interessenlagen in ei
nem gewissen Spielraum anpassen und damit den Schema
tismus mildem. 
Die hierzu zur Verfügung stehenden Ausnahmeklauseln unter
tanen sich einerseits in wenige, spezielle, konkret formulierte 
Bestimmungen, ohne die Vorschriften über die Mindestwas
sermenge grundsätzlich zu gefährden - ctas Ist Artikel 32 Ab
satz 1 -, andererseits in eine allgemeine Klausel, die auf dem 
Verfassungsauftrag basiert, wonach die gesamte Wasserwirt
schaft zu berücksichtigen und das Gesamtinteresse zu wah
ren ist Nach Absatz 2 können die Kantone von den Mlndest
wasservorschriften abweichen, wenn sich deren Anwendung 
im Hinblick auf das betreffende Russ- bzw. Bachregime und 
aufgrund der Gesamtabwägung unverhältnismässig auswir
ken würde. 

Mit diesen allgemeinen Klauseln soll verhindert werden, dass 
bescheidene, für die Umwelt kaum ins Gewicht fallende Vor
teile mit volkswirtschaftlich gravierenden Energieverlusten er
kauft werden müssen. Die in Artikel 31 Absatz 1 enthaltenen 
Grenzwerte sollen nur dann ausnahmsweise unterschritten 
werden, wenn sich jene Vorschriften im Hinblick auf den be
treffenden Fluss oder Bach und die Interessenabwägung im 
Sinne von Artikel 33 als unverhältnismässig erweisen. Es wird 
somit in Artikel 32Absätze 2 und 3 das Verhältnismässigkeits
prinzfp verankert, wie wir es allgemein in der Gesetzgebung 
kennen. 
Es wird nun vorgebracht, dass diese Bestimmung die Siche
rung der angemessenen Restwassermenge unterlaufen 
könnte. Sie haben das vorher auch von Bundesrat Cotti ge
hört. Er hat gesagt. sie werde ausgehöhlt Diese Bedenken 
sind unbegründet Es geht nicht darum, die Restwasserbe
stimmungen auszuhöhlen, sondern es geht darum, dass man 
das Restwasser nur dort vermindert, wo es wirklich aufgrund 
der konkreten Interessenabwägung geboten ist Warum soll 
man schon hohe Einbussen an Elektrizitätsproduktion in Kauf 
nehmen, wenn niemand wegen den topographischen Gege
benheiten Zugang haben kann? Warum soll Restwasser ver
stärkt dotiert werden, wenn während eines ganzen Winterhalb
jahres ein Bach unter der tiefen Schneedecke liegt und für die 
Asche gesorgt ist? , 
Es wird ein gewisses Misstrauen gegenüber den Kantonen 
vorgebracht Die Kantone, die die Bestimmungen anzuwen
den haben, sind auch an dieses Gesetz gabunden, und der 
Bundesrat hat die Ausnahmen zu genehmigen. Darum ist 
auch der Verfassungsauftrag erfüllt, dass der Bund die Rest
wasser sichern muss. Er muss Ja die Ausnahmebewilligungen 

· erteilen. · 
Damit Ist Gewährgeboten, dass der Ermessensspielraum der 
Kantone nicht allzu gross wird und der Verfassungsauftrag er
füllt ist Zudem zeigen neuere Fälle, dass die Kantone ohne 
weiteres in der Lage sind, vemünftige Restwassermengen 
festzulegen und den Anliegen des Natuischutzes gerecht zu 
werden. Auch darf nicht vergessen werden, dass jede Min
destwassermenge gerichtlich überprüft werden kann. 
Zum Schluss noch ein Wort zu unserer Energieversorgung. 
Wirvergessen geme, dass milder Festlegung der Restwasser
menge auch unsere Energieversorgung betroffen wird.-Vor
fäuflg fallen hohe Restwassermengen nicht allzu stark ins Ge
wicht Die Möglichkeiten, in unserem· Land ein neues Wasser
kraftwerk zu bauen, sind sehr bescheiden; nach den heutigen 
Beschlüssen sind sie sogar gleich NuU. Aber längerfristig fal
len diese Bestimmungen doch jns Gewicht Bel Jeder Konzes
sionserneuerung müssen die neuen Werte berückslchtigtwer
den. Eine Studie des Schweizerischen Wasserwirtschaftsver
bandes belegt, dass die vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Restwasservorschriften bei den bestehenden Werken zu einer 
Energieeinbusse von zwischen 2,6 und 5 Milliarden Kilowatt
stunden jährlich führen würden. Das entspricht einem halben 
oder ganzen Kernkraftwerk. 
Ich weiss, wir haben heute gute Möglichkeiten, In Frankreich 
Atomstrom einzukaufen. Ich frage mich aber, wie lange noch 
und ob das dann, wenn diese Konzessionen auslaufen, immer 
noch der Fall Ist Weil wir die Zukunft nicht im voraus kennen, 
sollten wir zu unseren eigenen Ressourcen Sorge tragen. 
Darum bitte ich Sie, den Anträgen des Ständerates zuzustim
men. 
Meler-Glattfelden: Bei den in Artikel 31 festgelegten minima
len' Restwassermengen handelt es sich um Alarmgrenzen, 
Das steht in der Botschaft. Trotzdem will der Bundesrat im Ge
birge bei über 1700 Meter ü.M. Ausnahmen zulassen. Der 
Ständerat will dies noch verstärken und schlägt vor, dass 
« •••• auf einer Strecke von 1000 Metern unterhalb einer Was
serentnahme aus einem Gewässer oberhalb 1700 Metern 
ü. M. mit einer Abflussmenge von Q347von weniger als 50 U
tem pro Sekunde ...... die Mindestmenge tiefer angesetzt wer
den kann. 
Dieser Artikel verrät, abgesehen von seinem verklausulierten 
Fachchinesisch, unverkennbar die Handschrift der Wasser
kraftwerkbauer. Dieser Vorschlag bedeutet im Klartext für eine 
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grosse Zahl von Gebirgsflüssen und -bächen die Restwasser-
menge Null, d. h. die Trockenlegung. · 
Die ständerätlichen Ausnahmevorschläge würden z.11ar viel 
Wasser auf die Mühlen der Gewässerschutz-Initiative leiten. 
Das wäre uns natürlich recht Wir bekämpfen diese Ausnah
mevorschläge des Ständerates aber trotzdem. Denn noch ha
ben wir die Hoffnung auf ein einlgermassen griffiges Gewäs
serschutzgesetz nicht aufgegeben. 
Herr Schmidhalter, wir haben Ihr Votum gehört Wir haben ge
hört, dass Sie uns Grünen zugestehen, dass wir für die Offen
haltung der letzten Wasser kämpfen dürfen. Selbstverständ
lich halten wir Gegenrecht Sie dürfen auch für Ihre Kraftwerke 
kämpfen. Wenn Sie aber in einer UmweJtverträglichkeitsprü
fung feststellen, dass da noch etwas zu holen wäre, würden wir 
vorschlagen, dass man mit einer Oekologieverträgllchkeits
prüfung alles überprüft und dann auch mehr Restwasser 
gäbe, wenn es nötig ist 
Herr Fischer, nachdem es Ihnen nicht gelungen ist, unsere 
Schweiz mit Al<N'I zu bepflastern, wollen Sie nun die letzten 
Wässerlein ausnützen. Für Sie bedeutet Energie einfach lm
mer mehrWohlstand. Sie wollen Immer mehr, und Sie müssen 
sich nun merken, dass Immer mehr Leute in unserem lande 
erkennen, dass immer mehr Wohlstand nicht automatisch Im
mer mehr Wohlsein bedeutet 
Die grüne Fraktion wird die Anträge der Kommissionsminder
heit Danuser unterstützen. Selbstverständlich werden wir die 
Strelchungsanträge der Kommission für die ständerätllchen 
Anträge, Artikel 32Absatz 2 und 3, ebenfalls unterstützen. 

Maecler: Niemand In diesem Saal, kein Roter und kein Grüner, 
der nicht dem Berggebiet dankbar wäre für die Energie, für die 
welsse Kohle, die wlrvondortbekommen, die wir nutzen.Aber 
es ist auch allen klar, dass wir hier ein Gesetz zum Schutze der 
Gewässer und nicht ein Gesetz zum Schutze der Elektrowirt
schaft oder der Baulobby machen. Dass die Gewässer In un
seren Bergen übe~ stark strapaziert worden sind, dass in 
den letzten Jahrzehnten ein recht zügelloser Ausbau stattge
funden hat-auch das Ist allen klar. Wenn mir Paul Schmldhal• 
ter sagt, er hätte noch nie ein trockengelegtes Bach· oder 
Flussbett gesehen, will ich Ihm gerne einmal meine Fotos mit
bringen. Ich habe dutzendweise solche trockenen Bach- und 
Flussbett& gesehen. 
Ich finde die Ausnahmeregelung hier eine wichtige Sache. Ich 
finde die Regelung gemäss Ständerat eine absolute Entwer
tung dieses ganzen Gesetzes, denn damit würde wirklich aus 
dem Gewässerschutzgesetz ein Gesetz zum Schutze der 
Elektrowirtschaft werden. 
Im Sinne des Verfassungsartikels, der angemessene Res1.Was
sermengen fordert, ist der Vorschlag Ständerat, der von der 
Kommissionsmehrheit üb$rnommen wurde, ein wahrer Ana
chronismus. Die Interessenabwägung über höhere Restwas
sennengen den Kantonen zu überlassen, widerspricht dem 
geltenden Verfassungsartikel, denn dieser varpfllchtet aus
drücklich den Bund zum Erlass von Bestimmungen über Rest
wassermengen, und zwar nicht zu minimalen, sondem zu an
gemessenen. 
Bereits die Regelung nach Bundesrat geht mir mit den Buch
staben b und c eigentlich zu weit, aber Ich muss Herrn Bun
desrat Cotti sagen: Die Regelung Bundesrat Ist wirklich der 
Mittelweg. Sie ist besser als dle Regelung Ständerat und bes
ser als das, was die Kommissionsmehrheit vertritt. Ich glaube, 
dass wir hier noch einen Antrag einbringen werden, wenn der 
Antrag der Minderheit nicht angenommen wird; in diesem Fall 
möchten wir wenigstens zum Vorschlag Bundesrat zurück
kehren, der Immer noch wesentlich besser ist. 
Beim Ausbau der einheimischen Wasserkräfte zur Erzeugung 
elektrischer Energie wurden In sehrvielen Fällen wirklich keine 
Vorschriften über Mindestwassermengen erlassen. Dass 
Landschaften, die Ihren ganzen Reiz, Ihren ganzen Wert aus 
dem Fllessgewässer beziehen, damit ihre Seele verloren ha
ben, kann wohl niemand bestreiten. Die Verbesserung dieses 
trostlosen Zustandes, die Sicherung eines ausreichenden 
oberirdischen Wasserabflusses, ist doch der eigentliche Sinn 
dieser ganzen Gesetzesrevision. 

Ich bitte Sie, unbedingt der Minderheit oder allenfalls dem 
Bundesrat zuzustimmen. 

Hlldbrand: Ich spreche zu Artikel 32 Absatz 2 und 3 laut An
trag Fischer-Hägglingen. Im Artikel 31 des Revisionsentwur
fes hat der Nationalrat die Mindestmengen gesetzlich veran
kert In Artikel 32 sollen die Kantone nun doch noch einige 
Ausnahmen machen können, obwohl wir als Vertreter der 
Bergkantone uns gegen diese starre Regelung ausgespro
chen haben. Verschiedene konkrete Beispiele im Rahmen der 
Beratung dieses Gesetzes, erhärtet durch Fakten aus den 
Bergkantonen, haben gezeigt, dass bei der Beurteilung eine 
Anwendung von starren Restwasserformeln, wie etwa dieje
nige von Matthey, nicht zu repräsentativen und befriedigen
den Resultaten führen kann. 
Jede Formel Ist schlechter als eine gewässerspeziflsche Ab
wägung aller Interessen. In diesem Sinne beantrage Ich, dass 
Absatz 2 und 3, wie sie vom Ständerat mit grosser Mehrheit 
beschlossen wurden, aufrechterhalten bleiben. In Absatz 1 
soll jedem einzelnen Fluss- und Bachregime bei der Festle
gung von Restwassermengen individuell Rechnung getragen 
werden. Es Ist ja durchaus möglich -verschiedene konkrete 
Beispiele haben dies gezeigt -, dass man gerade über eine 
vernünftige Interessenabwägung zum Schlusse kommt, eine 
starre F9rmel bringe viel weniger als eine konkrete, auf das 
sp~ziflsche Fluss- und Bachregime abgestimmte Analyse. 
Schllessllch gibt man dem Kanton hier keine Blankovoll
macht; diese Ausnahmen müssen durch den Bundesrat noch 
genehmigt werden. 
In Absatz 2wird zugegebenermassen eine Wlrtschaftllchkeits
betrachtung eingefügt. Das vorliegende Gesetz macht den 
Bergk$ntenen nicht Sorgen wegen dem, was noch ausgebaut 
werden muss, sondern wegen der Frage, wie nach Ablauf der 
Wasserrechtskonzessionen bestehende Werke sinnvoll, aber 
auch wirtschaftlich weiter betrieben werden können. Wenn 
man das Ausmass und dle Bedeutung der Energieeinbussen 
beispielsweise Im Kanton Wallls aufgrund des Revislonsent
wurfes verdeutlichen will, dann betragen diese unter Umstän
den gemäss der oberen Erwartungswerte 16,3 Prozent der 
mittleren Produktionserwartungen sämtlicher Wasaerkraftan
lagen Im Wallls, 20,6 Prozent der Produktionserwartung sämt
licher Wasserkraftanlagen Im Kanton, in einem Trockenjahr 
nahezu der mittleren Jahresproduktion der Kraftwerkgruppe 
Mauvolsln und Mattmark, zusammen 1433 Millionen Kilowatt
stunden oder 78 Prozent der mittleren Produktionserwartung 
der Kraftwerkgruppe Grande Dixence, des l:iekanntllch gröss
ten Wasserkraftwerks der Schweiz. 
Wenn das Szenario der Betriebsschllessungen von bestehen
den Wasserkraftanlagen für die noch heute umweltgerechte
ste und sicherste Energiequelle unseres Landes Realität wird, 
dann haben wir die Gelegenheit, hier mit einem Federstrich 
schwerwiegende energiepolitische Entscheide zu treffen. Ich 
bin aber der Meinung, dass man den Kantonen die Möglich
keit offenlässt, Ausnahmen zu erteilen, wenn l)ei der Emeµe
rung von bisherigen Konzessionen mehr als 1 O Prozent der Im 
Winterhalbjahr zufllessenden nutzbaren Wassermengen weg
fallen sollten. Auch hier müssen ja Anlagen über mehr als 
3 Megawatt Leistung dem Bundesrat zur Genehmigung unter-
, breitet werden. · 
Ich bitte Sie hiermit im Interesse der Bergkantone, die für die 
schweizerische Volkswirtschaft einen wesentlichen Beitrag 
zur landesweiten Energieversorgung leisten, der vom Stände- · 
ratvorgeschlagenen Ausnahmeregelung in Absatz 2 und3zu
zustlmmen. 

· Loretan: Herr Maeder hat es bereits erwähnt Artikel 24bls Ab
satz 2 belässt den Kantonen keinen Spielraum. Der Entscheid 
über die Kompetenzverteilung bei der Sicherung angemesse
ner Restwassermengen ist In der Verfassung gefallen. Unter 
diesem Aspekt ist sogar die Formulierung der Kommissions
minderheit in Absatz 1 fragwürdig. Der Bund muss angemes
sene Restwassermengen sichern. Das können die Kantone 
nach Verfassung nicht mehr tun. 
Zu den Verantwortlichkeiten, lieber Kollege Frscher, muss ich 
für mich doch festhalten, dass ich den Ausstieg aus der Kern-
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kraft nie befürwortet habe, nie befürworten werde, und dass 
ich die Kaiseraugst-Motion von Kollege Stucky nicht unter
stützt habe, im Gegenteil. Ich glaube, da bin ich frei von Wider
sprüchlichkeiten. 

' Ich darf mir deshalb erlauben, Herrn Schmidhalter zu sagen: 
Ich gehe im Gegensatz zu Ihnen davon aus, dass der Ausbau 
der Wasserkraft zur Energiegewinnung in der Schweiz ab
geschlossen ist Die Gewässer sind wie Zitronen ausgepresst 
Es hat praktisch keine Reserven mehr. 
Bel Artikel 32 hat der Ständerat wieder weggenommen, was er 
in Artikel 31 akzeptiert hatte. Ich unterstütze selbstverständlich 
die Anträge der Mehrheit auf Streichung von Absatz 2 und 3 in 
der Fassung des Ständerates. 
Wenn ich nun als einziges bürgerliches Kommissionsmitglied 
den Antrag der Minderheit Danuser unterstütze, so vor allem 
deshalb, weil ich entschieden dagegen bin, dass in diesem 
neuen Gesetz die Möglichkeit geschaffen werden soll, Ge
birgsbäche bei Fassungen oberhalb 1700 m ü. M. trockenzu
legen. Die Folgen solcher Trockenlegungen kennen wir in der 
Gestalt von fast oder ganz verschwundenen wasserfällen, lee
ren Fluss- und Bachabschnitten; Bilder, die den Postkarten
landschaften, mit denen für unseren Sommertourismus ge
worben wird, total widersprechen. 
Mit solchen Trockenlegungen haben viele Landschaften, die 
ihre Entstehung und Ihren Reiz den Fllessgewässem verdan
ken, ihre Seele verloren. 
Diese In Buchstabe a vorgesehene Ausnahmemöglichkeit 
geht entschieden zu weit, zumal wenn man sich bewusst Ist, 

• dass einer der Hauptgründe für die Gesetzesrevision die Si
cherung eines ausreichenden oberirdischen Wasserabflus
ses und die Verhinderung der Trockenlegung von weiteren, 
leider· nicht mehr sehr zahlreichen unangetasteten Gebirgs
bächen Ist 
Mehr als 13 Jahre nach der Annahme des Verfassungsartikels 
24bis mit seinem verbindlichen Auftrag liegt mit der Fassung 
der Mehrheit etwas vor, was dessen Zweck diametral entge
gensteht Es Ist eine Ungeheuerlichkeit, zulassen zu wollen, ei
nen Gebirgsbach auf einer Strecke von einem Kilometer (der 
Bundesrat war da mit 500 Metem sanfter) trockenzulegen, 
mag die Abflussmenge 0347 auch bescheiden sein. Im übri
gen sind Gewässermit"elnem Q347von 50 Litern pro Sekunde 
und weniger keine kleinen Rinnsale, sondern Im Sommerhalb
jahr und auch im Herbst respektable Bäche, die aus der Land
schaft, u. a auch aus touristischen Gründen, nicht eliminiert 
werden sollten, weil man nach Herrn Schmldhalternoch die al
lerletzten Kraflwerklein eben auch bauen sollte. 
Unsere alpinen und hochalpinen Gegenden gehören zu den 
schönsten' Landschaften des Landes; sie sind ja vor allem von 
Wasserläufen und Wasserfällen geprägt und werden deshalb 
besucht und gerühmt. Und ausgerechnet hier will man in der 
Interessenabwägung zugunsten der Wasserkraftnutzung ent
scheiden. 
Es ist schon mehrmals dargelegt worden, weshalb kein Unter
schied zwischen Fisch- und Nlchtfischgewässem, zwischen 
ständig und nicht ständig wasserführenden Gewässern ge
macht werden darf. Auch Nichtfischg~r und Gewässer, 
die nicht ständig Wasser führen, sind für den Charakter der 
Landschaft entscheidend. Wir sind · der Meinung, dass die 
noch unberührten alpinen und hochalpinen Gewässer - es 
gibt ja auch nach Herrn Schmldhalter solche - mindestens so 
geschützt werden sollten wie die anderen Gewässer. Wir ver
langen Ja nicht einmal einen absoluten Schutz. sondern nur 
den gleichen, relativen, minimalen Schutz wie für andere Ge
wässer. 
Zum Schluss: Sie haben bei Artikel 29 Absatz 1 und Artikel 31 
Absatz 1 vorgespurt, indem Sie die nicht ständig wasserfüh
renden Gewässer dem Schutz unterstellt haben. Logischer
weise sollten wir jetzt auch hier dem Antrag der Minderheit Da
nuser zustimmen. 

· Dem ständerätllchen Druck bei Artikel 32 darf nicht nachgege
ben werden. 

Hess Peter: Ich werde nicht materiell In diese Debatte eingrei
fen; denn dazu fühle ich mich mangels Fachkenntnissen nicht 

· legitimiert Aber die Art und Weise, wie jetzt bei diesem Artikel 

wieder debattiert wurde, beunruhigt mich. Wenn das ein er
neutes Beispiel ist, wie in rot-grünen Kreisen die Debatte ge-

, führtwl'rd, so kommen wir einfach nicht weiter. Wenn Herr Mei
er-Glattfelden einem Ratskollegen vorwirft, er wolle die 
Schweiz mit KKW verpflastem, oder wenn Frau Danuser sagt, 
alle diejenigen, die nicht der Minderheit zustimmen würden, 
arbeiteten an einer verbrecherischen Gesetzgebung, ist das 
ein Stil, der nicht zu einer Konsensfindung beiträgt-und diese 
brauchen wir hier. 
Es gilt anzuerkennen, dass das Gesetz in der vorliegenden 
Form echte Verbesserungen bringt, Verbesserungen, die wir 
wollen. Es geht nicht darum, a tout prix neue Kraftwerke bauen 
zu wollen. Aber es sollen alle jene, die 1984 in der Sonderses
sion zum Waldsterben schon hier gesessen sind, einmal zu
rückdenken: Wie laut erklang da der Ruf, wir müssten sofort 
von:i Erdöl weg, um die Luftqualität zu verbessem. Als eine der 
Möglichkeiten wurde - immer wieder in dieser reduzierten 
Form natürlich - die Wassernutzung angepriesen. Dann 
« Tschernobyl»: Raus aus der Kernkraft! Auch hier wieder eine 
Ausweichmöglichkeit oder ein Verbleiben bei der Wasserkraft 
als einer der sauberen Energien. Wenn man uns jetzt vorwirft, 
wir se1zten uns für einen Mittelweg ein, wie auch Herr Maeder
erfreullcherwelse In einem umgänglichen Ton - sagte, wenn 
man uns vorwirft, wir würden das Ganze sabotieren, wenn wir 
der Mehrheit oder allenfalls dem Bundesrat zustimmten, trägt 
das nicht zu einer erfolgreichen Gesetzgebungsarbeit bei. · 

Columberg: Ich bitte Sie, auch hierfür eine ausgewogene Lö
sung einzutreten, und das Ist eindeutig jene der Kommissions
mehrheit Sie stellt, wie auch vorher, einen Kompromiss dar. 
Wie Sie wissen, kommt ein Kompromiss nur zustande, wenn 
alle Beteiligten ein minimales Opfer erbringen. 
In Artikel 31 haben wir die Mindestwassermenge festgelegt. 
so wl& der Bundesrat es uns vorgeschlagen hat Dort haben 
wir eine starre Formel; das Ist nicht die beste Lösung; sie lässt . 
keine massgeschnelderten Lösungen zu. Aufgrund dieser 
starren Formel in Artikel 31 brauchen wir eine minimale Flexi
bilität in Artikel 32. Das haben wir mühsam mit der· Formulie
rung von Absatz 1 zu erreichen versucht 
Das ist nicht nichts, Herr Loretan, wenn da steht. oberhalb 
1700 Meter seien Ausnahmen möglich; dann bedeutet das 
selbstverständlich nicht. dass plötzlich kein Wasser fliesst, 
sondern dass dort Ausnahmen möglich sind. Mit dieser For
mulierung besteht noch eine gewisse Flexibilität. 
Im Slnne der Verständigung sind wir dezidiert für die Strei
chung von Absatz 2 und 3 der Fassung des Ständerates. Hier 
möchten wir unser Entgegenkommen zeigen; Ich spreche 
auch im Namen der grossen Mehrheit der CVP-Fraktion. Wir 
müssen uns bewusst sein, dass wir dieses Gesetz als indirek
ten Vorschlag zur Initiative ausgestalten wollen. Darum kön
nen wir dieser Aushöhlung, die mit Absatz 2 und 3 gemäss 
Ständerat möglich wäre, nlctrt zustimmen. 
Aus diesem Grunde bitte Ich Sie inständig. für die Verständi
gungslösung zu stimmen, d. h. in Absatz 1, 2 und 3 gemäss 
Kommission. Das bedeutet Streichung der aussergewöhnli
chen Ausnahmen, die der Ständerat vorgesehen hat 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich will mich nicht mehr materiell 
mit der Materie auseinandersetzen. Es sind alle Argumente 
von allen Seiten ausgeleuchtet worden. Ich möchte Ihnen nur 
noch darlegen, wie dieser Konsens, um den wir ehrlich gerun
gen haben, zustande gekommen ist 
Vielleicht haben Sie festgestellt, dass wir Im Gegensatz zu 
Bundesrat und Ständerat nicht mehr von Ausnahmen spre
chen, sondern von tieferen Mindestmengen. 
Dann haben Sie zweifellos festgestellt, dass der Text des Bun
desrates vom Ständerat anders gegliedert wurde. Das war un
serer Meinung nach vernünftig. Die Reihenfolge wurde verän
dert. und es ist eigentlich in der Fassung des Ständerates- in 
seinen Buchstaben a, b und c von Absatz 1 - alles enthalten, 

' was in der Fassung des Bundesrates steht. inklusive dessen 
Absatz 2. Das haben wir, die Kommissionsmehrheit, über
nommen. 
Die Minderheit, angeführt von Frau Danuser, möchte nurnoch 
zwei Buchstaben bei ~ 1, nämlich einen Buchstaben a 
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für Notsituationen zur Trinkwasserversorgung, für Lösch
zwecke oder zur landwirtschaftlicher Bewässerung und einen 
Buchstaben d für Ausnahmefälle, in denen die Abflussmenge 
4000 Liter/Sekunde übersteigt. Ich möchte nicht mehr darauf 
zurückkommen. 
Herr Bundesrat Cotti hat eine Konzession gemacht mit diesen 
1000 Meter statt 500 Meter Flusslänge für di~ Entnahme. Das 
war das Entgegenkommen in Richtung dieses Konsenses von 
selten des Bundesrates. 
Die Kommission hat eingesehen, dass das, was der Ständerat 
beschlossen hat, nicht geht und dass wir da etwas Gegen
steuer geben müssen. Ich glaube, man kann hier tatsächlich 
davon sprechen, dass Zähne ausgerissen und von uns wieder 
eingesetzt worden sind. 
Darf ich Ihnen sagen, dass die Kommission diesen Strel
chungsantrag von Absatz 2 und 3 des Ständerates in einer Ab
stimmung mit 21 Stimmen zu 1 Stimme beschlossen hat? Da 
soll mir nun jemand kommen und sagen, man hätte nicht ge
rungen und wir seien da nicht entgegengekommen. Wir müs
sen uns mit dem Ständerat noch auseinandersetzen. Aber wir 
haben ein Opfer gebracht Wir haben gesagt Wir müssen den 
Ständeräten die Vorteile unserer Formulierung klarmachen, 

, ohne ihnen dabei Vorwürfe machen zu wollen. Aber wir müs
sen ihnen ebenso klarmachen, dass wir so nicht mitmachen 
können. 
Ueber die Anträge der Minderheit wurde in der Kommission 
einzeln abgestimmt Buchstabe a wurde abgelehnt mit 
12 zu 8 Stimmen, Buchstabe b (Streichen) mit 13 zu 8 Stim
men, Buchstabe c (Streichen} mit 12 zu 8 Stimmen und Buch
stabe d mit 11 zu 6 Stimmen. 
Damit habe Ich indirekt auch die Anträge von Herrn Fischer
Häggllngen beantwortet Herr Fischer, Sie sehen, wie wir da 
gerungen haben und warum wir der Meinung sind, nicht mehr 
auf diese weitläufige Ausnahmeregelung des Ständerates zu
rückgehen zu können. Wir wollen einmal abwarten, wie der 
Ständerat darauf reagierl 
ZUm Antrag von Herrn Schmldhalterwegen der UVP kann ich 
nur sagen -wie das Herr Bundesrat Cotti heute bereits in an
derem Zusammenhang erwähnt hat-: Die UVP Ist keine Ge-' 
setzesbestimmung, sie Ist ein Hilfsmittel, um ein Gesetz anzu
wenden. Ich hätte persönlich noch Verständnis dafür, ich 
könnte Herrn Schmidhalter an sich zustimmen. Sie ist nicht 
unsympathisch: UVP tönt heute gut, sowohl In der Presse wie 
in Gesetzestexten. Aber sie geht meiner Meinung nach nicht 
Sie Ist nicht gleichzustellen mit dem Inhalt der Buchstaben a, b' 
und c unserer Version. ' 
Damit schllesse Ich. Ich bitte Sie dringend, zu einem Konsens 
beizutragen. 

M. Rebeaud, rapporteur: Je vals egalement m'efforcer d'Atre 
bref puisqu'II esttard et qu'en fait pratlquementtout a ete dlt. 
J'al cependant le devoir de defendre l'honneur de M. Matthey 
et du canton de Vaud, bien que ce ne soit pas mon canton.11 a 
ete dit, sauf erreur par MM. Schmldhalter et Flscher-Hägglin
gen, que les travauxde M. Matthey dans le canton de Vaud ne 
pouvalent pas Atre representatifs des autres situatlons en 
Suisse. Je voudrais vous rappeler qu'il y a dans ce canton pra
tlquement tous les types de torrents qul existent en Suisse, 

' puisqu'il s'etend des Alpes au Jura et que, comme l'a dit le 
poete Gilles: «II y a mAme un glacier aux Oiablerets-. 
En outre, les travaux de M. Mattheyont ete plus que largement 
conflrmes par les etudes ulterieures faites par l'EAWAG, 
c:'est-a-dire des savants de Zurich qui ne sont pas suspects de 
collusion avec les Vaudols, et ces travaux non seulement con
firment les exlgences minimales de M. Matthey en mattere de 
debits mlnimaux, mais aboutissent au jugement que ces 
debits mlnimaux de la formule Matthey sont insufflsants. C'est 
pourquol II se conflrme d'ailleurs que ·la deuxieme etape de 
l'etude qui doll fixer le debit residual final par le canton devra 
Atre falte pour chaque torrent partlculler, et que chaque fols, sl 
l'etude est falte correctement, comme ce doit etre le cas, on 
aboutira a un relevement du debit minimal fixe dans l'article 31 
de cette lol. Voilä pour l'honneur des savants qui ont asslste la 
commisslon dans ses travaux. Ce sont des gens credibles, 
serieux, quel que soit leur canton d'odgine. 

En ce qui conceme les diverses propositions qui sont en 
cause maintenant, la majorite a repris certaines des excep
tions qua le Conseil des Etats a voulu introduire dans la loi, 
permettant aux cantons de fixer des debits minimums in
ferieurs ä ceux fixes dans l'article 31. II s'agit notamment de 
l'allongement de la distance sur laquelle un torrent peut etre 
capte au-dessus de 1700 metres. Le Conseil federat proposait 
qu'au-dessus de 1700 metres on puisse capter un torrent sur 
une distance de 500 metres et de ne rendre le debit minimum 
qu'apres ces 500 metres. Le Conseil des Etats va jusqu'a 
1000 metres et la majorite de votre commission a accepte 
cette modification dans l'idee de faire un pas vers ce conseil. 
En revanche, les alineas 2 et 3de l'article 32 dans la version du 
Conseil des Etats, qui autorisent les cantons ä faire des excep
tions importantes dans le sens crun abaissement du debit mi
nimal, ont. ete massivement refuses apres une tres longue dis
cusslon au sein de la commlsslon du Conseil national. Le 
president de la commisslon vous a rappele tout ä !'heure que 
ces deux alineas, et notamment l'alinea 3, ont ete refuses en 
commission par 21 voix contre une. II n'y a eu qu'une seule 
voix pour soutenir la position defendue aujourd'hui par M. 
FISCher-Häggllngen. 
Je vous rends attentlfs encore a un demil: il y a une incongruite 
dans 1/otre depllant L'article 32, premler alinea, lettre c; de la 
majorlte de la commisslon, qul reprend la meme lettre c dahs 
la verslon du Conseil des Etats, est devenu la lettre a dans la 
propositlon de la mlnorlte Danuser. Je crols d'allleurs savoir 
que notre presidentferavoter non pas allnea parallnea ni lettre 
par lettre mais en bloc, ce qui nous permettra d'~viter la confu
sion. Au cas ou le vote lettre par lettre serait demande, il fau.
draitalors preciser exactement de quoi l'on parle, car la lettre a 
de 1a verslon de la majorlte et du Conseil dliS Etats ne corres
pond pas du tout ä la substance de 1a lettre ade la mlnorite. 
Enfln, la propositlon de M. Schmidhalter, qui demande que le 
canton puisse accorder des debits mlnlmums Interieurs, si 
une etude d'impact demontre que c'est possible, n'a evidem
ment pas ete discutee en commission; Je n'aurais personnel
lement aucune espece d'objection a ce que nous approuvions 
cette proposition cartout ce que nous savons conflrme qu'une 
etude d'lmpacl serieuse falte sur quelque torr!!nt qua ce soit 
demontrerait qu'il est impossible, si l'on respecte l'esprit de la 
lol, d'aller au-dessous des minimums fixes par le Conseil 
federal. 
Seulement, cela pese un probleme pratlque, Monsieur 
Schmidhalter. Vous savez qu'une etude d'impact est exträme
ment complexe, qu'elle coate eher et que, sur des questions 
blologiques, eile demande une annee, voire deux pour sa rea
lisatlon. II serait ators, du point de vue de l'autorite cantonate, 
dlsproportlonne d'engager une equipe de biologistes et de 
speciallstes en plusleurs matleres pour faire une etude d'lm
pact complete sur un petit torrent situe ä plus de 1700 metres. 
Mals apres tout, pourquoi pas, au' lleu de foumir du travail a 
des Ingenieurs, ne le donnerait-on pas, pour chaque petlt tor
rent, ä des bureaux d'etude d'impacl composes de biologistes 
et de gens de competences differentes; ce ne serait pas un 
mal en soi. Cependant, la commission n'a pas delibere sur 
cette proposition. 
P.our l'essentlel, pratlquement tout a ete dit. Comme M. Mae
der, je regrette que nous ne puissions pas nous prononcer au
jourd'hui sur la version originale du Conseil federal, qui seralt, 
au cas ou la proposition de 1a mlnorite Danuser serait refusee, 
tres Interessante parce qu'elle permettrait de .recuperer les 
500 metres. Mais 1a proposition ayant ete ·presentee trop tard, 
nous devons y renoncer. 
En revanche et en conclusion, je desire attlrer votre attentlon 
sur un detall important Les exceptlons que nous allQns intro
dulre dans la loi permettent notamment aux cantons de don
ner des autorisatlons pour des torrents situes a plus de 
1700 metres. Toutäl'heure, nousavonsaccepteal'article 28a 
une proposition de M. Schüfe, qui place sous une protectlon 
quasi absotue les cours d'eau restes dans leur etat nature!. Or, 
il se trouve qu'aujourd'hui la plupart des cours d'eau qui pour
raient faire l'objet de nouveaux captages au-dessus de 
1700 metres d'altitude sont pratiquement tous dansleur etat 
natural, donc deja proteges. En effet, si nous autorisons des 
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exceptions dans de tels cas, nous introduisons dans la Ioi une 
tension, pour ne pas dire une contradiction. Je suis donc 
d'avis que l'amendement de M. Schüfe protege Iargement Ies
dits torrents. 

Bundesrat Cottl: Es hat auch bei dieser Debatte einige Passa
gen, bei denen man mit dem Florett fechten muss. Es gab 
dann einige Momente, wo eher der Degen gebraucht werden 
musste. 
Ich muss Ihnen sofort sagen: Wir befinden uns bei Artikel 32 
zweifelsohne vor einem entscheidenden Beschluss, den Sie 
zu fassen haben. Warum? Weil der Ständerat mit seinen Anträ
gen zu Artikel 32 die stufenweise und sehr au$Qewogene Re
gelung, '<;fie der Bundesrat vorgeschlagen hat, regelrecht aus
gehöhlt hat 
Lesen Sie den Absatz 2, lesen Sie den Absatz 3 von Artikel 32. 
Sie werden sehen, dass dadurch den Kantonen praktisch un
beschrankte Ausnahmeregelungen ermöglicht gewesen wä
ren, die praktisch-ich wiederhole-die feste Minimalregelung 
von Artikel 31 zunichte gemacht hätten. 
Das hat die natlonalrätllche Kommission - ich möchte Ihnen, 
Herr Rüttlmann, und der ganzen Kommission danken -sofort 
erfasst. ZU diesem Gegenstand hat Ihre Kommission die zeit
lich längste und ausführlichste Debatte geführt Es war nicht 
leicht in der Kommission, über die mit grosser Mehrheit zu
stande gekommenen Vorschläge des Ständerates hinweg
zukommen. Ich war selber Zeuge vom harten Ringen in der 
Kommission, um zu einem sinnvollen Kompromiss zu kom
men. Die beiden typischen Absätze 2 und 3 des Ständerates 
sind dann mit grosser Mehrheit - mit 21 Stimmen zu 1 - ver
worfen worden. 
Der Bundesrat, dem dieser Hauptpunkt ganz besonders am 
Herzen lag, stimmte dann, Herr Maeder, auch dem einzigen 
Punkt zu, wo die Kommission die bundesrätllchen Vorschläge 
etwas abgeschwächt hat, nämlich zum Uebergang von den 
500 zu den 1000 Metern. die Sie beklagt haben und die ich 
auch beklagen muss. Aber angesichts der Debatte in der Kom
mission war das Fmden eines Kompromisses sicher notwen
dig. 
Nun muss Ich natürlich das Parlament bitten, an diesem Kom
promiss festzuhalten. Der Antrag des Ständerates zu den Ab
sätzen 2 und 3 muss unbedingt vom Tische gewischt werden, 
damit wieder von neuem eine substantiell sinnvolle Regelung 
gefunden werden kann. 
Kurz zum Antrag von Herrn Schmidhalter: Ich habe vorher zu 
erklären versucht, was eine UVP ist und was nicht Sie würden 
ebenfalls die Vorschläge des Bundesrates aushöhlen, wenn 
Sie systematisch auf die Möglichkeit eines Ersatzes durch die 
UVP hinweisen würden. Die UVP ist kein tauglicher Ersatz. 
Ich muss Sie bitten, den Antrag von Herrn Schmidhalterzu ver
werfen. 

Le presldent La proposition de M. Schmidhalter est en feit 
l'adjon9tton d'une lettre e. 
Nous voterons alinea par alinea. Nous opposerons au premier 
alinea la proposition de la minorite Danuser acelle de Ia majo
ritlt et du Conseil des Etats. Ensuite, on passera a la proposi
tion de M. Schmldhalter, sous forme d'un vote par oui ou non. 
Pour le 2e allnea, nous avons une proposition de M. Fischer
Hägglingen qui demande qu'on revienne ä la proposltlon du 
Conseil des Etats et qui sera opposee ä celle de 1a mlnorite 
Danuser qui propose 1a version du Conseil federal. · 
Le ~ltat de ce vote prellmlnaire sera oppose ä Ia proposition 
de 1a majorite de Ia commisslon qui demande de biffer pure
ment et simplement l'alinea 2. 
A l'alinea 3, nous aurons une proposition de M. Frscher-Häg
glingen qua nous opposerons ä la proposition de la majoritlt 
de la commission qui demande de biffer. 

Flscher-Hägglingen: Eine.kurze Bemerkung: Wenn Sie der 
Mehrheit zustimmen, haben Sie in Absatz 1 Buchstabe b auch 
die Bestimmung gemäss Absatz 2 der Bundesratsfassung 
(die Minderheit übernimmt diese vom Bundesrat). Wtr können 
daher nicht Absatz 2 und 3 gemäss Kommissionsmehrheit 
dem Bundesrat gegenüberstellen; es ist etwas ganz anderes. 

Man müsste eigentlich über Absatz 2 und 3 separat abstim
men. 

Le presldent: Monsieur Fischer-Hägglingen, vous n'avez pas 
tres bien compris au je me suis mal exprime. Notre Intention a 
tous est bien devoter alinea apres alinea 

Abs.1Bst.abisd-Al.1/et.aad 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 1 Bst. d (Antrag Schmidhalter) 
Al. 1 let. d (proposition Schmidha/ter) 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag Schmidhalter 
Dagegen 

Abs.2-Al.2 

Abstimmung-Vota 

Eventuell-A titre pre/iminaire 
Für den Antrag der Minderheit , 
FürdenAntrag Flscher-Häggllngen 

Def/nitiv-Deflnitivement 

56Stimmen 
96Stimmen 

60Stimmen 
82Stimmen 

66Stlmmen 
77Stimmen 

Für den Antrag Flscher-Häggllngen offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag der Mehrheit Minderheit 

Schmldhalter: Das wäre nun das zweite Goal, das man mir 
schiesst. Bei Artikel 1 hat der Präsident nämlich auch nicht 
ausgezählt, und es waren· immerhin 46 hier anwesende Parla
mentarierinnen und Parlamentarier für meinen Antrag. Es ist 
sehr wichtig, dieses Resultat dem Ständerat mitzugeben. Ich 
bin also dafür, dass wir auszählen. 

Le presldent Monsieur Schmidhalter, nous allons obeira vos 
desirs. Dans le premier decompte des voix, 47 voix etaient en 
faveur de la proposition de M. Fischer-Mäggllngen. Nous pou
vionsfacilement en deduire que 1a majoritlt etalt evidente. Mais 
nous compterons encore une fois. 

Deffnitiv-Deffnitivement 
Für den Antrag Fischer-Hägglingen 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs.3-AJ.3 

Abstimmung-Vota 

FürdenAntrag Flscher-Hägglingen 
Für den Antrag der Kommission 

48Stlmmen 
97Stlmmen 

49Stimmen 
102Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
La debat surcetobjet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 21.10 Uhr 
Laseanceestleveea21 h 10 
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Rettung unserer Gewässer. 
Volksinitiative und Gewässerschutzgesetz. 
Revision 
Sauvegarde de nos eaux. 
Initiative populalre 
et loi sur la protectlon des eaux. 
Revi!$10n 

Fortsetzung-Suite 

Siehe Seite 1012 hlervor-Volr page 1012 cklevant 

Art.33 
Antrag der Kommission 

N 22 juin 1989 
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Abs.1und3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates· 
Abs.2 

a ... . 
b .... . 
c .... . 
d. die Inländische Energieversorgung 

Art.33 
Proposition de 1a commission 
Al. 1 et3 
Adherer ä 1a decision du Conseil des Etats 
AJ.2 

a. ._. 
b ..•.. 
C. .... 
d. L'approvlslonnement lndlgene en energie. 

'Rüttlmann, Berichterstatter: Bei Artikel 33 hat der Ständerat 
einen 2usalz beigefügt Unsere Kommission hat dann auf An
trag noch die ainländlsche» Energieversorgung eingescho
ben. Es sollen keine Bewilligungen für den Stromexport erteilt 
werden. Das ist weitgehend 'eine Deklamation. Man k;ann das 
nicht kontrollieren. In Zeiten von zuviel Stromproduktion wird 
wahrschelnllch etwas davon exportiert. Es dOrfen jedoch 
grundsätzlich keine Bewflllgungen eingeholt werden, um Ex
portstrom zu erzeugen. 

M. Rebeaud, rapporteur. A rart1c1e 3311 s'aglt d'enumerer las 
crüres qul dolvent entrer en consid&ration pour la pes&e des 
lnterAts entre la protectlon c:les eaux et des paysages d'une 
part et l'economie hydrauUque d'autre part. Le Conseil des 
Etats a enrichi cette liste en mentlonnant l'approvlslonnement 
en energie. Pour eviter que dans la pes&e des intldts entrent 
en consid6ration des projets dont le but est d'exporter de 
l'electriclte, la commission vous propose: al'approvislon
nement lndlgene en energle». II s'aglra ensuite, dans la prati
que et peut-6tre au nlveau d'une ordonnance, de savolr si l'on ' 
entend par alndlgene»: couverture des besolns natlonaux ou 
couverture des besolns regionaux ou locaux, ce que n'a pas 
precis& le texte. 
Au sufet de cet artlcle 33 qui n'a pas ete conteste dans la ver
sion de la commlsslon, f almerais vous rendre attentlfs ä l'ali
nea 4-nous en parlerons dans 1a suite des dellberatlons-qui 
charge l'autorite cantonale de fixer le debit mlnimum deflnitlf, 

· donc en deuxieme etape, de faire une etude hydrologique et 
biologlque sur les consequences de la prise d'eau. Cette 
etude equlvaut ä une petite etude d'impact. ce qui devrait sa
tisfaire partlellement M. Schmldhalter. Nous avons lci, en effet, 
la deflnition d'un exerclce qui s'apparente d'assez pres ä une 
etude d'lmpact locale. Nous y reviendrons probablement pour 
discuter des drolts de recours et de l'ordonnance sur l'etude 
d'lmpact qul definit les drolts de recours des associatlons au 
sens de 1a lol sur la protection de l'environnement. 

Präsident: Bevorwirweiterfahren, mache Ich eine Mitteilung. 
Präsident und Vizepräsident sind anderweitig verpflichtet; Sie 
mOssen jetzt mit mirvorliebnehmen. Die Schwierigkeit besteht 
noch darin, dass ich bei Artikel 75 selbst einen Antrag gesteilt 
habe; Herr Bund! wird mich ablösen. Wenn wir nicht allzu 
lange beraten, können wir abschliessen, bevor Herr Präsident 
lten zurOck sein wird. Wenn Sie bis In die Nacht beraten wol
len, wird er am Schluss die Beratungen weiterführen. 
Wir sind bei der Beratung Artikel 33 Buchstabe d, und wir müs
sen noch wissen, ob der Bundesrat dem Antrag der Kommis
sion zustimmt. - Der Bundesrat stimmt dem Antrag der Kom-
mission zu. · 

Angenommen-Adopte 

Art. 34 bis 36 
Antra.g der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.34a36 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.37 
Antra.g der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antra.g Brelaz 
Abs. 3bis (neu) 

• 

In den Alluvialzonen, welche jahreszeitlich überschwemmt 
werden, dürfen keine neuen Gebäude errichtet werden. , 

Art.37 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Brelaz 
Al. 3bls (nouveau) 
Aucune nouvelle habitatlon ne peut ~e construire dans las 
zones alluviales sujettes ä inondatlons salsonnieres. 

M. Brelaz: Je vous propose de rajouter la phrase suivante a 
l'alinea 3bis: aAucune nouvelle habitatlon ne peut etre cons
trulte dans les zones alluviales sujettes ä inondatlons saisonnl
eres». Cela devrait paraitre evident ä chacun qu'en cas d'lnon
datlons regulleres d'un endroit, toutes les annees ou tous les 
deux ou trols ans, las constructions d'habitatlons solent inter
dltes. Malgre tout, ce genre d'urbanisatlon sauvage a ten
dance ä 88 d6velopper, meme sl cela est encore relatlvement 
rare. 
Les rapports, par exemple de la Soclete suisse de reassu
rance, montrent las degäts considerables resultant des lnon
datlons exträmement graves qua nous avons vecues ces der
nleres annees. Leurs conclusions lndiquent que la construc
tion et l'urbanlsatlon sauvages dans les reglons alpines de
vralent etre stoppees dans las plus brefs delals. Pourquol? 
Taut simplement parce qua l'on arrive ä des sltuatlons Oll l'artl
cle 37, dans la version du Conseil federal, permet quelques 
exceptions aux regles generales qu'II contient, lorsque l'on est 
dans des zones habltees. 
Je n'atmerals donc pas qua les exceptions autorisees par l'artl
cle 37, allnea 2, dans les zones habitees permettent, des !'Ins
tant Oll il y a quelques masures; 1a construction d'habitatlons 
dans ces zones alluviales. Pourquoi? Parce qua las rlsques 
d'une reaction en chaine sonttrop importants. 
En effet, si l'on construit dans ces zones d'lnondatlons de ma
niere relatlvernent reguliere, lors de catastrophes, on preten
dra qua cela coate tres eher. On aura alors tendance ä renfor
cer la protection contre las lnondatlons par des ouvrages, ce 
qul, en definitive, slgnlfie qua l'on betonnera toujours plus las 
rives du cours d'eau. En definitive, on arrivera ä une situatlon 
comparable ä celle de la Suisse centrate Oll, en cas de grande 
inondation, las eaux peuvent deferler beaucoup plus rapide
ment dans la plalne en entrainant des resultats catastrophi
ques. Cette espece de cercle infemal peut flnalement con
duire ä urbanlser reellement toute une region en 88 moquant 
des eventuelles consequences qu'il pourrait y avoir une fois, 
parsiecle. 
Ce sont les ralsons prlnclpates pour lesquelles cette proposi
tion, qul me semble decouler du simple bon sens, ä savoir 
qu'aucune nouvetle habitatlon ne peut etre construlte dans les 
zones alluviales sujettes ä inondatlons saisonnieres, c'est-ä
dire relativement regulieres, devralt etre acceptee. 

Rüttlrnann, Berichterstatter: Dieser Antrag konnte in der Kom
mission nicht diskutiert werden; ich nehme daher aus persön
licher Sicht Stellung: 
Dieser Antrag ist an sich systemwidrlg. Herr Brelaz will nämlich 
den Schutz der Bevölkerung, wenn er in den Alluvialzonen -
das sind Anschwemmzonen, Kieszonen - das Erstellen von 
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GeBäuden verbieten will. Das ist keine Gewässerschutzmass
nahme, sondern eine Bevölkerungsschutzmassnahme. Wir 
müssen den Antrag ablehnen, weil er eine raumplanerische 
Massnahme beinhaltet 

M •. Rebeaud, rapporteur: La commission n'a pas etudie la 
propositlon de M. Brelaz et, a vral dlre, le probleme de ce type 
de protection des zones, qul peuvent ätre l'objet d'inondatlons 
saisonnieres, n'a pas ete evoque. II semble en effet tomber 
sous le sens qu'II ne faut pas construire dars des reglons qui 
risquent d'ätre inondees parce qu'apres avoir constrult on doit 
prendre des mesures de precautlon et, flnalement, si las inon
dations sont importantes, les degäts sont conslderables. 
Je crois qu'on pourralt lnserer cet artlcle sans atteinte grave a 
la logique dans ce chapitre, puisqu'II s'agit d'endiguement et 
de protection. II taut eviter d'ätre oblige de creer des endlgue
ments et hier, en votant sur l'artlcle 28a de M. Schüle, on a yu 
que ce genre de souci est egalement inclus dans la loi. 
Je laisse a votre appreciation et a celle du Conseil federat ia 
questlon de savoir sl cette evidence dolt ätre inscrite ou non 
dans cette loi. 

bäuerlichen Interessen entsprungen, könnte in der Praxis das 
Erreichen des anvisierten Ziels in Frage stellen. Das neue Ge
$8tz muss einen Beitrag zur Korrektur früherer Irrtümer und 
Missetaten leisten. Die durch Eindoiungen verarmte Land
schaft muss soweit als möglich wiederhergestellt werden. 
Wenn wir der Landwirtschaft weitere Ausnahmen zugestehen, 
können auch andere Interessengruppen solche verlangen. 
Dann sind wir wieder beim heutigen unbefriedigenden Zu
stand. Dass die Freilegung und Wiederbelebung eingedolter 
Flüsse und Bäche .ein vorrangiges ökologisches und land
schaftsschützerisches Anliegen ist, wird beispielsweise durch 
die Tatsache belegt, dass die Zürcher Regierung ~in 400-Mil
lionen-Projekt als schweizerische Pionierleistung vorlegt Im 
Zuge von Hochwasserverbauungen, Güterzusammenlegun
gen, Siedlungs-, Industrie- und Strassenbauten und nicht zu
letzt wegen der Ausweitung der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche sind Hunderte von Kilometern Wasserläufe begradigt 
und kanalisiert worden. Als Folge davon ist natarilches Leben 
aus diesen Gewässern fast vollständig verschwunden. Nun 
will der Kanton mit seinem langfristig angelegten Vorhaben 
563 km Fliessgewässer, davon 112 eingedoit, sanieren. Für 

Abstlmmung-Vote 

FürdenAntrag Brelaz 
Dagegen 

1 
Sanierungsprojekte der Städte Zürich und Winterthur sollen 

· weitere 90 Millionen Frsnken aufgewendet werden. Diese bei
spielhafte grossräumlge Wiederherstellung und Wiederbele-

29 Stimmen bung von Bächen und Flüssen würde nicht In Angriff genom-
47 Stimmen men, wäre sie nicht dringend nötig. 

Art.38 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Bst.ablsd 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 

Bst.a 
Mehrheit 
e. ··- möglich ist, oder für die landwirtschaftliche Nutzung er
hebliche Nachteile mit sich bringt. 
Minderheit 
(Oester, Ammann, Danuser, Loriget, Loretan, Mauch Ursula. 
Rechsteiner, Schüle) 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 

.tut.38 
Proposition de 1a commlssion 
AJ.1 
Adherer a 1a decislon du Conseil des Etats 
AJ.2 
Letaad 
Adherer a 1a decislon du Conseß des Etats 

Lete 
Majorite 
e ••••• a l'air libre ou lorsqu'il en resulte de sensibles prejudlces 
pour l'agrlculture. 
Mlnorite 
(Oester, Ammann, Danuser, Longet, Loretan, Mauch Ursula, 
Rechsteiner, Schüle) 
Adtterer au projet du Conseil fecleral 

Abs. 1 und 2 Bst. a bis d 
AJ.1et2Ietaad, , 
Angenommen-Adopt/J 

Abs. 2 Bst. e-AJ; 2 /et e 

Oester, Sprecher der Minderheit In Artikel 38, der für den 
quantitativen Gewässerschutz von· grösster Bedeutung ist, 
werden die verschiedenen Interessen soweit als möglich be
rücksichtigt In Absatz 2 Buchstabe cz. B.: ...... · dlejenloen d~r 
Land- und Forstwirtschaft an Uebergängen.» 
Priorität muss der Gewässerschutz haben, so dass der Kata
log von Ausnahmen nicht zusätzlich erweitert werden darf, wie 
das die Mehrheit will. Die Fassung der Kommissionsmehrheit, 

Zeigen Sie die gleiche Aufgeschlossenheit und Einsicht wie 
die Zürcher Regierung und stimmen Sie der Minderheit und 
dem Bundesrat zu, sonst ist dieses Gewässerschutzgesetz 
wirklich ein Stück Emmentaler, das vor allem durch die Löcher 
auffällt 

Schnlder: Der Vorschlag des Bundesrats betreffend Buchsta
,be e könnte für jede Art landwirtschaftlicher Nutzung zu gros
sen Schwierigkeiten führen. Trotz enger Naturverbundenheit 
bin ich überzeugt davon, dass Q~ Eindolungen für die 
landwirtschaftliche Nutzung von grosser Bedeutung sind. Im
mer wieder kommt es vor, dass bei der heutigen Bewirtschaf
tung der Grundstücke mit Maschinen, gerade wegen offener 
Gräben, vermehrt Unfälle entstehen. Offene Gräben sind oft 
auch schwere Hindernisse für die-Weidenutzung und zudem 
unfallgefährlich für die Tiere. 
Es kommt noch ein Drittes dazu: Durch Eindolungen von Was-
seraufstössen in Hanglagen können und müssen Immer wie
der Erdrutsche verhindert werden, was absolut positiv zu wer
ten ist Obwohl ich für eine offene Wasserführung auch kleiner 
Bäche volles Verständnis habe, gehören meiner Ueberzeu
gung nach zur Naturerhaltung auch die notwendigen Vor
sichtsmassnahmen. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Ergänzungsantrag der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen und den Minderheitsantrag Oe
ster abzulehnen. 

Ruc~hl: Bei Artikel 38 geht es in erster Linie darum, dass 
keine zusätzlichen Fliessgewässer mehr eingedolt oder einge
deckt werden. Dafür habe Ich Verständnis; denn ich weiss, 
dass in vergangenen Jahren in dieser Hinsicht einiges gesOn
dlgt worden ist 
Wenn wir aber unter Buchstabe e den Ersatz bestehender8n
dolungen und Ueberdeckungen praktisch verunmöglichen, 
weil wir dort schreiben: « .... dass bestehende Eindolungen 
nur noch ersetzt werden dürfen, wenn eine offene Wasserfüh
rung nicht möglich ist», dann gehen wir eindeutig zu weit; 
denn ich frage mich wo, wenn nicht gerade im Stadtgebiet 
oder unter einer Autobahn, eine offene Wasserführung nicht 
grundsätzlich möglich ist Es gibt aber Fälle, in denen es nicht 
klug ist, Ja sogar gefährlich sein kann, wenn die offene Wasser-
führung wiederverlangtwird. · 
Wir haben sehr grosse Gebiete in der Schweiz, die mit gros
sem Aufwand der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt wur
den. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, dass wir diese Ge
biete zu einem sehr grossen TeU der landwirtschaftlichen Nut
zung erhalten. Ich denke hier etwa an die Unthebene oder Ge
biete im Rheintal In der Ostschweiz. Wenn die bestehenden 
Eindolungen, nachdem sie einmal ersetzt werden müssen-in 
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der Kommission war man der Meinung, dass Eindolungen 
etwa fünfzig Jahre bestehen und dann ersetzt werden müs
sen -, grundsätzlich alle wieder geöffnet werden müssen, ist 
das eine unverhältnismässige Gesetzgebung. Es kann durch
aus vorkommen, dass wir Eindolungen in Abständen von 
wenigen Metern haben, die das Gebiet der landwirtschaft
lichen Nutzung zuführen. Diese Nutzung wird verunmög
licht, wenn wir diesen Artikel nach der Fassung des Bundes
rates im Gesetz belassen. 
Es scheint auch eine gewisse Unsicherheit über die Begriffe 
«überdeckt» oder «eingedolt» zu bestehen. Wenn ich vom 
Bundesrat vernehme, dass man unter «eingedolt» eben nur 
Riessgewässer mit einem gewissen Minimum an ständiger 
Wasserführung versteht, dann habe Ich V~rständnls dafür. 
Wenn man aber darunter jede Drainage versteht, dann kann 
Ich diesen Artikel 38 in der bundesrätllchen Fassung nicht 
akzeptieren. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zuzustimmen, so wie sie 
auf der Fahne aufgeführt Ist 

Rüttlmann, Berichterstatter: Herr Ruckstuhl war der Antrag
steller in der Kommission. Er hat Ihnen das Problem soeben 
dargelegt; ich möchte es wiederholen. Die Kommission hat 
mit 13 zu 9 Stimmen dem Antrag Ruckstuhl zugestimmt, und 
gegen diesen Beschluss hat nun die Minderheit Oester Oppo
sition erhoben, in der Meinung, dass damit im berühmten 
Emmentalerkäse wieder ein Loch mehr seL 
Herr Oester, so gross ist dieses Loch auch wieder nicht! Es 
geht vor allem darum - und Herr Bundesrat Cotti müsste 
vielleicht eine Interpretation dazu geben -, ob auch Draina
gen, wie sie Herr Ruckstuhl soeben erwähnt hat. gemeint 
sind. Also beispielsweise Drainageleitungen, die nach fiinfzig 
Jahren aufgebrochen werden müssen und offen geführt 
werden. 
Die Meinung war: Wenn zwei Bäche zusammenkommen und 
vielleicht noch an einer Halde liegen, könnten da Unfälle mit 
landwirtschaftlichen Maschinen oder Fuhrwerken passieren, 
wenn_ man nicht über diese Elndolung fahren kann, vielleicht 
wieder rückwärts fahren muss und noch eine Neigung vorhan
den Ist Die Begründung war also vor allem die Unfallgefahr. 
Soviel Ich weiss, lehnt der Bundesrat diesen Antrag ab, aber 
Ich glaube, es wäre interessant, wenn Herr Bundesrat Cotti 
noch eine Interpretation dazu geben könnte, wie das über
haupt zu handhaben ist, wenn eine offene Wasserführung 
nicht möglich ist Also: Wenn eine eklatante Unfallgefahr 
bestehen würde, müsste das unter die Möglichkeit oder un
ter die Nichtmöglichkeit der offenen Wasserführung subsu
miert werden? 

M. Rebeaud, rapporteur: La 111&iorite de votre commlssion 
a accepte par 13 voix contre 9 une restriction ä 1a possibillte 
pour l'autorite cantonale de renoncer ä la remlse ä jour d'an
clens voutages de cours d'eau dans las terres agricoles, la 
lettre e de l'alin~ 2 de cet artlcle 38 prevoyant que, en prin
clpe, le remplacement des voütages ou de mlse sous terre 
exlstant au moment des reparations ou de la remise en etat 
doivent etre l'occaslon d'une remise ä jour du cours d'eau, 
lorsque c'est possible, evidemment. 
Les agriculteurs faisant partle de 1a commlssion craignalent 
d'&tre obliges de rouvrir toutes las canallsations qui se trou
vent sur leur propriete et de subir l'interdiction absolue de 
mettre sous canalisatlons des cours d'eau qui les entravent 
dans la mecanisatton des travaux de l'agriculture. lls ont 
voulu absolument evlter qua la loi contienne des stlpulatlons 
trop douloureuses pour leur exploitatlon. A vrai dire, la nuance 
apportee par 1a majorite de la commlsslon ä la propositlon 
initiale du Conseil federal n'est pas si lourde de sens que 
nous l'a laisse entendre M. Oester tout ä !'heure, car le prin
clpe de cet arttcle 38 est tout ä falt clair, il est enonce ä rartt
cle premier comme suit: «Les cours d'eau ne doivent ätre 
ni enterres, ni faire l'objet de voütages». La dispositlon qui 
vous est donc proposee par la majorite de la commlssion 
ne touche pas las voutages qui pourraient etre nouvellement 
construits, mafs. uniquement las voütages qui devraient faire 
l'objet de remise en etat et qu'il serait trop penible financlere-

ment ou techniquement de remettre a l'etat de ruisseau ou
vert. 

Bundesrat Cottl: Ich bitte Sie dringend, den Antrag Oester -
und damit den bundesrätlichen Antrag - zu unterstützen. Die 
sachlichen Abklärungen, die verlangt worden sind, kann ich 
sehr kurz beantworten: 
Drainagen sind selbstverständlich keine Gewässer, sie unter
stehen also dieser Norm nicht. Wenn der Kommissionspräsi
dent, Herr Rüttimann, von eklatanten Unfallgefahren spricht, 
so würde ich ihm sagen, dass die Fassung des Bundesrates 
hier schon Schutz gewährleistet Die Unmöglichkeit, die dort 
erwähnt ist, meint ja nicht nur eine rein faktische materielle Un
möglichkeit, sondern selbstverständlich auch die eklatanten 
Gefahren usw. Das ist eine solche Selbstverständlichkeit, dass 
ich das gar nicht erwähnen müsste. 
Die Stossrichtung des bundesrätlichen Antrags Ist die, dass 
man in der Tendenz versuchen sollte, Gewässerwiederfreizu
legen. Es geht also in diesem Fall schon in die Richtung einer 
gewissen Sanierung, das ist klar. Aber der Antrag ist nicht 
ohne Einschränkung formuliert: Auch hier gibt es natürlich In
teressenabwägungen, die nötig sind. Nur wiegt im Falle einer 
projektierten Eindolung unsere Zielsetzung besonders 
schwer. 
Das Problem ist schon von grosser Bedeutung. Denn in den 
letzten Jahrzehnten hat man die Tendenz gehabt, immer mehr 
einzudolen, und heute kommt man wieder- auch in der Wis
senschaft-auf andere Tendenzen zurück. Dringende, im Ein
zelfall sich aufzwingende Interessen der Landwirtschaft je
doch - in dem SiMe etwa, dass ein Betrieb sonst gar nicht 
mehr bewirtschaftet werden könnte -wären auf alle Fälle von 
der Fassung des Bundesrates abgedeckt 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 39 bis 43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständ~es 

Art.39a43 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer ä la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.44 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Bütliker 
Abs. 2,Bst c (neu) 

51 Stimmen 
61 Stimmen 

c. .... in Rlessgewässem, wenn der Geschiebehaushalt nach
teilig beeinflusst wird. 
Abs.4{neu) 
Riessgewässer, in denen der Geschiebehaushalt erheblich 
beeinträchtigt ist, sind nach den Anordnungen der Behörde 
bis spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten diese Gesetzes zu 
sanieren. Die Kantone erarbeiten Sanierungskonzepte für die 
verschiedenen Gewässereinzugsgebiete und reichen sie dem 
Bund innert fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ein. 

Art.44 
Proposition de 1a commission 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Proposition Büttlker 
AL 2 /et c (nouveUe) 
c. Dans un cours d'eau, si le bilan du charriage de fond subit 
une influence negative. 
Al. 4 (nouveau) 
Les cours d'eau ou le bilan du charriage de fond est serieuse-
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ment entrave doivent etre assainis en vertu des decisions 
de l'autorite, au plus tard dans las 15 ans qui suivent l'entree 
en vigueur de la presente loi. Las cantons elaborent des 
programmes d'assainissement pour las divers bassins-ver
sants et las adressent ä la Confederation dans las cinq ans 
qui suivent l'entree en vigueur de la presente loi. 

Büttlker: Mit diesem Antrag möchte Ich konkret erreichen, 
dass die Bewilligungsmöglichkeit zum Materialabbau auch 
in Fliessgewässem dort verhindert wird, wo dadurch der 
Geschiebehaushait des Flusses nachteilig beeinflusst wird. 
Ich bin etwas erstaunt darüber, dass die vorberatende Kom
mission dem Problem des µeschiebehaushalts in Fliess
gewässem keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. 
obwohl entsprechende Vorstösse in verschiedenen Kantons
parlamenten eingereicht und überwiesen ·wurden und ob
wohl auch Herr Bundesrat Cottl b~i den Beratungen im Stän
derat die Berechtigung dieses Anliegens anerkannt hat 
Die praktischen Beispiele von Rhein, Aare, Emme oder Um
mat zeigen eindrücklich, dass durch die gestörte Geschiebe
zufuhr in der Tiefe des Flussbettes sowohl die Hydrobiologie 
als auch die Fischereibiologie negativ beeinflusst werden. 
Es findet eine eigentliche Verarmung des Fllessgewässers 
statt Deshalb sind Massnahmen zu ergreifen, die geeignet 
sind, die Vitalität unserer Fllessgewässer zu erhalten. 
Ich bin an der'Aare aufgewachsen, ich wohne an der Aare, 
und ich fische In der Freizeit an der Aare. Da gibt es beispiels
weise Fische, die zur Fortpflanzung auf die Klesbänke in der 
Tiefe des Flussbettes angewiesen sind. Es lässt sich wisseni · 
schaftllch eindeutig nachweisen, dass besonders In den 
Schotter- und Klesablagerungen der Flussohle eine Vielzahl 
von Kleinstlebewesen, die auch in der natürlichen Nahrungs
kette eine entscheidende Rolle spielen, Ihren Lebensraum 
finden. Ein· Rückgang der Geschlebemenge in einem Fluss 
zieht kausal ein Aussterben des Flusslebens nach sich. Des
halb müssen wir im Sinne des Antrags dafür sorgen, dass 
der Geschiebehaushalt unserer Flüsse Im Gleichgewicht 
bleibt urid dass störenden Eingriffen, wie sie teilweise die 
Ausbeutung von Flussmaterial bewirkt, im voraus ein Riegel 
geschoben wird. 
Falls der Geschlebehaushalt In Fllessgewässem nachteilig 
beeinflusst wird, darf nach meiner Meinung in Zukunft keine 
Bewilligung zum Materialabbau mehr erteilt werden. 
Ich bitte ~le ,deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Sie haben von Herrn Büttlker 
selber gehört. dass es Im Grunde genommen um eine Angele
genheit der Fischerei geht. Ich weiss nicht, welches die Konse
quenzen sind. Im Prinzip müsste man auch Staumauern 
oder Klessarnmler sanieren, weil zum Beispiel Klessammler 

. auch das Flussbett beeinträchtigen. Persönlich glaube Ich, 
dass der Antrag In dieser Form nicht eingesetzt werden kann •. 
Aber ich möchte geme hören, wie der Bundesrat dazu Stel
lung nimmt Wir haben das In der Kommlssion nicht behan
delt 

M. Rebeaud, rapporteur: II n'est pas tout ä falt exact, Mon
sieur Büttlker, de dlre que la commission ne s'est pas preoc
cupee du probleme puisque nous avons, lors de notre qua
trleme seance, dlscute d'une proposltlon de M. Rechsteiner 
qui posalt toute une serle de conditlons blologlques a garan
tir pour le matntien des biocenoses et notamment des pois
sons. Je peux conflrrner que tout ce que vous avez dit du 
polnt de vue biologlque est parfaitement exact et atteste par 
las experts qui cint partlclpe ä !'Information de nos travaux. 
Mais matheureusement, la proposition de M. Rechstelner, 
incluse dans toute une serie de m8$Ures qul auralent eu 
pour consequence d'augmenter encore les debits minlmums 
imposes par la Confederation aux cantons, a ete retusee par 
1a commission par 13 volx cpntre 8 et. des lors, son auteur 
n'a pas voulu courir le risque d'un second desaveu devant 
le plenum. 

Bundesrat Cotll: Tatsächlich zeigen neue Untersuchungen, 
dass viele Gewässersohlen mangels ausreichender Kleszu-

fuhr stark verdichtet werden. Qies wirkt sich naqhteilig auf die 
Tier- und Pflanzenwelt sowie ganz allgemein auf die Speisung 
des Grundwassers aus. Ihrem Antrag zu Absatz 2 kann ich zu
stimmen, und ich danke Ihnen dafür. 
Zum Antrag von Herrn BOttlker zu Absatz 4: Nach unserer Auf
fassung geht dieser Antrag zu weit Er sieht vor, in allen Ge
wässern den Geschiebehaushalt zu sanieren. Es wäre also 
wieder ein ungestörter Gesehlebehaushalt anzustreben, und 
dies ist in unserer Kulturlandschaft kaum mehr möglich. Es 
müssten zu disesem Zweck Staumauern abgebrochen oder 
die für den Hochwasserschutz erstellten Klessammler an Wild
bächen aufgehoben werden. Es ist also einzig denkbar, neue 
,Klesentnahmen aus Gewässern neu zu regeln. Das wird in den 
vorausgehenden Absätzen schon getan. 

Präsident: Herr BOttlkerzieht den zweiten Teil seines Antrags, 
das heisst den neu vorgeschlagenen Absatz 4, zurück. zur 
Diskussion steht Absatz 2 Buehstabe c (neu) gemäss Antrag 
BOttlker. Der Bundesrat unterstützt den Antrag. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich möchte mich entschuldigen, 
Ich habe Sie falsch orlentlerL Ich habe übersehen, dass das In 
der Kommission diskutlertwurde und mit 13 zu 8 Stimmen ab
gelehnt worden ist 

M. Rebeaud, rapporteur: Pour que l'infoi:ma,tlon soit com
plete, je preclse que le vote de 13 volx a 8 en commission ne 
portait pas unlquernent sur cette propositlon tradulte dans 1a 
lettre c de M. BOttiker, mals sur un ensemble de mesures~ont 
l'additlon aurait donne des debits minlmums encore su
perieurs au Q30Q que proposalt M. Rechsteinera tltre 6ventuel 
et que nous avons refusee hferdans ce plenum. Le refus de la 
propositlon Rechsteiner ne pennet pas de presumer ce qu'au
rait ete le vote de 1a commisslon face a la propositlon de M. 
BOttlker. A tltre personnel, comme le Conseil fecleral, je trouve 
la proposltlon excellente etje vous recommande de l'approu
ver. 

Abs.1 und3-Al.1 et3 

Angenommen-Adopte 

Abs. 2 „ AJ. 2 

Abstlmmung-Vote 

Für den Antrag BOttfker 
Für den Antrag der Kommission 

Abs.4-AJ.4 
Zurückgezogen-Retlre 

Art. 4S bis 48 
Antrag der Kommission _ 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.4Sa48 
Proposition de la commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art. 48a (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des.Antrages der Minderheit 

Mlnd~~ . 
(Mauch Ursula, Ammann, Danuser, Longet, Loretan, Maeder, 
Rebeaud, Rechstefner, Schüle) 
Titef 
Verursacherprinzip' 
WortltµJt 
Für den Vollzug dieses Gesetzes gilt grundsätzlich das Verur
sacherprinzip. 
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Art. 48a (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 

Mlnorite 
(Mauch Ursula. Ammann, Danuser, Longet, Loretan, Maeder, 
Rebeaud, Rechsteiner, Schüle) 
Tttre 
Principe de causatlte 
Texte ' 
D'une maniere generale, l'execution de la presente loi est 
regle par le principe de causalite. 

Frau Mauch Ursula, Sprecherin der Minderheit Der Vorschlag 
zu einem 'Artikel 48a • (Verursacherprinzip) gehört zum dritten 
Abschnitt (Besondere Bestimmungen über den Vollzug). 
Sie haben zwar mehrheitlich den Antrag Longet zum Arti
kel 1 a, wo das Verursacherprinzip auch vorgekommen wäre; 
abgelehnt Ich kann mir aber nun schlicht nicht vorstellen, 
dass die vielen Verfechter einer Marktwirtschaft in diesem Rat 
das Verursacherprinzip in qlesem Gesetz ablehnen könnten. 
Herr Bundesrat Cottl hat am Dienstag gesagt, wir würden den 
Stand des technischen Gewässerschutzes den grosszügi
gen Subventlonsmassnahmen der Vergangenheit verdanken, 
also eigentlich der Missachtung des Verursacherprinzips. Das 
stimmt Aber genausogut wissen wir, dass in Zukunft die Um- . 
weltprobleme genei'ell nicht mehr mit Verboten und Geboten 
zu bewältigen sein werden, sondern dass die Schaffung und 
Verhinderung finanzieller Anreize unumgänglich sein werden. 
Das gilt auch im Gewässerschutz. 
Die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise geht bei der 
Durchsetzung. des Verursacherprinzips wesentlich weiter als 
wir. Das Abwasserabgabengesetz wird gerade jetzt verschärft, 

· und es sollen auf der Abwasserbelastung durch Stickstoff
und PhosphatverbindungenAbgaben erhoben werden. 
In der Vergangenheit ist in der Schweiz nur etwa ein Drittel der 
Gewässerschutzkosten von den Verursachern bezahlt wor
den. Mit der Gesetzesrevision verringern wir zwar diesen Sub
ventionsanteil, wie Sie in der Botschaft lesen können. Die 
Stossrichtung des Gesetzes ist also richtig. Man sollte aber. 
auch in einem Artikel verankern, dass man tatsächlich in Rich
tung Verursacherprinzip gehen will. 
In der Studie «Gewässerschutz 2000» der Eawag wird aus
geführt, dass die Subventionspraxis zwar In der ersten Phase 
desGewässerschutzes wichtig war.Aber jetzt sind die Voraus
setzungen anders. Ich zitiere aus dem Fachbericht der Eawag: 
«Die Stärkung des Verursacherprinzips hat nun bei der Weiter
entwicklung des Gewässerschutzes eine wichtige· Funktion. 
Man kann damit erreichen, dass die beschränkt zur Verfügung 
stehenden Geldmittel bestmöglich eingesetzt werden und 
dass ein starker Anreiz für Massnahr'nen zur Ursachenbe
kämpfung entsteht» 
Es wäre unseres Erachtens inkonsequent, das Verursacher
prinzip nicht grundsätzlich im Gewässerschutzgesetz zu ver
ankern. Ich bitte Sie deshalb, dem Artikel 48a (Verursacher
prinzip) zuzustimmen. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich muss Ihnen dasselbe sagen 
wie gestern in bezug auf das Verursacherprinzip. 
Frau Mauch beabsichtigt, dass die öffentlichen Gelder suk
zessive abgebaut werden und dass mittel- oder längerfristig 
das Verursacherprinzip gelten müsse. Sie macht zwar die Sn
schränkung «grundsätzlich». Dies Ist eine gewisse Relativie
rung. Das würde offenlassen, dass immer noch gewisse Aus
nahmen gemacht werden könnten. Aber ich habe Ihnen ge
stern gesagt, dass es beim Gewässerschutz nicht so einfach 
zu unterscheiden ist, wer liefert Beim Kehricht und bei ande
ren Auswirkungen ist das etwas einfacher, da sind bessere Er
hebungen rnögllch. 
Das waren die Ueberlegungen der Kommissionsmehrheit, die 
den Antrag mit 1 O zu 9 Stimmen abgelehnt hat Ich beantrage 
Ihnen namens der Kommissionsmehrheit, diesen Artikel 48a 
nicht aufzunehmen. 

M. Rebeaud, rapporteur: Le principe de causalite, ou le prin
cipe pollueur-payeur, a dejä fait l'.objetd'un debat hier au sujet 
d'une proposition de minorite ä l'article premier de la loi. lci, 
rious avons une proposition legerement plus restreinte de 
Mme Mauch, qui a ete rejetee de justesse en seance de com
mission par 1 O voix contre 9. La principale raison du rejet est 
que la proposition de Mme Mauch introduirait un changement 
d'usage assez profond dans la pratique actuelle puisque, au 
lieu de faire payer les canalisatlons et les stations d'epuration 
par les pouvoirs publics, dans une large mesure, les installa
tions d'epuration des eaux, notamment, seraient payees par 
les usagers proportlonnellement ä leur utilisatlon ou a leur pol
lution de l'eau. Cette methode, tout a fait juste en theorie, pro
voquerait notamment des changements d'habitude et des 
g€mes flnancieres pour certaines communes. En region de 
montagne, par exemple, les ifroprietaires de maison de vacan
ces payent les memes taxes d'epuration que les residents, 
blen que leur consommation annuelle d'eau soit nettement in
ferieure. L'application du principe de causalite conduirait ä 
fixer les taxes d'epuratlon proportionnellement a la consom
mation d'eau de chaque manage, ce qui se traduirait par des 
depenses supplementaires pour 1a population locaie. 
La volonte de ne pas changer les equillbres qui existent dans 
ces regions, ainsl que dans toutes les communes, est l'une 
des raisons qui ont conduitvotre commission ä refuser d'lntro
dulre l'obllgatlon d'un prlncipe de causailte dans le domaine 
general de la protectlon des eaux. ce qul n'empäche d'ailleurs 
pas les cantoris - on l'a releve en commisslon- dans des do
mainss partlculiers ou cela s'avere posslble sans deranger les 
habitudes, d'appllquer ce princlpe. 

Bundesrat Cottl: Der Bundesrat hat bereits dargelegt, warum 
wir bei Artikel 1 a nicht einverstanden sein konnten. 
Ich muss dies heute nicht wiederholen. 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.49 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de fa comm/ssfon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

. Angenommen-Adopte 

Art.SO 
Antrag der Kommission 
Abs.1 . 

60Stlmmen 
48Stlmmen 

Bund und Kantone prüfen den Erfolg der Massnahmen dieses 
Gesetzes und informieren •••• 
Abs.2und3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.50 
Proposition de 1a commlss/on 
AJ.1 
La Confederation et les cantons examinent le succes obtenu 
par les mesures prevues dans la presente loi et Informant le 

· publlc.... ' 
AJ.2et3 . 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Rüttlmann, Berichterstatter: Die Kommission übernahm ei
nen Antrag von Frau Mauch ohne Gegenstimme. Auch der 
Bundesrat ist damit einverstanden. 

Angenommen-Adopte 

Art. soa (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Düngerberatungsdlenst 
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Wortlaut 
Die Kantone sorgen dafür, dass innerhalb der landwirtschaft
lichen Beratung ein DOngerberatungsdlenst besteht, der die 
Anliegen des Gewässerschutzes wahrnimmt 

Art. 50a (nouveau) . 
Proposition de /a commissioil 
Tltre 
SerJice de conseils en fertilisatlon 
Texte 
Les cantons veillent ace que les services de wlgarisatlon agri
cole comportent un service de conseils en fertilisatlon charge 
de veiller aux Inter~ de la protectlon des eat.Dl 

Rüttlmann, Berichterstatter: Hl!!r handelt es sich um die Quer
beziehung zum zweiten Abschnitt Behandlung der Abwässer 
und Verwertung der Hofdünger aus der Nu1ztlerhaltung. 
Die Verwaltung hat diesen Artikel im Konnex mit den Arti
keln 10 bis 16 so vorgeschlagen. Die Kommission hat Ihn 
ebenfalls ohne Gegenstimme unterstützt. 

Angenommen-Adopte 

Art.51 
Antrag der Kommission 
Abs.1und2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2bls (neu) 
Die zuständigen Behörden können die Ergebnisse der Kon
trolle von Anlagen und die Auskünfte nach Absatz 1 nach An
hören der Betroffenen veröffentlichen, wenn sie von allgemei
nem Interesse sind. Auf Anfrage sind die Ergebnisse der Kon
trolle bekanntzugeben, wenn nicht überwiegende Interessen 
entgegenstehen. Das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis 
bleibt In jedem Fall gewährt. 

Art.51 
Pro(Josition de Ja commisslon 
AJ.1et2 
Adherer a Ja declsion du Conseil des Etats 
Al. 2bis (noweau) · · 
Apres avoir consutte ies personnes touchees, les autorites 
competentes peuvent publler les resultats des contröles d'lns
tallations et les renselgnements en vertu du 1 er alinea, s'ils 
sont d'intlrit generat. Sur demande, les resultats des con
trOies seront communiques, a molns que des lnter&ts prepon
derants ne s'y opposent Le secret de fabrication et d'affalres 
est dans tous les cas protege. 

Rüttlmann. Berichterstatter: Die Kommission übernahm hier 
einen neuen Absatz 2bls: Er beruht auf neuen Aspekten der 
EG-Normen und der Rheinschutzkommission. Er wurde von 
der Verwaltung vorgeschlagen. Die Kommission und der Bun
desrat haben ihn oppositlonslos übernommen. 

M. Rebeaud, rapporteur: L'artlcle 51, allnea 2bis, a ete pro
pose a la commlsslon par l'admlnlstratlon. II a ete accepte a 
l'unanimtte. Le but de cet ajout est de pouvolr repondre aux 
engagernents intematlonaux de la Sulsse en mattere d'lnfor
mation reclproque. II est notarnment insplre des travaux lnter
nationaux sur la lutte contre la pollutlon du Rhin. 
Votre commlssion, a l'unanlmlte, vous propose de l'adopter. 

Angenommen-Adr:,pte 

Art. 52'bls 55 
Antrag der Komtnlssion 
Zustimmung zum Beschluss des Stänqerates 

Art.S2ass 
Proposition de 1a commisslon 
Adherer a 1a declsion du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.56 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 1bis (neu) 
Er kann sich an der Entwicklung von Anlagen und Verfahren, 
mit denen der Stand der Technik im gesarntschweizerischen 
Interesse des Gewässerschutzes, Insbesondere durch Mass
nahrnen an der Quelle, verbessert wird, finanziell beteiligen. 
Abs.2bis4 
Zustimmung zuin Beschluss des Ständerates 

Art.56 
Proposition de Ja commisslon 
AJ.1 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Al. 1bls(nouveau) 
81e peut particlperfinanclerement au devetoppement d'instat-: 
latlons et de procedes permettant de perfectionner l'etat de la 
technlque dans l'lnteret national de la protectlon des eaux, en 
particuller dans le domalne de la lutte a lasource. 
Al. 2a4' 
Adherer a ladeclsion du Conseil des Etats 

Abs.1-AJ. 1 
Angenommen-Adopte 

Abs. 1 bis-Al. 1 bis 

Rüttlmann, Berichterstatter: Auch dies Ist ein Antrag von Frau 
Mal.ich In der Kommission gewesen. Er will PIiotprojekte för
dern. Der Bund kann sich an der Entwicklung von Anlagen 
und Verfahren beteiligen. 
Die Kommission hat ihn auch ohne Opposition übernommen. 

Angenommen-Adopte 

Abs. 2bis4-AJ. 2a4 
Angenommen-Adopte 

Art. 57 bis 60 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.57aeo 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.61 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

a. .... AbWasserrelnlgungsantagen oder dezentrale Anlagen 
mit dem gleichen Zweck; ' 
b. Streichen · 
c. Anlagen zur Klärschlammverwertung und -beseitlgung; 
d ••••. 
e.Streichen 
f. Streichen 
g .... . 
h .... . 
1 .... . 
Abs.2 

a. .... 
b ..••• 
c. .... genommen wird, odersofem deren Erstellung nach Bau
beginn der Abwasserreinigungsanlage In Angriff genommen 
wird und die Verzögerung nicht durch die Gemeinden oder 
den Abwasserverban~ verursacht worden Ist; 
d ..... ; 
e. Regenbecken; 
f. Einrichtungen zum Schutz von Gewässern bei Abfalldepo- · 
nien. 
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Antrag Egg/y 
Abs. 1 Bst J (,:,eu) 
j. Einrichtungen zur Beseitigung oder Wiederverwertung von 
festen Abfällen. ' 
Abs.2Bstd 
Streichen 

Eventualantrag Etlque 
(falls Ablehnung des Antrages der Kommission) 
Abs.2Bstc 
c ..... Abwasserreinigungsanlage oder Anschlussleitung der 
Gemeinde an die Abwasserreinigungsanlage in Angriff ge
nommen wird. 

Art.61 
Proposition de Ja commisslon 
AJ.1 

a Stations centrales d'epuratlon ou Installations decentrali
sees a but identique; 
b. Biffer 
c. Installations servant au traltement ou a l'evacuatlon des 
boues d'epuratlon; 
d ..... 

, e. Biffer 
f. Biffer 
g. ..•• 
h •••••. 
1 ..... 
AJ.2 

a .. .. 
b .... . 
c. .... des eaux usees, \ou dont 1a constructlon a commence 
apres celle de 1a statlon d'epuratfon des eaux usees et pour 
autant que le retard ne pulsse pas Atre impute aux communes 
ou a leurs syndlcats d'epuratfon; 
d. .... 
e. Bassins d'eaux pluviales; 
f. Equipements destines a la protection des eaux a proximit6 
des decharges. 

Proposition Egg/y 
Al. 1 let J (nouvelle) 
j. Installations pour l'eliminatlon ou le recyctage, des dechets 
solides. 
AJ.2/etd 
Biffer 

Proposition subsidlaire Etlque 
(en cas de rejet de la propositlon de la commlssion) 
AJ.2/etc 
c ••••• usees ou avant celle du collecteur de raccordement des 
eaux usees de la commune a la statlon d'epuratlon. 

Abs.1-AJ.1 

Rüttlmann, Berichterstatter: Diese neuen Einfügungen unse
rer Kommission basieren auf den Beschlüssen, die Sie zu Arti
kel 10 Litera b und 1 bis bereits gefasst haben, 
Es betrifft die dezentralen Abwasserreinigungsanlagen und 
Anlagen zur Klärschlammverwertung und-besejtlgung. 
Seite 22 lstvon der Kommission übernommen worden. 
Wir beantragen Ihnen, dies zu beschllessen. 

Präsident: Herr Etlque hat einen Eventualantrag gestellt, so
fern .der Kommissionsantrag bei Absatz 2 Buchstabe c ab
gelehnt wird. Sofern der Bundesrat dort nicht an seiner Fas
sung festhält, gibt es keine Abstimmung. Dann entfällt auch 
der Eventualantrag. - Der Bundesrat hältfest. 

M. Rebeaud, rapporteur: Les modiflcatlons que vous pro
pose la commission a cet artlcle 61 concement las categories 
de travaux qui peuvent etre subventionnes. Dans le premier 
alinea de cet article 61 figurent las travaux ou les Installations 

que la Confederatlon doit subventionner, c'est-a-dire qu'elle 
doit aider les cantons. Dans le deuxieme alinea. c'est le mäme 
principe, mais les subventions ne sont dues qu'aux cantons 
dont la capacite financiere est faible ou moyenne. 
La commission vous propose de faire glisser de la categorie 1 
- subventions ä tous les cantons - a la categorie 2 - subven
tions seulement aux cantons dont la capacite financiere est 
moyenne ou faible - deux sortes de travaux: d'abord la con
struction de bassins d'eaux pluviales, ensuite, a la lettre i, 
precisement le genre de travaux que M. Eggly voudrait reta
blir. Cette lettre 1, selon la version de la commission, demande 
que les Installations destinees a 1a protectlon des eaux a proxi
mit6 des decharges passent de l'allnea premier a l'alinea 2. 
M. Eggly aimerait inclure dans les subventlons obligatoires 
quelque chose qul couvre a peu pres ceci, en y ajoutant le re
cyclage des dechets solides. 
M. Eggly aura peut-etre l'occasion tout a !'heure d'expliquer 
ses motivations. Actuellement, avec la version que vous pro
pose la commisslon, le Conseil federal aurait la possibilite de 
subventionner ces travaux pour les cantons de moyenne et de 
falble capaclte. M. Eggly voudrait retablir cette obligatlon pour 
tous les cantons. Je voudrals lul dire d'ores et deja qu'apres 
examen de 1a question, et quelle que soit l'ardeur de mon pa
triotlsme, je suivral la majorite de la commission. J'estime per
sonnellement que las cantons a capacite financiere forte de
vraient pouvoir payer eux-memes ces installations. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Sie sehen bei Artikel 61 auf Sei
te 22 und 23 oben, dass wir zwei Kategorien von Subventio
nen haben. Wir haben in Absatz 2: «Den finanziell mittelstar
ken und schwachen Kantonen leistet er zudem •••• ». Herr 
Eggly verschiebt nun die «Einrichtungen zum Schutz von Ge
wässern bei Abfalldeponien» - Buchstabe f unseres Vor~ 
schlags-hinauf In Absatz 1 zur Subventionierung an alle Kan
tone. Das steht genau im Gegensatz zum sukzessiven Abbau 
der Subventionen, dem Frau Mauch vorhin das Wort geredet 
hat. . Das hat eine finanzielle Konsequenz von schätzungs
weise 30 Millionen Franken, die der Bund mehr leisten müss
te. 
Wir lehnen den Antrag Eggly ab. 

Präsident: Entschuldigen Sie, weM hier etwas Verwirrung 
herrscht Es liegt offenbar noch ein Antrag von Herrn Eggly zu 
Absatz 1 vor, der in meinen Akten nicht vorhanden ist Er 
schlägt einen neuen Buchstaben J vor. Es handelt sich um den 
Antrag 22. Herr Eggly hat das Wort zur Begründung. 

M. Eggly: Notre ancien president n'avait pas rec;u ma propo
sitlon. C'est la raison pour laquelle il y a eu tout a !'heure un 
certaln flottement. 
Qu'un liberal se prononce contre une economle, cela peut pa-· 
raitre quelque peu bizarre. Qu'un Genevols vienne reclamer, 
mais pas seulernent pour le canton de Geneve, je le precise, 
de l'argent pour des cantons forts, cela peut paraitre un peu 
indecent. Ce qul m'anime dans cette affaire, c'est le souci 
d'une certalne logique et d'une certalne l!quit6 federaliste. 
C'est notamment et meme preclsement dans des cantons 
developpes, de ce fait souvent classes comme cantons finan
cierement forts, qua l'on a de lourds problemes d'atteinte a 
l'environnement, de pollutlon, parexemple dans les domaines 
de l'ellmination des dechets solides. C'est alnsi qu'un canton 
financierement fort, comprenant de grandes agglomeratlons, 
se trouve confronte a des täches extremement coOteuses. 
Sans attendre les prescriptlons federales et par la force des 
choses, un canton comme celul de Geneve s'est lance dans 
de grandes reallsatlons. II n'a pas failll a ses devoirs. Au
jourd'hui, la Confederatfon - et c'est normal - pousse, oblige, 
a faire encore davantage. A Geneve, par exemple, on est en 
traln de proceder a un agrandlssementtres coateux des Instal
lations de l'usine d'incineratlon des Cheneviers. Cela a ete 
decide, ceta se fera. avec ou sans subvention federale, mais 
precisement, faut-il supprimer les subventions tederales? 
Cette lettre d: Installations pour l'elimination ou le recyclage 
des dechets solides, conceme donc tous les cantons, exige 
d'eux de gros efforts et des efforts encore plus grands de la 
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part des cantons qul ont de grandes agglomerations et qui 
sont souvent les plus developpes. 
Je considere que cela devrait donc figurer, comme l'ont dit 
tout a !'heure les rapporteurs, ä l'alinea premier de l'article 61, 
permettant des subventions ä tous les cantons, et non pas ä 
l'alinea 2 de ce meme article, qui precise que les cantons dits 
financierement forts seraient exclus des subventions pour des 
täches croissantes et des täches augmentees de par les exi
gences federales. 
Nous sommes d'accord en ce qui conceme l'exclusion des 
subventions en faveur des cantons forts, par exemple pour les 
collecteurs, mais nous ne le sommes pas quant a la lettre d; 
c'est pourquoi je vous propose le transfert dont je viens de pa
rler a l'allnea premier de l'article 61, en cre~t donc une lettre j. 
Cela me paraitrait juste et dans l'esprlt de la protection lm
posee. 
En outre, je ne conteste pas une difference de reglme en 
general entre les cantons forts, d'une part, et les cantons fai
bles et flnancierement moyens, d'autre part. Cette solldarite 
exlste d'ailleurs deja de par 1a perequatlon, et s'il en est de 
meme au travers de l'attribution des subventions, cela me pa
rait normal dans une certalne mesure. Jene la conteste meme 
pas completement, sur ce point partlculler, pulsque 
l'artlcle 82, allnea 2, module de taute tac;on les indemnites en 
fonction de la capacite financlere des cantons. 
Autrement dit, pour cette täche tres lourde d'elimination ou de 
reeyclage des dechets solides, un canton dit faible recevra 1a 
subventlon maximale et un canton dlt fort la subventlon mini
male. Cela raste donc nuance et, dans le cadre de cette modu
latlon, n e>dste une equitlt ä ce que les cantons forts ne soient 
pas ellmines du droit aux subventions. 
Volta pourquoi un liberal ne trouve pas contralre asa Hgne poll
tlque et un Genevois netrouve pas indecent de vous faire cette 
propositlon. L'equlte federaliste demande la solldarite d!ilS 
cantons rlches. Elle ne doit cependant pas etre trop souvent ä 
sens unique et ignorer l'ampleurdes charges qul sontdeman
dees aces mämes cantons dont on exlge lasolldarite. 
J'espere, Monsieur le Conseillerfederal, qua vous ne vous op
poserez pas avec la demlere virulence a cette propositlon et Je 
vous lnvlte, mes chers collegues, a 1a soutenlr. 

Stucky: Es gibt gute Grunde dafilr, dass z. B. fOr Sammelka
näle keine Subventionen an flnanzstarke Kantone mehr aus
gerichtet werden. Aber der Grund ist nicht ganz ersichtlich, 
warum man dann bei Kehrlchtverbrennungsanstalten respek
tive bei damit verbundenen Recycling-Anlagen anders argu
mentiert, steht doch in der Botschaft auf Seite 96 und 97; dass 
die Gefahr gross sei, dass «Sonde~fälle in einer für die Ge
wässer unsachgemässen Welse beseitigt werden, wenn die 
Beseitigungskosten eine kritische Grenze übersteigen». 
Heute wissen wir, dass der Bau von Kehrlchtverbrennungsan
lagen sowie deren Anpassung an den neuesten technischen 
Stand ausserordentlich kostspielig sind, wenn - und das Ist 
die zweite Schwierigkeit - ein Standort überhaupt gefunden 
werden kann. Die Stadtkantone wie Basel-Stadt oder Genf 
sind da in einer ausgesprochen schwierigen Lage. Das gilt 
aber auch fOr den finanzstarken Kanton Zürich mit seiner gros
seri Agglomeration. · 
In solchen Agglomerationen respektive Stadtkantonen muss. 
man natürlich, um überhaupt eine Anlage realisieren zu kön
nen, besondere Auflagen akzeptieren, die von selten der Be
völkerung gemacht werden. Daraus entstehen Mehrkosten. 
Ausgerechnet in solchen Fällen werden nun die Bundesbei
träge gestrichen. 
Es gibt noch einen zweiten Grund fOr den Antrag Eggly. Diese 
Ungleichbehandlung fOhrt zu Schwierigkeiten bei Gemein
schaftsanlagen mehrerer Kantone. Es ist doch n.icht sinnvoll, 
dass In der gleichen Anlage, die gemeinsam gebaut wird, ein 
Kanton nichts erhält, der andere Kanton allenfalls einen Bun
desbeitrag. Dass man aber zusammen baut, um wesensge
recht entsorgen zu können, liegt ja auf der Hand. 
Schliesslich kennen wir auch von einer übergeordneten, na
tionalen Zielsetzung ausgehen. Die liegt doch priorltär darin, 
dass wir umweltgerecht entsorgen, also fOr die Beseitigung 
und Verwertung fester Abfälle sorgen. Deshalb sollte auch der 

Bund ein Schwergewicht auf entsprechende Entsorgungs
möglichkeiten und den Bau solcher Anlagen legen, das 
heisst, auch hier schwergewichtig mitfinanzieren. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag Eggly zu unterstützen. 

Rüttimann, Berichterstatter: Wir sind trotz der Begründung 
von Herrn Eggly, die erst im nachhinein erfolgt ist, nach wie 
vor der Meinung, dass der Antrag abzulehnen ist. , 
Ich muss Ihnen aber noch eine Erklärung zum Antrag Etique 
abgeben. Ich habe erst jetzt gesehen, dass er heute nicht da 
ist Er hatte mir vor etwa einer Woche gesagt, er sehe ein, 
dass der Antrag, den er in der Kommission zu Buchstabe c 
gestellt hatte, finanziell zu weit gehe. Die Kommission hatte ihn 
damals vernünftig gefunden' und einstimmig angenommen. 
Jetzt fand Herr Etlque, dass das zuviel koste. Das betrifft offen
bar gewisse Anlagen, die im Kanton Jura sogar über die Lan
desgrenzen gehen. Das würde etwa 30 Millionen Franken 
kosten. 
Was er jetzt Im Eventualantrag vorschlägt, kommt bedeutend 
billiger, nämlich nach Schätzungen der Verwaltung 1,5 bis 
2 Millionen Franken. Also wäre er bereit, den Buchstaben c 
auf der Fahne durch seinen Eventualantrag zu ersetzen, der 
lautet «c. Hauptsammelkanäle, sofern deren Erstellung vor 
dem Baubeginn der Abwasserreinigungsanlage oder der An
schlussleitung der Gemeinde an die Abwasserreinigungsan
lage In Angriff genommen wird.» 
Das ist der Grund dieses Eventualantrages. Ich habe ge
glaubt, Herr Etlque werde dies selber begründen, aber er Ist 
offenbar nicht anwesend. 
Ich möchte Ihnen also beantragen, dem Eventualantrag Eti
que zu Buchstabe c zuzustimmen. Er würde dann die Fas
sung unserer Kommission auf der Fahne ersetzen. 

M. Rebeaud, rapporteur: Je ne me permettral pas de juger le 
degre de liberalisme et de federalisme contenu dans la propo
sltion de M. Eggly. Chacun a des notlons assez personneiles 
acesuJet 
Toutefois, je vous fais remarquer que nous venons devoter 
sur le prlnclpe de causalite propose par Mme Mauch et que 
ce prlndpe, s'il ne peut pas s'appliquer aux anciennes habitu
des prlses en mattere de subventlonnement,•devrait au molns 
s'appllquer a celles que nous allol'.IS prendre pour les Installa
tions censees resoudre les problemes nouveaux au sujet des
queis II n'y a pas encore de mauvalses habitudes de subven
tlonnement 
En fonction de ce vote, II me semblerait loglque de laisser les 
Installations servant notarnment a epurer les fumees et les 
resldus des stations d'incineratlon des ordures ou des 
dechets speciaux a lacharge des personnes, des regions, des 
communes et des cantons producteurs de ces dechets. 
M. Eggly nous a dit «A Geneve, on a des charges enormes 
parce qu'on est un canton rlche. De ce fait, on a des pro
blemes d'epuratlon superleurs m,ix autres cantons». Je vous 
l'accorde. Cependant, ie canton de Geneve etant superieur 
aux autres du point de we financier et du developpernent, il a 
aussi davantage de moyens pour resoudre ses problemes. 
SI donc nous suivons le prtnclpe de causalite, nous ne de
vrlons pas demander ä la Confederatlon de subventlonner ce 
genre d'lnstallations. 
Nous n'avons pas calcule les effets que pourrait avoir un sub
ventlonnement generalise de ces Installations pour les can
tons de Zurlch, de Bäte, de Geneve et eventueilement de 
Zoug, mals je pense que, l'un dans l'autre et etant donne que 
nous ne devons pas trop charger les finances federales, le 
canton de Geneve a les capacites aussi blen flnancieres que 
techniques de resoudre les problemes que lui pose son pro
pre surdeveloppernent ~ rapport au raste de la Suisse. . 
C'est la ralson pour laquelle Je vous suggere, a l'lnstar du 
president de la cqmmisslon, d'en rester ä 1a version de la com
mission du Conseil national et de refuser 1a proposition de 
M. Eggly. 

M. Cottl, conseiller federat: Voilä un interessant debat entre 
MM. Eggly et Rebeaud quant ä la signiflcatlon du malntlen de 
subventions federales aux cantons. J'entrevois chez M. 
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Rebeaud une conflance plus forte dans les capacites cantona
les a resoudre certains problemes. 
De taute maniere, la decision est du ressort du Parlament En 
effet le Conseil federal a prevu, pour les Installations d'elimi
nation ou de recyclage de dechets solides, la suppression 
immediate des subsides federaux en faveur des cantons finan
cierementforts, la suppression de ces subsides, dans las cinq 
prochaines annees. pour tous las cantons, meme pour las fai. 
blas et les moyennementforts. La raison en est de s'approcher 
du principe de awsalite. II est certain que, pour l'elimination 
de ces dechets, il faudra intervenir de plus en plus avec un 
regime d'ailleurs largement reconnu de taxes pour l'ellmina
tion de ces memes dechets, afin qua las personnes responsa
bles de ces dechets participenta leur elimination. Le probleme 
financier pour la Confederation joue aul:l5i un röle, mais un cer
tain renforcement du principe de causallte etait pour nous tout 
aussi important . 
La proposition genereuse de M. Eggly couterait a ta Confe.. 
deration, dans las cinq premieres annees, 12 millions de 
francs par an et, a partir de la cinquieme annee, 25 millions de 
francs par an. C'est au Parlament de decider s'il veut offrir aux 
cantons 25 millions de francs supplementaires. 
La proposition de M. Etlque couterait entre un et deux millions 
defrancs par annee pourune duree de cinq ans. Elle se substl
tue a une Idee de M. Etique qui avalt ete presentee a la com
mlssion et qui auralt collte quelque 40 millions de francs par 
annee. Je ne pense pas qua l'on puisse jongler aussl facile.. 
mentavec les millions. 
Le Conseil federal en reste alnsi a sa proposition mals, bien 
entendu, si cette propositlon ne davalt pas ätre acceptee, il re
connait qua 1a suggestion de M. Etlque seralt plus supporta
ble qua celle de M. Eggiy, qui a d'ailleurs traite a un sujet dif. 
ferent 

Präsident: Wenn ich recht verstanden habe; hält der Bundes
rat In allen Teilen an seinem Vorschlag fest Wir müssen also 
über jeden umstrittenen Punkt separat abstimmen. 

Bst.a-Leta 

Abstimmung-Vota 

FOrden Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

Bst.b-Letb 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

Bst. c -Let. C 

Abstimmung- Vota 

64Stimmen 
37Stimmen 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

· Bstgbisi-Letgai 
Angenommen-Adopte 

Bstj-Let.j 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag Eggly 
Dagegen 

Abs.2-Al.2 

Bst a und b-Let a etb 
Angenommen-Adopte 

Bst c-Let. c 

Gewässerschutzgesetz. Revision 

21 Stimmen 
57Stimmen 

Präsident: Herr Savary-Vaud hat das Wort zur Begründung 
des Eventualantrages Etique. 

M. Savary-Vaud: Apres ces quelques confusions, je me per
mets tout de meme de defendre la proposition subsidlaire Eti
que, mon collegue ayant du s'absenter cet apres-midl, et je se
ral tres bref. 
A l'artlcle 61, 2e alinea, tattre c, pres de 40 miilions sont en jeu 
et Je pense qu'il taut en debattre dans la serenite. Le droit a ia 
subvention est lie a une condltion restrictive selon laquelle 1a 
constructlon du collecteur principal doit commencer avant 
celle de la station d'epuration. Cette disposition est loglque 
dans la mesure ou eile vise a penaliser les communes retarda
taires, mais il seralt injuste de penallser celles qui sont en re
tard dans la constructlon de leurs collecteurs sans qu'aucune 
taute ne puisse leur etre imputee, et parce qua 1a constructlon 
desdlts collecteurs n'interviendra qu'apres la construction 
d'une station sur laquelle alles n'avalent aucune maitrise, nl 
dans la planificatlon ni dans la constructlon. Seralent egale
ment penalisees las communes qul, apres coup, decident de 
se raccorder a une statlon d'epuration existante parce que la 
solution apparait en fin de compte plus avantageuse que le 
raccordement a une statlon nouvelle. Nombreuses egalement 
sont les petites communes qui, actuellement, se rendent 
compte qu'il est preferable de se raccorder a une ancienne 
statlon d'epuration-elles ne toucheralent aucune subvention 
-alors qu'elles avalent projete, il y a quelques annees de cons
truire leur propre statlon d'epuration. D'ou la proposltlon de la 
commisslon. Apres discussion avec l'administration, II s'avere 
qua cela coQteralt beaucoup trop eher. 
C'est pourquoi M. Etlque a presente une proposition subsi
diaire, avec une nouvelle forrnulation. Je vous invlte a l'accep
ter, car il y a lieu d'aider certalnes communes et non pas d'au
tres. 

Rüttlmann, Berichterstatter: lcn schlage vor, den Antrag der 
Kommission dem Antrag Etlque gegenüberzustellen. 
Wir bitten Sie, dem Antrag Etique zuzustimmen. 

Für den Antrag der Kommission 
FürdenAntragdesBundesrates 

offensichtliche Mehrheit M. Rebeaud, rapporteur: II est ennuyeux de devoir perdre du 

Bst. d-Let. d 
Angenomman-Adopte 

Bst e-Let. e 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

Bstf-Letf 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

Minderheit temps, mals le vote de tout a l'heure etait vraiment confus. 
La propositlon eve~lle de M. Etlque, de l'ijvls des person
nes qui s'occupent du probleme, est nettement meilleure qua 
celle qui figure dans le depliant. M. Etique a suggere en com
mlssion la lettre c qui figure dans le depliant et le Conseil 
federal l'ayant suivl et personne n'ayant discute, eile a ete 
adoptee a l'unanimlte. Par ta suite, M. Etique, äyant reexamine 
sa proposition, s'est ape~ qu'elle pourrait avoir des conse
quences financieres considerables. Cela lui a fait peur, d'ou sa 

offensichtliche Mehrheit proposition eventuelle. Tel est, en resume, l'esprlt de la demar-
Mlnderhelt ehe de M. Etlque. 

Par consequent, si nous desirons adopter la proposition cor
rigee de M. Etlque, nous devons d'abord refuser la version de 
la commission et ensulte nous prononcer sur la proposition 
eventuelle Etlque qua je vous recommande d'adopter. 

offensichtliche Mehrheit M. Cottl, conseiller federal: Je vous demande d'approuver la 
Minderheit version du Conseil federal. 
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Präsident Ueber den Bundesratsantrag haben wir abge
stimmt Jetzt geht es um die Anträge Kommission oder Etique. 
Die Kommissionsreferenten halten den Antrag der Kommis
sion nicht mehr aufrecht. 

M. Cottl, conseiller federal: Ce qui me parait etrange, c'est 
que l'on juxtapose maintenant la proposition de 1a commis
sion et celle de M. Etlque. Dans ce cas, le Conseil federal ap
puie 1a version de M. Etique. 

Präsident Nach der Begründung des Antrages Etique bean
tragen die Kommissionsreferenten, dem Antrag Etique zuzu
stimmen. 
Auch der Bundesrat ist mit dem Antrag Etique einve$nden. 
Ich frage, ob aus der Mitte des Rates der Beschluss der Kom
mission aufrechterhalten wird? - Dieser Antrag wird nicht auf
rechterhalten. Sie haben dem Antrag Etlque zugestimmt 

Angenommen gemässAntrag Etlque 
Adoptese/on Ja proposition Etique 

8st dbisf-Let daf 

Rüttlmann, Berichterstatter: Die «Einrichtungen zum Schutz ; 
von Gewässern bei Abfalldeponlel'I» haben wir ebenfalls von 
Bu~stabe f in die Kategorie •mittelstarke Kantone und 
schwache Kanton8>1! verschoben.. Das ist die Aenderung. 
Buchstaben e und f sind die Konsequenz Ihres vorhergehen
den Beschlusses. Wir müssen darüber nicht mehr abstimmen, 
Sie haben zugestimmt ' 

Angenommen-AdQpte 

Art. 61bls (neu) 
AntragBre/az 
Der Bund kann den Einsatz von Einrichtungen und Verfahren 
zur Ursachenbekämpfung der· Gewässerverschmutzung fi
nanziell fördern. 

Art. 61 bis (nouveau) 
Proposition Brelaz ' 
La Conf6deratlon peut ~rager financierement l'utlllsation 
d'lnstallations ou de procedes permettant de lutter contre 1a 
pollutlon des eaux a lasource. 

M. Brelaz: Dans l'artlcle 61, nous avons determlne tous les 
domaines qul pouvaient Atre subventlonnes, soit pourtous les 
cantons, soit slmplement pour ceux financleremer:it faibles. 
Toutefols, sl vous regardez la liste des mesures subventlonna
bles, vous vous apercevrez qu'elles concement uniquement 
l'eau menacee, pollueeou salle. 
Jevous propose-parceque jenevoudrais pasquecelacoüte 
trop eher - de 'donner a la Confederatlon la posslbilite d'en
courager egalement la lutte contre la pollution des eaux a 1a 
source. Dans un certaln nombre de situations, on peutadinet
tre qu'II est techniquem~ deplaisant, volre rldlcule, de se 
debarrasser de materlauxdans une riviere, dans une canaltsa
tion d'egout ou autre pour ensuite, par exemple au nlveau 
d'une station d'epuration, ressortlr ce qui a ete lntroduit a l'ori
glne de lachal'ne. 
Cet encouragement pourrait s'appllquer a differents domai
nes. par exemple dans des uslnes ou des Installations technl
co-lndustrielles a titre experimental. Si veritablement lls etalent 
lnteressants pour tout le monde, on pourrait developper des 
techniques evitant 1~ deversement de dechets dans les ri-, · 
vieres. On pourrait egalement. dans un domalne plus proche 
de chacun d'entre nous, celul des dejections huntiiines, lma
glner d'encourager par exemple les toilettes seches, ce qul se 
fait dans un certaln nombre de pays- nordlques. L'ldee sous
jacente est celle du renforcement du principe de causallte, au 
sens technlque du terme, de maniere a eviter la pollution des 
eaux. Ce n'est pas le meme que celul qui a ete accepte tout a 
l'heure et qul, parait-il, pose des problemes a certalnes 
regions de montagne, parce que les gens de la ville ne paie
ralent plus autant Ce serait un veritable principe de causalite, 

de lutte contre les causes, puisque l'on eviterait simplement 
une pollution a la source. 
Evidemment, si on ouvraittoutes les possibilites en disant: «La 
Confederation encourage financierement», je sais qu'il ne se
ralt pas question de 10, 30 ou 50 millions par annee, mais de 
bien plus. C'est la ralson pour laquelle je vous suggere la for
mulation selon laquelle la Confederation peut encourager fi
nanclerement l'utilisation d'installations ou de procedes per
mettant de lutter contre la pollution des eaux a la source. Cela 
signifie que, de cas en cas, pour des sommes relativement fai
bles ou quelquefois un peu plus importantes- peut-etre quel
ques centaines de milliers de n:ancs ou plus si la Confedera
tion le Juge utile par lasuite-le gouvernement aurl;lit la possibi
lite d'encourager c&s tect:miques evitant simplement de salir 
l'eau a lasource. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Herr Brelazwlll mit seinem Antrag 
zu Artikel 61 bis dem Bund die Möglichkeit geben, kleine Recy
cling-Anlagen finanziell zu fördern. Das ist an sich ein guter 
Gedanke, aber ich bin der Meinung, dass er unabsehbare Ko
stenfolgen haben kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass 
gemäss dem Wortlaut des Antrags Brelaz z. B. Zahnärzte, 
Apotheken und andere Verkaufsstellen, die Quecksilber, Bat
terien usw. zurücknehmen, verhindern müssen, dass diese 
Stoffe in die Gewässer gelangen. Ich glaube nicht, dass es Sa
che des Bundes ist, solche Anlagen «finanziell zu fördern». Der 
Bund hat sicher dafürzu sorgen, dass möglichst alles oder viel 
an der Ursache bekämpft wird - aber zulasten der Verursa
cher. 

M. Rebeaud, rapporteur: Nous avons eu-au sein de la com
misslon une dtscusslon apropos de la lutte contre la pollution -
a la source, en rappelant d'ailleurs que cette iutte est le fonde
ment de la philosophle des gens qul, dans notre Administra
tion et dans notre gouvemement. se preoccupent de la qualite 
de l'environnement. Cela s'est manifeste notamment dans le 
domaine des dechets. 
Nous avons, aujourd'hul meme, vote a l'artlcle 56 la possibllite 
pour 1a Confederatlon de partlclper financlerement au deve
loppement et a 1a recherche dans le domalne de la lutte contre 
la pollution a la source. II n'y a pas d'objectlon majeure a ce 
que la Confederatlon partlcipe dans le dolT18ine de la recher
che pour, par exemple, experimenter des lnstallations-pilotes. 
En revanche, nous n'avons pas reussi a conclure la discus
sion a l'artlcle 56 apropos de l'application. 
Au fond, M. Brelaz, dans cet artlcle 62, propose une etape 
supplementaire. Elle permettralt a la Contederation, une fois 
qu'un procede de lutte contre la pollution a la source, c'est-a 
-dlre un procede permettant d'eviterde polluer l'eau plutöt que 
de 1a nettoyer une fois polluee, serait au point, d'encourager 
~n developpement et son adoption par les gens auxquels il 
pourraitAtre destine. Evidemment, l'arttcle n'a pas ete dlscute 
formellement en commlssion puisqu'il est arrive hier sur nos 
pupitres. Du moment qu'II utilise une formule potestative, a ti
tre personnel, je trouve qu'il est plutöt interessant II serait 
avantageux que, une fois que la Confederatlon voit qua quel
que chose est au point, elle ait la possibllite de donner un petit 
coup de pouce financler. Cela permettralt a ces methodes de 
se repandre sur le marche, etant admis que - philosophie 
generale qu'il faut toujours rappeler - sl on reusslt une lutte 
contre la pollution a la source, on evite des frais en aval. 

M. Cottl, conseiller federat: J'al de la peine a comprendre M. 
Brelaz qul fonde l'argumentation de sa proposltlon sur le prln
clpe de causalite. Votre proposltlon va touia fait l'encontre du 
princlpe de causalite, Monsieur Brelaz. II s'aglralt de subven
tionner les utillsateurs de tres petites Installations, d'apres ce 
que l'on m'a dit. On m'a cite en exemple des flltres a installer 
chez les dentlstes afin d'eviter des pollutions au mercure, etc., 
d'une valeur de 3000 a 4000 francs. La Confederatlon devralt 
donc intervenir pour subventlonner des Installations de ce ge
nre. Je vous prie d'Atre conscients des extremes auxquels cer
taines propositions conduisent et, sur la base du bon sens, de 
blen vouloir les refuser. 
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M. Brelaz: Je voudrais que l'on vote sur des choses claires. 
Tout a !'heure, une de mes propositions a ete refusee parce 
que, a mon avis, personne n'en avait compris le contenu. Je 
ne voudrais pas que cela se reproduise cette fois-ci. 
Dans le cas present, nous avons affaire au priricipe de causa
lite pris non au sens etroitement juridique du terme mais au 
sens des coCrts generalises. Reconcenter des polluants dilues 
afin de s'en debarrasser n'est pas en accord avec le principe 
du pollueur-payeur, mais conduit simplement a eviter une pol
lution. La cause est donc puremenf supprimee. 
Dans la situation decrite, il s'agit de donner, en accord avec les 
dispositions de l'artlcle 56, la possibilite a la Confederatfon 
d'encourager un nouveau procede plus interessant firiancie
rement pour tout le monde, plutöt que d'encourager l'epura
tlon au bout de 1a chaine et rien d'autre. 

Abst/mmung-Vote 

Für den Antrag Brelaz 
Dagegen 

Art.62 
Antrag der Kommission· 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ai1trag Schmldhalter 
Abs.2Bst.a 
a. •••• und Absatz 2 Buchstaben a, b, c und e. 

Art.62 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Schmidhaiter 
AJ.2/eta 
a. """ et 2e allnea, lettres a, b, c et e. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Um Herrn Schmidhalter einen 
Gang zu ersparen, und damit Sie alle Zelt sparen können, 
kann ich Ihnen erklären, dass wir den Antrag Schmldhalter 
entgegennehmen. Selbstverständlich müssen die Literae In 
Artikel 62 entsprechend dem Artikel 61 angepasst werden, die 
8nteilung in 45 Prozent und 35 Prozent Das hat Herr Schmld
halter zu Recht festgestellt 

Schmidhalter: Ich möchte den Antrag stellen, dasswirdlesen 
Artikel nicht tiuchstabenweise korrigieren. Wir sollten uns über 
ein Prinzip einigen. Ich schlage Ihnen vor, dass alle Anlagen 
und 8nrichtungen für Wasser, Abwasser und die Behandlung 
von Wasser "bei einem Maximum von 45 Prozent und alle 
Massnahmen und 8nrlchtungen für feste Abfallstoffe und de
ren Abfallbeseitigung bei einem Maximum von 35 Prozent ein
gereiht werden. Anschllessend kann die Redaktionskommis
sion aufgrund dieses Kriteriums eine definitive 8nteilung vor
nehmen. 

Präsident Dieser Antrag, der Ihnen jetzt begründet worden 
ist, liegt dem Rat nicht vor. Hingegen beantragt Herr Schmld
halter, gemäss schriftlichem Antrag, zusätzlich den Buchsta
ben e In Absatz 2 aufzunehmen. Dem opponieren die Kom
mission und auch der Bundesrat nicht. Im übrigen müssen die 
Buchstaben an die früheren Beschlüsse angepasst werden. 
Opponiert jemand dieser Regelung? - Das ist nicht der Fall. 
Sie haben so beschlossen. 

Angenommen gemäss Antrag Schmidhalter 
Adopte selon ta propositlon Schmldhalter 

Art. 63 bis 66 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.63ä66 
Proposition de la commission 
Adherer a ia decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.67 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commlssion 
Adherer a ia decision du Conseil des Etats 

M. Rebeaud, rapporteur: L'artlcie ffl, «Protectlon juridique», 
a donne lieu, au sein de la commission, a un debatassez com
plique et assez long, et je me dois de rapporter l'une des con
clusions de ce debat II s'agit du droit de recours. Vous vous 
souvenez que par l'adoption du deuxieme alinea de 
l'artlcle 29, nous avons tres nettement separe les lois qui s'ap
pliquent aux divers types d'emprlses sur l'eau. Or, il se trouve 
que dans les cas de captage d'eau dans la nature, avec la loi 
actuelle et en partlculier avec cet artlcle ffl, les associations de 
la protectlon de la nature et de l'environnement, qui ont un 
droit de recours sur les etudes d'impact dependant de la loi 
sur la protectlon de l'enviroMement, n'ont plus de droit de re
cours en fonctlon de la loi sur la protectlon des eaux. Dans la 
commission, M. Longet avait demande qu'a cet artlcle 67 soit 
precise, comme dans la loi sur 1a protectlon de l'environne
ment que, en fonctlon de la loi que nous sommes en traln 
d'elaborer, les associations aient un droit de recours identl
que. II est apparu que la plupart des cas ou les assoclations 
pourraient etre habilitees a former des recours pour que la loi 
soit appliquee conformement a son esprit, seraient couverts 
par la loi sur la protectlon de l'environnement, dans le sens ou 
la plupart des travaux lies aux captages sont soumis a etude 
d'impact, au sens de la loi sur la protectlon de l'environne
ment Mais on a tout de meme decouvert qu'II pourrait y avoir 
beaucoup de cas ou une etude d'impact ne serait pas obliga
toire, simplement parce que, par exemple, l'energle tlree du 
captage n'excede pas la productlon de 3 megawatts. II y a 
toute une serle de captages qul ne peuvent faire l'objet de 
l'etude d'impact que nous a proposee hier M. Schmidhalter, 
car on considere que cette etude representerait un travail de 
recherche disproportionne. 
Durant les travaux de la comrnission, nous en sommes reve
nus, lors de cette dlscussion, a l'artlcle 33, allnea 4, qui decrlt 
les etudes qui doivent etre faites au prealable pour qu'un cap
tage soit accepte par rautorite cantonale. Ces travaux prelimi
naires ne sont pas une etude d'impact au sens jurldique du 
terme, mais ils permettent de prendre une decision sur les 
debits minimums. • 
Nous n'avons pas a nous determiner aujourd'hui; je rappelle
rai simplement q_ue M. Longet a. retlre sa proposition apres 
avoir entendu de la part du Conseil federal. par la voix de M. 
Cottl, qu'il examinerait serleusement la possibilite de modifier 
l'ordonnance sur les etudes d'impact, de sorte que, pour les 
cas interessants, les associations de protectlon de la nature et 
de l'environnement puissent avoir le droit de recours qui leur 
est·reconnu en fonct19n de 1a loi sur la protectlon de l'environ
nement J'almerais que M. Cotti confirme que j'ai bien traduit 
ses propos et que ses intentlonsn'ont pas change a cet egard. 

Angenommen-Adopte 

Art.66 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

ArL69 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Minderheit 
(langet, Ammann, Danuser, Mauch Ursula. Rebeaud, Rech
steiner) 
Titel 
Beibehalten des geltenden Textes (Art 36 Gewässerschutz
gesetz) 
Abs.1 
Wer durch seinen Betrieb, seine Anlagen oder durch seine 
Handlungen oder Unterlassungen ein Gewässer verunreinigt, 
haftet für den dadurch entstandenen Schaden: · 
Abs.2 
Der Schadenverursacher wird von der Haftpflicht befreit, wenn 
er beweist, dass der Schaden durch höhere Gewalt oder gro
bes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten einge-
treten ist. · 
Abs.3 

' Anwendbar sind im ubrigen die Artikel 42-47, 50, 51, 53 und 
60 des Obligatlonenrechts. 
Abs.4 
Bund, Kantone und Gemeinden haften ebenfalls nach den 
vorstehenden Bestimmungen. 
Abs.5 

· Der Bundesrat kann Bestimmungen daruber erlassen, wer 
eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender Deckungs
summe abzuschliessen hat 
Abs.6 
Von der Haftpflicht dieses Gesetzes ausgenommen sind Tat
bestände, die unter das Bundesgesetz vom 19. Dezember 
1958 über den Strassenverkehr, das Luftfahrtgesetz vom 
21. Dezember 1948, das Rohrleitungsgesetz vom 4. Oktobt3r, 
1963 oder das Bundesgesetz vom 23.· Dezember 1959· uber 
die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlen
schutz fallen. 

Art.69 
Proposition de Ja commisslon 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Mlnorlte 
(Long&t, Ammann, Danuser, Ma1,1ch Ursula, Rebeaud, Rech
steiner) 
Titre 
Mail')tenlr le texte en vigueur (Art 38 Loi sur la protectlon des 
eaux) 
Al.1 
Celui dont l'entreprlse ou les Installations polluent les eaux, ou 
qui les pollue parses actes ou sesomissions, est responsable 
du dommage qui en resulte. . · 
Al.2 
L'auteur du dommage est libere de 1a responsabßite qui lul ln
combe s'il prouve que le dommage est d0 ä la force majeure 
ou a la taute grave du lese ou d'un tiers. 
A/.3 ' 
Pour le reste, les articles 42 a 47, 50, 51, 53 et 60 du Code des 
obligations sont appllcables. 
AJ.4 
La Confederation, les cantons et les communes sont egale
ment responsables seien les presentes dlspositlons. 
AJ.5 
Le Consen federal peut edicter des dlspositlons determinant • 
qui dolt conclure une assurance pour la responsabillte cMle 
propre a garantir une couverture suffisante. 
AJ.6 1 

Est reservee la responsabilite en ralson de falts qul tombent 
sous le coup de la loi federale du 19 decembre 1958 sur la cir
culation routiere, de la lol federale du 21 decembre 1948 sur la 
navigatlon aerienne, de 1a loi du 4 octobre 1963 sur les Instal
lations de transport par condultes ou de la lol federale du 23 
decembre 1959 sur l'utilisatlon paciflque de !'€mergle atoml
que et la protection contre les radlations. 

M. Longet, porte-parole de la mi09rite: Une des lacunes ma
Jeures de la loi sur la protectlon de l'environnement est l'ab
sence de dlspositlons en mattere de responsabillte civile. Le 
Conseil national, au cours de ses travaux sur cette löi, a biffe, 
en 1982, ,lors de la seance du 17 mars, par 64 volx contre 57, la 

dispositlon prevue par la commission sur une responsabilite 
civile en matiere d'environnement Le message du Conseil 
federal, a l'appui de la presente loi, nous rappelle cela en detail 
a la page 104. 
Or, au cours des travaux de la commission, il est apparu que le 
Departement federal de !'Interieur preparalt actuellement une 
revision de la loi sur la protection de l'environnement qui porte' 
sur un certain nombre des lacunes qul sont apparues a 
l'usage, dans ladite loi. La minorite de la commission a ete tres 
etonnee d'apprendre que, dans cette revision de la loi, il n'etait 
pas prevu d'lnclure une dispositlon sur la responsabilite civile, 
bien que tout le monde admette que c'etait la une lacune im
portante. Puisque la revislon devait combler des lacunes, II 
nous a paru etrange que l'on ne comble pas une des principa
les d'entre alles. L'on a allegue que l'on n'etait pas certaln du 
type de responsabilite civile qu'il fallait lnclure dans la loi, qu'il 
existait differentes modaiites et qu'actuellement une commis
sion d'experts du Departement de justice et police etait en tra
. vail sur le sujet, afin d'harmoniser l'lntegrl!lite des normes en 
mattere de responsabilite civile dispersees dans differents tex
tes. C'est une argurnentation qul parait plausible et a laquelle 
on pourralt se ralller. 
Toutefois, ce qui devient incomprehensible, c'est que l'on ne 
soit pas en mesure, actuellement, d'apporter des ameliora
tions a la loi sur la protectlon de l'environnement, pour les rno
tifs qul viennent d'~tre dits, et que cela apparaisse comme 

, possible concemant 1a loi sur la protectlon des eaux. A son 
propos, nul besoin d'attendre les travaux de la commission 
d'experts, une solution. peut d'ores et deja 6tre presentee. 
C'est la une position que 1a minorite ne comprend pas: com
ment est-il posSible ~e nous proposer une solution pour la lol 
sur les eaux alors que celasemble impossible pour 1a lol sur la 
protectlon de l'environnement? Cela ne nous. parait pas logi
que. Est-ce le reffet d'un manque de coordinatlon manifeste? 
Se prepare-t-on de nouveau ä avoir une dispositlon differente 
pour l'eau et pour l'environnement-ce qui serait regrettable? 
Ou blen alors, dans ce domalne de la proteclion des eaux, a
t-on voulu regler tres rapidetnent le probleme? Mals, dans 
quelques annees, nous rlsquons d'abroger ce. que l'on nous 
propose aujourd'hul, ce qui neme parait pas souhaitable non 
plus. 
Sur le fand, je constate- et d'autres signataires de la proposi
tion de minorite l'ont expose, .notamment M. Rechstelner, en 
seance de commission -qu'il s'aglt lcl d'abroger une dlsposi- , 
tfon qul est la seule, en matiere de drolt.de l'environnement, a 
prevoir une responsabillte causale integrale. Aux lncoheren
ces posslbles futures et au risque de lacunes non comblees, 
s'ajoute ainsl un recul material puisqu'lci nous demobilisons
peut~tre seulement pour quelques annees, d'accord - un 
princlpe en avance sur le raste du droit en mattere d'environ
nement Je trouve regrettable que, lorsqu'on legifere au
jourd'hui, ce soit de faqon regressive, pour demobillser un 
concept progressiste. 
C'est 1a raison pour laquelle 1a minorlte de la commission vous 
propose d'en rester au statli quo. Le Jour ou seront ~labores 
des prlncipes clairs sur le plan de la responsabilite civile, soit 
en general, solt dans le domaine de l'environnement, il sera 
assez töt d'adapter aussl la loi sur 1a protectlon des eaux, d'au
tant plus que 1a solution actuelle est bonne et qu'll n'y a au
cune _ralson d'en changer. Je vous propose donc de malntenlr 
l'article 67 qul a fait ses preuves et qui est une dispositlon par
faltement adaptee, pouvant au surplus inspirer 1a suite des tra-
vaux de revision. . . 
Je voudrais malntenant m'adresser a M. Cottf, conseiller 
federal, pour lui demander ee qu'll .en est reellement de cette 
revislon de la loi sur la proteclion de l'environnement Mon
sleurCotti, pouvez-vous nous dlre si vraiment la revision qul se 
prepare du drolt de l'environnement va se faire sans disposi
tion de responsabilite civile? Pouvez-vous vralment envisager 
aujourd'hul de nous faire voter une dlspositlon de RC et nous 
presenter, dans six mois ou une annee, une revislon de la lol 
sur l'environnement sans dispositlon de responsabilite civile? 
Autrement dit,. pouvez-vous nous donner -la garantie, ou l'as
surance, que, dans le message de revision de la lol sur la pro
tectlon de l'environnement qui est annonce, on saisisse l'oc-
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casion de combler la lacune qua le legislateur avait laisse en 
1982? 

Rechstelner: Ich möchte Sie dringend bitten, die Haftpflicht
bestimmung des bisherigen Rechtes beizubehalten und da
mit eine Verschlimmbesserung des geltenden Rechtes zu ver
hindern. Das heisst, dass Sie dem Minderheitsantrag Longet 
zustimmen müssten. Die Haftpflichtnorm des bisherfgen Ge
setzes, das aus dem Jahre 1971 stammt, war eine Pilotnorm 
des Umwelthaftpflichtrechts, eine sogenannte scharfe Kausal
haftung, die heute noch als wegweisend bezeichnet werden 
kann. 
Warum soll diese Haftungsbestimmung, die wegweisend war, 
nun gemildert werden? Warum soll diese Haftpflichtnorm zu-

, gunsten von potentiellen Gewässerverschmutzem abge
schwächtwerden? 
Der Bundesrat verweist in der Botschaft im wesentlichen auf 
zwei Gründe: Zum einen wirft er auf Seite 100 der Botschaft 
der heute geltenden Haftpflichtbestimmung vor, dass in den 
14 Jahren ihres Bestehens kein einziges Gerichtsurteil be
kannt geworden sei, in dem diese Haftpflichtbestimmung an
gewendet worden sei. 8n Gerichtsurteil muss aber erst dann 
gefällt werden,. wenn zwischen zwei Parteien Streit entsteht 
Die Botschaft wirft der Norm also nichts anderes vor, als dass 
sie bisher nie zum Streit geführt habe. Das mag für Advokaten 
bedauerlich sein, es heisst aber auf der anderen Seite nichts 
anderes, als dass die Norm so klar und eindeutig ist; dass über 
die Haftung eines Gewässerverschmutzers kein Zweifel beste
hen kann. Das spricht aber nicht gegen, sondern klar für die 
RJQhtlgkelt der bisherigen Regelung. Sie gewährt dem Gewäs
serverschmutzer kein Schlupfloch, seiner Haftung zu entflie-
hen. . 
Zum anderen verweistder Bundesratwiedereinmal auf die be
vorstehende Generalrevision und Vereinheitlichung des Haft
pflichtrechts. Das ist exakt dasselbe Argument, mit dem die 

· Gegner der heutigen gültigen Haftpflichtnorm schon 1971 ge
fochten haben. Dieses Argument Ist nicht besser geworden 
seit 1971. Noch immer liegen nämlich die Generalrevision und 
Vereinheitlichung des Haftpflichtrechtes in weiter Feme. Ge
gen das Bundesamt für Justiz durchgesetzt hat sich 1971 alt 
Nationalrat Akeret, SVP, zusammen mit dem grossen Haft
pflichtrechtler Oftlnger, die Im Interesse des Gewässerschut
zes für eine scharfe Kausalhaftung eingetreten sind. 
Professor Oftlnger hat damals in einem Aufsatz zu dieser weg
weisenden Pilotnorm wörtlich ausgeführt: «Sie bringt dem Ge
schädigten den Vorteil grösserer Bnfachhelt und Schlagkraft 
der Regelung, und sie dient dadurch der Rechtssicherheit Sie 
soll dem potenti~len Verschmutzervor Augenführen, wessen 
er sich zu gewärtigen hat» Diese Worte gelten heute unverän-
dert. . 
Zum Schluss: Vor «Schweizerhalle» konnte man vielleicht 
noch die Auffassung vertreten, die Haftpflichtnorm solle ab
geschwächt werden. Nach «Schweizerhalle» ist diese vom 
Bundesrat, eigentlich vom Bundesamt für Justiz, vorgeschla
gene und von der Kommissionsmehrheit übernommene Ab
schwächung der· Haftpflicht des Gewässerverschmutzers 
nicht mehr zu verantworten. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen, d. h. das 
bisherige Recht beizubehalten. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Wir haben tatsächlich in der Kom
mission über diesen neuen Haftungsartikel 69 ausgiebig dis
kutiert. Er wurde vom Bundesamt für Justiz konzipiert; darum 

, haben wir einen Vertreter des Bundesamtes für Justiz eingela
den, uns die Gründe des Wechsels darzulegen. Ich zitiere für 
einmal aus dem Protokoll zu Artikel 36 des geltenden Gewäs
serschutzgesetzes: ccArtikel 36 ist ein Unikum Im schweizeri
schen Haftpflichtrecht Er sieht eine reine Erfolgshaftung vor, 

, also eine Kausalhaftung. Bei allen anderen Haftungsgesetzen 
in der Schweiz muss ein besonderer Haftungsgrund gegeben 
sein, entweder ein Verschulden oder eine Ordnungswidrigkeit 
bei gewöhnlichen Kausalhaftungen oder eine besondere Ge
fahr. Hier aber, bei Artikel 36, genügt die blosse Verursa
chung. Bne solche Bestimmung ist in der Praxis schwierig an
zuwenden, und sie kann zu stossenden Ergebnissen führen.» 

Dann führt er ein Beispiel von einem Bahnunfall an. Ich möchte 
Sie damit nicht hinhalten. Er sagt aber: «Gerade jetzt ist es ge
rechtfertigt, diese Bestimmung zu ändern, da ihr Anwen
dungsbereich über Gewässeiverunreinigungen hinaus auf 
andere nachteilige Einwirkungen ausgedehnt werden soll. 
Der neue Artikel 69 gemäss Entwurf Bundesrat führt nun die 
besondere Gefahr als Haftungsvoraussetzung ein. 
Auch in den gegenwärtigen Beratungen innerhalb eines Komi
tees d~s Europarates für eine Konvention oder ein Musterge
setz zur Umwelthaftpflicht wird vom Begriff der besonderen 
Gefahr als Haftungsvoraussetzung ausgegangen. Zudem hat 
das Bdgenössische Justiz- und Polizeidepartement im Au
gust 1988. eine Studienkommission für die Gesamtrevision 
des Haftpflichtrechts eingesetzt. In dieser Kommission disku
tieren wir die Frage, ob eine sogenannte Generalklausel der 
Gefährdungshaftung eingeführt werden soll, wobei auch hier 
vom Begriff der besonderen Gefahr auszugehen wäre.» 
Die Mehrheit der Kommission ist zur Ueberzeugung gelangt, 
dass diese Verursachungshaftung nicht ohne Gründe jetzt ,im 
neuen Artikel 69 eingeführt wird und dass wir nicht die alte 
Kausalhaftung aus dem bisherigen Gewässerschutzgesetz 
weiterführen sollten. Die Kommission hat sich so entschieden. 
Mit 11 zu ä Stiml'!'len hat sie den Minderheitsantrag Longet ab
gelehnt 
Ich bitte Sie, das gleiche zu tun. 

M. Rebeaud, rapporteur: Nous plongeons lcl dans las deUces 
des subtilltes juridiques les plus difflclles a sonder. Ce qui est 
ressortl des debats de la commission, c'est effectivement que 
le texte de la lol actuelle, dont M. Longet et la minorite de 1a 
commission vous recommandent le malntlen, etabllt plus for
tement 1a responsabillte civile du proprietaire d'une Installa
tion qul peut provoquer une poilutlon de l'eau. La nouvelle ver
slon qui nous est proposee par le Conseilfederal et qui figure a 
gauche sur vo~ depliant, a l'article 69, a ete recommandee 
par !'Office federal de 1a justice parce qu'il semble que ce solt 
dans cette direction et selon cette conception de la responsa
billte civile que s'orlentent actuellement les travaux d'harmoni
satlon de 1a responsabilite civile dans las divers domalnes ou 
eile est inscrite dans des lois. Nous avons decouvert dans 
l'intervalle que ces travaux d'harmonisation n'etaient pas sl 
avances que cela. n-nous est apparu aussl, en relisant les 
proces-verbaux de l'epoque, que la definltlon de la responsa
bßlte civile comme eile figure dans le texte actue! de la loi ac
tueile sur 1a protection des eaux etalt consideree en son temps 
comme un progres conslderable dont les juristes se felici
talent C'est donc une certaine confusion qui s'impose a ia 
contemplattön de ces finesses juridiques. 
Je voudrais vous rappeler que la majorite de la commission a 
sulvi l'Offlce federal de la justlce et la voie offlcielle, sans avoir 
approfondi ni reellement compris le fond du probleme. La mi
norite de la commission - et M. Schmldhalter me permettra 
malntenant de parier a titre personnel - vous suggere, pour 
une fois, de vous en tenlr a l'acquls, de faire preuve d'esprit 
conservateur, de garder ce qui a fait ses preuves pendant ces 
demieres annees et d'en rester au texte actuel de la loi sur la 
protection des ~ux. 

M. Cottl, conseillerfederal: J'essaieral de contrlbuer a rendre 
le debat aussi court qua possible. 
Je reconnais que du point de vue de 1a doctrlne, Monsieur 
Longet et Monsieur Rechsteiner, on peut avoir des avis dif
ferents et, eri mattere d'.environnement, une responsabilite ci
vile causale plutöt stricte se justlfle certalnement Le Conseil 
federal vous a fait ici une proposition tendant a «harmoniser» 
les normes de la loi sur la protection des eaux avec une serle 
d'autres normes. On peut discuter sl cela est utile, a quelques 
annees d'une revision generale, de la legislatton en mattere de 
responsab111te clvile, puisque l'etude est en cours aupres du 
Departement de justlce et pollce, vous l'avez dit Monsieur Lon
get On me dlt d'ailleurs qua l'artlcle qua vous voudriez reintro
duire, Monsieur Longet, a ete jusqu'ä maintenant l'objet d'un 
seul cas d'application. Vous voyez donc qua ie probleme est 
d'importance relative, et de toute maniere, j'en conviens, on 

• peut discuter sur la solution la plus approprlee du point de vue 
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de la doctrine. Je malntiens la proposition du Conseil federal, 
sans toutefois m'engager dans une lutte virulente pour la 
defendre. Qua le Parlament decidel 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 70 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.••• oder mit Busse bis 100 000 Franken wird •••• 
Abs.2 
Zustimmung.zurQ Beschluss des Ständerates 

Art. 70 
Proposition de ta commission 
Al.1 

61 Stimmen 
50Stlmmen 

.... ou d'une arnende de 100 000 francs au plus, celui qui •••• 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Rüttlmann, Berichterstatter: Die Kommission schlägt vor, 
Bussen bis zu 100 000 Franken festzulegen. Damit soll aus
gedrückt werden, dass es sich beim Verschmutzen von Ge
wässern nlemals·um Kavaliersdelikte handeln kann, dass es 
unter Umständen mit drastischen Bussen belegt werden 
kann, wenn dies dem Verschuld~n angemessen ist 
Dieser Antrag wurde von der Kommission einstimmig ange
nommen. 

Angenommen-Adopte 

Art. 71 bis 74 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Art. 71874 

· Proposition de 1a commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art. 75 
Antrag der Kommission 
zm. 1 bls4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

zm.5 
Das Landwirtschaftsgesetz •••• 

. Art. 95 (neu) 
Titel 
~eltungen an die Sanierung von Püngeranlagen auf Vieh
haltungsbetrieben 
Abs.1 
Der Bund kann innerhalb von 15 Jahren nach Inkrafttreten die
ses Gesetzes Beiträge an die Kosten der Sanierung von Hof
düngeranlagen entsprechend der Finanzkraft der Kantone ge
währen. Die Beitragsansätze betragen maximal 35 Prozent. 
Abs.2 
Der Bundesrat kann die Ausrichtung der Beiträge an Bedln· 
gungen knüpfen und verlangen, dass sich die Kantone eben
falls an den Kosten beteiligen. 

zm. 6 
Mehrheit 
Das Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über die Nutz
barmachung der Wasserkräfte (WRG) wird wie folgt ergänzt 
Art. 22 Abs. 3 bis 5 (neu) 
Abs.3 
Verzichtet ein Gemeinwesen auf die Nutzung der Wasserkraft 
oder die Erteilung einer Konzession hierzu in einer schützbns
werten Landschaft von nationaler oder überregionaler Bedeu
tung, entrichtet der Bund eine Abfindung zur teilweisen Abgel
tung des entgangenen Wasserzinses. Bei deren Festsetzung 

ist die Finanzkraft des verzichtenden Gemeinwesens zu be
rücksichtigen. 
Abs.4 
Berücksichtigt wird die technisch nutzbare Wasserkraft nach 
Abzug des Dotierwassers zur Gewährleistung der vorge
schriebenen Restwassermenge. 
Abs.5 
Der Bundesrat regelt die Ausgestaltung der Abgeltung und 
trifft die nötigen Schutzm~nahmen. 

Minderheit I 
(Danuser, Ammann, Columberg, Longet, Oester, Rechsteiner) 

Art. 22 Abs. 3 bis 5 (neu) 
Abs.3 , 
Der Bund leistet angemessene Ausgleichsbeiträge zur Erhal· 
tung und Unterschutzstellung, von schützenswerten Lanc;l
schaften nationaler und überregionaler Bedeutung sowie zur 
Sicherung angemessener Restwassermengen aufgrund der 
Finanzkraft der Kantone und Gemeinden. 
Abs.4 
Der Bund äufnet zu diesem .Zweck einen Fonds für Aus
gleichsbeiträge. Er erhebt eine Abgabe von höchstens 1 Rap
pen pro Kilowattstunde der In der Schweiz erzeugten Hydro
elektrizltät. 
Abs.5 
Der Bundesrat erlässt die notwendigen Ausführungsbestim
mungen und bewilligt die entsprechenden Ausgleichsbei
träge. 

Minderheit II , 
(Savmy-Waadt, Berger, Bürgi, Etlque, Giger, Rutlshauser, 
Ts6huppert) 
Streichen der Anträge der Mehrheit und der Minderheit 1 

Antrag Nussbaumar 
zm.s 
Das Landwirtsch~ •••• 
Art. 19g (neu) 
'Titel 
Stillegung oder Umstellung von Betrieben aus Gewässer
schutzgründen Im Rahmen der Höchsttierbestände 
Wortlaut 
Der Bundesrat kann im Interesse des Gewässerschutzes in 
Gebieten mit zu hoher Viehdichte während einer Uebergangs
zeitvon liöchstens fünf Jahren Beiträge an Nutztierhalter. 
a. zur Stilllegung '(On Betrieben; 
b. als Umstellungshilfen · 
ausrichten. 

Antrag Relchßng 
Ziff.5 
Art.19g(neu) , 
•••• Im Interesse des Gewässerschutzes während einer Ueber- , 
~gszeitvon höchstens .... 

Antrag Hass Peter 
Z1".6 
Das Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über Nutzbanna
chung der Wasserkräfte (WRG) wird wie folgt ergänzt: 
Art. 22 Abs. 3 bis 5 (neu) · 
Abs.3 
Gemäss Antrag der Mehrheit 
Abs.4 
Der Bund äufnet zu diesem Zweck einen Fonds für Aus
gleichsbeiträge. Er erhebt eine Abgabe von höchstens 1 Rap
pen pro Kilowattstunde der In der Schweiz erzeugten Hydro
elektrlzltät. 
Abs.5 
Gemäss Antrag der Mehrheit 

AntragNabholz 
Ziff. 6 
(Ergänzung zu Art. 22 Abs. 3 bis 6 WAG) 
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Abs.3 , 
Verzichtet ein Gemeinwesen auf die Nutzung der Wasserkraft 
oder die Erteilung einer Konzession hierzu in eiMr schützens
werten Landschaft von nationaler oder überregionaler Bedeu
tung oder wird die Mindestmenge zur Sicherung einer ange
messenen Restwassermenge erhöht, entrichtet der Bund Aus
gleichszahlungen zur teilweisen Abgeltung des entgangenen 
Wasserzinses. Bei deren Festsetzung ist die Finanzkraft des 
verzichtenden Gemeinwesens zu berücksichtigen. 
Abs.4 
GemässAntrag der Mehrheit 
Abs.5 _ 
Der Bund äufnet zu diesem Zweck einen Fonds für Aus
gleichszahlungen. Er erhebt eine Abgabe . von höchstens 
1 Rappen pro Kilowattstunde der in der Schweiz· erzeugten 
Hydroelektrlzität. 
Abs.6 
Der Bundesrat regelt die Ausgestaltung der Abgeltung und 
trifft die nötigen Schutzmassnahmen. · 

Antrag Petltpierre 
Zlff.6 
Art.22 
(Zu Antrag der Minderheit I, Antrag Nabholz und allfälligen 
weiteren Anträgen, welche den Ausdruck a1 Rappen• ver
wenden:) 
a1 Rappen,oersetzendurch..0,2 Rappen• 

Antrag Schüfe 
Zlff.6 
(Ergänzung zum Antrag der Mehrheit und zum Antrag Nab
holz) 
Art. 22Abs. 3 
•••• oder überregionale Bedeutung oder Ist die Erteilung einer 
Konzession aufgrund von Artikeln 28a und 28b nicht mehr 
möglich .... 

Neuer gemeinsamer Antrag Nabholz/Petitplene/Schüle 
(ersetzt die Anträge Nabholz, Petitplerre und Schule) 
zm. 6 

Art. 22Abs. 3 bis 6 
Abs.3 
Der Bund leistet an die betroffenen Gemeinwesen Ausglelchs
belträge zur angemessenen Abgeltung entgangener Wasser
zinse, sofern diese eine Folge: 
a. der Erhaltung und Unterschutzstellung von schlltzenswer
ten Landschaften nationaler und überregionaler Bedeutung, 
oder 
b. der Erhöhung der Mindestmenge zur Sicherung angemes
sener Restwassermengen gemässArtikel 33 GschG sind. 
Abs.4 
Bei der Festsetzung der Abgeltung wird die Finanzkraft derbe
troffenen Gemeinwesen berücksichtigt. 
Abs.5 
.••• von höchstens 0,2 Rappen pro Kilowattstunde .••• 
(Ergänzung zum Antrag der Minderheit I zu Absatz 4) 
Abs.6 
GemässAntrag der Mehrheit zu Absatz 5 

Art. 75 
Proposition de Ja commlsslon 
Ch.111.4 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Ch.5 
Lo/ surl'agriculture •••• 
Art 95 (nouveau) 
rttre 
lndemnites pour l'assalnissement d'lnstallations d'engrais 
d'exploitations servant ä 1a garde d'anlmaux de rente 
Al.1 
La Confederation peut allouer dans les qulnze ans qul suivent 
l'entree en vigueur de la presente loi des subventions pour les 
couts d'assalnissment des installations de stockage des en-

grais de ferme, modulees en fonction de la capacite financiere 
des cantons. Las taux ne depasseront pas 35 pour cent des
couts. 
Al.2 
Le Conseil federal peut fixer des conditions pour l'octroi de la 
subvention et exiger que les cantons supportent une partie 
descouts. 

Ch.6 
Majorite 
La lol federale du 22 decembre· 1916 sur l'utlisation des forces 
hydrauliques (LFH) est modifiee comme il suit 
Art 22 aJ. 3 a 5 (nouveau) 
Al.3 
Si une commune renonce ä l'utllisation des forces hydrauli
ques ou ä octroyer une concession dans un site digne d'etre 
protege et dont l'lmportance est nationale ou depasse le plan 
regional, 1a Confederation compense une partie du manque ä 
gagner resultant de la diminutlon des redevances hydraull
ques. Lors de 1a fixation de l'indemnite, on tiendra campte de 
la capacite flnanciere de la commune en question. 
Al.4 
On tlendra campte-des forces hydraullques utißsables technl
quement apres deduction du debit de dotation necessalre ä 
garantir las debits residuels prescrits. 
Al.5 
Le Conseß federal reglemente les modalltes de l'lndemnlsa
tion et prend Jes mesures de protection necessaires. 

Mlnoritel 
(Danuser,Ammann, Columberg, Longet, Oester, Rechstelner) 

Art. 22 aJ. 3 a 5 (nouveau) 
Al.3 . 
La Confederatlon alloue des montants compensatolres appro
prles pour lasauvegarde et la mise sous protection de sltes dl
gnes d'etre proteges et dont l'lmportance est nationale ou 
depasse le plan regional, ainsl que pour garantlr des debits 
residuels approprles en tenant campte de Ja capacite flnan
ciere des cantons et des communes. 
Al.4 
La,Confederation cree ä cet effet un fonds pour les montants 
compensatolres. Ble preleve une taxe d'un centime au maxl
mum par KWh sur l'electrlcite produite en Suisse par les cen
trales hydroelectrlques. 
Al.5 , 
Le Conseil federal edicte les prescrlptlons d'executlon neces
salres et autorlse l'allocation des montants compensatolres. 

Mlnoritell 
(Savary-Vaud, Berger, Bürgl, Etlque, Glger, Rutlshauser. 
Tschuppert) 
Biffer les proposltions de la majorlte et de ta mlnorlte 1 

Proposition Nussbaume, 
Ch.5 
Loi sur l'agriculture .... 
Art. 19g (nouveau) 
T1tre 
Cessatlon ou reconverslon d'exploitations pour des raisons 
ressortissant ä la protection des eaux et en rapport avec las ef
fectlfs maxlmaux du cheptel 
Texte 
Dans le desseln de promouvoir la protection des eaux dans les 
reglons ou le cheptel esttrop abondant, le Conseil federal peut 
allouer durant une periode transltolre de cinq ans au plus des 
subventions aux detenteurs de betall de rente: 
a. En vued'encouragerla cessatlon d'exploitations; 
b. A titre d'aides de reconversion. 

Proposition Reich/Ing 
Ch.5 
Art 19g (nouveau) 
Le Conseil federal peut, dans l'lnteret de la protection des 
eaux. allouer pendant une periode transitoire •••• 



Loi sur la protection des eaux. Revision 1090 ' N 22juin 1989 

Proposition Hess Peter • Salon texte propose par la majorite au 5e alinea 
Ch.6 . 
La loi federale du 22 decembre 1916 sur l'utilisation des forces · Ziff. 1 bis 4- Ch. 1 a 4 
hydrauliques (LFH) est modifiee comme il su~: Angenommen-Adopte 
Art. 22 al. 3 a 5 (nouveaux) 
A/.3 
Salon 1a propositiori de la majorite 
AJ.4 
Salon la proposition de la monorite 1 
AJ.5 . 
Salon la proposition de la majorite 

Proposition Nabholz 
Ch.6 
(complement ä l'art. 22 al. 3 ä 6 LFH) 
AJ.3 
Si une commune renonce ä l'utillsatlon des forc:es hydrauli
ques ou ä octroyer une concession dans un site digne d'ätre 
protege et dont l'lmportance est nationale ou depasse le plan . 
regional ou encore si le debit minimal est releve de maniere a 
garantir un debit residual approprie, 1a Confederatlon versa 
des paiements compensatoires en vue de compenser une 
partle du manque a gagner resuttant de la diminution des re
devances hydrauliques. Lors de 1a fixatlon de l'lndemnite, on 
tiendra compte de la capacite financiere de la commune en 
question. 
AJ.4 -
Salon la verslon de la rnajorite 
AJ.5 ' 
La Confederatlon cree a cet effet un fonds destine aux paie
ments compensatoires. Elle preteve une taxe d'un centime au 
maxlm1,1111 par KWh sur l'electriclte produite en Suisse par las 
centrales hydroelectriques. 
AJ.6 
La Conseil federal reglernente·tes modalltes de-l'lndemntsa-
tion et prend las mesures de protection necessaires. · · 

Proposition Petitp/erre 
Ch.6 
Art22 
(A la proposition de 1a minorite 1, ä la proposltlon Nabltolz et a 
toutes propositlons qui utllisent l'expresslon aun centime»): 
«un centime»: remplacer par «0,2 centime» 

Proposition Schüfe 
Ch.6 
(amendementä 1a proposition de la majorite eta 1a proposition 
Nabholz) 
Art.22a/.3 
•••• ou depasse le plan regional ou s'il n'est plus possible de 
delivrer une concession an vertu des articles 28a et 28b, la 
Confederatlon. 

Nouvelle proposlt/on commune Nabholz/Petitplerre 
(remplace les propositions Nabholz, Petitpierre et Schüfe) 
Ch.6 

Art. 22a1.3a a 
A/;3 
LaConfederatlon alloue auxcommunesconcemees des mon
tants compensatolres en vue de combler de manlere appro
priee le manque a gagner resultant de la dlmlnution des rede
vances hydrauliques en tant que celul-ci est imputable: 
a. a 1a sauvegarde et a la mlse SOUS protection de sites dlgnes 
d'ätre proteges dont l'lmportance est nationale ou depasse le 
plan regional; ou 
b. encore au relevement du debit minimal destine ä garantir 
des debits residuels appropries au sens de l'article 33 LEaux. 
AL 4 
Lors la fixatlon de l'lndemnite, on tiendra compte de la capa-
clte financiere des communes en question. · 
AJ.5 
.... unetaxe de 0,2 centime au maxlmum par KWh .... 
(amendement a la proposition de la minorite I au 4e alinee) 
AJ.6 

Ziff. 5-Ch. 5 

Relchllng: Mit einem neuen Artikel 19g im Landwirtschafts
gesetz soll eine Entschädigungsmöglichkeit aus Gewässer
schutzgründen für die Stillegung von Tierfabriken, für den Ab
bau von Tierbeständen und für Anpassungshilfen geschaffen 
werden. 
Der Vorschlag des Bundesrates ging davon aus (Art. 14 
Abs. 3), dass Tierproduktionsbetriebe das Gewässerschutz
problem lösen könnten durch Verteilung des Hofdüngers auf 
eigenes Land, auf Pachtland und auf langfristig vertraglich ge
sicherte Nutzflächen. Alle drei Möglichkeiten waren gleicher
weise zulässig. Damit wäre die Voraussetzung gegeben gewe
sen, dass in Gebieten mit kleiner Viehdichte alle bestehenden 
grossen Tierhaltungsbetriebe bis hin zu den bodenlosen Tier
fabriken die Oüngerprobleme über Verträge hätten lösen kön
nen. Schwierigkeiten wären nach dem Vorschlag des Bundes
rates nur Jenen Betrieben erwachsen, die in viehdichten Ge
bieten liegen und damit keine Möglichkeit für Gülleverträge 
gehabt hätten. Aus diesem Grund sah der bundesrätiiche Vor
schlag nur Beitragshilfen für Gebiete mit hoher Viehdichte vor, 
in denen die Aufgabe solcher Betriebe unumgänglich war. 
Nun hat aber der Rat dem Antrag Mauch Ursula/Tschuppert 
zugestimmt Damit hat die Situation in starkemAusmass geän
dert, weil alle Betriebe nur noch höchstens die Hälfte des Hof
düngers auf Vertragsflächen ausbringen dürfen, für die andere 
Hälfte aber eigenes Land oder Pachtland besitzen müssen. 
Natürlich gibt es auch in Gebieten mit kleiner Viehdichte bo
denlose Tierhaltungsbetriebe. .Diese müssten also für die 
Hälfte des Hofdüngers Land kaufen oder pachten. Das dürfte 
schwerfallen: Für einen Betrieb mit 1000 Schweinen wäre die 
Minimalfläche bei 3 Düngergrossvieheinheiten pro Hektare 
20 Hektaren. In Ackerbaugebieten dürfte die Belastbarkeit in 
der Regel später weniger gross sein, so dass solche Betriebe 
a 30 oder mehr Hektaren zukaufen oder pachten müssten. 
Sn solcher Run auf Land wäre unverantwortlich. Aus diesem 
Grund müssen wir die Beitragshilfen anpassen. 
Ich möchte an dieser Stelle aber auch-erklären, dass mir die ' 
Zustimmung zum Antrag Mauch Ursula/Tschuppert gefällt. Ich 

· habe diesen Antrag auch unterstützt. Ich war von jeher der Auf
fassung, dass bodenunabhängige llerproduktion nur der Ab
fallverwertl/ng und der Verwertung von Nassrückständen aus 
Lebensmittel-Verarbeitungsbetrieben wie Käsereien dienen 
sollten. Für diese haben wir nun auch Ausnahmen vorgese
hen. 
;ntsprechend dem Beschluss des Rates müssen wir die Bei
tragsmöglichkeit auch auf vieharme Gebiete ausdehnen und 
sie nicht auf Gebiete mit hohem Tierbesatz beschränken. Aus 
diesem Grunde beantrage ich Ihnen, die Einschränkung auf 
die viehdichten Betriebe fallenzulassen und die Beitragsmög
lichkeit für die ganze Schweiz offenzuhalten. 
Die U~angsfristvon fünf Jahren erachte ich als richtig. Ich 
m4SS aber den Bundesrat bitten, eventuell zu prüfen, ob zu
folge des neuen Artikels 14 (Antrag Mauch Ursula/Tschup
pert) die Uebergangsfrlst anzupassen wäre. Ich kann nicht be
urteilen, ob wir in fünf Jahren alle diese Betriebe auf vernünf
tige Art und Weise beseitigen können, Ich meine, dass diese 
Frage im Ständerat noch einmal überprüft werden sollte. 
Ich. könnte mir durchaus eine ähnliche Lösung vorstellen wie 
bei der Festsetzung der Höchsttierbestände: Wir würden eine 
längere Uebergangsfrist offenlassen, dafür hätten diese Be
triebe aber keine Entschädigung zugute" Möglicherweise 
könnte der Bund auf diese Art und Weise auch noch etwas 
sparen. . 
Sicher werden finanzielle Äuswirkungen mit meinem Antrag 
verbunden sein. Ich erachte diese Auswirkungen aber als po
sitiv, denn mit der Annahme de$ Antrags Mauch Ursula/ 
Tschuppert haben wir die Tierhaltung tatsächlich auf bäuerli
che Betriebe verlagert. 
Damit kann die Landwirtschaft in ZUkunft auch eine grössere 
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Verantwortung für die Mengensteuerung in der Tierproduktion 
selbst übernehmen, so dass auf dem Gebiet der Fleischver
wertung - die allerdings den Bund heute direkt nichts kostet, 
wo er aber in Verlustjahren immer wieder mit Preisforderungen 
des Bauemverbandes konfrontiert worden ist - der Bund ent
lastet ist. Ich beantrage Ihnen -· erstens aus Gründen der 
Rechtsgleichheit und zweitens, um dem Ständerat keine Mo
tive zur Ablehnung des Nationalratsbeschlusses zu geben -, 
meinem Antrag zuzustimmen und damit das !;:nde der Tierfa-
' briken herbeizuführen. · 
Ich bitte Sie um Unterstützung meines Antrages. Er ist mit dem 
Antrag Nussbaumar und mit dem Text der Korttmission ver- · 
trägllch. 

Nussbaumer: · Wenn wir am Artikel 19 des Landwirtschafts
gesetzes Aenderungen vomehmen, müssen wir aufpassen. 
Der Artikel 19 gibt jenen Recht, die sagen, die Agrarpolitik 
werde mehr und mehr zum Gestrüpp. Wir haben hier eine 
ganze Reihe von Bestimmungen, die mit dieser neuen Bestim
mung Artikel 19g kollidieren könnten. So helsst es in Artikel 
19a: «Zur Lenkung der Fleisch- und Eierproduktion kann der 
Bundesrat eine Höchstzahl für die verschleclenen Nutztierar
ten festsetzen und von Betriebsinhabern, die mehr halten, Ab
gaben erheben.» Allerdings setzt dann Artikel 19b noch die 
Schonfrist fest: dass die zu hohen Tierbestände erst bis zum 
31. Dezember 1991 abgebaut werden müssen und dass bis 
dann auch keine Abgaben verlangt werden können. 
Hier taucht die erste Frage auf: Ich bin der Meinung, dass Jene 
Betriebe, die bis zum 31. Dezember 1991 die Höchstbestände 
des Bundesrates überschreiten, dann abbauen sollen, und 
'ZYl81 ohne Beiträge. Sie sollen für die zuviel gehaltenen Ein
heiten Abgaben leisten, die prohibitiven Charakter haben. Das 
geht aber aus diesem Stlllegungsartlkel aus Gewässerschutz
gründen nicht hervor. 
Das ist der Grund, weshalb Ich die Marginalie verdeutlichen 
möchte: .&lllegung oder Umstellung von Betrieben aus Ge
wässerschutzgründen im Rahmen der H6chsttlerbestände». 
Es warden also nur Jene Stlllegungs-oder eventuell Abbaubei
träge erhalten, die die Höchsttierbestände nicht überschritten 
haben. SonstWOrden wir das Gegenteil von dem machen, was 
In Artikel 19a ursprünglich geplant war. 
Ein anderer heikler Punkt ist das Problem .der Betriebsteilun
gen. Der Bund hat eine Stlllegungs- und Abbauaktion durch
geführt, die zeitlich befristet war. Dort mussten wir leider fest
stellen, dass Betriebe unrechtmässig geteilt wurden und der 
Abbau nur auf dem Papier stattfand. Das hat dazu geführt, 
dass der Bundesrat den Abbau und die Stillegung nach Artikel 
198 Absatz 4 des Landwirtschaftsgesetzes im Grundbuch 
als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung anmerken 
lless. Es ist natürlich ganz klar, dass diese Bestimmung hier 
ebenfalls zur Anwendung kommen muss; sonst werden wir es 
ein zweites Mal erleben, dass beim Abbau Dinge vorkommen, 
die der Landwirtschaft nicht würdig sind. 

· Dies war der Grund, weshalb ich Ihnen beantragte, nur für die 
Stillegung von Betrieben oder als UmstellungshiHen Beiträge 
zu geben. Derneue Artikel 14, wie er jetzt nach dem Vorschlag 
Mauch Ursula/Tschuppertverabschiecletworden ist, macht al
lerdings Abbaubeiträge notwendig. Es muss aber garantiert 
bleiben, dass die strenge grundbuchrechtllche Behandlung 
dieses Abbaus im Sinne von Artikel 198 Absatz 4 auch hier 
Platz greift. Nur unter dieser Bedingung könnte ich mich mit 
dem Buchstaben der Abbaubeiträge ebenfalls einverstanden 
erklären. ' 
Ich ~itte Sie, gestützt auf diese etwas komplizierte Sachlage, 
erstens einmal gemäss meines Antrags die .&lllegung oder 
Umstellung von Betrieben aus Gewässerschutzgründen im 
Rahmen der Höchsttierbestände» als Marginalfe anzuneh
men. Ich nehme den Antrag von Herrn Relchling In meinen An
trag hinein, so dass ich einverstanden bin, dass es heisst: «Der 
Bundesrat kann Im Interesse des Gewässerschutzes während 
einer Uebergangszeit von höchstens fünf Jahren Beiträge an 
Nutztierhalter ausrichten.» · 
Dann bin ich damit einverstanden, dass wir Stlllegungs-, Ab
bau-und Umstellungshilfen ausrichten. 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, die Aenderung meines Antrags, 

gestützt auf die Aenderungen in Artikel 14, anzunehmen. Ich 
muss aber unbedingt auf der Aenderung der Marginalie 
beharren, sonst bekommen wir hier später Schwierigkeiten. 

Tschuppert: Sie haben vorgestern dem modifizierten Arti
kel 14 zugestimmt Damit haben wir im Grundsatz beschlos
sen, die Tierfabriken auszumerzen. Das ist gut und recht so; 
aber jetzt muss daraus die logische Konsequenz gezogen 
werden. 
Der Artikel 141st letztlich nur sinnvoll, wenn die Tierfabriken 
tatsächlich zum Verschwinden gebracht werden, sonst führt 
das zu unsinnigen Konsequenzen. Herr Reichling hat es 
vorhin schon erwähnt: zum Beispiel den Run auf Pachtland 
und ganz allgemein auf Boden. Es Ist nicht auszuschliessen, 
dass auch noch andere Umgehungspraktiken neu erfunden 
werden könnten. Deshalb ist es zwingend nötig, dass wir 
das Verschwinden der Tierfabriken einwandfrei und nach 
rechtsstaatlichen Grundsätzen neu regeln. 
Die entsprechende Lösung, wie sie der Ständerat in Artikel 
19g vorschlägt, geht in die richtige Richtung. 
Es wäre aber doch interessant zu erfahren, Herr Bundesrat 
Cotti, wie Sie sich das konkret vorstellen, auch in Anlehnung 
an die Frage von Herrn Reichllng. 
Sonst müsste die ständerätllche Kommission in dieser Sache 
noch eingehend beraten. Ich möchte Sie also bitten, un
bedingt diesem Artikel 19g zuzustimmen. Ich bin auch sehr 
elnverstanden mit dem Antrag Relchllng und bekämpfe auch 
den Antrag Nuss~mer nicht 

Luder: Ich glaube, dass niemand eine erneute Agrardebatte 
über Tiere, Grossviehelnhelten und Gülle will, aber ich muss 
Sle bitten, den Antrag Nussbaumar anzulehnen, weil sich 
dieser Antrag gegen eine Vielzahl kleinerer und mittlerer 
Aufstockungsbetrlebe richtet. 'die heute eine grössere Zahl 
von Tieren halten, als dies in dem nun beratenen Gewässer
schutzgesetz vorgesehen ist. Es sind ungefähr 15 Prozent 
der Tierhaltungsbetriebe. 
Mit dem Vorschlag der Kommission wird diesen Betrieben 
mit einer Frist von fünf Jahren die Möglichkeit geboten, ge
gen Abgeltung Ihren Tierbestand auf die zulässige Grösse 
abzubauen. Die zulässige Grösse ist uns ja nicht bekannt 
für alle Regionen. Sie kann dann von den Kantonen noch 
herabgesetzt werden. 

· Es wäre nun falsch und ungerecht, nur Beträge für die Stille
gung von ganzen Betrieben auszuschütten und überall dort, 
wo Betriebe Tierbestände abbauen müssen, die bis heute 
als legal galten, nichts zu bezahlen. Diese Bauern wollen Ja 
nicht Ställe stillegen, die wollen weiterhin Bauern bleiben. 
Wenn wir da nichts vorsehen, werden diese Betriebe in die 
_gar nicht überall beliebte und vielleicht etwas fragwQrdlge 
Hofdüngeraufbereitung getrieben. 
Ich glaube auch, dass Herr Nussbaumar eine falsche Befürch
tung hat. Das Gewässenwhutzgesetz hebt die Bestimmungen 
zum Abbau der Tierbestände nicht auf. Diejenigen Betriebe, 
die dem Abbau der Tierbestände unterworfen sind, müssen 
diese Bestände bis 1991 abbauen, und wenn sie das nicht 
tun, müssen sie Abgaben entrichten. Das hat keinen Zusam
menhang mit dem Gewässerschutzgesetz. 
Es wäre vielleicht gut, wenn Herr Bundesrat CoW hierzu eine 
Erklärung abgeben könnte. Ich bitte nochmals, den Antrag 
Nussbaumar abzulehnen. Dem Antrag von Herrn Reichling 
kann auch ich zustimmen. 

Nussbaumar: Herr Kollege Luder, Sie haben offenbar ihr 
Manuskript gestützt auf meinen schriftlichen Antrag vorberei
tet. Mein Antrag wurde wegen des geänderten Artikels 14 
modifiziert in dem Sinn, dass nur noch die Marginalie geän
dert wird. Wenn Sie das nicht tun, wenn Sie nicht schreiben 
«Im Rahmen der Höchsttierbestände», dann werden die 
Bauern, welche Ueberbestände halten, nach 1991 für die 
Ueberbestände bezahlen müssen und für die gleichen Tiere, 
nach dieser Bestimmung, für den Abbau oder die Stillegung 
Beiträge erhalten. Das muss deutlich gesagt werden! Sie 
können von meinem Antrag also alles streichen bis auf die 
Marginalie ..Stillegung oder Umstellung von Betrieben aus 
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Gewässerschutzgründen im. Rahmen der Höchsttierbe-- . 
stände». 

Rüttlmann, Berichterstatter: Gerade wegen dem letzten Punkt 
von Herrn Nussbaumar habe ich mich bei der Verwaltung 
noch erkundigt. Die Juristen sagen, dass das Marginale nicht 
massgebend sei für die spätere Ausführung, sondern dies 
müsste im eigentlichen Gesetzeste~ festgelegt sein. 
Nun folgendes zu den beiden Anträgen. Ich bemerke zum vor
aus, dass die Ueberlegungen von Herrn Reichling richtig sind. 
Mit der Aenderung des Konzeptes beim Artikel 14 ist tatsäch
lich diese Situation eingetroffen. Wenn wir Betriebe zur Stille
gung zwingen, ist das eine materielle Enteignung, und man 
kann nicht sagen: aOas slnc;t ja böse lierlabriken gewesen, wir 
geben denen nichts, die werden einfach vernichtet» Juristisch 
ist das eine materielle Enteignung, und wir werden diese Be
triebe entschädigen müssen, Im Rahmen der Investitionen, 
die sie getätigt haben. 
Nun glaube ich, dass es am besten wäre, wenn Herr Reichling 
und Herr Nussbaumar einen Konsens finden könnten, dann 
könnten wir nach der Ziffer 6 noch einmal darauf zurückkom
men. Die Anträge sind gar nicht so weit voneinander. 
Ich glaube, Herr Nussbaumar, dass im Marginale des Stände-· 
rates mit dem Ausdruck «aus Gewässel'$chutzgründen» klar 
gesagt ist, was hier abgebaut werden soll. Beim Artikel 19g 
war vor einigen Jahren der Hintergrund ein anderer, nämlich 
Strukturmassruihmen~ Wir haben die Höchstbestände festge
legt, und die Abbaumassnahmen wurden dort beschlossen. 
Die zwölf Jahre Uebergangsfrist laufen am 31. Dezember1991 
ab. Dann muss Ordnung herrschen. Wenn hier steht «aUS Ge
wässerschutzgründen», Ist meiner Interpretation nach ganz 
klar gesagt. dass diese Abbaumassnahmen nur aus Gewäs
serschutzgründen durchgeführt werden. Die Regelung der 
Höchstbestände steht also auf einem andern Blatt, obwohl es 
das gleiche Gesetz ist 
Zum Abbau von lierbeständen. Herr Nussbaumer möchte 
hier nur einen Buchstaben a und einen Buchstaben b ~ah
men. Er geht davon aus, dass der Abbau von llerbeständen 
mit der Höchstbeständeverordnung verwechselt werden 
könnte und dann für diese Abbaumassnahmen bezahlt wer
den müsste. Er und Herr Reichllng haben recht Man sollte 
vielleicht die beiden Anträge vereinen und noch einmal 
drucken und austeilen lassen. Ich möchte Ihnen das beantra-
gen. . 
Eine letzte Bemerkung. Es wird eine Kompensation geben. Mit 
der Ausnahmeregelung beim Artikel 14 werden nun verschie
dene Kleinbetriebe nicht abbauen oder abbauen müssen, weil 
sie unter die Ausnahmeregelung fallen. Also werden die finan
ziellen Mittel deswegen nicht wesentlich ansteigen, sondern 
es trifft nun einfach diese Betriebe, 
Dabei sollte man sich immer fragen, Herr Tschuppert: «Was 
sind denn lierlabriken?» Wir haben lierlabriken gemeint, die 
keine eigene Fläche haben. Diejenigen, die eigenes und ge
pachtetes Land haben, müssen sich einfach dieser Fläche an
passen. Aber diejenigen, die zwangsweise abbauen müssen, 
weil sie keine eigene oder gepachtete Fläche haben, sind 
nicht sehr zahlreich. 
Ich möchte Sie ~en. Herr Reichling. ob man einen kom
binierten Antrag vorlegen könnte._ 

M. Rebeaud, rapporteur: 'Je n'al pas la pretentlon d"arbitrer 
ce debat tres Jurldlque et potentiellement d'ordre flnancier 
entre specialistes de la chose agrlcole. Vous avez vu que M. 
Tschuppert soutlent Ja proposition de notre collegue Nuss- · 
baumer qul modifle legerement celle du Conseil des Etats. Je 
ne sals pas sl Mme Mauch avait prevu que l'on parlerait de 
subventlons c:orrime consequence du nouvel artlcle 14 qu'elle 
a rectige avec M. Tschuppert. Ce qui est sür, c'est que cet arti
cle, dans 1a version que nous a legue le Conseil des Etats, cor
respondait a une politlque, vis-a-vis de l'agricuiture, differente 
de celle decidee par l'artlcle 14 II y a quelques Jours; par cons
equent, II faudrait l'adapter. 
La loglque ~e l'art1C1Jlation entre l'aitlcle 14 (proposition 
Mauch/Tschuppert) et ~t artlcle-la aboutlt a la consequence 
suivante: seien l'artlcle 14 le Conseil federal peut autoriser des 

exceptions ä la limite generale des 3 UGB par hectare; et l'arti
cle dont nous discutons en ce moment dit que le Conseil 
federal, s'il impose la regle des 3 UGB par hectare a une entre
prise qui ne le satisfait pas, devra payer des subventions. Si je 
comprends bien - Monsieur Cotti, vous me corrigerez si je me 
trompe - cela mene notre gouvernement ou bien a faire res
pecter la norme, et dans ce cas il doit payer, ou bien a multi
pller les autorisations exceptionnelles, et a ce moment-la. il fait 
des economies. C'est un jeu financier et politlque plutöt que 
de protectlon des eaux dont j'ose penser qua nous n'avons 
pas prevu, lorsque nous avons vote l'artlcle 14, qu'il debou
cherait sur ce genre de consequence. C'est pourquoi je 
trouve, en tout etat de cause, utlle de creer n'lmporte quelle di
vergence avec le Conseil des Etats afln qua l'artlculation entre 
les deux artlcles, celui du principe et celui de 1~ subvention, 
puisse ätre reexaminee par la commission du Conseil des 
Etats et que l'on donne le temps au Conseil federal de savoir 
et de choisirle genre de politique qu'if entend mener en la ma
tiere. 

Rijttlmann, Berichterstatter: Ich kann Ihnen mitteilen, dass 
sich die beiden Antragsteller in bezug auf Marginale und An
trag des Ständerats inzwischen geeinigt haben: Der Bundes
rat kann im Interesse des Gewässerschutzes im Rahmen der 
Höchsttierbestände während einer Uebergangszeit von höch
stens fiinf Jahren Beiträge usw. gewähren. 

Bundesrat Cottl: In drei Fällen, die zu finanziellen Konsequen
zen geführt hätten, habe ich vor wenigen Wochen die Vor
schläge der Kommission dem Bundesrat unterbreitet. Das ist 
der eine dieser drei Fälle. Ich darf Ihnen mitteilen, dass sich 
der Bundesrat mit den anfänglichen Anträgen der Kommis
sion einverstanden erklärt hat Es soll attestiert werden -wenn 
ich rückwirkend auf die Debatte von vorgestern noch eine zu
sätzliche Bemerkung anbringen darf-, dass aufgrund des gu
ten Kompromisses von Artikel 14 ein Beitrag für die Ueber
wlndung der entstehenden Härtefälle geleistet werden muss. 
Die Kommission stellt einen Antrag, der nach Erkundigungen 
beim Bundesamt für Landwirtschaft voraussichtlich nicht 
mehr Mehrkosten verursachen wird als diejenigen, mit denen 
man laut Hauptantrag der Kommission hätte rechnen müssen. 
Aus dlesernGrund lstderBundesratmitdemAntrag der Korn-

. mlssion einverstanden. 

Präsident: Herr Nussbaumar hat seine Anträge zurückgezo
gen, hat aber gleichzeitig im Einvernehmen mit Herrn Reich
ling beantragt, den Antrag Reichllng zu ergänzen, und rN8l In 
folgendem Sinne: «im Interesse des Gewässerschutzes» und 
dann eingefügt, «im Rahmen der Höchsttlerb8$tände,» und 
dann geht's weiter, «während einer Uebergangszelt» usw. Ei
nern so modifizierten Antrag können sich die Kommission und 
auch der Bundesrat anschliessen. 
Es ist nicht üblich, dass wir im Rat während der Verhandlun
gen Anträge abändern. Ich frage den Rat an, ob er einverstan
den ist, den Antrag zu akzeptieren. - Keine Opposition. Siege
nehmigen dieses Vorgehen. 

Angenommengemäss modifiziertem Antrag Reich/Ing 
Adopte se/on la proposltlon modifiee Reich/Ing 

Ziff. 6-Ch. 6 

Frau Danuser, Sprecherin der Minderheit 1: Es geht bei die
sem Minderheitsantrag um den Landschaftsrappen. Er wird 
viel zu reden geben. Die NOK und die Rhätischen Kraftwerke 
AG. haben etwas Grosses getan, als sie im Herbst 1986 ~ 
verzichteten, das Grelna-Projekt weiterzUverfolgen. Ihnen ge-
bührt hier unser Dank. · 
Stimmen nun Sie dem Landschaftsrappen zul Die Greina ist 
zum Symbol geworden für Unberührtheit, Grösse, Unvers~hrt
helt, Erhabenheit Einige nennen sie eine Steinwüste und ver
kennen ihren Wert. Es ist eben ein Wert, der sich In Franken 
und Rappen nicht ausdrücken lässt Wir laufen Gefahr, von al
lem den Preis zu wissen und von nichts den Wert. · 
Stimmen Siedern Landschaftsrappen zul Der Gewinn des Ver-

• • 
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zichts auf das Greina-Projekt lässt sich geldmässig nicht aus
drücken. Das Kosten-Nutzen-Denken wird vor der Grösse die
ser Landschaft auf einen recht kleinen Platz verwiesen. Der 
Landschaftsrappen hat denn auch Symbolcharakter. Er soll 
neben der Greina auch andere wertvolle Landschaften von na
tionaler und überregionaler Bedeutung retten helfen. 
Was Ihnen vorliegt. ist in diesem Rate nicht zum ersten Mal Ge
genstand der Diskussion. Das letzte Mal hat es der Rat mit Zu
fallsmehr abgelehnt Trotzdem ist und bleibt der Landschafts
rappen ein wegweisender Vorschlag, aus dem Dilemma her
auszufinden. Der Landschaftsrappen beachtet das Verursa
cherprinzip und lässt die Berggemeinden nicht im Stich. Erbe
achtet das Verursacherprinzip, indem er die StrombezOger 
einbindet Er lässt die Berggemeinden nicht im Stich. Im G~ 
genteil. Der Landschaftsrappen hilft den Kantonen, und Ge
meinden, den Verzicht auf die Wasserkraftnutzung oder die Si
cherung angemessener Restwassermengen zu verkraften. 
Sie leisten den Verzicht. oder sie sichern die angemessenen 
Restwassermengen voll und ganz Im Sinne des Gewässer
schutzgesetzes. 
Wie Sie Im mittleren Absatz ,lesen können, soll mit maximal 
1 Rappen pro Kilowattstunde der in der Schweiz erzeugten 
Hydroelektrlzltät ein Fonds gespiesen werden, aus dem die 
Ausgleichsbeiträge finanziert werden. Der Betrag von maximal 
1 Rappen pro kWh gilt als gesetzlicher Höchstbetrag. Er muss 
nicht zwingend voll ausgeschöpft werden! Der Bundesrat legt 
gemässAbsatz 5 die genauen Abgabesätze innerhalb dieses 
vorgeschlagenen Rahmens fest 
Wir sollten Mass halten, wurde gestern mehrfach betont Herr 
Bundesrat Cottl hat einmal wörtlich gesagt «Verhältnlsmäs
sigkeit Ist ein Prinzip, das für uns im ganzen Leben gelten 
sollte.» Das bedeutet aber bei der Nutzung der Wasserkraft: Es 
darf sich nicht einstellen, was uns von der Metapher von Achill 
und der Schildkröte bekannt ist: Die Schildkröte hat auf dem 
Weg einen Vorsprung. Achill holt sie Immer um die Hälfte des 
Rückstandes ein. Er kann sie nie ganz einholen, aber er 
kommt Ihr Immer näher. 
Vom vorhandenen Wasserkraftpotential sind 90 Prozent ge
nutzt. Es bleiben also noch 10 Prozent Nutzen wir sie nicht 
weiter wie blshetl Auch wenn wir bei jedem Projekt eine Inter
essenabwägung sowie eine Umweltverträgllchkeltsprüfung 
durchführen, bleibt zuletzt keine einzige unberührte Fluss
und Bachlandschaft mehr übrig. Wollen Sie das, wollen Sie 
das wirklich, für sich, für Ihre Kinder, für Ihre Kindeskinder? 
Ueber das Gegengutachten, das in letzter Minute vorgelegt 
wurde, habe ich mich schon Im Entraten geäussert. Es hätte 
jemand zu Artikel 32 ein Gutachten erstellen sollen. Artikel 32 
Ist auch in der von Ihnen verbesserten Fassung nun der be
fürchtete Trockenlegungsartlkel. Er widerspricht meines 
Erachtens aufs krasseste der Verfassung. 
Wieso soll der Landschaftsrappen verfassungswidrig sein? 
Die Erhaltung derGreinastelltfür die Gemeinden in rechtlicher 
Hinsicht eine massive Egentumsbeschränkung dar. Bel E
gentumsbeschränkungen, welche einer Enteignung gleich
kommen, garantiert Artikel 22ter unserer Bundesverfassung 
grundsätzlich volle Entschädigung. In verschiedenen Kanto
nen wurden bereits erfreuliche Lösungen zwischen den Inter
essen des Natur- und Heimatschutzes einerseits und der 
Landwirtschaft andererseits gefunden. Namentlich werden 
Bewlrtschaftungsbeiträge ausgerichtet, um Ertragseinbussen 
aufzufangen, welche aufgrund eines Verzichtes auf wirtschaft
lich Intensive Nutzung entstehen. 
Herr Ständerat Rhinow und weitere Staatsrechtsprofessoren 
haben die Idee des Landschaftsra..ppens zusammen mit der 
Grelna-Stiftung entwickelt «Wasserkraftprojekte zeugen oft 
von einem geradezu orthodoxen Verständnis der Anwen
dungsmöglichkeiten der Technik. Heute scheinen das men
schliche Mass und das GebotderEnfügung des Menschen in 
die natürlichen Gegebenheiten verlorengegangen zu sein.» 
Dies sind Worte von Professor Kölz. · 
Wenn Sie zum Landschaftsrappen votieren, bitte ich Sie zu be
achten, unterwelchen Bedingungen er zum Tragen kommt 
•1- Es müssen Gemeinwesen - also Kantone - oder Gemein
den sein, die auf die Wasserkraftnutzung verzichten oder an
gemessene Restwassermengen sichern. 

2. IIJre Finanzkraft muss berücksichtigt werden. 
3. Die Ausgleichsbeiträge müssen angemessen sein, und 
4. das Ganze muss selbstverständlich mit dem Schutz eines 
Gewässers zusammenhängen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit I zuzustimmen. 

M. Savary-Vaud, porte-parole de la minorite.11: La minorite II 
vous dernande de ne pas introduire dans la loi sur la protection 
des eaux des dispositions visant aallouer des indemnites pour 
compenser le manque a gagner des redevances hydrauli
ques. Elle vous invite donc a biffer les suggestions de la majo
rite et de la minorite I ainsi qua toutes las propositions com
plementaires qui vlennent d'ätre presentees. 
Deux communes grlsonnes sont a la basEI de cet elan de 
generosite et de sympathie, declenche par quelques parle
mentaires et organisations ecologlques. Je rappelle que deux 
socletes avaient envlsage la construction d'une usine electri
que dans la region de la Greina. Elles y ont renonce a la sulte 
de l'opposition de divers mouvements sensibles a la j:)rotec
tion du paysage et des sites. Cela n'a pas fait l'affaire des com
munes interessees, Vrln et Sumvitg, pour lesquelles le man
que a gagner suppose est important C'est pour compenser 
ce manque a gagner que l'on a imagine plusieurs systemes 
d'indemnites ou de centimes ecologiques. 
Taut s'accorde blen sOr pour rendre ces propositions sympa
thlques. Taut d'abord la sauvegarde d'un paysage magnifl
que, ensulte, c'est le sort de deux petltes communes de mon
tagne qui est en jeu~ Qui n'est pas sensible aux besoins de ces 
communes qul auraient pu, gräce ä l'apport des drolts d'eau 
et des impöts, ameliorer la qualite de vie de leurs habitants? 
Mals II taut voir l'essentiel. Nous nous trouvons face a une si
tuatlon entierement nouvelle. On ne versa plus une indemnite 
pour une prestatlon foumie par un indMdu ou une collectivite, 
mais on indemrilse pour une prestation non foumie. Or, quelle 
que seit notre sympathie pour ces deux communes, II faut ad
mettre que l'on est en traln de creer un precedent dangereux 
qui ne manquera pas d'ätre evoque dans d'autres cas. Je 
pense aux routes, ä des installatlons tourlstiques, ä des ouvra
ges mHltalres et ä des gravleres. Certaines communes concer
nees ne manqueraient pas de faire valolr leurs drolts et la limi
tatlon ä un site protege ou d'lmportance nationale ou supra
regionale ne tiendralt pas longtemps. 
Le probleme pose est important et merite d'ätre etudie dans 
son ensemble etavectoutes les consequences qu'il implique. 
Ce- qui me gene aujourd'hul, c'est que la majorite nous de
mande deslgnerun cheque en blanc. Decldez, nous examine
rons ensulte les problemesl Avec la minorite II, je vous dis: 
examinons d'abord les problemes et nous deciderons en
sulte, car, pour !'Instant, des questions fondamentales restent 
sans reponse. Permettez-moi de vous en clter quelques-unes. 
Taut d'abord, la base constitutionnelle est-elle suffisante pour 
accepter ces propositions? Le Conseil federal et certains ex-

- perts dlsent non, d'autres prouvent le contraire. Le professeur 
Bögli, de Bäte, est categorlque, le centime pour le paysage est 
un nouvel impöt et une modificatlon constitutionnelle est 
necessalre pour que ta Confederatlon puisse le percevoir. 
l:nsuite, comment determiner tes secteurs indemnisables? 
Quelle est la delimitatlon des competences entre la Confe
deratlon et les cantons? Quelles sont les ralsons favorables et 
defavorables ä ta solutlon des indemnites eu egard a des con
sideratlons en rapport avec la protection de l'environnement, 
de la nature ou du paysage? 
Enfln, comment dolt ätre reglemente le systeme d'indemnisa
tion en cas de·renoncement? Sur ta base de quel critere, com
ment fixer le montant d'lndemnite et surtout comment le flnan
cer? 
Ces questlons devront ätre largement debattues, lorsqu'elles 
auront ete etudiees- et je sals que certains experts man,dates 
par le Conseil federal se sont penches et se penchent encore 
sur ce probleme. Aujourd'hui il serait faux d'introduire dans 
notre legislatlon des notions nouvelles par la petite porte, sans 
connaitre ses consequences a lang terme. 
Pour toutes ces ralspns, Je vous demande de rejeter la propo
sition de la majorite et de la minorite I ainsi que d'autres propo
sitions, comme l'a du ~ fait le Conseil des Etats. Cela ne 
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veut pas dire que nous ne soyons pas sensibles aux besoins 
et aux espoirs de nos deux petites communes grisonnes, mais 
il nous semble que l'on pourrait leur apporter aide et secours 
par d'autres moyens, par exemple en augmentant les rede
vances hydrauliques, et les cantons pourraientfaire un gaste a 
ce moment..fa. 

Hess Peter: Beim Studium der ursprünglichen Vorschläge zur 
Ausgleichsregelung hat es mich vor allem gestört, dass ge
mäss Vorschlag der Mehrheit allgemeine Bundesmittel für die 
Ausgleichsbeiträge verwendet werden sollten. Ich habe daher 
zu Beginn dieser Session einen Antrag eingereicht, der darauf 
abzielte, diese Ausgleichsbeiträge aus einem Fonds-gespie
sen durch den sogenannten Landschaftsrappen-zu finanzie
ren. In der Zwischenzeit hatte ich Gelegenheit-aufgrund ver
schiedener Diskussionen und weiterer Unterlagen-, mich ver
tieft mit der Frage der Verfassungsmässigkelt dieses Land
schaftsrappens auseinanderzusetzen. Ich bin dabei zur Ueb
erzeugung gekommen, dass es zumindest erheblich zweifel
haft ist, ob für einen solchen Landschaftsrappen eine genQ
gende Verfassungsgrundlage vorhanden Ist Im Gegensatz 
dazu könnte dies bei den allgemeinen Bundesmitteln nicht be
stritten werden. 
Ich ziehe meinen Antrag deshalb zurück. 
Auch wenn nun aufgrund der Anträge Nabholz, Petltplerreund 
Schüfe der Landschaftsrappen auf einen Fünftel der ursprüng
lichen Höchstsätze herabgesetzt wurde, kann ich hier nicht zu
stimmen, weil damit die Frage derVerfassungsmässlgkelt glef.. 
chermassen noch nicht beantwortet Ist · 

Präsident: Herr Hess hat seinen Antrag zur.Qckgezogen. Das 
Wort hat Frau Nabholz zur Begründung des Antrages Nab-
holz/Petltplerre/Scl1Qle. · 

Frau Nabholz: Neue Situationen verlangen nach neuen Lö
sungen. Das lstderprund, weshalb ich Ihnen-zusammen mit 
den Kollegen Petltpierre und SchQle- einen neuen Antrag zu 
Artikel 75 Zlffer6 unterbreite. Glefchzeitlg ziehen wir-unsere 
früher gestellten Anträge zu diesem Artikel zurück. 

. In unserem Antrag Ist in der zweiten Unle des Absatzes 3 («sO
fem diese Bnbussen eine Folge») das Wort «9nbussen„ ein
zusetzen. Des weiteren Ist in der französischen Uebersetzung 
ein Fehler passiert: Das Wort «Gemeinwesen» wurde mit 
«commune» übersetzt. Rlchtlgerwelse mQsste es «commu-
nauta.. heisSen. · 
Eine veränderte Ausgangslage hat sich aufgrund unserer 
gestrigen Beschlüsse zu Artikel 28a und 28b-das Ist die Min
derheit Schüle-ergeberi. Vor diesem Hintergrund erscheinen 
Insbesondere ·bezOglich Absatz 3 die Anträge der Kommis
sionsmehrheit in einem ganz anderen Ucht Mit der Annahme 
der Anträge Schüle kann praktisch ein Verzlchtsfall nicht mehr 
vorkommen. Der Kommissionsmehrheitsentscheid ist äus
serst knapp zustande gekommen, lediglich mit Stichent-
scheid des Präsidenten. 1 

Da die Frage von Ausglelchszahlung4" ein zentrales Thema 
berührt, das sowohl von der Mehrheit wie von der Minderheit 1 
verfolgt wird, hoffen wir, mit den von uns unterbreiteten Anträ
gen eine konsensfähige Lösung sowohl für Mehrheit wie für 
Minderheit I anzubieten. Wir versuchen eine Optimierung zwi
schen der Version Mehrheit und Minderheit I zu erreichen, die 
gleichzeitig mit den erwähnten Beschlüssen unseres Rates · 
harmoniert. Wo liegen nun die Unterschiede? 
Unseres l:rachtens greift der Antrag der Mehrheit in Absatz 3 
zu kurz, weil er lediglich an den Tatbestand des Verzichts an
knQpft. ZU kurz auch, weil das eben zitierte Beispiel der Greina 
über diese Formulierung der Mehrheit gar nicht abgegolten 
werden könnte: Wenn Sie Artikel 288 und 28b ansehen, wer
den Sie überdies bemerken, dass aufgrund dieser Norm ins
besondere hoheitliche Akte zum Wegfall möglicher Wasser
nutzung führen. Es gibt aber keinen Grund, den Verzicht auf
grund eines verwaltungsrechtllchen Vertrages anders zu be
handeln als einen Hoheitsakt, wie dies die Mehrheit tut Einig 
gehen wir mit der Mehrheit insofern, als die Abgeltung nur in 
Frage kommen kann, wo es um den Schutz von Landschaften . 
nationaler und überregionaler Bedeutung geht Die Abgeltung 

hat angemessen zu sein, d. h. es ist keine volle Entschädi-
gung zu entrichten. , 
Ein weiterer Mangel des Antrages der Mehrheit besteht aber 
auch in bezug auf den quantitativen Gewässerschutz. Sie wis
sen! dass über die Regelungen in Artikel33 die Mindestwas
sermengen heraufgesetzt werden können, was eine Minder
produktion an Energie zur Folge hat und wiederum zu Minder
einnahmen bei den Wasserzinsen führt. Es scheint nun nicht 
angezeigt, ja stossend, dass diese Mindereinnahmen allein 
zulasten des betroffenen Gemeinwesens gehen. Wenn der 

· Bund, gestützt auf Artikel 33, diese Mindestmenge erhöht, 
wäre es unbillig, das Gemeinwesen, das dazu nichts zu sagen 
hat, die Kosten allein tragen zu lassen. 

- Die Fassung von Absatz 3 der Minderheit 1- ich komme nun 
zur Abgrenzung gegenüb&r diesen Anträgen - ist unseres , 
Erachtens zu breit, indem sie einen zu grossen Interpretations
spielraum darüber zulässt, was alles abzugelten ist Erfasst 
werden sollen ja nur Ertragseinbussen bei den Wasserzlnseri. 
Unklarheit s.chafft auch die gewählte Formulierung betreffend 
Restwassermenge, Indem nicht deutlich wird, ob allenfalls be
reits Entschädigungen als Grund von Artikel 31 ermöglicht 
würden, was wir ablehnen. . 
Wenden wir uns der Hauptfrage «Ausgleichszahlungen, ja 
oder nein?» zu. Diese Idee ist in unserer Rechtsordnung bei 
weitem nicht neu. Ich erinnere in diesem Zusammenhang 
etwa an den Biotopenschutz gemäss NHG oder an die Aus
gleichszahlungen, wie sie im Landwirtschaftsrecht existieren. 
Im Falle des Landschafts- und Gewässerschutzes sind sie un
ter klar definierten Bedingungen, wie wir Sie in Absatz 3 und 4 
unseres Antrages festhalten, eine richtige und wichtige Mass
nahme. Schliesslich geht es um die ErfQilung von Vetfas
sungsrecht 
Es Ist höchste Zeit umzudenken und festzustellen, dass die Er
haltung unwiederbringlicher landschaftlicher Schönheiten 
nicht nur ein Thema fjjr Festreden Ist, sondern einen förde
rungswürdlgen Wert darstellt, an den wir alle beizutragen ha
ben. Es geht nicht iUl, dass wir Gebiete von nationaler und 
überregionaler Bedeutung der wirtschaftlichen Nutzung ent
ziehen und die damit verbundenen Verluste allein den betrof
fenen Berggebieten als Opfer zumuten. Es' Ist staatspolitisch 
wie strukturpolltisch bedenklich, ~nn die nicht zu den flnanz
starken Gemeinwesen gehörenden Berggebiete auf diese 
Weise geschwächt werden. Hier muss gesamtschW1;1izerlsche 
Solidarität wirken. Ausgleichszahlungen sind das Mittel hier
für. Man kann aber auch anhand des Beispiels der Enteignung 
argumentieren, wie das Frau Danuser in ihrem Votum getan 
hat 
Kommen wlt nun zur Ananzierungsfrage. Wir beantragen Ih
nen den Weg über eine äusserst bescheidene Sonderab~abe 
von maxlmum 0,2 Rappen pro Kilowattstunde Hydroelektrlzi
tät Diese Fondslösung hat unbestreitbare Vorteile gegenQber 
dem Antrag der Mehrheit, denn sie garantiert eine bessere Si• 
cherung der Ausgleichszahlungen. Ich erinnere Sie an das, 
was der Bundesrat selbst In seiner Botschaft. auf Seite 34 auf-i 
führt, nämlich dass die seit Jahren anhaltenden finanziellen 
Schwierigkeiten des Bundes zu einem BedarfsQberhang an 
Gewässerschutzsubventionen geführt hätten, und es somit 
notwendig sei, adle rechtlichen Ansprüche der Kantone mit 
den tatsächlichen Möglichkeiten des Bundes in Einklang zu 
bringen ... Auf Seite 40 der Botschaft wird fortgefahren, dass 

· die Eröffnung eines Fonds aus allgemeinen Bundesmitteln, 
wie es die Kommissionsmehrheit vorschlägt, Im Endeffekt ei
ner fragwürdigen Subventionierung des Stromkonsums 

' gleichkomme. 
Demgegenüber hat unser Antrag wesentliche Vorteile.· er Ist 
verursachergerecht, er knupft an den Konsum an, er knüpft 
auch an eine Energieform an, deren Art der Gewinnung eben 
zu d~n heute notwendig gewordenen Gewässerschutzmass
nahmen geführt hat Die Ertragshoheit, das muss betont wer
den, liegt nicht beim Bund; sondern die Einnahmen dienen 
ausschllesslich einer zweckgebundenen Ausschüttung an die 
Kantone und Gemeinden. Last but not least profitieren wir alle 
von äusserst günstigen Hydroelektrizitätspreisen. Es Ist nicht 
mehr als recht, mit einem kleinen Beitrag etwas von dieser 
günstigen Mögilchkeit an die Berggebiete zurückzugeben. 

• .. 
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Nun haben wir vor einigen Tagen das zitierte Gutachten von 
Professor Böckli zugestellt erhalten, welches die Verfassungs
mässigkeit in Frage stellt Er steht allerdings - soweit mir be
kannt- in Kreisen von namhaften Staatsrechtsprofessoren mit 
seiner Meinung alleine da, und selbst als der Ständerat im ver
gangenen Oktober die Frage des Landschaftsrappen disku
tiert hat, haben die dort anwesenden Staatsrechtler mit kei
nem Wort nach der allfälligen Verfassungswidrigkeit gefragt 
Ich meine deshalb, es sei nicht sachgerecht, aufgrund einer 
einzigen Rechtsmeinung die Lösung des Landschaftsrap
pens einfach bachab zu schicken. Schaffen wir doch eine Dif
ferenz zum Ständerat, lassen wir uns die Option zur Wahl die
ser Möglichkeit offen. Sollte sich später nach Abklärung durch 
den Bundesrat die Verfassungswidrigkeit wider Erwarten doch 
. ergeben, dann steht im1T1er noch der Weg offen, auf die Lö
sung der Mehrheit - Abgeltung via Bundesmittel - zurückzu
kehren. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, unserem Antrag zuzustimmen. 

Maeder: Als im Herbst 1986 das Konsortium NOK/Rhätlsche 
Kraftwerke auf den Bau des Greina-Kraflwerks verzichtete, at
meten naturbewusste Menschen auf. Für einmal hatte Geist 
über Geld. gesiegt Eine der letzten unberührten grossen, alpi
nen Landschaften der Schweiz, die Greina-Ebene mit den sil
bemen Mäandem des Somvixer Rheins, mit den tosenden 
Wasserfällen der Frontscha, war vom Druck der drohenden 
Zerstörung befreit. Doch der Druck finanzieller Sorgen blieb 
durch diesen Verzicht auf den Gemeinden Vrln und Sumvitg 
lasten, die viele Jahre zuvor die Konzessionen für den Bau ei
nes Greinakraflwerks erteilt hatten und mit jährlichen Wasser
zinsen von 2,3 MIIUonen Frank~ ihre dringlichsten lnfrastruk• 
turaufgaben zu lösen hofften. 
Der Schutz der letzten Naturlandschaften auch im Alpengebiet 
sollte heute selbstverständlich sein. Wo 90 Prozent der Was
serkraft genutzt sind, gibt es nicht mehr viel zu holen. Bereits 
1978 führte die Eldgenössl$che Kommission für die Gesamt
energtekonzeptlon in Ihrem zusammenfassenden Bericht aus, 
dass die VelWirklichung einiger neuer Anlagen auf der Basis 
der welssen Kohle das schweizerische Energieproblem nicht 
löse und ein zusätzlicher GewiM bedeutend kleiner sei als die 
erwartete Verbrauchszunahme an Bektrizität. Der Schutz der 
let2:ten Naturreservate, der auch durch das Natur-und Heimat
schutzgesetz gefordert wird, kann und darf aber nicht allein 

. zulasten einiger Berggemeinden erfolgen. 
fch habe am 18. Juni 1987 eine Motion eingereicht, deren Text 
mit dem Vorschlag der Minderheit I weitgehend Identisch ist 
75 Ratsmitglieder waren damals mit meinem Vorschlag ein
verstanden und haben ihn mitunterzeichnet Viel Prominenz 
war dabei, auch Herr Ogi, unser heutiger Bundesrat. Die Lei
stung angemessener Ausgleichsbeiträge zur Erhaltung und 
Unterschutzstellung von Landschaften von nationaler und 
überregionaler Bedeutung erhielt damals viel ZUstimmung, 
und auch deren Finanzierung uber eine Kausalabgabe auf die 
in der Schweiz erzeugte Hydroenergie schien mir durchaus 
konsensfähig. Als die Motion bereits im folgenden Herbst vor 
den Rat kam, scheiterte sie nur ganz knapp am rhetorischen 
Sperrfeuer von Herrn Bundesrat Schlumpf. Vehement bestritt 
er die Verfassungsmässlgkeit des Vorschlags und konnte so 
einige Zweifler auf seine Seite ziehen. Die Verfassungsmässig
keit des Landschaftsrappens wurde inzwischen in einem 
Rechtsgutachten von Professor Rhinow wissenschaftlich be
gründet Zwei weitere Rechtsgelehrte, Professor Kölz von der 
Universität Zürich und ProfessorWlldhabervon der Universität 
Basel, erachteten die verfassungsmässigen Grundlagen in 
der heutigen Bundesverfassung als gegeben. 
Wenn nun in letzterMinute-aberwirkllch in allerletzter Minute 
- der Schweizerische WasselWirtschaftsverband die Idee des 
Landschaftsrappens mit einem Gegengutachten von Profes
sor Böckli bekämpft, so ist das an sich verständlich. Dies ist 
das gute Recht des WasselWirtschaftsverbandes. Schliesslich 
will er weitere Kraftwerke bauen. Ich frage mich nur, wo er sie, 
angesichts des heutigen Ausbaustands, denn überhaupt 
noch bauen will 
Auch die saubere, emeuerbare Hydroenergie ist nicht pro
blemlos und keineswegs identisch mit intakter Umwelt. Aus-

getrocknete Fliessgewässerbette, zu jämmerlichen Rinnsalen 
verkommene Flüsse, überflutete Tatböden und Hochspan
nungsleitungen sind auch ein Preis für diesen Fortschritt 
Im Sinne der Solidarität mit dem Berggebiet bitte ich Sie - vor 
allem auch die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen meiner 
damaligen Motion-, zusammen mit den Gemeinden Vrin und 
Sumvitg, zusammen mit der Schweizerischen Arbeitsgemein
schaft für das Berggebiet, der Minderheit I zuzustimmen. Wir 
tun damit einen entscheidenden Schritt in Richtung eines wir
kungsvollen Gewässer- und Landschaftsschutzes. 
Der Antrag der Minderheit I hat den Vorteil, die Finanzierung 
unabhängig von schwankenden Bundeseinnahmen sicherzu
stellen und gleichzeitig auch die Restwasserproblematik mi
telnzubeziehen • 
Lehnen Sie auf jeden Fall den Antrag der Minderheit II ab. Den 
Karren einfach wie bisher weiterlaufen zu lassen, können Sie 
nicht verantworten, nicht der Landschaft, nicht der Bergbevöl
kerung und vor allem nicht kommenden Generationen gegen
über. Auch unsere Nachkommen haben Anrecht auf ein Rest
chen von dem, was unser Land einst weltbekannt und be
rühmt gemacht hat auf sprühende Wasserfälle über grünen 
Matten, auf kristallklare Bäche, in denen sich Forellen tum
meln, auf einige wenige Hochtäler, in denen die Natur und 
nicht die Technik herrscht 
Auch der Antrag Nabholz/Petitpierre/Schüle, der heute einge
reicht worden ist, entspricht vollkommen meinen Intentionen 
und dem Inhalt meiner damaligen Motion. Eine wesentliche 
Aenderung betrifft die Reduktion der höchsten Abgabe von 1 
auf 0,2 Rappen pro kWh. Ich finde diese sehr sinnvoll. Für uns 
war der Begriff ul..andschaftsrappen» eigentlich nie eine ma
thematische Grösse. Es war der Rappen in seiner Symbolhaf
tigkeit, der zu unserem Vorschlag geführt hat. Wir mussten 
später selbst feststellen, dass bei Ausschöpfung der Höchst
abgabe von einem Rappen riesige Geldmittel zusammenkom
men würden, die wir wirklich nicht brauchen. 
Ich bitte Sie also, auf jeden Fall entweder dem Antrag Minder
heit I oder aber dem Antrag Nabholz/Petitpierre/Schüle zuzu
stimmen. 

Allesch: Bel der Wasserkraftnutzung müssen Sie immer eine 
Interessenabwägung vomehmen. Beispielsweise haben Sie 
die Anliegen des Umwelt- und des Landschaftsschutzes auf 
der einen Seite und die Sicherung der einheimischen Energie
versorgung auf der anderen Seite zu gewichten. In diese Ab
wägung sind selbstverständlich auch die finanziellen Interes
sen der Gemeinwesen und der Kantone mltelnzubeziehen. 
Worüber haben wir bereits entschieden? Punkt 1 : Wir haben 
die Restwassermengen erhöht Punkt 2: Wir haben jede zu
künftige Nutzung von natürliqhen Gewässern und Gewässer
abschnitten verboten. Punkt 3: Wir haben die Eingriffe in natur
nahe GewässerweitgeheAd beschränkt (Art. 28a und 28b). 
Diese Beschlüsse haben wir also gefasst Wenn ich sie werte, 
stelle ich fest, dass die Mehrheit dieses· Rats eine Interessen
abwägung mit einer starken Gewichtsverlagerung zum Natur-, 
zum Umwelt-, zum Landschaftsschutz und im übrigen auch zu 
vermehrten bundesrechtlichen Vorschriften und Kompeten
zen hin vorgenommen hat. 
Ich kann mich mit diesen Beschlüssen ohne weiteres abfinden 
und trage sie sogar mit Ich sage dies hier mit aller Deutlich
keit Diese Beschlüsse bilden für mich aber erst den ersten 
Schritt Es muss zwingend ein zweiter Schritt folgen. Ich gebe 
Ihnen zu bedenken, dass die Gemeinden in den Berggebieten . 
leider nicht alleine von der schönen Landschaft leben können. 
Wir haben also hier im Nationalrat die wirtschaftliche Nutzung 
bei natürlichen und naturnahen Gewässern mehr oder weni
ger verboten. Das führt zu Einnahmenverminderungen bei 
den Gemeinden. Und wir haben strengere Restwasservor
schriften erlassen. Das wiederum führt zu weniger Wasserzins
einnahmen, auch bei unseren Gemeinwesen, vor allem in den 
Berggebieten. 
Bel den Konzessionsemeuerungen wird dieser Prozess spie
len. Sie haben A gesagt, also Sie sind eingestanden für mehr 
Natur, für mehr Landschaftsschutz. Ich rufe Sie nun auf, fairer
weise auch B zu sagen. Sie dürfen die Gemeinden und die 
Kantone, welchen Sie dringend benötigte Einnahmen vorent-
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halten, jetzt nicht im Regen stehen lassen. Ich bitte Sie des
halb, einer gerechten Abgeltungsregelung zuzustimmen. 
Ich persönlich meine, dass eine Ideallösung in dieser Frage 
vermutlich gar nie gefunden werden kann. Nach meiner Beur
teilung gibt es einen vorläufig besten V<lrschlag im Antrag 
Nabholz-Petitpierre-Schüle. Dieser könnte ohne weiteres 
auch noch verbessert werden, aber nicht heute abend. 
. Ich bitte Sie aber, diesem Antrag Nabholz-Schüle-Petitpierre 
zuzustimmen. Der Antrag der Mehrheit ist absolut untauglich. ·· 
Ausgleichsbeiträge werden nacb dem Vorschlag der Mehrheit 
nur bei einem Verzicht der Gemeinwesen auf eine Wasserkraft
nutzung geleistet. 
Wenn wir aber-das haben wir getan -die zukünftige Wasser
kraftnutzung verbieten, dann kann ja eine Gemeinde auf 
nichts mehr verzichten, und wenn sie nicht verzichtet, sind 
keine Ausgteichsbeiträge zu·lelsten. Ebe~ls sind keine Zah
lungen möglich nach Antrag der Mehrheit, wenn wegen stren
gerer Restwasserbestimmungen weniger Wasserzlnseinnah
men fllessen. DJ~ Mehrheitsantrag Ist demnach völlig unge
nügend. 
Ein letzter Punkt Nicht akzeptieren könnte ich das Verhalten 
jener KollegiMen und Kollegen, die einer stärkeren Gewich
tung des Natur- und Landschaftsschutzes zugestimmt haben, 
sich jetzt aber aus der Verantwortung schleichen möchten, in
dem sie gegen eine faire Abgeltungsregelung stimmen. Das 
wäre dann wirklich eine Natur- und Landschaftsschutzpplltlk 
auf dlfflt Buckel der Schwächsten und der anderen. Das· dür-

. fenwirnlchttun. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Kollegin Nabholz und der 
'Kollegen Petitplerre und Schüle zuzustimmen, den Antrag der 
Minderheit III abzulehnen und, falls es zu einer Abstimmung 
zwischen Mehrheit und Ml,icferheit 1 (Danuser} käme, bitte Ich 
Sie, der Minderheit 1 (Danuser) zuzustimmen. 

Schül~: Ich bin mit Herrn Allasch vollständig einverstanden 
und vetzlchte auf mein Votum. 

Bürgl: Warum bin Ich gegen einen Landschaftsrappen? 
Es heisst «Der Bundesrat regelt die Ausgestaltung der Abgel
tung und trifft die nötigen Schutzmassnahrnen.» Das ist auch 
für den Bundesrat eine schwierige Aufgabe. 
Das Ausmass dieser generellen Forderung der Kommission 
kann man hier nicht überblicken. Man weiss nicht, wieviel das 
endgültig kosten wird. 
Herr Nationalrat Columbarg hat recht, wenn er in einem Be
richt feststellt, dass die Wasserkraft eine äusserst wichtige 
Ressource des Berggebietes Ist Mit Hilfe der Wasserkraft 
kann heute saubere, erneuerbare und umweltschonende Spit
zenenergie produziert werden. Im Interesse des Umweltschut
zes werden heute aber immer restriktivere Bedingungen erlas
sen, die eine Nutzung dieser Ressource erschweren oder ver
unmöglichen, und dies vor allem bei Kleinkraftwerken, wo al
lein die Restwassermenge eine enorme Verteuerung verur
sacht Daher könnte. für viele Gemeinden der Landschafts-
rappen der rettende Anker sein. · 
Unter dem Druck der Umweltschutzverbände und der teuren 
Umweltverträglichkeitsgutachten werden viele Gemeinden 
auf den Ausbau oder die Erneuerung der bisherigen Klei!l
kraftwerke verzichten müssen, ohne dafür entschädigt zu wer
den. 
Der Landschaftsrappen führt zu Recht$ungleichheiten. Von 
diesem Ausgleich konnen nur Berggemeinden profitieren, die 
auf eine Wasserkraftanlage verzichten. Ist das fair? Wie wer
den dann Berggemeinden entschädigt, die zugunsten des 
Landschaftsschutzes auf Skianlagen, ~lllfte, Bergbahnen 
oder andere umweltstörende Anlagen verzichten? Warum 
muss eJgentllch nur gerade der Verzicht auf die Wassemut
zung Im Berggebiet entschädigt werden? 
Die dezentrale Energieproduktion der Klelnkraftwerke ist für 
die sichere Versorgung vieler Bergtäler eine lebenswichtige 
l'.lfotwendigkeit Darum sollte man Kleinkraftwerke, die emeu
ert werden sollten, eher unterstützen als mit einem Land
schaftsrappen belasten, denn auf diese ~ubere, emeuerbare 
Energie werden wir in Zukunft angewiesen sein, wenn wir auf 
den umstrittenen Atomstrom verzlcl:rten wollen. · 

Der Bundesrat hat zwei Experten eingesetzt, um die,Entschä
dlgung des Landschaftsschutzes allgemein abzuklaren. Die
ser Bericht muss aber noch abgewartet werden. Erst dann 
können wir entscheiden. 
Darum bitte ich Sie, de,;t Antrag der Kommissionsmehrheit 
und ,der Minderheit I abzulehnen. , 

Schmldhalter: Ich habe den Vorschlag Rhinow genau stu
diert und habe festgestellt, dass er selber wie folgt definiert: 
Wer eine grundsätzlich realisierbare Nutzung-oder Beanspru
chung der Landschaft im Interesse des Natur- und Land
schaftsschutzes nicht realisieren will oder kann und dadurch 
ein Opfer auf sich nimmt, soll für seine Benachteiligung finan
ziell in einem gewissen Umfang entschädigt werden. Es gibt 
also keine Entschädigung zum Beispiel in der Höhe des Was
serzinses. Der gleiche Professor schreibt «Das Gemeinwesen 
oder der Staat kann den Schutz hoheitlich anordnen, die Nut~ 
zung durch Gebote und Verbote einschränken respektive un
tersagen.» Das haben wir jetzt hier zwei Tage-lang praktiziert. 
Fall .1: Ein Gebiet ist im KLM- oder BLM-Gebiet Dann ist die 
Gemeinde nicht mehr frei,_ ein Kraftwerk zu bauen. Also be
steht überhaupt keine Frejwilllgkelt, also auch keine Entschä
digung. Dies ist massgebend. 
Fall 2: Der Artikel 28 bleibt In diesem Gesetz. Dann wird jedes 
neue Kraftwerk verhindert. Was wollen Sie dann noch dieser 
Gemeinde entschädigen, wenn sie das Kraftwerk so oder so 
nicht bauen kann? Denn_ sie muss Ja freiwillig verzichten. 
Fall 3: Die Mlndestrestwassermengen treten nun In Kraft, und 
Ich bin einverstanden; wir haben ein Gesetz durch die Mehr
heit beschlossen •. Der Kilowattstundenpreis steigt bereits 
zlemllch an. Jetzt muss der Kanton nach Artikel 33 in einer In
teressenabwägung der beiden Interessen noch einmal disku
tieren, ob man diese Mindestrestwassermengen noch erhö
hen muss. Pas heisst, die Rentabilität des zukünftigen Kraft
werks wird ein weiteres Mal gesenkt. Am Schluss kann die Ge
. melnde überhaupt flicht mehr verzichten auf zusätzliches 
Restwasser, wen sie dann nicht mehr bauen kann. 
Sie sehen also, wir reden hier eigentlich wirklich um des Kai
sers Bart. Man kann ja gar nichts mehr entschädigen. Warum 
wollen Sie dfmn einen Landschaftsrappen in dieser Form ein
führen? 
Herr Rhinow hält dann auch fest: «Es sind folgende Einschrän
kungen zu berücksichtigen bei der Bestimmung dieses Be
trags: Der Ausgleich darf nie vollständig sein. Es muss eine 
beschränkte, teilweise Entschädigung sein.» Frau Nabholz 
hat das auch bestätigt, so ergebe sich keine Einnahme, die 
der entgangenen Einnahme aus Wasserzinsen entspricht 
Herr Rhinow hat selber In seinem Vortrag gesagt, das sei ein 
«Sackmesser». Ja, wollen Sie uns ein Sackmesserll geben? 
Das brauchen wir nicht! Er führt zusätzlich aus: «Der Nut-· 
zungsverzlcht Ist auf Dauer»-das heisst auf mindestens drels
sig, vierzig, oderfünfzlg Jahre-, und das Gemeinwesen über
nimmt noch die Verantwortung für den Schutz dieser Land-
schaft. . 
Ich glaube, dass wir nun hier ganz klar Im Gewässerschutz
gesetz festgehalten haben, dass wir die Gemeinden zweimal 
bestrafen wollen: einmal m0ssen nur die Gemeinden, welche 
neue Kraftwerke bauen wollen, Mlndestrestwasserrnengen 
garantieren; zusätzlich werden diese Gemeinden beim Heim
fall noch einmal bestraft. 
Ich glaube aµch, dass Sie momentan ein schlechtes Gewis
sen haben und uns jetzt etwas offerieren wollen. Aber es Ist der 
falsche Weg. Ich persönlich unterstütze den Bundesrat, der 
uns versprochen hat, dass er das Problem der Ausgleichszah
lungen untersucht und mit entsprechenden Vorschlägen 
kommt 
Ich selber mache auch einen Vorschlag, und zwar: Wenn man 
schon etwas Vernünftiges machen will, muss man eine Elektri
zitätsabgabe mit einer zweckgebundenen Verwendung ein
führen, und 'ZW81 analog zu den Treibstoffzöllen. Dieser Vor
schlag muss natürllch in der Verfassung geregelt werden. 
Dann muss man den Einsatz der zweckgebundenen Mittel für 
Massnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der natürlichen 
Landschaft im Bereich, wo Wasserentnahmen für Elektrizitäts
produktion stattgefunden haben, einsetzen. 

;; 
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Mit diesen Massnahmen, mit denen wir die Natur wieder in
stand stellen, die wir anscheinend mit unseren Kraftwerken 
kaputt gemacht haben, muss das Geld zur Verfügung gestellt 
werden. Wenn der Volkswille da ist, einen höheren Preis für 
die Elektrizität zu bezahlen, um solche Aufräumungsarbeiten 
durchzuführen, dann haben wir wirklich Umweltschutz ge
macht - und nicht das, was Sie heute wollen. 

Scherrer: Ich möchte ein kurzes, grundsätzlich~ Votum ab
geben. Das marktwirtschaftliche Prinzip verlangt, dass jemand 
Geld erhält, weil er eine Leistung erbringt. Heute soll dieses 
Prinzip plötzlich umgedreht werden. Mit dem Landschafts
rappen sollen also Gebiete oder Gemeinden und Kantone 
Geld erhalten fürs Nichtstun, für den Verzicht, etwas zu tun. 
Wo führt das hin, wenn wir damit beginnen? Dann müssen 
wir eines Tages überall Entschädigungen ausrichten, weil ir
gend jemand wegen der Umwelt darauf verzichtet, etwas zu 
tun. Für einen Landschaftsrappen gibt es keine Begründung, 
nicht einmal die entgangenen Wasserzinsen. Denn wenn man 
schon intakte Landschaften schil1zen will, können sich die 
Gemeinden in dieser Landschaft auch etwas einfallen lassen, 
um eine Leistung zu erbringen, lndam sie beispielsweise den 
sanften Tourismus fördern. Das heisst dann nicht, Bergbah
nen zu errichten und Hotelkomplexe aufzustellen. Sie wissen, 
was sanfter Tourismus ist Aber man muss sich etwas einfallen 
lassen. 
Leistung wird bezahlt und nicht die Nichtleistung. Für eine 
reine Umverteilung von Geld Ist meiner Ansicht nach in unse
rem Land kein Platz. 

M. Longet: Nous sommes vlsiblement dans cette affalre de
vant un conflitentre deux lntlrits generaux: d'une part l'interAt 
general ä avolr dans nos cours d'eau des deblts minlmaux 
convenables. comme la constltution le prescrit, et l'lnterAt 
general a creer de mellleures condltlons pourl'equßlbre regio
nal de ce pays. C'est une ~n de retrouver un conflit qui 
e>dste dans notre soclete et qu'il faut resoudre, le conflit entre 
ecologle et economie. 
Salon certalns, 1a proposltlon de la minorite I, presentee sous 
une autre forme par trols collegues radlcaux, equivaudralt a 
payer des gens pour ne rlen faire. II taut dlre tras clalrement 
qua cela 8'11 totalement faux. II s'aglt en realite de donner un 
prlx ä la nature, ou bien de donner davantage de prlx ä l'eau, 
de sorte qua, pour obtenir le mAme revenu, on n'est plus 
obllge de transformertoute l'eau en courant electrlque. Autre
ment dit, l'eau rapporte la mäme chose, qu'on la lalsse intacte 
ou qu'on la transforme en courant electrlque. Ce n'est pas ne 
rien faire, c'est dans las deux cas une prestatlon qu'on foumit 
au pays. . . 
On nous dlt aussl qu'accepter ce qui nous est propose consti
tuer,ait un precedent La aussl, II faut Atre tout ä falt clair et 
repondre qu'II s'agit exclusivement aujourd'hul d'lndemniser, 
et encore partlellement, des manques ä gagner de collecti
vites publlques - cela n'a donc rlen ä voir avec une logique 
d'expropriatlon materielle par exemple - en partant de l'idee 
qu'II n•est· pas juste de faire payer aux seuls habitants des 
reglons de montagne une protectlon qui est voulue par et 
pour tout le peuple suisse. D'allleurs, le Groupement des po
pulatlons de montagne, le SAS l'a tras blen compris et sou
tient cette propositlon. 
Je dols dlre que je suis tres choque, et je ne crols pas ätre le 
seul, de voir de nos collegues, qui representent les milieux 
agricoles, passer ä la calsse .sans aucune gäne en dlsant que, 
pour augmenter, par e)(emple, les c:apacites de stockage de 
purln, il leur faut des subventlons. Nous leur avbns accorde 
ces subventlons, II ne s'aglt pas de 30 mllllons mais probable
ment de dlx fois plus. Ces m&mes collegues qul sont präts ä 
empocher l'argent de la Confederation, dans l'interät de la 
protectlon des eaux, c'est vral dlsent-ils, soutlennent ensuite 
la minorite II Ql est interessant de relever qua cette minorite 
est composee essentiellementtt'agrlculteurs) et refusent tout 
subslde aux regions de montagne qui doivent faire l'effort de . 
proteger des ressources hydrauliques qu'elles pouvaient ex
ploiter jusqu'a present La posltlon de la minorite II me parait 
accepter de l'argent pour soi, et lorsqu'on est servi, refuser 
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d'accorder une compensation dix fois inferieure, n'est pas ad
missible. 
On a egalement pretendu que ces paiements constituaient 
une rupture dans la logique genei:ate de la loi. Cela aussi est 
faux, carcomme nous l'avons vu tout a !'heure d'ailleurs, nous 
avons regrette en partie lorsque nous avons parle du principe 
de causalite, qua taute la protection des eaux soitfondee sur le 
systeme des subsides. II y a trop de subsides pour les·cons
tructions, oui; mais il ne taut pas dire qua ce qua nous faisons 
icl est un corps etranger, c'est un ciblage intelligent dans un 
domalne ou des subsides sont necessalres parce qu'il s'agit 
de compenser partiellement des manques ä gagner. 
En un mot comme en cent, ne pas vouloir cette solutlon, c'est 
rejeter une conciliation qui est proposee ici, entre deux interäts 
generaux contradlctolres; c'est refuser une conciliation possi
ble, ralsonnable, intelligente et novatrice entre ecologie et eco
nomie, c'est pousser les gens ä detruire la nature pour mainte
nlr leurs revenus et c'est refuser d'accorder enfln un prix a la 
nature. Dans ce sens, je trouve qua la proposltlon en dlscus
sion de ce solr est salutaire, II taut donner suite ä la minorite 1, 
respectivementa la proposltlon Schüle, Nabho~ et Petitpierre. 

Columberg: Seit Jahren debattieren wir über eine Abgeltung 
von Nutzungsverzichten zugunsten der Umwelterhaltung. 
Diese Frage steht in engster Beziehung zum Problem des 
volkswirtschaftlichen Ausgleichs, das zu einem ganz entschei
denden Element der künftigen Politik generell und der Regio
nalpolitik allgemein geworden ist 
Wir sprechen In verschiedenen Bereichen von einem volks
wirtschaftlichen Ausgleich. Ich erinnere Sie an die heutigen 
Beschlüsse Im Bereiche der Landwirtschaft - nichts anderes 
als volkswirtschaftlicher Ausgleich -, in der Raumplanung, in 
der Landesverteidigung: das Beispiel des Kantons Wallis, wo 
man eine Abgeltung will für die verstärkte militärische Präsenz. 
Diese Abgeltung Ist Im Grunde genommen nichts anderes, 
nur In einer anderen Form. Ich erinnere Sie an die zahlreichen 
parlamentarischen Vorstösse. Vermutlich haben Sie alle, die in 
diesem Saal sind, bereits irgendwann einmal einen solchen 
Vorstoss unterschrieben. Nun ist die Stunde gekommen, wo 
wir endßch einen Entscheid fällen müssen. 
In den letzten Tagen haben wir zahlreiche Einschränkungen 
der Wassernutzung Im Interesse eines wirksamen GE!wässer
schutzes beschlossen. Damit schränken Sie die Entwick
lungsmöglichkeiten der Berg- und Randgebiete ein. Statt zu 
fördern, verbieten wir ihnen die Nutzung der eigenen Ressour
cen. Das Ist ebenfalls eine Leistung, obwohl verschiedene Vo
tanten behauptet haben, essel keine. Ein Paradefall-erwurde 
bereits erwähnt - Ist die Greina-Hochebene. Durch den Ver-

. zichtauf den Kraftwerkbau verlieren beispielsweise die beiden 
Gemeinden Somvitg und Vrin jährlich 2,4 Millionen Franken. 
Das Ist nicht in Ordnung. Es Ist nicht in Ordnung, dass sie die
sen Einnahmeausfall allein tragen müssen. 
Ich darf Sie auch daran erinnem, wie grosszüglg Sie waren im 
Fall Kalseraugst Wenn eine Region auf die Nutzung der Ge
wässer im nationalen Interesse verzichten muss, weil es sich 
um eine schil1zenswerte Landschaft von nationaler (nicht loka
ler) und überregionaler Bedeutung handelt, darf dies nicht ein
seitig zu Lasten der Bergbevölkerung, der finanzschwachen 
Gemeinwesen erfolgen. Deshalb müssen wir gleichzeitig mit 
den Nutzungsbeschränkungen auch den Grundsatz der Ab
geltung der Ausgleichsleistungen gesetzlich verankem. 
Es geht heute nur um den Grundsatz und um eine teilweise 
Abgeltung unter genau bestimmten Bedingungen. Die Einzel
heiten erfordern mehr Zeit Sie werden in der Ausführungsver
ordnung geregelt Das ist an und für sich nichts Neues, nichts 
Revolutionäres. Uebrigens: A111:1 grossen Parteien dieses Lan
des haben die Abgeltung in ihren Programmen versprochen, 
zahlreiche. Parlamentarier haben dies mit der Unterstil1zung 
entsprechender Vorstösse in diesem Rat bekräftigt. Die Kom
mission hat die Frage der Abgeltung sehr intensiv erörtert und 
ist zum Schluss gekommen, dass das Problem nun endlich 
einmal gelöst werden müsse. Leider hat das Departement am 
Anfang nicht sehr stark mitgewirkt, so dass heute noch keine 
endgültigen und in allen Details vorbereitete Lösungen vorlie
gen. 
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Ich möchte mich nicht zum Konzept und zur Frage der Verfas
sungsmässigkeit äussern.'Dazu haben Sie schon Verschiede
nes vernommen. 
Die Idee der Abfindung und der Finanzierung findet aber auch 
die Unterstützung breiter Kreise, beispielsweise·steht die ei
gentliche Organisation des Berggebiets, die SAB, voll zu die
ser Idee. Wie üblich haben wir im allerletzten Augenblick eine 
andere Stellungnahme seitens der Wasserwirtschaft erhalten. 
Ich bitte Sie, sich durch solche Ueberraschungsangriffe nicht 
beirren zu lassen. Setzen Sie heute einmal ein mutiges Zei
chen, für eine intakte Landschaft, für einen vernünftigen Ge
wässerschutz und für einen berechtigten Ausgleicht 
Das zweite ist die Finanzierung. Die Finanzierung mit Hilfe ei
nes Landschaftsrappens - jetzt sprechen wir nur von einem 
Fünftelrappen -. mit einem Fonds ist eine bestechende Idee. 
Wir können hier etwas Gutes tun, ohne die Bundeskasse und 
den Steuerzahler zu betasten. 5 Franken pro Jahr und Person 
sind diese Landschaften wert. 
\ Stimmen Sie deshalb bitte dem Vermittlungsantrag von Frau 
Nabholz, den Herren Petltpierre und Schüle zu, stimmen Sie · 
für eine Abgeltung und für eine sichere Finanzierung dieser 
Aufwendungen! Sie setzen damit ein Zeichen der Verständi
gung und des Verständnisses für den Gewässerschutz und 
ein Zeichen der Solidarität und des regionalen Ausgleichs. , 
Ich danke Ihnen für Ihre ZUstimmung und für Ihr Verständnis. 

Flscher-8eengen: Ich darf Ihnen zuerst meine lnteressen
blndung bekanntgeben. Ich bin Mitglied des Verwaltungsrates 
der Rhätischen Werke AG., die Partner jenes Konsortiums wa
ren, das freiwillig und ohne Entschädigung auf die Realisie
rung des Greina-Werkes verzichtet hat Sie haben zu dieser 
Problematik ein g~es Bündel von Anträgen erhalten, von 
korrigierten Anträgen, von ergänzten Anträgen, von zusam
mengelegten. Anträgen. Das zeigt Ihnen, wie unausgegoren, 
wie unausgereift diese Vorschläge sind.· 
Schon aus diesen Gründen wäre es fahrlässig, einem solchen, 
Antrag zuzustimmen. Dieser Antrag ist nicht nur problema
tisch, weil Entschädigungen für Wohhlerhalten ausgerichtet 
werden sollen, was der Bundesrat als «umwälzende Neue
rung,, bezeichnet hat, die Anträge sind· auch staatspolitisch 
und ~ich problematisch, weil sie Präjudizlen und 
Rechtsungleichheiten schaffen werden. So sind Ausgleichs
beiträge nur bei Verzicht auf die Wasserkraftnutzung geschul
det. Warum eigentlich nicht bei Verzicht auf Klesabbau, bei 
Verzicht auf den Bau von Betgbahnen, Skiliften oder anderen 
landschaftsschädigenden Bauten? Entsprechende Anträge 
werden sicher folgen, entsprechende Vorschläge auf Geset
zesänderungen werden bei einem solchen Präjudiz zweifellos . 
nicht ausbleiben. 1 

• 

In den Genuss von Ausgleichsbeiträgen sollen ja auch nur Ge
meinden kommen, die dl~ Möglichkeit haben, Wasserkräfte zu 
nutzen oder auf die Wasserkraftnutzung zu verzichten. Alle an
deren, die eine Unterstützung oft ebenso nötig hätten, kämen 
hier nicht zum Zug. Das ist doch eine Ungerechtigkeit Diese 
Konsequenzen sind zu berücksichtigen, wenn man über Aus
gleichsbeiträge entscheidet. Sie schaffen mehr Probleme, als 
sie lösen. Wenn Sie schon Ausgleichsbeiträge wollen, dann 
sollen sie aus allgemeineri Bundesmitteln finanziert werden, 
nicht aber aus einem Landschaftsrappen auf Hydroelektrizltät. 
Warum bin ich gegen den Landschaftsrappen? -Vorweg 
möchte Ich festhalten, dass es mir nicht um die Höhe dieses 
Betrags geht Einen Rappen oder 0,2 Rappen: darauf kommt 
es nicht an. Der Verzicht auf die Wasserkraftnutzung hat zwei 
Geschädigte: das Gemeinwesen, dem die Konzessionsge
bühren und der Wasserzins entgehen, und die Eiektrizltäbh 
werke respektive die Stromkonsumenten, die auf eine Nut
zung verzichten müssen. 
Nun will man, dass der eine Geschädigte den andem Geschä
digten entschädigt Diese Konstruktion verfängt doch nicht Es 
wäre ungefähr so, wie wenn die Automobilisten einer Ge
meinde den fehlenden Ertrag aus den Parkuhren ersetzen 
müssten, weil die Gemeinde die Parkplätze aufgehoben hat 
Solche Lösungen kann man doch nicht ernsthaft erwägen. Zy
nisch mutet es aber vor allem an, wenn Frau Nabholz den 
Landschaftsrappen als verursachergerecht bezeichnet oder 

wenn von leicht 1T10difizlertem V!3rursacherprinzip im Gutach
ten Rhinow/Biaggini die Rede ist Solelhe Aeusserungen las
sen darauf schliessen, dass die Vertreter des Landschafts
rappens der Auffassung sind, die Elektrizitätswirtschaft habe 
mit dem Ausbau der Wasserkräfte, die heute noch zu über 60 
Prozent zur Landesversorgung mit Strom beitragen, etwas Un
rechtes, etwas Verwerfliches getan, das nun bestraft werden 
müsse. 
Gegen solche Strafaktionen, vor allem mit dieser seltsamen 
Begründung, wehre ich mich. Die Elektrizitätswerke haben 
nicht nur nichts Unrechtes getan, sondern sich stets an die 
staatlielhen Vorschriften gehalten, massgeblich zur wirtschaft
lichen Entwicklung der Berggebiete beigetragen, vor allem mit 
Infrastrukturen und Arbeitsplätzen. Sie haben Steuern, Ab
gaben und Wasserzinsen stets bezahlt, und sie haben sogar 
auf die Errichtung eines Werkes verzichtet, wenn das als sinn
voll erscheinen musste. 
leb bitte Sie, auf den Landschaftsrappen nicht einzutreten und 
der Minderheit II zuzustimmen. 

Bodenmann: Herr Scharrer von der Autopartei hat uns gera
ten, wir sollten hier marktwirtschaftlich handeln. Ich empfehle 
ihm, den Bericht der Kartellkommission zu, konsultieren. Er 
wird dann' feststellen, dass die Energie als Wasserkraft 4 bis 
5 Rappen teurer wäre, hätten wir Marktpreise. Nichts wäre uns 
im Berggebiet lieber. Soweit sind wir leider noch nicht, und da 
stellt sich natürlich die Frage: Ist dieser Landschaftsrappen im 
Interesse des Berggebietes oder nicht? Die Antwort ist relativ 
einfach, wenn wir die ökonomische Frage stellen: Wer bezahlt 
diesen Landschaftsrappen im wesentlichen? Im wesentlichen ' 
die Konsumenten In den Zentren! · 
Die zweite Frage lautet Wer erhält das Geld aus dem Land
schaftsrappen? Das ist ebenso klar: Im wesentlichen die Ge
meinden des Berggebiets1·1m Ernst kann niemand behaup
ten, hier würde die Rentabilität der Wasserkraftwerke für das 
Berggebiet eingeschränkt In Tat und Wahrheit bekommen wir 
etwas, wenn auch nicht das, auf was wir Anspruch hätten, l;l.ber 
immerhin. 
Herr Flscher-8eengen hat den Eindruck erweckt, als würde 
die Elektrizitätswirtschaft verzichten, nicht das Berggebiet. Im 
Rahrnen dieser Revision ist natürlich genau das Gegenteil 
wahr; denn aufgrund der Beschlüsse, die wir gefasst haben, 
verzichten die Gemeinden des Berggebietes im wesentlichen 
auf den Bau neuer Kraftwerke und damit auf weitere Elnnah-

. men. Vielleicht noch gewichtiger ist der Umstand, dass bei 
den Restwassermengen diese erst erhöht werden, wenn die 
Konzessionen abgelaufen sind, folglich nur die konzessionie
renden Gemeinden belasten und daher voll auf unsere Kosten 
gehen. Diese zwei Tatsachen sind nicht aus der Welt zu schaf
fen. 
Zu den Anträgen: Was uns die Kommissionsmehrheit vor
schlägt., bringt gar nichts, weil es den freiwilligen Verzicht auf 
den Bau neuer Werke nicht geben wird. 
Der Vorsct:ilag von Frau Nabholz, Herrn Schüle und Herrn Pe
titpierre geht halbwegs in die richtige Richtung, aberwir haben 
noch grosse Differenzen, weil bei den Restwassermengen die 

· gesetzlichen Mindestmengen nicht entschädigt werden kön
nen und es nut um den Wasserzins geht. 
Der Antrag der Minderheit I ist daher eigentlich genau rlclitlg, 
er sieht die Entschädigung für angemessene Restwasser ge-
samthaft vor. . . 
Vorher wurde die Frage aufgeworfen: Kann aufgrund pes An
trages der Minderheit I nur bei Freiwilligkeit entschädigt wer
den? Das stimmt natürlich nicht Bei der Minderheit ! lautet die 
Formulierung: " .... leistet angemessene Ausgleichsbeiträge 
zur Erhaltung und Unterschutzstellung von schützenswerten 
LandsQhaften ___ ,._ Ob das aufgrund eines ·· Vertrages oder 
durch gesetzliche Vorschrift geschieht-wie jetzt im Artikel 288 
-. spielt hier keine Rolle. Beim heutigen Stand der Beratung 
geschieht es auf gesetzlichem Wege; wir sehen hier im Rah

. men der Minderheit I vor, dass man die Entschädigungen 
ebenfalls leisten kann. · · 
In di~em,Sinne schlage ich Ihnen vor, der Minderheit I zuzu
stimmen, auch weil sie den Rahmen mit einem Rappen relativ 
hoch ansetzt. sowohl bef 0,2 Rappen wie bei einem Rappen 
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haben wir nämlich keine Indexklausel. Der vorausschauende 
Volksvertreter muss deswegen natürlich die Teuerung berück
sichtigen und sich die Frage stellen: Wie sieht es mittelfristig 
aus? Da ist es sinnvoll, dem Bundesrat, der ja sicher angemes
sen entscheiden wird, den notwendigen Spielraum einzuräu
men. 

Thür: Es geht doch in dieser Frage darum, aus der Annahme 
von Artikel 28a, dem Antrag von Herrn Schäle, die Konsequen
zen zu ziehen. Die grüne Fraktion ist der Auffassung, dass es 
bei der Verwirklichung von Anliegen des Gewässerschutzes 
und des Landschaftsschutzes nicht da,:um gehen kann, nur 
Gebote und Verbote.aufzustellen. Es geht auch darum, bei der 
Erreichung dieser Ziele finanzielle Konsequenzen zu ziehen. 
In diesem Sinne unterstützen wir die Ausgleichszahlungen, 
die jenen zugute kommen, die im schweizerischen Interesse 
auf mögliche wirtsch~lche Nutzungen verzichten. 
Herr Fischer-Seengen beklagt sich, dass hier Subventionen 
entrichtet werden. Man könnte dann auch den Kiesabbau und 
anderes bezahlen, führte er. aus. Herr Flscher-8eengen ver
kennt die Tatsache, dass Subventionen immer selektiv aus
bezahlt werden, er verkennt ferner die Tatsache, dass wir ei
nen konkreten Verfassungsauftrag haben, dass wir ein kon
kretes Gesetz haben, das dem Schutz der Gewässer dienen 
soll, und In diesem ZUsammenhang geht es Ja nur darum, 
Landschaften von schweizerischer Bedeutung zu schützen. 
Herr Flscher-8eengen beklagt sich ferner, dass hier eine Straf
aktion gegen die Elektrizitätsgesellschaften gestartet werde. 
Hier verkennt er meines Erachtens den ZUsammenhang. Ich 
nehme nicht an, dass-diese 0,2 Rappen durch die Elekblzitäls
gesellschaften bezahlt werden. Sie werden diesen Aufschlag 
an den Konsumenten weitergeben. Also müsste man, wenn 
schon, von einer Strafaktion gegen die Konsumenten reden. 
Nun wissen Sie aber, dass sich vor allem die Konsumentenor
ganisationen sehr energisch für einen solchen Landschafts-
rappen ausgesprochen hatien. · 
Aus diesen Gründen bitte Ich Sie, dem Antrag Danuser und 
eventuell dem Antrag Nabholz zuzustimmen. 

Flseher-Häggtingen: Ich beantrage Ihnen, der Minderheit II 
zuzustimmen, und zwar aus den Gründen, die vor allem recht
lichen Ursprunges sind. Der Bundesrat klärt gegenwärtig die 
Rechtslage für solche Ausgleichszahlungen ab. Wir wissen, 
dass unter den Rechtsgelehrten die Frage der Verfassungs
mässfgkeit sehr umstritten Ist. Wir kennen die beiden Rechts
gutachten Rhinow und Böckll, diese sind eigentlich nur ein 
Ausdruck der verschiedenen Lehren und der verschiedenen 
Meinungen, die unter den Juristen über die Verfassungsmäs
sigkeitvorhanden sintt. 
Das Gutachten Rhinow kommt zum Schluss, dass der Bund 
zur Erhebung einer solchen Ausgleichsabgabe zwar nicht 
ausdrücklich ermächtigt sei, aber es handle sich .weder um 
eine Steuer im eigentlichen Sinn noch um eine echte Kausal
abgabe. Wegen der schwer bestimmbaren Rechtsnatur 
müsse die Frage der Bundeszuständigkeit aufgrund der Sach
kompetenz des Bundes entschieden werden. Herr Rhinow 
kommt zum Schluss, dass diese Bundeszuständigkeit gege
ben sei, darum brauche es keine zusätzliche Kompetenz für 
den Bund. 
Das Gutachten Böckll kommt dagegen zu einem ganz ande
ren Schluss. Nach diesem Ist der Landschaftsrappen eine 
Steuer. Die neue Abgabe Ist weder eine Kausalabgabe noch 
eine echte Lenkungsabgabe, und sie kann deshalb nicht nur 
aufgrund einer Sachkompetenz in der Bundesverfassung er
hoben werden. Es braucht nach diesem Gutachten eine aus
drückliche Kompetenz in der Bundesverfassung. Er kommt 
weiter zum Schluss, man hätte auch Mühe, sie ohne bundes
verfassungsrechtllche Neuumschreibung einzusetzen, weil 
wir dann mit einem speziellen Abgabevorbehalt der Kantone 
in Konflikt kämen. 
Es wurden doch schwerwiegende Einwände vorgebracht Wir . 
wisseri auch, dass schon in unserem Rat, wo über diese Ein
führung eines Landschaftsrappen diskutiert wurde, und auch 
im Ständerat hier verfassungsrechtliche Einwände gemacht 
worden sind. Im weiteren ist auch die ganze Finanzierung 

durch den Stromkonsumenten problematisch. Ich habe mich 
gefragt, unter welchem Titel das eigentlich gehl Ist es ein Soli
daritätsbeitrag der Unterländer an das Berggebiet? Dazu 
braucht es sicher auch wieder eine verfassungsrechtliche 
Grundlage. Oder ist es eine laut Verursacherprinzip abge
stützte Zahlung? Auch diese Konstruktion ist nicht haltbar, weil 
ja keine Naturbelastung vorhanden ist, die als Verursachung 
herangezogen werden könnte, im Gegenteil: Dank dem Ver
zicht fällt ja eine solche Belastung weg. Zudem muss dann der 
Stro~zahler die ganze Sache zweimal bezahlen: Er muss ver
mutlich teuren, aus dem Ausland importierten Strom bezahlen 
für den Ausfall, den die Werke bei der Erneuerung der Konzes
sion erleiden, weil eine geringere Wasserkraft zur Verfügung 
steht 
Ich habe mich heute auch gefragt: Hat eigentlich eine Ge
meinde einen Anspruch auf die Nutzung von. Wasserkraft? Ich 
glaube, es steht nirgends, dass jemand aufgrund seiner be
sonderen Lage einen Anspruch auf diese Nutzung hat. Wenn 

. jemand in diesem Anspruch gestört wird oder ihn nicht durch
setzen darf, besteht kein Forderungsrecht für eine Entschädi
gung. Es gibt sehr viele Gemeinden, die bewusst auf eine be
stimmte Entwicklung verzichten. Ich denke, in der Vergangen
heit haben schon sehr viele Gemeinden auf die Nutzung der 
Wasserkraft verzichtet, zum Bei1:1piei Realp. Es gibt auch sehr 
viele Gemeinden, die heute auf die touristische Entwicklung 
verzichten. Auch sie bekommen keinerlei Ausgleichszahlun
gen. 
Ein drittes und letztes: Es wurde gesagt, es sei ein volkswirt
schaftlicher Ausgleich notwendig. Wenn wir das hier veran
kern wollen, dann denken Sie einmal an all die Gemeinden in 
unserem Land, die militärische Anlagen halten. Diese verzich
ten bewusst-ich denke ans Wallls oder an Berggebiete In der 
lnnerschwelz- auf gewisse zusätzliche Nutzungen im touristi
schen Bereich. Auch diese Gemeinden hätten Anspruch auf 
eine Entschädigung. Sie sehen, wohin dieser Abgeltungsan-
spruch führen wird. . 
Ich möchte Sie bitten, zuerst saubere verfassl,lngsmässfge 
Verankerungen zu suchen und erst dann zu entscheiden. Wir 
sind Gesetzgeber und sind an unsere Verfassung gebunden. 

Blatter: Ein Landschaftsrappen oder neu Landschaftszehn
ten, die ~ung von armen Berggemeinden, die auf etwas. 
verzichten, finanziert über Energieverbrauch, also keine 
Steuer, scheint auf den ersten Blick tatsächlich eine elegante, 
bestechende Lösung zu sein. Wenn man jedoch versucht, die 
Auszahlung von Beiträgen In der Praxis näher zu prüfen, be
stehen Zweifel, und man fragt sich, ob dieses Mittel wirklich 
tauglich Ist. 
Das Berggebiet Ist für unser Land einer der letzten Erholungs
räume. Im Sommer wie im Winter erwandern, erlaufen, erfah
ren Tausende von Städtern unser Berggebiet, und diese Gä
ste verlangen einiges: eine gute Unterkunft, Komfort, günstige 
Preise, eine sichere Fahrt mit Uften und Bahnen auf höchste 
Gipfel und Aussichtspunkte, eine gute Nutzung der Wasser
kraft, ein Hallenbad im Winter, lndoor-Tennls im Sommer usw. 
Und die gleichen Leute verlangen von uns intakte Ruhezonen, 
eine unverbaute Naturlandschaft, wenn immer möglich ohne 
Masten, Liftanlagen und Staumauern. 
Mit diesen oft völlig widersprüchlichen Forderungen muss un
ser Berggebiet leben. Ja, es muss versuchen, die Wünsche zu 
erfüllen, da man genau welss, dass der Tourismus nebst der 
bescheidenen Berglandwirtschaft die einzige Einnahme
quelle darstellt Es sind dies alles andere als günstige Rah
menbedingungen für eine vernünftige wirtschaftliche Entwick
lung dieses Gebietes. Vor allem der freiwillige Verzicht auf jeg
liche Infrastruktur für ganze Tatabschnitte, die als Erholungs
räume und Ruhezonen dienen, bedeutet oft für das Dorf oder 
die Region einen eindeutigen wirtschaftlicHen Verzicht 
Aus der Sicht des Berggebietes begrüsse ich es daher sehr, 
wenn sich im Mittelland und in den Städten die Meinung ver
breiten würde, dass die Erhaltung und ZUrverfügungstellung 
von unverbauten Freizonen und Erholungsräumen im Berg
gebiet nicht einen für alle Zeiten garantierten Gratis-Selbst
bedienungsladen darstellt Der Wert einer unverbauten Land
schaft hat seinen Preis, und er wurde bis heute vom Bergge-
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biet bezahlt Es ist an der Zeit, dieses Problem grundsätzlich 
anzugehen. 
Zum Landschaftsrappen: Ich bemängle dabei folgendes: Die 
sehr enge Einschränkung der Entschädigung ausschliesslich 
auf Wasserkraftanlagen ist einseitig. Sie schafft eine grosse 
Rechtsi.mgleictiheit, da nur wenige Projekte entschädigt wer
den können. Die folgenden Projekte würden zum Beispiel kei
nen Beitrag erhalten: Gemeinden im Berggebiet, die heute 
schon freiwillig Ruhezonen geschaffen haben; keinen Beitrag 
erhalten Projekte, die vom Bauherrn ~en technischen Pro
blemen selber zurückgezogen werden, zum Beispiel wegen 
Grundwasserproblemen. Und der weit wichtigste Grund: 
Keine Beiträge werden ausgelöst für neue Projekte in schüt
zenswerten Landschaften von nationaler Bedeutung. Sie fra
gen sich: warum? Kein Ingenieur, kein Projektleiter, der zum 
voraus weiss, dass diese Projekte nie reallsiert'Werden, würde 
diese Projekte finanzieren, nur damit eine Gemeinde allenfalls 
In den Genuss eines Beitrages kommen könnte. Die Beispiele 
könntera beliebig erweitert werden. 
Sie tragen sich völlig zu Recht, für welche Projekte unser Land
schaftszehnten dann noch geleistet werden soll. Ich kann es 
Ihnen sagen: Er ist In unserem Fall fOr die Greina. 
Ich finde es daher ehrlicher, heute von einer Lex Grelna zu 
sprechen. Ich habe übrigens gar nichts dagegen, dass die 
Grelna Im ursprünglichen Zustand erhalten bleibt und dass 
dort kein Kraftwerk gebaut wird. Ebenso bin Ich mit dem Bun
desrat gleicher Meinung, dass die Gemeinden der Grelna auf
grund der Natur- und Heimetschutzgesetzgebung eine ange
messene Entschädigung erhalten sollen. Es trifft tatsächlich 
zu, dass die Gemeinden in der Grelna gemäss den bestehen
den Gesetzgebungen schon heute entschädigt werden kön
nen. 
Aus diesem Grund bedaure Ich es, dass wir Vertreter der Berg
gebiete nicht einig sind. Minderheiten sollten nicht die Kräfte 
aufteilen. Wir riskieren mit dem l.andschaftszehnten und einer 
Abgeltung bei Kraftwerkanlagen, dass man das Problem der 
langfristigen Erhaltung und Finanzierung von Ruhezonen und 
Freiräumen Im Berggebiet als gelöst ad acta legen wird. 
Hier liegt das zentrale Problem der Erhaltung der Freiräume. 
Es muss langfristig umfassend gelöst werden. Mit dem Land
schaftszehnten gibt man der grossen Mehrheit unserer Bevöl
kerung ein völlig untaugliches Alibiargument zuungunsten 
des Berggebiets In die Hand. Man hat wieder ein gutes Gewis
sen, man zahlt ja mit Kilowatt einen Beitrag. 
Ich bin kein Prophet, aber ich garantiere Ihnen, dass uns das 
Problem der langfristigen Finanzierung und Sicherstellung 
der Ruhezonen Im Berggebiet in den nächsten Jahren be
schäftigen wird. Ich bin daher klar dagegen, dass wir heute ei
nen Landschaftszehnten und eine Abgeltung beschliessen, 
nur d~lt alle glauben, damit einen wesentlichen Beitrag an 
die Erhaltung der Erholungsräume im Berggebiet zu leisten. 
Bne solche Abgeltung wäre Heuchelei. 
Als Vertreter des Berggebietes bitte Ich Sie daher, den Land
schaftszehnten und die Abgeltung als untaugliches Mittel ab
zulehnen und der Vorlage des Bundesrates zuzustimmen. 

Seiler Rolf: Ich bedaure auch, dass sich die Berggebiete nicht 
einig sind, und Ich begreife nicht, dass sie sich wegen dem 
Landschafts~pen bekämpfen. Zur Sache wlll lcil an und fOr 
sich nichts sagen. Da hat Herr Columberg das Notwendige 
gesagt. Aber Ich möchte noch zu diesem Gutachten von Pro
fessor Böckll - das hier auch angesprochen wurde - ein paar 
Worte sagen, weil es offenbar hier im Saal gewisse Wirkungen 
en1faltet hat Herr Hass hat seinen Antrag aufgrund dieses 'Gut
achtens zurückgezogen, und vorhin hat Herr Theo Fischer von 
diesem Gutachten gesprochen. 
Ich bitte Sie, das Gutachten auf Seite 39 anzusehen. Dort steht 
nämlich: «Eine staatlich veranlasste, selektive Verteuerung 
ausgerechnet dieser inländischen Energiequelle Ist daher kei
neswegs, wie von den Befürwortern des Landschaftsrappens 
ohne grosse Begründung einfach unterstellt wird, unproble
matisch. Sie ist vielmehr vom Standpunkt der Förderung der 
immisslonsarmen Energieerzeugung vor allem Im Hinblick auf 
die immer aktueller werdende Bekämpfung des Treibhausef
fektes usw. kontraproduktiv.» 

Der Staat müsse genau das Gegenteil verfügen, steht hier, 
und der Landschaftsrappen sei ein Lenkungsinstrument in die 
gesar'ntökologisch um 180 Grad falsche Richtung. Dann wer-

- den die Befürworter dieses Landschaftsrappens belehrt, sie 
nähmen für sich in Anspruch, das Buch der alleinigen umwelt
schützerischen Weisheit zu besitzen. 
Wir nehmen cias für uns 11icht in Anspruch. Was hat eine solche 
Aussage mit einem ,juristlscl)en Gutachten zu tun? Das ist 
nicht mehr ein juristisches Gutachten, sondern hier hat man 
politisch argumentiert. 
Es ist ja immer so: Wenn man von zwei Juristen ein Gutachten 
zur selben Sache bestellt, muss man immer auch den Bestel
ler berücksichtigen, und je nachdem bekommt man eben 
dann unterschiedliche G.utachten.' Das Gutachten von Profes-

. sor Böckli und seiner Mannschaft hat mit den Phrasen, die hier 
stehen, seine Objektivität verloren, ist als juristisches Gutach
ten unglaubwürdig geworden. Man kann es als nichts anderes 
als ein Gefälligkeitsgutachten bezeichnen. 
Herr Schmidhalter hat gesagt, der Bundesrat wolle die ganze 
Sache prüfen. Wenn doch der Bundesrat bereit ist, diese Sa
che zu prüfen, dann überweisen wir. den Antrag Nabholz. 
Dann haben Bundesrat und Ständerat Gelegenheit zu dieser 
Prüfung. Dabei kann dann auch die Verfassungsm~lgkeit 
seriös geprüft werden. 
Ich glaube, wir sollten uns immer mehr bewusst sein, dass wir 
die Erde und die Landschaft nicht von unsern Vätern geerbt 
haben, sondern dass wir die Erde von unsern Kindern gelie
hen haben. Und wir sollten das, was noch intakt ist, auch tat
sächlich so erhalten; das darf uns auch etwas kosten. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag Nabholz/Petltpierre/Schüle zu-
zustimmen. · 

Rüttlmann. Berichterstatter: Vor etwa drei Stunden hat mich 
Herr Loretan gebeten, Ihnen ein paar Passagen aus seinem 
Referat zum besten zu geben. Er musste wegen dringender 
Verpflichtungen weggehen. Er war nämlich der Urheber des 
Mehrheitsantrags, den Sie auf der Fahne sehen. 
Ich zitiere Kollege Loretan: «Die Zelt hat offensichtlich für den 
Grundsatz des Ausgleichs bei Verzichtleistung im nationalen 
Interesse gearbeitet, nur deswegen, weil er sowohl vom An-

·• trag Nabholzwievon den Anträgen anderer Redner abweicht 
Wenn eine Gemeinde Im Interesse des ganzen L,andes auf 
schwerwiegende Elr!griffe in einmalige Landschaften verzich
tet bzw. verzichten muss, soll dies auch von der gesamten 
schweizerischen Oeffentlichkeit mindestens teilWeise In Be
rücksichtigung der Finanzkraft des verzichtenden Gemein-
wesens abgegolten werden.» . 
Das Ist ungefähr der Inhalt des Vorschlages Loretan. Er hat zu 
einer föderalistischen Lösung gegriffen, und es geht ihm 
darum, dass bei diesem Gesetz überhaupt eine Lösung veran
kert wird, sei es die Variante der Mehrheit, ergänzt durch den 
Antrag Schüle, den er persönlich unterstützt und in der vorbe
ratenden Kommission vorgeschlagen hat, oder sei es der Vor
schlag der Minderheit 1. Herr Loretan kann allenfalls auch dem 
Landschaftsrappen zustimmen. 
Es gibt bei beiden Varianten Unterschiede in den Vorausset
zungen und In den Rahmenbecllngungen für sogenannte Aus
gleichsleistungen. · 
Wegen derverfassungsrechtlichen Grundlage ist Herr Loretan 
eher für die Mehrheit, eben fOr seinen Vorschlag, weil dieser 
bei der Minderheit I Ja in Frage gestelltwerde. Auch wegen der 
Konsensfählgkelt zum Ständerat bat er sich für diesen Antrag 
entschlossen. Herr Loretan will also offensichtlich am Text der 
Mehrheit festhalten. 
Wie kamen Mehrheit, Minderheit I und Minderheit II zustande? 
Der Bundesrat und der Ständerat haben es ja bekanntlich ab
gelehnt, Ausgleichszahlungen zu statuieren, einen Fonds an
zulegen und. den Landschaftsrappen zu erheben. 
Die Kommission hat eine Eventualabstlmmung durchgeführt. 
Es waren 1 O zu 1 O Stimmen, und der Präsident gab den Stich
entscheid zugunsten des Antrags Loretan. 
Diesen Beschluss haben wir dann der Version von Bundesrat 
und Ständerat gegenübergestellt, welche mit 8 zu 10 Stimmen 
unterlegen ist Bei der Minderheit sind sieben Unterzeichner. 
Der Sprechende war auch dabei, aber ich hatte, der Neutralität 
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wegen, darauf verzichtet. meine Unterschrift unter den Minder
heitsantrag zu setzen. 
Das ist die Ausgangslage. Jetzt haben wir noch den vereinig
ten Antrag von Frau Nabholz, Herrn Petitpierre und Herrn 
Schüfe. Das ist eine dritte Variante. Sie übernimmt Elemente 
von den beiden anderen. Die Einleitung des Antrags der Mehr
heit heisst: «Verzichtet ein Gemeinwesen ...... Die anderen bei
den Anträge - Minderh&it I und Nabholz - beginnen mit: «Der 
Bund leistet .... ». Sie sind also verbindlicher. 
Der Antrag der Mehrheit spricht von Abgeltung der W8$Ser
zlnse, derjenige der Minderheit I von Restwassermengen und 
der Antrag Nabholz von Wasserzinsen und Restwassermen
gen. Alle drei Vorschläge beinhalten die schützenswerte Land
schaft von überregionaler Bedeutung. 
Die Finanzierung ist bei der Mehrheit durch öffentliche Mittel, 
bei der Minderheit I und beim Antrag Nabholz durch den Land
schaftsrappen geregelt Allerdings hat man nun offenbar ge
sehen, dass ein Rappen im Gesamten 350 Millionen Franken 
bedeuten würde; darum der Vorschlag von 0,2 Rappen; das 
gäbe 70 Millionen, und das sind immerhin-HerrColumberg
gut 10 Franken pro Bnwohner, nicht nur 5 Franken. Für eine 
Familie macht das immerhin um dle50 Franken Im Jahr. 
Dann die teilweise Abgeltung beim Antrag der Mehrheit, die 
volle Abgeltung bei den andern beiden Anträgen. 
Das ist ungefähr die Ausgangslage. Aus Gründen, die ge
nannt worden sind, habe Ich für die Minderheit II gestimmt 
lnsbesondere„das Ist noch wenig zum Ausdruck gekommen 
- hat der Bundesrat jetzt endlich zwei Rechtsgutachter gefun
den, die sich bereit erklärt haben, ein übergeordnetes Gutach
ten zu erstellen. Sie brauchen ein Jahr Zeit; diese Rechtsgut
achten werden Im Frühjahr 1990 zur Verfügung stehen. 
Das EVED hat aufgrund des Vorstosses Loretan ein Vernehm
lassungsverfahren durchgeführt Diese Vernehmlassungsfrist 
ist abgelaufen, das Ergebnis aber noch nicht ausgewertet. 
Das Problem besteht tatsächlich. Aber können wir legiferieren, 
wenn noch Gutachten unterwegs sind? Es hat Gutachten hü
ben und Gutachten drüben. Zum Teil widersprechen sie sich, 
heben sich gegenseitig auf. 
Ich muss Sie im Namen der Mehrheit bitten, für die Variante 
der Mehrheit zu stimmen. Man könnte sagen: Wenn es dann 
schief geht, Ist nicht soviel Geschirr zerschlagen, wie wenn wir 
einen Rappen oder auch 0.2 Rappen erheben. Es Ist gesagt 
worden: Wenn Artikel 28a und 28b stehen blieben, gebe es 
keine Verzichte mehr; wir müssten dann rein aufgrund von er
höhten Restwassermengen entschädigen. Das wäre dann das 
Kriterium! 
Damit möchte ich Sie bitten, zum Entscheid zu kommen. 

M. Rebeaud, rapporteur: Pascal distingualt entre deux for
mes d'lntelligence.11 disait: «II y a d'un cöte l'esprit de geo
metrie et de l'autre l'esprit de finesse». Pour reussir ä avoir une 
apprehension juste, correcte et vivable de la realite, il faut sa
voir a quel moment on dolt exercerson esprit de geometrie et ä . 
quel moment on dolt exercer son esprit de·finesse. La geo
metrte· est logique et. comme l'a dit M. Savary-Vaud tout ä 
!'heure, sl l'on etend~ geometriquement la logique qul vous 
est proposee ä la proposition de la majorite, on en viendralt ä 

. payer des gens pour ~ rien faire! Rassurez-vous, Monsieur 
Savary, je n'entends pas, par exemple, payer M. Scharrer pour 
qu'il abandonne sa voiture et qu'II prenne le tram ou allle ä 
piedl 
Nous ne pouvons pas conslderer, en l'espece, que nous som
mes entraindecreerune nouvelle logiqueau nom de laquelle, 
par 1a sulte, d'autres viendraient revendiquer. D'ailleurs, cette 
logique conjoncturelle, adaptee ä des Situations particlllieres, 
a au fond deja ete utilisee dans d'autres domaines, y compris 
dans l'agrlculture. Je vous rappelle qu'on a paye des agricul
teurs pour qu'lls arrachent des arbres fruitlers. II y avalt un . 
interilt national ä ce que des agriculteurs se privenf des arbres 
qul donnalent des fruits dans leurs vergers et, pour rendre la 
chose acceptable et pour attenuer le choc economique que 
cela representait pour ces entreprises, on leur a donne un peu 
d'argent. Or, c'est quelque chose de ce type-lä que nous es
sayons de faire. 
Votre commission a considere qu'il ne fallalt pas pousser trop 

loin, dans cette affaire, l'esprit de geometrie, mais utiliser 
piutöt l'esprit de finesse, de maniere ä resoudre de fac:,on 
tres circonscrite un probleme qui est ä la fois politique et de 
sensibilite. 
Pourquoi la commission est-elle dans sa majorite d'accord 
avec le principe d'une compensation? Au fond, l'idee est tres 
simple et les representants des regions de montagne ont 
releve tout ä !'heure que !'rmposition des debits minimums, 
et plus encore la protection integrale d'un certain nombre 
de cours d'eau qui pourraient ätre exploites pour produire 
de l'electricite, constltualt une injustlce et provoquait un 
manque ä gagner. Cela est vrai. Le Jour ou les debits mini- . 
mums superieurs aux debits residuels actuels seront im
poses ä des usines productrices d'electricite, il y aura man
que ä gagner. 
Nous avons cherche toutes sortes de possibllites de rendre 
ce manque ä gagner acceptable et nous n'avons trouve 
aucune SOiution satisfaisante. Les critiques qui ont ete formu
lees contre les projets qui vous sont soumis sont partielle, 
rnent fondees. Le probleme est que le choix exlste entre les 
trois possibilites offertes ou rien. 
L'idee selon laquelle II faut absolument exprimer un minimum 
de solldarite entre les villes de la plaine et celles de la monta
gne peut prendre deux formes. Ou blen on demande un ef
fort aux contribuables, en puisant dans la calsse federale, 
pour donner de l'argent, sans interats, aux communes tou
chees - et alors la toute la collectivlte pale selon le systeme 
des lmpOts federaux- ou blen on demande aux consomma
teurs d'electricite de payer leur energie un peu plus eher et. 
de cette manilm3, la consommatlon d'electriclte etant beau
coup plus lmportante en plalne qu'ä la montagne, une cer
talne solldarite s'etabllt Les deux solutlons sont lmparfaites. 
La premlere est celle de la majorite de la commission, 1a 
seconde celle de la minorite Danuser, dont le systeme est 
repris par Mme Nabholz avec 0,2 centlme au lieu d'un cen
tlme comme maximum. 
Au sein de la commission, le vote concemant la concurrence 
entre la solution de M. Loretan et celle de Mme Danuser a 
donne un resultat nul: 8 contre 8, et le president a tranche 
en faveur de la solution Loretan, soll celle de la majorite. 
Vous avez aujourd'hui une nouvelle propositlon, defendue 
par Mme Nabholz, qul d'abord abalsse le centime symboll
que qul n'avalt Jamais donne neu ä des calculs precis, a o, 
2 centlme, ce qui sufflrait Cette proposition a un avantage 
considerable, c'est qu'elle falt preuve de coherence par rap
port ä ce que nous avons accepte hier, ä savoir l'article 28 
qul protege integralement · tes cours d'eau restes dans leur 
etat nature!. Elle permet de preclser, beaucoup mieux que 
la propositlon de la mlnorite de la commisslon, les cas dans 
lesquels les communes pourraient avoir droit ä des compen
satlons. 
Si nous voullons faire icl preuve de coherence, nous de
vrions · choislr plutöt la propositlon de Mme Nabholz, mais 
encore une fois, cette version n'ayant pas ete examinee par 
la commission, Je ne peux vous la recommander qu'ä titre 
personnel. 

Bundesrat Cottl: Es ist uns allen klar, dass wir hier zum drit
ten grossen Kapitel der Revision kommen, und ich glaube, 
dass Sie mir kurz am Anfang dieser Intervention eine Würdi
gung der bisher geleisteten Arbeit gestatten. 
Erstes Thema: Landwirtschaft, insbesondere Artikel 14. Es Ist 
eine ausgezeichnete, sehr fortschrittliche Lösung gefunden 
worden. 
zweites Thema. ein ganz zentrales, eigentlich der Hauptauslö
ser der ganzen Reform: quantitativer Gewässerschutz. Der 
Nationalrat hat, mit Ausnahme von ein paar nach meiner 
Auffassung überzogenen Vorschlägen, einen guten Weg 
gefunden, und ich würde auch sagen, dass die überzogenen 
Vorschläge zumindest dazu dienen werden, den Ständerat, 
der eindeutig zu weit zurückgeblieben ist, wieder zum Auf- . 
schliessen zu führen, grosso modo würue ich sagen: auf die 
Position des Bundesrats. 
Und jetzt kommen wir zur dritten grossen Frage. Hier mö
chte ich auf eine Situation hinweisen, die am Anfang dieser 
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Debatte sicher allen aufgefallen ist: Der Bauernstand hat für 
die Verzichte, die er leistet, heute gar manches Geld - mit 
Recht übrigens - versprochen erhalten, und die anderen, die 
irgendwo Verzichte zu tragen haben, gingen, wenn der Antrag 
der Kommissionsminderheit II durchkäme, leer aus. 
Es geht insbesondere um das Berggebiet. Sie werden mir ge
statten, dass ich trotz dieser Feststellung einige ganz allge
meine Bemerkungen mache. 
Der Nationalrat schicl<t sich um zwanzig vor zehn Uhr abends 
an, einem Problem eine vermeintliche Lösung zu geben, wel
ches tatsächlich - Wie heute gesagt worden ist- im Rechtssy
stem unseres Landes eine absolut entscheidende und tiefge
hende Neuerung bringen würde. Wir wissen, wenn h~ute 
Entschädigungen der öffentlichen Hand entrichtet werden -
z. B. für Enteignungen oder für die Uebergabe von Eigentum 
-: Ganz allgemein wird etwas Faktisches entschädigt, etwas 
sehr Konkretes. So ist es immer gewesen, und die meisten 
Beispiele- abgesehen von einzelnen Ausnahmen, z. B. beim 
Gesetz über Natur- und Heimatschutz gibt es ein paar Ansätze 
anderer Art- beweisen diese Regel. Heute kommt man hinge
gen auf den Gedanken, man müsste eigentlich Verzichte, Ent
haltungen, Omissionen - oder wie soll ich sie nennen? - ent
schädigen. 
Ich Will Ihnen nicht verschweigen, dass diese Idee-nach mei
ner Auffassung - durchaus dem Trend einer gewissen Ent
wicklung entspricht Wir haben in diesem Nationalrat eindeu
tig eine Tendenz verspürt, die oft auch In unserer Bevölkerung 
- und zwar je länger, je mehr - zu finden Ist Es ist aJso durch
aus denkbar, dass hier neue Ideen zum Zuge kommen müs
sen. Es Ist nicht willkürlich, dass dieses Thema seit einiger Zeit 
behandelt Wird. 
Wenn Herr Columberg sagt, der Bundesrat schreite zu spät 
ein, könnte ich ihm entgegnen: Wir sind seit .zwei Jahren mit 
dieser Frage beschäftigt, sie ist uns übertragen worden. Das 
Thema ist gestellt Die Verschiebung, die Ich Ihnen je1zt be
gründe und beantrage, soll nicht etwa als ein Vertrösten ver
standen werden. Ganz Im Gegenteil: Das Thema Ist mit Recht 
gestellt 
Erlauben Sie mir, Sie bei der Betrachtung dieser Neu~rung mit 
einigen Problemen zu konfrontieren, welche die heutigen An-
träge bringen. . 
Ich mache zuerst eigene Ueberlegungen. Ich werde nachher 
von den Expertenaufträgen sprechen. Ich werde Ihnen sagen, 
Wie wir zu den Experten gekommen sind, und Ich werde Ihnen 
dann sagen, wie der Inhalt des Auftrages tautet 
Ich könnte alle drei vorliegenden Anträge als Beispiel nehmen. 
Aber lassen Sie mich den Antrag z. B. von Frau Nabho~ Herrn 
Petltpierre und von Herrn Schüle nehmen. Die Themen sind ja 
ungefähr die gleichen. Es helsst dort, dass die finanziellen ver.: 
luste Im ZUsammenhang mit entgangenen Wasserzinsen 
entschädigt werden müssten, wenn sie eine Folge des Ver
zichts auf Nutzung in einer schützenswerten Landschaft von 
nationaler oder überregionaler Bedeutung seien. Oder im Min
derheitsantrag I ist die Rede von «Erhaltung und Unter
schutzSteltung von schützenswerten Landschaften». Jetzt 
stelle ich mir folgende Frage: Was wird da unter Schutz ge
stellt?. Man sagt, etwa zehn Prozent des gesamten Potentials 
seien noch nlchtgenutztworden. Sind es diese zehn Prozent? 
Wie sind wir überhaupt zu diesen zehn Prozent gekommen? 
Das sind natürlich nicht nur Betrachtungen morphologischer 
Art. welche sich auf die Täler oder die Landschaften, die noch 
genutzt werden könnten, be:zlehen. Es gibt natürlich auch 
wirtschaftliche Betrachtungen. Die Wirtschaftlichkeit der ein• 
zeinen Investitionen wird begutachtet Wir wissen, dass die 
Wirtschaftllchk~ dieser Nutzung sich mit der Zeit ändern 
kann. Sind es morgen 20 oder 30 Prozent? Wo werden die 
Grenzen gezogen? Alles kann ja genutzt wer!'.,len. 
Man könnte sich vorstellen, dass ein ganzes kleineres Tessl
ner Tal, von dem man heute überhaupt nicht denkt, dass es zu 
diesen zehn Prozent gehöre, genutzt werden könnte. Wer 
entscheidet das? fch stelle die Frage einfach, um Ihnen zu be
weisen, wie schwierig das Problem ist, wenn es um Erhaltung 
und Unterschutzstellung geht. . 
Aber man könnte auch weiter gehem Was bedeutet dieser Ver
zicht? Was ist diese Omission? Ein positives Faktum zu bewei-

sen - das sagt Ihnen jeder Jurist -, ist natürlich leicht. Zu be
weisen, dass man verzichtet, ist viel schwieriger. Man müsste 
eine Omission, eir Nichts, beweisen. Jeder könnte behaup
ten, er verzichte. Wo liegen die Grenzen? 
Ich habe den Grundsatz begrüsst, wohlverstanden, und ich 
stehe dazu: Man muss diese Themen diskutieren. Aber wie 
könnten wir uns heute, bei diesen Unsicherheiten, an eine An
wendung heranwagen? 
«Angemessene Ausgleichsbeiträge» hiess es; nicht der ganze 
entgangene Gewinn soll ausgeglichen werden, sondern nur 
«angemessen» muss die Kompensation sein. Was heisst das? 
Auch hier braucht es noch viel, bis man eine einigermassen 
annehmbare Lösungilndet. 
Mit Recht wurde gesagt, dass Landschaftseingriffe nicht nur 
aus der Nutzung der Gewässer entstehen. Es gibt unendlich 
viele andere Möglichkeiten, gegen Umwelteingriffe \torzuge
hen, die mit genau gleicher Berechtigung entschädigt werden 
· könnten. Aber man muss natürlich irgendwo Grenzen setzen. 
. Stellen Sie sich vor, wir müssten eine Entschädigung bezah
len, wenn einer von Ihnen morgen darauf v~rzichten würde, 
mit pem Wagen zu fahren! Das wäre paradox, und ich scherze, 
denn irgendwo muss man eine Grenze setzen. 
Deshalb hat der Bundesrat schon letztes Jahr Experten beauf
tragt, diesen ganzen Fragenkomplex zu beurteilen und kon
krete und tragbare Lösungen vorzuschlagen. Warum dauerte 
es so lange, bis wir diesen Auftrag erteilen konnten? Wir haben 
Experten von höchster Qualität gewählt, wenn ich einmal ein 
Urteil über Personen aussprechen darf: Herrn Professor Mül
ler, den Staatsrechtler von der Universität Bern, Herrn Profes
sor Frey, Nationalökonom, langjähriges Mitglied der Kommis
sion für regionale Wirtschaftsförderung und Leiter des Natio
nalfondsprogrammes über die regionalen Ausgleiche von der 
Universität Basel. Wir brauchten Monate, um die Professoren 
zur Uebemahme dieses Auftrages zu überreden - meine Mit
arbeiter aus dem Buwa1 können das bestätigen -, und zwar 
nicht, weß sie diesen Auftrag nicht gerne übernommen hätten. 
Sie zeigten von Anfang an grosses Interesse an dem Unterfan
gen, hatten aber auch Respekt vor dessen Bedeutung. Nun, 
der Auftrag Ist erteilt Wir werden Im Verlauf des nächsten Jah
res-so stelle ich mlrvor-dle Resultate erhalten, und der Bun-
desrat wird darüber befinden. · 
Mehr kann Ich Ihnen nicht sagen. Der Grundsatz muss vertieft 
geprüft werden. Es geht um eine tiefgreifende Erneuerung un
seres Rechtssystems. Niemand darf vor Erneuerungen zu
rückschrecken, die Entwicklung in diesen Bereichen ist klar. 
Wir können die Prüfung erst dann vornehmen, wenn das Parla
ment uns einen entsprechenden Auftrag erteilt Der Bundesrat 
kann die entsprechenden Vollzugsnormen nicht aus dem Aer
mel schütteln. Ich überlasse das Ihrer weisen und vertieften 
Prüfung. 
zum Schluss möchte ich zum dritten Mal betonen: Es Ist wirk
lich nicht meine Absicht, die Sache künstlich in die Länge zu 
ziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Personen, die 
hier interveniert und sich auf das Gutachten des Bundesrates 
bezogen haben, ganz gerne eine Verschiebung erreicht hät
ten. D~ ist nicht mein Ziel, aber man kann in diesem komple
xen Fragenkreis auch nicht einfach improvisieren. 

Frau Damiser, Sprecherin der Minderheit t: Dieses schwierige 
Problem, die dritte grosse Frage des Gewässerschutzgeset
zes, der l.aJ'ldschaftsrappen, darf nicht gefährdet werden. Ich 
stehe inhaltlich noch ganz hinter der Minderheit 1. Aber Sie ha
ben bereits zwei Mltgllederunserer Minderheit (die Herren Co
lumberg und Longet) sich positiv zum Antrag Nabholz-Petlt
pier:re-Schüle äussem gehört. Im Namen der verbleibenden 
Mitglieder dieser Minderheit möchte ich erklären, das{l wir un
sern Minderheitsantrag 1 zugun~en des Antrags Nabholz/Pe
tltpierre/Schül~ zurückziehen. 

Präsident Der Antrag der Minderheit I ist zurückgezogen. Es 
liegen damit zwei Vorschläge vor, welche eine Abgeltung aus
richten wollen. Eine Minderheit II beantragt, darauf zu verzich
ten. 

Abstimmung-Vota 
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Eventue/1-A titre preliminaire Abs.3 
Für den Antrag Nabholz'Petitpierre/Schüle 
FürdenAntragderMehrheit, · 

93 Stimmen Die Behörde ordnet weitergehende Sanierüngsmassnahmen 
15 Stimmen an bei Aiessgewässern in Landschaften oder Lebensräumen, 

Definitiv-Definitivement 
Für den Antrag Nabholz/Petitpierre/Schüle 
Für den Antrag Minderheit II 

die in nationalen oder kantonalen Inventaren aufgeführt sind, 
oder wenn dies andere überwiegende öffentllcl\8 Interessen 

n Stimmen fordern. ( = Art 79 Abs. 2 in der Fassung der Kommission des 
59 Stimmen Nationalrates)' 

Bundesrat CoW: Ich möchte nur eine Erklärung a futura me
moria für den Ständerat abgeben. Bei der blitzschnellen Ab
wicklung dieses Geschäftes ist mir entgangen, Herr Präsident, 
dass Sie unter Artikel 75 Ziffer 5 den neuen Artikel 95 im Land
wirtschaftsgesetz, Abgeltungen an die Sanierung von Dünger
anlagen, oppositionslos verabschiedet haben. Ich hatte aber 
vom Bundesrat den Auftrag, dagegen ~ opponieren. Ich 
werde beim Ständerat die nötige Opposition vorbringen. (teil
weise Heiterkeit) 

Präsident Sie ersparen uns damit mindestens eine Stunde 
Diskussion! Da Herr Bundesrat Cottl morgen nicht zur Verfü
gung steht, müssen wir diese Vorlage heute noch fertig verab
schieden. 

Art. 76 bis 78 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 
Art. 76&78 
Proposition de 1a commission 
Adherer a 1a decislon du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art79 
Antrag der Kommission 
Abs.1· 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Die Behörde ordnet weitergehende Sanierungsmassnahmen 
an bei Fliessgewässem in Landschaften oder Lebensräumen, 
die in nationalen oder kantonalen Inventaren aufgeführt sind, 
oder wenn dies andere überwiegende öffentliche Interessen 
fordern. Das Verfahren für •••• 

Art. 80 und 81 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.82 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Die Behörde ordnet weitergehende Sanierungsmassnahmen 
an bei Fliessgewässem in Landschaften oder Lebensräumen, 
die In nationalen oder kantonalen Inventaren aufgeführt sind, 
oder wenn dies andere überwiegende öffentliche Interessen 
fordern. Das Verfahren für .... 
.••• Enteignung. Keine Entschädigungspflicht begründen 
Massnahmen nach Artikel 31 des Gesetzes, sofern die Kon
zession nach dem 1. Juni 1987 erteilt worden ist 
Abs.3 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag David 
Art. 79 
Abs.1 
Bei bestehenden Wasserentnahmen aus Fliessgewässem Ist 
die Mindestwassermenge spätestens 25 Jahre nach Inkraft
treten dieses Gesetzes einzuhalten. 
Abs.2 
Die Behörde bestimmt im Einzelfall nach dem kantonalen Sa
nierungsplan, wann bei einer bestehenden Wasserentnahme 
das Verfahren zur Festsetzung der Mindestwassermenge 
durchzuführen ist 

Art. 79bis (neu) 
Titel 
Entschädigung bei Beschränkung wohlerworbener Rechte 
Abs.1 
Wird durch die behördlich festgesetzte Mindestrestwasser
' menge oder eine behördlich angeordnete weitergehende Sa
nlerungsrnassnahme im Einzelfall ein bestehendes wohler
worbenes Wassernutzungsrecht beschränkt, leistet der Bund 
Entschädigung, wenn die Beschränkung einer Enteignung 
gleichkommt 
Abs.2 
Das Verfahren für die Feststellung der Entschädigungspflicht 
und die Festsetzung der Entschädigung richten sich nach 
dem Bundesgesetz über die Enteignung. 

Art.SO 
Abs.1 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Sie sorgt dafür, dass die Sanlerungsmassnahmen bis späte
stens fünf Jahre nach Festsetzung der Mindestrestwasser
menge abgeschlossen sind. 

Art.81 
Abs.1 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Sie beurteilen die im Inventar aufgeführten Wasserentnahmen 
und staffeln deren Sanierung zeitlich in einem kantonalen Sa
nierungsplan Im Rahmen der gesetzlichen Anpassungsfrist 
nach ökologischer Dringlichkeit und unter Berücksichtigung 
der möglichen Auswirkungen auf die Energieerzeugung. 
Abs.3 
Sie reichen die Inventare innert zwei Jahren und den Sanie
rungsplan innert fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Geset
zes dem Bund ein. Der Sanierungsplan bedarf der Genehmi
gung des Bundes. 

Art.82 
Abs.1 
Bei geplanten Wasserentnahmen, für welche die Konzession 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilt worden ist, ordnet die 
Behörde die Mindesrestwassermenge und allfällig weiterge
hend,e Sanierungsmassnahmen spätestens vor dem Beginn 
der Bauarbeiten für die Anlagen zur Wasserentnahme an. 
Abs.2 
Bei Beschränkung wohlerworbener Rechte richten sich Ent
schädigungspflicht und Entschädigungshöhe nach Artikel 
79bis dieses Gesetzes. 
Abs.3 
Streichen 

Art. 79 
Proposition de 1a commisslon 
A/.1 
Adherer a la decision du ConSßil des Etats 
A/.2 ' 
L'autorite ordonne des mesures d'assainissement sup
plementaires pour les cours d'eau qui traversent des paysa
ges ou des biotopes repertories dans un inventalre national ou 
cantonal ou si des interets publics preponderants l'exigent La 
procedure •••• 

Art.80et81 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
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Art.82 
Proposition da /a commission 
Al. 1 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
A/.2 
L'autorlte ordonne des mesures d'assainissement pour les 
cours d'eau traversant des paysages ou des biotopes reperto
ries dans un inventalre national ou cantonal, ou si des interets 
publics preponderants l'exigent La procedure relative a l'obli
gation d'indemniser ainsi que la fixation du montant de l'in
demnite se fondent sur la lol federaie sur l'expropriation. Las 
mesures prevues a l'article 31 ne creent aucune obligation 
d'indemnlsatlon, pour autant que la concession alt ete oc
troyee apres le 1erJuin 1987. 
AJ.3 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Proposition David 
Art. 79 
AJ.1 
Pour les cours d'eau qui font actuellement l'objet de preleve
ments (..prelevementsd'eau existants»), le debit residual mini
mal devra etre assure au plus tard 25 ans apres l'entree en vi
gueur de lapresente loi.' 
Al.2 
Dans chaque cas d'espece, l'autorlte decide, en fonction du 
programme cantonal d'assalnissement, quand II y a lleu, eu 
egard aux pretevements d'eau existants; d'apptiquer Ia pro
cedure fixant le debit residual minimal. 
Al.3 . 
L'autorlte ordonne des mesures d'assainissement sup
plementalres pour les cours d'eau qui traversent des paysa
ges ou des blotopes repertorles dans un lnventalre national ou 
cantonai ou s1 des interets publics preponderants l'exigent 
( ... 2e allnea du texte propose par la commisslon) 

Art. 79bls (nouveau) 
Tflre 
Indemnisation pour ~einte aux droits acquis 
Al.1 
Lorsque la fixatlon par l'autorite du debit residual minimal ou 
une mesure publlque d'assalnissement supplementalre porte 
atteinte, dans un cas d'espece, a un droit acquls d'utlllsatlon 
des eaux, la Confederatlon alloue une lndemnite sl l'attelnte . 
equivaut ä une expropriatlon. · 
AJ.2 
La procedure de constat, et le cas echeant, la determination 
du montant de l'indemnite sont regis par la loi federaie sur l'ex
proprlation. 

Art.SO 
Al 1 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 
Al.2 
Elleveille äce que les mesuresd'assalnissementsoientprlses 
dans un delal maxlmum de cinq ans ä compterde la flxatlon du 
debit residLlel minimal. · 

Art.!J1 
Al.1 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Al.2 . · 
Las cantons apprecient les prelevements d'eau recenses 
dans l'inventalre et etalent les operatlons d'assainissement 
dans un programme c:antonal d'assalnissement, en respec
tant le delai legal d'adaptatlon,,en fonction d'un ordre de prlo
rites ecologique et compte tenu des effets possibles sur la pro-
ductlon d'energie. , . 
A/.3 ' 
. lls adressent inventalre et programme d'assainlssement ä la 
Confeaeratlon dans un delai de deux ans pour le premier et de 
cinq ans pour le second, a compter de l'entree en vigueur de 1a 
präsente loi. La programme d'assainissement doit ~tre ap
prouve par la Confederatlon. 

Art.82 
A/.1 
Pour les projets de prelevement qui ont fait l'objet d'une con
cession avant l'entree en vigueur de la presente loi, l'autorite 
fixe le debit residual minimal et ordonne las mesures d'assai
nissement supplementalres au plus tard avant le debut des 
travaux de constructlon des Installations destinees aux 
prelevements d'eau. 
AJ.2 
Lorsque des atteintes sont portees aux droits acquis, l'obliga-

- tlon d'indemniser et le montant de l'indemnite sont regis par 
l'article 79bis de la präsente loi. 
AJ.3 
Biffer 

M. 79bls82-M. 79a82 

David: Es M mir leid, dass ich Sie um diese Zeit noch mit ei
nem Antrag belästigen muss; die Frage, die noch zur Diskus
sion steht, ist aber für dieses Gesetz von einiger Bedeutung. 

· Die Initiative und der ~orschlag des Bundesrates un
terscheiden sich in einem ganz wesentlichen Punkt Die Initia
tive möchte die Restwasservorschriften jetzt zur Anwendung 
bringen. Der Bundesrat schlägt demgegenüber vor, die Rest
wasservorschriften auf die gegenwärtigen Wasserentnahmen 
grundsätzlich nicht anzuwenden. Erst Im Zeitpunkt einer allfäl
ligen Konzesslonsemeuerung sollen die Restwasservorschrif
ten zum ZUge kommen. 
Man könnte mit der Konzeption des Bundesrates durchaus 
einverstanden sein, wenn wir am Anfang der Wassernutzung 
stünden. Das Gegenteil ist aber der Fall; wir stehen am Ende 
der Wassernutzung. Rund 90 Prozent der Wasserkraft sind ge
nutzt. Die vom Bundesrat anvisierten Konzessionserneuerun
gen finden zur Hauptsache in der Mitte des nächsten Jahrhun
derts statt. Die Graphik auf Seite 31 der Botschaft verifiziert 
dies. Dort ist dargestellt, dass die Restwasservorschriften, die 
wir jetzt beschlossen haben, faktisch erst ab dem Jahre 2035 
zum Zug kommen. Wir erlassen also, was das Restwasser be
trifft. heute ein Gesetz für unsere Enkel und Urenkel. Das ist 
keine angemessene Uebergangsregelung.

1 
Schliessllch haben die jetzige Generation und die Generation 
unserer Väter die Bäche und Flüsse, um die es hier geht, trok
kengelegt, und ich bin der Meinung, dass es nun unsere Sa
che - .d. h. die Sache dieser Generation - ist, diese Bäche, 
Bachbetts und Flüsse wieder mit dem angemessenen Rest
wasserzu füllen. Ich verstehe nicht, warum wir dies mit diesem 
Gesetz auf eine Generation sechzig Jahre nach uns verschie
ben. 
Herr Bundesrat Cottl hat in unserem Rat und auch im Stände
rat darauf hingewiesen, dass diese Restwasserbestimmun
gen den Hauptkem des Gesetzes ausmachen. Sie ,sind ja-er 
hat es gerade vorhin noch gesagt- überhaupt der Hauptaus
löser für die ganze Vorlage. Nun soll das Ganze erst in fünfzig 
bis sechzig Jahren zum ZUg kommen! 
Ich bin der Ueberzeugung, dass das auch nicht mit der Be
stimmung übereinstimmt. die wir bereits heute in der Verfas
sung haben; es heisst dort: «Es sind angemessene Restwas
sermengen zu sichern.» Wenn wir diese' Restwasserbestim
mungen für den weit überwiegenden-Teil der Bäche und 
Flüsse erst in der Mitte des nächsten Jahrhunderts zum Zug 
kommen lassen, sichern wir keine angemessenen Restwas
sermengen im Sinne des Verfassungsauftrages. Wir erfllllen 
nicht, was uns der Stimmbürger hier aufgetragen hat. 
Ich begreife, wenn die Stimmbürger, die Initianten nicht zufrie
den sind und' an der Initiative festhalten, weil sie eine jahre
lange Vertagung dieser Restwasserregelung nicht akzeptie
ren können. 
Natürlich muss für jede neue Ordnung eine angemessene 
Uebergangsregelung gefunden werden. Was ich Ihnen vor
schlage, sind 25 Jahre. Das ist eine lange Zelt Wir haben In 
den Artikeln 76 bis 78 die Uebergangsordnung für die Land
wirtschaft. Uort sind fünf bis fünfzehn Jahre vorgeschlagen. 
Verglichen mit dem, was der Wssserwjrtschaft zugemutet 
wird, wäre das viel kürzer, und ich bin überzeugt, dass e~ in 
dieser Uebergangsfrist Härtefälle geben wird. Wir können der 
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Wasserwirtschaft mindestens dasselbe im Rahmen einer 
Uebergangsfrist von 25 Jahren zumuten. Das ist der Kern
punkt meines Vorschlags: Innert 25 Jahren sollen für die 90 
Prozent der genutzten Wasserkräfte die Restwasserbestim
mungen, die wir beschlossen haben, zum Tragen kommen. 
Was passiert, wenn wir das machen, wurde gestern auch vom 
Bundesrat ausgeführt: Es gehen uns 5 Prozent verloren. So, 
wie es der Bundesrat vorsieht, wäre das in hundert Jahren, 
also dann, wenn wir alle nicht mehr leben. Wenn wir es in 25 
Jahren machen, bedeutet das pro Jahr eine Einbusse von 0.2 
Prozent Aus meiner Sicht ist das eine für unsere Gesellschaft 
durchaus leicht verkraftbare Uebergangsregelung. 
Wenn Sie dem Antrag auf eine 25jährige Uebergangsfrist zu
stimmen können, schlage ich Ihnen dazu eine Uebergangs
regelung vor, wie sie dann in den folgenden Artikeln ausge
führt ist Dar Entscheid übe~ meinen Antrag fällt aber mit der 
Abstimmung über Artikel 79 Absatz 1, wo diese 25 Jahre 
Uebergangszeit eingeräumt werden sollen. 
Die Lösung, die Ich Ihnen vorschlage, ist die, dass die Kantone 
in einem Sanierungsplan in dieser Uebergangsfrist bestim
men, welche Kraftwerke gestaffelt der Reihe nach zu sanieren 
sind. Die kantonalen Behörden sagen zum einzelnen Objekt, 
wann zu sanieren ist Ist der Sanierungsentscheid gefallen, so 
sollen fünf Jahre Zelt eingeräumt werden, um die Sanlerungs
massnahmen auszuführen. 
Wenn im BnzeHall durch diese Sanierungsmassnahmen in
nerhalb dieser Sanierungsfrist ein wohlerworbenes Wasser-

. nutzungsrecht eingeschränkt wird, stellt sich die Entschädi
gungsfrage. Diese soU so gelöst werden, wie sie überall gelöst 
wird, wenn Grundeigentum eingeschränkt wird. Die wohler
worbenen Rechte für die Wassernutzung unterstehen densel
ben Regeln. Das Bundesgericht hat das kürzlich, in einem Ent
scheid vom 3. November 1987, wieder festgestellt Also war
den nur-dort Entschädigungen zu leisten sein; wo die Be
schränkung aufgrund dar Restwassermenge einem Eigen
tumseingriff gleichkommt, der wie eine Enteignung wirkt Aus 
meiner Ueberzeugung ist das beispielsweise dann' nicht der 
Fall, wenn lediglich um fünf Prozent reduziert wird. 
Wenn Sie dieser25jährigen Anpassungsfrist zustimmen, dann 
haben wir die Aussicht, dass wir die Realisierung dieser Rest
wasserbestitnmungen noch erleben, dass wir selbst also es 
noch erleben, dass in diesen Bächen und Flüssen wieder 
Wasservorhanden Ist 
Wenn Sie heute nicht sicher sind, ob das wirklich die richtige 
Uebergangslösung Ist, wenn Sie schwanken zwischen er
stens dem, was uns der Bundesrat vorschlägt, zweitens dem, 
was ich Ihnen mit diesen 25 Jahren vorschlage, und drittens 
der Initiative, die das sofort realisieren will, dann bitte ich Sie 
zuzustimmen, damit eine Differenz besteht und im Rahmen 
des Differenzbereinigungsverfahrens doch noch eine ange
messene und korrekte Uabergangsregelung für diese Rest
wasserfrage gefunden werden kann. 
Ich bitte Sie daher, meinem Antrag zuzustimmen. 

Flscher-Häggllngen: Ich möchte Sie bitten, den Antrag David 
abzulehnen. 
Eine Wassernutzung basiert auf einer Konzession. Und eine 
Konzession wird ausgehandelt, sie dauert vielleicht 60, 80 
Jahre, und es wird auch eine Entschädigung zum voraus fest
gelegt Wir können nicht eine Konzession, die rechtsgültig er
teilt worden Ist, nachher einfach mit einem Bundesgesetz ab
ändern. Das Ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Jedenfalls 
müsste nicht nur der Ausfall entschädigt werden, sondern vie
les mehr. 
Die Werke sind auch auf eine gewisse Rentabilität ausgerich
tet Es braucht Abschreibungen, die genäu auf diese Zelt fest-
gelegt sind. . 
Wir haben gestern einen Stopp für den Ausbau unserer Was
serkräfte statuiert Wir haben gehört, es sollen im laufe der 
nächsten 25 Jahre fünf Prozent unserer Elektrizitätserzeugung 
abgebaut werden. Ich kann mir vorstellen, dass sehr bald 
, lOCh I nehr 110rlangt wird. Wir müssen uns letztlich auch be
wusst sein, wo wir am Schluss die Elektrizität hernehmen. 
Diese Frage hat mir bis heute noch niemand beantwortet Man 
sagt immer,, man könne einsparen. Wir stellen aber fest. dass 

70-S 

der Elektrizitätsverbrauch Jahr für Jahr wächst Alle anderen 
Behauptungen entsprechen nicht der Realität Wir wissen, 
dass die moderne Wirtschaft in Zukunft mit der ganzen Infor
matik, mit der Uebertragung und auch mit dem öffentlichen 
Verkehr bedeutend mehr Elektrizität brauchen wird als in der 
Vergangenheit. Darum können wir diesem Antrag nicht zu
stimmen. 
Ich bitte Sie, schon aus rechtlichen Gründen im Zusammen
hang mit den Konzessionen, den Antrag von Herrn David ab
zulehnen. 

Rilttlmann, Berichterstatter: Wir lehnen den Antrag von Herrn 
David ab, weil er ein ganz neues Konzept bringt, welches ziem
lich genau das Gegenteil von dem beinhaltet, was wir nachher 
in Artikel 82 zu behandeln haben. Ich kann zum voraus sagen, 
dass wir auch dort für Ablehnung plädieren werden. 
Wir müssen auch - aber das ist für viele unter Ihnen wahr
scheinlich kein Argument-die finanziellen Konsequenzen se
hen, die diese Sanierung Innerhalb von 25 Jahren nach sich 
ziehen würde. Dazu kommt die Rechtmässigkeit der erteilten 
Konzessionen, wie sie Herr Rscher-Hägglingen soeben dar
gelegt hat. 
Ich persönllch lehne den Antrag David ab. 

M. Rebeaud. rapporteur: Les deux rapporteurs sont d'accord 
pour vous recommander de rejeter l'amendement presente 
par M. David qui propose une acceleratlon considerable da 
l'executlon des dlspositlons sur las debits mlnimums, acce
leratlon qul ne serait plus compatlble avec las sommes qul se
ront mises adlspositlon de 1a Confederatlon pour las compen
satlons _qua nous venons d'accepter. Elias sortent de notre 
systeme et, pour evlter des lncoherences, nous devons refu
ser cet amenr;iement 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag David 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 82bls (neu) 
Antrag Schmldhalter 

39Stlmmen 
58Stlmmen 

Bel einer Aenderung QderErgänzung einer bestehenden Was
serrechtskonzession oder einer Baugenehmigung einer erteil
ten Wasserrechtskonzession gelten die Restwasserbestim
mungen dieses Gesetzes erst ab dem Zeitpunkt der Beendi
gung der ursprünglichen Wasserrechtskonzession bzw. -be
willlgung. 

Art. 82bls (nouveau) 
Proposition Schmidhaiter 
Lorsqu'une ancienne concession de droits d'eau ou une auto
risatlon de construire accordee en vertu d'une nouvelle con
cesslori est modffiee ou completee, les dlspositions de 1a 
presente lol reglssant les debits residuels ne sont applicables 
qu'a l'expiratlon de la concession ou autorisatlon initiale. 

Schmldhalter: Ich habe hier einen Antrag eingegeben im In
teresse der Gemeinden. 
Fall 1: Die Gemeinden haben ein Interesse, dass die Partner
gesellschaften die Kraftwerke erneuern. 
Der zweite Fall ist der vorgezogene Heimfall. Bel der Grande 
Dixence wird neu eine Milliarde Franken investiert, und es blei
ben nur noch vierzig Jahre Konzessionsdauer. Die Gemein
den haben mit dar Grande Dixence einvernehmllch verhan
delt, und man ist zum Schluss gekommen, dass man über 
diese Zeit von vierzig Jahren die gesamte Investition auf dem 
nassen Teil, der gratis zurückkommt, nicht abschreiben und 
amortisieren kann. Also mussten diese Gemeinden mit der 
Grande Dlxence einen neuen Konzessionsvertrag mit einem 

· sogenannten vorgezogenen Heimfall aushandeln. Es ist klar, 
dass in diesem Moment die rechtliche Frage entsteht Ist nun 
für diese Aenderung der Konzession die Einführung der neu 
beschlossenen Restwassermengen auch massgebend? Das 
wäre nicht im Interesse dieser Gemeinden. 
Der erste Fall Ist noch schwerwiegender. Da wird eine Erneue-
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rung vorgesehen, und auch hier muss man im Konzessions
vertrag gewisse Aenderungen vornehmen. Es muss also ein 
abgeänderter Vertrag ausgehandelt werden. Bei dieser Situa
tion stellt sich auch wieder die Frage: Ist nun diese Konzes
sionserneuerung entscheidend, so dass die wohlerworbenen 
Rechte für die Zeit, die die Konzession noch dauert. dahinge
hen? 
Daher möchte ich Sie bitten, diesen Antrag heute abend um 
zwanzig nach zehn Uhr als kleines Erfolgserlebnis für den Ver
fechter der Interessen dieser Gemeinden anzunehmen. 

RüWmann, Berichterstatter: Ich habe Ihnen bereits angekün
digt. dass ich auch für die Ablehnung des Antrags Schmidhal
ter bin. Er will - in den Fällen, in denen die Konzession vor Ab
lauf der Konzessionsdauer geändert wird - die Restwasser
mengen erst nach Ablauf der ursprünglich gegebenen Kon
zessionsdauer gelten lassen. Das kann nicht die Meinung der 
Revision des Gewässerschutzgesetzes sein. 
Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. 

M. Rebeaud, rapporteur: Nous avons tout a l'heure refuse la 
proposition de M. David qui voulalt acc6Ierer l'appllcation des 
deblts minimums. M. Schmldhalter veut maintenant ralentlr· 
l'application. Par souci d'equlte, nous davons aussl refuser la 
propositlon de M. Schmldhaiter. 

~dent: Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass 
wir nach Verabschiedung dieses Gesetzes· noch die Abstim
mung über die Volksinitiative vorzunehmen haben. 

Abstimmung--Vota 

32Stimmen 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

. Tltre et preambule, art. 1 
Proposition_de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats . 

Angenommen-Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

1 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Rechstelner, Ammann, Longet Loretan, Mauch Ursula, 
Oester, Rebeaud, Schüfe) 
• ••• die Initiative anzunehmen. 

Art.2 
Proposition de 1a commission 
Majorlte 
Adherer a 1a declsion du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(Rechsteiner, Ammann, Longet Loretan, Mauch· Ursula, 
Oester, Rebeaud, Schüfe) 
•••• d'approuver l'lnitlative. 

Abstlmmung-Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
FOr den Antrag der Minderheit 

51 Stimmen 
45Stimmen 

Für den Antrag Schmldhalter · 
Dagegei:, 51 Stimmen Gesamtabstimmung-Votesur /'ensemble 

Art. 83 und 84 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.83et84 
Proposition de 1a commlsslon , 
Adherer a ta decislon du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Antrag Wiederkehr 
Rückkommen auf Artikel 32 

Proposition Wiederkehr 
Revenir sur l'artlcle 32 

Präsident: Der Antrag Wiederkehr Ist zurückgezogen worden. 

Gesamtabstimmung- Votesurl'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat-Au ConseH des Etats 

Abschrelbung-Classement 

1 

73Stimmen 
12Stimmen 

Präsident: Der Bundesrat beantragt gemäss Seite 1 der Bot.: 
schaft die Abschreibung von Vorstössen., 

Zustlmmung-Adhesion 

A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative cczur Rettung 
unserer Gewässer» 
Arrite federal concemant l'lnltlatlve populalre ccpour la 
sauvega~e de nos eaLDO> 

Detailberatung-Discussion par articles 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

Schluss der Sitzung um 22.25 Uhr 
Laseance est/eveea 22 h 25 

60Stimmen 
37Stlmmen 



Votations finales 1804 

87.036 

Rettung unserer Gewässer. 
Volksinitiative und Gewässerschutzgesetz. 
Revision 
Sauvegarde de nos eaux. 
Initiative populalre 
et loi sur la protection des eaux. 
Revision 

Siehe Seite 1074 hlervor-Voir page 1074Cklevant 
Beschluss des Ständerates vom 8. Oktober1989 
Declsion du Conseil des Bais du 6 octobre 1989 

A. Bundesbeschluss über die Volkslnitlatlve «mr Rettung 
unsererGewissel'I> 
Antte f6deral concernant l'lnttlative populalre «pour la 
t38UY8garde de nos ea~.- · . 

Schüle: Dieser Bundesbeschluss enthält die Empfehlung an 
Volk und Stände, die Initiative zur Flettung unserer Gewässer 
abzulehnen. 
Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie diese Empfehlung Im 
Juni nur mit 51 zu 45 Stimmen beschlossen haben, ähnlich 
knapp wie die Kommission mit 10zu 8 Stimmen. 
Die Mehrheit dieses Rates war aber der Meinung, dass dle In
itiative berechtigte Anliegen enthält und dass darum ein indi
rekter Gegenvorschlag zu erstellen sei in Form einer gezielten 
und wirksamen Revision des Gewässerschutzgesetzes. 
Als Mltgßed dleses Initiativ-Komitees stelle ich fest, dass der 
Ständerat bzw. seine Kommission In dieser Frage eine de
struktive Haltung einnimmt und seit Juni keine Sitzung zum 
Gewässerschutzgesetz abgehalten hat Wann die letzte, ab
schliessende Sitzung dleser, Kommission stattfinden wird, 
weiss nicht einmal ihr«heftiger- Präsident. Die Initianten sind 
heute nicht In der Lage, sich einen Rückzug der Volksinitiative 
zu überlegen. . • "' 
Ich bitte Sie, diesen Bundesbeschluss abzulehnen, auch als 
Hinweis an den Ständerat, nun endlich vorwärts zu machen, 
wie er das selbst beim von Ihm abgelehnten Restwasserbe
schluss selneizelt In Aussicht gestellt hat 
Als wir die negative Abstimmungsempfehlung beschlossen 
haben, Ist die Nationalratsmehrheit davon ausgegangen, dass 
der Initiative eine echte Alternative gegenüberzustellen sei. 
Diese Voraussetzung Ist ~!)Ute aufgrund der Haltung des Stän
derats nicht mehr gegeben 
Ich bitte Sie, konsequent zu bleiben und diesen Bundesbe
schluss mit der negativen Abstimmungsempfehlung abzuleh
nen. 

Schlussabstimmung- Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes· 
Dagegen 

An den Bundesrat-All Conseilfederal 

79Stlmmen. 
69Stlmmen 

N 6 octobre 1989 
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Rettung unserer Gewässer. . 
Volksinitiative und Gewässerschutzgesetz. 
Revision · 
Sauvegarde de nos eaux. 
Initiative populalre · · 
et lol sur la protectlon des eaux., 
Revision 
Siehe Jahrgang 1989, Seite 1804-Voir annee 1989, page 1804 
Beschluss des Ständerates vom 5. Dezember 1989 
Declslon d1( Conseil des Etats du 5 decemt>re 1989 

Differenzen-Dlvergences 

Ordnungsantrag Seiler Hanspeter 
Die Differenzen sind: 
1. noch im La~ dieser Session zu behandeln: 
2. falls nötig, wird die Sitzung vom 22. März 1990 verlängert. 

Ordnun'gsantrag Co/umberg 
Die Differenzen sind noch am gleichen Abend, 21. März 1990, 
zu behandeln. 

Motion d'ordre Seiler Hanspeter 
Traiter les divergences: -
1. encore durant la session; 
2. en prolongeant, au besoln, la seance du jeudi 22 mars 1990. 

Motion d'ordre Columberg 
'rraiter les dlvergences encore le soir meme, 21 mars 1990. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Wie Ihnen bekannt ist bzw. noch 
in Erinnerung sein dürfte, hat der Ständerat die Vorlage der 
Gewässerschutzgesetzrevision In der Herbstsession 1988 be
raten und verabschiedet Sie hinterliess erhebliche Differen
zen zum Entwurf des Bundesrates. Unser Rat behandelte die 
Materie in der Sommersession 1989 und schuf zusätzliche Dif-

ferenzen :zum Ständerat. Dieser wiederum nahm in der Winter
session 1989 den ersten Anlauf zur Differenzbereinigung, 
wobei er von den insgesamt 28 Differenzen 9 durch Zustim
mung zum Nationalrat eliminierte; es bestehen also immer 
noch 19 Differenzen. 
Unsere Kommission ging an zwei Sitzungstagen wieder über 
die Bücher und beantragt Ihnen bei 8 Differenzen Zustim
mung zum Ständerat Zusätzlich schlägt sie bei 4 Differenzen 
im Sinne einer konstruktiven Konfliktlösung einen neuen 
Text vor. 7 Minderheitsanträge, die Sie auf der Fahne vorfin
den, wurden zu den Beschlüssen unserer Kommission einge
reicht Und schliesslich haben Sie bis jetzt 1 O Einzelanträge 
auf Ihrem Pult vorgefunden. Sie sehen also, dass noch rela
tiv viel Konfliktstoff vorhanden ist, insbesondere wenn man 
berücksichtigt, dass es vier Schwerpunktthemen bei der bis
herigen Beratung der Gewässerschutzgesetzrevision gibt, die 
· bis anhin nicht auf einen gemeinsamen Nenner gebracht 
werden konnten. Es sind dies der qualitative Gewässer
schutz in der Landwirtschaft (Art 14-16), der Schutz der 
natürlichen und naturnahen Gewässer (Art 28a und 28b), 
die Sicherung angemessener Restwassermengen (Art 29 
bis 36) und schllessllch die Problematik der Abgeltungen für 
den Verzicht auf Wasserkraftnutzungen (Art 75 Ziff. 6, Aende
rung des Wasserrechtsgesetzes). Wir werden bei der Behand
lung der einzelnen Differenzen, zu denen Sie in der Zwischen
zeit noch verschiedene Zusqhriften erhalten haben, darauf 
zu sprechen kommen. 
Man hat mir gemeldet, dass die Fraktionssprecher kurze 
Erklärungen zu den Behandlungen in ihren Fraktionen at,.. 
geben möchten. Es wäre der Behandlung wohl dienlich, 
wenn Sie dem zustfmmen würden, damit die Fraktionsspre
cher bereits jetzt die Stellungnahmen ihrer Fraktionen zu den 
Schwerpunktthemen bekanntgeben können. . 
Ich würde nachher bei Artikel 14- das ist die erste Differenz 
- wieder das Wort ergreifen. 

' M. Rebeaud, rapporteur: Le fasse reste profond entre le 
Conseil des Etats et la commission de votre consell sur les 
points essentlels de cette revislon de loi sur Ia protection des 
eaux. Jene repeterai pas 18$ chiffres quevousa lndlques taut a 
!'heure Je president de la commlssion. 11. faut slmplement sa
voir que, surtrois sujets de controverse lmportants, votre com
mlsslon vous propose de maintenir les posltions anterleures 
du Conseil national contre l'avis du Conseil des Etats. Ce sont: 
l'article 14, a savoir la reglementatlon 'concernant le rapport 
entre la surtace agricole et le nombre de tetes de betail con
senti aux agrlculteurs; l'article 32, a savoir la questlon centrale 
des debits minimums; enfin l'article 75 qul conceme la possi
bilite pour la Confederation de percevoir une taxe sur Ia pro
duction d'electriclte pour financer une compensation aux 
regions qui auraient a sublr un prejudlce economique du falt 
des debits mlnimaux. Cet article est maintenu par votre com
mlssion contre l'avis du Conseil des Etats qul aurait voulu Ie 
supprimer. · 
Sur ces trois polnts nous rlsquons d'avolr des debats impor
tants, outre ceux concemant l'article 28 apropos duquel votre 
commission s'est ralliee d'extreme justesse a la proposition -
du Conseil des Etats qui a voulu Ie supprimer. Cet article re-

. prend en partle Ies revendlcations de l'lnitlatlve pour la protec-
tion des eaux. · 
Cela nous mene a estimer qua les debats dureront plus long
temps qua las deux heures et dix minutes qua nous laisse le 
programme: Puisque nous all<;>ns avoir un brat debat d'entree 
en matiere partielle sur ces divergences, je souhaiterais qua 
nous decidions, soit tout de suite, soit apres le debat d'entree 
en matiere, d'une question de principe et d'organisation, a sa
voir si nous allons ce soir Jusqu'a la fln de l'ellr,nlnatlon des dl• 
vergences, ou plutOt jusqu'a la finde la loi car je ne crols pas 
qu'on eliminera toutes les dlvergences aujourd'hui, ou blen sl 
nous decidons d'interrompre de toute fai;on a 19 heures ce 
soir, auquel cas nous devrons prevolr la suite des debats de
maln apres-midi. C'est important pour le Conseil fecteral mais 
aussi pour ceux d'entre nous qui ont prls des engagements 
apres 19 heures ce soir et qui doivent savoir s'ils devront y re
noncer ou s'ils peuvent las confirmer. Je remercieral notre 
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president de proceder a la clarification necessaire de maniere 
a ce qu'on ne se trouve pas dans une situation impossible a 19 
heures. 

Le president: Je precise qu'il n'y a pas de debat general 
d'entree en matiere._Nous discutons sur les divergences, etles 
remarques generales se feront apropos des articles, et notam
ment de l'article 14. 
En ce qui conceme notre programme et l'horaire de ce soir, de 
nombreux parlementaires ont effectivement pris des engage
ments en vertu du programme qui avait ete prepare et qui 
prevoyait la fln des debats a 19 heures. 
M. Hanspeter Seiler va presenter une motion d'ordre pour dire 
qu'il souhaite qua cette loi seit mise saus toit et que la discus
slon concemant les divergences ait lieu cette session. C~a si
gnifie que nous interromprons ce soir les debats pour les re
prendre demain apres-midi avec M. Cotti, conseiller federal, 
au cas ou nous n'aurlons pas termine la discussion ce soir, 
avec une prolongation eventuelle des discusslons demain 
soir. Teile est la propositlon qua je vous fais, qul releve d'ail- . 
leurs de nombre.uses remarques de parlementaires et de la 
motion d'ordre de M. Hanspeter Seiler. 
M. Columberg souhaite faire une autre propositlon. 

Columberg: Ich habe die Ausführungen unseres verehrten 
Präsidenten gehört, aber es ist unzweckmässlg, die Debatte 
zu unterbreche!'). Ich stelle den Ordnungsantrag, dass wir so 
lange debattieren, bis die Differenzen bereinigt sind. Das dau
ert vielleicht bis 19.30 Uhr, aber soviel Zeit können wir noch 
aufwenden, denn es ist unmöglich, mitten in einem Gese1z die 
Debatte zu unterbrechen. 
Ich bitte Sie, darüber abzustimmen. 

Le presldent: Nous avons une contre-propOsitlon a celle de 
M. Seiler. M. Columberg suggere de poursuivre ce soir les 
debats jusqu'a la fln de nos travaux concemant ces divergen
ces. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Machen Sie sich keine falschen 
Hoffnungen. Es ist beinahe 17 Uhr. Aufgrund der Diskussio
nen in der Kommission haben wir geschätzt, dass die Ver
handlungen vier bis fünf Stunden dauern werden. 
Wenn Sfe sich einschränken wollen, Ist das selbstverständlich 
Ihre Sache, aber ich glaube doch, dass wir diese wichtigen Dif
ferenzen nicht in einer Aufbruchsstimmung erledigen oder ab
würgen sollten. 
Wenn wir heute abend die Verhandlungen beenden wollen, 
dann wird es-wenn viele von Ihnen aufgrund des Programms 
noch anderweitige Verpflichtungen eingegangen sind - so 
sein, dass wenige Leute hier anwesend sein werden, um an 
den wichtigen Abstimmungen teilzunehmen. Darauf möchte 
ich Sie aufmerksam machen. 
Wenn wir nur drei Stunden verhandeln müssen, bin ich froh, 
aber Ich glaube, das ist das Minimum, das wir einplanen müs
sen. 

Seiler Hanspeter: Wir hatten in der ersten Sessionswoctie den 
Mittwoch nachmittag frei; das scheint sich zu rächen. Wir lau
fen Gefahr, dass die Beratung dieses Gesetzes wiederum ver
schoben wird oder zumindest nicht zu Ende geführt werden 
kann. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass breite Kreise der Bevölke
rung und sehr viele Organisationen erwarten, dass wir die Dif
ferenzen im Gewässerschutzgesetz in dieser Session zu Ende 
beraten, sonstverzögert sich das Ganze wiederum um minde
stens ein Vierteljahr. Wenn ich die Uhr konsultiere und das 
morgige Programm ansehe, schwant mir eben in dieser Hin
sicht Böses: Ich befürchte, dass wir nicht durchkommen. 
Ich möchte Ihnen doch beliebt machen, dass wir das Gewäs
serschutzgesetz bzw. die Differenzen in dieser Session zu 
Ende zu beraten, entweder heute abend-da könnte Ich mich, 
wenn genügend Präsenz vorhanden ist, Herr,, Colur,bera an
schliessen - oder morgen. Das wäre für mich zweite Priorität 
Aber wichtig ist, dass wir das Gesetz zu Ende beraten. 
Das Parlament wird ja nicht daran gemessen, wie lange oder 

50-N 

wie kurz es tagt, sondern ob es die wichtigen Geschäfte in ei
ner Session zu Ende berät 
Ich möchte Ihnen diesen Antrag zur Genehmigung empfeh
len. 

Abstimmung- Vota 

Für den Ordnungsantrag 
Seiler Hanspeter offensichtliche Mehrheit 
Dagegen Minderheit 

Für den Ordnungsantrag Columberg 58 Stimmen 
Dagegen 57 Stimmen 

Art. 14Abs. 3, 3bls, 3ter 
Antrag dar Kommission 
Mehrheit 
Abs.3 
Der Betrieb muss über eine so grosse eigene, gepachtete 
oder vertraglich gesicherte Nutzfläche veriügen, dass auf 1 ha 
höchstens drei Düngergrossvieheinheiten entfallen. Befindet 
sich die vertraglich gesicherte Nutzfläche oder ein Teil davon 
ausserhalb des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereichs, so 
dürfen nur so viele Nutztiere gehalten werden, dass minde
stens die Hälfte des im Betrieb anfallenden Hofdüngers auf der 
eigenen oder gepachteten Nutzfläche verwertet werden kann; 
dabei darf auf 1 ha Nutzfläche höchstens der Dünger von drei 
Düngergrossviehelnheiten ausgebracht werden. 
Abs.3bls 
Festhalten 
Abs.3tet 
Der Bundesrat kann Ausnahmen von den Anforderungen an 
die Nutzfläche vorsehen für: 
a die Geflügel- und die Pferdehaltung sowie für bestehende 
kleinere und mittlere Betriebe mit übriger Nutztierhaltung; 
b. die Betriebe, die Aufgaben im öffentlichen Interesse eriüllen 
(Abfallverwertung, Forschung usw.). 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit • 
(Massy, Bergar, Savary-Waadt) 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3bls 
Der Bundesrat regelt die Härtefälfe. 
Abs.3ter,4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Wiederkehr 
Abs.3 
Festhalten 

Antrag Ruckstuhl 
Abs.3 
•••• Befinden sich die vertraglich gesicherte Nutzfläche oder 
Teile davon ausserhalb des ortsüblichen Bewirtschaftungs
berelches, so muss mindestens die Hälfte des anfallenden 
Hofdüngers auf der Basis von drei DGVE pro Hektar auf der 
selbstbewirtschafteten Nutzfläche verwertet werden können. 

Antrag David 
Abs. 3 praabls (neu) 
Düngerabnahmeverträge bedürfen der Schriftform und der 
Genehmigung der zuständigen kantonalen Behörde. 

Antrag Diener 
Abs. 3quater (neu) 
(Zusatz zu Absatz 3ter gemäss Mehrheit) 
Der Bundesrat legt in einer Verordnung die Bedingungen für 
die Ausnahmen gemäss Artikel 14 Absatz3terfest. Diese müs
sen in Uebereinstlmmung mit Artikel 1 stehen. Die bewilligten 
Ausnahmen werden jährlich vom Bundesrat veröffentlicht 
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Eventualantrag Berger 
(für den Fan; dass der Antrag der Minderheit abgelehnt wird) 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3bis . 
Mindestens die Hälfte der eigenen, gepachteten oder vertrag-

' lieh gesicherten Nutzfläche muss sich im ortsüblichen Bewirt
schaftungsbereich befinden und die Verwertung- der Hälfte 
des im Betrieb anfallenden Hofdüngers sicherstellen; 
Abs.3ter 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 14 al. 3, 3bls, 3ter 
Proposition de la comm~lon 
Majorite 
A/.3 
L'exploitatlon doit dlsposer, an proprE!, en fermage ou par 
contrat, d'une surface utile equivalant a trois unltes de .gros 
betail-fumure (UGBF) au plus par hectare. Si la surface utile 
garantie par contrat ou une partle de CE!lle-ci est situee hors du 
rayon d'exploitatlon normal pour la localite, le nombre d'ani
maux de rente que l'on pourra garder ne devra pas exceder un 
nombre tel que la moitle au moins de 1a quantlte d'engrals de 
ferme provenant de l'exploitatlon puisse &tre epandue sur la 
surface utlle, en propre pu en fermage; la quantlte d'engrais 
que l'on pourra epandre par hectare ne devra pas depasser 
celle de 3 UGBF. 
Al.3bf& 
· Maintenir 
Al.3ter 
Le Conseil federal peut autQrlser des exceptions aux exlgen
ces concemant la surface utile pour: 
a. L'elevage de la volaille, la gardedes Qhevaux, ainsl que pour 
d'autres exploitatlons existantes, petites ou moyennes, qui 
pratiquent la garde d'animaux de rente; 
b. Les entreprises qul assument des täches d1nter6t public 
(recyclage des dechets, recherche, etc.). 
Al.4 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Massy, Berger, Savary-Vaud) 
A/.3 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Al.3bis 
Les cas de rigueur sont regles par le ConseH federal. 
Al.3ter,4 ' 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Wiederkehr 
Al.3 
Maintenir 

Proposition Ruckstuhl 
Al.3 ' 
Si la surface utile garantie par contrat est sltuee en tout ou par
tie hors du rayon d'exploitatlon normal pour la localite, la 
moitie au moins de 1a quantlte d'engrals de ferme provenant 
de l'exploitatlon, a ralson de trois UGBF par hectare, devra 

. pouvoir ätre epandue sur 1a surface utlle en propre. 

Proposition David 
Al. 3 praebls (nouveau) 
Les contrats de prise en charge d'engrais revätiront la forme 
ecrite et seront soumls a l'agretnent de l'autorite cantonale 
competente. 

Proposition Diener 
Al. 3quater (nouveau) 
(amendement a l'allnea 3ter, verslon de la majorite) 
Le Conseil federal definit dans une ordonnance les conditions 
requlses pour l'octroi des exceptions prevues a l'article 14, 
alinea 3ter. Ces conditions seront conformes aux dlspositions 
d.e l'artlcle 1er. Le Conseil federal rend publique chaque 
annee les exceptions autorisees. -

Proposition subsidiaire Berger 
(en cas de rejet de la proposition de minorite) 
Al.3 
Adherer a la deqision du Conseil des Etats 
Al. 3bis . 
La moitie au moins de la surface utile en propre, en fermage ou 
garantie par contrat se situera dans un rayon normal d'exploi
tation pour la localite et devra etre en mesure d'assurer l'epan
dage de la moitie de l'engrais deferme prov~nant de l'exploita
tion. 
A/.3ter 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Rüttlmann, Berichterstatter: Die erste Differenz ist bei Artikel 
14: Sie erinnern sich, dass wir am 19. und 20. Juni 1989 eine 
homerische Diskussion über diesen Artikel geführt haben, so 
dass verschiedenen Mitgliedern des Rates nicht die Galle, 
sondern diesmal die Gülle hochkam. Selbstverständlich wol
len und können wir im Rahmen der Differenzbereinigung nicht 
alles wiederholen. Nur soviel - dies sei vorausgenommen -: 
Die schweizerische Landwirtschaft und ihre Organisationen 
stehen nach wie vor zu einem Wirksamen, qualitativen Gewäs
serschutz, auch wenn dieser .fn der Volksinitiative zur Rettung 
unserer Gewässer nicht gefordert worden war. 

' Gewisse Entwicklungen in Bächen und Seen zeigten in den 
letzten Jahren auf, dass bestimmte Korrekturen bei der Nutz
tierhaltung bzw. bei der Düngerausbringu'ng unumgänglich 
wurden. Leider produzieren unsere Nutztiere nicht nur Fleisch, 
Milch und Eier, sondern hinterlassen auch Exkremente, die 
entsorgt werden müssen. 
Die Landwirtschaft ihrerseits darf vom Staat und den politisch 
Verantwortlichen erwarten, dass die Vorschriften und Mass
nahmen im Gewässerschutzgesetz einerseits sinnvoll, zielge
richtet und praktizierbar, anderseits aber auch kontrollierbar 
sind, so dass keine Rechtsungleichheiten entstehen. Mit den 
drei Düngergrossvieheinhelten hat sie sich längst abgefunden · 
1,md auch damit, dass Ausnahme-- und Härtefälleklauseln in 
keinem Fall gestatten dürfen, mehr Dünger auf die bestimmte 
Flächeneinheit auszubringen. 
Der Ständerat hat Absatz 3 von Artikel 14 in seiner ersten Bera
tung sogar verschärft, indem er den kantonalen Behörden ein
räumte, die zulässigen Düngergrossviehelnheiten herabzu
setzen, wenn Bodenbelastbarkeit, Höhenlage und topografi
sche Verh~lsse dies erfordern. 
Drei Minderheitsanträge im Ständerat befassten sich aller-. 
dings auch mit der Frage der Aufbereitung von Hofdünger, 
.nachdem seit Jahren beträchtliche Mengen solcher Naturdün
ger In unser Land importiert werden. Weil aber im Ständerat of
fenbar die drei Düngergrossvieheinheiten nicht als sakrosankt 
erwähnt wurden, lehnte der Ständerat die Anträge samt und 
sondersab. 
Die nationalrätliohe Kommission suchte dann nach einer Lö
sung, um kQnftlg technische Möglichkeiten - sofern sle sich 
energie- und umweltpolitisch als ve~tbar erweisen sollen -
nicht von vornherein gesetzlich zu verbauen. Eine Ausnahme
regelung wurde daher hauptsächlich und vorwiegend für die 
Klein- und Mittelbetriebe geschaffen, die in den letzten Jahren 
auf der Suche nach Zusatzeinkommen von offizieller Seite auf 
Aufstockungsmögllchkelten verwiesen wurden, wie zum Bei
spiel Legehennen- oder Mastpoulethaltung. Heute haben sie 
wohl ,einen Zusatzverdienst, aber zuwenig Fläche für die Tier
haltung. 
Die Kommission nahm in die Artikel 14, 15 und 16 die Möglich
keit technischer Aufbereitung auf, gab aber klar zu verstehen, 
dass diese nur für In Absatz 3ter genannte, vom Bundesrat vor
zusehende Ausnahmefälle gelten dürfe. 
Zwei Wochen vor der Behandlung im Rat fand bekanntlich die 
Volksabstimmung über die Kleinbauern-Initiative statt, die nul' 
knapp verworfen wurde. Man las aus diesem Ergebnis heraus, 
dass das Schweizervolk den bodenunabhängigen Landwirt
schaftsbetrieben, dem Güllentourismus und den Tierfabriken 
- was immer man darunter versteht - den Kampf ansagen 
wolle. 
Unsere Kommission bzw. deren Ausschuss für Artikel 14 trat in 
der kurzen Zwischenzeit nochmals zusammen und ent-
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wickelte den vielgerühmten, aber auch vielgegeisselten An
trag Tschuppert/Mauch Ursula, der die Flächen6indung von 
50 Prozent Eigen- oder Pachtland stipulierte. Das heisst, bo
denschwache Tierhaltungsbetriebe hätten die Tierbestände 
massivzu reduzieren; bodenlose hätten überhaupt zu liquidie
ren, auch wenn sie genügend Abnahmeverträge - zum Bei
spiel mit reinen Ackerbaubetrieben -vorweisen könnten. 
Diese kurzfristige Umkrempelung von Artikel 14 innert zwei 
Wochen setzte unsere Kommission - mit einem gewissen 
Recht - dem Vorwurf aus, sie hätte kein klares Konzept und 
ihre Anträge seien hinsichtllchen möglicher Konsequenzen 
zuwenig abgesichert. , 
Auch im Ständerat kritisierte man unsere Beschlüsse zum Teil 
heftig und lehnte sie mit 22 zu 19 Stimmen ab. Die Kritik- übri
gens auch ausserhalb des Ständerates - konzentrierte sich 
vor allem auf zwei Ebenen: Erstens würden wir mit dem Ge
wässerschutzgesetz landwirtschaftliche Strukturpolitik betrei
ben. Zweitens sei die Ausnahmeregelung zu weitreichend und 
könne kaum überwacht werden. Die eigentlichen Gewässer
schutzzlele würden damit unterlaufen. 
Unsere Kommission schlägt Ihnen daher eine neue Fassung 
von Artikel 14 vor: einerseits, um teilwei~ berechtigter Kritik zu 
begegnen, und anderseits, um dem Ständerat ein Efnschwen
ken auf unsere Fassung zu ermöglichen. Ihre Merkmale sind 
folgende: Die 50-Prozent-l(lausei wird im Prinzip beibehalten. 
Sie wird also nicl:tt verwässert, sondern lediglich flexibilisiert, 
indem die Anforderung von mindestens der Hälfte eigener 
.oder gepachteter Räche ausserhalb des ortsüblichen Bewirt
schaflungsbereichs verlegt wird. Damit können sinnvolle·Part
nerschaften.zwischen Nachbarn innerhalb dieses Bereichs
zum Beispiel zwischen einem klelnflächlgen Betrieb mit Tier
haltung und einem Ackerbaubetrieb ohne Vieh-weitergeführt 

' · werden, ohne dass die gewässerschutzpolitischen Ziele miss
achtet werden. 
Das heisst mit anderen Worten, dass innerhalb des ortsübli
chen Bewirtschaftungsbereiches Verträge für die Düngeraus
brlngung nur soweit abgeschlossen werden können, als die 
Gesamtbelastung die drei Düngergrossvleheinheiten nicht er
reicht Ausserhalb dieser Zone gilt jedoch die Bodenbindung 
absolut, und die Tierzahl muss ganz oder teilweise reduziert 
werden, wenn nicht die Hälfte des anfallenden Hofdüngers auf 
die eigene oder die gepachtete Fläche ausgebracht werden 
kann. 
Diese neue Formulierung ist nicht nur ein Kompromissange
bot an den Ständerat. sondern sie hat effektiv folgende Vor
teile: 
1. DerGüllentourlsmus über grosse Distanzen kann unterbun
den werden. Das Beispiel eines Herrn Schwab aus dem Thur
gau, das anfangs letzter Woche mit Blick auf unsere Verhand
lungen in den Medien plakatiert wurde, spricht für sich. Dieser 
Schweinehaltungsbetrieb müsste nicht nur aus eigenem An._ 
trieb, sondern ganz klar nach unserer neuen Fassung liquidie
ren, weil er die Gülle nicht mehr im ortsüblichen Bewirtschaf
tungsbereich abbringt, sondern über 20 oder 30 km hinaus 
abtransportiert 
2. Güllenverträge können durch die kantonalen Gewässer
schutzämter besser kontrolliert werden, nicht nur ihr Vorhan
densein, sondern auch ihre Einhaltung innerhalb der Ge
meinde. 
3. Die Massnahmen haben nun wirkl~h eine gewässerschutz
politlsche Ausrichtung erhalten. · 
4. Der Vorwurf der Strukturpolitik mittels Gewässerschutz
gesetz entfällt 
5. Die sogenannten Tierfabriken müssen ohnehin gemäss 
Höchstbeständeverordnung des Landwirtschaftsgesetzes auf 
den 1. ·Januar 1992 abgebaut werden. 
6. Die Ausnahmeregelung gemäss Absatz 3ter kann einge
schränkt und damit besser kontrolliert werden. 
Zu Litera a: Von den Exkrementen cler Geflügel- und Pferde
haltung fällt lediglich Trockenmist an. Dieser kann ohne Pro
bleme zu Naturdünger aufbereitet werden. Mittlere und klei
nere bestehende Betriebe mit übriger Nutztierhaltung haben 
in den letzten Jahren sogenannte innere Aufstockungen, vor
wiegend in der Geflügelhaltung, vorgenommen. Damit sie 
diese Zusatzeinkommensmöglichkeiten nicht wieder verlieren 

und damit getätigte Investitionen hicht entwertet würden, 
könnten diese den Dünger über drei Düngergrossviehein
heiten pro Hektare hinaus aufbereiten und vom Betrieb weg
schaffen. 
Zu Litera b: Diese Möglichkeit auch den Abfallverfütterungs
und Forschungsbetrieben im öffentlichen Interesse zuzuge
stehen, war bisher unbestritten. 
Beachten Sie bitte folgendes. Es geht nur um bestehende 
Klein- und Mittelbetriebe. Neue Aufstockungen werden vom 
Bundesamt für Landwirtschaft und vom Buwal schon seit 
einiger Zeit nicht mehr bewilligt, wenn sie dadurch die drei 
Düngergrossvieheinheiten pro Hektare überschreiten wür
den. Güllenabnahmeverträge über die 50 Prozent hinaus 
dürfen selbstverständlich nur abgeschlossen werden, soweit 
dieser ortsübliche Bereich insgesamt oder die einzelnen 
Betriebe die -drei Düngergrossvieheinheiten nicht schon er
reicht haben. 
Die DefinitiQn des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereiches 
praktizieren wir bereits im Pachtrecht Dort versteht man un
ter diesem Rayon das eigene Dorf und den äusseren Ring 
angrenzender Nachbardörfer. 
Der Schweizerische Bauernverband, der sich hinter diese 
neue Formulierung stellt, geht davon aus, dass der 
10-km-Kreis der Milchkontingentierung den ortsüblichen Be
wirtschaftungsbereich sprengt und damit für das Gewässer
schutzgesetz nicht in Frage kommen kann. Die Kommission 
hat daher in einer Eventualabstimmung diesen Antrag, der 
von Herrn Rutishauser eingebracht wurde, demjenigen von 
Herrn Massy, der Zustimmung zum Ständerat vorschlug -
jedoch mit einer Härteklausel bei Litera 3bis -, mit 16 zu 4 
Stimmen vorgezogen. In der definitiven Abstimmung ob
siegte die vorliegende Fassung mit 18 zu 2 Stimmen gegen
über der Fassung des Ständerates. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, dem Vermitt
lungsantrag zuzustimmen. 

M. Rebeaud, rapporteur: J'apporte une precision chiffree qui 
a quand meme son importance polltique pour la decision que 
nous devrons prendre tout a !'heure par rapport a ce que vient 
de nous exposer le president de la commission. 
Au Conseil des Etats, une minorlte proposait de se rallier a no
tre precedente version de l'article 14. Elle a recueilll 18 voix 
contre 21 en faveur de la proposltion que le Conseil des Etats 
nous presente aujourd'hui. L'ecartest donc tres faible, ce qui 
signifie qua nous sommes polltiquementautorlses a maintenir 
nos posltions (cf. proposition Wiederkehr) sans donner l'im
pression qua nous faisons preuve d'obstination coupable a 
l'egard de la Charnbre haute. 
Je vous demande quelques minutes pourpreciser un peu l'en. 
Jeu des modifications proposees, parce que le texte est assez 
alarnbique pour ne pas dire obscur. 
La premiere proposltion du Conseil federal visalt a Her le nom
bre d'unites de gros betail qu'un paysan peut detenir dans sa 
ferme a lasurface disponible pour epandre le lisler. Le Conseil 
des Etats l'a rep{ise avec une difference qui a l'air d'un petit 
detail mais qui est en realite extremement importante parce 
qu'elle porte sur la substance meme.11 a remplace «entfallen» 
par «ausbringen», ce qui theoriquement donne la possibilite a 
des agriculteurs de concentrer autant de betail qu'lls le veulent 
sur une exploitation, pourvu qu'lls disposent quelque part 
dans le pays d'un terrain ou pouvoir epandre le lisier produit 
dans leur exploltation. Le Conseil des Etats a donc ouvert une 
possibilite qua, a l'origine, le Conseil federal vouiait excture: le 
tourisme du llsier qui, gräce a des carnlons-cltemes ou a des 
wagons-clternes, pourrait etre epandu a l'autre bout de la 
Suisse. Cette SOiution n'a, en general, pas ete comprise en 
Suisse romande. Les Suisses romands et M. Berger n'y peu
vent rien car, dans la verslon franc;alse, on ne remarque au

. cune difference, puisqu'on parle a chaque fols d'epandage. 
Cela explique aussi un certain nombre de difficultes qua nous 
avons eues en commission. Les specialistes- M. Berger peut 
et:e considere comme l'un d'eux-et les non-specialistes de ia 
polltique agricole - j'en suis un - n'ont pas reussi a compren
dre ca dont il s'agissait II a verltablementfallu faire la tournee 

·des «popotes» pour s'apercevoir que les francophones 
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n'avaient rien compris a cette histoire qui, pourtant, est capi- · 
tale quant a I' application future de Ja loi. 
Cette distlnction est importante, car eile modifie fondamenta
lement Je sens des propositions de MM. Berger et Massy a l'ar
ticle 14. Je serais heureux de voir les Interesses monter a Ja~
bune tout a !'heure pour nous faire connai'lre leur prise de posi
tion par rapport a ce probleme. M. Massy croit avoir formule 
une proposition severe a l'egard de Ja liaison a operer entre Ja 
surface exploitee par un agriculteur et le nombre Gfe tetes de 
betail qu'il peut heberger dans son etable. Or, en realite, il a 
propose Je contraire en nous demandant de nous rallier au 
COnseil des Etats, puisque c'est Ja solution Ja plus laxiste. Si 
veritablement c'est ca qu'il souhaite ou s'il aete trompe par les 
erreurs ou les insufflsanC8$ de 1a traduction, II taut qu'il nous le 
dlse. Au cas ou M. Massy aurait ete trompe par les erreurs de la 
traduction, comme quelques-uns d'entre nous l'ont ete, II vau
drait mieux q~'il retlre sa proposition ou qu'il erl redige une au
tre. 
D'une maniere generale, II semble que Je Conseil des Bats a 
voulu assoupllr Ja rigueur des dispositions, qul ont ete accep
tees par Je COr1$8il national lors de Ja demiere session, pour 
des agricuiteurs qui ont une cartaine concentration de betail, 
. de fal;on ä permettre Je tourisme du lisler. Votre commissloi, 
vous presente aujourd'hui une SOiution relativement conforme 
a notre precedente declsion, mais en assouplissant la rigueur 
de ia loi. Cet assoupJissement prend deux formes. D'abord, la 
liste des exceptlons a ete allongee et. d'autre part, II a ete con.:. 
sidere qua 18$ surtaces assurees par contrat, dans la mesure 
ou alles font partie du carcle normalement utillse par las ex
ploitations agricoles, pouvalent ätre prises en consideration 
pour le calci,.tl des trois unites de gros betail par hectare. Ces 
legersassoupiissementssontco119Us commeun pasen direc
tlon du COnseil des Bats, mais ils ne changent rien a la philo
sophie de la proposltlon Mauch Ursula/Tschuppert. qui etait 
un compromis. 
Notre texte maintlent, pour le princlpe, l'exlgence de trois 
unites de gros betail par hectare, ca qui slgnifle qu'il ne permet 
pas a un paysan d'avolr plus de vaches-dans le cas d'une ex
pioitatlon bovine - que Je nombre d'hectares dont II dispose. 
Par exemple, si un paysan dispose de douze hectares, II ne 
peuty avoir que 36vaches sur son exploitation. Ce princlpeest 
consacre dans les deux pren1ieres llgnes de l'article 14, all-
nea 3. . 
Pour assoupllr la dlsposition, votre commisslon ·aroute qu'on 
peut prendre en consideration las surfaces qui n'appartien
nent pas au paysan ou qui ne font meme pas l'objet d'un baii, 
mals qui sont disponibles par contrat pour le deversement du 
llsier dans le voisinage. Cette solution pourrait permettra ä un 
paysan d'avoir sur son domalne six unites de gros betail par 
hectare, et II devrait alors epandre sur les terres qu'il possecle 
ou qu'II loue, dans le rayon habituellement exploite, la mOitie 
des excrements des animaux, l'autre moitle pouvant etre 
epandue sur des surtaces qui peuvent etre exUmeures au 
rayon habltuel et qui, evidemment, ne devraient pas recevoir 
plus qua l'equivalent, de la production de trois unltes de gros 
be~I par hectare. 
Tout cela est un peu complique, mais pour resumer, dans le 
pire des cas, du point de we de la protection des eaux et de la 
relation entre le nombre de tetes de betall et la surface des do
malnes, on pourrait donc avoir cette Situation de 6 unites de 
gros betail par hectare, avec pour 50 pour cent de 1a produc
tion de llsier l'ouverture au tourisme du lisler. Le Conseil des 
Etats veut une ouverture totaie au tourisme du lisier, nous vou
Ions au maximum une ouverture pour la moitie de la produc
tlon. II est quelque peu difficile d'lmaginer comment sera con
tröiee l'application de ces dispositlons mais c'est Je consen
sus politlque auquel sont arrivees !'Union suisse des paysans 
et Ies organisations speclalisees. Ce consensus semble 
beneficler de Ia benedlctlon du Conseil federal, par conse
quent c'est Je denominateur commun sur iequel votre com
mission, sans grand plalsir, a flni par semettre d'accord. 
Je diral quelques mots a propo„ des autres propositions qul 
nous sont faites. Je vous-suggere de lire attentlvement, dans 
ies deux langues, 1a proposition de M. Ruckstuhl, qui dit 
presque exactement ca que veut dire votre commission, mals 

de maniere beaucoup plus comprehensible. Je crois qu'il vau
dra la peine, soit pour le Conseil des Etats soit pour notre con
seil aujourd'hui, de discuter cette proposition. II y a une toute 
petite nuance que M. Ruckstuhl nous expliquera mais je pense 
qu'en fran~s. moyennant une legere modiflcation redaction
nelle, catte proposition nous conviendrait 
Donc, pour que nous ayons cela present a l'esprit, je classerai 
les propositions en commen9aJ1t par la plus iaxiste pour termi-
ner avec la plus rigoureuse. · 
La proposition la plus laxiste, en fonction de ce que je vous ai 
dit taut a l'heure du texte du COnseil des Etats, c'est ceile de 
M. Massy, un peu moins laxiste est la proposition de M. Ber-. 
ger, moins laxiste calie de M. Ruckstuhl qui rejoint presque 
ceile de votre commlssion; plus rigoureuse est calle de M. Wie
derkehr qui demande simplement que le COnseil national s'en 
tlenne au compromis qu'il avaitvote lors de notre demiere ses
sion; las propositions de Mme Diener et de M. David posent 
quelques exlgences supplementaires quant ä la securite de 
l'application de la loi en matiere de protectlon des eaux mais 
alles n'entrent pas en concurrence avec les quatre autres. 
Nous devrons revenir dans le detail sur la portee de certalnes 
des propositions qui ont ete formulees. J'aimerals simpie
ment, en tant que francophone, que les positlons de MM. Ber
ger et Massy sur leur Interpretation de la version du COnseil 
des Etats soient preclsees ici, de maniere ä ce que nous sa
chions de quoi nous parlons. 

M. Massy, porte-parole de la minorite: L'artlcle 14 a deja fait 
couler beaucoup d'encre, en fera couler encore beaucoup, en 
attendant que coule l'eau claire de nos lacs et de nos ruis-· 
seaux. 
Lamajoritede lacommiS!:lion vous propose une nouvelle mou
ture, quelque peu troubie, pratiquement inapplicable et in
contrölable, parca que trop compliquee. Nous pensons qu'en 
l'etat actuel du dossier seule la redaction du COnsell des Etats 
est veritablement centree sur l'objectif de la protectlon des 
eaux, quolque Ja propositlon de la majorite de la commisslon 
soit neanmoins una amelioration sensible par rapport a l'an
clenne verslon. 
Deux ecuells subslstent toutefois dims la version de Ja majo
rite. Le' premler est le· malntle~ de, la clause des 50 pour cent 
SI, comme nous pouvonslesupposer, lavolontede la majorite 
est ä la fois de prendre en campte les contrats d'epandage 
mals d'eviter qu'ils condu,isent au tourisme du purin a ~rs 
le pays, il sufflrait d'exlger le respect d'un rapport donne entre 
les surfaces d'epandage sltuees ä !'Interieur du rayon usuel 
d'exploitation tat oeiles qui ne le sont pas. L'alinea 3, pour ie 
moins obscur dans sa version actuelle, y gagnerait en co
herence et en clarte. . 
Notre deuxieme crainte tient a l'application d'un regime d'ex
ception. Personne ne conteste qu'au-dela d'une certaine con
centratlon l'epandage d'engrals P!:)ut etre source de pollution. 
Le röle de Ja legislation sur la protectlon des eaux doit etre 
precisement de prevenir de telles sltuatlons, sans exception. 
Nous ne voyons· des lors pas au nom de quoi une derogation 
pourrait etre accortlee, par exemple aux petltes et moyennes 
exploitatlons. Taut au plus pourrait-on admettre un reglme 
d'exception, llmite dans le temps, afln de permettre les adapta
tions et reconversions necessalres. 
II taut donc adherer ä la declsion du Conseil des Etats pour 
l'ensemble de l'article 1'4. 
L'alinea 3bis nouveau est d'une simplicite remarquable. II per
met au Conseil federal, dans sa grande sagesse, de regler cer-

, tains cas de rlgueur pour attenuer certaines injustlces et evlter 
des drarnes paysans. En suivant Ja majorite de la commission, · 
on s'achemine verstaute une serle d'exceptlons, de contröles, 
d'entraves a la liberte. On tue ia loi en n'autorisant que des ex
ceptlons partout SI l'on veut des eaux ciaires, eviter la poilu
tlon, II faudra bien sOr prendre certaines mesures peu agrea
bles, mais alles doivent nous conduire au but qua nous recher
chons: eviter les trop grandes concentrations de betail, su
perieures ä trois UGB dans certaines regions du pays. 

-Je vous invite donc a accepter le texte de Ja minorite de la com
misslon, en ce qui conceme l'article 14, selon la version du 
Conseil des Etats, completee par l'alinea 3bis nouveau. 
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. Wiederkehr: Ich beantrage Ihnen Festhalten am ursprüngli
chen Vorschlag des Nationalrates und möchte Ihnen nahele
gen, nicht auf den Kompromissvorschlag der Mehrheit auszu
weichen. 
Stellen Sie sich vor, es kommt ein Amerikaner auf eine Schwei
zer Alp, sieht den Senn und winkt ihm zu: «Hallo Mister.» Dar
auf nimmt der S!3nn einen langen Zug aus seiner Pfeife und 
sagt indigniert: .;1ch bin nicht der Mister, ich bin der Melker.» 
Dabei ist er natürlich Melker und Mister und gerade noch ein
mal Mister. Und so wie sich der Tourist und der Senn nicht ver
stehen, so reden wir hier r11ar nicht beim «Mister», aber beim 

· Misten und Güllen aneinander vorbei, zum Beispiel dann, 
wenn es um die Frage «Strukturpolitik oder nicht?» im Gewäs
serschutzgesetz geht Die bäuerlichen Vertreter haben-immer 
.gesagt, Gewässerschutzpolitik dürfe nicht in landwirtschaft
liche Strukturpolitik ausarten. Es schleckt es aber keine Gross
viehdüngereinheit weg: Wer wirklich will, dass das Gewässer
schutzgesetz greift, kann nicht anders, als strukturpolitische 
Massnahmen zu beantragen. 
Absatz 3 von Artikel 14 ist in jedem Fall eine strukturpolitische 
Massnahme. Nur: Mit dem Kompromiss der natlonalrätllchen 
Kommission soll eine strukturpolitische Massnahme ergriffen 
werden, die in die falsche Richtung zielt, nämlich gegen die 
Ideen der neuen Agrarpolitik. Denn dank der Beschränkung 
der SO-Prozent-Klausel auf Gebiete ausserhalb des sogenann
ten ortsüblichen Bewirtschaftungsbereichs können innerhalb 
eines Radlusvonfünfbiszehn Kilometern bodenunabhängige 
Betriebe weiterbestehen, sofern sie Abnahmeverträge für ih
ren Hofdünger haben. 
Das deckt sich abernichtmehrmitdem agrarpolitlschen Ober
ziel «Erhaltung einer bäuerlich strukturierten Landwirtschaft». 
Darüber hinaus werden Rechtsungleichheiten geschaffen, 
weil Landwirte in mit Hofdünger stark belasteten- Regionen 
möglicherweise Tierbestände abbauen müssen, während in 
Ackerbaugebieten mit geringer Viehdichte sogar neue boden
unabhänglge Betriebe geschaffen werden könnten. 
Im weiteren verstehe Ich nicht, Herr Kommissionspräsident, 
wie man immer wieder behaupten kann, der Güllentourlsmus 
werde mit diesem Kompromissvorschlag verunmöglicht 
Nach meiner Ansicht wird der Güllentourismus nicht nur nicht 
unterbunden, sondern gerade zementiert, vvell der neue Ge- _ 
setzestext die Möglichkeit der vertraglich gesicherten Flächen 
ausserhalb des üblichen Bewirtschaftungsberelchs explizit er
wähnt 

• Und, Herr Bundesrat, ich frage Sie: Wie sollen diese Güllen
verträge kontrolllert werden? Missbrauch ist hier doch vorpro
grammiert: Das Umweltbewusstsein der Landwirte ist auch 
grösser geworden, und es wird für Güllenproduzenten immer 
schwieriger, jemanden zu finden, der mit ihnen einen Vertrag 
abschliesst Mir scheint, dass dem Missbrauch Tür und Tor ge
öffnet wird, wenn nicht zumindest der Antrag von Kollege Da
vid dem Absatz 3 zugefügt wird, nach dem Düngerabnahme
verträge der Schriftform bedürfen, unter Genehmigung der 
kantonalen Behörde. 
Herr Bundesrat, worüber wir bisher nicht gesprochen haben, 
was aber befürchtet wird: Innerhalb dieses ortsüblichen Be
wlrtschaftungsbereichs können die Pachtzinse massiv anstei
gen, weil die Landwirte, die in diesem Bereich Land besitzen, 
privilegiert werden gegenüber denjenigen, die ausserhalb die
ses ortsüblichen Bewirtschaftungsberelchs Land haben. . 
Und, Herr Bundesrat: Wie steht es mit dieser Bestimmung, 
wenn Güllentrocknungsanl~gen einmal wirtschaftlich funktio
nieren: Werden dann nicht auch wieder Tierfabriken ermög
licht? 
Eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer wünscht 
eine landwirtschaftliche Produktion auf bodenbewlrtschafte
ten bäuerlichen Betrieben. Das haben die Umfragen im Um
feld der Kleinbauern-Initiative zur Genüge gezeigt Nach Be
kanntwerden des knappen Abstimmungsresultates wurde 
denn auch von vielen Landwirtschaftspolitikern versprochen, 
dieses Postulat in die Tat umzusetzen. Die ursprüngliche Ver
sion des natlonalrätlichen Vorschlages, also Mauch Ursula/ 
Tschuppert, hätte klare Bestimmungen zur Flächenbindung 
beinhaltet und hätte diesem Volkswillen entsprochen. 
Die jetzige Kompromissfassung schafft grosse Rechtsunsi-

cherheit, sie schafft Vollzugsprobleme. Herr Massy hat das 
vorhin erwähnt. Er hat gesagt, sie sei kompliziert und schwer 
kontrollierbar. Darin gebe ich ihm recht. Nur macht er d~nn ei
nen Vorschlag in die gegenteilige Richtung. Die Kompromiss
fassung macht es auch möglich, im Ackerbaugebiet neue bo
denunabhängige Betriebe zu erstellen. 
Ich bitte Sie deshalb, sich auch hier gegenüber dem Ständerat 
hart zu zeigen und bei der ursprünglichen Fassung Mauch Ur
sula/Tschuppert zu verbleiben. 

Ruckstuhl: Zuerst ein Wort zu Herrn Wiederkehr. Zu einer 
bäuerlich strukturierten Landwirtschaft gehören auch Be
triebe, die nicht unbedingt bodenbewirtschaftend sind. Ich 
denke insbesondere an die Käsereibetriebe, die über die 
Schweinehaltung die Abfallprodukte verwerten und nicht zu
sätzlich noch Land bewirtschaften. Ich denke auch an gewisse 
Forschungsbetriebe der Tierhaltung, auf die wir Bauern ange
wiesen sind und die nicht in entsprechendem Umfang Land 
bewirtschaften. Wir können also nicht generell von bäuerlich 
strukturierten Bauembetrieben sprechen und alle anderen 
ausschliessen, wenn wir wollen, dass unsere bäuerliche Land
wirtschaft auch In Zukunft funktioniert 
Nun zu meinem Antrag. Sinngemäss bin ich einverstanden mit 
dem Antrag der Kommission. Der Grund meines Antrages Ist, 
dass die Formulierung der vorberatenden Kommission ohne 
juristischen Beistand kaum verstanden werden kann. Sie Ist 
derart kompliziert, dass man auch bei mehrmaligem Durchle
sen nicht in der Lage ist festzustellen, was sie in der Praxis be
deuten son. Sie ist einerseits nicht verständlich, andererseits 
aber auch - zumindest im r11eiten Tell - missverständlich. Es 
geht ja nicht darum, dass wir in diesem Gesetz die Eigentums
verhältnisse festlegen-eigene oder gepachtete Fläche-, son
dern es geht darum, dass wir den effektiven Bewirtschafter be
zeichnen. Das habe ich mit meinem Antrag tun wollen. 
Es geht also in erster Linie um eine Klarstellung, und diese 
könnte allenfalls auch im Protokoll erwähnt werden. 

Frau Diener: Die Begeisterung hält sich hier im Rat in Gren
zen, vor allem wenn es noch bis tief In den Abend hinein geht 
Ich werde mich ganz kurz fassen. Vielleicht werden es andere 
nach mir auch tun. 
Mein Antrag bezieht sich auf die neue Version; diese ist aus 
grüner Sicht umstritten. Es hat einige strittige Punkte darin, 
zum Beispiel die explizite Erwähnung der vertraglich gesicher
ten Flächen ausserhalb des ordentlichen Bewirtschaftungs
bereiches. Das ist aus unserer Sicht klar eine gesetzliche För
derung des Güllentourismus, und dem stehen wir ablehnend 
gegenüber. Wir sind auch skeptisch bei den Gülleabnahme
verträgen, denn diese sind sehr schwerzu kontrollieren. 
Auch aer ortsübliche Bewirtschaftungsberelch ist an sich ein 
schwer abzugrenzender Begriff. Im Zusammenhang mit der 
Strukturbereinigung, die ja tagtäglich passiert, wird dieser Be
reich immer mehr ausgedehnt Was uns aus grüner Sicht ganz 
speziell stört dass die Tierfabriken nun im Grunde genommen 
eine gesetzliche Grundlage erhalten. 
, Ich erinnere mich noch sehr gut an den Abstimmungskampf 
der Kleinbauern-Initiative. An manchem Podium wurde da
mals aus allen Lagern betont, dass man Tierfabriken unbe
dingt unterbinden wolle und dass das Gewässerschutzgesetz 
diese Möglichkeit biete. Ich kann mich auch erinnern, dass ich· 
dann sehr oft gesagt habe: Aber dieses Gewässerschutzge-
setz. das steht ja eigentlich noch nicht! · 
Es ist ein halbes Jahr vergangen seit der Abstimmung, und 
jetzt werden hier wieder gewisse Möglichkeiten - allerdings 
begrenzte, das will ich auch sagen - im Bereich der Tierfabri
ken explizit geschaffen. 
Meinen Antrag habe ich eigentlich gestellt, weil ich aus der 
Konstellation der Parteien kein Rückkommen gesehen habe. 
So, wie es HerrWiederkehrvorschlägt,'wird sich wahrschein-

. lieh keine Mehrheit finden hier im Saal. Das ist die politische 
Re(ilität; darum dieser Zusatz Artikel 14 Absatz 3quater. 
Es geht darum, dass wir noch einmal festhalten, dass wir ein 
Gewässerschutzgesetz machen und nicht ein Landwirt
schaftsgesetz. Das ist oberste Priorität Wenn wir das wirklich 
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machen, dann müssen die Grundsätze des Gewässerschutz
gesetzes auch für die Ausnahmen geiten. 
Ich weiss, dass einige sagen: Das ist für uns ja klar. So klar ist 
das bei diesem Artikel 14, bei diesen Ausnahmen, nicht. Wenn 
wir schon Ausnahmebewilligungen machen, dann müssen sie 
im Grundsatz den Forderungen von Artikel 1 entsprechen. 
Ich wäre froh, Herr Bundesrat Cottl, wenn Sie sich dazu noch 
äussem könnten. 
Im zweiten Teil meines Antrags geht es um eine Veröffentli
chung der bewilligten Ausnahmen. Das ist in:t Sinne der Trans
parenz. Es geht uns darum, dass wir das, was wir jetzt kritisie
ren, transparent machen möchten. Wir möchten jährlich se
hen, wie viele solche Ausnahmebewilligungen vom Bundesrat 
effektiv bewilligt wurden. Das gäbe dann auch die Möglichkeit, 
Einspracne zu erheben, wenn diese Ausnahmebewilligungen 
überborden würden., 

David: Mein Antrag ist eine Ergänzung zum Absatz 1. Die Er
fahrung zeigt, dass wir vom Inhalt her eigentlich eine ganz 
gute Umweltschutzgesetzgebung haben. Was nicht klappt bei 
unserem Umweltschutzrecht, ist der Vollzug. Es wird vieles In 
den Gesetzen festgehalten, was nachher an Ort und Stelle 
mangelhaft und zum Teil überhaupt nicht vollzogen wird, auch 
nicht vollzogen werden kann - zum Tell, weil die Vollzugsin-
strumente fehlen. . 
Dieser Absatz 1 bringt- ich möchte das einmal sagen - in der 
Sache nicht viel mehr .als das, was wir heute aufgrund der 
Stoffverordnung haben; man muss sich bewusst sein, dass 
wir In diesem Gesetz gar nicht viel mehr machen, als was 
schon besteht 
Was wir neu machen, ist der ortsübliche Bewlrtschaftungs
berelch, also die Tatsache, dass der Güllentourlsmus einge
schränkt werden soll. Aber diese Einschränkung. die wir be
gründeterweise machen, hat nur dann eine Wirkung, wenn sie 
kontrolliert wird. Die heutige Kontrolle der Abnahmeverträge 
Ist mangelhaft. Mir geht es darum, im .Gesetz festzuhalten, 
dass diese Abnahmeverträge erstens der Schriftform bedür
fen und dass sie zweitens von der zuständigen kantc:>nalen Be
hörde genehmigt werden massen. 
Den ersten Punkt müssen wir auf Gesetzesebene festhalten, 
weil Verträge nach dem Obligatlonenrecht nur dann der 
Schriftform bedürfen, wenn das Gesetz das ausdrücklich sagt 
Also müssen wir Im Gewässerschutzgesetz diese Schriftform 
festhalten. 
Der zweite Punkt: Die Genehmigung durch die kantonale Be
hörde könnte man allenfalls auf die Verordnungsstute' ver
schieben. Mir geht es aber darum, hier auch die kantonale Be
hörde Im Gesetz als Kontrollinstanz zu erwähnen und damit . 
auch die Verantwortung für die Kontrolle dieser Düngerab
nahmeverträge bei einer bestimmten Behörde zu lokalisieren. 
Wenn wir auf Vollzugsinstrumente, ·wte sie hier vorgeschlagen 
werden, verzichten, dann nehmen wir letztlich in Kauf, dass 
· das, was wir hier im Absatz 1 beschllessen, weitgehend ein 
Papiertiger bleibt und wir keine effektiye Verminderung der 
Düngerbelastung In der Landschaft erreichen. · 
Ich bitte Sie daher, diesem Ergänzungsantrag. der zu keinem 
anderen Antrag Im Widerspruch steht, zuzustimmen •. 

M. Berger: La version du Conseil des Etats: «l'exploitation dolt 
disposer, en propre, en fermage ou pal'. contrat a long terme, 
d'une surface utlle permettant l'epandage par hectare de trols 
unltes de gros betail-fumure au plus», me semble tres claire, 
tres souple et appllcable tout a la fois. Les trois conditlons de 
surface utlle: la propriete, le fermage et le contrat permettent a 
chaque exploitatlon, sl petlte füt-elle, de trouver une solutlon 
pour repondre au probleme de Ja protection des eaux. 
La premlere verslon du Conseil national comme la deuxieme 
sont toutes deux peu llmpides, c'est le moins qu'on puisse 
dlre. Du polnt de vue redactionnel le texte est indlgeste. D'au
tre part, lndependamment de son aspect redactionnel dqu
teux, l'alinea 3 n'est pas clair et se prate a plusieurs Interpreta
tions. La suite de l'artlcle entend limlter le tourlsme du ·i)urln. 
Cela est trompeur et vise uniquement a penaliser une certaine 
categorle de prqducteurs, souvent les plus dynamiques, 
ceux-la memes qui ne disposent pas de terre en propre ou en 

·termage, mais qui; par contrat, honorent parfaitement les exi
gences de la protection des eaux (c'est le cas pour letiers de la 
production porcine dans le canton de Vaud). 
Par contrei, une grande exploitatlon agricole situee n'importe 
ou en Suisse, pour autant qu'elle dispose de 50 pour cent de la 
surface en propre 01.1 en fermage, peut pratiquer le tourisme 
du purin dans l'ensemble de la Suisse. L'alinea 3 dans la ver
sion de notre commission ne limite absolument pas ce genre 
de tourisme, comme on le dit, mais vise uniquement a faire dis
paraitre une categorie de producteurs performants et respec
tueux de la protectidn des eaux. 
Ma demiere remarque - la j'interroge le Conseil federal - con
ceme la version de la majorite de la commission et l'inconnue 
que represente le regime des exceptlons. J'ai cru comprendre 
que las 3 UGB-F par hectare etalent pratiquement un objectif 
acquis et qu'il ne pouvalt pas etre modifie. S'il devalt en etre 
autrement, le senset l'esprit de la loi sur la protection des eaux 
en prendralent un sacre coup. , 
Que vise le regime des exceptions? J'ai falt une proposition. 
subsidialre pour me rallier et me rapprocher de l'esprit de la 
dlscusslon de la commlssion en vous proposant la version du 
Conseil des Etats qui me parait claire a l'alinea 3 et en comple
ment un allnea 3bis qul llmite pour 50 pour cent le tourisme du 
purin et qui exlge de chaque exploitation l'epandage de 1a 
moltie au rnolns de l'engrals de ferme provenant de cette ex
ploitation. 
Pour l'allnea 3ter, je vous. propose de vo~ rallier aux proposi
tlons du Conseil des Etats, car le regime des exceptlons me 
parait absolument superflu. SI une exploitation dolt epandre 
sur le terraln qu'elle a en propre, en fermage ou par contrat 
dans le rayon normal de sa locallte 1a moitle au moins du purin 
produit, le raste peut etre transporte jusqu'a l'autre bout de la 
Suisse, etre seche, transforme, peu Importe, mals.tout cela est 
possible. Je ne vois pas quelle exploitatlon ne peut pas user 
d'un de ces_moyens, d'ou l'inutllite du reglme des exceptlons. 
Las propositlons Massy et du Conseil des Etats me paraissent 
clalres. Celle d~ Conseil des Etats est expllcite en mattere de 
protection des eaux. d'agriculture et d'exploitatlon du betall, 
eile ade plus le grand rnerite d'&tre applicable. Pour las autres 
verslons, soit la premiere de la commission, soit la deuxieme 
qua nous vous proposons aujourd'hu~ alles devralent, a mon 
avls, au rnolns ete modlfiees pourqu'on ycomprenne quelque 
chose dans la pratique. 

Columberg: Da wesentliche Differenzen zum Ständerat be
stehen, hat sich die CVP-Fraktlon nochmals eingehend mit 
den umstrittenen Punkten befasst und intensiv einen vertret
baren Kompromiss gesucht Dies erfolgte auch in der Absicht, 
die Beratungen im Rat zu verkürzen. Ich befürchte allerdings 
ohne grossen Erfolg. 
Nach einer gründlichen Auseinandersetzung haben wir uns 
für die neue Fassung der Kommissionsmehrheit entschieden. 
Ich möchte nicht nochmals die Gründe wiederholen, die für 
diese Lösung sprechen. Die Kommissionsreferenten haben 
das eingehend gemacht. 
Mit der neuen Fassung tragen wir den Einwendungen Rech
nung, die gegen unseren ersten ·Beschluss vorgebracht wur
den. Die neue Fassung ist etwas flexibler, insbesondere mit 
der Einfügung des Begriffes des «ortsüblichen Bewirtschaf
tungsbereiches». Sie erlaubt eine sinnvolle Zusammenarbeit 
zwischen· untersehiedllch strukturierten Betrieben. Um den 
«Güllentourlsmus» einzudäm111en, braucht es allerdings eine 
rigorose Kontrolle der Güllenverträge. Diese Oetails können 
aber in der Verordnung geregelt werden. Ich nehme an, der 
Bundesrat ist bereit, eine entsprechende ZUsicherung ab-

, zugeben. In diesem Sinne können wir auch auf die verschiede
nen Einzelanträge verzichten; denn wir machen hier doch ein 
Gesetz und nicht eine Verordnung. Entscheidend ist aber, 
dass nach wie vor eine aüsgegllchene Düngerbllanz verlangt 
·wird und dass auf eine Hektare Nutzfläche höchstens der Dün
ger von drei Düngergrossvieheinheiten ausgebracht werden 
darf. ' 
In diesem Sinne bitte ich Sie, jetzt nicht noch einmal stunden
lang über die Düngerfrage zu diskutieren, sondern der aus
gewogenen Lösung der Kom~lssionsmehrheit zuzustimmen 
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und zusätzliche Anträge abzulehnen. Wie gesagt können Ein
zelheiten in der Verordnung berücksichtigt werden. 

Frau Danuser: Gestatten Sie auch mir, kurz aufzurollen, wo 
wir stehen. Die Thematik ist eine doppelte: Es geht einerseits 
um Gewässerschutz und andererseits um Landwirtschaftspo
litik. 
Bei uns im Thurgau maclit bezüglich _Gewässerschutz folgen
des Beispiel schlechte Schule: In Hüttwilen ist der Nitratgehalt 
des Wassers so hoch, dass man eine Pipeline bauen musste. 
Diese transportiert sauberes Wasser von der Thur über den 
Berg nach Hüttwilen; damit dort der Nitratgehalt gesenkt wer
den kann. Ganz allgemein stellt bei uns der Nitratgehalt ein 
grosses Tabu dar, vor allem im Oberthurgau. Man betont, dass 
die Hauptquellen im Wald, also dort, wo nicht gedüngt wird, 
noch gut seien. Die anderen Quellen werden grösstenteils nur 
noch für den eigenen Bauernhof oder als Brauchwasser-also 
kein Trinkwasser-zugelassen. Damit kommen sie nicht in die 
Statistik. Der Seerücken Im Oberthurgau wird nun mittels einer 
Versorgungsleitung aus Kreuzllngen mit Seewasser erschlos
sen. 
Zur Strukturpolitik: Probleme gibt es nicht nur wegen des nl
tratverseuchten Grundwassers. Auch die Tierhaltung in 
Schweinemastbetrieben ist Gegenstand von fast täglichen 
Schlagzeilen. Herr Rüttimann hat das bereits angetönt Wer 
sich bemüht, Auswege aus der Sackgasse Ueberproduktion/ 
Subventionen aufzuzeigen, wer sich um die !,.ebensbedingun
gen der Mastschweine sorgt, hat mit handfester Kritik-und ich 
meine das wörtlich - zu rechnen. Die Schweinefleischprodu
zenten fühlen sich von den Tierschützern und vom Gewässer
schutzgesetz bedroht Aber der Thurgau und der Norden des 
Sanktgalllschen, zusammen mit dem Luzernbiet, gehören nun 
einmal zu den zentren der Schweinehaltung in der Schweiz. 
Also wird. sie der Artikel 14, den wir diskutieren, auch beson
ders treffen. Es gibt keine Lösungen ohne Betroffene, und hier 
sind - darüber sind wir uns Im klaren - die Betroffenen die bo-
denunabhängigen Betriebe. . • · 
Beim Kompromissvorschlag der Kommission wird von unse
rer natlonalrätllchen Fassung etwas abgerückt. Dieser neue 
Vorschlag kann partnerschaftlich zum Tragen kommen, In
dem er der Arbeitsteilung zwischen Nachbarschaftsbetrieben 
Rechnung trägt SQ wird es im Gegensatz zur ersten Fassung 
unseres Rates möglich sein, Teile des Hofdüngers aufvertrag
Hch gesicherter Nutzfläche, die relativ weit weg liegt, auszu
bringen, aber nur dann, wenn mindestens die Hälfte des Dün
gers auf der eigenen oder gepachteten Räche verwertet wer
den kann. Daraus folgt: Die Flächenbindung bleibt bestehen, 
und die Betriebe mit zu hohem Tierbestand müssen ab
stocken. 
In der Fassung der Kommission wird dies im Gegensatz zu 
den Anträgen von Herrn Ruckstuhl und Herrn Berger wörtlich 
gesagt: " .... so dürfen nur so viele Nutztiere gehalten wer
den.» Andererseits wird aber verhindert, dass bestehende Be
triebe mit geringer Tierhaltung oder viehlose Ackerbaube
triebe Kunstdünger zukaufen müssen. Der Güllentourismus 
wird an die Leine genommeri. Es darf nur Gülle produziert wer
den, die konform ausgebracht werden kann. Mit der Kommis
sionsfassung fallen hingegen vom Gewässerschutz her nicht 
begründete Härtefälle der ersten Fassung weg. Deshalb stim
men wir der Kommissionsfassung zu. 
Eine wichtige Zielsetzung der sozialdemokratischen Landwirt
schaftspolitik ist die: Wir wollen ein korrektes Verhältnis zwi
schen dem Tierbestand und der Nutzfläche, weg von den Tier
fabriken. Wie dieses Ziel aber erreicht wird, ist eine Frage des 
Weges. Wir sehen als Sozialdemokraten auch die soziale 
Komponente. Rein ökologisch gedacht,_ müsste man wohl 
Herrn Wiederkehr recht geben. In diesem Sinne können wir 
dem Kompromiss zustimmen, der zwischen dem Antrag Wie
derkehr und den Anträgen Massy bzw. Berger liegt, welche ja . 
eine Zustimmung zum Ständerat möchten. Hier muss noch 
korrigiert werden, dass der Ständerat nicht mit 22 zu 9, son
dern mit 22 zu 19 Stimmen-also sehr knapp- der :estrik".iven 
Fassung nicht gefolgt ist., Dass neue Tierfabriken entstehen 
können möchte auch die Kommission verhindern. Herr Wie
derkeh;, Sie, vergessen aber die Stallbauverordnung. Neue 

Verträge mit neuen Tierfabriken könnten gar nicht gültig ab
geschlossen werden, denn die drei DGVE pro Hektare gelten 
ja auch für jene, mit denen Verträge abgeschlossen werden, 
d. h. verfügbar sind nur solche Nutzflächen, die nachweislich 
mit weniger als den Abgängen von drei DGVE gedüngt wer
den. Hierzu hat Herr David einen klärenden Antrag gestellt, 
wofür ich auch Sie um Ihre Unterstützung bitte. 
Zudem ist den Kantonen eine Herabsetzung der Dünger
grossvieheinheiten pro Hektare anheimgestellt. Der Antrag 
Diener dient ebenfalls der Klärung. Er ermöglicht eine Kon
trolle und dient der Transparenz. Ich bitte Sie, zur Fassung der 
Mehrheit auch diesen Anträgen zuzustimmen. 

Rutlshauser: Unsere Landwirtschaft steht vor grossen Her
ausforderungen. Das hören wir bei jeder Diskussion um den 
Europäischen Wirtschaftsraom. Wirtschaftliche Zwänge ver
langen immer mehr Einmannbetriebe und Nebenerwerbsbe
triebe. Die Möglichkeit von überbetriebllcher Zusammenarbeit 
muss daher unbedingt erhalten bleiben. 
Ich musste feststellen, dass nach der ersten Fassung des Na
tionalrates viele Härtefälle entstehen würden, die nicht zu ver
antworten wären und vom Gewässerschutz her überhaupt 
nicht begründet sind. Wir wollen grundsätzlich an der 50-Pro
zent-Klausel festhalten, weil dies den Zielen unserer Agrarpoli
tik entspricht und nach wie vor auch die Meinung des Schwei
zerischen Bauernverbandes ist Ich möchte kurz zwei Bei
spiele anführen: 
Betrieb A im Kanton Thurgau, gebaut 1964, 80 Mutter
schweine, 200 Mast- und Remontenplätze, eine Hektar Eigen
land. 1979 Obemommen vom-Sohn. Der Stall wurde nach Tier
schutzvorschriften umgebaut In 200 Metern Entfernung liegt 
ein viehloser Ackerbaubetrieb mit 28 Hektaren. Die Gülle wird 
alle auf diesem Betrieb verwertet Nun die Frage: ·Nach dem 
Antrag Wiederkehr müsste dieser Betrieb aufgegeben wer
den. Wollen Sie, dass s.olche Existenzen zerstört werden? Wol
len Sie, dass der Betrieb Bohne Vieh gezwungen wird, Kunst
dünger zu kaufen? Oder wollen sre, dass der Betrieb A den 
Betrieb B aufkauft und per selbständige B als Knecht arbeiten 
muss? 
Der zweite Betrieb liegt in der Nachbargemeinde Lommis, er
baut 1968, 80 M~hweine, 40 Mastplätze, 2 Hektaren 
Land. Der Betrieb steht auf freiem Feld, auf 500 Meter ist kein 
anderer Landwirtschaftsbetrieb angesiedelt Die 'Güilenver
träge sind- abgeschlossen in der unmittelbaren Nähe. Die 
Gülle muss kaum auf die Kantonsstrasse gelangen, der Stall 
ist tlerschutzgerecht umgebaut, die kantonale Düngerbera
tungsstelle hat die Güllenverträge geprüft und eine Düngerbi
lanz erstellt 
Mit der Fassung der Kommissionsmehrheit kann einer über
triebenen Jagd nach Boden und Preistreiberei beim Pacht
land entgegengewirkt werden. Dieser Gesetzestext ist voll
ziehbar und auch kontrollierbar, weil sich die Vertragsflächen 
im ortsüblichen Bewirtschaftungsgebiet befinden müssen. 
Die Anforderungen des Gewässerschutzes können absolut er
füllt werden, weil nirgends Dünger von mehr als drei Dünger
grossviehelnheiten pro Hektare ausgebracht werden darf. 

· Tierbestände müssen abgebaut werden. Und Ich frage nun 
Herrn Wiederkehr: Ist es vom Gewässerschutz aus gesehen 
ein Unterschied, ob Gülle, iri der richtigen Menge ausge
bracht, vom eigenen oder vom Nach~betrieb stammt? Für 
mich ist Gülle Gülle! 
Ich bitte Sie also, der Fassung der Kommissionsmehrheit zu
zustimmen und den Minderheitsantrag Massy sowie den An
trag Wiederkehr abzulehnen. 
Gegen die Anträge von Frau Diener und Herrn David hätte ich 
nichts einzuwenden. Ob sie dann in einer Verordnung gere
gelt werden, das lässt sich noch abklären. 

Pers{Jnllcha Erklärung-Declaratfon personnelfa 
Wiederkehr: Weil mich Kollege Rutishauser so oft angespro
chen hat, sehe ich mich genötigt, hierzu sagen: Es ist nicht der 
Antrag Wiederkehr, es ist der Antrag des Nationalrates, den 
ein Bauer, nämlich Herr Tschuppert, eingereicht hat. Hat er al
les so falsch gemacht, Kollege Rutishauser? 



Loi sur la protection des eaux. Revision 584 N 21 mars.1990 

Wyss William: Verschiedenes ist bereits klargestellt worden. 
Ich stelle persönlich auch fest, dass die vorberatende national
rätliche Kommission einen Vermittlungsvorschlag ausgear
beitet hat, den ich als absolutes Minimum betrachte. In diesem 
Zusammenhang stelle ich Herrn Bundesrat Cottl einige kon
krete Fragen: 
Die in Artikel 14 Absatz 3 erwähnten Abnah.!Tteverträge sind im 
Interesse eines konsequenten und griffigen Gewässerschut
zes nur dann sinnvoll; wenn sie kontrolliert und für eine mini
male Zeitspanne abgeschlossen werden. 
1. Ist hier eine ähnliche Regelung bei der Vertragsdauer vorge
sehen, wie wir sie bei den Pachtverträgen kennen? 
2. Wie steht es mit diesen Verträgen, wenn zum Beispiel ein 
viehloser Landwirt langjährige Gülleabnahmeverträge ab
geschlossen hat und aus irgendwelchen Gründen sein Heim
wesen kurzfristig verpachten oder sogar verkaufen muss? Ge
hen diese Verträge auf den neuen Bewirtschafter über? Es 
kann durchaus sein, dass dieser neue Bewirtschafter selber 
Tiere halten will und dadurch an den Abnahmeverträgen, die 
sein Vorgänger abgeschlossen hat, gar nicht Interessiert ist. 
Herr Bundesrat, ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie meine Fra-
gen kurz beantworten können. · 
Der gesamte Vollzug von Artikel 14 muss sicher In einer bun
desrätlichen Verordnung geregelt werden, wie es Frau Diener 
vorschlägt. Dieser Vollzug ist von grosser Tragweite, da Kan
tone und Gemeinden unbedingt mitarbeiten müssen. Ich 
erachte es deshalb als dringend notwendig, dass diese Voll
zugsverordnung allen Betroffenen zur Vernehmlassung unter
breitet wird. 
Der vorliegenden Regelung müssen wir zustimmen. Warum? 
Extrem bodenunabhängige Betriebe sind auf die Zusammen
arbeit mit den Nachbarbetrieben angewiesen. Die Landwirte 
haben es mit der Fassung der: Mehrheit der Kommission sel
ber In der Hand, ob sie die Strukturen In Ihrer engeren Um-
gebung verändern wollen oder nicht · 
Ich vertraue. der Elnslcfrt und der J:ntscheldungskraft der 
Landwirte und bitte Sie, den neuen Vorschlag der Kommission 
zu unterstützen. · 

Tschuppert Gestatten Sie mir als Mitlnitlanten der ersten Fas
sung Nationalrat auch, zum modifizierten sogenannten Gül
lenartikel einige Aussagen zu machen. Wir haben ursprüng
lich beschlossen, dass mindestens die Hälfte des im Betrieb 
anfallenden Hofdüngers auf der eigenen oder gepachteten 
Nutzfl~e verwertet werden müsse. Dies nicht zuletzt im Be
streben, die heutige Verwertung auf vertraglich gesicherten 
Flächen einzuschränken. 
In der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Wir haben eine 
noch bessere Lösung gefunden, HerrWlederkehf. Unsere mo
difizierte Passung geht nach wie vor von der Konzeption des 
Nationalrates aus, lockert allerdings die strenge Flächenbin
dung Innerhalb des ortsüblichen Bewirtschafttingsbereiches. 
Die SO-Prozent-Klausel bleibt also bestehen. Der Zwang, min
destens die Hälfte des anfallenden Hofdüngers auf der eige
nen oder gepachteten Fläche zu verwerten, WOrde nach dem 
verbesserten Vorschlag nur dann entfalten, wenn künftig eine 
zwischenbetriebliche Hofdüngerabgabe innerhalb des orts
üblichen Bewirtschaftungsbereiches möglich Ist 
Diese vernünftige Regelung fördert sinnvolle und kontrollier
bare nachbarliche Verwertungsmöglichkeiten, die beispiels
weise schon über Jahrzehnte bestehen und einen Güllentou
rlsmus verhindern. Das möchte ich ausdrücklich ,betonen. ~ 
ist deshalb sinnvoll, wenn beispielsweise Schweinehalter ihre 
überschüssige Gülle dem Nachbarn liefern, statt dass diese 
zur Deckung des Nährstoffbedarfs in den Ackerkulturen Han
deisdünger einsetzen müssen. Der grosse Vorteil dieser modi
fizierten Lösung ist ausserdem der, dass damit der Ausnah
menkatalog sehr klein gehalten werden kann, was auch die 
Anwendung und Durchführung dieses Gesetzes vereinfacht 
Das ist nicht unwesentlich. 
Nun werden vielerorts Bedenken wegen des ortsüblichen Be
wirtschaftungsraumes geäussert. Dieser Begriff wird bereits . 
im Pachtrecht angewendet Dort versteht man unter diesem 
RayOJ'.I das eigene Dorf und den äusseren Ring der angrenzen
den Nachbardörfer. Diese Regelung hat sich eingespielt und 

in der Praxis bewährt. Es ist nicht so, dass unter diesem Begriff 
ein Zlrketschlag von 5, 10 oder mehr Kilometern verstaj1den 
werden. kann, sondern der Begriff _umfasst den Raum, der' sich 
für die vernünftige Bewirtschaftung eignet 
Ich habe hier einen Auszug aus dem Kommentar des landwlrt· 
schaftlichen Pachtrechtes von Dr. Beno Suter und Dr. Eduard 
Hofar von 1987, wo die Problematik ganz genau umschrieben 

· ist. Dieser ortsübliche Bewirtschaftungsraum ist überschau
bar, er ist kontrollierbar. Die drei Düngergrossvieheinheiten 
müssen eingehalten werden, und wer diese . Bedingungen 
nicht erfüllen,kann, muss seine Tierbestände abbauen, selbst
verständlich auf rechtsstaatlich einwandfreie Art·und Weise, 
gegen Entgelt Lind etappenweise. 
Noch ein Wort zum gemeinsamen Brief verschiedener Um
weltorganisationen und des VKMB. Es wird darin behauptet, 
mit der modifizierten Variante könnten weiterhin bodenunab
hängige Betriebe entstehen. Das wurde vorhin an diesem Pult 

· ebenfalls gesagt. Das ist schlichtweg eine Lüge. Anhand einer 
lückenlosen Dokumentation kann ich Ihnen beweisen, dass 
die Entstehung neuer Tierfabriken nicht mehr möglich ist. Es 
besteht In unserem lande seit 1978 ein vom Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartement verfügter Baustopp für die bo
denunabhänglge Massentierhaltung, abgesehen von be
grenzten Ausnahmen im Sektor Geflügelhaltung - nur im Sek
tor Geflügelhaltung. Nicht unter den Baustopp fallen Tierbe
stände bis zur Freigrenze und die Reparatur von Ställen. Er
satz und Umbauten werden bewilligt, sofern damit keine Ver
grösserung des Tierbestandes verbunden Ist Das kann ich Ih
nen zum genauen Nachlesen empfehlen. 
Die Stallbaubewilligungspflicht ist ohne Zweifel eine sehr wirk
same Massnahme, um entstehende neue Grossbestände 
ohne eigene Futtergrundlage zu VE>rhindem und um die Tier
produktlon in Richtung bodenbewirtschaftender bäuerlicher 
Betriebe zu lenken. Nachdem sich die Produktion von Rind-, 
Kalb- und Schweinefleisch ständig an der Grenze der Markt
aufnahmefähigkeit bewegt, wird der generelle Aufstockungs
stopp auch weiterhin nicht aufgehoben werden können. Alles, 
was ich soeben ausführte, kann im Landwirtschaftsgesetz Arti
kel 19d, in der Stallbauverordnung Artikel 12, 13 und 15 sowie 
in der Verordnung über den Aufstockungsstopp vom Eidge
nössischen Volkswirtschaftsdepartement nachgelesen wer
den. 
Ich bitte Sie, unserer neuen Fassung zuzustimmen und alle 
anderen Anträge abzulehnen. Ich kann mich beispielsweise 
mit dem Antrag David einverstanden erklären; was Herr David 
will, ist schon lange Praxis im Kanton Luzern. Es ist nun aber 
endlich an der Zelt, diesem Trauerspiel und diesem soge
nannten Güllenartlkel ein Ende zu setzen. 
Ich kann ihnen versichern, dass die· grosse Mehrheit unserer 
bodenbewirtschaftenden Familienbetriebe diese verbesserte 
Fassung begrüsst, obwohl sie zum Teil recht grosse Opfer er
prlngen muss, denn allein schon die Begrenzung auf drei Dün
gergrossvleheinheiten ist überaus hart und tangiert insbeson
dere zahlreiche kleinflächige Betriebe mit innerer Auf
stockung. Die Bauern stehen zu den berechtigten Anliegen 
des Gewässer- und BodenschtJtzes. möchten allerdings jetzt 
endlich wissen, wie sie künftig ihre Betriebe ausrichten müs-
sen. · 

Engler: Frau Danuser hat es gesagt: Es geht nicht nur um Ge
wässerschutz, es geht hier auch um Landwirtschaftspolitik. Le
sen Sie die Fahne ganz vorne. Die gesamte Vorlage stützt sich 
auf Artikel 24bls der Bundesverfassung. Artikel 24bis handelt 
vom Schutze des Wassers, vom Schutze der Grundwasservor
kommen und nlchtvon Landwirtschaftspolitik. Alle gemachten 
Vorschläge betreiben Landwirtschaftspoliti~, betreiben Struk
turpolitik, mit Ausnahme des Vorschlages von Herm Massy. 
Zusammen mit dem Ständerat schlägt Herr Massy vor, dass 
pro Hektare nicht mehr Dünger ausgebracht wird als von drei 
Grossvieheinheiten. Das Ist unter dem Aspekt des Gewässer
schutzes genug. . 
Wenn man die Kontrolle haben will, kann man noch den Artikel, 
nach dem Vorschlag von Herrn David annehmen. Wie aber 
wollen Sie einem Bauern erklären, dass er seinen Hühnerdün
ger beispielsweise nicht auf dem lande seines Nachbarn aus-
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bringen soll, dass dieser aber Pinguinmist aus der Antarktis 
zukauft, um seinem Boden den nötigen Dünger beizufügen? 
Das ist nichts anderes als Strukturpolitik, und diese Struktur
politik kann nicht auf Artikel 24bis abgestützt werden. 
Ich habe letztes Mal dem Kompromiss des Nationalrates zuge
stimmt, weil ich davon ausging, man könne im Rat die beiden 
Elemente Landwirtschaftspolitik und Gewässerschutzpolitik 
nicht auseinanderhalten, das sei politisch unmöglich. In letzter 
Zeit habe ich aber dazugelernt und bin vollendet der Ueber
zeugung, dass man hier auseinanderhalten muss, was ins 
Landwirtschaftsgesetz 'und was ins Gewässerschutzgesetz 
gehört. 
Deshalb bitte ich Sie, die Schaumscl'llägerei nicht weiterzutrei
ben und dem Ständerat zuzustimmen. Damit haben Sie den 

. Schutz der Gewässer. 

M. Rohrbasser: Je vous entratiens egalement d'une gent ani
male: les chevaux. Dans ce pays, environ 100 000 personnes 
sont concemees par la garde des chevaux. 
Si je comprends blen - et la je pose Ja question a M. le rappor
teur de langue fran~se - en ce qul conceme la version du 
Conself des Etats, chaque detenteur de chevaux devrait, s'll ne 
possede pas Ja surface necessaire en propre ou $n fermage, 
passer un contrat, ce qui representerait pour la garde d'un 
cheval 2667 metres carres de terrain. Si le cheval de loisir -
quetques unites, soit un ou deux - ne poserait pas grand pro
bleme quant a ces exigences, il en serait taut autrement pour 
les centres equestres qul dlsposent d'un cheptel de 50 a 60 
unites. SI l'on multiplle ce cheptel par 2500 metres carres de 
terrain, vous voyeza peu pres la surtace qul seraitnecessaire a 
l'exploitatlon d'un centre equestre. 
En ce qul concerne les exceptlons, je demande a M. le conseil
lerfederal si, veritablement, dans le cadre de la garde des che
vaux, ce critere &happe de fa90n complete, dans la version 
du Conseil national, ou sl l'admlnlstratlon, dans une ordon
nance, ne nous reseive pas l'etablissement de certains crl
teres tel5 que 1a garde d'animaux de rente ou l'assimilation 
des chevaux a une telle garde. Etant donne que les centres 
equestres doivent blen vivre, ils louent leurs animaux ou les 
exploitent de maniere a ätre vlables. 
Ces questlons preoccupent les eleveurs chevallns, les direc
teurs de centres equestres et tous ceux qui vouent une pas
sion a ces animaux qul nous sont chers et qul representent au
Jourd'hul, non seulement des betes de somme, mais un 
element social de sport et de distraction. 

\ 

Rüttlmann, Berichterstatter: Wenn Ich mit Herrn Wiederkehr 
einig gehe, so darin, dass wir in dieser Frage aneinander vor
beisprechenl Es wird behauptet und gegenbehauptet, und 
alle meinen, sie hätten recht. 
Durch die Diskussion ist aber einiges aufgehellt worden, und 
ich danke allen Einzelsprechern der Kommission und auch 
den übrigen Sprechern, die sich der Sache angenommen ha
ben. Ich kann mich also kurz fassen, insbesondere mit den An
trägen. Ich glaube, die Anträge Ruckstuhl, David und Diener 
gehen in den Hoheitsbereich. des Bundesrates. Es geht um In
terpretations- und Kontrollfragen und beim Antrag Diener um 
die Veröffentlichung. _ 
Ich möchte immerhin eines an die Adresse von Herrn David 
bemerken: Schon in der heutigen Stoffverordnung steht: «Wer 
für die Verwertung von Hofdünger über zuwenig landwirt
schaftliche Nutzfläche verfügt. muss für die Ueberschüsse Ab
nahmeverträge abschliessen. Die Verträge bedürfen der Zu
stimmung der kantonalen Gewässerschutzbehörde.» Wenn 
das bis jetzt nicht überall gehandhabt wurde, dann muss es 
getan werden. Wir sind ganz klar der Meinung, dass das, was 
wir hier legiferleren, durchgehalten, durchgeführt und kontrol
liert werden muss. Es steht nichts von schriftlichen Verträgen. 
Juristisch· ist ja auch ein mündlicher Vertrag ein gültiger Ver
trag. Aber einen mündlichen Vertrag kann eine kantonale Be
hörde nicht kontrollieren. Das gebe ich zu. Ich überlasse es 
dem Bundesrat, wie erzu diesen Verordnungsfragen Stellung 
nehmen will. 
Nun zu Herrn Rohrbassar: Wir haben die Frage der Pferde in 
die Ausnahmeregelung hineingenommen, weil erst seit der 
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letzten Behandlung dieses Geschäftes sich die Pferdehalter 
gemeldet haben und man festgestellt hat: Das ist im Prinzip 
auch Trockenmist Es gibt also in der Pferdehaltung keine 
Gülle, sondern es wird alles von der Einstreu aufgesogen, wie 
bei den Hühnern auch. Aber ich bin selber gespannt, wie Herr 
Bundesrat Cotti dazu Stellung nimmt Ich weiss nicht, wie die 
Ausnahmeregelung aussehen wird. Sie wird sicher restriktiv 
sein. Aber wir s1nd der Meinung, dass dieser Pferdemist auf
bereitet oder direkt in eine Gärtnerei -was heute übrigens ge
schieht- geführt werden kann. 
Nun zur Minderheit und zur Mehrheit und zum Antrag Wieder
kehr auf Festhalten. 
Es hat sich in dieser Diskussion gezeigt. dass der Mehrheits
vorschlag eine tragfähige Basis hat, ein vernünftiger Vermitt
lungsvorschlag ist zwischen Ständerat und bisheriger natio
nalrätlicher Haltung. 
Was den Minderheitsantrag betrifft, muss ich immerhin den 
Herren Massy und Berger in Erinnerung rufen, dass in der 
ständerätlichen Fassung nichts steht von einem üblichen Be
wirtschaftungsbereich. Das können Sie auf der Fahne nachse
hen. Erst der Nationalrat hat eingefügt: «Gepachtete oder ver
traglich gesicherte Nutzfläche im üblichen Bewirtschaftungs
bereich .... ». Davon steht in der ständerätlichen · Fassung 
nichts. Das heisst in der Praxis, dass nach dem ständerätli
chen Text einfach die drei Düngergrossvieheinheiten nicht 
überschritten werden dürfen. 
Aber die Region, in die dann dieser Dünger geht, ist überhaupt' 
nicht eingeschränkt. Er kann also in einen anderen Landesteil 
geführt werden. Darum ist dieser Antrag gefährlich und von 
unserer _Mehrheit aus gesehen nicht auf den wirklichen Ge
wässerschutz ausgerichtet Wir ersuchen Sie daher, den An
trag der Minderheit Massy und auch den Eventualantrag Ber
gar abzulehnen. 
Zum Antrag von Herrn Wiederkehr: Festhalten. Das ist das an
dere Extrem. Ich verstehe, dass Sie von Ihrer Warte aus sagen: 
Es muss rigoros gehandelt werden, wir dulden keinen Betrieb 
mehr, der nicht SO Prozent eigene oder gepachtete Fläche hat 
Wir sind aber der Meinung, dasS man so mit den bisherigen 
Betrieben, die achtbar und legal aufgebaut worden sind, nicht 
verfahren 'kann. 
Sicher wird es so sein, wie das Herr Rutlshauser und auch Herr 
Wyss ausgeführt haben, dass das mittelfristig von selbst korri
giert wird, indem nämlich die Bauern jetzt aufpassen und sich 
sagen: Ich habe 'ZYl8f nicht zu viele Düngergrossvieheinhei
ten; aber ich vergebe keine Verträge, weil ich ja nicht weiss, 
was noch passiert, ob das herabgesetzt wird oder ob ich even
tuell selber einmal ein paar Tiere mehr halten möchte. 
Die Lösung der Kommissionsmehrheit ist daher insgesamt 
vernünftig. Man kann natürlic~ diese oder jene Extremhaltung 
einnehmen. Aber ich bitte Sie doch, dieser Vermittlungslö
sung -der Kommissionsmehrheit, die mit 18 zu 2 Stimmen zu. 
stande gekommen ist, zuzustimmen. 

M. Rebeaud, rapporteur: Je m'en veux infiniment de rallonger 
les debats que nous souhaitons les plus brefs possible. Je 
m'en excuse partlculierement aupres de nos collegues de 
Suisse alernanique, mais je dois faire en sorte que ceux des 
Suisses romands qul veulent savoir sur quoi ils votent com
prennant la matlere en discusslon. 
Au sein de 1a commlssion, nous avons effectue en detall un tra
va11 complique sur des points qui, en logique normale, de
vraient ätre regles par une ordonnance. En effet, nous entrons 
dans des detalls techniques dont les subtilites echappent a la 
plupart d'entre nous. II taut donc que les detalls traites ici 
soient compris. · 
En ce qui conceme la proposition de M. Massy, tendanta reve
nir a la version du Conseil des Etats, il faut savoir qu'elle est la 
plus laxiste qui soit Le texte de la Chambre des cantons ouvre 
la porte toute grande au tourisme du lisier. M. Berger l'a com
pris. M. Massy nous a fait savoir taut a l'heure qu'il ne voulait 
pas d'un tel tourisme, mais c'est exactement ce a quoi tend sa 
propositionl MC'lnsieur Massy, vous avez beau branler la tete, 
j'en suis navre. 
Je m'arrete la, mais jevous supplie de prendre note du fait que 
la version fran~se de l'article 14 est tout simplement fausse. 
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Si nous nous bomons - etc' est bien tragique qu'un parlemen-
taire de langue fran<;aise en arrive a cette declaration - a faire • 
confiance au texte fran1tais, nous ne comprenons pas ce que 
nous votons. Le Conseil federal voudra bien nous donner en
core quelqyes explications. Le texte fran<;ais utilise deux fois le 
mäme mot «epandage», alors que le texte allemand utilise 
deux mots differents, une fois «entfallen» et une autre «ausbrin
gen», qui signifient exactement le·contraire l'un de l'autre par 
rapport au probleme du tourisme du lisier. 
Les parlementaires de langue fran1taise pourraient emettre 
une autre protestation. Ble conceme la traduction de la propo
sition Ruckstuhl qui parle de «selbstbewirtschafteten Nutzflä
che», ca qui signifie «las surfaces exploitees par l'agriculteur 
lui-milme» et non «surfaces en propre»; concepts tres dif
ferents l;un de l'autre. 
Je dois encore vous presenter las excuses de la commission. 
Nous entrons dans des matieresou la commission n'a pas ete 
a la hauteur de sa täche. II est difficile, en plenum, de rehaus
ser ses travaux au nlveau de la comprehension minimale. 
Neanmoins, si nous sommes presses de trancher, nous de
vons tout de mäme consacrer un peu de temps a la clarifica
tlon de la mattere, de maniere a ne pas voter Ie contraire de ce 
que nousvoulons. . 
Pour conclure, je vous suggere, du moins je suggere a ceux 
qui ont des doutes sur la portee des votes que nous allonsfaire 
malntenant, devoter las yeuxfermes ou mi-clos pour Ia propo
sitlon de la majorite de la commission. C'est en effet la seule 
pour laquelle alent ete etudlees las consequences concretes. 
Jene me fais aucune illusion, le Conseil des Etats malntiendra 
quelques dlvergences la-dessus, et II faudra du temps pour 
Qa. plus de temps que nous n'en avons prls en commission, 
afln d'arriver ä un texte clalr. 
Je vous le concede volontlers, Monsieur Massy, ·et Je le 
concede volontlers ä la plupart de mes collegues romands, la 

. premiere version du Conseil federal, de toutes celles que nous 
avons dlscutees depuis le debut, etait 1a seule dont la le,;on 
etait clalre et sur laquelle nous pouvions voter. Malheureuse
ment, le Conseil des Etats etvotrecommlssion ontabandonne 
cette version, a laquelle le Conseil federal ne s'est d'ailleurs 
pas farouchement acccroche. Je ne sals pas si c'est rattrapa
ble, mais, en tout etat de cause, jevous recommande devoter 
pour lesseules propositlons dont las consequencesont a peu 
pres ete explicitees dans las debats et dans las declaratlons 
des experts, soit 1a propositlon de M. Wiederkehr O'ancienne} 
soit la nouvelle propositlon de la commisslon. En dehors de 
ces propositlons nous allons tout slmplement encore accroitre 
la confusion et Je crois qu'en fait de confuslon, nous avons at
teint la limite du supportable. 

Bundesrat CoW: Herr Tschuppert hat - wenn ich ihn richtig· 
verstanden habe - vbn einem Trauerspiel gesprochen, wel
ches im Rahmen von Artikel 14 vom Parlament auf die Bühne 
getragen werde. Ich möchte dieser Meinung nicht beipflich
ten, denn Sie erkennen ja aufgrund der Debatten, die Sie 
schon zum zweiten Mal führen, dass wir uns hier wahrhaftig 
vor einer grossen und wichtigen Neuerung befinden, welche
Sie werden mir am Schluss beipflichten - die Landwirtschaft 
zum ersten Mal eindeutig und gewichtig in Mitleidenschaft 
zieht und von ihr auf dem Altar des Gewässerschutzes wesent
liche Opfer abverlangt Deshalb ist es schon recht, dass man 
die Details noch ausfeilt, um am Schluss, wenn möglich, eine 
korrekte und gewässerschutzgerechte Lösung zu erreichenJ 
Herr Engler, ich möchte dem ganzen Parlament aufgrund der 
Entwicklung Ihrer Beratungen beweisen und belegen, wie 
leicht, aber wie tückisch es ebenfalls ist, hier Gegensätze zwi
schen Gewässerschutz und Strukturpolitik in der l.al'ldwlrt
schaft zu entdecken, die in Tat und 1,/Vahrheit g~ nicht beste
hen. Denn so oder so: Wenn SieGewässerschutzpolitlk betrei
ben, kommen Sie um Folgen struktureller Art in der Landwirt
schaft gar· nicht herum. Es wäre die Quadratur des Zirkels, 
wenn man das verlangen würde. · · 
Wenn Sie sagen, es genüge ja, dem s+.änderat zu~stlmmen, 
um die Garantie zu haben, dass auf einer bestimmten Fläche 
nicht mehr als eine bestimmte Quantität Gülle ausgetragen 
werde, und damit werde man dem Gewässerschutz gerecht. 

so muss ich das bestreiten. Es genügt nicht, wenn Sie - Herr 
Rebeaud hat das auf französisch mit Bezug auf den deutschen 
Text klar festgestellt-von «Austragen» sprechen. Eine Verbin
dung von Fläche und Viehbestand ist nötig, wenn Sie den be
kannten und bedauerlichen Güllentourismus vermeiden wol
len. 
Es muss also nicht nur ein Bezug zwischen der ausgetrage
nen Güllenmenge und der Fläche bestehen, sondern auch 
zwischen dem Viehbestand und der Fläche. Ich hoffe, Sie ver
stehen mich. Ich war in meinem Kanton einmal fOr die Land
Wirtschaft verantwortlich, und es macht mir Freude, von diesen 
Problemen zu sprechen. 
Was ich behaupte, spiegelt sich übrigens in der sehr interes
santen Entwicklung der Vorschläge zwischen dem Bundesrat 
und dem Ständerat: Im Bundesratsvorschlag hiess es «entfal
.len». «Entfallen» gibt das Verhältnis von Fläche und Viehbe
stand an. Bemerken Sie die Nuance, die leider im französi
schen Text, wie Herr Rebeaud sagte, verlorengeht? Der Stän
derat hat von «ausgebracht» gesprochen. Gegen diesE3S «au_s
gebracht» hat Ihre Kommission im letzten Juni den Kampf an
getreten. Ich muss Sie- genauso wie die Mitglieder der Kom
mission - beschwören, der ständerätlichen Fassung und so
mit Herrn Massy und Herrn Engler nicht zu folgen. Es wäre ver
heerend; man würde gleichsam am Problem vorbeigehen. 
Jetzt kommen wir zum Hauptpunkt, nämlich zum Vergleich 
zwischen der ursprünglichen Lösung des Nationalrates, Herr 
Wiederkehr, und der neuen Lösung Ihrer Kommission. Ich ver- . 
schwelge lhnen nicht, dass Ich, wollte ich nach meinem per
sönlichen Geschmack urteilen, Ihnen empfehlen müsste, zu
erst einmal dem ursprünglichen bundesrätllchen Vorschlag 
zu entsprechen. Er wäre die beste Lösung gewesen. Nicht. 
weil sie vom Bundesrat kommt Aber wir lassen das fallen; Sie 
haben anders beraten. 
Als zweite Lösung würde mir an sich die Lösung des National
rats passen; wie Sie sie Im Juni des letzten Jahres beschlos
sen haben. Eventuell könnten noch einige zusätzllche-Aus
nahmen eingeführt werden, wie dies die Minderheit des Stän
derates gemacht hat Aber Ich muss aufgrund der Beurteilung 
der Schlussresultate dieser ganzen Massnahmen einräumen, 
dass die Lösung der Kommission, die von einer elgentümll
chen Koalition von Mitgliedern wie Frau Mauch und Herrn 
Tschuppert getragen wird, sich vom Gewässerschutzstand
punkt auch vertreten lässt und gegenüber der Lösung des Na
tionalrates, welche von der Minderheit des Ständerates etwas 
abgeschwäc:;htworden ist, keine Nachteile bringt 
Es interessieren Sie vielleicht die, Zahlen. Es sind Schätzun
gen, und Ich möchte mich weder morgen noch übermorgen 
auf diese Zahlen behaften lassen. Immerhin geben sie Grös
senordnungen wieder, die Ihnen einen Snbllcl< In die Konse
quenzen Ihrer Beschlüsse geben: 
Sie haben im Juni letzten Jahres einen Vorschlag gemacht, 
· der ei~ Reduktion des anfallenden Mastschweinebestandes' 
in diesem fr.ande um etwa 1 MIilion Einheiten gebracht hätte. 
Die Minderheit des Ständerates - Ich möchte noch einmal be
tonen: von der Mehrheit ist gar nicht die Rede; ein Beschluss 
nach Ständerat wäre verheerend - hat gewisse zusätzliche 
Ausnahmefälle eingeführt, die anstatt einer Reduktion von 1 
Million Einheiten Mastschweine bloss eine solche von etwa 
850 000 Bnheiten zur Folge gehabt hätte. 
Die Berechnung habe ich hier: Die Differenz setzt sich aus 
80 000 Einheiten zusammen, die aus allgemeinen Ausnah
men für kleine und mittlere Betriebe stammen, und aus 70 000 
Einheiten von Ausnahmen bei Zuchtbetrieben. Die Vorschläge 
der Kommission kämen ungefähr auf die gleichen Summen. 
Die Ausnahmen fOr 80 000 Einheiten fOr kleinere und mittlere 
Betriebe bleiben ja bestehen. Die 70 000 Einheiten für Zucht
betriebe würden sich zwar auf 50 000 Einheiten reduzieren, 
aber man muss einräumen: Im Rahmen des ortsüblichen Be
wirtschaftungsbereiches würden gewisse zusätzliche Bnhel
ten gestattet, was wieder ungefähr die 150 000 Einheiten aus
machen würde. Die Reduktion um 850 000 Bnheiten -immer
hin etwa ein Viertel des gesamten Bestandes der Schweiz -
wäre mit dem Kommissionsvorschlag wieder gewahrt. 
Unter diesen Umständen muss ich zugeben, dass sich diese 
Lösung sehen lässt Sie lässt sich mit der knapp unterlegenen 
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Idee der Minderheit des Ständerates vergleichen. Der Bundes
rat kann sich mit dieser Lösung anfreunden, zumal sie auch 
eindeutige Vorteile bringt Ich denke insbesondere an die 
Möglichkeit, im sehr engen, ortsüblichen Bewirtschaftungs
bereich eine gewisse partnerschaftliche Zusammenarbeit bei 
der Güllenverwertung zu gewähren. 
Es wäre jedoch nicht rriehr eine das ganze Land betreffende 
Partnerschaft, 'die wir auf alle Fälle bestritten hätten. Es wäre 
möglich, Herr Wiederkehr, dass ein Ackerbaubetrieb in einem 
Umkreis von 5 bis 6 km vertraglich die Gülle eines Mastbetrie
bes übernehmen könnte. Das ist logisch; das ist annehmbar, 
und das führt zu keinem schlechteren Ergebnis als gemäss 
Antrag der Minderheit des Ständerates. Deshalb kann weiter
hin in guten Treuen gesagt werden, dass der Antrag, der hier 
vorgeschlagen wird, gewässerschutzgerecht ist und dass die 
Landwirtschaft ein gutes Opfer auf dem Altar des Gewässer-
schutzes bringt . 
Um die ganze Diskussion zu verkürzen bitte ich Sie, alle ande
ren Anträge abzulehnen, bis auf den Antrag von Herrn David. 
Ich habe Verständnis für seine Regelung, die verlangt, die Ab
nahmeverträge müssten schriftlich erfolgen. Seine Argumen
tation über die Norm des OR hat mich überzeugt 
Frau Diener muss Ich sagen, dass ich Im Sinne einer strenge
ren Gewähr der Kontrolle dieser Lösung auch ihren Antrag ver
stehe. Ich könnte mich sogar mit ihm anfreunden, wenn die 
Veröffentlichung nicht dem Bund, sondern den Kantonen 
überbunden würde - die Verträge würden ja von den Kanto
nen bewilligt und nicht vom Bund. 
Mit den and~n Anträgen kann Ich mich nicht anfreunden. 
Noch ein Wort zur Kontrolle: Es Ist gesagt worden, dass die 
neue Lösung bemglich der Kontrolle gewisse Erschwerungen 
bringe. Ich will das nicht bestreiten. Das ist eigentlich der tat
sächliche Nachteil dieser neuen Lösung, aber man sagt mir, 
die Kantone wären absolut in der Lage, diese Kontrolle durch
zuführen. Wenn die Verträge veröffentlicht würden, wäre das 
eine zusätzliche Gewähr, so dass sich in gijlen Treuen die Lö
sung der Kommission vertreten lässt Sie könnte ohne weite
res die definitive Lösung darstellen, denn ich kann mir nicht 
vorstellen, dass der Ständerat sich dieser Lösung widersetzen 
wird 
Ohne auf alle Einzelheiten der Fragen eingehen zu können, 
bitte ich Sie, der Lösung der Kommission den Vorzug zu ge
ben. 

M. Rebeaud, rapporteur: Monsieur Rohrbasser, pour repon
dre a votre question en ce qul conceme le nouvel artlcle 14 
propose par votre commission, celul-cl autorlse le Conseil 
federal a prevoir des exceptlons pour las chevaux. Vos soucls 
seront donc pris en campte avec ce nouvel article. 
En revanche, avec la propositlon du Conseil des Etats soute
nue par M. Massy, rlen n'est prew pour les chevaux. Par con
sequent, d'apres la verslon Conseil des Etats/Massy, il faudralt 
que le proprietalre de chevaux conclue des contrats pour dis
poser des surfaces exigees par la loi pour l'epandage du lisier. 

Le presldent: Je vous propose la procedure suivante: nous 
allons d'abord proceder au vote concemant las modificatlons 
proposees au concept de la majorite. Dans les trols premiers 
votel;I, nous allons nous prononcer sur la propositlon Ruck
stuhl, laproposition David etlapropositlon Diener. Lacommls
sion ne s'est pas prononcee sur ces propositlons; le Conseil 
federal soutient la propositlon David, mals vous demande de , 
rejeter las propositlons Ruckstuhl et Diener. · 
Une fois ce concept de la majorite mis au clair, nous l'oppose-
rons au concept de la minorite. , 
SI la majorite l'emporte, nous.opposerons le concept de 1a ma
jorite a la proposition de M. Bergar. Le resultat de ce vote sera 
oppose ä la propositlon de M. Wiederkehr. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag Ruckstuhl 
Dagegen 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Für den Antrag David 
Dagegen 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Für den Antrag Diener 
Dagegen 

52Stimmen 
68Stimmen 

Erste Evantualabstimmung-Premier vote preliminaire 
Für den modifizierten Antrag · 
der Mehrheit offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit Minderheit 

Zweite Eventualabstimmung- Deuxieme vote preliminaire 
Für den modifizierten Antrag 
der Mehrheit offensichtliche Mehrheit 
Für den Eventualantrag Berger Minderheit 

Definitiv-Definitivement 
Für den modifizierten Antrag 
der Mehrheit 
Für den Antrag Wiederke~r 

Art. 28a. 28b 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Loretan, Ammann, Danuser, langet, Mauch Ursula, Nabholz, 
Rebeaud, Rechstelner, Zwygart) 
Festhalten 

Art. 28a, 28b 
pioposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Loretan, Ammann, Danuser, Longet, Mauch Ursula, Nabholz, 
Rebeaud, Rechstelner, Zwygart) 
Malntenir 

Rüttlmann, Berichterstatter: Diese beiden Artikel wurden auf 
Antrag einer Minderheit In unserem Rat mit 79 zu 57 Stimmen 
beschlossen. Sie beschlagen den Schutz von natürlichen und 
naturnahen Gewässern, d. h. die Erhaltung der natürlichen 
Gewässer und die Beschränkung von Eingriffen in naturnahe 
Gewässer. Es sind siamesische Zwillinge, und sie soUten da-

. her gemeinsam behandeltwerden. 
Der Ständerat hat mit 28 zu 7 Stimmen Streichung beschlos
sen. 
Unsere Kommission beantragt Ihnen mit 12 zu 9 Stimmen Zu
stimmung zum Ständerat. Eine Minderheit, angeführt durch 
Herrn Loretan, möchte das Kapitel 1 a mit den Artikeln 28a und 
28b stehenlassen. 
Kurz zur Begründung der Mehrheit: Die hier vorgeschlagene 
Fassung nimmt die Zielrichtung der von beiden Räten abge
lehnten bzw. dem Volk zur Ablehnung empfohlenen Volksin
itiative wieder auf, dies im Gewässerschutzgesetz, das als indi
rekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative gelten soll. Man 
könnte also ebensogut der Initiative zustimmen, dann hätte 
man eine saubere Verfassungsgrundlage. 
Die Forderungen der Artikel 28a und 28b gehen aber zu weit 
und würden von den Bergkantonen, der Wirtschaft und dem 
Volk kaum akzeptiert. Es wird immer wieder behauptet, 90 Pro
zent der Wasserläufe ·seien durch Energienutzung verbaut 
und die restlichen 10 Prozent seien nun einem absoluten 
Schutz zu unterstellen. Diese Behauptung ist insofern zu relati
vieren, als es Bäche und Flüsse gibt, die nur über bestimmte 
Strecken genutzt werden und sonst nicht Auch nicht genutzte 
Bäche und Flüsse, die auch schützenswerte Landschaften 
darstellen; müssen in diese Rechnung miteinbezogen wer-
den. . 
Der Ständerat hat mit 28 zu 7 Stimmen, also mit klarer Mehr
heit, beide Artikel gestrichen. 
Wir beantragen Ihnen mit 12 zu 9 Stimmen, diese Differenz 
durch Zustimmung zum Ständerat zu eliminieren. 
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M. Rebeaud, rapporteur: Les artlcles 28a, 28b et suivants que 
nous avons acceptes lors de la derniere session ont ete re
fuses assez sechement par le ·eonseil des Etats. par 29 voix 
contre7. 
Je voµs rappelle qua ces artlcles reprennent une partie de la 
substance de !'initiative populaire pour la protection des eaux, 
qu'ils ont ete presentes par M. Schüfe et qua M. loretan, au 
nom d'une minorite consistante de 9 voix. vous proposera de 
maintenir la divergence. 

Loretah, Sprecher der Minderheit: Ich danke zunächst dem 
Kommissionspräsidenten, meinem lieben Freund Albert Aüttf.. 
mann, dass er etwas vorgespurt hat - allerdings mit der fal
schen Schlussfolgerung, man dürfe dem Kapitel 1 a nicht zu
stimmen. Ich bin der gegenteiligen Meinung und möchte Ih
nen als Sprecher der von mir angeführten Minderheit beantra
gen, dieses Kapitel mit den Artikeln 28a und 28b im Gesetz zu 
belassen. 
Sie erinnern sich: Unser Rat hat seinerzeit zur Ueberraschung 
und Freude vieler dem selnerzeitigen Antrag' von Kollege 
Schüfe im bekannten Stimmenverhältnis-also relativ deutlich 
-zugestimmt Der Ständerat hat dann noch deutlicher das Ka
pitel 1a ..Schutz von natürlichen und naturnahen Gewässern» 
wieder hinausgeworfen. Ich bin aber, meine lieben Kollegin
nen und Kollegen von der grünen Fraktion, trotzdem nicht für 
die Abschaffung des Ständerates. denn der Ständerat hat In 
der politischen Landschaft unseres Landes durchaus seine 
Funktion, und wenn es nur diejenige wäre, uns im1Tier wieder 
zu neuen Anstrengungen für gute Lösungen zu veranlassen. 

· Wir stehen im Differenzbereinigungsverfahren. Ich will daher 
nicht alle Argumente, dleselnerzeltfür das neue Kapitel 1 a vor
gebracht worden sind, wieder fein säuberlich auftischen. Ei
nige Stichworte mögen genügen: 
1. Es geht um die Erhaltung unserer letzten Restlandschaften 
mit ihren natürlichen respektive noch naturnahen Gewässern. 
Es geht darum, dort, wo Gewässer und Gewässerabschnltte 
noch in natürlicher Umgebung anzutreffen sind-es sind noch 
ganze 10 Prozent unse~es Gesamtgewässersystems-, auf die 
Trockenlegung von ganzen Bachsystemen und auf Ueberffu
tµngen zu verzichten. Es ist keine Behauptung„ es tut mir leid, 
Herr Kommissionspräsidem -, es ist Tatsache, dass es nur 

· noch 10 Prozent sind, die sich in diesem Zustand befinden. 
2. Auch diese Gewässer für die Energiegewinnung zu nutzen, 
brächte einen Zuwachs von knapp 1 O Prozent der gegenwärti
gen Stromerzeugung und eine Abdeckung von nur einem gu- . 
ten Prozent des Gesamtenergiebedarfs. Das Kosten-Nutzen
Verhältnis wäre also enorm schlecht Letzte noch unversehrte 
Landschaften würden zerstört oder doch schwer beeinträch
tigt, während der energlemässige Nutzen, gemessen am Ge
~. sehr gering wäre. 
Man kann den grössten energiepolitischen Fehler det letzten 
zehn Jahre, den faktischen Ausstieg aus der Kernenergie in 
unserem lande, nun nicht auf dem Buckel letzter unversehrter 
Landschaften gutmachen wollen. Dagegen setze ich mich zur 
Wehr! , 
3. Schon Kollege Schüle, der eigentliche Urheber dieses 
neuen Kapitels 1 a, hat letztes Jahr darauf hingewiesen, dass 
die Verfassungsmässigkeit gegeben ist. Sie ist hier seinerzeit 
im Juni 1989 nicht nur von Herrn Bundesrat Cotti bestritten 
worden, sondern hemach auch Im Ständerat In der letzten Sit
zung der n~onalrätlichen Kommission hat der für die Diskus
sion der Abgeltungsfrage zugezogene juristische Experte, 
Professor Müller, ausdrücklich bestätigt, dass dieses Kapitel 
1 a durch die Bundesverfassung - so auch durch Artikel 24bis 
der Verfassung - abgedeckt ist Man muss eben die Interes
senabwägung zwischen Schützen und Nutzen In einen weite
ren zeitlichen Rahmen hineinstellen. 
Als man vor Jahrzehnten für die Energiegewinnung, In einer 
völlig anderen politischen Umweltsituation, die schönsten Al
pentäler opferte, hat man sehr einseitig dem Nutzen den Vor
zug gegeben, unter dem Applaus des Volkes. Aber die Mei
nungen haben sich jetzt geändert. Heute, bei einem mageren 
Bestand von noch 1 O Prozent einigermassen natürlicher Ge
wässer darf man die Interessenabwägung ruhig auf die Seite 

des Schützens umgewichten. Im gesamten läuft sie dann im
mer noch recht nutzenlastig. 
Es stimmt natürlich nicht, was im Ständerat wegen der Verhin
derung von Modernisierungen bei bestehenden Wasserkraft
werken vorgebracht wurde. Artikel 28b betreffend «naturnahe 
Gewässer» verunmöglicht Modernisierungen und Kapazitäts
erweiterungen von bestehenden Kraftwerkanlagen überhaupt 
nicht, sofern sorgfältig vorgegangen wird und die Auswirkun-
gen örtlich beschränkt bleiben. · 
Noch etwas für diejenigen, die doch noch geneigt sind, sich· 
dem Ständerat und unserer Kommissionsmehrheit anzu
schliessen: Ohne dieses eingeschobene und doch zentrale 
Kapitel 1a dürfte ein Rückzug der Gewässerschutz-Initiative 
nicht zu haben sein! Wir müssen uns entscheiden zwischen 
dem Kapitel 1 a mit den beiden Artikeln 28a und 28b einerseits 
und der von 9en Anhängern weiterer grossräumiger Wasser
kraftnutzungen so gefürchteten Initiative «zur Rettung unserer 
Gewässer» andererseits. So stellt sich die Qual der Wahl. Mö
gen Sie dies bitte bei diesem - nach meiner Meinung - hoch
politischen Entscheid auch bedenken. Es geht hier um die 
«Wurst•-und natürlich auch ums Wasser. 
Ich beantrage Ihnen also aus guten Gründen: Halten wir an 

· der von unserem Rat ursprünglich beschlossenen Einschie
bung dieses Kapitels 1 a fest. Stimmen Sie dem Antrag der 
Kommissionsminderheit zu! 

Zwygart: Eine echte bundesrechtliche Lösung der Restwas
sermenge im umfassenden Sinne ist ein Gebot der Zeit Dazu 
gehört der unbedingte und uneingeschränkte Schutz der 
noch verbliebenen natürlichen Gewässer. Je weiter die Nut
zung vorangetrieben wird, desto mehr werden Folge- und Par
allelschäden in der Landsc~aft, der Vogel- und Tierwelt oder 
der Störung des Grundwassergleichgewichts bekannt 
Die Einschränla1mg der Eingriffe- ist wirtschaftlich auch nicht 
von solch entscheidender Bedeutung. Wir haben vorhin die 
Zahlen gehört. Das Energieproblem können wir nicht mit dem 
Ausnützen des letzten Wassertropfens zur Stromgewinnung 
lösen. Die ökologischen Gesetzmässigkeiten kann man nicht 
beliebig aushöhlen. Der Einzelfall, sagt man, ist· nicht so 
schlimm. Aber es ist die Summe aller kleinen Fälle, die das 
Fass zum Ueberlaufen respektive den Fluss zum Vertrocknen 
bringt 
Unberührte Natur- und Erholungsräume werden immer selte
ner. Das ist eine allgemein anerkannte Tafl;ache. Betroffen von 
dieser voranschreitenden Entwicklung sind insbesondere die 
Gewässer unseres Lan<;tes. Da können zum Beispiel die Fi
scher ein trauriges Lied singen. Von den einstmals 62 In der 

· -Schweiz vorkommenden Fischarten sind vier bereits ausge
storben. Bei allen übrigen sind die Bestände in den letzten 
Jahrzehnten stark zurückgegangen. Ursache sind unter ande
rem die voranschreitende Verbauung und Eindämmung des 
Uferbereichs od~r der Bai.! unzähliger Staustufen entlang der 
Flüsse. WB/'ldemde Fischarten wie Lachs, Stör oder Maifisch 
werden davon am stärksten In Mitleidenschaft gezogen. Sie · 

· kommen in unseren Flüssen überhaupt nicht mehr vor. 
Ich bitte Sie deswegen auch im Namen unserer Fraktion, an 
unseren ursprünglichen Beschlüssen festzuhalten und die 
Minderheit zu unterstützen. Es geht hier um die Entscheidung: 
echter Gegenentwurf zur Gewässerschutzlnltlative oder nicht 
Aus dieser Sieht Ist es unbedingt notwendig, dass wir hier der 
Minderheit zustimmen. 

Frau Danuser: Positiva Ueberraschungen nähren die Hoff
nung. Dass unser Rat letztes Mal diesen beiden Artikeln zuge
stimmt hat. war in der Tat eine positive Ueberraschung. Wenn 
uns Kinder und Jugendliche schreiben, wir sollten doch bitte 
die Nordsee retten, das Robbensterben verhindern oder dafür 
sorgen, dass die Tropenwälder nicht abgeholzt werden, dann 
fühlen wir uns zu Recht «ein bisschen» überfordert. Aber hier 
haben wir Gelegenheit, dieses Recht auszuüben, wo es um 
den Schutz unserer Gewässer geht. 

. Bei der Emma habe ich seinerzeit genau ausgeführt, was „na
türlich» und was «natumah» helsst. Die natürlichen Gewässer
strecken der Emma sind auf 14 Prozent zusammengeschmol
zen, während bei ihren Seitenbächen nur knapp 9 Prozent der 
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Teilstrecken in die Kategorie der natürlichen Gewässer fal
len. Artikel 28a würde, hier angewandt, bedeuten: diese 
wenigen Prozente der natürlichen Gewässerstrecken sind 
zu schützen. Als natumah können bei der Emma rund 1 O 
Prozent und bei den Seitenbächen etwa 17 Prozent der 
Teilstrecken bezeichnet werden. Artikel 28b würde hier kon
kret bedeuten: Eingriffe in diese naturnahen Gewässer
strecken sind bewilligungspflichtig. Sagen wir ja zu Artikel 

· 28a und zu Artikel 28bl 
Ich erinnere daran, dass wir hier in der Schlussabstimmung 
zur Gewässerschutz-Initiative ein überwältigendes Ergebnis 
von 79 zu 69 Stimmen erzielt haben. Bei diesem kleinen 
Kapitel geht es nur um einen Teil dieser Initiative. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zur Minderheit Loretan. 

Glger: Die Fraktion. der freisinnig-demokratischen Partei hat 
die Gesetzesvorlage über den Gewässerschutz nach der er
neuten Behandlung im Ständerat und in der nationalrätlichen 
Kommission eingehend beraten. Die Artikel 28a und 28b, «Er
haltung der natürlichen Gewässer», fanden wie in der Kommis
sion auch in unserer Fraktion keine Zustimmung. Diese bei
den Artikel entsprechen praktisch dem lnitiativtext. . 
Grossmehrheitllch wurde die Meinung vertreten, dass diese 
Massnahmen filr die Betreiber von Wasserkraftwerken zu ein
schneidend sind. Diese Artikel haben zur Folge, dass prak
tisch die Wasserkraft sowohl von neuen als auch von beste
henden Werken nicht mehr ausgebaut oder selbst bei beste
henden Nutzungsanlagen keine neuen Gewässer mehr zur 
Produktion miteinbezogen werden können. Diese Artikel ste
hen auch in einem gewissen Widerspruch zu Artikel 75, zur 
Abgeltung. Wenn bereits nach Artikel 28a und 28b die Gewäs
ser nicht mehr ausgebaut werden können, weil natürliche Ge
wässer und Gewässerabschnltte umfassend zu schützen 
sind, können nach Artikel 22 Absatz 3 über die Nutzbarma
chung der Wasserkräfte auch keine Entschädigungen filr ent
gangene Wasserzinsen geltend gemacht werden. Die Frak
tion der FDP empfiehlt Ihnen deshalb, die Artikel 28a und 28b 
ersatzlos zu streichen. , 
Damit ich nicht nochmals nach vorne kommen muss, möchte 
ich ebenfalls kurz die Stellung unserer Fraktion zu Artikel 29 
und 31 bekanntgeben. Wir beantragen Ihnen, dass im Sinne 
des Bundesrates nur Gewässer mit ständiger Wasserfilhrung 
bewilllgungspfllchtig sind respektive dem Restwasserverdlkt 
unterstellt werden. Das Wort «ständig» sollte deshalb in Artikel 
29 und 31 beibehalten werden. Wir bitten Sie, in unserem 
Sinne zu stimmen und Artikel 28a und 28b zu streichen. 

Schmid: Was soll denn das noch filr ein Gewässerschutz
gesetz sein, wenn darin der Schutz der natürlichen und natur
nahen Gewässer herausgestrichen wird? Nicht von ungefähr 
stehen die in den Artikel 28a und 28b formulierten Schutzvor
schriften sinngemäss auch an erster Position im Text der Ge
wässerschutz-Initiative. Es trifft nicht zu, wie dies von der 
schweizerischen Kontaktstelle filr angepasste Technik be
hauptet wird, dass Artikel 21 des Natur- und Heimatschutz
gesetzes genügt Dort geht es nur um den Schutz der Uferve
getation. Ein naturnaher, natürlicher Bergbach ist schliesslich 
nicht an Schilf- und Binsenbeständen erkennbar. Der unver
wechselbare Reiz eines Gewässers erschöpft sich nicht in der 
Ufervegetation allein. Um ihn wahrzunehmen, braucht es ei- · 
nen ästhetischen Sinn. Die Werke eines Hodler oder Segantini 
können einem die Augen filr diese Schönheiten öffnen. Ein 
Gesetzestext kann das nicht. Aber Gesetzestexte können so 
formuliert sein, dass sie uns den Weg zum Schönen wenig
stens nicht verbauen. Auch dies soll ein Anliegen des Gewäs
serschutzes sein. Wir machen ja, Herr Giger, ein Gewässer
schutz- und nicht ein Wassemutzungsgesetz. 
Ebensowenig kann das Uebereinkommen zum· Schutz des 
Kultur- und Naturgutes der Welt - SR 451, das auch von der 
bereits genannten Interessengemeinschaft erwähnt wird - ge
nügen, denn das, was als Naturgut gilt. muss dann offiziell 
auch als solches bezeichnet und abgegrenzt werden. Ein de
tailliertes Inventar jedes kleinsten Gewässerabschnittes wäre 
entweder ein bürokratischer Unsinn, oder es wäre von Anfang 
an lückenhaft und würde vielen wertvollen, naturnahen Ge-

wässern, die nicht ausgegrenzt worden wären, den Schutz filr 
alle Zeiten entziehen. 
Wenn also die Gesetzesrevision überhaupt eine echte Alterna
tive zum Volksbegehren sein will, dürfen diese vom Nationalrat 
eingebrachten zusätzlichen Artikel nicht wieder entfernt wer
den. Diejenigen, die damit liebäugeln, müssen sich bewusst 
sein, dass jede Verwässerung des Gesetzes Wasser auf die 
Mühlen der Initiative leitet. wie dies bereits Herr Loretan gesagt 
hat Letztlich bleibt dann nichts anderes übrig, als die klaren 
Forderungen des Volksbegehrens mit aller Kraft zu unterstüt
zen. Deshalb könnte man sogar einer Streichung mit Gelas
senheit entgegenblicken. 
Wir sollten uns aber um unserer Glaubwürdigkeit willen filr die 
Anträge der Minderheit entscheiden. Wir wollen doch ein Ge
wässerschutzgesetz, das diesen Namen noch verdient! 

Columberg: Ich bitte Sie, dem Bundesrat und der Kommissi
onsmehrheit zuzustimmen. Diese drastischen Einschränkun
gen der Wassernutzung gehen viel zu weit Interessanterweise 
gehen sie viel weiter als das, was uns der Bundesrat vorge
schlagen hat. Die CVP muss diese Anträge ablehnen. Sie hat 
aber Verständnis filr die Mindestwassermenge. Dort sind wir 
bereit, einen Kompromiss zu schliessen und der bundesrät
lichen Fassung zuzustimmen. 
Man kann sich auch fragen, ob diese Bestimmungen über
haupt mit der ganzen Systematik dieses Gesetzes überein
stimmen; denn es ergeben sich gewisse Konflikte zu Artikel 
31ft. Wenn wir nämlich jegliche Möglichkeit einer Wassemut
zung ausschalten, müssen die Artikel 31ft. anders formuliert 
werden. 
Dann kommt ein entscheidendes Argument Wir befinden uns 
im Differenzbereinigungsverfahren. Wie wir gesehen haben, 
hat der Ständerat diese scharfen Bestimmungen mit einem er
heblichen Mehr abgelehnt Wir können also abschätzen, dass 
diese Bestimmungen Oberhaupt keine Chance haben, im 
Ständerat angenommen zu werden. Wenn wir diese Debatte 
nicht endlos verlängern wollen, müssen wir auch Hand bieten 
zu einer Verständigung. In diesem Sinne ist es nutzlos, dass 
wir auf diesen Artikeln -28a und 28b-beharren. 
Ich bitte Sie deshalb, der Kommissionsmehrheit und dem 
Bundesrat zuzustimmen. 

Bundesrat Cottl: Ich kann mich sehr kurz fassen, weil ich mich 
dazu schon anlässlich der letzten Debatte geäussert habe. Ich 
bitte den Nationalrat. diese beiden Anträge - so gut gemeint 
sie auch sind - abzulehnen. Die Gründe sind Ihnen bekannt 
Diese beiden Anträge, insbesondere Artikel 28a, kommen 
praktisch einer totalen Blockierung neuer Anlagen gleich. Das 
ist nicht der Sinn unserer Politik. Es ist sicher auch nicht im 
Sinn des Verfassungsgebers - ich weiss, dass hier auch an
dere Meinungen vertreten werden -, der sich vorgenommen 
hat. bei jedem Konzessionsgesuch die notwendige Interes
senabwägung vorzunehmen. Diese Interessenabwägung 
wollen wir beibehalten. Sie gehört zum zentralen Element un
serer Politik. 
In wenigen .Minuten werden wir über Artikel 32 diskutieren. 
Wenn hier der Bundesrat seiner ausgewogenen Haltung ent
sprechend eine Ablehnung beantragt, so möchte ich Sie im 
voraus daran erinnern, dass es noch eine Frage der Restwas
. sermengen gibt, die den wirklich zentralen Kem dieses Geset
zesentwurfes darstellt und bei dem dann auch denjenigen die 
Konsequenzen empfohlen werden müssen, die hier eine an
dere Haltung einnehmen. 
Ich bitte Sie, die beiden Artikel 28a und 28b abzulehnen. 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Att.29Abs.1,31 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

64Stimmen 
59Stimmen 
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Minderheit 
(Loretan, Ammann, Danuser, Longet, Mauch Ursula, Nabholz, 
Rebeaud, Rechsteiner, Zwygart) · 
Festhalten 

Art. 29 al. 1, 31 al. 1 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Minorite 
(Loretan, Ammann, Danuser, Longet, Mauch Ursula, Nabholz, 
Rebeaud, Rechsteiner, Zwygart) 
Maintenir 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich schlage Ihnen vor, dass wir in 
die Diskussion auch den Artikel 31 Absatz 1 elnbezi~hen. Es 
geht um die gleiche Materie. 
Beim Artikel 29 und 31 geht es um die Bewilligung für die W8Pr 
serentnahme aus Fliessgewässern mit ständiger Wasserfüh
rung oder - wie es die Minderheit Loretan will - lediglich um 
Fliessgewässer. 
Bei Artikel 31 Absatz 1 ·geht es um die gleichen Kriterien, aber ' 
bei den faktischen Wasserentnahmen. Wir können also auch 
hier gleichzeitig über beide Artikel entscheiden. 
Der Antrag der KommisslonsfTllnderheit ist'restrlktlver, d. h. er 
will auch die nichtständigen Fliessgewässer der Bewilligung 
und den Restwasserbestimmungen unterstellen. Wir haben in 
unserer ersten Beratung mit 73 zu 66 Stimmen der Minderheit 
zugestimmt Der Ständerat hat die Formulierung «mit ständl-

. ger Wasserführung,. mit allen zu null Stimmen Wieder aufge
nommen. Die Abstimmung in unserer Kommission ergab 8 zu 
8 Stimmen und somit ein Patt. Mit dem Stichentscheid des Prä
sidenten beantragt die Kommission, Ihnen mit9 zu 8 Stimmen 
Zustimmung zum Ständerat 
Die nlchtständigen Wasserläufe, die der Ständerat mit dem 
Bundesrat ausnehmen will, befinden sich naturgemäss In hö
heren Regionen ohne Vegetation und ohne Fischbestände. 
Die Begründung der ökologischen und landschaftlichen Be
deutung dieser Bäche für dauernde Restwasserhaltung ist 
mindestens stark zu relativieren. Es handelt sich um Abflüsse 
während der Schneeschmelze, und wir haben daher wirt
schaftlich und energiepolitisch alles Interesse daran, unsere 
Stauseen im Hochgebirge während des Sommers füllen zu 
können, ohne dass auf diesen vegetationslosen Höhenlagen 
eine bestimmte Restwassermenge um den Stausee herum un
genutzt abläuft Das ist die Begründung der hauchdünnen 
Mehrheit; die Minderheit möchte festhalten. 

M. Rebeaud, rapporteur: La questlon est relatlvement simple. 
II s'agit de savoir si l'on prend en consideration les cours d'eau 
adebitpermanentoutous lescoursd'eau. Ladeflnitlon donnee 
des cours.d'eau a debit permanentest claire: ces cours d'eau 
sontsecs moinsde 18 Jours parannee. Dans certalnes reglons, 

. notamment en montagne, un certaln nombre de cours d'eau a 
debit legerement inferieur, c'est-a-dire ceux qul sont secs plus 
de 18 Jours par annee, peuvent representer pendant la perlode 
defontedesneiges, mals aussi pendantlaperlodeestlvale, une 
certalnewleur biologique ou de paysage. Salon la rninorlte de 
la cominlssion, ils deVl'.aient ~tre pris en consideration. 
Las arguments avances de part et d'autre au sein de la com
mission ont du s'incliner devant le fait qua la majorlte rejetante 
du Conseil des Etats etaittres forte. Le resultat au sein de votre 
commission etait de 8 ·voix contr:e 8. Le president a tranche en 
faveur d'un ralliement a la version du Conseil des Etats. Nous 
devons entendre encore les .arguments de la minorlte de la 
commisslon, Je m•~te donc la. 

Loretan, Sprecher der Minderheit Ich habe keinen Anlass, bei 
so spitzen Stimmenverhältnissen in der Kommission einen 
Minderheitsantrag zurückzuziehen, wie mir das auch schon 
empfohlen worden Ist Es ist nicht meine Art, so rasch klein bei
zugeben. Ich möchte Ihnen im übrigen danken für das sehr 
ehren~lle Resultat vorher, das umgekehrte Verhältnis, hätte 

, mich natürlich noch mehr gefreut, aber man soll sich auch an 
Kleinigkeiten freuen! 

Zu diesem Minderheitsantrag in Artikel 29 Absatz 1 Buchsta
ben a und b und Artikel 31 Absatz 1, Einleitung: Die beiden 
Minderheitsanträge betreffen dasselbe Problem. Ich be
gründe zu Artikel 29 und Artikel 31 gleichzeitig - ich werde 
aber trotzdem nicht 20 Minuten sprechen! Wie im Ständerat 
Kommissionspräsident Hefti richtig festgestellt hat, fällt die 
von unserem Rat in der ersten Beratung beschlossene Ver
besserung in Artikel 31 Absatz 1, Einleitung, wie von den 
Kommissionssprechern vorgestellt, stärker ins Gewicht als 
diejenige beim Artikel 29 Absatz 1, welche eher formaler Art 
ist Ich konnte mich seinerzeit und auch heute dem in Artikel 
31 vom Bundesrat vorgeschlagenen «Notrationensystem» 
mit ungewisser «ZUsatznahrung» (in Art. 33) nur unter der 
Bedingung anschliessen, dass in der Einleitung von Artikel 
31 der Passus ,«mit ständiger Wasserführung» gestrichen 
wird; Seinerzeit ist mir die Mehrheit dieses Rates gefolgt 
Der Ständerat hat dann an der Fassung gemäss Bundesrat 
festgehalten, und Kommissionspräsident Hefti hat damals 
behauptet, wenn hier der Begriff «mit ständiger Wasserfüh
rung» weggelassen werde, müsse der ganze Artikel 31 Ab
satz 1 durchgehend neu formuliert werden. 
Ich habe zu dieser falschen Behauptung schon im Juni 1989 
hier Stellung genommen. Die Lösung ist doch einfach: Die 
Restwasserminima von Artikel 31 Absatz t sind immer dann 
anzuwenden, wenn das Gewässer Wasser führt. Es geht nicht 
an, wie das Bundesrat und Ständerat wollen, nicht ständig 
~rführende Fliessgewässer ..:. das helsst solche, die 
während mehr als 18 Tagen natürlicherweise kein Wasser · 
führen -von der'Schutzregelung auszunehmen und vollstän
dlg, trockenlegen zu lassen. 
Gerade aus Gründen zum Beispiel der touristischen Werbung 
in der Sommersaison In unseren Alpenkantonen sollte man 
sich der Bedeutung der Bäche in höhergelegenen Regionen 
- und um diese geht es hier - bewusst sein. Auch hier geht 
. es letztlich wieder um die Frage des Nutzens oder des Schüt
zens. Und weil eben landschaftliche Schönheiten nicht in 
Franken und Rappen messbar sind, meint man, man könne 
nicht ständig wasserführende Bäche in höhergelegenen 
Gebieten einfach opfern, etwa mit der Begründung, wie sie 
der Bundesrat In seiner Botschaft vom 29. April 1987 
(Seite 66) umschreibt 
lcli muss diesen Passus erneut zitieren: «Da es schwierig 
sein dürfte, andere vernünftige Möglichkeiten zum Auffüllen 
der Stauseen zu finden, ist es praktisch unumgänglich, Fliess
gewässer ohne ständige Wasserführung aus dem Geltungs
bereich der Restwasserbestimmung auszunehmen, obwohl 
auch diese als Lebensraum für Tiere und Pflanzen nicht ohne 
Bedeutung sind.» Mit anderen Worten: Diese Bäche sollen 
auch dann trocken bleiben müssen. wenn sie an sich Was
ser führen könnten. Ich meine dagegen, dass ein Fliess
gewässer auch dann ein wesentliches, prägendes Land
schaftselement bleibt - mit seinem ganzen Umfeld, mit sei
nen charakteristischen Merkmalen für Landschaft und Natur 
-, wenn es natürlicherweise zeitweise kein Wasser führen 
~n. Ausgerechnet dann, wenn es Wasser haben könnte, 
wenn also vom touristischen Standpunkt aus die Attraktivität 
und der Reiz einer Landschaft erhöht werden könnten, soll 
man es auch noch ausgetrocknet verbleiben lassen! 
Die Fassung von Bundesrat und Ständerat in Artikel 29 Ab
satz 1 Buchstaben a und b und in Artikel 31 Absatz 1 (Ein
leitung) ist aus der Sicht d~ Landschafts- und Naturschutzes 
nicht akzeptabel. Ich beantrage Ihnen deshalb im Namen 
der Kommissionsminderheit, in beiden Artikeln auf der Strei
chung des Zusatzes «mit ständiger Wasserführung» zu behar
ren. 
Dies drängt sich um so mehr auf, als leider der definitiv be
schlossene Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a es den Kantonen 
erlaubt, Gebirgsbäche im Interesse der Energiegewinnung 
auch in Zukunft völlig trockenzulegen. Dieser Entscheid ist 
gefallen, da haben wir keine Differenz, aber wir müssen diese 
Tatsache - diese Möglichkeit der Kantone, hochgelegene 
Gebirgsbäche im Interesse der Energiegewinnung abzuzap
fen - jetzt bedenken und deshalb hier der Kommissionsmin
derheit im Sinne eines kleinen « TrostAreises» zustimmen. 
Dies um so mehr, als ja der Entscheid in der vorberatenden 
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Kommission - wie gesagt - nur sehr knapp gefallen ist. Ich 
bitte Sie also um Zustimmung zur Minderheit. 

Frau Danuser: Auch ich bitte Sie um Zustimmung zur Minder
heit. Im Ständerat wurde von Herrn Hefti beanstandet, wir hät
ten nicht klar gesagt, wieviel Wasser es bei diesen Bächlein mit 
nichtständiger Wasserführung noch bräuchte. Die Auffassung 
des Bundesrates ist es, hier der weiteren Nutzung «noch ei
nige Türen off,en zu lassen». Seiner Auffassung nach sind 
diese Gewässer weit weniger bedeutungsvoll als diejenigen 
mit ständiger Wasserführung. · 
Die SP-Fraktlon kann diese Auffassung nicht teilen. Die Mehr
heit unseres Rates hat es bei der Behandlung des Energienut
zungsbeschlusses nicht für nötig befunden, Tarifgrundsätze 
für die Bektrizität zu erlassen. Man hat den Föderalismus be
schworen.und im Kanton St. Gallen ist Inzwischen ein Beispiel 
über die Bühne gegangen. Weiterhin soll die Devise gelten: Je 

· mehr man braucht, desto günstiger werden die Preise. Und 
solange diese Verschleudermentalität herrscht, können wir 
nicht die alle~hwächsten Glieder der Kette opfern: die Bäche 
in Höhenlagen mit nichtständiger Wasserführung. Auch sie 
gehören unseres Erachtens unter die Restwasserbestimmun
gen, die Mlndestwasservorschrlften; diesen Schutz müssen 
sie bekommen. 

· Ich bitte Sie, der Minderheit Loretan zuzustimmen. 

Abstimmung-Vota 

fürden Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 31 Abs. 2 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art.31 al.2 let. d 
Proposftlon de la commissfon 
Maintenlr 

63Stlmmen 
,56Stlmmen 

Rüttlmann, Berichterstatter. Es geht hier um die imperative Er
höhung der Restwassermengen, wenn die erforderliche Was
sertiefe für die Fischwanderung nicht gewährleistet ist. 
Der Stän(ierat beruft sich in seiner Fassung auf die Kriterien, 
wie sie sich aus Artikel 25 des Bundesgesetzes über die Fi
scherei vom 14. Dezember 1973 ergeben. 
Unser Rat hatte die Fassung des Bundesrates vorgezogen. 
Der Ständerat seinerseits hält mit 25 zu 8 Stimmen fest Aller
dings lässt er den Hinweis auf das Fischereigesetz fallen, 
würde aber ein Vorhaben, das unverhältnlsmässig erschwert 
würde, von einer Abwägung der Gesamtinteressen abhängig 
machen. 
Unsere Kommission beantragt Ihnen trotzdem mit 10 zu 9 
Stimmen, an ihrer Fassung beziehungsweise an der Fassung 
des Bundesrates festzuhalten. 

M. Rebeaud, rapporteur. II s'agit de l'artlcle 31, lettre d, qui se 
trouve a la page 1 o du depllant an langue franQ&ise. Ces lettres 
enumerent las cas ou le debit mlnimum fixe par le debut de 
l'artlcle 31 doit etre eleve. La lettre d stlpule qua la profondeur 
necessaire a la libre migratlon du poisson dolt etre garantle. 
Celasignifle que, dans l'application de la loi, le debit minimum 
indlque par las chiffres enonces au debut de l'artlcle 31 doit 
etre eleve parce qu'II ne suffit pas ä assurer la migratlon du 
poisson. 
La Conseil des Etats a voulu adoucir cette dispositlon en fa
veur de ce~ qui veulent capter l'eau, probablement pour la 
transformer en energie, 1a declsion devant alors dependre 
d'une mise an balance des inte~ts. 
La majorite de votre commission a repousse la solution du 
ConseildesEtatspar10voixcontre9,carilluiasemblequ'elle 
contenait une faute de logique. En effet, la lettre d voulu~ par le 
Conseil federal entend garantir un minimum d'eau de maniere 

_ .a ce que la migration des poi~ons soit assuree. Dans ce cas, 
c'est tout ou rien, car vous ne pouvez pas assurer la libre mi
gration de la moitle ou du quart d'un poisson. La poisson mi-

, gre ou ne migre pas; s'il n'y a pas assez d'eau, il ne migre pas; 
par consequent, la mise en balance des interäts dans ce cas 
partlculier· nous a semble impossible, c'est pourquoi la majo
rite de la commission vous prie de vous en tenir a la proposi
tion du Conseil federal, qui correspond a la premiere decision 
qua nous avions prise lors de la session precedente. 

Angenommen-Adopte 

Art.32 
Antrag'der Kommission 
Bst.b 
Festhalten 
Bst.d 
Streichen 

Antrag Schmidha/ter 
Bst.b,d 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Bürgi 
Bst.d 
d. Für die Bektrifizierung von Liegenschaften und Siedlun
gen, deren Anschluss an ein öffentliches Netz unverhältnis
mässigen Aufwand erfordern oder das Landschaftsbild bela
sten würde. 
Bst. e(neu) 
Für Kleinwasserkraftwerke bis 300 kW installierte Bruttolei
stung kann die Restwassermenge so weit herabgesetzt wer
den, dass ein ökonomischer und ökologischer Betrieb mög
lich Ist. 
Bst. f(neu) 
Bei Betrieb von Kanälen und Weihern, sofern diese zusätzliche 
Lebensräume für die Natur bilden und eine ökologische Aus
gleichsfunktion haben (vgl. Art. 1 Bb Abs. 2 NHG). 

Antrag Seiler Hanspeter 
Bst.d 
d. für die Bektrifizierung von Liegenschaften, deren An
schluss an ein öffentliches Netz unverhältnismässigen Auf
wand erfordern oder das Landschaftsbild belasten würde. 

Art.32 
Proposition de la commission 
Let.b· 
Maintenlr 
Let.d 
Biffer 

Proposition Schmldhalter 
Let.b, d 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Proposition Bürg/ 
Let.d 
L'electriflcatlon d'lmmeubles et d'habitats dont le raccorde
ment a un reseau public seralt d'un coat dlsproportionne ou 
perterait attente au site. 
Let. e (nouveau) 
Pour les petltes usines hydrauliques jusqu'a 300 kW de puls
sance brute installee, le debit residual peut etre reduit de ma
niere a garantlr l'exploitatlon tauten respectant las imperatifs 
de l'environnement. 
Let. f (nouvaau) 
L'exploitatlon de canaux et d'etangs, pour autant qua ceux-ci 
constltuentdes biotopes naturels et assurent pour compensa
tlon ecologique (cf. art. 18b al. 2, LPN). 

Proposition Seiler Hanspeter 
Let.d 
d. L'electriflcation d'immeubles dont le raccordement a un 
reseau public serait d'un coüt disproportlonne ou porterait at
teinte au site. 
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Rüttlmann, Berichterstatter: Hier mache ich Sie darauf auf
merksam, dass unser Rat bei der letzten Behandlung mit dem 
Bundesrat dem Ständerat entgegengekommen ist, nämlich in 
der Neustrukturierung von Absatz 1 Buchstaben a, b und c. 
und - was materiell noch von Bedeutung war - mit einer 
Strecke von 1000 m unterhalb einer Wasserentnahme anstatt 
von 500 m, wie ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagen 
worden war. Hingegen hat unser Rat die Ziffern 2 und 3 der 
ständerätlichen Fassung mit einem Stimmenverhältnis von 
102 zu 49 Stimmen gestrichen, mit der Begründung, die Rest
wassermengen gemäss Artikel 31 dürften nicht mit Artikel 32 
wieder ausgehöhlt werden. 
Der Ständerat seinerseits blieb hart, machte aber ein Kompro
missangebot bei Absatz 1 Buchstabe b, indem er die Schutz
und Nutzungsplanung uauch in Verbindung mit dem Bau ei
nes Werkes sowie der Neuerteilung der Konzession oder Be
willigung für ein bestehendes Werk» für zulässig erklärte. Fer
ner fügte der Ständerat eine zusätzliche Litera d hil'JZU, naqh 
der die Mindestmengen tiefer angesetzt werden könnten, so
weit andernfalls bei Neuerteilung der Konzession für ein beste
hendes Werk dasselbe eine Bnbusse von mehr als 10 Prozent 
der bisher erzeugten Winterenergie erleiden würde. 
Unsere Kommission schlägt Ihnen mit 16 zu 4 Stimmen vor, 
bei Llterae a bis c an unserer Version festzuhalten und die 
neue Litera d zu streichen. Die Begründung der Mehrheit: Man 
d~ nicht mit einem Artikel den anderen aushöhlen, also die 
Mindestmengen wieder aufheben. Es handelt sich bei diesem 
Artikel um die Nagelprobe des Gesetzes. Der Verfassungsauf
tr.lg 1~ zu erfüllen, nicht zu verwässern. 
Die Minderheit begründet, man müsse die Sorge der Bektrlzl
tätsgesellschaften auch verstehen, die Im Auftrag der öffent
lichen Hand die Stromversorgung sicherstenen·müssten. Das 
Volk müsse sich einfach bewusst sein, dass es, wenn es 
gleichzeitig keine A't<JN und eine harte Restwassermengen
regelung durchsetzen wolle, nur die Variante d8$ rigorosen 
Stromsparens oder aber des Stromimports gebe; von letzterer 
Möglichkeit machen wir ja in neuester Zelt ~ebrauch. 
Nochmals: Die Kommission schlägt Ihnen mit 16 zu 4 Stim
men vor, an unserem Buchstaben b festzuhalten und den 
neuen Buchstaben d des Ständerates zu streichen. 

M. Rebeaud, rapporteur: C'est apropos de l'artlcle 32 que les 
divergences entre le Conseil des Etats et notre conseil sont les 
plus profondes. C'est aussi, du point de vue material, l'article 
central de la loi, en taut cas celui Oll cette modificatlon de la lol 
sur la protection des eaux apporte le plus de nouveautes. 
Le Conseil des Etats, priorltaire en la mattere, avait pratique
ment vide de sa substance les dlsposltlons prevues par le 
Conseil federal. Avec quelque attenuation, notamment sur la 
longueur des captages posslbles en altltude, nous les avons 
relntroduites et le Conseil des Etats les a de nouveau ellmi
nees sous une forme legerement differente mais en reprenant 
presque a la lettre, dans une numerotation differente, les 
mAmes exceptlons. L'exception majeure conslste a autorlser 
les cantons a ne pas appllquer les deblts mlnimaux dans les 
cas oll il y auralt des pertes au semestre d'hiver superleures a 
10 pour cent des quantltes d'energie actuellement produites 
par les centrales qui ne respectent pas les deblts mlnimaux. 
Le Conseil des Etats a encore ajoute, a la lettre b, quelque 
chose qul devralt filre une preclslon mals qui, dans la version 
fran~se en taut cas, ne falt qu'ajouter a la confusion car, en 
fait. cela ~ient a dlre que des exceptlons devralent filre autori
sees chaque fois qu'II y a des plans; or, il n'y a pratiquement. 
pas de ~ sans plans; c'est probablement une question de 
formulatlon ou peut-etre, une fols de plus, de traductlon. En 
tout etat de cause, ces deux proposltlons du Conseil des Etats 
ont ete repoussees a une tres forte majorlte parvotre commis
slon, par soucl de garder a cette loi une substante sufflsante 
pour que la revision de la ioi garde une Justification. , 
Nous aurons peut-etre quelques preclsions a apporter quant 
aux propositlons de MM. Bürgi et Schm!dhal!ar, seien la ma
niere dont alles setont detendues, mais II faut d'abord que 
nöus les entendions puisque la commission n'en a pas encore 
pris connaissance. ' 

Schmldhalter: Ich habe zwei Anträge gestellt. Ich hätte theo
retisch also 20 Minuten Redezeit. Ich werde djese nicht ausnüt
zen, aber Sie werden mir erlauben, dass ich als Vertreter der 
Rand-und Berggebiete doch noch etwas zu Artikel 32aussage. 
Trotz Sparen wird der Elektrizitätsbedarf in der Schweiz anstei
gen. Warum? Strom ist als Energiequelle beliebt. Strom lässt 
sich leicht in Licht, Kraft und Wärme umwandeln; geringe Um
weltbelastung und fast keine Entsorgungsprobleme; rasanter 
Anstieg der Elektronik. 
Wir stehen vor einem faktischen und vielleicht in kljrzer Zeit vor 
einem effektiven Moratorium für die Kernenergie. Thermische 
Kraftwerkanlagen fallen In der Elektrizitätsproduktion aus öko
logischen Gründen ausser Betracht Alternative Energien wie 
Sonne, Wind etc. bringen Beiträge in Prozentgrössen und rela
tiv hohe Preise. Die Wasserkraftnutzung ist jährlichen Schwan
kungen in der Grössenordnung von 20 Prozer,t unterworfen -
vor allem im Winter-und soll mit qualitativem Gewässerschutz 
im Minimum um 12 Prozent oder 5 bis 6 Milliarden Kilowatt
stunden Winterenergie reduziert werden. Also bleibt. nur noch 
der Import von Atomstrom aus Frankreich und damit eine to
tale Auslandabhänglgkelt, sei es beim Oel oder beim Strom. 
Professor Vischer, Direktor der Versuchsanstalt für Wasserbau 
an der ETH, hält fest, dass wir unweigerlich in eine Abnahme 
der Stromproduktion aus Wasserkraft hineinfahren. Er hat das 
In einer schönen Graphik dargestellt Alle seine drei Varianten 
führen In ZUkunft zu einer Verminderung der Stromproduktion 
aus Wasserkraft. 
Zur Matthey-Formel: Bei 60 Liter Totalzufluss müssen laut die
ser Formel 83 Prozent Im Bachbett belassen werden. Es blei
ben also nur 17 Prozent für die Nutzung. Bei 160 Litern sind es 
Immer noch 81 Prozent, JJnd bei 500 Litern sind es 56 Prozent 
Sie sehen all$0, dass Wir In diesem Bereich ganz massiv ein
greifen. Zusätzlich haben dle Kantone noch einen Ermessens
spielraum, -die sogenannte zweite Stufe, können also Rest
wasser noch einseitig erhöhen. 
Auch wir im Berggebiet wollen keine absolut trockenen Bach
bette und auch keine Restwassermenge null. In den letzten 
zehn Jahren haben wir sogar den Beweis erbracht, dass wir 
selber angemessene Restwassermengen vertreten und vor
. schreiben. Bei neu erteilten Konzessionen wurde differenziert 
vorgegangen, und es gibt Beispiele, wo wir sogar mehr Rest
wasser verlangt haben als die Matthey-Formel. 
Oie Annäherungsberechnungen von Professor Vischer, Herr 
Bundesrat Cottl, ergeben eine Stromproduktlonseinbusse 
von 2,6 bis 5,0 Milliarden Kilowattstunden, d. h. im Mittel 12 
Prozent und nicht 5 Prozent. wie Sie im Ständerat angegeben 
haben. Das Maidmum liegt aber bei 20 Prozent und wird sich in 
einem wasserarmen Winter noch addieren. 
Man spricht heute viel von der Kompen$ation durch den Aus
bfiu der bestehenden Anlagen und Neubauten. Dazu hält Pro
fessor Vischerfest: Durch dle Erhöhung der Produktivltä.t, Ver
besserung des Wirkungsgrades, und Erhöhung des Schluck
vermögens könnte man neu Kilowattstunden gewinnen, aber 
die Maschinen im Alter von 50 bis 60 Jahren sind praktisch be
reits ausgewechselt und erneuert. Dle Maschinen der fünfzi
ger Jahre haben bereits Wirkungsgrade, die nicht mehr erhöht 
werden können. Man kann also In diesem Sektor mit keiner 
oder praktisch keiner zusätzlichen Elektrizitätsproduktion 
rechnen. 
Neue Anlagen-wie z. B. Greina oder Gletsch-slnd undurch
führbar geworden. Neue Stauaniagen und Veredelungswerke 
sind stark umstritten. Wir haben zusätzlich das Umweltschutz
gesetz und den damit verpflichtend vorgeschriebenen UVP
Auftrag. Naturschutzgesetz und Fischereigesetz sind weitere 
politische Hürden, die zu nehmen wären. Dazu kommtderVer
lan<;lungseffekt der Stauanlagen. Für den Ausbau der Wasser
kraftanlagen entsteht damit auch ein Moratorium, und mit ei
ner konsequenten Bnführung der Restwassermengen fehlt 
uns in etwa fünfzig Jahren die Bektrlzltätsproduktlon aus Was
serkraft in der Grössenordnung des Kernkraftwerkes Gösgen. 
Das Schwelzervoik hat ein Recht. die Bektrizitätsproduktion 
aus Wasserkraft einzuschränken. Ich bin einverstanden, wenn 
das die Mehrheit in einer Abstimmung beschliesst. Aber wir 
haben auch ein Recht auf nüchterne Information über die Kon
sequenzen. 
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Der Bundesrat hat mit diesem Artikel bereits Ausnahmen vor
geschlagen. Direktor Pedroli, das Buwal, die Eawag, alle Na
turwissenschaftler geben zu, dass eine starre mathematische 
Festlegung der Restwassermengen nicht die gute Lösung 
darstellt Es geht also um ein gleichwertiges Abwägen von 
Schutz und Nutzung, wobei das Wasser in diesem Prozess 
nicht verunreinigt oder aufgebraucht wird. 
Diese vier Ausnahmeregelungen sind vom Ständerat und Na
tionalrat in erster Lesung mit praktisch nurformalen Aenderun
gen in der Darstellung übernommen worden und sind heute 
auch nicht mehr bestritten. Der Ständerat hat in der ersten Le
sung noch zwei zusätzliche Ausnahmeregelungen beschlos
sen. Der Nationalrat hat diese abgelehnt 
Der Ständerat hat nun aber auf den Absatz 2 total verzichtet 
und ist in diesem Punkt dem Nationalrat gefolgt Es ist dies ein 
entscheidender Schritt des Ständerates in die Richtung der 
Mehrheitsmeinung im Nationalrat Der Ständerat hat in zweiter 
Lesung mit diesem Buchstaben b zusätzlich eingefOgt, dass 
vor allem bei der Neuerteilung einer Konzession, aber auch 
bei der Bewilligung für ein bestehendes Werk ein Ausgleich 
nicht nur im gleichen Gebiet, sondern in einem geeigneten 
Gebiet in der Umgebung des Werkes gesucht werden kann. 
Das Ist eine ganz minime Ausweitung gegenüber dem Natio
nalrat und nicht so, wie es der Berichterstatter französischer 
Zunge dargestellt hat . 
In dieser Bestimmung ist aber vor allem wichtig, dass die Be
sitzer der bestehenden Kraftwerke die unbedingt notwendi
gen Erneuerungsarbeiten auch ausführen und nicht aus 
Angst vor den neuen Restwasserbestimmungen diese Er
neuerungen bis zum Heimfall aufschieben und die Gemein
den dann total deregulierte und alte Kraftwerke erben. 
DerStänderatschlägtzusätzllchvor,denaltenAbsatz3einge
schränkt und abgeschwächt als Buchstabe b einzuführen. 
Diese Ausnahme betrifft nur noch die bestehenden und nicht 
die neuen Werke. Bereits ab einer sehr kleinen Leistung von 
3 Megawatt sind die Mitsprache und die Zustimmung des Bun
desrates erforderlich. Der Ständerat und auch wir wollen um
weltverträgllche Lösungen. Der Ständerat hat nicht gegen die 
Verfassung Beschlüsse gefasst. wie dies Immer wieder be
hauptet wird, sondern verfassungstreu Schutz und Nutzung 
auf der gleichen Stufe gewertet Wir sind froh darOber und 
stolz auf diesen Ständerat 
Wenn die grüne Fraktion den Ständerat eliminieren will, soll 
sie dies versuchen. Ich aber prophezeie Ihnen, dass in diesem 
Moment das Wallls nicht mehr Mitglied dieser Confoederatlo 
Helvetlca sein wird und längst eine Alpenrepublik ausgerufen 
hat, oder auch, dass wir mit unseren welschen Kollegen «la 
Republique du Simplen» gründen werden. Ich wende mich 
speziell an die welschen Kolleginnen und Kollegen und vor al
lem auch an die Liberalen. 
Am Dienstag letzter Woche hat «La Sulsse» auf den Seiten 1, 
25 und 31 gemeldet, dass der Ausbau der Grande Dixence ge
fährdet ist Ich lese nur einen Satz: «Le projet hydroelectrique 
de Cleuson Dixence prend l'eau.» Auf gut deutsch helsst das, 
es wird «ersäuft». "" pourralt etre purement et simplement 
abandonne. Les oppositions du WWF ralentlssent les proce
dures, les promoteurs ont remis les travaux an questlon.» 
Bei der Grande Dixence kostet jedes Jahr Verschiebung etwa 
50 bis 80 Millionen Franken. Wer übernimmt diese Mehrko
sten? Wir, die anschliessend Strom beziehen und bezahlen 
müssen! Was passiert bei allen grossen Werken in der 
Schweiz, die wir realisieren möchten, wie zum Beispiel der 
«Bahn 2000», bei·den Nationalstrassen oder auch derzukünftl
gen Neat? 
Mit dieser Revision verstärken wir die Stellung der schweizeri
schen Verbände in der Verhlnderungspolitlk. Wir schaffen die 
Basis, dass die letzte Konzessionierung oder Erneuerung bis 
ans Bundesgerichtweitergezogen wird. Die Richter haben laut 
Gesetz keinen Ermessensfreiraum, da wir allzu starre Geset
zestexte erlassen. Wir verhindern vor allem neue Kraftwerke, 
die im Urinteresse der Gemeinden liegen würden, da sie noch 
notwendig sind für den Eigenbedarf. Es sind dies nicht grosse, 
sondern mittlere und kleinere Stauwerke. 
Das grösste Umweltproblem ist für mich der Treibhauseffekt 
Zwischen diesem Treibhauseffekt und der Energie und damit 
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auch der Elektrizität besteht ein direkter Zusammenhang. 
Etektrische Energie ist sauber, und es entsteht kein C02 wie 
bei der Oelverbrennung. Sofern wir genügend Strom hätten, 
könnte man vernünftigerweise sogar Oel substituieren. Vor al
lem ist der Strom bei uns im Winter rar und gefragt. Daher müs
sen wir uns die Frage stellen: Helfen wir der Natur mehr, wenn 
wir im Winter ein bisschen weniger Wasser im gefrorenen 
Bachbett lassen oder wenn wir zusätzlich Oel verbrennen? 
Ich appelliere an alle Bürgerlichen und Liberalen in diesem 
Saal! Es wäre für micl:l ein Erfolgserlebnis, wenn wir in diesen 
minimalen zusätzlichen Ausnahmen des Ständerates Ueber
einstlmmung finden könnten. Wir sollten die gleiche Einigkeit 
an den Tag legen, wie wir sie in den letzten Wochen vordemon- -
striert haben. Der Ständerat hat diese beiden zusätzlichen 
Ausnahmen immerhin mit 27 zu 13 und 27 zu 12 Stimmen er
lassen. 
Auch Sie, Herr Bundesrat Cottl, sollten einlenken und diesen 
Kompromissvorschlag des Ständerates akzeptieren. Es sind 
zwei ganz kleine, minime Aenderungen für die bestehenden 
~aftwerke. Wir hätten damit die Differenzen bereinigt und 
müssten auf jeden Fall über den Artikel 32 nicht mehr diskutie-
ren. -
Ich bitte Sie eindringlich, dem Vorschlag des Ständerates zu
zustimmen. 

Bürgi: Meine Anträge zu Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben d, e 
und f sollen die Möglichkeit schaffen, dass Kleinkraftwerke 
1.md vor allem Kleinstwasserkraftanlagen, die nicht an ein öf
fentliches Stromversorgungsnetz angeschlossen sind, ihren 
Betrieb wegen der restriktiven Restwasserbestimmung nicht 
aufgeben müssen. Besitzer von Kleinkraftwerken brauchen 
heute schon viel Eigeninitiative, um solche Werke zu betrei
ben. Die gesetzlichen Bestimmungen sind heute so restriktiv, 
dass ein Neubau unmöglich Ist Darum sollten wir wenigstens 
zu den bestehenden umweltfreundlichen Anlagen Sorge tra
gen. 
Mit der Annahme des neuen Gewässerschutzgesetzes müss
ten etwa 300 heute noch Strom produzierende Anlagen - frü
her waren es einmal 4000 -, also fast zwei Drittel aller Klein
kraftwerke, bei Ablauf der Konzessionsperiode den Betrieb 
einstellen. Das Problem der Restwassermenge ist für diese 
Kraftwerke ein Existenzproblem. Die Restwassermenge ist 
entscheidend dafür, ob ein Umbau realisiert werden kann 
oder nicht In entlegenen Alpbetrieben, landwirtschaftllchen 
Betrieben und Touristenhäusern würden in Zukunft Dieselmo
toren statt Wasserkraftwerke die notwendige elektrische Ener
gie erzeugen. Wäre das Umweltschutz? 
Aber nicht nur diese Kleinstanlagen sind betroffen. Auch Klein
kraftwerke, die ganze Weiler oder Dörfer versorgen, könnten 
nicht mehr ziJ vertretbaren Bedingungen erneuert und verbes
sert werden. Diesen Ortschaften nützt der Landschaftsrappen 
wenig, gebraucht wird elektrische Energie, unabhängig von 
langen, gefährdeten Zuleitungen. Jedes Kleinkraftwerk ist 
eine umweltfreundliche, respektable Notstromgruppe. 
Die letzten schweren Stürme liessen die kraflwerklose_ Ort
schaft Urnerboden'zum Beispiel drei Tage ohne Strom, wäh
rend In Zermatt und früher im Münstertal in ähnlichen Situatio
nen dank dem eigenen Werk wenigstens eine Notstromversor
gung möglich war. Auch solche Situationen müssen wir be
rücksichtigen. 
Mit Artikel 32 wird auch die jährliche Betriebszeit stark einge
schränkt und die Energieproduktion teilweise bis zu einem 
Viertel verringert Es ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, 
zu bedenken, dass diese Anlagen meistens schon seit Jahr
zehnten bestehen, in die Landschaft integriert und zu tragen
den Elementen in unserer Kulturlandschaft geworden sind. 
Die Jahresproduktion dieser Kleinkraftwerke zusammen ent
spricht übrigens der Leistung eines grossen Flusskraftwerkes. 
Um c:las gleiche Potential zu erreichen, wären beispielsweise 
zwei Millionen Quadratmeter Sonnenzellenflächen nötig. 
Energie aus Kleinkraftwerken Ist - das sei zugegeben - recht 
teuer. Aber wo finden wir billige und erst noch heute schon ver
fügbare Alternativen? Die Landschaft wird nicht weiter bela
stet, die gegebene Bausubstanz ist zum Teil historisch und 
eine Bereicherung der Dorfbilder. 
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Das BundE:>Samt für Konjunkturfragen fördert erneuerbare 
Energien. Nur unter anderem werden auch Kleinkraftwerke 
unterstützt und beraten. Ich finde es unbegreiflich, dass man 
anderseits durch das Gewä~erschutzgesetz die Erneuerung 
von Kleinkraftwerken verunmöglicht, indem man die Restwas
sermenge zu hoch ansetzt. Der Bund nimmt zum Beispiel im 
Kanton Schwyz die ganze Produktion des Etzelwerkes für die 
SBB In Anspruch. Nun versucht er, noch unsere Kleinkraft
werke, die seit hundert Jahren umweltfreundliche Energie in 
die einzelnen Randregionen geliefert haben, mit diesen stu
ren, nicht anpassungsfähigen Restwasservorschriften zu ver
unmöglichen. Ich glaube nicht, dass sich betroffene Gemein-
den das bieten lassen. · 
Das Schicksal der Kleinkraftwerke betrifft nämlich Stimmbür
ger in Kantonen und Gemeinden direkt Der Stromlobby ist 
dieses Altemätivenergiepotentlal natürlich zu klein, um sich 
dafür stark zu machen. Aber es ist doch wichtig, besonders für 
Randregionen, die . trotz Sparmassnahmen nicht auf die 
selbstproduzierte, umweltfreundliche und regenerierbare 
Energie verzichten können. 
ae1 Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe d denke ich vor allem an Ue
genschaften, die nicht an das öffentliche Netz angeschlossen 
sind. Viele von Ihnen kennen das Kleinwasserkraftwerk von 
Fritz Harl im Berner Oberland. Auch dieses Werk liefert dem 
RestatJrant und der Familie den Lichtstrom. Und nun soll, wo 

· doch das Wasser 'im offenen Kanal fliesst, noch Restwasser 
abgegeben werdenl Fast hundert Jahre lang wurde In diesem 
Betrieb zur Umwelt Sorge getragen. Und nun soll dieses Klein- · 
kraftwerk plötzlich umweltschädigend seinl · 
Solche ßelspiele könnten wir zu Dutzenden nennen. Wollen 
Sie heute umweltfreundlicher werden als vor fünfzig Jahren? 
Ich habe nichts dagegen. Fangen Sie aber nicht gerade bei 
den Kleinkraftwerken anl Sie treffen damit · die finanziell 
Schwächsten, denn wenn es etwas finanziell Interessantes 
wäre, müsste nicht Ich dieses Anliegen hier vortragen. 
Ich bitte Sie, meinen drei Anträgen zuzustimmen. Sie leisten 
damit einen Beitrag an eine dezentralisierte, unabhängige 
Stromversorgung In finanziell schwachen Randregionen und 
Berggebieten. 
Herrn BundesratCottl möchte Ich bitten, einigen ganz Kleinen, 
die regenerlerbaren Strom umweltfreundßch produzieren, das 
Ucht, das sie so dringend brauchen, nicht abzulöschen. 

Seiler Hanspeter: Der Problembereich der Kleinwasserkraft-
nutzung hat auch mich beschäftigt Der Antrag Bürgt zu die
sem Artikel 32 nimmt ein wichtiges Anliegen auf. Ich ziehe mei
nen Antrag zugunsten cles Antrages Bürg!, dem Ich mich voll 
anschllesse, zurück. ' 
In den dünn besiedelten Gebieten-ich denke z.B. an das Vor
alpen- und Berggebiet --sollte es auch mit dem neuen Gewäs
serschutzgesetz möglich bleiben, entlegene Liegenschaften 
und Siedlungen mit lokaler Hydroenergie zu versorgen, etwa 
nach dem abgewandelten Sprichwort: Warum mit Drähten in 
die Feme schweifen, wenn die Ressource liegt so nah? 
Es gilt hier, im Spannungsfeld zwischen ökonomisch wünsch
und vertretbarer Nutzung sauberer einheimischer Energieres
sourcen und ökologischer Betrachtungsweise eine vernünf
tige Interessenabwägung vorzunehmen. Darf ich daran erin
nern, dass sich unsere Gewässer und die Fischwelt vor etwa 
fünfzig Jahren In besserem zustand befanden als heute, ob,
schon damals an rund 6000 Standorten Kleinstwasserkraft ge
nutzt wurde? Den heute verschlechterten Gewässerzustand 
der Nutzung von Kleinwasserkraft anlasten zu wollen, wäre 
deshalb völlig absurd. Heute sind Ja höchstens noch ein Ach· 
tel bis ein Neuntel dieser Anlagen in Betrieb. 
Auch wenn die kleinen (3ewässer wegen dem verbauten zu
stand der Grossgewässer vermehrt als Rückzugsgebiete und 
Lebensraum für die Fische geschützt werden sollen, darf dies 
nicht unverhältnlsmässig zu Lasten einer Nutzung gesche
hen, die im weitesten Sinne ebenfalls im Interesse der Umwelt 
erfolgt Zahlreiche Gewässer kleinster Ordnung kann man an 
Stellen nutzen, welche durch diese Nutzung keine wesentll

. ehe Beeinträchtigung erfahren. Kurze Entnahmestrecken 
kann man als zumutbares Opfer an die Produktion ökologisch 
einwandfreier Energie betrachten. In Frage kommen könnten 

etwa fischundurchlässige Gewässerstrecken wie natürliche 
oder künstliche Stufen, Schussgerinne usw. 
111 einer Zeit des ständig zunehmenden Energieverbrauchs 
und der damit wachsenden Energleabhängigkeit vom Aus• 
land ist es wichtig, mögliche einheimische Energieressour
cen, soweit gesamtökologisch verantwortbar, weiterhin nut
zen zu können. Ist es nicht auch hier vor allem eine Frage des 
Massas? Dem Anwachsen solcher Kleinwasserkraftnutzun
gen sind durch ökonomische Bewegungen sowieso Grenzen 
gesetzt. Es ist also mit Bestimmtheit keine Gesuchsflut zu er
warten. Das Gewässerschutzgesetz darf aber Vernünftiges 
nicht verhindern. Es soll vielmehr Vernünftiges ermöglichen. 
Ich bitte Sie in diesem Sinne, dem Antrag Bürgi zuzustimmen. 

Glger: Ich unterstütze den Antrag Bürgi. Mir sind die Verhält
nisse, wie sie Kollega Bürgi respektive der Verband Schweize
rischer Klelnkraftwerkbesitzer darlegt, aus eigener Anschau
ung sehr gut bekannt. 
In der Flusskraftwerk-Euphorie in der Nachkriegszeit wurden 
die Kleinkraftwerke weitgehend auf die Hinterbank verwiesen. 
BIiiigenergie liess das Interesse an diesen Werken verschwin
den. Heute, angesichts drohender ökologischer Veränderun
gen durch die vermehrte Nutzung von fossilen Brennstoffen 
und der Verknappung von elektrischer Energie, scheint ein 
Umdenken stattzufinden. Die Reaktivierung und Erneuerung 
von Kleinkraftwerken Ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die 
Artikel 28a und 28b sowie Artikel 32 verhindern jedoch durch 
ihre harte Auslegung weitgehend solche Erneuerungen. 
Gerade die Sturmeinwirkungen der letzten Wochen haben ein
drücklich aufgezeigt, wie verwundbar die Versorgung unseres 
Landes-vor allem gewisser Regionen - mit elektrischer Ener
gie sein kann. In vielen Fällen konnten Kleinanlagen vorüber
gehend die örtliche Versorgung mit elektrischer Energie über
nehmen. Es sollte jedoch nicht erst der Katastrophenfälle be
dürfen, bis man die Bedeutung solcher Anlagen erkennt 
Die Bedeutung elektrischer Energie hat im laufe der Zeit im
mer mehr Zl!genommen; Selbst abgelegene Gehöfte, Be~gre
staurants, Alpställe, überhaupt die Alpwirtschaft kommen 
ohne elektrische Energie nicht mehr aus. Mittels Sonnenkol
lektoren wird heute aufvielfältlge Art versucht, bei solchen Ge
bäullchkeiten zu elektrischer Energie zu kommen. Auch unser 
Gemeindewerk hat beispielsweise ein Solarprojekt für die 
Elektrifizierung eines Sennerelbetriebs auf 1600 m Höhe finan
ziert. 
In den meisten Fällen aöerwlrd versucht, mit Diesel-Notstrom
gruppen die notwendige elektrische Energie bereitzustellen. 
Der Transport von Dieseltreibstoff in Fäs$ern mit den bekann
ten Gefahren sowie Lärm und stlnkende·Abgase sind diene
gativen Folgen in einer unversehrten Natur. Aber auch die viel• 
fach anzutreffenden langen elektrischen Transportleitungen In 
einer unberührten Umgebung sind keine Bereicherung der 
Landschaft. 
Dazu kommen die beträchtlichen Energieverluste durch lange 
elektrische Zuleitungen. Immer mehr werden für abgesetzte 
Betriebe Kleinkraftwerke erstellt, welche die notwendige Ener
gie zweckmässig und umweltfreundllch produzieren. 
Es wäre in der heutigen Zeit sicher nicht zu verantworten, 
wenn ein solches Potential an vorhandener erneuerbarer und 
umweltgerechter Energie für solche Zwecke brach liegenge:, 
lassen würde. Viele Kleinkraftwerke mit ihren Weihern und Zu
laufkanälen bedeuten oft eine Bereicherung der Natur. Siege
ben aber vor allem auch einen, praktischen und l~cht ver
ständlichen Anschauungsunterricht über die Produktion elek- · 
trischer Energie • 

. Aus den angeführten Gründen bitte ich Sie, den Anträgen 
Bürg! in Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben d, e und f zuzustim-
men. -, · 

M. Massy: Je ne m'exprlmerai pas au nom du groupe liberal 
comme M. Glger, mais en mon nom. En tant que Romand, je 

· soutlens 1a propositlon Bürgl tendant a modifler l'artlcle 32, let
tre e, nouveau. M. Bürgi a ralson de prendre en campte las 

. interäts des petites usines hydraullques qul ne depassent pas 
la puissance de 300 kilowatts. Dans le canton de Vaud, aux Or
monts, on a cree depuis longtemps une serie de petites exploi-



.i 

21. März 1990 N 595 Gewässerschutzgesetz. Revision 

tafions hydrauliques modestes mais qui rendent d'eminents 
services a la communaute. A Leysin par exemple, dans la sta
tion, on turbine las eaux du village, ce qui permet de fournir de 
l'electricite a une agglomeration de 1000 habitants. 
Ces petites usines au fil de l'eau sont respectueuses de l'envi
ronnement et-.de la faune piscicole, on y peche depuis tou
Jours, mais alles doivent pouvoir garantir une exploitation con
tinue des turbines pour etre rentables. Ce sont souvent des ex
ploitations familiales, et comme le dit le proverbe: «Las petits 
ruisseaux font les grandes rivieres». II y a encore des possibi
lites de creer de telles exptoitations, ne las decourageons pas, 
alles qui produisent de l'energie propre complementaire. Je 
vous prie devoter la propositlon BOrgi. 

Frau Danuser: Beim Antrag Schmldhalter, zu dem ich zuerst 
spreche, geht es um eine völlige Aushöhlung der Restwasser
bestimmungen, besonders im zweiten Teil des Antrags. 
Der Buchstabe b des Ständerates geht davon aus, dass un
endlich viele Landschaften In unserem Land noch vorhanden 
seien, die man zur Kompensation für die Missetaten andern
orts im Rahmen einer Schutz- und Nutzungsplanung herbei
ziehen könnte. Wir aber haben bei unserer Gesetzestätigkeit 
die Schutzinteressen des heimatlichen Landschaftsbildes mit
zuberücksichtigen. Unser heimatliches Landschaftsbild ist be
reits In hohem Masse in Mitleidenschaft gezogen worden. Un
sere Zielsetzung muss es also sein, das ökologische Gleich
gewicht wiederherzustellen. 
Wir müssen uns zudem vergegenwärtigen, dass momentan 
ein halbes Dutzend riesiger Pumpspeicherprojekte sowie 
rund hundert weitere Projekte unser heimatliches Land
schaftsbild akut bedrohen. 
Einen Ausgleich zur übermässlgen Nutzung zu finden, wie der 
Ständerat und Herr Schmidhalter es wollen, nämlich «in geeig
netem Gebiet in der Umgebung des Werkes» - was soviel 
heisstwie in einem anderen Tal-, wird wohl gar nicht möglich 
sein. Hier sollte - wenn schon - der Grundsatz gelten: Die 
Restwassermengen dürfen nlct:rt unterschritten werden, wenn 
sie nicht im gleichen Gebiet kompensiert werden können. 
Zum Buchstaben d: Dieser Antrag ist unseres Erachtens noch 
ungleich schlimmer, ich würde sogar sagen: verheerend; 
denn unter diese Ausnahmebestimmungen würden praktisch 
alle Laufkraftwerke fallen. Sie haben diese Graphik («Anzahl 
Gewässer, bei denen durch die Restwassetregelung mehr als 
1 0 Prozent der zufllessenden nutzbaren. Wassermenge weg
fallen»} gesehen. Ich könnte Ihnen hier jetzt auch die Prozente 
zitieren. Ich muss noch einmal betonen: Schon die bundesrät
llchen Restwassermengen sind alles andere als angemessen. 
Ich bitte Sie, den Antrag von Herrn Schmidhalter abzulehnen. 
Der Antrag Bürgl steht auch im Zusammenhang mit der Raum
planung. Was die Raumplanung betrifft. muss hier leider fol
gendes festgestellt werden: Es werden und wurden ausser
halb der Bauzonen so viele Ausnahmebewilllgungen erteilt, 
dass der Ausnahmecharakter vollkommen verlorengegangen 
ist Wir können das Ansinnen, für diese Uegenschaften und 
Siedlungen im Hinblick auf eine autarke Stromversorgung 
nun noch Ausnahmen jenseits der Restwasserbestimmungen 
zu ermöglichen, nicht billigen. Hingegen müssen in diesen 
Fällen alle Möglichkeiten der Erdwärmegewinnung und der 
Sonnenenergie unterstützt werden. Ich freue mich, dass Sie 
beim Energienutzungsbeschluss dem Antrag Hafner auf För
derung der Sonnenenergie und Erdwärme zugestimmt ha
ben. 
Man muss noch einmal auf die Ausnahmen im Buchstaben a 
hinweisen. Gemäss unserem Beschluss können oberhalb von 
1700 m über Meer die Bäche über eine Strecke von 1000 m 
trocken bleiben. Alphütten, Bergrestaurants und abgelegene 
Weiler fallen grösstenteils unter diese Ausnahme. Für diese 
Fäile-braucht95 den Antrag von Herrn Bürgi nicht 
Nun zum Buchstabene: Auch hier bitte ich Sie um Ablehnung. 
Es trifft zu, dass die Kleinen nicht gleich behandelt werden soll
ten wie die Grossen. Jedem das Seine ist in der Tat eine ver
nünftige Handlungsmaxime. Aber das gilt nicht nur für die 
Kleinkraftwerke, das gilt auch für die kleinen Gewässer. Die 
~leinen Gewässer sind unendlich wichtig. Darum geniessen 

sie auch in Artikel 22 des Fischereigesetzes eine bevorzugte 
Stellung. Das ökologische Gleichgewicht kleiner Gewässer ist 
sehr empfindlich und anfällig auf Eingriffe. Fischereibiologlsch 
sind solche Gewässer als Lebensraum für Jungfische, Fisch
nährtiere und andere Wassertiere von besonderem Wert. 
Grössere Gewässer sind für diese Lebewesen nicht im glei
chen Austnass überlebenswichtig. So ermöglicht denn auch 
der Artikel 25 des Fischereigesetzes bei grösseren Gewässern 
eine Interessenabwägung. Ich zitiere Artikel 25: «Lassen sich 
bei, den Veränderungen des Wasserhaushalts keine Massnah
men finden, die schwerwiegende Beeinträchtigungen von In
teressen der Fischerei verhindern können, ist der Entscheid 
von einer Abwägung der Gesamtinteressen abhängig.» 
Wahrscheinlich meint Herr Bürgi-und das war auch die Aeus
serung von Herrn Seiler Hanspeter - mit den Worten «ökono
mischer und ökologischer· Betrieb» etwas Aehnliches. Aber 
diese Formulierung ist gefährlich. Sie ist unglücklich, weil sie 
einen grundlegenden Zielkonflikt einfach mit einem Wisch be
seitigen möchte. 
Mit Buchstabe e des Antrages von Herrn BOrgi setzen wir uns 
in krassen ,Widerspruch zu Artikel 22 Fischereig~etz. Hier 
heisst es: «Naturufer und Pflanzenbestände, insbesondere 

• Schilfgebiete, die als Laichstätten oder Aufzuchtgebiete die
nen, sind zu erhalten.» 
Das wäre doch ein Bocksprung, wenn nun überall für die 
Kleinwasserkraftwerke die Restwassermenge beliebig ge
senkt werden könnte. Wir streben doch-oder sollten dies zu
mindest tun-eine kompatible, homogene Gesetzgebung an. 
Hier und heute geht es sogar um einen Verfassungsauftrag. 
Wir müssen angemessene Restwassermengen sichern. Herr 
Bürgi, wir unterstützen kleine Produktionsanlagen, aber nicht 
jenseits der Verfassung! An kleinen Gewässern können kleine 
Werke eine grosse Zerstörung anrichten. Mit Buchstabe a der 
Ausnahmebestimmungen zementieren wir die Möglichkeit, 
mit grossen Werken eine grosse Zerstörung anzurichten. Aber 
an grossen Gewässern kleine Werke zu errichten, ist auch 
ohne den Antrag von Herrn Bürgi möglich. 
Die dezentrale Energieproduktion ist nach diesem Gesetz 
nicht ausgeschlossen. Insbesondere steht auch der Erneue
rung der Turbinen für eine effizientere Produktion nichts im 
Wege. Was zum Beispiel die Mühlen betrifft: Mühlen sind nicht 
Anlagen, die trockene Bachbette zurücklassen. Einrichtun
gen, die in fliessendes Wasser gestellt werden, w13rden durch 
die Restwasserbestimmungen gar nicht berührt 
Aber die Wirtschaftlichkeit ist häufig - meistens sogar - nicht 
abhängig von der Restwassermenge. Das Wasserwirtschafts
amt hat, 1987 knapp 50 bestehende Kleinkraftwerkanlagen 
hinsichtiich der Stromgestehungskosten untersucht und sie 
mit und ohne Restwasser in wirtschaftliche und unwirtschaft
liche eingeteilt Rund die Hälfte davon ist unwirtschaftlich: d h. 
sie produzieren mit Kosten von über 13 Rappen pro Kilowatt
stunde völlig unabhängig von der Restwasseranforderung. 
Und Gestehungskosten von 40 Rappen und mehr pro Kilo
wattstunde lassen sich auch mit den iargesten Restwasserbe
stimmungen nicht wesentlich herabsetzen. Solche unwirt
schaftlichen Kleinwasserkraftwerke sind nicht schützenswert, 
nur weil sie ein beliebtes Hobby für ihre Besitzer darstellen. 
Die Natur lässt auf die Dauer nicht mit sich markten; sie schlägt 
zurück. Wir müssen uns zu einer Energiepolitik durchringen, 
die nicht auf billiger Erzeugung und billigem Verkauf beruht, 
die nicht die Verschwendung belohnt, sondern zu differenzie
ren anfängt 
Die kleinen Gewässer sind also äusserst schützenswert. Wenn 
Herr Bürgi und mit ihm Herr Giger und Herr Massy gleich alle 
kleinen Werke von den Restwasserbestimmungen ausneh
men wollen, können wir dem auf keinen Fall zustimmen. Für 
Buchstabe f gilt dasselbe. Auch diese schü~nswerten Le
bensräume sind für uns schützenswert in dem Ausmass, als 
sie keine Ausnahmen von den Mindestanforderungen an die 
Restwassermenge rechtfertigen. 
Wenn das Erneuerungspotential gross wäre, ohne ökologi
sche Belastung, könnten wir zustimmen. Sie wissen aber, 
dass schon die vorgeschlagenen Mindestmengen lediglich 
Alarmgrenzen sind, und diese Alarmgrenzen sind auch von 
den Kleinen einzuhalten. 
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. Meler-Glattfelden: Auf den ersten Blick wirken die Anträge für 
Kleinwasserkraftwerke sehr sympathisch. Sie sind auch ökolo
gisch verbrämt. Man spricht von elektrischen Leitungen, die 
die Landschaftsbilder nicht zerstören sollen, von schönen Ka-

. nälen und Weihern, von zusätzlichen Lebensräumen und von 
ökologischen Ausgleichsfunktionen. 
In der ersten Lesung haben wir für mehr Mindestwasser ge-

. kämpft; wir sind unterlegen. In ~er ersten Lesung hat man Aus
nahmen geschaffen für Gewässer über 1700 m über Meer. 
Jetzt will Herr Schmidhalter Ausnahmen schaffen für die gros
sen und Herr Bürgt für die kleinen Gewässer. Wir sind strikte 
dagegen, dass man allen kleinen Gewässern unter 1700 m 
über Meer auch noch das Wasser entziehen kann. Gerade 
kleine Gewässer enthalten ein vielfältiges Leben, sind für die 
Fortpflanzung vieler Landtiere wichtig, enthalten viele kleine 
Lebewesen und Jungtiere und sind ökologisch ausserordent
lich wertvoll. Auch ist zu berücksichtigen, dass die «Mühle im 
Tal~ sowie reine Durchlaufanlagen zur Krafterzeugung nicht 
unter die Restwasserbestimmungen fallen. Wir wollen aber 
keinesfalls, d8'5 weitere Bäche wegen Kleinkraftwerken 
. trockengelegt werden. 
Wir Grünen sind für die dezentrale Energieerzeugung, aber 
bei der Interessenabwägung Kleinkraftwerke oder Trocken
legung von kleinen Bach- und Flussläufen sind wir eindeutig 
für das Wasser und gegen die Kleinkraftwerke. 
Ich bitte Sie deshalb, sowohl· dle Anträge Schmidhalter als 

. auch die Anträge Bürgi abzulehnen. 

• Blatter: Beim Antrag Bürgl zu Artikel 32 geht es tatsächlich um 
eine Minderheit. Die rurid 700 Besitzer von Kleinkraftwerken 
versorgen in einem Jahr rund 75 000 Haushaltungen. Allein Im 
Kanton Bern befinden sich 161 Anlagen. Verkennen wir trotz
dem nicht die Bedeutung dieser Kraftwerke. 
In einer Zeit, da man noch nicht jeden Weiler und jeden Hof mit 
elektrischer Energie versorgen konnte; sind diese Kraftwerke 
gebaut worden. Es war eine echte, innovative Selbsthilfe. 
Diese Anlagen gehören heute oft zur historischen Bausub
stanz eines Dorfbildes. 
Ein Beispiel untervieien: Im Sommer, in einer Trockenperiode, 
bewässern eile Bauern im Emmental Ihre Weiden und Aecker 
mit Wasserkanälen, im Winter und In der übrigen Zeit können 
sie mit dem gleichen Kanalsy__stern Strom produzieren: Ich 
frage Sie: l$t diesumweltgefährdend? Der l,.ebensraum für die 
Natur Ist erhalten geblieben, und kaum jemand in diesem saat 
kann behaupten, man habe die Gewässerschutz-Initiative we
gen diesen Kleinkraftwerken eingereicht; im Gegenteil: Diese 
Anlagen sind durchaus erhaltenswert und · erfQllen Ihren 
Zweck. 
Ich bitte Sie im Namen der CVP-Fraktlon, dem Antrag Bürgi zu
zustimmen. 

Zwygart: Zuerst etwas im Namen der Fraktion: Wir lehnen die 
Anträge von Herrn Schmidhalter klar und eindeutig ab. 
Zum Antrag von Herrn Bürgi spreche iqh in meinem eigenen 
Namen. lc:h habe lange hin und her überlegt und das Datdr 
und Dawider abgewogen und komme zum Schluss, d~ es 
so nicht gehen kann. Der Antrag, Kanäle, Weiher als zusätz
liche ökologische Ausgleichsgebiete zu erhalten, klingt gut 
und scheint sympathisch. Aber es bestehen erhebliche Be
denken, denn es stellt sich hier die Qualitätsfrage dieser künst
lich geschaffenen Lebensräume. Viele Weiher sind - übrigens 
wie die meisten uhserer stehenden Gewässer - stark über
düngt, und die Wasserqualität der Kraftwerkkanäle lässt sehr 
zu wünschen übrig; 
Weiter stellt sich die Frage, ob Weiher und Kanäle an die Stelle 

, von natürlichen oder r:tatumahen Fliessgewässern getreten 
sind oder nicht. Wenn dem so wäre, könnte kaum von zusätz. 
llchen Lebensräumen gesprochen werden. In diesem Fall 
wäre einfach ein relativ schnell fliessender Bach durch einen 
langsam fllessenden Kanal ersetzt worden. Im günstigsten· 
Fall, sofern überhaupt Dotatlonswassermengen verfügt wor
den sind, würde neben dem Kanal noch eine Restwasser
strecke existieren, die allerdings in der Regel ebenfalls eine· 
stark reduzierte Fliessgeschwindigkeit aufweisen wird. 
Dass die Erhaltung von Kanälen auf Kosten von Gewässern 

sehr problematisch sein kann, zeigt das Beispiel der Emme . 
Und da komme ich direkt auf das Votum meines Vorredners zu 
sprechen. Parallel zu die$em relativ grossen Fluss verläuft ein 
Kanalsystem, welches hauptsächlich zur Wassernutzung von 
Kleinwasserkraftwerken dient Vergleichende Abflussmessun
gen haben ergeben, dass die Emma zwischen Schalunen und 
Aefligen irn langjährigen Durchschnitt alle zwei bis drei Jahre 
während einer gewissen Zeit, nämlich zwischen 40 und 45 Ta
gen, abtrocknet. 
Nebenbei: Seit der Inbetriebnahme der Ara Aefligen hat sich 
die Qualität in quantitativer Hinsicht noch verschlechtert. In be
sonders wasserarmen Jahren kann sich die Abtrocknungs
fläche über Kirchberg hinaus bis nach Burgdorf ausdehnen. 
Sie kann somit bis 1 O km, unter extremen Umständen bis 
16 km lang werden. · 

· Diese praktischen Erfahrungen mögen zeigen, dass die Erhal
tung von Kanälen eine sehr zweischneidige Angelegenheit 
sein kann und dass Kleinwasserkraftwerke trotz ihres harmlo
sen Namens sowohl in ökologischer als auch in landschaft
licher Hinsicht sehr problematische Auswirkungen zeitigen 
können • 
Deswegen bitte ich um Ablehnung des Antrages Bürgi. 

Hlldbrand: Artikel 32 und Insbesondere die Klein- und Klelnst
wasserkraftwerke sind bis heute i11 der Diskussion um die Revi
sion des Gewässersc;hutzgesetzes eindeutig zu kurz gekom
men. Ich bin daher froh, dass Kollege Bürgt hier einen Antrag 
eingereicht hat. Das Problem der Restwassermengen wird für 
die Klelnstwasserkraftwerke geradezu zu einem Existenzpro- . 
blem. Sie wissen, dass sich die Restwassermengen gerade 
bei kleineren Gewässern stärker auf die Möglichkeit der Nut
zung auswirken als bei grossen, dies vor allem im Winter„ Sn
heimische regenerlerbare, umweltfreundliche Energleproduk
tlonsstätteh müssen entwickelt, gefördert und dezentral ge
baut werden. Neben dem Vorteil von Arbeitsplätzen in abgele
genen Gebieten, in Bergregionen hat der Energiezusammen-

, bruch in den letzten Wochen erneut die Nützlichkeit und Not
wendigkeit dieser Kleinst- und Kleinwasserkraftwerke unter 
Beweis gestellt 
Im Wallis gibt es Berggemeinden, die bereits seit vielen Jahren 
eine eigene Stromversorgung kennen. Zum Beispiel hat die 
Gemeinde Blatten im Lötschental eine eigene Licht- und Kraft
gesellschaft, welche den Strom in einem Kleinkraftwerk selber 
produziert. Im Winter hat man bereits heute zuwenig Strom 
und muss diesen von der Lonza/Alusuisse dazukaufen. Wenn 
sich, qleses Kraftwerk an die restriktiven Restwassermengen 
halten müsste, würden 80 Prozent der eigenen Wintermenge 
wegfallen. Bei etwa 100 Liter pro Sekunde Zufluss Im Winter 
müssen nämlich 82 Prozent Im Bach belassen werden. Dieser· 
Bachlauf liegt total im Felsen, so dass dieses Restwasser Im 

· Winter zufrieren oder mit einer dicken Schneedecke über
deckt sein würde. Da die Fische im Winter nichtwandem, wer
den sie durch eine kurze Entnahmestrecke kaum beeinträch
tigt Der Oekologie entsteht bei der Nutzung kein nennenswer-

, ter Schaden, und die Gemeinde muss weniger teuren Winter
strom beziehen. Wir haben in unserer Berglandwirtschaft 
Nachholbedarf für die künstliche Bewässerung. Mir sind ei
nige Projekte bekannt. wo man mit tragbaren Kosten auch 
kombinierte Kleinkraftwerke erstellen könnte. In der Bewässe
rungsperiode könnte man einen Tell des,gefassten Wassers 
direkt ab Druckleitung einer Spritzanlage zuführen und so 
Stromproduktion und künstliche Bewässerung gleichzeitig 
realisieren. Die trockenen und dürstenden Weiden, Matten 
und Wiesen würden für das köstliche Nass sehr dankbar sein. 
Die Kleinkraftwerkbesitzer hEµJen ihre Vorschläge der Kom
mission zu spät eingereicht Ständerat Piller hat sich bei der 
letzten Verhandlung in Ständerat wie folgt geäussert: «Viel
leicht gelingt es dem Nationalrat. wenn noch eine Differenz be
steht. dieses Problem aufzugreifen, eine Lösung, zu finden für 
eine vernünftige Energienutzung, die dem Gewässerschutz 

· nicht entgegenläuft. Ich bin überzeugt, dass das notwendig 
wäre.» 
Die jüngsten Sturmereignisse haben gezeigt, dass die langen 
Stromzuleitungen in die Seitentäler -vor allem im Wallis- ge
fährdet sind. Den Dörfern in diesen Tälern soll die Möglichkeit 
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nicht verwehrt werden, lokale Kleinwasserkraft zu nutzen und 
damit eine Notstromversorgung zu erhalten. Mindestens die 
wichtigsten . F~nktione_n wi~ die Trinkwasserversorgung, die 
Abwasserreinigung, die Milchverwertung, die Telekommuni
kation usw. sollten auch bei unterbrochenen Zuleitungen ge
währleistet sein. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Bürgi zuzustimmen. 

David: Mit diesen Anträgen bewegen wir uns in Richtung 
Durchlöcherung der Verfassung. Die Verlassung sagt ganz 
klar - schliesslich hat das Volk darüber abgestimmt und mit 
grossem Mehrzugestimmt-, dass wir angemessene Restwas
sermengen einzuführen haben. Das Volk hat uns nicht zuge
billigt, nach Gutdünken Ausnahmen zu machen. 
In de~ «Nauen Zürcher Zeitung» ist die Fassung des Ständera
tes mit Recht als ein Gesetzesvorschlag kommentiert worden 
der jenseits des Kompromisses liegt Wir gehen nun hin, nah: 
man diesen Antrag wieder auf und wollen ihn noch mit weite
~en '-??hem ergänzen. Wir bewegen uns damit jenseits des 
Jensettigen Kompromisses. Seien wir doch lieber ehrlich und 
sagen: Wir wollen keine Ordnung Im Restwasser! Wir verab
schieden uns von der Verfassung, die uns das auferlegt! 
Diese Verfassungsbestimmung zeitigt natürlich Konsequen
zen Im wirtschaftlichen Bereich, und 'Z!N8I bei Kleinen wie bei 
Grassen. Wenn wir jetzt sagen, wir akzeptieren das nicht-ent
weder bei den Grassen nicht, wie Kollege Schmidhalter das 
will, Indem er sich dem Ständerat anschllesst, oder bei den 
Kleinen nicht, wie Kollege Bürgi das will -, dann ist das keine 
Gesetzgebung mehr, die vor der Verfassung vertreten werden 
kann. , · 
In der Botschaft- damit komme Ich speziell zum Antrag von 
Kollege Bürgi-schreibt der Bundesrat auf Seite 70 mit Recht, 
dass die kleinen Gewässer besonders empfindlich reagieren 

· und besonderen Schutzes bedürfen. Wir machen hier keinen 
Gewässerschutz einfach um des G~utzes willen. 
Der Gewässerschutz verfolgt den Zweck, die Zahl der Arten 
die wir in der Schweiz immer hatten, noch auf einem Minimal: 
stand erhalten zu können. 
Wir haben schon so viel Wasser verrohrt, dass wir heute an 
eine Grenze stossen, wo die Artenerhaltung ernsthaft gefähr
det ist, wenn wir nicht bereit sind, mit dem Restwasser ein Op
fer zu bringen. Der Bundesrat hat es ausgerechnet: Bis ins 
Jahr 2060, also auf siebzig Jahre gerechnet, kostet uns das 
rund 7 Prozent des Stroms, den wir produzieren; wenn man 
diese Zahl durch die Jahre dMdlert, kommt man auf Promille
zahlen, die niemand spürt 
~enn wir hier Ausnahmen machen, und das muss ich beson
ders zum Antrag von Kollege Bürgl sagen, dürfen wir nur Aus
nahmen machen, die wir aufgrund eines ganz manifesten öf
fentlichen Interesses vertreten können. Es muss ein klares öf
fentliches Interesse dafür sprechen, hiervon der Verfassungs
regel abzuweichen. 
Ich frage Sie: Wo können Sie dieses Inter~ hier ansiedeln? 
IJ!o k8!'n man mit guten Gründen argumentieren, es gäbe ein 
öffE:ntl1ches Interesse für eine generelle Abweichung bei den 
Klemkraftwerken, wie sie Kollege Bürgi will? Ein solches öffent
liches Interesse ist nicht erkennbar und an diesem Pult auch 
nicht dargelegt worden. 
Ich möchte Sie auf eine weitere Konsequenz hinweisen. Wenn 
wir diesen Antrag gutheissen, können Sie mit Garantie damit 
rechnen, dass diese Ausnahme in vielen Gegenden unserer 
Schweiz bewirken wird, dass man Kleinkraftwerke baut Das 
ist ja dann die Möglichkeit, noch etwas in diesem Sektor zu 
machen. 
Ein Beispiel: Im Toggenburg besteht die Möglichkeit, 23 Klein
kraftwerke in diesem Stil zu bauen. Wenn wir diese Ausnahme 
machen, warum sollten diese Kleinkraftwerke in den Seitentä
lern nicht gebaut werden? Die Kleinkraftwerke benötigen 
Stauweiher, Stauseen. Die Bäche müssen verrohrt werden. 
Die ~öglichkeiten, Restwasser zu belassen, sind um so gerin
ger, Je kleiner der Bach ist. 
Es wird gesagt, es gehe darum, die finanziell Schwächsten zu 
schützen. Ich möc.hte die Vertreter dieser Kleinkraftwerke fra
gen, in wievielen Fällen ihre Stromproduktion überhaupt ko
stendeckend ist Der Strom aus dem Netz ist in 99 von 100 Fäl-

len billiger;· die Investitionen lohnen sich nicht. Es gibt also 
auch von der Wirtschaftlichkeit her kein Interesse auch kein 
öffentliches Interesse, eine solche Ausnahme zu tr~ffen. 
Ich muss Sie bitten, hier der Verfassung· die Treue zu halten 
und diese Durchlöcherung der Restwasserregelung abzuleh
nen. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Zu den Anträgen Schmidhalter 
undBürgi: 
H_err Schmidhalter, Sie haben einige Realitäten dargelegt, ei
nige Wahrheiten ausgesprochen. Das attestiere ich Ihnen al
lerdings nicht namens der Kommission. Aber dem steht 

1

der 
Verfassungsartikel entgegen. Wir haben die Verfassungs
grundlage auszuführen, die 1975 mit 77,5 gegen 22,5 Prozent 
der Stimmenden angenommen wurde. Ich weiss der Kanton 
Wallis war damals der einzige Stand, der nein stimmte, aber 
das hat am Ergebnis an sich nichts geändert. Wir haben die 
Verfassungsbestimmungen auszuführen. 
Das gleiche möchte ich zum Antrag Bürgi sagen. Es hat sich in 
der Diskussion gezeigt, dass viel Liebe für die Kleinbetriebe 
vorhanden ist; generell ist das heute ja der Fall. Ich kann nicht 
beurteilen, ob das, was hier vorgetragen wird, wirklich reali
stisch ist und ob die paar hundert Kleinbetriebe eine wirkliche 
Altematlvenergie darstellen könnten. Wir sollten schon eine Al
ternativenergie haben. Es wäre ja schön, wenn es wirklich eine 
effiziente Energie wäre. Ein Argument In dem Heft, das Ihnen -
übrigens allen Mitgliedern - vom Verband der Klelnkraftwerk
besltzer zugestellt wurde, sticht meiner Meinung nach hervor: 
dass die Kleinkraftwerke nicht mit verschiedenen Zapfstellen 
ein ganzes Tal entwässern, sondern dass sie an einem Ort 
eine kleine Menge einem Gewässer entnehmen. Zudem hat 
Frau Danuserzu Recht gesagt, dass es nicht den Restwa$Ser
bestimmungen unterstehe, wenn eine solche Kleinanlage in 
das Gewässer gestellt werde. Ein Wasserrad im alten Sinne 
bedeutet also keine eigentliche Wasserentnahme, sondern 
man stellt einfach die Kraftquelle in das Wasser hinein und 
das Wasserfiiesstnachherwelter. Es gibt also Pro und K~ntra. 
Herr Bürqi war erst g~en Ende der Beratung Mitglied der 
Kommission, er hat sein Anliegen als Rückkommensantrag 
eingebracht Das blaue Heft des Verbandes der Kleinkraft
werkbesitzer ist uns erst nach dem 2. Februar zugestellt wor
den, als wir das Problem bereits behandelt und ein Presse
communiqueveröffentlicht hatten. Die Kommission stellte sich 
auf den Standpunkt, sie könne nicht darauf zurückkommen 
und hat den diesbezüglichen Antrag von Herrn Bürgi mit 8 zu 4 
Stimmen abgelehnt Sie hat ihm aber gleichzeitig Pleinpouvoir 
gegeben, als Kommissionsmitglied diesen Antrag hier als Ein
zelantrag zu stellen; dies in der Meinung, dass es vielleicht op
portun sei, wenn noch eine Differenz zum Ständerat bestehen
bleibe, so dass dieser dann Berichte von Fachleuten einholen 
könne zur Frage, ob diese Kleinkraftwerke wirklich real etwas 

· bringen und ob man sie ohne Schaden für Natur und Gewäs
ser weiterführen könne. 
i;>as war die Absicht der Kommission. Ich kann Ihnen keinen 
Kommissionsbeschluss übermitteln und muss den Entscheid 
also Ihnen überlassen. Die Kommission hat- ich wiederhole -
mit 13 zu 4 Stimmen beschlossen, an unserer Fassung festzu
halten und den Antrag auf Zustimmung zum Ständerat abzu
lehnen. 

M. Rebeaud, rapporteur: La posltion de la commission est 
connue, le debat a dejä eu lieu. M. Schmidhalter n'y a rien ap
porte de nouveau. Je voudrais simplement lui dire qu'en 
l'espece je suis tres a l'aise en tant qua porte-parole de la com
mission puisque cette commission a vote contre la proposltion 
du retour a la version du Conseil des Etats par 13 voix contre 4. 
M. Schmidhalter nous a illustre tout a !'heure las difficultes que 
rencontre l'.lndustrle electri~ue valaisanne, notamment a pro
pos du pro1et de Cleuson-DIXence. Sans vouloir entrer dans Ja 
moindre polemique, je precise que les difficultes rencontrees 
actuelieJTient par Grande-Dixence SA en Valals se deroulent 
dans le cadre legal actuel, et cela n'a strictement rien a voir 
avec Ja nouvelle reglementatlon que nous sommes en traln de 
mettre au point. 
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Quanta la proposition de M. Bürgi, apres avoir suivi ce debat. 
je constate avec regret que nous venons de perdre trois quarts 
d'heure car pratiquement tout le debat est fonde sur un malen-

' tendu provoque par une fausse interpretation de la loi, lmpro
vlsee par cette association dont vous avez probablement tous 
reQU une documentation: !'«Interessenverband schweizeri
scher Kleinkraftwerkbesitzer». Ces gens-la ont cru que pour 
n'importe quelle derivation, pour n'importe quel canal qui 
prendrait de l'eau dans une riviere. ou dans un ruisseau, on al
lait calculer le debit minimal et appliquer la loi avec rigueur en 
ce qui concerne les debits minimaux. Or, c'est fauxl Les quel
ques centaines de canaux de derivation qui ont ete construits 
apres la guerre pour amener de l'eau a des moulins, dont cer
tains ont ete transformes en petites turbines, sont couverts par 
la loi sur la protection des eaux. Ce sont des biotopes. 
La loi prevoit de maintenir un debit minlmum pour las cas de 
captage et non pas de derivation. Le captage, c'est Ja mlse 
sous tuyaux d'une quantite d'eau, ce n'est pas dutout un ca
nal a ciel ouvert La difference est conslderable. La loi que 
nous sommes en train de faire, Monsieur Bürgi, ne s'appllque 
pas aux anclennes derivations qui conduisent de l'eau a des 
moulins, parce qua dans ces derlvations la vle blologique, 
l'elevage des pol8S(l)ns, sont parfaitement posslbles et compa
tlbles avec 1a loi. lls sont m&me proteges par la Iol sur 1a protec
tion des eaux. Sur ce point, votre propositlon est donc lnutile. 
II y a une autre proposltion de M. Bürg! qui, eile, n'est pas seu
Iement inutile mais risque surtout d'etre dangereuse, a savolr 
celle de la limite des 300 kilowatts. On pourrait lmaglner avec 
les nouvelles techniques de productlon d'electriclte que des 
captages de petlts cours d'eau d'un deblt lnferleur a 80 litres/ 
seconde 8.V'3C mlse sous tuyau, c'est-a-dire cassantcomplete
ment la biologie de la rivlere, soient autorises par 1a lol. C'est 
dangereux. parce qua ces petlts rulsseaux - au-clessous de 
1700 metres. nous ~mes d'accord Monsieur Bürg! - sont. 
pour las jeunes poissons, pour las alevlns, un blotope extr&
mement important C'est la qua Ies jeunes polssons passent 
leur «enfance». Ces poissons doivent absolument avolr la pos
sibillte de grandir, de donner leurs premiers coups de ~geoi
res dans leur biotope nature!. Si ces petites centrales a 300 ki
lowatts devenalent rentables un Jour, on lesverraitse multipller 
sur tous ces petlts ruisseaux detrulsant des blotopes extr&me
ment lmportants pour las p&cheurs et a fortlori pour las pols
sons. 
Teiles sont Ies reflexlons suscltees par les proposltlons de M. 
Bürgi, avec Ie regret un peu tardif que nous n'ayons pas vote 
une entree ~n matiere la dessus. Nous aurions pu nous econo
misertrois quarts d'heure de debats inutiles. 

Persönliche Erk/ärung-Declatatlon personnelle 
Schmldhalter: Herr David ist Jurist, Ich bin es nicht Er hat be
hauptet, ich hielte mich mit meiner Theorie über die Restwas
sermengen nicht an die Verfassung, aber Ich möchte diesem 
Juristen doch den ersten Satz von Artikel 24bis vorlesen: «Zur 
haushälterischen Nutzung und zum Schutz der Wasservor
kommen •••• stellt der Bunq in Berücksichtigung der gesamten 
Wasserwirtschaft auf dem Wege der Gesetzgebung im Ge- . 
samtinteresse liegende Grundsätze auf.» Der Bund muss 
dann unter dieser Prämisse Bestimmungen über die Siche
rung angemessener Restwassermengen erlassen, und rNar 
eben unter Berücksichtigung von Nutzung und Schutz des 
Wassers. 
Der' letzte Absatz, nämlich Absatz 6, Ist noch viel einschneiden
der: «Bel der Ausübung seiner Kompetenzen beachtet der 
Bund die Bedürfnisse und wahrt die Entwicklungsmöglichkel
ten der Wasserherkunftsgebiete und der betreffenden Kan
tone.» Unsere Interessen sind also auch laut Verfassung zu 
schützen. · 

Bundesrat Cottl: Es scheint das Schicksal dieser Vorlage zu 
sein, dass man sich dem Höhepunkt des Dramas zu nächtli
cher Stunde nähert. Das war im Juni des letzten Jahres so, und 
das ist auch heute so. Wir sind bei Artikel 32 tatsächlich bei ei
nem absolut zentralen Element dieser Vorlage angelangt. Der 
Nationalrat hat bei Artikel 14 eine vernünftige, fortschrittliche 

Lösung gefunden und hat bei Artikel 28 mit Recht die Anträge 
Loretan und Schüle verworfen. Das ist gut so, weil die Interes
sen der Wasserwirtschaft tatsächlich auch in Betracht gezo
gen werden müssen. Bei Artikel 32 bitte ich Sie hingegen, an 
Ihrer alten Fassung festzuhalten und dem Ständerat nicht zu 
folgen. · -
Ich möchte wirklich nicht die alte Diskussion wieder aufneh
men. Nur soviel: Die Anträge des Bundesrates stellen - die 
Vorarbeiten in den verschiedenen Arbeits- und Studiengrup
pen belegen das - einen minimalen Kompromiss dar, unter 
welchen man nicht gehen darf, wenn man, Herr Schmidhalter, 
diese Vorlage nicht ganz vereiteln will. Ich wage heute keine · 
Prognosen für die weitere Entwicklung. Aber ich erinnere Sie 
doch daran, dass uns eine Volksinitiative ins Haus steht, die 
nur mit einem wirksamen Gegenprojekt bekämpft werden 
kann. Wenn bis Im Jahre 2070 aufgrund der Mindestrestwas
sermengen mit einer Reduktion der Elektrizitätsproduktion 
aus Wasserkraft um etwa 5,6 Prozent gerechnet wird, so ist 
das wirklich ein minimaler Preis, der zu bezahlen ist Denn die 
Interessen des Gewässerschutzes und des Naturschutzes 
müssen wieder an Boden gewinnen gegenüber einer Tradi
tion; die In der Vergangenheit diese Interessen unterschätzt 
hat Dieser minimale· Kompromiss darf nicht unterschritten 
werden. 
Ich habe einen Vergleich anstellen lassen zwischen dem heuti
gen und dem früheren Antrag des Ständerates, der übrigens 
zum Glück verworfen worden ist Sie sehen das Tückische an 
diesem Vorschlag, der als harmlos präsentiert wird, d.er aber 
noch schlimmer ist als der frühere. Die Ausnahmebewilligung 

'würde praktisch 100 Prozent der Wasserentnahmen in Lauf
kraftwerken berühren und etwa 68 Prozent derjenigen in Spei
cherkraftwerken, also Im Durchschnitt 85 Prozent der Wasser
entnahmen aller l<{aftwerke. Diese Zahlen rrlüssen Ihnen doch 
belegen, dass Sie den Antrag Schmidhalter bekämpfen müs-· 
sen, wenn Sie die Hauptregelung des Bundesrates, eine mini
male Restwassermenge vorzusehen, nicht ganz aushöhlen 
wollen. 
Ich möchte zwei Zitate anführen, um endlich einmal mit der Le
gende aufzuräumen, das Departement des lnnem bzw. der 
Bundesrat möchte alle neuen Initiativen vereiteln und sei ein
seitig in der notwendigen Abwägung der Interessen: 
Herr Schmldhalter, Sie haben das ProjektCleuson-Dlxence er
wähnt Darf Ich zitieren, was der Energiedirektor Ihres Kantons 
.mir vor wenigen Wochen in bezug auf die 8ehandlung dieses 
Projektes durch mein Departement und durch den Bundesrat 
geschrieben hat? Er schloss diesen Brief mit den Worten: «Wir 
bitten Sie aber auch, den Mitarbeitern Ihres Departementes, 
besonders jenen des Buwal, .... »- ich bin mit ihnen nicht sehr 
oft süss und weich, aber hier muss Ich das wiederholen, was 
Herr Wyer mir geschrieben hat- ...... die bei der Realisierung 
dieses vorgenannten Projektes bereits Wesentliches geleistet 
haben, zu danken.» 
Und Professor Vischer, den Sie erwähnt haben, Herr Schmid
halter, der Vizepräsident des .Schweizerischen Wasserwirt
schaftsverbandes, ermächtigt mich, das folgende Zitat aus ei
nem kürzlichen Protokoll vorzulesen. Er stellt fest: « .••• dass · 
von der Wasserwirtschaftsseite aus wahrscheinlich die Bun
desratsformulierung des neuen Gesetzes annehmbarwäre.» 
Wenn man unter ein bestimmtes Mass gehen will, soll man das 
sagen; da hat Herr David absolut recht Aber man soll nicht be
haupten, man wolle damit noch Gewässerschutz betreiben. 
Ich mu~ Ihnen ehrlich sagen: Wenn man darunter ginge, hät
ten wir keine guten Argumente mehr, um der Initiative entge
genzutreten. Ich appelliere an alle in diesem Rat, de,nen noch 
am Gewässer- und Naturschutz liegt Der bundesrätliche Vor
schlag ist das Minimum, darunter darf man nicht gehen. 
Ich komme kurz auf die neu gemachten Anträge von Herrn 
BürgL Ich möchte diese Frage in bezug auf die Bedeutung und 
die Gewichtung nicht mit dem Antrag Schmiclhalter·verglei
chen. Ich räume ein, dass es hier um etwa 700 kleine Kraft
werke geht, die etwa 0,5 Prozent der ganzen schweizerischen 
Energieproduktion in Wasserkraftwerken erbringen. 
Herr, Bürg!, ich muss-so leid es mir tut-auch Ihren Antrag be
kämpfen. Sie haben ihn sehr elegant un(:l sympathisch ge
bracht Aber ich muss ihn bekämpfen, weil gerade die kleinen 
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Gewässer ökologisch ein oft noch viel delikateres Gleichge
wicht haben, das man nicht stören darf. 
Man hat mir zum Beispiel mitgeteilt. dass die rasche GenE17 
sung des Rheins - sie erfolgte viel rascher als prognostiziert -
dank den kleinen Gewässern gewährleistet werden konnte. Es 
ist mir übrigens auch mitgeteilt worden, dass die etwa 700 
Kleinkraftwerke, die hier in Frage stehen, praktisch nicht be
rührt würden. Aber es wäre wahrscheinlich keine Möglichkeit 
gegeben, neue zu errichten. 
Ich möchte die Bedeutung Ihres Antrages nicht etwa mit der 
absolut fatalen Bedeutung der ständerätlichen Vorschläge 
vergleichen. Aber ein Minimum an Konsequenz verlangt, dass 
dieser kleine Antrag verworfen wird. 

Le presldent: Nous passons au vote sur l'artlcle 32 allnea 1. 
Nous le traiterons lettre par lettre - en nous prononi;;ant 
d'abord sur les propositions de M. Schmidhalter, ensuite sur 
celles de M. Bürgi. 

Abstimmung-Vote 

Bst.b-Latb 

. Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Schmidhalter 

Bst.d-Latd 

Fiürden Antrag der Kommission 
Für den Antrag Schmidhalter 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Bürg! 

Bst.e-Lete 

Für den Antrag Bürgi 
Dagegen. 

Bst. f-1-at f 

83Stlmmen 
41 Stimmen 

85Stlmmen 
42Stlmmen 

68Stlmmen 
öTStlmmen 

55Stlmmen 
73Stlmmen 

schlossen werden und die Konsequenzen seien unüberseh
bar. Trotzdem hat unsere Kommission mit 12 zu 2 Stimmen 
beschlossen, an unserer Fassung festzuhalten. 

M. Rebeaud, rapporteur: Nous avions inscrit le principe de 
causalite a l'artlcle 48a. Le Conseil des Etats n'a pas aime cette 
decision. En commission, nous n'avons pas compris Je refus 
de la Chambre haute d'inscrire .ici le principe de causalite et. 
par 12 voix contre 2 avec quelques abstentions, nous vous 
proposons de le maintenir. 

Angenommen-Adopte 

Art. 50 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
•.•• prüfen die Auswirkungen der Massnahmen .••• 

Art.50al.1 
Proposition de la commlssion 
.... examinent les resultats obtenus •••• 

Rüttlmann, Berichterstatter: Der Nationalrat hat eingefügt: 
«Bund und Kantone prüfen den Erfolg der Massnahmen die
ses Gesetzes und informieren .... » 

, Der Ständerat hat an seiner Version festgehalten. 
Die nationalrätliche Kommission schlägt Ihnen vor, ebenfalls 
festzuhalten, hingegen den Ausdruck «Erfolg» durch «Auswir
kungen der Massnahmen» zu ersetzen. 

Angenommen-Adopte 

Art.SO& 
Antrag der Kommission 
Titel 
Düngerberatung 
Wortlaut 
Die Kantone sorgen dafür, dass zum Vollzug der Artikel 14 und 
27 eine Beratung eingerichtet wird. 

Art.50a 
Für den Antrag Bürgi 
Dagegen 

56 Stimmen Proposition de la-commission 
72 Stimmen Tdre 

Art. 33 Abs. 2 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 33 al. 2 let. d 
Proposition de la commisslon 
Malntenir 

Rüttlmann, Berichterstatter: Die nächste Differenz finden Sie 
bei Artikel 33 Absatz 2 Litera d. Dort hat der Ständerat bei den 
Interessen für die Wasserentnahme eine Litera d hinzugefügt: 
ccd. die Energieversorgung, wenn ihr die Wasserentnahme die
nen soll». Unser Rat hat abgeändert und festgelegt: «d. die in
ländische Energieversorgung». · 
Der Ständerat hat an seiner Version festgehalten, und unsere 
Kommission hat mit 14 zu 2 Stimmen ebenfalls beschlossen, 
an ihrer Fassung festzuhalten. 

Angenommen-Adopte 

Art.48a 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposltlonde~commissron 
Maintenir 

Rüttlmann, Berichterstatter: Das Verursacherprinzip wurde 
durch unseren Rat aufgrund eines Minderheitsantrages der 
Kommission mit 60 zu48 Stimmen beschlossen. 
Der Ständerat hat den Artikel 48a gestrichen mit der Begrün
dung, eine Haftung könne nicht einfach grundsätzlich be-

Vulgarisatlon en matlere d'engrais 
Texte 
Pour l'execution des artlcles 14 et 27, les cantons veillent a ce 
que les exploitants soient consellles. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Hier haben wir im Zusammen
hang mit der Belassung des Artikels 14 schon im Juni letzten 
Jahres den Düngerberatungsdienst eingeführt. 
Der Ständerat hat diesen Artikel ohne Diskussion gestrichen. 
Wir beantragen Ihnen einstimmig, daran festzuhalten, aller
dings in einer neuen Fassung, die eine Beratung «zum Vollzug 
der Artikel 14 und 27» vorsieht 

Angenommen-Adopte 

Art. 51 Abs. 2bls 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 51 al. 2bls 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Rüttlmann, Berichterstatter: Die Kommission ist einstimmig 
für Festhalten. 

Angenommen-Adopte 

Art. 56 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 56 al. 1 bis 
Proposition de ta commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Rüttlmann, Berichterstatter: Hier hatten wir einen Absatz 1 bis 
eingefügt. Der Ständerat hat «im gesamtschweizerischen In
teresse» durch «im allgemeinen Interesse» ersetzt, 
Wir sind einstimmig für Zustimmung zum Ständerat 

Angenommen-Adopte 

Art. 61 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Festhalten . 

Art. 61 al. 1 let. a 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Rüttlmann, aerichterstatter: Hier· geht es um die Subventio
nierung von «Abwasserreinigungsanlagen oder dezentralen 
Anlagen mit dem gleichen Zweck». 
Sie erinnern sich, dass wir beim Artikel 10 diese Möglichkeit 
von kleinen oder dezentralen Anlagen geschaffen haben. Kon
sequenterweise haben wir hier die Subventionierung dieser 
dezentralen Abwasserreinigungsanlagen eingefügt. 
Der Ständerat hat ohne Diskussion an seiner Version festge
halten. Wir halten einstimmig an unserer Fassung fest. 

Angenommen-Adopte 

Art.70Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 70aL 1 
Proposition da la commission 
Aclherer ~ la decision du Conseil des Etats 

Aüttlmann, Berichterstatter: Unser·Rat hatte ergänzt ...... oder 
mit Busse bis 100 000 Franken wird •••. ». 

Der Ständerat hat ohne Diskussion beschlossen, an seiner 
Version festzuhalten. Man könne, wie der Präsident sagte, 
nicht von den Prinzipien des Strafgesetzbuches abweichen; 
das Strafgesetzbuch solle generell gelten. 
Unsere Kommission hat- mit Stichentscheid des Präsidenten 
- mit 9 zu 8 Stimmen beschlossen, dem Ständerat zuzustim
men, also die Differenz zu bereinigen. 

Angenommen-Adopte 

Art. 75 Zlff. 5 
Art.95(n~) 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Luder 
Festhalten 

Art. 75ch. 5 
Art 95 (nouveau) 
Proposition da /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Proposition Luder 
Maintenir 

Rüttimann, Berichterstatter: Wir kommen zum letzten Schwer
punkt unserer Beratungen. 
Hier muss ich vorausschicken, dass auf dem Zusatzblatt, das 
Ihnen zweimal ausgeteilt wurde - letztes Mal ergänzt-, beide 
Male unterlassen worden ist, auch die Anträge zur Ziffer 5 von 
Artikel 75 (auf S. 27 der Fahne) zu bereinigen. Dort hatten wir 
nämlich auch eine Differenz: Sie erinnern sich, dass wir beim · 
Artikel 95 (neu) des Landwirtschaftsgesetzes beschlossen 

hatten, dass Düngeranlagen auf Viehhaltungsbetrieben sub
ventioniert\"./erden sollten -mit der Begründung, dass Gewäs
serschutzkredite hier eingesetzt werden sollten. 
Der Stä11derat hat diese Bestimmung gestrichen. Unsere Korn- · 
mission hat ohne Gegen~imme beschlossen, dem Ständerat 
zuzustimmen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 75 Zlff. 6 
Art22 

· Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.3 
Der Bund leistet an die betroffenen Gemeinwesen Ausgleichs- . 
beiträge zur angemessenen Abgeltung von erheblichen Ein
bussen der Wasserkraftnutzung, sofern diese eine Folge 
a. der · Erhaltung und dauernden Unterschutzstellurig von 
schützenswerten Landschaften nationaler Bedeutung; 
oder 
b. der Erhöhung der Mindestmenge zur Sicherung angemes
sener Restwassermengen gemäss Artikel 33 GschG sind. 
Abs.4-6 
Festhalten 

Minderheit , 
(Loretan, Aregger, Oehler, Rutlshauser, Tschuppert) 
Abs.3 

a. .... 
b. Streichen 
Abs.5 
Streichen 

Antrag Fischer-Seengen _ 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Sche"er 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

. Art. 75 eh. 6 
Art.22 
Proposition de la commission 
Majorlte 
Al.3 
La Confederation alloue aux coilectlvites ooncernees des 
montants compensatoires en we de combler de maniere ap
propriee le manque a gagne~ resultant des atteintes sensibles 
a l'utilisation des forces hydrauliques en tant qua celui-ci est 
imputable: . 
a. A la sauvegarde et a la mise sous protection permanente de 
sites dlgnes d'€m'e proteges d'importance nationale; . 
b. Ou encore au relevement du debit minimal destine a g~
tir des debits residuels appropries au sens de l'article 33 de la 
loi sur la protectlon des eaux. · 
Al.4-6 
Maintenir 

Mlnorite 
(Loretan, Aregger, Oehter, Rutisha!Jser, Tschuppert) 
Al.3 

a. .... 
b. Blffer 
Al.5 
Bitter 

Proposition Fischer-Seengen 
Adherer a ta decislon du Conseil des Etats 

Proposition Scharrer 
Adherer a ta decision du Conseil des Etats 
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Rüttlmann, Berichterstatter: Zum Bundesgesetz vom 22. De
zember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte: 
Hier geht es um Abgeltungen für entgangene Wasserzinsen 
aus dem Verzicht auf Wasserkraftnutzungen im Interesse der 
Landschaft. 
Diese Forderung wurde aufgestellt in der Volksinitiative «Ret
tung unserer Gewässer» und wird seither in unsern Räten wie 
auch im Volk ständig diskutiert 
Insbesondere kommt die Forderung aus den Bergkantonen, 
wo noch beschränkte Möglichkeiten vorhanden wären, die 
Wasserkraft zu nutzen. Aber auch dort sind sif?h nicht alle ei
nig. Die Forderung kommt auch von Oekologen, Natur- und 
Heimatschützern, Fischern usw., kurz: von den Urhebern der 
Initiative «Rettung unserer Gew~. 
Die Forderung der Bergkantone leitet sich ab aus einem Pro-

' jekt Greina betreffend die Gemeinden Sumvitg und Vrlri. Diese 
Gemeinden sind finanzschwach und erhoffen sich aus einem 
Abgeltungsfonds die Ausrichtung der entgangenen Wasser
zinsen infolge Verzicht auf das rNBr projektierte, aber nicht ge
baute Greina-Kraftwerk. Ursprünglich diskutierte man über ei
nen innerkantonalen Ausgleich, d. h. Gemeinden mit bereits 
bestehenden Kraftwerkerträgen hätten an verzichtende Ge
meinden Finanzausgleich zu bezahlen •. Darauf wurde aber 
verzichtet, weil die Bergkantone angeblich 75 Prozent der Hy-
droelektrizltät produzieren. 1 

DJe Bevölkerung der Talkantone und Ihre Wirtschaft verbrau
chen anderseits den Löwenanteil der Hydroenergie. Es 
drängte sich somit der Gedanke auf, ob nicht ein nationaler Fi
nanzausgleich Talgebiet/Berggeblet errichtet werden sollte. 
Pro verbrauchte Kilowattstunde Hydroelektrizltät sollte ein Zu
schlag von bis zu einem Rappen erhoben und in einen Aus
gleichsfonds geleitet werden. 
Aus dieser Idee heraus entstand der Begriff des Lanclschafts
rappens. 
Man errechnete dann einen jährlichen Ertrag von 350 Millio
nen Franken und wusste nicht so recht, wohin mit soviel Geld. 
Deshalb hat man den Landschaftsrappen Inzwischen auf ei
nen Landschaftsfünftelrappen reduziert, was einen jährlichen 
Ertrag von zirka 70 Millionen Franken ergibt. 
Die Gegner des Landschaftsrappens machen grundsätzliche 
staats- und wirtschaftspolitische Bedenken geltend. Es werde 
eine völlig neue Gesellschaftspolitik kreiert, wenn künftig nicht 
erbrachte Leistungen honoriert würden. Dieses Prinzip würde 
zweifellos auch auf andere Gebiete unserer Gemeinschaft 
ausgedehnt. Sn Teil der Gegnerschaft eines solchen generel
len zusätzlichen und interkantonalen Finanzausgleiches ist je
doch der Meinung, man sollte von Fall zu Fall diese Gemein
den entschädigen, dies aber aus allgemeinen Bundesmitteln 
tun. Damit würden nicht Gelder auf Vorrat erhoben, und es 
würden aile und nicht nur die Verbraucher von Hydroelektrlzl
tät zur Kasse gebeten, sofern man diese überhaupt ermitteln 
könnte. 
Sn weitreichender Komplex von Fragen also, der den Bundes
ratveranlasste, auf Expertensuche zu gehen. Vor Jahresfrist Ist 
es ihm nach langem Bemühen gelungen, die Herren Professo
ren Dr. Frey, Institut für Volkswirtschaft von der Universität Ba
sel, und Dr. J. Müller vom Seminar für öffentliches Recht an der 
Universität Bem zu verpflichten. Sie werden ihre Expertise bis · 
Ende Aprll 1990 abliefern. · 
Bundesrat und Ständerat haben vom Landschaftsrappen Ab
stand genommen, solange nicht abgeklärt sei, welche Konse
quenzen ein solches Instrument auslösen würde. Unser Rat 
hat hingegen in der vergangenen Junisession einer Lösung 
zugestimmt, wie Sie sie auf der Fahne vorfinden. Die vorbera
tende Kommission hatte sich vorher für einen Antrag entschie
den, der mit öffentlichen Mitteln eine Abgeltµng von Fall zu Fall 
vornehmen wollte:Wir hatten eine Minderheit 1 (Danuser), die 
für einen landschaftsfünftelrappen plädierte. Aus dieser Sach
lage heraus formierte sich damals ein Antrag Nabholz/Petit
pierre/Schüle, der gegenüber der Mehrheit und der Minder
heit II deutlich obsiegte, nachdem der Minderheitsantrag 1 (Da
nuser) zurückgezogen worden' war. 
Der Ständerat hat In der Wintersession nach intensiver Diskus
sion mit 20 zu 13 Stimmen Streichung unserer Fassung be
schlossen. Er hat hingegen mit 16 zu 4 Stimmen einer Motion 

5:3-N 

zugestimmt, die den Bundesrat beauftragt, im Hinblick auf 
eine rasche Revision des Wasserrechtsgesetzes und des Na
tur- und Heimatschutzgesetzes dem Parlament eine Vorlage 
zu unterbreiten, die für betroffene Gemeinwesen angemes
sene Abgeltungen aus erheblichen Einbussen der Wasser
kraftnutzung ermöglicht 
Unsere Kommission hat sich am 27. Februar an einer speziel
len Sitzung fast ausschliesslich mit diese{ Frage befasst Sie 
hat nämlich am 2. Februar mehrheitlich beschlossen, die ge
nannten Experten des Bundesrates zur Anhörung über ihre 
bisherigen Arbeiten und Erkenntnisse einzuladen. Beide Her
ren haben bereitwillig Auskunft erteilt und Antworten auf Fra
gen unserer Mitglieder gegeben. Sie' haben aber ausdrückli
che Vorbehalte in bezug auf die Endgültigkeit ihrer Stellung
nahmen gemacht, die sie erst Ende April schriftlich an den 
Bundesrat abliefern werden. Sie werden daher verstehen, 
dass ich mir eine gewisse Zurückhaltung In der Berichterstat
tung bezüglich dieser Aussagen auferlegen muss. 
Immerhin sei festgehalten, dass punkte Verfassungsmässig
keit keine ernsthaften Bedenken vorgebracht wurden. Damit 
sei aber noch nichts darüber ausgesagt, wie sich die verfas
sungsmässigen Grundlagen im Hinblick auf eine Neugestal
tung der Wassetwirtschaft oder eine Neukonzeption des Land
schaftsschutzes In der Schweiz optimieren und aktualisieren 
liessen. Professor Müller riet auch eher zu einer Entkoppelung 
der Buchstaben a und b. Die provisorischen Folgerungen des 
volkswirtschaftlichen Experten, Professor Frey, lauten auf 
Zweckmässigkelt der Abgeltungen, wenn sie Jl'llt dem Schutz 
von wertvollen Landschaften begründet werden und nicht ein
fach auf landesweiten Finanzausgleich hinzielen, doch sollten 
sie aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden. Wenn 
aber schon ein Landschaftsrappen erhoben werde, so sei 
fraglich, warum nur inländische Hydroenergle zu belasten sei. 
Unsere Kommission machte sich im Anschluss an die Anhö
rung der Experten daran, unseren Beschluss auf Seite 27 der 
Fahne noch etwas auszufeilen, und rNBr absatzweise. Bei Ab
satz 3 nahmen wir Rücksicht auf die Motion des Ständerates 
und ersetzten «Abgeltung entgangener Wasserzinse» durch 

· "Abgeltung von erheblichen Snbussen der Wasserkraftnut
zung». Das ist eine Erweiterung. Bei Buchstabe a fügten wir 
udle dauernde Unterschutzstellung» ein und strichen in An
lehnung an das Natur- und Helmatschutzgesetz.udle überre
gionale Bedeutung»~ Dort gibt es nur eine regionale und eine 
nationale Bedeutung. 
Sn Antrag auf Str~chung von Absatz 3 Buchstabe b, nämlich 
die Abgeltung von erhöhten Restwassermengen, unterlag mit 
10 zu 7 Stimmen. Sn Antrag auf Streichung von Absatz 5, näm
lich die Abgeltung durch den Lanclschaftsfünftelrappen, unter
lag mit 1 o zu 9 Stimmen. Der so bereinigte Artikel 22 Absätze 3 
bis 6 des Wasserrechtsgesetzes wurde dem Beschluss des 
Ständerates gegenübergestellt Das Abstimmungsergebnis 
war 9 zu 9. Der Sprechende musste wiederum den Stichent
scheid geben. Ich habe ihn für die Fassung des Nationalrates 
gegeben, obwohl ichvorherfürStreichungvonAbsatz3 Buch
stabe b und von Ziffer 5 gestimmt hatte. Das soll einem Präsi
denten aueh erlaubt sein. 
Der Grund dafür war folgender: Wenn ich den Stichentscheid 
auf die andere Seite gegeben hätte, wäre die Sache von der 
Traktandenliste gefallen, mindestens in der Kommission. 
Dann hätten wir dem Ständerat zugestimmt zweifellos wäre 
aber das Problem wieder in Dis~ion gekommen. Weil die 
Sache noch nicht ausgegoren ist und die Expertisen noch 
nicht abgeliefert sind, waren ich und weitere Kommissionsmit
glieder der Meinung, man sollte zum Ständerat noch eine Dif
ferenz offenlassen, die ständerätliche Kommission und der 
Ständerat könnten dann in Kenntnis der Expertisen neu über 
diese Frage beraten und beschliessen. 
Schlussendlich wurde in einer eventuellen Abstimmung auch 
noch die Motion des Ständerates zur Diskussion gestellt Für 
den Fall, dass Sie entgegen dem hauchdünnen Kommissions
antrag dem Ständerat zustimmen würden, sollte wenigstens 
die Motion des Ständerates über die Hürde gerettet werden. 
Das war die Absicht der eventuellen Abstimmung. Die Kom
mission hat der Motion Ständerat eventuell einstimmig zuge
stimmt. Soviel zum Stand der Beratungen. Wir haben noch an-
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derslautende Anträge. Ich möchte mich vorläufig nicht dazu 
äussem. 

rat und Ständerat zögern, zu der vom-Nationalrat beschlosse
nen Lösung Hand zu bieten, nachdem es bei Kaiseraugst of
fenbar weder rechtliche noch moralische oder politische Skru-

M. Rebeaud, rapporteur: Depuis le demier debat sur ce sujet pel gab. 
- il s'agit de l'article 95, le fameux fonds de compensation des- Der Nationalrat stimmte am späten Abend des 22. Juni 1989 
tine a dedommager les regions et communes qui auraient a einer auf einen gemeinsamen Antrag der Kollegen Nabholz, 
subir u_n certain manque a gagner du fait'de l'application des Petitpierre und Schüle zurückgehenden Fassung der neuen 
debits minimums - l'idee d'une compensation a parcouru un Absätze von Artikel 22 des Wasserrechtsgesetzes zu und 
bout de chemin, m~me si le Conseil des Etats a bitte notre ver- lehnte den Antrag der Kommissionsmehrheit ab. Diese Fas-
sion etaadopte une motion auxtermes de laquelle il demande sung ging auf eine Anregung meinerseits zurück und wurde 
au Conseil federal de proceder aux recherches necessaires vom Kommissipnspräsldenten Rüttimann sauber und fair ver-
afin qu'un fonds de compensation soit cree. treten. Ich möchte ihm dafür )1eute in aller Form danken. Lei-
Dans l'lntervalle, les professeurs Frey, de l'Universite de Bäle, der war ich am fraglichen Abend durch eine Verpflichtung in 
et Müller, de l'Universite de Beme, ont avance dans leurs tra- meiner Gemeinde verhindert, hier anwesend zu sein. 
vaux d'exploration de ce probleme. lls nous ont präsente un Ich möchte mit meinem Minderheitsantrag nicht falsch ver-
rapport oral intermediaire dont nous avons pu tirer, en subs- standen werden: Ich mache aus meiner Version für die Rege-
tance, une confirmation de l'idee selon laquelle les dlsposl- lung der Abgeltungsfrage, die nun Im Differenzbereinigungs-
tions contenues dans notre premiere version - creation d'un · verfahren in unserem Rat als Antrag der Kommissionsminder-
fonds alimente par la perception de 0,2 centime au maximum heit wieder erscheint (frühere Kommissionsmehrheit), keine 
par kilowatt/heure sur l'electricite produite - etalent compati- Prestigeangelegenheit Ob nun Ausgleichsbeiträge über ei-
bles avec la constitution. Ces deux professeurs ont fait etat nen S~ompreiszuschlag als sogenannter Landschaftsrappen 
d'un· certain nombre de difflcultes pratiques a eclalrcir en· ca oder auf andere Welse ermöglicht werden, ist ein -wenn auch 
qui conceme l'application. Mais, dans l'ensemble, ils nous ont nicht ganz unwichtiger - Nebenpunkt. Mit anderen Worten: 
plutöt confortes dans !'Idee qua la chose etait possible. Hauptsache. ist, dass endlich in einem Bundesgesetz der 
Votre commission a donc discute essentiellement, non plus Grundsatz des wirtschaftlichen Ausgleichs bei Verzichtleistun-
du princlpe d'une compensation, mals de la forme de cette gen durch arme Gemeinden niedergelegt wird. Hier stehen wir 
compensation, et surtout de la qu~on de savoir ou trouver vor einer einmaligen Chance, endlich den Durchbruch nach 
l'argent necessalre au dedommagement des regions subis- jahrelangem Hin und Her zu erzielen. Nutzen wir slel . 
sant un manque a gagner. Deux theses etaient en p~nce: Wir befinden uns Im Differenzbereinigungsverfahren: Es gilt zu 
celle d'une compensation financee par le systeme de 0,2 cen- überlegen, welche von beiden Varianten - diejenige der Kam-
time par klloWatt/heure au maximum sur la production d'6Iec- mlssionsmehrheltoderdiejenigedervon mirvertretenen Kom-
triclte, et l'autre consistant shnplement a puiser cet argent missionsmlnderhelt - im Ständerat die bessere Aussicht im 
dans la caisse fed6rale. La proposition d'en rester au systeme Hinblick auf eine endliche Einigung der Räte haben dürfte. 
que nous avons approuve la demiere fois l'a emport6 par 10 Es gilt, folgendes zu beachten: Der Ständerat lehnte die Ver-
voix contre 9, solt par un score assez serre, l'argument deter- sion der Kommissionsmehrheit «Landschaftsrappen» am 
minant semblant provenlr des reglons de montagne. En effet, 5. Dezember 1989 in einer Eventuatabstimmung gegenüber 
avec ca mode de flnancement automatlque, une certalne einem Antrag Jagmetti - im Prinzip die Fassung meiner Kom-
securit6 seralt assuree aux regions subissant un manqueaga- missionsminderheit- mit 15 zu 9 Stimmen ab, und zwar zu-
gner, alors que les difflcultes a venlr de I~ calsse federale lais- gunsten Jagmettls und der Fassung der Jetzigen Kommissi-
salent cralndre a ces collectivites d'eventuelles fluctuations a onsminderheit In der definitiven Abstimmung indessen ob-
la baisse. siegte Im Ständerat die Null-Lösung, die in der Folge taktisch 
Vous ~es donc en presence· de deux proposltlons qui toutes etwas überdeckt wurde durch eine Motion, die ganz hinten auf 
deux reconnaissent le principe d'une compensation. L'une, der Fahne zu finden ist. Der Ständerat hat also nicht etwa eine 
celle de la majorite de la commission, pr6voit le financement Motion beschlossen, die unmittelbar realisiert werden wird, 
de cette compensation par une perception de 0,2 centlme au sondern er hat in dieser Frage schlicht und einfach nichts be-
maximum par kiloWatt/heure; l'autre, celle de la minorlte, schlossen: Nulll Punkt! 
desire puiser cet argent dans la caisse de la Confederation. De Dabei bleibt es vorderhand, es sei denn, er schfiesse sich 
plus, certaines propositions individuelles, dont celle de M. doch noch einer irgendwie gearteten Lösung an, die wir heute 
Dreher, vous engagent a revenir a la version du Conseil des abend ausfeilen. 
Etats. · Es ist nun zu beachten, dass die besagte Motion des Stände-
Un vote a l'appel nominal a ete demande. Afln qu'il ait un sens, rates· nicht vom Landschaftsrappen _ausgeht; sond.em sie. 
il n'y auralt pas lleu d'opposer la proposition de la majorlte a lehnt sich vielmehr an die Variante Jagmettl und der Minder-
celle de la minorlte, mais celle des deux qul l'emportera a la heit de~ Kommission des Nationalrates an. Gestützt auf das 
proposltion demandant le retour a la version du Conseil des bekannteAbstimmungsverhältnisim Dezember letzten Jahres 
Etats. Je demande a M. Loretan, l'un de ses auteurs, s'il serait scheint sich hier eine Möglichkeit aufzutun, damit sich die Räte 
d'accord de proceder alnsi ou; ßVentuellement; de faire de einigen könnten: Die Kommissionsminderheit ist der Ansicht, 
cette proposltion une proposltion subsldialre qua l'on traiteralt dass dies eher mit ihrer Version denn mit derjenigen der Kom-
dans le cas ou la version de la majorite serait rejetee. , missionsmehrheit - Landschaftsrappen - möglich wäre. Der 

Landschaftsrappen dürfte auch in der nächsten Runde im 
Loretan, Sprecher der Minderheit Wir stehen -wie schon ge- Ständerat kaum eine Chance haben. Es scheint an der Zeit zu 
sagt wurde-vor dem dritten Hauptproblem in diesem Gesetz, sein, auf eine Variante einzuschwenken, die dem Ständerat 
demjenigen der Abgeltung. Es geht aber nicht nur um eine eine Brücke'baut. Dies ist der Antrag meiner Kommissionsmin-
rechtliche Frage, sondern auch um ein in höchstem Grade derheit 
moralisches Problem: Gemeinden, die im Interesse des gan- Wo liegen nun die Unterschiede zwischen Kommissionsmehr-
zen Landes Landschaften von nationaler Bedeutung schützen heit und Kommissionsminderheit? Der eine wurde bereits er-
statt nutzen, sollen von der gesamten schweizerischen Oef- läutert: die Minderheit verzichtet auf den Landschaftsrappen, 
fentlichkelt angemessen, das heisst mind•ens teilweise und das heisst auf die Belastung der in der Schweiz erzeugten Hy-
in Berücksichtigung Ihrer Finanzkraft, abgegolten werden. An- droelektrizität, und auf d.ie Aeufnung eines Fonds mit einer An-
stelle von Wasserzinsen und von aus Wasserkraftnutzung re- häufungvon zweckgebundenen Mitteln. 
sultierenden Steuereinnahmen sollen sie vom Bund angeord- Damit bleibt die Art der Finanzierung der Ausgleichsbeiträge 
nete und ausgestaitete Ausgieichsbelträge erhalten. offen, das heisst, die Ausgestaltung ist Sache des Bundesra-
Diesen Grundsatz in diesem neuen Gesetz zu verankern, ist- tes, der die jeweils nötigen Mittel auf dem Budgetweg oder 
insbesondere nach der zügig durchgeführten flnanzleilen Er- über einen einfachen Bundesbeschluss bei uns einzufordern 
ledigung der Kaiseraugst-Angeiegenheit - nur gerecht und hätte. Gerade dieses Modell gäbe dem Bund in Fällen wie der 
konsequent lcjl verstehe nach wie vor nicht, weshalb Bundes- Greina zugunsten der Gemeinden Sumvitg und Vrin einen 
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grösseren Handlungsspielraum als heute, brächte indessen 
keinen grundsätzlichen Systemwechsel, sondern würde bloss 
das im Natur- und Heimatschutz- sowie im Raumplanungs
gesetz bereits vorhandene Instrumentarium ergänzen und er• 
weitem. 
Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass in Absatz 3 die Min
derheit auf den Buchstaben b verzichten will. Man soll das Fu
der nicht überladen. Denn die in Artikel 33 den Kantonen zur 
Pflicht gemachte Erhöhung der Mindestmengen zur Siche
rung angemessener Restwassem:iengei, kann eben auch aus 
anderen Gründen als denjenigen des Landschaftsschutzes 
aktuell werden. 
In der Abgettungsfrage indessen geht es um Verzichte im In
teresse eines umfassend verstandenen Landschaftsschutzes. 
Wenn man die Erhöhung der Mindestmengen nach Artikel 33 
hier als Abgeltungsgrund eiribeziehen wollte, müsste man 
dies .beschränken auf Massnahmen im Interesse der Erhal
tung von wichtigen Landschaftselementen. Die Lösung würde 
also zu kompliziert; darauf hat auch der Experte Professor Mül
ler in der Kommission hingewiesen. 
Der Buchstabe b von Absatz 3 findet sich im übrigen auch 
nicht in der Motion des Ständerates. 
Auf kantonale Ausgleichslösungen warten zu wollen, wäre 
müssig. Wie die vom Bundesrat in verdankenswerter Weise -
gestützt auf mein Postulat «Abgeltungsfonds in den Kanto
nen» - im Zusammenhang mit Wasserkraftwerken durchge
führte Urnfragaergab, sind die Kantone In ihrer grossen Mehr
heit nicht bereit, kantonale Abgeltungsfonds oder ähnliche Lö
sungen einzurichten. Daher Ist die Zeit reif, eine Lösung im 

· Bundesrecht zu treffen. 
Bauen wir dem Ständerat jetzt eine Brücke und stimmen wir 
der Fassung der Kommissionsminderheitzul Dass ich die An
träge der Kollegen Flscher-8eengen und Scharrer, welche die 
Null-Lösung des Ständerates empfehlen, ablehne, ergibt sich 
von selbst 
Zum Abstimmungsprozedere: Ich bin der Meinung, dass zu
nächst die Anträge von Mehrheit und Minderheit einatider ge
genübergestellt werden sollen. Was obsiegt, wird der Null
lösung des Ständerates gegenübergestellt werden. Darüber 
wird offenbar eine Abstimmung unter Namensaufruf stattfin-
den. . · 

Flscher-8eengen: Im Namen einer grossen Mehrheit der 
FDP-Fraktion stelle ich Ihnen den Antrag, weder der Mehrheit 
noch der Minderheit der Kommission zu folgen, sondern im 
Sinne des Ständerates Artikel 22 Absätze 3 bis 6 des Bundes
gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte zu strei-
chen. , 
Zuerst ~ Formelles: Der Kommissionspräsident hat gel
tend gemacht, dass er dem Landschaftsrappen mit seinem · 
Stichentscheid nur zugestimmt hat, um die Differenz zum 
Ständerat aufrechtzuerhalten, bis noch ausstehende Gutach
ten vorliegen. Diese Haltung ist meines Erachtens unlogisch. 
Unser Rat Ist aufgerufen, sich eine Meinung über eine be
stimmte Frage zu bilden und einen Entscheid zu treffen. Wenn 

· für einen solchen Entscheid die nötigen Unterlagen noch nicht 
bereitliegen, wäre es logisch gewesen, die Beratung über 
diese Thematik zu verschieben, bis alles vorliegt, was zur Ent-
scheidflndung notwendig ist · 
Konsequenterweise müsste ich Ihnen deshalb den Antrag auf 
Rückweisung dieses Artikels an die Kommission stellen. Weil 
ich aber auch ohne weitere Gutachten weiss, wie ich zu ent
scheiden habe, kann ich diese Bestimmung auch aus meiner 
Sicht bereits mit dem heutigen Kenntnisstand verabschieden, 

· das heisst. sie kann gestrichen werden. · 
Die Argumente für und gegen die Abgeltung, mit und ohne 
Landschaftsrappen sind in beiden Räten bereits in aller Breite 
dargelegt worden. Ich kann deshalb darauf verzichten, noch
mals alles zu wiederholen. 
Ich beschränke mich auf einige Hauptpunkte. Die Kommis
sion sieht vor, entgangene Wasserzinse - das heisst eine na
türliche Ressource, die eine wesentliche Erwerbsquelle der 
betreffenden Gegend ist-abzugelten. Mit der Verankerung ei
nes solchen Rechtes auf Abgeltung in unserer Gesetzgebung 
würden wir ein Präjud\z statuieren, das ohne Zweifel weiteren 

Abgeltungsbegehren rufen würde. Zwar wird geltend ge
macht, für die Abgeltung von Verzichten auf die Wasserkraft
nutzung bestehe eine verfassungsmässige Rechtsgrundlage, 
weiche nun hier und heute gesetzlich konkretisiert werden 
müsse, während andere Abgeltungsfragen nicht zur Diskus
sion stünden. Dies mag zutreffen, doch würde ein Gesetz
geber kurzsichtig handeln, wenn er bei der Beurteilung einer 
solchen Frage nicht gleichzeitig auch die weiterführenden 
Konsequenzen mitberücksichtigen würde. 
Nach Artikel 24sexies der Bundesverfassung kann der Bund 
Bestrebungen des Natur- und Heimatschutzes generell durch 
Beiträge unterstützen. Diese Verfassungsgrundlage wird zwei
fellos dazu führen, dass Gemeinden und Regionen, welche 
auf Kiesabbau, auf die Erstellung von Bergbahnen oder Skilif
ten oder auch auf andere Bauten, weiche eine Beeinträchti
gung der Landschaft mit sich bringen, verzichten, bei nächster 
Gelegenheit gleiches Recht und damit eine Anpassung des 
Natur- und Heimatschutzgesetzes verlangen. Auch wenn es 
vorliegend lediglich um Landschaften geht, in denen Gewäs
ser fliessen, so bedeutet die Aufnahme dieser Abgeltungs
bestimmung einen Dammbruch, dessen Weiterungen heute 
noch unabsehbar sind. Diese Abgeltungsbestlmmung ist 
auch ungerecht, weil Entschädigungen nur an Gemeinwesen 
ausgerichtet würden, welche dank günstiger Umstände über
haupt die Mögßchkeit haben, auf die Nutzung von Wasserkräf
ten zu verzichten. Alle anderen, vor allem zahlreiche Bergge
meinden, die die Unterstützung mindestens ebenso nötig hät
ten, kämen nie in den Genuss solcher Ausgleichsbeiträge. 
Wenn nun geltend gemacht wird, hier handle es sich um fakti
sche Ungleichheiten und Unterschiede, die auch im Falle der 
Gewässemutzung zum Tragen kämen, so ist dem zu entgeg
nen, dass eine bestehende Ungleichheit, die ihre historische 
Wurzel in der bündnerischen Gemeindeautonomie hat, nicht 
durch neue Ungerechtigkeiten ergänzt werden muss, die 
heute vermieden werden :könnten. Wenn den Berggemeinden 
schon zusätzliche Unterstützung zufllessen soll, so sind hierzu 
jene Kanäle zu verstärken, welche sich an den wirklichen Be
dürfnissen der einzelnen Berggemeinden orientieren und 
nicht auf die zufällige Standortgunst abstellen. 
Der vorliegende Artikel ist bekanntllch weitgehend eine Frucht 

. der Nichtrealisierung des Kraftwerkes Greina, welche· dazu 
führt, dass den Gemeinden Vrin und Sumvitg wesentliche 
Wasserzinsen entgehen werden. 
Eine Abgeltung soll nach dem Wortlaut des Artikels indessen 
nur erfolgen, wenn die Einbussen eine Folge der Erhaltung 
und Unterschutzstellung von schützenswerten Landschaften 
oder der Erhöhung von Restwassermengen sind. Herr Rhinow 
hat im Ständerat die Voraussetzung genannt, « •••• dass ein 
Gemeinwesen freiwillig verzichtet und sich bereit erklärt, für 
den Schutz der Landschaft zu sorgen, oder dass·Entschädi
gungen aufgrund hoheitlicher Verfügungen erfolgen». Im Fall 
Greina hat jedoch das Planungskonsortium auf die Realisie
rung des Werkes verzichtet, und zwar keineswegs im Einver
nehmen mit den betroffenen Gemeinden, sondern gegen ih
ren Widerstand. Die vorgeschlag!!ne Abgeltungsbestlmmung 
könnte somit im Falle von Greina gar nicht zum Tragen kom
men. Die ganze Uebung müsste sich als Schlag ins Wasser 
entpuppen. 
Im übrigen weise ich darauf hin, dass das Planungskonsor
tium den beiden Gemeinden über Jahre Wartegelder entrich
tet hat, dass somit diese Gemeinden so oder so nicht leer aus-
gegangen sind. . 
Wenn schon Ausgleichsbeiträge für Wohlverhalten bezahlt 
werden sollen, so müsste deren Finanzierung aus allgemei
nen Bundesmittein, nicht aber durch einen Landschaftsrap
pen erfolgen. Wenn auch die 0,2 Rappen pro kWh weder das 
Elektrizitätswerk noch den Stromkonsumenten hart treffen 
würden, so muss dennoch eine solche Regelung nicht wegen 
der Höhe des Betrages, sondern aus prinzipiellen Gründen 
abgelehnt werden. Der Verzicht auf eine mögliche Wassernut
zung hat zwei Geschädigte: das konzedierende Gemeinwe
sen und den Stromkonsumenten. Die gedankliche Konstruk
tion der Anhänger des Landschaftsrappens besteht nun darin, 
dass ein Geschädigter den anderen Geschädigten entschädi
gen müsste! 
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Ich habe b:ereits in -der Sommersession 1989 dieses Modell 
rnit der ebenso abwegigen Konstruktion verglichen, dass die 
Automobilisten einer Gemeinde den fehlenden Ertrag aus den 
Parkuhren entschädigen müssten, weil diese die Parkplätze 
aufgehoben hat Ich möchte mit diesem Vergleich allerdings 
gewissen grünroten Stadträten nicht noch einen 1ip gegeben. 
haben. 
Mit dem Landschaftsrappen würden wir das Nichtverursacher
prinzip ei!'(führen, indem jene bezahlen müssten, welche den 
Schaden gerade nicht verursacht haben, sondern selber ei
nen solchen erleiden. Eine solche Konstruktion ist in unserem 
Rechtsstaat aber völlig unhaltbar, und -zwar unabhängig da
von, ob sie sich rein juristisch gesehen auf eine Rechtsgrund
lage abstützen Hesse. Ich kann mir deshalb entsprechende Er
örterungen ersparen. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, auf den Abgeltungsartlkei 
sowohl mit als auch ohne Landschaftsrappen zu verzichten 
und der Lösung des Ständerates zuzustimmen. 

Scharrer: Ich stelle Ihnen eben~lls den Antrag, bei Artikel 75 
Ziffer 6 dem Ständerat zuzustimmen. 
Die Gesetze der Marktwirtschaft verlangen, dass jemand be
zahlt wird, wenn er eine Leistung erbringt An Gemeinwesen, 
welche die Wasserkräfte nutzbar machen, soll dafür auch ein 
gerechter Preis bezahlt werden. Nun soll aber mit der Abgel
tung entgangener Wasserzinsen aufgrund von Umwelt- oder 
Gewässerschutzmassnahmen das Fahlen einer Leistung be
zahlt werden. Dies Ist der Anfang einer Umverteilung, die, 
sollte sie Schule machen, unser ganzes Wirtschaftssystem 
durcheinanderbringen würde. So könnten Berggebiete, die 
mit der Begründung des Umweltschutzes ihre. Touristikinfra
struktur nicht ausbauen oder reduzieren, mit dem Hinweis auf 
entsprechende finanzielle Ausfälle ebenfalls Ausgleichszah
lungen verlangen; oder gewisse Regionen-ich denke da z. B. 
an den Jura-, weiche verkehrstechnisch nicht genügend er
schlossen sind, könnten Bundeszahlungen verlangen mit 
dem Hinweis, ihnen entgingen Steuereinnahmen aufgrund 
der fehlenden Industrie-oder Gewerbebetriebe. 
Gerade unsere Bergteglon8f'.'I haben bewiesen, dass mit Krea
tivität und Ideenreichtum Nachteile ihrer Lage in Vorteile um
gewandelt werden können. Durch Investitionen im Bereich 
des Tourismus ist es ihnen gelungen, einen einträglichen Er
werbszweig zu schaffen und so die Bevölkerung der soge
nannten Randregionen am allgemeinen Wohlstand teilneh
men zu lassen. Aufgrund dieser Tatsache ist nicht daran zu 
zweifeln, dass Gemeinwesen, welche auf den Ausbau der 
Wasserkraft verzichten und damit schützenswerte Landschaf-

. ten erhalten, dies unter anderem mit der Förderung des sog&
. nannt sanften Tourismus zu ihrem Vorteil nutzen können. 
Ueberall, wo ein Problem sozialisiert und die Lösung nicht 
mehr mittels Eigeninitiative gesucht wird, sinkt die Leistungs
motivation; denn es ist Ja so bequem, auf staatliche Subventio
nen zu warten, statt seine Entwicklung selbst In die Hände zu 
nehmen. 
Dem Beschluss des Ständerates ist auch deshalb zuzustim• 
men, weil Ausgleichszahlungen ,r den Verzicht auf die Nut
zung der Wasserkraft ein Präjud~ in der Energiepolitik schaf
fen. In diesem Rat wird immer wieder die Gefahr des Tfl;>ib
hauseffektes elWähnt und eine Verminderung des Verbrauchs 
fossiler Energien gefordert. Wenn Ihnen wirklich daran gele
gen ist, die fossilen Energieträger zu substituieren, müssen 
Sie den Ausbau der Wasserkraft unterstützen und nicht den 
Verzicht mit Ausgleichszahlungen belohnen. 
Ich stelle im übrigen fest, dass in diesem Rat seit einiger Zelt 
alles akzeptiert wird, wer;m es mit dem Umweltschutz begrün
det wird. Interessierte Kreise setzen ihre politischen Ziele mit 
dem Argument des Umweltschutzes erfolgreich durch. Nur 
wenige fragen, was eine Massnahme nützt, was sie kostet 
oder ob sie im Endeffekt nicht sogar mehr Schaden als Nutzen· 
bringt 
Es ist Zeit, dieser Fehlentwiqklung Einhalt zu gebieten. Des
halb bitte ich Sie, dem Ständerat und somit meinem Antrag zu-
zustimmen. · 

,· 

Maeder: Die LdU/EVP-Fraktion unterstützt einstimmig die 
Kommissionsfassung vom 27. Februar, die Fassung der Mehr
heit. 
Der vorgeschlagene Artikel ist für den Schutz unserer letzten 
intakten Gebirgslandschaften von ganz grosser Bedeutung. 
Die Schönheit der Alpen hat die Schweiz als Reiseland seit 
dem 18. Jahrhundert berühmt gemacht. Rauschende Berg
bäche, stiebende Wass~rfälle, Alpweiden unter gleissenden 
Gletscherbergen haben Hunderttausende in die Schweiz ge
lockt Ein blühender Tourismus hat wesentlich zu unserem 
Wohlstand beigetragen. Wir zerstören nicht nur unsere 
schöne Heimat, sondern auch die Grundlagen dieses Wohl
standes, wenn wir mit neuen Wasserkraftwerken die letzten 
Bäche und Wasserfälle zum Schwaigen bringen. Unsere Al
penwelt darf nicht noch mehr zum Alptraum werden. Der 
Schutz der letzten Naturlandschaften ist dringend. 
90 Prozent der Wasserkraft sind genutzt. Ueber 1700 touristi
sche Transportanlagen erschliessen unsere Berge. Aber der 
Schutz unserer letzten Naturreservate darf nicht zu Lasten von 
flnanzschwachen Berggemeinden gehen. Ais vor drei Jahren 
ein geplantes Greina-Kraflwerk unerwartet durch einen Bau
verzicht gestoppt wurde, atmeten Naturschützer in • der 
Schweiz und auch im Ausland auf. Dieser Verzicht wird eine 
Landschaft schützen helfen, die einzigartig im ganzen Alpen
raum Ist Die Greina-Hoct:iebene mit den .silbernen Mäandern 
des jungen Rein da Sumvltg, mit den artenreichen Hochmoo
ren und den grandiosen Wasserfällen der Frondscha hat nicht 
Ihresgleichen Im ganzen Alpenraum. Aber in den Gemeinden 
Vrin und Sumvltg war Enttäuschung zu ve~püren. Dort hatte 
man seit Jahren mit Wasserzinsen von etwa2,4 Millionen Fran- · 
ken gerechnet und stand nun plötzliqh vor dem Nichts. 
Ich bin überzeugt, dass es der Wille einer grossen Mehrheit 
unserer Bevölkerung ist, dass wir dazu beitragen, die letzten 
Naturlandschaften in den 'Alpen zu erhalten und über den 
Landschaftsrappen die betroffenen Berggemeinden ange
messen zu entschädigen. Der Beitrag der Stromkonsumenten 
mit einem Fünftelrappen pro Kilowattstunde ist äusserst be-
scheiden, trifft den Stromkonsumenten mltetwa40 Rappen im 
Monat Die Wirkung aber ist gross und würde neben der Lö
sung von andern Grelna-Fällen auch Ausgleichsleistungen für 
angemessene Restwassermengen eriaubeft. Mit der Miniatur
abgabe im Sinne der Kommissionsmehrheit, dem Modell 
Landschaftsrappen, fände ein marktwirtschaftlicher Ausgleich 
statt, und es würden keine zusätzlichen Subventionen nötig. 
Das Berggebiet würde profitieren, die Finanzierung wäre gesi
chert und nicht jährlichen Budgetlaunen untetWOrfen. 
Ich habe die Idee des Landschaftsrappens Im Sommer 1987 
erstmals in ,diesen Rat getragen - durch eine Motion, die im
merhin von 75 Kolleginnen und Kollegen mitunterzeichnet 
·worden ist Bei einer ersten Behandlung ist diese Motion Land
schaftsrappen nur ganz knapp nicht überwiesen worden. 
Damals hatte Herr Bundesrat Schlumpf schwere verfassungs
rechtliche Bedenken. Diese Bedenken sind durch· verschie
dene Gutachten - ich denke an das Gutachten Rhinow-aus
geräumt worden. Auch die Meinungen der Experten des Bun
des, der Herren Professoren Frey und Müller, lauten durchaus 
positiv für die Idee Landschaftsrappen. 
Unser Rat hat im vergangenen Juni mit einer ansehnlichen 
Mehrheit die Idee Landschaftsrappen angenommen. Ich wäre 
sehr glücklich, wenn alle damaligen Mitunterzeichnerinnen 
und Mitunterzejchner auch heute zum Landschaftsrappen ste
hen würden. Ich kann nicht ganz verstehen, dass sich WIiiy Lo
retan, der Präsident der Stiftung für Landschaftsschutz, der 
Idee Landschaftsrappen nicht anschliessen konnte und dass 
nun Natur- und Umweltschützer auf verschiedenen Dampfern 
fahren. Ich finde das sehr, sehr schade. 
Ich wünschte mir auch heute abend In diesem Saal eine Mehr
heit für die Idee Landschaftsrappen. Sie ist gerecht, sie bringt 
einen Ausgleich ins Berggebiet, und die Finanzierung ist pro
blemlos. 

Mme Jeanpretre: A plus d'un titre, -«las centlmes du pay
sage», las mal nommäs car on devralt plutöt parier des mon
tants compensatoires, sont en. accord avec la pofrtique qua 
mime la Confederation d'une part, en intervenant financiere-
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ment en faveur des regions de montagne, gräce a un pro
gramme de developpement economique elabore au debut 
des annees 70, d'autre part an fonction des dispositlbns cons
titutionnelles votees par le peuple en 1962 et 1975 et portant 
respectivement sur la protection du paysage et des eaux. 
Ainsi, on peut affirmer clairement, pour mettre fin aux querelles 
de juristes, qu'il existe une base constitutionnelle indiscutable 
pour elaborer dans ce domaine bien cible de .la protection des 
eaux, une disposition legale appropriee. Ni aumöne, ni impöt. 
ni subvention, las montants compensatoires sont un mode 
de financement respectant le principe de causalite. 
En effet, il parait des plus equitables qua las frais requis pour 
le ~ntien de debits residuels convenables et la sauvegarde 
de rares sites encore intacts soient pris en charge par ceux-la 
meme auxquels las agressions subies par la nature ont profite. 
J'aimerais evoquer quelques arguments pour repondre ou 
preceder ceux des opposants. II faut mettre dans le plateau 
de la balance le fait qua cette taxe quasiment insignifiante 
pour ceux qui la payeront sera par contre d'un grand rapport 
pour l'interet general, dans le cas precis, pour le respect ponc
tuel d'une nature et d'un environnement dignes de protection. 
A propos d'interet public, on peut evoquer le conflit qui peut 
parfois surgil' entre celui du developpement economique 
regional et celui de 1a protection du paysage. En- effet. las 
regions peripheriquas etde rnontagne connaissent des condi
tions de via difflclles. Elias ont an outre a faire face ade gran
des difflcultes d'ordre economique. SI des. commun8$ pau
vres renom;alent volonta!rement a l'octroi d'une concession, 
alles renonceraient par 1a meme a des recettes considerables 
provenant notamment des redevances et consentiraient a un 
sacrifice unilateral. a l'on ne peut s'empecher de penser que 
ceux qui refusent le prlnclpe des montants compensatoires 
veulent sclemment lalsser las communes faibles dans un etat 
de dependance teile qu'ils pourront continuer a favoriser 1a 
productlon d'energie au detriment de la protection de la na
ture. 
Je tlens a evoquer comme autre argument, la solldarite qui 
devrait s'instaurer entre 1a vllle et 1a campagne, entre gens du 
Plateau et de la montagne. A ceux qul dlsent: pourquoi ne 
payer qua pour proteger des cours d'eau? on peut repondre 
par exemple, apropos de l'implantatlon d'installations touristl.:
ques et sportives dans des sltes montagneux, qua tous las 
flancs de montagne ne sont pas aussi dignes de protection 
et qua, s'il exlste des alternatives pour l'lmplantatlon de telles 
installations, cela n'estpas valable pour las cours d'eau. Las 
cours d'eau ne coulent que la o(J ils peuvent couler. Oe plus, 
ils sont actuellement exploites a pres de 90 pour cent a des 
flns hydrauliques. 
Dans le domaine de. la politlque de l'environnernent. on a 
tantöt applique l'interdiction, tantOt l'incltatlon. Pensons aux 
efforts consentis pour l'epuratlon des eaux et la realisation de 
stations d'epuratlon. Taute la loi sur la protection des eaux est 
d'ailleurs fondee sur le princlpe de la subventlon et ce sont 
25 milllards qui ont ete depenses a cet effet en trente ans. On 
ne peut donc envisager que l'on intervienne en fonction du 
principe de 1a causalite dans certains cas et que l'on refuse 
dans le cas particulier. 
En fln de compte, nous nous opposons a cette tendance qui 
consiste a temporiser en disant qu'on attend une quelconque 
conceptlon globale pour proteger las paysages d'importance 
nationale, independamment de l'utillsation envisagee. Nous 
savons a quelles calendes grecques ce genre d'attentisme 

. nous conduit. Rappelons qua la montagne des subventions 
federales s'est peu a peu constituee en fonction des besoins. 
Si l'on avait exlge avant que le premier franc ne soit versa une 
conceptlon globale, nous en serions encore a attendre le pre
mier versement 
Je vous invite donc a soutenir 1a proposltion de la majorite et 
a conforter cette mäme majorite que nous avions obtenue ici 
au Conseil national II y a quelques mois. Je vous remercie. 

Columberg: Sie haben im Juni mit n zu 59 Stimmen be
schlossen, die Ausrichtung von Ausgleichsbeiträgen zur Ab
geltung für die Unterstellung von schützenswerten Landschaf
ten nationaler Bedeutung im Gewässerschutzgesetz zu veran-

kem. Ich bitte Sie, bleiben Sie bei diesem Beschluss! Es ist ein 
guter, es ist ein kluger Beschluss. 
Die Gründe sind bekannt Ich will sie nicht wiederholen. Ich 
möchte lediglich die Herren Fischer-Seen.gen und Scharrer 
bitten: Lesen Sie ih den Protokollen des Ständerates noch ein
mal nach, was die beiden Herren Professoren Jagmetti und 
Rhinow ausgeführt haben! Dann werden Sie sehen: Es ist 
nicht so, wie Sie das hier ausgeführt haben. 
Der Ständerat - Sie wissen es - konnte unserem Vorschlag 
nicht folgen. Dennoch hat er ein gewisses Verständnis für un
sere Begehren gezeigt und eine Motion Danioth überwiesen, 
die den Bundesrat beauftragt. uns eine Vorlage zu unterbrei
ten, die «für betroffene Gemeinwesen angemessene Abgel
tungen aus erheblichen Einbussen der Wasserkraftnutzung 
ermöglicht». Wir haben diesen Gegebenheiten Rechnung ge
tragen und unseren ursprünglichen Antrag so modifiziert. 
dass verschiedene Elemente dieser Motion darin verankert 
sind; das sind insbesondere die «erheblichen Einbussen der 
Wasserkraftnutzung» und die «dauernde» Unterschutzstel
lung sowie die Beschränkung auf Landschaften nationaler Be
deutung. 
Der Antrag Loretan ist durchaus diskutabel. Unser Antrag ist 
aber noch etwas besser. Wichtig und entscheidend ist, dass 
wir den Grundsatz der Abgeltung jetzt im Gesetz verankern. 
Die Chancen für eine sofortige Regelung sind gut. Denn das 
Verständnis für die Regelung dieses Problems nimmt zu. We
sentiichen Auftrieb erhielt unser Antrag durch die positive Be
urteilung dieser Anllegen durch die vom Bundesrat bestellten 
beiden Experten Müller und Frey. Das Problem muss jetzt, mit 
der vorliegenden Vorlage, gelöst werden. Wir können uns 
nicht mit einer Motion vertrösten. 
Deshalb ersuche ich Sie namens der grossen Mehrheit der 
CVP-Fraktlon, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Damit 
können wir ein wichtiges Anliegen der Initianten berücksichti
gen und einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Landschaf
ten von nationaler Bedeutung leisten. Damit geben wir dem 
Ständerat die Möglichkeit, die Experten ebenfalls anzuhören 
und uns vielleicht einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. 

Bühler: Im Namen der Mehrheit der SVP-Fraktlon muss ich Ih
nen empfehlen, den Landschaftsrappen, sei es in der Form 
der Kommissionsmehrheit oder derjenigen der Minderheit, 
abzulehnen. Begründet wird diese Ablehnung mit der Gefahr 
des Präjudizes, nämlich dass dann auch bei anderen Verzich
ten das Recht auf eine Aqflndung geltend gemacht werden 
könnte; so zum Beispiel beim Verzicht auf eine Bergbahn, die 
ebenfalls einer Bundeskonzession bedarf. 
Eine Minderheit der Fraktion - und dieser Minderheit gehöre 
auch ich an - stimmt dem Landschaftsrappen zu. Damit ich 
nicht noch ein zweites Mal an dieses Mikrophon treten muss. 
erlaube ich mir, Ihnen auch die Meinung dieser Fraktionsmin
derheit darzulegen. 
Nachdem Sie bei Artikel 32 einen praktischen Stopp für jede 
Nutzung und damit die in vielen Fällen einzige Möglichkeit der 
Selbsthilfe für die Berggemeinden unterbunden haben, ist es 
unserer Meinung nach nichts als recht und billig, wenn Sie 
diese Verhinderungspolitik wenigstens mit einer Abgeltung 
honorieren. Es Ist noch darauf hinzuweisen, dass es sich um 
eine dauernde Erhaltung· und Unterschutzstellung handeln 
muss, und nur wenn es sich um Landschaften von nationaler . 
Bedeutung handelt. wird diese Abgeltung ausbezahlt 
Im Namen der Mehrheit muss ich Ihnen beantragen, nicht zu
zustimmen, im Namen der Minderheit beantrage ich Ihnen, 

. dem Landschaftsrappen zuzustimmen. 

Frau Diener: Ich bin wohl die letzte Fraktionssprecherin. Ich 
werde es kurz machen. Es ist nämlich schon alles gesagt wor
den. Es hat keinen Sinn, das nochmals zu wiederholen. Ich 
habe mich schon in der letzten Debatte für den Landschafts
schutz eingesetzt. Neue Argumente sind eigentiich keine 
mehr aufgetaucht Man könnte höchstens erwähnen, dass die 
Beratung, wie sie sich heute entwickelt hat. noch stärker für die 

. Meinung der grünen Fraktion und die Unterstützung des 
Landschaftsrappensspricht 
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Frau Danuser: Ich bitte Sie inständig, in dieser Frage der Min- , 
derheit nicht zu folgen. Die Minderheit will den Landschafts- · 
rappen beerdigen. Dabei ist es deutlich geworden, dass diese 
Idee langsam Verbreitung und Anklangfindet Der Ständerat 
hat sich mit dem Vorschlag unseres Rates wirklich auseinan
dergesetzt. Dafür ist die Mehrheit der Kommission dem Stän
derat in ihrerFormulierung-vergleichen Sie dazu den Text der 
Motion -entgegengekommen. Diese Differenz sollte aufrecht
erhalten werden. Der Bund hat auf dem Gebiete der Wasser
wirtschaft Koordinationsaufgabe. Der Bundesrat hat eine um
fassende Expertise in Auftrag gegeben. Die Experten werden 
die Arbeit demnächst abschliessen. Es wäre überaus störend, 
wenn der Themenkreis Landschaftsrappen innerhalb dieser 
Arbeit ohne Aussicht, verwirklicht zu werden, abgeschlossen 
werden müsste. Der Lai:idschaftsrappen erfreut sich auch in 
der Bevölkerung einer zunehmenden B~iebthelt 
Herr Fischer-Seengen, das Ganze ist kein Schlag ins Wasser. 
Es ist ein zarter Schlag In den Beton. Ich bitte Sie, der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Schmldhalter: Sie müssen begreifen: Als Gebirgler muss Ich 
hier noch etwas zu diesem Landschaftsrappen sagen. Er 
wurde bis je1Zt' nur gelobt Aber bis jetzt hat mir noch niemand 
erklären können, wie man mit diesem Artikel überhaupt dem 
Berggebiet halten kann. Er ist nämlich falsch formuflert Ich er
wähne zum Beispiel Gletsch -das ist eine Landschaft von na
tionaler Bedeutung. die vom Bund unter Schutz gestellt wird-: 
Wenn wir da ein Kraftwerk projektieren, sind wir den neuen 
Restwasserbestimmungen dieses Gesetzes unterworfen. 
Das heisst, wir müssen die Mindestmengen bestimmen, und 
wir müssen die Erhöhung laut Artikel 33 bestimmen; dann er
halten wir einen Gestehungsprels für die Energie, der ausser
hal,b jeder Realität liegt der wird nämßch bei 30 Rappen ·pro 
Kilowattstunde sein. Das he~ das Kraftwerk wird gar nicht 
gebaut Wollen Sie ein Krafl:Werk, das nicht gebaut wird; ent
schädigen? Was vorgesehen ist bei erheblicher Einbusse der 
Wasserkraftnutzung, Ist im Gesetz festgelegt: Dafür kann und 
darf nicht entschädigt werden. 
Nehmen wir ein zweites Beispiel: Ein bestehendes Kraftwerk 
wird ausgebaut Selbstverständlich bedeutet das eine Erneue
rung der Konzession, oder zumindest muss die Bewilligung 
erneuert werden. Da müssen die Mindestmengen garantiert 
werden plus die zusätzlichen Restwasser laut Artikel 33, weil 
man auch wieder diesem Gesetz unterstellt Ist Diesen Verlust, 
der dort gegenüber dein bestehenden Werk entsteht, kann 
man auch nicht entschädigen. Also Sie sehen: Nur gerade 
das, was die Gemeinde dann zusätzlich an Restwasser gibt, 
könnte man vielleicht mit diesem Räppli noch entschädigen. 
Dann eine nächste Ungerechtigkeit: Warum erheben wir einen 
solchen Beitrag nur auf der Hydroelektrizität? Warum nicht 
auch auf der Kernenergie und der Importenergie? Das-wäre 
gerecht, denn , wir können keine Stromversorgung der 
Schweiz nur mit Kern- oder nur.mit Wasserkraft machen. Also 
muss man die gesamte Elektrizität den gleichen Bedingungen 
unterstellen. 
Aus diesem Grund werde ich gegen diese Form des Artikels · 
stimmen, aber der Motion des Ständerates zustimmen. Wir 
müssen dieses Problem besser studieren und valable Vor
schläge bringen-nicht solche, die man nicht anwenden kann. 

Ammann: Es wurde bereits verschiedentlich gesagt Nur 
noch 1 0 Prozent der Fliessgewässer sind in ihrem natürlichen 
Zustand in unserem lande vorhanden. Es geht hier in erster 
Unie darum, einer technologisch ausgebeuteten Schweiz die
sen kleinen Restbestand zu erhalten. , 
Herr Schmidhalter hat den Jährlich wachsenden Stromver
brauch angesprochen. Diese 1 0 Prozent, die noch verbl~iben, 
würden den Mehrbedarf niemals decken können. Unsere 
schwierigen Energieprobleme können so nicht gelöst werden. 
Ich sehe deshalb nicht ein, weshalb'dleses Opfer nun auch 
noch gebracht werden sollte. 
Der Bau eines Stausees ',(erändert die Landschaft in jedem 
Fall. Das kann zwar in einem einzelnen Fall die Landschaft viel-. 
leicht bereichern. Meistens aber werden solche Landschaften 
durch die Ueberflutung völlig zerstört und unterhalb der Stau-

mauer infolge ungenügender Restwassermengen noch zu
sätzlich beeinträchtigt Ich werde mich daher voll dafür einset
zen, den Restbestand dieser wertvollen Gewässer und Tal-

. schatten zu retten. Sie stellen -wie das bereits gesagt wurde -
auch aus der Sicht des Tourismus ein bedeutendes Kapital 
dar. 
Ich finde deshalb, Herr Loretan habe mit seinem Minderheits
antrag etwas voreilig zuviel preisgegeben. Ich bin, der Auffas
sung, dass der Ständerat die Möglichkeit erhalten sollte, in 
Kenntnis der neuesten Expertisen nochmals über die Bücher 
zu gehen. Er könnte dabei eventuell selber eine neue Version 
vorschlagen. Die Differenz sollte deshalb unbedingt aufrecht
erhalten werden. 
In bezug auf die Finanzierung wäre es für das Berggebiet zu. 
dem ungünstig, wenn die Abgeltungen aus allgemeinen Bun
desmitteln erfolgen würden, weil die jeweils zur Verfügung ste
henden Gelder abhängig wären von der momentanen Finanz
lage des Bundes. Man muss das Problem so lösen, dass diese 
Kosten direkt von den Strombezügem getragen werden. 
Fazit ein geringes Opfertür eine grosse Sache. 

Bundesrat Cottl: Ich möchte Sie auf meine ausführlichen 
Aeusserungen anlässlich der letzten Debatte über diese Fra
gen aufmerksam machen. Der Bundesrat bleibt nach wie vor 
der Auffassung, dass es wegen des bevorstehenden Exper
tenberichts, über den wir uns schon unterhalten haben, 
zweckmässlg wäre, vorderhand keine Entscheide zu fällen. 
Der Bundesrat bittet Sie deshalb, beide Anträge abzulehnen. 

Schmldhalter:·lch bin sowohl gegen den Vorschlag der Mehr
heit als auch gegen den Vorschlag der Minderheit Wie soll Ich 
nun hier abstimmen? Ich kann nicht zweimal nein stimmen. 
Man muss zuerst über Antrag Minderheit gegen Antrag Mehr
heit entscheiden, und dann soll die Abstimmung unter Na
mensabruf.über den Vorschlag erfolgen, der obsiegt hat 

Le presl~ent: Monsieur Schmidhalter, II n'y a p~ de possibl
lite d'echapper au vote a l'appel nominal sur la propositlon 

. majorite contre mlnorite. 

M. Rebeaud, rapporteur: Les gens qui ont reuni les signatures 
ont demande cette procedure et nous n'avons plus le choix. lls 
des!rent opposer la proposltlon de la majorlte a ceile de 1a mi
norite; nous devons nous y soumettre, blen que j'aie suggere 
autre chose. 

NamentlichaAbstimmung-Vote parappeJ nominal 

EventueJJ-A titre preJlminaire 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votant pour Ja proposition de Ja majorite: 

· Aguet, Allesch, Ammann, Antille, Auer, Baerlocher, Baggi, Bär, 
Bäumlin, Blrcher, Bodenmann, Bonny, Borel, Braunschweig, 
Bühler, Bundi, Carobbio, cavadlni, Columberg, Couchepln, 
Danuser, Darbellay, David, Diener, Dormann, Ducret, Dünki, 
Engler, Fankhauser, Fierz, Flscher-Sursee, Gardlol, Grendel
meier, Günter, Haering Binder, Hafner Rudolf, Hafner U~ula, 
Haller, Hänggl, Hari, Hess Peter, Hubacher, lten, KeHer, 
Kühne, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothum, Leuen
berger Morltz. Leutenegger Oberholzer, Longet, Luder, Mae
der, Mauch Ursula, Meier-Glattfelden, Müller-Aargau, Nab
holz, Neukomm, Nussbaumar, Ott. Paccolat, Petltpierre, Pini, 
Portmann, Rebeaud, Rechsteiner, Ruckstuhl, Salvionl, 

. Schmid, Schüle, Segmüller, Seiler Hanspeter, Seiler Rolf, 
Stamm, Stappung, Stocker, Theubet, Th0r, Uchtenhagen, 
Ulrich, Vollmer, Wanner, Widmer, Wiederkehr, Zbinden Hans, 
Züger, Zwygart (87) 

Für den Antrag ifer Minderheit stimmen die folgenden Ratsmit-
glleder: , 
Votant pour fa proposition de la mlnorite: 
Aubry, Bremi, Cincera, Degllse, Dreher, Eggly, Etique, Fäh, 
Feigenwinter, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Frey 
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Claude, Frey Walter, Friderici, Früh, Giger, Graf, Hess Otto, 
Jeanneret, Jung, Leuba, Loeb, Loretan, Massy, Müller-Meilen, 
Müller-Wiliberg, Neuenschwander, Reich, Reichling, Rutis
hauser, Rüttimann, Scharrer, Schnider, Spoerry, Steinegger', 
Stucky, Tschuppert, Wellauer, Wyss Paul, Zwingli (40) 

Der Stimme enthalten sich-S'abstiennent: 
Blatter, Bürgi, Cevey, Daepp, Hösli, Schmidhalter (6) 

Abwesend sind die folgenden Rats1T1itglieder-Sont absents: 
Allenspach, Aregger, Basler, Beguelin, Berger, Blei, Blocher, 
Brügger, Burckharqt, Büttiker, Caccia, Cotti, Coutau, Die~ch, 
Dubais, Eggenberg-Thun, Eisenring, Eppenberger Sus1, Eu
ler, Fehr, Grassi, Gros, Guinand, Gysin, Herczog, Hlldbrand, 
Houmard, Humbel, Jaeger, Jeanpretre, Kohler, Kuhn, Maitre, 
Martin, Matthey, Mauch Rolf, Meier Fritz, Meizoz, Mühlemann, 
Nebiker, Oehler, Perey, Philipona, Pldoux, Pitteloud, Reimann 
Fritz, Reimann Maximilian, Rohrbassar, Ruf, Rychen, Sager, 
Savary-Fribourg, Savary-Vaud, Scheidegger, Schwab, Se
gond, Spältl, Spielmann, Steffen, Weber-SChwyz, Weder
Basel, Widrig, Wyss William, Zbinden Paul, Ziegler, Zölch (66) 

Präsident Ruffy stimmt nicht 
M. Ruffy, president, ne vota pas 

Le presldent: Nous opposons malntenant la propositlon de 
MM. Fischer-Seengen et Scharrer a celle de 1a majorite. 

Abstimmung-Vota • 

Deflnltiv-Deflnitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Fischer-8eengen/Scherrer 

Art. 79 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 79al.2 
Proposition de la commission 
Maintenlr 

86Stlmmen 
43Stlmmen 

Rüttlmann, Berichterstatter: Wir haben noch zwei Differenzen 
In den Artikeln 79 und 82. Es geht Im Grunde genommen um 
die gleiche Zielrichtung. 
Wir haben in der letzten Sommersession den Zusatz gemacht, 
dass die Behörden bei Fliessgewässem in ganz bestimmten 
Landschaften oder Lebensräumen weitergehende Sanie
rungsmassnahmen anordnen können. Diesen Zusatz hat der 
Ständerat gestrichen; er hält an seiner Fassung fest. 
In der Kommissionsberatung hat Herr Zwygart beide Anträge 
vertreten und den Konnex hergestellt zu den abgelehnten Arti
keln 28a unc;:l 28b. Sie sind In der Kommission auch abgelehnt 
worden, also sollte man hierein Entgegenkommen zeigen. Ich 
sage das faireiwelse, denn heute wurden jene zwei Artikel 
auch abgelehnt Ich nehme an, dass Herr Zwygart an seinem 
Antrag festhält 
Die Kommission ist ihm mit 11 zu 3 Stimmen gefolgt und hält 
an unserer Fassung fest 

Angenommen-Adopte 

Art. 82 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Zwygart, Ammann, Danuser, Loretan, Mauch Ursula, Nab
holz, Rechsteiner) 
Festhalten 

Art.82al.2 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Zwygart, Ammann, Danuser, Loretan, Mauch Ursula, Nab
holz, Rechsteiner) 
Maintenir 

Rüttlmann, Berichterstatter: Inzwischen hat Herr Bundesrat 
Cotti auf die Kosten, die für die Kantone entstehen, aufmerk
sam gemacht Beim Artikel 82, wo allerdings der Ständerat 
eine neue Fassung beschlossen hat, hat dann die Kommis
sion mit 1 O zu 6 Stimmen Zustimmung zum Ständerat be
schlossen, offensichtlich aus zwei Gründen: Erstens wurde 
der Text vom Ständerat geändert; zweitens wurden auch die 
Kosten, die für die Kantone entstehen, berücksichtigt 
Mit 10 zu 6 Stimmen stimmt Ihre Kommission dem Ständerat 
bei dieser letzten Differenz zu. 

M. Rebeaud, rapporteur: A l'article 82, vous avez une proposi
tlon de la majorite de la commission, opposee a celle de la mi
norite Zwygart, sur lesquelles nous voterons tout a !'heure. 
La majorite vous propose de vous rallier .au Conseil des Etats 
qui a restreint, en faisant inteivenir la necessite d'interets pu
blics preponderants, l'obligatlon pour l'autorite d'ordonner 
des mesures d'assalnissement pour les cours d'eau traver
sant des paysages dignes de protection. En revanche, la mi
norite vous propose de maintenir la premiere version de l'arti
cle 82. Dans la commission, la proposition de la majorite a ete 
acceptee par 1 o voix contre 6. 

Zwygart, Sprecher der Minderheit Es ist eigentlich schade, 
· dass sich der Redefluss nicht in Kilowatt umsetzen lässt, denn 
sonst hätten wir heute einiges verdient! Ich möchte in aller 
Kürze begründen, warum ich bei Artikel 82 Absatz 2 festhalten 
möchte. Dieser Artikel verfolgt das gleiche, was in Artikel 79 Ab
satz2steht Die Formulierung des Bundesrates ist zu allgemein 
gehalten und wird In der Praxis kaum je zur Anwendung gelan
gen. Es Ist deshalb unerlässlich, dasswlrhier, wo es um Wieder
gutmachung geht, die Zielvorstellung konkretisieren und den 
Kantonen, die leider immer noch die wirtschaftlichen Interes
sen bedeutend höher einstufen als die ökologischen, anord
nen, was sie und in welchem Masse sie etwasändem sollen. 
In der Praxis wird sich diese Bestimmung zudem bedeutend 
leichter durchsetzen lassen als die Sani~rungsbestlmmung 
von Artikel 79. Während Artikel 79 Nutzungsbeschränkungen 

· bestehender Anlagen betrifft, können im Rahmen von Artikel 82 
Massnahmen bei Anlagen angeordnet werden, die noch nicht 
ersteßtsind; das ist der Hauptunterschied. Die Inhaber der Kon
zession können demzufolge bereits bei der Detailplanung die 
nach diesem Gesetzvorgeschriebenen Bedingungen und Auf
lagen mitberücksichtigen und auf diese Weise unter Umstän
den sogar die Baukosten herabsetzen. Es ist nicht recht einseh
bar, weshalb neu zu errichtende Anlagen nicht gleich behan
deltwerden sollten wie bereits bestehende Kraftwerke. 
Ich halte deshalb am Antrag fest, wie er ursprünglich von uns 
beschlossen wurde. ' 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

" 

59Stimmen 
50Stimmen 

Luder: Ich erlaube mir zu dieser späten Stunde vielleicht et
was Ungewöhnliches, nämlich einen Rückkommensantrag. 
Ich beziehe mich auf Artikel 75 Ziffer 5 und begründe meinen 
Antrag so: Es war für unsere Ratsmitglieder nicht einfach, auf 
diesem Zusatzblatt, das wir hier ausgeteilt bekommen haben, 
keine Differenzen zwischen Nationalrat und Ständerat festzu
stellen - auf jeden Fall für mich als vielleicht etwas langsam 
denkenden Parlamentarier. Ich bitte Sie, diesem Rückkom
mensantrag zuzustimmen. 

Al:>stimmung-Vota 

Für den Rückkommensantrag Luder 
Dagegen 

38Stimmen 
37Stimmen 
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M.75 

Luder: Der Nationalrat hat in seiner ersten Lesung einen 
neuen Artikel für das Landwirtschaftsgesetz vorgeschlagen, 

. einen Artikel 95, wonach Beiträge an die Bauern ausgerichtet 
werden können. Durch diesen Artikel sind Beiträge für die 

. Bauem flü5E1ig zu machen, um ihre Hofdüngeranlagen zu sa-
nieren.' 1 

Der Ständerat hat diesen Artikel wieder gestrichen, und ich 
bitte Sie um Festhalten am ursprünglichen nationalrätlichen 
Antrag, dass der Bund Beiträge an die Bauem zum Sanieren 
der Hofdüngeranlagen ausrichten kann. Es ist ja gerade die
ses Gesetz, das die Sanierung dieser Hofdüngeranlagen vor
schreibt; darum gehört das auch hier hinein. 

Rüttlmann, Berichterstatter: 8gentlich war vor der letzten Be
ratung in der Kommission Herr Tschuppert Vater des Gedan
kens. Er hat diesen Vorschlag eingebracht Er wurde dann 
durch die Verwaltung, insbesondere durch das Bundesamt für 
Landwirtschaft, modifiziert. Der Gedanke war eigentlich der, 
dass nicht aus Landwirtschaftskrediten, sondern aus Umwelt
schutzkrediten Subventionen bezahlt werden sollen, wenn 
Düngeranlagen vergrössert werden mOssen. Unser Rat hat 
das dann beschlossen. Allerdings hat Herr Bundesrat Cottl im 
nachhinein zum Protokoll erklärt, dass er Im Auftrag des Ge
samtbundesrates diesen Antrag hätte bekämpfen müssen. !:s 
Ist dann auch beim letzten Mal etwas schnell gegangen. Und 

, er hat dann diesen Antrag Im Ständerat und logischerweise 
auch ,n unserer Kommission vertreten. 1 

Der Ständerat hat Ziffer 5 einstimmig gestrichen, und Ich habe 
dann in der Kommission Herrn Tschuppert gefragt, ob er 
daran festhalte; er hat verneint Der Antrag wurde in der Korn-, 
mlssion durch niemanden aufgenommen. Persönlich meine 
ich, er hätte eine gewisse Berechtigung. Ich möchte aber hier 
nicht als Subventionsempfänger apostrophiert werden. Wenn 
man solche grosszügigen Erweiterungen der Düngeranlagen 
vorschreibt wegen des Gewässerschutzes, dann wären an 
sich angemessene Entschädigungen gerechtfertigt. 
Wrrwaren einstimmig der Meinung, darauf zu verzichten. 

Bundesrat Cottl: Sie werden mir gestatten, angesichts der 
aussergewöhnlichen Leistung, die Sie daran sind zu voUbrin
gen, noch ein paar Worte zu sager:i: 
Sie sind nämlich daran-ich ~rde fast'wetten-, jeden Rekord 
des Parlamentes zu schlagen: In etwa viereinhalb Minuten 
werden Sie bei diesem Gesetz zusätzlich 150 Millionen Fran
ken zu Lasten des Bundes beschllessen, wenn Sie dem An
trag Luder zustimmen. 
Ich muss den Antrag Luder strikt ablehnen: Ich erinnere Sie an 
die Kosten, die mit dieser Gesetzesrevision verbunden sind. 
Zudem erinnere Ich Sie auch an die jährlichen 32 Millionen, die 
im Rahmen von Artikel 19g (Abbau Vön Tierbeständen) aus
gegeben werden. 
Bei der Frage der Düngeranlagen besteht die Möglichkeit ei
ner Subventionierung für Bergzonen I bis IV und für das voral
pine Hügelgebiet schon lange. Vor zwei Jahren ist der Sub
ventionssatz erhöht worden. Für alle diese Gebiete ist das Pro
blem abgedeckt. Wir sind der Auffassung, dass man es dabei 
bewenden lassen muss und dass der Bund nicht noch eine 
zusätzliche Subventlqnierung im Tatgebiet vornehmen muss. 
Wir rechnen damit, dass etwa ein Drittel der Tatbetriebe in den .. 
nächsten 15 Jahren eine gewisse Investition vornehmen müs
sen. Bei einem Beitragssatz von 20 Prozent ergäbe das 150 
MIiiionen Franken. 
Entscheiden Sie selber; ich möchte nichts mehr hinzufügen. 
Ich würde die Leistung aber wirklich als grossartig betrachten, 
wenn Sie das in dieser Geschwindigkeit- und angesichts der 
ganzen Problematik unserer Bundesfinanzen - In letzter Mi
nute hineinpferchen wollten. 

Luder: Ich danke Herrn Bundesrat Cottl für seine Ausführun- ' 
gen, nicht des Inhalts wegen, aber für seine freundlichen 
Worte. 150 Millionen Franken; das kann stimmen, ich weiss 
das nicht. Aber wird der Betrag auf 15 Jahre verteilt, dann 
macht das 10 Millionen Franken pro Jahr. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für-den Antrag Luder 

Ad87.036 

Motion der Kommission des Ständerates · 

84Stimmen 
20Stimmen 

Revision des Bundesgesetzes über den Schutz der Ge
wässer 
Motion de la commlssion du Consell des Etats 
Revision de la Iol sur la protectlon des eaux 

Wortlaut der Motion vom 5. Dezember 1989 
Der Bundesrat wird beauftragt, im Hinblick auf eine rasche Re
vision des Wasserrechtsgesetzes und des Nafur- und Heimat
schutzgesetzes dem Parlament eine Vorlage zu unterbreiten, 
die für betroffene Gemeinwesen angemessene Abgeltungen 
aus erheblichen 8nbussen der Wasserkraftnutzung ermög
licht. 
Solche Abgeltungsleistungen sind insbesondere an die Vor
aussetzung zu knüpfen, dass schützenswerte Landschaften 
von nationaler Bedeutung dauernd unter Schutz gestellt wer
den. Die Finanzkraft des Gemeinwesens ist mltzuberücksichti
gen. 

Texte de la motlon du 5 decembre 1989 
Eu egard a une rapide revision de 1a loi sur l'utllisation des for
ces hydrauliques et de 1a loi sur la protectlon de la nature et du 
paysage, ie Conseil federal est charge de presenter un projet 
au Parlament qui prevolt pour tes collectivites concernees des 
montants ·compensatoires, en vue de combler de maniere ap
proprlee te manque a gagner resultant des atteintes sensibles 
a l'utllisation des forces hydrauliques. , 
De tels montants compensatoires seronttout partlculierement 
lies a ta conditioi:i que les sites dignes d'lltre proteges dont 
l'importance est nationale soient deffnitlverrtent mis sous pro
tection. On tlendra compte de la capacite ffnanciere des col
lectivites en questlon. 

Verschoben 
(siehe Entscheid zu Art. 75 Ziff. 6) 
Renvoye 
(voir decision a l'art. 75 eh. 6) 

An den Ständerat-Au Conseifr:Jes Etats 

Schluss der Sitzung um 23.10 Uhr 
Laseanceestleveea23h 10 
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Rettung unserer Gewässer. 
Volksinitiative und Gewässerschutzgesetz. 
Revision 
Sauvegarde de nos eaux. 
Initiative populaire 
et lol sur la protection des eaux • 
. Revision. 

Siehe Seite 576 hiervor-Voir page 576 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 19. Juni 1990 
Decision du Conseil des Etats du 19 juin 1990 
Kategorie 1, Art. 68 GRN -Categorie 1. art. 68 RCN 

Differenzen- Divergences 

B. Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer 
(Gewässerschutzgesetz, GSchG) 
B. Lol federale sur la protectlon des eaux (LEaux) 

Art. 29 Abs. 1 . 
· Antra.g der Kommission 
Mehrheit 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(laretan, Ammann, Danuser, Leuenberger-Solothum, langet, 
Rebeaud, Rechsteiner, Schüle, Zwygart) 
Festhalten 

Art.29al.1 
Proposition da Ja commission 
Majorite 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
Minorite 
(Loretan, Ammann, Danuser, Leuenberger-Solothum, langet, 
Rebeaud, Rechsteiner, Schüle, Zwygart). 
Maintenir. 

Art. 31 Aba. 1, 2 Bst. d 
Antra.g der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Loretan, Ammann, Danuser, Leuenberger-Solothum, langet, 
Rebeaud, Rechsteiner, Schüle, Zwygart) 
Festhalten 

Abs.2Bstd 
Festhalten 

Art. 31 al. 1, 2 let. d 
Proposition de Ja commission 
Al.1 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Loretan, Ammann, Danuser, Leuenberger-Solothum, Longet, 
Rebeaud, Rechsteiner, Schüle, Zwygart) 
Maintenir 

Al.2/et. d 
Maintenir 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich möchte nur zur ;'\uslegeord
nung ein paar Worte verlieren. 
Sie wissen alle, dass wir uns in der dritten Runde des Differenz
bereinigungsverfahrens befinden und dass wir noch zehn Dif-
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ferenzen zum Gewässerschutzgesetz vom Ständerat zurück
erhalten haben, zum Teil allerdings gewichtige. 
Die Nationalratskommission, die am 20. August getagt hat, 
empfiehlt Ihnen, fünf davon zu eliminieren, d. h. also, dem 
Ständerat zuzustimmen. 
Ich bitte Sie eindringlich, mindestens so weit entgegenzukom
men wie das die Kommission gemacht hat-eventuell noch et
was darüber hinaus-und zur Einigung mit dem Ständerat bei
zutragen. 
Wir haben allerdings nicht weniger als acht Minderheitsan
träge zu behandeln. Dies lässt mich als Kommissionspräsi
dent nicht auf eine baldige, endgültige Beilegung der Differen
zen hoffen. Ich bedaure dies und zwar vor allem deshalb, weil 
das Gewässerschutzgesetz - dem wir einiges Gutes abzuge
winnen vermögen - es sicher nicht verdient, dass wir es im 
Ping-Pong-Spiel noch einige Male hin und her schieben. Ich 
möchte eigentlich verhindern, dass ein Rat dann zum Schluss 
kommt und sagt, unser Beschluss ist endgültig. Dann müsste 
eine Einigungskonferenz in Aktion treten, was bekanntlich in 
der Geschichte unserer Bundesversammlung noch sehr sel
ten vorgekommen ist. Es liegt mir daran, Sie doch zu bitten, ei-
nen Schritt zur Einigung zu tun. ' 
Zu den Differenzen zuerst eine Vorbemerkung: Bei den Arti
keln 29 und 33. hat der Ständerat beigefQgt «die kantonale Be
hörde». Beim Artikel 29 ist die Formulierung leid.er nicht auf 
der Fahne. Sie finden sie nur beim Artikel 33. Statt wie der Bun
desrat bei Artikel 29 vor%USChlagen: «Eine Bewilligung 
braucht, wer über den Gemelngebrauch hinaus ...... , hat der 
Ständerat sich also auf den Standpunkt gestellt, es müsste die 
kantonale Behörde sein. 
Wir haben in der ersten Beratung dem Ständerat zugestimmt 
Nun hat die Radaktionskommission getagt und unter dem Vor-
sitz von Herrn Zlmmerff festgestellt,. dass hier Verwirrung ent
steht, weil es nämlich auch Gemeindebewilligungen gibt, also 
auch kommunale. Wenn wir die kantonale Behörde festlegen, 
dann gibt es einen Konflikt mit den Bewilligungen der Gemein
den. Die Radaktionskommission hat beiden Räten empfohlen, 
diese kantonale Behörde wieder zu streichen, also den bun
desrätlichen Text wieder aufzunehmen. Der Ständerat hat das 
bei der letzten Beratung im Plenum getan. . 
Unsere Kommission hat das auch beschlossen und empfiehlt 
Ihnen, ohne Diskussion, einstimmig al,lf diese kantonale Be
hörde wieder zu verzichten. Dies betrifft also Artikel 29 Ab
satz 1 und Artikel 33 Absatz 1. 

M. Rebeaud, rapporteur: La commission a essaye de faire le 
plus de concessions possible dans le sens du Conseil des 
Etats qui, de son cöte, en avait falt q1,1elques-unes de maniere 
q\Je nous reussissions, petit a petit, a combler le fosse qul se
parait las deux conseils apropos de cette loi. Des concessions 
vous seront donc proposees par la majorlte de votre commis
sion a l'article 29, a l'article 31, a l'article 48a et a l'article 61. 
L'article 48a est relativement important, II a ete fortement ap
puye par notre conseil dans une premiere votation, et nous 
vous proposons aujourd'hui d'y renoncer. II introduisalt dans 
la loi le principe de causallte. L'article 61 prevoyait des sub
ventlons aux Installations d'epuration decentralisees. Le Con
seil des Etats n'en a pas voulu, et la majorlte de votre commis
sion vous proposera de vous y ralller. 
Nous devons nous rappeler qua le Conseil national avalt deja, 
lors de la sesslon precedente, accepte une concession impor
tante en renonr;,ant a l'article 28a. Souvenez-vous enl C'etalt 
une proposition Schüle qui introduisalt un element de l'lnltia-
tive pour la protection de nos eaux dans la loi. ' 
L'ensemble de ces concessions laisse quand meme un noyau 
dur sur lequel votre commission vous propose de malntenir 
les divergences avec le Conseil des Etats. Ce 'noyau dur est 
constltue par deux elements. O'abord, la reglementation des 
debits minimaux pour laquelle le Conseil des Etats suggere de 
nouveaux arnenagements pour aller au-dessous du mlni
mum. La, en accord avec le Conseil federal, votre commlssion 
vous propose de· ne pas ceder. Ensuite, le centime-paysage, 
c'est-a-dire la possibilite pour le Conseil federat de percevoir 
aupres des compagnies d'electricite une taxe permettant d'ali
menter un fonds destine a offrir des compensations aux com-
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munes qui verraient leurs revenus baisser ou qui devraient su
bir un manque a gagner du fait des debits minimums. 
Nous reprendrons tout a l'heure cette discussion de maniere 
beaucoup plus detaillee. J'aimerais simplement vous rendre 
attentifs sur le fait que, sur ces deux points, votre commission 
vous recommande de rester fermes, de maniere a nous per
mettre de demander au Conseil des Etats d'effectuer a son 
tour un nouveau pas dans notre direction. 
J'aimerais faire encore une remarque a propos de la docu
mentation qui v-;ius a ete envoyee. Vous avezre~u en allemand 
un papier bleu, et en fran9ais un papier jaune, emanant de 
l'Association sulsse pour l'arnenagement des eaux. II s'agit 
d'un commentaire sur les expertises des professeurs Müller et 
Frei, qua votre commission a utilisees pour ses travaux inter
nes, et qui avalent ete cornmandees par le Departement fade
rat de l'interieur. Elles concemaient ce qua l'on appelle en alle
mand 1e «Landschaftsrappen», c'est-a-dire la perception 
d'une taxe allant jusqu'a 0,2 centime PEil' kilowattheure pour 
alimenter un fonds de compensation au profit des communes. 
Ce commentaire est evidemment partial et, surtout, il presente 
pour vous un inconvenient important: il commente un docu
ment qua vous ne possedez pas. En effet, seuls las membres 
de la commlssion ont rei,;u les expertlses des professeurs Mül
ler et Frei. En revanche, taut le monde est en possession des 
commentaires de cette associatlon. J'aimerais donc vous ren
dre. attentlfs au faitque, pour qua ces papiers puissent avoir 
pourvous une valeur d'lnformatlon serieuse, vous devriez tres 
rapidement-c'est peut-etre deja trop tard - prendre connais
sance des rapports originaux. Ces rapports affirment en effet 
autre chose que ce que leur font dire ces commentaires. 

Loretan, Sprecher der Minderheit Es geht beim Minderheits
antrag zu Artikel 29 und Artikel 31 um die Worte «mit ständiger 
WasserfOhrung», zweimal im Artikel 29 Absatz 1 Buchstaben a 
und b und einmal im Artikel 31 Absatz 1, in der Einleitung. 
Die Minderheit ist der Meinung, dass man an diesen drei Stel
len die drei Worte streictien sollte. Ich hätte bereits am 
21. März 1990 hier Gelegenheit, diese gleichlautenden Min
derheitsanträge zu begründen- in der damaligen Differenzbe
reinigungsrunde. Damals nahmen die Minderheitsanträge die _ 
Hürde unseres Rates mit 63 zu 56 Stimmen, also relativ 
knapp. Ich hoffe heute, offen gesagt, auf ein besseres Verhält
nis. 
Der Ständerat beharrte am 19. Juni dieses Jahres zum zweiten· 
Mal auf der bundesrätllchen Fassung, also Beibehaltung der 
Worte «mit ständiger WasserfOhrung». Damit sind Fllessge
wässer ohne ständige WasserfOhrung von der Sicherung an
gemessener Restwassermengen - entgegen dem Verfas-
sungsauftrag-ausgenommen. · 
Bevor ich nun erneut zu einer summarischen und an sich be
kannten Begründung der Anträge der Minderheit zu den bei
den Artikeln ansetze, gestatte ich mir zu dieser zweiten Diffe
renzbereinigungsrunde in unserem Rate eine grundsätzliche 
Bemerkung: Der bundesrätliche Entwurffilr ein neues Gewäs
serschutzgesetz mit Schwergewicht auf dem quantitativen Ge
wässerschutz liegt nunme11r seit über drei Jahren vor dem Par
lament Der bundesrätllche Entwurf wurde von den Umwelt
schutzorganisationen von Anfang an als ungenügend be-
zeichnet: , 
Dies erstens deshalb, weil Bestimmungen zum Schutz der 
noch natarlichen oder noch naturnahen Gewässerabschnitte 
völlig fehlten. Der Versuch' unseres Rates, mit den neuen Arti
keln 28a und 28b - gestützt auf einen Antrag des Kollegen 
Schüle - diese gravierende Lücke zu füllen, scheiterte am Wi
derstand des Ständerates und auch deshalb, weil unser Rat 
von der ursprünglichen Meinung abkam und zurückkrebste. 
,Diese Geschichte ist gelaufen. Es hat keinen Sinn, ihr Tränen 
nachzuweinen. 
Zum zweiten mussten aus der Sicht der Umweltschutzorgani
sationen die Bestimmungen über die Restwassermengen 

. schon in der bundesrätlichen Fassung des Entwurfs als völlig 
ungenügend bezeichnet werden. Sie reichen, selbst gemäss 
Eingeständnis des Bundesrates, nur knapp als «Notration» 
aus. Man erhielt aus der Botschaft den Eindruck, dass das 
Herz der Landesregierung eher filr die Nutzung denn filr den 
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Schutz der Gewässer schlage. Ich möchte das beweisen: 
Wenn dem nicht so wäre, hätte im bundesrätlichen Entwurf für 
Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b nicht eine gravierende Aus
nahmebestimmung in bezug auf Restwassermengen Auf
nahme gefunden; eine Bestimmung nämlich, welche die 
Trockenlegung kleiner Gebirgsbäche auch in Zukunft erlaubt. 

' Der Ständerat hat als Erstrat diese Eingriffsmöglichkeit noch 
verstärkt, und unser Rat ist ihm leider auch in diesem Punkt 
gefolgt. Neu finden Sie diese unselige Bestimmung in Arti
kel 32 Absatz 1 Litera a 
Fazit dieser kurzen Rückschau: Das Huhn ist schon arg ge
rupft. Weitere Abstriche beim quantitativen Gewässerschutz 
sind bei den Restwassermengen schlicht nicht vertretbar! 
Vor diesem Hintergrund gilt es nun, noch zu retten, was zu ret
ten ist. Wenn wir in den Artikeln 31 - dieser steht im Vorder
grund - und 29 gemäss Fassung Bundesrat, Ständerat und 
Kommissionsmehrheit sämtliche Gewässer, die während 
mehr als 18 Tagen natürlicherweise kein Wasser führen, aus 
dem Geltungsbereich der Schutzbestimmungen ausklam
mern, erlauben wir die Trockenlegung auch von tiefergelege
nen, kleineren Wasserläufen. Dies wäre dann der dritte Nagel 
auf den Sarg dieses Gesetzes - nämlich nach der Streichung 
der Artikel 28a und b und nach der Aufnahme von Buchsta
be a in Artikel 32Absatz 1. 
Nach meiner Meinung darf sich unser Rat nicht dazu herge
ben, heute in der zweiten Runde des Differenzbereinigungs
verfahrens diesen Sarg für das Gesetz fertig zu zimmern. Na
türlich hängt Im Hintergrund die «Notbremse», die Volksinitia
tive zur «Rettung unserer Gewässer». Der Bundesrat sollte ja 
darüber längst die Abstimmung anordnen; dies nur als Ne
benbemerkung. 
Je i;chlechter das neue Gewässerschutzgesetz heraus
kommt, desto grösser sind eile Chancen dieser initiative. Man 
spricht ja auch von einem Referendum gegen das neue Ge
setz. Der «Salat» wäre dann einigermassen perfekt. 
Wenn wir Artikel 29 und 31 so über die Runde bringen, wie es 
die Kommissionsminderheit möchte, könnte man-in bezug auf 
die Restwassermengenregelung In ext.remis zu diesem Gesetz 
stehen. Es wäre immerhin noch besser, als nach der Annahme 
der Initiative weitere Jahre auf die Ausarbeitung einer dieser 
entsprechenden Gesetzgebung zu warten. Wir kämen näm
lich, mindestens teilweise, in dieselbe ungewisse Rechtslage 

, hinein, wie wir sie nun im Zusammenhang mit der angenom
. menen Rothenthurm-Initiative erleben, wo sowohl die Bun

desverwaltung als auch die kantonalen Verwaltungen nicht 
mehr ein und aus wissen, weil eben die Ausführungsgesetzge
bung fehlt 
Die Auffassung der Mehrheit der Kommission entspricht im 
übrigen der gleichen Stossrichtung wie die mit dem Antrag 
Bürgt bei Artikel 32 angestrebte Freigabe der Kleinwasser
kraftwerke. Nachdem nun die grossen Gewässer nach Strich 
und Faden ausgenützt sind, sollen auch die kleinen noch 
drankommen. Diese kleinen Gewässer stellen indessen sehr 
empfindliche Oekosysteme dar, die auf jeglichen Eingriff 
nachteilig reagieren. Diese kleinen Wässerlein sind auch aus 
fischereibiologischer Sicht zentral. Denn sie sind nach dem 
Bau der grossen Speicher und Flusskraftwerke die letzten 
Rückzugsgebiete für Fische und andere Wasserlebewesen. 
Sie verdienen den Schutz ebenso wie die grösseren Gewäs-" 
ser. Eine Opferung dieser Kleingewässer drängt sich auch aus 
energiewirtschaftllcher Sicht keineswegs auf, denn die mitt
lere Produktionserwartung im untersten Leistungsbereich bis 
300 kW, beträgt lediglich etwa 190 GWh, was etwa 0,6 Prozent 
der in Wasserkraftwerken erzeugbaren Energie entspricht. Zu
dem produzieren die meisten Kleinwasserkraftwerke unwirt
schaftlich, und zwar selbst dann; wenn auf Dotatlonswasser
auflagen völlig verzichtet wird, was bei rund 80 Prozent derbe
stehenden Anlagen der Fall ist. Zahlreiche Besitzer betreiben 
zudem ihre Anlagen aus blasser Liebhaberei; das sei ihnen 
zugestanden. Aber wir müssen uns fragen, ob wir weitere Le
bensräume wegen der Pflege von Hobbys zerstören wollen. 

, Für den Fall, dass für Kleinwasserkraftwerke die Ausnahmebe
stimmung in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe e gemäss dem 
neuen Antrag des Kollegen Bürgi durchgehen sollte -was ich 
nicht hoffe-. ist es doppelt nötig, dass wir in Artikel 31 und 29 

des EntwUrts auch die nichtständig wasserführenden Fliess
gewässer des Restwassermengenschutzes teilhaftig werden 
lassen. Auch von daher sollte den Anträgen der von mir vertre
tenen Minderheit zugestimmt werden. 
Ich bitte Sie, in beiden Artikeln auf der Streichung des Zusat• 
tes «mit ständiger Wasserführung» zu beharren. Ein Fliess
gewässer darf nicht ausgerechnet dann, wenn es Wasser füh
ren darf und kann, in ausgetrocknetem Zustand verbleiben 
müssen! 

Columberg: Es ist Zeit. den Kleinkrieg um unsere Gewässer 
zu beenden. Wie Herr Loretan habe auch ich den Wunch, ei
nige grundsätzliche Bemerkungen zum Differenzbereini
gungsverfahren zu machen: 
Seit drei Jahren streiten wir um einzelne Bestimmungen. Die 
Probleme sind bekannt. die Standpunkte fixiert. Darum ist es 
nicht mehr nötig, die unterschiedlichen Regelungsversuche 
nochmals eingehend zu begründen. 
Es geht hier und heute vielmehr darum, eine Verständigung 
zwischen den beiden Räten zu finden. 
In diesem Sinne haben wir uns in der Kommission mit Erfolg 
eingesetzt. Das Ergebnis - der Präsident hat es gesagt - ist 
eindrücklich. In fünf Fällen stimmen wir dem Ständerat zu, und 
in fünf Fällen beharren wir auf unseren früheren Beschlüssen. 
Die Differenzen konnten also halbiert werden. Und nach dem 
Motto «Geteiltes Leid ist halbes Leid» sollten wir eine für alle 
Gruppierungen zumutbare Lösung finden, die sich auch aus 
der Sicht eines wirksamen Gewässerschutzes verantworten 

. lässt ' 
Mit einer Ausnahme decken sich die Anträge der Kommissi
onsmehrheit mit,den Vorschlägen des Bundesrates. Diese Mit
tellinie stellt einen akzeptablen Kompromiss dar. Am Anfang 
waren wir-Ständerat und Nationalrat-sehrweit auseinander. 
Nach jahrelangen Bemühungen haben wir uns angenähert, 

, und nun ist es höchste Zeit, diese Revision endlich zu verab
schieden. 
Namens der CVP-Fraktion stelle ich den Antrag, überall der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Das trifft einmal auf Arti
kel 29 zu, wonach Bewilligungen nur für Fliessgewässer mit 
ständiger Wasserführung notwendig sind. Hier sollten wir dem 
Ständerat zustimmen. Damit wären wir wieder auf der Linie 
des Bundesrates. Ich gebe zu: Es ist ein Opfer; hingegen kön
nen wir keine weiteren Konzessionen beim Restwasser ma
chen. Auch hier ist die Fassung des Bundesrates tragbar, ver
nünftig. Wenn aber diese strengeren Bestimmungen ange
nommen werden, braucht es ein Ausgleichssystem gemäss 
Artikel 75. Das i~ das Pendant zu einem wirkungsvollen Ge
wässerschutz. Es Ist ein gerechtes, ein begründetes Entge
genkommen gegenüber den Berg- und Randregionen. Es ist 
ein Element einer zeitgemässen Regionalpolitik. 
Die Anträge der Kommissionsmehrheit bilden ein wohl durch
dachtes Konzept~r die Bereinigung der Differenzen. 
Namens der CVP bitte ich Sie deshalb, den Anträgen der Kom
missionsmehrheit zuzustimmen und jetzt in erster Linie den 
Minderheitsantrag von Artikel 29 abzulehnen. 

Meier-Glattfelden: Am 7. Dezember 1975 haben Volk und 
Stände mit überwältigendem Mehr einem neuen Verfassungs
artikel über die Wasserwirtschaft zugestimmt. der den Bund 
verpflichtet, auf dem Weg der Gesetzgebung für die Sicherung 
angemessener Restwassermengen zu sorgen. 
Nachdem sich die beiden Räte auf minimale Mindestwasser
mengen geeinigt haben, die für die Fliessgewässer im wahr
sten Sinne des Wortes alarmierend sind, müssen wir uns doch 
fragen; ob wir den Verfassungsauftrag mit diesem Gesetz 
überhaupt erfüllen? 
Geben wir nun auch noch hier, in den Artikeln 29 und 31, dem 
Ständerat nach, wie dies Herr Columberg vorschlägt - es sei 
ein vernünftiger Kompromiss; nein, das ist kein Kompromiss! 
-, so liefern wir alle Fliessgewässer, die während mehr als 
18 Tagen im Jahr kein Wasser führen, einer möglichen Nut
zung unbegre; ,zt aus. Das dürfen wir auf keinen Fall tun. Ma
chen doch gerade diese Bäche die glitzernde Schönheit unse
rer Alpentäler aus. Haben doch gerade sie als Lebensraum für 
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Tiere und Pflanzen und auch für die Fortpflanzung der Fische 
eine äusserst wichtige Bedeutung. 
Als konsequenter Befürworter der Gewässerschutz-Initiative 
muss ich allerdings sagen: Führen wir doch a la Ständerat 
auch noch die letzten Wässerlein der Nutzung· zu. Verletzen 
doch auch wir im Nationalrat-wie es der Ständerat getan hat
auf das gröbste den Verfassungsauftrag; dann wird die Ge
wässerschutz-Initiative die elfte Verfassungsinitiative sein, die 
vom Volk angenommen wird. 

Baerlocher: Ich möchte doch auch zu diesen zwei Artikeln der 
Differenzbereinigung das Wort ergreifen, weil es mich dünkt -
auch das Votum, das wir vom CVP-Vertreter jetzt gehört ha
ben, bestätigt dies-, dass hier aufgrund der Differenzen zum 
Ständerat, die wir beseitigen möchten, die ökologischen Fra
gen, der Zusammenhang mit den Restwassermengen, einmal 
mehr verlorengeht · 
Ich erinnere Sie nur daran, dass diese Restwassermengen -
auch in der Formulierung, wie sie die Minderheit vorschlägt 
und an der sie festhalten möchte - sehr konkrete Auswirkun
·gen auf das Oekosystem «Gewässer» haben. Ich kann Ihnen 
aus meiner beruflichen Sicht-weil ich sehr oft Aiessgewässer 
auf ihre biologische .Qualität untersuche-sagen, welchen Ein
fluss hier die Wassermenge ai.Jf das ganze Oekosystem hat, 
nicht nur auf die Kleintierlebewesen, sondern auch auf die um
liegende Landschaft und auf die Oekologie und auf die Biolo
gie der Gewässer. 
Ich bitte Sie, an der Auffassung·der.Minderheit festzuhalten, 
weil wir jetzt nicht aus politischen Gründen dieses Differenzbe
reinigungsverfahren endlich abschliessen und dem Ständerat 
entgegenkommen sollten. 
Ich sehe auch noch einen Zusammenhang mit Artikel 32, 
deM hier kommen noch Minderheitsanträge bezüglich der 
Kleinkraftwerke auf den llsch, und falls die Kommissions
mehrheit bei den Artil<eln 29 und 31, gewinnt und die Minder
heit bei Artikel 32 obsiegen würde, hätten wir den Auftrag und 
die Restwassermengen, wie sie in Artikel 31 festgelegt sind, 
noch weiter ausgehöhlt, und das möchte ich verhindern. 
Ich bitte Sie daher, den Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Präsident Frau Danuser teilt mit, dass die sozialdemokrati
sche Fraktion geschlossen dem Minderheitsantrag lollttan 
zustimmen wird. 

Büttlker: Ich ergreife hier das Wort, weil Ich festgestellt habe, 
dass es zwischen dem neuen Gewässerschutzgesetz und 
dem Fischereigesetz, das wir ja im Rahmen des zweiten Auf
gabenpakets - Aufgabenteilung Bund und Kantone - revidie
ren, einen gewissen Zusammenhang gibt Ich bin der Mei
nung, dass· auch Aiessgewässer ohne ständige Wasserfüh
rung durch die Restwasservorschriften des neuen Gewässer
schutzgesetzes beschlagen werden mussen, 
Der Bundesrat und der Ständerat h!µJen die Unterstellung von 
Wasserentnahmen aus Aiessgewässem ohne ständige Was
serführung unter die Restwasservorschriften des Gewässer
schutzgesetzes bis anhin abgelehnt Sie halten dagegen, 
dass diese Alessgewässer, ohne ständige Wasserführung 
nicht einfach unbesehen der Nutzung überlassen werden, sie 

· weisen darauf hin, dass diese Aiessgewässer ohne ständige 
Wasserführung dem Schutz des Fischereigesetzes unterste
hen. Im Sinne einer einfachen und übersichtlichen Gesetzge
bung ist es falsch, dass Wasserentnahmen aus Aiessgewäs
sem mit ständiger Wasserführung dem Geltungsbereich des 
neuen Gewässerschutzgesetzes unterliegen, hingegen für 
Wasserentnahmen aus Aiessgewässem mit nichtständlger 
Wasserführung das Fischereigesetz konsultiert werden muss. 
Diese Unterscheidung führt auch zu einem unterschiedlichen 
und komplizierten Rechtsverfahren, Herr Bundesrat Cotti. Das 
heisst: Nach Vorschlag von Bundesrat und Ständerat kann 
das Problem ~r Restwasserfragen bei Wasserentnahmen für 
Energienutzung aus ständigen Fliessgewässem nicht mehr. 
vors Bundesgericht gezogen werden; bei Wasserentnahmen 
aus nichtständigen Fliessgewässem ist das nun möglich. 

Herr Bundesrat, wie wollen Sie diese Unterschiede im Rechts
verfahren begründen? Mit Ihrem Vorschlag wird der wichtige 
Grundsatz durchbrochen, die Restwasserforderung bei Was
serentnahme aus ständigen und nichtständigen Fliessgewäs
sem aus Gründen der einheitlichen Rechtsanwendung nur in 
einem einzigen - eben im Gewässerschutzgesetz - zu regeln. 
Um eben diese Nachteile zu vermeiden, ist der Minderheit Lo- ' 
retan zuzustimmen. Herr Bundesrat, ich-wäre Ihnen sehr dank
bar, wenn Sie etwas dazu sagen würden, auch im Hinblick auf 
die Revision des Fischereigesetzes. Wie sehen Sie die beiden · 
Varianten nun: auf der einen Seite Wasserentnahme aus stän
digen Fliessgewässem - kein Weiterzug vors Bundesgericht 
-, auf der andern Seite Wasserentnahme aus nichtständigen 
Gewässern - nach wie vor ein We~erzug? 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich habe nicht mehr viel beizufü
gen, es sind beideStandpunktedargelegtworden. Mit 12 zu 9 
Stimmen stimmte die Kommission dem ~derat zu, haupt
sächlich mit der Begründung, wi~ sie Herr Columberg darge
legt hat: Man will dem Ständerat einen Schritt entgegenkom
men, insbesondere deshalb,. weil es sich um hochgelegene 
Gewässer handelt, über 1700 m. 0. M., wo Vegetation und 
aueh Aschb!!Stand meistens nicht mehr vorhanden sind. Dies 
geht aus den Materialien hervor; wenn der Fischereisachver, 
ständige Büttiker etwas anderes behauptet, so werde ich ihm 
das selbstverständlich überlassen. 
Wir glauben also, dass hier ein Schritt getan und der Formulie
rung von Bundes- und Ständerat-«Fllessgewässer mit ständi
ger Wasserführung», es betrifft Artikel 29 Absatz 1 Buchsta
ben a und b und schliesslich noch Artikel 31 Absatz 1 - zuge
stimmt werden sollte. Beides werden wir zusammen bereinl
.gen, es geht um die gleiche Materie. 
Ich möchte Ihnen namens der Kommissionsmehrheit empfeh-
len, dem Ständerat zuzustimmen. . 

M. Rebea~d, rapporteur: Juste un rappel, pour que le pro
bleme pose par la mlnorlte Loretan soit ctair. La minorlte vou
drait qu'on soumette a l'exigence du respect des debits minl
maux tous les cours d'eau et pas seulement les cours d'eau a 
debit permanent · 

- Dans notre loi, .on c:onsidere comme cours d'eau a debit per
manent un cours d'eau ou l'eau coule au moins 347 Jours par 
annee. Or, il estvral-M. Loretan l'arappele-quecertains, no
tamment a la montagne, sont a sec deux a trois mois par an-
nee. 1ls n'en ont pas moins, tout le raste du temps, des fonc
tions importantes pour la reproduction des poissons, ou de la 
microfaune qui sert de nourriture aux poissons en aval. Voila 
pourquoi les p&cheurs aimeralent que la garantie des debits 
minimaux soit appliquee a tous les cours d'eau et non seule-
ment aceux qui coulent347 Jours par an. · 
La majorlte de votre cornmission est donc consciente qu'en 
vous suggerant de vous rallier a la version du Conseil des 
Etats, eile vous propose d'accepter un sacrifice par rapport a 
la protection quantitative des eaux. Ce sacriflce a un sens - le 
president de la commlsslon vous l'a rappele-dans la strategie 
de rapprochement avec le Conseil des Etats. Nous lui offrons 
cette concession et nous exigerons de lui,. plus tard, qu'il se 
rallie a nos propositions sur les debits minimaux. C'est la voie 
choisie par la majorlte de votre commisslon, par 12 voix co11tre 
9, ces demieres soutenant Ja proposition de minorlte Loretan. 

Bundesrat Cottl: Das Ende dieser Differenzbereinigung ist of
fenbar noch nicht in Siehtl Ich teile Ihnen im Namen des Bun
desrates mit, dass der Bundesrat nur noch zu jenen Fragen 
Stellung nehmen wird, die erffir absolut unabdingbar ansieht 
Es geht um die Ausnahmen bei der Restwassermengenrege- , 
lung, also um Artikel 32, und um die Frage der Abgeltung, der 
Verzichtt\ also um Artikel 75. Bei allen anderen Fragen, die 
-z:Nar von Bedeutung sind, aber nicht mehr als zentral und un
abdingbar betrachtet werden, überlässt der Bundesrat dem 
Rat die letzte Entscheidung. 
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Art. 29Abs. 1, Art. 31 Abs. 1-Art. 29al. 1, art. 31 al. 1 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit · 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 31 Abs. 2 Bst. d .,_ Art. 31 al. 2 let. d 
Angenommen -Adopte 

Art. 32 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Bstb 
Festhalten 

Bstd 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 

84Stimmen 
64Stimmen 

(Schmldhalter, aerger, Bühler, Bürgi, Giger, Massy, Rutis
hauser) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bste 
Mehrheit a Für die 8ektrifizierung von Liegenschaften und Siedlungen. 
deren Anschluss an ein öffentliches Netz unverhältnismässi
gen Aufwand erfordem oder das Landschaftsbild belasten 
würde. 
Minderheit 
(Zwygart. Ammann, Danuser, Leuenberger-Solothum, lan
get, laretan, Rechsteiner, Schüle) 
Streichen 

Bstf,g(neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit . 
(Bürg1, Bühler, Giger, Massy, Rutlshauser, Schmidhalter) 
f. Für Kleinwasserkraftwerke bis 0,3 MW installierte Bruttolei
stung kann die Restwassermenge soweit herabgesetzt wer
den, dass ein zweckmässiger und ökologischer Betrieb mög
lich ist. 
g. Bei Betrieb von Kanälen und Weihern, sofern diese zusätzli
che Lebensräume für die Natur bilden und eine ökologische 
Ausgleichsfunktion haben (vgl. Art. 18b Abs. 2 NHG). 

Antrag Bürg/ 
Die bisherigen drei Anträge zu den Buchstaben e, f, g werden 
ersetzt durch: · 
e. Für Kleinwasserkraftwerke unter 0,3 MW Installierter Brutto- , 
leistung, falls die Einbusse an Jahresnutzwasser mehr als 
20 Prozent beträgt 

Art.32al.1 
Proposition de la commission 
Letb 
Maintenir 

Let.d 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Schmidhalter, Bergar, Bühler, Bürgi, Giger, Massy. Rutis
hauser) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Lete 
Majorite 
e. L'electriflcation d'immeubles et d'habitats dont le raccorde
ment a un reseau public serait d'un cout disproportionne ou 
porterait atteinte au site. 
Mlnorite 
1(Zwygart, Ammann, Danuser, Leuenberger-Soleure. langet. 
Loretan, Rechsteiner, Schüle) 
Biffer 

Let f, g (nouve/les) 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Bürgi, Bühler, Giger, Massy, Rutishauser. Schmidhalter) 
f. Pour las petites usines hydrauliques jusqu'a 0,3 MW de 
puissance brute installee, le debit residual peut etre reduit de 
maniere a garantir l'exploitation tout en respectant las impera
tifs de l'environnement 
g. L'exploitation de canaux et d'etangs. pour autant que 
ceux-si constituent des biotopes naturels et assurent une 
compensation ecologique (cf. art 18b, al. 2, LNP). 

Proposition Bürg/ 
Las trois propositions aux lettres e, f, g sont remplacees par la 
propositlon suivante: 
e. Pour las petites usines hydrauliques inferieures a 0,3 MW 
de puissance brute installee, lorsque !es pertes en volume 
d'eau turbinable durant l'annee sont superieures a 20 pour 
cent. 

Bstb-Letb 
Angenommen-Adopte 

Bst d-Let d 

Rüttimann, Berichterstatter: Zu dieser Differenz möchte ich ei
nen kurzen Ruckblick auf unsere bisherigen Beratungen ma
chen. Der Ständerat hat am 4. Oktober 1988 bei seiner ersten 
Beratung eine Neustrukturierung der Buchstabe.n a, b und c 
vorgenommen und einzig die Zahl 500 auf 1000 erhöht; das 
bedeutet 1Ö00 Meter unterhalb einer Wasserentnahme. Sie 
sehen das links auf der Fahne. Der Nationalrat hat dieser Fas
sung zugestimmt, hat aber gleichzeitig die Ziffern 2 und 3. die 
der Ständerat noch beigefügt hat, und die Sie oben auf der 
nächsten Seite finden, gestrichen. Der Ständerat hat das nicht 
hingenommen und am 5. Dezember 1989 eine neue Formulie
rung unter Buchstabe b-«Ausgleich In geeignetem Gebiet in 
der Umgebung des Werkes»- ausgearbeitet. Er hat zudem ei
nen neuen Buchstaben d aufgeführt, in welchem die «Ein
busse von mehr als 1 O Prozent der bisher erzeugten Winter
energie» wesentlich ist. Der Nationalrat hat am 21. März 1990 
an seinem bisherigen Buchstaben b festgehalten, welcher ur
sprünglich vom Ständerat kreiert wurde, und hat Buchstabe d 
des Ständerates gestrichen. Der Ständerat hat bei seiner letz
ten Behandlung einen neuen Anlauf genommen und ist am 
19. Juni 1990 zu einem Kompromiss gekommen, indem er 
den jahreszeitlichen Ausgleich bei Buchstabe b hinzugefügt 
und beim Buchstaben d den Ausfall, die Einbusse, auf 20 Pro
zent der Winterenergie erhöht hat. 
Unsere Kommission hat aus grundsätzlichen Gründen mit 
11 zu O Stimmen bei 9 Enthaltungen an Buchstabe b festge
halten und Buchstabe d, über den wir jetzt noch zu beschlies
sen haben, mit 12 zu 8 Stimmen gestrichen. Also Buchstabe d 
mit der Formulierung:« .••. im Winterhalbjahr sich um mehr als 
20 Prozent verringern würde •..• ». Dort haben wir eine Minder
heit, angeführt von Herrn Schmidhalter. 
Namens der Mehrheit der Kommission empfehle ich Ihnen, 
hier zuzustimmen und Buchstabe d des Ständerates zu strei
chen. 
Die Angelegenheit der Kleinwasserkraftwerke wird separat be
handelt, weil kein direkter Zusammenhang mit der Fassung 
des Ständerates besteht. 

M. Rebeaud, rapporteur: Je crois qu'il est devenu presque im
possible d'expllquer avec precision et clarte las allees et ve
nues des idees et des textes entre las conseils a ca chapitre. Je 
m'en abstiens. Je me bome a vous dire qua la majorite de ia 
commission vous recommande d'en rester a~ versions qua 
nous avions acceptees iors de la precedente discussion pour 
l'article ß2; lettres b et d. 
A la lettre b, le Conseil des Etats suggere d'autoriser des ex
ceptions a la regle des debits minimaux, pour autant qu'il y ait 
une restitution dans le temps, c'est-a-dire qu'on pourrait par 
exemple assecher un cours d'eau durant l'hiver et lui laisser 
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beaucoup d'eau en ete. On calculerait alors une moyenne qui 
remplirait l'exigence des debits minimaux. Cette proposition, 
d'apres le bon sens et surtout d'apres les avis des experts et 
des biologistes, ne correspond en rien aux besoins reels d'un 
cours d'eau, notamment aux besoins de la faune qui necessite 
en tout temps, et surtout en hiver, un debit minimal pour pou
voir tout simplement survivre. La commission vous recom
mande donc, pour qua la loi garde son sens, de refuser cette 
proposition du Cor:iseil des Etats. 
Pour la lettre d, en definitive la Chambre des cantons nous re-

, soumet une formulation qua rious avions refusee lors de la 
precedente discussion. La derniere fois, alle avait preteridu 
qu'il fallait accorder des exceptions pour les installations qµi 
perdralent plus de 1 O pour cent de leur production electrique. 
Cette proposition ~ ete jugee inadequate et illogique par 
notre conseil. Alors maintenant, avec .le meme illogisme mais 
une intensite un peu inferleure, le Conseil des Etats nous pro
pose de consentir des exceptions pour las. Installations qui 
perdralent plus de 20 pour cent de Jeur production au moment 
au s'appliquera - c'est-a-dire a la fin de leur concession ac
tuelle- la regle des debits minimaux. 
Sur le plan logique, l'argumentation est exactement 1a mAme, 
qu'il s'agisse de 10 ou de 20 pour cent Reste a savoir s'il est 
possible d'admettre un compromis avec l'exigence de la ga
rantie des debits minimaux. La commisslon de votre commis
sion estlme a ce propos qi,i'on ne peut accepter un compromis 
sans vider la lol de l'essentiel de sa substance. Je crois savoir 
que c'est aussl 1a position du Conseil federal. Evidemmen1, la' 
commission vous demande de refuser ces deux propositions, 
c'est-a-dlre de maintenlr la lettre b et de biffer la lettre d pre
sentees par le Conseil des Etats. 
La proposition de M. Bürgl se rapportant aux mlcrocentrales 
electrlques sera examinee separement tout a !'heure. Nous 
verrons qu'II y a des preclsions a apporter sur les intentions 
des auteurs de cette proposition de mlnorlte. 

Schmldhalter, Sprecher der Minderheit: Die schweizerische 
Elektrizitätsproduktion steht auf zwei Beinen. Die Elektrizität 
Wird auf der Kernbasis oder, wenn Sie Heber wollen, Atomba
sis produziert. Das Schweizervolk hat dieses Standbein für die 
nächsten 20 bis 30 Jahre auf der bestehenden Länge ange
sägt, und eine Mehrproduktion ist sicher nicht mehr möglich. 
Die Kernenergie wurde für die Schweiz eingefroren. Bei der 
Wasserkraft stehen wir vor einer ähnlichen Situation: Mit der 
Revision des Gewässerschutzgesetzes legen Wir momentan 
den Grundstein für eine gesetzlich abgestützte Verhlnde
rungspolltlk. Wir geben mit dieser Revision des Gewässer- . 
schutzgesetzes den Umweltschutzorganisationen die rechtli
che Grundlage, jedes Projekt und jede Erneuerung zu verhin-: 
dem. 
Im Gesetz sind die Restwassermengen In ~rsekunden fest
gehalten, so dass für den Richter eine Beurteilung und eine 
angemessene Interessenabwägung nicht mehr möglich sein 
wird. Die Erneuerung unserer bestehenden Kraftwerke Ist ge
fährdet. Bei der Erneuerung muss ein neuer Konzessionsver
trag eingehandelt werden, und bei dieser Gelegenheit gehen 
die wohlerworbenen Rechte verloren. Es entsteht damit bei 
der neuen, teuren Investition ein Verlust an produzierter Ener
gie-erneuerbare und total umweltgerechte Energie-und da
mit ein unrentables Geschäft. 
Am letzten Samstag haben wir in unserer Region ein neues 
Kraftwerk eingeweiht Mit diesem Werk Wird (ier Selbstversor
gungsgrad unserer Region auf 75 Prozent angehoben. In ei
nem einvernehmlichen Verfahren hat es Dr. Herrmann Boden
mann fertiggebracht, mit den Fischern und Naturschützem 
eine Ausnahmeregelung zu vereinbaren. Nicht e~a Restwas
sermenge Null, sondern angemessene Kompensation inner
halb des Gebietes; eine solche Ausnahme. Heute wäre dies 
nicht mehr möglich. Wir haben aber allein in unserer Region 
noch zirka vier Projektideen; es sind dies Laquin, Oberaletsch, 
Mundbach und Gamsa. 
Beim Heimfall werden die Gemeinden Eigentümer dieser An
lagen und müssen von diesem Zeitpunkt an die neuen Bestim
mungen über die Restwassermengen einhalten und diese 
Minderproduktion .allein in Kauf nehmen. Nach dem.Heimfall 

wird der Produktionsverlust in bezug auf die neuen Restwas
sermengen auch bei den bestehenden Werken einsetzen, und 
man kann behaupten, dass schlussendlich auf eine Mehrpro
duktion von 7 bis 9 Milliarden kWh pro Jahr verzichtet wird, 
und auf der anderen Seite eventuell eine Verminderung der 
Winterenergie von 25 Prozent eingehandelt wird. «Erst als es 
dunkel wurde, ging ihnen das Licht auf.» Ich glaube, auch uns 
wird dieses Licht aufgehen. 
Bei Artikel 32d hat der Ständerat in einer ersten Lesung eine 
Ausnahme festgehalten, dass man, wenn 10 Prozent Winter
energie verlorengehen, über eine eventuelle Ausnahmerege
lung diskutieren kann. Der Ständerat ist dem Nationalrat bei 
diesem Artikel bereits entgegengekommen und verlangt 
heute diese Ausnahmeregelung nur bei 20 Prozent Verlust der 
Winterenergie. Zu~lich muss bei dieser Ausnahmerege-

, lung die tiefere Mindestwassermenge - nicht etwa die Min
destwassermenge Null, sondern die tiefere Mind~er
menge - laut Artikel 33 Absatz 2 und 3 einer Interessenabwä
gung unterstellt werden. Sie können nachlesen, was das 
heisst: Das sind nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondem 
das sind auch ganz klare Schutzinteressen: 
Der Bundesrat hat eine Studie auf der Basis von 1 O Prozent 
Winterenergieverlust abgestützt und eigentlich als Schlussfol
gerung -herausgefunden, dass praktisch nur die Laufkraft
werke betroffen sind. Man muss sich nun auch einmal vorstel
len, dass Laufkraftwerke eben auch im Gebirge bestehen, 
denn jedes Kraftwerk von mittlerer und kleinerer Grösse, das 
nur über ein Ausgleichspacken verfügt, Ist ein Laufkraftwerk. 
In der Annahme, dass alle die In Betracht fallenden Laufkraft• 
werke erneuert werden, könnte man im Mittel die Winterein
busse um 43 Prozent vermindern. Das ist eine Gesamtzahl, 
die aber eigentlich gar nicht Interessiert Sofem ein Werkbesit
zer bei einem bestehenden Werk feststellt, dass er mehr als 
20 Prozent Winterenergie verliert, ohne dass er auf eine Aus
nahmeregelung zurückgreifen kann, wo die Schutz- und Nut
zungsinteressen im konkreten Einzelfall abgeklärt werden, 
wird er eine· solche Erneuerung, auch wenn sie sinnvoll und 
notwendig ist, eben nicht ausführen, weil er zuviel Winterener-
gie verliert , 
Es geht also nicht um eine Beurteilung der Gesamtproduktion 
im Jahre 2070, wie das die Ingenieure des Buwal berechnet 
haben, sondern um einzelne, vornehmlich kleinere und mitt
lere Anlagen. Der Artikel bedeutet auch nicht eine 80prozen
tige Garantieleistung für dJe Winterenergie, Herr Bundesrat 
Man darf in diesen Fällen, wo diese Winterenergie nicht mehr 
garantiert werden kann, über eine sinnvolle Ausnahmelösung 
diskutieren. 
Ich komme jetzt zum Punkt ccVerlässllche Partner» In diesem 
«Krieg»: Seit Jahren versuchen gewisse Kreise der Atom
lobby, den Umweltschützern zu versprechen, dass man die 
Wasserkraft einfriert, aber als Gegenleistung die Kernenergie 
akzeptieren sollte. 
Hier bei uns im Parlament kann ich zwei prominente Vertreter 
namentlich nennen: Es sind dies Nationalrat Loretan, ein aus
gewanderter Walliser, und unsere Parteipräsidentin, Frau Seg
müller. Wo war am letzten Sonntag diese Allianz? Ich wende 
mich daher an die bürgerliche Mehrheit: Wäre es nicht besser, 
wieder auf den verlässlichen Partner, die Wasserschlosskan
tone, zurückzugreifen und mitzuhelfen, dass hier bei einer stu
ren mathematischen Formel wenigstens ein absolutes Mini
mum an Ausnahmen im Gesetz festgehalten wird? Wir sind für 
Restwassermengen, wir wollen diese Revision nicht aushöh-, 
len, wir sollten nur den Tell der Produktion retten, der auch aus 
Umweltgründen verantwortet werden kann. 
Ich möchte daher auch einen Kompromiss vorschlagen. 
Die Medien haben unsere Ständeräte in den Keller geschickt, 
und die Kantonsreglei'ungen haben in ihrem letzten Schreiben 
noch einmal zugesichert, dass sie gegen qiese mathemati
sche Formel sind. Sie hilben sogar eigentlich schon zum Auf
stand aufgerufen. Ich bin froh, dass uns wenigstens noch der 
Ständerat unterstützt. Einerseits sind dies Vertreter der Was

. serschlosskantone und anderseits sind das Kantonsvertreter, 
welche ihre grossen Werke zum Glück bei uns realisiert ha
ben. Dies hat mit Vertretung von Verwaltungsratsmandaten 
überhaupt nichts zu tun. , 
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Und wenn die Grünen verlangen, dass man den Ständerat ab
schafft, würde ich beantragen, dass man unseren Rat ab
schafft, dann hätten wir auch nur eine Kammer. 
Darum bitte ich Sie, dass wir hier in diesem Artikel einlenken· 
mit dem Kompromiss. Der Ständerat soll bei Artikel 32 Buch
stabe b nachgeben, und wir beschliessen den Artikel 32 
Buchstabe d. 

Frau Danuser: Die sozialdemokratische Fraktion beurteilt den 
verbliebenen Artikel 32 folgendermassen: Beim Buchsta
ben b ist sie für Festhalten. Beim Buc~en d ist sie gegen 
den Antrag von Herrn Schmidhalter, wie er ihn eben begrün-
det hat -
Herr Schmidhalter, in diesem Gesetz erhalten die Kantone 
eine sehr grosse Kompetenz. Gemäss Verfassungsauftrag hat 
der Bund die Aufgabe, angemessene Restwassermengen zu 
sichern. Wir können·uns um diese Frage nicht herumdrücken 
und sie ganz allein den Kantonen überlassen. 
Herr Schmidhalter befürchtet bei der Erneuerung der Werke, 
dass sie gefährdet seien. Man kann den Verlust von Winter
energie auch über die technische Erneuerung der Turbinen 
möglich machen. - -
Insbesondere ist auch die Frage des Heimfalls noch bei wei
tem nicht abgeschlossen, hat es doch bis heute ·noch nie ei
nen solchen konkreten Fall gegeben. 
Beim Buchstapen e sind wir dafür, die Minderheit zu unterstüt
zen. Beim Buchstaben fund g sind wir für die Mehrheil 
Die Absätze 2 und 3 möchte auch unsere Fraktion streichen. 
Zum Antrag YOn Herrn BOrgl: Ich kann nicht alles wiederholen, 
was iQh das letzte Mal schon gesagt habe, aber in der Zwi
schenzeit ist uns von der Verwaltung ein Bericht Ober die Pro
blematik von Kleinkraftwerken und Restwassermengen zuge
gangen. 
Er bestätigt vollauf die Befürchtungen, die Ich das letzte Mal 
bereits geäussert habe. Im. Gewässerschutzgesetz darf doch 
nicht durch die Privilegierung der Kleinwasserkraftwerke den 
kleineren Gewässern der Garaus gemacht werden. Es wären 
von dieser Bestimmull'IQ etwa 200 bis 300 Mikrokraftwerke be
troffen. Aber denken Sie an die Tierfabriken: Selbst mit dem 
Konsensartlkel 14, wie er aus der Beratung von Ständerat und 
Nationalrat hervorgegangen ist. gibt es dort Härten, und die 
mü~n in Kauf genommen werden, Wir haben hier ein Ge-
wässerschutzgesetzzu erlassen. , 
Dieser Auftrag, der zur Diskussion steht, sieht die Sicherung 
angemessener Restwassermengen vor. Hier kommen auch 
die kleinen Werke nicht darum herum. Wir dürfen nicht für alles 
Ausnahmen machen. Es ist sonst ein Gewässemutzgesetz 
und nicht ein Gewässerschutzgesetz. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne abzustimmen. 

Glger: Ich beantrage, bei Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe d 
dem Ständerat zuzustimmen und bei Buchstabe e auch den 
Antrag Bürgi zu unterstützen. 
Es geht Ja in diesem Artikel darum, dass die Kantone In gewis
sen Fällen die Mindestwassermengen tiefer ansetzen können. 
So, wie diese Ausnahmebestimmungen heute In Buchstabe d 
umschrieben sind, darf mit gutem Gewissen der Fassung des 
Ständerates zugestimmt werden. Ich möchte nur kurz noch 
eine Bemerkung zu Artikel 32 Absatz 1 Buch$tabe b anbrin
gen, und ich bedaure im nachhinein, dass ich nicht einen An-· 
trag zur Wiederaufnahme dieses Artikels verfasst habe. 
In Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b Ist im Rahmen der Schutz
und Nutzungsplanung dafür-zu sorgen, dass, bedingt durch 
eine vermehrte Nutzung, ein Ausgleich im Nutzungsgebiet ge
schaffen wird. So muss beispielsweise auf eine weitere Was
serentnahme in einem solchen Gebiet verzichtet werden. Ich 
bin der Ansicht, dass dieser Verzicht auf eine weitere Nutzung 
im Einzugsgebiet ein grosszügiges Entgegenkommen der 
Kraftwerkbetreiber darstellt Ein Ausgleich kann ebenfalls ge
schaffen werden durch höhere Wasserabgaben in bestimm
ten Jahreszeiten. Dass ein solcher Schutz- und Nut?ungs!)lan 
durch den Bundesrat genehmigt werden muss, bedeutet eine 
weitere Sicherheit vor einer möglichen Uebemutzung. Ich 
könnte mir vorstellen, dass die Gegner der Fassung des Stän-

derates die Auflagen - überhaupt die Nutzung nach Artikel 32 
- räumlich gar nicht nachvollziehen können. 
Ich bitte Sie, dem Buchstaben d in der Fassung des Ständera
tes zuzustimmen, also der Kommissionsminderheit. Es muss 
doch festgehalten werden, dass es sich bei Artikel 32 Absatz 1 
Buchstabe d zum ein bestehendes Werk handelt und die ver
langten Mindestwassermengen eine beachtliche Verbesse
rung gegenüber dem heutigen Zustand bedeuten. Eine Pro
duktionseinbusse von über 20 Prozent ist verhältnismässig 
viel und kann für einen Kraftwerkbetreiber von entscheidender 
Bedeutung sein. 
Ich bitte Sie deshalb, bei Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe d der 
Minderheit zuzustimmen. 
Wenn ich etwas vorgreifen darf - damit ich nicht noch einmal 
nach vorne kommen muss-, möchte ich Sie bitten, den Antrag 
Bürgi bei Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe e zu unterstützen. Er 
ist bekanntlich neu verfasst worden. Es handelt sich hier um 
Kleinwasserkraftwerke unter 300 kWh. Das entspricht also der 
Grössenordnung von etwa 430 Pferdestärken. Mir sind solche 
Anlagen bestens bekannt Bei der Einbusse von mehr als 
20 Prozent könnten solche Werke kaum mehr oder höchstens 
unrationell betrieben werden. Sowohl volkswirtschaftlich als 
auch aus Gründen des Umweltschutzes sind solche Kleinst
werke förderungswürdig. Ich möchte auf eine weitere Begrün
dung verzichten, weil ich bei den letzten Ratsverhandlungen 
sehr eingehend auf die Wichtigkeit dieser Werke hingewiesen 
habe. Der Antragsteller, Kollege BOrgi, wird sich sicher noch 
näher mit der Bedeutung solcher Kleinanlagen auseinander-
setzen. _ 
Zusammenfassend möchte ich Sie bitten, bei Artikel 32 Ab
satz 1 Buchstabe d der Kommissionsminderheit zu folgen. 
Ebenfalls bitte Ich Sie, den Antrag Bürgi bei Artikel 32 Absatz 1 
Buchstabe e zu unterstützen. 

M. Berger: En ce qui conceme la majorite des divergences, le 
groupe de !'Union democratique du centrese rallle aux propo
sitlons de la commision, excepte au sujet des articles 32 et 75. 
Je ne traiterai que l'article 32 et · revlendrai plus tard a. 
l'article 75. 
Tout d'abord, permettez-moi de poser ta question suivante 
qu'ä vrai dlre se posent tous ceux qui sont an contact uecono
mlque» avec la nature, avec la terre: que dois-je favorlser, 
l'eco!Ogle ou l'economie? Dois-Je accorder davantage d'lm
portanceal'economie ou al'ecologie? Ainsi posee, la reponse 
a 1a questlon ne peut etre satisfalsante. Dans le sujet qui nous 
occupe- et la situatlon est identique pour ceiul qui, quotidien
nement, travallle avec la nature-economie et ecologie sont in-_• 
dissociables.11 nous faut accorder autant d'lmportance a l'une 
qu'a l'autre. 
Vues sous cet angle, les dispositlons que nous avons prises 
dans le cadre de cette loi correspondent an prlncipe ä ce cou
plage d'inter&ts. Nous nous en rejoulssons et nous souhaitons 
qu'il en seit de m&me pour las sujets qua nous devons encore 
traiter. 
Ensuite, en ca qul concerne l'article 32, le Conseil federat pro
pose trois exceptions: las lettres a, b etc, traitant des deroga
tions pouvant etre admises. La gouvernement reconnail qu'il 

_ est des situations ou l'exception est de mise, et cela pour des 
raisons economiques. La Conseil des Etats, quant ä lul, nous 
demande, a la lettre d, de comblerce regime d'exception.11 se 
refere ä des ralsons economiques, justlflees d'allleurs par 
l'article 33. II s'agit de cas qua nous devons qualifier de parti~ 
cullers, de situations deja acqulses pulsqu'elles concement le 
renouvellement de concessions ou d'autorisations qui, an hi-

' ver, subiraient des pertes de plus de 20 pour cent avec le nou
veau regime. A noter qua, pour des Installations de plus de 
3 megawatts, l'approbation du Conseil federal restera neces
saire. 
L'UDC considere donc qua, pour des raisons economiques, 
sans pour autant aggraver l'aspect ecologique des cours 
d'ea1,1, cette dispositlon marlte de figurer au regime des excep
tions de l'article 32. 
On parle plus qua jamais aujourd'hui d'economies d'energie. 
Peut-on ainsi, durant la periode hivemale, la plus difficile ä ap
provisionner, se payer le luxe de ne pas utiliser economique-
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ment les _installations existantes pour un marche qu'il sera tou
jours plus difficile de ravitailler? L'UDC vous invite donc a sou
tenir la proposition de minorite Schmidhalter, soit la version du 
Conseil des Etats. 
Nous approuverons egaler:nent la lettre c de l'article 32, c'est
a-dire la nouvelle proposition de minorite Bürgi, et c;ela pour 
des raisons identiques. 

David: Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zuzustimmen. Nach 
dem Studium der Protokolle des Ständerates habe ich festge
stellt, dass ein ganz bestimmtes Beispiel eines Kraftwerkes für 
diese Ausnahmeregelung eine wesentliche Rolle gespielt hat. 
Den Protokollen kann man entnehmen, dass das Kraftwerk 
Hospental für diesen Antrag mitE!ntscheidend war. Ich habe 
mir diese Frage etwas näher angesehen: Im Jahre 1977 ist für 
dieses Kraftwerk eine Konzession erteilt worden, die noch ein 
Restwasser von 5 Litem pro Sekunde in der Reuss übrig liess. 
Diese Fast-Trockenlegung der Reuss hat bewirkt, dass das 
Abwasser des Dorfes Hospental von der Reuss als Vorfluter 
nicht mehr aufgenommen werden konnte. Diese Konzes
sionserteilung war schon unter dem damaligen Gewässer
schutzrecht in dieser Fonn nicht richtig. Es hätte wesentlich 
mehr Restwasser in der Reuss belassen werden müssen. 
Dieses Beispiel zeigt, wie gefährlich es ist, wenn hier Ermes
sensspielräume mit Ausnahmebestimmungen eröffnet wer
den sollen, die letztlich dazu führen, dass aus irgendwelchen 
Gründen in einem Fluss wie der Reuss noch Restwasser von 
5 Litem pro Sekunde verbleiben. 
Wenn jetzt im Kanton Uri eine Sanierung dieser Restwasserre
gelung in Betracht gezogen wird, macht man das so, dass 
man ein anderes Kraftwerk verpflichtet. mehr Wasser in die 
Reuss abzulassen. Aber man muss diesem Kraftwerk wie
derum ein Eingeständnis machen: Man muss zugestehen, 
dass durch eine alte Druckleitung 100 Liter pro Sekunde in re
gelmässigen Abständen abgeführt werden, nur damit diese 
Druckleitung nicht verrostet 
Solche Lösungen, die in den Kantonen aufgrund der jetzigen 
Gesetzgebung getroffen werden; sind für die Restwasserord
nung unhaltbar. Der Bundesgesetzgeber ist aufgefordert, 
wenn er dem Verfassungsauftrag nachkommen will, solchen 
unangemessenen Lösungen entgegenzutreten. 
Ich bitte Sie, diese Ausnahmeregelung, die im Prinzip tJie 
ganze Restwasserordnung · unterlaufen kann, klar abzuleh-
nen. · 

Zwygart: Wir sind hier an einem Scheideweg: Sind die Rest
' wassermengen, die wir beschlossen haben, minimale Rest

wassermengen, oder wollen wir sie noch kleiner machen? 
Also wollen wir da noch Emmentaler Käse machen, dessen 

-Löcher es ermöglichen, mehr Wasser auf die Stromturbinen 
zu leiten? Die LdU/EVP-Fraktlon ist der Meinung: Oas darf 
nicht der Fall sein, urid darum sind wir konsequent gegen wei-
tere Möglichkeiten zu Ausnahmen. ' 
Die Minderheit bei Buchstabe d in Absatz 1 von Artikel 32-an
gefOhrt von Herrn Schmidhalter - macht eine Gewissensfrage 
daraus. Aber indem man uns das Messer an den Hals setzt, 
wird der Natur keine Hilfe geleistet Die Minderheit zielt darauf 
hin, dass in der Angelegenneit der Herabsetzung der Mindest
mengen im Fall von Konzessionserneuerungen bei einem Ver
lust von 20 Prozent ihrer Winterproduktion etwas gemacht 
werden dürfte. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass in Fällen, 
wie sie hier vorgeschlagen werden, keine anderen Massstäbe 
angelegt werden sollen, weil es ein Einbruch ist. Die Restwas
serregelung trägt der Interessenabwägung zwischen dem 
Schutz der Natur und der Stromproduktion bereits Rechnung. 
Es ist nicht üblich - auch in der Wirtschaft nicht-, eine Rech
nung zweimal zu stellen. Es handelt sich hier also um einen 
Schutz der Kernsubstanz der Restwassermer;igen, und da ist 
jegliches Nachgeben falsch am Platz. 

M. Rebeaud, rapporteur: Nous avons vote tout a !'heure en ta
veur de la majorite de la commission pour les articles 29 et 31, 
en ayant conscience qu'il s'agissait d'une concession falte au 
Conseil des Etats au detriment de la protection des eaux, afin 
d'arriver a ce que les versions des deux conseils se rappro-

chent pour sortir un jour de cette procedure de divergences 
qui dure deja depuis trois ans. Maintenant, la commission 
vous demande de ne pas faire de concession sur cet article 
parce que !es propositions qui vous sont faites par la mino~ite 
de ia commission, iilustrees par M. Schmidhalter, s'attaquent 
au coeur meme de la loi. Autrement dit, si nous acceptions ici 
las propositions de ia minorite de ta commission, nous ferions 

' beaucoup plus qu'un pas en direction du Conseil des Etats: 
nous risquerions de vider cette loi de son contenu principal. 
Ceia donnerait evidemment beaucoup de chance a !'initiative 
pour la protection des eaux et, dans cette perspective aussi, la 
majorite de la commission vous recommande de rester fer
mes. Ce n'est pas parce tjue l'on pretend donner des excep
tions a 20 plutöt qu'a 1 o pour cent que l'on change ia logique. 
II y a un mlnimum absolu au-dessous duquel on ne peut pas 
descendre et qui n'a rien a voir avec la perte de production. 
C'est un minimum dicte par la biologie des cours -d'eaux, 
c'est-a-dire par des lois naturelles qui n'ont rien a voir, dans le 
cas particulier, avec les leis de l'economie. 
M. Schmidhalter nous a explique a juste ralson qua dans cer
tains cas la reglementation aboutlrait a une perte virtuelle de 
25 pour cent de ia production. Ces cas sont possibles et vral
semblables, on en connait quelques-uns, notamment en Va
lals. La reponse qui doit ätre donnee par l'autorite federale et 
par notre conseil c'est qua, dans ces cas-la, II taut realiser sur, 
place une politlque energetlque differente et, notamment, 
Monsieur Schmidhalter, renoricer a vouloir installer le chauf-' 
tage electrique dans toutes !es habitatlons, parce qua c'est 
l'utilisatlon 1a plus gaspilleuse et la plus sotte du point de vue 
economique de cette forme d'energie noble qu'est l'energie 
electrlque. . 
La Confederatlon aura les competences de·reglementer ce 
dorilalne puisque le peuple suisse a accepte l'artlcle sur 
l'energie. Et la commission, je vous le rappelte, tlent a ce qua 
nous r'estlons sur ces positlons pour qua la loi raste conforme 
au mandat constltutlonnel sur lequel_ eile estfondee. 

Bundesrat Cottl: Ich habe Ihnen vorher gesagt, dass ich heute 
11ur zweimal das Wort ergreifen werde, und zwar bei zwei The
men, die der Bundesrat als ausserordentllch bedeutungsvoll 
betrachtet. . 
Die Frage der Mindestmengen und deren Ausnahmen nach 
den Artikeln 31 und 32 gehört natürlich zum Wesen dieser G~ 
setzesrevislon. Wenn der Bundesrat diese Revision mit gros
ser Verspätung beantragt hat. so deshalb, weil er dadurch in 
einer Situation, die traditionell durch Wassemutzungsüberle
gungen gekennzeichnet war, auch vermehrt die Elemente des 
Gewässer- und Naturschuttes einflechten wollte. Ich verstehe, 
dass Herr Schmidhalter - der seine These hier in anzuerken
nender und fast rührender Weise vertreten hat- die Worte Ge
wässerschutz und Naturschutz nie erwähnt hat. Aber er darf 
einfach den Sinn der ganzen Uebung nicht aus den Augen ver
lieren. Mit dieser Uebung soll ein gewisses Gleichgewicht her
gestellt werden in Fragen, welche lange Zeit nur unter dem 
Gesichtspunkt der Wassernutzung geregelt worden sind. Ich' 
wäre fast geneigt, auch Herrn Loretan recht zu geben, wenn er 
dem Bundesrat erklärt, die bundesrätliche Fassung gehe 
mehrfach nicht genügend weit Er hat sich Insbesondere auf 
die Artikel 28 und 29 bezogen. 
Wir sind vielleicht etwas zuwenig weit gegangen, weil wir der 
Verfassung entsprechend natürlich auch die Interessen der 
Energienutzung in Betracht gezogen haben. Auf dieser Grat
wanderung des Vergleiches der beiclen Interessen glauben 
wir aber, eine Grenze erreicht zu haben, die, wenn sie über
schritten würde, die ganze Revision aushöhlen würde. Ich 
muss Ihnen diese Behauptung auch aufgrund der ganz ele
mentaren und einfachen Zahlen belegen. 
Deshalb bitte ich Sie inständig, bei Ihrer Fassung zu bleiben 
und der ständerätlichen Fassung nicht zu entsprechen. Wir 
h~n zwar festgestel!t. wie der Ständerat aufgrund von klei
nen Schritten eindeutig gewisse Fortschritte gemacht hat. 
Aber wenn ich die langjährigen Arbeiten ·der ausserparlamen
tarischen Expertenkommission betrachte, wo übrigens die 
Vertreter der Bergkantone dabei waren, dann muss ich sagen, 
dass diese Kommission den redlichen Versuch gemacht hat, 
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eine wirklich annehmbare Lösung zu erreichen, dabei aber 
vielleicht etwas zu weit gegangen ist, indem sie wirklich schon 
die äusserste Grenze erreicht hat. Man hätte bereits vermuten 
können, dass dann im Parlament noch die Suche nach Kom
promissen kommen würde. Der bundesrätliche Vorschlag er
reicht wirklich die letzte Grenze. Wenn Sie also überhaupt den 
Sinn dieser Revision noch w.µ,ren wollen, müssen Sie bei die
ser Fassung bleiben. 
Ich schliesse mit den letzten, fundamentalen Zahlen ab: Sie 
sind so einfach, dass sie Sie alle überzeugen könnten - alle 
diejenigen unter Ihnen mindestens, die mit einem nüchternen 
Blick an diese Arbeit herangehen. Der bundesrätliche Vor
schlag zur Regelung der Restwassermengen wird bis in 
80 Jahren, also bis zum Jahr 2070, eine Einbusse von 5,6 Pro
zent der schweizerischen Energieproduktion in Wasserkraft
werken zur Folge haben. Mit der Ausnahmeregelung nach 
Vorschlag des Ständerates - Grenze der Minderproduktion 
20 Prozent-würde sich die bis zum Jahr 2070 ergebende Min
derproduktion nur unwesentlich verkleinern: nämlich von 5,6 
auf 5,4 Prozent der Produktion in Wasserkraftwerken. Es ist 
dies also ein absolut geringfügiger Unterschied, verglichen 
mit dem grossen Schaden, der durch die weitere Ausnahme
regelung geschaffen würde. Gemäss dem Vorschlag des 
Ständerates könnten nämlich 56 Prozent aller Werke An
spruch auf eine Ausnahme erheben. 
Nun wird gesagt, der Bundesrat habe aber das letzte Wort, 
denn die Ausnahme müsste von ihm abgesegnet werden. Es 
gefällt auch Herrn- Schmldhalter - der Ja normalerweise den 
Bundesvogt nicht so gerne hat-, dass dem Bundesrat diese 

· Möglichkeit gegeben wird. Wir sind allerdings der Auffassung, 
dass die Kompetenzen korrekt und klar zwischen Bund und 
Kantonen aufgeteilt werden müssen! Die bundesrätliche Re
gelung, Ihre Regelung gewährleistet dies: Einerseits regelt der 
Bund die Mindestmengen abschliessend, anderseits sind die 
Kantone allein zuständig für die Bestimmung der erforderli
chen Erhöhung der Mindestmengen. Wenn Sie also.abwägen, 
wenn Sie eine minimale Verhältnismässigkeitsprüfung ma
chen, gibt es keinen anderen Schluss, als bei Ihrer Lösung zu 
bleiben. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Bst e, f, g-Let e, f, g 

87Stimmen 
55Stimmen 

Rilttlrnann, Berichterstatter: Wir kommen nun noch zum Pro
blem der Kleinwasserkraftwerke. Sie wissen, dass dieser Ver
band relativ spät erwacht ist, sich gemeldet und reagiert hat 
Ueber die Kleinwasserkraft.werke wurde schon bei unserer 
letzten Beratung diskutiert aufgrund eines Antrages Bürgi. Der 
Antrag wurde dann im Ständerat wiederaufgenommen von 
Herrn Ständerat Küchler. Er hat den Antrag aber zurückgezo
gen zugunsten der Fl:IS$Ung des.Ständerates, die Sie mit dem 
Buchstaben d soeben abgelehnt haben. 
Herr Bürg! hat den Antrag in der Kommission nochmals aufge
nommen, die Buchstaben e, f und g begründet, und es wurde 
darüber abgestimmt Immerhin hat Herr Bundesrat Cotti eine 
gewisse Gesprächsbereitschaft gezeigt und In 1Aussicht ge
stellt, dass das Buwal der Kommission bis zur heutigen Sit
zung einen Bericht zustellt Wir haben damals beschlossen, 
deswegen keine Extrasitzung mehrvorzusehen, sondern uns 
auf diesen Bericht abzustützen. Bei der Abstimmung über die 
Buchstaben e, f und g sind wir separat vorgegangen. Bei 
Buchstabe e gab es ein Patt: 9 zu 9 Stimmen. Der Sprechende 
hat einmal mehr den Stichentschelq gegeben. Ich habe mich 
für den Antrag Bürgi entschieden, weil ich.für dii:I Klelnwasser
kraftwerk-Besitzer ein gewisses Verständnis habe, aber vor al
lem deswegen, weil dieser Bericht noch in Aussicht gestellt 
wurde. 
Herr Bürgi hat inzwischen einen Einzelantrag eingereicht und 
Ihnen verteilen lassen. Der hat nur noch einen Buchstaben e. 
Herr Bürgi hat also die Buchstaben f und g fallengelassen und 
somit einen Einzelantrag gestellt. 

Ich muss ihnen sagen, dass dieser Bericht des·Buwal ableh
nend ist - Herr Bürgi wird bei seiner Begründung darauf zu 
sprechen kommen; ablehnend, weil in der Schweiz noch etwa 
700 Kleinwasserkraftwerke in Betrieb sind. Davon haben 400 
weniger als 0,05 Megawatt Produktion. Alle zusammen produ
zieren etwa 0,6 Prozent der gesamten Stromproduktion. Das 
Buwal sagt nun: 
1 . Die Durchlaufanlagen erfordern keine Wasserentnahmebe
willigung, weil das Wasser ja wieder in den Fluss einfliesst. 
2. Kanäle, die abzweigen, werden als naturnahe Gewässer 
qualifiziert Die Restwassermengen finden dort keine Anwen
dung. 
3. Einige Kleinwasserkraftwerke können zusätzlich von den 
Ausnahmen von Artikel 32 Buchstabe a profitieren (über 
1700 m über Meer und nicht Fischgewässer). Das reduziert 
die Zahl der Kleinwasserkraftwerke, die von den Restwasser
mengenvorschriften betroffen sind, auf etwa 200 bis 300. 
Die politische Frage !TIÜssen Sie entscheiden. Das Buwal ver
tritt die Auffassung, es sei vom ökologischen Standpunkt her 
nicht zu verantworten, diese 200, 300 Kleinwasserkraftwerke 
einfach produzieren zu lassen und Ausnahmebewilligungen 
zu erteilen, damit sie die Restwassermengenvorschriften nicht 
oder nicht voll einhalen müssen. Das ist ein politischer Ent
scheid. Mein persönliches Ziel, mit dem Stichentscheid diese 
Angelegenheit noch einmal zur Sprache kommen zu lassen, 
ist somit erfüllt. Ich müsste also meinen Stichentscheid zu
rückziehen, wenn der Mehrheits- und der Minderheitsantrag -
wie Ihnen Herr Bürgi erklären wird - sowieso nicht mehr exi
stieren. Es geht also noch um einen Einzelantrag Bürgi, den 
Herr Zwygart bekämpfen wird. 

M. Rebeaud, rapporteur: Les propositlons successives qui 
nous ont ete soumises pour accorder un regime d'exceptions 
preferentielles aux petltes centrales hydro-electriques pren
nent aujourd'hui la forme d'une proposition de M. Bürgi - sur 
feuille separee, a titre individuel-apres pas mal d'avatars. 
Au sein de la commission le debat a ete incertain et un peu 
confus, comme vient de vous le rappeler le president de la 
commission, car nous n'avions pas en main las donnees ne
cessalres pour juger des effets ecologiques, economiques et 
energetiques de la proposition_de M. Bürgt. Dans !'Intervalle, 
nous avons obtenu de l'office et de ses experts la documenta
tion nessalre. Cette documentation nous demontre qua toute 
l'argumentation presentee par le petit lobby des micro-centra
les hydro-electriques se demonte pratiquement point par 
point en· effet, la plupart des petltes centrales actuelles ou 
ayantvecu ne sont pas touchees par la reglementatlon des de
bits minimaux. II s'agit notamment des canaux pour les mou
lins, de toutes les petites centrales au fil de l'eau i3t, surtout, de 
toutes les microcentrales qui peuvent allmenter en electricite 
les alpages au-dessus de 1700 metres. 
Dans tous ces cas, la regle ne s'applique pas et ces centrales 
peuvent continuer a fonctionner sans restriction relative aux 
debits minimaux. II reste environ deux cents cas Oll, eventuel
lelllElnt. une exploitatlon serait rendue moins economlque par 
le respect des debits minimaux. Mais, dans ces cas-la,-ce sont 
de petites centrales qui captent l'eau d'un ruisseau de debit 
faible, et en las mettant au beneflce d'une exception, nous 
commettrions la plus grave erreur de jugement quant a l'equili
bre entre l'economie et l'ecologie. II s'agit de centrales qui ont 
un rendement energetlque negligeable et qui privent totale
ment le cours d'eau dont alles captent la force de sa capacite 
de rempllr ses fonctions biologiques. 
Ces petlts cours d'eau, generalement pourvus d'un debit infe
rieur a 50 litres seconde, permettent la reproduction de la 
micro-faune qui sert de nourriture aux jeunes poissons. Cette 
fonction biologique est necessaire. Si nous renon~ns a pro
teger le debit minimum dans ces cours d'eau, nous ne permet
tons plus a la nature de repeupler normalement le cours d'eau 
en aval, c'est-a-dire a l'endroit Oll se trouvent las pecheurs. 
Vous avez, tout a l'heure, refuse d'accorder une possibilite 
d'exception ~ans les cas Oll la perte de production hydro-elec
trique serait superieure a 20 pour cent pour las grandes cen
trales et pour celles de moyenne importance. Pour celles de 
moins de 0,3 megawatt. M. Bürgi demande que cette excep-
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tion soit consentie. Les donnees scientifiques nous disent 
que, precisement dans ces cas-la, l'atteinte aux interets de la 
nature est encore plus grave qua pour les grandes. Nous ne 
pouvons donc pas-meme si les petits ont naturellement notre 
sympathie, small is beautiful - accorder ici un avantage aux 
petits. ' 
La commission vous demande donc, apres en avoir delibere 
et pris connaissance des donnees des specialistes, de refuser 
ra proposition de M. Bürgi, ainsi que toutes celles qui ont ete 
proposees au sein de la commission. Je ne sais toutefois pas 
si alles seront soumises au vote, puisque M. Bürgi renonce 
aux propositions qui figurent sur votre depliant Je demande 
donc au president du conseil d' eclaircir ce point avant levote. 

Bürgl: Nach intensiven Gesprächen mit dem Buwal und mit 
den Umweltschutzorganisationen habe Ich die bisherigen An
träge zu den Buchstaben e, f und g fallengelassen und im 
Sinne eines Entgegenkommens und einer Vereinfachung 
durch einen einzigen Antrag zu Buchstabe e ersetzt. Sie ha; 
ben diesen Antrag, er wurde ausgeteilt Die mit den bisherigen 
Anträgen zu den Buchstaben e und f geschützten Anliegen 
sind mit dem neuen Buchstaben e berücksichtigt Der Antrag 
zu Buchstabe g wird fallengelassen, weil nach Aussage des 
Buwal bei bestehenden Entnahmestrecken mit Kanälen, Wei
hern und Druckleitungen einerseits die offene Strecken als 
Gewässer definiert und geschützt sind, andererseits bei den 
dazugehörigen Rohrstrecken auf Restwasser verzichtet wird. 
Bei derjetzigen nationalrätllchen Fassung müssten etwa300 
Kraftwerke, d. h •. fast ein Drittel aller Anlagen, bei Ablauf der 
Konzession oder bei der Notwendigkeit eines Umbaus aufge
ben. Die Frage über das Ausmass des Restwassers ist für 
diese Werke also eine Existenzfrage. Dazu kommen noch 400 
verbleibende Werke mit Leistung unter0,3 Megawatt in der ge
samten Schweiz die nicht mehr optimal betrieben werden 
könnten. Nach Berechn'-lng des Verbandes der Kleinkraft
werkbesitzer würde sich die Jahresproduktion um etwa 50 Gi
gawatt vermindem. Gleichzeitig könnte ein Erhöhungspoten- · 
tial von mindestens 300 Gigawattstunden nicht mehr erbracht 
werden. Das Ist immerhin die Leistung eines grossen Fluss
kraftwerks oder entspricht der Versorgung von 75 000 Haus
haltungen. Dabei sind Umbauten und Wlederinbetriebsettun
gen eingerechnet, aber alles unter der Bedingung, dass die 
Oekologie des genutzten Gewässers nicht wesentlich beein
trächtigt wird. Alles in allem würden allerhöchstens grob 1 Pro
zent der Fliessgefälle, der Bäche genutzt und nur wenige Pro
mille des Bachnetzes von mehr als 30 000 km beansprucht 
Andere Standorte sind schon allein energetisch uninteres-
sant Vergleichen wir mit neuen Alternativenergien: · 
Das Projekt Falk 500 am Mont Solei! produziert im Jahr 0, 7 Gi
gawattst'-lnden und beansprucht 4000 m2 Kollektoren und 
20 000 m2 Wiesland. Alle Energieerzeugungen brauchen ein 
sicheres Uebertragungsnetz. Noch sind Sonnenzellen kurzl1;t
big und können bei Herstellung und Entsorgung die Umwelt 
erheblich belasten. Man wirft den Kleinkraftwerken vor, sie 
seien unrentabel und energetisch unbedeutend. Ein einziges 
Werk r:nit O, 1 Megawatt Leistung produziert gleichviel Strom 
wie alle heute installierten Sonnenzellenanlagen zusammen. 
Die Energiegestehungskosten sind heute noch in der Grös
senordnung fünfmal niedriger als bei der Sonnenenergie. Die 
Kosten liegen auch niedriger. als sonst bei allen anderen 
neuen Energietechniken. Auf Bundesebene werden die er
neuerbaren Energien von verschiedenen Seiten unterstützt 
und beraten. Das BundesamtfürWasserwirtschaft hat Leitstu
dien erstellt Das EVED gab Studien zu Energieszenarien in 
Auftrag, welche unter anderem auch ein beachtliches Poten
tial an Kleinwasserkraft aufzeigten. Darum finde ich es wider
sinnig, zu starre und zu enge Bestimmungen in das Gewässer
schutzgesetz aufzunehmen und damit die Bestrebungen der 
andem Bundesämter und Departemente wieder zunichte zu 
machen. Der Gewässerschutz darf nicht auf Kosten des Ge
sari,tumweltschutzes gehen. Die Frage der Nutzung emeuer-

. barer_ Energien stellt sich nach der Abstimmung vom Sonntag 
noch dringender. Die Wasserkraft sticht dabei durch ihr gerin
ges Risiko sowie durch langlebige Anlagen hervor, ohne die 
bei anderen Techniken bestehenden Zweifel bezüglich Ver-

trauen in die Energie oder bezüglich Entsorgung .. Bis heute 
kenne ich keine Alternativenergie, die umweltfreundlicher, ver
fügbarer und preisgünstiger ist als die der Kleinkraftwerke. 
Bei den Kleinwasserkraftwerken sind viele Werte im Spiel: In 
vielen Fällen geht es um ein gewachsenes Bild von Kulturland
schaft und Siedlung, nicht selten um die Erhaltung histori
scher Bausubstanz in ihrer ursprünglichen Funktion. In Rand
regionen wirken die kleinen Werke als umweltfreundliche, re
spektable Notstromgruppen, und sie ermöglichen dort die Er
haltung von Kleingewerbe und damit auch von Arbeitsplätzen. 
Im weiteren erbringen die Betreiber der Kleinkraftwerke be
achtliche Leistungen im öffentlichen Interesse, zum Beispiel 
Regulierung von Grund- und Hochwasser, Uferunterhalt. Ent
sorgung von Zivilisationsabfall aus den Rechen. Der Fischerei
verband befürchtet. die Kleinkraftwerkler wollten Fischgründe 
zerstören. Dabei sind. es gerade die Betreiber, welche die 
teure Erstellung von Fischtreppen auf sich genommen haben, 
teilweise an Stellen, wo aus Hochwasserschutzgründen auch 
ohne Kraftwerke für Fische unüberwindbare Schwellen vor
handen wären. Im übrigen versteht ein Kleinkraftwerkbetrei
ber, schon aus ökonomischen Gründen, bestimmt auch etwas 
von Oekologie. Der Auftrag, eine Obergrenze für die Einbusse 
an Jahresnutzwasser festzulegen, hat den Vorteil, dass er zu 
klaren Verhältnissen führt und keinen unverhältnismässigen 
Aufwand an Uhtersuchungen bedingt Für den Gewässer
schutz lässt .die Jahresregelung die Möglichkeit offen, grosse 
Restwassermengen genau in jenen Perioden vorzusehen, in 
welchen sie den Gewässern am meisten Nutzen bringen. Die 
Kleinwasserkraftwerke wollen also nicht Gewässer trockenle
gen, sondem der Oertlichkeit angepasste Restwassermengen 
abgeben, soweit sie den Gewässern und den Fischen viel nüt
zen. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Zwygart, Sprecher der Minderheit: Ich möchte an die Aus-
gangslage erinnem. · 
1. In der Hauptsache hat der Bundesrat gesagt.. wir sollten bei 
der Hauptlinie bleiben; minimale Restwassermengen sollen 
gewährleistet sein. 
2. Die ursprüngliche Kommissionsmehrheit hat sich nun in 
eine Minderheit verwandelt, indem der Präsident gesagt hat. 
dass er die Seite wechselt 
Der Bericht des Buwal macht klar, dass es ein sehr problemati
sches Vorgehen Ist, wenn wir Kleinwasserkraftwerke bewilli- · 
gen. In dem Sinn hat die Kommission materiell zum Antrag 
Bürgi, wie er vorliegt, nicht direkt Stellung bezogen. Er ist ein 

. komprimierter Antrag aus verschiedenen Anliegen zusam
men. 
Es ist sympathisch, für.Kleines und Kleine einzustehen, aber 

. es ist hier eine·lnteressenabwägung vorzunehmen. Mit der Ab
lehnung des Antrags Bürgi wird es kein Kleinwasserkraftwerk
sterben geben: Von den ursprünglich 4000 Werken sind jetzt 
noch 700 vorhar:iden, die detlnitlonsgemäss zu den kleinen 
gehören, und um 200 bis 300 geht es dann noch in der Ge
samtzahl. 
Es ist so, dass viele Kleinwasserkraftwerke gar nicht betroffen 
sind, nämlich dort, wo es um Durchlaufiµllagen geht, sogar 
auch wenn sie eine Stauhaltung haben oderwenn sie an einem 
grösseren Gewässer sincl, und ein Seitenkanal da ist Das ist 
das, waswirunsnoch unterderalten Mübtevorstellen. Sie müs
sen sich ZWär an gewisse Vorschriften, wie z. B. Fischtreppen, 
halten, aber das bleibt nach wie vor bestehen. Bestimmte Klein
wasserkraftwerkewerqen gar nicht einbezogen, wenn sie unter 
Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a fallen, das heisst über 
1700 m. ü. M. liegen oder nicht als Fischgewässer gelten. 
Für die Erhaltung einer geringen l\nzahl von Kleinv,,asserkraft
werken ist der Preis für die Natur zu hoch. Die Trockenlegung 
von 200 bis 300 Fliessgewässem ist aus ökologischer Sicht 
sehr problematisch und an vielen Orten nicht verantwortbar. 
Wenn diese Möglichkeit offen besteht, würde anderswo die 
Möglichkeit in Betracht gezogen, diese Wasserkraft wieder • 
extremer zu nutzen. Es ist notwendig, dass wir die Wasserkraft 
sinnvoll nutzen •. Aber das Wasser wurde auch in anderer 
Weise zurückgedrängt Im Verhältnis zu ihrer Wasserführung 
bedürfen Kleingewässer grösserer Restwassermengen als 
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mittlere und grosse Gewässer. Diese Anforderung wird in der 
Botschaft sehr gut erläutert, damit das ökologische Gleichge
wicht der Gewässer erhalten bleiben kann in bezug auf. Le
bensraum, Jungfische oder andere Wasserlebewesen. In die
sen Gewässern findet die Vermehrung voh Nährwesen für Fi
sche und andere Wassertiere statt. 
Zu berücksichtigen ist zudem, dass in letzter Zeit extrem viele 
kleine Gewässer zerstört wurden; Vergleicht man Karten über 
60 bis 70 Jahre zurück, wird -vor allem im Mittelland -ersicht
lich, wievielwegrationalisiertwurde. Es isterschreckendl 
Weiter möchte ich darauf hinweisen, dass das Bundesgesetz 
von 1973 über die Fischerei - und in noch .stärkerem Mass 
dessen Revision über ein zweites Paket von Massnahmen zur 
Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bun~ und Kantonen -
diesem Umst.and Rechnung tragen möchte, indem es Laich
stellen und Autzuchtgebiete verpflichtend erhalten möchte. 
Das Bundesgericht verlangt die Durchsetzung der geltenden 
Bestimmungen selbst gegenüber gewichtigen landwirtschaft
lichen Interessen. Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid 
über den Bundtelsbach im Kanton Freiburg. 
Auch wenn ein Fliessgewässer nur auf beschränkter Strecke 
trockengelegt wird, bedeutet das eine massive Zäsur in einem 
Fliessgewässer: Fischwanderung, Laichplätze usw. werden 
verunmöglicht Aus ökologischer Sicht ist bereits die Trocken
legung von 200 bis 300 Fliessgewässem deshalb nicht zu ver
antworten. Die von den Fischern ausgesprochene Referen
dumsdrohung im Zusammenhang mit einem allfälligen Arti
kel 32 Absatz 1 Buchstabe e Ist emst zu nehmen. 
Ich möchte zusammenfassen. Die Behauptung, wonach we
gen der Restwasserregelung fast alle Mikrokraftwerke ihren 
Betrieb aufgeben müssten, trifft nicht zu, weil eine grosse An
zahl von Kleinwasserkraftwerken gar nicht unter die Restwas
·serregelung fällt. weil Mikrokraftwerke an grösseren Gewäs
sem die Restwasserregelung ohnehin erfüllen und weil der 
von National- und Ständerat beschlossene Artikel 32 Absatz 1 
Buchstabe a weitgehende Ausnahmen bei der Nutzung klei
ner Gewässer erlaubt Die mehr als 4000 Kraftwerke, die seit 
1947 eingegangen sind, stellten ihren Betrieb unabhängig von 
Restwasserauflagen ein, zum Teil aus Wirtschaftlichkeitsgrün
den, zum Teil aber auch wegen der Aufkaufmentalität der 

· Kraftwerke. Die übrigen Mikrokraftwerke, die durch die Rest
wasserregelung empfindlich eingeschränkt werden, entneh
men das Wasser in der Regel aus kleinen Fliessgewässem, 
die wir jedoch unbedingt erhalten müssen, da sie Jungfische 
und Nährtiere produzieren, auf welche die Wasserfauna der 
unterliegenden grösseren Gewässer für ihr Ueberleben ange
wiesen ist. 
Ich bitte deshalb den Rat, den Antrag Bürgl abzulehnen und 
keine weitere Differenz zum Ständerat zu schaffen. 

David: Ich muss Sie bitten, den Antrag Bürg! abzulehnen. 
Herr Bürgi kommt im zweiten Differenzbereinigungsverfahren 
in diesem Rat mit einem neuen Antrag. Es sprechen zunächst 
formale Gründe dagegen, auf diesen Antrag noch einzutreten: 
nicht nur, weil er erst jetzt kommt. sondern auch, weil er nicht 
geprüft ist, wie es notwendig wäre. Er ist in der Kommission 
nicht vorgeprüft worden. Die Kommission hat andere Anträge 
zum Thema Kleinkraftwerke geprüft; diese Anträge mussten 
zurückgezogen werden, weil sie untauglich waren und mas
sive Verschlechterungen gebracht hätten. 
Nun liegt ein neuer Antrag vor, und ich muss Ihnen sagen: Die 
gleichen Einwändei die gegen die zurückgezogenen Anträge 
gesprochen haben, sprechen auch gegen den Einzelantrag 
Bürg!. 
Ein ganz entscheidender Punkt ist im ausgezeichneten Votum 
von Kollege Zwygart _noch nicht erwähnt worden, nämlich 
dass dieser Antrag sich nicht nur auf die bestehenden 200 bis 
300 Kleinkraftwerke bezieht Es steht nicht «für bestehende 
Kleinwasserkraftwerke», sondem einfach «für Kleinwasser
kraftwerke». 
Das Buwal schreibt in seinem Bericht: «Nach Abklärungen die
ses Amtes müssten Ausnah'J'len von Restwassermengen für 
mehrere Tausend neuer Kleinkraftwerke in Betracht gezogen 
werden, wenn eine solche Ausnahme für die Kleinkraftwerke 
in das Gesetz aufgenommen wird.» 

Das wäre eine unverantwortliche Lösung. Es ist bereits wieder
holt klar gesagt worden, dass hauptsächlich die Kleingewäs
ser ökologisch schutz-bedürftig sind, noch viel mehr als _die 

, Grossgewässer. Wenn wir hier diese Ausnahme zulassen, 
dann höhlen wir in einem ganz zentralen Bereich, ·in einem 
ökologisch zentralen Bereich, dieses Gesetz massiv aus. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

Ruckstuhl: Vielleicht ist die Diskussion heute ein bisschen an
ders zu führen als bei den vorangegangenen Debatten über 
dieses Gewässerschutzgesetz, und zwar weil der letzte Sonn
tag hinter uns liegt und wir die Er,gebnisse der Abstimmungen 
kennen. 
Ich glaube, es zwingt zu einer gewissen Ehrlichkeit, wenn wir
so wie ich das auch getan habe in diesem Rat- uns skeptisch 
äussem gegenüber der Kernenergie, obwohl wir wissen, dass 
der Energiebedarf steigt und dass sich in diesem Gesetz und 
in diesen Bestimmungen einige Kapazität befindet, ohne dass 
wir die Natur damit schädigen wollen: Ich bin sicher durch mei
nen Beruf, aber auch du.rch meine politische Tätigkeit. der Na
tur und der Landschaft gegenüber verpflichtet, sie zu schützen 
und zu erhalten. Aber in der Argumentation, die wir jetzt hören 
gegenüber den Anliegen der Kleinkraftwerkbetreiber und den
jenigen, die es werden möchten, scheint mir doch ein gewis
ser Widerspruch zu sein. Und ich möchte diesen Widerspruch 
erläutem an einem Beispiel aus der Ostschweiz: Wir haben 
zwei Gegenden an der Thur, die beide schützenswert sind'. In 
der einen Gegend ist ein ehemaliges Kleinkraftwerk, dessen 
Besitzer den ~eb wiederaufnehmen möchten. Die Kreise, 
die gleichen Interessengruppen, die diese Betreibung oder 
die Wiedereröffnung dieses Kraftwerkes verhindern mit dem 
Argument. es werde eine grössere Wasserfläche entstehen, 
die Uferfläche werde verschoben und damit ein ökologisches 1 
Gleichgewicht zerstört. sind im Kanton Zürich am Werk, Ge
biete wieder zu überfluten, die einmal trockel'lgelegt wurden, 
die ein ökologisches System bilden, die Kulturland beherbe~
gen und dann durch die Ueberflutung eben wieder verändert 
~rden. · 
Es ist schon ein gewisser Widerspruch in dieser Argumenta
tion. 
Nun zum Antrag von Kollege Bürgi, den ich unterstützen 
möchte: Es geht meines Erachtens um ein Anliegen, das wir 
dringend unterstützen müssen: Es geht um die Nutzung von 
Energiereserven, die der Landschaft nicht in grossem Masse 
schaden, sondern im Gegenteil die Landschaft bereichern 
können. 
Wenn Herr Zwygart von der Trockenlegung spricht. dann 
stimmt das nicht: Es geht um eine zeitweise oder strecken
weise Reduktion, die in Absprache mit den interessierten Krei
sen geschehen kann. 
Ich denke auch, dass der Text der Kommission wohl nicht vor
gelegen hat; aber das Anliegen war bekannt Die Kommission 
hat sehr wohl sinngemäss darüber befunden. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen. 

Meler-Glattfelden: Wir Grüne haben grosse Sympathie für de
zentrale, kleiM Kraftwerkanlagen. Wir haben auch Sympa
thien für Bastler, die die alternative Energie fördem wollen. 
Wir müssen aber eindeutig feststellen: Der Verfassungsauf
trag gilt auch für Kleinwasserkraftwerke. Gerade bei kleinen 
Gewässern ist das ökologisqhe Gleichgewicht sehr empfind
lich. 
Das Gutachten des Buwal spricht eindeutig gegen diese Klein
wasserkraftwerke. Bei Annahme des Antrages Bürgi würden 
sehr viele neue Kleinwasserkraftwerke entstehen. Durchlauf
werke werden ja nicht betroffen. 
Wir sind der Meinung, die Bastler sollen die Hände weghalten 
von den übriggebliebenen Kleingewässern. Nach Abwägun
gen der beiden Standpunkte ist uns ganz klar, dass wir den 
Antrag Bürgi ablehnen. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Nur ganz kurz zur Klarstellung: 
Die Mehrheit existiert nicht mehr, und ich nehme an, dass 
auch Herr Zwygart damit einverstanden sein kann, dass seine 
Minderheit damit aufgelöst ist und er einfach als Einzelkämp-
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fer hier gewesen ist Es geht- also bei der Abstimmung nur 
noch um den Einzelantrag Bürgi. 
Ich möchte Ihnen nochmals bekanntgeben, dass die Kommis
sion dazu nicht Stellung nehmen konnte. Ich kann Ihnen da
her auch keine Empfehlung der Kommission abgeben. 

M. Rebeaud, rapporteur: Pour bien vous expliquer le desarroi 
actuel de la commlssion, a la suite de la nouvelle proposition 
de M. Bürgi, je vous indique qu'il n'y a effectivement plus de 
majorite car celle qui s'etait prononcee contre las lettres f et g 
presentees par la minorite, Bürgi n'a plus d'objet, ces deux 
amendements ayant ete retlres au profit d'une nouvelle propo
sitlon dont la commission n'a evidemment pas pu deHberer. 
J'aimerais tout de mäme vous rendre attentlfs au fait qua la 
majorite de la commission, qui a repousse las lettres f et g pro
posees anciennement par M. Burgi, se retrouverait vraisem
blablement aujourd'hui contre la nouvelle suggestion de M. 
Bürgi qui procede du meme esprlt, mais qui estformulee diffe-
remment -
Au fond, nous allons votertout a l'heure sur la question de prin
cipe quI· Cönsiste a savolr si on doit accorder une faveur sup
plementaire aux petites centrales hydroelectriques, indepen
damment des lois de'la nature. Tous les arguments echanges 
tout a l'heure ont expose l'essentiel de la probtematique. Je 
dois tout de meme dire a M. Bürgi qu'il ne s'agit pas lci de sa
voir si las petltes centrales hydroelectriques sont bien ou non, 
mais de determiner sl nous pouvons faire, en leur faveur, des 
exceptfons a la regle des debits mlnlmaux. Sur ce polnt, 1a ma
jorite de 1a commission a repondu en substance non. 
J'ajoute encore; apropos de la productlon d'electricite- pour 
repondre a l'objectlon de M. Ruckstuhl 7 qu'un a.ccroissement 
qul serait obtenu gräce a d~ exceptlons consenties aux 
microcentrales hydroelectriques serait derisolre par rapport 
au bilan sulsse. Salon !es anciennes proposltions, il represen
terait o, 15 pour cent de ta productlon hydroetectrique suisse, 
c'est-a-dlre presque zert>. Avec la nouveile proposition de M. 
Bürg!, il se situerait encore au-dessous de ce chiffre. Par con
sequent, l'octroi de cette exceptlon au detriment de la nature 
ne peut pas contribuer de manlere signiflcatlve a lasolution de 
notre probleme d'approvisionnement en energie. 

Bundesrat Cottl: Ich werde zuerst einmal einen Beitrag zur In
terpretation des Antrags Bürgl iu leisten versuchen und dann 
stichwortartig die Gründe erwähnen, weshalb ich Sie bitten 
muss, diesen -wie ich letztes Mal sagte-an sich sehr.sympa
thischen Antrag ~us tieferllegenden Gründen zu verwerfen. 
Es Ist die Bemerkung gefallen, der Antrag Bürg! könne sich 
auch auf Kleinkraftwerke beziehen, die neu zu schaffen seien. 
Ich stelle fest, dass dies nicht der Fall sein kann. Denn der An
trag Bürgi bringt als Bedingung eine Einbusse an Jahresnutz
wasser um mehr als 20 Prozent Es muss also eine Einbusse 
sein, die mit der heutigen Produktion verglichen werden muss. 
Es können also nur Werke In Frage kommen, die schon heute 
produzieren. Mit dieser Interpretation, die ich zu den Akten 
gebe, ist wohl auch Herr Bürgi einverstanden. 
Nun stichwortartig - ich möchte nicht den Antrag Bürg! in be
zug auf Gewichtung usw. mit den Vorschlägen von Herrn 
Schmidhalter, die wir vorhin gehört haben, vergleichen - die 
Gründe, weshalb es ratsam ist, diesen Antrag nicht zu unter
statzen: 
Es gibt eine ganze Reih.e von kleinen Kraftwerken, die schpn 
heute von der Mindestwasserregelung ausgeschlossen sind. 
Der Antrag Bürgi betrifft also nach nicht bestrittener Schätzung 
etwa 200 Kleinkraftwerke, die übrigens zum grossen Teil nicht 
einmal wirtsch~ich genutzt werden. Es sind also letzten En
des Werke, die zum grossen Teil schon eingegangen sind. Es 
gab vor Jahren noch 6000, 7000 davon. Diese sind nicht wirt
schaftlich und werden weitgehend als Uebhabereien betrie
ben. Und Liebhabereien mit einem hohen ökologischen Preis 
zu bezahlen, darf sich dieses Land nicht leisten. Denn die 
Preise sind doch sehr hoch; sie sind bereits erwähnt worden. 
Sowohl die Fauna, die Fischerei wie auch die entsprechende 
Flora brauchen dieses Wasser auch in Winterzeiten. Es ist also 
nicht denkbar, dass hier eine Ausnahme gemaclat werden 
kann. 

Ich bitte Sie, bei Ihrem definitiven Antrag zu bleiben. Ich 
möchte noch hinzufügen: Wieso wollen Sie in letzter Minute 
noch eine neue Differenz zum Ständerat schaffen? Sie sind 
doch daran, Differenzen zu bereinigen! 
Schon aus diesen Verfahrensgriinden wäre es ratsam, den 
Antrag abzulehnen. 

Präsident Wir haben nur noch über zwei Anträge abzustim
meri: einerseits den Antrag der Minderheit Zwygart auf Strei
chung des Buchstabens e und andererseits den neuen Antrag 
Bürgi, der die Anträge der Minderheit zu den Buchstabenfund 
gersetzt. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Bürgi 

Art. 33 Abs. 2 Bst. d 
Antrag der KommiSSlon 
Mehrheit , 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit , 

67Stlmmen 
64Stimmen 

(Danuser, Ammann, Aregger, Leuenberger~olothum, Lon
get, Loretan, Rechsteiner, Zwygart) 
Festhalten · 

Art. 33 al. 2 let. d 
Proposition de /a commisslon 
MfJ!orite 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Minorite 
(Danuser, Ammann, Aregger, Leuenberger-Soleure, langet, 
Loretan, Rechstelner, Zwygart) 
Malntenir 

Frau Danuser, Sprecherin -der Minderheit: Herr Bundesrat 
Cotti hat heute noch einmal die Schwerpunkte gesetzt und ge- , 
sagt, bei den Artikeln 31 bis 33 handle es sich um ganz zen
trale Anliegen dieses Gesetzeswerkes. Die In Artik~I 31 festge
setzten Alarmgrenzen heissen "Restwassermengen». Sie sind 
es aber nicht, und sie können gemäss Artikel 32 gar herabge
setzt werden auf Null, zero, auf nichts. 
Ich bin sehr froh, dass Sie zumindest vorhin den beiden ande
ren Anträgen, die die Aushöhlung noch weitertreiben wollten, 
nicht zugestimmt haben. 
Jetzt aber zu Artikel 33: Hier geht es um die Erhöhung der 
Restwassermengen. Das Ist eben diese Zweistufigkeit des 
Verfahrens. Die Botschaft sagt dazu: «Das Ausmass der zu
sätzlich im Gewässer zu belassenden Wassermenge ergibt 
sich aufgrund von Artikel 33 nun aber aus der Beurteilung des 
Einzelfalls. Ziel dieser Beurteilung muss es sein, Restwasser
mengen festzulegen, . die den verschiedenen Schutzinteres
sen soweit als möglich und in höherem Masse Rechnung zu 
tragen, als dies Artikel 31 verm~. Um ein sorgfältiges vorge
hen der Behörde bei dieser Interessenabwägung zu ermögli
chen, werden die einzelnen Interessen aufgezählt» 
Weiter steht etwas sehr Wichtiges in der Botschaft: «Sicherlich 
· könrien neben den aufgezählten noch weitere Interessen auf 
der einen oder auf der anderen Seite eine Rolle spielen. Die 
ausdrücklich genannten lnte~en müssen jedoch auf jeden 
Fall in die Abwägung einbezogen werden.» 
Der Bundesrat hat als Interesse die Energieversorgung hier 
nicht erwähnt, !fnd der Ständerat hat dieses Interesse dazuge- . 
nommen. Wir haben nun aber in Artikel 33 Absatz 2 Buchsta
ben b und c bereits zweimal die wirtschaftlichen Interessen auf 
der Waage: in Buchstabe b die wirtschaftlichen Interessen der 
Wasserherkunftskantone, in Buchstabe c die wirtschaftlichen 
Interessen desjenigen, der Wasser entnehmen will. Wie ge
sagt, dem Ständerat hat diese Gewichtung nicht genügt Er 
hat die Energieversorgung dazugenommen. 
Um diesen Punkt ge~ es jetzt Allerdings könnte es - wenn 
man die Fahne anschaut-aussehen, als ob es nur um des Kai
sers, Bart ginge: Man schiebt ein einzelnes Adjektiv - «inlän
disch» -von einem Rat zum andern wie bei einem Pingpong-
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spiel ohne Ende. Unsere Kommission ist der Meinung, dass 
eine Einschränkung vorgenommen werden müsse,' und 
spricht von der inländischen Energieversorgung. Sie hat dies 
in Kenntnis der Tatsache getan, dass die geplanten Pump
speicherprojekte nach dem Willen der Elektrizitätsgesellschaf
ten vor allem der Verteuerung von billiger Importenergie die
nen sollen. Unsere Berge mit ihren Tälern und den noch ver
bleibenden Bächen sind uns dafür zu schade. Nehmen Sie 
z. 8. die Curciusa. jenes entlegene Bündner Bergtal mit sei
nem sprudelnden Areuabach, oder Grimsel-West. Diese Land
schaften dürfen niemals sogenannte Saisonspeicherwerden. 
Auf keinen Fall dürfen wir zulassen, dass neben der inländi
schen Energieversorgung gleich auch noch die ausländische 
hier ins Spiel kommt. Wir würden nämlich durch diese Hinter
tür etwas hereinlassen, was wi.r nicht wollen: 
Europa ist hier das Stichwort. Der Stromverbund, dem unsere 
Werke angehören, darf auf keinen Fall zum Zweck werden, der 
jedes Mittel heiligt. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. Heute steht einem 
Import von 13 Milliarden kWh ein Export von 22 Milliarden kWh 
gegenüber - ein Exportüberschuss von 8 bis 1 O Milliarden 
kWh pro Jahr. Das ist genug, mehr als genug. Für die ausländi
sche Energieversorgung dürfen wir niemals unsere letzten 
Berglandschaften opfern. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Wie Sie sehen, hat die Mehrheit 
der Kommission mit 1 O zu 7 Stimmen beschlossen, dem Stän
derat zuzustimmen, also den Zusatz «die inländische Energie
versorgung» fallenzulassen, den unser Rat seinerseits hinein
genommen hat, wie soeben Frau Danuser begründet hat 
Warum nur die inländische? Es geht hier um den Stromver
bund, und hier sind wir Schweizer mit unseren Alpenkraftwer
ken sehr stark engagiert. Wir haben auch die Möglichkeit, 
Speicherwerke wieder zu füllen und Spitzenstrom zu exportie
ren. Diese Exportüberschüsse, die immer so gross plakatiert 
werden, entstanden vorletztes Jahr durch die Inbetriebnahme 
von Leibstadt Soviel ich welss, wird auch von der Seite, die 
diesen Stromverbund eher bekämpft, gesagt, wir sollten aus
ländischen Bandstrom mit inländischem hydraulischem 
Strom austauschen. Das kann von Jahr zu Jahr wechseln, das 
wird auch in Zukunft wechseln, wenn diese Exportüber
schusszahlen stimmen. 
Wir meinen, es lohne sich nicht, deswegen hier an einer Diffe
renz festzuhalten. Wahrscheinlich würde der Ständerat diesen 
B1_.1chstaben d heute nicht mehr einfügen, wenn er wüsste, 
welchen Kleinkrieg es darüber gäbe. 
Ich beantrage Ihnen namens der Kommissionsmehrheit, dem 
Ständerat zuzustimmen. 

Abstimmung-Vom 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.48a ' 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 

58Stimmen 
29Stimmen 

(Rechsteiner, Ammann, Danuser, Leuenberger-Solothum, 
langet, Zwygart) 
Festhalten 

Art.48a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Aechsteiner, Ammann, Danuser, Leuenberger-Soleure, Lon
get, Zwygart) 
Maintenir 

Rechsteiner, Sprecher der Minderheit: Ich schlage Ihnen im 
Namen der Minderheit vor, am Beschluss festzuhalten, näm
lich das Verursacherprinzip im Gesetz zu belassen. Es ist be-

kanntlich ein zentrales Prinzip des Umweltrechts und deshalb 
im Umweltschutzgesetz wie auch in anderen wichtigen Geset
zen zum Schutze der Umwelt verankert worden. Auch das Ge
wässerschutzgesetz ist ein wichtiges Gesetz zum Schutz der 
Umwelt, und es muss deshalb auch im Gewässerschutzge
setz verankert werden. 
Die Einwände gegen die Verankerung des Verursacherprinzips 
im Gesetz sind nicht plausibel. Der Ständerat hat beispiels
weise über diese Frage gar nicht beraten. Die Kommission des 
Ständerats hat ein sehr knappes Resultat aufgewiesen. Bei den 
Beratungen in der Kommission des Nationalrates spielte vor al
lem der Umstand eine Rolle, dass man dem Ständerat in einer 
weiteren Frage entgegenkommen wollte. Ich bin der Auffas
sung, dass diesesArgumentfürsich allein nicht genügt. 
Es ist dann auch noch festgehalten worden, offenbar seitens 
der Redaktionskommission, dass die Bestimmung unklar for
muliert sei. Wir vermögen nicht zu erkennen, inwiefern diese 
Formulierung, die der Nationalrat beschlossen hatte, unklar 
sein soll. Aber wenn sie unklar wäre, wäre es Aufgabe der Re
daktionskommission oder auch der Verwaltung, eine bessere , 
Formulierung für das grundsätzich unbestrittene Prinzip vor
zuschlagen. 
Es sollte unbestritten sein, dass die Verursacher grundsätzlich 
die Kosten von Massnahmen im Bereich des Gewässerschut
zes zu tragen haben, d. h. dass es nicht angehen kann, dass 
die Oeffentlichkeit für Gewässerverunreinigungen zur Kasse 
gebeten werden muss. Die Formulierung', dass «grundsätz
lich» das Verursacherprinzip gilt, weist- und das ist unbestrit
ten - auf eine Ausnahme hin. Es gibt im Gewässerschutzrecht 
eine wichtige Ausnahme, vielleicht auch eine fatale· Aus
nahme: bei Subventionen. Wenn Subventionen, die aber eine 
spezielle Rechtsgrundlage haben müssen, von der öffentli
chen Hand gesprochen werden; wird das Verursacherprinzip 
durchbrochen. Prinzipiell muss das Kostenzurechnungsprin
zip zu lasten des Verursachers gelten. Nur das entspricht . 
Umweltschutzgesichtspunkten. 
Ich darf Sie vielleicht abschliessend darauf verweisen, dass 
der Nationalrat diese Woche über einen weiteren Umwelt
schutzerlass zu beraten hatte, nämlich über das Strahlen
schutzgesetz: Im Strahlenschutzgesetz ist als Selbstverständ
lichkeit in Artikel 4 das Verursacherprinzip verankert worden. 
Wir haben nicht einmal darüber gesprochen, so selbstver
ständlich war dieser Grundsatz. Ebenso selbstverständlich 
muss er im Gewässerschutzrecht sein. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, hier an unserem Beschluss 
festzuhalten. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Wie lhneri Herr Rechsteiner so
eben gesagt hat, war es nicht nur das Ausräumen einerweite
·ren Differenz bzw. die Zustimmung zum Ständerat, sondern 
auch ein Hinweis der. Aedaktionskommission, die an beide 
Räte geschrieben bat Wir - der Nationalrat- haben ja diesen 
Artikel 48a eingefügt. Die unglückliche Formulierung weist auf 
ein materielles Problem hin: Der Norm-Adressat ist nicht rich
tig. Das Verursacherprinzip kann nicht als allgemeiner Grund
satz in das Gesetz aufgenommen werden (wie im Umwelt
schutzgesetz). Die Redaktionskommission beantragt, diesen 
Passus aus dem Gesetz zu streichen. Unsere Kommission ist 
dem gefolgt mit 12 zu 7 Stimmen. Sie schlägt Ihnen vor, dem 
Ständerat zuzustimmen, das heisst, Artikel 48a fallenzulas
sen. 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 61 Abs. 1 Bst. a 
Antrag dar Kommission 
Mehrheit , 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 

58Stimi:nen 
38Stimmen 

(Massy, Ammann, Danuser, Giger, Longet, Rebeaud, Schmid
halter) 
a Abwasserreinigungsanlagen: 
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Art. 61 al. 1 let. a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

. Minorite' 
(Massy, Ammann, Danuser, Giger, Longet, Rebeaud, Schmid
halter) 
a Installations d'äpuration; 

M. Massy, porte-parole de la minoritä: A l'article 61, alinäa 
premier, lettre a de la rävision de Ia loi sur Ia protection des 
eaux, la majoritä propose a tort, pour moi, de maintenlr Ies 
mots de «stations centrales d'epuration». C'est aller contre Ie 
bon sens, contre la nouvelle ävolution dans Ia protection .des 
eaux. On veut centraliser, au risque de faire monter las coüts 
de construction et de denaturer par las ttavaux las paysages 
du pays en voulant taut raccorder. Le besoin a change, celui 
de däcentralisation surtout_Avec la solution de la majorite et 
du Conseil des Etats, 1:>n falt le contraire, alors qua l'on a sur
tout besoin d'epurer, maintenant et dans le futur, de petites 
agglomerations et des maisons isolees. Aujourd'hui, ce sont 
las hameaux de 30 habitants qui sont vises et qui doivent purl
fier leurs eaux usees. La fosse septique est de nouveau autori
säe, alors utillsons-Ia, plut6tque de raccorder a. grands frais de 
petites agglomerations. II existe des cas Oll Ia maniere 1a plus 
rationnelle, efficace et economique d'epurer Ies eaux est de 
faire une fosse septique isoläe - en allemand «Klärgrube» -
pour une seule habltation. Si c'est vrai, il taut alors eviter ,de 
subventlonner uniquement le systeme centralise, propose 
mäme avec trols habitatlons, eviter par exernple des raccorde
ments absurdes de deux kllometres, alors qu'une fosse septi-
que sufflt · 
La mlnorite qµe je represente est un exemple d'alliance et de 
collaboration entre represeritants de tous las partis, sauf un. 
Nous demandons a. l'article 61, alinea premler, lettre a simple
ment de parler de «stations d'epuratlon» et non de «stations 
centrales d'epuratlon». Vous devez convenir que le bon sens 
vous demande de nous soutenir, surtoutque la majorite l'avalt 
emporte en commisslon par 10 voix contre 9. Je vous prie 
donc de voter l'alinea premler, lettre a de l'artlcle 61, dans Ia 
version de Ia minorite. 

Mme Gardlol: Au nom du groupe ecotoglste, je vous de
mand~ d'appuyer la solutlon de la minorite. Cette solution ma
rlte notre soutien sur deux plans: tout d'abord, sur le plan de la 
forme, eile exprlme de maniere sobre, concise, elegante la SO
iution retenue par notre consell lors des deux precedents pas
sages en plenum. Elle dit en trois mots ce qui etait dlt en dlx. 
Mais, c'est surtout sur le fond qua je veux insister. En effet, en 
parlant d'«installattons d'epuration», on englobe l'ensemble 
des systemes d'epuration et d'ellmination, tels que nous las 
avons adoptes a. l'article 10, y comprls ceux de l'artlcle 10, 
1 bis. On mettous las systemes sur pied d'egallte face aux sub
ventions. Tous seront soumis aux mämes condltlons de sub
vantionnement. Nous avons donc la une solution equitable qui 
ne biaise pas le .choix par des dlstorslons de concurrence 
entre las Installations subventionnees et celles qui ne le se
raient pas. Face aux besoins d'~puratlon decentralisäe, ne pi;i
vilegions pas la centralisatlon, comme le veut le Conseil des 
Etats. La technique, la pratique offrent une variete de solutions 
approprlees pour resoudre ces problemes d'epuratlon. 
Je rappelle qua «la balade» des eaux usees le long des tuyaux 
pour las amener a une statton centrale, quelle q!Je soit la lon
gueur de ces demiers, n'apporte strlctement rien sur le plan de 
l'epuration, tout en coOtant fort eher. Donc, en adoptant la so
lutlon de la minorite, on pourra exarniner sereinement las 
avantages, las coüts, l'efficaclte des sotutions an presence et 
se determiner librement pour la solution la plus rationnelle. 
Au nom de lacoherence de cette loi, au nom du bon sens etde 
1a ratlonallte, au nom de la protection des eaux aussi, cher
chons a. regler le probleme d'epuration la. Oll il se trouve, en re
pondant aux situatlons partlculieres par des solutions particu
lieres, et cela au nom de l'egallte des chances. Je vous de
mande donc de soutenir la proposition de la minorite. 

M. Longet: Comme l'a dit M. Massy, c'est par 1 O voix contre 9 
qua la majoritä l'a emporte. La propositlon de la majorite nous 
paraa fausse, car alle limite las possibilitäs de subventionne
mentaux seules Installations centralisäes. Or, ces Installations 1 

ne sont pas toujours les plus adequates. II peut y avoir taute 
une serie de situations dans lesquelles la technique, las possi
bilitäs materielles, la configuratlon concrete devraient appeler, 
au contraire, une solution decentralisee. Si la subvention n'est 
donnäe qua pour une des possibilites et non pas pour celle 
qui serait peut-etre techniquement la plus judicieuse, nous 
faussons las decisions et nous favqrisons des options qui ne 
sont pas las meilleur~s. II est donc imperatif de mettre a egalite 
de chances las differentes solutions techniques. C'est ce qua 
la minorite- clont je fais partie - propose, c'est-a-dire qua l'en
semble des solutions techniques soient sujettes a subventlon
nement. afln de permettre de choisir librement la meilleure. 
Si vous choisissez la majorite, vous limitez le subventionne:
menU des Installations qui peuvent etre tout a fait inadequa
tes et vous bloquez le developpement de solutions qui sont 
souvent mieux appropriees.' Nous avons un taµx d'epuration 
tres avancä en Suisse, qui depasse las so pour cent; las 
20 pour cent restants concement largement maintenant l'ha
bltat decentralise, et si nous acceptons aujourd'hui des sub
ventions pour las seules statlons ~tral~. nous allons im
poser un mode de traitement centralise face a une situatlon 
qui, dans une tres !arge mesure, devrait requerir des mätho
des decentraiisees. 
La ralson et l'evolutlon du probleme de l'epuratlon doivent, au
jourd'hui, nous appeler a voter avec la rnlnorite Massy qui, en
core une fois, n'a ete battue qua d'une seule voix. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Es ist tatsächlich so, dass unser 
Rat bei dem ersten Durchgang beschlossen hat, sich hier et
was zu öffnen. Es betrifft den Artikel 10, Sie haben ihn nicht auf 
der Fahne. Dort haben wir beschlossen, dass auch Gebäude
gruppen ausserhalb von Bauzonen die Möglichkeit gegeben 
werden soll, Kläranlagen zu betreiben, wenn es unvernünftig 
wäre, eine lange Leitung in die zentrale Kläranlage zu legen. 
Insofern stimme ich mit: meinen Vorrednern überein. Wtr hat
ten geglaubt. das sei eine gute Lösung. Nun ist folgendes: In 
diesem Artikel 61 geht es um die Subventionierung. Der Stän
derat hat unsere Bestimmung wieder gestrichen, weil wir ne
ben den zentralen Kläranlagen dezentrale Anlagen für die 
Subventionierung vorgesehen hatten. Und nun ist es so-und 
das, war der Hauptgrund, warum die Mehrheit mit 1 O zu 9 Stim
men beschlossen hat. -das fallenzulassen und dem Ständrat 
zµzustimrnen-, dass in einem Vernehmlassungsverfahren die 
Kantone ganz eindeutig und zum Teil vehement dafür plädiert 
haben, dass die bisherige Subventionspraxis beizubehalten 
sei, also nur zentrale Kläranlagen zu subventionieren seien. Im 
andern Fall, wenn wir einfach_ sagen «Kläranlagen», dann wür
den auch Amalgam-Abscheider von Zahnärzten und Güllen
gruben, in .die häusliche Abwässer geleitet werden, sowie 
kleine Klärgruben unter die Subventionen fallen. Die Praxis ist 
so: Mindestens 30 Einwohner-Gleichwerte oder fünf Liegen
schaften, d. h. fünf ständig bewohnte Häuser, sind nötig für die 
Einrichtung einer ze_ntralen Kläranlage. 
Die Kommission beantragt Ihnen mehrheitlich, dem Ständerat 
zuzustimmen bzw.,die Minderheit. angeführt von HermMassy, 
abzulehnen. 

M. Rebeaud, rapporteur: Je tiens a. apporter quelques preci
slons quant a ta propositlon de minorite de M. Massy, qui a re
cueilll 9 voix contre 1 o au sein de la commission. 
Les motlfs essentiels de la majorite vous ont ete donnes par 
M. Rüttiniann, president de 1a commission. Personnellement 
et en tant que representantde la minorite, je voudrais vous ren
dre attentifs a l'lncoherence qua nous risquerions d'introduire 
dans la loi si nous suivons la majorite. Nous avons vote lors de 
nos premiers debats, sans qua cela soit contredit par le Con
seil des Etats, un artlcle 1 o a. Ce demier permet a la Confede
ration, dans las regions d'habltat decentralise et la. Oll las con
ditions ecologiques le permettent, de soutenir des systemes 
d'epuration differents, decentralises, adaptes au lieu. Las can
toRs avaient demande que cette disposition disparaisse - cela , 
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ne figurait pas dans Je projet du Conseil federal - mais nous 
l'avons reintroduite. Nousdevrions, si nous voulons etre cohe
rents, donner aussi Ja possibilite de subventionner ces installa
tions d'epuration decentralisees. Dans le cas contraire, notre 
vote d'aujourd'hui serait en contradiction avec celui par lequel 
nous avons ~prouve l'article 1 0a. 
C'est pourquoi, ä titre personnel, je vous suggere de suivre la 
proposition de M. Massy, proposition qui reprenait celle qua 
nous avait presentee en commission M. Schmidhalter, avec 
lequel je suis content- pour une fois - d'etre d'accord. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 75 Zlff. 6 
Antrag der Kommission . 
Art. 22Abs. 3-6 (neu) 
Mehrheit 
Abs.3 

97 Stimmen 
19 Stimmen 

Der Bund sorgt zum Zwecke der Landschaftserhaltung für ei
nen Lastenausgleich unter den Gemeinwesen und fördert die 
Erhöhung der Restwassermengen. Er leistet an die betroffe
nen Gemeinwesen Ausgleichsbeiträge zur angemessenen 
Abgeltung von erheblichen Einbussen der Wasserkraftnut
zung, sofern diese eine Folge 
a. d~r Erhaltung und dauernden Unterschutzstellung von 
schützenswerten Landschaften nationaler Bedeutung; oder 
b. der Erhöhung der Mindestmenge zur Sicherung angemes
sener Restwassermengen gemässArtlkel 33 GSchG sind. 
Abs.4 , 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.5 
Der Bund äufnet zu diesem Zweck einen Fonds. Er erhebt bei 
den Produzenten eine Abgabe von höchstens 0,2 Rappen pro 
Kilowattstunde der in der Schweiz elZ8ugten Hydroelektrizität 
Abs.6 ' 
Der Bundesrat regelt die Ausgestaltung der Abgabe und der 

. Beiträge. 

Minderheit 
(Berger, Bürgi, Massy, Rutishauser, Savary-Waadt, Schmid
halter, Tschuppert) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

AntragLoretan 
Art. 22Abs. 3-6 (neu) 
Abs.3 
Der Bund richtet den betroffenen Gemei~n Ausgleichs
beiträge zur Abgeltung erheblicher Einbussen der Wasser-_ 
kraftnutzung aus, sofem .••• 
(Rest gemäss Beschluss des Ständerates vom 19. Juni 1990) 
Abs.4-6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 75ch.6 
Proposition de Ja commission 
Art. 22 a/. 3- 6 (nouveau) 
Majorite 

. Al.3 
En vue d'assurer la sauvegarde du paysage, Ja Confederation 
veile a une compensation des charges entre les collectivites et 
favorise le relevement des debits minimaux. Elle alloue aux 
collectivites concemees des montants compensatoires en vue 
de combler de maniere approprlee le manque a gagner resul
tant des atteintes sensibles a l'utilisation des forces hydrauli
ques en tant que celui-ci est imputable: 
a. A la sauvegarde et a la mise sous protection permanente de 
sites dignes d'etre proteges d'importance nationale; 
b. au enc::ore au relevement du debit minimal destine a garantir 
des debits residuels appropries au sens de l'article 33 de Ja loi 
sur la protection des eaux. 
Al.4 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

A/.5 
La Confederation cree a cet effet un fonds. Elle preleve aupres 
des producteurs une taxe de 0,2 centime au maximum par 
kWh sur l'electricite produite en Suisse par les centrales hy
droelectriques. 
A/.6 
Le Conseil federal reglemente !es modalites du prelevement 
de Ja taxe et de l'octroi des dedommagement. 

Minorite 
(Berger, Bürgi, Massy, Rutishauser, Savary-Vaud, Schmidhal
ter, Tschuppert) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Loretan 
Art. 22 a/. 3-6 (nouveau) 
Al.3 
La Confederation alloue aux collectivites concemees des 
montants compensatoires en vue de combler Je manque a ga
grier resultant de 1a diminution des redevances hydrauliques 
entantque .... 
(Reste de Ja phrase selon decision du Conseil des Etats du 
19 juin 1990) 
AJ.4-6 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

M. Berger, porte-parole de Ja minorite: Si Ja majorite de Ja 
commisslon maintient le princlpe d'une compensation inte
grale - car c'est de cela qu'il s'agit a cet article 75- et qui de
vrait de surcroit fevoriser Je relevement des debits minimaux, 
eile souhaite non seulement combler des manque-a-gagner 
pour les collectivites de montagne mais egalement assurer la 
sauvegarde et la mise sous protection permanente de sites di
gnes d'etre proteges. A noter qu'on ne parle pas des plus ler, 
ses, c'est-a-dire des proprietaires d'installations. Nous som
mes sensibles a la protection de nos sites montagnards, il est 
vrai, comme d'ailleurs a celle de tous les sites de notre pays, 
mais ne perdons pas de vue robjectif de la Jol. D'autre part, la 
tentatlon serait grande d'abuser de telles indemnites et plus 
encore de bloquertoute realisation future • 
La presente loi est deja elle-meme un element important de la 
protection du site, d'ou l'incomprehension d'indemniser des 
reglons deja privilegiees par la loi. Evitons par consequent de 
surcharger cette legislation avec d'autres missions et res
tons-en, pour des raisons d'efflcaclte, aux limites de l'objectif 
vise. Le Conseil federal, comme d'ailleurs le Conseil des Etats, 
sont partis du princlpe qu'il ne peut etre question de dedom
mager un acta exig& du legislateur et, de surcroit, favorable a 
l'environnement Cependant, dans le butd'assurer un dedom
magement aux communes particulierement lesees, le Conseil 
des Etats nous propose une solution intermediaire qui devrait 
etre de nature a rapprocher nos deux conseils. 
La minorite de votre commission considere comme raisonna
ble la proposition du Conseil des Etats. Pour ce qui est de son 
financement, saute la caisse generale devrait y pourvoir. Per
ceyoir une taxe pour le paysage souleve plus d'ul'Je inten'oga
. tion. Celui qui est deja lese par l'exigence de Ja protection des 
eaux devrait encore s'acquitter d'une taxe pour non-dom
mage, ce qui equlvaudrait egalement a penaliser l'automobi
liste qui laisse sa voiture au garage pour mieux proteger l'envi
ronnement Ce serait plutöt ridlcule. D'autre part, nous entre
rions dans un conflit a propos de la constltutionnalite au de 
l'anticonstitutionnalite d'un,e teile redevance. Ajoutons que 
l'information que nous avons regue en commission precise 
qua 0,2 centime par kilowattheure ne suffiraient pas, et de loin, 
a couvrir las charges decoulant de la generosite de la majorite 
de notre commission. La version du Conseil des Etats engen
drerait dejä un montant important, de l'ordre de 44 millions par 
an, alors que le projet de Ja majorite s'eleverait a 110 millions, 
dont 70 seulement seraient couverts par ce 0,2 centime. 
En cette mattere, il ne s'agit pas de ne pas sauvegarder nos 
admirables sites de montagne mais d'indemniser uniquement 
Je.. cas de rigueur, comme Je propose Je Conseil des Etats. La 
version de la majorite de Ja commission est excessive. Elle pre
sente de nombreuses inconnues financieres selon l'optique 
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de son application. II en va de meme de la proposition de M. 
Loretan, qui opte pour la formule contraignante qui, meme si 
alle n'impose pas la perception d'une taxe, engendrerait des 
charges tres importantes pour las finances publiques. Ces 
deux propositions creeraient en outre un precedent qua je 
qualifie de dangereux, non seulement pour les finances fede
rales mais pour toute future mesure engagee, en matiere de 
protection de la nature, du paysage, des animaux. etc. A n'en 
pas douter, una telle dispositiori serait un coup de frein a toute 
nouvelle restriction an faveur de l'environnament 
Envisagee sous cet angle, la vel"f3ion du Conseil des Etats est 
deja a la limite acceptable, mais compte tenu de la sltuation 
des communes gravement penalisees par les dispositions de 
la loi et par souci de rapprocher nos deux conseils, c'est une 
solution de compromis equitable; Par consequent, la minorite 
de votre groupe vous engage a sul\lre la propositlon du Con
seil des Etats et, dans sa grande majorite, mon groupe politi-

1 que eli fera de meme. 

Loretan: Ich vertrete seit Jahren - ich habe auch schon zahl
reiche entsprechende Vorstösse lanciert- die Meinung, dass 
Gemeinden, die freiwillig oder gezwungenermassen auf Was
serkraftnutzungen zur Stromproduktion verzichten und dabei 
.Landschaften von nationaler Bedeutung ~ützen helfen, eine 
angemessene Abgeltung zugute haben. 
Nun hat der Ständerat unter gewissem Druck-und weil offen
bar der Vorschlag, der dann beschlossen wurde, von der rich
tigen Seite gekommen ist - etwas eingelenkt. Das Ist an sich' 
erfreulich. Ich habe bereits in der letzten Differenzbereini
gungsrunde für eine Minderheit der nationalrätlichen Kommis
sion eine Abgeltungsregelung - ähnli.ch der vom Ständerat 
nunmehr beschlossenen - ohne Landschaftsrappen und 
ohne Benlcksichtlgurig des Tatbestandes der erhöhung der 
Mindestmenge an Restwasser vertreteh. Ich !'labe schon da
mEils, am 21. März 1990, die Begründung meines Minderheits
antrages unter das Motto aDem Ständerat eine Brücke bauen» 

· gestellt 
Ich möchte dies heute.wiederum vesuchen, nicht ohne zu un
terstreichen -wie ich das Immer getan habe-, dass für mich 
auch der Landschaftsrappen eine taugliche Lösung für die FI- · 
nanzierung der Abgeltungsbeiträge wäre, nicht indessen -
ganz offensichtlich - für den Ständerat, der ihn wohl aucb in 
der nächsten Runde als unüberwindliche Hürde betrachten, 
dürfte. , 
Wenn sich neuerdings sogar der Bundesrat zum Landschafts
rappen hat bekehren lassen, sowohl aus durchsichtigen Grün
den: Jede Art Sonderfinanzierung für eine neue Aufgabe kann 
ihrri, gleichgültig auf welche Weise, nur recht sein. Deswegen 
ist aber der Bundesrat noch lahge nicht vom Saulus zum Pau-

. lus geworden, denn er lehnt ja bekanntlich Ausgleichsbeiträge 
an Gemeinden, die im Interesse des ganzen Landes Land
schaften von· liatlonaler Bedeutung schützen statt nutzen, 
nach wie vor grundsätzlich ab. Wenn dem nicht mehr so sein 
sollte, dann lasse ich mich von Herrn Bundesrat Cottl geme 
korrigieren. In der Grundsatzfrage nämlich bleibt der Bundes
rat hart In der Finanzierungsfrage sagt er: Wenn es schon sein 
muss, dann lieber eine Sonderfinanzierung als eine Beanspru
chung vo,n Steuergeldem. · 
Wir sind heute in de~ zweiten Runde für die Bereinigung einer 
gravierenden Different. Die letzte Beratung im Ständerat hat 
am 19. Juni 1990zueinem-wieichschongesagthabe-doch 
beinahe unerwarteten Durchbruch geführt: Das Prinzip der 
Abgeltung ist akzeptiert 
Nicht weil ich partout ein Gegner des .Landschaftsrappens 
wäre, sondern weil Ich der Ansicht bin, man sollte nun die Lö: 
sung auf der ständerätlichen Basis suchen, beantrage ich Ih
nen mit der nunmehrigen Kommissionsminderheit, im Prinzip 
dem Ständerat zu folgen, dies allerdings mit einer nicht unbe
deutenden .A.enderung, aufwialche ich noch zu sprechen kom
men werde.· Ich bleibe damit auf der Linie der seinerzeitlgen 
Kommissionsminderheit in der ersten Bereinigungsrunde, die 
ich hier am 21. März 1990 vertreten habe. 
Nun zu meiner Abweichung von der ständerätlichen Fassung 
und von der Fassung unserer jetzigen Kommissionsminder
heit Ich beantrage Ihnen anstelle der Kann-Formel die Muss-

Formel. Damit nähere ich mich in Absatz 3 Artikel 22 des Was
serrechtsgesetzes der Kommissionsmehrheit Wenn wir 
schon einen einfachen und klaren Abgeltungstatbestand 
schaffen wollen, so soll der Bundesrat gehalten sein, dem Par
lament entsprechende Anträge zu stellen, und dieses hat sol
che Ausgleichsbeiträge finanziell sicherzustellen, wenn die 
Voraussetzungen gemäss Absatz 3 von Artikel 22 des Wasser
rechtsgesetzes gegeben sind. Dann gibt es kein Kneifen mehr 
. wie bis jetzt im Falle der Greina-Gemeinden Sumvitg und Vrin, 
wo man auch ohne diese neue Rechtsschöpfung schon längst 
- wenn man gewollt hätte - zu einer Lösung hätte kommen 
können. Diese Feststellung muss ich als'Vorwurf an den Bun
desrat weiterleiten. 
Im Ständerat hat Frau Josi Meier, die zwischen den beiden Rä
ten eine Brücke gebaut hat, bei der Begründung ihres Antra
ges, der dann zum Beschluss erhoben worden ist, unterstri
chen, dass es letztlich darum gehe, «die eingefrorene Situa
tion zwischen den Räten aufzutauen und den Weg für einen 
Kompromiss zu öffnen oder offenzuhalten».- Ich kann diese 
Ausführungen nur unterstreichen. Mit meinem Antrag für die 
Muss-Formel möchte ich die von. Frau Ständerätin Meier ge
baute Brücke verstärken. 
Nun, dafür bräuchte ich eigentlich die M_itwirkung der Equipe 
von Kollege Bergar, der Kommissionsminderheit, die ein
.schwenken 'sollte-vielleicht ein etwas vermessenerWunsch
auf meine Variante. Wenn ich aber Kollege Bergar richtig ver
standen habe, möchte dies die Kommissionsminderheit eher 
nicht tun. Falls er sich noch eines ande!"en besinnen sollte, so 
soll er dies mitteilen. Andernfalls möchte ich mir nun einmal 
den weiteren Fortgang der Debatte anhören. 

Schmidhalter: Ich spreche gegen den Landschaftsrappen: 
Für mich ist der Landschaftsrappen eine Prämie für Nichtstun. 
Sofem eine Gemeinde freiwillig auf einen weiteren Kraftwerk
ausbau oder überhaupt efnen Kraftwerkausbau verzichtet, er
hält sie - für diese Negativleistung - eine Prämie, die wir alle 
miteinander bezahlen müssen. Gemeinden und Kantone, die 
Ihre Wasserkraftpotentiale dem Land zur Verfügung gestellt 
haben, haben eindeutig auch Nachteile in Kauf genommen. 
Diesen Gemeinden und Kantonen wird nichts entschädigt 
Denken wirz. B. an unseren Touiismus:.Diese Gemeinden ha
ben etwas geopfert und sind nicht entschädigt worden. Wenn 
man aus Natur- und Heimatschutzgründen ein ganzes Gebiet 
oder eine Region unter SChutz stellen will und muss und 
gleichzeitig den Kraftwerkbau verbietet, ist dies eine Angele
genheit einer Mehrheit und der öffentlichen Hand und kann 
mit den entsprechenden Gesetzen durchgesetzt werden. 
Aber die Allgemeinheit soll auch die Entschädigung bezahlen • 
Daher bin ich auf jeden Fall für die Lösung gemäss Ständerat. 
Auch die Stellungnahme des Bundesrates in der Kommission· 
Ist nicht ganz lupenrein ausgefallen. Ich möchte nicht sagen 
asehizophren», aber fast Zwar ist der Bundesrat klar und deut
lich gegen den Landschaftsrappen, aber er könnte sich damit 
abfinden, sofem man ein neues Kässeli einführt und nicht all
gemeine Bundesmittel einsetzt. 
Ich glaube, das ist keine korrekte Interpretation. Für mich gibt · 
es ein Entschädigungsproblem, und zwar bei den bestehen
den Kraftwerken. Dort wirft man uns immer vor, wir hätten 
diese Bäche ausgetrocknet, hätten diese Landschaft kaputt
geschlagen, also sollten wir hier einsetzen und reparieren. 
Aber wenn man reparieren will, braucht es Geld, und darum 
habe ich auch eine parlamentarische Initiative hinterlegt für 
eine solche direkt zweckgebunde Umweltabgabe. Aber wir 
werden später über dieses Problem diskutieren. 
Was wir heute hier tun, ist das schlechte Gewissen beruhigen. 
Und -zwar das schlechte Gewissen, weil man die Wasserkraft in 
der Schweiz-auch umweltgerecht-nichtmehrausbauen will. 
Wir brauchen nämlich in der Zukunft di~ Entschädigung 
nicht, weil keine neuen Kraftwerkbauten mehr entschädigt 
werden müssen, weil keine Konzessionsgesuche gestellt wer
den. Andernfalls soll man mir erklären, wer heute noch das 
Geld aufwirft, um ein Konzessionsgesuch zu erarbeiten, wenn 
er praktisch sicher ist. dass er nie eine Konzession erhalten 
wird. Unser Kanton könnte auch eine «Lex Gletsch» anfordern. 
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Wir sind nämlich hier daran, eine «Lex Greina» zu kreieren, und 
über diese debattieren wir. 

Fischer-Seengen: Die freisinnige Fraktion hat sich mit 22 zu 5 
Stimmen für die Version des Ständerates ausgesprochen. Ich 
muss Ihnen nicht näher erläutern, dass ich mich stets gegen 
eine solche Entschädigungsregelung gestellt habe. Es ist eine 
Abgeltung für ein Wohlverhalten und damit ein Präjudiz für 
zahlreiche andere Fälle, zu denen wir auch nicht ja sagen 
könnten. Es ist im übrigen eine Ungerechtigkeit gegenüber 
vielen anderen Berggemeinden, die nie und nimmer in den 
Genuss einer solchdn Abgeltung kommen können, weil sie 
eben auf nichts zu verzichten haben. ' 
Ich bin also nach wie vor gegen jede Abgeltung. Aber nach
dem der Ständerat über seinen eigenen Schatten gesprungen 
ist. bin ich der Meinung, dass ich nicht päpstlicher-oder nicht 
standhafter - als der Ständerat sein sollte, und ich habe des
halb auf den Antrag verzichtet, das Ganze sei zu streichen. 
Die Kommissionsmehrheit ist nun aber nicht zufrieden mit der 
Hand, die ihr vom Ständerat entgegengestreckt wurde. Sie ist 
mit dem kleinen Finger nicht zufrieden, müsste ich vielleicht 
sagen; Sie will die ganze Hand und will am Landschaftsrappen 
festhalten. Auch die Argumentation für und gegen den Land~ 
schaftsrappen ist hier schon oft vorgebracht worden; wir wol
len sie nicht noch einmal aufrollen. Ich will lediglich daran erin
nern, dass man den Landschaftsrappen nicht etwa wegen des 
Betrages ablehnen muss. Man muss ihn aus grundsätzlichen 
Erwägungen ablehnen. Wir würden damit das Nichtverursa
cherprinzlp statuieren; dass derjenige, der etwas nicht verur
sacht, bezahlen muss. Man würde einen Geschädigten dazu 
veranlassen, den anderen Geschädigten zu entschädigen. Ich 
habe Ihnen diese Gedanken schon ein paarmal erläutert. 
Und, nun kommt Herr Loretan und will einen Kompromiss fin
den: Anstelle der, Kann-Formel will er eine verpflichtende Ver
sion der Entscliädigung in das Gesetz einführen. Aus folgen
den Gründen muss Ich mich auch gegen diese Muss-Formel 
zur Wehr setzen: Wenn schon eine Entschädigung gespro
chen werden sollte, so muss der Bundesrat die Flexibilität ha
ben zu entscheiden, ob hier wirklich ein entschädigungsbe-
rechtigter Tatbestand vorliegt. -
Im übrigen bin ich der Meinung, dass wir diese Differenz berei
nigen sollten. Der Ständerat hat uns die Möglichkeit gegeben, 
ohne das Gesicht zu verlieren eine Differenz zu bereinigen; wir 
sollten diese Hand ergreifen, dieses Minimum an Konsensfä
higkeit zeigen und hier dem Ständerat zustimmen. 

Maeder: Die LdU/EVP-Fraktion stimmt selbstverständlich 
dem Landschaftsrappen zu, dem wir in diesem Saal ja schon 
zweimal-das letztemal unter Namensaufruf mit einer Zweidrit
telsmehrheit- zugestimmt haben. Wir sind der Meinung, dass· 
es vernünftig Ist. Abgeltungen an die Gemeinwesen über den 
Landschaftsrappen zu finanzieren und nicht über die allge
meine Bundeskasse. Mit der Kann-Formel des Ständerats ist 
den betroffenen Gemeinden nicht gedient Vergessen Sie bitte 
nicht, um was es hier eigentlich geht: um den Schutz der letz
ten Naturlandschaften im Alpenraum und darum, dass dieser 
dringliche Schutz nicht auf dem Rücken einiger armer Bergge
meinden erfolgen darf: Die Gesetzessprache, die wir hier von 
morgens früh bis abends spät pflegen, ist nüchtern und kann 
dem Gegenstand, um den es hier geht, überhaupt nicht ge
recht werden. 
Steigen Sie, meine Damen und Herren, einmal hinauf ins Val 
Sumvitg, zu den Wasserfällen der Frondscha, auf die Hoch
ebene der Greina, oder steigen Sie einmal hinauf ins Val Curcl
usa, hören Sie dem Areuabach zu, schauen Sie sich diese letz
ten unverbauten, grossartigen Landschaften an; dann bekom
men Sie vielleicht ein anderes Gefühl für diese Materie. Der 
Druck auf die letzten Naturlandschaften ist nicht kleiner gewor
den, er hat in den letzten Jahren zugenommen. Alte Projekte 
sind wieder aus den Schubladen gezogen worden. Ich denke 
an die Projekte Val Curciusa, Val, Madrisa oder auch die Pro-
jekte im Puschlav. ,., 
Mit dem Landschaftsrappen ist ein Anreiz für die flnanzschwa
chen Berggemeinden geschaffen, nicht die letzten Wasser 
und Wässerchen zu verkaufen. Zweimal haben Sie in diesem 

Saal zum Landschaftsrappen ja gesagt. Aller guter Dinge sind 
drei. Helfen Sie heute mit, dem Landschaftsrappen und einer 
gerechten Entschädigung für das Berggebiet endgüftig zum 
Durchbruch zu verhelfen. Ich bin ein wenig enttäuscht, dass 
ausgerechnet der Präsident der Stiftung für Landschafts
schutz nicht mit uns zieht. Das kann man aber nicht ändern. 

Frau Nabholz: Sie wissen, dass ich, seit wir über Ausgleichs
leistungen im Gewässerschutz sprechen, hinter dem Modell 
der Mehrheit stehe, also für den Landschaftsrappen bin. Ich 
werde auch heute diesem Modell wieder mit Ueberzeugung 
zustimmen. 
Kollege Flscher-Seengen kommt auf die Ursprungsdiskus
sion zurück. Ich muss ihl'.l daran erinnern, dass wir längst über 
das Stadium hinaus sind, wo zu entscheiden war, ob über
haupt Ausgleichsleistungen zu zahlen seien oder nicht Auch 
der Ständerat hat einen Schritt vorwärts gemacht, einen Lern
prozess durchgemacht und mit seinem zwar schwachen, aber 
immerhin etwas deblockierenden Schritt eine Welche gestellt 
Das Thema «Ausgleichsleistung - Ja oder Nein» steht also 
nicht zur Debatte. 
Offen bleibt die Frage der Finanzierung: mit Bundesmitteln 
oder über den Landschaftsrappen, der maximal nur noch ei
nen ~dschaftsfünftelrappen darstellt Wenn der Bund über 
genügend Mittel verfügt und zum Beispiel den Betroffenen, 
insbesondere dem Berg- und Randgebiet, langfristig zusi
chern kann, dass die zur Ausgleichsleistung nötigen Mittel ge
sichert sind, dass es zu keinen Budgetkürzungen kommt, 
wenn solche Vorlagen in unsere Räte kommen, dann· dürfte 
diese Lösung akzeptabel sein. Ich möchte Herrn Bundesrat 
Cotti aber fragen, ob er diese Zusicherung machen kann. Ich 
glaube es kaum, wenn ich die Botschaft des Bundesrates an
sehe. 
Der Bundesrat sagt dort schon ganz klar lm Zusammenhang 
mit dem qualitativen Gewässerschutz, dass Kürzungen not
wendig sind. Er spricht von «anhaltenden finanziellen Schwie
rigkeiten» und ermahnt die Kantone und Gemeinden, mit ihren 
Ansprüchen nicht zu weit zu gehen. Woher soll das Geld, 
wenn es schon im qualitativen Gewässerschutz nicht vorhan
den ist. denn plötzlich kommen, wenn es um die Abgeltungs
frage geht? 
Wir dü_rfen in diesem Rat weder mit der Minderheit Berger 
noch mit dem Antrag Loretan so etwas wie eine Leerformel be
schiiessen. Wenn wir diesen Anträgen zustimmen, stellen wir 
einen Check ohne Deckung aus. Die Frage, ob die Kann-oder 
die Muss-Formel angewendet wird, spielt dabei kaum eine 
Rolle. 
Halten wir uns deshalb doch an das Sprichwort «Das Bessere 
ist der Feind des Guten»: Das Bessere ist hier die Meinung der 
Mehrheit der Kommission. Stimmen Sie dieser zul 

, 
Schüle: Nach dem Ja des Schweizervolks zum Moratorium ist 
absehbar, dass der Druck grösser wird, auch die letzten Ge
Wässer noch zu nutzen. Der Landschaftsschutz wird es darum 
in Zukunft noch schwerer haben. Diesem wachsenden Nut
zungsdruck treten wir mit einem sinnvollen Ausgleichssystem 
zugunsten der Rand- und Berggebiete entgegen, das wir im 
Verlaufe dieser parlamentarischen Beratung zum Gewässer
schutzgesetz entwickelt haben. 
Wenn Herr Schmidhalter den Verzicht auf Kraftwerkprojekte in 
schützenswerten Landschaften als «Negativleistung» dieser 
Gemeinden abqualifiziert hat, dann spricht daraus der Bauin
genieur aus dem Wallis, der zwischen Bergen und Beton of
fenbar nicht mehr zu unterscheiden weiss. Selbst der Stände
rat ist heute der Meinung, dass wir Nutzungseinschränkungen 
finanziell ausgleichen müssen. Der Ständerat hat allerdings 
eine engere Lösung gewählt Wir wollen auch dort Entschädi
gungen leisten können, wo die Restwassermengen über das 
Bundesminimum hinaus erhöht werden. Wir wollen vor allem 
aber die Finanzierung regeln, die der Ständerat offengelassen 
hat, und-damit die nötigen Mittel bereitstellen. Das wird für die 
Aufgabenerfüllung entscheidend sein. Denken Sie an die dü
steren Finanzperspektiven beim Bund. Die vorgesehene Ab
gabe von höchstens 0,2 Rappen pro kWh bringt dem Bund 



27.September1990 N 1685 Rettung unserer Gewässer 

70 Millionen Franken. Oamit wird auch der Rahmen für künf
tige Bulildesleistungen gesetzt. 
Die verfassungsrechtlichen Fragen sind geklärt. Wir haben 
dazu,das Gutachten von Prof. Jörg Paul Müller erhalten. Es ist 
v.ollig falsch, wenn der Schweizerische Wasserwirtschaftsver
band uns kurz vor unserer Sitzung schreibt, dass Prof. Müller 
ein. völlig neues Lastenausgleichsmodell zur Diskussion 
stelle. Nein, das Gegenteil ist der Fall: Wir haben dieses Gut
achten mitberücksichtigt und umgesetzt; wir haben allerdings 
auf den Ausdruck «Landschaftsrappen» verzichtet, weil dieser 
missverstanden werden könnte. 
Nutzungseinschränkungen im Interesse des Landschafts
schutzes können ~ir aufgrund der heutigen Verfassungskom
petenzen entschädigen und auch die entsprechenden Abga
ben erheben. Der Bund hat die Kompetenz zur Regulierung 
der Wasserkraftnutzung und ist damit auch zuständig für ein 
solches Lastenausgleichssystem, das einen Ausgleich bringt 
zwischen den von der Regulierung Benachteiligten und den 
von der Regulierung Begünstigten. Dieses System wirkt nicht 
anders als der Minder- und Mehrwertausgleich beim Raum
planungsgesetz. Ein solcher Lastenausgleich ist ein geeigne
tes Instrument zur Erfüllung der Bundesaufgabe, die Wasser
kraftnutzung zu regeln., 
Das Gutachten Müller bestätigt, dass auch höhere Restwas
sermengen aus einer solchen Abgabe entschädigt werden 
können. Hier geht es nicht um das gleiche Lastenausgleiqhs• 
system, sondern um ein Lenkungsinstrument Der Bund 
könnte aufgrund seiner Verfassungskompetenzen eine rast- . 
wasserarme Nutzung der Wasserkraft ganz verbieten. Er kann 
darum logischerweise auch das mildere Mittel der Belastung 
einer solchen Nutzung mit einer Lenkungsabgabe anwenden. 
Professor Müller bestätigt denn auch unserem heutigen Kom
missionsantrag: «Ihr Antrag bringt das Konzept des Lasten
ausgleichs, wie ich es in meinem Gutachten vertreten habe, 
gut zum Ausdruck.» 
Im neugefassten Artikel wird klar zum Ausdruck gebracht, 
dass die Landschaftserhaltung als Zielsetzung über dem Gan
zen steht Im Widerstreit der Nutzungs- und der Schutzinteres
sen haben in der Vergangenheit die wirtschaftlichen lnteres- . 
sen zugunsten der Wasserkraftnutzung völlig dominiert Noch 
auf Jahrzehnte hinaus laufen beispielsweise Konzessionen für 
Wasserkraftwerke Im Gebirge, die überhaupt keine Restwas
sermengen vorschreiben. 
Wenn jetzt also die Weichen neu - und stärker in Richtung 
Landschaftsschutz - gestellt werden, so ist dies ebenso nötig 
wie auch dringlich. So kurz vor dem Ziel dürfen wir uns nicht 
mehr vom richtigen Weg abbringen lassen. 

Columberg: Wir haben einige wichtige Differenzen bereinigt 
_und in einigen Fällen dem Ständerat zugestimmt Bei Arti
kel 75 müssen wir jedoch an unserer früheren Beschlussfas
sung festhalten. Die von unserem Rat neu eingefügte Bestim
mung bringt einen wesentlichen Fortschritt zugunsten des Ge
wässerschutzes, des Landschaftsschutzes und der betroffe
nen Gebiete. Ich sage es deutlich: Wer für die Anliegen der 
Berg- und Randgebiete Verständnis hat, kann nicht gegen ein 
Ausgleichssystem sein. 
Der Ständerat ist uns sehr entgegengekommen, und ich 
möchte dies ausdrücklich anerkennen und verdanken. Die 
Kann-Formel genügt aber nicht. Wenn die Ausgleichszahlun
gen auf Freiwilligkeit beruhen, wird das System nicht funktio
nieren. Wenn wir Ausgleichszahlungen in ganz bestimmten 
.Fällen ausrichten wollen, muss auch eine gesicherte Finanzie
rung gewährleistet sein, sonst bleibt die Bestimmung toter 
Buchstabe. Ich erinnere Sie an die Erfahrungen, die wir mit 
dem Investitionshilfegesetz machen, an die landwirtschaftli
chen Investitionskredite usw. , 
Namens der Mehrheit der CVP-Fraktion bitte ich Sie deshalb 
eindringlich, für diese Ausgleichszahlungen und für eine si
chere Finanzierung 21:' stimmen. 

M. Savary-Vaud: A cetarticle 75, chaque- conseil a finalement 
admis ie principe d'un dedommagement a accorder aux col
lectivites qui renoncent a l'utilisation de la force hydraulique 
afin de sauvegarder des sites dignes d'etre proteges. Mais si le 
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principe de faire quelque chose est admis, la divergence entre 
las deux Chambres reste tres importante. 
La majorite de la commission s'accroche a un impöt extraordi
naire de 0,2 centime par kilowattheure et veut dedommager 
non seulement le renoncement a l'utilisation de la force hy
draulique dans certains cas mais egalement las pertes dues 
au relevementdes debits minimaux. C'estallertres loin,.beau
coup trop loin. 
Je persiste a dire que la constitutionnalite de cette taxe de 
0,2 centime est douteuse et qu'a defaut d'une base legale 
claire il faudrait qu'il y alt au m.oins une volonte politique tres 
forte pourfaire passer ce nouvel impöt. Or, tel n'est pas ie cas. 
De plus, avec ce moyen de financement, le principe de causa
lite serait viele puisque celui qui respecte l'environnement se
rait oblige de payer une indemnite de non-dommage. Se lan
cer dans une telle pratique ~erait une aberration. 
Je crains egalement qua l'argent qui sera peri;u - environ 
70 millions de francs par annee- ne soit utilise abusivement et 
serve par exemple ä empächer la realisation de nouveaux pro
jets de centrales hydrauliques. II semblerait mäme qua le 
0,2 centime par kilowattheure soit nettement insuffisant pour 
satlsfaire tous las cas prevus par la majorite de la commission. 
Des lors, de deux choses l'une: ou bien cet impöt est insuffi.. 
sant et ceux qui le proposent ont le courage d'annoncer qu'on 
prelevera 0,3 ou 0.4 centime, ou bien on admet aujourd'hui 

. deja qu'on prelevera egalement dans la caisse de la Confede
ration, en plus de la taxe. C'est assez inquietant, II faut bien en 
convenir. 
La proposition du Conseil des Etats est plus sage. Elle laisse le 
Conseil federal apprecier et preparer les dedommagements. 
en· proposant la forme potestatlve, on laisse egalement au 
Conseil federal la possibilite de choisir le moment et la duree 
de son Intervention. Je vousdemande parconsequent de rete
nir la proposition de la minorite de la commlsslon, qui apporte 
son soutien ä la proposition du Conseil des Etats, et de re
pousser la proposltion de la majorite ainsi qua celle de M. Lo
retan. 

Frau Diener: Im Namen der grünen Fraktion möchte ich Sie 
bitten, der Mehrheit der nationalrätilchen Kommission zu fol
gen. Ich will inhaltlich gar nicht mehr gross auf diesen Artikel 
eingehen. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben das 
glänzend gemacht, und die Zeit ist fortgeschritten. 
Nur noch zwei Punkte: Die Kann-Formulierung des Ständera
tes gibt den Gemeinden viel zuwenig Sicherheit Wir brauct,en 
unbedingt die verbindliche Form. , , · 
Wir haben immer gesagt, die Revision dieses Gesetzes gelte 
ein Stück weit als Gegenform zur Gewässerschutzlnitiatlve. 
Die Gewässerschutzinitiatlve verpflichtet ja den Bundesrat, ei
nen Fonds zu errichten, und gespiesen werden soll dieser 
Fonds von den Wasserkraftwerkbesitzem. Wenn wir davon ab
weichen, werden wir einen ganz wichtigen Zahn aus der Revi
sion dieses Gesetzes herausbrechen. 
Ich bitte Sie im Namen der grünen Fraktion, der Mehrheit zu 
folgen. 

M. Berger, porte-parole de la minorite: Si la minorite de la 
commission soutient la proposltlorl du ,Conseil des Etats, c' est 
parce que ce demier veut donner la posslbilite au Conseil fe
deral d'indemniser des situatlons tres difficiles. II ne va donc 
pas plus loin que d'offrir cette possibilite. La proposition de M. 
Loretan prevoit une obllgation. La minorite ne peut donc pas la 
suivre, etant donne qu'elle nous place devant une inconnue fi
nanciere et qu'elle introduit un precedentimportant dans d'au
tres domaines en matiere d'environner:nent II faudra prevoir 
des indemnites dans tous les secteurs. 
Je vous prie, Mesdames et Messieul"$, de suivre la minorite de 
la commission, c'est-ä-dire d'accepter la proposition du Con
seil des Etats. 

Rüttlmann, Berichterstatter: Ich möchte nicht mehr auf die 
Vorgeschichte zurückkommen, sondern Ihnen bekanntge
ben, dass sich die Kommission mit 11 zu 9 Stimmen, also rela
tiv knapp wie in den meisten Fällen, für die Mehrheit entschie
den hat, und zwar ist diese Fassung der Mehrheit eine neue, 
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wie Sie bemerkt haben, eine von Herrn Schüle modifizierte. 
Herr Schüle hat hauptsächlich auf die Aussagen der Expertise 
Müller abgestellt Ich muss Ihnen namens der Kommissions
mehrheit empfehlen, ihr zuzustimmen. 
Eine persönliche Bemerkung: Ich bin der Meinung, dass der 
Antrag Loretan doch etwas für sich hat. Ich glaube, wenn wir 
die imperative Form aufnehmen würden, im Gegensatz zur 
Kann-Formel des Ständerates, würde doch die Chance beste
hen, dass wir in der nächsten Session einen Weg mit dem 
Ständerat finden. Ich glaube, die Bestimmung soll kein Fetzen 
Papier sein; deshalb ist der Imperativ klarer und besser, man 
weiss dann, dass der Bund entschädigen muss. Wenn er das 
aus öffentlichen Mitteln tun muss, so wird er sich nicht in die 
Büsche schlagen. , 
Der Bund und. unsere Räte haben weiss Gott die letzte Zeit 
nicht gegeizt mit Beiträgen an das Berggebiet, wenn das Be
dürfnis ausgewiesen war. Für Entschädigungen kann man -
massgeschneidert- Kredite verlangen und sprechen. Es wer
den somit nicht einfach Millionen aufgetürmt, von denen man 
nichtweiss, wie man sie verwenden soll. Ich möchte immerhin 
darauf hinweisen, dass der neue Antrag die Entschädigung 
den Produzenten zuschiebt Und was werden die Produzen
ten tun, die Kraftwerke? Sie werden das an die Konsumenten 
weiterschieben. Dann können Sie den Preisüberwacher rufen, 
damit er diese Angelegenheit wieder in Ordnung bringt. 
Das ist eine persönliche Bemerkung und eine persönliche An
sicht Aber ich glaube, doch noch einmal einen Aufruf wagen 
zu dürfen: Kommen Sie doch mit dem Antrag Loretan dem 
Ständerat einen Schritt entgegen, damit wir eine Lösung fin
den! Sonst fällt das Gewässerschutzgesetz noch in den Abfall-
kübel, und damit wäre niemandem gedient ' 

M. Rebeaucl, rapporteur: J'airnerais au nom de la majorlte de 
1a commission donner queiques precisions ä M. Berger par 
rapport aux crltiques qu'il a emises tout ä l'heure. Ce qui est 
propose par ia majorlte de lacommisslon, c'est un mecanisme 
particulier destine ä.regler dan=:i la duree un cas d'espece, ä 
savolr les prejudlces subis par certalnes communes de monta
gne du fait que la nouveile loi les empäche, pour des raisons 
de protectlon du paysage, d'utlilser leurs eaux cornme alles 
l'entendent Le Conseilfederai a ditau debut «nous imposons 
ces llmites pour des raisons d'.intel'At generai, et il n'est pas 
questlon de dedommager». Le Conseil national et malntenant 
le ConseH des Etats admettent que, politlquement, il est juste 
de dedommager, c'est•ä-dlre de creer une situation particu
llere pour un certain nombre d'interesses (!es communes de 
montagne) qul merltent une attention speciale. Nous avons 
parfaitement le droit- c'est un choix politlque- de declder ce 
genre d'exceptlons, sans avoir ä penser que nous creons un 
precedent et qu'elles devront etre generaiisees. 
Je rappelte ä M. Berger et ä certain de ses collegues et corell
gionnaires que nous avons fait exactement ia meme chose 
pour les petits paysans qui ont trop de betail ä l'hectare sur 
leur territoire pour satlsfaire ä la proportlon de 3 UGB par hec
tare. Nous avons admis qu'il y avait des situations Oll la loi1de
vait consentir un traitement exceptionnel pour une categorle 
de la popuiatlon. Nous n'agissons pas autrement dans ce do
maine. Nous decidons qu'il est politlquement juste d'offrlr une 
compensation aux victlmes de la nouvelle loi. 
La divergence essentielle ne porte plus sur ie prlncipe de la 
compensation. Elle porte sur les modalites du financement 
Votre commission propose que le flnancement soit assure par 
un fonds preieve ä raison de 0,2 centime au maximum sur cha
que kiiowattheure produit dans les centrales hydro-electrl
ques. Le Conseil des Etats prefererait que l'on prenne cet ar
gent dans ia cals~ federaie. La divergence porte essentielle
ment lä-dessus. 
Avant que vous votiez, pour que les choses soient bien claires, 
j'aimerais dire qu'il a ete etabli en commission, d'entente avec 
l'auteur de ia proposition, ies membres de ia majorlte et le 
Conseil federai, qu'il n'est pas questlon au cas Oll vous accep
teriez la suggestlon de ia majorlte de ri!clamer ä la Confedera
tion des contributions ou des compensations superieures au 
fonds constitue par le centime/paysage. Si ce fonds, comme 
les caiculs semblent nous le montrer, se monte dans le meil-

ieur des cas ä 70 miiiions de francs, ie Conseil federal aura 
pour täche d'offrlr des compensations pour cette somme et 
pas pour un centime de plus. II n'aura pas un centime a pren
dre dans Ja caisse federaie. Le texte propose par la majorite de 
la commission le permet puisqu'il indique que la compensa
tion sera foumie «de maniere appropriee», c'est-ä-dire qu'il 
faudra juger cas par cas. II n'est pas question de compenser 
mecaniquement tout manque ä. gagner eventual. 

Loretan: Herr Maeder hat in seinem Votum bedauert, dass ich 
in meiner Eigenschaft als Präsident der Schweizerischen Stif
tung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege nicht für 
den Landschaftsrappeh eingestanden sei. Ich habe ausdrück
lich erklärt: Auch diese Lösung ist machbar. Es geht hier um 
ein Finanzierungsmodell und nicht um «Pro und contra Land
schaftsschutz». Es kann mir niemand beweisen, dass ich nicht 
ein - teilweise sogar feuriger - Anhänger des Landschafts
schutzes wäre. 
Es geht mir darum, dass wir endlich mit dem Ständerat zusam
men eine Lösung finden. Wie wir gehört haben, ist unter ande
rem die zwingende Formulierung, die Muss-Formulierung, 
entscheidend. Ich habe mir allerdings im Laufe der Debatte 
überlegt, ob ich meinen Antrag zurücl<ziehen sollte. Nun hat 
aber selbst der Kommissionspräsident, Kollege Rüttimann, 
dargelegt, dass meine Variante geeignet wäre, die. Brücke 
zum Ständerat zu schlagen, damit wir endlich auch die Anlie
gen der Grelna-Gemeinden (Sumvitg und Vrln) zufriedenstel
len können. 
Der Versuchsballon, den ich losgelassen habe, ist nicht sehr 
hoch gestiegen, vor allem weil die Minderheit Berger ihn nicht 
akzeptiert hat Dennoch: Ich halte an meinem Antrag fest und 
überlasse Ihnen die Entscheidung. · 

Bundesrat Cottl: Ich bin Ihnen die Stellungnahme des Bun
desrates schuldig, die er nach Eintreffen der beiden erwarte-

. ten Gutachten der Professoren Frey und Müller abgegeben 
hat: Der Bundesrat ist grundsätzlich der Auffassung, dass be
treffend fragen der Entschädigung bei Verzichten besondere 
Zurückhaltung geübt werden muss. Der Bundesrat hätte es 
also lieber, wenn -mindestens vorderhand-keine Entscheide 
dieser Art getroffen würden. • 
Der Bundesrat stellt aber auch fest, dass sich der Gedanke der 
Entschädigung so oder so in den beiden Räten durchgesetzt 
hat, dass auch der Ständerat einen Lösungsvorschlag dieser 
Art gebracht hat Wenn es also darum geht, die Wahl zwischen 
den zwei Alternativen zu treffen, wählt der Bundesra'\ ohne 
Zweifel die Landschaftsrappen-Lösung. Aus welchen Grün
den er dies tut, will ich Ihnen erklären: 
Die Verfassungsmässigkeit wurde auch von Professor Müller 
bejaht Wir wissen zwar, dass die Verfassungsmässigkeit im
mer auch verschiedene Meinungen beinhaltet, aber der bffizl
ell beauftragte Experte des Bundesrates bejaht sie. Ich ver
stehe 'Z!Nar gewisse Bedenken von Herrn Fischer-Seengen 
und anderen Nationalräten, aber wesentliche Einwände kön
nen dagegen nicht erhoben werden. 
Hingegen muss ich an die Nationalrätinnen und Nationalräte 
appellieren, denen Folgerichtigkeit in der Finanzpolitik am 
Herzen liegt. Dazu sind Elemente nötig, die ich Ihnen gleich in 
Erinnerung rufen möchte: 
Wenn man dem Bundesrat-das ist vor kurzem von einer Kom
mission gemacht worden - angesichts der bevorstehenden 
Budgetberatungen Grenzen setzt, wenn man sogar eine 
Rückweisung des Budgets an den Bundesrat in Aussicht stellt, 
muss ich schon fragen: Wie können Sie so leicht zusätzlich im 
Minimum 50 Millionen Franken bewilligen, ohne Achsel
zucken? Ist das mit ihrem finanzpolitischen Gewissen ver
einbar? 
ich sage Ihnen das, weil Sie in wenigen Wochen über das Bud
get diskutieren werden. Dann werden nicht Beträge in der 
Höhe von 50 Millionen, sondern oft schon Beträge in der Grös
senordnung von ein paar hunderttausend Franken zu grossen 
Diskussionen Anlass geben. 
Wenn im Zeichen der Abwägung die beiden Möglichkeiten of
fenstehen, so zwingt doch ein Minimum an finanzpolitischer 
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Folgerichtigkeit, der Lösung der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. 

Abstimmung- Vota 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag Loretan 
Fürqen A:ntrag der Minderheit 

Definitiv- Namentliche Abstimmung 
Definitivement- Vote par appel nominal 

88Stimmen 
59Stimmen 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votant pour Ja proposltion de Ja majorite: 
Aguet. Ammann, Baerlocher, Baggi, Bär, Basler, Bäumlin, Be
guelin, Biet, Bircher SiMo, Bodenmann, Bonny, Borel, Braun
schweig, Brügger, Bühler, Bundi, Büttiker, Caccia, Carobbio, 
Columberg, Cotti, Danuser, David, Diener, Dormann, Ducret, 
Dünkl, Eggenberg-Thun, Eggenberger Georges, Engler, Eu
lElr, Fankhauser, Fierz, Gardiol, Haering Binder, Hafner Rudolf, 
Hafner Ursula, HäJ;lggi, Hari, Hösll, Hubacher, Jaeger, Jean
pratre, Keller, Kuhn, Kühne, Lanz, Ledergerber, Leuenberger
Solothum, Leutenegger Oberholzar, langet, Luder, Maeder, 
Mauch Rolf, Mauch Ursula, Meier-Glattfelden, Mei:zoz, Müller
Aargau, Muller-Meilen, Nabholz, Neukomm, Nusseaurner, Plt
teloud, Portrnann, Rebeaud, Rechsteiner, Reimann Fritz, 
Ruckstuhl, Ruf, SaMonl, Scheidegger, Scflmid, Schüle, Seg
muller, Seiler Hanspeter, Seiler Rolf, Spälti, Spielmann, 
Stamm, Stappung, Steffen, Stocker, Theubet, Thür, Uchte,:iha
gen, Ulrich, Vollmer, Wanner, Weder-Basel, Wldmer, Widrig, 
Wlederkel:lr, Zbinden Hans, Züger, ZWygart (96) 

Für den 'Antrag Loretan stimmen die folgenden Ratsmitglieder: 
Votant pour Ja proposltion Loretan: 
Allenspach, Antllle, Aubry, Berger, Blrcher Peter, Blatter, 
Burckhardt, Bürgi, Cevey, Clncera, Couchepin, Coutau, De
gUse, Dletrioh, Dreher, Dubois, Eggly, EppenbergerSusi, Fäh, 
Fischer-Hägglingen,, Fischer-Sursee, Fischer-Seengen, Frey 
Claude, Fridericl, Glger, Graf, Gros, Gulnand, Hass Otto, Hess 
Peter, Hildbrand, Houmard, lten, Jeanneret, Jung, Leuba, Lo
retan, Martin, Massy, Müller-Willberg, Neuenschwander, Pac
colat. Perey, Phillpona, Pldoux, Reich, Rohrbassar, Rutishau
ser, Rüttimann, Rychen, Savary-Vaud, Scharrer, Schmidhal
ter, Spoerry, Steinegger, Stucky, Tschuppert, Wellauer, Wyss 
Paul, Zblnden Paul, Zwingli (61) 

Der Stimme enthalten sich-S'abstiennent: 
Daepp, Frey Walter, Gysln, Reichllng, Reimann . Maximilian, 
Schnider, Schwab, Wyss William, Zölch (9) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder-Sont absents: 
Allasch, Aregger, Auer, Blocher, Cavadinl, Darbellay, Eisen
ring, 1:tique, Feigenwinter, Früh, Grass!, Grendelmeier, Gün~ 
ter, Haller, Herczog, Kahler, Leuenberger Moritz, Loeb, Maltre, 
Matthey, Meier Fritz, Mühlemann, Nebiker, Oehler, Ott, Petit
pierre, Pini, Ruffy, Sager, Savary-Fribourg, Segond, Weber
Schwyz, Ziegler (33) 

V',zepräsident Bremi stimmt nicht 
M. Bremi, vice-presldent, ne vote pas 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est tevee a 13 h 00 
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Differenzen-Divergences 

Rüttlmann, Berichterstatter: Wie Sie bereits auf der Fahne 
feststellen konnten, sind wir mit dem Gewässerschutzgesetz 
auf der Zielgeraden angelangt. Ich freue mich, dies zu Beginn 
unserer heutigen Beratungen sagen zu können. 
Eine Vorbemerkung für die deutschsprachigen Ratsmitglie
der: Es wurde letzte Woche eine Fahne mit einem wesentlich 
falschen Inhalt bei Artikel 75 verteilt Inzwischen wurde eine 
neue Fahne ausgeteilt Ich mache Sie darauf aufmerksam, die 
Fahne zu benutzen, an deren oberen Rand «ersetzt Fahne 
Nr. 87.036» steht Das ist die richtige Fahne, von der wir heute 
sprechen. Den französischen Text betrifft das nicht 

Zum Artikel 61: Hier geht es um die Bundesbeiträge an Kläran
lagen und andere Einrichtungen. 
Beim Artikel 10 hat unser Rat seinerzeit insofern eine Erweite
rung zur bundesrätlichen Fassung vorgenommen, als auch 
für bestehende Gebäudegruppen ausserhalb von Bauzonen 
die Kantone zu sorgen haben und dass in abgelegenen Ge
bieten oder solchen mit geringer Bevölkerungsdichte eben 
die Kantone für die Abwasserbeseitigung zu sorgen haben. 
Gemeint sind nach der bisherigen Praxis mindestens fünf Ge
bäude oder 30 Einwohner. Das verschmutzte Abwasser kann, 
wenn es die tatsächliche Gefährdung der ober- und unterirdi
schen Gewässer erlaubt statt durch zentrale Abwasserreini- ' 
gungsanlagen durch andere Systeme - gemeint sind damit 
auch dezentrale Abwasserreinigungsanlagen - beseitigt wer
den. Die Differenzen gingen bei Artikel 61, wo die Subventio
nierung solcher Anlagen und Einrichtungen geregelt ist, 
darum, ob diese anderen Systeme auch eingeschlossen sind. 
Die Meinung wird in beiden Räten bejaht Das muss aber im 
Gesetz klargestellt werden. Der Ständerat schlägt daher neu 
vor, sowohl «zentrale» wie auch «dezentrale» fallenzulassen 
und nur noch «Abwasserreinigungsanlagen» zu schreiben, 
mit einem Verweis auf Artikel 10 des Gesetzes. Unser:e Kom
mission schlägt Ihnen ohne Gegenstimme vor, bei Artikel 61 
dem Ständerat zuzustimmen. 
Schliesslich zu Artikel 29 Absatz 2: Hier geht es um einen 
Rückkommensbeschluss der beiden Kommissionen, wie er 
nach Artikel 16 Absatz 3 des Geschäftsverkehrsgesetzes 
möglich ist, nämlich für Geschäfte, die nicht im Differenzberei
nigungsverfahren gestanden haben. Absatz 2 des Artikels 29 

Nun zur Sache: Der Ständerat hat uns in der Beratung vom 
29. November noch zwei Differenzen hinterlassen, Artikel 61 
Absatz 1 Litera a und Artikel 75 Ziffer 6, worin das Wasser
rechtsgesetz ergänzt wird. 

.. war in den Vc;>rberatungen des Gesetzes immer unangefoch
ten. Das Rückkommen der beiden Kommissionen wurde 
durch ein Postulat Jagmettl, das im Ständerat letzte Woche 
überwiesen wurde, initiiert. Wie Sie auf der Fahne sehen, be
handelt der Artikel 29 di~ Bewilligungspflicht für Wasserent
nahmen, also die Konzessionen. 

Sie erinnern sich: In den bisherigen, über rund drei Jahre sich 
hinziehenden Beratungen waren die Restwasserbestimmun
gen bzw. deren Ausnahmeregelung Im Artikel 32 Gegenstand 
harter Auseinandersetzungen zwischen beiden Räten. Unser 
Rat hat wiederholt die strenge Ausnahmeregelung, wie sie 
vom Bundesrat vorgeschlagen wurde, mit starkem Mehr be
schlossen. Der Ständerat hat nun seinerseits unserem Rat zu- · 
gestimmt-'Z!Nar schweren Herzens oder dem Frl~en-zulieb, 
wie etwa von BefOrwortern einer flexibleren Ausnahmerege
lung gesagt wurde. 
Der Ständerat erwartet anderseits vom Nationalrat, dass er in 
der übrigen schwergewichtigen Differenz, eben dem Arti
kel 75, wo es um die Ergänzung des Wasserrechtsgesetz8$ 
geht auch ein Entgegenkommen zeigt. ' 
Unser Rat hat ebenfalls wiederholt der Erhebung eines soge
nannten Landschaftsrappens für die Abgeltung von Einbus
sen der Wasserkraftnutzung, sofern diese der Erhaltung und 
Unterschutzstellung von schützenswerten Landschaften von 
nationaler Bedeutung oder der Erhöhung der Restwasser
mengen dienen, zugestimmt. 
Der Ständerat wollte zunächst nichts von Ausgleichszahlun
gen wissen. Er ist dann später im Grundsatz darauf einge
schwenkt hat aber das Instrument des Landschaftsrappens 
immer abgelehnt und die Abgeltung von Verzichten über öf
fentliche Mittel von Fall zu Fall gesehen. Auch stellte er es dem 
Bund mit einer Kann-Formulierung frei, ob er entschädigen 
wolle oder nicht. · 
Am 29. November ist nun der Ständerat nochmals einen be
deutenden Schritt entgegengekommen, indem er zur impera
tiven Formulierung gewechselt hat. Der Bund «richtet den be
troffenen Gemeinwesen Ausgleichsbeiträge •.•• » aus und 
nicht «kann», wie das eben falsch auf der ersten Fahne stand. 
Es gilt also zu beachten, dass in beiden Räten Abgeltungen für 
Verzichte nunmehr unbestritten sind, jedoch nach Ständerat 
nur für Fälle der Erhaltung und Unterschutzstellung schüt
zenswerter Landschaften von nationaler Bedeutung. Die Ab
geltung für die Erhöhung der Restwassermengen gemäss Ar
tikel 33 dieses Gesetzes entfällt. 
Unsere Kommission, die am gleichen Tag zusammentrat, hat 
ebenfalls den Willen bekundet, nun endlich einen Konsens zu 
finden, und beantragt Ihnen - ohne Gegenantrag und somit 
einstimmig - Zustimmung zum Ständerat bei Artikel 75. 

Absatz 2 macht eine Einschränkung für die Bewilligungs
pflicht gemäss Gewässerschutzgesetz für Wasserentnahmen, 
die dem Wasserrechtsgesetz von 1916 zugewiesen.sind. Die- ,, • 
ser Absatz 2 würde die bisherige, bewährte Praxis des Rechts
mittelweges im Gewässerschutzgesetz ändern. Der Ständerat 
und auch der Bundesrat sind zur Auffassung gekommen, 
dass dies nicht opportun Ist und dass das Rechtsmittelverfah
ren für die verschiedenen einschlägigen Gesetze wie Gewäs
serschutzgesetz, Fischereigesetz, Wasserrechtsgesetz, Na
tur- und Heimatschutzgesetz, Raumplanungsgesetz und-so
weit möglich-das Waldgesetz und das Enteignungsgesetz zu 
vereinheitlichen ist. Der Absatz 2, wie er dasteht hätte nämlich 
zur Folge, dass ein polizeirechtllcher Bewilligungsentscheid 
über die Einhaltung gesetzlicher Normen bei den verschiede
nen Gesetzen nicht mehr wie bei den anderen genannten Ge
setzen an das Bundesgericht weitergezogen werden könnte, 
sondern beim Bundesrat enden würde wie ein Konzessions
entscheid, der politischen Charakter hat. Dies wäre system
widrlg, denn alle polizeirechtlichen Bewilligungen sollen beim 
Bundesgericht anfechtbar sein. 
Unsere Kommission hat den Rückkommensbeschluss ge
mäss Artikel 16 Absatz~ Geschäftsverkehrsgesetz mit 8 zu 6 
Stimmen gefällt um~ siph materiell für die Streichung des Ab
satzes 2 (mit 8 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung) entschie
den. Die ständerätliche Kommission hat inzwischen einstim
mig Rückkommen beschlossen und beantragt dem Rat eben
falls einstimmig die Streichung des Absatzes 2 von Artikel 29. 
Das Plenum des Ständerates würde im Falle unseres heutigen 
Streichungsbeschlusses die Differenz diese Woche noch be
handeln, womit das Gewässerschutzgesetz für die Schlussab
stimmung bereitstünde. 
Eine letzte Bemerkung zur Schlussabstimmung: Aus redaktio
nellen Gründen ist diese für den kommenden Freitag nicht 
möglich. Es ist aber vorgesehen, die Schlussabstimmung -
immer unter der Voraussetzung, dass wir Einigkeit erzielen - in 
der Sondersession im Januar vorzunehmen. Damit wäre un
ser Leidensweg beendet Ich persönlich bin erleichtert und 
gebe meiner Freude darüber Ausdruck, dass wir nun doch ei
nen Konsens gefunden haben. 
Ich beantrage Ihnen, allen drei Anträgen zuzustimmen. 



10. Dezember 1990 N 2221 Gewässerschutzgesetz. Revision 

1 

M. Rebeaud, rapporteur: Les bougies de l'Aventontete propi-/ 
ces aux reflexions de nos collegues du Conseil des Etats, 
puisqu'ils ont cede ä notre conviction et ä notre version, ainsi 
qu'a celle du Conseil federal en ce qui conceme la reglemen
tation des debits rninimums (art. 30 a 36 de la nouvelle loi) qui 
constituait le coeur des innovations apportees a cette loi. 
Quelques divergences avec le Conseil des Etats subsistent 
La commission, a l'unanimite et avec soulagement, vous pro
pose de les accepter, non pas par lassitude et pour terminer 
cette loi dont les deliberations durent depuis trop longtemps, 
mais parce qu'elles representent des concessions justifiees, 
notamment par le gros effort consenti par le Conseil des Etats 
pour se rapprocher le plus possible de la version relativement 
dure qua nous lui proposions. , 
L'essentiel est dans la reglementation des debits minimums, 
articles 30 a 36. Sur ce polnt, le Cor:iseil des Etats a renonce a 
taute extension de la liste des exceptions, et c'est taut ce qua 
nous demandions. 
Nous evitons un debat artic!e par article, pulsque la commis
sion vous propose de reprendre telle quelle 1a verslon du Con
seil des Etats. Je fais quelques brefs commentalres sur les di
vergences qui subsistent et qua nous vous proposons d'ac-
cepter. ' 
A l'article 29, ä la suite d'un postulat Jagmetti, le Conseil des 
Etats a repere une scorie dans la loi qui avalt echappe a l'atten
tion des deux Chambres. II vous propose de supprimer 
l'article 2 qui crealt une exception au reglme des autorisations. 
SI cet article 2 dlsparait, las pächeurs notamment auront un 
drolt de recours au Tribunal federal, alors qua dans la verslon 
actuelle ils n'auraient eu un droit de recours pour certains pre
levements d'eau qu'aupres du Conseil federal. Votre comr:nis
slon est d'accord avec cette suppression, alnsi que la majorlte 
de 1a commission du Conseil des Etats. Le Conseil federal, a 
ma connaissance - mais II vous le conflrmera taut a l'heure -
n'y volt pas d'opposltlon. 
Pour l'article 61, il s'agit d'une precision apportee par le Con
seil des Etats a la definltion des objets qul peuvent &tre sub
ventionnes en matiere d'epuratlon des eaux. Nous avions 
voulu eviter que les subventions ne puissent aller qu'aux Ins
tallations centrallsees, le Conseil des Etats a voulu preciser 
quelles installatlons non centrallsees pouvalent ätre subven
tlonnees en renvoyant a l'article 1 o qul donne ces deflnitions. 
Cela correspondalt parfaltement a l'lnterventlon de M. Massy 
que la majorite du Conseil national avalt soutenue. Par conse
quent, nous n'avons pas d'objection a accepter cette preci
sion. 
Enfln, article 75, le fameux centime-paysage ou fonds de com
pensation 8$t 845Si un evenement Le Conseil des Etats, dans · 
sa tres torte majorlte, s'etait accroche a l'idee qu'il eta1t intole
rable de payer des gens pour ne rien faire. C'etalt 1a conviction 
egalement d'une forte minorite de notre conseil. Eh blen, dans 
la periode de I' Avent, les esprits ont change, l'analyse des rap
ports de force politlques a peut-ätre un peu aide, et au Conseil 
des Etats le dlscours a ete non plus de dlre „on va payer des 
gens pour ne rien faire», mals «on va donner de l'argent a des 
collectivltes pour 1.me täche d'interet national», a savoir la tä-
che de protection de la nature et du paysage. Et cela change 
taut Le Conseil des Etats ne nous a pas suivis jusqu'au mode 
de flnancement que nous proposlons, il n'a pas voulu de la 
taxe de 0,2 centime par kilowatt/heure, il n'a pas voulu du sys
teme propose par le «Landschaftsrappen», mals il a admls le 
principe d'une compensatlon accordee aux collectivites qui 
ont a souffrir d'un certain manque a gagner du falt de l'applica
tion des restrictions de prise d'eau liees a cette nouvelle loi. 
C'etalt l'essentlel. L'argent servant a alimenter le fonds de 
compensatlon sera puise dans la Caisse federale. Cela en
nuyait le Conseil federal, mais ce demier ayant admis cette 
possibilite devant le Conseil des Etats, nous n'avons rlen a re
clamer de plus. Et ici, a l'Unanimlte aussi, votre commission 
vous recommande de vous rallier au texte du Conseil des 
Etats. 
Si vous suivez votre commission, il n'y aura plus dt> divPr
gence entre les deux conseils, puisque sur l'article 29, cette 
session encore, le Conseil des .Etats pourra prendre 1a deci
sion qu'il a deja preparee. Malheureusement, nous ne pour-
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rons pas voter, en vote final vendredi, pour des raisons pure
ment materielles, le texte deflnitif de cette loi, mais il pourra 
etre,adopte a la fin de la session speciale de janvier. 

Frau Danuser: Namens der SP-Fraktion möchte ich mich 
noch einmal zu den verbleibenden Differenzen äussem. Dafür. ' 
werde ich mir einen kleinen Rückblick auf die langen Verhand
lungen erlauben. 
Zum Postulat des Ständerates über das Rechtsmittelverfahren 
beantragen wir Zustimmung. Mittelfristig ist das sicher richtig. 
Damit auch kurzfristig die Kontinuität gesichert bleibt, unter
stützen wir den Streichungsantrag der nationalrätlichen Kom
mission. Damit bleibt das Bundesgericht und nicht der Bun
desrat letzte Instanz. 
Stimmen Sie auch bei Artikel 61 dem Stän,derat zu! 
Dieses ganze Gewässerschutzgesetz stellt ein Abwägen zwi
schen Nutzen und Schutz der Gewässer dar. Mit ihm wurde 
versucht, die Gewässer als Lebensgrundlage für alle und alles 

· zu schützen und dabei die Interessen derjenigen, die die Ge
wässer nutzen~ ebenfalls mit einzubeziehen. Ich versuche 
kurz. Gutes und weniger Gutes herauszuschälen, aber dafür 
muss ich noch einmal einige Tatsachen vorausschicken: 
1. Ohne Wasser ist Leben unmöglich. 
2. Die nachfolgenden Generationen werd13n unser Tun an der 
Qualität der ent$cheidenden Lebensgrundlagen messen. Das 
sind neben dem Wasser auch die Luft, das Klima, der Boden. 
3. In der Schweiz leben wir im Wasserschloss Europas. Wir ha
ben eine grosse Verantwortung. 
4. Auch in Zukunft werden einige unserer Seen nur durch 
künstliche Sauerstoffzufuhr vor dem Erstickungstod bewahrt 
werden können. , · 
5. Die hängige Gewässerschutz-l91tlative bezweckt unmiss
verständlich, dem Schutz vor dem Nutzen Priorität einzuräu
men. 
An diesen Tatsachen gemessen, beurteilt die sozialdemokrati
sche Fraktion das vorliegende Gesetz wie folgt: Am meisten 
verurteilt sie, dass weder das Vorsorge- noch das Verursacher
prinzip Ins Gewässerschutzgesetz aufgenommen wurde. Es 
Ist für uns ganz klar, dass man sich damit mehr Ungemach als 
Vorteile eingehandelt hat Es wird weiterhin sp bleiben, dass 
nur rund ein Drittel der Kosten für den Gewässerschutz von 
den Verursachern getragen wird. In einer ersten Phase des 
Gewässerschutzes war die Subventionspraxis sicher richtig. 
Durch technische Massnahmen wurden viele Schäden wieder 
gut gemacht Aber der In den Reinigungsanlagen anfallende 
Klärschlamm enthält so viele Schadstoffe, dass er nicht in den 
Kreislauf zurückgeführt werden kann und als neues Umwelt
problem, als Sondermüll, an anderer Stelle wieder in Erschei
nung tritt. Und die Nitratbelastung des Trinkwassers Ist Im Zu
nehmen begriffen. Mit dem Yorsorge- und dem Verursacher
prinzip wäre ein moderner Gewässerschutz möglich gewe
sen. Diese Gelegenheit, diese Chance wollte die Mehrheit un
serer Räte leider verpassen. 
Zur Haftpflicht: Unseres Erachtens ist nach «Schweizerhalle» 
eine Abschwächung der Haftpflichtregelung unverantwortbar. 
Die scharfe Kausalhaftung des geltenden Gesetzes aus dem 
Jahre 1971 wurde herausgenommen. Jene Fassung gewährte 
dem Verursacher kein Schlupfloch, um seiner Haftung zu ent
kommen; die blasse Verursachung genügte. Auch dies hat die 
Mehrheit leider anders gewollt. 
Ebensowenig kann uns d~ Kapitel mit der Restwasserfrage 
befriedigen. Die Zweistuflgkeit des Verfahrens hätte nur zur 
Durchlässigkeit in einer Richtung führen dürfen. Nach der Ver
fassung obliegt dem Bund die Sicherung angemessener Rest
wassermengen. Es sollte für die Kantone nur möglich sein, 
sich darüber hinwegzusetzen - womit ich meine, dass sie 
mehr als angemessene, Restwasser beschliessen könnten. 
Dies ist aber nicht der Fall. Sie können sich nun auch darunter 
hinwegsetzen; die heftig diskutierten Ausnahmen ermächti
gen sie dazu. Dass der Ständerat mit der noch viel grösseren 
Kelle in den Bachbetten Unheil anrichten wollte, ist uns ein 
allzu kleiner Trost. lmme('hin muss man einräumen, dass un
sere Räte in dieser Materie noch nie legiferiert haj)en. Aller An
fang il?t schwer. Andere Gesetze sind ait und wurden und wer- -
den immer wieder revidiert. Das ist ja eine der Aufgaben der 
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Legislative. Also müsste auch dieses Gesetz in absehbarer 
Zeit zur Revision anstehen. In jenem Zeitpunkt kann auf erste 
Erfahrungen zurückgeblickt werden. Man wird dann auch an 
der unseligen Basis für die Restwassermengen, dem Q341, ge
hörig rütteln müssen. 
Im weiteren stellte der landwirtschaftliche Aspekt (Artikel 14) 
den Rat auf eine harte Probe. Unsere Fraktion hat letzlich den 
Kompromiss gutgeheissen, weil sie die sozialen Konsequen
zen zusammen mit den ökologischen in die Beurteilung mit 
einbezog. Immerhin muss in Zukunft nach diesem Gesetz eine 
ausgeglichene Düngerbilanz angestrebt werden; dies ist in 
unseren Augen äusserst wichtig~ 
Zweifellos stellen die Ausgleichsbeiträge beim Wasserrechts
gesetz einen Lichtblick dar. Wir sind glücklich, dass sich der 
Ständerat am Ende der ersten Sessionswoche zu einer ver
pflichtenden Fassung für die Ausgleichsbeiträge durchgerun
gen hat. Damit wird die Restwasserfrage in ein etwas besseres 
Licht gerückt. Dem Druck seitens der Elektrizitätsgesellschaf
ten auf die noch verbleibenden natürlichen Fliessgewässer in 
unserem Land, kann von naturschützerischer Seite etwas ent
gegengestellt werden. Jetzt gibt es eine Altemative zum Aus
verkauf. Es ist damit auch endlich ein dauerhafter Fortschritt 
für die Greina-Gemeinden erzielt worden; eine ihrer Hauptsor
gen wurde gelindert Der Landschaftsrappen wäre sicherer 
gewesen, eleganter. Die SP-Fraktion möchte aber Jetzt zum er
reichten Kompromfss geme Hand bieten. Sie hält aber fest, 
dass dieser nie zustande gekommen wäre ohne den uner
müdlichen Einsatz und die Hartnäckigkeit vor allem des Ge
schäftsführers derGreina--Stiftung, Herm Cadonau, sowie aller 
anderen Befürworterinnen und Befürwortern des Landschafts
rappen-Modells. Wir betrachten denn auch das Problem nicht 
als gelöst Der Miteinbezug der externen Kosten wird immer 
aktueller und Ist unerlässlich für die Entschärfung der diversen 
Zeitbomben, die unsere Wohlstandsgesellschaft angelegt hat. 

Präsident Die SVP- und die LdU/EVP-Fraktion teilen mit, dass 
sie mit den Anträgen einverstanden sind. 

Glger: Vom Entscheid des Ständerates beim Gewässer~ 
schutzgesetz hat die freisinnig-demokratische Fraktion mit ei
nem gewissen Erstaunen, aber auch mit Erleichterung Kennt
nis genomrnen. Erstaunt deshalb, weil 'der Ständerat nun 
überraschend auf die Anträge des Nationalrates einge
schwenkt ist Dabei möchte ich festhalten, dass ein grosser 
Teil der FDP-Fraktion sich mit dem Entgegenkommen des 
Ständerates etwas schwertut Offenbar des langen und zer
mürbenden Hin und Hers zwischen den beiden Kammern 
müde geworden, konnte sich auch die vorberatende Kommis
sion des Nationalrates in seltener Einmütigkeit hinter die vom 
Ständerat bereinigte Vorlage stellen. Selbst im stark umstritte
nen Artikel 75 ist die Kommission des Nationalrates dem Stän
derat einstimmig gefolgt Hier geht es bekanntlich um die Ver
pflichtung des Bundes zu Ausgleichszahlungen an Gemein
den, welche auf eine Wassernutzung verzichten. Damit haben 
linke und grüne Kreise ebenfalls ein gewisses Entgegenkom
men -in dieser umstrittenen Frage signalisiert. Der eigentliche 
Landschaftsrappen dürfte somit endgültig vom Tische sein. 
Trotzdem ist in unserer Fraktion auch mit dieser Lösung ein 
gewisses Bauchgrimmen zurückgeblieben. 
Das Rückkommen auf Artikel 29 Absatz 2 ist in der Kommis
sion nur knapp zustande gekommen. Die Drohung-mit dem 
Referendum seitens der interessierten Fischereikreise dürfte 
als Druckmittel das Ziel nicht verfehlt haben. Auch über die 
Frage, ob bei Einsprachen der Bundesrat oder das Bundesge
richt abschliessend entscheiden sollen, kann man wirklich ge
teilter Meinung sein. , 
Zum Schluss halten wir fest, dass die Fraktion der FDP in ihrer 
Mehrheit dem bereinigten Gesetz zustimmt. Eine gewisse Zu
rückhaltung bei diesen Lösungen ist dabei allerdings nicht, zu 
verkennen. Eine Gesetzesberatung über annähernd vier 
Jahre hinweg führt zwangsläufig zu Abnützungs- und Ermü
dungserscheinungen. 
Sowohl der Landwirtschaft als auch der Elektrizitätswirtschaft 
sind mit dieser Gesetzesvorlage harte Konzessionen abgerun
gen worden. Beide Wirtschaftszweige sind heute mit grossen 

Problemen konfrontiert. Einerseits geht es um eine Verbesse
rvng der landwirtschaftlichen Strukturen - also Rationalisie
rung - und andererseits um die Bereitstellung von genügend 
elektrischer Energie. Beides wird mit diesem Gesetz in Zukunft 
erschwert. Es bleibt zu hoffen, dass der erwartete Nutzen im 
Bereich des Umweltschutzes diese Nachteile zu kompensie
ren vermag. Die Zukunft wird es zeigen. Persönlich zweifle ich 
sehr daran. / 

Präsident: Die grüne Fraktion unterstützt die Kommission. 

Schmldhalter: Ich spreche hier nicht für die CVP-Fraktion. Die 
CVP-Fraktion hat dieses Problem Artikel 29 nicht debattiert. Es 
besteht also keine Mehrheit oder Minderheit in dieser Frage. 
Hier muss ich aber darauf hinweisen, dass wir im Feuerwehr
tempo Gesetze machen, und mir ist es dabei als Nichtjurist 
überhaupt nicht mehr wohl. Der Bundesrat und seine sicher 
guten Juristen haben vor gut zwei Jahren einen Vorschlag zur 
Bewilligung gemacht und haben ganz eindeutig festgehalten, 
dass die Bewilligungspflicht für Wasserentnahmen, für die 
Nutzbarmachung der Wasserkräfte nach dem bestehenden 
Bundesgesetz geregelt wird und dass dieses Gewässer
schutzgesetz als /ex specialls nur bezügßch der Restwasser
mengen herangezogen wird. die unter den Artikeln 30 bis 36 
geordnet sind. 

, Wir wurden in der Kommission total überrumpelt, man kann 
das gar nicht anders sagen. Der Bundesrat war gar nicht an
wesend. Viele Mitglieder der Kommission fehlten. Wir haben 
dort ohne Kenntnis der Materie- jedenfalls was mich betrifft
Beschlüsse gefasst Ich frage mich, was andere Nichtjuristen 
hier antworten würden, wenn ich ihnen konkrete Fragen stel
len würde. 
Aus der Verhandlung dieser Kommissionssitzung ist mir nur 
geblieben, dass dieser Vorschlag vom Fischereiverband 
kommt und dass der Fischereiverband eröffnet hat, dass er 
eventuell einverstanden wäre, die Gewässerschutz-Initiative
die noch hängig ist-zurückzuziehen, wenn das Parlament bei 
Artikel 29 entgegenkommt und dieses Alinea 2 streicht 
Das ist keine Gesetzgebung; das ist Politik mit der Angst vor 
einer Volksabstimmung, und vor dem Volk brauchen wir keine 
Angst zu haben. Das Volk entscheidet immer richtig. Ich 
glaube, dass auch bei dieser Gewässerschutz-Initiative das 
Volk sein letztes Wort sprechen wird. Ich kann Ihnen schon 
heute prophezeien, dass in den Gebirgskantonen genau 
gleich argumentiert wird wie bei der Moratoriums-Initiative. Bei 
der Moratoriums-Initiative wurde erklärt: Die Gebirgskantone 
haben ein Interesse, dass die Atomproduktion in der Schweiz 
gestoppt wird, weil damit der Wert der El_ektrizltät- und vor al
lem eben der aus Wasser produzierten Elektrizität - ansteigt 
und deren Preis in die Höhe geht. 
Hier bei der Gewässerschutz-Initiative - die ich persönlich be
kämpfe - wird eine analoge Argumentation kommen, und 
zwar in folgendem Sinn: Die Wasserherkunftsgebiete haben 
überhaupt nichts zu verlieren, weU die wohlerworbenen 
Rechte mit dieser Initiative geschützt werden und mit dieser In
itiative ein Landschaftsrappen eingeführt wird, d. h. es wird 
dann jede Kilowattstunde mit einem Betrag belastet Es wird 
ein Fonds geäufnet, und mit diesem Geld werden dann die 
wohlerworbenen Rechte entschädigt, d. h. die Wasserher
kunftsgebiete bekommen gleichviel Geld. Sie bekommen we
niger Strom, und er wird dann noch teurer! So wird das gehen. 
Jetzt versucht man in einem Gesetz, das später Gültigkeit ha
ben wird, ein Alinea einfach so zu streichen. Ich glaube, das 
dürfen wir in diesem Moment einfach nicht tun, vor allem auch, 
wenn man weiss, dass das Postulat der Kommission des Stän
derates überwiesen wurde. 
Eine letzte Bemerkung: Ich habe mich bei einem namhaften 
Juristen hier im Saal e~undigt Er hat auf den Artikel o7 dieses 
Gesetzes hingewiesen und behauptet, dass Streichen oder 
Nichtstreichen dieses Alineas auf das gleiche herauskommt. 
Wem soll man denn da noch glauben? Daher wäre es sicher 
besser, wenn wir das C;iesetz in der-Fassung des Bundesrates 
verabschieden würden. Ich glaube, er und seine Leute haben 
sich damals etwas überlegt. Ich bin gespannt auf die Antwort 
des Bundesrates. 
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Büttiker: Herr Schmidhalter hat natürlich nicht recht. Es war 
an der Zeit, dass Kommission und Bundesrat - relativ spät -
diesen Artikel 29 Absatz 2 streichen. Bereits bei den Beratun
gen am 27. September 1990 habe ich Sie auf die drohende 
Gabelung des Beschwerdeweges hingewiesen, die bei einer 
Annahme von Artikel 29 in der vorliegenden Fassung zu er
warten wäre. Bei Wasserentnahmen aus Fliessgewässem mit 
ständiger Wasserführung' würde bei Wasserkraftwerken nur 
noch die Verwaltungsbeschwerde an den Bundesrat zur Ver
fügung stehen, während bei Wasserentnahmen aus Fliessge
wässem' mit nichtständiger Wasserführung weiterhin die Ver
waltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht offen
stünde. Herr Schmidhalter, wie wollen Sie unseren Bürgern er
klären, sie hätten bei der nichtständigen Wasserführung einen 
anderen Beschwerdeweg einzuschlagen als bei ständiger 
Wasserführung? Das ist nicht logisch, das versteht wirklich 
niemand in unserer Bevölkerung.'lch stelle deshalb mit Befrie
digung fest, dass durch die Streichung von Absatz 2 per Be
schwerdeweg an das Bundesgericht weiter geöffnet würde, 
was im Lichte der neueren Entwicklung im Bereich der Men
schenrechtskonvention sehr zu begrüssen ist. 
Mit der Streichung dieses Absatzes könnte gleichzeitig eine , 
gewichtige Differenz in Artikel 9 Absatz 4 des Fischereigeset
zes, das im Rahmen des zweiten Paketes der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen einer Totalrevision unterzogen 
wird, bereinigt werden. Und dieses Parlament hat in der 
Herbstsession eine Differenz geschaffen, mit der genau 9ie
ses Problem aufgegriffen wurde. Wenn wir Absatz 2 in Arti
kel 29 streichen, können wir im Fischereigesetz gemäss Wil
len .des Parlamentes eine Differenz auf sehr einfache Weise 
aus dem Wege schaffen. 
Ich empfehle Ihnen deshalb, dem Strelchungsantrag der 
Kommission zu folgen. Wir erleichtern uns damit auch die Ar
beit beim Fischereigesetz. 

Rüttlmann, Berlchtel'$tatter: Nur ganz kurz: Es wurde in der 
Kommissionssitzung nicht diskutiert. was heute in diesen 
Fraktionserklärungen bekanntgegeben wurde. Auch ~nli
che Erklärungen wurden nicht angezeigt. Ich habe fast den 
Bndruck, man wolle jetzt noch etwas Salz in die Suppe 
streuen, obwohl man eigentlich Hunger hat und die Suppege
niessen möchte. Das finde Ich schade; wir haben echt um ei
nen Kompromiss gekämpft, und alle haben - auf beiden Sei.; 
ten, in beiden Räten-:-etwas dazu beigetragen. 
,Wir sollten dieses Gesetz doch nicht einfach verunglimpfen. 
Ich möchte noch erwähnen, dass wir bei der Landwirtschaft, 
Artikel 14 und folgende - Frau Danuser hat es erwähnt-, eine 
Lösung gefunden haben, zu welcher die Landwirtschaft Ja 
sagt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass in der Gewässer
schutz-Initiative das Problem Landwirt$Chaft mit keinem Wort 
angesprochen wird. Wenn Sie also die Initiative annehmen 
und dem Gewässerschutzgesetz den Kampf ansagen - das 
könnte man mit einem Referendum -. dann ist die landwirt
schaftliche Problematik für einige Jahre nicht gelöst Insbe
sondere beim zentralen Punkt der Gewässerschutz-Initiative, 
der Restwassermengensicherung, sind wir der Initiative doch 
sehr, l?ßhr weit entgegengekommen. 
Den Initianten kann ganz objektiv gesagt werden, wenn sie 
sich überlegen, ob sie die Initiative zurückziehen wollen oder 
nicht: Wir haben etwas in den Händen und nicht einfach eine 
Null-Lösung. Das habe ich ihnen noch sagen wollen: , 
Zum Rückkommensantrag überlasse, ich Herrn Bundesrat 
Cottl die juristische Würdigung, warum der Bundesrat ur
sprünglich diesen Absatz 2 vorgeschlagen hat und jetzt mit ei
nem Rückzug einverstanden ist. Ich habe aus meinem be
scheidenen juristischen Sachverstand heraus versucht, Ihnen 
zu sagen, warum: Es geht um die polizeirechtlichen Bewilli
gungen beim Bundesgericht. Das Bundesgericht soll nicht 
nur bei diesem Gesetz, sondern auch bei den einschlägigen 
Gesetzen untersuchen, ob die polizeirechtlichen Bewilli,gun
gen eingehalten werden. Die Konzession wäre nach wie vor 
beim Bundesrat. wie das bis jetzt der Fall gewesen ist. 

Bundesrat Cotti: Wenn nicht alles täuscht. wird das Geschäft 
Gewäss~rschutzgesetz in die Geschichte dieser Legislatur als 

eines der 'l.m he>issesten umkämpften Geschäfte eingehen. 
Wenn ich an die sehr langen Diskussionen zurückdenke, die 
in diesem Rat zweimal zu später Stunde geführt wurden, so 
kann ich Ihnen nicht verschweigen, dass ich mir eine Zeitlang 
wirklich die Frage· gestellt habe: Ist es überhaupt noch mög
lich, in diesem Lande zu vernünftigen Lösungen zu kommen, 
zu welchen man noch stehen kann? Diese Frage war um so 
berechtigter, als beide Räte aufeinanderprallten, ohne den 
kleinsten Anschein zu erwecken, einen Durchbruch zu ,erzie
len. 
Dieses Gesetz ist mit einer Zielsetzung vorbereitet worden: Es 
ging darum, die bisher allzu einseitig gerichteten öffentlichen 
Interessen in Richtung Wassernutzung zu kompensieren und 
wieder einen Ausgleich mit dem Gewässerschutz und dem 
Naturschutz zu finden. Seit zwei Jahren -das werden Sie wohl 
attestieren - hat der Bundesrat die Kleinigkeiten in Vergessen
heit geraten lassen und sich bei den Räten nur für die wirklich 
wesentlichen Punkte dieser Fileform eingesetzt. 
Ich darf den Räten -und insbesondere den Berichterstattern -
attestieren, dass heute mit Ihrem Entscheid die wesentlichen 
Punkte tatsächlich als erreicht gelten können. 
Herr Rüttlmann, Sie haben diese Punkte erwähnt. Einen ersten 
haben Sie vor einem Jahr gelöst. Er war hart umstritten, Sie er
·innern si<th noch. Es ging um Artikel 14, also um die Frage, wie 
die Larräwirtschaft hier einen wichtigen Beitrag im Sinne einer 

, Verbesserung ,des qualitativen Gewässerschutzes leisten 
kann. Bne Lösung wurde erzielt. Ich wäre ungerecht, wenn ich 
auch den landwirtschaftlichen Vertretern In diesem Lande und 
In diesem Rate nicht attestieren würde, dass hier ganz klar 
sichtliche Fortschritte erzielt worden sind. Ich möchte beto
nen: Es waren Fortschritte, die auch in der Volksinitiative so 
weitgehend nicht enthalten sind. 
Die z.wei weiteren Hauptpunkte sind auch heute noch Gegen
stand von Differenzen. Es,ging um die Frage der Restwasser
mengen und der Abgeltung von Verzichten ,bei der Nichtreali
siel'Ung von Konzessionen. von potentiellen 'Konzessionen. 
Sie haben es sicher gemerkt: Die Restwassermengen lagen 
dem Bundesrat sehr am Herzen. Nachdem wir festgestellt hat
ten, dass unsere zweistufige Lösung - Mindestrestwasser
mengen, die durch Bundesrecht festgelegt sind, und weiter
gehende Restwassermengen im Kompetenzbereich der Kan
tone - eine ausgewogene Lösung darstellt, konnte man hier 
keine Abstriche zulassen. Man muss dem Ständerat attestie
ren, dass er -wenn ich so sagen darf- über seinen Schatten 
gesprungen ist und dass hier eine Lösung gefunden worden 
ist, die sich unter dem Gesichtspunkt des quantitativen Ge
wässerschutzes sehen lassen kann. 
Zur Frage der Entschädigung: Sie wissen, dass der Bundesrat 
hier nichts gegen den Grundsatz. aber gegen die Ausgestal
tung einiges'elnzuwenden hatte. Ich stelle mir noch jetzt Fra
gen in oezug auf die tatsächliche Anwendung dieses Grund- , 
satzes; aber wir anerkennen, dass auch hier ein politisches 
Opfer gebracht werden muss, damit man überhaupt zu einer 
definitiven und tragfähigen Lösung kommen kann. 
Sie werqen mir deshalb gestatten, dass ich ein letztes Urteil 
über diese sehr langen Beratungen wage: Es war der Mühe 
wert, dass der Bundesrat kämpfte und dass der Nationalrat 
kämpfte; wenn sie auch etwas lang war, so hat diese Debatte 
zwischen den Räten doch eindeutig Früchte gebracht 
Ich erspare Ihnen einen Quervergleich ,zwischen den Errun
genschaften dieses Gesetzes und den Zielsetzungen der 
Volksinitiative. Sollte, Herr Schmidhalter, das Volk letzten En
des das letzte Wort haben, so wird es sich in eigener Kompe
tenz aussprechen. Sie sagen mit Recht- ich bin zvmindest in 
diesem Punkt gleicher Meinung wie Sie-: «Das Volk hat immer 
recht». Sonst haben wir selten gemeinsame Meinungen ge
habt. Aber mindestens darin stimmen wir überein. 
Sie werden mir deshalb auch gestatten - nach den Ausführun
gen auch von Herrn Büttiker und vom, Herrn Kommissionsprä
sidenten -, dass ich über die verfahrensmässige Kleinigkeit 
von Artikel 29 nicht in die Details gehe. Dieses Thema hat übri
gens bei den langen Debatten in den Räten mit Recht immer 
nur wenige Minuten in Anspruch genommen. Es ist tatsächlich 
so, dass dieses Thema anscheinend mindestens einem Teil 
der Initianten sehr am Herzen liegt. Der Bun,desrat möchte 
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sich bei dieser Frage verfahrensmässiger Natur nicht verstei
fen und teilt durchaus die Meinung des Ständerates und auch 
der Mehrheit Ihrer Kommission. 
Damit möchte ich abschliessen. Nicht ohne eine gewisse Ge
nugtuung darf man feststellen, dass auch ein harter Kampf 
manchmal zu guten Resultaten führen kann. 

Schmldhalter: Herr Bundesrat Cotti. hat gerade bestätigt. 
dass es bei diesem Artikel 29 Absatz 2 um eine verfahrens
mässige Kleinigkeit gehl 
Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass Sie meinen Antrag unter
stützen. Wir begraben dann nämlich alles zusammen hier. Es 
entsteht keine Differenz zum Ständerat, und das Gesetz tst im 
Nationalrat un·d Ständerat überwiesen, wenn wir hier gegen 
diesen Streichungsantrag votieren. 

Art. 29 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Antrag Schmidhalter 
Festhalten · 

Art.29al.2 
Proposition de 1a commission 
Biffer 

Proposition Schmidhalter 
Maintenir 

Abstimmur,g-Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Schmidhalter 

Art. 61 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 
.ZUstirnmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 61 al. 1 let. a 
Proposition de ta commission 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Angenommen_;_Adopte 

Art. 75 Zffl. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.75ch. 6 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen ..:.Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

79Stimmen 
45Stimmen 

1 o decembre 1990 
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M. Rebeaud, rapporteur: Je prends la parole en qualite de 
rapporteur de langue frani;:aise de la commission qui s'oc
cupe de la loi sur laquelle nous devons voter maintenant Un 
certain nombre de corrections ont ete appportees a la ver
sion frani;aise apres que 1a Commissioh de redaction l'a ap
prouvee. Certaines de ces corrections pourraient changer le 
sens du texte. Pour le proces-verbal, je mentionne qu'a 
l'article 61 nous avlons adopte une dispositlon specifiant 
«installations d'epuration•, ce qui est un concept large. Dans 
le ~xte corrige dans !'Intervalle par l'administration flgure le 
terme «statioh d'epuration», ce qui n'est pas la meme chose. 
La ver,sion allemande de l'artlcle 61 parle de «Abwasserreini
gung .. ; ce terme a une extension plus large que «statlon 
d'epuration» qui, technlquement, recouvre une Installation 
blen precise. Je demande que cette correction terminologi
que soit enreglstree. 
En tant que supplel;lnt de la sous-oommisslon de langue fran
i;aise de la Commission de redaction, j'ajoute au nom de cette 
sous-commission que c'est bien le terme «Installation d'epura
tlon» qui manifeste l'lntentlon du legislateur~ Oe 1a sorte, les 
choses sont claires: toutes les Installations d'epuration corres
pondant a la definitlon de l'article 10, a11nea2, peuvent 6tre 
subventlonnees. 
Je ne demande pas une correction formelle Immediate afln 
d'eviter un report du voteflnal, mais je demande a l'administra
tlon et au service d~ l'imprlmerle de la Confederation respon
sable de la FeuJ//e federa/e de tenir compte de cette remarque 
et de corriger le texte. 

Zwygart: Die LdU/EVP-Fraktion wird dem Gewässerschutzge-
setz ~mmen. ' 
Der Anlass der Revision war bekanntlich die Gewässerschutz. 
Initiative. Gemessen an dieser nicht extremen Initiative ist das 
vorliegende Gesetz mager. 
Die LdU/EVP-Fraktlon gibt ihrer Hoffnung Ausdruck, dass di' 
Initiative nicht zurückgezogen wird µnd dass das Schweizer
volk Stellung nehmen kann, ob das Mass des Schutzes unse
rer Gewässer nicht weiter zu gehen hat. als es das vorliegende 
Gesetz vorschlägt. 

Frau Danuser: Landschaftsrappen, C02-Steuer, Energie
steuer, Oekobonus, Ressourcensteuer sind Stichworte zu ei
ner lebensrettenden Thematik. 
Weiterhin die Bundeskasse für umweltschädigendes Tun bei
zuziehen hat keine Zukunft. Eine andere Ausrichtung wird da
mit nicht eingeschlagen. Und auf dem jetzigen Weg gelangen 
wir bald an den Punkt, wo durch Menschenhand die Uhr der 
Entwicklung auf der Erde gleich um drei Milliarden Jahre zu
rückgedreht werden wird. 
Die SP-Fraktion unterstützt in der Folge das Gewässerschutz
gesetz. Aber das Thema Einbezug von Folge- und.Umweltko
sten ist damit für uns bei weitem nicht zufriedenstellend gelöst. 
Unsere Partei wird in Kürze zur Ressouramsteuer auch Vor
schläge präsentieren. 

1D2 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat-Au Conseil federal 

N 2-l j3l1VICI WH 1 

140S!immen 
3Stimmen 



Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzungen vom 3./4.10.1988 
6.10.1989 (Schlussabstimmung) 
5.12.1989 

8./13./19. 06.1990 
29.11.1990 
12.12.1990 
24.01.1991 (Schlussabstimmung) 

Seances du 3./4.10.1988 
6.10.1989 (Vote finale) 
5.12.1989 

8./13./19. 06.1990 
29.11.1990 
12.12.1990 
24.01.1991 (Vote finale) 
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Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwurf vom ·.29_ April 1987 (BBI ff, 
1061) . 
Message, projets de loi et d'arrete du 29 avril 1987 (FF II, 1081) 

Antrag der Kommission 
Siehe Detailberatung 

1froposition de la commission 
-, V~ir discussion par artlcles 

Heftl,. Berichterstatter: Die Kommission hat mit grosser 
Mehrheit beschlossen, dem Plenum zu beantragen, zuerst 
über die Initiative abzustimmen und dann auf die Gesetzes
beratung einzugehen und Ober das Gesetz zu befinden. 

Präsident: Wird diesem Antrag opponiert? Dies ist nicht der 
Fall. Sie sind mit diesem Antrag einverstanden. Zuerst füh
ren wir also nun die Eintretensdebatte zu beiden Vorlagen. 
Sodann fassen wir Beschluss Ober Vorlage A und erst dann 
über Vorlage B. - Es ist so beschlossen. 

"Hefll, Berichterstatter: Wir haben zu befinden über die 
Volkslnitlative zur Rettung unserer Gewässer - sie schlägt 
den Erlass eines neuen Artikels 24octies der Bundesverfas
sung vor-, ferner Ober die Revision des Bundesgesetzes 
über den Schutz der Gewässer und über die Verlängerung 
der Frist zur Behandlung der genannten Volksinitiative bis 
zum 8. Oktober 1989. 
Die erwähnte Gesetzesrevision kann als Gegenentwurf zur 
Volksinitiative verstanden werden. Sie will im Rahmen des 
geltenden Wasserwirtschaftsartikels 24bis der Bundesver
fassung das verwirklichen, was in der Initiative nach Ansicht 
der Kommissionsmehrheit berechtigt und vernünftig ist 
In der Kommission wurde ebenfalls Ober beide Vorlagen 
eine gemeinsame Eintretensdebatte geführt, so wie. Sie es 
eben beschlossen haben. Die Kommission hatte zwei zwei
tägige und drei eintägige Sitzungen. Es fanden Hearings mit 

· Vertretern von Umweltschutzorganisationen, der Energie
wirtschaft, der Landwirtschaft, kantonaler Umweltschutz
und Wasserämter und den eidgenössischen Verwaltungen 
statt. Der Text des von den Initianten neu vorgeschlagenen 
Artikel 24octies ist auf der ersten Seite der Fahne abge
druckt. Danach sollen Gewässer und Uferbereiche umfas
send geschützt werden. Eingriffe in naturnah gebliebene 
Gewässer sind nur noch örtlich und zu Nutzungszwecken 
praktisch kaum mehr zulässig. Nicht mehr naturnahe, soge
nannte belastete Gewässer samt Uferbereich müssen weit-
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gehend saniert werden unter Berücksichtigung ihrer 
Zuflüsse und Vorfluter. Wasserbaupolizeiliche Eingriffe soll 
es nur noch dann geben, wenn es Schutz von Leben und 
Gesundheit der. Menschen oder von erheblichen Sachwer
ten zwingend erfordert. Bei Entnahmen und Stau von Was
ser ist dauernd \,lnd auf der ganzen Länge der Fliessstrecke 
eine ausreichende Wasserführung zu gewährleisten, nicht 
nur zur Erhaltung schutzwürdiger Landschaften, sondern 
auch zur Erhaltung wertvoller Landschaftselemente. Da die 
Initiative weit in wohlerworbene Rechte eingreift, sind diese 
zwar einigermassen zu entschädigen, aber aus einem 
Fonds, den die Besitzer der Wasserkraftwerke, also die zu 
Entschädigenden selber, wenigstens zum Teil, zu speisen 
haben. Letzten Endes zahlen so natürlich die Stromkonsu
menten. 
Die Organisationen von Natur-, Heimat~ und Umweltschutz 
sowie Fischerei haben in allem Parteistellung, un~ die Ein
sprachen geniessen stets aufschiebende Wirkung. Bis zum 
Inkrafttreten der Ausführungsgesetzgebung erfolgt Rege
lung durch den Bundesrat auf dem Verordnungsweg, was 
spätestens innert zweier Jahre geschehen soll. 
Die Initiative weist nicht nur zahlreiche und starke, sondern 
auch kaum begrenzte Eingriffe auf. Sie' geht in die Extreme, 
wie bisher selten eine Initiative. Sie vermag fast Assoziatio
nen an jene Kulturrevolution zu wecken, von der sich China 
zurzeit mühsam erholt Ich' zweifle, ob allen Mitgliedern des 
Initiativkomitees und den Unterzeichnern die Tragweite der 
Sache voll bewusst war. Aber man darf die Anliegen der 
Initianten nicht in Bausch und Bogen ablehnen. Manche 
Punkte sind berechtigt, und es Ist der Finger auf Dinge 
gelegt worden, die lange zu Unrecht mancherorts überse-
hen und vernachlässigt worden waren. 
Die von der Kommissionsmehrheit vorgelegte Gesetzesrevi
sion schafft hier die notwendige Abhilfe, und wer, um eine 
solche herbeizuführen, die Initiative lancierte bzw. unter
zeichnete, mag Verständnis verdienen. Aber dieses Zlel ist 
nun erreicht, so d~ die Unterstützung der Initiative entfal
len kann. 
Der vorgeschlagene Artikel 24octies zeigt wenig föderalisti• 
sches Verständnis.· Es geht nun aber nicht an, bisherige 
Fehlleistungen vor allem Kantonen und Gemeinden anzula
sten. Die Verbetonierungen, Asphaltierungen, Trockenle
gungen und naturstörenden Gewässerkorrektionen, wie 
man sie namentlich im Mittelland antrifft, beruhen zu einem 
schönen Tell auf der Subventionspraxis des Bundes, auch 
auf dem Mangel an Arbeitskräften, weicher nach einfachem 
Unterhalt ruft. 
Beim Restwasser bestimmt bereits Artikel 22 des geltenden 
Wasserrechtsgesetzes, Naturschönheiten seien zu schonen 
_und wo das allgemeine Interesse an ihnen übewiege, unge- · 
schmälert zu erhalten. Alle Projekte ausser den Mikrower-. 
ken sind dem Bund zu unterbreiten. Vorwürfe wegen unge
nügenden oder teils gar fehlendem Aestwasser treffen 
daher auch den Bund. Doch sei darüber nicht mehr gestrit
ten, denn allgemein war eben lange Zeit die Sensibilität für 
jene Werte sowie für Fauna und Flora weniger entwickelt als 
heute. 
Die Umkehr, das dürfen wir auch feststellen, begann bei den 
Kantonen. So legten uns die Bergkantone ein Expose über 
•ihre Praxis vor, welches zeigt, dass sie sich des Problemes 

, bewusst sind und schon jetzt über die vorgesehenen Minima 
hinausgehen, aber bisweilen auch flexibler sein wollen, um 
zwischen den verschiedenartigen Ansprüchen möglichst 
ausgewogene Lösungen zu erzielen. In Zerrnatt wurde das • 
seinerzeit der Kommission über den · später abgelehnten 
Dringlichen Bundesbeschluss in natura demonstriert. Ich 
bedauere, dass für das heutige Geschäft eine neue Kommis
sion mit teilweise andern Mltgliedem bestimmt worden war. 
Wohl gibt es bei den entscheidenden Behörden gelegentlich 
Interessenkonflikte; aber dies sind zumeist so.lche im Rah
men sich widersprechender, allgemeiner öffentlicher 
Belange. Sind die Initianten und ihre Organisationen stets 
vor Interessenkonflikten gefeit? Wohl kaum, nur dass sich 
bei diesen dann leicht Ideales und Eigennütziges vermen• 
gen dürfte. 

25-S 

Noch drei Hinweise zur Initiative: 
Wenn neues Verfassungsrecht bisheriges aufheben soll, 
wird letzteres· entsprechend geändert. Obwöhl auch die 
Botschaft darauf hinweist, dass zwischen dem geltenden 
Artikel 24bis und dem vorgeschlagenen Artikel 24octies 
Widersprüche vorhanden sind, sehen die Initianten von 
einer entsprechenden Aenderung bei Artikel 24bis ab. D.ie 
Widersprüche in der Verfassung bleiben somit bestehen. 
Wie würden sich da bei Annahme der Initiative die sich 
einander entgegenlaufenden Bestimmungen vollziehen las
sen? Entstünde nicht eine Situation, die man auf dem 
gewohnten rechtsstaatlichen Weg nur schwierig meistem 
könnte? Nach den Darlegungen in der Botschaft fragt es 
sich, ob die Initiative überhaupt zulässig ist. Die Kommission 
sprach sich aber einstimmig für Zulässigkeit aus. 

, in einem erläuternden Berict)t der Initianten zu ihrer Initia
tive heisst es bezüglich Absatz 5 von Artikel 24octies: «Der 
Schutz von Wies- und Weideland. von kleinen privaten 
Gebäuc:ten und dergleichen dürfte nur noch in Ausnahmefäl
len grössere Gewässerverbauungen rechtfertigen.» Würde 
das nicht namentlich im Berggebiet zu einer Bedrohung von 
Kulturland führen, welches wir in andern Erlassen bis jetzt 
zu schützen versuchten? 
Femer kritisieren nach der Botschaft die Initianten Schutz
mauem gegen Hochwasser, welche nur alle fünfzig oder 
hundert Jahre auftreten.· Drittens wird schliesslich die 
Energieerzeugung aus Wasserkraft recht eigentlich ins 

. Abseits geschoben. Die Energie war und ist der Sauerstoff 
oder - wenn Sie wollen - das Blut der Industrie und damit 
des Werkplatzes Schweiz. Das gilt infolge der Elektronik je 
länger je mehr auch für den tertiären Sektor. Unsere Politik 
wlli aber hievon oft kaum mehr genügend Kenntnis nehmen. 
Ich erinnef!3 an die Schwierigkeiten mit der Kernenergie, 
und nun scheint auch ein Angriff auf die hydraulische 
Energie, _d. h. die aus der Wasserkraft erzeugte, bevorzuste
hen. Vermehrtes Ausweichen auf fossile Brennstoffe sollten 
_gerade die Initianten ablehnen. Die sogenannten Alternativ
energien darf man nicht überschätzen, und sie werden teuer 
sein .• Sparen allein bringt auch nicht genügend vorwärts. 
Vorgehendes sollten wir übrigens auch bei der Revision des 
Gewässerschutzgesetzes beachten. 
In der Kommission - und kürzlich in der Presse - wurde 
darauf hingewiesen, auch prominente bürgerliche Politiker 
seien der Initiative zu Gevatter gestanden. Wieweit sie die
selbe heute noch befürworten, weiss ich nicht. Von etwas 
bin ich jedoch überzeugt: Wenn dauernd nach günstigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerufen wird, so 
steht eine sichere und preisgünstige Energieversorgung an 
vorderster Stelle, und dazu gehört vor al.lem auch die 
hydraulische Energie. · ' 
Dies Ist um so bedeutsamer, je mehr wir einem einheitlichen 
europäischen Markt gegenüberstehen werden. Nicht nur 
dasl Der Erfolg unserer diesbezüglichen Verhandlungen mit 
der Europäisch~n Gemeinschaft hängt in starkem Masse 
davon ab, ob wir als wichtiger Partner gelten. Hieran bekä
men die Staaten der Gemeinschaft Zweifel, wenn wir uns 
das Experiment dieser Initiative leisten sollten. 
Ihre Kommission beantragt mi~ 9 gegen 1 Stimme bei einer 
Enthaltung, Volk und Stäaden die Verwerfung der initiative 
zu empfehlen. Es liegt ein- Minderheitsantrag vor, der 
Annahme der Initiative empfiehlt. 
Bei der Vorlage zur Revision des B1s1ndesgesetzes über den 
Schutz der Gewässer- nachfolgend kurz Vorlage genannt
kann ich mich etwas kürzer halten, da ich mich hier nicht 
näher mit Dingen befassen möchte, welche meines Erach
tens besser später in der Detailberatung behandelt werden. 
Wie eingangs gesagt, stützt sich die Vorlage auf Artikel-
24bis der Bundesverfassung. Gemäss Ingress zu Absatz.1, 
der auch für Absatz 2 gilt, stellt der Bund zur haushälteri
schen Nutzung und zum Schutz der Wasservorkommen 
sowie zur Abwehr schädigender Einwirkungen des Wmisers 
in Berücksichtigung der gesamten Wasserwirtschaft im 
Gesamtinteresse liegende Grundsätze oder Bestimmungen 
auf. Insbesondere nennt der Verfassungsartikel als Nutzung 
die Trinkwasserversorgung, die Energieerzeugung und 
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Kühlzwecke. Zum Schutz der Gewässer erlässt der Bund 
Bestimmungen gegen die Verunreinigung und zur Siche
rung angemessener Restwassermengen, zur Abwehr schä
digender Einwirkungen erlässt er Bestimmungen über die 
Wasserbaupolizei. 
Wenn es auch nicht immer exakt zutrifft, darf doch gesagt 
werden, dass die drei Bereiche Nutzung, Schutz und Was
serbaupolizei jeweils in einem der folgenden drei Bundesge
setze geregelt werden: 
- Ueber die Nutzbarmachung der Wasserkräfte, abgekürzt 
Wasserrechtsgesetz, 
- über den Schutz der Gewässer vor Verunreinigung, abge
kürzt Gewässerschutzgesetz, 
- über die Wasserbaupolizei. 
Die Vorlage greift nun zum Teil in den Bereich der Wasser
baupolizei ein und beim Restwasser kann man sich fragen, 
ob der richtige Platz nicht im Wasserrechtsgesetz wäre. 
Des weitem hat die Vorlage Auswirkungen auf die Landwirt
schaft sowie den Natur- und Heimatschutz. Somit sind auch 
verschiedene Departemente betroffen bzw. mitbetroffen: 
bezüglich des 'Nasserrechtsgesetes das Verkehrs- und 
Energiewirtschaftsdepartement, bezüglich der Landwirt
schaft das Volkswirtschaftsdepartement und im übrigen -
vor allem beim Schutz der Gewässer vor VenJnreinlgung -
das Departement d8$,lnnem. Letzterem ist für den Bundes
rat Beh~ndlung und Vertretung der ganzen Vorlage übertra
gen worden. 
In der Kommission fragte man sich, ob nicht die erwähnten 
drei Gesetze mit dem vorliegenden Entwurf in einen einzi
gen Erlass zu verschmelzen seien. Doch fehlte die Zeit zu 
eingehender Beratung hierüber, so dass Ihnen nichts in 
diesem Sinne beantragt wird. 
Zu beachten bleibt stets, dass das Gesetz Materien regelt, 
bei welchen unterschledliche Bundeskompetenzen beste-

. hen. Letztere gehen nicht überall gleich weit. Dem Ist bei der 
Anwendung Rechnung zu tragen, aber auch in den Rechts
mittelverfahren. 
Alle drei Bereiche - Nutzung, Schutz und Wasserbaupolizei 
- stehen gleichwertig nebeneinander. Massgebend bleibt 
stets die Berücksichtigung der gesamten Wasserwirtschaft. 
Nach der Botschaft soll es dem Gesetzgeber zustehen, zwi
schen·dlesen drei Bereichen eine gewisse lnteressensabwä
gung vorzunehmen. Diese Auffassung ist jedoch nicht ver
fassungskonform. Der Gesetzgeber darf keinen Bereich vor 
den andern stellen, was übrigens die Botschaft an anderer 
Stelle auch wieder erklärt. Die Frage stand bei der Beratung 
von Artikel 24bls zur Diskussion. Der Nationalrat wollte 
zunächst auch der Trinkwasserversorgung eine gewisse 
Priorität einräumen. Unser Rat lehnte das ab, da die Einheit 
bzw. Gesamtheit der Wasserwirtschaft Prioritäten aus
schliesse. Der Nationalrat übernahm hierauf den ständerätli
chen Beschluss. Ich verweise-auf das «Amtliche Bulletin» 
des Jahres 1974, Seite 324. 
Es mag mit der erwähnten Federführung des Departements 
des Innern, vielleicht auch mit gewissen personellen Wech
seln zusammenhängen, dass Botschaft und Entwurf zuwei
len vielleicht etwas allzu sehr den Stempel des Amtes für 
Umweltschutz tragen, in einer Sache, die doch auch darüber 
hinausgehende Gebiete betrifft. 
Auf Seite 14 der Botschaft heisst es:"···· stellen doch Zahl
reiche Eingriffe in unser Gewässersystem eine schwere 
Hypothek dar. Sie nicht zu vergrössem, sondern bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit abzubauen und zu mildem, 
muss das erklärte Ziel unseres künftigen Handelns sein.» 
Solche Worte sind etwas zu präzisieren, damit ihnen nicht 
ein Sinn unterstellt wird, der gegenüber der Nutzung allzu 
unfreundlich wäre und über das Ziel hinausschiessen 
würde. 
SOdann fällt auf, dass sich die Botschaft nicht eingehender 
mit den Auswirkungen der Vorlage auf die Stromerzeugung 
befasst. Die energiewirtschaftlichen Aspekte scheinen den 
Verfassern eher etwas fremd gewesen zu sein, und sie 
wollten ihnen eher ausweichen. Diese ebenfalls wichtigen 
Gesichtspunkte wurden eigentlich erst in der Kommission 
und in d.en Hearings eingebracht. Infolgedessen hat sich die 

Kommissionsmehrheit bei den Ausnahmen von den zahlen
mässigen Restwasservorschriften um ein etwas ausgewoge
neres Verhältnis zwischen den Belangen der Nutzung unp 
des Schutzes bemüht. Sie tat es aber zurückhaltend und 
ohne' der eigentlichen Substanz des bundesrätlichen Vor
schlages Abbruch zu tun. Hierüber später bei Behandlung 
der Artikel 30ft. Doch sei nicht verschwiegen, dass auch so 
die Einbussen für die Energieversorgung und namentlich 
für einzelne Werke ins Gewicht fallen werden, doch ist das 
im Interesse des Schutzes der Gewässer, der Restwasser, in 
Kauf zu nehmen. 
Unter den Mitgliedern des lnitiativkomitees befinden sich 
zahlreiche Persönlichkeiten aus der Fischerei. Das 1973 
revidierte Gesetz über die Fischerei ist allerdings den 
Fischern bereits sehr weit entgegengekommen. Die Vorl~ge 
bringt den Fischern viele neue Vorteile, wird doch der fau
"afeindlichen Verbauung der Bäche und der Trockenlegung 
der Feuchtgebiete in starkem Masse Einhalt geboten, was 
direkt und indirekt dem Aufkommen und Leben der Fische 
zugute kommt. Schlechter wird die Fischerei durch die 
Vorlage ·nirgends gestellt. Wenn den Fischern die zusätzli
chen Wünsche nicht In vollem Masse erfüllt sein sollten, so 
sind diese als Staatsbürger um Verständnis gebeten: Nie
mand darf seine eigenen Belange ungeachtet ebenfalls 
berechtigter Belange von andern unbeschränkt durch
setzen. 
Die Vorlage steht vor allem unter dem Motto «Neben dem 
bisherigen qualitativen auch quantitativen Gewässer
schutz ... Sie geht aber darüber hinaus. Sie hat auf manchen 
Strecken den Charakter eines Oekologiegesetzes. Auf Arti
kel 24bis läsSt sich das zwar nicht abstützen, auch' nicht 
bezüglich der Ufer, kaum auch auf den Umweltschutzartikel-
24septies, eher auf den Artikel über Natur- und Heimat
schutz (24septies), wie es auch die Botschaft tut. Ob der 
Ingress entsprechend zu erweitern sei, darüber sprach sich 
die Kommission nicht aus. Jedenfalls soll eine solche Unter
lassung nicht präjudizierend wirken. Von der Sache her 
befürwortet jedenfalls die Kommission den Erlass solcher 
Vorschriften. 
Probleme boten die Bestimmungen über die Landwirtschaft. 
Einerseits wird betont, das Gesetz müsse anordnen, was 
dem Gewässerschutz dienlich sei und dürfe keine Struktur
politik betreiben, anderseits kann einseitige Ausrichtung auf 
den Gewässerschutz Strukturveränderungen auslösen, die 
aus allgemeinen Gesichtspunkten diskutabel sind. __ 
Die Lösungen müssen wohl u. a. aus der Erkenntnis gefun
den werden, dass die Verhältnisse in den einzelnen Landes
gegenden oft zu unterschiedlich sind, als dass sie sich 
immer in ein einheitliches Schema bringen lassen. 
Hinzuweisen ist schliesslich auf die Anträge von Kollegin 
Bührer und Kollege Jagmetti (der zweite wurde ausgeteilt), 
welche eine Abgeltung bei Konzessionsverzicht im Falle 
schützenswerter Landschaften vorsehen: der erste aus 
einem von den Kraftwerken aufzubringenden Fonds, der 
zweite aus Bundesmitteln. Obschon es sich hier um Anträge 
mit erheblicher Tragweite handelt, möchte ich mich auch 
dazu erst bei der Beratung von Artikel 75 äussem. 
Kürzlich las ich den Vorwurf, der Ständerat sei nurwide{Wil
lig an dieses Gesetz herangetreten. Diesen Eindruck habe 
ich nicht Meines Erachtens gab sich die Kommission alle 
Mühe, rasch vorwärtszukommen. Deswegen nahmen wir in 
Kauf, Punkte, die auch nach einer Lösung gerufen hätten, 
beiseite zu lassen oder bei Artikeln, für welche eine sorgfälti
gere Bearl::leitung angezeigt gewesen wäre, auf eine solche 
zu verzichten. Die Vorlage ist weitschlchtiger als manch 
Aussenstehender meinen mag. Wer später unsere Arbeit 
kritisiert, den bitte ich, daran zu denken, dass wir alles daran 
setzten, um in dieser Session vor das Plenum zu gelangen. 
Auch namens der Kommission danke ich dem Departe
mentsvorsteher und der Verwaltung für deren Bemühungen 
und wertvolle Hilfe. · 
Die Kommission beantrl'lgt eil"stimrnig Eintreten. Der ihnen 
unterbreiteten Vorlage stimmte sie mit 7 zu 1 Stimme bei 
drei Enthaltungen zu. 
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Betreffend Reihenfolge Initiative und, Gesetzesrevision 
tttaben wir bereits beschlossen. Bei der Verlängerung der 
Beratungsfrist beantragt die Kommission Zustimmung. 

M, Clvadlnl: La tres complete introduction du president de 
la commisslon me dispense d'entrer dans certains details 
que nous aurons a trancher ulterieurement. · 
La question que nous abordons est l'une des plus controver
sees sur le plan politique, et pourtant nous devons trouver 
une reponse qui puisse etre approuvee par une forte majo
rite, c'est dire la difflculte du probleme. 

· Nous sommes ici, une fois de plus, mais_ de fa<;on exem
plaire, confrontes au dualisme de l'ecologie et de l'econo
mie. Les tenants acharnes d'une nature inviolee, les 
convalncus irreductlbles d' une protection forte de I 'envi ron
nement, se heurtent aux certitudes tetues de ceux qui tien
nent a considerer les interets legitimes de l'economie, de 
ceux qui croient a la necessaire evolution des choses. 
Quand nous aurons enfln rappele que ce theme permet 
aussi aux defenseurs du fedetalisme de se mesurer. aux 
sympathisants de la·centralisatlon, nous aurons montre l'in
tensite.du debat. 

· Examinons tout d'abord la -premiere proposition, celle de 
l'lnltlative populalre «pour la sauvegarde de nos eaux». 
Deposee II y a quatre ans. eile est revetue de plus de 
175 000 signatures. Elle vise a proteger rigoureusement les 
eaux qui sont dans leur etat natural, a assainir les rivieres et 
las lacs pollues; La question centrale reslde evidemment · 
dans l'utllisation possible de·ces memes eaux a des fins 
energetiques. On propose une priorite absolue a la conser
vation naturelle du site, on exige meme un retrait contre 
im:temnlsatlon par rapport aux situations actuelles. Les dls
positions transitoires perrnettent en outre de bloquer tout 
nouvel ouvrage autorise mals non encore realise. 
Nous devons proposer au peuple et aux cantons de repous
ser vivement cette propositlon. Les consequences nefastes 
qu'elle entraineralt sont nombreuses et graves, nous n'en 
mentlonnerons que deux, qui sont a elles seules declsives. 
Premierement, nous remarquons une confuslon des compe
tences constitutionnelles entre l'artlcle 24bls actuel et celles 
que vise a introduire !'initiative sous la forme d'un nouvel 
artlcle 24octles. Mentionnons simplement que Ja dlsposition 
actuelie ne donne a la Confederatlon que la competence 
d'edi13r des prlnclpes, tandls que les cantons conservent 
leur competence legislative. La nouvelle propositlon, eile, 
fait table rase des drolts cantonaux. 
Deuxiemement. nous soulignons l'lmpossibilite d'ameliorer, 
de renover, voire meme de construire des ouvrages de 
production electrique d'une certaine efficacite. On sait 
qu'une des rares ressources energetiques renouvelables et 
indigenes reside dans notre potential hydraulique. Nous 
avons cru comprendre que l'energie nuclealre ne represen
talt pas l'avenlr souhalte partout le monde. II serait encore 
plus insense de renoncer a quelques dlzalnes de milliards 
de kwh qul sont disponibles sans que la nature en souffre. 
Nous dirons donc .tres energiquement non a !'initiative. 
Que dire du proJet de revision de la lol federaie sur la 
protection des eat.lx, qui constitue indirectement un contre
projet a cette initiative? D'abord, qu'il doit beaucoup aux 
travaux de la cornmlsslon extraparlementaire presidee par 
notre anclen collegue, M. Jean-Frant;ois Aubert. Ensuite 
qu'il va tres loin dans le sens de la protection des eaux, sans 
toutefois presenter les lourds inconvenients de la proposi
tion populalre. Certains ont voulu douter de la constitution
nalite de ce projet. Nous ne les suivrons pas sur ce terrain, 
car si Ja souverainete sur les eaux est bien du ressort des 
cantons, l'article 24, alinea 2, de la constitution precise que 
«la Confederatlon edicte des dispositions». Le legislataur 
federal est asslnement competent. Plus meme, le mandat 
qu'II a est imperatif. 
Les proposltions, de la loi permettent une certaine differen
clation qui autorise les cantons a aller plus loin ou a rester 
en dec;a des normes edictees. En commission, cette opposi
tion entre la preoccupation ecoiogique et le souci economi
que s'est manifestee a maintes reprises. Pour parler tres 

simplement, on dira qu'il y a une contradiction, une antino
mie evidente, entre la position de ceux qui exigent des 
restitutions d'eau importantes en aval des ouvrages electri
ques et ceux qui souhaitent produire le plus efficacement 
l'energie hydraulique. II noüs a d'ailleurs semble qu'on ne 
voyait pas le probleme du meme oeil a Zurich et a Glaris, a 
Säle et en Valais. 
Nous croyons a la necessite de ces debits minimaux. Tout 
sera dans la mesure, et c'est la precisement l'objet de la loi. 
Entre l'interet economique et le sou.ci ecoiogique, nous 
devons trouver un juste chemin; entre ceux qui veulent tout 
et ceux qui ne veulent rien, nous aurons a choisir la mesure. 

Jagmettl: Am 7. Dezember 1975 haben Volk und Stände mit -
grossem Mehr dem neuen Artikel 24bis der Verfassung 
zugestimmt - freilich mit einer verhältnismässig geringen 
Stimmbeteiligung von wenig mehr als 30 Prozent. 
Der Nationalrat hatte vor genau fünfzehn Jahren Eintreten 
beschlossen, und der Ständerat war nach einem eindrückli
chen Referat des damaligen Kommissionspräsidenten Hefti 
ebenfalls auf die Vorlage eingetreten. Sie sehen, wie stabil 
der Ständerat auch in der Aufgabenerfüllung ist, 
Was damals in die Verfassung kam, ·ist keine blasse Kompe
tenznorm, sondern ein Auftrag, und es gilt, diesen Auftrag 
wahrzunehmen. Es geht nicht an, dass man einen Verfas
sungsauftrag festlegt und sich dann fragt, ob wir der 
entsprechenden Bestimmung, die in der Volksabstimmung 
gutgeheissen worden ist, zum Durchbruch verhelfen wollen 
oder nicht. 
Der 1Verfassungsauftrag von 1975 ist eine Gesamtkonzep
tion. Wir hatten nicht mit allen Gesamtkonzeptionen durch
,schlagenden Erfolg, aber bei der Wasserwirtschaft ,ist es zu 
einem solchen gekommen. Die Gesamtkonzeption der Was
serwirtschaft ist aus einer Entwicklung hervorgegangen, die . 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts eingesetzt hat und dann 
konsequent Schritt für Schritt ausgebaut worden ist. Es 
waren drei grosse Phasen, die wir uns mit wenigen Stich
worten in Erinnerung rufen dürfen. Das 19. Jahrhundert hat 
sich im Wasserrecht darum bemüht, den Menschen und die 
Natur vor den Gefahren des Wassers zu schützen. Die gro11-
sen Wasserverbauungen - die mit der Unth~Korrektion 
begannen und dann an vielen Orten weitergeführt wurden -
sowie die Erosionsbekämpfung waren zentrale Anliegen ... 
Aus dieser Zeit Ist uns das Wasserbaupolizeigesetz von 1 an 
geblieben, das nun auch revidiert werden- soll. Wir stehen 
dabei vor der interessanten Situation, dass wir zwei Gesetze 
habf31'.1, die gleichzeitig vor unserem Rat liegen, neben dem 
GewässerschutzgE150tz das Wasserbaugesetz, das im Paket 
über die Aufgabenteilung vorgeschlagen wird. 
Mit der Jahrhundertwende wechselte das Schwergewicht. 
Das Aufkommen der Elektrotechnik hatte der Wasserkraft
nutzung Bedeutung verliehen. 1908 wurde aufVerfassungs
tJnd 1916 auf Gesetzesstufe die Frage bundesrechtlich gere- . 
gelt. 
Auch hier haben wir aus den Ursprüngen ein Gesetz, das 
Gesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte von 
1916, das nach wie vor in Kraft steht. Nachdem wir vor 
kurzem die Wasserzinsmaxima gehoben haben, soll nun 
dieses Gesetz gesamthaft revidiert werden, wofür bereits vor 
fünf Jahren ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt 
worden ist. . 
1953 kam der Gewässerschutz hinzu. Galt das Bemühen 
zunächst dem Schutz von Mensch und Natur vor den Gefah
ren des Wassers, dann der Nutzung des Wassers, wurde 
Mitte unseres Jahrhunderts der Schutz des Wassers vor den 
Menschen zum Anliegen. Und auch dieses fand in Verfas
sung und Gesetz seinen Niederschlag. Hier _haben wir kein 
Gesetz mehr·aus del(l Ursprüngen, denn das Gesetz von 
1955 ist schon 1971 ersetzt worden und soll nun wiederum 
abgelöst werden. Es scheint, dass die Halbwertszeit von 
Bestimmungen im Wasserrecht zunehmend abnimmt. 
Wenn wir die heutige Situation betrachten und uns an den 
Verfassungsauftrag erinnern, stellen wir fest, dass diese 
Gesamtkonzeption nach wie vor von Bedeutung ist.'Es ist 
nicht so, dass die früheren Anliegen unbedeutend geworden 
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sind. Der Schutz von Mensch und Natur vor den Gefahren 
des Wassers bleibt ein Anliegen. Wenn es efner Illustration 
bedurft hätte, haben wir sie mit eindrücklicher Gewalt im 
Sommer 1987 erlebt. · 
Die Nutzung der Wasserkraft bleibt auch ein gewichtiges 
Anliegen, stammen doch 12 Prozent unseres Endenergie
verbrauchs aus dieser Quelle, aus der wichtigsten einheimi
schen Energieressource. 
Heute steht der Gewässerschutz im Zentrum der Debatte. 
Die Bedeutung dieses Anliegens anerkennen wir zweifellos 
alle. Wir sind mit zwei Anträgen konfrontiert. Mit einer Ver
fassungsinitiative, auf die ich nur kurz eintreten möchte, und 
mit einem Gesetz. 
Wenn wir uns überlegen, ob wir eine neue Verfassungsvor
schrift brauchen, würde ich mit Nein antworten, denn die 
Bemühungen, die sich aufdrängen, haben eine Grundlage 
Im geltenden Verfassungsrecht. Die Initiative hat denn auch 
über weite Strecken eher Gesetzescharakter. Dass sie sehr 
weit geht, haben wir schon gehört, ich möchte nicht noch 
einmal auf die Einzelheiten eintreten. Vor allem aber, und 
das ist für mich sehr bedeutsam, entfernt sie sich etwas von 
der Grundkonzeption, die in Artikel 24bis der Verfassung 
verankert ist, also von der Gesamtsicht der Probleme. Sie 
fügt sich als zusätzliche Bestimmung an. Ich meine, dass wir 
es bei der heutigen Verfassungsordnung bewenden lassen 
können, weil sie uns genügende Grundlagen für eine gute 
Lösung auch dieses zentralen Anliegens des Gewässer
schutzes gibt Voraussetzung freilich ist, dass wir beim 
Gesetz echte Lösungen für die Probleme, die sich steilen, 
suchen. Diese Lösungen betreffen zum Teil das klassisch~ 
Gewässerschutzrecht, in dem es um den qualitativen 
Gewässerschutz geht und mit dem wir seit 1955 praktische 
Erfahrungen in der Gesetzgebung haben. Das Gesetz 
entfernt sich denn auch nicht vollständig von jenen Lösun
gen, die sich im Laufe der Zeit bewährt haben, die zunächst 
auf Gesetzes- und dann auf Verordnungsstufe erarbeitet 
worden sind und ihre Feuerprobe In der Praxis bestanden 
haben. Was wir jetzt noch machen müssen - das steht also 
ausdrücklich In der Verfassung -, ist der Schutz der Rest
wassennengen. Das wird Ja auch das zentrale Diskussions
thema unserer Debatte bleiben. Da geht es nun meines 
Erachtens um die Frage, ob meine Behauptung stimmt, 'dass 
die Verfassungsgrundlage ausreicht und wir darauf ein 
Gesetz aufbauen können oder ob wir vom geltenden Verfas-

. sungsrecht abweichen müssen. Meines Erachtens reicht die 
VerfasSung, allerdings ist vorauszusetzen, dass wir in bezug 
auf den quantitativen Gewässerschutz auch wirklich Lösun
gen suchen und nicht eine Alibiregelung treffen, die das 
Problem nicht bewältigt. 
Ich bitte Sie in· diesem Sinne, auf die Vorlage für das Gesetz 
einzutreten und dann aber auch eine konsequente, dem 
Auftrag entsprechende Lösung zu suchen. 

Lauber: Im Rahmen der Debatte um einen vorgezogenen 
Bundesbeschluss hinsichtlich der Regelung von Restwas
sermengen in Fliessgewässern habe ich mich damals mit 
Entschiedenheit für eine zügige Weiterbehandlung der 
heute zur Debatte stehenden Gesetzesvorlage eingesetzt. 
Ich bin heute - mehr denn je - für einen effizienten und 
sinnvollen Gewässerschutz im Rahmen der geltenden ver~ 
fassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, basierend auf 
einer föderalistischen Lösung. 
Zuerst ein paar Worte zur Volksinitiative: Die vorgesehenen 
neuen Bestimmungen würden die bereits bestehende Ver
fassungsgrundlage teilweise ergänzen, sicher verschärfen, 
ihr teilweise aber auch widersprechen. Herr Kommissions
präsident Hefti hat darauf hingewiesen. Die Initiative räumt 
den Interessen des Gewässerschutzes bewusst den Vorrang 
ein. Andere, wichtige Interessen an den Gewässern, insbe
sondere dasjenige der Wassernutzung, werden kaum 
berücksichtigt Diese Initiative ist unnötig - Herr Jagmetti 
hat darauf hingewiesen -, weil nun auf Gesetzesstufe die 
Verfassungsbestimmungen gemäss Artikel 24bis Absatz 2 
Buchstabe a sehr einseitig zugunsten Gier Schutzinteressen 
interpretiert werden. Die Initianten haben. meiner Meinung 

nach ihre Zielsetzung erreicht und könnten eigentlich die 
Initiative zurückziehen. 
Mit der Kommissionsmehrheit schlage ich Ihnen vor, diese 
Initiative abzulehnen. . 
Jeti komme nuri zur Gesetzesrevision, und zwar befasse ich 
mich vor .allem mit dem Kernstµck dieser Vorlage: mit den 
minimalen Restwassermengen. Zuerst aber ein paar Gedan
ken zur verfassungsrechtlichen Grundlage. 
Gemäss Artikel 24bis Absatz 2 Buchstabe a der Bundesver
fassung kann der Bund unter anderem Bestimmungen über 
die Sicherung angemessener- ich unterstreiche «angemes
sener» - Restwassermengen erlassen. Dabei hat er aber 
auch nach Absatz 1 und Absatz 6 der gleichen Bestimmung 
die gesamte Wasserwirtschaft zu berücksichtigen, sowie die 
Bedürfnisse und die Entwicklungsmöglichkeiten der Was
serherkunftsgebiete und der betreffenden Kantone zu 
beachten beziehungsweise zu wahren. Zweck dieser Bun
desgesetzgebung ist sowohl für Absatz 1 als auch für 
Absatz 2 die haushälterische Nutzung und der Schutz der 
Wasservorkommen sowie die Abwahr schädigender Einwir
kungen des Wassers. Die Nutzung, insbesondere auch die 
Nutzung zur Energieerzeugung und der Schutz der Wasser
vorkommen, also qualitativer und quantitativer GewäS"Ser
schutz, sind damit als gleichwertige Ziele genannt. 
Als Konsequenz der dargestellten verfassungsrechtlichen 
Regelung ist bei der Festsetzung der Restwassermengen 
eine Interessenabwägung vorzunehmen. Die Lösung hat im 
Gesamtinteresse zu liegen. Dies wird in der Botschaft durch
aus anerkannt, doch wird der Verfassungstext im einzelnen 
so interpretiert, dass praktisch doch wieder die Schutzinter
essen bevorzugt werden. Insbesondere wird der Schluss 
gezogen, dass bereits der Gesetzgeber eine Interessenab
wägung vorzunehmen habe. Dies führt zum zweistufigen 
Konzept des Entwurfes, das darin besteht, dass der Bund 
Mindestwassermengen festlegt, die für alle Fliessgewässer 
gelten. 
Die Bergkantone betrachten dieses Konzept nach wie vor 
als nicht verfassungskonform. Die Verfassung verlangt, dass 
In jedem einzelnen Fall eine konkrete Interessenabwägung 
vorgenommen wird. Es kann durchaus sein, dass sich im 
Einzelfall bei einer Abwägung aller Interessen die Festle
gung niedrigerer Restwassermengen als sie nach der For
mel Matthey vorgesehen sind, durchaus rechtfertigen. 
Wir räumen ein, dass die Interpretation und die Auslegung 
der verfassungsrechtlichen Bestimmungen sich~r kein 
leichtes Unterfangen darstellen. Immerhin erstaunt die Tat
sache, dass die Gesetzesmaterialien und auch die Verfas
sungsmaterialien, die im Rahmen langer Parlamentsver
handlungen entstanden waren, weitgehend ausser acht 
gelassen werden. Ich möchte daran erinnern, dass die in der 
Botschaft des Bundesrates vorgeschlagene Verfassungsbe
stimmung seinerseits stark verändert aus den Beratungen in 
diesem Parlament hervorgegangen ist. Nicht nur wurde die 
Bundeskompetenz in bestimmten Sachbereichen auf eine 
grundsätzliche Zuständigkeit ~eduziert, sondern auch die 
Beachtung der Bedürfnisse und der Entwicklungsmöglich
keiten der Wasserherkunftsgebiete und der betreffenden 
Kantone und Gemeinwesen im neuen Absatz 6 klar formu
liert 
Diese parlamentarische Ergänzung, die für die Annahme der 
Verfassungsvorschrift in der Volksabstimmung sicher eine 
Rolle spielte, ist für die Interpretation aller vorausgehenden 
Absätze 1 bis 5 zu beachten. 
Ich verweise auf das «Amtliche Bulletin» der Bundesver
sammlung über die Beratungen im Ständerat vom 24. Juli 
1974, Seite 323, wo der Berichterstatter, Herr Kommissions
präsident Hefti, erklärte, dass Absatz 6 für den ganzen Ver
fassungsartikel gelte, wie in der Kommission festgestellt 
worden sei. 
Auch der damals zuständige Bundesrat Ritschard äusserte 
sich klar zur B~eutung der Bundeskompetenzen. Er führte 
dazu nämlich aus: «Es ist in diesen Beratungen immer 
unterstrichen worden, dass der Bund kein Bedürfnis hat, 
seine Kompetenzen bis zur Neige auszuschöpfen. Wir 
möchten auf diesem Gebiet nicht mehr legiferieren, als 
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unbedingt notwendig ist und soweit es die allseits anerkann
ten Ziele nicht beeinträchtigt. Es soll den Kantonen ein 
möglichst weiter, selbständiger Bereich belassen werden. 
Das ist schweizerische Staatsmaxime. Es ist ganz gut, dass 
Ihre Kommission dies in de~ Verfassung klar zum Ausdruck 
bringen wollte.» 
Im Lichte der Materialien zu diesem Artikel 24bis BV scheint 
es somit zum mindesten fraglich, ob der vorliegende Revi
sionsentwurf sich in allen Teilen im Rahmen der Verfas
sungsbestimmung bewegt. 
Noch ein paar Gedanken zur Revision des Gewässerschutz
gesetzes vor dem Hintergrund der bestehenden Bundesge
setzgebung für den Umweltschutz. 
Das seit dem 1. Januar 1985 in Kraft getretene Bundesgesetz 
über den Umweltschutz schreibt .für die meisten Neuanla
gen, welche die Umwelt belasten zurzeit-den Verordnungs
text des Bundesrates kennen wir nicht-, die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung vor. Als einer der Spre
cher der Bergkantone kann ich in der Eintretensdebatte 
noch einmal mit allem Nachdruck feststellen, dass diese für 
alle Wasserkraftwerke die erwähnten Prüfungen durchfüh
ren und - gestützt auf diese detaillierten Abklärungen - die 
im betroffenen Gewässerabschnitt aufgrund aller maS$Qe
benden Umweltschutzaspekte zu belassenen Restwass,er-
mengen festlegen. · · -
Eine sehr eindrückliche Studie mit verschiedenen Beispie
len aus den Kantonen Uri, Graubünden, Tessin und meinem 
Kanton hat dies exemplarisch belegt. 
Aus diesen Tatsachen kann der Schluss-gezogen werden, 
dass die Behauptung, die ökologischen und insbesondere 
die Restwasseraspekte würden nicht oder zu wenig beach
tet, lieute - Ich sage heute - in keiner Weise mehr zutrifft. 
Anderseits erübrigt sich auf Bundesebene eine starre Mini
mallösung, da die Abklärung im Einzelfall sichergestellt ist 
und dies eine viel zutreffendere Restwassermenge im Inter
esse des Umweltschutzes erlaubt. Es ist unmöglich, mit 
dieser Pauschallösung allen Gewässerverhältnissen gerecht 
zu werden. Deshalb sind die Mindestanforderungen, die 
sich u. a. auf die Formel Matthey stütten,,abzulehnen. Diese 
Formel wurde aufgrund von Bestandesautnahmen an 
bestimmten Gew~em empirisch erarbeitet und kann kei
neswegs alle massgebenden .Faktoren berücksichtigen und 
als allgemeingültig betrachtet werden. Wir bräuchten sonst 
keine Ausnahmebestimmungen, wie sie schon der Entwurf 
vorsieht. ' 
Noch einige energiepolitische Aspekte. Als Vertreter der 
Gebirgskantone sei mir hier die Feststellung erlaubt, dass 
mit einer Revision des Bundesgesetzes über den Schutz der 
Gewässer Energiepolitik betrieben wird, eine Politik, welche 
die aus der Wasserkraft erzeugte saubere und erneuerbare 
elektrische Energie auf empfindliche Art und Weise aufs 
Kom nimmt. Dass man mit Gewässerschutz, Raumplanung 
und Arbeitsgesetzgebung Umweltschutzpolitik betrieben 
hat, kann zur Not noch vertreten werden. Es ist aber höchst 

· bedenklich, wenn gerade aufgrund der heute bestehenden 
Energieversorgungssituation der Energieträger Elektrizität 
aus einheimischen Wasserkraftwerken mit dieser Vorlage 
derart beeinträchtigt wird. 
Offizielle Berechnungen in verschiedenen Bergkantonen 
haben ergeben, dass die geforderten Mindestrestwasser
mengen, wie sie für die heutigen Wasserkraftanlagen in 
verschiedenen Kantonen-Nachsanierung aller Restwasser
strecken - gefordert werden, eine Energieeinbusse in der 
Grössenordnung der Jahresproduktion der Kernkraftwerke 
Beznau I und Beznau II bei eirier Arbeitsauslastung von 
82 Prozent zur Folge haben. 
Die maximal erwartete Energieeinbusse im Winterhalbjahr 
wäre gleichbedeutend mit 18,5 Prozent der mittleren Pro
duktionserwartung • sämtlicher Wasserkraftanlagen oder 
26,8 Prozent der Produktionserwartung inkh.Jsive der im Bau 
befindlichen Waserkraftanlagen im :rrockenwinter oder 
65 Prozent des Elektrizitätsverbrauchs der Schweiz im 
Monat Januar 1986, Monat mit dem grössten Verbrauch. 
Die minimal zu erwartenden jährlichen Einbussen in mei
nem Kanton entsprächen vergleichsweise der mittleren Jah-

resproduktion sämtlicher zehn Stufen der geplanten Rhone-: 
kraftwerke, nahezu der mittleren Jahresproduktion der bei
den Zentralen Fionray und Riddes der Kraftwerke Mau
voisin oder 128 Prozent der mittleren Winterproduktion der 
Kraftwerke Mattmark AG. 
Die maximal erwartete Energieeinbusse im Winterhalbjahr 
wäre gleichbedeutend mit 17,7 Prozent der mittleren Pro
duktionserwartung sämtlicher Wasserkraftanlagen im Kan
ton Waliis oder ·25,6 Prozent der Produktionserwa~ung 
sämtlicher Wasserkraftanlagen im Kanton Wallis im Trok- , 
kenwinter. 
Von den Einnahmeneinbussen des .Kantons und der 
Gemeinden aus Wasserzinsen und Wasserkraftsteuern 
durch die zusätzlichen Restwassermengen ist noch nicht 
die Rede gewesen oder nur am Rande. Das Berggebiet 
würde einmal mehr auch die finanziellen Auswirkungen sehr 
schwer zu spüren bekommen. , 
ich komme zu den Schlussfolgerungen: Grundsätzlich ist 
der Sprechende - ich war es auch in der Kommission - für 
Eintreten auf die vorliegende Gesetzesnovelle, weil ich von 
einem ausgewogenen und effizienten quantitativen und 
qualitativen Gewässerschutz überzeugt bin. Wir haben in 
unserer eigenen Gemeinde bewiesen, dass das möglich ist, 
und zwar schon vor 30 Jahren. Ich lehne aber grundsätzlich 
die vorgeschlagene Zweistufenlösung ab. Der Inhalt der 
sogenannten Mindestanforderungen ~ann als Richtwert im 
Rahmen einer echten, durch die Bundesgesetzgebung 
ohnehin vorgeschriebenen Interessenabwägung betrachtet 
werden. 
Die Bergkantone sind nicht gegen eine bundesrechtliche 
Restwasserregelung eingestellt. Sie legen jedoch Gewicht 
darauf, dass die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingun
gen strikte eingehalten ·werden und dass den Anliegen einer 
genügenden Energieversorgung das ihnen gebührende 
Gewicht eingeräumt wird. 
In diesem Sinne befürworte ich eine Lösung, bei der die 
Restwasserauflagen aufg~nd einer Interessenabwägung im 
Einzelfall erlassen werden. Die Auffassung, wonach eine 
solche Lösung den Verfassungsauftrag nicht voll erfüllt, 
teilen Wir nicht. Es soll deshalb auf den Erlass von Mindest
vorschriften verzichtet werden. 

M. Je1m1n1:· Partageant l'avis du Conseil federal quant a 
l'initiative, je voteral i'entree an matiere, tout en souhaitant 
que le projet de loi puisse sortir des deliberations, amellore 
par rapport a la Version proposee. Je suis egaiement 
convaincu que ies eaux, en tant qua composantes essen
tielles de l'environnement, comme l'air, ia terre, la faune et la 
fiore, doivent ätre considerees dans l'ensemble du patri
molne qui nous appartient, donc res. communium non pas 
res nu/llus et leur usage doit ätre oriente au profit de la 
popuiation tout entiere. Les ressources naturelles, notam
•rnent' celles qui sont renouvelables doivent ätre sauvegar
dees, afin qu'elles puissent ätre utiles aux generatlons pre
sentes et futures. II taut en tout cas maintenir la capacite 
qu'a la terre de les produire et, pour autant que possible, de 
planifier et organiser leur usage. Dans cet ordre d'idees, on 
peut donc conclure qu'il ne faut pas accorder deiiberement 
la priorite a ia protection des eaux dans le sens propose par 
l'initlative et negllger d'autres interäts importants, comme 
leur utllisatlon. 
Tout en reconnaissant les aspects positifs de !'initiative et 
l'effet stimuiant qu'eile a exerce et qu:elle exerce sur l'elabo
ration d'une reglementatlon nouveile, 9ompiete et efficace, 
on ne peut i'accepter teile qu'elle en raison de desequilibre 
qu'elle pourrait appcirter dans une articulation complete des 
normes destinees a sauvegarder le patrimoine hydrologique 
par rapport a l'ensembie de. la protection de l'environne-
ment. , · 
II faut toutefois reconnaitre la necessite d'une revision totale 
de la leglslatlon en vigueur sur, la protection des eaux contre 
la pollution pour repondre concretement aux nouveaux 
principes constitutionneis de l'article 24bis. La protection 
qualitative des eaux, comme proposee dans les lignes gene
raies du projet qui nous est soumis, repond aux exigences et 
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son applicatlon est tout a fait realisable. Elle tient campte ökologischen Ausgleich entlang von Bachläufen sicherzu-
des experiences recentes quant aux risques qui menacent la stellen. 
qualite des eaux, eile prevoit une certair,e flexibilite dans · Obwohl die politisch brisante Frage sich auf die Restwasser-
l'application et confere aux cantons une responsabilite problematik bezieht, enthält das Gesetz andere, sehr wich-
accrue, assortie d'une marge de manoeuvre suffisante. Les tige Schutzbestimmungen. Ich denke dabei an die Auflagen 
prives sont egalement concernes dans l'accomplissement für die Landwirtschaft, für die Bodenbewirtschaftung und an 
de cetta täche seit par leur participation a la realisation du die Verhinderung anderer nachteiliger Einwirkungen auf die 
reseau de protection, seit par les mesures encourues pour Gewässer, wie sie im dritten Kapitel aufgeführt sind. 
les dommages dont ils sont responsables. Le probleme de la Was in den letzten Jahrzehnten durch die künstlichen pflan-
protectlon quantitative des eaux merite aussi d'etre resolu a zen- und tierfeindlichen Bachverbauungen und vor allem 
l'occasion de la revision generale. Toutefois, la far;on qui durch das Eindolen von Bächen an landschaftlichem 
nous est proposee ici n'est pas tout a fait satisfi:lisante. En Gestaltsverlust hingenommen werden musste, ist gravie-
effet, on ne tlent pas assez compte des particularites regio- rend. Hans Weiss schreibt darüber eindrücklich in seinem 
nales et on ~leve aux cantons la competence d'intervenir Buch: uDie unteilbare Landschaft». 
de ritaniere appropriee; on oublie les efforts accomplis par Das Gewässerschutzgesetz signalisiert ein neues Naturver-
1as· autorites cantonales, et qu'elles continuent a accomplir, ständnis. Wie diesas Gesetz schon als Entwurf seine Wlr-
donnant la preuve d'une sensibilisation accrue, qui repond kung entfaltet, mag· zum Schluss an einem Beispiel gezeigt 
d'ailleurs aux exigencas manifestees a tous les niveaux de la werden: 
populatlon et das groupas con_cernes. Die 70 Jahre alte Reuss-Verbauung entlang der Grenze des 
Les buts de la protection des eaux et de l'environnement Kantons Zug muss saniert werden. Es handelt sich um ein 
dont tout le 111onde reconnait l'importance et l'urgence Betonwerk mit dem AtJssehen eines Kanals. In einer 
peuvent et doivent etre atteints sans c9mpromettre d'autres Motionsbeantwortung betreffend Flussanierung. der Reuss 
equllibres concernant, en particulier, leur utilisation et ce, schreibt der Regierungsrat unter anderem: «Bei dieser Gele-
dans l'interet et au profit de toute la collectivite. genheit sollen nicht nur die wasserbaulichen Aspekte über-
Je suis heureux que !~ dispositions concernant les subven- prüft und verbessert werden, sondern auch alle landschafts-
tlons accordees pour la _realisation des collecteurs pril'ici- und naturschützerischen Belange. Das Ziel ist ein verstärk-
paux ont ete modifiees par rapport au projet. C'est un signe ter Hochwasserschutz und eine möglichst naturnahe Erho-
de sagesse et de solidarite dont la commission a fait preuve. lungslandschaft. In dlaser Reihenfolge, aber mit grösstmög-
l='our terminer j'aimerais poser deux questlons. Tout lichem gemeinsamem Nenner.» · 
d'abord, la revlsion totale de la legislatlon en vigueur va Auch hier wirkt das Modell des Gleichgewichts zwischen 
entrainer une revision totale a l'echelon cantonal.11 est donc .. Verbauung und Landschaftsschutz auf die Planung ein. 
important ·que, a cöte de la loi, les ordonnances soient Wenn ein Programmpunkt der Sanierung lautet: «Mehr 
elaborees sans retaird, afin que les cantons puissent se baser Natürlichkeit an der Reuss durch den Abbau der Betonver
sur une legislatlon complete. Cette preoccupatlon est-elle bauung sowie Verzicht auf jegliche Düngung und möglichst 
partagee par le Conseil federal? Deuxiemement, le patri- freier Pflanzenwuchs zwischen dem Reussdamm und dem 
moine hydraullque n'est pas une affaire regionale ou natio- Wasserlauf», so wird l:lier bereits das neue Gewässerschutz-
nale, mais s'identifie de plus dans un contexte international. gesetz antizipiert. 
II me parait donc necessaire que les buts et les principes Ich bin selbstverständlich für Eintreten. 
contenus dans notre droit interne soient conr;us en vue de 
pouvoir repondre aux buts et aux prlncipes du droit Interna-. 
tlonal, en tenant compte des accords en vigueur et ceux qui 
pourront etre conclus ä l'avenir. En conslderant les pro-

-- grammes elabores et les Intentions manifestees par les 
autres pays, principalemenmt les pays llmitrophes, je m'in
terroge pour savoir si ces questions sont suffisamment 
envisagees par le Conseil federal. 

lten: Ich möchte beim Eintreten nur eine kurze allgemeine 
Würdigung des Gewässerschutzgesetzes machen. Ich 
gestatte mir dann in der Detailberatung, noch auf zwei, drei 
Punkte einzugehen. 
Wir haben es mit einem guten und modernen Gesetz zu tun, 
das zukünftig einen starken Schutz des Gewässers garan
tiert. Wenn wir die Absicht des Gesetzes etwas genauer 
analysieren, bemerken wir, dass dahinter der Gedanke des 
Gleichgewichts zwischen Mensch und Natur, zwischen den 
Nu~ungswerten der Gewässer und den Schutzwerten steht. 
Dieses Gleichgewicht Ist in den letzten Jahrzehnten durch 
einseitige Eingriffe des Menschen in Bäche und Flüsse stark 
gestört worden. Man nahm zuwenig Rücksicht' auf die 
Naturnähe und die Landschaftsgestalt. Den Flüssen und 
Bächen wurde durch harte Eingriffe weitherum ihre natürli• 
che Schönheit genommen, so dass umsi.chtige Landschafts
schützer von einem Gestaltsverlust der Landschaft spre
chen. Natürliche Gewässer sind nicht nur als Lebensräume 

. von Tieren und Pflanzen von grosser Bedeutung, sondern 
auch als Landschaftselement. Das Gesetz geht vom Gedan
kenmodell der Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit .von 
Umweltwerten und Nutzungswerten aus und bildet eine gute 
Basis für die sorgfältige Abwägung aller Massnahmen und 
Eingriffe in den Berflich d~r G'¼wässer und deren Land
schaft. 
Das Gesetz enthält die Vorschriften, die es den Behörden 
gestatten, als Anwalt der Natur aufzutreten und etwa den 

Seiler: Kollege Lauber hat vom Kernstück „ Restwassermen
gen» gesprochen. Ich möchte ein zweites Kernstück erwäh
nen: die sogenannte landwlrtschattftche Strukturpolitik, die 
in diesem Gewässerschutzgesetz vorgezeichnet ist. Aus der 
Sicht der Landwirtschaft ist nämlich die F_rage der Begren
zung der Düngergrossvieheinheit je Flächenein!:teit von 
grosser Tragweite. Im Artikel 14 ist festgehalten, dass auf 
eine Hektar Nutzfläche Dünger von höchstens drei Gross
viehelnheiten ausgebracht werden darf. Von diaser Mass
nahme sind gesamtschweizerisch etwa 20 000 Landwirt
schaftsbetriebe betroffen, das sind direkt oder indirekt etwa 
17 Prozent aller Betriebe. 
Die geltende Wegleitung aus dem Jahre 1979, ergänzt 1987, 
die heute noch für den Gewässerschutz in der Landwirt
schaft Gültigkeit hat, erlaubt Grenzwerte, z. B. im Futterbau
gebiet, bis maximal vier Düngergrossvieheinheiten pro 
Hektar. 
Das revidierte Gewässerschutzgesetz sieht nun eine Reduk
tion auf maximal drei Grossvieheinheiten vor. Betroffen sind 
vor allem Kleinbet.riebe und klelnflächige Betriebe. Drei Vier
tel davon werden höchstens etwa zwei Hektaren Land be
wirtschaften. 
Es sind also bodenunabhängige Betriebe, die betroffen sind, 
und Betriebe, die in der Regel einen grossen Teil des Fut
ters, das sie benötigen, zukaufen. 
Wegen der Konzentration besonders der Schweineproduk-. 
tlon auf fremder Futterbasis in bestimmten Landesgegen
den wirkt sich die Gewässerbelastung doch regional sehr 
unterschiedlich aus. Bekannt geworden sind die Probleme 
vor allem im Gebiet des Sempachersees. Dort stellt dieser 
Umstand den Gewässerschutz im Kanton Luzern vor ein 
schwierig zu lösendes Problem. 
Ich stimme der Begrenzung auf maximal drei Düngergross
vieheinheiten zu, um dem Ueberdüngungsproblem · der 
Gewässer verstärkt entgegenzuwirken. Ich bin mir dabei 
bewusst, dass diese rigorose Einschr~nkung für die betrof-
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firnen Betriebe je nach Verhältnissen mehr oder weniger 
massive wirtschaftliche Folgen haben wird. Es ist auch 
bekannt, dass bis vor geraumer Zeit die sogenannte «innere 
Aufstockung» als das Patentrezept zur Lösung des Einkom
mensproblems in der Landwirtschaft betrachtet worden ist. 
Inzwischen hat sich das Blatt aus Gründen der Umwelt- und 
auch der Marktstörungen gewendet. Viele dieser Betriebe 
sehen sich wegen der Begrenzung des Tierbesatzes auf 
höchstens drei Düngergrossvielieinheiten je Hektar der 
Gefahr eines akuten Abbaus und einer existenziellen Not
lage ausgesetzt. Produktlonsalternativen oder die Möglich
keit, mittels Abnahmeverträgen ihren Hofdünger auf Fremd
betrieben loszuwerden, sind kaum vorhanden, weil die mei
sten mit Tieren überbelegten Betriebe in Gebieten mit hoher 
Viehdichte liegen. 
Damit der Abbau von Tierbeständen oder gar die Stillegung 
von-Betrieben aus Gewässerschutzgründen überhaupt voll
zogen werden kann - und um spezielle Härtefälle zu lindern 
-, muss die Möglichkeit geschaffen werden, unter bestimm
ten Voraussetzungen finanzielle Beihilfen an überbelegte 
Betriebe auszurichten. Andernfalls lässt sich in einzelnen 
Kantonen der Besta:ndesabbau praktisch nicht oder nur sehr 
schwer durchführen und kaum in dem Zeitraum bewältigen, 
der nötig wäre, um möglichst bald eine Verbesserung im 
Gewässerschutz herbeizuführen. 
Ich bin für Eintreten auf eile Vorlage und werde ihr zustim
men und.bitte Sie, den Mehrheitsanträgen zu folgen. 

Frau BQhrer: Namens der Kommissionsminderheit bean
trage-Ich Ihnen, die Initiative anzunehmen. Es ist nicht ganz 
leicht, für diese Initiative hier zu sprechen; ist sie doch von 
vfelen Vorrednern in eine sehr dunkle Ecke gestellt worden, 
ich möchte fast sagen in die Ecke der Extremisten. Ich bin 
Herrn Kollege lten sehr dankbar, dass er aus dem Gewässer
schutzgesetz jene Aspekte und Gewichte hervorgehoben 
hat. die auch den Initianten am Herzen liegen und die bei 
ihnen imVordergrund stehen. 
Die Initiative unterscheidet zwischen natürlichen, naturna
hen und stark belasteten Gewässern. Es ist wichtig, sich 
diese Kategorien vor Augen zu .halten. 
Als natürliche Gewässer gelten jene Fllessgewässer und 
Seen. bei denen keine oder nur vereinzelte Eingriffe vorge
nommen wurden. Die verbliebenen natürlichen Bäche, 
Flüsse und Fllessgewässerstrecken, auch nährstoffarme 
Kleinseen in den Alpen z. B., sollen im natilrlichen Zustand 
belassen werden; auf sie soll sich ein Schutz beziehen, der 
sehr weit geht. Diese natürlichen Gewässer bilden heute 
höchstens noch einen Anteil von zwischen 8 und 14 Pro
zent Die Schätzungen gehen da etwas auseinander. 

· Beeinträchtigungen dieser schützenswerten Objekte dürfen 
nur zugelassen werden, sofern übergeordnete Interessen 
dies zwingend erfordern. Rein wirtschaftlfche Interessen 
haben sich bei diesen natürlichen Gewässern dem Schutz
ziel unterzuordnen. Ausnahmebewilligungen sind selbstver
ständlich dann zu erteilen, wenn Naturereignisse - Hoch
wasser, Rutschungen usw. - Leben und Gesundheit von 
Menschen gefährden. Ebenso müssen selbstverständlich 
auch die Anlagen der Landesverteidigung geduldet werden, 
sofern sie auf den Standort, der diese Gewässer beeinträch-
tigen würde, absolut angewiesen sind. , 
Die naturnahen Gewässer, also die z:Weite Kategorie, weisen 
zwar in der Reget ~ine mehr oder weniger .grosse Zahl von 
Eingriffen auf, doch sind sie so ausgeführt worden, dass das 
betreffende Gewässer seinen·ehematigen Charakter in öko
logischer und landschaftlicher Hinsicht einigermassen 
bewahren konnte. Als naturnah kann man unter Umständen 
auch künstlich geschaffene Gewässer bezeichnen, denn 
auch sie können zahlreiche Biotope für Wasservogelfauna 
sowie andere Tier- und Pflanzenarten aufweisen und bieten. 
Aufgrund ihres ökologischen und landschaftlichen Wertes 
nehmen auch solche Gewässer einen 1hohen Rang ein und 
verdienen Schutz, wenn auch nicht denselben absoluten 
Schutz wie die erste Kategorie. . 
Da naturnahe Gewässer noch in grösserer Zahl vorkommen, 
ist es nicht möglich, Eingriffe auszuschliessen. Neben dem 
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Schutz des menschlichen Lebens und den Anliegen der. 
Landesverteidigung müssen auch andere gewichtige öffent~ ' 
liehe und private Interessen angemessen berücksichtigt 
werden. loh lege Wert parauf, dies hier zu betonen. Nur 
sollten und müssen die Eingriffe schonend ausgeführt wer
den. Unter dieser Voraussetzung können bei .diesen natur
nahen Gewässern auch Wasserkraftwerke und andere Was
sernutzungsanlagen in Frage kommen. 
Nun zur dritten Kategorie: Die meisten Fliessgewässer und 
Seen, vor allem in stark besiedelten und genutzten Gebieten 
im Mittelland, fallen in die Kategorie der belasteten oder 
stark belasteten Gewässer. Die Sanierung dieser unbefriedi
genden Verhältnisse wird deshalb eine' grosse, zentrale Auf
gabe sein, wenngleich man sehen muss, dass es eine lang
fristige Aufgabe sein wird. Die Sanierungskosten müssen -
auch das eine Selbstverständlichkeit auch für die Initianten 
- wirtschaftlich und finanziell tragbaF sein; Unsinn fordern 
die Initianten also nicht. Fliessgewässer in besiedeltem 
Gebiet, die aus wasserpolizeilichen Gründen stark beein
trächtigt worden sind, können nur in seltenen Fällen mit 
vertretbarem Aufwand in naturnahe Gewässer zurückver
wandelt werden_. Diese Vorbehalte ergeben sich übrigens 
auch aus .dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit, der 
selbstverständlich auch hier gilt. Das anerkennen auch die 
Initianten. 
Besonderes Gewicht bei den Sanierungen sehen die Initian
ten dort, wo es um die Sicherstellung der freien Fischwan
derung sowie der natürlichen Fortpflanzung der Tiere geht, 
d. h. wenn es sich um Anliegen handelt, die aus ökologi
scher Sicht ein ganz besonderes Gewicht haben. Es ist nicht 
von ungefähr, dass an vorderster Stelle bei den Initianten die 
Fischer anzutreffen sind, die offensichtlich mit den beste
henden Verhältnissen nicht zufrieden sind. Für die Durch
führung von Sanierungsmassnahmen - auch das eine 
Selbstverständlichkeit- sind angemessene Fristen vorzuse
hen. Es wird häufig nötig sein abzuwarten, bis bestehende 
Anlagen aus technischen Gründen überholt werden, und bei 
solchen Gelegenheiten kann dann gleichzeitig die ökologi
sche Sanierung an die Hand genommen werden. 
Die Vorschrift, dass Eingriffe in Gewässer und ihre Uferbe
reiche schonend durchzuführen und auf das unerlässlich 
Nötige zu beschränken seien, ,bezieht sich sowohl auf die 
natürlichen als auch auf die naturnahen und die stark bela
steten Gewässer. Diese Vorschrift Ist nicht überflüssig. Die 
Erfahrungen, gerade bei den Hochwasserschutzbauten aus 
den letzten zehn oder zwanzig Jahren, haben gezeigt,-dass 
hier oft ein unnötiger Perfektionismus betrieben wird, der in 
keinem Verhältnis mehr steht zu der sachlichen l"Jotwendig
kelt. 
Wasserbaupolizeiliche Eingriffe dürfen sowohl in natürli
· Chen als auch in naturnahen und stark belasteten Gewäs
sern dann vorgenommen werden, wenn das Leben und die 
Gesundheit der Menschen oder andere wichtige Güter auf 
dem Spiele stehen - auch das eine Selbstverständliclikeit. 
Die Initianten sind nicht nur Idealisten, sie sind auch Rea/i• 
sten. Sie wissen, dass sich bei bestehenden Anlagen ausrei
chende Re~assermengen nur dann durchsetzen lassen, 
wenn die Entschädigungsfrage.rechtlich einwandfrei gelöst 
wird und für die öffentliche Hand keine unzumutbare finan
zielle Belastung resultiert. In jenen Fällen, , in denen der 
Tatbestand der materiellen Enteignung erfüllt ist, SCi>llen die 
entschädigungspflichtigen Gemeinwesen auf einen Fonds 
zurückgreifen können, der von den Betreibern der Wasser
kraftwerke zu äufnen ist. Sinn dieser Bestimmung ist es, die 
Kosten der Umweltschutzmassnahmen nicht der öffentli
chen Hand, sondern letzten Endes dem Stromkonsumenten 
zu belasten. 
Die Uebergangsb,estimmungen schliesslich möchten 
gewährleisten, d~die Initiative innert nützlicher Frist zum 
Tragen kommt, dass sie wirksam wird, und zwar so schnell 
wie möglich. Soviel zu den Zielen und Absichten der Initia
tive. 
Der Bundesrat anerkennt in seiner Botschaft die Zielrich
tung grundsätzlich als richtig. Er ist auch mit den Initianten 
der Meinung, dass die vorhandenen ,gesetzlichen Grundla-
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gen nicht ausreichen, um die Gewässer umfassend zu 
schützen. Der Bundesrat bemängelt jedoch, dass die Initia
tive den Interessen des Gewässerschutzes gegenüber Nut
zungsinteressen eine Vorrangstellung einräumt Der Vor
wurf ist in dieser pauschalisierenden Form nicht ganz rich
tig. Zwar will die Initiative die natürlichen Gewässer und 
Gewässerstrecken umfassend schützen. Bedenkt man aber, 
dass mir noch zwischen 8 und 14 Prozent unserer Gewässer 
im ursprünglichen Zustand verblieben sind, so erkennt man, 
dass sich dieser umfassende Schutz nur auf einen sehr 
kleinen Teil der schweizerischen Fliessgewässer bezieht. 
Bereits bei den naturnahen Gewässerstrecken, die etwa 
zwischen 10 und vielleicht 17 Prozent des schweizerischen 
Gewässernetzes ausmachen, sind örtlich beschränkte Ein
griffe und Nutzungen unter gewissen Voraussetzungen 
möglich. Die Bestimmungen der Initiative schliessen also 
Nutzungen und sonstige Eingriffe in Gewässer keineswegs 
aus, so.dass der Vorwurf, das Volksbegehren verfolge ein
seitige Schutzinteressen, nicht zutrifft. 
Ich darf hier vielleicht eine Bemerkung zu den energiepoliti
schen Gesichtspunkten anbringen, die verschiedentlich 
angeführt wurden. Man hätte einige Voten so auslegen 
können - vielleicht waren sie sogar so gemeint-. dass wir 
uns einen Landschaftsschutz, eine intakte Landschaft und 
genügende Restwassermengen eigentlich Q,ar nicht leisten 
können. Dazu ist zu· sagen, dass sowohl die Pflicht zu 
Landschaftsschutz wie auch die Erhaltung angemessener 
Restwassermengen ganz eindeutig in derVerfassung veran
kert sind. Man hat bereits vor etwa zehn Jahren, als der GEK
Bericht herauskam, erkannt, dass eine weitere Energienut
zung in Umbauten, Erneuerungen und massvollen Erweite
rungen gesucht werden sollte und nicht in einem Endaus
bau der letzten Gewässer und Rinnsale. Es Ist um so weni
ger nötig, die Zitrone bis zum letzten Tropfen auszupressen, 
als die Expertengruppe Eges aufgrund ihrer Studien gese
hen hat, dass ein Energiesparpotential bei der Elektrizität 
von 30 bis 40 Prozent - im speziellen vielleicht gegen 
50 Prozent - vorhanden sei. Diese Potentiale könnten aus
genutzt werden, ohne dass eine Einbusse der Lebensquali
täfeintreten würde. Man muss auch sehen, dass der Strom
exportüberschuss seit langem auf Kosten der Landschaft 
ständig erhöht wurde. Die Exportüberschüsse belaufen sich 
heute auf 8 bis 10 Milliarden kWh pro Jahr. Wir wert;len ja in 
den nächsten Tagen Ober diese Dinge noch ausgiebig 
reden. 
Es ist auch unrichtig, wie es In der Botschaft des Bundesra
tes steht, zu sagen, dass keinerlei wasserpollzeillche Ein
griffe. möglich seien. Ich habe darauf schon hingewiesen. 
Ganz entschieden widersprechen muss ich der Auffassung 
des Bundesrates, wie sie auf Seite 39 der Botschaft zum 
Ausdruck kommt, dass der Revisionsentwurf bezüglich 
neue Stauhaltungen und Wasserentnahmen das Anliegen 
der Initiative grundsätzlich erfülle. Davon kann im Ernst 
nicht die Rede sein. Die Initiative regelt- wie der bundesrät
liche Entwurf - den quantitativen Gewässerschutz zwar 
n!cht abschliessend, aber sie formuliert ökologische Krite
rien dafür, was unter einer ausreichenden Wasserführung 
zu verstehen sei. Ich darf Ihnen das kurz vorlesen: «Als , 
ausreichend gilt die Wasserführung, wenn insbesondere die 
standortgemässen Lebensgemeinschaften von Tieren und 
Pflanzen fortbestehen können, schutzwürdige Landschaften 
oder wertvolle Landschaftselemente sowie Grundwasser
vorkommen hinsichtlich Menge und Güte nicht erheblich 
beeinträchtigt werden, eine genügende Verdünnung der 
Abwässer sichergestellt ist und die Fruchtbarkeit des 
Bodens erhalten bleibt» Soweit das Zitat aus dem lnitiatlv-
text . 
Selbst wenn der bundesrätliche Entwurf ungeschmälert 
passieren würde, wäre keine Gewähr dafür gegeben, dass 
den ökologischen Gegebenheiten der einzelnen Gewässer 
Rechnung getragen würde. Der Entwurf will nämlich einen 
wesentlichen Teil dessen, was laut Verfassung Bundessa-
che wäre, an die Kantone abgeben. · 
Völlig ungenügend berücksichtigt bleibt im Entwurf die 
Frage der _Sanierungen bestehender Stauhaltungen u.nd 

Wasserentnahmen. Der Bundesrat glaubt, aus finanziellen 
Gründen auf Sanierungen verzichten zu müssen, und er 
sieht keine Möglichkeit, auf der Wassernutzung Abgaben zu 
erheben. Die einzige mögliche Antwort auf diese Bedenken 
gibt meines Erachtens die Initiative. Sie zeigt einen Weg, wie 
das Notwendige getan und auch finanziert werden kann. 
Ohne Sanierungen werden die Restwasserbestimmungen 
erst nach Konzessionsablauf zum Tragen kommen, also 
zum Teil erst nach vielen Jahrzehnten. Das ist völlig unbe
friedigend, besonders wenn man bedenkt, dass seit Mitte 
der siebziger Jahre der Verfassungsauftrag besteht. 
Ich komme zum Schluss und damit zur zentralen Frage, ob 
trotz der Revision des Gewässerschutzgesetzes diese Initia
tive notwendig sei: Sie ist notwendig! Die Lehren der Ver
gangenheit sind schmerzlich und die geschlagenen wun
den in der Natur unübersehbar. Trotz eines durchaus guten 
Natur- und Heimatschutzgesetzes, eines strengen Fischerei
gesetzes und eines Gewässerschutzgesetzes, das immerhin, 
was den qualitativen Gewässerschutz anbelangt. recht 
Erfreuliches zustande gebracht hat, sind der Schutz der 
Lebensräume und der Landschaftsschutz nur ungenügend 
geglückt. Die Gefahr liegt heute weniger bei spektakulären 
Grossprojekten - die gibt es natürlich auch - als bei einer 
Vielzahl von kleinen Eingriffen, die oft fast unbemerkt über 
die Bühne gehen und doch Irreversibles schaffen. Die 
Gesetzeslücken müssen wirksam und mit eindeutiger 
Absicht geschlossen werden. Mit· schönen Worten und 
sicher ehrlich gemeinten Bekenntnissen - wir haben heute 
abend schon eine ganze Reihe gehört - ist es nicht getan. 
Glauben Sie denn tatsächlich an einen wunderbaren Sin
neswandel, eine Umkehr, wenn es um materielle Vorteile 
geht? Nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt einen sol
chen Glauben, auch nicht die Verhandlungen in der Kom
mission. Die Erfahn,mg lehrt, dass sich bei der Interessenab
wägung- und die Interessenkonflikte sind vorprogrammiert, 
sie kommen nicht nur ab und zu vor - mit schöner Regel
mässigkeit das Zünglein zugunsten der wirtschaftlichen 
Interessen zu neigen pflegt. Dieser Pelz kann nicht gewa
schen werden, ohne dass wir Ihn nass machen! 
Ich empfehle Ihnen, die Initiative anzunehmen. 

Onken: Frau Bührer hat sich soeben mit der Initiative 
befasst, und_ sie hat versucht. Ihnen darzulegen, weshalb wir 
diese unterstützen. Ich setze mich im Rahmen unserer inter
nen Aufgabenteilung mit der Gesetzesvorlage auseinander 
und möchte Ihnen darlegen, weshalb für uns das E'rgebnls 
der Beratungen so enttäuschend Ist und weshalb wir dem 
Gesetz in der vorliegenden Fassung nur noch mit Mühe 
zustimmen können. 
Dass die Natur überall in der Defensive ist, sollte jetzt tat
sächlich in allen Köpfen und eigentlich auch in allen Herzen 
sein. Herr Kollege Jagmetti hat ja gesagt: Früher musste 
man den -Menschen vor dem Wasser, vor der Natur schüt
zen, heute ist es umgekehrt: Wir müssen die Natur und auch 
die Gewässer vor dem Zugriff des Menschen schützen. 
90 Prozent der Gewässer sind bereits heute intensiv genutzt; 
10 Prozent natürliche, freifllessende Gewässer haben wir 
noch. Aber diese 90 Prozent wirtschaftlicher Nutzung sind 
noch immer nicht genug: Auch der Rest gerät unter Druck, 
gerät in den Bannkreis derjenigen, die der Umwelt um 
wirtschaftlicher Vorteile willen auch diese letzte Natürlich-

. keit noch rauben wollen, ohne damit- das möchte ich hier 
noch hinzufügen -auch nur im geringsten die energiepoliti
schen Probleme unseres Landes, über die wir diese Woche 
noch sprechen werden, lösen zu können. 
Ich behaupte, das Schweizervolk ist damit nicht einverstan
den. Es hat im Jahre 1975 ein klares Zeichen gesetzt, und es 
hat dreizehn Jahre lang darauf warten müssen, dass diese 
Verfassungsgrundlage endlich gesetzlich umgesetzt wird. In 
diesem Sinne ist auch die Spedltivität der Kommission 
etwas zu relativieren. Man kann zwar sagen: Wir haben uns 
bemüht. dass unser Geschäft noch in dieser Session zur 
Sprache kommt Aber eben: Nach dreizehn Jahren unsäg
lich langer Wartezeit. Dafür verdienen die politischen Behör
den dieses Landes keinen Pokal! 
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Das Volk ist. sensibilisiert für die Eingriffe in den Lebens
raum, ist sensibilisiert für den Verlust auch an Lebensquali
tät und hat das jetzt schon verschiedentlich deutlich 
gemacht. Die Abstimmung über Rothenthurm war ein Bei
spiel, und_ ich denk!3, weitere Signale dieser Art werden 
folgen. Die Frage ist, ob auch wir diese Empfindsamkeit 
mitbringen und wie wir uns jetzt, bei dieser Gesetzesvorlage, 
entscheiden werden. , 
Das, was ups der Bundesrat vorgelegt hat, war ein Kompro
miss. Es war eine Minimallösung. Schon dieser Entwurf des 
Bundesrates enthielt unzählige Zugeständnisse an die 
Stromproduzenten, Zugeständnisse an die Bergkantone. In 
diesem Sinne möchte ich das Szenario einmal relativieren, 
das schon in der Kommission immer wieder in den Raum 
gestellt wurde, um eine gute Stimmung für entsprechende 
Anträge zu schaffen, und das auch jetzt im Rat wiederholt 
worden ist. Das Szenario geht folgendermassen: 
Eine Gruppe von völlig weltfremden Beamten des Bundes
amtes für Umweltschutz, die einzig und allein auf ökologi
sche Gesichtspunkte fixiert waren, hat ein Gesetz «geba
stelt»; und jetzt kommen wir (die Kommission) und bringen 
die vernachlässigten ökonomischen, volkswirtschaftlichen, 
energiepolitischen Grundsätze ein und schliessen aus die
sen beiden Standpunkten einen Kompromiss. 
Aber gerade das ist fals.c::h, denn schon die Vorlage selber 
war ein Kompromiss! Man kann sich sogar fragen, ob sie 
ausgereicht hätte, die letzten Fliessgewässer in diesem Land 
zu schützen, ob sie ausgereicht hätte, die wichtigsten 
Lebensgemeinschaften In diesen Fliessgewässern zu erhal-

. ten, ot;> sie ausgereicht hätte, einen entsprechenden 
Geschiebehaushalt in den Gewässern zu garantieren, ob sie 
ausgereicht hätte, eine Ufervegetation In natürlicher Art und 
Weise. wie wir uns das vorstellen, wachsen zu lassen. Mit 
anderen Worten: ob sie ausgereicht hätte, diesen Verfas
sungsauftrag zu erfüllen, nämlich angemessene Restwas
sermengen zu sichern, und zwar vor allem der Natur ange
messene und nicht nur den Interessen der Stromproduzen
ten ooer der Bergkantone! 
Ich glaube, der Bundesrat hat taktiert. Er glaubte, mit dem 
Entgegenkommen, das seine Vorlage beinhaltete, auf eine 
gewisse Reaktion der Bergkantone rechnen zu dürfen. Er 
rechnete mit einer gewissen Kompromissbereitschaft, . mit 
der Unterstützung seiner Vorlage von allen Seiten, vor allem 
durch eine tragfähige politische Mitte. Ich glaube, darin hat 
sich der Bundesrat verschätzt; denn sein Entgegenkommen 
hat offensichtlich nicht genügt. Um es einmal bildlich auszu
drücken: Statt für die bedrohte Natur die Faust zu machen, 
hat er den kleinen Finger gegeben, und man hat die ganze 
Hand genommen. Denn es ist nicht zu. übersehen, dass die 
Kommission je~ noch einmal «einen Kompromiss ·jenseits 
des Kompromisses» geschlossen hat, wie es die «Neue 
Zürcher Zeitung» völlig zutreffend formuliert hat. Und sie ist 
wahrscheinlich in diesem Falle ein durchaus unverdächtiger 
Zeuge. 
Die Kommission hat also das Gesetz in wesentlichen Punk
ten noch einmal verwässert. In einigen Artikeln ist jetzt mehr 
Wasser drin als in etlichen der ausgetrockneten Rinnsale, 

· um die wir uns hier streiten. Im Widerstreit der ökonomi
schen und der ökologischen Interessen haben allemal die 
ökonomischen obenaus geschwungen. Zwar haben wir 
durch Stichentscheid des Präsidenten die Festsct:ireibung 
dieserzahlenmässigen Restwassermengen noch retten kön
nen. Aber gleich In den nächsten Artikeln - in den Arti
keln 32 und 33 - hat man dann wieder Tür und Tor aufge
macht für Ausnahmebestimmungen und für Aufweichun~ 
gen. Und das soll offensichtlich noch nicht genug sein, wie 
die verschiedenen Minderheitsanträge beweisen, ganz nach 
dem Motto: «Angriff 1st die beste Verteidigung». 
Als,Befürworter eines umfassenden und echten Gewässer
schutzes, der keineswegs extrem oder unverhältnismässig 
sein, aber eben doch den Interessen des Umweltschutzes 
und des Gewässerschutzes einen gewissen Vorrar.g .einriu
men müsste, hat man meines Erachtens zwei Möglichkeiten: 
Man könnte sich jetzt schmollend zurückziehen und sagen,, 
das Gesetz sei gelaufen. Man könnte sich vielleicht sogar 

taktisch über jede weitere Abschwächung des Gesetzes 
freuen, denn damit wird die Ch.ance des Volksbegehrens 
erhöht. Und die Initiative ist nicht chancenlos - das möchte 
ich hier betonen-. mag sie hier im Ständerat noch so sehr 
abgeschmettert werden! Vor allem dann nicht, wenn das 
Gesetz, das ja in gewisser Weise ein Gegenvorschlag sein 
soll, noch weiter abgeschwächt wird. Das also ist die eine 
Möglichkeit. . 
Die andere Möglichkeit ist, dass man als überzeugter Demo
krat unverdrossen weiterkämpft und bis zuletzt versucht, 
dem Gesetz die Griffigkeit zu geben, die es braucht, wenn 
wir unsere Fliessgewässer schützen wollen. Ich zähle m,ich 
mit Frau Bührer - und sicher noch mit anderen, die guten 
Willens sind - zu den letzteren. Wir wollen weiterkämpfen 
und versuchen, mit Anträgen diese Verbesserungen herbei
zuführen. Wenn ich deshalb dem Eintreten nicht opponiere, 
so geschieht dies nicht aus Genugtuung über den Verlauf 
der Kommissionsberatungen - das habe ich ja bereits 
gesagt -, sondern mit dem letzten. Rest Hoffnung, dass es 
dem Plenum gelingen möge, in einzelnen Bestimmungen 
wenigstens wieder zur bundesrätlichen Fassung zurückzu
kehren und vielleicl:lt noch den ejnen oder anderen Akzent 
zu setzen, der der Natur und der Umwelt zu ihrem Recht 
verhilft. Ich meine: im wohlverstandenen und berechtigten 
Interesse unserer Kinder und unserer Enkel. 

' Frau Meier Josi: Zwei Verfassungsartikel, ein Fischereige
setz, ein Wasserbaupolizeigesetz, ein Gewässerschutzge
setz, ein Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Was
serkräfte, dazu zahlreiche Verordnungen bis hin zu jener 
über die Talsperren: das sind nur. einige Aspekte der Bun
desgesetzgebung im Zusammenhang mit Wasser. Sie zei
gen- in einem Gebiet, wo manches noch von den Kantonen : 
erledlgtwird-durch ihre Vielzahl schon an, dass das Thema 
«Wasser» von verschiedensten Selten angegangen werden 
kann, dass es nicht nur eine einzige Betrachtungsweise gibt. 
Umweltschutz und Energienutzung stehen dabei In dem ' 
schon vielfach geschilderten, sehr gespannten Verhältnis. · 
Angesichts der Umweltgefährdungen Ist es verständlich, 
dass diese Anliegen heute mehr Gehör finden als noch vor 
Jahrzehnten. Immerhin sind schliesslich alle Nutzungsarten 
auf die Erhaltung der Substanz Wasser gleicherweise ange
wiesen, und das zeigt uns, dass wir zum Kompromiss 
gezwungen sind. 
In diesem Sinn haben wir denn auch im vorigen Jahrzehnt 
einen neuen Artikel 24bls der Verfassung geschaffen. Die 
heutige Initiative ist ein an sich verständliches Zeichen der 
Ungeduld, da auch fast fünfzehn Jahre später der Verfas
sungsauftrag nur zum Teil erfüllt Lst. Die Initiative war also 
nicht unnötig; sie war nötig, um uns wieder in Trab zu 
setzen.Hingegen ist es nicht nötig, sie anzunehme.n. Das ist 
deshalb überflüssig, weil wir- wie gesagt- mit Artikel 24bis 
die Grundlage besitzen, um den Anliegen der Initianten auf 
Gesetzesebene Rechnung zu tragen. Und das- Frau Bührer 
- auch im Bereich der Oekologie, den Sie im einzelnen 
geschildert haben. Denn Artikel 24bls Absatz 1 Buchstabe a 
spricht ausdrücklich von der Erhaltung der Wasservorkom-
. men und sagt dann «insbesondere». Neben diesem «insbe
sondere» hätten noch sehr vlele - auch ökologische - Bei
spiele Platz. Wir haben im Gesetz denn auch viel Oekologi
.sches aufgenommen, das heute angezeigt erscheint, und' 
stützen uns dabei auf die bestehenden Verfassungsartikel. 
Den Initianten stand allerdings mir der Weg über die Initia
tive offen, und uns bleibt der Weg des indirekten Gegenvor
schlags auf Gesetzesstufe, wenn wir eine Inflation der Ver- ' 

. fassung und Widersprüche zwischen ihren einzelnen Arti
keln vermeiden und die Anliegen der Initianten trotzdem 
aufnehmen wollen. 
Im politischen Zentrum - Sie haben es aus den einzelnen 
Voten gehört - steht sl9her der Verfassungsauftrag, mini
male RestWasservorschrlften von Bundes wegen, aufzustel
len. Wir sind auch moralisch dazu verpflichtet, das zu tun, 
denn wir haben es vor knapp einem Jahr versprochen, als 
wir die Uebergangslösung ablehnten. Darüber besteht im 
Grunde ziemliche Einigkeit. Die. Geister scheiden sich erst, 
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wenn die Angemessenheir der Vorschriften üb~r die Min
destrestwasser diskutiert wird. Der Teufel liegt auch hier -
wie immer - im Detail. · 
Die Bergkantone kämpfen verständlicherweise um Einflu,ss
nahme auf eine der wenigen guten Wirtschaftsgrundlagen 
in ihrer Region: die Kraftwerkkonzessionen. Die Naturschüt
zer verlangen dagegen einen möglichst integralen Schutz 
noch unberührter Gewässer und eine Restwasserordnung 
ohne Lücken. Naturgemäss wird im Ständerat der Stand
punkt der Bergkantone -wir naben sie seit Jahren liebevoll 
als Alpen-Opec bezeichnet - mehr Gewicht haben als im 
Nationalrat Diese Kantone scheinen - Herr Onken hat es 
eben gesagt - heute wieder in Frage zu stellen, was uns im 
Entwurf des Bundesrats seinerzeit als Kompromiss vorge
stellt worden ist Mir scheint, dass beim «Schicksalsartikel» 
über die Restwassermengen die Linie der jetzigen kombi
nierten Mehrheit das äusserste Ist, was man den Initianten 
im Rahmen des Verfassungsauftrags politisch noch zumu
ten kann. 
Die Bergkantone sind sich aber-so glaube ich- Im Grunde 
klar, dass angesichts des Verfassungsauftrags Restwasser
minima verbindlich vom Bund vorzuschreiben sind. Die 
Beweglichkeit dieser· Kantone kann sich oberhalb der 
Minima frei entfalten; fOr das Problem, das Kollege Lauber 
bezüglich des Winterhalbjahrs aufgeworfen hat, sieht 'die 
I\Aehrheitslösung Antworten vor. Die Minima können ernst
haft nicht mehr In Frage gestellt werden. Wir haben aber 
Verständnis fOr geordnete Rückzugsbewegungen; jeden
falls bleibt die Vorlage im Rahmen dessen, was Bundesrat 
Rltschard seinerzeit in Aussicht gestellt hat. · 
Die Vorlage hat noch einige weitere Knacknüsse zu bieten -
Herr Seiler erwähnte schon die Landwirtschaftsprobleme. 
Am heikelsten dürfte aber neben den Restwassermengen 
doch die Frage sein, wieweit In Zukunft jene Regionen, die 
auf eine Nutzung - nicht nur fOr die Gegenwart oder für die 
Vergangenheit, sondern ebenfalls für die Zukunft- verzich
ten, Solidarität In Form von Geld verlangen. können. Das 
könnte in anderen Bereichen äusserst wichtige und schwer
wiegende Folgen haben. Wir haben Gelegenheit, das lril 
Zusammenhang mit den Anträgen für einen Landschaftsrap
pen 111 dieser Vorlage zu diskutieren. 
Ich empfehle Ihnen, die Initiative· abzulehnen, aber auf das 
Gesetz einzutreten und dieses dann auch als indirekten 

-Gegenvorschlag tauglich zu gestalten. 

Schcinenberger: Nachdem der Kommissionspräsident die 
Problematik der Volksinitlatlve «zur Rettung unserer Gewäs
ser» und der Revision des Bundesgesetzes über den Schutz
der Gewässer ganz ausgezeichnet dargelegt hat, hätte ich 
geschwiegen, wenn nicht heute abend der vom Schweizer 
Bund für Naturschutz. von der Schweizerischen Greina
Stittung zur Erhaltung der alpinen Fllessgewässer, der 
Schweizerischen Gesellschaft für Umweltschutz, der 
Schweizerischen Stiftung für Landschaftsschutz und Land
schaftspflege sowie vom WWF verfasste offene Brief an den 
Ständerat auf mein Pult geflattert wäre. Darin heisst es unter 
dem Titel «Hält der Ständerat sein Versprechen von 1987?», 
die fünf schweizerischen Natur- und Umweltschutzorganisa
tionen möchten den Ständerat im Hinblick auf die Revision 
des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes ersuchen, 
sich für Ausgleichsleistungen einzusetzen und sich an das 
Versp~hen vom Herbst 1987 zu erinnern. 
Hier wird also unterschwellig behauptet, der Ständerat hätte 
im Herbst 1987 Versprechen in bezug auf einen Ausgleicl:'ls
rappen abgegeben, obwohl dies bei weitem nicht der Fall 
ist. Sie erinnern sich alle an unsere Diskussion vom Herbst 
1987. Wir haben damals den vorgezogenen Beschluss über 
die Restwassermengen zurückgewiesen und erklärt, diese 
Problematik würden wir-im Zusammenhang mit der Revision 
des Gewässerschutzgesetzes behandeln. Damit ist wirklich 
alles gesagt, was damals in diesem Saal geredet worden ist. 
Weitere Zugeständnisse oder gar Versprechen wurden nicht 
gemacht; und daher muss ich den erwähnten Organisatio
nen den Vorwurf unseriöser Politik machen. Auf diese Weise 
lassen wir uns nicht unter Druck setzen. 

In der Kommission haben wir bewiesen, dass es uns ein 
Anliegen war, die Volksinitiative und das Gewässerschutz
gesetz möglichst rasch zu behandeln. Wir haben im Herbst 
1987 begonnen und diesen Sommer abgeschlossen. 
Wir lehnen die Initiative als unnötig, als unmöglich ab und 
beschreiten den Weg über die Revision des Gewässer
schutzgesetzes. Dass diese Botschaft übrigens erst am 
29. April 1987 erschienen ist, nachdem das Volk im Jahre 
1975 abgestimmt hat, mag störend sein, ist jedoch nicht 
Schuld des Parlaments. Der Bundesrat hätte früher handeln 
müssen, das sei ganz klar gesagt In diesem Zusammenhang 
möchte ich festhalten, dass es vielleicht das Verdienst der 
neuen Initiative «zur Rettung unserer Gewässer» ist, dass 
diese Botschaft überhaupt erschienen ist, sonst hätte man 
vermutlich npch länger geschlafen - dies nur der Objektivi
tät halber. Die Initianten haben wenigstens erreicht, dass 
man sich jetzt mit dem Problem auseinandersetzt. 
Es ist in dieser Debatte bereits mehrfach erklärt worden, 
dass die Restwasserregelung im Mittelpunkt der Interessen 
stehe. Ich gehe hier mit vielem, das gesagt .worden ist, einig. 
Es ist klar, dass sich Interessen gegenüberstehen. Es sind 
einerseits Interessen der Nutzung, andererseits Interessen 
des Schutzes. Weder die einen noch die anderen Interessen 
dürfen einen absoluten Vorrang haben, und keine dürfen 
tdtal übergangen werden. 
Ich glaube, hier hat die Kommission nun doch einen ver
nünftigen Vorschlag gemacht Ich war an alhm Kommis
sionssitzungen mit Interesse dabei und habe überhaupt nie 
gehört, dass auch nur angedeutet worden wäre, die Oekolo
gen vom Bundesamt fOr Umweltschutz hätten hier etwas 
zusammengebastelt Wir haben den Vorschlag, den der 
Bundesr,at uns unterbreitet hat, sehr ernsthaft geprü~ Wir 
haben in gemeinsamer Arbeit versucht, eine vertretbare 

. Lösung zu finden, und guten Willens sind dabei natürlich 
nicht nur zwei Mitglieder dieser Kommission gewesen, son
dern guten Willens waren alle. Ich setze auch voraus, dass 
alle, .die in diesem Saale sitzen, guten Willens sind. Es ist 
etwas anmassend, den guten Willen für seine Auffassung 
pachten zu wollen und ihn den anderen abzusprechen. 

· Guten WIiiens sind wir also alle, aber es sind die Interessen, 
die auseinandergehen~ Es ist die Betonung des einen oder 
anderen Gesichtspunkts, die zu Diskussionen führt. Es ist 
auch hier wiederum Sache des Plenums, eine Lösung zu 
finden, die diese Interessen unter einen Hut bringt Das wird 
ein Kompromissvorschlag sein. Ich bin der Ueberz~_,!Jgung, 
dass die Kompromissvorschläge der Kommission alle 
Beachtung verdienen. 
Ich habe persönlich an sich wenig Verständnis für diesen 
Landschaftsrappen, der jetzt von verschiedener Seite propa
giert wird. Wir haben uns in der l<ommission des langen und 
breiten über diesen Landschaftsrappen unterhalten und 
dabei festgestellt, dass hier nicht nur finanzielle, sondern 
vor allem staatspolitische Aspekte im Vordergrund stehen, 
die nicht einfach so ohne weiteres so oder anders behandelt 
werden können. Wir haben darauf hingewiesen, dass vorerst 
einmal eine Vernehmlassung durchgeführt werden müsste. 
Wir haben von einem Postulat gesprochen, das man 
allenfalls an den Bundesrat überweisen könnte, damit der 
Bundesrat diese Problematik nach allen Richtungen hin 
überprü~ Aber es geht meines Erachtens nicht an, in einer 
derart gewichtigen Frage jetzt so «Handgelenk mal Pi» eine 
Lösung herbeizudiskutieren. 
Dies wollte ich noch sagen. 
Ich bin selbstverständlich für Eintreten auf die Gewässer
schutzvorlage; denn auch mir ist der Gewässerschutz ein 
äusserst wichtiges Anliegen. 

M. Delalay: L'entree en matiere relative a la loi sur la protec
tlon des eaux s'inscrlt dans le programme de cette semaine 
ou, paradoxalement, notre conseH debat aussi de l'lmpor
tant dossier de l'energie, et plus particulierement de la 

. centrale nu_cleaire de Kaiseraugst. D'un cöte, nous renon
c;ons a produire de l'energie electrique d'origine nucleaire, 
sous la pression d'elements politiques que nous ne saurions 
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sous-estimer- bien plus, la Confederation s'apprete a payer, 
a subventionner pourrait-on dire, la renonciation a la pro
duction d'energie electrique nucfeaire. ff se peut que l'etat 
d'esprit qui inspire cette decision soit passager, mais c'est 
un fait aujourd'hui que, pour toutes sortes de raisons, nous 

, reduisons l'approvisionnement en energie d'origine natio
nale. Parallefement, on propose de toutes p\arts, et avec 
raison, je fe souligne, des economies dans la consommation 
d'energie. Nous vivons effectivement une epoque ou regne 
un certain gächis dans Ja consommation finale d'energie, de 
telle sorte que des mesures contraignantes sont souhaita
bles, meme s'il ne taut pas en surestimer las effets pratiques. 
Nous avons tous fait l'experience quasi, en theorie, chacun 
est pret a I economiser l'energie, l'enthousiasme diminue 
considerablement lorsque l'equation est mise en evidence a 
savoir que la reduction de la consommation d'energie impli
que la reduction de notre confort. 
La conjonction de ces deux elements ~ la renonclatlon a la. 
production nucleaire et notre falble propension aux econo
mies d'energie - prete a reffexion. Si nous voufons nous 
montrer consequents, nous devons tenter de malntenir et 
d'encourager par tous les moyens a notre dispositlon la 
production hydro-electrlque propre et renouvelable. J'af
flrme cela parce que je viens d'un canton producteur mais 
aussi parce que, sur un ~lan plus general, une telle attitude 
me parait raisonnable. Or cette loi sur la protectlon des 
eaux, tafle qu'effe nous est proposee, prevolt par les deblts 
minlma une reduction indeniable de la production. Elle ne 
revaforise pas, comme nous pourrions fe souhaiter, fa force 
hydraufique car ses dispositions sont trop systematiques et 
lineaires. Elles convlennent peut-etre pour des cours d'eau 
de pfaine qui dorment paresseusement dans feur llt de 
verdure mais ne sont pas adequates pour le malntien en vie 
de cours d'eau de montagne ou les pentes rendent les 
debits moins determinants. Ce sont 1~ cantons qul 
devraient avoir fa responsabiHte de leurs cours d'eau, dans 
certainas normas, et je ne saurais souscrire aux artlcles 30 
et suivants dans la dlscussion d,esquellas je soutlendral las 
propositions minoritalres. 
Souvenons-nous qu'en matiere d'amenagement du terri
tolre la loi sur I' amenagement n' a pu flnalement etre accep
t'ee que dans un respect plus marque des competences 
cantonales. Voulons-nous des lors adopter, dans un 
domaine voisin, des dispositlons uniformes et centrallsa
trlces, en meconnaissant les particularltes et mEime simple
memt la topographiEi regionale? Dans ce cas, II ne faudra pas 
s'et'onner des resistances qui se feront jour. 
lndependamment de ces considerations sur le plan energe
tique et sur le respect des competences ·cantonales, je 
desire attirer votre attention sur le fait que las proposltlons 
actueffes de la loi agissent sur la valeur meme des amenage
ments hydro-electriques et influencent les .condltlons aux
quelles le droit de retour des concessions sera exerce, et ce, 
au detriment des communautes concedantes. Ainsi par 
exemple, pour la premiere fois, l'echeance d'une conces~ 

. sion est intervenue cette annee en Valais. Concretement, 
cela signifie qua. si la loi qui nous est proposee etait en 
vigueur, le retour de cette concesslon n'aurait pas,pu etre 
negocie par la commune de Bagnes, qui a la maitrise sur les 
eaux, a des conditions aussi favorables. Cette manlere de . 
proceder va donc egalement a l'encontre d'une politique 
regionale efficace. 
Toutes ces raisons ne m'empecheront pas d'accepter l'en
tree en matiere pour la loi mais alles m'inspirent les plus 
expresses reserves pour la discussion et le vote final. En ce 
qui concerne l'initlative, je m'y opposeral a cause de son 
caractere excessif, tout en soulignant qu'elle a au moins le 

. marlte de pre\/olr des indemnites en faveur des regions 
touchees par ses effets. 

Schach: Der Umstand, dass Sie heute zu Beginn unserer 
Eintretensdebatte beschlossen haben, den Bundesbe
schluss A, der die Initiative betrifft, zuerst und die Gel38tzes
revision, also den Bundesbeschluss B, erst. in der Folge zu 

behandeln, zwingt mich dazu; mich in dieser Eintretensde
batte ebenfalls zum Wort zu melden. Ich möchte Ihnen in 
aller Kürze folgendes sagen: 

1 

Ich befürworte die Stossrichtung der Gewässerschutzinitia
tive. Im einzelnen. in ihrem Wortlcilut, geht mir die Initiative 
aber zu weit, und zwar aus Gründen, die durch mehrere 
Votanten im Rahmen der Debatte, die wir heute geführt 
haben, genannt worden sind und die ich hier deshalb nicht 
zu wiederholen brauche. Ich werde aus diesen Gründen mit 
dem Bundesrat und mit der Kommissionsmehrheit die Ver
werfung der Initiative empfehlen. Ich verbinde aber diese 
Stellungnahme-und das ist es, was ich hier sagen möchte
mit einem ausdrücklichen Vorbehalt, einem Vorbehalt, den 
ich in aller Form formulieren möchte: 
Der Vorbehalt betrifft die im Anschluss an die Initiative zu 
behandelnde Revision des Gewässerschutzgesetzes, die 
bekanntlich als indirekter Gegenvorschlag gedacht ist. Kon
kret geht es mir um die Frage der Restwassermengen. 
Stimmt nämlich das Parlament den bundesrätlichen Anträ
gen zur Frage der Restwassermengen nicht zu verwässert 
und die Restwasserbestimmungen gegenüber dem, was der 
Bundesrat uns vorschlägt, dann müsste ich mir ausdrück
lich vorbehalten, zu einem späteren Zeitpunkt - entgegen 

• meiner heutigen Stimmabgabe - dem Stimmbürger die 
Annahme der Gewässerschutzinitiative zu empfehlen. Dies 
nicht etwa deshalb, weil die Initiative in. der Zwischenzeit 
besser geworden wäre - davon kann keine Rede sein, sie ist 
Ul')d bleibt unbefriedigend -, aber weil es mir darum geht, 
dem Anliegen, das ich verfolgen möchte, einiges politisches 
Gewicht zu verleihen. 

Bundesrat 'cottl: Ich möchte zuerst dem Ständerat für diese 
inhaltsreiche Debatte danken, die sich bereits mit einigen 
Fragen .auseinandergesetzt hat, die wahrscheinlich erst 
morgen konkret auf.uns zukommen. Ich stimme Herrn Schö
nenberger zu, der über den guten Willen der Kommissions
mitglieder keine Diskussion führen wollte; ich hoffe, dass 
wir uns in dieser Debatte auch anderswo einig sein werden. 
Es handelt sich nicht um eine Frage des guten Willens. Es 
geht darum, sich konkret mit allen eindeutig verschieden 
gelagerten Interessen ausei~anderzusetzen und daraus eine 
Lösung abzuleiten, die sich nicht nur formal sehen lassen 
kann, sondern die auch dem Trend zum Anpacken.~von 
Umweltproblemen folgt, der sich im gesellschaftlichen 
Leben eindeutig zeigt. 
Ich werde zuerst über die Volksinitiative und dann über den 
bundesrätlichen Gegenvorschlag sprechen. 
Zur Volksinitiative: Der Herr Kommissionspräsident hat sie 
mit der Kulturrevolution in Verbindung gebracht - der Ver
gleich hat mich nicht ganz überzeugt _., bekundete dann 
aber doch eher Mühe, diesen Vergleich logisch welterzufüh• 
ren, da einige Unterzeichner der Initiative nicht ins Bild 
passen wollen • 

, Aber lassen wir dieses Problem. Was mich besonders inter
essiert, ist folgendes: Diese Volksinitiative wird in ihrer 
Bedeutung - Herr Heft! würde wohl eher das Wort «Gefähr
lichkeit» brauchen - eindeutig unterschätzt. Sie ist nicht 
etwa aufgrund des Erfindungsgeistes irgendwelcher aben
teuerlicher Umweltschützer entstanden. 180 000 Schweizer 
Bürger haben sie unterschrieben. Müssen wir daher nicht 
annehmen, dass ein grosser Teil unseres Volkes dahinter
steht, Herr Hefti? 
Herr Jagmetti, Sie haben· den .geschichtlichen Trend genau 
beschrieben: man hat in der Geschichte wahrscheinlich 
auch bei der Wassernutzung, - auch dies ein Teil unseres 
Lebens, welcher immer mehr mit dem Umweltschutz In 
Verbindung gebracht wird - oft das heute vielzitierte Gleich
gewicht vergessen; dies aber - ich sage das ganz klar - auf 
der Waagschale der Interessen der Wassernutzung. Das ist 
kein Wunder, ist der l!'T!weltschutz in diesem lande doch 
erst vor einigen Jahren als wichtig erkannt worden! Ich 
mache deswegen niemandem einen Vorwurf; ich würde 
aber denjenigen einen Vorwurf machen, welche den Willen, 
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gewisse Ungleichgewichte wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen, nicht begreifen könnten. 
Die Volksinitiative ist, so überrissen sie auch sein mag (Ich 
werde nachher sagen, warum sie überrissen ist), ein Zei
chen. Es bedarf keiner spezifischen Fotografien von trok
kengelegten Bächen in unseren Bergen, um die Seele und 
das Empfinden des heutigen Schweizervolks zu berühren. 
Diejenigen, welche diese Initiative unterschätzen, machen 
einen Fehler; nfcht im Sinne des schlechten Willens, Herr 
Schönenberger, aber im Sinne des Ausserachtlassens einer 
gewissen Realität 
Ich möchte nun über die ln'itiative selbst sprechen; ich 
komme hier zu den gleichen Schlüssen wie Sie, Herr Hefti, 
und wie die meisten Ständerätlnnen und Ständeräte in die
sem Saale. Die Initiative geht zu weit; sie übertreibt. Sie 
anerkennt das Bedürfnis nicht, verschiedene Interessen 
massvoll gegeneinander abzuwägen und aus diesem Abwä-
gen gewisse Resultate herauszuschälen. · 
Die Initiative ist unter verschiedenen Gesichtspunkten über
rissen. Auf der einen Seite räumt sie nur dem quantitativen 
Gewässerschutz eine Bedeutung ein; sie vergisst die wichti
gen Fragen der Wassernutzung, der Energieerzeugung, die 
in diesem Lande so viel zu denken geben. Die Initiative 
vergisst die Interessen der Berggebiete vollständig, die 
selbstverständlich, Heu Lauber, auf die Waagschale gelegt 
werden müssen und die mit Recht ein grosses Gewicht auf 
dieser Waagschale bilden. 
Die Initiative will die Gewässer in verschiedene Klassen 
unterteilen. Alle hier Anwesenden sehen ein, wie schwierig 
Folge haben, tragbar und zumutbar sind, auch für die Berg-

. diese Uebung wäre, wieviele Nachforschungen - auch im 
administrativen Bereich - notwendig wären; man merkt, 
dass die Initiative von einem realistischen Terre-a-terre-
Standptinkt aus kaum begründet werden kann. · 
Die Initiative möchte unter Inkaufnahme von ,ganz schwer
wiegenden finanziellen Folgen heute bereits bestehende 
Rechte berühren, indem sie über sogenannte wohlerwor
bene Rechte hinaus neues Recht - wohlverstanden gegen 
Entschädigung - herstellen möchte. 
Der Bundesrat ist der Meinung, dass diesem an sich durch
aus vertretbaren Anliegen so_ viele praktische Hindernisse 
entgegenstehen, dass man sich lieber auf das konzentriert, 
was auf uns zukommt, anstatt auf das zurückzublicken, was 
in früheren Jahren falsch gemacht wurde. ich komme auch 
aus einem Bergkanton; ich habe dort einiges gesehen. ich 
betone nochmals: Ich mache dem Grossrat meines Kantons, 
welcher 1947 einstimmig einer Konzession zugestimmt hat, 
die keinen Tropfen Restwasser vorsah, überhaupt keinen 
subjektiven Vorwurf. Es waren andere Zeiten. Aber ich 
möchte, dass man den Wandel der Zeiten erkennt. 
Die Initiative verlangt auch in finanzieller Hinsicht so viele 
Opfer, dass man ihr tatsächlich nicht nachleben kann. Des
halb müssen wir in aller Ruhe und Objektivität nein zu dieser 
initiative sagen. 
Ich komme zu den Vorschlägen des Bundesrates. Ich 
möchte unterstreichen, dass die Vorgeschichte dieses 
Gesetzes, die ich nicht erleben konnte, in die ich aber 
nachträglich durch Lesen der Akten doch Einblick hatte, 
bestätigt, was Sie, Herr Onken, dargelegt haben. 
Die Anträge des Bundesrates, die zirka einen Monat, nach
dem ich im Amt war, auf meinen Tisch gelangt sind, hätte 
ich, wäre ich von ihrer Stichhaltigkeit nicht überzeugt gewe
sen, ohne weiteres zugunsten besserer Vorschläge zurück
weisen können (Herr Schönenbergei', etwas verschlafen zu 
haben, muss ich mir sicher nicht vorwerfen!). Diese Vor
schläge stellen aber- das wird aufgrund der Akten deutlich 
- tatsächlich einen eindeutigen Kompromiss zwischen gar 
manchen Tendenzen dar, die schon in der Kommission 
Aubert ausgetragen worden sind. Dort sind die berechtigten 
gegenseitigen Interessen aufeinandergeprallt Der Bundes
rat, der vor mir die Vorlage vorbereitet hat, hat weitgehend 
den verschiedenen Interessen Rechnung getragen :md 
einen Kompromiss vorgeschlagen. 
Man könnte jetzt sagen, man müsse im Leben immer 100 
~erlangen, damit man 50 erhält. Selbstverständlich ,hätte der 

Bundesrat - hätte ich selber dem Bundesrat - Vorschläge 
_bringen können, die in ihrer Tragweite viel weiter gegangen 
wären, um dann im Rat zurechtgestutzt zu werden. Wir 
haben das aber nicht getan; der Bundesrat bringt Vor
schläge, zu denen er stehen kann. Wie der Entscheid des 
Parla_mentes aber auch ausfallen mag, der Bundesrat wird 
sich darob nicht die Haare ausreissen. Er ging also auf die 
notwendigen Kompromisse ein und spielt nun mit keinen 
faulen Tricks in der Annahme, dass vor dem Parlament dann 
noch eine capitis diminutio erfolgen werde. Jetzt besteht 
aber die reale Gefahr, dass die Vorschläge des Bundesrates 
so sehr beschnitten werden, dass sie letztlich kein tragbarer 
Kompromiss und keine wirklich brauchbare Alternative 
mehr sein können. 
Ueber die anderen Details-darüber, was in diesem Rat vor 
13 oder 14 Jahren gesagt wurde, und über die Tragweite der 
bundesrätlichen Vorschläge in bezug auf die Verluste in der 
Energieproduktion - werden wir uns morgen unterhalten. 
Zu dieser Frage noch eine Bemerkung: Ich habe fast den 
Eindruck, gewisse Ständeräte verträten die Meinung - ich 
würde fast sagen: die Illusion -. mari könne dem Umwelt
schutz etwas geben, ohne dem Energie-Produktionsbereich 
etwas zu nehmen. Darüber müssen wir uns im klaren sein: 
Wer dieser Illusion frönt, darf wahrscheinlich gar nicht für 
Eintreten auf die bundesrätlichen Gegenvorschläge stim
men, sondern muss konsequent sagen: «Wir ertragen keine 
Reduktion im Energiebereich!» 
Ich werde Ihnen morgen sagen, warum die bundesrätlichen 
Vorschläge, die eine Reduktion im Energieverbrauch zur 
kantone und für die Energieproduzenten in diesem Lande. 
Auch was die Zahlen betrifft, verweise ich Sie auf morgen • 
vorderhand möchte ich nur meinen Freund und Landsmann 
Jelmini Zitieren, der vor 13 Jahren in diesem Rat gesagt hat: 
„11 est possible qua, par l'application d'une conception 
generale, quelques cantons soient obliges de renoncer a 
l'utiiisatlon d'une partie des cours d'eau coulant sur leur 
territoire. II faudra alors prevoir, dans la iegislation, des 
moyens de compenser ces desavantages et attribuer les 
frais aux cantons favorises.» 

· On pourra encore discuter ,!ll ce sujet, Monsieur Jelminl. 
J'espere que la decouverte que vous avez falte ii y a 14 ans 
anime vos convictions aujourd'hui encore. 
Pour !'Instant, j'estime qu'il s'agit objectivement d'un pro
bleme important Je ne vous cache pas que, lors de mes 
voyages a travers la Suisse, j' afflrme toujours - las qenevois 
le savent depuis jeudi dernier- que. les interets ecologiques 
sont conciliables avec les interets economlques. J'en suis 
d'alileurs certain. Cependant, il faut de temps en temps en 
donner la preuve. 

A. Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative «zur Rettung 
unserer Gewässer» 
Arrete federal concemant l'lnltlatlve populalre «pour la 
sauvegarde de nos eaux» 

Eintreten ist obligatorisch 
L'entree en matiere est acquise de plein droit 

Detailberatung - Discussitm par articles 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 
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Art. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Bührer, Onken) 
•••. , die Initiative anzunehmen. 

Proposition de fa commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Bührer, Onken) 
.... d'accepter !'initiative. 

1 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Gesamtabstimmung - Vote sur J'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

Antrag der Kommission 

34Stimmen 
5Stlmmen 

34Stlmmen 
5Stimmen · 

Die Frist zur Behandlung der Volksinitiative cczur Rettung 
unserer Gewässer» wird nach Artikel 27 Absatz Sbis GVG 
verlängert bis 8. Oktober 1989. · 

Proposition de Ja commission 
Le d61ai imparti pour l'examen de !'initiative populaire «pour 
la sauvegarde de nos eaux» est prolonge Jusqu'au 8 octobre 
1989 (conformement ä l'artlcle 27, alinea Sbis, de la loi sur 
les rapports entre les conseils). 

Angenommen -Adopte -

B. Bundesgesetz Ober den Schutz der Gewässer 
Lol federale sur la protectlon des eaux 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen . 
Le conseil declde ssns oppositlon d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustlmm1,mg zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet -du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commisslon 
Adher~r au projet du Conseil federal 

Heft!: Sie sehen, dass es vor dieser Aufzählung helsst: 
«insbesondere». Die Aufzählung bedarf natürlich noch In 
einer anderen Hinsicht der Komplettierung: nämlich der 
übrigen Belange, wie sie im Wasserwirtschaftsartikel aufge
zählt sind, als da sind Nutzung, Wasserpolizei usw. Aber 
man fand es selbstverständlich, dass diese kraft Verfassung 
gelten, so dass in diesem Gesetz kein entsprechender Vor
behalt erforderlich sei. 

Angenommen ..., Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 2a (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit, 
(Bührer, Onken) 
Titel 
Vorsorge- und Sanierungsgrundsatz 
Abs. 1 
Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die sich nachtei
lig auswirken könnten, frühzeitig zu begrenzen. 
Abs.2. 
Bestehende nachteilige Einwirkungen sind nach der Dring
lichkeit des Einzelfalles, spätestens jedo~h bei baulichen 
oder Nutzungsänderungen zu sanieren. 

Art. 2a (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Mlnorite 
(Böhrer, Onken) 
Titre , 
Prevention et eliminatlon des effets ilegatlfs 
Al. 1 
On eliminera_des que posslble, et dans un but preventlf, tout 
effet risquant de se reveler negatif. 
Al.2 , 
On ellminera les effets negatlfs, immediatement si la situa
tion l'exige, et au plus tard lorsque l'on procectera a un 
amenagement du cours d'eau ou qu'on lui asslgnera un 
usage different 

Frau Bilhrer, Sprecherin der Minderheit: Angesichts des 
engei'l sachlichen Zusammenhangs ist längerfristig eine 
Vereinigung von Gewässerschutz- und Umweltschutzgesetz 
anzustreben. Zu diesem Zweck sind Bestimmungen von 
allgemeinem Interesse Ins neue Gewässerschutzgesetz auf
zunehmen, die sich in ähnlicher Form bereits im Umwelt
schutzgesetz befinden. Dazu gehört in erster ~nie das im 
Umweltschutzgesetz verankerte Vorsorgeprinzip. Dieses 
Vorsorgeprinzip vermisse ich in diesem Gewässerschutzge
setz. Das Vorsorgeprinzip will, dass im Sinne der Vorsorge 
Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könren, 
frühzeitig begrenzt werden, also bevor die Belastungen 
wirklich eintreten. 

, Der bundesrätliche Entwurf spricht im Gewässerschutzge
setz nicht von «~chädlichen und lästigen Einwirkungen», 
wie das im Umweltschutzgesetz der Fall ist, sondern v6n 
«nachteiligen Einwirkungen». Deshalb übernehmen wir 
auch diesen Begriff der nachteiligen Einwirkungen, obwohl 
es natürlich wünschenswert wäre, wenn die Terminologie 
vereinheitlicht würde. 
Von grundsätzlicher Bedeutung ist auch die in diesem vor
geschlagenen Artikel verankerte Sanierungspflicht für 
bestehende Einwirkungen. Der Sanierungsgrundsatz gehört' 
an diesen Ort des Gesetzes, nämlich in den ersten Titel bei 
'den allgemeinen Bestimmungen. Eine Konkretisierung 
kommt dann im Rahmen der verschiedenen Aufgabenberei
che,' z_ B. in Artikel 9, _bei dem es um die Sickerwasser aus 
Deponien geht, oder auch in Artikel 79, bei dem es um die 
Sanierung bestehender Wasserentnahmen geht. · 
Der vorgeschlagene.Artikel 2a scheint mir nicht überflüssig 
zu sein, da sein Anliegen durch den Zweckartikel _ nicht 
abgedeckt ist. Nach allgemeine~ Auffassung ist ein Zweckar

' tikel nicht direkt anwendbar. Zweckartikel stecken den Rah-
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. men für die VerordnungsebE!ne. Sie legen fest, wie die 
Ausführungsvorschriften zu gestalten sind. Für die privaten 
Gesetzesadressaten ist ein Zweckartikel in aller Regel nicht 
unmittelbar verbindlich. 
Demgegenüber kann dieser vorgeschlagene Artikel 2a 
direkt angewendet werden. Selbstverständlich kann er auch 
in den Ausführungsbestimmungen noch konkretisiert wer
den, aber er kann auch direkt angewendet werden. Das 
scheint mir richtig, weil die Vorsorge ein sehr wichtiger 
Aspekt ist 
Ich möchte Sie bitten, diesen Artikel 2a aufzunehmen und 
damit eine Analogie zum Umweltschutzgesetz herzustellen. 

Heftl, Berichterstatter: Wenn Sie diesen Artikel lesen, sehen 
Sie, dass er sehr unbestimmt ist. Er erlaubt eigentlich zum 
voraus gar nicht abschätzbare Eingriffsmöglichkeiten. Aus 
diesem Grund beantrage ich Ihnen Ablehnung dieses Antra
ges. Es kommt mir fast vor, als sollten hier die Punkte der 
lnjtlative, die wir ablehnten. doch- noch hineingebracht 
werden. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

ArL3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

ArL4 
Antrag der Kommission 
Titel 

·zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Bst a 
Randtitel 
Oberirdisches Gewässer: 
Wortlaut 

5Stimmen 
30Stimmen 

Wasser und Gewässerbett (Gewässersohle und Böschung), 
einschli~sslich deren tierische und pflanzliche Besiedlung. 
Bstbblsk . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

ArL4 
Proposition de la commission 
Tltre 
Adherer au projet du Conseil federal 
Leta 
Tltre marginal 
Eaux superficielles: 
Texte 
les eaux proprement dites, les lits, les berges, y compris la 
faune et la flore dont l'existence en depend. 
Letbak 
Adherer au projet du Conseil federal 

Heftl, Berichterstatter: Hier wird das oberirdische Gewässer · 
beschränkt auf das Wasser, das Gewässerbett, die Gewäs
sersohle und die Böschung, einschliesslich der dort ange
siedelten Flora und Fauna. Aber weiter über die Ufer in die 
Landschaft hinein geht das Gewässer nicht. 
Eine Bemerkung zu Buchstabe e (Abwasser): Die Formulie
rung «Das durch häuslichen, industriellen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch veränderte 
Wasser •••• » ist natürlich so zu verstehen, dass diese Verän
derung in einer verunreinigenden oder sonst das Wasser 
schädigenden Art und Weise erfolgen muss. 
Und zu Buchstabe h: aAbflussmenge 0347 grösser als Null» 
ist natürlich nicht mikroskopis~h gemeint, sondern ist prak
tisch zu verstehen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Titel 
Ausnahmen für Gesamtverteidigung und Notstandssitua
tionen 
Wortlaut 
.... Gesamtverteidigung oder Notstandssituationen es erfor
dern. kann .... 

Art. 5 
Proposition de la commfssion 
Titre 
Exceptions pour la defense nationale et pour les cas d'ur
gence 
Texte 
Si les interäts de la defense nationale l'exigent, ou en cas 
d'urgence, le Conseil federal regle •... 

Heftl, Berichterstatter: Artikel 5 ist unbestritten. Hier ist das 
Wort aNotstandssituationen» beigefügt worden. 

Schmid: Ich habe eine Frage zum Begriff der Gesamtvertei
digung. Herr Bundesrat, ist der Begriff «Gesamtverteidi• 
gung» hier richtig? Müsste es nicht heissen «militärische 

- Landesverteidigung»? Ist es sinnvoll, wenn Sie im Namen 
der wirtschaftlichen, der geistigen Landesverteidigung und 
von allem, was unter den Oberbegriff der Gesamtverteidi
gung fällt, Ausnahmen von diesem Gesetz machen können? 
Sollte man das nicht einschränken auf die Veranstaltungen, 
Anlagen und Einrichtungen der militärischen Landesvertei
digung? 

Heftl, Berichterstatter: Wir übernahmen die F.ormulierung 
des Bundesrates bei der Gesamtverteidigung -durchaus 
unschuldig. Ich glaube aber, es wäre heute doch schwierig, 
die Ausnahmen auf den militärischen Bereich zu beschrän
ken. Weil es ja der Bundesrat ist, der diese Ausnahmen 
machen muss, ist anzunehmen, dass damit nicht Miss
brauch getrieben wird. 

Angenommen --Adopte 

Art. 6 bis 8 
Antrag der Kommission ~ 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.6a8 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

, Angenommen - Adopte 

ArL9 
Antrag der Kommission 
Titel 
Vorschriften des Bundesrates über das Einleiten und Ver
stärken von Stoffen 
Abs. 1 und2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Bührer, Onken) 
Nötigenfalls kann der Bundesrat Herstellung, Anwendung, 
Einfuhr und Inverkehrbringen von Stoffen und Erzeugnissen 
sowie Produktionsverfahren gemäss Absatz 1 verbieten. 

Art. 9 
Proposition de ta commission 
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Titre 1 

Prescriptions du Conseil federal relatives au dever.sement 
des eaux et a l'infiltration de substances dans les eaux 
Al. 1 et2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 (nouveau) 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Bührer, Onken) 
Au besoin, le Conseil federal peut interdire de fabriquer, 
d'utiliser, d'importer et de mettre dans le commerce des 
produits ainsi que d'appliquer des procedes de fabrication 
mentionnes au 1er alinea du present article. 

, 
Heftl, Berichterstatter: Diese Aenderung ist redaktion~ller 
Art. Sie will den Inhalt des Artikels in der Ueberschrift oder 
Marginalie besser zum Ausdruck bringen. 

Abs. 1 und 2-AI. 1 et 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3 (neu) - Al. 3 (nouvea_u) 

F~u BOhrer, Sprecherin der Minderheit: Wir haben uns bei 
Artikel 9 Absatz 3 (neu) an den alten, geltenden Gesetzestext 
gehalten, wie er in Artikel 23 Absatz 2 festgehalten Ist. Die 
Aufnahme dieses alten Textes scheint uns nicht überflüssig 
zu sein. Im Umweltschutzgesetz findet sich eine analoge 
Bestimmung, sicher auch dort nicht in überflüssiger Weise. 
Zwar lässt Artikel 9 in den Absätzen 1 und 2 bei weitherziger 
Interpretation alles zu; was dem Wortlaut von Absatz 3 
entspricht. Es ist aber doch zu sagen, dass bei mindestens 
drei Elementen es fraglich ist, ob sie abgedeckt sind. Ich 
der.rke dabei an das Verbot von Einfuhr und Inverkehrbrin
gen von Stoffen und Erzeugnisse~ sowie von Produktions
verfahren. Ich mache mir keine Illusionen, dass Ich diesen 
alten Text in dieses Gesetz hineinbringen könnte. Aber ich 
möchte mir vom Bundesrat doch sehr gerne versichern 
fassen, dass er keine Abschwächung gegenüber dem gel
tenden Gesetz beabsichtigt oder hinnehmen wird. 

Hefll. Berichterstatter: Die Kommission war der Auffassung, 
dass das, was hier gesagt wird;in den übrigen Bestimmun
gen des Gesetzes bereits enthalten sei. Es war ein gewisses 
Ziel der Verwaltung, diesen Tell über den qualitativen 
'Gewässerschutz inhaltlich zu .straffen, auch etwas-was ich 
nicht verschweigen möchte-zu erweitern. Aber die Erweite
rungen halten sich in vernünftigem, engem Rahmen. Die 
Auffassung war, dass diese Bestimmung nicht nötig sei. 

Bundesrat Cottl: Der Antrag von Frau Bührer erübrigt sich 
materiell und objektiv. Das Anliegen, das dem Antrag 
zugrunde liegt, Ist in den Vorschlägen des Bundesrates 
bereits enthalten. Nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstape c des 
Erlasses können bereits alle möglichen Verbote erlassen 
werden. Ich· muss noch hinzufügen, dass auch nach Arti
kel 29 des Umweltschutzgesetzes die Möglichkeit des Ver
liots gewisser Stoffe besteht, wovon denn auch im Rahmen 
der Stoffverordnung bereits Gebrauch gemacht wurde. Der 
Bundesrat möchte ein straffes Gesetz und ist deshalb gegen 
deri Antrag Bührer/Onken. 

Frau Biihrer, Sprecherin der Minderheit: Ich danke dem, 
Bundesrat für diese Ausführungen und ziehe meinen Antrag 
zurück. 

Zurückr,ezogen - Retlre 

2. Abschnitt 
Antrag der !(ommission 

Titel 
.... des Abwassers und .•.. 

Art. 10 
Abs. 1 
.... verschmutztes Abwasser: 
Abs. 2 und 3 · 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 11 
Abs. 1-
.... muss das verschmutzte Abwasser in ...• 
Abs.2 

. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.... das Abwasser abzunehmen und es ...• 

Art. 12 
Abs. 1 
Wer Abwasser hat, das .••. nicht entspricht, muss es vorbe
handeln. .... 
Abs. 2 und3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
a die Wohn- und Betriebsgebäudc;i .... 
b ..... 
Abs.5 

. Werden Wohn- und Betriebsgebäude .••• 

Sectlon 2 
Proposition de la commission 
Titre, art. 10 a 12 at. 3 
(La modification 'ne conceme que le texte allemand) 
Art. 12 al. 4 
a Les bätiments d'habitation, les bätlments d'exploita-
tion ... . 
b .... . 
Arl. 12 al. 5 
Si, dans les cinq ans, les bätiments d'habitation, les bäti
ments d'exploitation .... , 

Heft!, Berichterstatter: uAbwäSser» ist ein etwas unschönes 
Wort. Darum wurde es durc::h «Abwasser" ersetzt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12a (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Bührer) 
Titel 
Betriebe mit grossem Abwasseranfall 
A-1 . 
Die Inhaber von Betrieben, bei denen Abwasser In grossen 
Mengen und mit gefährlichen Inhaltsstoffen, wie beispiels
weise Schwermetallen, toxischen und nicht oder-nur schwer 
abbaubaren Verbindungen, anfällt, sind ungeachtet der all
gemeinen AnforderunQen an Einleitungen in ein Gewässer 
oder in eine öffentliche Kanalisation verpflichtet, im Rahmen 
der Vorsorge nach den folgenden Grundsätzen Massnah
men zu treffen: 
a bei neuen Anlagen uhd Verfahren ist der jeweils fort
schrittlichste Stand der Technik zur Vermeidung, Vorbe
handlung und Reinigung von Abwasser anzuwenden; 
b. bei bestehenden Anlagen und Verfahren sind die bereits 
getroffenen Vermeidungs- und Vorbehandlungsmassnah
men nach der Dringlichkeit des Einzelfalls, spätestens 
jedoch nach Ablaut von fünf Jahren dem neuesten Stand der 
Sa,nierungstechnik anzupassen. 
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Abs. 2 
Die :.custänJige Behörde lässt die getroffenen Massnahmen 
durch ausgewiesene Fachleute auf Kosten des Betriet;,es 
regelmässlg überprüfen. Ist der Betrieb seinen Verpflichtun
gen nach Absatz 1 nicht nachgekommen, verfügt sie die 
erforderlichen Massnahmen. 
Abs.3 
Hat der Betrieb durch sein pflichtwidriges Verhalten erhebli
che Kosteneinsparungen erzielt, verpflichtet ihn die 
Behörde unter Würdigung aller Umstände zur Bezahlung 
des ein- bis fünffachen Betrages an die Staatskasse. · 

Art 12a (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Bührer) 
Titre 
Installations rejetant des quantites importantes d'eaux 
usees 
Al. 1 
Les detenteurs d'installations rejetant en quantite impor
tante des eaux usees contenant des substances dange
reuses telles que des metaux lourds ou des composes 
toxiques non degradables voire simplement dlfficilement 
degradables, sont tenus, quelles que soient las prescriptions 
genetales quant au deversement des eaux usees dans un 
cours d'eau ou une canalisation publique, de prendre des 
mesures preventives conformement aux principes suivants: 
a Pourtoute nouvelle installation ou tout nouveau procede, 
on evitera autant ·que possible le rejet d'eaux usees ou on 
procedera a leur traitement prealable ou a leur epuration en 
recourant aux moyens Jes plus modernes; 
b. Pour les Installations et pr'ecedes deja exlstants, on rem
placera les moyens employes pour eviter te rejet d'eaux 
usees ou pourtraiter prealablement celles-cl par les moyens 
les plus modernes, immediatement si 1a situation l'exige, et 
au plus tard dans un delai de cinq ans. 
Al.2 
L'autorite competente, en faisant appel aux services de 
technlci~ns ~e ~~p_etence reconnu~. et aux frai_s de l'entre
prise, s'assurera que las mesures preventives mentlon,nees 
au 1er alinea ont effectlvemnt ete prises. Si l'entreprise ne 
s'est pas conformee aux exigences du 1eralinea, l'au.torite 
prendra·1es mesures qui s'imposent. 
Al.3 
SI l'entreprise, en ne se conformant pas aux exigences du 
1er alinea, a realise des economies appreciables, l'autorite 
competente, sauf circonstances speciales, lui ordonnera de 
verser a l'Etat une somme comprise entre le montant des 
economies realisees et cinq fois ce montant. 

Frau BQhrer, Sprecherin der fl(1inderheit: Dieser Artikel 12a, 
den ich einführen möchte, will die Selbstverantwortlichkeit 
der Verursacher' von gefährlichen Gewässerbelastungen 
strenger fassen. Sie geht davon aus, dass es den industriel
len und gewerblichen Betrieben, ebenso wie den staatlichen 
Kon~ollinstanzen, zugemutet werden kann, sich über die 
neuesten Entwicklungen, die zur Vermeidung oder Minimie
rung von Abwasserinhaltsstoffen beitragen, auf dem laufen
den zu halten. Die Verantwortlichen kennen ihren Betrieb 
besser als die Behörden und können eher beurteilen, wel
che der fortschrittlicheren Massnahmen sie übernehmen 
können und welche sie allenfalls den betrieblichen Gege-: 
benheiten anpassen müssen. Erfasst werden in erster Linie 
grössere Betriebe, bei denen erhebliche Abwassermengen 
anfallen. Eine weitere Voraussetzung besteht darin, dass in 
diesen Abwässern umweltgefährdende Stoffe wie Schwer
metalle oder halogenierte organische Verbindungen und 
dergleichen vorkommen. Kleinbetriebe mit geringen Abwas
sermengen müssen lediglich die üblichen Anforderungen 
an die Einleitung in die Kanalisation erfüllen, wobei diese 

Grenzwerte möglichst rasch den neuesten E,rkenntnissen 
anzi.passen wären. Bei neuen Anlagen und Verfahren ist 
dabei vom fortschrittlichsten Stand der Technik auszu
gehen. 
Bei bestehenden. Anlagen ist auf die neueren Sanierungs
technologien abzustellen. Diese können gegebenenfalls mit 
den fortschrittlichsten Verfahren nach Buchstabe a iden
tisch sein. In regelmässigen Abständen haben die zuständi
gen Behörden zu prüfen, ob die Betriebe ihren Verpflichtun
gen nachgekommen sind. In zahlreichen Fällen werden sie 
für die Beurteilung der betrieblichen Situation auf die'Mitar
beit branchenkundiger in- und ausländischer Fachleute 
angewiesen sein. Steift sich im Rahmen dieser Ueberprüfun
gen heraus, dass der betreffende Betrieb den gesetzlichen 
Auflagen nicht nachgekommen_ ist, verfügen die zuständi
gen Behördelil auf Empfehlung der beigezogenen Experten 
die erforder,lichen Massnahmen. 
Der Artikel verlangt auch die Entrichtung von Abgaben, falls 
ein Betrieb sich wirtschaftliche Vorteile durch die Nichtein
haltung der Vorschriften erwirtschaftet hat Solche Ver
säumnisse sollten kompensiert werden, um einen allfälligen 
Wettbewerbsvorteil wieder auszugleichen. Hat sich der 
Betrieb während längerer Zeit über neue technische 
Entwicklunger, die ihm bekannt sein mussten, hinwegge
setzt, sind die Abgaben entsprechend und angemessen zu 
erhöhen. 
Das Argument, die Artikel 11 und 12 des Entwurfes würden 
den Inhalt, die Idee des vorgeschlagenen Artikels 12a bereits 
abdecken, ist meiner Meinung nach nicht zutreffend. Die 
neue Bestimmung will Betriebe mit einem grossen Abwas
seranfall-also solche, die die Gewässer unverhältnismässig 
stark belasten - zu strengeren Massnahmen verpflichten als 
Betriebe mit kleinen Abwasserfrachten; hier Hessen sich 
solche Massnahmen aus Grünclen der Verhältnismässigkeit 
nicht durchsetzen. Eine Unterscheidung zwischen grossen 
und kleinen Einleitem verletzt den Grundsatz der Rechts
gleichheit nicht Die voneinander verschiedenen tatsächli
chen Verhältnisse erfordern vielmehr eine differenzierte 
Betrachtungsweise. Das Rechtsgleichheitsprinzip wütde 
nur verletzt, wenn beispielsweise an grosse Abwasserverur
sacher unter vergleichbaren Bedingungen nicht gleich 
strenge Anforderungen gestellt würden. Wichtig ist in die
sem Zusammenhang, dass die Grossemittenten unmittelbar 
verpflichtet werden, die erforderlichen M~nahmen zu 
ergreifen. Damit werden die Fachstellen, die vor allem in 
kleineren Kantonen personell nicht so gut dotiert sind, 
davon entlastet, die Initiative für die Festlegung von ver
schärften Einleitungsbedingungen zu ergreifen. 
Aus diesen Gründen empfehle- ich· Ihnen, den neuen Arti
kel 12a ins Gesetz aufzunehmen. 

Heftl, Berichterstatter: Ich möchte Frau Bührer nichts unter
schieben, so wie sie es auch gegenüber uns_.nicht tut. Für 
den unbefangenen Leser hat man aber aus dem ganzen 
Wortlaut den Eindruck, er sei nicht gerade von besonderer 
Sympathie für die Inhaber von Betrieben und Unternehmen 
getragen. Das sind doch aber im allgemeinen auch vernünf
tige und anständige Leute! 

· Was Buchstabe a betrifft, den jeweils fortschrittlichsten 
Stand der Technik: Ist es klug, so etwas zu verlangen? 
Müssen wir nicht besser einfach verlangen, dass die Einrich
tungen für ihren Zweck voll genügen? Sodann ist die fort
schrittlichste Einrichtung nicht immer die sicherste. Es steht 
nicht immer die genügende Erfahrung dahinter wie dort, wo 
vielleicht nicht das Fortschrittlichste, aber das Erprobte und 
Solide anzutreffen ist. Könnte sich aber ein Inhaber der 
Verantwortung entziehen, wenn er. nach einer· Panne und 
einem Schaden sagen würde: Aufgrund der Vorschrift habe 
ich eine Anlage, die 1987 herausgekommen ist, gekauft, 
obwohl ich lieber eine Anlage aus dem Jahr 1985 gehabt 
hätte; aber man hätte mir dann sagen können, das sei nicht 
mehr das fortschrittlichste Modell! 
Litera b verpflichtet nach jeweils 5 Jahren zur Anpassung an 
den neuesten Stand. Wenn die Sache noch genügend in 
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OrdFlung ist und funktioniert, muss man dann unbedingt 
naclll fünf Jahren ändern? Gibt das nicht Verteuerungen, 
und schlägt sich das nicht auf die Produktepreise nieder? 
Und kommen_dann nicht wieder die Konsumenten und 
sagen, die bösen Fabrikanten und Betriebsinhaber würden 
zu hohe Preise verlangen? Die Lösung ist etwas zu starr, 
und ich zweifle nicht, dass auch ohne solche feste Zeil
räume die Behörden ihre Pflicht tun, damit nichts Ungera
des passiert. 
Schliesslich stosse ich mich daran, dass der ein- bis fünffa
che Betrag der Kosteneinsparung an die Staatskasse 
bezahlt werden soll. Haben wir andernorts derart weitge,, 
hende Bestimmungen? Was machen Sie, wenn diese 
Kosteneinsparungen - die vielleicht durchaus gutgläubig 
erfolgten oder von denen man in der damaligen Situation 
nicht sagen konnte, sie seien zu Unrecht vorgenommen 
worden - zur Verbesserung von Pensionskassen oder zur 
Forschung zum Beispiel in den Alternativenergien ihvestiert 
wurden, und sie haben noch nichts abgeworfen? Ich glaube, 
wir müssen hier doch eine gewisse vernünftige Gleichbe,, 
handlung haben und 'dürfen nicht zu sehr ins Extreme 
gehen. 
Aus diesen Ueberlegungen kann auf diesen Antrag verzich-
tet werden. 1 

Jagmettl: Ich habe Verständnis für das Anliegen von· Frau 
Bührer, dass man sich davon loslösen will, eine Anlage 
einmal als gut zu bezeichnen; um sie dann für die ganze 
weitere Dauer so zu belassen. Frau Bührer wünscht eine 
gewisse Dynamik, eine gewisse Anpassung der Anlagen an 
neue Erfordernisse. 
Ich hätte Verständnis für die Lösung, wenn die Gewässer
schutzbestimmungen nur bei Neuerstellung einer Anlage -
also für diesen einmaligen Vorgang - gelten würden. Aber 
dies trifft meines Erachtens für Artikel 12 nicht zu. Es ist 
nicht so, dass Sie bei einer Baubewilligung einmal eine 
gewässerschutzrechtliche Bewilligung erhalten und cfann 
während der ganzen Dauer des Bestandes des Gebäudes 
die Anlage taie qua/e belassen dürfen. Vielmehr betrifft 
Artikel 12 nicht einen einmaligen Vorgang, sondern einen 
Dauerzustand. Unter diesem Gesichtspunkt glaube ich, dass 
den Dynamikanforderungen, die Frau Bührer hier hinein
bringen will, mit Artikel 12 schon Rechnung getragen wird 
und wir nicht diesen permanenten Prozess durch einen 
Artikel 12a ausdrücklich ordnen müssen. Es kommt darauf 
an, dass den Vorschriften Rechnung getragen wird, dass sie 
genügend beachtet werden, und da reicht eigentlich Arti
kel 12. Denken Sie, Frau Bührer, etwa an die technischen 
Tankvorschriften, die auch nicht ein für allemal den Bestand 
einer Tankanlage erlauben, sondern Immer wieder neuen 
Entwicklungen angepasst werden. . 
Meines Erachtens reicht Artikel 12 aus, ohne dass wir diese 
Regelung von Artikel 12a einbauen, bei der ich in einzelnen 
Belangen etwas Zweifel hätte, ob sie sich wirklich als zweck
mässig erwel~n. 

Bundesrat Cottl: Frau Bührer, eine Abstufung irt Betriebe 
mit grossen und solche mit kleinen Abwasserfrachten ist 
aus der Sicht des Bundesrates Im Rahmen des Gewässer
schutzes eigentlich nicht erwünscht. Es ist darauf hinzuweie 
sen, dass auch kleine ·Gewerbebetriebe - im Bereich der 
Galvanik beispielsweise - vorab an kleinen Gewässern zu 
Gewässerverunreinlgungen führen können. Die Fn,1ge nach 
der Verhältnismässlgkeit Ihrer Vorschläge drängt sich auf. 
Massgebend sind die Abwasserinhaltsstoffe. In Artikel 12 
si"1d nach Vorschlag des Bundesrates die Anliegen betref
fend der Vorbehandlung beziehungsweise der Beseitigung 
industriellen Abwassers besser berücksichtigt. Auch der 
gewünschte Hinweis auf den Jeweils fortschrittlichsten 
Stand der Technik ist nach Auffassung des Bundesrates 
abzulehnen, weil .damit auch Massnahmen oder Verfahren 
verlangt werden könnten, die technisch zuwen•ig oder gar 
nicht erprobt wären. Es sollte also bei den Vorschlägen des· 

27-S. 

Bundesrates bleiben. ich stelle aber fest, dass Frau Bührer 
uns einen Vorschlag unterbreitet, der auf den Grundsatz der 
Verantwortung - und besonders der Verantwortung der 
Unternehmungen - im Umweltschutz hinweist. Ich bin fast 
gerührt von der Idee, die Frau Bührer vertritt: es ist auch 
unsere Idee. Ich werde Sie noch daran erinnern; wenn nicht 
während dieser Diskussion, so in irgendeiner anderen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

4Stimmen 
35Stlmmen 

Hier wird die Beratung dies~ Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur ,cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 20.30 Uhr 
La seance est levee a 20 h 30 
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Art. 13 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
•••. ist das Abwasser entsprechend .... 
Abs.2 . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesra_tes 

Art.13 
Proposition de la commisslon 
(La modiflcation ne conceme que le texte allemand) 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... anordnen. Für Ställe, die nur kurze Zeit mit Tieren belegt 
sind, kann sie .... 
Abs.3 
.... oder vertraglich gesicherte Nutzfläche verfügen, dass auf 
1 ha Dünger von höchstens drei Düngergrosiivieheinheiten 
ausgebracht werden. Die kantonale Behörde verschärft die 
Anfo.rderungen je nach Bodenbelastbarkeit, Höhenlage und 
topographi~chen Verhältnissen. 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Schönenberger, Danioth, Delalay, Lauber, Meier Josi) 
Abs. 1 
.... ordnungsgemäss nach dem Stand der Technik landwirt
schaftlich verwertet oder technisch zu Handelsdünger auf
bereitet werden. Werden sie technisch aufbereitet, dürfen 
Rückstände nicht abgeleitet werden. 
Abs.2 
.... bewllligen. Bei technischer Aufbereitung zu Handelsdün
ger müssen Lagereinrichtungen mit einer Kapazität von 
mindestens einem Monat vorhanden sein. 
Abs.3 
Bei landwirtschaftlicher Verwertung ohne Aufbereitung zu 
Handelsdünger muss der Betrieb über eine so grosse .... 
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Abs. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Eventua/~ntrag Villiger 
(Für den Fall, dass der Minderheitsantrag abgelehnt wird} 
Abs. 1 
.... verwertet werden. Der Bundesrat kann die technische 
Aufbereitung zu Handelsdünger gestatten. Werden sie tech
nisch aufbereitet, dürfen Rückstände nicht abgeleitet 
werden. 

Antrag Schmid 
Abs.3 
Bei landwirtschaftlicher Verwertung ohne Aufbereitung zu 
Handelsdünger muss der Betrieb in der Regel über eine so 
grosse .... ausgebracht werden. Die kantonale Behörde 
passt die Anforderungen insbesondere der Bodenbelastbar
keit, der Höhenlage und den topographischen Verhältnissen 
an. 

Art. 14 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
•••• pour las etables qui ne sont occupees que passagere
ment par le betail. 
Al.3 
.... l'epandage par hectare de l'engrais de trois unltes de 
gros betail-fumure au plus. L'autorite cantonale accroit las 
exigences en fonction de ia charge du sol an polluants, de 
l'altitude et des conditions topographiques. 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil fecleral 

Minorite 
(Schönenberger, Danioth, Delalay, Lauber, Meier Josi) 
Al. 1 
•••• dans l'agriculture ou transforrnes techniquement en 
engrais de commerce. S'ils font l'objet d'un traitement met
tant en oeuvre des moyens techniques, las residus ne 
devront pas ätre deverses dans les canalisations. 
Al.2 
.... par le betail. Lors de la transformation technigue en 
engrals de commerce, l'exploitation doit dlsposer d'installa
tions perrnettant l'entreposage pendant au minimum un 
mois. 
Al. 3 
Lors de l'utilisatlon dans l'agriculture sans transforrnation 
en engrais de commerce, l'exploitation doit .... 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition subsidiaire V/1/iger 
(au cas ou la proposition de minorite serait rejetee) 
Al. 1 , 
.... aux techniques las plus recentes. Le Conseil federal peut 
amenager leur transforrnation technique en engrais de com- • 
merce. Dans ce cas, les residus ne devront pas ätre deverses 
dans las canalisations. 

Proposition Schmid 
Al. 3 
Lors de l'utilisation dans l'agriculture sans transforrnation 
en engrais de commerce, l'exploitation doit en principe .... 
L'autorite cantonale adopte les exigences en fonction de la 
charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions 
topographiques. · 

Abs. 1-AI. 1 

Heftl, Berichterstatter: Die Schweiz weist einen Ueberfluss 
an Dünger auf, d. h., es gibt mancherorts mehr, als der 
Boden an sich verkraften könnte. Dies schafft Probleme 
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bezüglich des Gewässerschutzes; es bildet einen wesentli
Ghen Faktor für die Verunreinigung des Wassers, nament
lich des Grundwassers. Die Vorlage sucht das so zu lösen, 
dass sie ein bestimmtes Verhältnis zwischen Betriebsfläche 
und Grossvieheinheiten festlegt, das nicht überschritten 
werden darf. Allerdings sind es, genau gesagt, nicht einfach 
Grossvieheinheiten, sondern Düngergrossvieheinheiten, 
weil die Aufteilung des anderen Viehs auf das Grossvieh 
nach etwas anderen Kriterien erfolgt, als es sonst üblict} ist, 
nämlich massgebend ist die Schädlichkeit des Düngers, die 
nicht bei ,allen Tieren dieselbe ist. , 
Gleichzeitig bestehen heute Bestrebungen, auch von nich
tökologischer Seite, Bodenffäche und Viehbestand so in ein 
Verhältnis zu bringen, dass der Viehbestand möglichst nicht 
grösser ist, als er aus der eigenen Bodenfläche ernährt 
werden kann. 
Die Kommission ist in diesem Sinne vorgegangen und dem 
Bundesrat gefolgt. Einerseits hat sie die an sich nicht sehr 
schwerwiegende Aenderung angebracht. dass man nicht 
aufzählt, in welchen Fällen die Ställe nur kurze Zeit belegt 
sein sollen, sondern generell sagt, dass sich für Ställe, die 
nur kurze Zeit mit Tieren belegt sind, Ausnahmen bewilligen 
lassen. Das betrifft Vieh, das vorübergehend eingestellt 
wird. Sodann hat die Kommission die bundesrätliche Vor
lage noch etwas erweitert, indem sie sich mit den höchstens 
drei Düngereinheiten nicht begnügte, sondern zusätzlich 
verlangte, dass die kantonale Behörde diese Anforderung 
noch verschärfen solle, je nach Bodenbeiastbarkeit, Höhen
lage usw. 
In der Kommission wurde ebenfalls vorgebracht. dass es 
heute namentlich in der Ostschweiz Betriebe gebe, die eine 
Aufstockung notwendig hätten, um existieren zu können, 
d. h., mehr Vieh halten müssten, als es an sich der vorhande
nen landwirtschaftlichen Fläche, sei sie nun im Eigentum 
oder gepachtet, entspreche. 
In diesem Sinne sind wohl die Anträge der Minderheit und 
auch von Herrn Schmid zu verstehen, wobei der Antrag l.lOn 
Herrn Villiger eine gewisse Ergänzung - so, wie ich es 
auffasse - zum Antrag Schönenberger bildet. 
Der Antrag Schönenberger · anerkennt das Problem der 
Schädlichkeit einer zu grossen Düngerproduktion, sieht 
aber die Abhilfe darin, dass es heute Verfahren gebe, diesen 

: Dünger so zu verarbeiten, dass er keine Gefahr mehr für die 
Gewässer und das Grundwasser bilde. Wieweit diese Verar
beitung möglich ist und was man mit dem anfallenden 
Produkt machen kann, darüber wurden in der Kommission 
verschiedene Meinungen geäussert. 
Der Antrag Schmid will das Problem der Aufstockung lösen, 
die sich offenbar nicht überall vermeiden lässt; er sieht den 
Weg darin, dass er die bundesrätliche und die Kommissions
fassung etwas weniger hart will und «in der Regel» beifügt, 
was die Möglichkeit offenhält, in Fällen, wo es gerechtfertigt 
ist, von der festen Norm abzugehen. · 
Im Antrag Villiger Ist das Vorgehen gemäss Antrag Schönen
berger nicht dem einzelnen Betrieb überlassen, sondern der 
Bundesrat wird eingeschaltet. 
Die Kommission will aber In ihrer. Mehrheit an der bundes
rätllchen Konzeption festhalten. 

Schöne~berger, Sprecher der Minderheit: Sie haben es vom 
Kommissionspräsidenten gehört: Die schweizerische Land
wirtschaft produziert zuviel Dünger. Es ist aber.nicht nur die 
Landwirtschaft in der Ostschweiz, sondern es ist die gesamt
schweizerische Landwirtschaft. Es sind etwa 15 000 
Betriebe, die mehr als die drei Düngergrossvieheinheiten 
pro Hektare .hervorbringen. Hier gilt es, einigermassen 
Abhilfe zu schaffen. 
Die Mln'derheit der Kommission sieht diese Abhilfe in der 
technischen Aufbereitung zu Handelsdünger. Um ja nicht 
die Meinung aufkommen zu lassen, man wolle hier etwas 
gegen den Gewässerschutz unternehmen, haben wir dem 
Absatz 1 noch beigefügt: «Werden sie» - also die landwirt
schaftlichen Abwässer - «technisch aufbereitet, dürfen 
Rückstände nicht abgeleitet werden.» 
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Wir gehen also absolut einig mit der Zielsetzung des Gewäs
serschutzgesetzes, nämlich die Gewässer vor nachteiligen 
Einwirkungen zu schützen. Sodann sind wir uns bewusst. 
dass nach Artikel 3 des Gesetzes jedermann verpflichtet ist, 
nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer nach Möglich
keit zu vermeiden. Allen diesen Vorschriften, die das Gesetz 
in den ersten Artikeln aufstellt, werden wir mit unserem 
Vorschlag gerecht. Wir wollen nämlich denjenigen Betrie
ben in Gebieten mit hoher Tierzahl entgegenkommen, die 
mit Verwertungsproblemen in bezug auf den anfallenden 
Dünger konfrontiert sind. Diese sollen die Möglichkeit erhal
ten, den Dünger technisch aufzubereiten - die Verfahren 
existieren, auch wenn das bestritten wird - und einen Han
delsdünger herzustellen. Dass dabei •die Umweltschutzvor
schriften strikte zu.beachten sind, ist eine absolute Selbst-

. verständlichkeit Es sind, somit also alle Voraussetzungen 
erfüllt, welche den Gewässerschutz tangieren. ' 
Nun scheinen wir aber die Rechnung ohne das Amt für 
Umweltschutz und insbesondere ohne den Schweizerischen 
Bauernverband gemacht zu haben, der hier eine recht son
derbare Stellung einnimmt. 
Die Stellungnahme des Amtes für Umweltschutz ist für mich 
noch verständlicher. Es sagt zwar: «Durch diese Vorschrift 
der technischen Aufarbeitung würde die Möglichkeit für 
eine ausgewogene Aufstockung bei den Familienbetrieben 
schwinden.» · 
Das Ist natürlich ein absoluter Trugschluss. Man kann näm-: 
lieh nicht sagen, dass sich, wenn wir die technische Aufbe
reitung verbieten, die Aufstockung bei den Familienbetrie
ben verstärkt, denn es ist nicht so, dass dann bei Grossbe
trieben abgebaut und die freie Fläche den Familienbetrieben 
zur Verfügung gestent wird. Das ist reine Theorie, die sich 
nie in die Wirklichkeit umsetzen lässt. 
Das Amt für Umweltschutz sagt aber weiter: «Ein Aus
schluss der Güllentrocknung wäre allenfalls für jene 
Betriebe problematisch, die Abfälle aus Molkereien, 
Schlächtereien und aus dem Gastgewerbe verwerten. In 
diesen Fällen.sind grössere Tierbestände sowohl wirtschaft
lich als auch 'ökologisch durchaus sinnvoll.» 
Sie sehen also, dass das Amt für Umweltschutz an sich eine 
sehr dezidierte Haltung einnimmt, zugibt, dass das Problem 
besteht, insbesondere in einer gewissen Sparte von Be-
trieben. · 
Ganz anders geht der Schweizerische Bauernverband in 
seiner Eingabe an unsere Kommission mit unserer Absicht 
zu Gericht. Er erklärt wörtlich: «Zwischen Gewässerschutz 
und Agrarpolitik gibt es daher keine grundsätzlichen Ziel
konflikte,» - ich füge bei, oh wie schön wäre das, wenn es 
auch elnlgermassen wahr wäre- «wenn man von der beson
deren Problematik d.er kleinflächlgeh bäuerlichen Aufstok
kungsbetriebe absieht.» Natürlich gibt es überhaupt keine 
Zielkonflikte, wenn man alle jene Fälle ausschaltet, in denen 
ein solcher Zielkonflikt vorprogrammiert ist. Das ist doch 
keine Argumentation( 
Es wird weiter erklärt, viele dieser Kleinbetriebe würden sich 
wegen der drohenden Begrenzung des Tiersatzes auf höch
stens drei Düngergrossvieheinheiten pro Hektare der Gefahr 
einer akuten Aufstockung und existenziellen Notlage ausge
setzt sehen. Was haben wir diesen Bauernfamilien als 
Lösung anzubieten?, tau.tat die rhetorische-Frage. 
Ich finde die Formulierung «die drohende Begrenzung des 
Tierbestandes auf drei Düngergrossvieheinheiten» sehr 
schön, insbesondere finde ich sie lustig, nachdem der Ver
treter des Bauernverbandes im Hearing erklärt hat~ man 
sollte eigentlich auf zwei Düngergrossvieheinheiten gehen 
und nicht auf drei! !1ier aber spricht der Bauernverband 
wieder von der drohenden Begrenzung auf drei. 
Weiter findet der Bauernverband, für kleinflächige Betriebe 
seien landwirtschaftliche Produktionsalternativen nur 
beschränkt vorhanden. Man könne nicht den vollständigen 
Ausstieg aus der Landwirtschaft propagieren, wenn auch in 
Einzelfällen der· Berufswechsel längerfristig die bessere 
Lösung wäre. dann wiederum wörtlich: «Für die meisten 
Aufstockungsbetriebe dürfte die ungeschmälerte Weiterpro
duktion den wirtschaftlichsten Ausweg darstellen, falls sie 
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für die Verwertung der überschüssigen Hofdünger Abneh
mer finden.» 
Hier bin ich gleicher Auffassung wie der Bauernverband. 
Tatsächlich ist es das beste. wenn wir die Aufstockungsbe
triebe weiter existieren lassen, aber wir müssen ihnen die 
Möglichkeit geben, ihren Hofdünger aufzuarbeiten und auf 
eine andere als die herkömmliche Weise einen Abnehmer zu 
finden. Diesen Abnehmer finden aber diese_ Betriebe gar 
nicht, ganz einfach aus dem Grund, weil das notwendige 
Land fehlt. Das Land, das diesen Dünger aufnehmen könnte, 
ist nicht dal 
Der Bauernverband fährt weiter, es wäre reichlich paradox, 
wenn bäuerliche Aufstockungsbetriebe zur Abstockung 
gezwungen würden oder wenn Massnahmen zur Extensivie
rung.der Produktion ergriffen werden müssten, so lange es 
grössere, bodenunabhängige Betriebe gebe, welche mit 
ihrem Potential die Gewässer und Märkte unverhältnismäs
sig belasten würden. 
Als klare Konsequenz ergibt sich· aus diesem Sachverhalt, 
dass sich die Behörden und Berufsorganisationen mit Nach
druck für den Abbau des Produktionspotentials der grossen . 
bodenunabhängigen Betriebe einsetzen, damit für die Auf
stockungsbetriebe mehr Freiraum für die Hofdüngerabgabe 
entstehe und so ihre Situation, einschliesslich jene der 
Gewässer, verbe~rt werde. Ich habe bereits auf diesen 
Trugschluss hingewiesen. 
Hier macht der Bauernverband - und ich begreife das . 
gerade nicht von einem Bauernverband, der schollenver
bunden sein sollte - nur in Theorie. Er sagt, wir haben 
Grossbetriebe. Wenn wir diese Gfossbetriebe abbauen, wird 
Fläche frei, auf die der Dünger ausQebracht werden kann, 
und, dorthin sollen die Familienbetriebe ihren Dünger 
bringen! 
Nun stellen Sie sich vor, der Grossbetrieb befinde sich 
meinetwegen in der Westschweiz. Man baut diesen Gross
betrieb mittels des Gewässerschutzgesetzes ab - man 
betreibt also mit dem Gewässerschutzgesetz Landwirt
schaftspolitik, und das ist nun wirklich nicht seine Aufgabe! 
-, und dann sollen die Ostschweizer Bauern ihre Jauche in 
die Westschweiz führen. _ Ich kann das nur als völligen 
Unsinn bezeichnen. Und ich muss lh_nen auch sagen, es 
geht gar nicht um die Grossen und um die Kleinen, das ist 
nur Schwarzweissmalerei: Man versucht wieder, Reiche und 
Arme gegeneinander auszuspielen. Das hat doch mit unse
rem Problem überhaupt nichts zu tun! 
An mich herangetreten sind i,ic'ht die Grossbetriebe, dazu 
bin ich viel zu klein. Bel mir sind die Kleinbetriebe, die 
Hochuli-Betriebe, vorstellig· geworden und haben mir ihre 
Problematik erläutert. Es waren hauptsächlich Bauern aus 
dem Seerücken, aus dem Kanton Thurgau, die mir dargelegt 
haben, dass sie praktisch alle ihren Betrieb schliessen müss
ten, wenn die Aufstockungsmöglichkeit wegfallen würde, 
wenn die drei Grossvieheinheiten ohne Ersatzlösung ins 
Gesetz aufgenommen werden, Sie haben mich gebeten, 
dieses Problem in die Kommission und in den Rat einzu
bringen. 
Ich bin in der Kommission mit dem Minderheitsvorschlag 
ganz leicht unterlegen, und ich bitte Sie, meiner Argumenta
tion zu folgen. Was ich verlange, ist mit dem Gewässer
schutz in jeder Beziehung vereinbar. Da gibt es gar nichts 
daran herumzudeuten. Sie werden dann, nehme ich an, 
noch hören, die Jaucheverarbeitung brauche Energie und 
die Luft könnte verunreinigt werden. Auch ich bin der Mei
nung, diese Probleme müssten einwandfrei gelöst sein. Dar
über will ich jetzt gar nicht sprechen, aber ich bitte Sie, im 
Interesse dieser kleinem Aufstockungsbetriebe meinem 
Antrag zuzustimmen. 
Sie vergehen sich damit in keiner Art und Weise gegen den 
Gewässerschutz, aber Sie belassen es in diesem Gesetz 
beirri Gewässerschutz und betreiben damit nicht auch noch 
Landwirtschaftspolitik. • Wenr.i der Bauernverband etwas 
anderes will, wenn der Bauernverband seine Grossbetriebe 
schlachten will, dann soll er dies über das Landwirtschafts
gesetz tun, aber nicht auf dem Umweg über das Gewässer
schutzgesetz. 

Ich bitte Sie also, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

VUliger: Auch ich habe, wie Herr Schönenberger. Mühe, das 
schlichte Verbot der technischen Aufbereitung von Hofdün
ger zu akzeptieren. Ich bin mir bewusst, dass es ernstzuneh
mende Gründe für ein solches Verbot gibt! Es gibt aber 
ebenso gute für die Zulassung. Es ist grundsätzlich in allen 
Gebieten der menschlichen Tätigkeit falsch, den techni
schen Fortschritt einfach abzublocken. Er beinhaltet wohl 
Gefahren, aber er beinhaltet immer auch Chancen, und es 
geht darum, den Fortschritt so zu lenken, dass er sich positiv 
auswirkt. Vorab möchte ich feststellen, dass die technische 
Gülleaufbereitung im Sinne des Gewässerschutzes günstig 
ist - ich unterstütze hier Herrn Schönenberger. Es ist nicht 
einzusehen, warum dann das Verbot der Aufbereitung aus
gerechnet in dieses Gewässerschutzgesetz kommen soll. 
Wenn es geschieht, um landwirtschaftliche Strukturpolitik 
zu betreiben, dann ist das hier eindeutig der falsche Ort, 
dafür gibt es die Landwirtschaftsgesetzgebung. 
Aus landwirtschaftlicher Sicht- hat die Hofdüngeraufberei
tung einige Vorteile: Man kann den Dünger - wie Handels
dünger- besser handhaben, man kann ihn besser transport
fähig machen, und man kann ihn besser vermarkten. Ueber
schüssiger Hofdünger aus Gebieten mit viel innerer Aufstok
kung könnte dort eingesetzt werden, wo ein Manko besteht. 
Ich denke etwa an ausgedehnte Ackerbaugebiete für Futter
getreide. Es sind sogar neue Symbiosen denkbar, beispiels
weise ein Luzerner Bauer, der seinen Dünger einem Waadt·. 
länder Bauern verkauft und diesem dafür Futtergetreide 
abnimmt. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass damit grosse Mengen 
importierten Torfs ersetzt werden können oder dass bei
spielsweise immer noch gegen 14 000 t Trockenmist impor
tiert werden, der damit substituiert werden kann. Es könnte 
auch in grösseren Mengen Handelsdünger substituiert wer
den, der ebenfalls überwiegend importiert wird. Es gibt auch 
einige weitere Vorteile, auf die ich hinweisen möchte. Allge
mein wird das Gefahrenrisiko für Gewässer und Umwelt 
bedeutend herabgesetzt - weniger Gülleanfall, geringere 
Abschwemmungen über Drainagen usw.-; es ergibt zudem 
energiepolitisch eine günstige Bilanz, sofern Biogas als 
Energiequelle geeignet ist und verwendet werden kann, 
getrockneter Dünger lässt sich gefahrloser und kostengün
stiger lagern; der Ammoniakverlust ist beim Trocknen klei
ner als bei offenem GQllenausbringen; Güllemengen kön
nen freiwillig technisch verwertet werden im ökologischen 
Interesse von Betrieben, die innerhalb d~r Düngergrossvieh
einheitslimlte liegen usw. 
Es gibt aber auch indirekte Folgen. Der Run auf Pachtland 
als Ausweg für Leute mit ü'bersetzten Beständen dürfte 
verringert werden, was wiederum den kleineren und mittle
ren Familienbetrieben zugute käme, und die Kaufwut für 
landwirtschaftliche Böden, die durch diese Beschränkung 
ausgelöst werden wird, könnte eher etwas nachlassen oder 
würde mindestens durch die gewerblichen Tierhalter nicht 
zusätzlich angeheizt 
Am Herzen liegt mir aber vor allem der strukturpolitische 
Aspekt des Ganzen. Die Begrenzung auf 3 DGVE- ich habe 
mich an dieses fürchterliche Wort immer noch nicht ganz 
gewöhnt - ist überaus hart. Ich stehe dazu, weil sie aus 
gewässerschutzpolitischen Gründen nötig Ist, aber sie ist 
hart. Sie trifft eben nicht nur die Tierfabriken. sondern 
überwiegend kleinflächige Betriebe mit meist kleinen Tier
beständen. Von den durch die neue Regel betroffenen 
BeVieben haben zwei Drittel weniger als 12 solche Dünger
grossvieheinheiten. Das sind die Betriebe, die nur dank der 
Inneren Aufstockung lebensfähig blieben. Eine noch nicht 
publizierte neue Studie des Luzerner Bauernverbandes 
besagt, dass allein im Kanton Luzern 2000 Betriebe davon 
betroffen· würden. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich 
der ~uzerner Bauernverband vehement gegen das Verbot 
der. Hofdüngeraufbereitung richtet und die negative Stel
lungnahme des Schweizerischen Bauernverbandes, die vor
hin zitiert worden ist, nicht versteht. Ich bin nicht ganz 
sicher, ob der Bauernverband heute noch gleich negativ 
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argumentieren würde, wenn diese Vernehmlassung jetzt 
käme. 
Wenn wir also ein Betriebssterben in den klein- und mittel
bäueTlrch strukturierten Graswirtschaftsgebieten vermeiden 
wollen, dann dü_rfen wir die Türe nicht ganz verschliessen. 
Ich kenne die Problematik, vor der man Angst hat. Man hat 
Angst, dass sich nur grosse Betriebe solche Anlagen leisten 
könnten und dass damit Tierfabriken wieder bevorzugt wür
den; man meint auch, es sei nicht sicher, ob die Verfahren 
technisch schon ausgereift und ob sie energiepolitisch sinn
voll seien. Insbesondere der Betrieb mit Biogas sei noch 
nicht voll ausgereift und erprobt. Vor den Tierfabriken habe 
ich im Prinzip keine Angst, denn Ende 1991 wird die Ueber
gangsfrist in der Landwirtschaftsgesetzgebung für zu 
grosse Bestände auslaufen, und dann ist dieses Problem . 
weitgehend gelöst. Aber ich verstehe die Hemmung, diese 

- neue und erst in Entwicklung begriffene Sache, dieses neue 
Verfahren, voraussetzungslos zu gestatten, bevor alle Kon
sequenzen ausgeleuchtet sind. 
Es wäre aber noch falscher, die Türe jetzt voreilig zu ver
schliessen. Ich schlage deshalb vor, dass der Bundesrat die 
Kompetenz erhalten soll, die technische Aufbereitung zuzu
lassen, wenn er dies aus agrarpolitischer Sicht für gerecht
fertigt hält. Er wäre bei der Bewilligungspraxis für die Zulas
sung an die übergeordnet~n agrarpolltlschen Zielsetzungen 
gebunden, wie sie in der Verfassung und in der Landwirt
schaftsgesetzgebung niedergelegt sind. Er müsste'also mit 
anderen Worten diese Bewilligungen an gewisse konkrete 
Bedingungen knüpfen, also an die allgemeine Bedingung, 
dass die Verarbeitung dem landwirtschaftlichen Leitbild 
entspricht; konkret müsste er z. B. Tierfabriken ausschlies
sen, müsste die Aufbereitung aber bäuerlichen Famillenbe-· 
trieben gestatten, die sie analog etwa der Grastrocknung auf 
genossenschaftlicher Basis vornehmen wollen, und das ist 
durchaus möglich. Man müsste natürlich auch die Bedin
gung eingehalten wissen, dass dl~ Anlage umweltverträgllch 
ist. Man könnte auch Pilotanlagen zulassen, damit das Ver
fahren zur technischen Reife vervollkommnet werden kann. 
Damit wäre die Gewähr geboten, dass nur die Chancen 
genutzt werden, dass aber einer negativen Entwicklung 
vorgebeugt werden könnte. 
In den Absätzen 2 und 3 würde ich mich dann der Minder
heit Schönenberger anschliessen, weil diese auch die Kon
sequenz meines Antrages wäre. Falls Sie also Herrn Schö
nenberger nicht zustimmen können, so stimmen Sie immer
hin meiner Vermittlungslösung zu; wir sollten nicht ein 
Instrument verhindern, das für unsere bäuerliche Struktur 
segensreich sein könnte, wenn es sinnvoll eingesetzt wird. 

Seiler: Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag Schönenberger 
und den Antrag Villiger abzulehnen. Herr Villiger hat darauf 
hingewiesen, dass die drei Düngergrossvieheinheiten eine 
sehr harte Grenze bedeuten. Das stimmt. Es Ist auch eine ' 
einmalige Grenze; es. gibt In Europa kein anderes Land, das 
für die Düngergrossvieheinheits-VerteUung in der Landwirt
schaft so enge Grenzen setzt wie die Schweiz. Die Gründe 
dafür kenne ich; und ich stehe auch dazu, dass sie einge
führt werden. Es gibt aber noch eine ganze Reihe von 
Gründen, die gegen die Düngerautbereltung sprechen. 
Erstens ein·mal gibt es in der Schweiz heute noch keine 
Anlage, die auf dieser Basis funktioniert. Wir haben also 
noch keine praktischen Erfahrungen. Wir wissen nur ,von 
Pilotanlagen, dass sie teuer sind, dass sich also höchstens 
grosse Betriebe oder eventuell Gebiete mit einer grossen 
Viehdichte solche Anlagen überhaupt leisten können, weil 
sie sonst gar nicht amortisiert werden könnten. 
Wenn man gestattet, Hofdünger te9hnlsch aufzubereiten, 
schafft man zwischen den verschiedenen Betriebsrichtun
gen Rechtsungleichheiten. Die Milchbetriebe sind wegen 
ihrer Kontingentierung an Flächen gebunden. Würde m~m 
.nun den Hofdünger von Fleischbetrieben aufbereiten, dann ' 
würden diese vollständig flächen unabhängig, im Gegensatz 
zu den Milchbetrieben. Tierhalter, die ihre Hofdünger nicht 
selbst verwerten könnten, würden damit eindeutig bevor
zugt behandelt. 

Das widerspricht ganz sicher dem Prinzip, wonach mög
. liehst geschlossene Nährstoffkreisläufe anzustreben sind, 
was auch in die heutige Zeit hineinpasst. Ho,fdünger sollten 
also grundsätzlich im Rahmen der Naturkreisläufe und nicht 
als Handelsware verwertet werden. Tierbetriebe, cfie prak
tisch vollständig auf.den Futterzukauf angewiesen sind -
man hat sie früher einmal als «Bahnhofbauern» bezeichnet 
-, sind agrarpolitisch ebenfalls nicht erwünscht. Sie können 
das im 6. Landwirtschaftsbericht aus dem Jahre 1984 nach
lesen; dort wird festgehalten, dass die bodenunabhängige 
Produktion in spezialisierten Betrieben zugunsten von sol
chen einzudämmen sei, die den Boden als primäre Grund
lage nutzen. 
Ich bitte Sie daher, dem Minderheitsantrag Schönenberger 
und dem Antrag Villiger nicht stattzugeben und dem Mehr
heitsantrag zuzustimmen. 

' 
Onken: ich möchte mich Herrn Seiler anschliessen und Sie 
ebenfalls bittel'.1, den Antrag von t:ferrn Schönenberger und 
auch den Antrag von Herrn Villiger abzulehnen und bei der 
Fassung der Kommission zu bleiben. Herr Seiler hat gesagt, 
dass es bisher nur Pilotanlagen gibt und dass der Stand der 
Technik, über den wir hier sprechen, noch keineswegs so 
ausgereift ist, wie .teilweise behauptet wird. Es gibt jedoch 
noch einige anclere Gründe, die gegen die technische Gül• 
lenaufbereitung sprechen. Beispiel!Sweise hat Herr Vllliger 
nur in einem Schlenker den energiepolitischen Aspekt ange
deutet. Es ist bekannt, dass diese Anlagen eine gewaltige · 
Menge an , Energie verbrauchen. Um die überschüssige 
Gülle im Bereich des Sempachersees zu verwerten, wäre 

· eine Bruttoenergie von rund 4000 Tonnen Erdöl erforder
lich. Es geht nicht an, dass ausgerechnet in einem Gesetz, 
bei dem teilweise beklagt wird, dass der Gewässerschutz -
die Restwassermengen - zu Verlusten bei der Energiepro
duktion führe, wir hingehen und mit einem • solchen 
Beschluss der Energieverschwendung geradezu Vorschub 
leisten! , 
Der zweite Punkt betrifft die Luftreinhaltung. Bei dieser Art 
der Güllenbehandlung tritt Ammoniak In grossen Mengen in 
die Luft aus und führt in Verbindung mit Ammonium wie
derum zur Ueberdüngung der ,Böden - also auch hier eine 
Entwicklung, die absolut nicht zu unterstützen ist Die land
wirtschaftlichen Beratungsstellen unternehmen grosse 
Anstrengungen, um den Ammoniakstickstoff wieder yer-

. mehrt den Pflanzen zugutekommen zu lassen. Die techni
sche Güllenautbereltung fÜrde dieser Entwicklung vörßg 
entgegenlaufen. , 
Ein dritter Punkt liegt darin, dass der Kreislauf, der beJ drei 
Düngergrossvieheinheiten pro Hektare gewährleistet ist -
die Natur verkraftet das Ausbringen dieser Menge Dünger-, 
mit der technischen Aufbereitung unterlaufen würde. Auch 
das kann sicher nicht in der Zielrichtung dieses Gesetzes 
liegen. 
Schliesslich komme ich zur landwirtschaftlichen Strukturer
haltung. Es ist eindeutig, dass die technische Aufbereitung 
die Betriebe mit grossen Viehbeständen, die bodenunab
hängig produzieren, unterstützt. Der Spielraum für Familien
betriebe. wird damit eher eingeschränkt. Sie haben gesagt, 
Herr Sc.hönenberger, es seien die kleine Bauern aus Ihrer 
Region gewesen, die zu Ihnen gekommen seien; diese Bau
ern müssen Sie mir einmal vorführen! Ihr Vorschlag ist der 
von Suisse Porcs, also genau von jenen Grossbetrieben, die 
mit dieser Variante auch schriftlich an uns gelangt sind. Sie 
haben diesen Vorschlag übernommen; er ist nur noch etwas 
abgeändert worden. Die kleinen Bauern haben gar nicht die 
Möglichkeit, sich eine solche technische Anlage je selber 
leisten können. Wir haben von Herrn Seiler gehört, dass 
diese Anlagen enom\ teuer sind. Ein Familienbetrieb wird 
sich eine solche Anlage ohnehin nie leisten können. Letzt
lich läuft die gan.ze Entwicklung mit der technischen Güllen
aufbereitung gerade gegen die Familienbetriebe, die wir 
stärken wollen. Wenn wir hier indirekt eine gewisse Struk
turpolitik betreiben, liegt sie immerhin auf der · richtigen 
Linie. Sie win;I aber dlllrch die Möglichkeit der technischen 
Güllenaufbereitung unterlaufen. 
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Deshalb bitte ich Sie nochmals, den Antrag Schönenberger 
und auch den vermittelnden Antrag von Herrn Villiger abzu
lehnen. 

lten: Ich plädiere auch gegen den Antrag von Herrn Schö
nenberger. Der Antrag der Minderheit ist weder unter agrar
politischen Gesichtspunkten noch unter dem Aspekt des 
Gewässerschutzes annehmbar. In beiden Bereichen wird 
mühsam versucht, das gestörte Gleichgewicht zwischen der 
Natur und der vom Menschen verursachten Belastung des 
Bodens und der Gewässer zu korrigieren. Das geht nur, 
wenn die Tierbestände - darauf hat der Präsident ausführ
lich hingewiesen - dem verfügbaren Boden angepasst wer
den und somit Mist und Gülle vom Boden verkraftet werden 
können. Wird der Boden überdüngt, gelangen die Reststoffe 
in die Gewässer. Das ist genau der Punkt: Es geht nicht um 
landwirtschaftliche Strukturpolitik, sondern um Gewässer
schutzpolitik; das möchte ich Herrn ,Villiger gegenüber be
tonen. 
Der Schweizerische Bauernverband und die Landwirtschaft 
haben eingesehen, dass sich die Tierhaltung dem Prinzip 
eines ausgewogenen, natürlichen Nährstoffkreislaufes 
unterziehen muss. Darum werden die drei Düngergrossvieh
einheiten pro- Hektar!,t akzeptiert, obwohl dies vor allem für 
die Aufstockungsbetriebe grosse Anpassungsprobleme mit 
sich bringt. Der von Herrn Schönenberger eingebrachte 
Antrag widerspricht diesem Prinzip, indem er die grossen 
bodenunabhängigen Betriebe favorisiert und ihnen die 
Möglichkeit verschafft, ihre Tierproduktion unabhängig von 
dem für die Düngung ~ur Verfügung stehenden Boden zu 
betreiben. 
Die sehr teure, energiefressende, Wasser und Luft bela
stende technische Hofdüngeraufbereitung würde die Gross
betriebe ganz eindeutig bevorteilen und das Ziel der Land
wirtschaftspolitik, die Tierproduktion stärker in die boden
bewirtschaftenden Familienbetriebe zu verlagern, vereiteln. 
Die Bedenken des Bauernverbandes, dass damit die boden
bewirtschaftenden bäuerlichen Tierhalter erneut und 
zusätzlich benachteiligt würden, sind ernst zu nehmen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Schönenberger die Gefolgschaft 
zu verweigern. 

ZumbQhl: Die Autoren.des Minderheitsantrages geben dem 
Bauernverband keine gute Note für seine Stellungnahme. 
Trotzdem teile ich diesen Standpunkt weitgehend. Die Stel
lungnahme des Bauernverbandes datiert vom 19. Septem
ber - ist also zwei Wochen und ein Tag alt-, er kann also 
keineswegs als veraltet taxiert werden. r;>ie starke Minderheit 
wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich mich mit ihrem gut 
gemeinten Antrag nicht befreunden kann, und zwar dies -
kurz - aus folgenden Gründen: 
Erster Punkt: Wenn wir über das Gewässerschutzgesetz für 
den anfallenden Hofdünger eine technische Aufbereitung zu 
Handelsdünger gestatten und fördern, fördern wir gleichzei
tig• die bodenunabhängige Fleischproduktion in grossen 
Tierbetrieben. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit-wie das 
bereits gesagt worden ist - bringt die technische Aufberei
tung für die Aufstockungsbetriebe (sprich Landwirtschafts
betriebe) mit Tierproduktion keine Lösung. Sie werden also 
zusätzlich benachteiligt, weil sie sich an die drei Dünger
grossvieheinhelten nach Artikel 14 zu halten haben. 
Ein zweiter Punkt: Vom Energiestandpunkt aus lässt sich 
das Trocknungsverfahren kaum verantworten. Es braucht 
hiezu Elektrizität oder Erdöl, und zudem besteht zum Prinzip 
der geschlossenen Nährstoffkreisiäufe in der iandwirtschaft-
lichen Produktion ein Widerspruch. Wir haben seinerzeit 
das Landwirtschaftsgesetz in dem Sinne geändert, dass die 
Tierproduktion wieder von den Mammutbetrieben, von den 
Tierfabriken, weg in die Landwirtschaftsbetriebe zurückge
führt werden, c;oll. Zudem sprechen wir ständig vom Energie
sparen. Der Minderheitsantrag widerspricht nach meiner 
Auffassung dem einen wie dem andern. Deshalb unterstütze 
ich den Antrag der Mehrheit. · 

Wenn es der technische Fortschritt einst gestattet, kann 
über eine Revision des Gesetzes diesem Umstand Rech
nung getragen werden. , 
Zur Strukturpolitik: Das Landwirtschaftsgesetz muss ja 
Strukturpolitik ermöglichen. Da bin ich mit den Vorrednern 
einverstanden. Aoer wir sollten uns hüten, mit einem ande
ren Gesetz alles Erreichte wieder zunichte zu machen. 
Ich habe auch nicht viel übrig für den Antrag Villiger, 
wonach es heisst: «Der Bundesrat kann .... » Der Bundesrat 
kann ja gar nichts anderes machen, sonst schafft er wieder 
Ungleichheiten, immer wieder die drei Dürigergrossviehein
heiten einerseits und andererseits die technische Aufberei
tung. Der Bundesrat müsste doch mindestens auch dafür 
sorgen, dass die Spiesse immer gleich lang bleiben. 
Ich werde also dem Mehrheitsantrag zustimmen. 

Gadlent: Ich habe eine Frage, die mir vielleicht der Herr 
Kommissionspräsident oder der Herr Departementsvorste
her beantworten kann. 
Man versucht, dem Problem beizukommen mit der Verhält
niszahl zwischen Betriebsfläche und Düngergrossviehein
heit, die nicht überschritten werden darf. Die Schweiz - so 
argumentiert der Herr Kommissionspräsident- weise einen 
Ueberschuss an Düngern auf. Nun ist die Auslaugung und 
die Ueberdüngung der ßöden ja ein weltweites Problem, 
und es wird insbesondere auch in unseren europäischen 
Nachbarstaaten sehr intensiv diskutiert. 
Meine Frage: Kennt man in der Europäischen Gemeinschaft 
eine unserer Bestimmung ähnliche oder doch vergleichbare 
Regelung? Oder gehen wir mit unserer Lösung in diesem 
Bereich einmal mehr einen eigenen helvetischen Weg, 

'obgleich die Harmonisierung solcher Bestimmungen im 
europäischen Raum aus ökonomischen, aber auch aus öko
logischen Gründen an sich erstrebenswert wäre? 

Schmid: Ich möchte mich mit vier Argumenten auseinander
setzen, die gegen den Antrag Schönenberger respektive' 
Villiger angeführt worden sind. Ich möchte Ihnen zum vor
aus empfehlen, dem Antrag Schönenberger oder eventuell 
dem Antrag Villiger zuzustimmen. 
1. Ich bin an sich 0berrascht, dass man das Argument 
anführt, es seien bislang in der Schweiz- Herr Seiler hat das 
gesagt- noch keine solchen Anlagen vorhanden, und dar
aus die Konsequenz zieht, dann sollte man es nicht bewilli
gen. Wenn wir in der schweizerischen Geschicht,.nur das 
bewilligt hätten, was bereits bewährt und eingeführt ist, 
wären wir noch bei einem Zustand von 1315. 
Es gibt solche Beispiele in verschiedenen Industrien, die 
sogenannte «Maschinenverbote» hatten. Welche negativen 
Konsequenzen das zur Folge hatte, muss ich hier wohl nictlt 
sagen. Der Stand der Technik würde- in der Schweiz selbst 
wieder eingefroren. Wir wären dann auf ausländische Tech
nologien angewiesen, weil in der Schweiz bei dieser Rechts
lage kein Mensch auf die Idee käme und es wirtsch~ftlich, 
verantworten könnte, Eigeninvestionen zur Entwicklung sol
cher Anlagen vorzunehmen. Das kann und darf wohl kein 
Argument in dieser ganzen Situation sein. 
2. Es wird entgegen allen anderen Auffassungen mit einer 
solchen Bestimmung Strukturpolitik betrieben, und 
zunächst wird einmal vom Bauernverband Strukturpolitik 
betrieben, und zwar mit einer nicht unbedingt sehr negati
ven Zielsetzung. Wenn ich im Bauernverband etwas zu 
sagen hätte, würde ich auch darauf ausgehen, zunächst 
einmal die Grossen aus dem Wege zu schaffen, in der 
Meinung, mit den Kleinen die freigewordenen Flächen 
benützen zu können. Ob das aber stimmt, ist eine erste 
Frage, und ob das richtig ist, ist eine zweite. Denn es ist 
vernünftigerweise nie so Politik zu machen, dass man auf 
verstecktem Wege bestimmten Wirtschaftskreisen die Exi
stenzgrundlage entzieht, nur, weil man glaubt, man könnte 
daraus einen Nutzen ziehen. Man wird selber nicht besser, 
wenn man ariderP schlechter macht. 
3. Die Kosten solcher. Handelsdünger-Aufbereitungsanla- -
gen: Hier macht es sich der Bauernverband doch etwas zu 
leicht Er verkennt seine eigene Herkunft, er verkennt seine 
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eigene Geschichte. Er ist aus dem genossenschaftlichen 
Gedanken hervorgegangen. Warum soll nicht eine Genos
senschaft von mehreren Landwirten die Möglichkeit haben, 
eine solche Anlage zu bauen? Es ist eine alte Erfahrung·, 
dass das, was der einzelne ·Landwirt nicht kann, in der 
Genossenschaft ohne weiteres zu bewerkstelligen ist Das 
Argument, Kleine könnten das nicht benützen und nur den 
Grossen würde es dienen, ist falsch. Ich kenne Beispiele, wo 
solche Genossenschaften ohne weiteres entstehen würden, 
würde eine gesetzlich zulässige Möglichkeit es erlauben. 
Und dass Sie damit gerade den Kleinen helfen würden, ist 
für mich unbestritten. 
4. Zur Substitution des Imports: Ich glaube, dieser Punkt 
bedarf einer besonderen, nochmaligen Erwähnung: Sie 
haben gehört, wieviel Kunst- und Handelsdünger wir in die 
Schweiz importieren. Es ist tatsächlich eine durchaus reali
stische. Möglichkeit, mit der Aufbereitung zu eigenem Han
delsdüngervon diesen Importen etwas weniger abhängig zu 
werden. Das wirkt sich letzten Endes in der Gesamtdünger
bilanz ebenfalls aus. Wenn wir hier eigenen Dünger verwer
ten, entlasten wir die Gesamtdüngerbilanz. · 
Ich glaube, es gibt also genügend Argumente, die Frage, die 
sich bei der Behandlung der Anträge Schönenberger und 
Villiger stellt, positiv zu beantworten, nämlich: Ist die Aufbe
reitung von solchem Handelsdünger in der Zielrichtung des 
Gewässerschutzes? Das Ist zweifellos der Fall. Alles andere 
- insbesondere an die Adresse des Bauernverbandes - ist 
StruktUrpolitik. StruktUrpolitlk sollten wir nicht im Rahmen 
des Gewässerschutzes betreiben. Wir haben dafür zu sor
gen, dass die Böden und die Gewässer in Ordnung bleiben, 
dies aber völlig unabhängig davon, ob man grosse, kleine. 
viele, wenige, reiche oder arme Bauern will. 

Bundesrat Cottl: Wir befinden uns hier wi~er vor einer 
Frage, die eine gewisse Abwägung der verschiedenal'.'tlgen 
Interessen voraussetzt. Es ist oft von landwirtschaftlicher 
StruktUrpolitlk gesprochen worden. Die vorgeschlagene 
Massnahme des Bundesrates beinhaltet eindeutig gewisse 
Aspekte auch strukturpolitlscher Natur. Inwieweit müssen 
sie in Kaut genommen werden, um das Hauptziel zu errei
chen, welches in diesem Gesetz Gewässerschutz heisst? 
Ich möchte mich zu den strukturpolitlschen Fragen nicht 
äussern. Das ist schllesslich ein Entscheid, den Sie selber 
treffen sollen. Ich möchte nur folgendes zur Intervention von 
Herrn Schmid bemerken. Tatsächlich entsteht unter dem 
Gesichtspunkt des Gewässerschutzes kein Nachteil, sofern 
die gesetzliche Voraussetzung dafür geschaffen wird, dass 
man keine Rückstände einleitet. Es Ist aber auch zugegebe
nermassen nicht förderlich, Herr Schmid. Bei der Berück
sichtung von Nichtnachteilen dürfen keine neuen Nachteile 
geschaffen werden, jedoch will Ich hier nicht die Voten der 
Ständeräte lten, Zumbühl, Seiler wiederholen. Herr Villlger 
hat ja zugegeben, dass einerseits unter dem Gesichtspunkt 
des Energieverbri;iuches eine Güllentrocknung ausseror
dentlich aufwendig ist, anderseits unter dem Gesichtspunkt 
der Luftreinhaltung - Ableitung von Ammoniak in die Luft 
usw. - ebenfalls wesentliche Nachteile mit solchen· Verfah
ren verbunden sind. lch bitte Sie, bei der Diskussion des 
Gewässerschutzes die anderen Elemente nicht zu vergas-, 
sen; sie müssen selbstverständlich auch in Betracht gezo
gen werden. Deshalb sähe es der Bundesrat trotz allem· 
Verständnis für die Interessen, die Sie, Herr Schönenberger, 
erwähnt haben und die Ich selber einsehe, gerne, wenn der 
Ständerat Ihren Antrag und erst recht den sogenannten 
Kompromissantrag Vllligerverwerfen würde. Normalerweise 
sagt man In diesem Lande, wenn man sich nicht mehr zu 
helfen weiss: «Schleben wir das Problem auf den Bundesrat 
ab!» Aber heute muss der Ständerat zum materiellen Pro
blem ja oder nein sagen, und zwar' zum Problem, welches 
der Antrag Schönenberger aufwirft. Und. eine Abschiebung 
auf den Bundesrat soll und darf es meiner Auffassung nach 
nicht geben. Ich möchte Ihnen eigentlich gar nicht die sehr 
schlechte französische Uebersetzung vorlesen. Dort heisst 
es nicht nur, dass der Bundesrat - wie Herr Villiger vor
schlägt - die technische Aufbereitung zu Handelsdünger 

gestattet, sondern: «Le Conseil federal peut amenager leur 
transformation · technique en engrais de commerce.» Wir 
würden im Büro also selber die Uebung vollziehen! Verzich
ten wir doch darauf und verwerfen wir insbesondere den 
Antrag Villiger! 

Gadlent: Ich stelle fest, dass meine Frage nicht beantwortet 
worden ist. Ich würde es schätzen, wenn man in Zukunft in 
diesen Zusammenhängen auch grenzüberschreitend denkt. 
Es ist sicher vor allem auch Aufgabe der departementsinter
nen Vorbereitung, dass einschlägige Abklärungen gemacht 
werden. Ich weiss auch nicht, was es für einen Sinn hat, 
wenn mehrere departementale Sachbearbeiter hinten auf 
der Bank sitzen, wenn es dennoch nicht möglich ist, eine 
Antwort auf eine konkrete Frage zu bekommen. 

Bundesrat Cottl: Ich muss mich bei Herm Gadient entschul
digen. Ich habe tatsächlich vergessen, seine Frage zu beant
worten: Ich habe keine Kenntnis davon, Herr Gadient, wie 
die Güllentrocknung im EG-Bereich gehandhabt wird. Ich 
werde Ihnen aber privat berichten, sobald mir die Nachrich
ten zukommen. Verzeihen Sie bitte! 

Heft!, Berichterstatter: Für die Abstimmung möchte ich fol
gendes Vorgeh~n empfehlen: In einer ersten Eventualab
stimmung stelleA wir den Antrag Schönenberger dem 
Antrag Villiger gegenüber, in einer zweiten Eventualabstim
mung den Antrag Kommission dem Antrag Schmid. Was 
dann jeweili. aus diesen. beiden· · Eventualabstimmungen 
obenausschwingt, Ist in die Schlussabstimmung zu neh
men. Das lediglich als Anregung, ohne Ihnen vorgreifen zu 
wollen, Herr Präsident. 

Präsident: Der Antrag ~illlger ist ein Eventual_antrag für den 
Fall, d~ die Mehrheit obsiegt. Er ist so formuliert. 

Schönenberger, Sprecher.·der Minderheit: Ich muss Ihnen 
sagen, Herr Hefti: So leicht lasse ich mich natürlich nicht 
verkaufen! Der Herr Präsident hat es richtig gesagt: Der 
Antrag Villiger Ist ein Eventualantrag zu meinem Antrag, 
also muss mein Antrag dem Antrag Bundesrat gegenüber~ 
gestellt werden. Wenn mein Antrag dann kein Mehr erhält, 
also untergeht, dann kommt der Antrag Villiger nicht mehr 
zur Ab,stlmmung. Der Antrag Schmid ist ein Antrag zu 
Absatz 3, und jetzt sind wir ja erst bei Absatz 1. · · 

Priisldent: Wir stimmen absatzweise ab. 

.Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv - Deflnitlvement 
für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Vllllger 

Abs. 2-AI. 2 

27Stimmen 
14Stlmmen 

23Stlmmen 
17Stlmmen 

Präsident: Beim Absatz 2 nehme ich an, dass der Minder
heitsantrag dahinfällt. ' _ 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selo'? la propositlon de la majorlte 

Abs. 3-AI. 3 

Präsident: Bei Absatz 3 fällt der Antrag der Minderheit 
dahin, und der Antrag Sc.hmid wird wie folgt abgeändert: 
«Der Betrieb muss In der Regel über eine so grosse ..•• » 
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Schmid: Dieser Antrag hat an sich nicht mehr viel zu tun mit · 
dem vorhergehenden, weswegen ich ihn gerne begründen 
möchte. · 
Nachdem Sie der Mehrheit zugestimmt haben, hat Ihnen der 
Herr Präsident bereits klargemacht, dass sich mein Antrag, 
der sich ursprünglich der Fassung der Minderheit ange
schlossen hat, nun auf die Fassung der Mehrheit bezieht. 
Absatz 3 muss nun nach meinem Antrag wie folgt lauten: 
«Der Betrieb muss i.n der Regel über eine so grosse eigene, 

, gepachtete oder langfristig vertraglich gesicherte Nutzflä
che verfügen, dass auf eine Hektare Dünger von höchstens 
drei Düngergrossvieheinheiten ausgebracht werden. Die 
kantonale Behörde passt die Anforderungen insbesondere 
der Bodenbelastbarkeit, der Höhenlage und den topogra
phischen Verhältnissen an.» 
Mein Antrag geht darauf hinaus, die Regel von einem Dün
geranfall von drei Düngergrossvieheinheiten pro Hektare 
nicht als höchstzulässige oberste Menge, sondern als Regel 
aufzustellen, von der-im Gegensatz zur Kommissionsmehr
heit - nicht nur nach unten, sondern auch nach oben 
abgewichen werden kann. 
Diese Drei-DGVE-pro-Hektare-Regel ist zu starr und zu 
undifferenziert. Diese Regel wird in der Botschaft - ich 
verweise Sie auf Seite 58 - damit begründet, dass die von 
drei Düngergrossvieheinheiten jährlich anfallenden Dünge
mittel ausreichen, um selbst stark nährstoffbedürftige Kultu
ren zu düngen. Diese Begründung ist im Rahmen einer 
Gewässerschutzgesetzgebung belanglos; denn zu fragen ist 
nicht, welche Düngermenge für bestimmte Kulturen not
wendig ist, zu fragen- ist vielmehr, welchen Düngeranfall die 
Böden ohne Nachteile verkraften können. Also: von welcher 
Grenze an eine Bodenbelastung und allenfalls eine Gewäs
sergefährdung eintritt, die nicht mehr zu tolerieren sind. Das 
ist Gegenstand des Gewässerschutzes und nicht die Frage 
nach dem Bedarf bestimmter Kulturen an welchem Quan
tum Dünger. Auf cliese zentrale Frage gibt die Botschaft aber 
gerade keine Auskunft. 
Von Praktlkerseite - ich verweise hier auf meinen eigenen 
Landwirtschaftsdirektor - gilt es als feststehend, dass je 
nach Bodenbelastbarkeit, Höhenlage und Topographie, 
aber auch nach Düngerart- deswegen das «Insbesondere» 
- mehr als ein Anfall von bloss drei DGVE pro Hektare 
zugelassen werden kann, ohne dass der Boden leidet und 
ohne dass die Gefahr einer Gewässerbelastung entsteht. 
Das hängt aber, wie gesagt, v~n verschiedenen Faktoren ab, 
die im Einzelfall zu qerücksichtlgen sind. Wenn Sie die 
Regel der drei DGVE pro Hektare·als starre oberste zuläs
sige Menge festschreiben, dann schiessen Sie über das vom 
Zweck des Gewässerschutzgesetzes her vorgesehene Ziel 
hinaus und betreiben - ich wiederhole es - auf verdecktem 
Wege landwirtschaftliche Strukturpolitik. Das aber wird 
durch Artikel 24bls Absatz 2 Buchstabe a der Bundesverfas
sung nicht abgedeckt! 
Dieses Gesetz hat jedoch eine einzige bundesverfassungs
mässige Basis angerufen, das ist der genannte Artikel 24bls 
.Absatz 2 Buchstabe a: Lesen Sie ihn nach: Strukturpolitik 
im Landwirtschaftsbereich wird damit nicht gedeckt. Daher 
meine Bitte: diese dl'$i DGVE pro Hektare nicht als oberste 
zulässige Menge, sondern als Regel festzuschreiben, von 
der - wie gesagt - im Einzelfall abgewichen werden kann. 
Die massgebenden Gesichtspunkte sind insbesondere die 
Bodenbelastbarkeit, die Höhenlage und die topographi
schen Verhältnisse. Damit ist ,den Kantonen - nicht 
abschliessend - ein Rahmen gesteckt: Sie werden folglich 
in diesem Rahmen nach pflichtgemässem Ermessen ihre 
Entscheidung im Einzelfall zu treffen haben, mit dem Ziel, 
die Zwecke des Gewässerschutzes, und nur des Gewässer
schutzes, zu gewährleisten. · 
Ich bitte Sie, meinem Antrag Ihre Unterstützung zu leihen. 

Cavelty: Was sagt die Kommission zu diesem Antrag? 

Heftl, Berichterstatter: Die Kommission nahm nicht Stel
lung. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Schmid 

Abs. 4-AJ. 4 
Angenommen - Adopte 

Art. 15 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission. 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 
Antrag der Kommission 
Titel 

20Stimmen 
15Stimmen 

Vorschriften des ~undesrates über die Behandlung des 
Abwassers und die Kontrolle von Anlagen 
Wortlaut 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 16 
Proposition de Ja commission 
Tltre 
Prescriptlons du Conseil federal relatives au traitement des 
eaux usees et au contröle des Installations 
Texte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 

Bst a 
~--- dass das verschmutzte Abwasser in die .... verwertet 
wird .... 
Bst. b 
•••• des verschmutzten Abwassers durch besondere Verfah
ren gewährleistet •••• 
Bst. C 
•••• , dass Abwasser, das für •••• nicht geeignet ist, ••.• beseitigt 
wird. · --

Art.17 
Proposition de Ja comm/ssion 

Let. a etc 
(La modiflcation ne concernlt qua le texte allemand) 
Let. b 
.... ast assuree par un procede special .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 19 
Antrag der Kommission 
Titel und Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... Arbeiten nur gestützt auf eine kantonale Bewilligung· 

,v~rgenommen werden. 

Art. 19 
Proposition de Ja commission 
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"fitre et al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI,. 2 
.•.• analogues ne pourront etre entr-epris qu'avec une autoti
sation cantonale. 

Heftl, Berichterstatter: Diese Aenderung hat eine gewisse 
materielle Bedeutung. Die kantonale Gewässerschutzstelle 
ist eine kantonale Amtsstelle, und sie soll nicht g.egenüber 
cer kantonalen Hierarchie eine irgendwie übergeordnete 
Stellung haben in dem Sinne, dass sie etwas abschliessend 
befinden kann. Darum soll festgehalten werden, es sei eine 
kantonale Bewilligung nötig. Wer sie erteilt, ob letzten 
Endes die Regierung oder eine Amtsstelle, soll Sache der 
Kantone sein. Die kantonale Regierung muss stets Oberbe
hörde aller kantonalen Amtsstellen sein'. 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 bis 25 
Antrag der Kommission 

· Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 20 a 25 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

i' 
Angenommen -Adopte 

Art. 26 
Antrag der Kommission 
Tttel 

, Vorschriften des Bundesrates über den Umgang mit wasser
gefährdenden Flüssigkeiten 
Abs. 1 und2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 26 
Proposition de ta cominisslon 
Titre _ 
Prescriptlons du Conseil federal relatives a l'emplol des 
liquides de nature a polluer les eaux · 
Al.1 et2 
Adherer au projet du Conseil federat 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 und 28 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

' Art. 27 et 28 
Proposition de la commission 
Adhere'f au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 
Antrag der Kommission 
Titel und Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf,des Bundesrates 
Abs.1 
Eine Bewilligung der kantonalen Behörde braucht, wer ..•• 

Art. 29 
Proposition de ta commission 
Titre et al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1 
•••• autorlsation cantonale celui •.•• 

Heftl, Berichterstatter: Bei der kantonalen Bewilligung hat 
die Kommission allgemein den Ausdruck «Bewilligung der 

. kantonalen Behörde» verwendet. · 

28-5 

Nun folgt eine allgemei{le Bemerkung zu Artikel 29 und zu 
den folgenden Bestimmungen, insbesondere auch zu Arti
kel 46 (Aufgaben des Bundes) und zu Artikel 67 (Rechtsmit
tel). Niemand hat von Bundes wegen nach diesem Gesetz 
den Anspruch auf eine Bewilligung. Der Kanton kann daher 
auch nicht im Aufsichtsverfahren aufgrund dieses Gesetzes 
zu einer Bewilligung gezwungen werden, noch kann die 
Verweigerung einer Bewilligung Sache einer Beschwerde 
an Bundesinstanzen sein, es sei denn, es sei die allgemeine 
Willkür gegeben oder andere Gesetze bestimmten anderes. 
Der Kanton kann auch nicht gezwungen werden, bei einer 
Bewilligung weiter zu gehen, als er will. Auf die Ausnahmen, 
die später im vorliegenden Gesetz genannt werden, kann 
sich niemand berufen, wenn es der Kanton nicht will. Das ist 
namentlich bei den Artikeln 46 und '67 zu beachten. 
Die Kornpetenz des Bundes beginnt dann, wenn der Kanton 
bewilligt und diese Bewilligung den Vorschriften dieses 
Gesetzes widerspricht, sei es, dass man sie übe'rhaupt nicht 
oder nur in besc:hränkterem Masse erteilen könnte. In die
sen Fällen spielen die Aufsicht des Bundes und der Weiter
zug auf dem Rechtsmittelweg an die Bundesinstanzen. Wir 
müssen also unterscheiden zwischen einerseits der hoheitli
chen Verfügung,- diese liegt beim Kanton und in seinem 
Ermessen - una andererseits den Schranken - aber eben 
nur Schranken -, welche dieses Gesetz dem Kanton bei 
seiner, Verfügungen auferlegt. 

Jagmettl: Ich wollte nur noch eine Präzisierung zu den 
Ausführungen von Herrn Heft! anbringen. Ich teile seine 
Meinung mit Bezug auf die Bewilligungen, !soweit sie sich 
auf mehr als den gewöhnlichen Gemeingebrauch beziehen. 
Das war wahrscheinlich aucn in dem Sinne zu verstehen. 
Nach der Verfassung steht den Kantonen bzw. den Gemein
den - dort, wo die Kantone die Befugnisse den Gemeinden 

: übertragen - die Gewässerhoheit zu. Der Hoheitsträger 
entscheidet darüber, ob ein Gebrauch der Sache vorgenom
men werden kann oder nicht, wozu der Bund den Rahmen 
festlegt Wo aber dieses Gesetz eine reine Polizeibewilli
gung vorsieht, würde ich die Auffassung nicht in dieser 
konsequenten Art und Weise zum Ausdruck bringen, wie es 
Herr Hefti gemacht hat. Aber ich habe ihn wohl .richtig 
verstanden, dass er diese Bewilligungen im Sinne v6n Arti
kel 29 meinte; dort ergibt sich diese Folgerung tatsächlich 
aus der Gewässerhoheit der Kantone - bzw. in Schwyz aus 
jener der Bezirke, in Graubünden und im Wallis (für_~die 
Zuflüsse der Rhone) aus der Gewässerhoheit der Ge
meinden. · 

Zlmmerll: In Ergänzung dessen, was Herr Kollege Jagmetti 
soeben sagte, möchte ich festhalten, dass dort, wo das 
Bundesgewässerschutzgesetz unmittelbar anwendbare Vor
schriften enthält, selbstverständlich die Rechtsmittel der 
Bundesverwaltungsrechtspflege greifen. 

Heftl, Berichterstatter: Ich bin mit Herrn Jagmettl und auch 
mit Herrn Zlmmerll einig, indem ich ausdrücklich «bezüglich 
dieses Gesetzes» sagte. Andere Bundesgesetze sind damit 
vorbehalten. Was die Polizei betrifft, so untersteht diese 
natürlich zur Hauptsache der kantonalen Kompetenz. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zu~lmmung zum Ennyurf des Bund~srates 
Minderheit 
(Danioth, Delalay, Lauber) 
Titel 
Grundsatz 
Wortlaut 
Bei Wasserentnahmen aus Fliessgewässem mit ständiger 
Wasserführung ist eine Restwassermenge zu belassen. Die
ser Grundsatz ist sinngemäss zu berücksichtigen bei Was
serentnahmen aus Seen und Grundwasservorkommen, wel-
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ehe ein Fliessgewässer mit ständiger Wasserführung beein• 
flussen. 
Ausgenommen sind: 
a Entnahmen im Rahmen des Gemeingebrauchs; 
b. Entnahmen, die allein oder zusammen mit anderen Was
serentnahmen im Einzugsgebiet dem Gewässer weniger als 
20 Prozent der Wasserführung 0347, höchstens jedoch 
1000 I/s entziehen; 
c. Entnahmen, die schützenswerte künstliche Fliessgewäs
ser speisen; 
d. Entnahmen für die Trinkwasserversorgung aus Quellen 
und aus Grundwasserfassungen bis höchstens 1001/s. 

Art. 30 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite , 
(Danioth, Delalay, Lauber) 
Titre 
Principe 
Texte , 
Pour les prelevements d'eau dans des cpurs d'eau a debit 
permanent. il taut preserver un debit residual. Ce prlncipe 
doit aussl ätre respecte lors de prelevements d'eau dans les 
lacs et les nappes ci"eau souterraines qui influencent un 
cours d'eau a debit permanent. 
Sont exceptes: 
a. Les prellllvements faits pour l'usage commun; 
b. Les prelmments qui seuls ou avec d'autres preleve
ments de la zone attenante prelevent dans les eaux moins de 
20 pour cent du debit 0347, mais au maximum 1000 1/s; 
c. Les prelevements qui alimentent les cours d'eau artific.iels 
dignes de protection; 
d. Les prelevements pour l'alimentatlon en eau potable dans 
les ,sources et les captages jusqu'a 1001/s au maximum. 

Heftl, Berichterstatter: Hier stehen wir vor dem Entscheid, 
wie der Verfassungsauftrag, angemessene Restwassermen
gen zu gewährleisten, zu erfüllen ist Die Kommission will 
ihn erfüllen, und zwar ehrlich. Den gestrigen Ausführungen 
von Herrn Jagmettl könnte man entnehmen, es gebe hiezu 
nur einen einzigen Weg: den des bundesrätlichen Vorschla
ges, und zwar exakt so, wie es der Bundesrat beantragt. 
ohne jegliche Aenderung. Das trifft nicht zu. 
Gestern wurde die Kommission Aubert erwähnt. In dieser 
wurde vor allem über zwei sehr verschiedene Lösungen 
diskutiert, wobei von beiden angenommen worden ist, dass 
sie den Verfassungsauftrag erfüllen. Ich verweise diesbe
züglich auf die Botschaft (S. 27 bis 29, 37 und 38). Die eine 
Lösung sah vor, die Gewässer in drei Klassen einzuteilen: 
besonders 59hutzwürdige Gewässer. aus denen kein Wasser 
entnommen werden soll; weitere Gewässer, aus denen 
höchstens 50 Prozent der Wasserführung entnommen wer
den darf, und schllesslich solche, bei welchen der Entzug 
bis zu 90 Prozent gehen soll. 
Die andere Lö51,1ng war die, wie sie nun grundsätzlich vor
liegt. Die erste hätte wohl auch Vorteile. Das Bundesamt war 
ihr abgeneigt, nicht weil damit der Verfassungsauftrag nicht 
erfüllt werde (auf Seite 38 der Botschaft heisst es, das wäre 
gegeben), sondern weil in vielen Fällen Ermessensent
scheide und Interessenabwägungen vorgenommen werden 
müssten. 
Vor solcher Tätigkeit darf sich die Verwaltung aber nicht 
scheuen, wenn es von der Sache her richtig ist. Bei allem 
Respekt vor dem Eifer und dem Können des BUS zeigt diese 
Haltung doch, dass dessen Optik allzu sehr nur gerade auf 
seinen eigenen Bereich zugeschnitten Ist, während die Ver
fassung eine weiterreichende Gesamtschau verlangt. Die 
Kommission schloss sich aber grundsätzlich der vorliegen
deh Lösung an, schon weil die Zeit zur Ausarbeitung einer 
andere!" gefel'tlt Mtte und weil die vorliegende auch ihre 
Vorzüge hat, und zwar nicht nur politische. Herr Kollege 
Schoch hat-bei früherer Gelegenheit, beim vorgezogenen 
Bundesbeschluss, darauf hingewiesen, die Ingenieure 

müssten sich auf bestimmte Werte verlassen können. Das 
hat si,cher seinen praktischen Wert und ist in vielen Fällen 
von Nutzen. Man darf sich aber natürlich aufgrund des 
unbestrittenen Artikels 33 nicht einfach auf diese Werte ver
lassen. Erhöhungen sind möglich, oft sogar erforderlich. Sie 
sind in der Praxis, namentlich in den Gebirgskantonen, 
bereits zur Anwendung gelangt. 
Auf der anderen Seite verweise ich allerdings auch auf die 
Ausführungen von Herrn Chausson, Chef du Service des 
Eaux, welcher die Werte nach Artikel 31 als «une aide" 
bezeichnete, die in besonderen Fällen einmal unterschritten 
werden, in anderen aber überschritten. 
Ich habe es bisher in meinen Ausführungen als gegeben 
vorausgesetzt, dass die Mehrheitslösung verfassungsmäs
sig ist, möchte das hier aber nochmals ausdrücklich bestäti
gen, nachdem auch gegenteilige Stimmen lautgeworden 
sind. 
Was die Minderheit I betrifft, so erfüllt sie meines Erachtens 
und nach Auffassung der Kommissionsmehrheit den Verfas
sungsauftrag nicht. weshalb die Kommission, beantragt, sie 
abzulehnen. 
Man mag sich fragen, warum ich mich dieser Minderheit 1 
nicht angeschlossen habe. Doch schon Herr Bundesrat 
Cottl hat im Hinblick auf die Gewässerschutzinitiative vor 
Illusionen gewarnt. Abgesehen davon halte ich ~ber die 
Lösung der Mehrheit auch von der Sache her, unabhängig 
von solchen Momenten, für die richtige. Dagegen bin ich 
ebenso überzeugt. dass es bezüglich Initiative nicht darauf 
ankommt, dass die Mehrheit etwas weiter geht bei den 
Ausnahmen als der Bundesrat, es sei denn, man spiele diese 
Differenz In einer Weise hoch, fast etwas emotionell, wie es 
von der Sache-her nicht gerechtfertigt ist. Zu dieser Feststel
lung führen mich Aeusserungen, die in den Hearings von 
sogenannter Umweltschutz- oder grüner'S~ite-wobei wir 
alle grün sind, nur etwas mehr oder weniger! - gemacht 
wurden: Man sehe die Notwendigkeit einer gewissen Flexi
bilität ein, habe, aber kein genügendes Vertrauen in die 
Entscheide der Kantone und der Gemeinden. Dem hat die 
Mehrheit Rechnung getragen: Sie hat dort, wo sie etwas 
,weiter geht als der Bundesrat. die Sicherung angebracht. 
dass der Bundesrat seine Zustimmung erteilen müsse. In 
den Hearings ist keine Aeusserung gefallen, wonach man in 
den Bundesrat kein Vertrauen hätte. Da erstaunt es mich 
nun, dass, nachdem in Berücksichtigung der Bedenken aus 
Umweltschutzkreisen der Bund eingeschaltet wurde, dies 
nun plötzlich auch wieder nicht recht sein soll! --
Der Herr Bundesrat hat gestern noch darauf hingewiesen, 
dass er zußätzliche Angaben über die Energie und die 
Energieverluste machen werde. Die Kommission hat sich 
mit dieser Frage sehr eingehend befasst; sie war an den 
Hearings ein wichtiges Thema, auch in der folgenden Sit
zung. Wenn nun aber nachträglich noch Neues zu sagen 
wäre, dürfte es rlchtig•seIn, wenn es der Herr Bundesrat jetzt 
darlegt. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen also Ablehnung 
des Antrages der Minderheit 1. Wir diskutieren hier grund
sätzlich über diese Anträge. Sie sehen, dass sie sich über die 
ganze Fahne erstrecken, denn sie sind ein Ganzes, sie sind 
ein effektiver Gegenvorschlag. Wenn der Entscheid gegen 

, die Minderheit I fällt, fallen auch deren folgende Anträge 
weg. 

Danloth,_ Sprecher der Minderheit: Ich habe mich gestern 
bei der sehr ausgiebigen Eintretensdebatte bewusst einer 
Wortmeldung enthalten und. intensiv zugehört, obschon ja 
in dieser Debatte bereits die Diskussion um das zentrale 
Thema der Revision, nämlich die Restwassermengen, vor
weggenommen worden ist. Man hätte als Aussenstehender 
den Eindruck gewinnen können, als ob es hier Abstufungen 
gäbe: die ideale Lösung ist jene des Bundesrats, die weniger 
gute Lösung jene der Kommissionsmehrheit und die 
schlechteste, undiskutabelste Lösung, Herr Onken, jene der 
Kommissionsminderheit. Ich möchte diesem Vorurteil 
begegnen und darlegen, dass wir eine griffige, aber eben 
eine flexible Lösung vorschlagen, welche, wie in fast jedem 
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behördlichen Entscheid, eine 
0

lntere~enabwägung voll zur 
Geltung bringen kann. Ich darf Ihnen 'in diesem Chor der 
Meinungen die Auffassung und Ideen der Gebirgskantone 
darlegen. Ich danke Ihnen hierfür. 
Ich nehme zu allen Artikeln Stellung, wie Herr Hefti dies 
vorgeschlagen hat, weil sie ein zusammenhängendes Gan
zes bilden. Es ist unbestritten, dass das Parlament bei der 
Regelung der Restwassermengen nicht nach Gutdünken 
legiferieren kann. Das ist uns bewusst. Es ist an drei Schran
ken gebunden. · ' 
1. Der klare Verfassungsauftrag von 1975, für dessen verzö
gerte Behandlung weder das Parlament noch die Gebirgs
kantone verantwortlich gemacht werden können. 
2. Die deutlich zustande gekommene Volksinitiative «zur 
Rettung unserer Gewässer», die - wie Sie gestern abend 
beschlossen haben-.einen richtigen Ansatz hatte, einiges in 
Bewegung brachte, aber sicher über das Ziel hinaus
schiesst, weil sie mit dem bestehenden Verfassungsrecht in 
Konflikt geraten würde. · · 

· Ich möchte allerdings nicht so weit gehen, im Zusammen
hang mit einer Volksinitiative, Ob sie nun mit einer kleinen 
oder grossen Mehrheit zustande gekommen ist, von einer 
.Gefahr :zu sprechen. Natürlich habe Ich Sie richtig verstan
den. Aber die Ausübung unserer legitimen Volksrechte ist 
etwas Normales, und . pie Meinungsbildung soll walten. 
Wenn das Volk so oder anders entscheidet, haben sich alle 
daran zu halten. Ich mdchte das ganz klar festhalten. Es Ist 
unsere Aufgabe, dem Stimmbürger darzulegen, dass unser 
Weg, dass unsere Vorschläge effizienter und besser sind. 
Die Gebirgskantone sind - das darf ich zusammen mit 
meinem Kollegen Lauber und auch im Namen der kürzlich 
tagenden Regierungskonferenz der sieben angeschlosse
nen Kantone für Wassernutzungsfragen bekräftigen - heute 
gewillt und in der Lage, den Verfassungsauftrag von 1975 
loyal und wirkungsvoll zu erfüllen. Die Ausführungsgesetz
gebung des Bundes soll diese entschlossene Handlungsbe
reitschaft stärken und nicht behindern. Zwischen der Versu
chung, bloss allgemeine Grundsätze zu deklamieren, und 
der Gefahr, in eine starre, auf die Bedürfnisse des einzelnen 
Gewässers keine Rücksicht nehmende Reglementiererei zu 
verfallen, ist eine Lösung mit Augenmass anzustreben, die 
den Verfassungsauftrag erfüllt und sich gleichwohl sinnvoll 
in die übrige verfassungsmässige Aufgabenteilung von 
Bund und Kantonen einfügt. . 
3. Artikel 24bis Absätze 3 und 6 der Bundesverfassung sind 
ebenso verbindliche Verfassungsvorschriften wie der vorhin 
erwähnte Auftrag. Damit wird nämlich den Kantonen die 

. grundsätzliche Gewässerhoheit belassen. Dies wird in der 
Diskussion um die neue Gesetzgebung sehr oft übersehen. 
Es entspricht daher- entgegen vereinzelten Aeusserungen, 
auch in unserer Kommission - weder dem Wortlaut- der 
fraglichen Verfassungsbestimmung von Artikel 24bis 
Absatz 2 Buchstabe a noch der verfassungsmässigen Auf
gabenteilung Bund/Kantone, einen umfassenden Auftrag 
zur Bundesgesetzgebung 1.n diesem Bereich herauszulesen. 
Auch ist durch nichts zu begründen, warum unbedingt 
mathematische Formeln und detaillierte Zahlenangaben In 
ein solches Gesetz gehören. Was würde Eugen Huber, der 
Schöpfer des Zivilgesetzbuches, zu unserer heutigen Art 
von Gesetzgebung sagen? Es Ist zumindest zu bedauern, 
dass man solche detaillierten Vorschriften - wenn man sie 
schon für unerlässlich hält- nicht wenigstens in die V9llzle
hungsverordnung verweist. Mein Antrag, jel')er der Gebirgs
kantone, ermöglicht diesbezüglich eine klare und stufenge
rechte Gesetzgebung. 
Es Ist heute unbestreitbar, dass die wichtigen Forderungen • 
von Naturschutz und Landschaftspflege sowie die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen für Fauna und Flora im · 
Wirkungsbereich unserer Bäche; Flüsse u·nd Seen eine 
gerechte Berücksichtigung verlangen. Wir kennen alle die 
engen zusammenhänge, die unsere natürlichen Lebens
grundlagen, gerade auch in den Bergen, für unsere Land
schaft, für unseren Lebensraum und für das ökologische 
Gleichgewicht haben. Ich will auch keineswegs bestreiten, 
dass in der Vergangenheit allzu oft bei der Ausnützung 

unserer Wasserkräfte einseitig und wohl auch kurzsichtig 
der wirtschaftliche Nutzen den Ausschlag gab - in den 
meisten Kantonen, ,nicht nur in Ihrem sehr geschätzten 
Kanton, Herr Bundesrat Cotti. Dass Fehler vorgekommen 
sind, wird nicht bestritten. Doch: Wer ohne Sünde ist, werfe 
den ersten Stein! Auch andernorts wurden unserem techni
schen Fortschritt viele unberührte Landschaften geopfert. 
Deswegen wurde niemand einem Bevormundungsregime 
unterworfen. Auch die Behörden in Kantonen und Gemein
den der Berggebiete sind nicht einfach auf kalte wirtschaftli
che Ausbeutung der lf;!tzten Naturressourcen versessen, 
selbst wenn sie einer weiteren sinnvollen Nutzbarmachung 

· der Wasserkraft das Wort reden. 
Wir wissen um die Verantwortung für die Erhaltung der 
Naturschönheiten zugunsten unseres Volks, also auch der 
Menschen aus c;:Jem Flachland, aus den Städten, denen 
unsere Bergwelt ebenso gewidmet ist wie der ansässigen 
Bevölkerung und die sich in wirtschaftlichen Belangen, aber 
auch bei Naturereignissen - ich erinnere an das letztjährige 
Ereignis - oft mit uns solidarisch fühlen. Ich sehe diese 
gemeinsame Verantwortung. Und doch: Bei alter Solidarität 
müssen doch in erster Linie Volk und Behörden in den 
Bergregionen in die Lage versetzt werden, Ihr Schicksal 
bestmöglich selber zu meistem, ihre Entscheidungen, hier 
wie in andern Bereichen, die ebenfalls nach einer Interes
senabwägung rufen, selbst in die Hand zu nehmen, müssen 
sie doch in schönen und in schlechten Tagen in und mit 
dieser Natur leben. Herr Kollege Onken hat gestern den 
Vergleich gebracht, dass der Mensch früher vor der Natur 
geschützt werden musste, und es heute umgekehrt sei; die 

. Umkehrung dieser Wahrheit Ist nicht immer richtig, wenn 
ich gerade an die folgenschweren . Naturereignisse denke, 
an die Schäden, welche ~ich die Natur mit der Entfaltung 
ihrer Kräfte aber, auch selber zugefügt hat. Das muss man 
auch sehen. 
Ich möchte auf die kürzliche Verlautbarung der Regierungs
konferenz der Gebirgskantone verweisen, wonach.die kan
tonalen Behörden am besten in der Lage sind; die notwen
dige Interessenabwägung zwischen Oekologie und Oekono
mie sachgerecht vorzunehmen. Aus einem kürzlich erschie
rten .Bericht dieser Regierungskonferenz- Herr Kollege Lau
ber hat Ihn bereits zitiert - geht hervor, dass die Behörden 
der Gebirgskantone bereits heute, also vor der Revision des 
Gewässerschutzgesetzes, eine erhebliche Verschärfung der 
Praxis und in einzelnen Kantonen, wie zum Beispiel im 
Kanton Tessin, auch in der kantonalen Gesetzgebung zur 
Sicherung angemessener Restwassermengen eingeleitet 
haben. In vielen Gemeinden Graubündens beispielsweise 
haben Bürger und Behörden vort sich aus zum Schutz der 
Umwelt auf Kraftwerkprojekte verzichtet. Aehnliches gilt für 
den Kanton Wallis und für meinen Kanton. In allen Kantonen 
wird für neue Wasserkraftprojekte eine angemessene 
Dotlerwassermenge verlangt, in aller Regel aufgrund einer 
wirkungsvollen Umweltverträglichkeitsprüfung.. , 
Keine kantonale Regierung und keine lokalen Behörden -
sonst müssten Sie mir diese nennen können - könnten sich 
heute noch leisten, bei der Erneuerung einer Wasserrechts
konzession keine oder ungenügende Restwassermengen 
vorzusehen. Die Bevölkerung ist sensibilisiert. Die Mitspra
che, das Beschwerderecht der Verbände, funktioniert, und 
ich meine, es ist gut so. · 
Der Auftrag des Bundesgesetzgebers ist natürlich gleich-
wohl zu erfüllen. · 
Die im bundesrätlichen Entwurf genannte Abflussmenge 
0 347 - das heisst, die an 347 Tagen des Jahres durchschnitt
lich erreichte oder überschrittene Abflussmenge - nimmt 
unbestrittenermassen auf das individuelle Abflussregime 
eines jeden Fliessgewässers keine Rücksicht. 
Ich erlaube mir, als aussagekräftiges Beispiel für die Starr
heit und Ui:1tauglichkeit dieser sogenannten Formel Matthey 
die vom Regierungsrat und Landrat meines Kantons Uri 
kürzlich auf vierzig Jahre erneuerte Konzession für das 
Lucendro-Kraftwerk zu zitieren, wobei für die Behörden nie 
ein Zweifel darüber bestand, dass eine Verlängerung der 
Konzession nur in Frage kommen könnte, wenn gleichzeitig 
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auch die Frage des Restwassers gelöst würde. Zusammen
gefasst erklärt der Experte Marrer, ein Vertreter der Oekolo
gie, die ökologische Notwendigkeit einer Restwasserauflage 
könne für das Kraftwerk Lucendro nicht uneingeschränkt 
bejaht werden. Vor allem würde eine aus den bundesrätli
chen Vorschlägen abgeleitete Dotierwasserabgabe von 
100 1/s (Art. 31 wurde zu Rate gezogen) sowohl ökologisch 
wie landschaftlich nur eine geringe Wirkung entfalten. Im 
Winter müsse man auf Teilstrecken gleichwohl mit Totalver
sickerungen rechnen. Energiewirtschaftlichen Verlusten 
würde also kein entsprechender Gewinn für die Umwelt 
gegenüberstehen. Stattdessen werde vorgeschlagen, auf 
der Restwasserstrecke im unterliegenden Kraftwerk 
Hospental die Dotierwassermenge von heute 5 auf 150 1/s im 
Winter bzw. 200 I/s im Sommer zu erhöhen - also auf das 
Doppelte des bundesrätlichen Vorschlags. Mit dieser Mass
nahme liessen sich die ursprünglichen ökologischen Ver
hältnisse auf dieser Teilstrecke weitgehend wieder her
stellen. 
Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass eine Interessenabwä
gung von Fall zu Fall angepasstere, differenziertere, bessere 
und nicht unbedingt kleinere Restwasserauflagen ermög
licht. Ich bestreite also die Richtigkeit der bundesrätlichen 
Gleichung: starre Mindestregeln gleich höhere Restwasser
mengen, flexible Mlnd~tregein gleich tiefere Restwasser
mengen. Mit dieser Lösung ist dort genügend Restwasser 
vorgesehen, wo es notwendig und möglich ist; dort hinge
gen, wo aufgrund der konkreten Verhältnisse eine minimale 
Restwasserbestimmung unsinnig wäre, wird zugunsten der 
Energieproduktion darauf verzichtet. 
Damit erweist sich die Behauptung, der Vorschlag der 
Gebirgskantone unterschreite ein vertretbares Minimum an 
Restwasserauflagen, als unzutreffend. Unsere Lösung 
ermöglicht auch eine ökoiogisch bessere Lösung in den 
Wintermonaten, wo die Mindestwasserführung nicht die 
gleiche Rolle spielt, wo aber die grösste Nachfrage nach 
Elektrizität besteht 
Die Festlegung der Restwassermengen nach Mass und nicht 
nach Schablone vermeidet so auch unnötige Ausfälle der 
heute so besonders wertvollen, sauberen, erneuerbaren ein
heimischen Energie. Die Verluste werden von unseren Fach
leuten bedeutend höher eingeschätzt- nämlich auf 10 bis 
20 Prozent-, als sie in der bundesrätllchen Botschaft veran
schlagt werden. Die Bergkantone, Herr Bundesrat Cottl, sind 
auch in diesem Bereich durchaus zu Opfern bereit. Sie 
akzeptieren Einbussen; diese Einbussen müssen aber ver
hältnismässig und vernünftig ausfallen. 
Die Kommissionsmehrheit hat diese nicht widerlegbaren 
zusammenhänge und Erfordernisse erkannt und das allzu 
starre System von Artikel 31, das auch durch das Zweistu
fenverfahren des Artikels 33 nicht brauchbarer geworden 
ist, etwas gelockert. Bei unverhältnismässigen Resultaten 
kann von der Formel Matthey abgewichen werden. Sie hat 
jedoch nur einen halben Schritt auf dem richtigen Weg 
gemacht, indem sie das starre System des Artikels 31 belas
sen hat, anstatt dasselbe durch die Kriterien der Interes
senabwägung zu ersetzen, wie dies beim Antrag der Minder
heit I der Fall ist und wie dies Artikel 24bis auch voraussetzt. 
Die Einsicht, eine konsequente Ausgestaltung einer flexi
blen und angepassten Restwasserregelung sei zu erreichen, 
bedingt also die Zustimmung zum Antrag der Minderheit I, 
und zwar bei allen Artikeln (30 bis 35). Sie erschöpfen sich 
keineswegs_ in Grundsätzen, sondern enthalten griffige 
Bestimmungen. Sie erfüllen - da bin ich anderer Meinung 
als der Herr Kommi~ionspräsident - durchaus den Verfas
sungsauftrag. 
Ich danke Ihnen für diese Einsicht und für das Vertrauen, 
das Sie dem Berggebiet entgegenbringen. 

M. Cavadlnl: Le chapitre 2 que nous abordons, et qui com
prend Ies articles 29 a 36, represente bien l'element decisif 
de la loi et c'est a travers eux que seront definies l'ampleur 
et l'importance accordee par !es uns et les autres soit au 
souci energetique soit a Ja protection integrale des cours 
d'eau. Nous nous bornons maintenant a aborder las amen-

dements deposes par la minorite aux articles 30 et 31 mais 
nous les situons dans leur contexte. 
L'Office federal de la protection de l'environnement a 
publ~e, il y a quelque temps, un cahier intitule «lncidences 
de la reduction du debit des cours d'eau sur Ja flore et la 
vegetation». On y trouve les propos suivants: «C'est un 
minimum minimorum que constitue du point de vue de la 
flore et de la vegetation Je debit minimum propose par le 
projet de revision de la loi sur Ja protection des eaux. II n'est 
pas suffisant pour garantir la perennite des biotopes tribu
taires des cours d'eau.» Voila qui est clair et net, mais 
inquietant. Un peu plus loin, on lit cependant: «II est tres 
difficile de quantifier l'impact d'une variation du debit natu
ral sur la flore et la vegetation. Chaque nouvelle situation se 
presente comme un cas particulier.» 
Ainsi la regle est posee. Les propositions du Conseil federal 
representent un minirrium, et pourtant on peut faire valoir 
las disparltes de chaque cours d'eau. Aussi est-ce sans 
surprise qu'on entend les representants de l'Association 
suisse pour l'amenagement des eaux affirmer: «Le projet de 
loi ne prend pas en compte de fac;on equitable les divers 
interets en presence. A long terme, la production totale 
d'electrlcite perdue sera egale ou superieure a la production 
d'une centrale nucleaire du type Leibstadt.» C'est mettre en 
evidence a la fois le caractere antinomique des positions 
respectives et la difficulte de trouver un chemin median. 
Nous avons eu l'occasion de dire que le respect du debit 
minimal nous paraissait indispensable pour etre en mesure 
de resp$cter les fonctions biologiques de l'eau. Nous rappe
lons au raste ce mandat constitutionnel imperatif. Nous vous 
proposons donc d'accepter, aux articles 30 et 31, la version 

·. du Conseil federal. · 
Ces artlcles vont certes loin dans le sens de la protection des 

, eaux. Le rapport du Conseil federal dit meme qu'«ils repre
sentent une valeur d'alerte», et pourtant ils ne nous parais
sent pas excessifs. Ne poser que le'principe du maintien du 
debit 1'8$iduel convenable est insuffisant. A la limite, nous 
pouvons penser que les propositions de la minorite sont en 
retrait par rapport a la Ioi de 1971. II ne s'agit pas ici de la 
question d'un droit cantonal, mais bien d'une mesure de 
sauvegarde' nationale que nous devons envisager. Las 
mesures flexibles qu'appellent Ies tenants de la minorite 
apparaissent si souples qu'elles ne resistent meme pas a 
l'examen. Elles ne satisferont en rien, dans le meilleur des 
cas, les sympathisants de l'initiative populaire «pour la sau
vegarde de nos eaux». Nous concluons donc en rappelant 
l'exigence constitutionnelle de I'article 24bis, les proposi
tioris de la minorite ne s'y conforment pas et nous vous 
engageons par consequent a suivre la majorite de votre 
commission et le Conseil federar. 

Frau Meier Josi: Ich äussere mich zur Entstehung des heuti
gen Mehrheitsantrages zu Artikel 32 in seinem Verhältnis 
zur Minderheit 1. 
Die schweizerische Politik kennzeichnet sich durch Minder
heitenschutz. Wesentlichste Verkörperung dieses Gedan
kens ist das originäre Selbstbestimmungsrecht der Kantone. 
Bisher haben sie selbständig die Restwassermengen mit 
den Konzessionären ausgehandelt. Währenddem sie nach 
den Aussagen von Herrn Bundesrat Cotti früher dem quanti
tativen Gewässerschutz wenig Beachtung schenkten, haben 
sie im Verlaufe der letzten Jahre diese Aufgabe zunehmend 
ernst genommen. -
In Erfüllung des Verfassungsauftrages von 1975 verlangen 
wir nun aber von ihnen, dass sie sich an eidgenössische 
Mindestnormen halten. Wie Minderheit I zeigt, haben die 
betroffenen Bergkantone erhebliche Mühe, das anzuneh
men. Sie berufen sich dabei nicht nur auf ihre Interes
senlage, sondern auch auf ihre. Erfahrung und auf die Viel
falt der Einzelfälle. Wie ich beim Eintreten unterstrich, 
besteht für die Mehrheit kein Zweifel, dass auch die Berg
kantone den Schritt zur Bundeslösung tun müssen. Der 
Verfassungsauftrag kann nicht durch eine erneute 
Entscheiddelegation an die Kantone unter Mitgabe einiger 
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wenigerVerha'.ltensregeln erfüllt werden. Deshalb muss Min• 
d'erheit I abgelehnt werden. 
Die neue Mehrheitsformel will den betroffenen Kantonen 
den Schritt zur Anerkennung von Restwassermengen nach 
Bundesrecht ermöglichen, indem sie einesteils am System 
des Bundesrates festhält, aber den Ausnahmerahmen etwas 
weiter gestaltet. Wenn Sie die dicke erste Fahne anschauen, 
sehen Sie, dass der Mehrheitsantrag zuerst bedeutend wei-

, ter - nach meiner A1,1ffassung zu weit - ging. Er rückte von 
der natürlichen Höhengrenze von 1700 Meter ab 1:md hat 
ganz allgemein alle Kleinkraftwerke unter 3 Megawatt von 
der eidgenössischen Regelung ausgenommen. Das sind 
schätzungsweise 500 Werke in der Schweiz. Das hätte a:uch 
dazu geführt, dass entsprechende Gewässer auf fast beliebi
gen Strecken hätten trockengelegt werden können. 
Auf der berichtigten Fahne sind diese Probleme behoben. 
Die natürliche Gren·ze von 1700 Metern im Bundesratsent
wurf wird wieder aufgenommen, und Absatz 2 Buchstabe b 
wird im Sinne der ursprünglichen Minderheit III ersetzt. Die 
Ausnahmen sind somit gegenüber 'dem ,ursprunglichen 
Mehrheitsentwurf stark eingeschränkt worden; sie sind nur 
noch möglich, wo die bisherigen Nutzungen ganz erheblich 
unterschritten werden. !n einer letzten Sitzung der Kommis
sion hat sich die Mehrheit diesen Einschränkungen der 
Minderheit III voll ange~chlossen, wobei die Genehmigungs
schwelle des Bundesrates bei 3 Megawatt fixiert bleibt. 
Damit :,vird der Handlungsspielraum der Bergkantone 
gegenüber dem Vorschlag der Minderheit II in verantwort• 
barem Mass ausgeweitet. 
Das heisst natürlich nicht- das möchte ich unterstreichen-, 
dass in lilllen Fällen, die theoretisch Aufnahmen erlauben, 
auch Ausnahmen zu gewähren sind. Im Gegenteil, die Kan
tone haben nach den allgemeinen Regeln das Schutzziel 
anzustreben. Aber die kombinierte Mehrheit erlaubt ihnen 
eine harmonische Anpassung an die neuen Verhältnisse, 
eine, die sich auch mit ihrem Selbstbehauptungswillen ver
einbaren lässt.' 
Ich _schlage daher der Minderheit I vor, auf ihren Antrag 
zugunsten der Mehrheit zu verzichten. Wenn sie den Weg 
dazu nicht findet, wird es voraussichtlich bei der Lösung des 
Bundesrates bleiben. Und falls sich die Minderheit I nicht zu 
diesem Verzicht entscheiden kann, schlage ich beim Verfah• 
ren fol~endes vor: Es geht ja nur noch um drei Optionen, die 
einander global gegenübergestellt werden können. Ich 
schlage vor, dass Mehrheit und Minderheit I zuerst ausge
marcht werden und dass nachher das Ergebnis dem 
Entwurf des Bundesrats (gleich Minderheit II) geg~nüberge
stellt wird. 

Jagmettl: Bei der Beratung dieser Artikel - ich meine jetzt 
nicht nur Artikel 30, $0ndern auch jene, die ihm folgen -
haben sich in den Kommissionsarbeiten drei Gruppen abge
zeichnet: Eine erste Gruppe, die die Ansicht der Bergkan• 
tone vertritt, wonach der Bund keine mengenmässigen 
Begrenzungen festlegen solle, sondern die Kantone diese 
Aufgabe behalten sollen; eine ~eite Gruppe, die sich als 
Mehrheit bei Artikel 32 abzeichnet, wonach der Bund -z>Har 
Regeln aufstellen, diese aber gleich mit einer so weiten 
Ausn~mebestimmung ausstatten soll, dass Elle Vorschrif
ten von Artikel 31 zu blassen Richtlinien werden, und eine 
dr:ltte Gruppe, die der Meinung ist, der Bund müsse echte 
Vorschriften erlassen. Die Abgrenzung zwischen Gruppe II 
und lll'wird uns dann bei Artikel 32 beschäftigen. Ich möchte 
dem nicht vorgreifen. Ich werde das dort näher ausführen. 
Es geht mir jetzt vor allem darum, ob der Bund in Artikel 30 
in Verbindung mit Artikel 31 auch mengenmässige Vor0 

schritten festlegen soll oder nicht. Hier geht es um die 
Frage, wer für die Restwassermengen die Verantwortung 
trägt. Ich habe vor der kantonalen Kompetenz grossen 
Respekt. Ich bin ein überzeugter Verfechter der Auffassung, 
d~ unsere Kantone Gemeinwesen sind und bleiben müs• 
sen, die echte Probleme zu bewältigen verm~gen, r1ie die 
Verantwortung für wichtige Fragen tragen können. Ich 
meine damit die Bergkantone, und ich meine die Mittelland• , 
kantone, ich meine die Kantone überhaupt. 

Indessen haben wir heute nicht diesen Entscheid zu treffen. 
Sie haben darüber am 24. Juni 1974 beraten, und Volk und 
Stände haben darüber am 7. Dezember 1975 abgestimmt. 
Der Entscheid ist getroffen, wer die Verantwortung trägt. 
Diese Verantwortung ist aufgeteilt, indem der Bund Vor
schriften aufzustellen hat über angemessene Restwasser
mengen und die Kantone den Entscheid über die Benutzung 
der Gewässer treffen. · 
Also: Den Rahmen legt der Bund fest, und die Verfügung , 
bleibt bei den Kantonen. Dieser Rahmen, den, der Bund 
festzulegen hat, ist aber nicht nur ein Rahmen mit Grund• 
satzgesetzen. Herr Lauber, Sie haben gestern angedeutet, 
man hätte dem Bund die Grundsatzgesetzgebungskompe
tenz zugewiesen. Wir sind uns aber wohl einig, dass sich die 
Grundsatzgesetzgebung auf die Fragen bezieht. die in Arti
kel 24bis Absatz 1 aufgezählt sind, und dass die Restwasser
mengen zu den Gegenständen gehören, bei denen sich die 
Bundeskompetenz auch auf Detailvorschriften bezieht. Des
halb sind ja die Absätze 1 und 2 getrennt worden. Das ist 
kein Zufall, das ist keine Wortklauberei, das ist Wille des 
Parlaments mit Zustimmung von Volk und Ständen. 
Diese Gesetzgebungskompetenz, die so weit geht, ist keine 
blosse Befugnis. Auch da muss ich Herrn Lauber entgegen• 
treten, der gestern gesagt hat, man solle die ijundeskompe
tenzen nicht voll ausschöpfen, es sei Klugheit, das nicht zu 
tun. Hier haben wir es eben nicht mit einer Ermächtigung, 
sondern mit einem Auftrag zu tun. Auch das Ist kein Zufall. 
Wenn wir, in neuere Verfassungsartikel diese Aufträge ,hin
eingeschrieben haben - nehmen Sie den Raumplanungsar
tikel, den Umweltartikel oder diesen Wasserwirtschaftsartl· 
kel -, so ist das eben nicht zufällig, sondern mit dem Willen 
geschehen, dass der Bund hier einen verbindlichen Auftrag 
hat, den er wahrzunehmen hat. 
Die Frage ist ,dann die,, ob dieser Auftrag eher in einem 

· Gese~ oder in einer Vollziehungsverordnung erfQllt werden 
soll. Ich habe, Herr Danioth, Verständnis für Ihr Missfallen 
daran, dass wir in einem Gesetz eine zahlenmässlge Liste 
haben. Das stört uns,optisch. Vergessen Sie aber nicht, dass 
es darum geh,, dass der Bund die Grenzen festlegt, inner
halb derer die Kantone ihre Gewässerhohelt wahrnehmen 
können. Es Ist ein eminent politischer Entscheid, den wir zu 
treffen haben; und Abgrenzungen zwischen der Zuständig
keit von Bund und Kantonen gehören als grundlegende 
politische Entscheide ins Gesetz und nicht in die Vollzie
hungsverordnung. Auch wenn es optisch eher nach '!ollzie
hungsverordnung aussieht, vom Gehalt her ist es nach mei
'ner Ueberzeugung Gesetz. 
Nun stellt sich die Frage, ob die Regelung, wie sie vor allem 
in Artikel 31 enthalten ist, -z>Heckmässig sei oder nicht. Da 
muss ich Ihnen ein Erlebnis aus dem Sommersemester 
berichten. Ein Student hllct mir gesagt, wie ich denn dazu 
komme, überhaupt über solche Dinge zu sprechen, wo ich 
doch von aquatischer Biologie nichts verstehe. Ich musste 
ihm mit Bezug auf meine Kenntnisse über aquatische Biolo
gie völlig recht geben. Aber mit Bezug auf die Entschei
dungsfähigkeit musste ich ihm deutlich widersprechen. Wir 
gehen doch in der Schweiz davon aus, dass ein Parlament 
und dass vor allem auch der Bürger entscheiden kann, ohne 
dass er zunächst über ganz bestimmte naturwissenschaftli· 
ehe Kenntnisse verfügt, dass er sich also diese Unterlagen 
darlegen lässt und dann die Verantwortung für den 
Entscheid übernimmt. Da glaube Ich, dass wir das nicht nur 
tun können, sondern c;tass wir das tun müssen, dass wir uns 
also zu entscheiden haben. ,, 
Nur bitte eins: Die Formel Matthey, die in Artikel 31 zum 
Ausdruck kommt, ist keine Maximalformel. Es gibt Vertreter 
der biologischen Wissenschaften, die erklären, es sei zu 
wenig, damit könne das biologische Gleichgewicht in den 
Gewässern nicht erhalten werden. Die Unterlagen, die uns 
zur Verfügung gestellt wurden, haben mich dazu bewogen, 
anzunehmen, , dass das ein Mindestmass sei, das noch 
genüge. Aber es ist sicher kein Maximalstandpunkt, ,der in 
Artikel 31 zum Ausdruck kommt, sondern es sind Mindest
werte. Die Bilder, die uns gezeigt wurden, haben mich in 
dieser Ansicht bestätigt. Ich will nicht behaupten, dass wir in 
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der Kommission den wissenschaftlichen Nachweis für die 
Richtigkeit dieser Zahlen erbracht haben. Aber wir haben 
uns damit auseinandergesetzt, und ich bin zur Auffassung 
gelangt, dass das wirklich das Mindestmass sei, das man 
vorschreiben müsse. 
Nun stellt sich die Frage: Gehen wir nicht zu weit? Haben 
wir damit nicht einseitig etwas angeordnet, ohne auf andere 
Bedürfnisse und Wünsche Rücksicht zu nehmen? Welches 
sind denn die Ziele, die wir mit diesen Vorschriften anstre
ben? Von mir aus gesehen sind es zwei: Wir müssen die 
Gewässer als Lebensräume erhalten. Wir wollen keine toten 
und keine trockenen Flussstrecken, wir wollen Lebens-

, räume. Und dafür ist ein Mindestmass erforderlich. Wir 
wollen ein Zweites: Wir wollen die Landschaft erhalten mit 
ihren bestimmenden Elementen; dazu gehört ebenfalls die 
Wasserkraft. 
Man hat uns tatsächlich-erklärt, das würde eine grosse 
Energieeinbusse darstellen. Es wird eine Energieeinbusse 
geben. Nun muss ich aber doch etwas zu den Zahlen, die 
dazu genannt worden sind, bemerken. Ich stütze mich dabei 
auf den Bericht, den die Kommission erhalten hat und der 
von der Elektrowatt ausgearbeitet worden ist. Dort wird 
genau differenziert zwischen den Einschränkungen, die sich 
aus Arti_kel 31-. ergeben, und möglichen Einschränkungen, 
die sich zusätzlich aus Artikel 33 ergeben. Die Einschrän
kungen aus Artikel 31 werden beziffert auf 1670 bis 1895 
GWh, je nachdem, welche Hochrechnungsmethode man 
anwendet. Aus Artikel 33 werden dann gewichtige zusätzli
che Einschränkungen abgeleitet. Aber wir sprechen jetzt 

. einmal von Artikel 31, nämlich vom bundesrechtlichen Min
destinass. Dort sind es nach Berechnung der Elektrowatt 
1670 bis 1895 GWh. Ich kann das nicht überprüfen; aber die 
Unterlagen, die 'uns zur VerfOgung gestellt wurden, waren 
zweifellos seriös erarbeitet. 
Wenn man schon Vergleiche anstellen will, dann soll man 
bitte auch diese Zahlen in den Vergleich einsetzen. Es 

· ,wurde gesagt, das sei mehr als ein mittleres, es sei soviel wie 
ein grosses oder zwei mittlere Kernkraftwerke. Setzen Sie 
diese 1670 bis 1895 GWh in Vergleich mit der Arbeit der 
Kernkraftwerke im letzten Jahr: Beznau 1 (nur 1, nicht I und II 
zusammen) produzierte 2464 GWh, Gösgen 6862, Lelbstadt 
7376 GWh. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass die 
Zahlen aus der Anwendung von Artikel 31 diese Höhe errej.. 
chen. Wenn man in diese Grössenordnungen hineinkäme, 

· dann wäre es nur - nach dem Bericht der Elektrowatt -
aufgrund der Anwendung von Artikel 33. 
Wir müssen diese Verhältnisse sehen. Ich anerkenne, dass 
Artikel 31 eine Einschränkung bringt. Ich bestreite dies 
nicht. Aber ich glaube, dass sich die Einschränkung im 
Interesse des biologischen Gleichgewichts in einem Rah
men hält, der vertretbar ist. Es ist natürlich eine schwierige 
Entscheidung, die wir hier zu treffen· haben. Ich anerkenne 
es. Aber es ist nicht so, dass wir völlig aus allen Grössenord
nungen herauskommen, und beachten Sie bitte vor allem: 
Das biologische Gleichgewicht verlangt ein Mindestmass. 
Es ist in Artikel 31 festgelegt. 

lten: Ich habe mich seinerzeit gegen den Dringlichen Bun
desbeschluss über die Restwassermengen ausgesprochen, 
aber nicht wegen seines Inhaltes, sondern aus Rechtsset
zungsgründen. Inhaltlich konnte ich mich schon damals 
dem Bundesrat anschliessen. Es wurde bereits ausführlich 
darauf hingewiesen, dass der Artikel 24bis der Bundesver
fassung B8$timmungen über die Sicherung angemessener 
Restwassermengen verlangt. Der Bundesrat hat nun eine 
Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen, ein zweistufiges Ver
fahren, die Kommission stimmt dieser Mechanik in ihrer 
Mehrheit zu, die Minderheit Danioth möchte dies ändern. 
Dagegen müssen wir uns entschieden wehren. Wenn wir 
dem Bundesrat zustimmen, stimmen wir einem Kompromiss 
zu, und-Herr Bundesrat Cotti hat in der Kommission darauf 
hingewiesen - jenseits dieses Kompromisses gibt es keinen 
weiteren Kompromiss. 
Was die Mehrheit mit dem Ausnahmeartikel 32 Absatz 2 
anstrebt - Herr Jagmetti hat gerade darauf hingewiesen -, 

. nämlich den Kantonen ein~ Ausnahmeregelung zuzuspie
len, kommt einer Relativierung der Mindestmengen gleich. 
Die Mindestmengen aber sind Alarmwerte. Wenn wir sie 
unterschreiten oder durch Ausnahmebestimmungen aus
höhlen, käme dies in den meisten Fällen praktisch einer 
Opferung der biologischen Funktionen der Gewässer 
gleich. 
Das zweistufige Verfahren mit der Quantifizierung von Min
destmengen in Artikel 31 ist nicht etwa unbestritten. Es gibt 
Leute, die bezweifeln, ob damit der Verfassungsauftrag 
erfüllt sei. Sie meinen, es wäre zweckmässiger, die ange
messene, nicht die minimale Restwasserführung im Gesetz 
zu quantifizieren und den Vollzugsbehörden die Kompetenz 
einzuräumen, diese Werte ausnahmsweise bei Erteilung der 
Konzession unter Abwägung der verschiedenen Erforder
nisse bis auf den Stand der Mindestmengen nach Artikel 31 
zu reduzieren. Der Bundesrat ist dieser Umkehrung 'nicht 
gefolgt, was beweist, dass er den Kantonen vertraut, dass er 
ihre Autonomie, im Rahmen der Verfassung als Konzes• 
sionsbehörde zu wirken, anerkennt. 
Die Formel Matthey sei zu starr und zu wenig flexibel, wird 
gesagt. Das trifft aber nach der Darlegung der Fachleute 
nicht zu. Die Formel ist empirisch erarbeitet und aus der 
Erfahrung herausgewachsen. Und überall, wo bisher in 
jüngster Zeit die Kantone die Restwassermengen festlegen 
mussten, überschritten sie die Mindestmengen, was doch 
eigentlich zeigt, dass sie 'k·napp angemessen sind. In ver
schiedenen Gutachten - Herr Cavadini hat darauf hingewie
sen - wurden Vorschläge für die Restwasserquanten 
gemacl'!t. Sie sind aber nirgends unt~rhalb der im Gesetz 
vorgesehenen Mindestmengen. Bezüglich der Feststellung, 
dass die Formel Matthey zu starr sei bzw. die Verhältnisse zu 
unterschiedlich seien, darf gesagt werden, dass die Unter
schiede In der Schweiz nirgends so gross sind, dass noch 
kleinere Restwassermengen als die Mindestmengen 
gerechtfertigt wären. Das wurde in der Kommission von den 
Fachleuten ausdrücklich gesagt: «Wir müssen uns darüber 
im klaren sein, dass wir über eine Restwassermenge disku
tieren, die nur einen Bruchteil derjenigen Wassermenge 
ausmacht, die während 347 Tagen pro Jahr im Gewässer 
vorhanden ist oder überschritten wird.» Die Gewässer wären 
ohne dieses Quantum nicht mehr lebensfähig. Es stimmt, 
dass die Gewässer jährliche, monatliche und tägliche 
Schwankungen aufweisen. Der Gesetzesvorschlag aber will 
Schwankungen unter der Limite von Mindestmengen zu 
Recht verhindern. Es wird erwartet, dass die Kantonädafür 
sorgen, dass in den Bachläufen nach oben tendierende, 
Schwankungen vorkommen. 
Was die befürchtete Einbusse an Elektrizität anbelangt, darf 
angenommen werden, dass die"Emeuerung-der Anlagen 
den Verlust kompensieren wird. Herr Kiener vom EVED 
beantwortete eine Frage in der Kommission bezüglich der 
zukünftigen Versorgung mit folgenden Worten generell und 
abschliessend: «Die Versorgungsprobleme werden durch 
die Restwasserbestimmungen zwar verstärkt; es wäre aber 
nicht angemessen, ihnen eine übergrosse Bedeutung zuzu
weisen.» Macht man die integrale Erhaltung der Fliessge
wässer zu seinem Anliegen' und gewichtet man die Nut
zungsinteressen nicht höher' als die Schutzinteressen, wird 
man zugestehen müssen, dass die vorgesehene Restwasser
regelung gerade jenes Minimum darstellt, mit dem man sich 
noch abfinden kann. 
Die vom bundesrätlichen Entwurf abweichenden Anträge zu 
den Artikeln 30 und 35 sind daher weitgehend abzulehnen. 

Lauber: Wir sind keineswegs gegen angemessene Restwas
sermengen. Wir sind aber überzeugt, dass die Matthey
Formel, die dem bundesrätlichen Entwurf zugrunde liegt, für 
die Festlegung der minimalen Restwassermengen gänzlich 
unbrauchbar ist. Davon sind wir überzeugt. Die führt insbe
sondere in Gebirgsbächen zu Höchstmassen, die in con
creto eine Wasserentnahme verunmöglichen. An dieser Tat
sache kommt man nicht vorbei. Ich werde mich mit'Herrn 
Ständerat Jagmetti sicher nicht anlegen, was die Interpreta
tion des verfassungsrechtlichen Auftrags betrifft. Ich habe 
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die Standpunkte der Bergkantone diesbezüglich beim Ein
treten dargelegt. Im übrigen gründen meine bescheidenen 
juristischen Kenntniss.e auf den ausgezeichneten Vorlesun
gen, die ich 1961/62 bei Herrn Prqfessor Jagmetti am Poly 
besuchen durfte. · 
Ich verstehe aber etwas von der Matthey-Formel. Ich möchte 
mich kurz mit dieser Formel auseinandersetzen. 
Vom Zweck her muss das Restwasser zahlr.eiche und sehr 
verschiedenartige Funktionen wie Landschaftsschutz, 
Schutz von Fauna und Flora in und auch an den Gewässern, 
die Gewährung einer einwandfreien Abwasserentsorgung, 
die Speisung von Grundwasser usw •. erfüllen. Die Errei
chung dieser Ziele hängt weitgehend von den verschieden
artigen Gegebenheiten des Gewässers und auch des Einzel
falls ab. 
So wünschenswert es an sich wäre, in einem Bundesgesetz 
eine einfache Formel einzuführen, muss ich - auch nach 
den eingehenden Arbeiten. der Kommission - feststellen, 
dass diese einfache Formel nicht gefunden werden konnte 
und die vorgeschlagene Lösung wichtige und differenzie
rende Aspekte überhaupt nicht berücksichtigt; sie vermag 
demnach keineswegs zu befriedigen. Die Formel Matthey 
stellt, wie das Herr lten bereits gesagt hat - das Ist zugege
ben -, den empirisch gefundenen mathematischen Aus
druck der Ueberlegungeo~des waadtländischen Fischereiin
spektors Matthey dar, die jener aufgrund einer Bestandes
aufnahme der waadtländischen Gewässer angestellt hatte; 
Dort treffen sie vermutlich zu. So wurde· diese Formel aus 
Beobachtungen an· kleinen bis mittleren Mittellandgewäs
sern abgeleitet und dürfte deshalb kaum repräsentativ für 
sämtliche schweizerischen Gewässer sein, Insbesondere 
nicht für die Berggewässer. Diese Fortnel und mit ihr die im 
Entwurf formulierten zahlenmässlgen Mindestanforderun.: 
gen sagen nur - ich uoterstrelche: nur - aus, dass die 
Restwassermenge Funktion einer anderen Wassermenge, 
nämlich der Abflussmenge Q347, ist Die Jahreszeiten und die 
örtlichen Verhältnisse, wie verschiedene Klimabereiche .:.. 
atso die Lage des Gewässers Im nördlichen oder südlichen 
Alpengebiet, dessen Höhenlage, UmgeUlnde, Untergrund, 
Bach- oder Flussprofile, Gefälle, Rauhlgkeit -, bleiben voll-

. kommen unberücksichtigt. Die Matthey-Formel gibt nur 
Auskunft über die Wassermenge und nicht über alle ande
ren Faktoren. Im Flachland kann ein ~ach mit wenig Gefälle 
energiepolitisch vollkommen uninteressant sein; er ist ohne 
Gefälle, ökologisch aber von Bedeutung, weil er das ganze 
Jahr sichtbar Ist Im Gebirge, oberhalb einer gewissen Kote, 
haben wir eine sehr starke Verästelung unserer Bäche, die 
zusammen das Fllessgewässer bilden. Der einzelne· Bach 
führt nie an 347 Tageö pro Jahr 50 Vs. Er ist monatelang mit 
Schnee überdeckt, ökologisch praktisch ohne Bedeutung , 
aber energiepolitisch -weil Menge zusammen mit Gefälle
höchst bedeutungsvoll, und das gerade in d!,!n Monaten mit 
dem grössten Landesstrombedarf, wo die Spitzenenergie 
für die ganze Schweiz von Bedeutung ist Diese Pmbleme 
sind mit der Matthey-Formel nicht erfassbar. 
Dem Fliessgewässer im Gebirge mit seiner hochwasserähn
lichen Wasserführung während des Sommers und der Trok
kenlegung in den Wintermonaten wird überhaupt nicht 
Rechnung getragen. Die Formel erlaubt so überhaupt keine 
sinnvolle Staffelung der Restwasserdotationen, z. B. nach 
der jeweiligen Jahreszeit Sie ist deshalb als generelle 
gesetzliche Grundlage-: bei allem Verständnis:für den ver
fassungsrechtlichen Auftrag - für die Festlegung von Rest
wassermengen zu starr und daher ungeeignet 
Ich komme zu den Schlussfolgerungen. Die grundlegenden 
Elemente für eine moderne Erfassung des Problems Rest
wasser in Fllessgewässern haben ,in der Zwischenzeit 
sowohl In theoretischer Hinsicht wie auc::h bei unzähligen 
Einzeltatbeständen gezeigt, dass alle modernen Methoden 
die Komplexität einer sinnvollen Festlegung von Restwas
sermengen anerkannt haben, dass mehrere umweltbezo
gene Parameter herangezogen werden müssten. Biologen 
und Fischereiexperten haben festgestellt, dass es ausseror-
dent,lich schwierig ist, vorg~ngig und schematisch alle Ver
änderungen eines Wasserregimes mittel-, kurz- und langfri-
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stig festzustellen und so zu quantifizieren. Grenzwerte. die 
sich unter der Grössenordnung vori 40 bis 50 1/s bewegen, 
müssen für alle Fälle anerkannt werden. Es ist unmöglich, 
mit dieser Pauschalisierung allen Gewässerverhäitnissen -
in$besondere denjenigen im Berggebiet die durch diese· 
Vorlage unverhältnismässig stark betroffen sind, weil die 
Natur andere Gesetze kennt - gerecht zu werden. Deshalb 
sind unserer Meinung nach Mindestanforderungen, die sich 
auf die Matthey-Formel stützen, abzulehnen. 
Wir sind überzeugt, dass mit den vorgeschlagenen neuen 
Artikeln 30 bis 35, so wie sie Herr Kollege Danioth begründet 
hat, in Zukunft angemessene Lösungen gefunden werden 
können, die auch dem Einzelfall und allen zur Diskussion 
stehenden Interessen gerecht werden. Damit kann auch ein 
klares und überslctitliches Bewilligungsverfahren geschaf
fen werden1 welches den neuesten Erkenntnissen des Bun
desgesetzes über den Umweltschutz, das am 1. Januar 1985 
in Kraft getreten ist, entspricht 

Onken: Ich möchte Herrn Danioth attestieren, dass er seinen 
Antrag sehr s~chlich und sehr zurückhaltend begründet hat. 
Er will - oder die Bergkantone wollen, so ist gesagt worden 
- eine griffige, aber flexible Lösung. Das war wörtlich ihre 
Formulierung, Herr Kollege Danloth. Da wird man natürlich 
den Verdacht nicht los, dass die Flexibilität vor allem nach 
unten gesucht wird, dass weiterhin der Versuch unternom
men werden soll, die Mindestvorschriften im einen ·oder 
anderen begründeten oder auch nicht begründeten Fall zu 
unterlaufen. Das Ist es genau, was wir nicht wollen! An sich 
ist ja auch die Lösung, die hier vorgeschlagen ist, flexibel, in 
dem Sinne nämlich, als sie, zweistufig ist, dass man also 
sagt: Es sind Mindestvorschriften; im übrigen aber haben 
die Kantone die Möglichkeit. darüber hinauszugehen. Es 
besteht also eine Flexibilität nach oben, die den Kantonen 
überantwortet bleibt. An dieser zweistufigen Lösung und an 
dieser Flexibilität sollten wir festhalten; Doch die Flexibilität 

. nach unten, die nur darauf abzielt,- auch hier noch nach 
Ausnahmen zu suchen, die halte ich nicht für richtig. - · 
Es ist jetzt von Herrn Kollege Laubar, der sich mit der Formel 
Matthey auseinandergesetzt hat, fast ein bisschen versucht 
worden, so zu tun, als ob das, was im Gesetz steht, diese 
Formel Matthey wäre. Die Mindestvorschriften stützen sich · 
zwar darauf ab, aber sie sind bereits eine Anpassung: Sie 
tragen gewi$58n Umständen Rechnung. Sie stützen sich 
nicht auf das 0300, sondern auf das ~ 7 ab (das ist_ein 
wesentlicher Unterschied), und sie stufen auch nach der 
Grösse der Gewässer ab, suchen also auch da in gewissem 
Sinn ein Entgegenkommen an die Vorbehalte, die teilweise 
zu Recht gemacht worden sind. 
Weiter ist gesagt worden, die Gebirgskantone seien heute in 
der Lage und willens, den Verfassungsauftrag zu erfüllen. 
Selbst wenn man d~ einmal so stehen lassen wrn, geht der 
Verfassungsauftrag doch an den Bund, der diese Bestim
mungen erlassen muss: die Gebirgskantone sollen ihre 
Hoheit im Rahmen der Gewässer wahrnehmen - aber eben 
im Rahmen der eldgenössistihen Vorschriften, die wir hier 
erlassen. Selt>st wenn er es wollte, kann sich der Bund gar 
nicht aus dieser Verpflichtung heraushalten. Er ist in die 
verfassungsrnässige Pflicht · eingespannt, die er jetzt zu 
erfüllen versucht 
Ich rechne es Herrn Danioth und anderen Kollegen hoch an, 
dass sie offen zugeben, dass in der Vergangenheit Fehler 
begangen worden sind, dass gesündigt wurde. Es ist nicht 
an den Kantonen aus dem Mlttelland, del'.I Gebirgskantonen 
Vorhalti,tngen zu machen. Auch bei anderen Kantonen war 
früher das ökologische Bewusstsein nicht so ausgeprägt, 
als dass sie hier heute Vorwürfe anbringen dürften. 
Aber es wird nicht davon gesprochen, Herr Danioth, dass 
dielle Fehler nicht nur in der Vergangenheit gemacht wor
den sind, sondern dass. sie immer noch gemacht werden! 
Der Kommission lag eine Liste der seit 1983 erteilten Kon
zessionen vor, die kein_ oder nur wenig Restwasser verlan
gen. Ich sehe da eine ganze Liste von Gewässern in yer
schiedenen Kantonen, im Kanton Wallis, im Kanton Grau
bünden, im Kanton Bern, wo nach wie vor Konzessionen 
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erteilt werden, ohne dass Restwasser vorgeschrieben wird, 
ohne dass also diese minimalen Vorschriften eingehalten 
werden. Das nährt natürlich die Zweifel am Verantwortungs
bewusstsein - inan fragt sich, ob es heute tatsächlich so 
weit ist, dass man hier den Riegel schieben und im Sinne 
des jetzt vorliegenden Gesetzes handeln würde. Dem ist 
nach wie vor nicht so! Ich verstehe es auch, bei der Wasser
nutzung ist allemal viel Geld im Spiel. Die Gebirgskantone 
versuchen, dieses wirtschaftliche Potential zu nutzen. Die 
ärmeren und schwachen Berggemeinden versuchen, zu 
dem Geld aus den Wasserzinsen zu kommen; das ist ver
ständlich. 
Ich gehöre nicht zu denen, die meinen, das müsse einfach 
unterbunden werden und die. Bergregionen sollten selbst 
schauen, wie sie damit zurecht kommen. Im Verlaufe der 
Diskussion zu diesem Gesetz werde ich noch einen Vor
schlag unterbreiten, wonach auch diejenigen Kantone, die 
zu den Profiteuren gehören, die Landschaftsschutz fordern, 
damit sich ihre Bevölkerung in der Höhe erholen kann, in 
eine Solidarität eingebunden werden. Diese Kantone müs
sen bereit sein, dort, wo die Bergkantone und ihre Gemein
den Abstriche machen und einen wirtschaftlichen Verlust 
hinnehmen, einen angemessenen ausgleichenden Beitrag 
zu zahlen, an jene Leistungen nämlich, die im Sinne und im 
Dienste der Allgemeinheit erbracht werden. Auf diesem 
Wege müssen wir zu· einer Lösung finden. Wir sollten aber 
diese gesetzlichen Bestimmungen Jetzt nicht noch weiter 
abschwächen, wie das die Minderheitsanträge versuchen._ 
Ich bitte Sie deshalb, die Minderheitsanträge zu den ausste
henden Paragraphen abzulehnen und die bundesrätlichen 
Vorschläge zu unterstützen. 

Rhinow: Es wurde gesagt, dass der Verfassungsauftrag von 
Artikel 24bis Absatz 2 ganz klar einen Auftrag zur umfassen
den Gesetzgebung und nicht nur zur Grundsatzgesetzge
bung enthält Das heisst, dass die wesentlichen Vorschriften 
- dazu gehört bestimmt auch die Festlegung der Mindest
mengen - im Bundesgesetz geregelt werden müssen. Eine 
Delegation an die Kantone in diesem Bereich würde den 
Rahmen der Verfassung sprengen. 
Ich möchte kurz auf einige föderalistische Bedenken einge
hen. Vorweg möchte ich, an das Zitat der uNeuen Zürcher 
Zeitung» anknüpfend, sagen, dass für mich ein Kompromiss 
jenseits des bunqesrätlichen Kompromisses ebenfalls nicht 
in Frage kommt und aus Sicht des Natur-, Landschafts- und 
Gewässerschutzes nicht hinnehmbar wäre. Der bundesrätli
che Entwurf erträgt keine weitere Austrocknung ~ das Wort 
ist bereits gefallen; aber von Verwässerung zu sprechen 
verbietet sich in dieser Materie in der Tat, weil das Gegenteil 
die Konsequenz wäre •. 
Was die föderalistischen Bedenken anbetrifft, muss ich dar
auf hinweisen, dass die Kompetenz und damit auch die 
Verpflichtung zur Sicherung angemessener Restwasser
mengen eindeutig beim Bund liegen. Das haben Volk und 
Stände vor 13 Jahren entschieden. Diese Kompetenz muss 
wahrgenommen werden. Im Rahmen dieses Gesetzes und 
gestützt auf das Wasserrechtsgesetz bleiben die Kantone 
unbestrlttenerweise für die Interessenabwägung zuständig. 
Bei den zu gewichtenden Interessen handelt es sich aber 
weitgehend um nationale Interessen, auch wenn sie von den 
Kantonen gewichtet werden. Es sind nämlich Nutzungsin
teressen, vor allem im Bereich der Elektrizitätserzeugung, 
und es sind Schutzinteressen, die auch teilweise nationalen 

. Charakter aufweisen. 
Es ist zu bedenken, dass die Kantone nicht immer ganz 
unabhängig von den Interessen und Organen der Elektrizi
tätswirtschaft sind. Diese befindet sich ja hauptsächlich in 
der Hand der Kantone. Dabei übersehe ich nicht, sondern 
ich lmerkenne ausdrücklich, dass auch in den Kantonen 
ernsthafte Anstrengungen zum Schutze der Gewässer 
unternommen werden. Herr Danioth, Sie sagten: ...... der 
werfe den ersten Stein.» Es geht nicht darum, als Sündige 
Steine in Gewässer zu werfen, sondern Gewässer zu schüt
zen, damit nicht nur Steine übrigbleiben. Das ist unsere 
Aufgabe. Die Bundesregelung über die Restwassermengen 

soll den Kantonen den ökologischen Rücken stärken und 
sie nicht in die fiskalische Versuchung führen. wenn ich 
die$e biblischen Bilder weiterverwenden darf. 
Der quantitative Schutz unserer Gewässer ist ein dringendes 
nationales Gebot. Bei der gestrigen Abstimmung über die 
Volksinitiative habe ich mich aus den gleichen Erwägungen 
der Stimme enthalten, wie sie Herr Kollege Schoch ange
führt hat. Hier zeigt sich nun, ob das Gewässerschutzgesetz 
das Attribut des Gegenvorschlages wirklich verdient. 
lcl') bitte Sie deshalb, in den Artikeln 30 bis 33 dem Entwurf 
des Bundesrates zuzustimmen. 

Danloth: Ich bin froh und dankbar, dass man in diesem Rat 
in allen Lagern zur Kenntnis nimmt, dass es den Wasserher
kunftskantonen, den Bergkantonen, unseren Gebieten, 
ernst ist mit der Verantwortung, die wir für das gesamte 
Land und auch für die kommenden Generationen tragen. 
Wenn Herr Onken noch Beispiele aus der Zeit vor fünf und 
sechs Jahren genannt hat, dann möge er bitte Beispiele 
nennen, in denen sich heute eine kantonale oder gar eine 
kommunale Behörde über diese legitimen Ansprüche und 
Interessen hinwegsetzt. Ich möchte mich nicht zu den tech
nischen Fragen äussem. - das hat Herr Kollege Lauber 
überzeugend getan -, ich möchte nur zu den Voten der 
Herren Kollegen Jagmetti und Rhinow noch etwas sagen. 
Herr Kollege Jagmetti erklärt, dass Vqlk und Stände den 
Entscheid getroffen haben. Das wissen und akzeptieren wir. 
Wir akzeptieren, dass dieser Verfassungsauftrag erfüllt wird. 
Ich möchte aber bezweifeln, ob nur der Bund eine Verant
wortung trägt, auch nach der Verfassung. Wäre dem so, 
hätte die Verfassung sehr wahrscheinlich anders formuliert 
werden müssen, z. B.: Die Zuständigkeit zur gesetzlichen 
Regelung im Bereich der Restwassermengen ist aus
schllessllch Sache des Bundes. Dem ist aber nicht so, 
Absätze 3 und 6 von Artikel 24bis sind nicht aufgehoben 
worden. Es ist eine gemeinsame Verantwortung vorgese
hen, wobei wir akzeptieren, dass der Bund nicht nur Grund
sätze erlässt, sondern auch Vorschriften. 
Zum Votum von Herrn Kollegen Rhinow: Ich glaube nicht, 
dass sich der Minderheitsantrag in reinen Grundsätzen , 
erschöpft. Lesen Sie einmal den Absatz 1 von Artikel 31: «Es 
sln4:i folgende Kriterien massgeblich ...... , und dann werden 
die Kriterien für die Schutzbedürfnisse aufgezählt. In Arti
kel 32, Minderheit 1, haben wir die Interessen für und gegen 
die Wasserentnahme aufgelistet, bei den lnteressei:!_für die 
Wasserentnahme haben wir vier, bei den Interessen gegen 
die Wasserentnahme haben wir sechs Punkte aufgezählt, 
haben also sechs Faktoren anerkannt. Ziehen Sie Artikel 33 
in Betracht: «Die kantonale Behörde bestimmt .... Sie ordnet 
in der Regel die Messung an •• : ... Und dann Artikel 35, die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Ich glaube ja nicht, dass 
man die UVP, die überall durchgeführt wird und eine sinn
volle, ganzheitliche Abklärung der möglichen Eingriffe in ein 
projektiertes Werk zum Gegenstand hat, nun als Papiertie
ger hinstellen wird. Die UVP wurde angewendet. Wenn Sie 
erklären, die Matthey-Formel sei an und für sich zu wenig, 
möchte ich nochmals das Beispiel der neuen Lucendro
Konzession erwähnen. Die Urner Regierung ist deutlich 
über die Mindestmengen von MattlJey hinausgegangen, was 
auch beweist, dass es sich hier um starre, nicht auf den 
Einzelfall abgestimmte Faktoren handelt. Ich glaube doch, 
dass der Verfassungsauftrag erfüllt wird und dass das Miss
trauen, das aus dem Votum von Herrn Onken weiterhin zurri 
Ausdruck kommt, den Bergkantonen gegenüber heute nicht 
m~hr begründet ist, sondern dass dieser Zustand einer · 
vertrauensvoller Zusammenarbeit Platz machen muss. 

Heftl, Berichterstatter: Herr Rhinow hat gesagt, der Bund 
habe hier einen umfassenden Gesetzgebungsauftrag. Das 
trifft nicht zu. Einen umfassenden hat er zum Beispiel bei 
der Kernenergie. Hier aber steht Buchstabe a, weicher die 
Restwasser regelt, in Absatz 2; dieser Absatz 2 ist voll In den 
Rahmen von Absatz 1 gestellt, und Absatz 1 verlangt die 
Berücksichtigung der Erfordernisse der gesamten Wasser
wirtscha~ 
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Jagmettl: Ich möchte doch etwas widersprechen. Der Ver
fassungsauftrag ist umfassend, hat aber eine Zielbestim
mung. So gut wie wir das in anderen Bestimmungen auch 
haben, haben wir in Absatz 1 eine Vorgabe über die Ziele, 
die damit verwirklicht werden sollen. · 
Ich möchte Herrn Danioth noch etwas zu bedenken geben. 
Das Bundesgericht hat vor kurzem einen Entscheid gefällt 
über Restwassermengen im Münstertal und hat dort ziffern
mässig festgelegt, wieviel Restwasser in Anwendung ver- · 
schiedener Bundesgesetze zu wahren ist Da möchte ich 
Ihnen doch noch die vielleicht etwas· rhetorische Frage 
steilen: Ist es nicht besser, der Bundesgesetzgeber macht 
das, als wenn wir das unseren Geeichten delegieren? Ich bin 
der Meinung, .wir sollten Artikel 31 in dieser Form an
nehmen. 

Bundesrat Cottl: Wir befinden uns hier am entscheidenden 
Punkt dieser ganzen Gesetzgebung. Deshalb werde ich 
Ihnen sowohl zu dieser Frage wie zur nächsten, nämlich zu 
den Ausnahmebestimmungen von Artikel 32, die Meinung 
des Bundesrates etwas ausführlicher wiedergeben. Fol
gende taktische Entwicklung zeichnet sich offenbar in die
sem an und für sich interessanten Gefecht ab: Da der Antrag 
der Vertreter der Bergkantone-Artik,I 30, 31-auf Abschaf
fung von Bundesmind9$lWassermengen anscheinend _ein
deutig- ich möchte allerdings nicht zum PrC)pheten werden 
- zum Scheitern verurteilt ist, verlagert sich die Auseinan
dersetzung in diesem Rate auf Artikel 32, in dem durch 
Ausnahmebestimmungen die an sich beibehaltenen Mlnde-· 
strestwassermengen wieder zunichte gemacht werden kön
nen. Ich gestatte mir also, die Anträge von Herrn• Danioth 
hier kurz zu bekämpfen, und konzentriere mich dabei auf 
Artikel 32, da ich der Auffassung bin, dass die tatsächliche 
Gefahr dort lauert. Dort sollen indirekt die Anträge des 
Bundesrates wieder ausgettöhlt werden. Herr Danioth, es 
steht fest, dass die Anträge, die Sie stellen, schon von der 
Verfassung her unhaltbar sind. Ich werde sie also haupt
sächlich aufgrund der Verfassung bekämpfen und bitte Sie, 
meine Damen und Herren, die Verfassung, die jeder minde
stens einmal in dieser Debatte aufgerufen hat, doch einmal 
direkt zu konsultieren und den Worten die Bedeutung zu 
gltben, die sie an und für sich haben. Im Absatz 1 von 
Artikel 24bis heisst es, dass der Bund für·gewisse Bereiche 
«Grundsätze» aufstellt Behalten Sie das-bitte im Ohr! Und 
im Absatz 2 heisst es dann, dass der Bund in bezug auf 
andere Sachbereiche «Bestimmungen erlässt», u. a. selbst
verständlich auch über die Restwassermengen. Machen Sie 
selber den Vergleicht Wenn Wörter Oberhaupt noch eine 
Bedeutung haben, gibt.es-doch zwischen «Grundsätze auf
stellen» und «Bestimmungen erlassen» einen Unterschied. 
Aber da man sich bei der Konsultation der Verfassung nicht 
mit Wörtern begnügen darf, ein paar Zitate aus den Debat
ten vor dreizehn Jahren In diesem Parlament, damit Herr 
Danioth und Herr Heftl wissen, dass dem Bund tatsächlich 
eine umfassende Rechtssetzungskompetenz hinsichtlich 
der Restwassermengen erteilt worden ist 
Darf· ich zuerst den Berichterstatter der ständerätlichen 
Kommission zitieren? Diese Unterteilung, von der ich 
gesprochen habe, stammt nämlich aus Ihrem Rat, der des
halb einen Verfassungstext ausgearbeitet hat, der die Liste 
der Gesetzgebungsgebiete in zwei Absätze unterteilt «Der 
erste Absatz schränkt den Umfang der Kompetenz In den 
aufgezählten Gebieten gegenüber der Fassung des Natio
nalrats auf die Grundsatzgesetzgebung ein. In den Gebieten 
des zweiten.Absatzes überträgt die Fassurlg des Ständerats. 
dem Bund eine umfassende Gesetzgebungskompetenz.» 
Falls also der Wortlaut der Verfassung nicht. genügt haben 
sollte, Herr Danioth, also noch dies Zitat aus den Materialien 
zu Ihrer Orientierung! Es gibt überhaupt keinen Streit, es 
darf keinen Streit darüber gebenl Man kann sich natürlich 
über eine Tatsache hinwegsetzen, aber die Tatsachen sind 
immer dleselbenl 
Ich führe auch den verehrten Vorgänger, Bundesrat Rit
schard, an. Herr Ständerat Hefti hat diese Verfassungsange
legenheit vor dem Parlament verteidigt und mit seinem 

scharfen, juristischen, V1;1rstand sehr klar dargelegt, dass 
diese Notwendigkeit des Bundes, legiferieren zu können, in 
einzelnen Teilbereichen von unterschiedlichem Gewicht ist. 
In einigen Bereichen genüge es, so Herr Ritschard, wenn 
der. Bund Grundsätze aufstelle, in anderen seien jedoch 
detaillierte Vorschriften notwendig. Dass damit der Antrag 
von Herrn Danioth schon aus verfassungstechnischen 
Gründen hinfällig wird, muss nicht weiter belegt werden. 
Nun zu einigen Bemerkungen eher politischer Natur: Es ist 
selbstverständlich, dass, Herr Danioth, niemand Bund und 

, Kantone gegeneinander ausspielen möchte. Schon' das 
wäre an,sich nicht möglich, weil die Verfassung uns das 
aufgrund klarer Kompetenzzuteilung - wie wir gesehen 
haben-verbieten würde. Das wäre politisch das Kläglichste, 
was wir .angesichts der -Tragweite dieses Problems tun 
könnten. 
Es ist unbestreitbar, dass die Bergkantone aus eigener 
Erkenntnis- nämlich aus ,einer stark angewachsenen Sensi
bilität der-Bevölkerung, manche Unterschrift der Volksinitia
tive stammt aus den Bergkantonen - die Gewässer schützen 
wollen. Es geht auch nicht darum, sich gegenseitig began
gene Fehler vorzuwerfen. Ich habe bereits gesagt, dass die 
Geschichte mit geschichtlichen Augen betrachtet werden 
müsse. 
Es gibt ZY.1ischen Bund und Kantonen eine echte Zµsam
menarbeit Diese Zusammenarbeit nimmt der Vorschlag des 
Bundesrats wahr, denn er - ich behaupte das - schlägt mit 
dem zweistufigen Verfahren das Minimum vor, was über
haupt denkbar ist Es steht fest - Herr Danioth -, dass der 
Bund allein über Restwassem)engen leglferieren dürfte. Der 
Bund schlägt hier minimale Werte vor und überlässt den 
Rest- ich betone, auch wenn die Quantität der Minderener
gieproduktlon mitberechnet wird, und das Ist der Hauptteil -
den Kantonen. In Anwendung von Artikel 33 kommen die 
Kantone zentral zutn Zuge. Indes Grundsätze· dem Bund zu 
Obertassen, ist eine absolute Nc;,twendigkeit. 
Herr Laubar sagt nun, an sich wäre das notwendig, aber es 
sei nicht möglich. Nach dem Motto «ultra posse nemo 
tenetur» könnte man daraus schliessen, dass sogar der 
Verfassungsauftrag, wenn die Festlegung von Mindestwer
ten nicht möglich wäre, gar nicht durchführbar. wäre. 
Nun kommt die umstrittene Matthey~Formel, welche,' Herr 

· Lauber, absolut minimale Ansätze vorschlägt Ich besitze 
gewisse Bilder, zeige sie Ihnen aber nicht-vielleicht werden 
sie einmal veröffentlicht _Aufgrund dieser Bilder ist_J<lar 
ersichtlich, dass die Mindestwerte des Bundes eine unterste 
Grenze bedeuten, die man keinesfalls unterschreiten darf, 
will 111an. überhaupt noch von Mindestwerten .sprechen. 
Niemand bestreitet, dass die Morphologie unserer Gewässer 
verschieden sein kann. Kein Gewässer bleibt auf seinem 
langem Weg immer gleich. Es gibt enge Läufe, das Gewäs
ser verbreitert sich wieder, es führt durch Schluchten; das 
ist in unserem Land selbstverständlich. Muss das ein Grund 
sein, dass man keine durchschnittlichen minimalen Grenz
werte festlegt? Selbstverständlich nicht! Ich würde sogar 
sagen, dass diese minimalen Werte aufgrund experimentel
ler Erfahrung so angesetzt wurden, dass in verschiedenarti
gen Ausstattungen der Morphologie unseres Landes und 
auch unserer Berge, Herr Lauber, Rechnung getragen ist, 
und zwar so sehr - füge ich hinzu -, dass die Matthey
Formel in einzelnen Kantonen bereits angewandt wird. 
Je rappelle qiJe le canton de Neuchätel et le canton de 
Geneve l'appliquent deja pour ia legislation en matiere de 
p~he. Vous me retorquerez, a juste titre, qu'ii s'agit Ja de 
cantons qui ne sont pas comparables aux cantons du Valais 
et du Tessin, mais j'ajoute que le canton de Vaud applique 
utllement ces valeurs a ses · regions jurassiennes, a ses 
regions de plalne et aussi a ses regions alpines qui~ alles, 
sont tout a fait oomparables a d'autres regions du pays. Ori 
ne peut par consequent pas dire que la formule Matthey est 
inappllcable ou qu'elle rend inapplicable ou Impossible la 
realisatlon d'un postulat constitutionnel. C'est en fait !'in
verse, eile determlne des-Vjileurs minimales au-clessous des
quelles on ne peut pas aller. A vous de decider, si vous 
acceptez ou non ces valeurs. 
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Präsident: Die Bereinigung, die hier erfolgt, gilt auch für die 
Artikel 31 bis 35; 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Titel, Abs. 1 und 2 Bst. a, b und e 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 Bst. c 

29Stimmen 
12Stimmen 

.... äles nicht erlauben, nach Möglichkeit durch gleichwer-
tige.... · 
Abs. 2Bst. d 
..•. muss derweise gewährleistet sein, wie es sich aus Arti
kel 25 des Bundesgesetzes über die Fischerei vom 
14. Dezember 1973 ergibt. 

Minderheit J (fällt dahin) 
(Danioth, Delalay, Lauber) 
Titel 
Massgebende Kriterien 
Wortlaut ., 
Bei Wasserentnahmen im Sinne von Artikel 30 sind folgende 
Kriterien zu beachten: 
a. Es ist ein angemessener Schutz der unterliegenden 
Gewässer zu gewährleisten; 
b. Die Restwasserführung muss so gross sein, dass die 
qualitativen Anforderungen an Oberflächengewässer trotz 
bestehender und in der Richtplanung vorgesehener Abwas
sereinleitungen eingehalten werden; 
c. Die Speisung von Grundwasservorkommen muss soweit 
gewährleistet werden, dass die bestehende und zukünftige 
Trinkwassernutzung sowie der Wasserhaushalt für die 

. Vegetation nicht wesentlich beeinträchtigt werden; 
d. Seltene Lebensräume und -gemeinschaften sowie beson• 
ders wertvolle Erholungsräume müssen erhalten oder, 
sofern zwingende Gründe dies nicht erlauben, durch gleich
wertige ersetit werden. 

Minderheit II 
(Onken, Bührer) 
Abs. 2 Bst. c 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 31 
Proposition de la commission 
Majorite 
Tltre, al. 1 et 2 /et. a, b et e 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 let c 
.... remplaces dans la mesure du possible, par d'autres .••. 
Al. 2 let d 
.... doit etre garantle conformement aux prescriptions de 
l'article25 de la loi du 14decembre 1973 sur la peche. 

Minorite I (est caduque) 
(Danioth, Delalay, Lauber) 
Tltre 
Princlpes contraignants 
Texte 
En ce qui concerne les prelevements tels qu'ils sont definis a 
l'article 30, on veillera a respecter les principes suivants: 
a. Les cours lnferleurs devror:it f~re l'objet d'une protection 
approprlee a leur etat; 
b. Le debit residual d'un cours d'eau doit etre assez impor
tant pour que la qualite de ses eaux de surface ne seit pas 
alteree, malgre les eaux usees qui y sont deversees et celles 
qul le seront conforrriement a ce que prevoit le plan direc
teur; 
c. L'alimentation des nappes d'eau souterraines doit etre 
assuree de teile fa~on que l'eau·demeure potable meme a 

l'avenir, et que le volume d'eau necessaire a la vie de la 
~egetation ne diminue pas sensiblement: 
d. Les biotopes et biocenoses rares ainsi que !es espaces 
verts propices aux loisirs devront etre preserves; si des 
raisons imperatives s'y opposent, ils seront remplaces par 
des equivalents d'une valeur egale. 

Mlnorite II 
(Onken, Bührer) 
Al. 2 /et. c 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1-AI. 1 
· Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Heft!, Berichterstatter: Die Aenderungen, die sich hier erge
ben, sind in Absatz 2 Litera c, was eigentlich mehr eine 
Präzisierung ist, und in Litera d, wo man nicht über das 
bestehende Gesetz über die Fischerei hinausgeht, sondern 
auf dasselbe verweist. 

Danloth, Sprecher der Minderheit 1: Ich habe Ihnen vorhin 
erklärt, dass Artikel 30 einen Bestandteil des ganzen Pake
tes meiner Minderheitsanträge darstellt. Aufgrund der ein
deutigen Abstimmung zu Artikel 30 ziehe ich die Minder
heitsanträge zu Artikel 31 ff. zurück und unterstütze die 
Mehrheit. 

Onken, Sprecher der Minderheit II: Natürlich handelt es sich 
nach der sehr grundsätzlichen Debatte und Entscheidung, 
die wir jetzt getroffen haben, hier eher um eine Nebensäch
lichkeit. Aber auch diese- meine ich - ist ernst zu nehmen. 
Die Abschwächung, die hier vorgenommen worden ist, ist 
jedenfalls signifikant • 
In Buchstabe c geht es darum, dass seltene Lebensräume 
und Gemeinschaften erhalten werden müssen oder-sofern 
zwingende Gründe das nicht erlauben -durch gleichwertige 
ersetzt werden sollen. 
Die Kommissionsmehrheit ist zur Formulierung gekommen, 
dass solche Lebensräume nur unach Möglichkeit„ durch 
«gleichwertige» zu ersetzen·seien. Das ist eine Abschwä
chung, die meines Erachtens unzulässig ist und die eigent
lich auch nicht hierher gehört. 
Man muss nämlich diese Litera c auch mit dem ersten Satz 
zusammen lesen, wo es heisst: «Die nach Absatz 1 berech
nete Restwassermenge muss erhöht werden, wenn folgende 
Anforderungen nicht erfüllt sLnd und nicht durch andere 
Massnahmen erfüllt werden können: ...... Das ist der Ingress 
zu diesen Buchstaben a, b und c. Ich meine, dass, wenn also 
die Möglichkeit nicht besteht, einen solchen Lebensraum 
durch einen geeigneten anderen zu ersetzen, dieser Ingress 
greifen und die Restwassermenge erhöht werden muss. 
Wenn man also «nach Möglichkeit» in den Text aufnimmt, 
nimmt man in gewissem Sinne dem ganzen· Artikel den 
Zusammenhang mit der Einleitung und letztlich seine Sub
stanz. 
Deshalb bitte ich Sie, auch hier zur bundesrätlichen Fas
sung, die sachlich die zutreffendere ist, zurückzukehren und 
nicht der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. -

Heft!, Berichterstatter: Es trifft nicht zu, dass diese Aende
rung der Kommission die Substanz des ganzen Artikels 
beschlägt. Sie beschränkt sich auf Buchstabe c, und in 
Buchstabe c auch nur auf einen Teil, was mir aufgrund der 
natürlichen Gegebenheiten berechtigt erscheint. 

M. Cottl, conseiller federal: Le Conseil federal se rallie a la 
proposition de la majorite de la commisslon. Au fond, on 
continue de discuter ici du prlncipe de proportlonnalite qui 
doit animer chaque article de cette loi. L'expression «nach 
Möglichkeit„ tend a abonder dans le sens de ce principe de 
proportionnalite. Nous acceptons donc la proposition de la 
majorlte de la commission. 
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Le presldent: Le Conseil federal se rallie ä la majorite, la 
minorite maintient sa proposition. Nous votons. 

Bst. c-Let. c 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Bst. d-Let. d 
Angenommen - Adopte 

Art. 32 
Antrag der Kommission 
Mehrheit/Minderheit III 
(Meier Josi, Cavadini, Seiler) 
Titel 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1 

33Stimmen 
?Stimmen 

Die Kantone können in folgenden Fällen Ausnahmen v~n 
Artikel 31 zulassen: 
a. Auf einer Strecke von 1000 ,m unterhalb einer Wasserent
nahme aus einem Gewässer oberhalb 1700 m ü. M. mit einer 
Abflussmenge von. Q347 von weniger als 50 Vs. Ferner bei 
Wasserentnahmen aus Nichtfischgewässern bis zu einer 
Restwasserführung von 35 Prozent der Abflussmenge 0 347• 

b. Im Rahmen einer Schutz- und Nutzungsplanung für ein 
• begrenztes, topographisch zusammenhängendes Gebiet, 

sofern ein entsprechender Ausgleich durch geeignete Mas
snahmen, wie Verzicht auf andere Wasserentnahmen, im 
gleichen Gebiet stattfindet Eine solche Schutz- und Nut
zungsplanung bedarf der Genehmigung des Bundesrates. 
c. In Notsituationen für befristete Entnahmen, insbesondere 
zur Trinkwasserversorgung, für Löschzwecke oder zur land
wirtschaftllchen Bewässerung. 
Abs.2 
Die Kantone können ferner die Grenzwerte erweitern und 
von Artikel 31 Absatz t Ausnahmen zulassen, wo sich Jene 
Vorschriften im Hinblick auf das betreffende Fluss- bzw. 
Bachregime uncf die Interessenabwägung im Sinne von Arti
kel 33 als unverhältnismässlg auswirken. Dabei Ist die 
Genehmigung des Bundesrates erforderlich. 
Abs. 3 (neu) 
Die Kantone können überdies Ausnahmen von Mindestmen
gen zulassen, soweit bei Erneuerung von bisherig,en Kon
zessionen oder Bewilligungen mehr als 1 o Prozent der Im 
Wlnterhal~jahr zufllessenden nutzbaren Wassermenge weg
fallen würde. Bei Werken ab 3 MW Ist bei Ausnahmen die 
Genehmigung des Bundesrates erforderlich. 

Minderheit I (fällt dahin) 
(Oanioth, Deiaiay, Lauber) 
Titel 
lnteressenabwegung 
Wortlaut 
Zur Festlegung der Restwassermenge wägt die kantonale 
Behörde die Interessen für· und gegen das Ausmass der 
vorgesehenen Wasserentnahme ab. 
Zu den lnt~ressen an der Wasserentnahme gehören nament
lich: 
a. die wirtschaftlichen Interessen der Wasserherkunftsge
biete; 
b. die nationalen, kantonalen und lokalen Interessen der 
Energieversorgung; 
c. die wirtschaftlichen' Interessen desjenigen, der Wasser
entnahmen will; 
d. öffentliche Interessen am Zweck, dem die Wasserent-
nahme dienen soll. , · 
Zu den Interessen gegen eine Wasserentnahme gehören 
namentlich: 
a.der Schutz der Gewäs$er als Lebensraum, insbesondere 
die-Erhaltung der vom Gewässer direkt oder indirekt abhän
gigen Tier- und Pflanzenwelt sowie deren Artenreichtum; 

b. die. Er:haltung der Artenvielfalt und der natürlichen Fort-
pflanzung der Fische; · 
c. die Abwasserentsorgung, insbesondere die Erhaltung 
einer Wasserführung, die langfristig für die Einhaltung der 
qualitativen Anforderungen ausreicht; 
d. der Grundwasserschutz, insbesondere d!e Erhaltung der 
Grundwasservorkommen; 
e. der Natur- und Landschaftsschutz, insbesondere die 
Erhaltung des .das Landschaftsbild prägenden Gewässer
charakters und des Gewässers als Erholungsraum; 
f. die Sicherstellung der landwirtschaftlichen Bewässerung. 

Minderheit II 
(Jagmettl, Bührer, lten, Onken) 
Zustimmung zum Entwurf des,Bundesrates 

Art. 32 
Proposition de la commission 
Majorite/Minorite III 
(Meier Josi, Cavadini, Seiler) 
Titre 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1 
Las cantons peuvent autoriser des exceptions a l'article 31 
dans les cas suivants: · 
a. Sur un trom;on de 1000 m en aval du point de preleve
ment, dans une eau sltuee a une altitude superieure a 
1600 m et dont le debit Q347 est Interieur a 50 Vs; ainsi que 
pour les prelevements operes dans des eaux non pisclcoles 
et a condltlon que le debit subsistant represente au moins 
35 pour cent du debit- 0 347• 

p. Dans le cadre de plans de protection et d'affectation pour 
des zones limitees de faible. etendue et appartenant au 
meme bas$in hydrologlque, a condition que cette reduction 
soit compensee par des mesures appropriees comme le 
renoncement a d 'autres prelevements d'eau dans la zone en 
question. Les plans susmentionnes seront soumis a l'appro
bation du Conseil federal; 
c. Dans les cas d'urgence, lorsqu'il s'agit de proceder a des 
prelevements d'eau temporaires destines notamment a 
assurer l'approvisionnement en eau potable, eteindre las 
incendies ou assurer l'lrrigatlon des terres agricoles. 
Al. 2 
Les cantons peuvent relever las valeurs limites selon l'alinea 
premier, lettre a et autoriser des exceptions a l'article 31, 
alinea p(emier, lorsque les prescriptions relatives au debit 
du cours d'eau et la mlse en balance des interets au sens de 
l'article 33 s'averent disproportlo11nees. L'approbation du 
Conseil federal est necessaire. 
Al. 3 (nouveau) 
Les cantons peuvent en outre autoriser un abaissement du 
deblt minimal lorsque le renouveilement d'une concession 
ou d'une autorisation auralt pour consequence une perte de 
plus de 10 pour cent de la quantite d'eau utilisable au 
semestre d'hiver, Pour les Installations de plus de 3 MW, las 
exceptions seront soumises a-l'approbatlon du Conseil fe
deral. 

Minorite I (est caduque) 
(Danioth, Delalay, Lauber) 
ntre 
Examen des lnterets en presence 
Texte 
,Afln de fixer l'importance du debit residual, l'autorite canto
nale examinera aussi blen les interets auxquels le preleve
ment prevu profltera qua ceux qui en souffriront. 
Parml las lnterets auxquels le prelevement prevu profitera, 
on peut citer: 
a. Les interets economiques des reglons cJ'ou proviennent 
les eaux; . 
b. Les interets nat:onaur., car.tonaux et locaux lies a l'ali
mentatlon en energie; 
c. Les interets economiques de celui qui desire prelever de 
l'eau; 
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d. Les interets publics auxquels le prelevement devrait pro
fiter. 
Parmi las interets qui souffriront du prelevement prevu, on 
peut notamment citer: 
a. La protection des eaux en tant que biotope, et tout parti
culierement la protection de la taune et de la fiere dont 
l'existence est liee directement ou indirectement a la qualite 
de l'eau, ainsi que le maintien de la diversite·des especes; 
b. Le maintien d~ la diversite des especes ainsi que de la 
liberte de reproduction des poissons; 
c. L'evacuation des eaux usees, en particulier le maintien 
d'un debit qui, a long terme, suffira a preserver les exi
gences qualitatives; 
d. La protectlon des eaux souterraines, en particulier le 
maintien des nappes d'eau souterraines; 
e. La protection dela nature et du paysage, en particulier la 
sauvegarde de l'eau en tant qu'element dominant du pay
sage et en tant qu'aire de recreation; 
t. La preservation de l'irrigation agricole. 

Mfnorite II 
(Jagmettl, Bührer, lten, Onken) 
Adherer au projet du ConS$il federal 

Le presldent: La minorite 1 (Danioth) s'est ralliee a Ja majo
rite. Par consequent, Ja majorite, Ja minorite I et Ja minori
teJII se sont ralliees a la proposition modlfiee de Ja majorite. 

Heftl, Berichterstatter: Wenn ich zusammenfassen darf: Wir 
haben noch .zwei Anträge: einerseits die Mehrheit, die sich 
mit der Minderheit III entsprechend ausgeteiltem Antrag ver
einigt hat - Ich komme nachher noch kurz darauf zurück-, 
und andererseits die Minderheit II entsprechend Bundesrat. 
Die Minderheit I Ist nun dahingefallen. 
Zuerst möchte ich.Herrn Bundesrat Cotti danken, dass ·er 
mich zitiert hat. Auch das Lob, das ich seinerzeit von Herrn 
Bundesrat Rltschard erhielt, habe ich gerne ein zweites Mal 
gehört. (Heiterkeit) · 
Ich muss allerdings sagen, dass Herrn Bundesrat Cotti ein 
kleines Versehen unterlaufen ist, indem er meine Ausführun
gen nicht ganz zitierte. Ich habe nämlich dort auch gesagt, 
vorbehalten bleibe der Ingress von Absatz 1, die Erforder
nisse der gesamten Wasserwirtschaft. 
Was die Sache betrifft: Ich habe stets erklärt, ich halte den 
Antrag der Minderheit I nicht für verfassungskonform, wenn 
sie sagt, Absatz 2 enthalte gewissermassen nur Grundsätze. 
Es ist hier durchaus zulässig, detailliert zu bestimmen. Dies
bezüglich besteht Einigkeit mit dem Bundesrat. 
Vorerst sei. gesagt, dass ·die Kommissionsmehrheit das 
System des Bundesrates übernimmt bzw. beibehält. Auch 
der Bundesrat sieht in Artikel 32 Ausnahmen von Artikel 31 
vor, und die Mehrheit unterscheidet sich darin, dass sie 
diese Ausnahme etwas erweitert, aber gleichzeitig durch 
Einschaltung des Bundesrates dafür sorgt, dass dies nicht 
missbraucht werden kann. 
Wenn Herr Jagmetti gesagt hat, die Mehrheit degradiere 
gewisserrnassen Artikel 31 zu blossen Richtlinien, so kann 
hievon nicht die Rede sein, denn wir haben viele Gesetzes
bestimmungen, welche gewisse Ausnahmen zulassen. Ich 
glaube, Herr Jagmettl würde sich dagegen wehren, wenn 
man in jenen Fällen nun aufgrund dieser Ausnahmemög
lichkeit sagt, damit sei die Gesetzesbestimmung zu einer 
blossen Richtlinie oder bloss zum Grundsatz geworden. 
Dann kommt der Fall Münstertal, den Herr Jagmetti ange
führt hat. Ich glaube, gerade dort lag ein Fall vor, wo man 
nach den speziellen Verhältnissen entschieden hat, wie es 
richtig ist und wie es gegebenenfalls Richter und Verwal
tung besser tun können als ein schematisch operierender 
Gesetzgeber. Was beim Münstertal ferner auffallend war: 
Man hat das Wasser ablaufen lassen nach zwei verschiede
nen Varianten, einer strengeren und einer schwächeren, 
wobei aber vom Augenschein her kein Unterschied feststell
bar war. 
Nun zum erwähnten Wort vom «Kompromiss jenseits des 
Kompromisses». Als Kompromiss wird offenbar bereits die 

Vorlage des Bundesrats angesehen, und zwar als allerletz
ter. Aber wieweit basiert dieser Kompromiss genügend auf 
den sachlichen Gegebenheiten? Es fällt auf. wie in der 
Botschaft die· Frage der Energieeinbussen sehr kurz und 
nicht exakt behandelt wird. Massgebend ist das Jahr 2070, 
weil dannzumal die letzten Konzessionen auslauten werden: 
alle Zahlen werden stets auf dieses Jahr bezogen. Man 
bringt in der Botschaft eine Schätzung von 800 Millionen 
Kilowattstunden im Jahr und dann noch eine von 1500, ohne 
dazu näher Stellung zu nehmen. Nun haben wir doch fest
stellen müssen, dass allein gemäss Artikel 31 der Verlust. 
1800 Millionen kWh betragen dürfte. Nun ist aber auch Arti
kel 33 zu beachten. Damit erhöhen wir die Verluste im 
Gefolge des Artikels 31 - in der Kommission wurden 
schliesslich tlier allgemein 1900 Millionen kWh angenom
men - auf eine Bandbreite zwischen 2500 und 5000 Millio
nen kWh im Jahr. Es geht nicht, vor den weite,ren Verlusten, 
die Artikel 33 bringt, einfach die Augen zu verschliessen, wir 
wollen ja auch den Artikel 33 ernst nehmen. Eine exaktere 
Beurteilung ist hier nicht möglich, da es um Interessenabwä
gungen gehen wird. 
Was nun der Botschaft weiter fehlt, ist ein Hinweis auf das 
Verhältnis zwischen Sommer- und Winterenergie. Damit 
lässt die Botschaft den wichtigsten Punkt beiseite. Auf Som
merenergie können wir leichter verzichten .. Auf Winterener
gie dagegen sind wir angewiesen. Sie ist gerade für die 
kleineren und mittleren Werke von entscheidender Bedeu
tung. Eine Beurteilung dieses Komplexes ohne Rücksicht 
auf den Unterschied zwischen Sommer- und Winterenergie 
führt zu falschen Schlüssen. 
Die Kommission Aubert hatte offenbar keinen grösseren 
Wissensstand, sonst wäre er In die Botschaft hineingeflos
sen. Das zeigt doch, dass der Vernehmlassungsentwurf, der 
auch an die Kommission Aubert versandt wurde, die 
energiemässige Seite ungenilgend berücksichtigt hat. Unter 
diesen Umständen war der sogenannte Kompromiss zuwe
nig den Tatsachen entsprechend ausgearbeitet worden und 
rechtfertigt daher einen besseren Kompromiss, wobei der 
gefundene - wie gesagt - sich sehr an den Bundesrat 
anschliesst und dessen Schema nicht zerstört. 
Nun könnte allerdings der Eln~ruck entstehen - und er ist 
auch so erweckt worden -, die heutige bundesrätliche Vor
lage bilde bereits einen Kompromiss gegenüber dem Ver
nehmlassungsentwurf. Das trifft nict,t zu. Einzig die für alle 
Gewässer vorgesehene 20 cm tiefe Rinne wurde fallengelas
sen, welche jedoch schon an der Natur scheitern würde. 
Darum hat man dies gezwungenermassen fallengelassen. 
Wir haben also In der bundesrätllchen Vorlage keinen Kom
promiss zur VernehmlassungS'lorlage. 
Nun hat der Bundesrat gestern gesagt: Wenn ich einmal 
einen Entwurf in die Vernehmlassung schicke, dann ist er 
bereits voll durchdacht, dann habe ich nachhet kaum mehr 
Gnind, etwas zu ändern. Das Vernehmlassungsverfahren 
hat den Sinn, dass die dort vorgebrachten Argumente 
geprüft werden. Hier sind sie nun auf breiter Front durch die 
Bergkantone und durch die Energiewirtschaft im Sinne des 
Antrages Danioth vorgetragen worden. Wir haben diesen 
Antrag abgelehnt, aber das schliesst nicht aus, ihm in viel 
schwächerer und tragbarer Weise entgegenzukommen. Das 
bedeutete also keinen Kompromiss jenseits des Kompromis
ses. Besonders weil wir die Gesamtaspekte berücksichtigen 
müssen. 
Es wurde darauf hingewiesen, diese Restwassermengen 
seien eine Alarmgrenze, eine Notwendigkeit, welche sich 
nicht unterschreiten lasse. Eine generelle Alarmgrenze ist 
aber schon von der Natur her gar nicht möglich, denn jedes 
Gewässer ist vom andern verschieden. Die Gewässer unt13r
scheiden sich nach Breite, nach Gefälle, nach Unterlagen, 
nach Ufern usw. All das hat seinen Einfluss auf die Alarm~ 
grenzen, so dass es diesbezüglich kein starres Schema 
geben kann. Die vorgesehenen Restwassermengen sind 
daher in manchen Fällen zu tief-darum haben wir Artikel 33 
-, aber in einzelnen auch zu hoch. Wie ich bereits bei 
Artikel 30 erwähnte, sagt das nichts gegen die Einführung 
dieser Mindestmengen. Sie sind eine wichtige Hilfe. In Aus-
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. 
nahmefällen braucht es aber ein Ventil, und z.war dann. 
wenn man auch vom Gewässerschutz aus sagen muss. dass 
sich die Unterschreitung im Hinblick auf unverhältnismä~sig 
grössere andere Bedürfnisse rechtfertigt. 
Ein allfälliges Daruntergehen dürfte meistens im Hinblick 
auf wesentlich höhere Grenzen an anderen Stellen erfolgen. 
Das Amt für Umweltschutz zieht den Vergleich mit Luft- und 
Gewässerverschmutzung, wo wir gemäss Bundesrat klare 
Grenzen kennen. Dieser Vergleich ist unzulässig: Blosses 
Wasser ist an sich stets gleich. Dasselbe gilt für die Luft. Bei 
beiden gibt es Unterschiede infolge der von a1,1ssen kom
menden Verschmutzung. Hier lässt sich mit festen Zahlen 
operieren. Zur Natur eines Baches oder Flusses gehören 
aber mehrere Komponenten: wie bereits gesagt, kommt es 
auch auf Gefälle, Breite, Sohle, Ufer usw. an. Es sei auch auf 
Artikel 4 Buchstabe a des vorliegenden Gesetzentwurfes 
verwiesen. Alle Komponenten, die das im Mehrheitsvor
schlag erwähnte Flussregime bilden, sind aber von Fall zu 
Fall verschieden - und damit auch die Alarmgrenzen. Hier 
braucht es eine etwas andere Philosophie als bei der Luft
verschmutzung und bei der qualitativen Wasserverunreini
gung. 
Schliessllch möc.hte ich auf folgendes hinweisen: Ich habe 
Ihnen die andere Lösung zitiert, die In der Kommission 
Aubert besprochen wurde und die den Verfassungsauftrag 
ebenfalls erfOllt. Nach dieser anderen Lösung wären Was-· 
serentnahmen bis zu 90 Prozent möglich gewesen. Konnte 
man dort so weit gehen, ergibt sich daraus, dass hier auch 
nicht in allen Fällen die starre Grenze gemäss Bundesrat 
von der Sache her gefordert ist. 
Ich bitte Sie, diese Aendetungen der Kommission nicht 
hochzuspielen und, was ihre Auswirkung betrifft, nicht der
ar.t zu übertreiben. 
Aus diesen Ueberlegungen empfehle ich Ihnen Zustimmung 
mm vereinigten Antrag Mehrheit und Minderheit III. Von der 
Minderheit III wurden die 1700 m ü. M. in den Textgenom
merrr das heisst, die Erleichterungen gelten normalerweise 
erst, wenn die Fassung 1700 m ü. M. und darüber liegt (und 
nicht schon bei 1600 m ü. M.). 
Bel Absatz 2 folgte man ebenfalls der Minderheit III; Buch
stabe b (gemäss Mehrheit) fällt weg, was eine leichte redak· 
tionelle Korrektur im Ingress erfordert. Von der Minderheit III 
wurde auch Absatz 3 übernommen, jedoch mit einer weiter
gehenden Zustimmung des Bundesrates gemäss Mehrheit. 
ich beantrage Ihnen, dieser Mehrheit/Minderheit III, im 
Sinne des neuen, gemeinsamen Antrags, zuzustimmen. 

Jagmettl, Sprecher der Minderheit II: Ich bitte Sie, der einzig 
verbliebenen Minderheit zuzustimmen, die in der Kommis
sion einmal fast Mehrheit gewesen ist.und es hoffentlich im 
Rate wieder wird. Das «Auflüpfische» am Antrag der Minder
heit liegt darin, dass sie den Antrag des Bundesrates für 
vernünftig hält. Das darf einem Parl~mentarier auch nicht 
versagt bleiben, vor allem dort nicht. wo es um die Werte 
geht, die in diesem Gesetz verankert werden sollen! 
Am Antrag der Mehrheit sind gegenüber dem Bundesrat die 
Absätze 2 und 3 neu. Was uns der Bundesrat vorschlug, hat 
alles In etwas erweiterter Form in Absatz 1 seinen Nieder
schlag gefunden. Wenn auf der bereinigten Fassung bei 
Absatz 2 nicht steht «neu», so bitte ich Sie zu beachten, 
dass dieser Absatz 2 gegenüber dem Bundesrat völlig neu 
ist und dass gerade in diesem Absatz 2 das liegt, wogegen 
sich die Kommissionsminderheit wehrt. 
Kommen wir nochmals auf Artikel 31 zurück. Wir sind der 
Meinung gewesen, dass die dort festgelegten Grenzen die 
biologisch notwendigen Mindestgrenzen sind. Wenn dem 
aber so ist, kann eine Einschränkung von Artikel 31 nur • 
bedeuten, dass man gezielt auf die Einhaltung der biologi
schen Grenzen verzichtet. Ich habe mir schon erlaubt zu 
sagen, dass sich die Einschränkung an 'Nasserkraftnutzung, 
dht sich aus Artikel 31 ergibt, in einer Grössenordnung -
nach den Berechnungen der Elektrowatt-von 1670 bis 1885 
Gigawattstunde"°' bewegt. Wird mehr eingeschränkt, ergibt 
sich das aus der Anwendung von Artikel 33 durch die Kan
tone. Dort liegt die Handhabungsr:nöglichkeit! Aber bei die-

sem Mindestmass von Artikel 31 sollte nicht noch eine wei
tere Einschränkung vorgenommen werden. 
Was soll Absatz 2? Das erste: Absatz 2, wie ihn die Kommis
sionsmehrheit vorschlägt, würde die Ausnahmeregelungen 
von Absatz 1 erweitern. Wir haben in Absatz 1 ganz 
bestimmte, gezielte Ausnahmeregelungen, Fälle, in denen 
man auf die· Einhaltung des biologischen Minimums aus 
ganz bestimmten Gründen (sie sind hier angeführt) verzich
tet. Diese Regel soll nun durch eine allgemeine Regel in 
Absatz 2 erweitert werden. Damit werden zunächst die Aus
nahmen von Absatz 1 relativiert. Was hat es noch für einen 
Sinn, in Absatz 1 ganz genau zu sagen, was an Ausnahmen 
möglich ist, wenn man in Absatz 2 die Tür generell öffnet? 
Dann degradieren wir diese Ausnahmebestimmungen in 
Absatz 1 zu .Beispielen. 
Das zweite: Die Bestimmung von Absatz 2 relativiert die 
Regel von Artikel 31 und wandelt sie um - Herr Hefti, ich 
insistiere darauf-: von Vorschriften zu Richtlinien. Warum? 
Was sind denn die Voraussetzungen für die Anwendung von 
Absatz 2? Es ist nicht das Vorliegen einer Ausnahmesitua
tion, wie wir das etwa in Bauvorschriften kennen; es ist die 
Wertabwägung nach Artikel 33. Studieren Sie Artikel 33. 
Was wird abgewogen? Das Interesse an der Wasserkraftnut
zung gegen das Interesse an der Erhaltung der Gewässer. 
Da wird im E\nzelfall eine Abwägung aller in Frage stehen
der Interessen vorgenommen, und dann wird entschieden: 
Wenn die Interessen an der Wasserkraftnutzung überwie
gen, kann man die Werte von Artikel 31 unterschreiten. Das. 
macht dlese Werte zu Richtlinien. Man wägt im Einzelfall ab 
und entscheidet sich dann, ob man diese oder eine andere 
Grenze ansetzen will. 
Herr Hefti sagt, der Bundesrat sei zuständig, das zu geneh
migen. Aber das bedeutet doch, dass wir von der Rechtsset
zung, die für alle gilt, zur Einzelfallgerechtigkeit übergehen. 
Wir verzichten auf eine bindende Norm und sagen: Es wird 
im Einzelfall nach Wertabwägung entschieden. Ich bin nicht 
so sicher, ob alle Mitglieder der Kommissionsmehrheit in 
einem anderen Fall auch bereit wären, die Bindung an den 
Rechtssatz fallenzulassen und zur Einzelfallgerephtigkeit 
überzugehen. F.ür mich ist die Bindung an den Rechtssatz 
das, was uns als Auftrag gesetzt ist. 
Wenn Sie Absatz 2 annehmen, wie ihn die Mehrheit vor
schlägt, wird im Einzelfall ~bgewogen, ob man der Wasser
kraftnutzung oder der Erhaltung der Minima nach Artikel 31, 
der biologisch notwendigen Minima, Rechnung tragen will; 
Ich finde das eine Relativierung des Gesetzes. Ich birrder 
Meinung, es sei damit das Gesetz zu einer Richtlinie hinun
tergestuft. Man sagt, das sei Proportionalitätsprinzip. Ja. das 
Proportionalitätsprinzip soll gelten, aber es soll in diesen 
Vorschriften zum Ausdruck kommen und nicht erst in der 
Einzelfallgerechtigkeit. Wenn Absatz 2 angenommen wird, 
ist das von mir aus gesehen ein programmiertes Vollzugsde
fizit. Ich würde sagen: Es wäre geradezu ein legalisiertes 
Vollzugsdefizit. . · 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

SChönenberger: Ich möchte hier nicht weit ausholen, son
dern Sie vielmehr bitten, der Mehrheit der Kommission 
zuzustimmen. Diese Mehrheit hat schon immer bestanden, 
schon in der Kommission. Sie ist jetzt noch bedeutend 
grösser geworden, nachdem die Minderheiten I und HI weg
fallen und sich nur noch zwei Anträge gegenüberstehen. 
Unsere Kommission hat sich sehr, sehr bemüht, eine ver
nünftige Regelung zu schl:'lffen. Sie hat sich grundsätzlich zu 
der vom Bundesrat empfohlenen Formel Matthey bekannt, 
hat dann aber gewisse Ausnahmen zugelassen, aber nur 
dort, wo es darum ging, eine vernünftige Lösung herbeizu
führen, nichts Unverhältnismässiges ins Gesetz einzufügen. 
Interessanterweise wurde nämlich auch seitens der Umwelt
organisationen beim Hearing anerkannt, dass es Fälle gebe, 
wo die Formel Matthey zu schematisch sei. Ueber die For
mel Matthey muss ich mich weiter nicht mehr auslassen. 
Herr Lauber hat bereits die notwendigen Ausführungen ge-
macht. · · 
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Die einzige Furcht, die man vor dieser Ausnahmebestim
mung hatte, war, dass die Lockerungen ungebührlich aus
gedehnt werden könnten, wenn auch nicht durch die Kan
tone, so doch durch die Gemeinden. 
Die Lösung, die wir Ihnen vorschlagen. trägt der naturgege
benen Tatsache Rechnung, dass jeder Bach anders ist als 
der andere. Es herrscht eine grosse Vielfalt, eine grosse 
Verschiedenheit. Wir wollen ja die Ausnahmen von den 
Grenzwerten von Artikel 31 Absatz 1 nur zulassen, wenn 
sich jene Vorschriften - $0 sagt es das Gesetz- im Hinblick 
auf das betreffende Fluss- und Bachregime und die Interes
senabwägung im Sinne von Artikel 33 als unverhältnismäs
sig auswirken. Es ist hier also im Grunde genommen gar 
nichts anderes statuiert als das Verhältnismässigkeitsprin
zip, d. h., die Befolgung des Verhältnismässigkeitsprinzips. 
Dabei haben wir noch eine weitere Bremse eingeb'aut, näm
lich die Genehmigung durch den Bundesrat selbst. Es sind 
ja bekanntlich bei diesen Fragen immer drei Bundesämter 
involviert, und um keine .Schwierigkeiten zu bekommen, 
haben wir als Genehmigungsbehörde den Bundesrat einge
setzt. Damit ist die Sicherheitsbremse eingebaut Auch die 
Verwaltung war anlässlich der Kommissionssitzung der Auf
fassung, .es liesse sich mit diesem Gesetzestext leben, er sei 
anwendbar. 
Buchstabe b von Absatz 2 ist in diesem Verständigungsan
trag zwischen Mehrheit .und Minderheit III gestrichen. Sie 
dürfen wirklich ohne irgendwelche Skrupel zustimmen. Es 
ist mit Sicherheit dafOr gesorgt, dass aufgrund des Artikels 
kein Missbrauch getrieben werden kann. 
Ich bitte Sie also, im Sinne der Mehrheit zu stimmen. 

Frau Bilhrer: Der vereinigte Antrag der Mehrheit und der 
Minderheit III möchte den Ausnahmerahmen etwas weiter 
gestalten. Aber mir scheint, dass dieser Rahmen mit dem 
Antrag gesprengt wird; dass zwar nicht gerade Schleusen 
geöffnet werden - um beim Bild zu bleiben-, aber vielleicht 
doch recht beachtliche Schlupflöcher entstehen. 
Es soll ein Ventil geschaffen werden, das dann in der Hand 
des Bundesrates liege. Aber die Erfahrung zeigt, dass der 
Bundesrat, wenn genug Druck auf diesem Ventil ist, mit den 
Kantonen meistens eher «sanft» und cclieb„ umgeht, viel
leicht manchmal etwas zu sanft! ' 
Ich möchte einige Gedanken beifügen und mich auf die 
Punkte konzentrieren, die von Kollege Jagmetti noch nicht 
behandelt worden sind. Ich· stelle mir die Wirkungen des 
Antrages der Mehrheit vor: Es ist so, dass mit Buchstabe a 
von Absatz 1 sämtliche Zuflüsse eines Talbaches, und zwar 
auf beiden · Seiten des Tales, völlig trockengelegt werden 
können. Wenn wir uns vorstellen, dass In den Bergen doch 
räumlich enge Verhältnisse herrschen, dann bedeuten 
1000 meine lange Strecke, sie Ist jedenfalls doppelt so lang 
wie die Strecke, die uns der Bundesrat. vorschlägt! Es 
besteht die Gefahr, dass solche :räler dann nur noch von 
Rinnsalen -wenn überhaupt- belebt werden. Und es kann 
keine Rede davon sein, dass damit die Landschaft und der 
Landschaftscharakter erhalten bleiben. 
Die Frage ist auch offen, ob die Wasserführung des Talba
ches, dessen Q347 natürlicherweise über 50 1/s liegt, durch 
das Fassen seiner Zuflüsse innerhalb dieser 1000 m unter 
diese Menge sinken darf. · 
Unklar Ist für mich auch das Verhältnis dieser Bestimmung 
zu Artikel 31 Absatz 2. Müssen beispielsweise seltene 
Lebensräume und Lebensgemeinschaften, wie sie dort 
geschützt werden sollen, zugunsten der Nutzungsansprü
che zurücktreten? 
In Absatz 1 Buchstabe b von Artikel 32 wird in der Fassung 
der Mehrheit eine Bestimmung aufgenommen, die an sich 
Im Entwurf des Bundesrates auch vorhanden Ist. Ich mache 
aber auf einen kleinen Unterschied aufmerksam, der doch 
symptomatisch Ist: In der bundesrätlichen Fassung (Arti
kel 32 Absatz 2) spricht man von klein räumigen, zusammen
hängenden Gebieten. Die Mehrheitsfassung lässt das Wort 
«kleinräumig» fallen. Dies ist, so meine ich, syfTlptomatisch. 
Darüber hinaus müssen Sie sich im klaren sein, dass die 
Idee eines Ausgleichs nur in seltenen Fällen möglich sein 

wird, weil die Nutzungsansprüche heute derart weit gehen. 
dass ein Ausgleich illusorisch wird. Es geht letztlich darum. 
die wenigen restlichen freifliessenden Bäche auch noch für 
eine Stauanlage zu verwenden. 
Zu Absatz 2 der Mehrheitsfassung habe ich nicht viel beizu
fügen. Kollege Jagmetti hat sich in eindringlicher. Weise 
dazu geäussert. Ich stelle nur meinerseits auch noch fest. 
dass, wenn Sie diesen Absatz 2 annehmen, Artikel 33 zur 
Bedeutungslosigkeit absinken wi,rd. 
Auch Absa~ 3 ist in meinen Augen nicht harmlos. Es geht 
hier um die Klein-Wasserkraftwerke. Wir wissen, dass 
gerade die Klein-Wasserkraftwerke oft völlig unbefriedi
gende Regelungen in bezug auf die Dotierwassermenge 
haben. Diese Zustände würden mit diesem Absatz 3 zemen
tiert. 
Die ökologischen und landschaftlichen Schäden, die 
dadurch entstehen, stehen oft in keinem vernünftigen Ver
hältnis zur erzielbaren Stromproduktion. Ich kenne Untersu
chungen des Bundesamtes für Wasserwirtschaft über Klein
Wasserkraftwerke, die zeigen, dass die Grenze der Wirt
schaftlichkeit oft nur dort erreicht wird, wo die Dotierwas
sermenge praktisch auf Null sinkt. 
Das alles sind Gründe, die mich veranlassen, mit Ueberzeu
gung an der bundesrätlichen Fassung festzuhalten. Die 
Möglichkeiten für Ausnahmen dürfen nicht erweitert wer
den, und die Solidarität mit den Berggebieten müssen wir 
auf dem Wege von Ausgleichszahlungen suchen. Die Opfer, 
die dort gebracht werden, werden ja für die Gesamtheit 
unseres Volks gebracht, und wir sollten alle dazu beitragen, 
dass sie die Berggebiete nicht übermässlg belasten. Dort 
können wir unsere Solidarität zeigen. Für einmal sollten wir 
erkennen, dass der Weg des Bundesrates der Weg der 
Tugend ist. Wir sollten ihn nicht verlassen. 

Bundesrat Cottl: Die sehr verharmlosenden und sehr 
freundlichen Worte von Herrn Schönenberger könnten uns 
zum Schluss kommen lassen, dass jetzt die entscheidenden 
Momente dieser Debatte bereits vorbei sind und dass wir zur 
Zeit ein Gefecht in den hinteren Reihen führen. Dem ist nicht 
so, Herr Schönenberger, und ich möchte Ihnen die Meinung 
des Bundesrates dazu mitteilen - des Bundesrates, Herr 
Kommissionspräsident, nicht des BUS. Sie erwähnen immer 
wieder das BUS. Wollen Sie damit den Bundesrat schonen
diese Schonung braucht er nicht, denn er steht Zl!_Seinen 
·Ideen -, oder meinen Sie, das BUS führe im EDI das Szep
ter? Ich weiss, wer das Szepter im EDI führt! 
Nach Meinung des Bundesrates also sind Sie im Begriff, bei 
diesen Ausnahmebestimmungen die gute Arbeit, die Sie bis 
jetzt geleistet haben - ich möchte Ihnen dazu gratulieren 
und dafür danken -. voll und ganz auszuhöhlen. Deshalb 
bitte ich den Ständerat, die Linie zu wahren und die Haupt
zielsetzung dieses Gesetzes auch bei Artikel 32 anzuerken
nen. Damit werden wir in der Lage sein -Sie und wir-, der_ 
Volksinitiative mit absolut stichhaltigen Argumenten entge
genzutreten, sofern sie überhaupt aufrechterhalten bleibt. 
Aber damit Sie nicht glauben, Herr Kommissionspräsident, 
ich gäbe diese Meinungen aus emotionalen Gründen wie
der, versuche jch noch, mit sachlichen Argumenten zu 
beweisen, dass durch den Vorschlag der Kommissions
mehrheit - es ist eine kleine Mehrheit - hier die Schleusen 
geöffnet werden, um die Grundsätze, die In Artikel 31 festge
halten werden, indirekt wieder voll und ganz rückgängig zu 
machen. · 
Es geht nicht so sehr um Absatz 1 Buchstabe a, obschon -
ich kenne mich in unseren Bergen auch ein bisschen aus, 
HerrLauber; 1000 Meter sind nicht500 Meter-die Möglich
keit des Ueberblicks, die man nämlich im kleinen Rahmen 
noch hat, bei dieser Ausweitung kaum mehr übrig bleibt. Zu 
diesem Punkt möchte ich mich nicht weiter äussem, das ist 
im Grunde genommen ein Detail. 

' Zentral ist hier vielmehr die Tatsache, dass man in Absatz 2 
das Verhältnismässigkeitsprinzip wieder einführt- für einen 
Teil (die Mindestmengen von Artikel 31 ), den Sie ja selber als 
diesem Prinzip entzogen erachtet haben. Es ist eine Selbst-
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verständlichkeit, zu sagen, dass Artikel 31 Mindestmengen 
vorsieht'. Diese Mindestmengen sind zwingend. 
Wenn Sie nun ,einen sehr umfassenden Ermessensspiel
raum eröffnen und aufgrund dieses Verhältnismässigkeits
prinzipes die Mindestmengen wieder in Frage stellen, wider
sprechen Sie sich selbst Damit verletzen Sie im Grunde 
genommen den Sinn des ganzen Gesetzes. 
Ich möchte Sie also doch bitten, insbesondere im Hinblick 
auf Absatz 2, diese Möglichkeit nicht wieder zu eröffnen. 
Man hat vorher gesagt, die Kantone seien ja in der Lage, 
dieses Verhältnismässigkeitsprinzip wieder zu gewährlei
sten. Ich anerkenne, dass die Regierungsräte und die kanto
nalen Parlamente immer offener werden; es gibt aber, die 
Kommission weiss es, eine ganze Liste von Fällen - nicht. 
etwa der vierziger oder fünfziger Jahre, sondern der achtzi
ger Jahre-, in denen trotzdem keine oder keine genügen
den Restwassermengen vorgesehen und weiterhin trockene 
Strecken in Kauf genommen worden sind. Um das zu ver
meiden, braucht es minimale Ansätze des Bundesrechtes, 
die weder verletzt noch nachträglich wieder ausgehöhlt 
werden dürfen. 
Ich komme zum Schluss. Ich habe In Aussicht gestellt, Ihnen 
noch etwas über die Konsequenzen hinsichtlich Energiever
brauch darzulegen. Ich stimme Ihnen, Herr Kommissiorts
präsident. absolut bei: Sie haben gestern gesagt, Energie 
und Nutzung der Wasserkraft seien für unsere Wirtschaft 
unersetzliche Grundlagen. Ich wäre wohl kaum acht Jahre 
Volkswirtschaftsdirektor gewesen, wüsste ich das nicht! Ich 
wäre der letzte, der der Wirtschaft unzumutbare Konsequen
zen aufzwingen oder auch nur vorschlagen würde. Setzen 
Sie sich. bitte einmal mit den Zahlen auseinander - sie 
stammen vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband. 
Bel den heutigen Anlagen in der Schweiz wird sich auf, 
nationaler Ebene bis im Jahre 2025 ein Rückgang der 
Energieproduktion um 1,2 Prozent. bis im Jahre 2070, Herr 
Jagmettl, einer um 5,6 Prozent ergeben·. 
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, erhöhte Zahlen 
vorzusehen. Wenn die Kantone Artikel 33 anwenden, der 
ihnen die Möglichkeit gibt. Ober die absolut minimalsten 
Bundesgrenzen zu gehen, wenn die Kantone also innerhalb 
ihres Ermessensspielraumes glauben, mehr preisgeben zu 
müssen, ist es ihre Sache. Aber vom Bundesrecht her gibt es, 
bis zum Jahre 2025 eine Mlnderproduktlon von 1,2 Prozent 
und bis zum Jahre 2070 eine um 5,6 Prozent. Diese Zahlen 
belegen, dass der bundesrätliche Vorschlag tatsächlich 
einen minimalen Kompromiss darstellt. unter den wir nicht 
gehen sollten. 
Noch ein Wort an meine Freunde aus den Gebirgskantonen 
-,schliesslich war ich auch Regierungsrat in einem solchen 
Kanton. Ich welss, was die Wasserenergie für diese Kantone 
bedeutet, sie ist einer der wenigen Bereiche in der Schweiz, 
in welchem die Preise nicht nach marktwirtschaftlichen Kri
terien festgelegt werden. Das ist hinzuzufügen, damit wir 
begreifen, dass - aus der Sicht der Gebirgskantone - diese 
Forderungen tatsächlich mit einem gewissen Recht gestellt 
werden. Ueberali sonst werden ja zum Glück die Preise' 
aufgrund marktwirtschaftlicher Kriterien festgelegt, nur hier 
werden Wasserzinse bestimmt. Trotzdem sage ich den Ver
tretern dieser Kantone hier in aller Offenheit, dass ange
sichts all dessen, was bisher gesagt worden ist, die Vor
schläge des Bundesrates nicht nur vertretbar, sondern 
annehmbar sind - sogar im Interesse dieser Kantone selbst 
Die Diskussion um die Wasserenergie ist zwar bei ·weitem 
nicht beendet; heute unter dem Gesichtspunkt des Gew~ 
serschutzes wieder . ein Gleichgewicht herzustellen, 
entspricht Indessen tatsächlich auch ihren Interessen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Al't-33 
Antrag der Kommission 
Mqhrheit 

26Stimmen 
13Stimmen 

Titel 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1 
Die kantonale Behörde erhöht .... weit, als sich dies auf
grund .... Wasserentnahme ergibt. 
Abs. 2 

a ... . 
b ... .. 
c ..... will; 
d. die Energieversorgung, wenn ihr die Wasserentnahme 
dienen soll. 
Abs. 3 

a. die Bedeutung der Gewässer als Landschaftselement; 
b. die Bedeutung der Gewässer als .Lebensraum für die 
davon abhängige Tier- und Pflanzenwelt samt deren Arten
reichtum, namentlich auch die Fischfauna, deren Ertrags
reichtum und natürliche Fortpflanzung; 
C .... . 

d ... .. 
e ... .. 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit (fällt dahin) 
(Danioth, Delalay, Lauber) 
Titel ' 
Massnahmen 
Wortlaut 
Die kantonale Behörde bestimmt die für den angemessenen 

. Schutz der unterliegenden Gewässer notwendige Abgabe 
von Dotlerwasser sowie die dafür notwendigen baulichen, 
betrieblichen und weiteren Massnahmen •. 
Sie bestimmt die Massnahmen nach Absatz 1 bei: 
a. der Erteilung und Erneuerung der Konzession für die 
Wasserentnahme; 
b. der Bewilligung der Wasserentnahme, sofern für diese 
keine Konzession erforderlich Ist. 
Sie kann die Dotierwassermenge zeitlich unterschiedlich 
festlegen. 
Sie ordnet in der Regel die Messung der vorgeschriebenen 
DotieJWaSsermenge durch und zu Lasten des Ableitungsbe
rechtlgten an und lässt sich die Messwerte periodisch und 
unentgeltlich melden. 

Art. 33 
Proposition de la commission 
Majorite 
Titre 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.1 
L'autorite cantonale reieve .... qul existent. 
Al. 2 

a. .. .. 
b ... .. 
c ..... prelevement; 
d. L'approvisionnement en energle, lorsqu'elle nec:essite un 
prelevement d'eau. 
Al. 3 

a. L'importance des eaux'en tant qu'element du paysage; 
b. L'importance des eaux en tant que biotope, en partlculier 
pour la taune et la flore, dont ia sauvegarde et la diversite 
dependent et notarnment pour le maintien du rendement de 
la päche, de la dlversite des especes et de la capacite 
naturelle de reproduction des poissons; 
c..... ' ' 
d ... .. 
e ..... , 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federaf 
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Minorite (est caduque) 
(Danioth, Delalay, Lauber) 
Titre 
Mesures 
Texte 
L'autorite cantonale fixe aussi bien la taxe sur le debit de 
dotation pour proteger de maniere appropriee Ies cours 
inferieurs que les mesures se rapportant a la construction, a 
l'exploitation ou a taute autre activite. 
Elle. fixe les mesures selon te 1 er alinea au moment: 
a D'accorder ou de renouveler la concession en faveur d'un 
prelevement d'eau; 
b. D'autoriser le prelevement d'eau, pour autant qu'il ne 
requiert pas de concession. 
Elle peut fixer un debit de dotation variable dans le temps. 
Elle ordonne en regle generale a celui qui est en droif 
d'operer un prelevement d'eau de proceder lui-meme et a 
ses frais a la mesure du debit de dotation prescrit et de lui 
envoyer regulierement et gratuitement les resultats de ladlte 
mesure. 

Heftl, Berichterstatter: Absatz 1: Hier ist wieder wie ein
gangs der Ausdruck «kantonale Behörde» eingesetzt, was 
durch das ganze Gesetz durchgezogen ist. Absatz 2: Hier 
wurde auch die Energieversorgung eingefügt. Absatz 3: Hier 
steht die Bedeutung der Gewässer als Landschaftselement
es wurde vorhin in der Diskussion wiederholt erwähnt -
ausdrücklich in einem eigenen Alinea; die Tier- und Pflan
zenwelt _ und die Flschfaul)a folgen dann in Litera b. Die 
Kantone sollen in Artikel 33 einen sehr weiten Spielraum 
haben, di~ ergibt sich auch aus ihrer Gewässerhoheit. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposition de ta majorite 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Danloth, Delalay, Lauber) 
Titel 
Zeitweilige Verminderung der Dotierwassermenge 
Wortlaut 
Weist derjenige, der Wasser.ableitet, nach, dass die zuflies
sende Wassermenge Ober einen längeren Zeitraum weniger 
als die festgelegte Ootierwassermenge beträgt, so muss er 
während dieser Zeit nur soviel Dotierwasser abgeben, wie 
Wasser zufliesst. 

Art. 34 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mfnorite 
(Danioth, Delalay, Lauber) 
Tltre 
Diminution temporalre du debit de dotation 
Texte 
Si celui qui preteve de l'eau constate que le debit effectif est 
inferieur pendant une periode prolongee au debit de dota
tion fixe, II n'est tenu de restltuer, pendant cette periode. 
qu'une quantite d'eau egale a celle du debit effe~tif. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de la majorite 

Art. 35 , 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel, Abs. 1 und 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
.•.. Dotierwassermenge zeitlich unterschiedlich .... 

Minderheit 
(Oanioth, Delalay, Lauber) 
Titel 
Verfahren 
Wortlaut 
Die Festlegung der Restwassermenge für grössere Werke 
und der Massnahmen nach Artikel 33 erfolgt im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach Artikel 9 des 
Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983, 

Art. 35 
Proposition de /a commission 
Majorite 
ntre, a/. 1 et 3 
Adherer au· projet du Conseil federal 
Al. 2 
.... debits de dotation temporaires. Ces debits ...• 

Mlnorite 
(Danioth, Delalay, Lauber) 
Tltre 
Procedure 
Texte 
En ce qui concerne les centrales electriques de grandes 
dimenslons. l'importance du debit residual ainsl que les 
mesures prevues a l.'article 33 seront fixees dans le cadre de 
l'etude d'impact sur l'environnement (EIE) teile qu'elle est 
deflnie a l'article 9 de la loi sur la protection de l'environne
ment du 7 octobre 1983, 

Heft!, Berichterstatter: Zu Absatz 2: Die Dotierwassermenge 
kann nicht nur nach Jahreszeiten, sondern überhaupt zeit
lich unterschiedlich festgelegt werden. Unter Umständen 
können Unterschiede zwischen Tag und Nacht festgelegt 
werden, da man vor allem in den touristischen Gebieten 
gerne am Tag viel Wasser hat und in 9er Nacht weniger. 
Für die Festlegung der technischen Details wird sich hier 
wahrscheinlich eine Verordnung ergeben, die-wie uns von 
der Verwaltung gesagt wurde - auf die Praktikabilität und 
auch auf die Verhältnismässigkeit Rücksicht nehmen wird. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon ta propositlon de la majorlte 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Titel und Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1 
•••• einhält. Ist der Aufwand nicht zumutbar, so kann er den 
Nachweis durch Berechnung der Wasserbilanz erbringen. 

Art. 36 
Proposition de /a commission 
Tltre et al. 2 
Adherer au projet du Conseil federst 
Al. 1 
.... de dotation. Lorsque les coüts ne sont pas ralsonnables, 
il peut rapporter la preuve au moyen du bilan hydrique. 

Heftl, Berichterstatter: Sie finden hier das Wort «Wasserbi
lanz». Das wurde uns vom Amt für Umweltschutz und vom 
Bundesrat vorgeschlagen und umfasst die Möglichkeit der 
Schätzungen, der Analogieschlüsse, der Interpolationen 
und von weiterem, wobei dies alles im Rahmen der Verhält
nismässigkeit geschehen soll. 
Eines müssen wir uns bewusst sein: Dieses Gesetz verlangt 
sehr viele zahlenmässige Werte, und es wird einige Zeit 
brauchen, bis wir diese zur Hand haben. Manches ist bereits 
getan; vieles bleibt weiterhin zu tun, weil das Gesetz nun 
zusätzliche Feststellungen verlangt. 
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_Angenommen - Adopte 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Jagmettl: Sie finden zu Artikel 37 und 38 keine gegenteili
gen Anträge. Ich möchte Ihnen aber einen solchen bei einer 
späteren Gesetzesberatung ankündigen. Das mag etwas 
merkwürdig tönen, ich darf Sie aber darauf hinweisen, dass 
das Gesetz, auf das ,sich Artikel 37 bezieht, geändert werden 
soll und dass uns der Bundesrat bereits einen Vorschlag 
dazu unterbreitet hat, nämli~h in der Vorlage 88.039 für das 
zweite Pak1:1t der Aufgabenteilung. Dort soll das Wasserbau
gesetz neu gestaltet werden, in Ablösung des Wasserbaupo
~izeigesetzes von 1877, das hier zitiert wird. Meines Erach
tens gehören die Bestimmungen von Artikel 37 und 38 eher 
ins Wasserbaugesetz als hier ins Gewässerschutzgesetz. 
Wenn ich Ihnen aber jetzt beantragen würde, die Artikel 
aufzuheben und sie dann dort hineinzubringen, würde das 
den Eindruck erwecken, ich sei materiell gegen diese 
Lösung, was nicht zutrifft. Aber ich wollte Ihnen der guten 
Ordnung halber ankündigen, dass ich mir erlauben werde, 
bei der Beratung der Vorlage zum Wasserbaugesetz im 
Rahmen der Aufgabenteilung diesen.Antrag zu stellen. 

Präsident: Herr Ständerat Jagmetti kühdigt einen Abände
rungsantrag an. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 bis 43 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.38 a 43 
Proposition de /a commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 44 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
{Onken, Bührer, Seiler) 
Abs.2 

b ••••• eignet; 
c. in Fliessgewässern, wenn derGeschiebehaushalt nachtei
lig beeinflusst wird. 

Art. 44 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Onken, Bührer, Seiler) 
Al.2 . 

b ••••• de l'eau; 
c. Dans un cours d'eau, si le bilan du charriage de fond subit 
une influence negative. 

Onken, Sprecher der Minderheit: In diesem Artikel 44 geht 
es um die Ausbeutung von Kies, Sand und anderem Material 
in Gewässern. Es wird im Absatz 1 gesagt, dass es dazu eine 
Bewilligung braucht. Im Absatz 2 wird festgehalten, dass die 
Bewilligung in zwei konkretisierten Fällen nicht erteilt wer
den dürfe. Ich möchte diese beiden Fälle ergänzen durch 

30-5 

einen dritten, nämlich dass die Bewilligung auch dann nicht, 
erteilt .werden kann, wenn in Fliessgewässern "···· der 
Geschiebehaushalt nachteilig beeinflusst wird». Das ist der 
konkrete Antrag. 
Die Begründung dazu ist folgende: Man weiss heute, dass 
übermässlge Kiesentnahmen in Fliessgewässern sehr nach
teilige Folgen haben und der Geschiebehaushalt in ver
schiedenen Gewässern massiv gestört wird. Das gilt bei
spielsweise für den Rhein, für die Aare, die Emme, den Inn 
und die Limmat. Diese mangelnde Kieszufuhr führt dazu, 
dass solche Fluss- und Bachbette ausgespült und abgepflä
stert w~rden. Das wiederum hat ganz erhebliche Auswi rkun
gen auf die Hydrobiologie und auf die Fischereibiologie. Es 
gibt Fische, die sogenannte Kies-Laicher sind, die also ihren 
Laich im Kies ablegen .und deshalb dieses Geschiebe zur 
Fortpflanzung benötigen. Wir wissen auch, eass gerade in 
diesen Schottern - in tieferen Gewässern - eine ,grosse 
Anzahl von Kleinstlebewesen sind. Diese Lebensgemein
schaften werden teilweise zerstört oder haben keinen aus
reichenden Lebensraum mehr, wenn der Kieshaushalt eines 
Gewässers nicht mehr spielt. 

. Er spielt insbesondere dort nicht mehr, wo die Kiesausbeu
. tung ganz massiv ist. Deshalb meine ich, meinen wir, die 
Antragsteller, dass in Fliessgewässern, in denen der 
Geschiebehaushalt n·achteilig beeinflusst wird, eine solche 
Bewilligung für die Kiesausbeutung nicht erteilt werden 
darf. 1 

Ich darf vielleicht hier noch ergänzend anfügen, dass der 
ursprüngliche Antrag zu diesem Artikel umfassender war. 
Ich habe ihn "jetzt beschränkt auf diese Bestimmung, weil 
diese Bestimmung auch von den Herren der Verwaltung 
gutgeheissen worden ist. Man hat sie sogar noch präzisiert 
und in dieser Form dann in der Kommission vorgeschlagen. 
Ich bitte Sie; diesen Antrag zu unterstützen. 

Heftl, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen 
Ablehnung, weil dort, wo eine nachteilige Beeinflussung des 
Gewässers eintreten würde, schon jetzt die Mögliqhlceit zum 
Eingriff besteht. Es wird um die Bedeutung des Wortes 
«nachteilig• gehen. Eine gewisse Einwirkung wird man 
nicht bei allen Kiesausbeutungen ausschliessen können. 
Schliesslioh sind wir auch auf dieses Material angewiesen, 
so dass hier einer gewissen Interessenabwägung nicht 
immer der. Riegel geschoben sein soll, was mit der Vorlage 
der Minderheit der Fall sein könnte. 

Bundesrat Cottl: Neuere Untersuchungen zeigen, dass die 
Gewässersohlen einiger Flussstrecken mangels ausrei~hen
der Kieszufuhr stark verwässert sind. Dies wirkt sich natür
lich nachteilig auf die Tier- und die Pflanzenwelt in.diesen 
Gewässern aus. Das hei~t. dass das Anliegen, das dem 
Antrag zugrunde liegt, tatsächlich berechtigt ist. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 45 und 46 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 45 et 46 
Proposition de la .commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenomm_en - Adopte 

Art. 47 
Antrag der Kommission 
Titel und Abs. 1 ' 
~ustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 ' 

·15Stimmeri 
9Stimmen 

..•• an. Dasselbe gilt für die Vorschriften des Bundesrates 
nach den Artikeln~. 16 und 26. 
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Art. 47 
Proposition de Ja commission 
Titre et aJ. 1 
Ad,herer au projet du Conseil federal 
AJ .. 2 
.... internationaux. II en est de ,meme pour les presc~iptions 
du Conseil federal des articles 9, 16 et 26. 

Heftl, Berichterstatter: Hier werden Ausführungsvorschrif
ten genannt, zu deren Erlass der Bundesrat kompetent ist. 
Solche Ausführungsvorschriften waren aber auch bereits in 
Artikel 9, 16 und 26 erwähnt. Die Kommission ist der Auffas
sung, dass Absatz 2 ...... die vorherige Anhörung der Kan
tone und interessierten Kreise .••• » allgemein gelten soll; 
darum diese Ergänzung. · 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 bis 52 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 48 a 52 
Proposition de ta commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenomm~n - Adopte 

Art. 5a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Hefti) 
•••• treffen, können dem Verursacher überbunden werden. 

Art53 
Proposition de ta commission 
MaJorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 
Mlnorite 
(Heftl) 
.... des dommages, pourront etre mis a la charge .••• 

Heftl, Berichterstatter und Sprecher der Minderheit: Ich 
glaube, es wird nachher verständlich sein, wenn ich zuerst 
spreche. Wir hatten ja diese Diskussion bereits beim Strah
lenschutzgesetz. Der Herr Bundesrat hat damals bei der 
Haftung erklärt, dass auch bei dieser Formulierung, die das 
«kann» weglasse, die Umstände wie eine Einwirkung Dritter, 
Selbstverschulden, höhere Gewalt je nach Massgabe 
berücksichtigt werden können. Es ist vielleicht hier noch 
wichtiger als beim Strahlenschutz. Dort haben wir zumeist 
ausgebildete Techniker. Hier können es auch örtliche Kor
porationen sein, die betroffen sind. Aber aufgrund jener 
Erklärungen des Herrn Bundesrats - und da man ja auf die 
Umstände abstellt - kann ich meinen Antrag zurückziehen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon ta proposition de /a majorite 

Art. 54 bis 57 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 54 a 57 -
Proposition de la commissitJn 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 58 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de Ja commission 
Biffer 

Heftl, Berichterstatter: Die f<ommission beantragt, diesen 
• Artikel zu streichen, denn die betreffenden Kreise können 
gar nicht mitwirken, was bzw. wie erhoben oder erforscht 
werden soll. Man soll auf vorherige Verständigung zwischen 
den betreffenden Kreisen und Instanzen abstellen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 59 und 60 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 59 et 60 , 
Proposition de la commission 
Adherer au proJet du Conseil federat 

' Angenommen - Adopte 

Art. 81 
Antrag der Kommission 
Titel, Abs. 1 Bst. a bis i 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1 Bst. abls (neu) 
- Hauptsammelkanäle für Abwasser aus grossen Einzugsge
bieten samt den zugehörigen Einrichtungen; 
- Sammelleitungen ausserhatb des generellen Kanalisa
tionsprojekts; 
Abs.2 
•••• Anlagen Abgeltungen: 
a. .... 

Antrag Schdnenberger 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

. Art. 81 
Proposition de /a commlssion 
Titre, at. 1 /et a a J 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1 !et abis (nouv~u) __ 
- Les collecteurs prlncipaux d'eaux usees de zones collec
trices etendues, avec leurs Installations accessoires; 
- Les collecteurs se trouvant hors du perimetre du plan 
dlrecteur des egouts; 
Al. 2 
•••• les installations suivantes: 
a .... 

Proposition Schdnenberger 
Adherer au projet du Conseil federal 

Heftl, Berichterstatter:·1n der Kommission wurde gegen den 
Vorschlag des Bundesrates, die Gewässerschutzsubventio
nen einzuschränken, eingewendet. dass es eigentlich nicht 
richtig sei, Subventionen zu ändern, solai:,ge die betreffen
den Arbeiten notwendig sind, d. h. im vorliegenden Fall vom 
Bund vorgeschrieben sind. Es wird gelegentlich der Vorwurf 
gemacht, die Arbeiten seien zu lange hinausgezogen wor
den. Als das jetzt geltende Gewässerschutzgesetz in Kraft 
trat. hat sich alles auf die wenigen kompetenten Büros 
gestürzt, was zur Folge hatte. dass zum Tell aus der Sicht 
des Gewässerschutzes weniger dringliche Projekte schnell 
an die Reihe kamen und wichtigere manchmal verzögert 
wurden. Weiter haben gewisse Kantone - ebenfalls nach 
Empfehlung des Bundesrates bezüglich der wirtschaftlichen 
Massnahmen gegen die Ueberhitzung der Wirtschaft - die 
Gewässerschutzbauten in den Rahmen ihrer allgemeinen 
Beschäftigungs- und Aufgabenpolitik gestellt und dabei zu 
verhindern versucht, dass sich plötzlich Massierungen von 
Aufträgen ergaben - die meistens auch Kostensteigerungen 
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im Gefolge hatten -, während man sich nachher zeitweise 
wieder über gewisse Flauten im Gewerbe beklagt hat. 
Aus diesen Ueberlegungen kam die Kommission dazu, beim 
bisherigen Recht zu bleiben, indem dort, wo die Sache noch 
nicht abgeschlossen ist, den Betroffenen daraus kein Nach
teil erwachsen soll. Andernfalls riskiert man eine Verzöge
rung und ein Hinausschieben bei den noch nicht abge
schlossenen Aufgaben, ohne dass man den ·Betroffenen 
immer einen Vorwurf machen könnte. 
Ich beantrage Ihnen namens der Kommissionsmehrheit 
Zustimmung zum Kommissionsantrag. 

Schönenberger: Für einmal fällt .mir die angenehme Auf
gabe zu, den Bundesrat zu unterstützten und Ihnen zu 
empfehlen, die bundesrätliche Fassung zu genehmigen. Sie 
finden meinen Antrag nicht als Minderheitsantrag auf der 
Fahne, weil dieser Artikel genau in Jener halben Stunde 
behandelt wurde, als ich die Kommissionssitzung verlassen 
musste. 
Das geltende Gewässerschutzgesetz regelt die Bundesbei
~ge in Artikel 33. Nach dieser Vorschrift erhalten grund
sätzlich alle Kantone Gewässerschutzbeiträge, doch kennt 
das geltende Gesetz u. a. eine Abstufung nach der Finanz
kraft der Empfänger. 
Der vorliegende Entwurf <;tes Bundesrats geht in Artikel 81 
einen anderen Weg, indem er in Absatz 1 jene Abgeltungen 
regelt, die alle Kantone erhalten, und in Absatz 2 zusätzliche 
Spezialabgeltungen an die finanziell mittelstarken und 
schwachen Kantone festlegt. Ich vermute, dass dies in der 
Kommission übersehen worden ist. 
Somit ergibt sich, dass nur in den flnanzstarken Kantonen 
nach der Berechnung 1988/89 (es sind dies: Zürich, Zug, 
Basel, Genf) einige Anlagen nach neuem Recht nicht mehr 
subventioniert würden, und zwar handelt es sich um Sam
melleitungen, die gleichzeitig von zwei oder mehr Gemein
den benützt werden, sowie um Anlagen zur l;!eseitlgung 
bzw. Verwertung fester Abfälle. In allen finanziell mittelstar
ken und finanzschwachen Kantonen würden hingegen diese 
Anlagen weiterhin subventioniert. Es entsteht also keine 
Divergenz zum geltenden .Recht. 
In diesem Zusammenhang muss ich Sie darauf hinweisen, 
dass in den finanzstarken Kantonen schon heute praktisch 
alle Sammelleitungen gebaut und die Subventionsgesuche 
für die Vergrösserung oder Erneuerung der Anlagen zur 
Beseitigung oder Verwertung fester Abfälle eingereicht sein 
werden, bis dieses neue Gesetz in Kraft tritt. Hier machen wir 
eine Einsparung. Und wenn die finanzstarken Kantone bis 
zur Inkraftsetzung dieses neuen Gewässerschutzgesetzes 
noch nicht soweit sind, sollen sie sich das selbst zuschrei
ben, denn sie haben dreissig Jahre lang Zeit gehaQt, ihren 
Aufgaben nachzukommen. Sollten sie es versäumt haben, 
obwohl die Finanzen vorhanden gewesen wären, dann ver
dienen sie nicht noch einen Zustupf aus der Bundeskasse, 
wenn sie sich endUch bequemen; den gesetzlichen Vor
schriften nachzukommen. 
Mit der Regelung, wie sie Ihnen der Bundesrat vorschlägt, 
werden Abwasseranlagen weiterhin subventioniert, und 
z.war gleich wie im geltenden Gesetz. Es gibt keine zeitliche 
Abstufung. Damit geht der Bundesrat Ober seine Vorschläge 
bei der Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und 
Kantonen hinaus, wo er eine mittlere, jährliche Reduktion 
der Bundesbeiträge - gemessen an den im Jahre 1986 
gewährten Beiträgen - um rund einen Drittel vorgesehen 
hat. 
Meiner Ansicht nach ist die Erstellung von Sammelkanälen 
in Bauzonen im Sinne der Aufgabenteilung eindeutig eine 
kantonale Aufgabe, denn die Ableitung des Abwassers muss 
hier nicht ausschllesslich aus GewässerschutzgrOnden vor
genommen werden. Im Bereich des Gewässerschutzes 
sodann sollte das Verursacherprinzip vermehrt berücksich
tigt werden. Auch dies würde einen Abbau der Bundessub
ventionen für reine Transportkanäle rechtfertigen. 
Schliesslich muss ich Sie auf ein wesentliches Moment 
aufmerksam machen: Wenn Sie den Beschluss der Kommis
sion zu Ihrem eigenen erheben sollten, könnte man den 

Artikel nicht so belassen, wie er sich dann darbieten würde, 
denn nach Absatz 1 Buchstabe abis sollen fütalle Haupt
sammelkanäle grösserer Einzugsgebiete und für Sammellei
tungen ausserhalb des im generellen Kanalisationsprojekt 
abgegrenzten Gebiets Bundesbeiträge gewährt werden. 
Diese Bestimmungen werden für finanziell mittelstarke und 
schwache Kantone in Absatz 2 Buchstaben a und c mit 
anderen Randbedingungen wiederholt, wodurch ein Wider
spruch zu Absatz 1 entstehen würde. 
Zum Schluss darf ich Sie vielleicht doch auch einmal darauf 
aufmerksam machen, dass in diesem Saal immer und immer 
wiecler vom Sparen gesprochen wird. Alle wollen sparen. 
Aber wer spart denn wirklich? Wenn Sie jeweils am Schluss 
eines Jahres die Rechnung mit dem Budget vergleichen, 
stellen Sie mit E~chrecken fest, dass das Parlament Dut
zende, .wenn nicht Hunderte von Millionen mehr ausgege
ben hat, als der Bundesrat beantragt hatte. Hier müssten wir 

· uns endlich auch einmal nach der Decke strecken und die 
Bundesfinanzen nicht einfach vergessen, wenn wir glauben, 

. einen Vorteil für den eigenen Kanton herausholen zu 
können. . , 
Ich bitte Sie also, der Fassung des Bundesrates in•Artikel 81 
zuzustimmen. 

M. Jelmlnl: Je vous prie . de rejeter la proposition de 
M. Schönenberger et d'adopter la version de la majorite de· 
votre commission. 
Le projet du Conseil federal vise A reduire globalement les 
subventlons federales, d'une part an supprimant las subven
tions accordees d'apres la lol an vlgueur pour la realisation 
des collecteurs principaux qui se trouvent a !'Interieur de la 
zone a bätir, et qui ne sont donc pas prevus dans le. 
tleuxleme alinea de cet artlcle, et, d'autre part, an limitant a 
une duree de cinq ans, des l'entree en vigueur de la loi, las 
subventlonnements des collecteurs utilises par deux ou 
plusieurs communes et d'autres Installations encore. 
Cette nouvelle conception du subventionnement repose sur 
la presomptlon que l'epuration soit deja parvenue ä un 
resultat satisfaisant a l'echelon national, une bonne partie . 
des objectlfs ayant ete atteints. En realite, dans plusieurs 
regions du pays, la sltuation n•est'pas encore confortable. 
Certains cantons seront penallses parce qu'ils n'ont pas 
atteint tous les objectifs d'epuration prevus et qu'ils ont 

· procede d'apres des criteres de priorite etablis avec l'accord 
des services federaux competents. 
La politlque proposee par le Conseil federal et appuyee icl 
par M. Schönenberger est. dans un ce.rtain sens, contraire 
aux priorites etablies dans cette loi, soit obtenir, dans une 
premiere ptiase, la realisation de 1-'epuration convention- · 
nelle sur to1.1t. le territoire de la Confederation; il s'agit par 
consequent d'atteindre des buts qui sont proposes dans 
l'interät de la sauvegarde de nos eaux et non pas seulement 
de faire de la politique financiere. 
SI l'on alourdlt la Charge inherente aux cantons du falt de la 
mise en oeuvre de certaines Installations. en supprimant las 

·subventions, on retarde leurexecution, independammentde 
leur capacite financiere. II est juste d'avoir retire ce chapltre 
de la repartltion des täches, car if doit precisement ätre regle 
dans cette loi speciale. · 
Je propose par consequent le maintien de la pratique en 
vlgueur. II ne faut pas changer le ch.eval au milleu du gue, 
surtout lorsqu'on touche au but. On pourrait evidemment 
subordonner les subventions a la presentation d'un plan 
d'lntervention obligeant a' realiser les differents ouvrages 
dans certaines limites de temps, mais la volonte d'interven
tlon devra ätre exprimee concretement. 
J'admets qu'ure petite modlfication redactionnelle devra 
ätre apportee, mais cela releve de la Commission de redac
tion et non de notre conseil. Je vous demande donc de 
rejeter la proposition Schönenberger et d'adopter la propo

. sitlon de la majorite de la commission. 

ROesch: Im Rahmen des Arbeitsvermittlungsgesetzes habe 
ich Ihnen den Vorschlag gemacht, in Zukunft die Gesetze . 
aus dem Bundeshaus vermehrt einer Föderalismus-Verträg-
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lichkeits-Prütung zu unter,ziehen. Diese Föderalismus-Ver
träglichkeits-Prüfung hat aber zwei Seiten: Einmal müssen 
wir uns gegen Eingriffe des Bundes in die Kompetenzen der 
Kantone wehren. Auf der anderen Seite müssen die Kantone 
aber - um ein altes Sprichwort zu brauchen - «sich auch 
selbst an der Nase nehmen» und nicht immer zur Kasse 
drängen, wenn es Bundessubventionen gibt. Sie müssen 
sich einmal dazu bequemen, bestimmte Aufgaben, die Geld 
kosten, selbst zu übernehmen. Der Föderalismus hat zwei 
Seiten! 
Nur wenn wir auch die zweite Seite ansprechen, kann der 
Föderalismus erhalten bleiben, sonst wirci er zum «Bettelfö
deralismus». Man kann ihn also von zwei Seiten her zerstö
ren: von Bundeseingriffen wie vom Betteln her. 
Darum uriterstütze ich den Antrag Schönenberger. Das kön
nen die Kantone selbst tun. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Schönenberger 

Art. 62 bis 70 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. a2 a 10 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Cooseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 71 
Antrag der Kommission 
Titel, Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Gehilfenschaft ist strafbar. 
Abs.4 
•••• verjährt in einem Jahr, ···'. In zwei Jahren. 

Antrag Rhinow 
Abs. 1 Bst. b 
Streichen 

Art. 71 
Proposition de Ja commlsslon 
Titre, al. 1 et 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
La compliclte est punissable. 
Al. 4 
.••• par un an, la peine par deux ans. 

Proposition Rhinow 
Al. 1 let. b 
Blffer 

12Stimmen 
22Stimmen 

Rhinow: In Artikel 71 Absatz 1 Litera b wird die Befugnis, 
Strafnormen zu erlassen,-an den Bundesrat delegiert. Eine 
Uebertretung dieser Straftatbestände, die in der Verordnung 
festgelegt werden müssten, wird mit Haft, das heisst mit 
Freiheitsentzug bis zu drei Monaten, oder mit Busse bis zu 
20 000 Franken bestraft. 
Diese Delegation verstösst meines Erachtens gegen den 
Grundsatz der Gesetzmässigkeit, vor allem in Gestalt des 
Prinzips nulla poena slne lege. Wohl hat das Bundesgericht 
1n einer alten und langen Praxis betont, dieser Satz bedeute 
nur, dass die Straftatbestände In einem Rechtssatz und 
nicht in einem formellen Gesetz enthalten sein müssten. 
Aber diese alte Praxis entspricht nicht mehr der neuen 
Rechtssprechung zum Grundrecht der persönlic!':en Frei
heit. Sie widerspricht auch der herrschenden Lehre. Danach 
bedarf ein schwe,rer Eingriff in die physische oder psychi
sche Integrität des Menschen einer Grundlage in einem 

formellen Gesetz. An die Delegation rechtssetzender Gewalt 
werden_strenge Anforderungen gestellt. 
Nun kann nicht zweifelhaft sein, dass ein Freiheitsentzug 
einen schweren Eingriff da'rstellt. Das bestätigt auch ,das 
Bundesgericht in einem. neuesten Entscheid klar: «Jede 
Strafe, welche einen Freiheitsentzug mit sich bringt, bedarf 
als schwerer Eingriff in die persönliche Freiheit einer klaren 
Grundlage in einem formellen Gesetz.» Dieser Entscheid 
stammt aus dem Jahre 1986. 
Ich bin deshalb der Auffassung, dass Vorschriften, deren 
Nichtbefolgung mit Haft geahndet werden, ins formelle 
Gesetz gehören und nicht in eine Verordnung. Diese Auffas
sung vertritt übrigens auch - wenn ich einem Gutachten 
Glauben schenken darf-das Bundesamt für Justiz. Entspre
chend finden wir etwa im Umweltschutzgesetz eine Aufzäh
lung der Vergehenstatbestände und eine Aufzählung der 
Uebertretungstatbestände, ohne Delegation an den Bl!n• 
desrat. 
Ich beantrage deshalb Streichung dieses Buchstaben b. Es 
ist dem Bundesrat unbenommen, im Hinblick auf die Bera
tungen des Zweitrates allfällige Tatbestände ins Gesetz auf
zunehmen, deren Uebertretung sonst nicht geahndet wer
den könnte. Meines Erachtens dürfte das aber kaum nötig 
sein, weil Buchstabe a und Buchstabe c für die effektive 
Strafverfolgung genügen. 

Heftl, Berichterstatter: Der Antrag von Kollege Rhinow· 
wurde in der Kommission diskutiert: Man hatte Bedenken, 
ob dieser Buchstabe b wirklich verfassungskonform sei und 
- unabhängig davon - auch, ob er den allgemeinen rechts• 
staatlichen Anforderungen genüge. Da ja aber noch der 
Nationalrat eingreifen könnte, falls der Antrag Rhinow zu 
weit ginge, bin ich persönlich für denselben. 
Bei Absatz 3 hat man den „versuch» als Uebertretung 
gestrichen und nur die «Gehilfenschaft» belassen. 
In Absatz 4 wurden die Verjährupgsfristen den allgemeinen 
angepasst. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen gemäss Antrag Rhinow 
Adopte selon Ja proposition Rhinow, 

Abs. 2 bis 4-AI. 2ä 4 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopts selon Ja proposition de Ja commission 

Art. 72 bis 74 
Antrag der Kommission , 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 12 a 74 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 75 
Antrag der Kommission 
Titel, Ziff. 1 bis 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ziff. 5 
Das Landwirtschaftsgesetz vom 3. Oktober 1951 wird wie 
folgt geändert: 
Art 19g (neu) 
Abbau von Tierbestän(jen und Stillegung von Betrieben aus 
Gewässerschutzgründen 
Der Bundesrat kann im Interesse des Gewässerschutzes in 
Gebieten mit hoher Viehdichte während einer Uebergangs
zeit von höchstens fünf Jahren Beiträge an Nutztierhalte~ 
a zur Stillegung von Betrieben; 
b. zum Abbau von Tierbeständen; 
c. als Anpassungshilfen 
ausrichten. 



4. Oktober 1988 s 665 Rettung unserer Gewässer. Volksinitiative 

· Ziff. 6 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Onken, Bührer) 
Das Bundesgesetz über die Nutzbarmachuni9 der Wasser
kräfte vom 22. Dezember 1916 (WRG) wird ergänzt: 
Art. 22 Abs. 3 bis 5 (neu) 
Abs. 3 
Der Bund leistet angemessen Ausgleichsbeiträge zur Erhal
tung und Unterschutzstelh,mg von schützenswerten Land-. 
schatten nationaler und überregionaler Bedeutung sowie 
zur Sicherung angemessener Restwassermengen aufgrund . 
der Finanzkraft der Kantone und Gemeinden. 
Abs.4 
Der Bund äufnet zu diesem Zweck einen Fonds für Aus
gleichsbeiträge; Er erhebt eine Abgabe von hpchstens 
1 Rappen pro Kilowattstunde der in der Schweiz erzeugten 
Hydroelektrizität. 
Abs.5 
Der Bundesrat erlässt die notwendigen Ausführungsbestim
mungen und bewilligt die entsprechenden Ausgleichsbei
träge. 

Antrag Jagmetti -, . 
(als Eventualantrag zum Minderheitsantrag) 
Zlff. 6 
Das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der·Wasser
kräfte vom 22. Dezember 1916 wird wie folgt ergänzt: 
Art. 22 Abs. 3 bis 5 (neu) 
Abs.,3 
Verzichtet ein Gemeinwesen auf die Nutzung der Wasser
kraft oder die Erteilung einer Konzession hierzu in einem 
Gebiet, das ins Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler aufgenommen worden ist, entrichtet der 
Bund eine Abfindung zur teilweisen Abgeltung des entgan
genen, Wasserzinses. 
Abs.4 
Berücksichtigt wird die technisch nutzbare Wa5$erkraft 
nach Abzug des Dotierwassers zur Gewährleistung der vor
geschriebenen Restwassen'rlenge. 
Abs.5 
Der Bundesrat regelt die Ausgestaltung der Abgeltung. 

Art. 75 
Proposition de la commission 
Tltre, eh. 1 a 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Ch.5 
La loi federale du 3 octobre 1951 sur l'amelioration de 
l'agricultui'e et le maintlen de la populatlon paysanne (Loi 
sur l'agriculture) est modifiee comme il suit: 
Art. 19g (nouveau) 
Reduction du cheptel et cessatlon de l'exploitation pour des 
motlfs de protection des eaux 
Le Conseil federal peut, dans l'intetet de la protectlon des 
eaux dans les regions ou la denslte du betail est partlcullere-. 
ment elevee, allouer pendant une perfode transitoire des 
contributlons aux exploitants pour faciliter: · 
a. une cessation de l'exploitation, 
b. une reductlon du cheptel, 
c. l'adaptation., 

Ch.6 
Majorite 
Rejeter la propositlon de la minorite 
Mlnorite 
(Onken, Bührer) 
La loi federale du 22 decembre 1916 sur l'utilisatlon des 
forces hydrauliques (LFH) est modifiee comme il suit: 
Art. 22 al. 3 a 5 (nouveau) 
Al. 3 
La Confederation alloue des montants compensatoires pour 
la sauvegarde et la mise sous protection de sltes dlgnes 
d'etre proteges et dont l'importance est nationale . ou 

depasse le plan regional, ainsi que pour la fixation de debits 
residuels adequats en tenant compte des moyens financiers 
des cantons et des communes. 
Al. 4 
La Confederation constitue a cet effet un fonds destine a ces 
montants compensatoires. Elle instaure une taxe de i et au 
plus par kilowatt/heure sur toute l'electricite produite en 
Suisse par les centrales hydro-electriques. 
Al. 5 . 
Le. Conseil federal edicte les prescriptions d'execution 
necessaires et' autorise l'allocation de montants compensa
toires adequats. 

Proposition Jagmettl 
(Proposition eventuelle a la proposition de la minorite) 
Ch.6 . 
La lol. federale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 
22 decembre 1916 est ,completee comme suit: 
Art. 22 al. 3 a 5 (nouveaux) 
Al. 3 
La Confederation verse aux collectivites publiques qui 
renoncent a l'utilisatlon des forces hydrauliques ou a l'octroi 
de concesslons y relatives dans un territoire porte a l'inven
taire federal des paysages, sites et monuments naturels, une 
indemnite a tltre de compensation partielle des redevances 
non perc;ues. 
Al. 4 
Sera pris en consideratlon la puissance de l'eau technique
ment utilisable, deduction faite du debit de dotatlon neces
saire pour assurer le debit residual. 
Al. 5 , 
Le Conseil federal determine les modalites de la compensa

. tlon. 

Heftl, Berichterstatter: Sie haben in Artikel 75 sehr verschie
dene Materien, denn er beinhaltet Aenderungen, die an 
mehreren anderen Bundesgesetzen vorgenommen werden 
sollen. 
In Artikel 75 geht es um die bereits erwähnten Anträge 
Onken/Bührer und Jagmetti betreffend die Abgeltung von 
möglichen Konzedenten im Falle sch0tzenswerter Land
schaften: Während der Antrag Jagmettl diese Abgeltung aus 
Bundesmitteln vorsieht, möchte der Antrag Onken/Bührer 
einen Fonds für Ausgleichsbeiträge äufnen und- eine 
Abgabe von höchstens 1 Rappen pro Kilowattstunde er
heben. 
Ich bedaure, dass diese Anträge erst spät in unsere Kommis
sion gebracht wurden. Das hat es. erschwert, sie so abzuklä- .. 
ren, wie dies nötig wäre, denn sie sind von grosser Trag
weite. Sie können zu Weiterungen führen: Wenn nämlich 
eine Gegend auf einen störenden Hotelbau oder eine andere 
störende Anlage verzichtet, könnte sie dann nicht auch 
Anspruch auf Abgeltung erheben? 
Sodann sind Wasserzinse für die Gemeinden und Kantone 
keineswegs die ausschllessliche Einnahmequelle aus Kraft~ 
werkanlagen. Auch die Steuern fallen ins Gewicht. 
Zudem gibt es eine grosse praktische Schwierigkeit: Wie will 
man feststellen, ob eine Landschaft energiemässig von 
Bedeutung ist? In einem· Inventar über landschaftliche 
Schönheiten bestimmt nicht! Im allgemeinen weiss man das 
erst nach der Durchführung einer eingehenden Projektie
rung samt den nötigen Abklärungen, namentlich Geologie 
und Umweltverträglichkeitsprüfung (die unter Umständen 
bereits zu einem negativen Resultat oder zu Auflagen führen 
kann, die das Vorhaben verhindern). Wie wollen Sie sonst 
feststellen, ob dieser Gemeinde wirklich eine Einnahme 
entgangen ist? Es müsste ein Projekt vorliegen. Und. wer 
nimmt gerne eine Projektierung mit Kosten vor, die bald 
einmal in 6stellige Zahlen laufen, wenn sie sich nachträglich 
- und zwar nicht von der Sache her - als wertlos erweist? 
Sodann kann der Kanton unter Umständen mit Blick. auf 
seine Wirtschaft und seine Energieversorgung ein Interesse 
haben, dass in einer Gemeinde ein Wasserkraftwerk 
entsteht. Soll die Gemeinde das verhindern können? 
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Aus diesen Gründen hat sich die Kommission mit starker 
Mehrheit gegen beide Anträge entschieden. 
Und lassen wir im übrigen nicht die Erfordernisse der 
Energieversorgung ausser acht? Ich habe beim Eintretens
referat darauf hingewiesen, dass heute in manchen Kreisen 
gegenüber den Energiebelangen vielfach eine gewisse 
Gleichgültigkeit besteht Ich glaube, sobald die Konsequen
zen zu spüren wären, würde man hellhörig. Auch ist ja 
niemand bereit, sich in seinen Ansprüchen und den vom 
Staat erbrachten Leistungen Zurückhaltung aufzuerlegen. 
Nun noch ein Wort zum offenen Brief der vier Umwelt
schutzorganisationen an den Ständerat. Herr Schönenber
ger hat bereits gestern die ~ntwort gegeben, meines Erach
tens die richtige. Ich möchte sie nur ergänzen. Inwieweit 
haben diese Organisationen ihre Versprechen, den beiden 
betroffenen Gemeinden mit finanziellen Beiträgen zu helfen, 
erfüllt? Lange nicht in dem Ausmass, wie es vorher in 
Aussicht gestellt wurde! Trotzdem hätten einzelne - nicht 
alle - der unterzeichneten Organisationen durchaus tlie 
Möglichkeit. noch bedeutende Beiträge zu erbringen. 
Ich beantrage namens der Kommission, die Anträge abzu
lehnen. 

Ziff. 1 bis 5 - Ch. 1 a 5 
Angenommen - Adopte 

Ziff. 6 - Ch. 6 

Onken, Sprecher der Minderheit: Wir wenden uns am 
Schluss dieser sehr langen Debatte zu diesem Gesetz noch
mals etwas Grundsätzlichem zu, das unsere Aufmerksam
keit verlangt, und auch etwas Neuem, ja, wie ich meine, 
sogar etwas Zukunftsweisendem, das unsere Aufgeschlos
senheit herausfordert. 
Worum geht es? Ich möchte nun zunächst di~n Antrag 
begründen, bevor wir anschliessend in der Diskussion auf 
die bereits geäusserten Bedenken des Kommissionspräsi
denten und vielleicht noch anderer Votanten eingehen. Es 
geht zunächst einmal darum, im Rahmen dieses Gewässer
schutzgesetzes und für die Fragen des Gewässerschutzes, 
für die der Bund zusammen mit den Kantonen zuständig ist, 
einen Fonds zu schaffen, der die Gemeinden entschädigt, 
die Gemeinden, die aus freien Stücken und aus Gründen 
des Umwelt- und des Landschaftsschutzes auf die Wasser
nutzung ganz oder teilweise verzichten. 
Das heisst mit andern Worten, es sollen jenen Ausgleichs
beiträge, Entschädigungsleistungen, gewährt werden, die 
durch ihren Verzicht ganz bewusst von Eingriffen in die 
Natur absehen und damit dazu beitragen, dass schützens
werte Landschaften von nationalem Interesse erhalten blei
ben, und die so der Oeffentlichkeit, der Allgemeinheit, eine 

, Dienstleistung erbringen. 
Wir wissen und haben es heute auch verschiedentlich 
gehört, dass ein solcher Verzicht die Kantone und die 
Gemeinden oft sehr teuer zu stehen kommt und dass vor 
allem Gemeinden, die finanzschwach und sehr stark mit 
Aufgaben belastet sind, die sie teilweise nicht aus eigener 
Kraft lösen können, auf diese Zusatzeinnahmen besonders 
dringend angewiesen sind. 
Hierin liegt ja denn auch der Grund - das wurde bereits 
ausgeführt - für die Versuchung, diesem ökonomischen 
Druck 'immer wieder nachzugeben, die ökologischen Vor
sätze hintanzustellen und in den Fällen beispielsweise Kon
zessionen zu erteilen, wo es wider die bessere ökologische 
Einsicht ist. 
Sie haben ja nicht nur den Schlussappell der vier genannten 
Organisationen erhalten, sondern verschiedene Schreibe11\ 
u.a. auch ein Schreiben der Gemeinden Vrin und Sumvitg, 
die darlegen, dass durch den Verzicht auf das Greina Was
serkraftwerk den Gemeinden jährliche Einnahmen in der 
Höhe von rund 2,4 Millionen Franken entgehen. Man kann 
ermessen; was das bedeutet. · 
Derjenige, der die letzten schützenswerten Landschaften 
und die letzten freifliessenden Gewässer in unserem Land 
erhalten will, kann dies nicht ohne weiteres auf dem Rücken 

der betroffenen Kantone und namentlich der betroffenen 
Gemeinden tun. Wir können diese Aufgabe nicht nur den 
Bergkantonen ü~erar,twortdn. Gerade wir Flachländer, wir 
aus dem Mittelland, können diesen Verzicht nicht einfach 
fordern und sagen: «Bitte, erhaltet uns die schönen Land
schaften, wir wollen uns bei euch oben erholen. Wie ihr das 
macht, ist eure Sache!» Erhebt man eine solche Forderung
sie wird heute von breiten Bevölkerungskreisen, man kann 
sagen, von der Allgemeinheit gestellt -, dann muss man 
auch bereit sein, aus einer gewissen Solidarität heraus einen 
Ausgleich zu leisten. Diejenigen, die davon profitieren, müs-, 
sen willens sein, einen entsprechenden Obolus zu leisten. 
Die Schaffung eines solchen Fonds für Ausgleichsbeiträge 
hilft also mit, schützenswerte Landschaften zu erhalten, und 
sie hilft mit, dass dies nicht nur auf dem Rücken der Bergbe
völkerung geschieht, sondern dass alle-direkt oder indir.ekt 
die gesamte schweizerische Bevölkerung - dazu beitragen. 
Der Grundsatz der Solidarität soll hier zum Tragen kommen, 
ein'erfreundeidgenössischen Solidarität. Dieser Gedanke ist 
eigentlich einsichtig und sollte auch vorbehaltlos unterstützt 
werden, vor allem von denjenigen Kantonen, die sich auf
grund ihrer wirtschaftlichen Situation, aufgrund ihrer öko
nomischen Kraft, zu den privilegierten in diesem lande 
zählen dürfen. 
Nun will der Antrag, den ich hier begründe, allerdings noch 
ein zweites. Er äussert sich nämlich auch dazu, wie dieser 
Fonds gespiesen, wie er geäufnet werden soll, nämlich 
durch eine Abgabe auf die sogenannte Hydroelektrizität, 
also auf den Strom, der aus Wasserkraft erzeugt wird. Pro 
Kilowattstunde aus Wasserkraft erzeugtem Strom soll eine 
Abgabe von höchstens einem Rappen geleistet werden. Das 
Viäre bei einer Produktion von 35 Milliarden kWh ein Betrag 
von rund 350 Millionen Franken oder· bei einem Zehntel 
Rappen von 35 Millionen. Franken. Das heisst also mit 
andern Worten, der Verursacher, wenn Sie so wollen, der 
Stromverbraucher, leistet einen sehr bescheidenen, aber im 
gesamten . dann doch recht stattlichen Beitrag dazu. Er 
zweigt eine Minimalabgabe zweckgebunden für die Erhal
tung dieser Landschaften, für den Ausgleich, ab. 
Diese Abgabe Ist. wie durch verschiedene Gutachten erhär
tet worden ist, durchaus verfassungskonform. Zu diesem 
Punkt wird sich Herr Kollege Rhinow im Anschlus,s noch 
äussern. Die Abgabe ist meines Erachtens auch marktwirt
schaftlich durchaus vertretbar; sie führt zu keinerlei Verzer
rungen; sie ist ordnungspolitisch durchaus unbedenklich; 
sie ist, was wir ja immer wieder anstreben, auf das Verursa
cherprinzip bezogen, also verursachergerecht, und sie ist 
nicht zuletzt ökonomisch verantwortbar, denn sie trifft den 
einzelnen Konsumenten, wenn man es hochrechnet, mit 
durchschnittlich nicht mehr als einem Franken pro Monat 
oder mit 12 Franken pro Jahr. Zudem möchte ich noch 
darauf hinweisen, dass die Gestehungskosten für Hydro
elektrizität mit 3 bis 4 Rappen pro kWh weit unter jenen der 
Elektrizität aus Kernenergie liegen und dass also auch unter 
diesem Gesichtspunkt durchaus ein gewisser Ausgleich 
zugunsten der Bergkantone vertretbar ist. 
Dieser sogenannte «Landschaftsrappen», diese Abgabe auf 
Hydroelektrizität, ist eine durchaus vernünftige und prakti
kable Lösung. Ich möchte damit allerdings nicht ausschlies
sen, dass es nicht doch noch andere Lösungen geben 
könnte. In der Kommission und jetzt auch im Rate hat Herr 
Kollege Jagmetti einen -anderen Vorschlag im Sinne eines 
Eventualantrags gemacht. Er schlägt ebenfalls einen Aus
gleichfonds vor-er wird-das ja noch begründen-, hingegen 
legt er sich bezüglich der Finanzierung, der Alimentierung 
dieses Fonds, nicht weiter fest. 
Wir sind uns also in der Grundsatzforderung nach einem 
solchen Ausgleichsfonds an sich einig, nicht jedoch in der 
Frage seiner Finanzierung. Doch, wie gesagt, es ist auch 
eine Lösungsmöglichkeit, wobei allerdings da der_erbitterte 
Widerstand des Bundesrates nicht ganz auszuschliessen ist, 
aber bitte, auch -dieser Weg soll und kann natürlich geprüft 
werden. 
Ich halte an meinem Antrag und der von mi'r vorgeschlage
nen Finanzierung fest. weil sie mir durchaus praktikabel und 
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vernünftig erscheint. Ich bin aber gerne bereit, diesen 
Antrag auch mit anderen zu teilen, mit Kollege Rhinow unter 
anderem, der wesentliche Vorarbtoiten dafür geleistet hat, 
aber auch, wie ich hoffe, mit einer Mehrheit des Rats, die 
vielleicht bereit ist, einen neuen Weg zu gehen, ein Zeichen 
zu setzen und damit einen ganz wesentlichen Schritt zur 
Erhaltung der letzten, teilweise einzigartig schönen Land
schaften und Gewässer in unserem Land zu tun. 
Ich bitte Sie also um Unterstützung für diesen Minderheits
antrag. 

Jagmettl: Die Angelegenheit ist gewichtig und von grosser 
Bedeutung. Ich anerkenne aber durchaus, dass sie auch In 
anderem Zusammenhang als jetzt in dieser Gesetzesbera
tung geregelt werden könnte, und so messe ich bei aller 
Bedeutung dieser Frage ihrer Lösung in diesem Zusammen
hang nicht die Bedeutung eines Schicksalsentscheides zu; 
meines Erachtens unter:scheidet sich in dieser Beziehung 
die Frage deutlich von jener, die wir vorher bei Artikel 32 
entschieden haben. 
Meinen Antrag habe ich schon in der Kommission gestellt. 
Es ist also nicht eine völlige Neuheit, die Ich Jetzt ins Plenum 
bringe. Wir haben damals eine Debatte ,durchgeführt •. 
Von meinem Kommissionsantrag unterscheidet er sich inso
fern, als ich· ihn systematisch anders einordne. Ich habe 
mich da der Meinung' angeschlossen, man könne die 
Bestimmung ins Wasserrechtsgesetz aufnehmen, und 
schlage Ihnen also nicht mehr die Integration ins Gewässer
schutzgesetz, sondern ins Wasserrechtsgesetz vor, aber 
diese systematische Zuordnung ist ein Problem, der Gehalt 
ist das andere, und das Ist hier das Entscheidende. 
Mit meinem Vorschlag strebe ich kein umfassendes System 
der Abgeltung aller Vor- und Nachteile an, die sich für eine 
Gegend aus der Berücksichtigung nationaler Interessen 
ergeben können. Wir haben eine Vielzahl solcher Einfluss
faktoren, und wir haben sie In vielen Gegenden. Sie umfas
send gegeneinander abzugrenzen und dann ein System der 
kommunizierenden Röhren zu machen, bei dem jede , 
Gegend alle Vor- und Nachtelle aus nationalen Vorkehren 
abgegolten erhält, wäre meines Erachtens nicht möglich 
und würde eigentlich auch nicht ganz der Idee der nationa-
len Solidarität entsprechen. · 
Bel der Wasserkraftnutzung liegt aber eine Besonderheit 
vor. Es geht hier darum, dass eine natürliche Ressource, die , 
klassischerweise dem Gemeinwesen zufällt und eine ganz 
erhebliche Quelle der Ressourcen auch finanzieller Art der 
Gegend darstellt, nicht genutzt wird aus Gründen, die im 
nationalen Bereich liegen. Da liegt meines Erachtens ein 
Sonderfall vor, der auch eine besondere Regelung rechtfer- · 
tlgt. 
Mein Antrag ist zurückhaltend formuliert, und er unterschie
det sich in diesem Sinne auch ganz bewusst von jenem von ' 
Herrn Onken, nicht zuletzt, damit Sie Gelegenheit haben, die 
Akzente zu setzen, und sich für die eine oder andere Rich
tung entscheiden können. 
Erstens sieht mein Antrag eine Abgeltung nur dort vor, wo 
die betreffende Gegend im Bundesinventar der Landschaf
ten und Naturdenkmäler enthalten ist. Warum das? D'ieses 
Bundesinventar ~lrd vom Bundes~t festgelegt. Es ist 
Gegenstand einer Verordnung mit einer Auflistung und 
entsprechenden Plänen. Wenn wir die Abgeltung nur dort 
gewähren oder vorsehen, dann hat der Bundesrat die Mög
lichkeit, zu entscheiden, in welchen Räumen er eine solche 
Abgeltung ausrichtet. Der Entscheid ist also nicht einfach 
dem Bund entzogen, sondern der räumliche Anwendungs
bereich wird auf diese Weise vom Bund bestimmt, und der 
Bundesrat wird sich bei Aufnahme eines neuen Gebietes in 
dieses Inventar auch überlegen müssen, ob hier ein Verzicht 
auf die Wasserkraftnutzung im nationalen Interesse liegt. 
Mein Vorschlag ist zweitens zurückhaltend, weil er keine 
Abgabe vorsieht. Das mag man .bedauern, weil damit auch 
die Finanzierung nicht direkt geregelt ist, sondern aus allge
meinen Bundesmitteln alimentiert werden muss. Ich habe 
aber eine gewisse Zurückhaltu'ng gegenüber dieser Abgabe 
und schlage Ihnen deshalb eine Lösung ohne sie vor. 

Schliesslich ist eine nur teilweise Abgeltung des Wasserzin
ses vorgesehen. Herr Hefti hat sehr zu Recht darauf hinge
wiesen, dass für eine Gegend der Wasi,erzins nur eine der 
Einahmequellen aus der Nutzung der Wasserkraft ist. Wenn 
wir aber darauf verzichten wollen, ein umfassendes System 
der Abgeltung von Vor• und Nachteilen zu schaffen, dann 
sollten wir uns auch auf jene Abgeltungen konzentrieren, 
die eben spezifisch mit dieser Ressource verbunden sind, 
und das ist von mir aus geliehen der Wasserzins. Auch er 
soll nur teilweise abgegolten werden. Gem13lnt ist damit, 
dass kein wohlerworbenes Recht auf eine ewige Rente im 
Sinne des vollen Wasserzinses besteht, sondern dass. der 
Bundesrat, der ja nach Absatz 5 meines Vorschlags zu Arti
kel 22 Wasserrechtsgesetz die Modalitäten regeln, den 
Umfang bestimmen soll und auch die zeitliche Begrenzung 
der Leistungen vorsehen kann. 
Ich möchte Ihnen mit diesem Antrag eine Variante zum 
Antrag von· Herrn Onken vorlegen, in der Meinung, dass es 
sich hier um eine sehr wichtige Frage handelt. Wenn Sie zur 
Auffassung gelangen sollten, sie sei dann- in einem anderen 
Erlass und zu einem späteren Zeitpunkt umfassend zu 
regeln, dann würde loh. mich diesen Ueberlegungen nicht 
voll verschliessen. Aber ich wollte Ihnen den Vorschlag 
heute vorlegen, damit er auch heute diskutiert werden kann. 

Lauber: Das Anliegen, welches den Anträgen der Minder
heit, dem Antrag von Herrn Ständerat Jagmetti, aber auch 
der Interpellation von Herrn Kollega Rhinow zugrunde liegt, 
gewinnt - das muss man zugeben - in unserem Land 
zusehends an Bedeutung, und zwar nicht nur, aber vor 
allem bezüglich eines Nutzungsverzichtes bei der Wasser
kraft. Der Verzicht auf wirtschaftliche Nutzung schützens
werter Landschaften schafft dort Härten, wo die Wirtschaftli
che Standortgunst in den natürlichen Gegebenheiten eben 
dieser Landschaften besteht. Dies trifft vor allem für das 
Berggebiet und dort unter anderem für die Nutzung der 
Wasserkraft zu. Desw1:1gen verdient die Idee der Ausgleichs
zahlungen im Grundsatz, in der Zielrichtung, eigentlich 
Unterstützung, und Ich glaube, wir sind den Antragstellern 
dankbar, dass sie dieses Thema in diese Vorlage getragen , 
haben, damit es diskutiert wer<;len kaM. 
Wie sehr der der Druck der Oeffentlichkeit zum Erhalt natur
naher und natürlicher Landschaften in der jüngste,:i Zeit 
zugenommen hat, ist uns nicht erst bei der nun laufenden 
Beratung der Gewässerschutzgesetzrevlsion bewusst 
geworden. ·Dahinter steht das sogenannte allgemeine Inter
esse am Schutz unserer Umwelt und am Erhalt unserer 
Landschaft. Dieses allgemeine Interesse gerät aber in Kon
flikt - wir haben heute davon gesprochen - mit dem allge
meinen Interesse einer ausgewogenen Besiedelung unseres 
Landes, mit dem allgemeinen Interesse .am Abbau wirt
schaftlicher Disparitäten Innerhalb dieses Landes und auch 
mit dem allgemeinen Interesse an einer ausreichenden, 
sicheren, einheimischen, erneuerbaren sowie umweltscho
nenden Energieversorgung. Dieser Interessenkonflikt ver
langt nach einem Ausgleich, doch darf dieser Ausgleich 
nicht einseitig zulasten der Verfügungshoheit der Kantone 
und der Gemeinwesen über ihr Territorium gehen. Wenn wir 
von den Kantonen und insbesondere von den Gemeinden 
und anderen Eigentümem verlangen, dass sie auf eine wirt
schaftliche Nutzung ihres RaumEtS verzichten, dann müssen 
wir nach einem geeigneten Weg suchen, um diesen Nut
zungsverzicht angemessen abgelten zu können. 'Bezogen 
auf die Wasserkraft stellt sich das Problem in zweif~cher 
Hinsicht; einerseits - wie dies z. B. beim Greina-Projekt der 

· Fall war-für den absoluten Nutzungsverzicht und.anderer
seits für die Nutzungseinschränkungen, wie sie durch die 
Neuregelung der minimalen ·Restwassermengen nun 1:10-
stehen. 
Ein Ausgleich müsste demnach nicht in Form von Almosen 
oder Sammlungen -wie sie im Falle Greina erörtert worden 
sind-, sondern durch ,mgemessene Abgeltungen des Bun-, 
des an jene erfolgen, welche Nutzungseinbussen und Nut
zungsverzichte im lnteresse1 der Allgemeinheit hinnehmen 
respektive hinzunehmen haben. 
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Auf welche Weise dies geschehen soll, darüber g,ehen die 
Meinungen auseinander. Diese Frage sollte der Bundesrat 
umfassend prüfen. Der bereits in die parlamentarischen 
Beratungen eingebrachte Landschaftsrappen - gemäss 
Antrag der Minderheit - kann nicht die Lösung sein. ·Es 
würde dazu führen, dass auch jene den Nutzungsverzicht 
mitfinanzieren, welche ihn zu tragen haben. Noch ungerech• 
ter wäre eine Beschränkung einer Abgabe auf die Hydro
elektrizität allein. Das käme lediglich einer andern Art von 
Wasserzins gleich und entspräche weitgehend einer Umver
teilung von Erträgen innerhalb einer begrenzten Wirkungs
kette. Von einem Ausgleich der Allgemeinheit könnte auf 
diese Art wohl kaum gesprochen werden, auch wenn man 

1 sagt, man würde diesen Landschaftsrappen auf den Konsu
menten abwälzen. 
Auch der Antrag von Herrn Kollege Jagmetti erscheint uns 
zu eng. Wenn wir beispielsweise daran denken, dass die 

· Gemeinden Sumvitg und Vrin, die durch den Verzicht auf 
das Greinaprojekt sehr stark getroffen wurden, gemäss die-
ser Fassung nicht in den Genuss von Ausgleichszahlungen 
kommen würden, dann zeigt das doch, dass die Formulie
rung, so wie sie Herr Jagmetti vorschlägt, sehr restriktiv ist. 
Die Interpellation Rhinow, über die wir heute leider nicht 
sprechen können, verdient aber dahingehend Unterstüt
zung, dass die Idee-von Ausgleichszahlungen zum Erhalt 
von schützenswerten Landschaften bei Nutzungsverzicht 
umfassend und unter Abwägung aller Aspekte - auch der 
staatspolitischen wie der finanziellen Aspekte - durch den 
Bund möglichst bald abgeklärt werden sollte. Der Bundesrat 
ist ja an und für sich dazu verpflichtet; es besteht ja noch 
das Postulat Columberg vom 8. Dezember 1986. Der Bun
desrat ist ja aufgrund der Annahme dieses Postulates bereit 
und sicher auch willens, diese Fragen zu prüfen und dann 
darüber zu berichten. 

Danloth: Ich pflichte Herrn Kollege Onken bei. Wir haben es 
hier zu fortgeschrittener Stunde mit einem - nach meiner 
Meinung - sehr zentralen Thema zu tun, das gar nicht weit 
hinter der Frage der Restwasserregelung zurücksteht und 
im Gegensatz zu Jener auch Auswirkungen auf andere Rege
lungen, aufandere öffentliche Aufgaben, haben wird. 
Ich könnte es mir sehr einfach machen und sagen: gebt uns 
einen Ausgleich - wie ja die Idee ~utet -, tragt mit an den 
Einbussen, an den Opfern, an den Verzichten, welche nun 
erwartet werden. Ich möchte mit diesen zwei Seelen in einer 
Brust doch fertig werden, aber ich glaube, bei aller Anerken
nung, die ich bereits in der Kommission zum Ausdruck 
gebracht habe, für den Vorschlag sowohl Jagmettl wie 
Onken/Bührer, dass wir uns mit dieser Frage mehr ausein
andersetzen müssten. 
Die Gefahr des Almosencharakters, wie das Herr Kollege 
La1,1ber gesagt hat, ist nicht von der H~d zu weisen. Sie 
schimmert ganz offensichtlich d4rch im Antrag von Herrn 
Jagmettl, in dem nur eine teilweise Abgeltung in der 
Grössenordnung eines Jahreswasserzinses vorgeschlagen. 
wird. Es ist auch die Einschränkung in Absatz 1, dass nur 
dann eine Entschädigung geleistet werden m,uss, wenn auf 
die Erteilung einer Konzession in einem Gebiet verzichtet 
wird, das ins Bundesinventar der Landschaften und Natur-
denkmäler aufgenommen wird. · 
Wie geht es dann mit andern? Wir haben ja die Restwasser
vorschriften auch In andern Gebietl:ln zu berücksichtigen; 
werder:i dann diese Gebiete übergangen? Ich glaube, wie 

· das Herr Kollege Lauber gesagt hat: Greina ist ein Sonder-
fall. Das wissen ja die Bündner Standesvertreter am besten, 
Hier wurde nicht auf die Erteilung einer Konzession verzich
tet, sondern auf die Ausübung, auf den Vollzug einer rechts· 
kräftigen Konzession. Dass hier eine Entschädigung zu lei
sten ist, das liegt nahe. Es handelt sich ja hier nahezu um 
eine materielle Enteignung, die allerdings hier in freiwilli· 
gem Verfahren erreicht worden ist. 
Aber wie ist es bei andern Konzessionen? Von welchem 
Moment an ist ein Anspruch begründet? Muss das Gemein
wesen zuerst das Bewilligungsverfahren durchziehen -eine 
Bewilligung, eine Konzession erteilen - und sich nachher 

dann den Verzicht abkaufen lassen? Oder kann das Gemein
wesen erklären: Wir wären an und für sich in der Lage. diese 
Wasserkräfte auszunützen, aber wir verzichten darauf, wenn 
ihr uns etwas bezahlt? Die Gefahr, dass dann die Bergkan
tone unter einen vermehrten Druck aus dem Unterland, aus 
gewissen Kreisen, geraten, ist nicht von der Hand zu weisen. 

. Zur Frage des Präjudizes: Der Verzicht auf eine Investition 
aufgrur;,d eines Entscheides würde hier erstmals - nach 
meiner Beurteilung - in der Schweiz zu einem Entschädi
gungsanspruch führen. Würde dann in einem ordentlichen 
Bewilligungsverfahren bei der Abwägung dieser Arti
kel 31ff., wo pflichtgemäss gehandelt werden muss und 
eventuell negative Entscheide gefällt werden, so argumen
tiert: die Ausnützung dieser Wasserkraft kann nicht oder nur 
in unbefriedigendem Umfang erfolgen, also entsteht ein 
Entschädigungsanspruch? Die Gefahr besteht, dass man für 
etwas eine Entschädigung verlangt, wozu sich eigentlich 
alle Behörden in diesem lande, alle Bürger verpflichten: 
nämlich die bestehenden Gesetze einzuhalten.-
Das Problem liegt eben eher dort - Herr Bundesrat Cotti hat 
es gesagt-, dass die Wasserkraft heute nicht angemessen 
bzw. nicht nach Marktpreisen entschädigt wird und gewisse 
Teile des Berggebietes, aber vielleicht auch andere Regio
nen - Herr Kollege Huber hat hier andere Regionen im Auge 
-, Leistungen im nationalen Interesse erbringen. Wo wollen 
Sie hier die Grenze ziehen? Gilt die Regelung auch für 
Gemeinden, die die Bauzone einschränken oder einen Bau
stopp für Zweit- und Ferienwohnungen verfügen? Haben 
solche Gemeinden nicht aus dem gleichen Gedanken her
aus auch Anspruch auf eine solche Entschädigung? 
Ich meine, diese Frage ist sehr zentral. Sie ist präjudiziell 
und wirkt sich auf t,msere künftige Gestaltung der Gesetzge
bung aus. Sie betrifft die Zumutbarkeit von Leistungen 
zugunsten der Allgemeinheit, welche wir ja heute in ver
schiedenen Bereichen diskutieren. Es wäre deshalb fast 
ungerecht, wenn wir Bergkantone nun hiefür eine Entschä
digung verlangen und glauben würden, wir seien ein Son
derfall. 
Hier sind wir es, aber es gibt eben andere Fälle, wo die 
andern einen Sonderfall darstellen. 
Nachdem es sich um eine Revision des WRG handelt, wel
che wir hier zum Anlass nehmen, .sollte das Problem allge
mein _vertieft geprüft werden, vor allem im Rahmen der 
Interpellation des Herrn Kollegen Rhinow, der eine umfas
sende Abklärung bereits gemacht hat und den Bundesrat 
damit veranlasst hat, das ganze Problem der Abgeltung der 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen in unserem lande zu 
prüfen und damit, zumindest auf die Wasserkraft bezogen, 
eine umfassende Lösung zy suchen. In diesem Sinne 
möchte ich vorschlagen, diese Anträge zurückzuweisen, 
bzw. Ihnen empfehlen, dass die beiden Anträge im Hinblick 
auf den Vorstoss Rhinow zurückgezogen werden. 

Jagmettl: Darf ich nur eine Richtigstellung anbringen? In 
meinem Antrag ist nicht von einem Jahreszins die Rede. 
Gemeint war eine Abgeltung ungefähr für die Zeit einer 
Generation. 

Cavelty: Sie haben alle die Zuschriften der Naturschutzor
ganisationen, der Greinastiftung und der Berggemeinden 
Sumvitg und Vrin erhalten. Ausgehend von der Situation 
dieser zwei Gemeinden wird die Einführung des Land
schaftsrappens im Sinne der Kommissionsminderheit 
Onken/Bührer empfohlen. Im folgenden möchte ich aus 
naheliegenden Gründen ebenfalls von diesen mir sehr nahe
stehenden Gemeinden ausgehen. Ich nehme sie als pars pro 
toto, als repräsentativ für alle anderen Gemeinwesen im 
Berggebiet in gleicher Lage. 
In den Zuschriften weisen die Gemeinden darauf hin, dass 
sie infolge des Verzichtes der NOK und der Rhätischen 
Werke auf die Wasserrechtskonzession für den Ausbau der 
Greina jährliche Ausfälle von zirka 2,4 Millionen Franken 
erleiden. Der Verzicht seitens der Konzessionsnehmerinnen 
erfolgte im Jahre 1986. Ich kenne die beiden Berggemein
den Sumvitg und Vrin sehr gut und kann bestätigen, dass sie 
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diese Konzessionseinnahmen bitter nötig hätten, um ihren 
dringendsten Aufgaben und den notwendigsten Bedürfnis
sen nachkommen zu können. Zum Teil haben sie im begrün
deten Vertrauen auf die künftigen Konzessionseinnahmen 
bereits Investitionen getätigt, die sie kaum mehr tragen 
können. 

· Oen Gemeinden Sumvitg und Vrin geschieht moralisch 
Unrecht, wenn sie leer ausgehen. Ich unterstütze daher 
jedes Bestreben, diesen Gemeinden gerechte Ausgleichslei
stungen zu erbringen. Durch die Kommissionsminderheit 
Onken/Bührer und durch den Eventualantrag Jagmetti wird 
eine Möglichkeit zu Ausgleichszahlungen anvisiert. Ich 
stimme diesen Anträgen mit Freude zu, wenn Gewähr dafür 
besteht, dass die Gemeinden Sumvitg und Vrin und alle 
ähnlich gelagerten Gemeinwesen wirklich zu ihrem Recht 
kommen. 
Da wir in der glücklichen Lage sind, neben den genannten 
Antragstellern Onken und Jagmetti auch noch Prof. Rhinow 
unter uns zu haben, der nach den uns zugestellten Doku
menten zu den geistigen Trägem des Landschaftsrappens 
gehört, erlaube· ich mir doch, einige Fragen zu stellen, bevor 
ich abstimme, um sicherzugehen, dass die hier genannten 
Berggemeinden auch wirklich zu ihrem Recht kommen und 
nicht nur als Aushängeschild dienen. 
Bekanntlich erfolgte der Verzicht auf die Greinakonzession 
im Jahre 1986, und zwai''durch die Konzessionsnehmerin
nen NOK und Rhätische Werke. 
Frage 1. Kann einem konkreten Anspruch der Gemeinden 
aufgrund des vorliegenden Vorschlages nicht entgegenge
halten werden, der Verzicht sei vor dem neuem Recht 
erfolgt? Beziehungsweise generell ausgedrückt: Ist die Aus
gleichsverpflichtung rückwirkend? Wenn ja, wie lange? 
Auch noch auf die Rheinkraftwerke, über die wir vor 40 
Jahren abgestimmt haben? 
Frage 2. Kann einem Anspruct, der Gemeinden nicht eventu
ell entgegengehalten werden, der Verzicht auf die Konzes
sion sei nicht durch die Gemeinden, sondern durch die 
Konzessionsnehmerinnen erfolgt, unter anderem vielleicht 
nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern auch aus 
Rentabilltätsüberlegungen? Wiederum generell ausge
drückt: lst es gleichgültig, wer verzichtet und aus welchem 
Grund, und wann er verzichtet? 
Ich. meine, diese zwei Fragen seien durch den Antrag Jag
metti bereits negativ beantwortet - negativ für die Gemein- · 
den -, indem er eindeutig nur auf die Zukunft gerichtet ist 
und nur Ausgleichszahlungen zulassen will, wenn das 
Gemeinwesen selber verzichtet. Hier wäre das ja nicht der 
Fall. 
Frage 31 Wie konkret muss die Gefährdung der Landschaft 
sein, damit ein Ausgleichsanspruch gutgeheissen werden 
kann? Müssen Konzessionen vorliegen, oder genügt ein 
allgemeines Interesse? Oder kann gar jede nicht realisierte 
Nutzung einen Anspruch auslösen? Gilt sie.für alle Fälle, 
auch für bereits früher erfolgte? 
Frage 4. Gibt es Ausgleichszahlungen für·Teilverzichte, bei
spielsweise für Einschränkungen des Restwassers? 
Wie Sie aus diesen Fragen ersehen, bin Ich gerade aus 
Interesse für die Gemeinden, insbesondere für die hier 
genannten Gemeinden Sumvitg und Vrin, aber aubh für 
allfällige glelchgelagerte Fälle, gegenüber den vorliegenden 
Anträgen etwas vorsichtig. Bevor Ich den vorgeschlagenen 
Formulierungen zustimme, muss Ich sicher sein, dass die
sen Gemeinden Gerechtigkeit wlederfährt und dass•sie nicht 
nur als Aushängeschild benützt werden. 
Wenn gegenüber den Anträgen entscheidende Zweifel nicht 
beseitigt werden könnten, wäre ich eher im Sinne meiner 
Vorredner für eine separate gesetzliche Regelung aufgrund 
der · Interpellation Rhinow, · die vertieftere Abklärungen 
erlaubt. Ich hätte es überhaupt begrüsst, wenn man die 
Interpellation Rhinow zum voraus behandelt hätte. Das wäre 
zweckmässiger und auch zeitsparender gewesen. 
Im Grundsatz bin ich mit der Minderheit einig. Es geht nicht 
an, dass man Natur- und Landschaftsschutz zulasten des 
Berggebietes und der Berggemeinden betreibt, ohne dafür 
einen gerechten Ausgleich zu biet!;!n. Auf diesen Ausgleich 
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haben aus meiner Sicht in erster Linie Vrin, Sumvitg und 
Gemeinden in ähnlichen Lagen Anspruch. Wenn dies nach 
dem Antrag Onken der Fall. ist, stimme ich zu. Sonst muss 
ich eine andere Lösung im Sinne der Interpellation Rhinow 
In Erwägung ziehen. 
Herr Rhinow: Erhalten die Gemeinden Vrin und Sumvitg 
aufgrund dieses Antrages ohne weiteres die entsprechen
den Ausgleichszahlungen? Und, Herr Bundesrat, stimmen 
Sie einer allfälligen bejahenden Antwort von Herm Rhinow 
zu? 

Reichmuth: Die Ergänzung des Artikels 22 des Wasser
rechtsgesetzes, so wie es der Antrag der Kommissionsmin
derheit oder auch der Eventualantrag von Herm Jagmetti 
wollen, erachte ist als sehr fragwürdig. 
Mit dem Antrag der Minderheit sollen Ausgleichsbeiträge 
zur Erhaltung und Unterschutzstellung von schützenswer
ten Landschaften nationaler und überregionaler Bedeutung 
eingeführt werden. Damit wird meines Erachtens ein ausser
ordentlich gefährliches Präjudiz geschaffen. · 
Man kann es - wie das Herr Onken getan hat - auch als 
etwas Neues oder etwas Zukunftsweisendes bezeichnen! Es 
gibt in der-Schweiz noch viele andere schützenswerte Land
schaften von analoger Bedeutung, die entweder bereits in1 

entsprechenden Bundesinventaren aufgeführt sind oder in 
Zukunft noch aufgenommen werden, bei denen keine Nut
zung von Wasserkräften zur Diskussion steht. 
Ich denke da beispielsweise an Gebiete, in denen aus land
schaftsschützerischen Gründen die · touristische Entwick
lung eingeschränkt oder verhindert ist, indem z. _B. trotz 
ausgewiesenen Bedürfnissen keine Erschliessungen für den 
Sommer- oder Wintersportbetrieb verwirklicht werden dür
fen. Es gäbe noch andere Beispiele, die hier erwähnt werden 
könnten. 
Wir schaffen eklatante Rechtsungleichheiten, wenn wir eine 
Entschädigungspflicht zur Erhaltung und Unterschutzstel
lung von solchen schützenswerten Landschaften allein im 
Zusammenhang mit der Wassemutzung gesetzlich veran
kern. Es würde nicht lange dauern, bis auch für andere 
Schutzgebiete entsprechende Forderungen angemeldet 
.würden. 
Diese grundsätzlichen Bedenken gelten auch gegenüber 
dem Eventualantn;ig von Herrn Jagmetti. 
Der Minderheitsantrag will auch festlegen, dass für die 
Sicherung angemessener Restwassermengen, die wir heute 
behandelt haben, aufgrund der Finanzkraft der Kantonäund 
Gemeinden · Ausgleichsbeiträge geleistet werden müssen. 
Bisher galt der Grundsatz, dass zumutbare Einschränkun
gen der Nutzung, wenn•sie in einem übergeordneten lrnter
esse-wie im vorliegenden Fall im1nteresse des Natur- und 
Landschaftsschutzes - erfolgen müssen, keinen Anspruch 
auf Entschädigung begründen. Von einer Enteignung oder 
einem enteignungsähnlichen Tatbestand kann bei der Fest
legung von Restwassermengen doch wohl nicht gespro
chen werden. 
Meines Erachtens sollte von diesem Grundsatz auch in 
Zukunft unter keinen Umständen abgewichen werden. ' 
Der Eventualantrag von Herrn Jagmetti zu Absatz 3 könnte 
Gemeinwesen geradezu animieren, Kraftwerkprojekte unge-. 
achtet von deren Wirtschaftlichkeit - das möchte ich unter
streichen - in Gebieten, die im Bundesinventar der Land
schaften und Naturdenkmäler aufgenommen sind, zu erstel
len oder erstellen zu lassen. Sie hätten dan-n die bundes
rechtlich gesicherte Garantie einer finanziellen Abfindung 
durch den Bund, wenn sie auf die Ausführung des Projektes , -
«grosszügig» verzichten. Ich meine, dass wir solchem Geld
verteilen nicht Tür und Tor öffnen dürfen. Uebrigens wäre 
Absatz 3 von Artikel 22 Wasserrechtsgesetz nach dem 
Antrag vori Herrn Jagmetti auch auf Gemeinwesen anwend
bar, die absolut nicht auf derartige finanzielle Zuschüsse 
des Bundes angewiesen wären. 
Wenn wir die Bergkantone besser alimentieren wollen -
wofür ich Verständnis habe -, können wir dies mit dem 
Steuerrecht respektive mit einer Aenderung der Besteue
rung der Partnerwerke tun. 
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Aufgrund dieser Ueberlegungen komme ich zum Schluss, 
dass die Minderheitsanträge aus grundsätzlichen und 
staatspolitischen Gründen abzulehnen sind, auch wenn sie 
verfassungsrechtlich an sich zulässig wären. 

Rüesch: Der Antrag Onk-en ist politisch nicht unklug. Denn 
Sie versuchen ja, mit den Gebirgskantonen eine Allianz 
einzugehen. Allerdings in meinen Augen eine unheilige 
Allianz, wir wir heute morgen im Rahmen der übrigen Bera
tungen gesehen haben. Es scheint auch, dass die Gebirgs
völker, zu denen die St. Galler auch teilweise gehören, nur 
zum Teil in diese unheilige Allianz eintreten wollen. 
Der aLandschaftsrappen» ist in meinem logischen Verständ
nis jenseits der Vorstellungskraft. Zahlen soll also derjenige, 
dem eine Nutzung verweigert wird, also die Kraftwerl<e, die 
Hydroelektrizität produzieren wollen. Haben Sie sch·on ein- . 
mal gesehen, 'dass einem Bauern, dem ein Pachtland nicht 
gegeben wird, nachher Pachtzins abverlangt wird? Ob die
ser «Landschaftsrappen» gemäss Gutachten Rhinow eine 
Sonderabgabe oder eine Steuer ist, ist wichtig für das Recht 
der Erhebung. Für den Zahlenden ist diese Definition neben
sächlich. Er muss einfach bezahlen. 
Wenn wir pro Kilowattstunde Hydroelektrizität, die wir viel
leicht für 10 Rappen verkaufen, einen zusätzlichen erheben,. 
haben wir bereits 10 Prozent Energiesteuer oder Energie
sonderabgabe oder wie Sie dem sagen wollen. Bezahlen 
müssen Sie die 10 Prozent. Dann haben wir auf Schleichwe
gen das eingeführt, was beide Räte im Rahmen der Legisla,
turdebatte abgelehnt haben. 
Kommt als nächster Rappen der «Energieforschungsrap
pen .. ? Immerhin bin ich dem Rat dankbar, dass heute mor
gen niemand auf die Idee kam, bei Artikel 14 einen «Güllen
rappen„ zwecks Aeufnung eines Abstockungsfonds einzu
führen. 
HerrOnken, Sie haben vom Verursacherprinzip gesprochen. 
Die Hydroelektrowirtschaft ist hier nicht Verursacher. Wer 
ist denn Verursacher? Verursacher ist einmal der Verfas
sungsgeber; das ist das Schweizervolk, das bewusst, mit 
grossem Mehr, den Gewässerschutzartikel angenommen 
hat. Und Verursacher ist der Gesetzgeber - wir - oder im 
allfälligen Referendum das Volk selbst. Und wenn das ganze 
Volk diese Restwassermengen beschllesst - also diese Ver
luste verursacht -, muss logischerweise das ganze Volk 
zahlen, also die Allgemeinheit, aber nicht die Hydroelektrizi
tätswirtschaft. Wenn also bezahlt werden muss, Ist das 
Sache des Bundes. Da hat Herr Danioth absolut recht. 
Wenn der Bund aber zahlen soll, müssen wir uns überlegen: 
Wie? 
Soll er nach dem Vorschlag von Herrn Jagmettl zahlen? 
Oder soll er etwa durch eine Neuorganisation des Finanz
ausgleichs zahlen? Persönlich sähe ich es lieber, wenn wir 
im Rahmen der Aufgabenteilung zweites oder drittes Paket 
die flnanzschwachen Kantone so stärken könnten, dass sie 
ihrerseits solchen Gemeinden unter die Arme greifen könn
ten, wie sie Herr Cavelty jetzt erwähnt hat. Dann hätten wir 
alle diese Schwierigkeiten nicht, die Herr Danioth und Herr 
Lauber zu recht angedeutet haben. 
Wir sollten in dieser Richtung etwas versuchen. Ich würde 
den Antragstellern empfehlen, ihre Vorschläge zurückzuzie
hen - Im Sinne von Herrn Danioth, dass der Bundesrat das 
Ganze erdauern kann, um in einer späteren Vorlage eine 
Lösung zugunsten derjenigen, die verzichten, anzubieten. 

Rhinow: Das System dieser Ausgleichsbeiträge ist der 
schweizerischen Politik alles andere als unbekannt. Wir 
verwenden es in ähnlicher Form im Bereich der Landwirt
schaft und neuerdings auch im Bereiche des Biotopschut
zes gemäss einer kürzlich erfolgten Revision des Natur- und 
Heimatschutzgesetzes, nur dass dort Private und nicht 
Gemeinwesen unmittelbar Nutzniesser sind. 
Der Grundgedanke ist der folgende: Wer im Interesse eines 
qualifizierten, besonders starken öffentlir.hen Schutz- oder 
Förderungszieles auf eine an sich mögliche und realisier
bare Nutzung ganz oder teilweise verzichtet, soll für diesen 
Verzicht in einem bestimmten Umfang finanziell entschädigt , 
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werden. Die Entschädigung findet also ihre Rechtfertigung 
im besonderen Opfer, das der Nutzungsberechtigte freiwillig 
auf sich nimmt. · 
Wegleitend ist die Idee, dass dem Nutzungsberechtigten die 
Nutzung nicht durch Hoheitsakt· verboten oder einge
schränkt wird, sondern dass seine Verhaltensweise, die im 
öffentlichen Interesse liegt, freiwillig durch lnaussiohtstellen 
und Zusicherung von Beiträgen herbeigeführt oder prämiert 
wird. 
Im Grunde genommen handelt es sich also um eine sehr 
liberale Einrichtung, die mit Anreizen schafft und nicht mit 
Geboten und Verboten. 
Es geht auch nicht darum - da kann ich vielleicht gerade 
eine Frage beantworten, die mir gestellt worden ist -, das 
Befolgen von Gesetzen zu entschädigen oder Dinge zu 
entschädigen, die an sich gemacht werden müssen. Vor
schriften, die eingehalten werden müssen, werden nach 
diesem Modell nicht entschädigt, sondern nur freiwillige, 
darüber hinausgehende Verzichtleistungen. Die Autonomie 
der Gemeinwesen bleibt gewahrt. Sie sind in ihrer Nutzung 
nicht begrenzt, sondern sie sind in einer anderen Lage; sie 
stehen nicht mehr unter dem gleichen finanziellen Druck. 
Im Falle der Wassernutzung geht es also darum, dort den 
Verzicht teilweise entschädigen zu können, wo er im natio
nalen Interesse liegt und - auch das muss gegeben sein -
aufgrund der Finanzlage des Gemeinwesens unzumutbar 
erschiene. Es geht letztlich. auch um regional politische 
Anliegen und um Anliegen eines volkswirtschaftlichen Aus
gleichs. Eine gemeineidgenössische Solidarität wird hier 
erforderlich, wenn wir unsere nationalen Bedürfnisse verfol
gen wollen. 
Was nun dieses Greina-Modell betrifft, ist zuerst ein Wort zur 
Verfassungslage zu sagen. Wenn wir nur die Beiträge ins 
Auge fassen, ist die Verfassungslage in jedem Fall vollkom
men unbedenklich. Ich zitiere hier Artikel 24sexies Absatz 3, 
Artikel 24septies und auch Artikel 31 bis Absatz 3, soweit die 
Regionalpolitik betroffen ist. 
Ich erachte auch die vbrgeschlagene Finanzierung über 
diesen Landschaftsrappen als zulässig, selbst wenn ich 
zugebe, dass die Rechtslage hier weniger eindeutig 
erscheint als bei den Beitragsleistungen. Ich verzichte aber 
in dieser Debatte auf nähere Ausführungen zum Gutachten, 
das ich erstatten durfte. 
Was mich auch beschäftigt und was ich sehr ernst nehme, 
das sind die staatspolitischen Bedenken. Wir haben auch 
ausgiebig über diese Fragen diskt,itlert. leb verstehe die 
Sorge um eine sinnvolle Begrenzung des Anwendungsbe
reiches; und ich verstehe auch ein Stück weit die Befürch
tung, mit diesem Schritt müsste dann schliesslich jeglicher 
Verzicht auf eine beliebige Nufzung ausgeglichen werden. 
Aber ich glaube, da schüttet man das Kind zu rasch mit dem 
Bade aus. Die Anerkennung des Prinzips der Ausgleichsbei-

, träge heisst nicht, dass alles und jedes zu entschädigen 
wäre. Wir haben hier auch nicht Präjudizien zu befürchten, 
weil - ich werde darauf zurückkommen -wir keine Ansprü
che gewähren sollten, die der zusprechenden Behörde prak
tisch keinen Ermessensspielraum mehr übriglassen würden. 
Die Voraussetzungen, unter denen solche Beiträge ausge
richtet werden können,. sind vom Gesetzgeber und vom 
Verordnungsgeber sorgfältig zu definieren. 
Im Gesetz selbst werden gewisse Voraussetzungen defi
niert: 
1. Es handelt sich um Entschädigungen in zwei Fällen: Zum 
einen geht es um die Erhaltung und Unterschutzstellung 
von schützenswerten Landschaften nationaler Bedeutung. 
Darauf muss sehr stark das Gewicht gelegt werden. Es geht 
nämlich nicht um den Schutz jeglicher an sich schützens-

1werter Landschaften, es geht nicht um jedes Gewässer, das 
genutzt werden könnte, etwa mit Laufkraftwerken, es geht 
wirklich um den Schutz der wenigen - und ich betone: es 
sind leider, leider nur noch wenige - Landschaften, die 
diesen nationalen Schutz verdienen. Dass daneben Kantone 
und Gemeinden noch weitere Gebiete schützen sollen, ist 
damit nicht ausgeschlossen, im Gegenteil. Aber der Bund 
soll sich doch nur dieser Landschaften von nationaler 
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Bedeutung annehmen. Das sind nicht Dutzende, das sind 
wenige Landschaften, die zu definieren sind. 
Zum anderen geht es um die Sicherung der Restwassermen
gen, selbstverständlich nur in dem Ausmass, in dem das 
Obligatorium überschritten wird. 
2. Diese Abgeltungsleistungen sollen nur gewährt werden, 
w.enn, die Finanzkraft der betroffenen Gemeinwesen es 
nahelegt. Das ist sehr wichtig, gerade auch wegen dieses 
Ausgleichsmoments. 
3. Die Entschädigung kann nie voll sein. Es kann nie darum 
gehen aufzurechnen, was das Gemeinwesen auf 50 oder 
80 Jahre alles bekommen hätte, wenn es die Nutzung reali
siert hätte; sondern es geht darum zlf verhindern, dass 
elnfach nichts da ist, und den Gemeinden somit wirkungs
voll zu helfen. 

· 4. Es soll durchaus ein gewisser Ermessensspielraum der 
zusprechenden Behörde eingebaut werden. Das Gesetz 
enthält noch keinen Rechtsanspruch, sondern es ist Sache 
des Bundesrates, in der Verordnung gewisse Konkretisie
rungen vorzunehmen und zu sagen, in welchen Fällen diese 
Entschädigungen ausgesprochen werden sollen. 
5. Es sollen nur echte Verzichte entschädigt werden, das 
heisst: esmuss eine Realisierbarkeit der Nutzung, die auf
grund der Entschädigung nicht ausgeführt wird, gegeben 
sein. 
Es liegt also am. Bundesrat, die weiteren Voraussetzungen 
zu bestimmen, etwa Bemessungskriterien festzulegen, Miss
bräuche auszuschliessen, Schutzmassnahmen zu umschrei
ben. Letzteres ist wichtjg, denn der Verzicht, der hier vom 
Gemeinwesen ausgesprochen wird, muss natürlich von der 
Verpflichtung begleitet sein, auf eine bestimmte Zeit, auf 20 
oder 30 Jahre, dieses Gebiet zu schützen. Das Gemeinwesen 
wird ja entschädigt, weil di(;JS8 Landschaft unter Schutz 
gestellt wird, so dass nicht Jahre später dann doch eine 
Konzession erteilt werden kann. 
Es geht auch darum - das kann gleichfalls der Bundesrat 
tun -, die rechtliche Abwicklung zu konkretisieren. Dies 
könnte in Form einer Vereinbarung erfolgen, in der etwa.die 
Entschädigung einerseits und die Verpflichtung des 
Gemeinwesens andererseits festgelegt werden. 
Was die Finanzierungsart betrifft, so stellt sie für mich kein 
zentrales Anliegen dieser Idee dar. Eine Möglichkeit besteht 
darin, die Finanzierung mit dem Landschaftsrappen sicher
zustellen. Ich würde mich aber auch dem Vorschlag nicht 
verschliessen, diese Beiträge aus allgemeinen Bundesmit
teln auszurichten, um so mehr als im Verhältnis zu den 
Gesamtausgaben die Ausgaben für den Naturschutz immer 
noch verschwindend klein sind und eine gewisse Aufstok
kung hier sicher verkraftbar wäre. 
bie Fragen, die Herr Kollege Cavelty gestellt hat, sind zum , 
Teil bean~ortet worden. Ich möchte noch ganz kurz darauf 
eingehen: Es wird nicht entschädigt. wenn ein Privater ver
zichtet; sondern es wird der Verzicht des Gemeinwesens, 
gekoppelt mit einer Verpflichtung, nun für den Schutz einer 
bestimmten Landschaft zu sorgen, entschädigt. Insofern 
sehe ich keinen Hinderungsgrund, dass den Gemeinden 
Vrin und Sumvitg, wenn sie sich zum Verzicht auf die 
Nutzung der Greina-Ebene bereit erklären - denn bis jetzt 
hat nur das Kraftwerk verzichtet -, diese Entschädigung 
zugesprochen wird. Da sehe ich überhaupt kein Problem! 
Ich glaube, wir sind insofern in einer gewisse,n Zwangslage; 
als verschiedene Votanten dem Anliegen an sich positiv 
gegenüberstehen, aber vielleicht etwas Mühe haben, sich 
jetzt-für ein bestimmtes Modell zu entscheiden. Ich hätte es 
auch begrüsst, wenn die Reihenfolge umgekehrt gewesen 
wäre, wenn meine Interpellation zuerst behandelt worden 
wäre und wir dann anschliessend im Rahmen des Gesetzes 
hätten abstimmen können. Wenn wir jetzt aber einfach auf 
eine Abstimmung verzichten, dann fürchte ich, dass das 
Anliegen nicht mehr i,:n Rahmen dieser Gesetzesrevision 
behandelt werden kann. Deshalb muss ich Ihn.an ei~entlich 
empfehlen, dem Grundsatz dieses Greina-Modells zuzustim
men, allenfalls ohne den Absatz über die Finanzierung oder 
in Form des Vorschlags von Herrn Jagmetti, damit das 
Geschäft im Zweitrat weiterbearbeitet, vielleicht korrigie_rt 

oder verbessert wird. Das Anliegen aber sollte auf jeden Fall 
noch im Rahmen dieser Revision verwirklicht werden 
können. 

Huber: Ich habe mit grossem Interesse dieser Diskussion 
zugehört, und ich bin dankbar dafür, dass Herr Danioth 
zumindest mit einem Satz auch noch auf andere Tatbe
stände hingewiesen' hat. Denn der Tatbestand, der hier 
diskutiert wird und aus dem Rechtsfolgen abgeleitet wer
den, ist doch, dass derjenige, der keinen Beitrag leistet- das 
Motiv sei vorerst einmal dahingestellt- an die Probleme der 
Energieversorgung aus der Wasserkraft - und da hat Herr 
Lauber eine zutreffende Bemerkung gemacht -, nachher 
entschädigt wird aus Beiträgen, die die Konsumenten der 
Wasserkraft bezahlen. Das kann auf der einen Seite gesche
hen durch den eigenen Verzicht, dieses Werk zu realisieren, , 
das kann aber auf der andern Seite auch in der Art und 
Weise geschehen, dass man denjenigen, die von einer der
artigen Anlage betroffen sein sollten, .sagt: macht nichts, 
weigert euch, andere entschädigen eucti dafür. Das ist doch 
einer der Tatbestände, die sich llinter diesem Antrag verber
gen. Da wollen wir uns doch gegenseitig nichts vormachen. 
Da scheinen mir gewisse zusammenhänge klipp und klar zu 
bestehen. 
Ich muss sagen, dass ich In der Diskussion Voten gehört 
haben, die mir für die Begründung einer Entschädigungs
pflicht viel zu weit gehen. Wenn• dann die Rede davon ist, 
dass -die Nichtausnützung der Restwassermenge einen 
entschädigungsberechtlgten Tatbestand darstellt, dann 
frage ich Sie: Wie wollen Sie begründen, dass ein Flusskraft
werkbetreiber, der· unten am Rhein - da, wo dieser mit der 
Aare zusammentrifft - eine Leistungssteigerung bewirken 
will und dem aufgrund einer Unverträglichkeitsprüfung die 
Bewilligung nicht erteilt wird, leer ausgeht? Wie wollen Sie 
das erklären, wie wollen Sie das begründen? Wollen Sie das 
einfach mit dem Siegel «weil's droben in den Alpen ist und 
weil's Arme sind» versehen, aber nicht wenn es drunten im 
Flachland Ist und die Betroffenen offenbar nichtArme sind. 
Herr Jagmetti wurde zutreffend gefragt: «Wie hältst Du es 
mit der Rückwirkung?» Mir ist der Fall eines Verzichts auf 
ein Kraftwerk bekannt. aufgrund eines Arguments, das nicht 
in der aufgeführten Liste war, und kurz darauf hat der Bund 
das entsprechende Gebiet in sein Verzeichnis der schüt
zenswerten Landschaften aufgenommen. Heute würde sich· 
die Realisierung dieses Kraftwerks, insbesondere aufgrund 
der Beschlüsse, die im Laufe dieser Woche noch gefasst 
werden, ohne weiteres rechtfertigen. Man kann es aber 
nicht mehr tun, weil in der Nähe dieses Kraftwerks jetzt eine 
schützenswerte Landschaft liegt und weil diese schützens
werte Landschaft durch den Bau dieses Kraftwerkes offen
bar tangiert wird. 
Wir haben aber bei all diesen Ueberlegungen nur immer den 
einen Tatbestand angesehen, nämlich den Ta.tbestand der 
Abgeltung für einen Verzicht. Es gibt auch· noch einen 
anderen Tatbestand, den Sie hier ins Auge zu fassen haben, 
meine Herren Antragsteller. Es gibt den Tatbestand der 
Abgeltung dessen, der zugunsten dieser Nation eine beson• 
dere Leistung erbringt. Solange man beispielsweise einer 
Gemeinde bundesrechtllct, die Pflicht auferlegt, ein Lager 
für schwach- und mittelradioaktive Abfälle zu übernehmen, 
ohne dass man . sie entschädigen kann, weil es an den 
entsprechenden Normen fehlt, werden Sie sehr wahrschein
lich von mir nicht erwarten, dass ich einer Lösung_ a la 
Onken, die aus einem NOK-Kanton ohne besondere Leistun
gen für die Bedürfnisse der NOK stammt, zustimme. 
Aber in einem Punkt haben Sie auch meine volle Zustim
mung, nämlich dort, wo es darum geht, diese Probleme 
interkantonaler Solidarität _auf eidgenössischer Ebene zu 
lösen. Einbezogen werden müssen aber 'b.eide Fälle, nicht 
nur bei einem Verzicht, sondern auch bei einer besonderen 
Leistung. Deshalb sollten Sie diese Anträge ablehnen. Sie 
dürfen sie auch nicht nur deswegen annehmen, Herr Rhi• 
now, damit sie im Gespräch bleiben und im Zweitrat drüben 
eine bedeutend längere Behandlung erfahren als jetzt in 

· diesem Saal. Klammem Sie sie aus, bringen Sie sie in einem 
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Vorstoss, der dem ganzen Problem gerecht wird, und dann 
wollen wir die Probleme der Demokratie der direkten Betrof
fenheit und ihrer finanziellen Auswirkungen - denn um das 
geht es letztlich- in ihrer Gesamtheit diskutieren. Wir wollen 
alle Mittel miteinbeziehen, nicht nur diesen Rappen, son
dern auch, was Herr Reichmuth zitiert hat, das Mittel der 
Steuer, das Mittel des Finanzausgleichs und der anderen 
Modalitäten. Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die 
abgetrennt ist von der Nutzung der Wasserkraft, die losge
löst ist-von diesem Gegenstand Gesetzesrevision im Zusam
menhang mit dem Gewässerschutz. Dann haben Sie aller
dings an einem Ort einen Anstoss erhalten, der fruchtbar 
weiterführt zur Behandlung eines Themas, das uns als 
Nation in Zukunft beschäftigen wird. 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 

Heftl, Berichterstatter: Die ganze Diskussion zeigt mir, dass 
beide Anträge in keiner Art und Weise entscheidungsreif 
sind. Herr Kollege Onken hat uns kürzlich daran erinnert, wir 
seien eine «Chambre de reflexion». Wenn man eine 
«Chambre de reflexion» ist, dann fasst man auch keine 
grundsätzlichen Entscheide, bevor man nicht einigermas
sen weiss, um was es geht und welches die Konsequenzen 
sind. Ich stelle daher den Antrag, diese Diskussion abzubre-
chen und die Anträg·e abzulehnen. 

Präsident: Wir kennen im Ständerat keinen Abbruch der 
Diskussion wie im Nationalrat. 
Es haben sich noch einige Kollegen eingetragen. 
Beharren Sie darauf, dass Sie noch reden können, oder sind 
Sie b~relt, darauf zu verzichten? Ich glaube, die Meinungen 
sind an sich gemacht. 

Jagmettl: Es sind mir noch Fragen gestellt worden, auf die 
ich gerne ganz summarisch geantwortet hätte. 
Herrn Cavelty möchte ich noch die gewünschten Antworten 
geben. Ich fasse sie sehr knapp zusammen. 
Es geht bei meinem Vorschlag um eine Abgeltung für den 
Verzicht auf die Nutzung nutzbarer Ressourcen, also nur 
dessen, was man wirklich nutzen kann und nutzen darf. 
Auf die zweite Frage, wie es beim Verzicht der Kraftwerkge
sellschaft sei, hat Herr Rhinow eigentlich schon geantwor
tet. Verzichtsauslösend wäre nur der Entscheid der Gemein
den, dann nicht selbst zu nutzen und auch keinem andern 
eine Konzession zu erteilen, sondern dauernd auf die Nut
zung z.u verzichten. Das würde eine Entschädigung auslö
sen, wenn der Bundesrat die Greina als schützenswerte 
Landschaft einordnen würde. 
Ich wollte mit diesen Umschreibungen einigermassen den 
Rahmen abdecken. Es geht mir-ich möchte es wiederholen 
- nicht um ein umfassendes Ausgleichssystem, sondern um 
das ·Angehen einer ganz spezifischen Frage in einem 
begrenzten Bereich, um hier eine Lösung zu ermöglichen, 
ohne dass ich die staatsbürgerlichen und staatspolitischen 
Gesichtspunkte verkennen würde, 

Präsident: Wir stimmen über den Ordnungsantrag ab. 

Abstimmung - Vote 

Für den Ordnungsantrag (Abbrechen der Debatte) 
12 Stimmen 

Dagegen 8 Stimmen 

Bundesrat Cottl: Ich werde Sie nicht länger als zwei Minuten 
aufhalten; denn ich glaube, dass aufgrund dieses ersten 
Teils der Diskussion alle Anwesenden eingesehen haben, 
dass die Begriffe noch unklar sind und dass eine Klärung 
dieser Frage absolut notwendig ist. 
Ich möchte mich überhaupt nicht in die Materie selbst 
hineinwagen. Ausgehend von Herrn Caveltys Fragen betref
fend die Greina kann ich Ihnen aber in bezug auf die 
politische Absicht des Bundesrats folgendes sagen: Es sind 
eine Reihe von parlamentarischen Vorstössen eingereicht 

worden, denen der Bundesrat in seinen Antworten im Jahre 
1987 - ich erinnere mich selbst daran-· eher negativ gegen
überstand. Aufgrund der Anträge, die schon in der Kommis
sion eingebracht worden sind, hat der Bundesrat noch ein
mal über die Frage diskutiert. 
Die Frage zu definieren, ist kaum möglich. Sie sehen schon 
aus der heutigen Debatte, dass die Abgrenzung des Gel
tungsbereiches einer solchen Massnahme ausserordentlich 
schwierig wäre. Eines aber hat der Bundesrat peschlossen -
ich kann das vor der Beantwortung der Interpellation sagen 
-: er will der Frage durch ein eingehendes Studium nachge
hen, und zwar in all ihren Facetten bis hin zu den Grenzen, 
die sich gar nicht festlegen lassen, nicht einmal in einer 
Chambre de reflexion. Wir werden das Ergebnis in einem 
Bericht veröffentlichen. Für das Studium braucht es Zeit; 
das muss Ich Ihnen schon heute sagen. Der Bericht wird 
nicht bedeuten, dass der Bundesrat damit irgendwelche 
politischen Entscheide vorwegnehmen will. Er soll für alle, 
auch für diejenigen, die ausserhalb dieser Chambre nach
denken, Grundlage für weitere politische Schritte sein. 
Selbstverständlich beantragt auch der Bundesrat, dass die 
beiden Anträge vorderhand verworfen werden.· 

Präsident: Die Minderheit beantragt die absatzweise Ab
stimmung. 

Abstimmung - Vote 

Abs. 3-Al. 3 

Für den Antrag der Minderheit 
Dagegen 

Abs. 4-AI. 4 

Für den Antrag der Minderheit 
Dagegen ' 

9Stimmen 
19Stimmen 

?Stimmen 
23Stimmen 

Präsident: Damit ist der Antrag als Ganzes verworfen. 

Jagmettl: Mein Antrag war tatsächlich als Eventualantrag 
zum Antrag Onken dargelegt worden. Indessen ist jetzt 
leider allein über den Antrag Onken abgestimmt_y.,orden. 
Das entsprach offenbar der Absicht, den Antrag Onken als 
solchen zu behandeln. Ich bin jedoch der Ansicht, man hätte 
über meinen Antrag auch abstimmen können. 

Präsident: Herr Jagmetti will seinen Eventualantrag in einen 
Hauptantrag umwandeln. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Jagmetti 
Dagegen 

Art. 76 und 77 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 76 et 77 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 77a (neu) 
Antrag Schmid 

9Stimmen 
24Stimmen 

Die Kantone legen die Frist zur Anpassung der höchstzuläs
sigen Düngermenge an die massgebliche Nutzfläche nach 
der Dringlichkeit des Einzelfalles fest. Sie sorgen dafür, dass 
die notwendigen Anpassungen innert fünf, Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt sind. 
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Art. na (nouveau) 
Proposition Schmid 
Les. cantons fixent le delai d'adaptation des quantites d'en
grais maximales autorisees aux surfaces utiles determi
nan.fes en fonction de l'urgence des situations particulieres. 
11s veillent a ce qu'il soit procede aux adaptations neces
saires dans un delai de cinq ans a compter de l'entree en 
vigueur de la presente loi. 

Schmid: Ich komme mit diesem Antrag auf eine Ueber
gangsbestimmung zu sprechen. die mit Artikel 14 Absatz 3 
zusammen hängt. 
Sie haben beschlossen, dass die massgebliche Nutzfläche 
von einer Hektare mit maximal drei Düngergrossvieheinhei
ten belastet werden darf. Das kann nicht von heute auf 
morgl;ln geschehen. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, fehlt aber 
eine Uebergangsbestimmung: Das heisst, Sie würden ver
langen, dass von heute auf morgen die massgeblichen Dün
gerausbringungen, auf die entsprechende Nutzfläche bezo
gen, durchgesetzt werden. Das geht nicht! 
Es wäre fair und anständig, wenn Sie diesen Bauern eine 
Uebergangsfrist gewährten - ich schlage eine Uebergangs
frist von fünf Jahren vor. Diese Frist entspricht auch dem, 
was Sie in Artikel 75 Ziffer .S beschlossen haben, wo Sie 
Artikel 19g des Landwirtschaftsgesetzes so geändert haben. · 
Ich bitte Sie, dieser Uebergangsfrist zuzustimmen. 

Heft!, Berichterstatter: An sich ist es richtig, dass eine 
U~bergangsfrist eingeführt wird. 

Bundesrat Cottl: Ich muss gestehen: Dle~n Antrag sehe ich 
heute zum ersten Mal. (Zwischenruf Schmid: Er wurde 
gestern ausgeteilt!) Ich bedaure, auf meinem Tisch lag er 
jedenfalls nicht Immerhin möchte ich sagen, dass ich per
sönlich auf den ersten Blicl< keine Einwände gegen eine 
Uebergangsfrist habe. 
Ich muss mich beim Herrn Präsidenten entschuldigen, da es 
kein Rückkommen gibt, Ich aber doch noch folgendes zu 
bemerken .habe: Sie haben vorher über Artikel 75, Aende
rung des Landwirtschaftsgesetzes, Stlllegungsbelträge 
beschlossen. Ich komme selbstverständlich nicht mehr dar
auf zurück. Ich behalte mir aber das Recht vor, darüber noch 
Im Nationalrat zu diskutieren. Ich stelle gegenüber der Aeus
serung von Ständerat Schönenberger über die Frage der 
Entschädigung an die Kantone fest, dass hier wahr!icheln
llch ein gewisser Zwiespalt besteht Es handelt sich um 
32 Millionen Franken pro Jahr, die während fünf Jahren 
bezahlt werden müssen - ich zitiere Artikel 75 Ziffer 5- und 
die weit über den finanziellen Vorstellungen des Bundesra
tes ll~en. 

Schönenberger: Ich möchte versuchen, am Vorschlag der 
Kommission festzuhalten. Wir haben nämlich auch in Arti
kel 76 fünfzehn Jahre, dann in Artikel 77 fünfzehn Jahre und 
in Artikel 80 ebenfalls fünfzehn. Jahre festgelegt. Es ist nicht 
einzusehen, weshalb bei der Lagereinrichtung für Gülle, 
Mist und Silosäfte, also bei der Landwirtschaft, in fünf Jah
ren saniert werden soll, währenddem allen andern fünfzehn 
Jahre zur Verfügung stehen. Es ist auch vernünftiger, fünf
zehn Jahre festzulegen, denn in fünf Jahren ist es gar nicht 
möglich, dies alles anzupassen. 

Schmid: Ich weiss nicht, ob hier ein Missverständnis vor
liegt. Ich beantrage keine Abänderung von Artikel 77,. son
dern eine neue Regelung. In Artikel 77 gibt es eine Ueberg
angsfrist für Lagereinrichtungen. Dies soll so bleiben; fünf
zehn Jahre sind in diesem Fall richtig. Bei Artikel 77a geht es 
darum, dass man die Grösse und die Menge des pro Hektare 
auszubringenden Düngers in einer bestimmten Frist auf die 
drei Düngergrossvieheinheiten herabsetzt. Das braucht 
nicht fünfzehn Jahre! Ich verlange mit diesem Antrag auch 
keine Entschädigung, das •betrifft eine andere Stelle und ist 
von der Entschädigung völlig unabhängig. Wenn Sie schon 
verlangen, dass diese Anpassung in einer bestimmten Frist 

erfolgen soll, dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie eine 
Frist von mindestens fünf Jahren gestatteten. · 

Schönenberger: Herr Schmid hat recht. ich habe mich ge-
täuscht! -

Präsident: Der Antragsteller sollte auch einen Titel für diese 
Bestimmung nennen. 

Schmid: Das überlasse ich gerne der fledaktionskommis
sion. 

Präsident: Der Titel wäre: Anpassung der höchstzulässigen 
Düngermenge. 

Angenommen gemäss Antrag Schmid 
Adopte selon la proposition Schmid 

~rt. 78 bis 80 
Antrag der Kommission , 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 78 a 80 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 81 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Heftl, Berichterstatter: Der Kanton Bern hat sich zu diesem 
Artikel wie folgt geäussert: aWeder das Inventar noch der 
sanlerungsplan sind Im verlangten Detaillierungsgrad innert 
der vorgesehenen Frist mit vernünftigem Aufwand realisier-

. bar. Solche Grundlagen sind nur brauchbar, wenn sie voll
ständig sind und dauernd nachgeführt werden. Die Erfah
rungen mit Inventaren und Sanierungsplänen aller Arten 
haben gezeigt, dass sie einen hohen Aufwand an techni
schen, administrativen und personellen Mitteln, die in kei
nem Verhältnis zum schllesslichen Nutzen stünden, erfor
dern würden.» 
Ich stelle k~nen Antrag, ich möchte es nur vorgelesen 
haben, damit sich die Verwaltung dieser Probleme bei der 
Durchführung des Artikels bewusst bleibt. 

Angenommen -Adopte 

Art. 82 bis 84 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 82 a 84 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 

Jagmettl: Nach Artikel 67. unseres Reglements habe ich das 
Recht, meine Stimmabgabe kurz zu begründen. Ich möchte 
davon Gebrauch machen. , 
-Ich befürworte ein neues Gewässerschutzgesetz. Ich wün
sche, dass dieser Erlass weiterbehandelt, weiterentwickelt 
wird. Ich kann ihm aber:, nachdem Sie die Restwassermen
gen durch Artikel 32 Absatz 2 relativiert haben, nicht zustim
men, und so bleibt mir zu meinem Bedauern in der Gesamt
abstimmung nur die Stimmenthaltung. 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

20Stimmen 
3Stimmen 
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Rettung unserer Gewässer. 
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Revision 
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Differenzen-Divergences 

Art. 1 Bst. a, b, h 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 1 let. a, b, h 
Proposition de ta commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de ta commisslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: Wir sind in der Differenzbereinigung 
und haben uns zuerst mit Artikel 3 zu befassen, wo der Natio
nalrat die Sorgfaltspflicht etwas strenger formuliert hat Wir 
können dem zustimmen. 
Es entspricht übrigens dem geltenden Recht, wobei aber um 
so mehr hier betont werden muss, dass selbstverständlich die 
erlaubten Einwirkungen stets vorbehalten bleiben. 
Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung. 

Angenommen-Adopte 

Art. 10 Abs. 1 Bst. b, Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nation~rates 

Art. 10 al. 1 let. b, al. 1 bis 
Proposition de Ja commission 
Adherer a 1a decision du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Abs.1 1 

Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Seiler, Bührer, Jagmetti, Onken) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.1,3 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Seiler, Bührer, Jagmetti, Onken) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrat~ 

Abs.3bis 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Seiler, Bührer, Jagmetti, Onken) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.3ter 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Seiler, Bührer, Jagmetti, Onken) 
Der Bundesrat sieht Ausnahmen von den Anforderungen an 
die Nutzfläche vor für: 
c. •• _ 
d. die Pferdehaltung; 
e. die Schweinezucht; 
f. die Haltung von anderen, nicht für die landwirtschaftliche 
Produktion verwendeten Tieren; 
g. die Forschung und Entwicklung. 

Art.14 
Proposition de la commisslon 
At. 11 

Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Seiler, Bührer, Jagmetti, Onken) 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Al. 1, 3 
Majorite 
Maintenir 
Minorite 
(Seiler, Bührer, Jagmetti, Onken) 
Adherer a la declsion du Conseil national 

At.3bis 
Maforite 
Biffer 
Minorite 
(Seiler, Bührer, Jagmetti, Onken) 
Adherer a ia decision du Conseil national 

Al.3ter 
Maforite 
Biffer 
Mfnorite 
(Seiler, Bührer, Jagmetti, Onken) 
Le Conseil federal prevoit des exceptions .••• 
c..... , 
d. La garde de chevaux; 
e. L'elevage porcin; 
f. La garde d'autres animaux non destines a la production agri
coie; 
g. La recherche et le developpemenl 
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Heftl, Berichterstatter: Zunächst eine allgemeine Bemerkung: 
Dieses Gesetz greift bisweilen in Materien ein, welche über 
den Bereich des Buwal hinausgehen. Hier ist es die Landwirt• 
schaft. später die Wasser- und Energiewirtschaft. Wenn auch 
das Buwal federführend ist, so muss es doch mit den entspre-

, , chenden anderen Abteilungen bzw. Departementen in engem 
Kontakt stehen, diese nicht einfach zu überspielen versuchen, 
sondern nach ausgewogenen Lösungehstreben. Das warvor
liegend nicht immer oder dann etwas spät der Fall, und dies 
trug einiges zu den entstandenen Unsicherheiten ui:td teils 
auch Emotionen bei. 
Die nationalrätliche Lösung bei Artikel 14 wurde zuerst fast als 
das 8 des Kolumbus betrachtet Heute scheint sie hier nie
mand mehr aufzunehmen; Die Kommissionsminderheit geht 
zwar von den nationalrätlichen Beschlüssen aus, ändert aber 
dieselben zum Teil wesentlich. 

' Der Antrag der Kommissionsmehrheit lautet auf Festhalten. Er 
wurde nac;h Protokoll mit 4 zu 3 Stimmen gefasst Das Proto
koll ist jedoch wohl bezüglich des Entscheids, aber vielleicht 
nicht bezüglich der Stimmenzahlen ganz zuverlässig. 
Die Kommissionsminderheit folgt einem Papier, auf das sich 
vor der Kommissionssitzung vom 11. November Herr Plot von 
der Abteilung für Landwirtschaft und Herr Böhlen vom Buwal 
geeinigt haben und das gegenüber dem Nationalrat folgende 
Aenderungen aufweist: Die Ausnahmen werden erweitert, ins
besondere um die SchwQinezucht, dann um die Pferdehai-

. tung und die Tiere eines Zoos oder Zirkus. Die Ausnahmen 
sind nicht mehr in eirte Kann-Formel g~ sondern man hat 
einen Anspruch darauf; sie müssen gewährt werden. 
Nicht im Gesetzestext enthalten, wohl aber aus dem national
rätlichen Protokoll ersichtlich ist ein weiterer Punkt: Wenn Sie 
in der nationalrätllchen Fassung Artikel 14Absatz3ter betrach
ten, so heisst es hier: «Der Bundesrat kann Ausnahmen von 
den Anforderungen an die Nutzfläche vorsehen für •••• ». Dann 
kommen die bereits erwähnten Ausnahmen, zunächst diejeni
gen des Nationalrates und dann die zusätzlichen der stände
rätlichen Kommission. 
Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung beziehen sich die Aus
nahmen sowohl auf die drei Düngergrossvieheinheiten pro 
Hektar-d. h. man kann dieselben überschreiten-als auch auf 
die 50-Prozent-Klausel oder 200-Prozent-Klausel, je nachdem, 
von wo aus man die Sache betrachtet: d. h. dass mindestens 
die Hälfte des anfallenden Hofdüngers auf eigenem oder ge
pachtetem Land verwendet werden muss. 
Im Nationalrat ist nun vom Departementsvorsteher gesagt 
worden, dies sei einzuschränken. Die Ausnahme könne nur 
bezüglich der Düngergrossviehetnheiten geschehen, nicht 
aber bezüglich der 50-Prozent-Klausel. Dazu habe ich Ihnen 
von der Kommission aus ,zu erklären, dass der 8ngangste)d 
von Absatz 3ter so gilt, wie er hier steht, d. h. dass die Ausnah
men für beides gelten: die drei Düngergrossvlehelnheiten pro 
Hektare und für den Umfang der Nutzfläche, auf welcher der 
Dünger ausgebracht wird; denn beide Male spricht Absatz 
3bis von Nutzfläche. 
Was führt zum Beschluss der Mehrheit? Das Wort« Tierfabrik» 
ist etwas demagogisch. In Wirklichkeit handelt es sich stets 
um Familienbetriebe. Die Gründung der anvisierten Betriebe 
erfolgte seinerzeit auf Empfehlung der landwirtschaftlichen 
Beratungsdienste. Man darf daher die betreffenden Leute 
nachträglich nicht fast anprangern. 
Die sich nun aufgrund des Antrages auch der Mlnderheiterge
benden Ausnahmen, die opllgatorisch sind, haben ein sol
ches Ausmass erhalten, dass zumindest unter dem Aspekt 
des Gewässerschutzes für die Mastbetriebe eine rechtsunglei
che Behandlung entsteht. 
Man veiweistzu Recht auf den schädlichen Einfluss von Stick
stoff und Phosphor, welche im Dünger enthalten sind. Von 
dem Im gesarntschwelzerischen Düngeranfall enthaltenen 
Phosphor und Stickstoff sind aber nur je 10 Prozent auf die 
Schweinegülle zurückzuführen. Die Hauptanteile erbringen 
die Rinder und der zumeist importierte Kunstdünger. , 
Man hat sich auch erkundigt, wie viele Betriebe als Mastbe
triebe zu gelten haben, nachdem ja die Schweinezucht als 
Ausnahme wegfällt. Das sollen 300 bis 400 Betriebe sein, wel
che 50 000 bis 70 000 Mastschweine halten. Dabei ist bereits 

nach der bestehenden Regelung eine Aufstockung nicht mehr 
zulässig, und neue können nicht mehr eröffnet werden. Wie• . 
weit aufgrund der bestehenden Landwirtschaftsgesetzge
bung ab 1992 noch ejne Reduktion eintritt, darauf haben wir 
keine klare Antwort erhalten. 
Dies sind die Ueberlegungen, die zum Beschluss der Mehrheit 
geführt haben. Ich nehme an, dass sie nachher in der Diskus
sion noch detaillierter vorgebracht werden. Es dürfte wohl rich- ' 
tig sein, wenn zuerst dem Sprecher der Kommissionsminder
heit das Wort erteilt wird, wobei ich ihn noch einmal bitten 
möchte, ausdrücklich zu erklären; wie die Ausnahmen ge
mässArtikel 3terzt.i verstehen sind, d. h, ob sie sich sowohl auf 
die drei Düngergrossvieheinheiten pro Hektare als auch auf 
die SO-Prozent-Klausel beziehen. 

Seiler, Sprecher der Minderheit: Bezüglich dieser Auslegung 
bin ich mit meinem Vorredner, das heisst mit dem Präsiden
ten, Herrn Heft!, einverstanden. Die Minderheit beantragt Ih
nen, die Fassung des Nationalrates - nicht mit wesentlichen 
Aenderungen - mit einigen kleinen Ergänzungen im Absatz 
3ter zu übernehmen. Wir haben unter anderem festg~legt, 

. dass der Bundesrat niGht mehr Ausnahmen machen kann, 
sondern dass er sie vorzusehen hat Den Ausnahmenkatalog 
haben wir folgendermassen ergänzt: Pferdehaltung, Schwei
nezucht und Haltung von anderen, nicht für die landwirtschaft- ' 
liehe Produktion veiwendeten Tieren. . 
Beschliessen Sie Fe~alten und sanktionieren Sie auch Arti
kel 15 und 16, dann wird zukünftig kein Kubikmeter flüssiger 
Hofdünger weniger produziert werden, weil dann alle Hof
dünger, die über den drei Düngergrossvlehelnheiten je Hektar 
liegen, technisch getrocknet oder eventuell gepresst werden. 
Ich behaupte sogar, dass in sogenannten Problemgebieten 
die Viehdichte nicht abnehmen, sondern noch zunehmen' 
könnte. · 
Es Ist heute In diesen Gebieten schon schwierig, auf Flächen 
Hofgülle oder Dünger auszubringen: Wenn nachher Trock
nung gestattet ist, erlaubt das dem einen oder anderen sogar, 
noch mehr Tiere zu halten als bisher. Man glaubt, dass man 
die getrocknete Gülle nachher ins Ackerbaugebiet, das heisst 
in die Gebiete, ~ die Viehdichte gering ist, verkaufen könnte. 
Ich bin ganz und gar n!cht sicher, ob diese Betriebe dann den 
relativ teuren getrockneten Dünger übernehmen würden. In 
der Schweiz gibt es heute noch keine Gülleaufbereitungssy
steme, die funktionieren. Diese müssen also erst noch gebaut 
werden, und sie müssen auch laufen. 
In einem Bericht der Forschungsanstalt Tänikon werden über 
solche Gülleaufbeceitungssysteme Modellrechnungen ge
macht. Gemäss diesem Bericht gibt es grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten der technischen Aufbereitung von Flüssigdün
gern: Erstens einmal durch Auspressen der Flüssigkeit, was 
ein relativ billiges Verfahren ist, das aber mit dem Nachteil be
haftet ist, dass die Flüssigkeit nicht ganz sauber wird und da
her dennoch wie Gülle behandelt werden muss. Also ein 9y-
stem, das wahrscheinlich 11icht in Frage kommt , 
8n zweites Verfahren wäre das Trocknen. Wobei eine solche 
Anlage - gewisse Leute stellen sich vor, die Anlage könnte die 
nötige Energie selber produzieren, also über Biogas - nach 

, der Modellrechnung der Forschungsanstalt Tänikon über 
600 000 Franken kostet. Ein Kubikmeter solchen Trockengu
tes würde Betriebskosten von 36 bis 39 Franken verursachen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ackerbauern diesen teuren 
Dünger kaufen werden und dass die im Inland produzierten 
getrockneten Dünger die heute eingeführten ersetzen wer-
den. · 
Die heutigen Abnehmer von getrockneten Hofdüngern aus 
dem Ausland sind in erster Unie Gärtnereien, Hobbygärtner 
und Landschaftsgärtner, aber keine Bauern, jedenfalls keine 
Ackerbauern. Je länger, je mehr stellen wir fest, dass die Klär
anlagen dazu übergehen, ihren Schlamm auch zu trocknen 
oder zu pressen. Auch verschiedene Städte oder Regionen 
beginnen, Kornposterde herzustellen. Alle diese Produkte , 
werden zukünftig Konkurrenzprodukte für diese getrockneten 
Hofdünger sein. 
Nun aber zu den Hauptgründen, weshalb die sogenannte 
SO-Prozent-Klausel die bessere oder richtige ist; Im 6. Land-
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wirtschaftsbericht des Bundes wird als eines der Ziele festge
halten, es sei die landwirtschaftliche Produktion aufflächenab
hängige Betriebe zurückzuführen. 
In der vom Schweizerischen Bauernverband lancierten Initia
tive ist folgender Absatz enthalten: « •••• trifft der Bund insbe
sondere folgende Massnahmen: .... b. Er sorgt dafür, dass die 
Aufgaben der Landwirtschaft durch bodenbewirtschaftende 
bäuerliche Betriebe erfüllt werden.» Bekanntlich haben bereits 
mehr als 200 000 Schweizerinnen· und Schweizer diese Initia
tive unterzeichnet 
Die Gegner der nationalrätlichen Fassung von Artikel 14 spre
chen immer davon, dass damit in erster Linie landwirtschaft
liche Strukturpolitik betrieben werde. Das stimmt natürlich, 
aber mit der Fassung des Bundesrates und der Fassung des 
Ständerates wird das ebenfalls getan. Dort sind nämlich die 
drei Düngergrossvieheinheiten - es heisst höchstens drei 
Düngergrossvieheinheiten - festgelegt Es ist auch erwähnt, 
dass die Kantone dies nicht ausschöpfen müssen. 
Ich könnte Ihnen Beispiele aufzählen von Fällen, wo verschie

. dentllch schon unter dieses Mass gegangen wurde, also auf 
zweieinhalb oder sogar auf zwei Düngergrossvieheinheiten. 
Das ist Strukturpolitik in der Landwirtschaft Wir wollen eine Er-

. gänzung respektive eine Präzisierung. Machen wir uns doch 
nichts vor. Die Viehdichte ist nur in einzelnen Gebieten ein Pro
blem, das ist mir klar. Aber es lässt sich nicht machen, dass 
von dort her der Dünger oder die Gülle auf das übrige Gebiet 
verteilt wird. Wir wissen auch, dass Viehdichte und Gewässer
verschmutzung miteinander im Zusammenhang stehen. Des
halb soll im neuen Gewässerschutzgesetz eine saubere und 
klare Formulierung dafür sorgen, dass bodenunabhängige 
grosse Tierbetriebe verschwinden. 
Oft wird behauptet, die Offizialberatung hätte bisher regelmäs
sig Landwirtschaftsbetrieben zur Aufstockung geraten. Das 
stimmt nur insofern, als man kleinen Betrieben mit eigener Flä
che geraten hat, eine bestimmte 11erhaltung oder Tiergattung 
als Ergänzung aufzunehmen, um ein volles Bnkommen erzie
len zu können. Das sind aber Betriebe, die eigenes Land ha
ben und die an sich von unseren Ergänzungen In Absatz 3ter 
ausgenommen werden. Die Offlzlalberatung hat niemals gros
sen Betrieben ohne eigenes Land geraten, noch grösser zu 
werden oder überhaupt 11ere zu halten. Sie hat grosse, flä
chenunabhängige Betriebe gar nicht beraten. 
Um diese kleinen, zum Teil aufgestockten Betriebe zu erhal
ten, sehen wir in Artikel 3ter die Ausnahmen unc;t Anforderun
gen an die Nutzfläche vor: für bestehende kleinere und mitt
lere Betriebe mit übriger Nutztierhaltung bis 34 Düngergross
vlehelnheiten. Diese 34 Düngergrossvieheinheiten entspre
chen 0brigens ungefähr 200 Schweinen. Ebenfalls ausge
nommen sein sollen die Geflügelhaltung, die Haltung von 
Pferden und anderen Tieren, beispielsweise in Zoos, und auch 
die Schweinezucht Geflügel-, .Pferde- und auch - wenn Sie 
wollen - Befantenmist sind unproblematisch und verschmut
zen die Gewässer nicht Solcher Mist ist leicht lagerbar, kann 
problemlos kompostiert und anwendungsgerecht im optima
len 2eitpunkt ausgebracht werden. Schweinezuchtbetriebe 
sollten ebenfalls unter die Ausnahmeklausel fallen. Sie sind für 
die Zulieferung für die Mastbetri~be notwendig. Weil der Auf
bau guten Zuchtmaterials Jahre in Anspruch nimmt, wäre es 
unsinnig, ihnen die Existenzberechtigung abzusprechen. 
Die Minderheit ist auch der Meinung, dass die Ausnahmen 
zwingend im Gesetz zu verankern seien. Daher auch der An
trag: "Der Bundesrat sieht Ausnahmen vor .••• » Die Kann-
Formel ist deshalb ersetzt worden. ' 
Es gäbe noch weitere Gründe, die für eine Gesetzesfassung 
mit der SO-Prozent-Klausel angeführt werden könnten. Ich er
wähne stichwortartig die 49 P~zent Jastlmmen für die Klein
bauern-Initiative, die Androhung weiterer sogenannter Land
wirtschaftsinitiativen, die Oekologisierung im Zusammenhang 
mit der Güllentrocknung und die vernünftigen Nährstoffkreis
läufe, die auf unseren Betrieben angestrebt werden, 
Es ist uns klar, dass dieser Artikel 14 für einige hundert Be
triebe harte Folgen haben wird. Wir meinen aber auch, dass 
ein Fell nicht gewaschen werden kann, ohne dass man es 
nass macht Wir wollen, dass das Verschwinden dieser Be
triebe auf rechtsstaatlich einwandfreie Art und Weise ge-

11-s 

schieht, basierend auf einer sauberen Grundlage und gegen 
Entgelt 
Um den betroffenen Betrieben nicht eine Stillegung von heute 
auf morgen aufzuzwingen, werden wir - sofern Sie bei Artikel 
14 der Minderheitfolgen - in Artikel 77a den Antrag stellen, die 
Anpassungen seien nicht innert fünf, sondern innert zehn Jah
ren zu vollziehen. 
Ich bitte Sie daher, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

lten: Der Hauptvorwurf der Gegner der natlonalrätlichen Fas
sung von Artikel 14 lautet, es werde mit dem Gewässerschutz
gesetz landwirtschaftli~e Strukturpolitik gemacht. Dies~r Vor
wurf kommt insbesondere von spezialisierten Schweinehal
tern, welche über keine eigene Futterbasis verfügen und die 
die Bodenbindung ihrer Betriebe in den letzten Jahrzehnten 
verlassen haben. 
Die nationalrätliche Fassung und der Antrag Seiler wollen nun 
die Flächenbindung von mindestens 50 Prozent herstellen 
und damit die bodenunabhängigen Betriebe zu einer Anpas
sung ihrer Viehbestände zwingen. Damit wirkt sich die neue 
Norm zweifellos strukturell aus. Aber es ist zu fragen: Kann 
dem Gewässerschutz gedient werden, wenn nicht eine Re
duktion der Viehbestände bei bodenunabhängigen Betrieben 
zugunsten jener vorgenommen wird, die über genügend Land -

-verfügen? 
Es gibt in einer 2eit. in der die Seen und Flüsse überdüngt 
sind, keinen Gewässerschutz ohne angriffe in die Landwirt
schaft Die Gewässerprobleme sind auch von der Gülle verur
sacht Das lässt sich an den Seen des Mittellandes-ich denke 
an den Sempachersee und an den Zugersee, die an einer star
ken Düngstoffbelastung leiden-nachweisen. 
Die Sanierung dieser Seen verschlingt enorme finanzielle Mit
tel und ist ohne Massnahmen der Landwirtschaft gar nicht zu 
bewältigen. Die kantonalen Regierungen müssen daher 
Massnahmen ergreifen, damit die Proportionalität der Düng
stoffbelastung mit der Verarbeitungskapazität der Gewässer 
hergestellt werden kann. 
Ich zitiere aus einer Pressemitteilung der Zuger Regierung -
Sie wissen, der Zugersee Ist krank, er muss saniert werden-: 
«Die ZUger Regierung beabsichtigt, den Schwerpunkt bei den 
see-extemen Massnahmen zu setzen, um den Phosphorein
trag in den ZUgersee auf den Sollwert von maximal 13 t pro 
Jahr zu senken. Nachdem die Siedlungsabwässer weitestge
hend erfasst sind, verlagert sich das Augenmerk auf den Nicht
siedlungsbereich, namentlich auf die Reduktion des Bntrages 
von Schad- und Nährstoffen aus der Landwirtschaft Hier wird 
die Regierung dem Kantonsrat konkrete Anträge auf Aende
rungen des Gesetzes über die Gewässer, des Kantonsrats
beschlusses betreffend Beiträge an.die Sanierung, Vergrösse
rung und Erstellung von Jauchegruben des Gesetzes betref
fend Bewlrtschaftungsbeiträge an landwirtschaftliche Betriebe 
mit erschwerten Produktionsbedingungen sowie des Einfüh
rungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Förderung der 
Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes stellen. 
Die im Gang befindliche Revision des eidgenössischen Ge
wässerschutzgesetzes wird die beabsichtigten kantonalen 
Massnahmen unterstützen und ergänzen. 
Mit diesen Teilrevisionen der gesetzlichen Bestimmungen sol
len die folgenden Massnahmen ermöglicht werden: Massnah
men zur Lenkung der11erbestände und des Güllentourismus, 
Nutzungs- oder Düngungsbeschränkungen, Düngerverbote 
entlang stehender und fliessender Gewässer sowie über 
Grundwassergebieten, Massnahmen im Bereiche der Dün
gungsplanung und Düngungsberatung, Massnahmen zur 
Verminderung der Winterbrache, Massnahmen zur Förderung 
der Mistproduktlon, Massnahmen im Bereich des Quellen
schutzes. Massnahmen im Bereich des biologischen Land
baues. 
Diese Massnahmen sind mit den bäuerlichen Exponenten vor
besprochen worden und haben deren grundsätzliche Zustim
mung gefunden. Damit wird klar der Wille breiter landwirt
schaftlicher Kreise ersichtlich, ihre Produktion nicht zulasten 
der ~ewässer zu betreiben.» 
Das strukturpolitische Element ist gewässerschützerisch und 
nicht agrarpolitisch b~ründet, auch wenn die Auswirkungen 
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durchaus agrarpolitische Konsequenzen haben. Es entsteht 
eine bessere Verteilung der Tierbestände. Diese ist er
wünscht, denn der bodenbewirtschaftende bäuerliche Famili
enbetrieb gilt als Leitbild unserer Agrarpolitik gemäss 6. Land
wirtschaftsbericht von 1984. 
Somit stellt die nationalrätllche Fassung eine Koheränz zwi
schen der Landwirtschaftspolitik und der Gewässerschutz
gebung her. Auch in anderen ~dem - so zum Beispiel in 
den Niederlanden - beginnt sich die Umweltbelastung als 
Folge der intensiven Tierproduktion zu verschärfen, so dass, 
der Gesetzgeber drastische Massnahmen ergreifen muSfi. 
Nachdem der Schweizerische- Bauernverband, aber auch an
dere bäuerliche Vereinigungen der nationalrätlichen Fassung 
mit den Korrekturen des Antrags Seiler zustimmen, sollten wir 
unbedingt die vorgeschlagene Fassung der Minderheit ak
zeptieren. Wir wissen; dass. von selten der Umweltschützer 

' radikalere Forderungen gestellt werden. Es wird die Reduk
tion der Tierbestände auf 2,2 Düngergrossvieheinheiten ver
langt 
Wir haben es demnach mit einem guten Kompromiss zu tun, 
der die kleinen und mittelgrossen bäuerlichen Tierhalterfavori
siert. Damit lösen wir auch ein Versprechen ein, das wir im 
Kampf gegen die Kleinbauern-Initiative abgegeben haben. 

Schönenberger: Gleich zu Beginn meiner Ausführungen 
möchte ich festhalten, dass ich mich voll und ganz hinter die 
. Forderungen desGewässerschutzesstelle. Es ist falsch, wenn 
uns Vertretern der ständerätlichen Version vorgeworfen wird, 
wir hätten kein Interesse am Gewässerscht,rtz oder wir würden 
den·Gewässerschutz bekämpfen. 
Wenn Sie meinen Ausführungen folgen, werden Sie sehen, 
dass die stände-rätliche Version dem Gewässerschutz viel 
mehr ,verpflichtet ist als die nationalrätllche. Ich muss Ihnen 
auch sagen, dass ich nicht Vertreter der Su~porcs bin und 
dass ich keineswegs wirtschaftlich von der Sulsseporcs ab
hängig bin, wie man mir im Vorfeld dieser DiskUSl:lionen vorge
worfen hat Ich habe von der Suisseporcs noch nie einen Rap
pen genommen und vertrete hier meine höchstpersönliche 
Auffassung. 
Die stände-rätliche Version hat in der vorberatenden Kommis
sion mit 4 zu 8 Stimmen obsiegt. nicht mit 4 zu 3 Stimmen. wie 
es scheinbar im Protokoll steht und wie Herr Hefti dargelegt 
hat Auch Frau Bührer hat mir das soeben bestätigt 
Wenn Sie die Verhandlungen des Natlon~rates verfolgen, se
hen Sie, dass man dort ganz klare Strukturpolitik betreibt- ich 
danke Herrn Seiler, dass er dies heute ohne Umschweife aner
kannt hat -. dass man dort gar nichts anderes bezweckt, als 
bodenunabhänglge Betriebe und Tierfabriken 'zum Ver
schwinden zu bringen. Da kann man dafür oder dagegen sein, 
das ist ein Problem für sich, aber es ist auf jeden Fall ein Pro
blem, das unter die Landwirtschaftsgesetzgebung fällt und 
nicht unter die Gewässerschutzgesetzgebung. Die Opposi
tion der Betroffenen ist denn auch äusserst stark ausgefallen. 
Wohl noch nie haben wir so viele Briefe erhalten wie gerade zu 
dieser Frage. 
Herr Heft! hat bereits darauf hingewiesen, was eine Tierfabrik 
ist Ich mache Sie zusätzlich darauf aufmerksam, dass wir eine 
bundesrätliche Verordnung über die Höchstbestandesvor
schriften besitzen. Diese Verordnung sieht den Abbau sämt
licher heute noch bestehender Tierfabriken - es mögen noch 
ungefähr 250 sein - bis Ende 1991 vor. 
Im internationalen Vergleich gehen wir ja sehr weit mit unsern 
Vorschriften. Pro Betrieb ist nur eine Auslastung von einein
viertel bis anderthalb Arbeitskräften gestattet Das' Standard
betriebseinkommen darf maximal 85 000 Franken betragen. 
Ich möchte Sie einmal fragen, wer sich von Ihnen vorschrei
ben liesse, dass sein Einkommen unter keinen Umständen 
den Betrag von 85 000 Fran.ken übersteigen dürfe. 
Herr Berger vom Bundesamt für Landwirtschaft, der sich pe
rufsmässig mit diesen Fragen befasst, hat eine Schrift verfasst, 
«Strukturpolitik mit Hilfe des revidierten Gewässerschutzge
setzes». Darin erklärt er wörtlich: «Es gibt in der Schwe-:z heute 
nur noch wenige und ab 1992 keine Tierfabriken mehr. Wir 
müssen aufpassen, dass wir in einigen Jahren nich~ feststellen 
müssen, dass wir uns mit einer hysterischen Jagd nach einem 

Phantom lediglich lächerlich gemacht haben.» Dies die wärt- · 
liehe Aussage eines Fachmannes. · 
Er erklärt weiter unter dem Titel «Unverhältnismässige Auswir
kungen auf die· Schweinezucht»: «Mit der Schweinezucht tref
fen wir nun aber einen Produktionszweig in einem Ausmass, 
das sich mit keinem Argument (nicht einmal ökologischen Be
gründungen) rechtfertigen lässt. Bei vielen der Betroffenen 
handelt es sich um sel')r gute Schweinezüchter mit einer lang
jährigen Erfahrung. Bei einer Zerstörung dieser Betriebe 
würde nicht nur viel Know-how und geneti.sches Potential ver
lorengehen, sondern unserer Schweinezucht, die auch inter
national ein sehr hohes Ansehen geniesst. auf Jahre hinaus 
ein grosser Schaden zugefügt» · 
Damit deckt sich übrigens auch eine Eingabe des Schweine
züchterverbandes, die darauf hinweist. dass beispielsweise im 
Kanton Thurgau 45 Prozent der Schweinezuchtbetriebe ein
gehen müssten und dass gesamtschweizerisch das Know- , 
how in der Schweinezucht nicht mehr gehalten werden 
könnte. , 
Aehnlich verhält es sich mit den Aufstockungsbetrieben. Ich 
denke hier vor allem an die Käsereien, sehr oft Käsereien im 
Eigentum der Landyvirte oder an Familienbetriet;,e, die sich mit 
Schweinezucht und Schweinemast befassen, die man in den 
letzten ,zehn Jahren auf behördliche Empfehlung hin aufge
baut hat Man hat diese Leute investieren lassen, hat ihnen 
aber auch den bewilligten Tierbestand rechtskräftig vorge-

. schrieben. Man hat also verfügt Der Grundsatz von Treu und 
Glauben verlangt, dass man zu dem steht, was man diesen 
Leuten vorgeschrieben hat . 
~r bereits zitierte Herr Bergar erklärt in seinem Bericht, seiner 
Ansicht nach würden 1000 bis 1500 Betriebe mit der 50-Pro
zent-Klausel gemäss nationalrätlicher Fassung Schwierigkei
ten erhalten. Ich stelle fest: Wir sind auf dem besten Weg dazu, 
Betriebe kaputt zu machen; die wir vor kurzem noch gefördert 
haben. Wir sind dabei, den Leuten ihr Vermögen praktisch 
wegzunehmen, zu zerstOren, was diese Leute in harter Arbeit 
aufgebaut haben. Das ist volkswirtschaftllch nicht vertretbar. 
Es ist aber auch finanzpolitisch nicht vertretbar. Man kann 
nicht sagen: Ja, wir entschädigen dann diese Leute, wenn wir 
sie der Existenz berauben. Man kann mit Geld nicht alles gut
machen. 
Nun frage ich Sie nochmals ganz klar: Worin liegt denn das 
Ziel des Gewässerschutzes? Die Frage ist einfach ZU beant
worten: Oas liegt in der Verhinderung der Gewässerver
schmutzung durch eine Ueberdüngung. Das ist de...--Succus 
des Artikels 14. 
Wie macht man das? Wie verhindert man die Ueberdüngung? 
Ganz einfach mit der Vorschrift, dass pro Hektare nicht mehr 
als drei Düngergrossvieheinheiten ausgebracht werden dür
fen. 
Sie können darüber streiten, ob drei Düngergrossvieheinhei
ten richtig sind oder ob es besser zweieinhalb Düngergross
vieheinhelten wären. Das ist meines Erachtens gar nicht ent
scheidend. Entscheidend ist die Tatsache, dass der Gesetz
geber jetzt votschreibt, für drei Düngergrossvieheli:,tieiten 
habe eine Hektare landwirtschaftliches Land zur Verfügung zu 
stehen. Damit Ist auch gesagt, dass ~im Vorhandensein ge
nügender Flächen keine Gefahr der Verunreinigung von Ge
wässern besteht 
Die ständerätllche Fassung geht von diesen drei Dünger
grossvieheinheiten aus, anerkennt aber als anrechenbare Flä
che das eigene, das gepachtete und das vertraglich gesi
cherte Land. Damit übernimmt der Ständerat im Grunde ge
nommen eine bewährte Lösung, die übrigens der vom Bun
desrat ursprünglich vorgeschlagenen entspricht. Kontrollle
ren Sie bitte Artikel 14 in der bundesrätlichen Version •. Genau , 
das, was wir fordem, hat auch der Bundesrat vorgeschlagen. 
Wenn also der anfallende Dünger einwandfrei nach den ge
setzlich vorgeschriebenen Vorschriften beseitigt wird, kann 
kein Gewässer verschmutzt werden. 
Nun bringt der Nationalrat aber eine andere Lösung. Für die 
Ausbringung des Hofdüngers will er nur die eigene Jnd ye
pachtete Fläche zulassen, die vertraglich gesicherte Fläcf,e 
anerkennt er nicht Dafür macht er eine Reihe von Ausnahmen. 
Er sieht Ausnahmen vor für die Geflügelhaltung, für beste-
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hend1;1 kleinere und mittlere Betriebe mit übriger Nutztierhal
tung bis 34 Düngergrossvieheinheiten, für die Abfallverwer
tung sowie für die Forschung. 
Die Minderheit der ständerätlichen Kommission hat diese Aus
nahmenliste noch ausgedehnt. auf die Pferdehaltung, die 
Schweinezucht, die Haltung von anderen nicht für die landwirt
schaftliche Produktion verwendeten Tieren und auf· die Ent
wicklung. 1 

Ich frage Sie nun ganz klar: Was bleibt bei einem solchen Aus
n$menkatalog letztlich noch übrig? Sie haben zwar einen 
Grundsatz, durchlöchern diesen Grundsatz aber nach allen 
Seiten, und zwar ganz eindeutig zum Nachteil der sogenann
ten Tierfabriken, die es ohnehin nicht mehr gibt, wenn dieses 
Gesetz einmal in Kraft tritt, und zum Nachteil der bodenunab
hängigen Betriebe. Man trifft also zwei Gruppen. Alle anderen 
lässt man lauten. · 
Hier setzt die Willkür ein! Eine ganz bestimmte Gruppe soll 
ausgemerzt werden, und zwar nicht, weil es der Gewässer
schutz verlangt, sondern weil es scheinbar der Bauernver
band so will. Sie soll ausgemerzt werden, selbst wenn sie sich 

· darüber ausweist, dass sie sämtliche Vorschriften des Gewäs
serschutzes einhält Andere Gruppen hingegen werden privi
legiert 
Ich muss auch hier wieder die Frage aufwerfen: Wie können 
Sie es rechtfertigen, dass-a. B. ein Betrieb mit 34 Düngergross
vieheinheiten nicht an die allgemeingültigen gesetzlichen Vor
schriften gebunden sein soll? 
Herr Heftl hat Ihnen den Sinn dieser Ausnahmen erklärt Ich 
muss das nicht wiederholen. Herr Seiler hat übrigens die Auf
fassung, die Herr Heftl vorgetragen hat, bestätigt ~o komme 
ich also zur Gegenüberstellung der nationalrätlichen und der 
ständerätllchen Version. Wir verlangen nach unserer Version -
also ständerätllche Mehrheit-, dass pro Hektare lediglich der 
Dünger von drei Grossvieheinheiten verwertet werden darf. 
Diese Vorschrift gilt für alle Jaucheproduzenten ohne jegliche 
Ausnahme. Das ist ganz klarer Gewässerschutz. Wir wollen, 
dass pro Hektare Land nicht mehr als drei Düngergrossvieh
elnheiten Verwendung finden. 
Die nationalrätllche Version geht ebenfalls vom Grundsatz der 
drei Düngergrossvleheinhelten pro l'iektare aus, durchlöchert 
ihn aber nach allen Ecken und Enden. Dies hat mit dem vielge
prlesenen Grundsatz der Rechtsgleichheit nichts mehr~ tun, 
hat aber auFh gar nichts mehr mit Gewässerschutz zu tun. Sie 
ist lediglich dafür vorgesehen, eine gewisse Gruppe ohne 
Grund zu desavouiei:en, und das ist nicht in Ordnung. 
Wo die nötige Fläche für das Ausbringen der Jauche vorhan
den ist, sei es eigenes Land, sei es Pachtland, sei es vertrag-

. lieh gesichertes Land, ist gewässerschutzpollzeillch alles in 
Ordnung. Wo diese Fläche fehlt, muss abgebaut werden, 
auch wenn eine Härte auftritt. 
Ich verweise diesbezüglich auf das Votum von Herrn Bühlerim 
Nationalrat. Sie finden es im aAmtlichen Bulletin» auf Seite 966. 
Er hat dort ausg.esagt, die Flächenbindung habe man in der 
Kommission eingebracht Man könne sich natürlich nicht in ei
nem Abstimmungskampf für die Kleinen einsetzen - er ver
weist damit auf die Kleinbauern-Initiative - und dann mit einer 
Gesetzesbestimmung kaltblütig 14 000 kleine bäuerliche Be
triebe ihrer Existenz berauben. ' 
Es geht mir nicht darum, kleinbäuerliche Betriebe ihrer Exl
stenzzu berauben, aber dort, wo der Gewässerschutz auf dem 
Spiele steht, geht der Gewässerschutz den kieinbäuerlichen 
Interessen vor. Wenn die Kleinbauern die vertraglich gesi
cherte Fläche vorweisen, haben sie die Möglichkeit weiterzu
exlstieren, genau wie alle anderen auch. 
in der Diskussion ist mir auch entgegengehalten worden, Gül
lenverträge seien nicht kontrollierbar. Ich bestreite dies rund
weg. Es gäbe noch etliches, das viel schwieriger zu kontrollie
ren wäre als ein Güllenvertrag. Selbst wenn man von der Un
möglichkeit einer Kontrolle ausgehen würde, müsste man sich 
fragen, weshalb denn der Nationalrat all die aufgezählten Aus
nahmen zulässt. Ausnahmen sind nämlich nur auf zwei Arten 
möglich; Entweder ist die nötige Fläche vertraglich ge..ich&,1, 
wenn die eigene oder.gepachtete Fläche nicht genügt, oder 
dann wird die Hofgülle auf der gepachteten oder eigenen Flä
che ausgebracht, ganz unabhängig vom anfallenden Quan-

tum. Damit wären wir soweit, dass wir die Gewässerver
schmutzung offiziell anerkennen würden. Ich weiss, das tönt 
vielleicht absurd. Aber lesen Sie den Gesetzestext. Er lässt 
keine andere Deutung zu. 
Ich verweise auch auf die Aussagen von Herrn Bundesrat Cotti 
im Nationalrat Er hat dort darauf hingewiesen, dass bereits 
nach ständerätlicher Fassung in der Schweiz der Schweinebe
stand um über eine Million Stück abgebaut werden müsste 
(«Amtliches Bulletin», S. 971). Sind denn eine Million 
Schweine weniger kein Abbau? Ich meine, schon das geht be
deutend weiter, als man gemeinhin annimmt, wenn man uns 
fahrlässig beschuldigt, wir würden uns nicht um Gewässer
schutz kümmern. 
Ueberlegen Sie sich bitte aber auch die Folgen. Stellen Sie 
sich den Ueberlebenskampf um vorhandene Landflächen vor, 
wenn jeder bodenunabhängige Betrieb - Käsereien usw. -
sich Land beschaffen müsste, um weiterexlstieren zu können! 
Denken Sie an die spekulativen Bodenpreissteigerungen. 
Die Milchkontingentierung ist das beste Beispiel dafür. Heute 
wird der landwirtschaftliche Boden nicht mehr nach seinem 
Wert gehandelt, sondern nach dem Kontingent, das darauf 
haftet Es würden garantiert übersetzte Nebenleistungen bei 
Pachtverträgen vereinbart Die Umgehung der Padhtvorschrif
ten wäre programmiert Der Betrieb mit wenig Boden wäre 
letztlich wieder schlechter gestellt als der Betrieb mit viel Bo
den, womit wiederum die Kl~inen getroffen würden. 
Dies sind einige Gründe, die für die ständerätliche Version 
sprechen. Ich könnte mich jetzt noch auslassen über die tech
nische Aufbereitung, über den Kunstdünger, der hier gar nicht 
berücksichtigt ist Im Nationalrat hat man davon gesprochen, 
dass allein in der Schweiz 440 000 Tonnen Kunstdünger pro
duziert würden. Es wird aber noch Kunstdünger eingeführt 

-Wohin geht dieser Kunstdünger? Ich nehme an, auch auf die 
landwirtschaftlichen Bödenl Wenn man also das Problem sau
ber lösen wollte, müsste man das Problem Kunstdünger mit
einbeziehen. 
Ich mache Sie ferne~ darauf aufmerksam, dass in Holland bei 
gleicher Nutzfische fünfmal mehr Schweine produziert wer
den als in der Schweiz. Aber die Holländer haben es sich ein
fach gemacht Sie bereiten ihre Jauche technisch auf und füh
ren sie ins Ausland aus, u. a rund 17 000 Tonnen in die 
Schweiz. Also alle diese Fragen müssten überprüft werden. 
!eh halte nochmals fest, dass die sogenannten Tierfabriken 
ohnehin aufgrund der bestehenden Gesetzgebung bis Ende 
1991 aufgelöst sein müssen. Wenn Sie aber sämtliche boden
unabhängigen Betriebe zum Verschwinden bringen wollen, 
dann tun Sie dies bitte nicht mit einem Schuss aus der Hüfte, 
sondern beschteiten Sie den ordentlichen Gesetzgebungs
weg, der unseren Staat schon immer ausgezeichnet hat; dann 
führen Sie bitte ein Veme!'lmlassungsverfahren durch, ändern 
Sie die Landwirtschaftsgesetzgebung entsprechend ab; und 
dann geben Sie allen Betroffenen die Möglichkeit zur Stellung
nahme. Dies wäre eine saubere Politik und eine saubere Ge
setzgebung - aber auf der gegenwärtigen Basis reiner Stim
mungsmache im Gewässerschutz, die erst noch am Ziel vor
beischiesst, kann man nichts anfangen. · 
Ich bitte Sie daher sehr, den ständerätllchen Mehrheitsantrag 
Ihrer Kommission zu unterstützen, das heisst, an der Version 
des Ständerates in erster Lesung festzuhalten. 

Jagmettl: Darf ich nur ganz kurz Herrn Schönenberger ant
worten, dass die strukturpolitischen Entscheide vor zehn Jah
ren getroffen worden sind, als Artikel 19a ff (mit der Begren
zung der Tierbestände und der Bewilligungspflicht für Stall
bauten) Ins Landwirtschaftsgesetz aufgenommen worden 
sind: Hier geht es nicht um Strukturpolitik, hier geht es um die 
Phosphat- und Nitratbelastung unserer Gewässer; das ist die 
Zielsetzung, und deshalb sind die Vorschriften in diesem Ge
setz am richtigen Ort 
Was im übrigen die Ausbringung von Dünger betrifft, Herr 
Schönenberger, darf ich Sie darauf hinweisen, dass diese 
Frage zu Recht im Umweltschutzgesetz und in der darauf be
ruhenden Stoffverordnung geregelt ist Ich verweise Sie auf 
Anhang 4.5 zu dieser Stoffverordnung mit den Bestimmungen 
über Dünger, Dünger- und Bodenzusätze. Das sind die Re-
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geln, die schon gelten; was hjervorgenommen werden soll, ist 
eine zielgerichtete Ergänzung zur Senkung der Phosphat
und Nitratbelastung der Seen und der unterirdischen Gewäs
ser.· 

Frau Meier Josi: Die ständerätliche Kommission hat in einem 
grossen Teil der Differenzen Zustimmung zum Nationalrat 
empfohlen. Noch keine Einigkeit war in der Kommission zu er
zielen in den drei schwierigsten Fragen, nämlich beim vorlie
genden Güllenparagraphen, bei der Restwassermenge und 
beim Landwirtschaftsrappen. 
In diesen drei Fragen sind wir bei der vorliegenden am wenig
sten weit gekommen in der Mnäherung. Das hängt vor allem 
damit zusammen, dass noch zu viele Folgen des Entscheids 
für die eine oder andere Fassung ungeklärt sind. Wir haben 
das in der Kommission festgestellt und auf die zweite Sitzung 
der letzten Woche Berichte bestellt Wir haben sie nicht erhal
ten. 
Ich weiss heute vor allem nicht, wie ich einem Betriebsinhaber, 
der die 50-Prozent-Klausel nicht etfüllt, antworten soll, wenn er 
von mir wissen will: «Muss ich meinen Betrieb schliessen oder 
nicht?» In einem der meistbetroffenen Kantone - mit extrem 
hoher Viehdichte und sehr vielen Schweinemastbetrieben -
sollte ich zumindest das annähernd beantworten können! Es 
konnte mir auch niemand sagen, wieweit gewährleistet sei, 
dass die vorgesehenen Ausnahmen der Minderheitslösung 
die Gewässer nicht unzulässig belasten. -
Das bedeutet aber: Über diesen Artikel können wir uns erst in 
der nächsten Differenzbereinigungsrunde finden, wenn Klar
heit über einige Fragen geschaffen sein wird. Dann werden wir 
den Streit zwischen Oekoiogie und Oekonomie zugunsten der 
Oekologie entscheiden müssen. Die Regel Ist so zu suchen, 
dass die betroffenen Unternehmen genügend Zeit haben, sich 
umzustellen. Wir werden aufpassen müssen, dass wir in der 
Landwirtschaftspolitik nicht mit dem bisherigen Hüst und Hott 
weiterfahren. 
Dieses Schaffen von ordre, contrordre et desordre vermag kei
neswegs zu befriedigen: Aufstocken, Abstocken, Aufstocken, 
Abstecken, ohne dass man elnigermassen sieht, wo die Dinge 
hinführen-,so kann es doch nicht gehen! Solange meine Fra
gen nicht klar beantwortet sind, werde Ich mich der Stimme 
enthalten. 

Danloth: Ich möchte im Sinne des Votums von Frau Meier 
ebenfalls ein Bekenntnis ablegen zu den Zielen des Gewäs
serschutzgesetzes und der Revision, die wir hier vornehmen. 
Ich glaube - entgegen gewissen Behauptungen und Unter
stellungen in der Presse-, niemand in unserer Kommissi.on ist 
gegen einen wirksamen Gewässerschutz, gerade auch im Be
reich der Landwirtschaft Und darum könnte Ich mir durchaus 
vorstellen, dass sich die Mehrheit bei den Absätzen 11 und 1 
mit der Minderheit finden könnte - zumal nicht separat abge
stlrttrnt worden Ist -, nämlich dass eine ausgeglichene Dün
gerbilanz hergestellt werden muss; das ist ein zentrales M-
liegen. 1 . 

Dass Gülle, Mist und Silosäfte aus der Nutztierhaltung umwelt
verträglich und nach dem Stand der Technik verwertet werden 
sollen, ist ein Ziel, das wir unterschreiben können. Aber nach
her geht die Strukturpolitik, die ausgesprochen landwirtschaft
liche Strukturpolitik, sehr weit Lesen Sie die Protokolle des 
Nationalrates. · 
Ich bin selbstverständlich mit dem von den kompetenten 
Landwirtschaftsvertretem geäusserten Anliegen einverstan
den, dass wir die bodenabhängigen, die traditionellen Famili- . 
enbetriebe stärken müssen. Ob das nun hier über das Gewäs
serschutzgesetz in dieser Form erfolgen kann oder ob es, wie 
das Herr Schönenberger sagt, mit der Revision der Landwirt
schaftsgesetzgebung in die Hand genommen werden kann, 
vermag ich heute beim besten Willen nicht zu beurteilen. 
Der Bauernverband sagt: Es hat keinen Platz für alle. ,Es hat 
nicht genügend Platz für die Erhaltung und die Förderung der 
bodenabhängigen Betriebe einerseits und für äie Erhaltung 
der in den letzten Jahren entstandenen Betriebe ohne genü
gende Bodenhaltung andererseits; der Ueberlebe"skampf 

wird dazu führen, dass irgend jemand abbauen b~. eben ver
schwinden muss. Das sind harte Fakten. 
Ich habe grosse Bedenken, dass die kleinen Betriebe, welche 
die technischen Aufbereitungsmöglichkeiten nicht besitzen, 
welche auch die vertragliche Absicherung. der Güllenverwer
tung nicht nutzen können, unter die Räder kommen. Das 
heisst, dass einzelne Familienbetriebe, zu wenig bodenab
hängige Betriebe, auf längere Zeit zum Aussterben verurteilt 
sind. 
Mit Ihnen habe ich viele Briefe und Anrufe erhalten aus der Be
völkerung, aus solchen Betrieben. Man fragte Uns: Was sollen 
wir tun, wir haben auch einen Familienbetrieb? Der Vater hat 
den Betrieb aufgebaut, nun dem Sohn übergeben. Ist das be
währte Politik, dass wir nun unter den Oberbegriff der Trertabri
ken subsumiert werden, über deren Definition man sich nicht 
einig ist und die-wie Herr Schönenberger gesagt h,?t-nun als 
eigentliche Trerfabriken ohnehin zum Verschwinden gebracht 
werden sollen? Ist es - mit anderen Worten - gut schweizeri
sche Tradition und Rech~praxis, dass man das Aussterben, 
die Vernichtung, eines Betriebes verlangt, um ein höheres Ziel 
- ich gebe das zu-zu erreichen? Ist dieses Problem zu lösen, 
indem man einfach Stillegungsbeiträge zahlt? Mit den Still
iegungsbeiträgen lösen Sie die finanziellen Probleme, nicht 
die existenziellen Probleme dieser Betriebe! 
Ich stehe hinter den Zielen und möchte vor allem das sehr 
kompetente und engagierte Votum von Herrn Nationalrat 

. Tschuppert hervorheben. Es sagt auf Seite 959, «Amtliches 
Bulletin», 20. Juni 1989, ausdrücklich folgendes: 
«Nun konkret zur Neufassung von Artikel 14, die ich in letzter 
Minute mit Frau Mauch ausgehandelt habe. Die ersten Ab
sätze 1 und 2 lauten praktisch gleich wie diejenigen von Kom
mission und Bundesrat; aber im Absatz 3 haben wir festgehal
ten, dass erstens der Betrieb über eine eigene derartige ge
pachtete oder vertraglich gesicherte Nutzfläche verfügen 
muss, dass auf eine Hektare Nutzfläche nur drei Düngergross
vieheinheiten entfallen dürfen. Mit diesem Grundsatz bin ich 
durchaus einverstanden, obwohl .... zu bedenken ist, dass 
durch diese Reduktion von bisher vier auf drei Düngergross
vieheinheiten nicht weniger als 13 Prozent aller Tierhaltungs
betriebe mehr oder weniger hart betroffen werden. Gesamt
schweizerisch müssten insgesamt 180 000 Grossvieheinhei
ten abgebaut werden. Das ist bereits eine sehr grosse Zahl.» 
Zur Bodenbindung sagt er: «Der bäuerliche Familienbetrieb 
wird zu einem kräfteraubenden und für viele junge Bauern 
nicht mehr attraktiven Einmannbetrieb und zum Nebener
werbsbetrieb. Es darf einfach nicht passieren, dass wir mit ei
nem artfremden Gesetz Strukturen zerstören, die erwünscht 
und in ZUkunft am ehesten in der Lage sind, den ökoiogische.n 
Bedürfnissen in der Landwirtschaft gerecht zu werden.» 
Herr Bühier sagt auf der Seite 966, «Amtliches Bulletin», 
20. Juni 1989: «Einen Schönheitsfehler beinhaltet dieser An
trag (der 50prozentigen Bodenbindung) allerdings noch: Der 
Tierbestand eines.Betriebes allein sagt noch nichts oder nur 
wenig über die Düngerbelastung des Bodens aus; denn es 
gibt bekanntlich auch Klärschlamm, der nebst dem eigenen 
Dünger auf dem Boden ausgebracht werden kann, und es gibt 
den Kunstdünger. Der Antrag Ständerat bzw. Kommission auf 
der Fahne hätte diesem echten Gewässerschutzanliegen mit 
der Beschränkung dessen, was pro Hektare ausgebracnt wer
den darf, besser Rechnung getragen.» 
Vom gewässerschutztechnischen Standpunkt aus wäre der 
Mtrag des Ständerates, durchgehend diese drei Dünger
grossvieheinheiten beizubehalten, also besser. 
Was will ich damit sagen? Wir sind- ich habe mich in der Kom
mission sehr intensiv mit den Fragen befasst - mit dieser For
derung der 50prozentigen Bodenbegrenzung kaum In der 
Lage zu sagen, das sei nun das «Ei des Kolumbus». Anders 
ausgedrückt: Ich meine, wir sollten diese Frage überdenken 
können. Das können wir nur, wenn diese Differenz mit dem · 
Nationalrat beibehalten wird. 

Uhlmann: Ich muss Ihnen sagen, es bedrückt mich, dass die · · 
Landwirtschaft einmal mehr zum Spielball dieser Politik wird. 
Erlauben Sie mir deshalb, dass ich einige Gedanken zu die
sem recht heftig umstrittenen Artikel 14 an Sie richte, Gedan-
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ken, die bis jetzt in der Diskussion zum Teil zu wenig ausge
leuchtet oder gar nicht in die Diskussion geworfen wurden. 
Dem Ständerat wird von verschiedener Seite vorgeworfen, das 

, Gesetz nach der Vorlage des Bundesrates verwässert zu ha
ben. Dies trifft insbesondere für den 2. Abschnitt dieses Geset
zes «Behandlung der Abwässer und Verwertung der Hofdün
ger aus der Nutztierhaltung» nicht zu. So hat der Ständerat in 
Absatz 3 des Artikels 14 eine Verschärfung der Höchstbela
stung je nach Bodenart, Höhenlage und topographischen Ver
hältni!iSen eingebaut Dies ist eine logische, praktikable und 
allseits verständliche Massnahme, die echten Gewässer
schutz möglich macht 
Der Nationalrat hat nun in Absatz 3 des Artikels 14 die Flächen
bindung aufgenommen. Auf den ersten Blick mag dies ein 
plausibler Weg sein. Bei näherer Betrachtung aber stellt man 
fest, dass diese Fassung viele unbeantwortete Fragen aufwirft. 
Wir haben jetzt bereits gehört, Frau Meier sei unsicher, sie 
spricht von Hüst und Hott. sie wolle sich eher der Stimme ent
halten. Soweit sind wir jetzt 
Dass diese Fassung Fragen aufwirft, haben scheinbar auch 
die Geburtshelfer dieser Fassung sehr bald gemerkt, müssen 
sie doch sofort auf einen Katalog von Ausnahmen zurückgrei
fen. Im laufe der Zeit und besonders bei näherer Betrachtung 
wurde klar, dass dieser Ausnahmenkatalog noch wesentlich 
erweitert werden muss, um nicht einem totalen Chaos entge
genzugehen. 
Die Vorschläge der Minderheit umfassen gemäss Fahne heute 
bereits einen Ausnahmenkatalog von acht Kategorien, wobei 
bei genauer Betrachtung feststeht, dass enorme Interpretati
onsschwierigkeiten dieser Ausnahmen vorprogrammiert sind. 
Gespräche und Diskussionen unter Fachleuten haben ge
zeigt, dass die Fassung des Nationalrates und jetzt der Min
derheit viele negative Nebenerscheinungen bringen wird, so 
zum Beispiel: 
1. Finanzkräftige Tierhalterwürden alles daransetzen, Land zu 
kaufen oder mindestens Land zusätzlich zu pachten. Die 
Folge wird sein, dass mit steigender Nachfrage die Boden
preise nochmals unnötig In die Höhe getrieben werden. Dies 
besonders. weil - das wissen wir ja - das bäuerliche Boden
recht noch auf sich warten lässt Auch die Pachtlandjagd, die 
durch die Milchkontingentierung bereits einen Höhepunkt er
reicht hat, würde noch einmal angeheizt. 

. 2. Die Massnahme hätte zur Folge, dass für viele Familien, die 
In guten Treuen eine Existenz aufgebaut haben, der existenti
elle Todesstoss gegeben würde. ZUdem kämen weitere soge
nannte Familienbetriebe herkömmlicher Art, also Milchwirt
schaft mit Ackerbau, durch diese Boden- und Pachtlandjagd 
in arge Existenzbedrängnis. 
3. Unsere Nutztiere und besonders die Schweine helfen mass
geblich mit, das schweizerische Getreide zu veredeln und zu 
verwerten. Noch ist es Z!Nar möglich, einen immer geringer 
werdenden Teil an Getreide zu importieren. Doch schon in we
nigen Jahren werden unsere Schweine alle Mühe haben, all 
das In unserem Land erzeugte Getreide zu verwerten. 
Nehmen Sie die Budgetzahlen, die wir letzte Woche behandelt 
haben, zur Hand: Sie sehen sofort, wie sich die Schere zwi
schen Importabgabe oder Importeinnahme und Anbauprämie 
immer mehr schliesst Bekanntlich wird ja mit der Importab
gabe wesentlich die Anbauprämie finanziert. Viele Bauembe-

, triebe sind den Empfehlungen von Verbänden und Bundesrat 
gefolgt und haben den Ackerbau, besonders den Futtergetrei
debau ausgedehnt Noch vor zwei Jahren wurden die Bauern 
fast beschworen, doch endlich mehr Futtergetreide anzu
bauen. Noch im Kampf um die Kleinbauern-Initiative war es so. 
Alle übrigen Produktionsrichtungen wie Milch, Brotgetreide, 
Zuckerrüben usw. erdulden keine Erweiterung mehr. Beim 
Futtergetreide jedoch sei noch alles möglich. Und wo stehen 
wir heute? Bereits dieses Jahr- ich muss zugeben, es war eine 
gute Ernte - ist die lnlandproduktion derart gestiegen, dass 
der Preis für Futtergetreide stark unter Druck gekommen ist 
Nun wollen wir eine massive Vernichtung von «Konsumenten» 
von Futtergetreide im Gewässerschutzgesetz aufnehmen. Ich 
sehe die Rechnung schon, die dann eines Tages auch hier in· 
diesem Saal beurteilt werden muss, dass die Importabgaben 
immer mehr versiegen und das Geld für die Anbauprämie 

fehlt. Eine weitere Existenzgefährdung von vielen Betrieben ist 
vorprogrammiert. Darum, ich sage es offen, kann ich die Hal
tung des Schweizerischen Bauernverbandes und der ange
schlossenen Organisationen überhaupt nicht begreifen. 
Sie sehen, die ganze Frage ist viel komplexer, als wir so Hals 
über Kopf beantworten können. Es sind sehr komplizierte zu
sammenhänge zu berücksichtigen. Diese zusammenhänge 
müssen ganz genau studiert und abgeklärt werden. Wir bera
ten ein neues Gewässerschutzg13setz. Aus dieser Sicht sind 
die Dinge zu betrachten. Die Gewässer sind in keiner Weise 
schlechter geschützt, wenn die Gülle und der Mist nicht auf 
dem eigenen Pachtland, sondern auch auf dem Vertragsland 
ausgebracht werden. Die Kontrolle über diese Verträge wäre 
wesentlich einfacher als die Handhabung eines langen Aus-
nahmenkatalogs. , 
Sie müssen bedenken, dass noch weitere, gravierende Pro
bleme nicht geklärt sind. Solange jährlich etwa 16 000 Tonnen 
·veredelte und getrocknete Naturdünger aus dem Ausland ein
geführt werden müssen, brauchen wir unseren lnlandprodu
zenten keine Rosskuren abzuverlangen. Es ist eine Frage der 
Verteilung. Sie wissen, dass wir gesamtschweizerlsch nur 
etwa 1,5 Düngergrossvieheinheiten pro Hektare aufweisen. 
Verschiedene Kreise drohen heute schon mit dem Referen
dum. Das ist ihr gutes Recht Ich werde aber den Endruck 
nicht los, dass diese Kreise keine umfassende Beurteilung vor
genommen haben. Gewässerschutz muss ernstgenommen 
werden. Ich nehme ihn ernst Darum müssen die Folgen der 
Strukturmassnahmen genau überdacht und studiert werden. 
Dies wird im Rahmen des Landwirtschaftsgesetzes bzw. der 
anstehenden Landwirtschaftsinitiativen möglich und zwln

· gend sein. 
Heute aber ist die Verunsicherung in der Landwirtschaft aus
serordentlich gross. Im Jahre 1980 sind die Bestimmungen 
über die Höchsttierbestände in der Fleisch~ und Eerproduk
tion in·Kraft getreten. Konkretisiert wurden diese Bestimmun
gen durch die Verordnungen des Bundesrates vom 26. Au
gust 1981 und 13. April 1988. Sie hören recht Der höchst zu
lässige Tierbestand ist darin festgehalten, auch die Aufstal
lungsform nach Tierschutzgesetz. Die Uebergangsfrlst dieser 
Bestimmungen läuft Ende 1991 aus. Bis zu diesem Datum 
sind die Bestände zu reduzieren und die Ställe den neuen Vor
schriften anzupassen. Die Tierhalter haben zum Teil ihre Ställe 
in den letzten Jahren den neuen Tierschutzvorschriften ange
passt Andere sind daran und nehmen zum Teil erhebliche In
vestitionen in Kauf. Bevor die Uebergangsfrist abgelaufeJJ ist
sie dauert noch zwei Jahre -, wird im Gewässerschutzgesetz 
versucht, die gleichen Betriebe zur Strecke zu bringen. Ich 
frage Sie: Können Sie ein solches Vorgehen verantworten? Ich 
kann es nicht , 
En weiterer, letzter Punkt: Niemand kann darüber Auskunft 
geben, welche Kosten für Entschädigungsansprüche entste
hen könnten. Es gäbe noch weitere Schwachpunkte aufzu
zählen. Ich verzichte jetzt allerdings darauf. Wenn ich Sie drin
gend bitte, der Mehrheit zuzustimmen, so vor allem im Inter
esse des Gewässerschutzes und im Interesse einer umfassen
den und ökologischen Landwirtschaft. Auch in der Landwirt
schaft sind gewisse Spezialisierungen nötig. Eine Spezialisie
rung muss keineswegs gegen einen geschlossenen Kreislauf 
sein. Nur mit einem kleinen Seitenblick sei noch auf die Kon
kurrenzsituation im Rahmen der EG 92 aufmerksam gemacht 
Ich bin überzeugt, dass die Fassung der Minderheit zu viele 
unbeantwortete Fragen offenlässt Darum bitte ich Sie, der 
Mehrheit zuzustimmen. 

Schoch: Ich werde mit der Minderheit stimmen und empfinde 
aus dieser Situation, aus dieser Sicht der Dinge heraus eigent
lich eine gewisse Versuchung, zu den umfassenden Voten der 
Vertreter der Kommissionsmehrheit hier ebenfalls umfassend 
Stellung zu nehmen. Ich widerstehe aber dieser Versuchung, 
schon weil ich die Diskussion nicht ad infinitum in die Länge , 
ziehen will. Ich möchte Ihnen statt dessen einfach ganz kurz 
berichten, was mi.r der ausserrhodische Landwirtschaftsdirek
tor letzte Woche mitgeteilt hat 
Der Landwirtschaftsdirektor von Appenzell-Ausserrhoden ist 
jenes Mitglied des ausserrhodischen Regierungsrates, das in 
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unserem Kanton die Verantwortung trägt für die Landwirt
schaft, und das seit jetzt bald dreizehn Jahren. Unser Landwirt
schaftsdirektor ist aber gleichzeitig auch - und das seit Jahr
zehnten - aktiver Landwirt. Er kennt also die Verhältnisse um
fassend, sowohl aus der Optik des exekutiv verantwortlichen 
Landwirtschaftspolitikers als auch aus der Optik des aktiven 
Bauern. Für mich ist es deshalb massgebiich, wenn mir mein 
Landwirtschaftsdirektor aufs wärmste ans Herz gelegt hat, 
mich für die Minderheit einzusetzen. 
Der ausserrhodische Landwirtschaftsdirektor ist definitiv und 
abschliessend überzeugt davon, dass den ebenso manifesten 
wie dringenden Bedürfnissen des Gewässerschutzes nur 
dann einigermassen nachgelebt werden kann, dass wir die
sen Bedürfnissen nur gerecht werden können, wenn wir der 
Lösung der Minderheit zustimmen. 

1 

Der ausserrhodische Landwirtschaftsdirektor wäre seinerseits 
sogar noch weitergegangen und hätte die Grenze für die Dün- · 
gergroS13Vieheinheiten pro Hektare noch niedriger angesetzt 
als das, was die Kommissionsminderheit jetzt-zusammen mit 
dem Nationalrat - vorschlägt. Für mich also eine eindeutige, 
eine klare Ausgangssituation; eine Ausgangssituation, die -
wie ich hoffe - auch die Mehrheit unseres Rates zu ihrer eige
nen Ausgangssituation machen wird 'und die damit dann der 
Minderheit zum Durchbruch verhelfen wird. 
Nur ein Wort noch ZU[ Frage der vertraglichen Sicherung der 
für die Ausbring1.1ng von Dünger erforderlichen Flächen. Auch 
diese Frage hat mir mein Landwirtschaftsdirektor erläutert. Er 
weist darauf hin - gerade aus der Sicht des exekutiv verant
wortlichen Landwirtschaftspolitikers-, dass es praktisch kaum 
möglich ist, diese vertragliche Sicherung von Düngerflächen 
zu kontrollieren. Sollte die Kontrolle aber möglich gemacht 
werden, so würde das einen ganz unglaublichen Apparat be
dingen, einer.i Apparat, über den heute kein Kanton verfOgt · 
Die Lösung der Mehrheit würde einen administrativen Apparat 
notwendig machen, den sicher niemand in diesem Saale will. 
ich bitte Sie also, mit der Minderheit zu stimmen und damit 
eine Lösung zu ermöglichen, die unsere Gewässer ganz offen
kundig v~dlent haben. 

· M. Masonl: La protection des eaux et de i'environnement en 
generat est chose trop serieuse et trop· lmportante pour qua 
nous nous permettions d'adopter des normes qui, proposees 
certainernent en toute bonne fo~ essalent de penetrer dans ie 
domalne traditlonnei de i'agriculture au moyen de regles qua 
l'on n'a pas encore suffisamment etudlees, analysees, experi
mentees. L'agricuiture sera certalnementconfrontee avec las 
consequences de i'uniflcatlon du marche europeen de 1992. 
Jene pense pas qu'il soit judlcieux d'introduire ä i'aveuglette 
des normes de structure dont il est tres difficile de mesurer 
maintenant ia portee. Je partage toutä fait las arguments et 18$ 
raisons exposes par MM. Schönenberger et Uhlmann et je 
vous recommande de suivre la majorlte de ia commission. 
J'aimerais adresser deux mots ä mes collegues de langue al
lemande afln d'essayer de montrer que ies dispositlons propo
sees par le Conseil national risquent d'etre rnoins d'efficaces 
du point äe vue de la force de conviction et de persuasion de la 
loi, eiements essentlels surtout en mattere de protection de 
l'environnement ' ' 
In einem lande wie unserem, wo die Autorität des Gesetzes 
mehr auf Konsens als auf aufgezwungenem polizeilichen 
Zwang beruht, liegt die Bedeutung des Gesetzes nur teilweise 
in der unmittelbar rechtlichen Kraft der Norm, sondern gross
teiis auch in seiner Ueberzeugungskraft. Das gilt insbeson
dere für das Gebiet des Umweltschutzes, des Schutzes der 
Luft, des Wassers. Auf diesen Gebieten Ist es nötig, neue Bräu
che zu schaffen, die Leute wirklich zu überzeugen von dem, 
was man will. Ich glaube aber, wenn ich mich einen Moment 
an die Stelle der Befürworter der Lösung des Nationalrates 
setze - ich bin hingegen für die Mehrheit-, wenn ich also vom 
Standpunkt der Minderheit aus überlege, dann muss ich sa
gen: Diese Norm, die vorgeschlagen wird, ist zu lang, kompli
ziert und schwierig auszulegen. 
Insbesondere negativ erscheint die Tatsache, dass die Rege
lung, die für die meisten landwirtschaftlichen Betriebe der 
Schweiz gilt - d. h. für Betriebe mit weniger als 34 Dünger-

grossvieheinheiten -, als Ausnahme in Absatz 3ter Buchstabe 
b-vorgesehen ist. Das ist etwas, was unserer herkömmlichen 
Gesetzgebungstechnik widerspricht. Wir sind daran gewöhnt, 
dass unsere Gesetze zuerst die Norm, die allgemein gültig ist, 
zum Ausdruck bringen, und dann erst die Ausnahme. Aber es 
ist gegen unsere,rechtliche Auffassung, gegen die Auffassung 
eines Rechtes f()r das Volk, dass man zuerst eine strengere 
Norm bringt, und dann innerhalb der Ausnahmen folgt die 
Norm, die für die meisten Betriebe gilt. 
Ich glaube, auch wenn ich ein Befürworter der nationalrätli
chen ~ösung wäre, sollte ich dies einsehen. Wenn Sie auf dem 
Gebiete des Umweltschutzes eine überzeugende Norm wol
len, die wirklich diese primäre Wirkung hat, dann sollten Sie 
das umgekehrt formulieren. Sie sollten zuerst die Norm, die für 
die meisten Betriebe gilt, aufführen und dann eventuell die 
Ausnahmen formulieren, z. B. wie folgt: «Betriebe, die eine 
Nutztierhaltung von über 34 Düngergrossvieheinheiten haben 
und andere landwirtschaftliche Betriebe und Nebenbetriebe 
ähnlicher Bedeutung müssen mindestens .... » Diese stren
gere Forderung sollte in der Ausnahme enthalten sein. 
Die Formulierung, wie wir sie hier haben, ist untauglich für eine 
gesetzliche Norm,.dle an alle Bauern gerichtet ist. 
Das ist eine psychologisch kontraproduktive Norm. Die Land
wirtschaft ist bereits jetzt so mit Normen, Verordnungen bela
stet, dass man vermeiden soll, so schwerfäiiige und schwierig 
zu interpretierende Normen zu schaffen. 
Auch aus diesen Ueberlegungen, aber natürlich insbeson
dere aus den Ueberlegungen, die hier durch die Kollegen 
Schönenberger und Uhimann vorgebracht wurden, empfehle 
Ich Ihnen, der Mehrheit zu folgen. 

Relchmuth: Auch ich empfehle Ihnen, den Anträgen der Kom
missionsmehrheit zuzustimmen. Die Festlegung von höch
stens drei Düngergrossvieheinheiten pro Hektare, wie sie in 
Absatz 3 enthalten ist, stellt gegenüber dem aktuellen Zustand 
bereits eine erhebliche Einschränkung dar, wi~ das Herr Da
nioth richtig vermerkt hat Für viele Betriebe bedeutet diese Li
mite von drei Düngergrossvleheinheiten eine Herabsetzung 
der Tierbestände, die mit grossen Härten verbunden ist. 
Trotzdem befürworte ich den Absatz 3 in der Fassung des 
Ständerates, weil damit - neben der bereits zitierten Verord-. 
nung des Bundesrates betreffend den Abbau der Tierbe
stände - sichergestellt wird, dass die Ziele des Gewässer
schutzes erreicht werden. Wo dies in Einzelfällen nicht der Fall 
ist, hat die kantonale Behörde die Anforderungen je Aa.Ch Si
tuation zu verschärfen, d. h. die höchstzulässigen Dünger
grossvieheinheiten wären weiter.herabzusetzen. Das ist in Ab
satz 3, letzter Satz, der ständerätlichen Fassung enthalten. 
Wenn ein Betrieb aber über die taut Gesetz vorgeschriebene 
eigene, gepachtete oder langfristig vertraglich gesicherte 
Nutzfläche verfOgt, um den von ihm produzierten Dünger ord
nungsgemäss - d. h. umweitverträglich - auszubringen, ist 
damit den Belangen des Gewässerschutzes Genüge getan. 
Vor allem die. in den letzten Jahren auf legalem Wege entstan
denen und behördlicherseits geförderten landwirtschaftlichen 
Aufstockungsbetriebe könnten mit der ständerätlichen Fas
sung überleben, weil sie die strengen Voraussetzungen erfOl
ien, welche an Nutzungsverträge geknüpft werden. Ich 
möchte daran erinnern, "dass solche Düngerabnahme- bzw. 
Nutzungsverträge nicht selten sogar grundbuchlich gefertigt 
sind. 
Landwirtschaftsbetriebe mit keinem Vieh oder mit reduziertem 
Viehbestand sind übrigens auf den Zukauf von andernorts 
überschüssigem Hofdünger angewiesen. Oder will man diese 
künftig anhalten, für ihre Aecker ausschliesslich Kunstdünger 
oder ausländischen Handelsd\inger zu verwenden? Mit der 
vom Nationalrat eingeführten Bestimmung, wonach minde
stens die Hälfte des im Betrieb anfallenden Hofdüngers auf der 
eigenen oder gepachteten Nutzfläche verwertet werden muss, 
wird das Instrument der Abnahme- bzw. Nutzungsverträge 
weitgehend illusorisch. Viele Betriebe - ich rede nicht primär 
von den sogenannten lierfabriken, die bis 1991 ohnehin ver
mindert werden, sondern von den landwirtschaftlichen Auf
stockungsbetrieben - Wären zur Aufgabe gezwungen. Nicht 
aus Gewässerschutzgründen, sondern aus strukturpoliti-
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sehen und anderen Konkurrenzüberlegungen. Man wird mir 
entgegenhalten, in Absatz .3ter habe der Bundesrat die Pflicht, 
Ausnahmeregelungen für die verschiedensten Kategorien von 
Nutztierhaltern zu treffen. Nach der Kommissionsminderheit 
sind es bereits sieben Gruppen von Ausnahmen. Ich bin der 
Meinung. wir sollten nicht ein Gesetz schaffen, das eine so 
grosse Zahl von Ausnahmen bedingt Es ist bei solchen Geset
zen auch an den Vollzug zu denken, der dann wieder bei den 
Kantonen liegt und einen immensen zusätzlichen Verwal
tungsaufwand erfordert. 
Aus diesen Gründen unterstütze ich die Anträge der Kommis
sionsmehrheit. 

Zumbühl: Etwas Besserem darf man immer zustimmen, 
selbst wenn man ursprünglich eine andere Meinung vertreten 
hat. So geht es mir. Bei der Beratung am 4. Oktober 1988 war 
ich zum Beispiel der Meinung, es dürfe überhaupt keine Trock
·nung der Schweinegülle gestattet werden, weil ich glaubte, 
diese Trocknung köi:iriten sich nur die Grossen leisten und 
die Kleinen hätten die nötigen Finanzen dazu nicht. Der Natio
nalratsbeschluss vom 22. Juni 1989 veranlasste mich, die Sa
che nochmals zu überdenken, und dies trotz dem fragwürdi
gen Schweinegülle-Wirbel, der uns reichlich mit Papier über
flutete. 
Der Ständerat hat seinerzeit einen Antrag auf künstliche Trock
nung eindeutig abgelehnt Artikel 14 der Fassung des Stände
rates enthält weder ein Verbot noch eine Bewilligung der 
Trocknung. Weil aber ein Antrag auf Trocknung deutlich ab
gelehnt worden ist, also die Frage„ Trocknung, ja oder nein?» 
bereits zur Diskussion gestanden hat. meine ich, dass ent
sprechend der Diskussion diE!89 Trocknung nicht gestattet 
wäre, auch wenn kein ausdrückliches Verbot in Artikel 14 auf
genommen wurde. 
Ich bin allerdings Laie und kann nur meinem lückenhaften ge
setzgeberischen Empfinden Ausdruck geben. Aber die Fas
sung des Nationalrates scheint mir wesentlich klarer zu sein. 
Die Bestimmung mag für einzelne Betriebe wirklich eine Härte 
bedeuten. Aber zahlenmässig ist diese offenbar gar nicht fest
stellbar. Entsprechende Behauptungen klaffen weit auseinan
der. 
Eines ist sicher, die Verhältnisse punkto Schweinehaltung 
sind in der Schweiz gewaltig verschieden. Die vielgestaltige 
Schweiz kommt auch hier zum Ausdruck. Diesem Umstand 
muss man einfach Rechnung tragen, denn nicht alle Schwei
nehalter sind im gleichen Grad Gewässerschutzsünder. Ja es 
gibt solche, die sind überhaupt keine Sünder, die verwerten 
noch Abfälle usw.; ihnen soll man doch irgendwie entgegen-
kommen können. · 
Mit den vorgesehenen Ausnahmen, die notwendig sind, sollte 
es möglich werden, dass der Bundesrat den Besonderheiten 
einlgermassen Rechnung tragen kann. Niemand will jeman
den kaputtmachen. Dass auch die Entschädigungsfrage für 
den freiwilligen oder gesetzlich erzwungenen Abbau von 
Schweinebeständen geregelt werden muss, scheint mir 
selbstverständlich zu sein. 
Zu den Bedenken: Auch kleine Familienbetriebe in der Land
wirtschaft werden mit den drei Düngergrossvieheinheiten hart 
getroffen, ich möchte das feststellen. Aber auch sie müssen 
sich daran halten, und ich sehe nicht recht ein, dass andere 
Kategorien von Tierproduktion besser behandelt werden sol
len. Ich meine auch hier: gleich lange Spiesse bzw. gleich 
schwere Belastungen. 
Ich bewerte den Antrag der Minderheit mit den ergänzenden 
Ausnahmebestimmungen als tragbare, als eine mittlere Lö
sung. Ich werde ihr zustimmen. Eine bessere Verteilung der 
Tierbestände ist nach meiner Ansicht weit besser als der Gül
lentourismus. 

Bundesrat Cottl: Sie werden merken, dass ich in dieser ver
ständlicherweise schwierigen Differenzbereinigungsphase 
nurzu einzelnen Aspekten intervenieren werde: zu denjenigen 
nämlich, denen der Bundesrat unter dem Gesichtspunkt die
ser Gesetzgebung, welche ja den Gewässerschutz verstärken 
will, eine übergeordnete Bedeutung beimisst. Ich werde mich 
bei vielen anderen Fragen des Wortes enthalten und Ihnen die 

letzten Entscheide ohne Beeinflussungsversuche überlassen. 
Immerhin muss ich Frau Meier, die sehr optimistisch mit
teilte, eine ganze Reihe von Differenzen seien auf dem Wege 
der Bereinigung, entgegenhalten, dass dies wohl quantitativ 
stimmt, qualitativ aber ganz und gar nicht. Die wesentlichen 
Unterschiede bei den Hauptpunkten tlieser Gesetzgebung 
bleiben doch weiterhin bestehen. Ich möchte noch hinzufü
gen: Ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, dass 
dem so ist, denn das bringt mir doch nachträglich den Be
weis - den ich für mich übrigens nicht brauchte -, dass es 

, um eine sehr bedeutungsvolle und wichtige Revision geht, 
die im Rahmen unseres Gewässerschutzes einen wesent
lichen Pfeiler· darstellt. Dass dies besonders auch beim Arti~ 
kel über die Landwirtschaft der Fall ist, räume ich gerne ein, 
und ich möbhte dem Rat für die sehr engagierte und objek
tive Diskussion danken, die er geführt hat. 
Es gellt durch das ganze Gesetz eine Philosophie, an der 
man ewig zweifeln kann, wenn man will, aber über die man 
letzten Endes doch entscheiden muss. Es gibt keine Verbes
serung ohne einen gewissen Schmerz. Darüber müssen wir 
uns im klaren sein. Das gilt sowohl für die Frage der Restwas
sermengen als auch für die Frage der Landwirtschaft. Ich 
versuche Ihnen aber doch zu sagen, dass diese Schmerzen, 
die Ich nicht leugne, in Vergleich gebracht werden müssen 
zu den wesentlichen Vorteilen, die die heute diskutierte Lö
sung mit sich brächte. 
Wir sind an einem Wendepunkt Ich möchte, gleichsam als 
Rahmenbedingung, feststellen, . dass zum ersten Mal die 
Landwirtschaft;- die oft in übertriebenem Masse zum Sünden
bock gewisser Umweltmissstände gemacht worden ist, hier 

_ zur Rechenschaft ·gezogen wird und - das sage ich nicht . 
ohne ein gewisses Wort der Bewunderung und der Dank
barkeit - dass der Bauernverband diese Position nun selber 
einnimmt und uns zusammen mit anderen - die im Prinzip 
entgegengesetzte Interessen vertreten - eine Lösung an
bietet, die zwar einige Schmerzen mit sich bringt. die aber 
verkraftbar sind, wenn wir aus Artikel 14 nicht eine Alibiübung 
machen wollen. 
Ich werde Ihnen nun sagen, warum das so ist: Ich habe mit 
Bewunderung die Argumentation von Herrn Schönenberger 
gehört Er ist der Hauptphilosoph einer Richtung, die ich 
ohne weiteres schätze und respektiere, und ich möchte nicht 
bestreiten, dass er -wie er selbst gesagt hat- für den Gewäs
serschutz eintritt. Nur möchte ich mit ihm einige Begriffe ru
hig klären. Ich würde Herrn Schönenberger voll und....ganz 
recht geben, wenn die These aufrechterhalten werden könnte, 
die et vertreten hat Er hat gesagt. es sei dem Gewässer
schutz Genüge getan, wenn verboten werde, auf einer gewis
sen Fläche mehr als eine gewiss~ Quantität Dünger auszu
streuen. Wenn mit dieser These dem Gewässerschutz voll 
und ganz Genüge getan wäre, hätte Herr Schönenberger und 
hätten die anderen Herren, die im gleichen Sinne votiert 
haben, recht. 
Aber dem ist nicht so, in einem lande, in dem mindestens 
regional eine starke Ueberproduktion an Dünger besteht, von 
der man sich fragen muss, wohin sie überhaupt geht. 
Es ist zur Genüge gesagt worden, dass - ich spreche nicht 
von den noch nicht vorhandenen technischen Möglichkeiten, 
diesen Dünger aufzubereiten - dieser Dünger dann tatsäch
lich weiterverbreitet wird. Warum? Es gibt wirtschaftliche Argu
mente: Der getrocknete Dünger wäre auf alle Fälle teurer als 
andere Dünger, die importiert werden, und der Importdünger 
hat zum grossen Teil andere Zusammensetzungen als die 
aufgearbeitete Schweinegülle aus der Schweiz. 
Es ist eindeutig, dass dieser Schweizer Dünger zu wenig 
Stickstoffinhalte hat. Deshalb vergleichen wir nicht Gleiches 
mit Ungleichem. Es käme auch zu wesentlichen Transport
und organisatorischen Schwierigkeiten, und es gilt ganz be
sonders, die Tatsache zu.beachten, dass für die Aufbereitung 
der Gülle auf Umwegen weitere ökologische Probleme entste
hen würden. Denken Sie etwa an den Energieaufwand. Er 
wäre nicht tragbar. 
Deshalb, ich· richte mich insbesondere an Frau Meier, kön
nen wir uns nicht damit begnügen zu sagen, mehr als soviel 
darf nicht ausgestreut werde!l. Wir müssen auch versuctien, 
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eine gewisse Parallelität herzustellen zwischen dem tatsächli
chen Bestand des Betriebes auf der einen Seite und der zur 
Verfügung stehenden Fläche auf der anderen Seite. 
Das alles sage ich nicht etwa unter dem Gesichtspunkt der 
Landwirtschaftspolitik. Sie geht mich nichts an. Auch wenn ich 
weiss, dass unter diesen Aspekten ähnliche Zielsetzungen 

. verfolgt werden. Ich sage Ihnen dies unter dem Gesichtspunkt 
der Gewässerschutzpolitik, die das gleichsam als eine Voraus
setzung herstellt. 

. Es werden Härten entstfhen. Ich möchte mich nicht lange 
über die Begriffe Tierfabnken usw. aussprechen. Die genaue 
Definition dieser Tierfabriken ist noch nie gegeben worden. Im 
Extremfall könnte man sagen, es liegt eine Tierfabrlk vor, wenn 
bei einer gewissen Produktion parallel überhaupt keine Flä
che vorhanden ist. Es gibt eine Reihe von Betrieben - man hat 
einige Hunderte davon erwähnt-die, obwohl sie etwas Boden 
haben, doch ein gewisses Missverhältnis aufweisen. Darf ich 
Ihnen, damit Sie einen Vergleich machen können, zwei zahlen 
nennen? Zum Vergleich zwischen der Situation, wo die 
Trockensubstanz, die zurückbleibt, aufgrund der zugelasse
nen Ausnahmen quantiflziertwird-Herr Seiler, wir wären auch 
mit den Ausnahmen einverstanden, die jetzt von der Minder
heit vorgeschlagen werden -, und der Situation, welche die 
Trockensubstanz quantifiziert, die heute ohne diese Massnah- · 
men zurückbleiben wQ(de: Es ergibt sich ein Verhältnis von 1 
zu 6. Die Trockensubstanz, die aufgrund des Beschlusses des 
Nationalrates und der Minderheit zurückbleiben würde, be
trägt etwa 30 000 Tonnen. Die Trockensubstanz, die bei-der 
heutigen Regelung zurückbleibt, beträgt 150 000 Tonnen. Da 
ist es wahrhaftig nicht möglich zu sagen, es wäre für den Um
weltschutz Indifferent, welche lö$ung gewählt werde. 
Wir wollen mit offenen Karten spielen: Die Berechnungen, die 
gemacht worden sind, besagen, dass aufgrund des Vorschla
ges der Minderheit mit einer Reduktion von etwa 850 000 
Schweinen im ganzen Lande gerechnet werden müsste. (Aber 
wir sprechen natürlich von den besonderen Gebieten, die hier 
betroffen sind.) Davon gingen etwa 500 000 auf Kosten sol
cher Betriebe, die über praktisch keinen Boden verfügen. 
350 000 würden auf diejenigen Betriebe entfallen, die über ei
nen gewissen Boden verfügen, die aber etwas zurückdäm
men müssten, um wl$der als Ausnahmen gelten zu können. 
Und das ist die Härte, die tatsächlich entsteht, die aber nach 
unserer Auffassung verkraftbar wäre, insbesondere-auch des
halb, weil Sie selber in Artikel 75 für diese extremen Härtefälle 
eine entsprechende Entschädigung vorsehen. 
Der Ständerat soll ruhig seine Entscheide treffen. Aber mir lag 
es doch am Herzen, Ihnen ganz offen und· ohne jeglichen 
Druck zu sagen, dass man, wenn man hier einen Schritt nach 
vorne machen will, den Schritt nur auf einem Weg tun kann. 
Dieser Schritt wurde übrigens aufgrund objektiver. Vereinba
rungen zwischen den Experten im . Bundesamt für Landwirt
schaft und im Buwal beschlossen, unter Berücksichtigung der 
Haltung des Bauernverbandes. 

Schönenberger: Es ist zwar nicht üblich, nach dem Bundes
rat nochmals das Wort zu ergreifen. Ich will aber mein Votum in 
einem einzigen Satzzusammenfassen. Es ist richtig, Herr Bun
desrat Cotti, die Mehrheit c:jer ständerätlichen Kommission 
sagt mit mir: Wenn auf einer bestimmten Fläche nur ein be
stimmtes Mass an Jauche a1,Jsgebracht wird, ist keine Gewäs
serverschmutzung möglich. Sie haben nun erklärt, wenn 
diese These richtig wäre, würden Sie nicht mehr weiterspre
chen. Nun muss ich Sie darauf hinweisen: Wenn diese Rege
lung nicht eingehalten wird, d. h. wenn zuviel Jauche ausge
bracht wird, dann muss die Produktion auf das erlaubte Mass 
zurückgenommen, im Extremfall gar eingestellt werden. Dann 
kann gar keine Verschm~ng eintreten. Diese Produktion 
muss zurückgenommen werden, ob es sich um einen grossen 
oder um einen kleinen Betrieb handelt, es muss für ~lle der 
gleiche Gewässerschutz geiten. Und wenn Sie sagen, die 
Landwirtschaftspolitik gehe Sie nichts an - ich habe Sie schon 
richtig verstanden, denn Sie meinten, sie gehe Ihr Departe
ment nlcryts an-. dann muss ich Ihnen die Frage stellen: Wes
halb betteiben Sie denn mit dem Gewässerschutzgesetz 
Landwirtschaftspolitik? 

Bundesrat Cotti: Ich glaubte, mich einigermassen verständ
lich ausgedrückt zu haben, aber ich gebe Ihnen gleich die Ant
wort auf die Frage. Herr Schönenberger, ich· meinte natürlich, 
dass der Gewässerschutz keine Landwirtschaftspolitik betrei
ben kann. Aber wenn Sie glauben, Gewässerschutz machen 
zu können, ohne indirekte Folgen auf gewisse Strukturen zu 

· haben, dann geben Sie sich einer Illusion hin. Wenn Sie ge
wisse Linien setzen wollen, im Gewässerschutz· oder allge
mein im Umweltschutz, dann können Sie direkte Nieder
schläge auf die Strukturen nicht vermeiden. Und in dem Sinne 
räume ich ein, dass gewisse Folgen für die Strukturpolitik ent
stehen. Aber es handelt sich um eine Zielsetzung des Umwelt
beziehungsweise des Gewässerschutzes. 

Abs. 11 -Al. 11 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs.1-Al.1 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
, Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 3, 3bis, 3ter-AI. 3, 3bis, 3ter 
. 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.15Abs.1,2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

( 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Onken, Bührer, Seiler) 
Festhalten 

Art.15al.1,2 . 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Mlnorite 
(Onken, Bührer, Seiler) 
Maintenir 

18Stimmen 
23Stimmen 

18Stimmen 
21 Stimmen 

22Stimmen 
19Stimmen 

Onken, Sprecher der Minderheit: Wie haben mit dieser ent
.scheldenden Abstimmung zu Artikel 14 Absatz 3 an der stän
derätlichen Fassung aus erster Lesung festgehalten und da
mit ein Konzept gutgeheissen, d~ - obwohl ich ihm nicht zu
gestimmt habe - in sich selber schlüssig ist. Das, was in den 
Artikeln 15 und 16 vorgeschlagen wird, hängt mit Artikel 14 zu
sammen. Es wäre also folgerichtig, dass wir jetzt auch bei Arti
kel 15 und 16 an der ursprünglichen ständerätllchen Fassung 
festhalten. 
Am 4. Oktober des letzten Jahres haben wir hier sehr ausführ
lich einen Minderheitsantrag diskutiert. Herr Schönenberger 
hat uns damals - als Anführer dieser Minderheit-vorgeschla
. gen, in den Artikel 14 auch die technische Aufbereitung von 
Gülle ausdrücklich aufzunehmen. Er hat uns einen Antrag 
dazu unterbreitet, wonach Gülle auch technisch als Handels
dünger aufbereitet werden kann. Wird sie technisch aufberei
tet, dürfen Rückstände nicht abgeleitet werden; entspre
chende Bestimmungen schlug er auch noch in den übrigen 
Absätzen von Artikel 14 vor. 
Diesen Antrag von Herrn Schönenberger hat der Rat damals 
mit 27 zu 14 Stimmen, also mit einer sehr deutlichen Mehrheit, 
abgelehnt. Der Rat wollte damals nicht, dass erneut mit einer 
vergleichsweise aufwendigen, kapitalintensiven technischen 
Mögli~hkeit in die natürlichen ökologischen Kreisläufe einge-
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griffen wird, dass man also mit technischen Möglichkeiten ein 
vernetztes System wieder dereguüert. 
Man wollte ausdrücklich' nicht den holländischen Weg ein
schlagen. Sie wissen ja, dass die Holländer sehr stark auf die 
Technik setzen, a1,Jch auf die technische Entsorgung, und 
dass sie sich damit Probleme eingehandelt haben, die sie nun 
fast nicht mehr bewältigen können. 
Man hat damals noch andere Argumente angeführt, etwa: Die 
Technik sei noch nicht soweit, es gebe lediglich Pilotprojekte. 
Gut, das könnte sich ja noch ändern, noch entwickeln; lassen 
wir es dahingestellt Sicher ist aber, dass diese Technik aus
serordentlich energiefressend und kapitalintensiv wäre und 
dass si~ auch vom Gesichtspun~ der Luftreinhaltung keines
wegs unproblematisch ist, im Gegenteil: sie kann nicht als um
weltverträglich, als ökologisch sinnvoll bezeichnet werden •. 
Aber ein ganz wichtiges Argument, das damals eine grosse 
· Rolle gespielt hat - und, wie ich hoffe, auch heute noch spielt 

, -, waren strukturpolitische Ueberlegungen; denn mit der tech
njschen Aufbereitung, Herr Kollege Schönenberger, betreibt 
man natürlich ebenfalls Strukturpolitik. 
Wie schon richtig gesagt worden ist, Ist es einfach unmöglich, 
ein Gewässerschutzgesetz zu erlassen, das nicht auch struk
turpolitische Auswirkungen hat Führt man die technische Auf
bereitung ein, so bevorzugt man ganz eindeutig eine be
stim~ Art von Betrieben, nämlich diejenigen mit grossen 
lierbeständeli, die weitgehend bodenunabhängig produzie
ren können. Man bevorzugt also die fleischproduzlerenden 
Betriebe gegenüber den Milchbetrieben, man bevorzugt letzt
lich auch die einseitig spezialisierten Betriebe gegenüber den 
bäuerlichen Familienbetrieben •. 
Das also waren damals die Argumente, die gegen den Antrag 
von Herrn . Schönenberger gesprochen und den Ständerat 
dazu geführt haben, seinen Antrag mit 27 zu 14 Stimmen ab
zulehnen. Nachdem wir nun am Artikel 14 festgehalten haben, 
bitte ich Sie, dies auch bei Artikel 15 und 16 zu tun. Herr Schö
nenberger hat uns erklärt, es ginge bei Artikel 14 darum, dass 
nicht mehr als drei Düngergrossviehelnheiten, auf eine Hekt
are Land ausgebracht werden. Gepachtetes, eigenes, vertrag
lich gesichertes Land, das solle die Regel sein, und von eben 
dieser Regel brauchen wir jetzt keine Ausnahmen zu schaffen. 
Wenn man jetzt aber diesem Artikel 15 und auch dem Artikel 16 
- ich kann beide zugleich begründen - zustimmt, dann schafft 
man genau solche Ausnahmen. Dann schafft man einseitige 
Bevorzugungen für die grösseren Betriebe, für die finanziell 
Potenteren und damit natürlich auch für die lierhalter, die ih
ren Hofdünger nicht auf einer eigenen Fläche ausbringen kön
nen. 
ich schlage Ihnen also vor, bei derständerätiichen Fassung zu 
bleiben und damit nicht technisch in diesen natürlichen Nähr
stoffkreislauf einzugreifen. Ich schlage vor, dass wir bei der 
Version bleiben, die wir in der ersten Lesung beschlossen ha
ben. 
Was hier vorgeschlagen wird, das mag beim Konzept des Na
tionalrates in Artikel 14 noch einen gewissen Sinn gehabt ha
ben, in ·das ständerätliche Konzept gehört es jedoch nicht hin
ein. Es ist somit nur folgerichtig, wenn wir jetzt auch hier sa
gen: Wir bleiben bei dem, was wir in der ersten Lesung be
schlossen haben. 

Schmid: Nachdem offenbar das Wort für die Mitglieder des 
Rates schon frei ist, darf ich gerne auf die Antragsbegründung 
von Herrn Onken eingehen. Sie haben von Herrn Onken ge
hört, dass die technische Aufbereitung aufgrund der geführten 
· Debatte des letzten Jahres zumindest Fragen offenlässt. Die 
Frage bleibt, ob gemäss diesem Gesetz überhaupttechnische 
Aufbereitungsanlagen gestattet sein sollen oder nicht 
Herr On~en sagt zwar mit einem gewissen Recht, weil man bei 
Artikel 14 am System des Ständerates festgehalten hat, sollte 
man auch bei Artikel 15 und 16 bei diesem System bleiben. Er 
hat die Logik der Argumentation auf seiner Seite. Auf der ande
ren Seite bitte ich Sie, ein politisches Argument in Betracht zu 
ziehen. Sie wer~en wohl kaum der Auffassung anhängen, 
dass die hier gefassten Beschlüsse beim Stimmenverhältnis 
von 22 zu 19 im Nationalrat schlank über die Bühne gehen 
werden. Es ist vielmehr anzunehmen, dass wir hier einen aus-

12-S 

serordentlich schweren Stand haben werden. Ich befürchte 
sogar, dass die heutige Abstimmung nur eine Episode war. 
Sie kann die Konsequenz zeitigen, dass wir im Rahmen von 
Artikel 14 voraussichtlich wieder zur national rätlichen Fassung 
oder etwas Aehnlichem zurückkehren. 
Wenn Sie nun die technische Aufbereitung in Artikel 15 und 16 
streichen und der Nationalrat das ebenfalls akzeptieren .wird, 
dann haben wir überhaupt nichts mehr. Dann haben wir re
strikte Flächenbegrenzungen und überhaupt keine Möglich
keiten mehr, auf dem Weg der technischen Aufbereitung ir
gendwo noch auszuweichen. In diesem Falle hätten Sie dann 
in der Landwirtschaft Strukturpolitik in Reinkultur betrieben. 
Gewässerschutz, das ist auch die Tragweite des ve·rtassungs
artikels, schützt Gewässer vor Verschmutzung, aber gibt nicht 
bestimmte Landwirtschaftskategorien dem Untergang preis. 
Und wenn es Mittel und Methoden auch technischer Art gibt, 
bei der Produktion landwirtschaftlicher Güter die Gewässer zu 
schützen, dann ist dem Artikel der Bundesverfassung, der den 
Gewässerschutz regelt, voll Genüge getan. Mit Artikel 15 und 
16 in qer Fassung des Nationalrates geben Sie der techni
schen Aufbereitung in positiv-rechtlicher Weise eine gesetz-
liche Grundlage. ,Sie ist erlaubt. _ 
Was gibt es denn für Gründe, dass man das überhaupt nicht 
erlauben will? Gewässerschützerische Gründe können es 
nicht sein. in Bauernkreisen hat man gehört- ich habe gehört, 
dass Herr Zumbühl von dieser Auffassung weggekommen ist 
-, das begünstige vor allem die grossen, nicht aber die kleinen 
Bauern. Wenn man dem alten und bewährten Genossen
schaftsgedanken in der Landwirtschaft gefolgt wäre, hätte 
man von Anfang an diese Befürchtung nicht gehabt. Techni- · 
sche ,Entwicklungen, auch wenn sie teuer sind, sind auch von 
der Landwirtschaft im Genossenschaftswesen durchaus zu 
tragen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, die·technischen 
Aufbereitungsanlagen nicht zuzulassen. 
Wenn Sie hier der Mehrheit folgen, dann schaffen Sie die Diffe
renz aus dem Weg, dann ist zumindest die technische Auf. 
bereitungsanlage im Gesetz, und wir haben für Jene, die in gu
ten Treuen eine Existenz aufgebaut haben, wenigstens etwas 
aus dieser ganzen Uebung retten können. Auf der anderen 
Seite aber haben wir auch etwas für den Gewässerschutz ge
tan. 
Ich bitte Sie daher, nicht der formal-logischen Argumentation, 
die unser Kollege Onken in der ihm eigenen Brillanz und 80-
quenz vorgetragen hat, zu folgen, vielmehr nicht nur im Ge
wässerschutz, sondern auch in der Landwirtschaft Schaden
begrenzung zu praktizieren. Ich bitte Sie daher, der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Schönenberger: Was Herr Onken gesagt hat, ist richtig: ich 
habe am 4. Oktober 1988 zu Absatz 1 von Artikel 14 einen Zu
satzantrag gestellt, und zwar im Sinn wie es Herr Onken erklärt 
hat Ich wollte in diesem Gesetz die technische Aufbereitung 
möglich machen. Nun ist es ja bekanntlich nie verboten, ge
scheiter zu werden. Ich habe dann festgestellt, dass selbstver
ständlich die technische Aufbereitung erlaubt ist, wenn sie im 
Gesetz nicht ausdrücklich verboten ist. Das ist eine ganz klare 
Regel. Also spielt die Ablehnung dieses Antrags am 4. Okto
ber 1988 keine Rolle. Man muss das übrigens im Kontext des 
ganzen Absatz 1 sehen. 
Nun geht es mir aber gleich wie Herrn Schmid: Sie können 
doch nicht eine technische Aufbereitung für alle Zukunft ver
bieten und damit den technischen Fortschritt für die Lösung 
von Gewässerschutzproblemen ausschliessen. 
ich bitte Sie daher, bei den Artikeln 15 und 16 ruhig der Version 
des Nationalrates zuzustimmen. Wenn Sie nämlich die Ver
sion des Nationalrates in Artikel 14 der Version, die wir jetzt be
schlossen haben, gegenüberstellen, so stellen Sie fest, dass 
der Nationalrat in Artikel 14 kein Wort von technischer Aufbe
reitung sagt, diese Möglichkeit aber in Artikel 15 und 16 nicht 
ausschliesst. · 
Zu den materiellen Argumenten will ich nicht weiter Stellung 
nehmen, 1-ierr 01 ,ken. ich halte lediglich fest, dass es erwiesen 
ist, dass die technische Aufbereitung, also die Trocknung der 
Gülle, für die Luft bedeutend besser ist als das Ausbringen der 
Jauche, weil dabei viel weniger Stickstoff in die Luft geht. 
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Wenn Sie behaupten, bei der technischen Aufbereitung wür
den die grösseren Betriebe bevorzugt, so mag dies stimmen, 
aber diese grösseren Betriebe wären dann für ihre Jauche im
merhin nicht mehr auf die drei Hektaren in unmittelbarer Nähe 
angewiesen, weil sie ihre getrocknete Jauche in Absatzge
biete senden könnten, wo Mangel herrscht und wo man die
ses Produkt jetzt von Holland bezieht Die von den grösseren 
Betrieben bis anhin belegte Fläche würde so für die Kleinbe
triebe frei, und damit wäre auch diesen gedient. 
Ich bitte Sie also, dem Nationalrat in Artikel 15 und 16 zuzu
stimmenfl der die technische Aufbereitung nicht zum vornher
ein ausschliesst 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 16 Bst. e 
Antrag dar Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Onken, Bührer, Seiler) 
Festhalten 

Art. 16 let. e 
Proposition de la comm/ssion 
Majorite 
Adherer ä la declslon du Conseil national 
Mlnorite 
(Onken, Bührer, Seiler) 
Maintenlr 

19Stimmen 
12Stimmen 

Heffl, Berichterstatter: loh glaube, aufgrund der bisherigen 
Abstimmungen kann hier die Minderheit der Mehrheit folgen, 
also der Minderheitsantrag zurückgezogen werden. Doch 
bitte ich den Herrn Präsidenten, das Wort zu .erteilen. . 

Präsident: loh möchte den Vertreter der Minderheit fragen, ob 
er sich der Meinung anschllesst, die Herr Heftl bekundet hat: 
der Antrag sei zurückgezogen. - Der Antrag ist zurückgezo-
gen. Damit ist diese Differenz bereinigt · 

Angenommen gemäss Antrag dar Mehrheit 
Adopte selon 1a propositlon de /a majorite 

Mitteilung- Communlcation 

Präsident: Aus organisatorischen Gründen verschieben wir 
die Wahlen in die ständigen Kommissionen auf eine spätere 
Sitzung. 

Art.'ZT 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer ä la declsion du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art. 28a, 28b 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Bührer, Onken) 
Adherer a. la decision du Conseil national 

Heftl, Berichterstatter: i'ch spreche sowohl zu Artikel 28a als 
auch Artikel 28b. Die Abstimmung kann dann immer noch ge
trennt vorgenommen werden. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt mit 1 O zu 2 Stimmen 
Ablehnung. Warum? Diese Artikel wollen, wie die Antragsteller 
nach der nationalrätlichen Verhandlung sagten, der auch von 
uns abgelehnten Gewässerschutz-Initiative doch noch im we
sentlichen zum Durchbruch verhelfen. 
Sodann möchte ich noch auf folgendes hinweisen: Die Antrag~ 
steiler im Nationalrat erklärten, dass von den nutzbaren Bä
chen und Flüssen 90 Prozent genµtzt und nur 1 O Prozent noch 
natürlich seien. Diese Aussage weckt, wie sich zeigte, irrefüh
rende Vorstellungen. Es gibt Bäche und Flüsse, die nur auf be
stimmten Strecken genutzt sind und auf anderen nicht. Wie 

'das berücksichtigt wird, wissen wir nicht Ferner fragte nie
mand nach den nicht nutzbaren Bächen und Flüssen. Sie fal
len wohl für die Nutzung aus, aber nicht für den ökologischen 
und landschaftlichen Bereich. Dort bleibt ihnen der betref
fende Wert erhalten. 
Eine Studie der Eiektrowatt ergab, dass sich in der Schweiz 
realistischerweise aus hydraulischer Energie 37 000 Gigawatt
stunden im Jahr erzeugen lassen und dass heute tatsächlich 
33 000 erzeugt werden. Aus der Differenz von 4000 Gigawatt
stunden werden wohl die 1 O Prozent natürlicher Gewässer ab
geleitet Das ist eine etwas grobe Methode. 
Was liesse Sich nun aber aus den nicht nutzbaren Flüssen und 
Bächen an Energie gewinnen, wenn man weder auf Geld noch 
auf die Natur achten müsste? Da liegen die Schätzungen um 
100 000 Gigawattstunden. Wir sehen: In den nicht nutzbaren 
Bächen und Flüssen liegt ein grosses Gewässerpotential, das 
wir in unseren Ueberlegungen mitberücksichtigen müssen. In 
all den genannten Zahlen sind die Niederschläge einbezogen. 
Es ändert die absoluten Zahlen, wenn. man nicht auf die Nie
derschläge abstellen will, berührt aber kaum das gegenseitige 
Verhältnis dieser Zahlen. 

Frau Bührer, Sprecherin der Minderheit: Der Nationalrat hat 
ein Kapitel eipgefügt, das den Schutz der natürlichen und der 
naturnahen Gewässer betrifft. In Artikel 28a sollen die natürli
chen Gewässer und Gewässerabschnitte Integral geschützt 
werden. Ausnahmen wären möglich, wenn höhere Interessen, 
zum Beispiel Hochwasserschutz, dies zwingend erfordern. 
Unter den naturnahen Gewässern versteht man Gewässer, die 
7Yl8l Eingriffe und Nutzungen erfahren haben, bei denen aber 
die natürlichen, insbesondere die ökologischen Funktionen 
eines Gewässers erhalten geblieben sind. Unter bestimmten 
Bedingungen sollen bei diesen naturnahen Gewässern Ein
griffe und Nutzungen möglich sein. Deshalb heisst auch die 
eine Titelzeile: Beschränkung von Eingriffen bei naturnahen 
Gewässern •. Eine besondere Rücksichtnahme ist für diese Ein
griffe erforderllc;:h. Vor allem dürfen die natürlichen Funktionen 
nicht beeinträchtigt werden. 
Die Absolutheit, mit der in Artikel 28a und 28b der Schutz der· 
Gewässer ins Zentrum gestellt wird, erschreckt auf deh ersten 
Blick. Die Tragweite ist aber weit geringer, als es den Anschein 
hat und als auch die Studie der Eiektrowatt uns glauben ma
chen will. 
Um die Prozentzahlen wollen wir uns nicht streiten. Es mögen 
etwas mehr oder etwas weniger als 90 Prozent der Gewässer 
sein, die bereits genutzt sind, wo ernsthafte Eingriffe gesche
hen sind. Aber es ist tatsächlich so - und auch die Eiektrowirt
schaft hat das vor Jahren selber festgestellt -. dass die Nut-

Streichen 
Minderheit 
(Bührer, Onken) 
Zustil!)mung zum Beschluss des Nationalrates 

, zung der Gewässer in der Schweiz praktisch ·abgeschlossen 
ist So hiess es Mitte der siebziger Jahre. Es stimmt, dass sich 
heute die Sicht wieder etwas geändert hat, weil mit dem Wider
stand gegen die Atomkraft auch die Rentabilität wieder anders 
betrachtet wird. 

Art. 28a, 28b 
Proposition de la commission 

Es ist aber unbestritten, dass der Anwendungsbereich der Arti
kel 28a und 28b notgedrungen schmal ist. Es ist demzufolge 
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damit zu rechnen, dass mit einem Weiterausbau, mit dem End
ausbau der Nutzung der Gewässer nur ein geringfügiger Pro
duktionszuwachs möglich wäre. Auch ist das Kosten-Nutzen
Verhältnis beim Endausbau schlecht, und - wie schon gesagt 
- der Ertrag und der Beitrag an die Energieversorgung werden 
nur gering sein. 
Als Einwand gegen die Artikel 28a und 28b wird hauptsächlich 
das Fehlen der Interessenabwägung vorgebracht. Der Ein
wand wäre richtig und wäre ernst zu nehmen, wenn wir am An
fang und nicht am Ende der Gewässemutzung stehen wür
den. Jetzt aber, angesichts des kläglichen Restes an natürli
chen Gewässern, nach Interessenabwägungen zu rufen, ist 
Spott und Hohn. Man müsste blind sein, um nicht zu sehen, 
dass in der Vergangenheit bei der Interessenabwägung viel
leicht regelmässig, zumindest aber fast immer die Nutzungsin
teressen Oberhand gewonnen haben. Ob eine Interessenab
wägung stattgefunden hat, ist im Grunde genommen gleich
gültig. Auf die Entscheide kommt es an, und diese gingen zu
lasten der Natur. Da nützt keine Prozentrechnung etwas, man 
braucht nur offene Augen. 
Es ist zu befürchten, dass die weiteren Ausbauprojekte, zum 
Beispiel Brusio. und das Grimselwerk, aus wirtschaftlichen 
Gründen nach höher gelegenen Gewässern greifen werden, 

. ja greifen müssen. 
ich möchte noch einmal· betonen, dass Modernisierungen 
, und Kapazitätserweiterungen von Kraftwerkanlagen im Be
reich von naturnahen Gewässern-die in Artikel 28b behandelt 

-werden-, ja sogar der Bau von neuen Werken durchaus mög-
lich sind, sofern sie sorgfältig ausgeführt werden und die Aus
wirkungen örtlich beschränkt bleiben. 
Ich fürchte, dass ohne diese Artikel 28a und 28b der Ausver
kauf der<3ewässer munterweitergehen wird. 
Die vorgesehenen Artikel 28a und 28b beschränken sich nicht 
auf Lan~aften. von nationaler oder überregionaler Bedeu
tung. Es wäre auch falsch, als Voraussetzung für den Schutz 
der natürlichen und naturnahen Gewässer zu verlangen, dass 
es besondere Landschaften sein müssen. Es ist soweit Jede 
Landschaft, durch die ein Gewässer frei fllesst, das seinen na
türlichen oder doch naturnahen Charakter erhalten hat, ist von 
nationaler Bedeutung. Oder wollen wir unseren Enkeln dar
einst am Modell oder mit Bildern vorführen, wie das früher war, 
als di.e Landschaften noch mit frei fliessenden Gewässern be-
lebt waren? _ . 
Diese zwei Artikel stellen eine echte Alternative zur Gewässer-

.. scbutzinitiatlve dar. Wir haben den wirtschaftlichen Interessen 
bisher die schönsten Alpentäler geoprart. Bei den letzten na
türlichen tlnd naturnahen Gewässern sollten der Landschafts
schutz~ und der Naturschutzgedanke Vorrang haben. 
in diesem Sinne bitte Ich Sie, diesen beiden Artikeln, wie sie 
der Nationalrat genehmigt hat, zuzustimmen. 

Danloth: Mit79 zu 57 Stimmen hat der Nationalrat bekanntlich 
die neuen Artikel 28a und 28b unter dem zusätzlichen Kapitel 
«Schutz von natürlichen und naturnahen Gewässern» in das 
Gesetz aufgenommen, wobei es sich praktisch - dies ist un
bestritten - um die zentralen Elemente der vom Parlament in
zwischen zur Ablehnung empfohlenen Gewässerschutzinitia
tlve handelt. 
Die Kommissionsminderheit hatte diesen Ueberraschungser
folg lancieren können mit der Begründung - die heute Frau 
Bührerwiederholt hat-, die wenigen noch verbliebenen Natur
werte müssten integral erhalten werden. «Nachdem der Rat 
die Hauptpunkte der Initiative in den Text des Gesetzes einge
gossen hatte, verlor» - so schreibt der' Berichte~er der 
«NZZ»-«die anschliessende Diskussion um Restwassermen
gen viel von ihrer Bedeutung, weil nach jenem Grundsatzent
scheid die Wassernutzung jenseits bestehender Anlagen oh
nehin praktisch nicht mehr in Frage kommt.» 
Was so schön klingt und was der Nationalrat zu dieser Frage 
beschlossen hat, verletzt indessen nicht nur die bestehende 
Verfassung, sondern stellt eine unüberwindbare Hürde dar für 
jede neue Konzessionserteilung, und zwar - entgegen der 
Aussage von Frau Bührer - nicht nur für neue Werke, sondern 
auch für die Erneuerung bestehender Werke, was äusserst 
wichtig ist. 

Ef ne Bestätigung für die letztgenannte Schlussfolgerung ha
ben die Mitglieder der ständerätlichen Kommission bereits er
halten durch das Schreiben der Gemeindekorporationskraft
werke Lüen in Graubünden. Der zur Schliessung der Lücke 
vorgesehene' Ausbau der mittleren Stufe dieses Gemeinde
kraftwerkes und die dadurch erhoffte Aufdotierung einer konti
nuierlichen Restwassermenge, auch im Winter, würde durch 
d/e rigorosen neuen Beschlüsse des Nationalrates verun
möglicht, und damit würde letztlich auch eine umweltfreundli
che Nutzung dieser Gewässer verhindert. 
Verfassungsrechtlich und gesetzgeberisch stellt der Versuch, 
ein umstrittenes lnitiatlvbegehren kurzerhand durch die Tür 
der Gesetzesrevision eindringen zu lassen, einen Husaren
streich dar. Damit würde nämlich durch ein Gesetz der beste
hende Wasserwirtschaftsartikel-Artikel 24bis der Bundesver
fassung -vöHig unterlaufen, denn dieser schafft für das ganze 
Gebiet der Wasserwirtschaft eine umfassende und einheitli
che Grundlage. 
Zweck der Bundesgesetzgebung ist einerseits die haushälteri
sche Nutzung und andererseits der Schutz der Wasservor
kommen; also Nutzung und Schutz bereits als Verfassungs
auftrag. Die von der Verfassung verlangte Interessenabwä
gung von Schutz und Nutzungsfunktion der Gewässer würde 
aufgrund der neuen Artikel 28a und 28b praktiscn ausge
schlossen. 
Die neuen Bestimmungen verstossen im weitem aber selbst · 
gegen den Natur- und Heimatschutzartikel 24bis BV, wonach 
Naturschönheiten zu schonen und, wo das allgemeine Inter
esse überwiegt, ungeschmälert zu erhalten sind. Es geht nicht 
an, über die Gesetzgebung zu dekretieren, dass das allge
meine Interesse an der ungeschmälerten Erhaltung bei sämt
lichen rioch natürlichen oder naturnahen Gewässern hundert
prozentig überwiegt 
Schliesslich verstösst die Beschlussfassung des Nationalra
tes auch gegen die verfassungsmässige kantonale Gewässer
hoheit, wonach die Kantone souverän sind, soweit ihre Souve
ränität nicht durch die Bundesverfassung bes~hränkt ist. 
Die Beschlüsse des Nationalrates zu Artikel 28a und 28b stel
len_ praktisch das ganze Neubau- und Umbaupotential in 
Frage. Dieses Potential ist von Michael Kohn, einem sicher 
kompetenten Experten, an der Einsiedler Tagung im März die
ses Jahres - bei der alle lnstltutlonen, vor allem.auch die der 
Oekologle, vertreten waren - mit 1,5 bis 2 Milliarden Kilowatt
stunden durch Neubauten und mit ungefähr gleichviel durch 
Modernisierungen veranschlagt worden. Die Artikel 28a'1Jnd 
28b würden beides blockieren. 
Bekanntlich muss heute für jedes Wasserkraftwerk eine Um
weltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, die sicher
stellt, dass keine Werke gebaut oder erneuert werden, die 
nicht umweltverträglich sind. Auch von daher gesehen sind 
absolute Verbote überflüssig, unverhältnismässig und - wie 
das Beispiel Lüen zeigt - geradezu kontraproduktiv, indem 
Eingriffe auch zur Verbesserung des gesamten ökologischen 
Gleichgewichtes unstatthaft wären. 
An der Tagung des Schweizerischen Wasserwirtschaftsver
bandes vom September dieses Jahres in Flims wurden die 
Tauglichkeit und ausserordentliche Grifflgkeit der UVP gerade 
.für den Bau von Wasserkraftanlagen unterstrichen. Sie ist also 
kein blosser Papiertiger, wie ab und zu behauptet wird, und 
zwar gerad_e von jenen Kreisen, die sie seinerzeit vehement 
gefordert hatten. Die Praxis zeigt ein anderes Bild, von oft un
haltbaren Verzögerungen gar nicht zu reden. 
zum Schluss noch ein anderer Hinweis. Was würden Sie sa
gen zu folgender Bestimmung? Ich zitiere: «Naturschönheiten 
sind zu schonen und da, wo das allgemeine Interesse an ih
nen überwiegt, ungeschmälert zu erhalten. Die Nutzungsvor
haben sind so auszuführen, dass sie das landschaftliche Bild 
nicht oder möglichst wenig stören.» Zu einer solchen Vor
schrift könnten wir doch alle ja sagen. Wir brauchen sie aber 
gar nicht zu schaffen. Wir haben sie schon. Es ist nichts ande
res als der bestehende Artikel 22 des Wasserrechtsgesetzes. 
Eine vergessene Vorschrift. Di~ ist auch die Meinung der 
kompetenten Verwaltung des Bundesamtes für Wasserwirt
schaft. Wenden wir also zuerst das bestehende Recht an, be
vor wir immer neue Paragraphen schaffen. 
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Ich empfehle Ihnen daher, Artikel 28a und 28b wieder aus dem 
Gesetzentwurf zu streichen. Dies wäre sonst keine seriöse Ge
setzgebungsarbeit 

Bundesrat Cottl: Der Ausgang der Abstimmung im Ständerat 
über diese neuen Anträge des Nationalrates ist so klar voraus
zusehen, dass ich eigentlich gar nichts dazu sagen müsste. 
Ich möchte Ihnen dennoch ganz kurz folgendes sagen: Die 
Empfehlung des Bundesrates, diese Anträge zu verwerfen, 
entspricht der ganzen Linie der bundesrätlichen Vorlage. In 
anderen Bereichen plädiert der Bundesrat dafür, gewisse Ak
zente in Richtung Umweltschutz zu setzen; in,diesem Falle. 
aber plädiert derselbe Bundesrat dafür, übermässige Eingriffe 
in die Belange der Wasserwirtschaft zu vermeiden. 
In der Tat gilt es ja, im ganzen Gesetz eine Ausgewogenheit zu 
belassen zwischen den beiden Elementen. Ein praktisch 
gänzliches Verbot für neue Anlagen, wie es im Artikel 28a vor
gesehen ist, würde nicht nur gegen die Verfassung verstos
sen, welche ja systematisch den Vergleich zwischen den ver
schiedenen Interessen verlangt, sondern es würde einen we
sentlichen Einbruch in die legitimen allgemeinen Interessen 
der Energieproduktion bedeuten. Artikel 28b ist im übrigen in 
seinen zentralen Elementen schon von Artikel 33 des Entwur-
fes abgedeckt. . 
Ich wollte Ihnen doch den Tatbeweis erbringen, dass der Bun
desrat hier eine konsequente Linie des Kompromisses ver
folgt, in die sich die nationalrätlichen Anträge nicht einreihen 
lassen. · 

Abstimmung- Vote 

Artike/28a 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Artike/28b 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

ArL29Abs.1 
Antrag der Kommission 
Festhalt~n 

Art.29al.1 
Propositiondeäcommission 
Maintenir 

29Stimmen 
?Stimmen 

28Stimmen 
7Stimrnen 

Heftl, Berichterstatter. Hier ist auf der Fahne eine Unterlas
sung erfolgt Man möchte _das-gleich behandeln wie Artikel 31 
Absatz 1, wo die Kommission für Festhalten ist Ich beantrage, 
dass wir Artikel 29 zusammen mit Artikel 31 Absatz 1 behan
deln. 

Präsident: Der Vorschlag wird nicht bestritten. So beschlos
sen. 

Art.30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commfssion 
Adherer a la decisio_n du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art. 31 Abs. 1, 2 Bat d 
Antrag der Kommission 
Abs.1 . 
Festhalten 

Abs.2Bstd 
Mehrheit 
d.· .•.. 
muss gewährleistet sein. Würde dadurch ein Vorhaben un-

verhältnismässig erschwert oder verunmöglicht, so ist der Ent
scheid v.on einer Abwägung der Gesamtinteressen abhängig 
zumachen. · 
Minderheit 
(Bührer, Jagmetti, Onken) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 31 al. 1, 2 let. d r 

Proposition de la commission 
Al. 1 . 
Maintenir 

Al. 2/et d 
Majorlte 
d ..... 
doit etre garantie. S'il en resultait que, de maniere dispropor
tionnee, la realisation d'un projet devindrait plus difficile voire 
impossible, la decision devrait alors dependre d'une mise an 
balance des interets. 
Minorlte 
(Bührer; Jagmetti, Onken) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs.2-Al.2 

Hefli, Berichterstatter: Hier besteht eine Differenz bei Buchsta
be d. Es geht hier um die freie Fischwanderung. Bereits das 
noch geltende Fischereigesetz verlangt sie, allerdings nicht 
absolut; ist es bei einem Vorhaben nicht möglich, diese zu ge
währleisten, so kommt es auf eine Abwägung der Gesamtin
teressenlage an. 
Die bundesgerichtliche Praxis gibt bei dieser Abwägung der 
Fischerei einen grossen Stellenwert Ihre Kommission will 
ni9ht hinter das geltende Recht gehen und nicht hinter die 
diesbezügliche Praxis, aber auch nicht darüber hinaus. Denn 
dem Aspekt der Fischerei zum vornherein Priorität stets zuzu
erkennen, ginge doch etwas zu weit. Unter Umständen muss 
die Abwägung mit anderen landeswichtlgen Interessen, wie 
es die Energie auch 1st,,möglich bleiben. 
Dem darf man um so mehr folgen, als bei der von unserem Rat 
kürzlich verabschiedeten Revision des Fischereigesetz~ in 
diesem Punkt auch nicht weiter gegangen worden ist als das 
bisherige Fischereigesetz. Es wurde gesagt, man solle keine 
anderen Gesetze zitieren und schon gar keine veralteten, auch 
nicht deren Inhalt wiederholen. .-
Der Antrag der Kommissionsmehrheit will nun einfach beim 
derzeitigen ZUstand - sowohl nach altem als auch nach 
neuem Fischereigesetz- bleiben. Anlässlich der letzten Bera
tung in unserem Plenum blieb das unbestritten. 
Die Kommission stellt den Antrag mit7 zu 3 Stimmen. 

Frau Bührer, Sprecherin der Minderheit ZU Buchstabe d, 
dem Problem der freien Fischwanderung, haben wir einen 
Minderhe~ eingereicht, und ich möchte ihn begrün
den. Man muss diese Litera d im Gesamtzusammenhang von 
Artikel 31 sehen. Der Bundesrat hat stets betont, dass die nach 
der Formel Matthey in Artikel 31 festgesetzten Mengen abso
lute Minima bedeuten, sozusagen Alarmwerte, die nicht unter
schritten werden dürfen, die aber zwingend aufgestockt wer
.den müssen, wenn die Funktion der Gewässer nicht mehr ge
währleistet ist Die Kriterien für diese zwingende Aufstockung 
sind in Absatz 2 von Artikel 31 festgelegt Ziel ist die Erhaltung 
der wesentlichen Funktionen der Gewässer, insbesondere als 
Lebensraum und als Grundwasserspender. Dazu gehört 
selbstverständlich auch die freie Fischwanderung. 
Dass die freie Fischwanderung zu gewährleisten ist, ist abso
lut einleuchtend. Wozu betreiben wir denn überhaupt Gewäs
serschutz, wenn nicht dafür, dass die Gewässer den Lebewe
sen weiterhin ihren Lebensraum bieten sollen? Wenn wir nur 
fürs Auge Gewässerschutz machen wollten, würde eine blaue 

· Folie in den ausgetrockneten Gewässern durchaus reichen. 
Der Ständerat hat nun In Litera deinen ZUsatz angebracht Ich 
möchte sagen, er hat Litera d mit einem Zusatz belastet. Und 
dieser Zusatz scheint mir ebenso verhängnisvoll wie entlar
vend zu sein. bie freie fischwanderung soll nämlich nur .dann · 
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gewährleistet sein, · wenn keine unverhältnismässigen Er
schwernisse für Nutzungsvorhaben daraus resultieren. Das 
heisst doch nichts anderes, als dass dann, wenn die freie 
Fischwanderung erhebliche Kosten verursacht, die Fische ge
opfert werden. Auch die im Zusatz des Ständerats in Aussicht 
gestellte Abwägung der Gesamtinteressen kann darüber nicht 
hinwegtäuschen. 
Ich frage Sie: Wie ernst es uns mit dem Gewässerschutz ist, 
wenn wir derart offenkundig Schlupflöcher offenhalten? Leider 
sind es keine Schlupflöcher für die Fische! 
Ein Letztes. Die Gewässerschutzlnitiative ist massgeblich von 
Fischern mitgetragen und sogar mitlanciert worden. Ich kann 
Ihnen versichern, dass diese Kreise aufmerksam diese Ver
wässerung oder «Austrocknung» des Gewässerschutzgeset
zes beobachten werden. 
Ich bitte Sie dringend, dem Nationalrat und dem Bundesrat zu 
folgen, der eine klare und saubere Lösung vorschlägt 

Heftl, Berichterstatter. Frau Bührer hat diesen Antrag falsch 
verstanden. Sie hat gesagt, wenn unverhältnismässige Er
schwernisse aufträten, gehe das zum Nachteil des Fischers 
und zum Vorteil der Nutzung. Das ist nicht so. Wenn diese un
verhältnismässigen Erschwernisse auftreten, kommt die Ab
wägung zwischen dem einen und dem anderen Interesse. 
Wenn Sie z. B. das Bundesgerichtsurteil Band 109, Wasser
kraftwerk Wynau, lesen, sehen Sie, welch grossen Stellenwert 
das Bundesgericht In dieser Abwägung der Fischerei bei
misst. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

M. 29Abs. 1, 31 Abs. 1 
M. 29a/. 1, 31 aJ. 1 

25Stlmmen 
8Stimmen 

Heft!, Berichterstatter. Wir hatten seinerzeit bei Artikel 31 Ab
satz 1 «Fllessgewässer mit ständiger Wasserführung» be
schlossen, also Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 
Der Nationalrat hat dann «mit ständiger Wasserführung» ge
strichen. Dasselbe finden Sie in Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe 
a und b, wo gemäss Nationalrat «mit ständiger Wasserfüh
rung» ebenfalls weggefallen Ist 
Nun Ist In beiden Fällen gegenüber dem Nationalrat folgendes 
einzuwenden: Einmal Ist es nicht ersichtlich - jedenfalls ent
hält der Beschluss des Nationalrates diesbezüglich nichts -, 
wieviel Wasser es bei einem Fllessgewässer mit nicht ständi
ger Wasserführung braucht, um unter dieses Gesetz zu fallen. 
Demgegenüber ist die bundesrätllche und ständerätliche For
mulierung klar, ·und zwar aufgrund der Gesetzesdefinition des 
~ in Artikel 4 Buchstabe g. 
Noch etwas anderes: Die Restwassermengen in Artikel 31 Ab
satz 1, die unbestritten sind, basieren auf den Fliessgewäs
sem mit ständiger Wasserführung. Wenn wir nun in Artikel 29 
«ständige Wasserführung» weglassen würden, müssten wir 
auch Artikel 31 Absatz 1 neu beraten und anpassen. 
Wir beantragen in beiden Fällen Festhalten. 

Angenommen-Adopte 

Art. 32 Abs. 1 Bst. b, d (neu), Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit · 
Abs.1 
b ..... 
im gleichen Gebiet stattfindet Eine solche Schutz- und Nut
zungsplanung ist auch in Verbindung mit dem Bau eines Wer
kes sowie der Neuerteilung der Konzession oder Bewilligung 
für ein bestehendes Werk zulässig, wobei der Ausgleich in ge
eignetem Gebiet in der Umgebung des Werkes zu erfolgen 
hat Die Schutz- und Nutzungsplanungen bedürfen der Ge
nehmigung des Bundesrates. 
d. Soweit andernfalls bei der Neuerteilung der Konzession 
oder Bewilligung für ein bestehendes Werk dasselbe eine Ein-

busse von mehr als 10 Prozent der bisher erzeugten Winter
energie erleiden würde. Für solche Ausnahmen ist die Zustim
mung des Bundesrates erforderlich, sofern es sich um Werke 
handelt, deren Leistung 3 MW übersteigt. 

Minderheit 
(Jagrnetti, Bührer, Onken, Seiler) 
Bst.b 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Bsld 
Streichen 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 32 al. 1 let b, d (nouvelle), al. 2, 3 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
AJ.1 
b ..... 

. la zone en questlon. Les plans precltes seront aussi autorises 
s'ils sont en relation avec la construction d'un ouvrage·ou le 
renouvellement d'une concession, voire l'autorisation relative 
a un ouvrage exlstant La compensation dans une zone appro
priee se fera aux alentours de l'ouvrage. Ces plans seront sou
mis a l'approbation du Conseil federal. 
d. Pour autant que lors du renouvellement d'une concession 
ou d'une autorisatlon, il en resulte pour un ouvrage exlstant 
une perte de plus de 1 o pour cent de la quantite d'energle pro
duite jusque-lä en hiver. Pour les Installations de plus de 
3 MW, les exceptions seront soumises a l'approbation du Con
seil federal. 

Minorite 
(Jagmetti, Bührer, Onken, Seiler) 
Letb 
Adherer a la decision du Conseil national 
Leld 
Biffer 

AJ.2,3 
Adherer ä la decislon du Conseil national 

Abs. 1-AJ.1 

Heft!, Berichterstatter. Sie ersehen aus der Fahne, dass die 
Kommissionsmehrheit im bisherigen Absatz 1 - bzw. neu im 
einzig verbleibenden Absatz- Buchstabe b 13rweitert und neu 
einen Buchstaben d beifügt, dagegen die bisherigen Absätze 
2 und 3 fallenlässt Die früheren Beschlüsse unseres Rates wa
ren zwar sachlich richtig und verfassungsmässig. Doch ist dar
auf nicht zurückzukommen, weil nun ein neuer Antrag vorliegt 
In der Sitzung Ihrer Kommission vom 11. November wurde 
sehr betont, dass es Zweck des Differenzbereinigungsverfah
rens sei, ein gewisses gegenseitiges Entgegenkommen zu er
reichen. Die Kommission wollte sich dem nichtverschllessen. 
Es lag bereits ein vermittelnder Antrag vor. Man konnte sich 
aber im einzelnen noch nicht einigen. Unter diesen Umstän
den beschloss die Kommission mit 7 zu 5 Stimmen, am bishe
rigen Beschluss des Ständerates festzuhalten. 
In der zweiten Kommissionssitzung vom 28. November lag 
dann ein Antrag Lauber vor, der nun auf der Fahne steht und 
den Ihnen die Kommission mit 8 zu 4 Stimmen zur Annahme 
empfiehlt (wobei Herr Seiler irrtümlich bei der Minderheit figu
riert). Die Situation hat sich mit dem neuen vermittelnden An
trag geändert. 
Man hat in letzter Zelt auf die eine oder andere Weise dem 
Ständerat empfehlen wollen, was er zu tun habe. Doch schei
nen diese Berater der Meinung gewesen zu sein, die Kommis
sionsmehrheit halte immer noch am ursprünglichen Be
schluss ihres Rates fest, und sie haben übersehen, was Ihre 
Kommission tatsächlich beschlossen hat: n~llch den ent
scheidenden Schritt zur Einigung mit Bundesrat und National
rat 
Was ist nun die Tragweite der einzelnen neuen Bestimmun-
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gen? In Buchstabe b wird an die vom Bundesrat vorgeschla
gene und auch vom Nationalrat akzeptierte Schutz- und Nut-' 
zungsptanung 'angeknüpft. Danach ist es möglich, in einem 
geschlossenen, topographisch begrenzten Gebiet an den ei
nen Orten die Mindestvorschriften zu unterschreiten; aber an 
anderer Stelle muss dann innerhalb dieses Gebietes ein Aus
gleich erfolgen. Die Kommission erweitert das nun in der 
Weise, dass beim Bau eines Werkes oder bei der Erneuerung 
der Konzession eines bestehenden Werkes •der Ausgleich, 
wenn er nicht im SEl.lben Gebiet möglich ist, auch in der Um
gebung erfolgen kann. Die Pflicht zum Ausgleich bleibt beste
hen. Gesamthaft verlieren somit Natur und Oekologie nichts. 
Sie können sogar gewinnen. 
Andererseits wird Absatz 2 mit der ebenso umstrittenen wie 
missverstandenen Unverhältnismässlgkeitsklausel fallenge
lassen. 
Bei Buchstabe d, der an die Stelle von Absatz 3 tritt, geht es 
um bestehende Werke, wie es auch im alten Absatz 3 um sol
che ging. Wir hatten mit dem alten Absatz3 beschlossen, dass 
für die bestehenden Werke eine Ausnahmebewilligung mög
lich sei, wenn sich die Winterzuflüsse um mehr als 1 O Prozent 
verringern würden; dass diese Werke also dann von den Min
destmengen abweichen dürften. Der Bundesrat hat gefunden 
.:. das mag vielleicht :zutreffen -, dadurch würden zu viele 
Werke unter diese Ausnahmebestimmung fallen. 
Wir sind daher noch einmal über die Bücher gegangen und 
zur Auffassung gelangt, dass es. wenn es um den Schutz be
stehender Werke geht, naheiiegender ist, auf den Produkti
onsausfall abzustellen als auf die Zuflüsse. Wir haben beim 
Produktionsausfall nicht auf den Gesamtausfall abgestellt; 
auch der Sommerausfall spielt keine Rolle, sondern nur der 
Winterausfall. Wenn der bisher erzeugte Produktionsausfall im 
Winterhalbjahr mehr als 1 O Prozent beträgt, kann eine Milde
rung bei den Restwasserbestimmungen zugelassen werden. 
10 Prozent, das ist bei Winterenergie bereits sehr empfindlich 
und- um Ihr Wort zu gebrauchen, Herr Bundesrat:- schmerz
haft. Die neue Formulierung schränkt gegenüber der alten den 
Anwendungsbereich bedeutend ein. 
Ich möchte das noch an einem Beispiel erläutern, damit es in 
den Materialien klar enthalten ist: Nehmen Sie an, ein Werk 
produziert im Jahr 200 000 Kilowattstunden. Es sei ein verhält
nlsmässlg gül,lstiges Werk, das im Winter gleichviel produziert 
wie im Sommer, d. h. 100 000 Kilowattstunden Im Sommer 
und 100 000 Kllowattstt.inden im Winter. Wenn nun diese Win
terproduktion um mehr als 1 o 000 KIiowattstunden - also um 
mehr als einen Zehntel - zurückgehen würde, könnten Ab
weichungen von den Mindestmengen gestattet werden, und 
'Z!Nar maximal so viel, dass sich der Ausfall Im Winter auf diese 
1 o 000 Kilowattstunden beschränkt. Die Höhe des Ausfalls im 
Sommer ist gleichgültig, ebenfalls was gesamthaft der Ausfall 
ist . 
Wir haben uns im Grundsätzlichen auf die Hearings gestützt, 
wo auch die Vertreter der Umweitschutzorganlsatlonen zwi. 
schen neuen Werk1;111 und bestehenden unterschieden haben. 
Bei den bestehenden haben sie gesagt: An dl~ hat man sich 
nun einigermassen gewöhnt; aber bei neuen müsst ihr viel 
zurückhaltender werden! 
Dieser Buchstabe d bleibt auf die bestehem;len Werke be-
schränkt. · 
Sodann lässt sich bei der heutigen Energiesituation fragen, 
ob es überhaupt gerechtfertigt ist, in die bestehenden Werke 
einzugreifen. Wir. haben hier zwei Aspekte mitzuberücksicnti
gen: Einerseits wird das heimfallberechtigte Gemeinwesen 
ein schlechteres Werk erhalten, andererseits geht es um die 
allgemeine Energiesituation. Ich weiss nicht, ob vorher Frau 
Bührer in ihrem Votum dlEI Energie nicht auch zu den höheren 
Interessen gezählt hat Die Energie i~ sicher nicht das einzige 
massgebende Interesse, aber sie gehört auch zu den höhe
ren. 
Diese Ueberlegungen ergeben sich auch aus der ganzen 
Politik und Stellungnahme des Bundesrates bezüglich der 
Europäischen Gemeinschaften und bezüglich unserer zukünf
tigen wirtschaftlichen. Entwicklung, der;in in diesem Zusam-

, menhang wird immer betont, wie wichtig eine sichere und 
preiswerte Energleversorgung ist und wie für uns die hydrauli-

sehe Energie im Vordergrund steht Die Energie hat man ja 
schon «das Blut der Wirtschaft» genannt 
Ich wage um so mehr auch den wirtschaftlichen Aspekt zu be
tonen, als ja neue Vorhaben auch aus dem Eidgenössischen 
Departement des Innern vorliegen, welche wieder grosse fi. 
nanzielle Ansprüche stellen - und damit auch Ansprüche an 
unser Bruttosozialprodukt, an unsere industrielle Produktion. 
Um entgegenzukommen, haben wir diese 10 Prozent festge-

.legt. Sie werden gesamthaft bei den Mindestmengen höch
stens eine Einbusse von 13 Prozent bringen. Die kleinen 
Werke, auch Laufwerke mit kleinen Speichern, werden mehr 
begünstigt als die grossen. Ohne diese Bestimmung könnten 
verschiedene kleine Werke nicht mehrweiterexistieren. Sie ha
ben ja die betreffenden Eingaben auch erhalten. Erfasst wer
den könnten von den grossen Werken 20 bis 30 Prozent und 
von den kleinen 30 bis gut 50 Prozent Aber auch diese müss
ten, wenn es zur Ausnahme kommt, zunächst einmal 1 O Pro
zent Ausfall Winterenergie aufsieh nehmen. Und noch speziell 
zu den kleinen Werken: Es ist nicht lange her, dass hier sehr 
betont wurde: Wir rn.üssen viel mehr für die Kleinkraftwerke 
tun. Neue werden wir aber mit diesem Gesetz und auch mit 
dieser Bestimmung kaum mehr erhalten. Wenigstens die be
stehenden sollten jedoch in ihrer grossen Mehrzahl erhalten 
bleiben. Das sind die Ueberlegungen, die die Kommission zu 
ihren Anträgen führten. 
Ich möchte noch auf den vom Departementsvorsteher er
wähnten Schmerz kommen. Schmerz Ist man gelegentlich be
reit zu ertragen, das gehört dazu. Aber wenn er sich - um auf 
den erweiterten Buchstaben b zurückzukommen - durch eine 
äquivalente Gegenleistung vermeiden lässt, warum soll man 
dann auf dem Schmerz bel:larren? 
Bei Buchstabe d sind gesamthafte Landesinteressen mit im 
Spiel, die hier eine Mässlgung erfordern; es Ist übrigens eine 
bedeutend kleinere, als es dem ursprünglichen ständerätii-
chen Antrag entsprach. · 

Jagmettl, Sprecher der Minderheit: Wir sind in der Differenz
bereinigung, wie der Herr Kommissionspräsident am Anfang 
unserer heutigen Sitzung gesagt hat Ich bitte Sie, doch daran 
zu denken, dass wir In dieser Differenzbereinigung sind und 
nicht am Anfang der Beratung. 
Bei Artikel 32 hat die Kommissionsmehrheit einen wichtigen 
Schritt getan und auf Absatz 2 verzichtet Das Ist sehr anerken
nenswert; denn dieser Absatz 2, den der Ständerat in der er
sten Fassung beschlossen hatte, gab den BestlmmuAgen von 
Artikel 31 praktisch die Bedeutung einer Richtlinie, an die man 
sich-gestützt auf die Interessenabwägung - hätte halten kön

. hen oder nicht Heute sind wir einen beachtlichen Schritt wei
ter. Ich wiederhole: Ich anerkenRe das. 
Es geht bei Artikel 31ff um ein zentrales Anliegen, nämlich um 
den quantitativen Gewässerschutz. Wenn wir selbst nach den 
Anträgen der Mehrheit auch einen Schritt vorwärts tun, so will 
diese Mehrheit doch noch zwei Bastionen halten oder neu auf
bauen, zwei Bastionen, die uns von der eigentlichen Zielset
zung des quantitat!Ven Gewässerschutzes wieder einen 
Schrittwegführen. Ich bitte Sie, diesen Schrittweg nicht zu tun, 
sondern den quantitativen Gewässerschutz so zu verwirkli
chen, wie erverwirkllchtwerden sollte. 
Bei Buchstabe b beantragt Ihnen die Kommissionsminderheit, 
an unseren seinerzeitigen Beschlüssen festzuhalten und da
mit dem Nationalrat zuzustimmen, während Ihnen die Kom
missionsmehrheit vorschlägt, die eigenen Beschlüsse des 
Ständerates vom 4. Oktober 1988 abzuändern, die damals in 
U1T1gestaltung der bundesrätlichen Vorschläge eingebaut 
worden sind. 
Worin liegt der Unterschied der Mehrheit gegenüber der sei
nerzeitlgen Fassung? Im wesentlichen in einem doppelten An
satz. Erstens soll der Ausgleich für die Unterschreitung der 
Restwassennengen nicht im «gleichen Gebiet», sondern in ei
nem «geeigneten Gebiet in der Umgebung» stattfinden. Ob wir 
damit wirklich etwas Entscheidendes erreicht haben, frage ich 
mich. 
Ich frage mich auch, wo die Schwächen der bisherigen Fas
sung liegen, wenn wir von «gleichem Gebiet» sprechen und 
dieses «gleiche Gebiet» ersetzen durch ein «geeignetes Ge-
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biet in der Umgebung». Da sind wir doch eigentlich nahe 
dabei; meines Erachtens sollten wir diese Restwassermengen 
nicht unterschr-eiten, wenn wir sie nicht im gl~ichen Gebiet 
kompensieren können. · 
Hinzu kommt ein Zweites. Die Kommissionsmehrheit will die 
Formulierung noch ändern und sagen: Diese Unterschreitung 
könne gestützt auf eine Schutz- und Nutzungsplanung ge
schehen, die auch im Zusammenhang mit der Konzessionser
teilung oder -erneuerung durchgeführt werden könne. Dass 
sie im Rahmen einer Schutz- und Nutzungsplanung durch
geführt werden soll, darüber sind wir uns einig. Die Frage ist 
nur, ob diese Schutz- uhd Nutzungsplanung noch mit dem 
schon reichlich komplizierten Konzessionsverfahren gekop
pelt werden soll. Schutz- und Nutzungsplanungen sind Mass
nahmen des Natur- und Heimatschutzes und der Raumpla
nung. Für sie gelten eine Zuständigkeitsordnung und Verfah
rensabläufe. Bleiben wir doch dabei und verflechten wir das 
nicht noch zusätzlich mit dem Konzessionsverfahren. 
Das tönt furchtbar theoretisch. Aber diese Verfahren sind ja 
Verfahren, an denen die Bürger mitwirken können. Machen 
wir doch das für den Bürger nicht noch komplizierterl Ma
chen wir die Beteiligung des Bürgers an diesen Entscheiden 
nicht schwerer und verfilzen wir nicht die Schutz- und Nut
zungsplanung mit dem Konzessionsverfahren, sondern blei
ben wir bei unseren Beschlüssen, die wir am 4. Oktober des 
letzten Jahres gefasst haben! Sie waren durchaus tragbar 
und tauglich, um das Ziel zu erreichen, und sollten die Ord- · 
nung nicht komplizierter gestalten, als es nötig Ist 
Mit dem neuen Buchstaben d beantragt die Kommissions
mehrheit, den im ersten Durchgang beschlossenen Absatz 
3 aufrechtzuerhalten und ihn etwas zu ändern. Mit diesem 
Buchstaben d sollen bestehende Anlagen auch nach Ablauf 
der Konzessionsdauer Im Umfang von mindestens 90 Pro
zent genutzt warden können. Soweit die Restwasservorschrif
ten beim Neubeginn eine Reduktion um mehr als 1 p Prozent 
zur Folge hätten, wären sie nicht zu beachten. Wurde also 
das okoiogische Gleichgewicht achtzig Jahre zuvor durch 
Verleihung eines zu umfangreichen Nutzungsrechts gestört, 
so könnte diese Störung auch in Zukunft über die Konzessi
onsdauer hinaus bestehen bleiben. Lässt sich das rechtferti
gen? Das i~ die Frage! 
Ich wiederhole: Wir wünschen einen quantitativen Gewässer-

. schutz. hauptsächlich im Interesse der Aufrechterhaltung des 
ökologischen Gleichgewichts. Diesem Ziel dienen die Rest
wa5!l8rvorschriften. Wo sie eingehalten werden, ergeben sich 
keine Probleme. Wir befassen uns hier nur mit den Fällen, 
in denen sie nicht eingehalten werden. Die Einhaltung lässt 
sich während der Konzessionsdauer erreichen, wenn sich 
der Konzessionär bereit findet, eine entsprechende Verein
barung mit der Konzessionsbehörde zu treffen, wie das an 
gewissen Orten geschehen ist Ich verweise auf das Beispiel 
Maggiatal. 
Wo der Konzessionär dazu nicht bereit ist, kann er das Gewäs
ser bis zum Ablauf der Konzessionsdauer unter Nichtein
haltung der Restwasservorschriften nutzen. 
Wir haben freillch in den Artikeln 79ff eine Regelung für die 
Sanierung. Beachten Sie doch bitte, dass diese Sanierung 
nur gegen Entschädigung möglich ist, wenn in die Substanz 
der Konzession eingegriffen wird. Die Konzession ist eben 
ein wohlerworbenes Recht; wer sie hat, kann sie während 
der Konzessionsdauer voll ausnützen. Wenn in die Substanz 
eingegriffen wird, kann das nur gegen Entschädigung ge
schehen. 
Was nun währepd der Konzessionsdauer gilt, soll nach dem 
Willen der Mehrheit im Umfang von 90 Prozent auch nach 
Ablauf der Konzessionsdauer gelten, dann also, wenn kein 
wohlerworbenes Recht mehr besteht Da stellt sich doch die 
Frage: Wollen wir die Restwasservorschriften, oder wollen 
wir sie nur so, dass 90 Prozent der bisherigen Menge in je
dem Fall weiter genutzt werden können? Wollen wir die Rest
wasservorschriften bei Neuerteilung der Konzession einhal
ten, ode.- wollen wir sie dann nicht einhalten? 
Ich bitte Sie, diese Restwasservorschriften von Artikel 31 nicht 

. nur auf neue, sondern auch auf bestehende Anlagen dann 
anzuwenden, wenn die Konzession abgelaufen ist, wenn wir 

an einem Neubeginn stehen und das ökologische Gleichge
~wicht voll und ganz beachten können. 
Ich bitte Sie, an dieses ökologische Gleichgewicht auch jetzt 
zu denken und der Minderheit zuzustimmen. 

Lauber: Wir haben bereits bei der ersten Beratung zu diesem 
Artikel unmissverständlich festgehalten, dass eine starre, auf 
empirischen Untersuchungen basierende mathematische 
Formel keine vernünftige Differenzierung der Restwasserfrage ' 
für die einzelnen zur Diskussion stehenden Gewässerstrecken 
ermöglicht Dem Fliessgewässer im Gebirge mit seiner hoch
wasserähnlichen Wasserführung während des Sommers und 
der geringen Wasserführung in den Wintermonaten wird nicht 
Rechnung getragen. Die grundlegenden Elemente für eine 
moderne Erfassung des Problems der Restwasser in Fliess
gewässern haben in der Zwischenzeit sowohl in theoretischer 
Hinsicht wie auch bei unzähligen Einzeltatbeständen gezeigt. 
dass mehrere umweltbezogene Parameter herbeigezogen 
werden müssten. 
Biologen und Fischereiexperten haben unlängst an einem in
ternationalen Kongress in München festgestellt, dass es aus
serordentlich schwierig sei, vorgängig und schematisch alle 
Veränderungen eines Wasserregimes kurz- und längerfristig 
festzustellen und so zu quantifizieren. Es sei unmöglich -
wurde festgehalten -, allen Gewässerverhältnissen mit einer 
Pauschallösung gerecht werden zu wollen, Insbesondere 
denjenigen im Berggebiet, die durch diese Vorlage unverhält
nismässig stark betroffen sind, weil die Natur andere Gesetze 
kennt Gerade aus diesen Gründen drängt sich in Artikel 32 
eine vernünftige, gewässerspezifische, den Kantonen vorbe
haltene Ausnahmeregelung auf, welche die Schutz- und Nut
zungsinteressen abzuwägen hat 
Wenn die Mehrheit des Ständerates bisher in Abwägung der 
Gesamtinteressenlage zu anderen Schlüssen kommt als die 
Umweltorganisationen, ist das verständlich. Die Festlegung 
der Restwassermengen ist eine Sache des Massas. Zugrosse 
Restwassermengen können für den einzelnen Bach oder das 
Tal zwar vorteilhaft sein, bedeuten aber gleichzeitig auch eine 
Verschleuderung unserer einzigen einheimischen Ressource, 
der Wasserkraft. Die zu erwartenden Energieeinbussen gera
ten in Clinch mit dem Auftrag einer sicheren Stromversorgung. 
Ich darf Ihnen dies anhand einiger Zahlen aus meinem Kanton 
aufzeigen. Mehr als ein Viertel der aus Wasserkraft produzier
ten Energie kommt aus unseren Stauseen. Es besteht kein 
Zweifel, dass nach Sanierung der heute genutzten Gewässer
strecken im Sinne des Revisionsentwurfes drastische Energie
einbussen in Kauf genommen werden müssen, welche mit Si
cherheit zur Folge haben werden, dass Wasserkraftanlagen 
im 2eitpunkt des Heimfalls stillgelegt werden müssen. Wenn 
wir die Kennzahlen der Elektrizitätswirtschaft maximal aufrech
nen, werden die Energieeinbussen vor allem im Winterhalb
jahr noch grösser, noch unverhältnismässiger ausfallen. In ei
nem Trockenjahr wie 1989 ist es realistisch, dass die Produkti
onserwartung sämtlicher Wasserkraftanlagen im Kanton Wal
lis bis zu 26 Prozent Einbusse erleidet 
Zusätzlich zu diesen Kennzahlen stellen wir ebenfalls eine ab
nehmende Akzeptanz von Um- und ~eubauten im Bereich der · 
Nutzbarmachung der Wasserkraftfest, weil die Umweltorgani
sationen systematisch Einspruch erheben. Dabei ist es un- • 
bestreitbar, dass gerade die Erhöhung der Produktivität beste
hender Anlagen durch Vergrösserung des Wirkungsgrades 
und Erhöhung des Schluckvermögens, die Nutzung bisher 
ungenutzter Fluss- und Bachstrecken durch grössere Neuan
lagen und die Auferstehung der einst weit verbreiteten Klein
kraftwerke eine substantielle Vermehrung der mittleren Jah-

. resproduktion der Schweizer Wasserkraft zur Folge haben 
könnten. 
Sie sehen, dass der eigentliche Zweck des Gewässerschutz
gesetzes bei dieser Revision teilweise verlassen wurde und 
knallharte Energiepolitik betrieben wird. Ich meinerseits plä
diere nicht für eine exzessive Legalisierung der Schutzinteres
S&n, sor,dem dafür, dass die Kantone von den vorgesehenen 
starren Regelungen vernünftige Ausnahmen machen können. 
Ich bin überzeugt, dass der Schweizer die Energieerzeugung 
auch in Zukunft nicht grundsätzlich dem Ausland überlassen 
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will, sondern dass er im Einklang mit dem Interesse des Um
weltschutzes gerade im Bereich der Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte gewisse Optionen offenhalten will. Dieser 
Schweizer· frönt zwar der Auslandabhängigkeit bereits bei 
sämtlichen Fossil-, Brenn- und Treibstoffen, ohne dass er sich 
dessen recht bewusst ist. Hier haben wir Gelegenheit, wenig
stens über eine kompromissbereite Formel Ausnahmen fest
zulegen; eine starre Regelung könnte nämlich das giganti
sche Werk der Stromerzeugung aus Wasserkraft in Zukunft 
arg kompromittieren. Eine derartig drastische, über den Lei
sten der Schutzinteressen geschlagene Gewässerschutzpoli
tik hat das Berggebiet nicht verdient, ein Berggebiet, das für 
die Stromversorgung der schweizerischen Volkswirtschaft 
Grosses geleistet hat · 
Ich möchte nicht auf die Neuerungen dieses Kompromissvor
schlages zurückkommen. Herr Präsident Hefti hat das sehr 
ei.nlässlich und ausgezeichnet dargelegt. Ich kann mich auf 
eine letzte Bemerkung beschränken. Die schweizerische Bek
trizitätsversorgung ist in zunehmendem Ausmass von einem 
Engpass bedroht Der Verbrauch steigt rascher als die inländi
sche Produktion. Politische, institutionelle Gründe verhindern 
immer mehr einen flexiblen Ausgleich zwischen Angebot und 
Nachfrage. Ein exzessiver, gesetzlich starr verankerter Gewäs
serschutz ~ägt das seine dazu bei. In der sehr polarisiert ge
führten Risiko- und Akzeptanzdiskussion um die Kernenergie 
wird der Aspekt der Versorgungssicherheit stark vernachläs
sigt Dies wird eines Tages fatale Folgen haben. Die Schweiz 
ist auf vorprogrammierte Stromengpässe ausserordentllch 
schlecht vorbereitet· Der Handlungsspielraum wird sehr ge
ring, wenn m~ Gesetze erlässt, welche ohne Einschränkun
gen und ohne Rücksicht auf die Wirtschaft und die Versor
gungssicherheit zur Anwendung kommen. 
In diesem Sinne schlage ich Ihnen vor, dem gutgemeinten, 
ausgewogenen Kompromissvorschlag der 'Mehrh~it der vor
beratenden Kommission zuzustimmen. ' 

Küchler: Gestatten Sie mir als Vertreter eines Wasserher
kunftskantons einen Aspekt im Rahmen des Differenzbereini
gungsverfahrens noch kurz näher au$ZUleuchten, der bisher 
in der Diskussion nicht besonders hervorgestrichen worden . 
ist, nämlich das Problem der sogenannten «Kleinwasserkraft
werke,,, von denen 8$ Ja In unserem lande einige hundert gibt 
Das Problem der Restwassermengen wird für diese Kraft
werke geradezu zu einem Existenzproblem. 
Sie wissen, dass sich die Restwassermengen gerade bei klei
nen Gewässern stärker auf die Möglichkeiten der Nutzung 
auswirken als bei grossen und dass sie vielfach, besonders im 
Winter, eine derartige Produktionseinbusse bedeuten, dass 
ein wirtschaftlicher Betrieb dieser kleinen und Kleinstanlagen 
oft überhaupt nicht mehr möglich ist Die Restwassermenge 
ist deshalb oft entscheidend dafür, ob ein Umbau oder ein all
fälliger Neubau realisiert werden kann oder nicht 
Wird das Gewässerschutzgesetz gemäss F~ng des Natio
nalrates bzw. gemäss Fassung der Minderheit angenommen, 
so ist mit drastischen Folgen für diese Kleinwasserkraftwerke
ja, Ich möchte sagen: mit einem entsprechenden Kraftwerk
sterben - und mit vielen andern unerwünschten Nebenfolgen 
für die Umwelt zu rechnen. Etwa dreihundert heute strompro
duzierende Anlagen, also fast ein Drittel allerKleinwasserkraft
werke, müssten bei Ablauf der Konz8$Slonsperiode ihren Be
trieb gänzlich einstellen. In entlegenen Alpbetrieben und ~ouri
stlschen Häusern, von denen wir glücklicherweise in der Zen
tralschweiz noch sehr viele haben, würden wiederum diesel
elektrische Gruppen statt Kleinwasserkraftwerke laufen, was 
dem Luftreinhaltekonzept geradezu krass widersprechen 
würde. ,Das kann auch unserem Umweltminister nicht gleich
gültig sein. 
Von den verbleibenden etwa vierhundert stromproduzieren
den Anlagen unter 300 kWh in der gesamten Schweiz würden 
bei einer neuen Konzession sehr viele nicht mehr optimal be
trieben, ihre jährliche Betriebszeit würde stark eingeschränkt, 
die Energieproduktion dieser bestehenden Anlagen würde 
um 25 und mehr Prozent reduziert. Ihre Anpassung und Mo
dernisierung würde also mangels Rentabilität erschwert oder 
ganz unterblei9en, was volkswirtschaftlich selbstverständlich 

unerwünscht ist. Für .Obwalden hätte dies - es wären etwa 
zehn Kleinwasserkraftwerke betroffen - nachteilige Auswir
kungen auf die Volkswirtschaft. 
Ich möchte aber auch generell auf die Bilanz für die Versor
gung des Landes mit Strom hinweisen. Bei per Kategorie der 
Anlagen unter 300 kWh würde sich die Jahresproduktion um 
50 GWh vermindern, und ein Erhöhungspotential von minde
stens 300 GWh könnte nicht erbracht werden, d. h. es würde 
auf mindestens 300 GWh verzichtet. Ein Potential mit ökolo
gisch vertretbaren Eingriffen in die Gewässer, ein Potential, 
das ungefähr einem grossen Flusskraftwerk entspricht oder 
das 2 Millionen Quadratmeter Sonnenzellenfläche ausma
chen würde, und vor allem ein Potential, das ungefähr 75 000 
Haushaltsverbrauchern entsprechen würde. " 
Zusätzlich würden aber über die Energieproduktion hinaus 
weitere Werte geopfert, so beispielsweise Kanäle oder Dorf
bäche, zum Teil auch historische Bausubstanzen, alles tra
gende Elemente unserer Kulturlandschaft und unserer Dorf
bilder. Dies liegt sicher nicht im Interesse 4nseres Kulturmini-
sters. · 
Ferner würde eine dezentrale, umweltgerechte Erzeugung 
von einheimischer und erneuerbarer Energie geopfert. Es 
würde auf Arbeitsmöglichkeiten in Randgebieten verzichtet, 
aber auch auf die Reinigung zahlreicher Gewässer von Abfäl
len durch Rechenanlagen oder sogenannte «Absetz
strecken». 
Aus all diesen Dariegungen, aus diesen zusätzlichen Ge
sichtspunkten heraus, ersuche Ich Sie, der Kommissions
mei,rheit zuzustimmen und den Antrag der Kommissionsmin
derheit abzulehnen. 

PIiier: Nach den Ausführungen von Herrn Küchler kann ich 
mich relativ kurz fassen. Ich bedaure auch, dass wir im Diffe
renzbereinigungsverfahren bei Artikel 32 die Kleinkraftwerke 
, nicht mit einbezogen haben. 
Ich komme aber, Herr Küchler, zu einem anderen Schluss. Mit 
dem Mehrhelt$beschluss helfen Sie diesen Kleinkraftwerken 
praktisch nicht Es geht eher um die bestehenden grösseren 
Werke Im Berggebiet Man müsste, wenn man diesen Klein
kraftwerken tatsächlich entgegenkommen möchte, für diese 
Kategorie ganz spezifisch einen Zui::atzab-Cllltz schaffen. Ich 
sehe nicht, wie Sie mit dem Mehrheitsbeschluss den Klein
kraftwerken helfen wollen. 
Herr Kommissionspräsident Heft! hat gesagt,·dle Energie sei 
das Blut der Wirtschaft Ich würde nicht so weit gehen.-Es sind 
immer noch die Arbeiter, die das Blut der Wirtschaft sind. Aber 
die Energie ist ein wichtiger Faktor äer Wirtschaft, und wir ha- , 
ben darüber einige Diskussionen geführt Ich denke an den 
Vorstoss von Herrn Schach, ich.denke aber auch an die Inter
vention von Jean-F~is Aubert, unserem ehemaligen Rats
kollegen; aber auch an Vorstösse von unserer Seite: Wir soll
ten für dezentralisierte Energie sorgen; man müsste diese 
Quellen nutzen können, die vielleicht schon im letzten Jahr
hundert angezapft worden sind, über die mechanische Ener
giegewinnung und -übertragung, die f,eute zum Tell sehr 
schön sind, in einem Tal, in einem Gebiet Sie sollte man elek
trifizieren können. Sie zerstören nämlich keine Umwelt, sind 
meistens sogar noch in Verzeichnissen schützenswerter Ob
jekte aufgefüh~ Aber das hat man nicht gemerkt; die Klein
kraftwerkbesitzer haben sich zu spät manifestiert, was ich sehr 
bedaure. Aber mit diesem Mehrheitsartikel helfen Sie den 
Kleinkraftwerken praktisch nicht 
Vielleicht gelingt es dem Nationalrat. wenn noch eine Differenz 

· besteht, dieses Problem aufzugreifen, eine Lösung zu finden 
für eine vernünftige Energienutzung, die dem Gewässer
schutz nicht entgegenläuft. Ich bin überzeugt, dass das not
wendig wäre. 

Frau Bührer: Das Votum von Herrn Lauber darf nicht unwider
sprochen bleiben. Wenn er das Gespenst an die Wand malt, 
dass mit dem Antrag der Minderheit ein exzessiver Gewässer
schutz betrieben würde, so ist das einfach lächerlich. Wenn 
Sie, Herr Lauber, uns darlegen, wie sehr diese Regelung, die 
der Bundesrat in A.rtikel 31 vorschlägt, nun im Wallis Auswir
kungen haben würde, so bestätigt das eben, dass bisher die 
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Anliegen des quantitativen Gewässerschutzes vernachlässigt 
wurden, und zwar in einem Ausmass, das erschreckend ist. 
Ich will nicht länger ausholen, aber ich darf für einmal die 
«NZZ» von gestern zitieren, die sagt, dass mit dem Antrag der 
Mehrheit eine Aufweichung passiert; wenn der Ständerat 
daran festhalte, würde er sich «dem Vorwurf aussetzen, einsei
tig die Nutzungsinteressen zu begünstigen und dabei den Ver
fassungsauftrag zu missachten». 
Es kommt nicht oft vor, dass ich der «NZZ» nichts mehr beizu
fügen habe, aber diesmal ist es so. 

Jagmettl, Sprecher der Minderheit: Ich möchte auch noch 
kurz Herrn Küchler antworten. 
Es geht in diesem Buchstaben d nicht um die Kleinkraftwerke, 
für die.ich grosses Verständnis hätte, sondern es geht um die 
Trockenlegung ganzer Täler, die man selbst bei Konzessions
emeuerung weiterfahren könnte, weil man auf mindestens 90 
Prozent der konzedierten Wasserkraft weiterhin Anspruch 
hätte. Ich glaube, das müssen wir sehen, 
Wenn Sie einen Schritt für die Kleinkraftwerke tun wollen, dann 
habe ich dafür Verständnis, aber für die Weiterführung der 
Trockenlegung von Tälern über den Ablauf der Konzessions
dauer hinaus habe ich kein Verständnis. 

Lauber: Nur noch zwei Bemerkungen: Den Artikel in der 
«NZZ», den Sie, Frau Bührer, zitiert haben, habe ich mit Inter
esse gelesen. Er bezieht sich natürlich auf die ursprüngliche 
Fassung des Ständerates, auf Festhalten, und nicht auf den 
Kompromissvorschlag der Kommission. 
Ich kann Ihnen auch sagen - Sie kennen die Verhältnisse im 
Wallls-: Es trifft nicht zu, dass das Wallis In der Vergangenheit 
Täler trockengelegt hat. im Gegenteil, wir haben schon vor 
dreissig oder vierzig Jahren bei der Abfassung der Konzessi
onsverträge enormes Gewicht auf genügende Restwasser
mengen gelegt Wir haben Ihnen das übrigens antiand von 
Beispielen gezeigt. Bereits die Kohzesslonsverträge aus den 
fünfziger Jahren haben diesem Aspekt sehr bedeutend Rech
nung getragen. Ich muss hier diese Vorwürfe an die Adresse 
der Bergkantone, insbesondere an die Adresse meines eige
nen Kantons, zurückweisen. 

Danloth: Wir reden aneinander vorbei. Die Positionen sind in 
hohem Mass verhärtet Ich möchte hier mein Bekenntnis wie
derholen, das ich bei der Erstbehandlung abgelegt habe. Ich 
glaube, aus einiger Erfahrung sprechen zu können, was mei
nen Kanton, aber auch was meine Mitwirkung in der Gebirgs
konferenz anbetrifft. 
Die Berggebiete haben ihrerseits die Zeichen der Zeit erkannt 
Die Berggebiete sind für ökologische Anliegen sensibilisiert. 
Sie sind mit griffigen Restwasservorschriften des Bundes ein
verstanden, aber sie sind nicht unbedingt einverstanden mit 
starren Formeln, die auch die Verfassungsbestimmung nicht 
vorschreibt Starre Formeln bringen das Bedürfnis, dass Aus-
nahmen geschaffen werden. · 
Wir haben diesen Ausnahmebestimmungen nicht gerufen, 
Herr Kollege Jagmetti. Sie wurden notwendig, weil man offen
bar selbst beim Bund erkannt hat. dass dieser Zweistufen
mechanismus von Artikel 31 mit diesen starren Formeln nicht 
in allen Fällen eine sinnvolle, eine indMduell abgestufte Lö
sung ermöglicht 
Wir wollen nicht um jeden Preis ein Weniger an Restwasser
mengen. Ich kann Ihnen Fälle nennen -wie das letzte Mal, als 
wir neue Konzessionen erlassen haben. Sie gingen bezüglich 
der Sommerhalbzeit beispielsweise wesentlich über die 
neuen Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzes hinaus. 
Im Winter, bei höheren Lagen, wo ohnehin auf Teilstrecken 
eine Trocknung eintritt, hat es keinen Sinn, für diese ganze 
Strecke unrealistische Restwassermengen vorzuschreiben. 
Ich habe Ihnen die Beispiele von Lucendro genannt, wo das 
Wasser in den Kanton Tessin abgeführt wird. Die nationalrät
liche Kommission hat die Isenthaler Konzession, das Isentha
Ier Werk besichtigt. Beide Konzessionen sind vom Urner Parla
ment mit differenzierten Restwassermengen verabschiedet 
worden, die teils unter, aber teils auch über diese Formeln und 
Werte von Artikel 31 hinausgegangen sind. 

Ich habe vor einer Woche noch die zuständigen Beamten in 
unserer Verwaltung im Kanton gefragt: Wäre es möglich gewe
sen, diese Konzessionen sinnvoll zu erneuern, wenn das neue 
Gesetz nach der Fassung des Bundesrates und Nationalrates 
in Kraft gew,esen wäre? Sie sagten klar nein. Es braucht hier 
eine individuelle Lösung. Ich erinnere Sie an die Tagung in 
Einsiedeln. Auch von Vertretern der Umweltorganisationen 
wurde dieses Argument wiederhplt. 
Es ist eigenartig: gegen die Konzessionserneuerung beim 
isenthaler Kraftwerk wurde das Referendum ergriffen, und vor 
wenigen Monaten hat unser Volk abgestimmt und diese neue 
Konzession gebilligt im Wissen darum, dass wir optimale Rest
wassermengen haben. Der Grund für das Referendum, das 
von grün-roter Seite ergriffen wurde, war übrigens nicht eine 
angeblich mar:igeihafte Restwassermenge, sondern das Be
gehren, man solle nun mit der Verstaatlichung der Strompro:
duktion beginnen. 
Ich möchte anstelle weiterer Begründungen eine Arbeit zitie
ren, die vor einigen Tagen auf meinem Pult gelandet ist. Sie 
stammt nicht von der bösen Wirtschaft oder von Interessen
vertretern, die einfach jeden Tropfen ausbeuten wollen, son
dern sie stammt von jungen Leuten, von Studenten der Berner 
Universität Ich möchte nur einen Satz zitieren, er ist auch in 
der Zeitung erwähnt worden: «Die Resultate dieser Diplomar
beit zeigen auf, dass das Leben und Wirken des Menschen ei
nen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Abflussverhal
ten in einem Bnzugsgebiet ausüben. In diesem Zusammen
hang scheint es wichtig, die Restwasserfrage nicht nur. nach 
statistischen Masszahlen, wie es die Abflussgrösse 0:w7 ist, 
die Ja die- Grundlage für Artikel 31 darstellt, festzulegen. Sie 
kann vielmehr als erster Hinweis auf die Grössenordnung der 
im Fluss verbleibenden Wasserproblematik differenziert und 
auch unter dem ökologischen Aspekt betrachtet und gelöst 
werden. Dies kann nur geschehen, wenn jeder Einzelfall einer 
vollständigen Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen 
wird.» 
Damit bin ich einverstanden. Damit solche individuellen Lö
sungen möglich sind, möchte ich Sie bitten, wenigstens diese 
Ausnahmen zuzulassen. 

Bundesrat c;:ottl: Ich stelle fest, dass man Studenten aus der 
Universität 'X:'f zitiert, Zeitungsartikel zitiert, und ich habe fast 
den Eindruck, der Ständerat beginne die Diskussion wi~er 
von vorne. Sogar die zeitliche Bemessung würde ich fast ähn
lich einschätzen wie bei der Erstberatung. Ich muss Ihnen ehr
lich sagen, ich habe den Bndruck, dass da, wo der Nationalrat 
in Richtung Gewässerschutz etwas weiter gegangen ist, der 
Ständerat in dreisslg Sekunden die Probleme bewältigt und 
bei anderen Situationen die Diskussion wieder neu entfacht, 
was durchaus legitim ist. · 
Aber gestatten sie mir doch, dass ich auch bezüglich der 
neuen Entwicklung der Diskussion und bei aller Hochschät
zung der Geschicktheit der Argumentationen - wie könnte es 
anders sein, wenn die Argumentierenden Herr Hefti oder Herr 
Danioth oder Herr Lauber heissenl-sehe, dass sich die Situa
tion nicht wesentlich verändert hat Ich werde deshalb in eini
gen Minuten die Haltung des Bundesrates darlegen können. 
Die Voraussetzung ist natürlich so selbstverständlich, dass ich 
sie nicht wiederholen muss. Herr Heft! hat von Schmerz ge
sprochen. Ja, über die Intensität der Schmerzen kann man im
mer diskutieren. Aber über die Zahlen, darüber kann man 
nicht diskutieren, Herr Heftil Und Ihnen, Herr Lauber, möchte 
ich sagen, wenn Sie auf die ßevölkerung dies.es Landes hin
weisen, das tun Sie sicher mit Recht. Ich komme aus einem 
Bergkanton, genau wie Sie. Aber ich mache Sie darauf auf
merksam: Denken Sie auch an die Bedeutung, die unsere Be
völkerung je länger, je mehr unseren Gewässern beimisst, so
wohl was ihre Reinheit wie auch ihre Unversehrtheit betrifft. 
Das sei auch der einzige Hinweis, den ich bei dieser Diskus
sion auf die Volksinitiative mache. die irgendwo über uns allen 
hängt 
Irgendwann wird der Bundesrat einen Termin festlegen müs
sen. Wohl kann er ein bisschen warten, bis etwa aus dem Par-
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lament ein tragfähiger Gegenvorschlag gemacht wird, aber 
auf die lange Bank können wir das nicht schieben. Ich möchte 
dabei ~eine Prognosen machen. Ich lasse Sie einfach in ihrem 
eigenen Gewissen überlegen, ob diese Fragen nicht je länger, 
desto dringlicher in das Bewusstsein unserer Bevölkerung ge
raten, Herr Lauber. Diese Klammer sei nun aber geschlossen. 
Ouiintitativ bedeuten die Vorschläge des Bundesrates - die so 
starr und unhaltbar sein sollen - bis in 80 Jahren, also bis zur 
Erneuerung praktisch aller noch laufenden Konzessionen, 
eine Produktionseinbusse von etwa5,6 Prozent. Diese 2ahlen 
habe nicht ich, sondern hat der Wasserwirtschaftsverband er
rechnet. Das ist doch ein relativ kleines Opfer! Man kann natür
lich auch keine Opfer bringen. Aber bitte, dann soll man lieber 
nicht von einem neuen Gesetz sprechen.welches den ·quanti
tativen Gewässerschutz als Hauptaufgabe übernimmt. Und 
ich muss Ihnen sagen, Herr Lauber - Sie wissen es ganz ge
nau -: Alle Vorarbeiten, sie dauerten Jahre in den verschiede
nen Kommissionen, wurden auch von den Experten und Ver
tretern der Bergkantone begleitet Und das Resultat, das Ih
nen der Bundesrat hier bringt, ist wirklich der Kompromiss des 
Kompromisses, mit dem .sich in den verschiedenen Experten
kommissionen auch die Vertreter der Bergkantone abfanden. 
Im jetzigen Moment aber sieht man die Möglichkeit, diese mi
nimalen Regelungen durch Ausnahmen so auszuhöhlen, 
dass sie dem entsprechen, was Herr.Danioth möchte. Er hat 
sehr aufrichtig gesagt; er möchte überhaup~ keine Bundes
regelung. Letzten Endes seien die Kantone so weit gekom
men, dass sie Verständnis zeigen für diese Fragen. Er sei aber 
einverstanden, zumindest mit diesen Ausnahmen. Ich be
haupte, und werde Ihnen dies Jetzt beweisen, dass diese Aus
nahmen auch die minimale Regelung aushöhlen; deshalb 
kann man am Schluss sagen, wie Herr Danioth: die Kantone 
sind in der Lage, selber dafür zu sorgen. Dass dies dem Ver-

1 fassungsauftrag nicht entspricht, scheint mir schon wiederholt 
gesagt worden zu sein. 
Die Absätze 2 und 3 zu Artikel 32, die der Ständerat anlässlich 
der letzten Sitzung eingeführt hat, hatte ich gesagt, höhlen 
praktisch die Grundregelung des Bundesrechts aus. Nun fällt, 
wenn ich richtig verstanden habe, der Ab$atZ 2 aus, und wir 
verblieben mit einem abgeänderten Absatz 3. Was sind aber 
die Konsequenzen des Antrags Lauber für die Praxis? Auf der 
einen Seite gibt es wohl eine Verbesserung für Speicherwerke. 
Weitaus grössere Probleme ergeben sich aber für die norma
len Laufwerke, wo sich die Situation gemäss unseren Abklä
rungen durch den Antrag Lauber verschlechtern wird. Nur 
eine Zahl: Von der früheren Regelung wären ~twa 50 Prozent · 
der Laufwerke unter 1250 Meter nicht. betroffen gewesen. Un
ter die neue Regelung hingegen, die von einer gesamten Ein-, 
busse, die das Werk erleiden wird, in der Höhe von 10 Prozent 
der im Winter ohnehin schon sehr geringen Energieproduk
tion ausgeht, werden praktisch alle Laufwerke fallen. Deshalb 
muss ich sagen: Der Antrag scheint sehr geschickt zu sein, 
geht aber mindestens in bezug auf die Laufwerke in die fal
sche Richtung. 
Ich mache Sie hier mit den Erfahrungen und Prüfungsergeb
nissen des Bundesamtes für Wasserwirtschaft bekannt, also 
einer auch in Ihren Augen, Herr Kommissionspräsident, un
verdächtigen Stell~. Diese hat die Prüfungen an zwei Orten im 
Oberen Toggenburg sowie im Gebiet des Glarner Hinterlan
des und des Sernftaies vorgenommen. Es wurde eine Situa
tion, in der überhaupt keine Restwassermengen vorgesehen -
waren, mit einer anderen verglichen, wo die nach Vorschlag 
des Bundesrates minimalsten Mengen zutreffen. Die Zahlen: 
Produktion von 23 kleinen Werken ohne MindestrestwassQr 78 
Gigawatt-Stunden, mit Mindestrestwasser 73; Verlust oder 
Minderproduktion 6,3 Prozent. Dieselbe Situation im Glamer 
Hinterland bei 26 Werken: 209,5 bzw. 188,2 Glgawatt-Stun
den. Ich vergleiche hier die minimalen Restwasser, die der 
Bundesrat vorschlägt, mit der Variante gar kein Restwasser, 
und dieses Nichts wird es ja wohl nicht geben, denn Sie sagen 
ja selber, auch die Kantone würden etwas mac,heri. 
Wenn es einen Weg gibt, der durchaus zumutbar ist, so ist es 
derjenige des Bundesrates und des Nationalrates. Ich kann 
mit bestem Wissen und Gewissen zu keinen anderen Schluss-
folgerungen kommen. '· 

Heftl, Berichterstatter: Zu Herrn Jagmettl möchte ich sagen: 
Er stellt die Situation dar, wie wenn ein Anspruch auf die Aus
nahmen bestehen würden. Das ist nicht der Fall; das war 
schon früher bei Absatz 2 und 3 nicht der Fall und ist es auch 
jetzt nicht. Es können durchaus andere Argumente berück
sichtigt werden, wenn nicht im Kanton, so letztendlich vom 
Bundesrat, der zu genehmigen hat. 
Wegen dem Gewässerschutz möchte ich Herrn Jagmetti 
daran erinnern, dass auf den Seiten 27, 37 und 38 der Bot
schaft steht, dass es durchaus möglich wäre, ein System nach 
Kategorien zu haben. Als Kategorien werden genannt: Nut
zung null, Nutzung zur Hälfte, Nutzung 90 Prozent. Man hat 
dieses System au~ gewissen• Gründen nicht' gewählt; das 
heisst aber nicht, dass es nicht für gewisse Ausnahmefälle her
angezogen werden kann. 
Leider trifft auch die 2ahi von 5 Prozent, die der Herr Bundesrat 
gesagt hat, nicht zu: Es sind 8,2 Prozent, wenn mari in Artikel 
33 auf das Mlniumum geht, was aber·nicht der Fall sein muss 
und auch nicht der Fall sein wird. Wenn man auf das mutmass
liche Maximum geht. sind es 15,6 Prozent 
Wie ich beim Bundesamt für Wasserwirtschaft erfahren habe, 
schützt die jetzige Regelung des Ständerates ausgesprochen 
die Kleinkraftwerke, die Laufkraftwerke und die Laufkraftwerke 
mit kleinen Speichern, wenig jedoch die grossen. 
Zum Vorwurf, manfange wieder von vorne an, die Situation sei 
nicht wesentlich anders: Ich bin überzeugt, der Ständerat hat 
sich nun bemüht, eine Synthese zu finden und damit den 
Schritt, gemacht zu einer Lösung, die' man bei allseitigem 
Nachdenken doch als richtig erkennen dürfte. 

Abstimmung-Vota 

Bstb-Letb 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Bstd-Letd 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2,3-A/. 2, 3 

Angenommen-Adopte 

Art. 33 Abs. 2 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 33 al. 2 let. d . 
Proposition de Ja commlssion 
Maintenir 

27Stimmen 
13Stimmen 

27Stimmen 
12Stimmen 

Heftl, Berichterstatter: Bei Artikel 33 wird als schützenswertes 
Interesse auch die Energieversorgung genannt. Der National
rat fügte «zur inländischen» bei . 
Bei der heutigen energiemässigen Verflechtung, und da wir ja 
auch sonst europäisch denken sollen, beantragt Ihnen die 
Kommission festzuhalten, also das «inländische» zu streichen. 

Angenommen-Adopte 

Art. 38 Abs. 2 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 38 al. 2 let e 
Proposition de Ja commfssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art. 44 Abs. 2 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates , 
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Art 44 al. 2 let. c 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.48a 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Biffer 

Heftl, Berichterstatter: Die Kommission beantragt aus zwei 
Gründen Streichung: Einmal darf etwas so Wichtiges, wie es 
die Haftung ist, nicht einfach «grundsätzlich» beschlossen 
werden; grundsätzlich soll die bestehende feste Regelung 
gelten, und wenn Ausnahmen zu machen sind, sollen entspre
,chende Ausnahmen klar formuliert werden. 
Zum zweiten: Die Konsequenzen eines Verursacherprinzips 
sind hier unübersehbar. Wir haben im Gewässerschutz einen 
sehr weiten Bereich, weiter als es in der heutigen Diskussion 
zum Ausdruck gekommen ist Da kann Verursacherhaftung -
namentlich für Gebiete, die in den oberen Regionen liegen -
zu üblen Konsequenzen führen. 

Angenommen-Adopte · • 

Art.SO 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de 1a commission 
Maintenir 

Angenommen-Adopte 

Art.508 ' 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Biffer 

Angenommen-Adopte 

Art 51 Abs. 2bls 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 51 al. 2bls 
Proposition de /a commission 
Blffer 

Heftl, Berichterstatter: Hier ist die Kommission für Streichung. 
Sie hat das mit klarer Mehrheit beschlossen. denn wir verlan
gen vom Bürger Offenheit gegenüber der Verwaltung, und da
mit kann der Bürger von der Verwaltung auch eine gewisse 
Verschwiegenheit verlangen. Sonst wird auf beiden Seiten das 
Verhältnis gestört. Wenn man schon das Fabrikations- und 
Geschäftsgeheimnis, wie das der Nationalrat will, beibehalten 
muss, dann lässt sich nicht verstehen, wie sich die l:insichts
rechte, die er andererseits will, damit vereinbaren lassen. 

Angenommen-Adopte 

Art 56 Abs. 1 bis 
Antrag dar Kommission 
.••. Technik im allgemeinen Interesse .... 

Art 56 al. 1 bis 
Proposition de la commission 
.••. dans l'interet general .••. 

Heftl, Berichterstatter: Hier liegt eine redaktionelle Verbesse
ru:,g ver, der die Kommission zugestimmt hat Statt «gesamt
schweizerisches» hat man «allgemeines» Interesse gesagt 

Angenomrpen-Adopte 

Art. 61 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Bst.a 
Festhalten 
Bstb,c, e,t 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Bst. c, e, f 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.61 
Proposition de la commission 
AL 1 
Leta 
Maintenir 
Let. b, C, e, f 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.2 
Letc, e,t 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art 62 Abs. 2 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 62 aL 2 let- a 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art 70 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art 7081.1 
Proposition de ta commission 
Malntenir 

Heftl, Berichterstatter: Hier geht es um das Strafgesetzbuch. 
Ich kann zusammenfassen: Die Kommission möchte nicJ:rtvon 
den grundsätzlichen Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
abweichen. Sie findet es nicht richtig, dass man in jedem Spe
zialgesetz auch das Strafgesetzbuch abändern will. 

Angenommen-Adopte 

Art; 71 Abs. 4-Art 71 al. 4 

Heftl, Berichterstatter: Bei Artikel 71 liegt ein Missvers$1dnis 
auf der Fahne vor. Zwischen National- und Ständerat besteht 
keine Differenz. 

Art 75 Zlff. 5 
Antrag der Kommission 
Art. 19g (neu) , 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 95 (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Seiler, Bührer, Onken) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 75ch.5 
Proposition de la commission 
Art. 19g (nouveau) ' 
Adherer a la decision du Conseil national 
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Art. 95 (nouveau) 
Proposition de la comf7lission 
Majorite 
Bitter 
Minorite 
(Seiler, Bührer, Onken) 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Art. 19g 
Angenommen-Adopte 

Art. 95 

Hefti, Berichterstatter: Hier geht es um die auch in der Oeffent
lichkeit sehr umstrittene Sache des Landschaftsrappens und 
des Ausgleiches, wenn ein .Gemeinwesen oder ein Privater 
Einbussen erleidet weil er sein Gelände aus Gründen des 
Landschaftsschutzes nicht nutzen will. 
Wir kennen den Fall Grelna Wie ich feststellen konnte, besteht 
weitgehend Einigkeit, dass eine Leistung an die betreffenden 
Gemeinden - es sind Vrin und Somvix -, welche der Greina. 
gleichzustellen sind, zu erbringen ist Nun sagt man: Da,nn 
kann es allenfalls noch andere gleichwertige Landschaften ge
ben. Von der Greina hat man allerdings gesagt sie sei singu
lär; trotzdem ist man dann auf etwa zehn bis fünfzehn Land
schaften gekomm~n. Der Schutz würde in Richtung «Land
schaften von nationaler Bedeutung» gehen. . 
Nun wollen aber offenbar auch noch andere Interessenten auf 
diesen Zug aufspringen. Einmal sieht man, dass es genügt 
um zu Einnahmen zu kommen, wenn eine Landschaft überre
gionale Bedeutung hat, auch ohne dass sie wasserwirtschaft
lich genutzt wird. Zudem kann das, was landschaftlich schüt
zenswert sein soll, aufgrund der Formel «überregional» sehr 
weit gefasst werden. · 
Dann habe Ich auch den Eindruck - ich bitte zu verzeihen, 
wenn ich hier gewissen Kreisen unrecht täte -. dass die Idee 
des Landschaftsrappens auch Richtung Drosselung der Ener
gie und damit Herbeiführung einer Energieknappheit geht Wir 
finden ja im Eges-Berlcht die beiden Szenarien «Kommunikatl• 
onsgesellschaft» und «Neues Leben», die eine Energiereduk
tion herbeiwünschen, um damit auch eine Strukturreform zu 
verwirklichen. Diese geht in Richtung Dezentralisation, vorab 
auch im wirtschaftlichen Bereich. Das steht Im Gegensatz zu 
dem, was bis jetzt der Bundesrat bezüglich der künftigen Wirt
schaftsentwicklung in seinem Bericht übiar' die Europäischen 
Gemeinschaften gesagt hat 
Der Nationalrat will den sogenannten Landschaftsrappen ein
führen. Unsere Kommission lehnte das mit grosser Mehrheit 
ab, nicht zuletzt auch wegen der Konsequenzen: Es könnten 
sehr viele Rappen eingeführt werden, nicht nur in der Energie, 
sondern auch an an(feren Orten; und auf diese Art könnte ge
wissermassen parallel ein zweites Steuersystem zum Aufbau 
gelangen. 
Die anderen Argumente möchte ich nur kurz streifen: Es ist ir• 
gendwie paradox. dass jemand, der etwas nicht erhält zahlen 
muss, und jemand, der etwas nicht gibt bezahlt wird. Was ist 
die Einbusse, welche vergütet werden soll? Zur Einbusse wer
den auch die Mindestmengen und.die Sicherung angemesse
ner Restwassermengen - dieser Aufschlag ist ja, soweit es er_. 
forderlich ist auch obligatorisch, wobei bezüglich der Höhe al
lerdings ein grosses Ermessen besteht 

' I\Jun kann aber sicher niemand Abgeltung verlangen für etwas, 
das ihl'!'l nicht zusteht Wenn nun Abgeltung verlangt wird für 
etwas, das ich nach Gesetz gar nicht nutzen kann, dann be
steht sicher kein Abgeltungsanspruch. Die Abgeltung kann 
erst ab dort beginnen, wo ich nutzen könnte - ausser Sie keh
ren von hier aus nachträglich das ganze Gesetz um und sa
gen: Dieser Artikel 22 Absatz 3 bis 6 lässt ja erkennen, dass 
man im Grunde genommen auch die Mindestmengen und die 
· Erhöhungen gemäss Artikel 33 nutzen kann; also muss sich 
das doch nach oben auswirken. 
Hier müssen wir schon eine klare Position einnehmen. Entwe
der sind diese Mindestmengen und Erhöhungen, soweit sie 
nach Artikel 33 obligatorisch sind, eben Gesetz und verbind-

lieh, dann kann man nichts mehr dafür beziehen; oder sie sind 
es nicht, dann soll man aber auch nutzen können. 
In der Kommission wurde uns vom Departementschef gesagt, 
dass er sich sehr stark mit diesem Problem befasst. Ich 
glaube, er hat sogar gesagt, es liege ihm am Herzen. Aufgrund 
dessen hat dann die Kommission - um doch etwas freundlich 
nachzuhelfen, aoer ohne die Aussage des Departements
chefs zu bezweifeln - eine Motion beschlossen, deren Text Sie 
am Schluss finden. Sie wird aktuell, wenn wir mit der Mehrheit 
diese' Absätze 3 bis 6 streichen. Würden wir das nicht tun, 
dann würde wohl die Motion hinfällig. _ _ 
Weiter liegt ein Antrag Jagmetti vor, wie ich sehe. Er anerkennt, 
dass man die Restwassermengen und die notwendigen Erhö
hungen nach Artikel 33 nicht einbeziehen kann, geht auch 

- nicht über einen Anteil an den Wasserzinsen hinaus; denn die 
Einbussen, wenn ein Werk nicht gebaut wird, sind grösser als 
die Wasserzinsen. Erwähnt seien Nebenleistungen, Steuern, 
wirtschaftliche Belebung. Es bleibt aber beim sehr ver
schwommenen Begriff der «überregionalen Bedeutung». Un
ser Heimatschutz kennt nur die nationale, die regionale und 
die lokale Bedeutung. 
Aus all dem ersieht man, dass im Moment dieses Geschäft 
noch nicht genügend reif ist. Vielleicht wird bis zur Behand
lung im Nationalrat bereits eine Fassung des Bundesrates vor
liegen. 

Präsident: 'ich wollte den Kommissionssprecher nicht unter
brechen. Aber der Ordnung halber muss ich jetzt doch sagen, 
dass wir zunächst noch Artikel 95 bereinigen sollten. Ich gebe 
das Wort dazu Herrn Seiler. 

Seiler, Sprecher der Minderheit: Ich beantrage Ihnen, Artikel 
95 (neu) ins Landwirtschaftsgesetz aufzunehmen, wie das der 
Nationalrat oppositionslos getan hat 

• Für Anlagen und Einrichtungen sieht Artikel 61 des Gewässer
schutzgesetzes vor, wer wofür vom -Bund Abgeltungen erhal
ten soll. Auch der Landwirtschaft werden strenge Vorschriften 
betreffend Lagerkapazitäten und Flüssigdüngem 'gemacht. 
Das bedeutet. dass sehr viele Betriebe ihre Gruben zu erneu
ern respektive zu vergrössem haben. Es ist deshalb nichts als 
eine logische Konsequenz. wenn die Landwirtschaft das glei
che Recht für sich in Anspruch nehmen will; denn jedermann
auch Industrie und Gewerbebetriebe - profitiert von staatlich 
subventionierten Kanalisationen und Kläranlagen. 
Einen ersten Schritt in dieser Richtung hat der Bundesrat be
reits getan, indem heute schon Hofdüngeranlagen in der vor
alpinen Hügelzone und im Berggebiet finanzielle Unterstüt
zung vom Bund erhalten. ·Nach heutigem Recht gehen aber 
die Betriebe im Tatgebiet lee( aus. Einzelne reichere Kantone 
haben die Initiative ergriffen und subventionieren bereits Neu
und Umbauten von Hofdüngeranlagen. [)as führt aber zu kras
sen Ungleichheiten zwischen Landwirtschaftsbetrieben; zwi-
schen den verschiedenen Kantonen. · 
Ich -meine, die Agrarpolitik soll auch zukünftig Bundessache 
bleiben, und der Bund soll deshalb auch den Talbetrieben -
unter bestimmten Voraussetzungen -Zuschüsse zusprechen. 
Damit würden alle Kantone verpflichtet Beiträge zu gewähren. 
In ei~em Bericht der Eidgenössischen Gewässerschutz
kommission, herausgegeben im März 1983, steht u. a fol
gende Schlussfolgerung; unterzeichnet ist der Bericht von 
den Herren Pedroli und Roth. Ich zitiere: «Die Subventionie
rung von Güllengruben durch den Bund ist nach dem gelten
den Gewässerschuttgesetz» - das war 1983 - «nicht möglich. 
Die Schaffung einer entsprechenden Grundlage erscheint in
dessen als gerechtfertigt.» 
Ich bitte Sie daher, heute di~ gerechten Forderung nach
zukommen, um wenigstens die Möglichkeit - wenn schon 
nicht via Gewässerschutzgesetz, so qoch wenigstens über , 
das Landwirtschaftsgesetz- zu erhalten. 

Schönenberger: Der Artikel 95 ist im Nationalrat im Zusam
menhang mit den Beratunrien zu Artikel 14 in das Gesetz auf
genommen worden. Nachdem Sie bei Artikel 14 an der stän
derätlichen Fassung festgehalten haben, besteht kein Anlass, 
diesen Artikel 95 von Unserer Seite her zu akzeptieren. Aber 
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auch materiell ginge es ,zu weit, wenn der Bund sämtliche Hof
düngeranlagen in der Schweiz, also auch im Talgebiet. zu sub
ventionieren hätte. ' 
Ich beantrage Ihnen daher mit der Mehrheit der Kommission 
Streichung dieses Artikels. 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 75 Zlff. 6 
, Art. 22 Abs. 3-6 (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Bührer, Onken) 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Jagmetli 
Abs.3 

23Stimmen 
8Stimmen 

Der Bund leistet an die betroffenen Gemeinwesen Ausgleichs
beiträge zur angemessenen Abgeltung entgangener Wasser
zinse, sofern diese 8nbussen eine Folge der Erhaltung und 
Unterschutzstellung von schützenswerten Landschaften von 
nationaler oder überregionaler Bedeutung sind. 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.5 , 
Streichen 
Abs.6 
Der Bundesrat regelt die Ausgestaltung der Ausgleichsbei
träge. ' 

Art.75ch.6 
Art. 22 al. 3,-6 (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Bührer, Onken) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Jagmetli 
Al.3 -
La Confederatlon alloue aux collectlvltes concemees des 

• montants compensatoires des droits d'eaux perdus, p0ur au
tant que las pertes subies soient imputables a la sauvegarde 
et a la mise SOUS protection de paysages d'importance natio
nale ou supraregionale dignes d'~tre proteges. 
Al.4 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.5 
Biffer 
Al.6 
Le Conseil federal regle les modalites de l'indemnisation. 

Präsident: Wir sind jetzt bei Artikel 22. Der Kommissionspräsi
dent hat diesen Artikel aus der Sicht der Mehrheit bereits erläu
tert 

Heftl, Berichterstatter: Ich entschuldige mich, dass ich vorhin 
den Artikel 95 übersehen habe, und möchte nur noch beifü
gen: Aufgrund des Gesetzes über Natur- und Heimatschutz 
könnte der Bund bereits heute einen Beitrag an Sumvitg und 
Vrin geben. Das würde vielleicht die Situation etwas beruhi
gen. Das wäre eine Tat und gäbe die nötige kurze Zeit, die Sa
che ausreifen zu lassen. Sollte dann der Bundesrat bei diesem 
Beitrag tiefer gehen, als es später aufgrund eines Gesetzes 
der Fall wäre, liesse sich das immer noch nachholen. 

Onken, Sprecher der Minderheit: Eine Idee ist reif geworden 
und muss nicht noch weiter reifen, Herr Kollege Heft!. Und 
diese Idee hat auch gezündet, nämlich die Idee der Aus-

gleichsbeiträge. Eine parteiübergreifende Idee zunächst ein
mal, entwickelt von Kollege Rhinow, zusammen mit Herrn Co
lumberg. Ich hatte die Ehre, in der Kommission dafür einzuste
hen und vor gut einem Jahr diesen Antrag auch hier im Rat zu 
vertreten, damals noch chancenlos. 
Im Nationalrat haben dann andere diese Idee aufgegriffen -
teilweise sind sie hier anwesend-, beharrlich argumentierend, 
und siehe da: sie hat Gefolgschaft gefunden über die Partei
grenzen hinweg; sie ist mehrheitsfähig geworden. Ich vertrete 
heute diesen Minderheitsantrag nicht mehr als Sonderling mit 
irgendeinem beargwöhnten, neuen Vorschlag, womöglich 
noch aus dEi)r falschen Ratsecke - das gibt es ja auch bei uns 
-, sondern ich vertrete eine Lösung, die im Nationalrat über 
alle Parteien hinweg eine tragfähige Mehrheit. eine Koalition 
gefunden hat. 
Es ist ~dem eine landesübergreifende, eine einende Idee, in-
dem sie nämlich Flachländer und Vertreter des Berggebietes 
zusammenschliesst. indem sich diese in diesem Vorschlag 
sozusagen die Hand zu geben vermögen. Für einmal keine 
Gegensätze, obwohl es von der Interessenlage her an und für 
sich durchaus solche Gegensätze geben könnte - das müs
sen wir klar sehen -. sondern Solidarität, Gemeinschaftlich
keit, die so selbstverständlich nicht ist. als dass wir leichtfertig 
mit ihr umgehen dürfen. 
Was wir Flachländer, was wir Mittelländer anerkennen - das 
möchte ich doch auch einmal zu den Vertretern des Bergge
bietes sagen-, ist. dass das Berggebiet Opfer bringt, dass ihm 
mit diesem Gesetz ZUgeständnisse abverlangt werden. Wir 
hätten nicht so lange um diese Paragrap,hen ringen müssen, 
wenn das nicht so wäre. Ihr Widerstand gründete ja vor allem 
darin. Wir sind bereit zu akzeptieren, dass diese Opfer, die 
man ihnen abverlangt, nicht um Gotteslohn erbracht werden 
sollen, sondern dass sie angemessen abgegolten werden 
müssen. Angemessen beispielsweise dann, wenn eben Min
destwassermengen ökologisch verantwortungsvoll erhöht 
werden oder wenn Landschaften von schweizerischer, von 
überregionaler Bedeutung-so viele gibt es ja gar nicht mehr
geschützt werden sollen und damit auf 8nnahmen verzichtet 
wird, die das Berggebiet zum Tell dringend benötigt 
Wir wissen auch, dass sie diesen Schutz nicht in erster Linie für 
sich selber erbringen - teilweise sind 'Z!Nar auch touristische 
Erwägungen des Berggebietes mit dabei-. sondern dass sie 
ihn teilweise für andere leisten, auch für uns Mittelländer, und 
dass hier deshalb ein Beitrag im allgemeinen Interesse er
bracht wird. Dass dieser Beitrag geleistet wird, ist keine Selbst
verständlichkeit Es wäre unbillig und ungerecht. das einfach 
als eine Selbstverständlichkeit von den Bergkantonen zu for
dern. Es ist also die 8nsicht und Bereitschaft da, hier ein Ent
gelt zu erbringen, eine angemess~e Abgeltung dessen, was 
geleistet. was ihnen abverlangt wird. 
Hier geht es nun um die Frage: Finden wir den Weg, eine sol
che Abgeltung zu verankern? Nutzen wir die Bereitschaft, die 
jetzt vorhanden ist. das jetzt zu tun? Die Stimmung kann sich 
auch wieder ändern. Sie wissen alle, wie launisch solche Ent
wicklungen sind. Packen wir also die Chance jetzt. wo sie be
steht? Oder verfäcleln wir uns wieder und verschieben die 
ganze Angelegenheit auf einen ungewissen Zeitpunkt in einer 
noch ungewisseren Zukunft? 
Es ist ein politischer Entscheid, der hier zu treffen ist, nichts an
deres, und wir sind aufgerufen, ihn zu treffen. Es geht auch ein 
bisschen um die Frage, ob dieses Parlament vielleicht gar ge
gen das Zögern des Bundesrates, möglicherweise selbst ge
gen seinen Widerstand, in der Lage ist. eigenständig eine ge
wisse kreative gesetzgeberische Tätigkeit wahrzunehmen und 
einen neuen Gedanken auch rechtlich zu verankern. 
Hie Rhodus, hie salta in diesem Gewässerschutzgesetzl Es 
geht doch hier um einen kausalen Zusammenhang. Es geht 
um die Gewässer, die wir schützen wollen, deren natürliches 
Fliessen wir erhalten wollen. Und es geht um die Landschaf
ten, in denen diese Gewässer fliessen. Es besteht also ein un
mittelbarer Zusammenhang zum Gewässerschutzgesetz. Es 
soll keiner sagen, mcn mücse e:-st noch verschiedene Dinge 
abklären. Die Frage der Kiesgruben müsse noch ausgeleuch
tet werden, auch die Frage irgendwelcher Bergbahnen oder 
anderer Eingriffe in die Landschaft. Wir müssen nicht alle ge-
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setzgeberischen und verfassungsmässigen Fragen bis ins 
letzte Detail abklären. Wir müssen in diesem Gewässerschutz
gesetz lediglich die Frage der Fliessgewässer regeln, und mit 
diesen hängt der Landschaftsrappen, hängt dieser national
rätliche Vorschlag ja unmittelbar zusammen. 
Der Weg der Motion, den uns Kollege Danioth weisen will, ist 
ein Ausweg, um nicht vor den eigenen Leuten mit leeren Hän
den dazustehen. Ich glaube, dieser Weg wird auch durch
schaut Es ist ein Umweg; denn es geht Zeit verloren. Es ge
hen Jahre verloren. Wenn Kollege Danioth noch so sehr ver
spricht, dass er dem Bundesrat auf den Füssen stehen werde, 
damit möglichst schnell eine Vorlage ko,rime: Es verstreicht 
Zeit, es gehen Jahre unwiederbringlich verloren, in denen 
mögllchtarweise Unwiderrufliches geschieht Denn solange es 
bei diesem Widerstreit zwischen ökonomischen und ökologi
schen Interessen, den wir heute auch in diesem Rat wieder er
lebt haben, bleibt, solange die ökologische Vernunft nicht 
auch eine finanzielle Rückendeckung hat, solange werden die 
Entscheide immer wieder zugunsten der wirtschaftlichen An
liegen getroffen, und die naturschützerischen, die umwelt
schützerischen werden zurückgestellt Das lässt sich wohl 
kaum bestreiten. Deshalb ist der Landschaftsrappen oder 
überhaupt die Möglichkeit einer solchen Abgeltung so drin
gend erforderlich. 

· Darum bin ich auch dafür, dass selbst die Sicherung ange
messener Restwassermengen als Möglichkeit - wie das der 
Nationalrat vorschlägt- in dieses zweistufige System mit den 
Mindestmengen, die in Artikel 31 festgeschrieben sind, ein
bezogen wird. Die Kantone sollen die Wassermengen ja im 
Rahmen eines gewissen Ermessensspielraums erhöhen, ge
raten aber auch da wieder in den Widerstreit der konkurrieren
den Interessen. Der Entscheid wird den Kantonen erleichtert. 
wenn sie in solchen Fällen eine angemessene Entschädigung 
erhalten. 
Es ist übrigens keineswegs so, dass voll entschädigt werden 
soll. Es soll angemessen entschädigt werden, und es soll 
. auch die Finanzkraft der Körperschaften, der Kantone und der 
Gemeinden entsprechend einbezogen werden. Hier brechen 
keine Dämmei Die Vorschriften, die vorgeschlagen sind und in 
einer Verordnung noch ausgedeutet werden müssen, können 
durchaus auch restriktiv gehandhabt werden. Schon gar dort. 
wo es um den Schutz von schweizerisch bedeutsamen, über
regional wichtigen, schützenswerten Landschaften geht, 
sollte eine solche Abgeltung unbedingt möglich sein. 
Ich bin auch für den Landschaftsrappen als Finanzierungs
form, weil er dem Verursacherprinzip entspricht, weil er von 
den Stromkonsumenten getragen werden muss. Und da sind 
wir alle mitbetroffen und sind bereit, diesen minimalen Beitrag 
von 0, 1 Rappen zu leisten. Das Ist wirklich nicht viell Das 
macht5 Franken pro Kopf der Bevölkerung im Jahr, wenn man 
das hochrechnet; das dürfte wohl der günstigste Eintrittspreis 
in ein immer kleiner werdendes Gebiet sein, das noch eine ur
sprüngliche Natürlichkeit aufweist Ich denke, wir Mittelländer 
sind dazu bereit, diesen Beitrag zu zahlen, diesen Obolus zu 

. leisten. · 
Doch sei's drum: Wenn man etwa argumentiert. die Frage der 
Restwassermengen sei heikel, das sei umstritten, das gehe zu , 
weit, gut, dann kann man hingehen und sagen: Wir streichen 
die Litera b, in der das vorgesehen ist Wir lassen sie weg. Man. 
kann damit in einer generösen Geste auf 1 O bis 30 Millionen 
Franken verzichten, die das Berggebiet allenfalls ausbezahlt 
bekommen könnte. Wohlan, dann streic;hen wir-diesen Satz 
dann wäre dieser Streitpunkt eliminiert. 
Und wer findet, der Landschaftsrappen gehe zu weit, diese Fi
nanzierungsform sei nicht in Ordnung, wir sollten die Abgel
tung lieber aus Steuergeldern bezahlen, wir sollten einen 
Fonds mit Bundesmitteln äufnen, gut, dann streicht man bei
spielsweise diesen Absatz 4 im Artikel 22, um;! dann ist auch 
das gelöst 
Dann läuft es aber auf den Antrag von Herrn Koll~ge Jagmetti 
hinaus, einen vermittelnden Antrag, der diese beiden Punkte 
nicht enthält, der aber doch immerhin in diesem Gesetz eine 
Grundlage schafft, auf der weitergebaut werden kann und die 
auch der Nationalrat im Rahmen der weiteren Differenzbereini
gung nochmals unter die Lupe nehmen kann. 

zusammenfassend möchte ich sagen. wir müssen hier und 
jetzt in diesem Gewässerschutzgesetz eine Lösung finden, 
denn das Sarggebiet wartet, und das Berggebiet hofft - das 
haben 'l"ir auch verschiedenen Zuschriften wieder entnehmen 
können -, das Berggebiet hofft insbesondere auch auf seine 
eigenen Vertreter. Es will keine Absichtserklärungen mehr, 
sondern Lösungen; es will keine Motionen mehr, sondern ei
nen Gesetzestext. Und wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 
Und der Weg, wie gesagt, der ist hier vorgezeichnet 
Darum bitte ich Sie, hier die Nägel einzuschlagen, Nägel mit 
Köpfen - das wäre der Antrag des Nationalrates - oder eben 
kleinere Nägel, indem Sie wenigstens den Eventualantrag von 
Herrn Kollege Jagmetti gutheissen. · 

Jagmettl: Ich danke Herrn Onke.n bestens, dass er schon eine 
Einführung zu meinem Antrag gegeben hat. Mit ihm bin ich der 
Meinung, dass die Zeit reif ist. ' 
Wir haben alle eine grosse Zahl von Zuschriften erhalten. Ich 
messe der grossen Zahl weniger Bedeutung zu als dem Um
stand, dass sie sehr breit ab9estützt ist Und ich spüre daraus, 
dass es nicht irgend ein kleiner Kreis ist, der sich darum be
müht, sondern dass ein verbreiteter Wunsch da ist, diesem 
Problem gerecht zu werden. 
Aber die Zeit ist auch reif, weil wirnicht zum ersten Mal über die 
Vorlage beraten: Am 4. Oktober des letzten Jahres ~den wir 
vor den gleichen Alternativen: Landschaftsrappen, Abgeltung 
ohne Landschaftsrappen oder keine Abgeltung. Wir sind 
heute wieder vor diesem Problemkreis. Ich bitte Sie also, hier 
den Schritt zu tun, und zwar nicht im Sinne einer Motion, denn 
die Motion verlangt vom Bundesrat, was der Bundesrat eigent
lich schon beabsichtigt: uns nämlich eine Vorlage vorzulegen. ' 
Nach so langen Diskussionen und intensiver Arbeit, glaube 
ich, iSt der Rat selbst ii;, der Lage, zusammen mit dem National
rat eine Lösung wirklich zu erarbeiten und zu beschliessen. 
Deshalb möchte .Ich Ihnen vorschlagen, eine gesetzliche Ord
nung zu treffen. Ich habe Ihnen dazu einen Vorschlag vorge
legt, der sich ,inhaltlich an das anlehnt, was ich Ihnen vor gut 
einem Jahr beantragt hatte, der aber viel stärker auf dlaFas
sung des Nationalrates Rücksicht nimmt, die inzwischen be
schlossen worden ist 
Es geht um die Lösung ohne Erhebung einer neuen Abgabe in 
der Form des. Landschaftsrappens, aber mit einer Abgeltung, 
und das in einer Formulierung, die möglichst nahe - wie ich 
sagte-an der Fassung des Nationalrates ist . 
Nun zur inneren Berechtigung noch ein Wort: Es geht-in die
sem Fall nicht um den Ausgleich aller Vor- und Nachteile, die 
eine Gegend im gesamtschweizerischen,lnteresse hat, son
dern es geht um die Abgeltung für eine natürliche Ressource, 
die eine wesentliche Erwerb~ueJle der betreffenden Gegend 
ist. Wir wollen nicht ein volles Ausgleichssystem aufstellen, 
aber die ganz spezifische Nichtnutzung einer bestimmten 
Ressource abgelten. Dafür ist eine Lösung vorzusehen, weil 
die Nichtnutzung im Interesse der ganzen Schweiz erfolgt und 
damit auch eines grossen Kreises weit über diese Gegend hin
aus. 
Darin liegt auch der Hauptgrund, weshalb ich Ihnen den Land
schaftsrappen nicht zu übernehmen empfehle. Ich weiss, 
dass von diesem Landschaftsrappen heute sehr viel Emotio
nelles abhängt und ein grosses Anliegen auch in der Erhe
bung dieser Abgabe liegt Aber die Abgabe knüpft an eine So
lidarität, die meines Erachtens eher zu eng ist: Es sind ja nicht 
einfach die Konsumenten, die als solche ein Interesse an der 
Erhaltung der Naturlandschaft haben, sondern hier sind es 
alle, ob grössere oder kleinere Stromkonsumenten. Die Soli
darität ist nicht jene der Konsumenten mit dem betreffenden 
Gebiet, sondern es ist eine Solidarität der ganzen Schweiz. 
Deshalb würde ich Ihnen empfehlen, hier nicht eine beson
dere Abgabe zu erheben, sondern die normalen Finanzie
rungswege zu suchen und damit auf diesen Landschaftsrap
pen zu verzichten, trotz seines schon fast symbolischen Cha-
~kters. · · · 
Lassen Sie mich nun meinen Antrag noch in einigen Worten 
begründen: Zum einen möchte ich festhalten, dass in Absatz 3 
des Artikels 22 Wasserrechtsgesetz nicht die Unterscheidung 
des Nationalrates in a und b vorgenommen werden soll; aus 
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folgendem Grund: Für die Erhöhung der Restwassermengen 
über den Ansatz von Artikel 31 hinaus gibt es verschiedene 
Gründe. Es gibt solche des ökologischen Gleichgewichts, sol
che des Landschaftsschutzes und andere. Ich möchte jene, 
die den Landschaftsschutz betreffen, hier herausgreifen, nicht 
aber die Einschränkungen der Nutzung. die für die Wahrung 
des ökologischen Gleichgewichts notwendig sind. Denn wir 
wollen abgelten, was genutzt werden könnte. Wir wollen nicht 
abgelten, was ohnehin nicht genutzt werden kann. Darin liegt 
der Grund, weshalb ich auf die Litera b mit der Erwähnung von 
Artikel 33 verzichtet habe. Ich möchte jene Erhöhungen, die 
sich aus Landschaftsschutzgründen ergeben, einbeziehen 
und die andern nicht Das kpmmt In meinem Antrag zum Aus
druck. 
Es geht sodann um Abgeltung .für Massnahmen im Interesse 
des Landschaftsschutzes, wo es sich um Landschaften von 
nationaler oder überregionaler Bedeutung handelt. Da aner
kenne ich, Herr Kommissionspräsident. dass der Ausdruck 
«überregional» tatsächlich nicht im Bundesgesetz über den 
Natur- und Heimatschutz figuriert: Wir haben dort die Katego
rien «national», «r~ional» und «lokal». Mit «überregional» ist 
etwas gemeint. was über die Region hinaus wirksam wird, also 
einen weiteren Bereich hat, als was im NHG als «regional» be
zeichnet wird. Die nationale Anerkennung aber wäre nicht Vor
aussetzung der Abgeltur;ig. Die . überregionale Bedeutung 
wäre etwas weiter als die rein nationale, und r11ar deshalb, weil 
solche Gegenden eben in gewissen Fällen überregionale und 
nationale Komponenten haben. Wir wollen hier nicht zu stark 
aufgliedern und in die Einzelheiten gehen. 
Abgegolten werden soll der Wasserzins: Es sollen also nicht 
alle wirtschaftlichen Nachteile abgegolten werden, weil wir 

' kein System des vollen Ausgleichs wollen, sondern eine Ent
schädigung für die entgangene Ressource. Dabei denke Ich 
an eine angemessene Abgeltung, wie sie der Nationalrat vor
gesehen hat. denn es soll Ja nicht eine ewige Rente ausbezahlt 
werden, sondern man soll von einer zeitlichen Begrenzung 
ausgehen und im Sinne von Absatz 4 der Finanzkraft der be
troffenen Gegend Rechnung tragen köMen. 
Das also der Grund, weshalb diese Lösung, in sehr enger An
lehnung an den Nationalrat, gewählt worden ist Ich möchte 
Ihnen empfehlen, Absatz 4 im Sinne des Nationalrates auf
zunehmen, bei Absatz 5 auf,dle Erhebung dieser besonderen 

· Abgabe zu verzichten und Absatz 6 im ersten Satzteil etwas 
weiter zu fassen und daft1r auf den zweiten Satzteil zu verzich
ten. 
Der Bundesrat soll nicht nur befugt sein, die Abg~ltung zu re
geln, sondern den ganzen Bereich der Ausgleichsbeiträge, 
und damit auch die Voraussetzungen Ihrer Auszahlung. Er soll 
die Befugnis erhalten, auch die anderen Aspekte von Absatz 3 
etwas genauer zu umschreiben. 
Hingegen möchte ich nicht, dass ihm der Auftrag erteilt wird, 
die nötigen Schutzmassnahmen zu treffen, weil ich in einem 
Wasserrechtsgesetz nicht In die bestehende Kompetenzord
nung von Natur- und Heimatschutzgesetz und Raumplanung 
eingreifen möchte, sondern der Meinung bin, dass die betref
fenden Sachgesetze die Zuständigkeit zu den Schutzmass
nahmen ordnen sollen. 
Das ist der Grund für meinen Antrag, der sich stark an die na
tionalrätliche Fassung anlehnt. sich auf die Reduktion der 
Wasserkraftnutzung im Interesse des Landschaftsschutzes 
konzentriert und auf die Erhebung einer Abgabe verzichtet 
Ich bin dankbar, wenn jene, die an sich Jür eine Lösung sind, 
aber den Weg der Motion vorziehen, den Schritt zu einer ge
setzlichen Ordnung machen können, und ich bin auch jenen 
dankbar, die an sich für den Landschaftsrappen eintreten, 
wenn sie dieser Lösung, mindestens eventualiter, zustimmen 
können. 

M. Delalay: La propositlon du Conseil national, qui est reprise 
aujourd'hui par la minorite etvise a if!troduire un dixieme ou un 
cinquieme de centime sur chaque kilowatt heure d'electricite 
produit, est originale et sympathique. Elle l'est d'autant plus 
qua le fonds ainsi constitue servirait a indemniser des mesures 
prises en faveur du paysage, plus precisement des regions de 
montagne, alliaot ainsi la politique regionale et la protection 

des sites. Aussi convient-il d'expliquer et de motiver soigneu
sement les raisons qui amenent certaines regions de monta
gne a faire entendre une voix discordante et ä refuser de sous
crire avec enthousiasme ä une teile solution. Cette justification 
est d'autant plus indispensable de la part du representant 
d'une region qui devrait profiter plus que d'autres de ce fonds 
et de la repartition qui en serait faite. 
Selon las chiffres puises dans l'abondante documentation qu'i 
nous a ete distribuee, ce sont en effet environ 70 millions de 
francs par annee qui passeraient de la poche des consomma
teurs ä la calsse des cantons et des communes de montagne. 
Si le mecanisme etait aussi simple, nous pourrions y souscrire 
sans arriere-pensee, mais ce serait oublier un peu vite qua, 
dans nos regions, travaillent des industries dispensatrices 
d'emplois qui sont de grandes consommatrices d'energie. 
Elias ont d'ailleurs fende leur decision a l'epoque de leur Im
plantation sur le critere essential de l'energie a bon marche et 
alles demeurent aujourd'hui an concurrence avec des entre
prises etrangeres qui utilisent une €mergle largement subven
tionnee et beneficient d'autres facteurs de production a meil
leurcompte. L'objection estsouventavancee que le rencheris
sement provoque par l'introduction de ce centime pour le pay
sage sera minime. Je l'accorde volontiers, mais cette augmen
tation ajoutee par exemple a l'impöt sur l'energie ou a l'lmpöt 
sur le chiffre-d'affaire sur l'energie, additlonnee a des cours de 
change parfois defavorables, peut devenir prejudiciable pour 
le maintien des postes de travail. 
Ce sont donc paradoxalement des motifs de politique regio
nale qui nous empechent de soutenir ce prelevement sur 
l'energie an faveur du paysage et con9u, a l'origine, an faveur 
des regions de montagne. Nous nous trouvons en fait dans la 
situation d'un sportif auquel est offert un nouveau produit de 
dopage.11 peut etre tente d'en faire usage pour obtenir unevic
toire peut-ätre eclatante mais sans doute ephemere. Les bien-

, faits de ce fonds ne nous seraient en effet d'aucun secours si 
notre tissu industriel deja fragile en ressortalt affalbli. En fait, il 
seralt preferable pour nous, en matiere d'energie, de lalsser li
bre cours aux lois du marche et a la realite des prix. Cela per
mettrait aux regions de montagne de livrer leur energie de 
pointe et de qualite avec un revenu annuel de 1 a 1,5 milliard 
de francs et de favoriser du memEJ coup leur developpement 
industriel local. Cela constituerait une veritable politlque regio
nale, qui ne prendrait pa$ le caractere condescendant que 
revet la sotution de la part de centime pour le paysage. 
Pourtoutes ces raisons, je soutiendrai la motion de la col"(ll'Tlis
sion, defendue par M. Danioth, et je m'opposerai avec la majo
rite de la commlssion a 1a version du Conseil national portant 
sur la modification de la lol federale sur l'utilisation des forces 
hydrauliques. .;, 

M. Cavadlnl: Apres plus de quatre heures et demie de debats 
nous serons respectueux du temps de notre conseil et nous 
nous limiterons a la question de principe. 
La propositlon de l'article 22 est psychologiquement com
prehensible mais politiquement injustifiable. Taute contribu
tion d'un tel type exige une base constitutionnelle et nous 
avons beaucoup de difficultes a imaginer qua nous puissions 
la trouver aujourd'hui dans les textes. Sagement d'ailleurs, la 
majorite de notre commlssion a evite d'introduire dans la loi 
cette dispositlon etonnante. 
Nous disons aussitöt que la propositlon de M. Jagmetti, voire 
meme la mo~on de la commission, ne nous enthousiasment 
pas. Nous sommes dans une situation paradoxale. On ne veut 
plus d'energie, d'energie nucleaire en particulier, et nous con
sommons toujours davantage d'electricite. On diminue la pro
duction des ouvrages hydro-electriques en limitant des debits 
et, en meme temps, on souhaite une compensation financiere 
pour ce qua l'on n'exploiterait pas. Allons plus loin et donnons 
l'exemple que nous avons pris et qui consisteralt a subvention
ner le fait qua l'on renonce ä poser un certain nombre d'eolien
nes, parce que de telles installations porteraient atteinte au 
paysage, et nous defions quiconque de nou~ derriontrer le 
contraire. On peut d'ailleurs developper d'autres exemples. 
Nous y renom;ons ici. Notre politlque ne doit pas etre schizo
phrenique. Nous ne pouvons pas nous limiter un jour a la 
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seule definition d'une politique energ~tique coherente et le 
lendemain nous borner ä decrire des objectifs d'une politique 
simplement ecologique. Nous avons assume l'une et l'autre, 
le principe meme de ces dedommagements energetiques ne 
nous parait pas justifiiµ,le et nous les ecarterons. 

.Oanioth: Ich räume ein: Ich habe bei der letzten Beratung die
ses Geschäftes meine grundsätzlichen Bedenken und ;z_weifel 
an Abgeltungsleistungen fur den Verzicht auf eine Wasser
rechtskonzession und an andere Verzichte angemeldet, und 
'ZYiar aus staatspolitischen wie aus energiepolitischen Grün
den. Zu viele Fragen standen damals im Raum. 
Wann wäre ein solcher Verzicht entschädigungsberechtlgt? 
Wie hoch sollte eine solche Entschädigung sein, um ihr den 
Almosencharakter zu nehmen? Entsteht nicht die Gefahr, 
dass Kreise, die ausschliesslich vom Verzicht auf Wasserkraft
nutzung einen Vorteil ziehen und nicht für die wirtschaftlichen 
Ausfälle geradestehen müssen, einen unangebrachten Druck 
auf Konzessionsbehörden . in pen Gebirgsgegenden aus
üben? Wo ist der Ansatzpunkt für eine Abgeltung, und wo ist 
die Grenze? ZU welchen Lasten soll sie gehen usw.? 
Seit der ersten Debatte hat nun der Nationalrat den bekannten 
Beschluss gefasst, aufgrund der Revision der Wasserrechts
gesetzgebung dem betroffenen Gemeinwesen Ausgleichs
beiträge zur angemess,enen Abgeltung entgangener Wasser
zinsen zuzusichern, zu deren Finanzierung eine Abgabe von 
0,2 Rappen pro Kilowattstunde. der in der Schweiz erzeugten 
Hydroelektrizität eingeführt_ werden soll. Ganz offens.ichtllch 
empfand die zustlmmeMde Mehrheit in der Grassen Kammer, 
man müsse fOr die statuierten Verbote und Einschränkungen 
zu Lasten der Berggebiete eine Kompensation schaffen. 
Ich anerkenne durchaus das Bestreben um Ausgleich. Ich bil
lige auch vielen, die das Konzept des Landschaftsrappens mit 
grossem Engagement und viel Idealismus verfechten, einen 
hohen Sinn fOr Solidarität zwischen Tal und Berg zu. Für mei
nen Teil möchte Ich all diesen Gutgesinnten an dieser Stelle 
aufrichtig danken, vor allem jenen ausserhalb unseres Rates
ich darf hier Frau Nationalrätin Uly Nabholz ganz speziell er
wähnen, die ein grosses Engagement an den Tag legt Ich 
glaube mit Herrn Onken, dass die Idee einer gewissen Aus
gleichsleistung Im Wachsen ist, qass sie tatsächlich die Fron-

' ten, die Parteien zu überschreiten sich anschickt. 
Um so weniger begreife ich den Vorwurf von Herrn Onken an 
meine Adresse, ich hätte mich mit dem Bekenntnis zur Motion 
anstelle einer ausformulierten Gesetzgebung vor der Verant
wortung gedrückt; Ich hätte taktische Manöver begangen. Ich 
kann Herrn Onken versichern, dass ich, genau wie er, aufrich
tig zu politisieren bestrebt bin. Ich seltier hatte in den Beratun
gen der Kommission einen Antrag eingereicht, der jenem von 
Herrn Jagmetti in wesentlichen Belangen ähnlich ist Wir ha
ben uns auch getroffen. Ich musste mich darin aber an der 
Kommissionssitzung überzeugen lassen, dass man im ge
genwärtigen Zeitpunkt eine Gesetzgebung aus dem Hand
gelenk in dieser wichtigen Frage-Herr Onken gab vorf:lin ein 
Beispiel, indem er die einzelnen Absätze austauschen liess -
nicht verantworten könne; nicht verantworten vor der Verfas
sung, auf die ich einen Eid abgelegt habe; nicht verantworten 
aber auch vor meinen Wählern. Ganz abgesehen davon, dass 
der Kanton Ur! nicht in erster Unie Profiteur von diesem Land
schaftsrappen wäre. 
Mir sind in diesem ZUsarnmenhang die Verhältnisse mit den 
beiden kleinen Gemeinden Vrin und Sumvitg vertrauter gewor
den. Als Vertreter' des Berggebietes weiss ich nur allzu gut, 
dass Einnahmenausfälle in dieser Grössenordnung fOr kleine, 
finanzschwache Gemeinden von existentieller Bedeutung 
sein können, wobei ich mir die Bemerkung ertaube, dass ·in 
vielen anderen Kantonen der innerkantonale Finanzausgleich 
etwas wirksamer funktioniert. Trotzdem, das Problem besteht 
Persönlich bin ich überzeugt, dass diesen Gemeinden aus 
Gründen der Gerechtigkeit und Solidarität geholfen werden 
muss, selbst wenn es hier einer Lex Greina bedürfte. Es geht 
aber mlt-autem Willen auch anders, wie die beträchtlichen Lei
stungen zum Verzicht auf Kaiseraugst bewiesen haben. Oder 
waren hier die wirtschaftlichen und politischen Einflussmög
lichkeiten grösser? 

Ueber den Fall Greina hinaus ist aber das Problem der ange
messenen Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen, die 
Gemeinden und Regionen im Landesinteresse erbringen, von 
grosser und grundsätzlicher Bedeutung. Dies, auch wenn zu 
berücksichtigen ist, dass in anderen Kantonen nicht die Ge
meinden, sondern der Kanton selber konzessionserteilendes 
Gemeinwesen, das heisst unmittelbar betroffen ist. Die Frage 
ist es wert, umfassend und vertieft geprüft zu werden. 
Herr Bundesrat Cotti hat bereits in der Herbstsession 1988 
hiezu eine klare Zusicherung abgegeben. Wir wissen, dass in 
dieser Sache 'ZYiei Experten an der Arl:>eit sind. Sie haben sich 
kürzlich an einer Tagung in Andermatt erstmals geäussert. 
Man kann das Problem auf zwei verschiedene Arten abwan
deln und damit je nach Fragestellung gleich auch verabschie
den. Wenn man mögliche Extrempositionen bezieht, ist dies 
der Fall. Wollte man beispielsweise jede Leistung einer Ge
meinde oder eines Kantons zugunsten des grösseren Ganzen 
als Rechtstitel für eine Entschädigungsforderung ansehen, 
wäre damit Tür und Tor geöffnet für einen unheilvollen Ver
rechnungsföderalismus, der unser Solidaritätsgefühl aushöh
len müsste. Auf der anderen Seite würde dem Gedanken einer 
gerechten Ausgleichsleistung der Todesstoss versetzt, wenn 
zwar die Leistungen klar umschrieben, aber doch auf alle Be
reiche der Infrastruktur und damit der Eingriffnahme in die 
Landschaft ausgedehnt würden, zum Beispiel Bau oder Ver
zicht auf Skilifte, Bahnen, Strassen, Dienstleistungs- und Un
terhaltungsbetriebe usw. Wenn wir uns natürlich über die prä
judizielle Regelung im klaren sein müssen, gilt es doch, hier 
bei den Eingriffen in die Wasserkraftnutzung eine sachge
rechte Lösung zu finden. 
Ausserdem, und dies wird oft geflissentlich übersehen, be
steht in diesem Bereich eine klare verfassungsmässige 
Grundlage mit dem Verfassungsartikel 24sexies der Bundes
verfassung. Insofern trifft der Einwand des Bundesrates eben 
nicht zu, dass dieser Einbruch zu unabsehbaren Folgen fOh
ren ·könnte'. Nach Absatz 3 kann der Bund Bestrebungen des 
Natur- und Heimatschutzes durch Beiträge unterstützen. 
Unbestritten ist aber auch, dass die geltende Ausführungs
gesetzgebung fOr Abgeltungsleistungen aus Wasserkraftnut
zung qualitativ und quantitativ nicht ausreicht Wir könnten 
also mit dem Artikel 13 des Natur- und'Heimatschutzgesetzes 
beispielsweise den Fall Greina nicht zufriedenstellend regeln, 
_einerseits.weil er zwingend d_ie Beteiligung des Kantons vor
aussetzt, und andererseits, weil die Limitierung auf 35 Prozent 
dalst 
Ich bin heute der festen Ueberzeugung, und dieser hat, sich 
auch die Kommission angeschlossen, dass In gewissen Fäl
len von Leistungen im nationalen Interesse ein Ausgleich ge
rechtfertigt Ist Die Verfechter d~ Landschaftsrappens zäu
men indessen das Pferd am Schwanz auf, indem sie eine Ab
geltung insoweit verlangen, als sie gesetzliche Bestimmungen 
über Restwassermengen oder einen gesetzlichen erzwing
baren Verzicht auf ein bestimmtes Kraftwerkprojekt als Rechts
grund für Abgeltungslelstungen ansehen. 
Entweder ist der Landschaftsrappen bestimmt zur Entschädi
gung schwerwiegender Eingriffe in die Landschaft und Um
welt, siet,e Postulat Loretan; dann ist nicht einzusehen, warum 
nicht griffige Gesetzesbestimmungen an die .Stelle von Wohl
verhaltensprämien treten sollen. Oder es wird die Abfindung 
einer gesetzlich ohnehin vorgeschriebenen Einschränkung 
angestrebt, beispielsweise weil die neuen_ Restwasservor
schriften zu einer erhöhten Dotierwassermenge und damit zu 
Umsatzeinbussen fOhren. Dann leuchtet aJ:jer nicht ein, wieso 
der Gesetzesvollzug mit einer Prämie honoriert werden soll. 

- Ich glaube, so viel Gesetzestreue, aber auch s9 viel inneren 
Stolz billigen Sie den Behörden und der Bevölkerung der Was
serherkunftsgebiete zu. 
Es gilt aber jene Fälle im Auge zu behalten, wo nicht durch Ge
setzesvorschrift und wo nicht durch den Druck aus dem Unter
land, sondern aus eigener Verantwortung und Entscheidung 
auf eine Wasserkraftnutzung im Interesse der Erhaltung un
berührte: Lar.::lschaften umfassend oder teilweise verzichtet 
wird. Das ist das zentrale Anliegen. 
Die zust{indige Behörde kann im Rahmen der Verfassungsho
heit nach Artikel 24bis der Bundesverfassung einerseits und 
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dem Schutzgedanken von Absatz 2 dieses Verfassungsarti
kels anderseits eine gewisse Ermessensfreiheit ausüben, sich 
also grundsätzlich für oder gegen eine Wasserkraftnutzung 
aussprechen, ohne dabei die Gesetze verletzen zu müssen. 
Diese Gegenüberstellung von Nutzungs- und Schutzfunktion 
der Gewässer soll im Sinne der auch auf anderen Rechtsge
bieten bewährten Interessenabwägung gefördert und nicht er
schwert werden. 
Mein Anliegen geht dahin, diese Nutzungszuweisung eines 
Gebietes für die nichtwirtschaftliche, also die landschafts
schützerische Nutzung als Grundlage für die Beurteilung einer 
angemessenen Entschädigung zu nehmen. Und das ist nicht 
eine Abgeltung für ein Nichtstun -wie es auch Herr Bundesrat 
Cotti leider in der nationalrätllchen Beratung gesagt hat; auf 
Seite 1102 des Amtlichen Bulletins nachzulesen-. sondern 
sehr.wohl eine positive Leistung, so wie dies einer d~r Exper
ten eben auch in der Tagung des SAB und der Greinastiftung 
anschaulich geschildert hat. 
Wenn ein Gen:ieinwesen, Gemeinde, Korporation oder Kan
ton, auf die grundsätzlich zulässige und technisch mögliche 
Wasserkraftnutzung im nationalen Interesse zugunsten der 
unberührten Erhaltung eines Tales für die Allgemeinheit ganz , 
oder teilweise verzichtet, dann nimmt es erhebliche wirtschaft
liche Einbussen auf sich, die sonst nirgends, auch nicht im in
terkantonalen Finanzausgleich, abgegolten werden. 
Hier das Beispiel Greina. Der Bund hat ein Interesse daran, in 
einem solchen Falle derartige Nutzungsverzichte zu honorie
ren und im Interesse der Oekologle, der Erhaltung unserer un
berührten nationalen Gegenden, auch zu fördern. Darin liegt 
auch der Zweck der Unter-schutzstellung nach Artikel 16 der 
Natur- und Heimatschutzverordnung. Hier haben wir den 
Grundgedanken zum ersten Mal. Die Sicherstellung derartiger 
Abgeltungen, die bereits ein gewisses Präjudiz in Entschädi
gungen für Biotopschutz und in der Landwirtschaft haben, 
muss aber zulasten der Eidgenossenschaft erfolgen, also der 
Gesamtheit der Bürger, die in den Genuss der Nutzungswid
mung gelangen, und nicht zulasten der Stromkonsumenten, 
die mit einem negativen Verursacherprinzip zur Kasse gebe
ten würden. Damit kann auch eine unerwünschte Verteuerung 
des Stromes an der Produktionsstätte vermieden werden. 
Auch die umstrittene Frage der Verfassungsmässigkeit des 
Landschaftsrappens stellt sich dann nicht mehr •. 
Mit dieser Lösung des undiskutabel echten Problems und An
lieg-ens würden nicht nur die erwähnten unerwünschten Ne
benwirkungen vermieden, sondern man käme auch weg vom 
Grabenkampf zwischen Oekologen einerseits und den Ver
fechtern der Dominanz von Wirtschaft und Technik, des alles 
Machbaren anderseits. Weg auch von Verhinderungsstrate
gien und Abwehrschlachten, hin zu einem partnerschaftlichen 
Gespräch und zu einem Ausgleich. Damit würde aber auch die 
Sicht frei auf eine andere Seite der Problematik von Verboten 
untt übertriebenen Restwasservorschriften. · 
Dieser echte und berechtigte Ausgleichsgedanke kann nur 
entstehen, wenn Sie den Behörden und Menschen in den Ge
genden der Wasserherkunftsgebiete eine gewisse Ermes
sens- und Entscheidungsfreiheit belassen. Für totale Verbote 
kann es keine Abgeltungen geben. Damit ist auch ein Zusam
menhang hergestellt zwischen diesem Regelungsbereich, 
über den wir jetzt sprechen, und jenem über die Artikel 28a, 
28bund31. 
Ich bin froh, dass der Rat diese Dimens_ion mit den Beschlüs
sen, die er vorher gefasst hat. offenlässt. Eine solche Lösung 
lässt sich indessen als Meinung der Kommissionsmehrheit 
nicht allein im Rahmen der Revision des Gewässerschutz
gesetzes bewerkstelligen. Vielmehr sind neben der Revision 
des Wasserrechtsgesetzes auch und insbesondere die Be
stimmungen der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung und 
allenfalls weitere Gesetze anzupassen. 
Mit einer Motion wird das ermöglicht und damit eine im Inter
esse der Sache und der Betroffenen annehmbare Lösung ge
schaffen. Ob ein neues Vemehmlassungsverfahren bei den 
Kantunen durchzuführen ist, wie es Herr Bundesrat Cotti er
wähnte, oder ob auf die Ergebnisse des kürzlichen Verfahrens 
im Zusammenhang mit dem Postulat Loretan, das nicht so 
weit zurückliegt, abgestellt bzw. auf das Vemehmlassungsver-
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fahren zum Postulat Akeret 1983 zurückgegriffen werden 
kann, das muss der Bundesrat entscheiden. Der damit gegen
über einer heutigen sofortigen Gesetzgebung unvermeidlich 
verbundene Umweg kann, wie in den Bergen, letztlich doch si
cherer zum Ziel führen. 
Das Ziel, und hier stimme ich Herrn Onken zu, ist im Grund
gehalt bei der Motion das gleiche wie beim Antrag Jagmetti. 

· Wenn sich die Kommission für die Motion entschieden hat 
oder e_ntscheiden würde, so darf dies nicht als Steigbügel für 
eine neue Verzögerungsrunde angesehen werden, sondern 
es ist vielmehr ein Stachel für den Bundesrat. nun ohne Wenn 
und Aber umfassend und zügig eine Vorlage für gerechtfer
tigte Abgeltungsleistungen in diesem klar umgrenzten Be
reich zu erarbeiten. 
Bei allseitig guten Willen und einer vertretbaren Beschleuni
gung der Arbeiten in Verwaltung und Bundesrat - auch bei 
den Herren Experten - liessen sich grundsätzliche, d. h. ge
setzgeberische Ergebnisse, wie das unser Kommissionspräsi
dent gesagt hat. eventuell bereits für die weitere Differenzbe
reinigung vorlegen. Mit anderen Worten: Der etwas längere 
Weg ist eindeutig der erfolgversprechende. 

Heft!, Berichterstatter: Ich habe vorhln mit Interesse den Aus
führungen von Kollege Jagmetti bezüglich des Begriffes 
«überregional» zugehört. Wenn ich mich erinnere an die letzt
malige Diskussion bezüglich Mindestwassermenge, Unver
hältnismässigkeit und der Kritik, damit würde Artikel 31 Ab
satz 1 zur blossen Richtlinie, so habe ich doch das Gefühl, 
dass wir mit dem Ausdruck «überregional» kaum auch nur 
eine Richtlinie hätten. 

lten: Ich stimme dem Antrag von Herrn Jagmettl zu. Der Bun
desrat erhält damit eine gesetzliche Grundlage, Ausgleichs
beiträge im Interesse des Landschaftsschutzes auszurichten 
und Abgeltungen über entgangene Einnahmen auszurichten. 
Wir haben alle die Zuschriften der Gemeinden Vrin und Sum
vitg erhalten. Die Begründung für die Ausgleichsbeiträge ist 
überzeugend. Es ist auch kaum ein Parlamentarier zu finden -
Herr Hefti hat das heute bestätigt -, der dies nicht anerkennt 
und nicht bereit wäre, Ausgleichsbeiträge für den Verzicht auf 
den Ausbau des Greinawerkes und damit für die Erhaltung ei
ner Urlandschaft zu leisten. Dies sollte, weil erhebliche Zweifel 
an der Verfassungsmässigkeit des Landschaftsrappens be
stehen, aus allgemeinen Bundesmittein vorgenommen-wer
den können. Dafür leistet der Vorschlag von Herrn Ständerat 
Jagmettl die Grundlage. · 
Da nun ein grosser Konsens - Herr Danioth hat das soeben 
wieder bestätigt - darin besteht, dass Ausgleichsbeiträge in 
bestimmten, sehr wenigen Fällen berechtigt sind, dürfen wir 
uns nicht darauf einlassen, mit einer Motion die Angelegenheit 
zu verschieben und womöglich zu verhindern. Die Einrei
chung einer Motion sieht zu sehr nach Verzögerung aus, auch 
wenn das jetzt nicht bestätigt wurde. 
Da mit der Motion immerhin im Grundsatz Abgeltungen bei 
Einbussen der Wasserkraftnutzung im Interesse des Land
schaftsschutzes gefordert werden, sehe ich nicht ein, warum 
der Vorschlag von Herrn Ständerat Jagmettl nicht akzeptiert 
werden soll. Nur wenn wir jetzt eine gesetzliche Grundlage 
schaffen, bleiben wir glaubwürdig. Eine Motion, die viele Un
klarheiten enthält, läuft Gefahr, dass sie eines Tages als Postu
lat in der Schublade verschwindet. 
Was heisst «Der Bundesrat wird beauftragt. im Hinblick auf 
eine Revision des Wasserrechtsgesetzes und des Natur- und 
Heimatschutzgesetzes eine Vorlage zu unterbreiten.»? Will 
der Bundesrat diese Gesetze wirklich revidieren? Wenn ja, wie 
lange braucht er dazu? Beginnt dann das Feilschen nicht wie
der von vorne? Was sind erhebliche .Einbussen der Wasser

. kraftnutzung usw.? Das sind offene Fragen, die mit dem Moti-
onstext verbunden sind. 
Wenn Herr Bundesrat Cottl in der Kommission gesagt hat, die 
Experten seien bald mit ihrer Arbeit fertig, so ist dies eine 
Chance für die Gesetzesberatung: Es ist_zweckmässig, dass 
wir mit dem Antrag von Herrn Ständerat Jagmetti eine erneute 
Differenz schaffen. Damit erhöht sich die Chance, dass der Na-
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tionalrat in Kenntnis der Gutachterergebnisse die letzten Kor
rekturen vornehmen kann. 
Ich bitte Sie um der Glaubwürdigkeit unseres Rates und um 
der Sache willen, die Motion abzulehnen und die gesetzliche 
Gruncllage für die Ausgleichsbeiträge im von Herrn Jagmetti 
klar definierten Sinne anzunehmen. 
Die vorgesehenen Ausgleichsbeiträge sind durch die Be
schränkung auf entgangene Wasserzinse kein Präjudiz für 
Forderungen von Kieswerken, für den Verzicht auf den Bau 
von Bergbahnen und Skiliften, wie im Nationalrat und auch 

' heute hier gesagt wurde. Sie sind vielmehr ein Beitrag zur Er
haltung der Landschaft, wo sonst die Wasserkraft landschafts-
zerstörend ausgenützt werden könnte. ' 

Hunzlker: Ich möchte auf drei Aspekte hinweisen, die bis,jetzt 
kaum oder gar nicht erwähnt worden sind. Es ist von nieman
dem in diesem Saal bestritten, dass Landschaftsschutz ein 
vorrangiges Ziel ist, so vorrangig, dass man es auf Verfas
sungsebene expressis verbis festgehalten hat. 
Es ist aber auch daran zu erinnern, dass der Schutz der Was
servorkommen zur Sicherstellung einer ausreichenden Ener
gieversorgung ebenfalls ein auf Verfassungsstufe formuliertes 
Ziel Ist Ich erinnere an Artikel 24bi~ Buchstabe b. Keines die
ser beiden Interessen ist a priori so formuliert, dass es prioritär, 
wäre. Es braucht von Fall zu Fall die Abwägu,ng. 
Gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz- und wenn Sie wol
len, auch gemäss Enteignungsgesetz-sind ~h~n heute Na
tur und heimatliche Landschaften geschützt. Es können so 
künstliche Eingriffe und wirtschaftliche Nutzungen untersagt 
werden. Eine Entschädigung wird allerdings dem betroffenen 
Gemeinwesen nur ausgerichtet, wenn es. sich um eine for
melle Enteignung handelt oder wenn eine Eigentumsbe
schränkung resultiert, die einer solchen Enteignung gleich
kommt. Das ist zu eng für die Verhältnisse, die zu regeln wir 
uns anschicken. 
Eine Entschädigung für einen freiwilligen Nutzungsverzicht 
aber wäre ein Novum mit Folgen, die doch zu bedenken sind, 
und 'ZYIBr Folgen insofern, als dann natürlich auch aus ande
ren Bereichen ähnliche Erwartungen und ähnliche Forderun
gen zu gewärtigen wären. All jene, die über keine Wasserkraft 
verfügen oder nur über solche Wasserkräfte, deren Ausbau 
sich nicht lohnt, wären zum vorni,erein die Benachteiligten. 
Fragwürdig erscheint mir auch die Vorstellung, dass nur eine 
effektiv und praktisch realisierbare Nutzungsmöglichkeit zu 
entschädigen wäre, wie es in einem R~htsgutachten heisst. 
Wenn dem so wäre, dann kämen ausgerechnet die Greina
Gemeinden Vrin und Sumvltg gar nicht in die Lage, solche · 
Ausgleichszahlungen zu erhalten, weil kein Projekt mehr be
steht, nachdem die Konzessionäre darauf verzichtet haben. 
Sind solche unabsehbaren Folgewirkungen in die Breite ver
fassungsmässig genügend abgestützt, wie wir das gerne dar
stellen? Es ist nötig, dass wir entsprechende Klärungen her
beiführen und Bestimmungen erlassei,, die auch in der Praxis 
vollzogen werden können und nicht ewigen Interpretations
streitigkeiten und Prozessen Tür und Tor öffnen. 
Uebrlgens wäre die Versuchung, bisher nicht denkbare Ab
geltungen zu erhalten, natürlich in der ZUkunftwesentlich häu
figer. Es könnte z. B. da und dort der Gedanke aufkommen, 
dass nach Konzessionsablauf eine Verlängerung abgelehnt 
würde, dass man aber in den Genuss von Ausgleichsbeiträ
gen gelangen könnte. Diese Befürchtung wäre vor allem beim 
Landschaftsrappen nicht so abwegig: Es würden doch im.mer
hin 300 bis 400 Millionen Franken jährlich in den Fonds hinein
fliessen, und was in einem solchen Fonds ist, das fliesst ganz 
sicher auch wieder hinaus. 
Nun noch ein Gedanke zum Landschaftsrappen. Die Idee, für 
derartige Entschädigungszahlungen einen Landschattsrw
pen zu erheben, wird u. a unter dem Obertitel «Verursacher
beiträge» in die Diskussion geworfen. Das ist im Nationalrat 
wiederholt so geschehen. Das ist für mich nun r das Absurde
ste, was es überhaupt gibt: Wer ein Kraftwerk nicht baut. ist 
nicht Verursacher, sondern Nichtverursacher. 

· Stellen Sie sich einmal vor,'was geschieht, wenn man diesen 
Gedanken in seiner Absurdität auch auf andere Gebiete aus
dehnt: Diesen Landschaftsrappen müssten ausgerechnet die 

Stromkonsumenten bezahlen, die eben kein Kraftwerk bauen 
liessen. Das wäre so, wie wenn beispielsweise in einem Berg
gebiet, das man aus landschaftschützerischen Gründen nicht 
erschliesst, die Skifahrer künftig mehr bezahlen müssten. 
wenn sie die vorhandenen Skilifte benützen, um entstehende 
Ausfälle zu berappen. Man kann diese Beispiele weiterführen. 
Darum ist es für mich erstaunlich, etwas Derartiges überhaupt 
zu diskutieren. Logik kann man sicher in diesem Zusammen
hang kaum ins.Feld führen. 

. Der Antrag Jagmetti geht mir wegen des Ueberregionalen zu 
weit Was ist überregional, oder was fällt dann nicht mehr dar
unter, wenn nationales und überregionales Schutzinteresse 
gleichwertig sind? In diesem Antrag - wie auch in einem Vor
schlag des Nationalrates - ist die Rede von betroffenen Ge
meinden, angemessener Entschäcjigung, überregionalen in.
teressen. Mit einem solchen Artikel können Sie machen, was 
Sie wollen, cra hat alles und nichts Platz. 
Ich meine, qie Motion wäre der richtige, der gangbare Weg, 
weil sie zum vornherein all die Hintertürchen, die ich aufge
zeigt habe, ausschliessen könnte; weil.klar gesagt würde, in 
welchen Bereichen und unter welchen Voraussetzungen sol
che Beitragsleistungen auszurichten wären. 
Zum Schluss noch ein genereller Gedanke. Heute will jederfür 
alles, was er an Leistungen erbringt, eine Entschädigung, vor 
allem für Leistungen, die er im nationalen Interesse erbringt. 
Man spricht schon gar nicht mehr von Leistungen, auch nicht 
mehr von Beiträgen im nationalen Interesse, man spricht von 
Opfer. Wir sind eine Opfergesellschaft geworden. Das Wort 
Solidarität können wir aus dem helvetischen Duden allmählich 
streichen. Es gibt die Solidarität "Z!N8f noch im Nehmen, aber 
im Gepen ist sie verkümmert. 
Sehen Sie, die eine Region baut Kraftwerke und ermöglicht 
damit Strom; eine andere unterhält Hochschulen und bietet 
das Bildungsangebot an; eine dritte hat Abfalldeponienr eine 
vierte lässt bohren, um Endlager zu flryden, wo man gefährli
chen Müll lagern kann; eine weitere Region bietet eine schöne 
Landschaft, die der Erholung dienen kann. Das sind doch al-. 
les Beiträge im nationalen Interesse, die nicht immer auf Fran
ken und Rappen «entschädigt» werden müssen. . 
Wenn man den Schweizern gelegentlich vorwirft- in anderem 
ZUsammenhang-, sie Hessen sich für alles und jedes entschä
digen und wollten aus allem Kapital schlagen, so könnte man 
das vielleicht auch - wenn auch nicht in dem Mass, wie es 
heute oft dargestellt wird-auf diesen Bereich übertragen. 
Was unser Land zu dem gemacht hat, was es heute.-4st, was 
unser Land zusammengehalten hat, das war nicht Opfersym
metrie, das war Verständnis für das Ganze, das war die Solida
rität, das war die Bereitschaft, das zu leisten, was man für das 
grössere Ganze leisten kann, ohne sich dafür immer gleich 
entschädigen zu lassen. 

Rhinow: Wir haben in unserem Rat schon mehrfach über die 
Idee der Ausgleichsbeiträge diskutiert, und es sind auch heute 
die Argumente pro und contra ausgebreitet worden. Ich 
möchte nicht von vorne beginnen, sondern zu einzelnen aus
gewählten Argumenten, zu einzelnen Einwänden, Stellung be
ziehen, und dies urrter dem Motto, dass wir das Problem lö
sen, nicht bekämpfen sollten. 
1. Ich möchte deutlich unterstreichen: Wir haben zwei Lösun
gen vor uns. Eine, die nur den Grundsatz der Ausgleichsbei
träge betrifft, und eine andere, die vom Nationalrat beschlos
sen wurde, welche Ausgleichsbeiträge und eine spezifische 
Art der Finanzierung vorschlägt. Wer also dem Landschafts
rappen nicht hold gesinnt sein sollte, kann eine andere Lö
sung wählen, die Lösung, die uns Herr Jagmetti vorschlägt. 
2. Es ist (auch heute) eingewendet worden, man könne nicht 
ein Nichtstun subventior:,ieren. Damit würden wir ein gefährli
ches Präjudiz schaffen. Herr Danioth hat es bereits gesagt; ich 
stimme ihm in diesem Punkt zu: Es wird nicht ein Nichtstun 
subventioniert, es wird nicht ein blasser Verzicht entschädigt, 
sondern die Erhaltung schützenswerter Landschaften im na
tionalen Interesse. Die Entsc~ädigung ist deshalb gerechtfer
tigt, weil die Gemeinwesen, die wir anvisieren, ein Opfer im 
Gesamtinteresse bringen, das ihnen entschädigungslos nicht 
zugemutet werden kann. Ein Gedanke, den wir in der Rechts-



5. Dezember 1989 s . 737 Gewässerschutzgesetz 

ordnung bereits kennen und der an sich nichts Neues dar
stellt 
Die Idee der Ausgleichsbeiträge ist auch kein Novum. Wir. ha
ben sie beim Biotopschutz realisiert; wir kennen sie in ver
schiedenen Kantonen zur Erhaltung der Magerwiesen, und 
wir werden sie auch in weiteren Belangen kennen. Es ist auch 
nicht nötig, dass ein konkretes Projekt vorliegt Ich weiss nichl, 
woher diese Idee kommt Wichtig ist, dass ein Gemeinwesen 
freiwillig verzichtet und sich bereit erklärt, für den Schutz der 
Landschaft zu sorgen, oder - das schliesst die Lösung Jag
metti mit ein - dass Entschädigungen aufgrund hoheitlicher 
Verfügungen erfolgen. Freilich nicht, wenn sie bereits gesetz
lich auferlegt sind, sondern wenn sie über das gesetzlich An• 
geordnete hinausgehen. 
3. Ist der Landschaftsrappen tragbar oder nicht? Ich zitiere ei
nen vehementen Gegner des Landschaftsrappens, National
rat Ulrich Fischer: «Zwar ist nicht zu bestreiten, dass die 0,2 
Rappen pro Kilowattstunde weder das Bektrizitätswerk noch 
den Stromkonsumenten hart treffen würden. Es geht denn 
auch nicht um die Höhe der Beträge, sondern um das Prinzip,» 
Das Prinzip ist aber so schlecht nicht Denn es bezahlen ja 
letztlich diejenigen, die massgeblich zum gesamten Ausbau 
der Wasserkraftwerke beigetragen haben: wir Stromkonsu
menten. Ob man dies «Verursacherprinzip» nennen will, ist für 
mich belanglos. Wichtig ist doch, dass letztlich diejenigen mit
tragen, die dazu beitragen, dass Strom (und immer mehr 
Strom) kon~umiertwird. Wie auch immer: Man kann bei dieser 
Finanzierung geteilter Meinung sein. Der Antrag Jagmettl hat 
hier eine Lösung ohne Landschaftsrappen vorgeschlagen. 
4. Es wird behauptet, mit den Ausgleichsbeiträgen würden die 
Schutzinteressen vor die Nutzungsinteressen gestellt Es wird 
sogar behauptet, die Verfassung würde damit nicht eingehal
ten. 
Dies trifft nun wirklich überhaupt nicht zu. Die Bundesverfas
sung verlangt nicht, dass wir die Nutzungs-und Schutzinteres
sen in jedem einzelnen konkreten· Fall in einem besonderen 
Verfahren so abzuwägen hätten, dass immer auch noch Nut
zungsinteressen übrigblieben. Wir dürfen durchaus gewisse 
Kategorien von schützenswerten Landschaften integral unter 
Schutz stellen. Die Verfassung verbietet uns das nicht Des
halb dürfen wir auch in solchen Fällen, wenn dieser Schutz ge
geben ist, Ausgleichsbeiträge leisten. Die Verfassung verbie
tet uns nicht, zu diesem Zweck ein Anreizlnstrumentarium ein
zuführen. 
Die Gemeinwesen sind immer noch frei -wenn wir nicht ho
heitlich verfügen -. solche Vereinbarungen im Interesse des 
Landschaftsschutzes einzugehen oder aber Konzessionen zu 
erteilen. Ich möchte sogar sagen; Sie sind etwas freier als vor
her, weil die Spiesse rNar noch nicht gleich lang, aber sich in 
ihrer Länge etwas nähergekommen sind, weil die Schutzinter
essen wegen der Entschädigung etwas mehr Gewicht bekom
men. 
5. Es ist immer wieder gesagt worden, diese Ausgleichsbei
träge würden gegen die Rechtsgleichheit verstossen. Auch 
dieses Argument kann ich nicht anerkennen. 
Natürlich gibt es Gemeinden oder Gemeinwesen, die über 
Wasserkraft verfügen und sie nutzen können, und andere, die 
nicht über solche Möglichkeiten verfügen. Aber das sind fakti. 
sehe Ungleichheiten und Unterschiede. Wenn Gemeinden 
Ausgleichsbeiträge eri'lalten, die dank der Einbussen an Res
sourcen ein Opfer erbringen, und andere Gemeinden keine 
solche Entschädigungen erhalten können, ist das eine Folge 
einer faktischen Ungleichheit Wenn man das als Verstoss ge
gen die Rechtsgleichheit interpretiert, müsste man es auch als 
einen solchen ansehen, wenn heute gewisse Gemeinden von 
den Konzessionen profitieren und andere nicht Das wäre ge
nau die gleiche Situation. Da hat noch niemand gesagt, das 
sei ein Verstoss gegen die Rechtsgleichheil 
Zum Schluss noch ein Wort zur Motion: Es ist gesagt worden -
und ich kann es nur unterstreichen-, die Zeit sei reif zur Schaf~ 
fung einer gesetzlichen Grundlage. Diese Grundlage soll frei
lich so offen sein, dass de,· Bundesrat die Möglichkeit hat, in 
der Verordnung die Voraussetzungei:, zu präzisieren. Die Ar
beit der Experten wird ihm dazu dienlich sein. Die Experten 
werden· nichts bringen, was diese allgemeine gesetzliche 

Grundlage betrifft; sie werden vielmehr die nähere Ausgestal
tung beeinflussen können. Es ist auch illusorisch - ich habe 
die bedenkenswerten Ausführungen von Herrn Kollegen Hun
ziker gerne entgegengenommen -, ein Gesamtkonzept für 
Ausgleiche in der Schweiz zu erwarten oder dieses Detailpro
blem einer grossen Idee von solidarischem Verhalten in unse
rem Gemeinwesen unter.zuordnen. 
Es ist dies insofern auch nicht glücklich, als sich diese 
«Uebung» nämlich auf Kosten derjenigen abspielt, die bis jetzt 
in der Schweiz nicht vom allgemeinen Wohlstand profitiert ha
ben, namentlich die ärmeren Berggemeinden. Ich glaube 
nicht, dass wir gerade denen gegenüber jetzt sagen sollten, 
wir seien keine solidarische Gesellschaft mehr und sie kämen 
nun gerade recht, um dies exemplarisch aufzuzeigen. Viel
leicht hat Herr Hunziker das nicht so gemeint, aber es könnte 
so verstanden werden. 
Ich möchte Sie bitten, dass Sie einer dieser beiden Lösungen 
zustimmen: der Fassung des Nationalrates, die primär meine 
Sympathie hat, oder aber dem Antrag Jagmetti - im Interesse 
des Landschaftsschutzes und aufgrund der Solidarität zwi
schen Berg und Tal. 

Gedient: Ein erweiterter Gedankenaustausch unter Kommis
sionsmitgliedern findet normalerweise in den Kommissionssit
zungen statt Das ist von Vorteil und erspart viel Zeit. Heute ist 
diese Regel meines Erachtens nicht sehr strikte eingehalten 
worden. Um so dankbarer bin ich als Nichtkommissionsmit
glied, wenn ich- nur so ganz am Rande-auch noch zu Worte 
kommen darf. 
Ich möchte abschliessend in aller Kür.ze für den Antrag von 
Herrn Jagmetti eine Lanze brechen. Ich werde versuchen, 
nichts zu wiederholen und mich mit ein paar rechtlichen Ge
danken zu befassen, aus denen dem Landschaftsrappen 
nicht zugestimmt werden kann; er soll bekanntlich nach die
sem Konzept auf dem Wege der einfachen Gesetzgebung rea
lisiert werden. In Betracht fällt die Revision In Artikel 22 des 
Wasserrechtsgesetzes. 
Ein Landschaftsrappen wird als Aliud qualifiziert, als eine Son
derabgabe, die zwischen Steuern und Kausalabgaben liege. 
Er könne abgestützt auf eine blosse Sachkompetenz des Bun
des verwirklicht werden, und eine solche sieht man haupt
sächlich in Artikel 24bis Absatz 2 Litera a und in Artikel 24se
xies der Bundesverfassung. Nun sagt Artikel 24bis Absatz 3 
der Bundesverfassung, dass die Verfügung über die Wasser
vorkommen und die Erhebung von Abgaben für die Wasser
b~nützung unter Vorbehalt privater Rechte den Kantonen oder 
den nach der kantonalen Gesetzgebung Berechtigten zu
stehe. Die Kantone setzen die Abgaben in den Schranken der 
Bundesgesetzgebung fest Damit,werden ganz selbstver-

, ständlich alle Abgaben ohne jede Einschr.änkung oder Diffe
renzierung explicite den Kantonen zugewiesen: Steuern, Kau
salabgaben oder Abgaben sui generis. Es bleibt keine Geset
zeslücke für ein so@enanntes Aliud. Sollte demgegenüber 
doch eine solche Lücke angenommen werden, müsste Ar
tikel 3 der Bundesverfassung respektiert werden, wonach die 
Kantone souver.än sind und alle Rechte ausüben, die nicht der 
Bundesgewalt übertragen sind. Es gibt keine Verfassungs
norm für eine Bundeszuständigkeit für allfällige Abgaben sui 
generis. Eine blasse Sachkompetenz darf die verfassungs
rechtliche Grundordnung zwischen Bund und Kantonen nicht 
ausser Kraft setzen. Auch hierfür gilt die Zuständigkeitsvermu
tung von Artikel 3· BV. 
Der Landschaftsrappen soll eine gezielte, besondere Finan
zierungsabgabe sein. Eine solche liesse sich nur rechtferti
gen, wenn ein verfassungsmässiges Schutzziel nicht anders 
verwirklicht werden könnte. Falls aus Gründen des Land
schafts- oder Gewässerschutzes, aus übergeordneten Ge
samtinteressen, aus Gründen des Gemeinwohls auf eine Was
serkraftnutzung verzichtet werden soll, wären Entschädigun
gen aus allgemeinen Staatsmitteln zu finanzieren. 
Der notwendige Sachzusammenhang zwischen Verwen
dungszweck bzw. &chutzziel und Abgabebelastung ist nicht 
gegeben. Er besteht lediglich im einerseits zu verhindernden 
und andererseits zu belastenden Produkt Elektrizität Das ist 
kein relevanter Konnex. Weshalb- so ist zu fragen -soll die er-
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zeugte Elektrizität dafür aufkommen, dass anderweitig auf 
Elektrizitätsproduktion verzichtet wird? 
Der Landschaftsrappen würde ermöglichen, bestimmte Werte 
ungeschmälert zu erhalten und trotzdem eine Quasi-Wertver
gütung zu bekommen. Das könnte zu einem Präzedenzfall für 
andere vergleichbare Sachverhalte werden, insbesondere im 
Bereiche von Bauwerken der Infrastruktur oder der Wirtschaft. 
Das ist natürlich teilweise auch der Fall, wenn die Abgeltung 
aus allgemeinen Bundesmitteln erfolgt, insbesondere dort, wo 
die Unterschutzstellung nicht entgegen dem Willen der Ge
meinwesen erfolgt. 
Den Antrag Jagmetti verstehe ich als Mittellösung zwischen 
dem Beschluss des Nationalrates und dem Vorschlag der 
ständerätlichen Kommission, die sich materiell jedoch eng an 
den nationalrätlichen Beschluss anlehnt Mit dem Verzicht' auf 
den fragwürdigen Landschaftsrappen scheint mir· ein gang
barer Weg aufgezeigt, der im einzelnen noch au,sgestaltet wer
den kann. Die Angelegenheit ginge, wenn wir so beschliessen 
würden, als Differenz zurück an den Natiönalrat 
Es wäre damit durchaus denkbar, diese Zusammenhänge 
noch im Detail zu klären. Insbesondere könnte geprüft wer
den, ob allenfalls die Abgeltung im Sinne der Motion, die ja 
durchaus in die gleiche Richtung zielt, erfolgen kann oder ob 
sie nicht auf jene Sachverhalte zu beschränken ist, bei denen 
die Unterschutzstellung entgegen dem Willen der betroffenen 
Gemeinwesen. eben erfolgt. Der Vorteil dieses Vorgehens - . 
darauf ist zu Recht hingewiesen worden- liegt ganz offensicht
lich darin, dass auf diese Weise eine Lösung innerhalb nütz
licher Frist denkbar wird. Bei allem Verständnis für den Weg 
der Motion wissen wir, dass dieser ungleich beschwerlicher 
wäre. 
Mir scheint es deshalb gerechtfertigt, auf den Vermittlungsvor
schlag Jagmetti einzuschwenken und diesem Antrag beizu
pflichten. 

Bundesrat Cottl: Bei diesem Thema, welches-Herr Rhinow-:
objektiv einen neuen und $8hr breiten Fragenkomplex auf
wirft, werde ich mit einigen Aeu$S8rungen sehr praktischer Art 
beginnen und erst am Schluss auf gewisse grundsätzliche 
Konsequenzen hinweisen. 
Warum das Thema auch in unserer Gesetzgebung neu ist, 
Herr Rhinow, muss ich Ihnen ja nicht schildern. Abgesehen 
vom Enteignungsrecht kennen wir- Sie haben zwar die sehr, 

' sehr kleine, kleinste Insel des Naturschutz8$ mit Bezug auf 
Landwirtschaft erwähnt-vorderhand keine Entschädigung für 
entgangenen Gewinn wegen Verzichts aufgrund übergeord
neter Interessen des Umwelt- und Landschaftsschutzes. Es ist 
objektiv eine absolute Neuigkeit; gerade deshalb gibt es ja so 
viele Diskussionen. , 
Diese Neuigkeit Ist von sehrweittragender Bedeutung. Ich er
wähne nur einige Elemente, die objektiv diskutiert werden 
können und müssen - denken Sie dabei immer noch an die 
Notwendigkeit von irgendwelchen Massnahmen und an ei
nige Probleme, die sich stellen. 
Es geht zuerst einmal um den Geltungsbereich. Wenn wir vom 
Grundsatz ausgehen, dass Verzichte oder Unterschutzstellun
gen aufgrund von Umwelt- oder Naturschutzkriterien im Hin
blick auf den entgehenden Gewinn entschädigt werden müs~ 
sen, dann stellt sich selbstverständlich die erste Frage: Wo lie
gen die Grenzen des Geltungsbereiches? Denn sicher gibt es 
nicht nur umwelt- oder naturbeeinträchtlgende Handlungen 
bei der Benützung der Wasserkraft oder ganz allgemein der 
Gewässer, und ganz bestimmt gibt es auch nicht nur Land
schaften oder Umweltinteressen im Berggebiet. Wenn das 
Thema objektiv angepackt werden muss, müssen auch die 
Grenzeri des Geltungsbereiches festgelegt werden. 
Wenn das Parlament sich jetzt für einen der beiden Vorschläge 
entscheidet. dann setzt es die Grenzen eben im Berggebiet 
und bei der Benützung derWasserk~. 
Der Bundesrat ist der Auffassung - deshalb das Studium der 
Experten -, dass hier viel eingehender und subtiler geforscht 
werden muss, wenn es darum geht, eine absolute Neuigkeit, 
die aber einige Konsequenzen hat, in unsere Gesetzgebung 
einzuführen. 
Bleiben wir nur bei der Wasserkraft. Bedenken Sie, dass ioh 

hier konkrete Elemente auf den Tisch werfen möchte, die Sie 
selbstverständlich dazu verleiten sollten, sich zu fragen: Wenn 
ich das selber anwenden würde, wie würde ich das machen? 
Es geht nämlich um die Frage, inwieweit überhaupt eine Ent
schädigung gewährleistet werden muss! Sie werden ja verste
hen, dass man sehr leicht vom Verzicht reden kann. Jeder 
könnte ja behaupten, er verzichte. Anders wäre es, ich räume 
das ein, beim Vorschlag Jagmetti, wo es nur um eine Unter
schutzstellung geht, die auch formell sanktioniert wäre. Wo lie-
gen die Grenzen? · 
Die theoretische Nutzung der Wasserkraft hat ihre Grenze 
nic,ht in den behaupteten 1 O Prozent noch unausgeschöpfter , 
Potentialitäten. Theoretisch gibt es noch weitergehende Mög
lichkeiten. Sie werden einräumen, dass, nachdem hier auch 
~rtschaftlichkeitselemente mitspielen, natürlich die Wirt
schaftlichkeit je nach Entwicklung der Marktsituation weiter 
oder begrenzter gefasst weroen kann. Hier müssen Grenzen 
gesetzt werden, damit nicht einfach jeder die Behauptung auf
stellen kann, er verzichte und habe dadurch Anspruch auf Ent
schädigung. Das ist ein Problem, das ich Ihnen zur Ueberprü
fung und zum Nachdenken übergeben möchte. 
Es stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit der eigene 
Verzicht belohnt werden muss und inwieweit nicht eher ein for
meller Akt der Unterschutzstellung .geschehen sollte und über 
welche Instrumente dieser Akt geschehen soll. Verfügen wir 
heute über die notwendigen Instrumente für einen solchen for
mell sanktionierten Schutz? Ich füge noch hinzu, dass sogar 
die Frage der Abgeltung, wenn das Wort «angemessen» hin
zugefügt wird, sch~rwiegende Probleme bei der Anwen
dung bringen wird. 
Wieweit kann man überhaupt von einer angemessenen Ab
geltung bei einer Frage des entgangenen Gewinnes spre
chen? Man kann wohl das Kriterium der Finanzkraft verwen
den. Aber abgesehen von diesem Kriterium müssen irgendwo 
objektive Elemente für diese «angemessene» Abgeltung ge
funden ~erdei:,. Wieviel beträgt sie? 100 Prozent - denn 
schliesslich, wenn ein totaler Verlust besteht, könnte man 
auch sagen, man soll 100prozentig abgelten-oder weniger?· 
Ich stelle nur die Fragen. Sie haben vielleicht die Lösung, Herr 
Rhinow. Ich habe sie nicht, deshalb muss ich Ihnen sagen, ich 
würde mich vor Schwierigkeiten sehen, wenn Ich jetzt die eine 
oder die andere Lösung anwenden müsste. 
Es gibt noch weitere wichtige Elemente; auf deren Nennung 
verzichte ich. Von der allgemeinen gebietsübergreifenden Ab
grenzung des Sachbereiches bis zu der einzelnen Detailfrage 
müssen Fragen aufgestellt werden, die überprüft werden müs
sen. Das ist die Ueberprüfung, die der Bundesrat zurzeit vor
nln:imt 
Ueber die allgemeinen, grundsätzlichen Bedenken von Herrn 
Hunziker muss ich folgende Feststellung maclien: Ich glaube, 
dass man sich in unserem lande objektiv die Frage stellen 
muss, von wann an überhaupt das Wort Opfer eine Legitima
tion hat und von wann an dieses Opfer einfach aus unserem 
Vokabular gestrichen werden muss. Ich glaube, das Wort hat 
immer noch eine Bedeutung. 
Gezielt auf die Frage der Gewässemutzung im Berggebiet 
muss ich aber Herrn Hunziker ganz offen sagen, dass ich 
seine Beurteilung noch eher verstehen würde, wenn der 
Strom, der dort produziert wird, tatsächlich auch zu Marktprei
sen verkauft würde. Das entspräche der Position in der Markt
wirtschaft, die für festgelegte Preise nur sehr wenig übrig hat. 
Nachdem aber jetzt doch festgeschriebene Wasserzinse vor
liegen, leuchtet mir die Frage einer Abgeltung bei diesem Pro
blem schon eher ein. Ich wQrde sogar wetten: Würde man für 
die Wasserkraft heute Marktpreise anwenden; käme wahr
scheinlich das Begehren von Herrn Onken und seinen Unter
stützern gar nicht auf den Tisch. Es kommt zustande wegen 
dieser Verzerrung in unserer Marktwirtschaft, die objektiv das 
Berggebiet pönalisiert. . 
Die Frage geht aber noch weiter. Ich glaube sogar, Herr Hunzi
ker, dass aufgrund der immer zentraler werdenden Bedeu
. tung des Umweltschutzes allgemein irgendwo tatsächlich die 
Frage der Abgeltung auch über die Wasserkraft gestellt wer
den muss. Das ist die Meinung des Bundesrates, ohne dass er 
sich schon, ich muss es offen sagen, auf eine Lösung festge-
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legt hätte. Der Bundesrat wird die Expertenberichte unter die
sen wohlwollenden Gesichtspunkten prüfen, und es ist durch
aus denkbar, dass der Bundesrat dann mit entsprechenden 
Anträgen an das Parlament gelangen wird. Ich kann Ihnen 
heute kein absolutes Versprechen in diesem Sinne geben. Wir 
wollen diesen Fragenkomplex als solchen beurteilen. 
Es stellen sich dem Parlament also zwei Möglichkeiten: entwe
der sofort - ich fürchte etwas übereilig und improvisierend -
eine Norm aufzustellen, die noch mancher Verifikationen be-

- dürfte, bevor man überhaupt an deren Anwendung denkt, 
oder dann an die Lösung einer Motion zu denken - wie das 
Herr Danioth vorschlägt-, wobei ich ganz offen, damit morgen 
keine Vorwürfe an den Bundesrat kommen, sagen muss, dass 
der Bundesrat sieb die Zeit nehmen wird, seine Prüfung ernst
haft und mit der nötigen Vertiefung vorzunehmen. Die Wahl 
liegt beim Parlament 

Heftl, Berichterstatter: Ich schlage vor, dass wir zuerst eventu
ell abstimmen zwischen Fassung Nationalrat - wie von Kol
lege Onken beantragt - und dem Antrag von Herrn Kollege 
Jagmetti; und was herauskommt. stellen wir der Mehrheit ge-
genüber. • 

Abstimmung-Vota ~ 

Eventue/1-A tJtre preliminaira 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Jagmetti 

Deflnlt/v-Deflnitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
FürdenAntragJagrnetti 

Art. 77a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Jagmettl, Bührer, Onken, Seiler) 
•••• Innert 10 Jahren ··-

Art. 77a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a 1a declsion du Conseil national 
Mlnorite . 
(Jagmettl, Bührer, Onken, Seiler) 
.... un delai de dix ans •••• 

9stimmen 
15stimmen 

20Stimmen 
13Stimmen 

Jagmettl, Sprecher der Minderheit Die Abstimmung darüber 
erübrigt sich, weil dieser Artikel 77a geplant war im Zusam
menhang mit Artikel 14. Nachdem Sie dort nicht zugestimmt 
haben, entfällt dieser Antrag unter Vorbehalt der Wiederein
bringung, wenn Artikel 14 nochmals zur Debatte steht 

Präsident Die Minderheit zieht den Antrag zurück. 

Angenommen gemäss Anfrag der Mehrheit 
Adopte seton ta proposition de ta majorite 

Arl79Abs.2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Arl 79al.2 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Art. 82 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Fordern überwiegende öffentliche Interessen einen weiterge
henden Schutz, so ordnet die Behörde die notwendigen 
Massnahmeh nach diesem Gesetz an. Das Verfahren für .... 

Arl82al.2 
Proposition de la commission 
Si des interets publics preponderants exigent une protection 
supplementaire, l'autorite ordonnera les mesures necessaires 
a prendre conformement a la presente loi. La procedure rela
tive ...• 

Angenommen-Adopte 

Motion der Kommission des Ständerates 
Revision des Bundesgesetzes über den Schutz der Ge-
wässer · 
Motion de la Commlssion du Conseil des Etats 
Revision de la lol sur la protectton des eaux 

Wortlaut der Motion vom 28. November 1989 
Der Bundesrat wird beauftragt. im Hinblick auf eine rasche Re
vision des Wasserrechtsgesetzes und des Natur- und Heimat
schutzgesetzes dem Parlament eine Vorlage zu unterbreiten, 
die für betroffene Gemeinwesen angemessene Abgeltungen 
aus erheblichen Einbussen der Wasserkraftnutzung ermög-
licht ' 
Solche Abgeltungsleistungen sind insbesondere an die Vor
aussetzung zu knüpfen, dass schützenswerte Landschaften 
von nationaler Bedeutung dauernd unter Schutz gestellt wer
den. Die Finanzkraft des Gemeinwesens ist.mitzuberücksichtl
gen. 

Texte de 1a motion du 28 novembre 7989 
En egard a une rapide revision de 1a lol sur l'utllisation des for
ces hydraullques et de la loi sur 1a protection de la nature et du 
paysage, le Conseil federal est charge de presenter un projet 
au Parlament qui prevoit pour las collectivites concemees des ' 
montants compensatoires, en we de combler de maniere ap
proprlee le manque a gagner resultant des atteintes sensibles 
a l'utlllsatlon des forces hydraullques. , 
De tels montants compensatolres seronttout particullerement 
lies a la condi1ion que las sites dlgnes d'etre proteges dont 
l'lmportance est nationale soient deflnitivement mis saus pro
tectlon. On tiendra campte de la capacite flnanciere des col
lectivites en questlon. 

<-

Danloth: Ich kann mich kurz halten: Die Begründung für die 
Motion Ist in meinem grundsätzlichen Votum enthalten. Mit der 
Ueberweisung der Motion erteilen Sie dem Bundesrat einen 
verpflichtenden Auftrag. Dieser deckt sich - wie wir heute mit 
grosser Genugtuung zur Kenntnis genommen haben - mit der 
Erklärung von Herrn Bundesrat Cotti, dass das Problem ver
tieft, beschleunigt und umfassend abgeklärt wird und dass an
schlie!!Send dem Parlament die entsprechenden Anträge un
terbreitet werden. Persönlich hoffe ich, dass diese sogar noch 
in den weiteren Verlauf dieser Differenzbereinigung einflies
sen können. 

M. Cavadlnl: J'aimerais simplement vous rappeler que, dans 
la brave intervention que nous avons falte, nous vous deman, 
dons de ne pas voter la motion pour la raison de principe qua 
nous avons developpee. 

Abstimmung- Vota 

Für Ueberweisung der Motion 
Dagegen 

16Stimmen 
4Stimmen 

Heftl, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen, an lh- An den Nationalrat-Au Conseil national 
rem ursprünglichen Beschluss festzuhalten, der auch dem 
Vorschlag des Bundesrates entspricht. -

Schluss der Sitzung um 13.45 Uhr 
Angenommen-Adopte La seance est levee a 13 h 45 
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tten, Berichterstatter: Ich erlaube mir, einige Vorbemerkungen 
zu machen. Die Positionen scheinen bezogen zu sein. Es kön
nen nach den vorliegenden Anträgen der Kommissionsmehr
heit noch immer nicht alle Differenzen bereinigt werden. Das 

, ist schade. Die Kreise, die die Behandlung dieses Gesetzes 
mit besonderem Interesse verfolgen, sind mit dem Gang der 
Dinge nicht zufrieden. Das Hin- und Herschieben des Geset
tes erweckt den Eindruck, das Parlament sei nicht willens, ei
nen sinnvollen und angemessenen Gewässerschutz zu ver
wirklichen. 
Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen nach wie vor die , 
Ausnahmeregelungen bei den Mindestrestwassermengen. 
Das wird auch die heutige Beratung zeigen. Der Ständerat 
muss sich bewusst sein, dass ihm die Gewässerschutzinitia
tive im Nacken sitzt: Wenn in der Oeffentlichkeit der Eindruck 
zurückbleibt, das Gewässerschutzgesetz lasse Hintertüren of
fen, damit die vom Bundesrat vorgesehene Mlndestrestwas
sermenge unterlaufen werden könne, hat die Initiative grosse 
Chancen, angenommen zu werden. 
Die Initiative wird wahtscbeinlich nicht zurückgezogen. Bei FI~ 
schereiversarnmlungen kann ich jeweils erleben, wie intensiv 
schon heute für sie geworben wird. Es wird auch Geld für den 
Abstimmungskampf gesammelt. Die Initiative geht wesentlich 
weiter als das Gesetz und enthält ei~neidendere Bestim
mungen. Wir müssen uns daher zu einer glaubwürdigen und 
nicht anfechtbaren Lösung durchringen. 

Minderheit 
(Seiler, Danioth, Ziegler) 
Zustimmung zu~ Beschluss des Nationalrates 

Art. 14 al. 3, 3praebls, 3bis, 3ter 
Proposition de Ja commission 
~- 3, 3praebis, 3bis 
Adherer a ia decision du Conseil national 
Al.3ter 
Majorite 

a L'eleva:ge de la volaille et la garde des chevaux; (Biffer le 
raste de la lettre) -
b, .... 
Mlnorite 
(Seiler, Dan)oth, Ziegler) 
Adherer a la decision du Conseil national 

lten, Berichterstatter: Im Oktober 1989 präzisierte der Stände
rat Absatz 3 von Artikel 14 einerseits bezüglich der Aufgaben 
der Kantone, schwächte jedoch andererseits die Bestimmung 
des Bundesrates ab. Im Juni 1989 versuchte der Nationalrat. 
einen Kompromiss :zµ erlangen durch die Absthwächung der 
bundesrätlichen Fassung mittels Ausnahmen (Absatz 3bis) 
und de~ Einführung der SO-Prozent-Klausel (Absatz 3). Im De
zember 1989 hielt der Ständerat an seiner Fassung fest In der 
Märzsession modifizierte der Nationalrat die SO-Prozent-Klau
sel und vereinfachte die Ausnahmen. 
Die Ständeratskommlssion, die Im April g~gt hat, stimmt im 
Grundsatz zu, will jedoch keine Ausnahmen für kleine und 
mittlere Betriebe, die ihren Hofdünger ausserhalb d139 ortsübli
chen Bewirtschaftungsbereichs verwerten lassen (Absatz 3ter 
Buchstabe a). Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen vor, in 
Abweichung zur nationalrätlichen Fassung in Absatz 3ter bei 
Buchstabe a den Passus ccsowie für bestehende kleinere und 
mittlere Betriebe mit übriger Nutztierhaltung» :zµ streichen, mit 
der Begründung, es sei nicht einzusehen, warum kleinere und 
mittlere Betriebe von der Einhaltung des Gewässerschutzes 
ausgenommen werden sollten. Auch sie würden mit ihren 
Nährstoffüberschüssen zur bekannten Ueberdüngung der 
Gewässer beitragen. ZUdem erhöhe sich der Nitratgehalt im 
Trinkwasser ständig. . 
Der Bundesrat hat gegen diese Streichung keine Einwände er
hoben. Eine Minderheit allerdings möchte an der Fassung des 
Nationalrates festhalten. · 

Seiler, Sprecher der Minderheit Ich bitte Sie, im Ausnahmen
katalog die Kategorie «bestehende kleinere und mittlere Be
triebe mit übriger Nutztierhaltung,;, wie sie der Nationalrat vor
schlägt, stehenzulasse~. Diese Ausnahme ist aus den folgen
den Gründen unbedingt nötig: 
Besonders im Futteranbäugebiet- lnnerschweiz, Ostschweiz, 
Appenzellerland, Luzern usw. -würde den typischen bäuerli
chen Aufstockungsbetrleben· mit einer eher bescheidenen 
landwirtschaftlichen Nutzfläche (5 bis 12 Hektaren) das 
Ueberleben unter dem Regime des kommenden Gewässer- · 
schutzgesetzes verunmöglicht Es gibt Betriebe, die in diesen 
Regionen -standortbedingt-weder Ackerbau betreiben noch 
Spezialkulturen anpflanzen können. Sie sind ausschliessllch 
viehwirtschaftllch ausgerichtet Mangels Möglichkeiten, die 

Die Redaküonskommission hat uns mitgeteilt, dass sie zu den -
Artikeln 29, 48 und 61 Abänderungsanträge stellen wird. Ich 
werde in der Detailberatung bei den einschlägigen Artikeln die 
Argumente de~ Redaküonskommission vortragen. 

Betriebsfläche auszudehnen, haben diese Betriebe vielfach 
über die Aufstockung der Nutztierbestände (Schweine und 
Geflügel) uhd die entsprechenden Investitionen in Stallbauten 
ihre Existenz zu sichern versucht. Die Aufstockung kleinerer 
Betriebe mit Nutztieren auf der Basis zugekaufter Futtermittel 
galt lange Zeit als agrarpolitisch sinnvoll und wurd!;! den Bau
ern auch von der Beratung empfohlen. Art. 14 Abs. 3, 3praebls, 3bls, 3ter 

Antrag der Kommission 
Abs. 3, 3praebis, 3bis 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3ter 
Mehrheit 

a die Geflügel- und die Pferdehaltung; (Rest streichen) 
b ..... 

Weil die Bindung der Nutztierhaltung an den Boden vor Jahren 
noch kein Kriterium für eine Baubewilligu~g bildete, weisen 
diese Betriebe überwiegend folgende vier Merkmale aut ei-

' nen hohen Besatz an DGVE, starke Abhängigkeit von Dritt
landwirten für die Hofdüngerabgabe, relativ hohe Verschul
dung wegen Investitionen, labile Einkommenslage bedingt 
durch einseitige Produktion und starke Marktabhängigkeit. 
Solche Betriebe geraten vor allem dann in Schwierigkeiten, 
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wenn sie schon immer knapp an Land waren oder ihnen be
deutende Pachtland- oder Hofdüngerabnahmeflächen ge
kündigt werden und sie innert nützlicher Frist keinen gleich
wertigen Ersatz finden. Man kann heute schon beobachten, 
dass in den erwähnten viehdichten Regionen als Folge der 
Mehranforderungen des Gewässerschutzes ein hartes Ringen 
um Abnahmeflächen, um Pachtland eingesetzt haben. In die
sem Wettbewerb haben insbesondere die kleineren und mitt
leren Betriebe einen schweren Stand. Der Denkweise «Wenn 
schon die Grassen verschwinden müssen, dann auch die Klei
nen», kann ich nicht beipflichten. Natürlich lässt sich vom Ge
wässerschutz her die Ausnahmeregelung zugunsten kleinerer 
und mittlerer Betriebe nicht unbedirmt rechtfertigen. Ich sehe 
sie vielmehr als eine Aushahmeklausel für wirtschaftliche Här
tefälle. Viele dieser erwähnten Betriebe würden sonst in ihrer 
Existenz bedroht, weil der Restbetrieb kein ausreichendes Ein
kommen mehr abwerfen würde. Zudem kommt ein totaler 
Ausstieg aus der Landwirtschaft nur für, die wenigsten in 
Frage. Die Entgegennahme einer Stillegungsentschädigung 
löst eventuell das Schuldenproblem, es löstabernichtdas Exi
stenzproblem. Selbstverständlich dürften Aufstockungspe
triebe, welche vom erforderlichen Flächennachweis entbun
den werden sollten, nicht frei schalten und walten. Sie haben 
aufgrund einer objektiven betriebswirtschaftlichen Untersu
chung eines Fachmannes nachzuweisen, dass Im Falle einer 
konsequenten Anwendung des Gewässerschutzes eine ernst
hafte Existenzgefährdung eintreten würde und deshalb eine 
Sonderbehandlung nötig ist Sonderbehandlungen scheinen 
mir dort angebracht, wo vor nicht allzu l~ger Zelt ein Neubau, 
ein Umbau oder ein Betriebsleiterwechsel erfolgt Ist Um Miss
bräuche auszuschllessen, sollten solche Betriebe einer per
manenten, gezielten Beratung unterstellt werden und nicht 
nur der in Artikel 50a vorgesehenen Düngerberatung. Einzel
heiten des Vollzugs müssten schliesslich in einer vom Bun
desrat erlassenen Verordnung durchberaten werden. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. Es gibt ei
nen weiteren, einen politischen Grund, diesen Passus vom 
Nationalrat zu übernehmen: Wir sind heute an der Bereini
gung. Uessen wir eine Differenz stehen, wäre das auch poli
tisch nicht sehr geschickt. Ich bitte Sie deshalb, meinem Min
derheitsantrag zuzustimmen. 

Frau Bührer: Die Streichung in Litera a geht auf einen Antrag 
von Kollege Schönenbergerzurück. Da er heute morgen spä
ter kommt, ergreHe ich die seltene Gelegenheit, seinen Antrag 
zu vertreten. Es ist langsam an der Zeit, die Fragen unge
schminkt zu stellen: Wollen wir Gewässerschutz betreiben? 
Wollen wir etwas gegen die überdüngten Böden und in der 
Folge gegen die überdüngten Gewässer tun? Oder wollen wir 
eine hübsche Fassade errichten, mit zahllosen Hintertürchen, 
die, wenn das Gesetz dann dem Volk verkauft ist, nur noch ge
öffnet zu werden brauchen? «Gewässerschutz» in Anfüh
rungszeichen, damit er niemandem weh tut? 
Lesen Sie den Vorschlag des Bundesrates zur Frage der Flä- , 
chenbindung in der 1ierhaltung. Sauber gemeisselt steht der 
Grundsatz dort: «Der Betrieb muss über eine so grosse ei
gene, gepachtete oder langfristig vertraglich gesicherte Nutz
fläche verfügen, dass auf 1 ha höchstens drei Düngergross
vieheinheiten entfallen.» 
Schauen Sie jetzt in der Fahne nach, mit wie vielen Wenn und 
Aber der vorliegende Artikel nun verziert ist. Die Mehrheit der 
Kommission - eine sehr knappe Mehrheit - möchte nun ein 
solches Wenn 'und Aber fallenlassen. Der Artikel ist auch so 
noch flexibel genug. Der Vorwurf, wir betrieben Strukturpolitik, 
zielt jedenfalls daneben. 
Anderseits muss unmiasverständlich klar sein, dass kleine Be
triebe, sofem sie nicht über die nötige Nutzfläche verfügen, die 
. Gewässer ebenfalls belasten. Die Rechnung Ist sehr einfach: 
Die Belastungen summieren sich. Desh~b Ist nicht einzuse
hen, warum kleinere und mittlere Betriebe vom Gewässer-

. schutz befreit werden sollten. Wird der Grundsatz der Flächen
bindung in derTierhaltung mit allzu vielen Ausnahmen durch- _ 
löchert. dann wird er zum Papiertiger und der Gewässerschutz 
zur Illusion. 

Danloth: Ich möchte mich entschuldigen, wenn ich zur späten 
Einbringung von Anträgen beigetragen habe. Sie entspringen 
dem Bedürfnis, hier und in anderen wesentlichen Differenzen 
das Optimum zu einer konsensfähigen Lösung beizutragen; 
sie sind in diesem Gesetz besonderen Umständen entsprun
gen. Aus dem gleichen Grund empfehle ich Ihnen bei Arti
kel 14 Zustimmung zum Nationalrat. Hier liegen die Fronten ja 
anders. Herr Seiler hat den Antrag begründet Ich darf darauf 
hinweisen, Frau Bührer, dass es der Ständerat war, der das 
letzte Mal mit seiner konsequenten Haltung dazu beigetragen 
bzw. den Nationalrat gezwungen hat, diese SO-Prozent-Klau
sel zu überdenken. Er hat dann die Ergänzung mit dem Begriff 
des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereiches gebracht: eine 
sinnvolle und in der landwirtschaftlichen Gesetzgebung 
durchaus gebräuchliche Umschreibung. Diese hat dazu ge
führt. dass die viel längere Liste der Ausnahmen reduziert wer
den konr:ite. 
Entscheidend ist, dass der Bauernverband, der das letzte Mal 
d~n Nationalrat in seiner harten Haltung unterstützte, mir auf 
meine Anfrage schriftlich mitgeteilt hat, dass er hundertpro
zentig hinter dieser Ausnahmebestimmung für kleinere und 
mittlere Betriebe stehe, im wesentlichen wegen den von Herm 
Seiler in seiner Begründung des Minderheitsantrages vorge
brachten Argumenten. Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass 
die kleineren und mittleren Betriebe in Berggebieten dieses 
Ausweichen, dieses Zukaufen von zusätzlicher Fläche nicht 
ohne weiteres bewerkstelligen können. Es hat bereits ein Run 
eingesetzt, bei dem die kleinen Bewerber natürlich den kürze
ren ziehen. Der Bauernverband schreibt wörtlich: «Die Exi
stenz dieser Betriebe ist akut bedroht, weil der Restbetrieb 
kein ausreichendes Einkommen abwirft. Ein totaler Ausstieg 
aus der Landwirtschaft kommt nur für die wenigsten in Frage. 
Die Entgegennahme einer Stlllegungsentschädigung löst 
eventuell das Schuldenproblem, aber nicht das Existenzpro
blem.» Das sind die Argumente, die der Ständerat das letzte 
Mal vorgetragen hat und mit denen er in weiten Kreisen - auch 
in den Medien - auf wenig Gehör gestossen ist. Ich stelle mit 
Befriedigung fest, dass man im Grundsatz den Konsens ge
funden hat. Man hat in der Kommission lediglich mit Stichent
scheid des Präsidenten an der Streichung dieser Ausnahme 
festgehalten. 
Ich möchte Ihnen vorschlagen, diese Differenz zu bereinigen, 
weil diese Ausnahme sachlich gerechtfertigt ist und wen sie 
uns politisch wesentlich weiterhilft. 

Mlville: Ich begreife immer weniger, worum es hier eigentlich 
geht Die Voten der Herren Seiler und Danioth gehörten in eine 
Landwirtschaftsdebatte, nicht in eine Gewässerschutzde
batte. Mit dem, was Sie vorschlagen, werden die Gewässer um 
nichts, aber auch um gar nichts sauberer. Das mit allen Mitteln 
zu erreichen, darum muss es doch heute gehen. 

Zlegler. Zweifellos, Herr Kollege Miville, geht es bei dieser Vor
lage um Gewässerschutz. Schutz der Gewässer allein kann 
aber nicht das Kriterium sein, wenn es um Existenzen geht, um 
eine grosse Zahl von Existenzen. Sie gestehen ja selber zu, 
dass Ausnahmen gemacht werden müssen. Die langwierige 
Diskussion über dieses Thema ist Ihnen ja zur Genüge be
kannt Ausnahmen müssen bestehen, Sie wollen dies, Sie wol
len sie auch zugestehen. Und gerade hier, wo es um die Exi
stenz einer grossen Zahl kleiner und mittlerer Betriebe geht, 
da soll die Existenz. insbesondere natürlich im Berggebiet, 
keine Rolle mehr spielen? Das bedeutet Gewässerschutz an 
der Existenz einer grossen Zahl von kleinen und mittleren Be
trieben vorbei. Das kann nicht unsere Absicht sein, auch wenn 
es hier um Gewässerschutz geht 
Ich ersuche Sie, hier diese D!1ferenz zu bereinigen und der 
Minderheit zuzustimmen • 

Frau Meier Josi: Wir sind bei einer ausserordentlich schwieri
gen Differenzbereinigung. Bei drei grossen Problemen haben 
wir den Ran·i< noch nicht gefunden. 
Es geht darum, diese Probleme zu lösen, ohne völlig den Blick 
auf die Betroffenen zu verlieren. Wir können dem Gewässer
schutz nur dann zum Erfolg verhelfen, wenn die wichtigsten 
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Beteiligten, die den grössten Eintlus~ daraut'haben, ob die Ge
wässer sauber werden oder nicht, mitmachen und mitmachen 
wollen. · 

• Wir müssen also im Bereich von Artikel 14 versuchen, die Diffe
renz so zu lösen, dass die Bauern voll hinter diesem Artikel ste
hen. Wir müssen das gleiche versuchen bei Artikel 31, 32 und 
75. Bei der zweiten grossen Differenz, der Restwassermenge, 
müssen wir die Lösung so finden, dass auch die Bergkantone 

· voll mitmachen können, und bei der dritten Differenz, dem 
Landschaftsrappen, so, dass auch die Bergbevölkerung voll 
mitmacht. Das sind die drei grossen Probleme. Wir haben sie 
noch nicht gelöst. Aber wenn wir jetzt bei Artikel 14 auf die 
neuen Vermittlungsvorschläge einschwenken, wissen wir, 
dass die Bauern voll dahinterstehen und auch bereit sind, im 
Rahmen von Beratungsverträgen die Leute nachher zu ·einem 
immer noch besseren Gewässerschutz anzuhalten. 
Wir können in diesem Staat Veränderungen bekanntlich nicht 
leicht herbeiführen. Im Grunde können wir, alles verändern, 
wenn wir den Leuten zum Anpassen genügend Zeit lassen. 
Das ist das Problem bei den Differenzen dieses Gewässer-
schutzgesetzes. 1 

Ich danke Ihnen für eine mögHchst grosse Bereitschaft zu Kon
senslösungen bei allen drei Diffe~nzen. 

Bühler: Wenn begründet wird, die Bauern stünden hinter die
sem Antrag, dann darf man auch erwähnen, dass die Landr 
wirte .und der Bauernverband hinter dem viel strengeren Ent
scheid des Nationalrates standen. Also dürfen wir hier der 
Mehrheit ,zustimmen. Aber eventuell wäre der Kompromiss 
darin zu suchen, dass man «nur kleinere Betriebe» stehen
lässt; die «mittleren Betriebe» - nach der Zahl der Dünger
grossvleheinhelten, man sprach von 34 Qder 35, sind das 
doch schon recht erhebliche Betriebe; insbesondere auch im 
Kanton Luzern- könnte man dann streichen. 
Ich kann diesen Antrag jetzt nicht mehr schriftlich einreichen. 

lten, Berichterstatter: Ich kann selbstverständlich nicht im Na
men der Kommission zu diesem Spontanantrag sprechen. 
Ebenso spontan kam es in unserer Kommission zum Antrag, 
diesen Passus zu streichen. Das hat.allerdings auf Anhieb ein
geleuchtet. Der Bundesrat hat auch zugestimmt. 
Wir sollten am Antrag der Mehrheit festhalten. 

Bundesrat Cottl: Das ist, glaube ich, die zweite Differenzberei
nigung bei diesem schwierigen Problem. Die Einzelanträge 
mehren sich, anstatt sich zu reduzieren. 
Bedenken Sie die Hauptzielsetzungen, nämlich alle Details iu 
vergessen und bei den wichtigsten Fragen sich wirklich auf die 
wesentlichsten Anliegen zu beschränken. Allerdings zeichnet 
sich bei Artikel 14 glücklicherweise eine durchaus positive Lö-_ 
sung ab.,Die heutige Diskussion ist von absolut geringfügiger 
Bedeutung. · 
Ich werde versuchen, Ihnen das 1111t Zahlen zu belegen, denn 
letzten Endes wollen wir mit dieser Revision des Gewässer
schutzgesetzes Verbesserungen erzielen, die auch quantifi
ziert werden können. Glücklicherweise können wir von dieser 
Bestimmung für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft · 
wesentliche Fortschritte erwarten, Fortschritte - Herr Bühler-, 
auf die die Differenz zwischen Ständerat und Nationalrat nicht 
einmal grosse Auswirkungen oder Konsequenzen habeh 
wird. Ich hatte schon vor dem Nationalrat Gelegenheit, die 
Quantifikationen zu erläutern. Ich wiederhole sie jetzt noch et-

, was vertiefter. 
Es geht darum, die Düngerzufuhr bzw. -produktion zu reduzie
ren und damit den Boden zu entlasten. Zentral ist dabei die 
Anzahl der MastschWeine. Ich gebe Ihnen die Zahlen an, wie 
sie die Annahme des Antrags Bund~rat gebracht hätte. Man 
hätte mit einem Abbau von etwa einer Million Mastschweinen 
rechnen können, was die Reduktion von Schweinegülle um 
150 000 Tonnen Trockensubstanz pro Jahr- also um etwa ei
nen Viertel der heutigen Produktion - gebracht hätte. 
Eine Annahme der nationalr'ätlichen Fassung - sie ist, wie· 
auch Herr Danioth sagt, etwas kompliziert und hat viele Aus
nahmen - würde die Situation verschlechtern. Man hätte mit 
dem Abbau von etwa 850 000 Mastschweinen statt einer Mil-

lion rechnen können. Die Verschlechterung wäre also noch 
vertretbar gewesen. Wir haben 1,ms mit der anfänglichen Fas
sung des Nationalrates einverstanden erklären können. Die 
neue, hier vorliegende Fassung bringt praktisch die gleichen 
Zahlen. Sie. verschlechtert die anfänglichen Vorschläge des 
Nationalrates nicht. Mari hat eine Reihe von Reduktionen ab
gebaut, aber eine Ausnahme für den ortsüblichen Bewirt
schaftungsberelch eingeführt. Der Abbau würde 150 000 
Mastschweine weniger betragen' als beim Antrag des Bundes
rates'. Mit dieser Reduktion können wir uns einverstanden er
klären. Wir können sogar sagen: Es ist hier gesamthaft ein 
wichtiger Schritt von selten der Landwirtschaft gemacht wor
den, ein Schritt, der bezüglich Bodenbelastung wesentliche 
Fortschritte bringen wird. Seien wir also froh, dass hier eine 
Lösung gefunden wurde, die absolut vertretbar ist. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt nun, für kleinere und 
mittlere Betriebe keine Ausnahmen mehr zu machen. Ange
sichts der generellen Befreiung der kleineren und mittleren 
Betriebe von der SO-Prozent-Klausel innerhalb des ortsübli
chen Bewirtschaftungsbereichs macht diese Ausnahme rela
tiv wenig aus. Wir haben das auch berechnet. Es erhöht den 
Abbau der 850 000 Mastschweine um etwa 20 ooo. Der Kom
missionsvorschlag ist also tatsächlich eine Verbesserung. Ich 
muss es dem Rat überlassen, im Sinne des ausgewogenen 
Votums von Frau Meier, ob hier diese geringfügige Ausnahme 
geduldet werden soll oder nicht. Wir müssen uns auf die gros
sen Zahlen konzentrieren, auf die allgemeinen, Bilanzen, und 
nicht mehr lange Kämpfe um wenige Einheiten, um geringfü
gige Fortschritte führen. 
Wir können uns mit beiden Lösungen, die sich bezüglich des 
bisher Erreichten' nicht wesentlich unterscheiden, befreun
den. 

Schönenberger: Es würde die Würde dieses Saales stör~. 
wenn ich Ihnen die Briefe vorlesen wollte, die ich von allen Sei
ten erhalten habe wegen meines Eintretens für die ständerät
liche Fassung in Artikel 14. 
Nun stelle ich aber nochmals fest: Der richtige, der wahre Ge
wässerschutz Ist bei diesem Artikel 14 von Anfang an vom 
Ständerat betrieben worden. Der Artikel 14 geht davon aus, 
dass eine Hektare Land drei Düngergrossviehei11helten er
trägt Nach dem Bauernverband hätte man zwar eher auf 
2,5 Hektaren hinuntergehen müssen. Wir haben es beim bun
desrätlichen Vorschlag von drei Düngergrossvieheinhelten 
pro Hektare belassen. Wenn aber dieser Grundsatz gilt, gilt er 
für die Grassen genau gleich wie für die Kleinen; es geht nicht 
an, die Kteinen von den Auflagen des Gewässerschutzes zu 
befreien. 
Aus diesem Grunde ersuche ich Sie, der Mehrheit der Kom
mission zuzustimmen. Sie haben hier einen gangbaren Kom
promiss, der dem Gewässerschutz. wirklich dienlich ist. Ich 
freue mich, dass auch der Naturschutzbund - allerdings sehr 
spät - eingesehen hat, dass die von uns vorgeschlagene Lö
sung der Sache dient Ich bitte Sie, im Sinne der Mehrheit zu 
entscheiden. 

lten, Berichterstatter: Nur ganz kurz noch zum Antrag Bühler. 
Ich glaube, wir sollten diesem Ad-hoc-Antrag nicht zustim
men. Wir müssen, wie wir gerade aus den Ausführungen von 
Bundesrat Cotti entnehmen konnten, solche Dinge wirklich in 
der Kommission besprechen können. Das können wir hier 
jetzt nicht einfach so schnell entscheiden. Darum glaube ich, ' 
wir sollten am Antrag der Mehrheit festhalten, so wie er gestellt 
ist. 

Danloth: Ich schlage ebenfalls vor, mit dem Antrag Bühler 
nicht eine neue Differenz zu schaffen, und 'ZYIB.r aus dem einfa
chen Grund, weil jetzt in der Fassung der Minderheit und jener 
des Nationaln$S keine obere Begrenzung besteht Die 34 
Düngergrossvieheinheiten sind nicht mehr enthalten. Es wird 
Sache der bundesrätlichen Verordnung sein, hier eine klare 
Richtlinie zu nenneo und diese Ausnahmen zu eliminieren. 
Das ist - im Gegensatz zum Votum von Herrn Miville, der es 
sehr leicht hat, vom behäbigen Basel aus den Bergbauern Vor- · 
schritten zu machen - schneller gesagt als getan, wenn Berg-
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bauem keine zusätzliche Fläche erhalten. Diese können ja 
nicht ausweichen; sie dürfen auch nicht, Herr Schönenberger, 
die Gewässer ungestört frisch und munter weiter verunreini
gen, sondern sie müssen gemäss Ausführungen von Herrn 
Seiler alle Auflagen erfüllen, um die Auswirkungen zu minimie
ren. Auch das kann der Bundesrat vorschreiben. Zudem han
delt es sich um bestehende Betriebe, die mit Zustimmung des 
Bundes aufgestockt wurden. Es können also nicht neue Be
triebe errichtet werden, welche diese Fläche nicht einhalten. 
Das wollte ich noch klarstellen. 
Ich bitte Sie ebenfalls, den Antrag Bühler abzulehnen und dem 
Minderheitsantrag, so wie er gestellt wurde, zuzustimmen. 

Abs. 3, 3praebis, 3bis-AI. 3, 3praebis, 3bis 
Apgenommen-Adopte 

Abs. 3ter-AI. 3ter 

Abstimmung- Vota 

Eventue/1-Atitrepmllmmmre 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Bühler 

Definitiv-Definitivement · • 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 29 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

19Stimmen 
15Stimmen 

20Stlmmen 
17Stlmmen 

Festhalten, aber «der kantonalen Behörde» streichen 
Minderheit 
(Bührer, Onken, Rhinow, Simmen) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.29al.1 
Proposition de la commission 
Ma/Orite 
Maintenir, mais blffer «cantonale» 
Mlnorite 
(Bührer, Onken, Rhinow, Simmen) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 31 Abs. 1, 2 Bst. d 
· Antra.g der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
Festhalten 
Abs.2Bstd 
d. -·· muss derweise gewährleistet sein, wie es sich aus Arti
kel 25 des Bundesgesetzes über die Fischerei vom 14. De
zember 1973 ergibt 
Minderheit 
(Bührer, Onken, Rhinow, Simmen) 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 31 al. 1, 2 let. d 
Propositionderacommission 
Majorite 
Al.1 
Malntenir 
Al.2letd 
d ..... doit etre garantie conformement aux prescriptions de 
l'al'ticle 25 de la lol du 14 decembre 1973 sur la peche. 
Mlnorite 
(Bührer, Onken, Rhinow, Simmen) 
Adherer a la decision du Conseil national 

lten, Berichterstatter: Bei J\rtlkel 29 Absatz 1. haben wir zwei 
Differenzen: eine Differenz. die in unserer Kommission ent
standen ist, und eine Differenz. die die Radaktionskommission 
eingereicht hat 
Ich werde zuerst auf das Anliegen der Radaktionskommission 
zu Artikel 29 Absatz 1 eingehen: Im Gesetz si.nd kantonale und 

7-S 

· weitere Behörden für die Erteilung von Bewilligungen bzw. An
ordnungen vorgesehen. Der Ständerat und in der Folge der 
Nationalrat haben in Artikel 29 und 33, entgegen des Antrags 
des Bundesrates, eine «kantonale» - das ist das Neue - Be
hörde als Bewilligungsinstanz beschlossen und die Verwal
tung beauftragt, die Frage auch in den übrigen Artikeln zu prü
fen. Diese Prüfung ist zusammen mit der Redaktionsk.ommis
sion vorgenommen worden. 
Aufgrund des Hinweises des Präsidenten der ständerätlichen 
Kommission, Herrn Ständerat Hefti, wonach gemäss 
Artikel 24bis Absatz 3 BV die Kantone die Entnahmebewilli
gung erteilen müssen, wurde von der Kommission und nach
folgend von den Räten beschlossen, den Passus «eine Bewilli
gung der kantonalen Behörde braucht» in diesen Absatz auf
zunehmen. 
Mit der Hervorhebung der kantonalen Zuständigkeit, der es 
mit Blick auf die Artikel 45 und 48 gar nicht bedarf, wird nun je
doch die Zuständigkeit der Gemeinden ausgeschlossen. Dies 
bedeutet, dass bei jeder auch noch so geringen Wasserent
nahme, für welche eifle Gewässerschutzbewilligung nach Arti
kel 29 Absatz 1 notwendjg ist, eine kantonale Behörde für de
ren Erteilung zuständig ist, während bei den zum Teil sehr um
fangreichen Wasserentnahmen, für welche eine Konzession 
nach dem WRG - dem ßesetz über die Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte-nötig ist, durchaus eine Gemeinde für deren Er
teilung zuständig sein kann, wie sich aus Artikel 2 und 3 WRG 
ergibt -
Im übrigen ergibt sich eine Ungereimtheit zu Artikel 35, nach 
dessen Wortlaut der Entscheid über die Dotierwassermenge 
auch von einer kommunalen Behörde getroffen werden kann, 
während für die direkt damit zusammenhängende Bewilligung 
der Wasserentnahme nach Artikel 29 Absatz 1 zwingend die 
kantonale aehörde zuständig ist 
Aus diesen Gründen beantragt die Radaktionskommission, 
den Passus «der kantonalen Behörde» zu streichen. -
Artikel 133 Absatz 1 betrifft das gleiche Thema, das möchte ich 
hier gleich zur Kenntnis geben. 
Ebenfalls auf Antrag der ständerätlichen Kommission be
schlossen die Räte, eine ausschliessliche kantonale Kompe
tenz auch für die in Artikel 33 vorgesehene Erhöhung der Min
destmenge festzulegen. Da nun nach Artikel 29 Absatz 2 bei 
der Erteilung einer auf das WRG abgestützten Konzession 
auch Artikel 33 anzuwenden ist, entsteht ein Widerspruch zwi
schen dieser Bestimmung und Artikel 2 WRG, nach d~en 
Wortlaut eine Konzession insbesondere auch auf Gemeinde
ebene erteilt werden kann. Der Entscheid über die Erhöhung 
der Mindestmenge kann vernünftigerweise nur von der Be
hörde getroffen werden, welche die Konzession gewährt. Im 
übrigen besteht auch hier ein Wid~rspruch zu Artikel 35, weil 
nach dessen Wortlaut auch eine kommunale Behörde zustän
dig sein kann. Aus diesen Gründen beantragt die Radaktions
kommission, das Wort «kantonale» zu streichen. 
Im Juni hat der Nationalrat eine Aenderung beschlossen, wo
nach Gewässer ohne ständige Wasserführung in den Gel
tungsbereich der Restwasservorschrlften einzubeziehen wä
ren. Der Entwurf des Bundesrates enthält für Wasserent
nahme aus Gewässern ohne ständige Wasserführung keine 
Vorschriften und schränkt somit die Nutzung dieser Gewässer 
selbst nicht ein.,Das heisst nun aber nicht, dass alle diese Ge
wäsi;ervollständlg der Nutzung preisgegeben werden. Soweit 
es sich dabei um Gewässer mit Fischen oder Fischnährtieren 
handelt, soll nach Auffassung des 6undesrates weiterhin das 
Fischereigesetz gelten; Vergleich zu Artikel 75 Ziffer 1. Der 
Ständerat hat die Ausdehnun@ des Geltungsbereiches des 
Gewässerschutzgesetzes auf Gewässer ohne ständige Was
serführung abgelehnt Er argumentierte, diese Bäche seien 
dt,Jrch das Fischereigesetz genügend geschützt, der zusätz
liche Energieverlust von 0, 1 Prozent aller Wasserkraftwerke 
sei ökologisch nicht gerechtfertigt oder zumindest sei - so 
auch der Bundesrat - das Entgegenkommen an die Wasser
nutzung aus ökologischer Sicht vertretbar. 
Frau Bührer und eine Kommissionsminderheit waren anderer 
Auffassung. Frau Bührerwird ihren Antrag begründen. Der Be
schluss, der hier gefasst ','Vird; gilt dann auch für Artikel 31 Ab
satz 1. 
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Frau Bührer, Sprecherin der Minderheit: Ich spreche gleich
zeitig zu Artikel 29 Absatz 1 und zu I Artikel 31 Absatz 1. Die 
Minderheit ist der Meinung, dass alle Gewässer den Schutz
bestimmungen unterstellt werden sqllen, also der Bewilli
gungspflicht für Wasserentnahmen, wie sie in Artikel 29 gege
ben ist, und den Bestimmungen über die Restwassermengen'. 
Ich meine, es ist notwendig, dass wir uns über die Begriffe 
«ständige Wasserführung» und «nicht ständige Wasserfüh
rung» kurz unterh.alten und diese Definitionen anschauen. Ge
wässer, die mehr als 347 Tage im Jahr Wasser führen, gelten 
als Gewässer mit ständiger Wasserführung. Anders herum ge
sagt: Mehr als 18 Tage Trockenheit pro Jahr bedeuten nach 
dem Willen der Kommissionsmehrheit bereits, dass ein Ge
wässer jeden Schutzes beraubt sein soll. Die Erwähnung des 
Fischereigesetzes ist zwar richtig, aber man muss schon se
hen, dass für diese Fälle dieser Schutz kaum von grosser Be
deutung sein kann. Es handelt sich ja in der Regel um Bäche in · 
grosser Höhe. Man kann und soll es ungeschminkt sagen: 
Wenn ein Gewässer weniger als 347 Tage im Jahr Wasser 
führt, darf es auch gleich für den Rest des Jahres trockenge
legt werden, und das ohne jede ,Interessenabwägung! Für 
diese Gewässer soll also keinerlei Restwasserbestimmung 
gelten. 
Wenn der Nationalrat .diese Gewässer unterstellen möchte, 
also nicht ausnehmen möchte, so heisst das nun nicht, dass 
sie unberührt und ungenutzt zu Tal sprudeln dürfen. Sie wären 
lediglich den Restwasserbestimmungen unterstellt Die Notra
tion - um mehr handelt es sich ja nicht -würde auch diesen 
Gewässern zugestanden. 
Der Bundesrat ist der Meinung, diese Gewässer könnten ge
opfert werden. Das wäre ein Entgegenkommen gegenüber 
der Wasserwirtschaft. und rNSt ein Entgegenkommen, das 
ökologisch vertretbar ist. Die Minderheit teilt diesen Stand
punkt nicht Er Ist für uns nicht akzeptabel. 
Der Bundesrat schreibt in seiner Botschaft selber, dass auch 
Fliessgewässer, die weniger als 347 Tage im Jahr Wasserfüh
ren, als Lebensraum für Pflanzen und Tiere von Bedeutung 
sind. Dazu kommt der grosse landschaftliche Reiz, der Fliess
gewässem innewqhnt, .die Bereicherung, die sie gerade In 
hochgelegenen Gebieten bedeuten. Wasser ist Leben! Wir 
meinen, dass Im Sommer die Touristen nicht durch ausge
räumte, tote Landschaften wandern sollten. Wir haben bereits 
fast alles geopfert, und in Artikel 32 räumen wir überdfes für 
hochgelegene Fliessgewässer eine grosszüglge Ausnahme
regelung ein. Viel zu schützen bleibt uns nicht Der Verfas
sungsauftrag spricht von angemessenen Restwassermen
gen, von ständiger Wasserführung spricht er nicht, 

· Ich bitte Sie, der Minderheit.und dem Nationalrat zu foll;jen. 

Bundesrat Cottl: Die bundesrätliche Vorlage enthält keine 
Restwasservorschriften über Gewässer ohne ständige Was
serführung. Ich möchte betonen: Wenn wir darauf verzichtet 
haben, so haben wir das wieder einmal - darf ich das dreimal 
unterstreichen - in Abwägung der verschiedenen Interessen 
getan, die hier im Spiel sind. Wir sind der Auffassung, dass bei 
dieser Frage, auch wenn es geringfügige Interessen sind, 
doch eher der Gewässerschutz und der Landschaftschutz vor 
den Interessen der Praduktion weichen können. Deshalb be
zieht sich die ganze Logik unseres Entwurfs lediglich auf Ge
wässer mit ständiger Wasserführung. Ueber die Bedeutung 
der ständigen Wasserführung hat Frau Bührer jetzt gerade be
richtet Deshalb glauben wir, dass man konsequent diese In
teressenabwägung weiterverfolgen sollte. Die Philosophie 
von Frau Bührer haben Sie ja gehört: Wasser ist Leben - man 
müsste demgemäss alles schützen. Wir haben aber den Auf
trag, den Ausgleich der verschiedenen Interessen zu errei
chen, und können also ihrer extremen Philosophie nicht fol
gen. 
Deshalb sind wir der Meinung, wir sollten die Gewässer ohne 
ständige Wasserführung weiterhin aus· dem Anwendungs
bereich des Gesetzes heraushalten. Ich erwähne - der Herr 
Präsident hat es übrigens zu Recht auch gesagt-, dass das Fi
schereigesetz trotzdem Gültigkeit hat, aber eben in be
schränktem Masse, nicht im Sinne des gesamtheitlichen 
Schutzes des Gewässerschutzgesetzes. 

Art. 29 Abs. 1 -Art. 29 al. 1 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
FürdenAntragderMind-erheit ' 

Art. 31 Abs. 1-Art. 31 al. 1 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
(siehe Entscheid bei Art. 29 Abs. 1) 
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite 
(voir decision a l'art. 29 al. 1) 

M. 31 Abs. 2Bst d-Art. 31 al. 2Jet. d 

25Stimmen 
11 Stimmen 

lten, Berichterstatter: Die nächste Differenz betrifft Artikel 31 
Absatz 2 Buchstabe d, der besagt: «Die für die freie Fischwan
derung erforderliche Wassertiefe muss gewährleistet sein.» 
Der Ständerat hat in der Wintersession 1988 beschlo$sen, 

· eine Abschwächung der'bundesrätlichen Fassung vorzuneh
men, damit die Bestimmung zur Gewährleistung der Fisch
wanderung gegenüber der geltenden Gesetzgebung nicht 
strenger werde. Im Juni 1989 hat der Nationalrat diesen Vor
schlag mit der Begründung abgelehnt, man solle die Gesetze 
nicht vermischen. Im Dezember 1989 h.at der Ständerat be
schl,0ssen, materiell festzuhalten, hat aber die Formulierung 
so geändert, dass der Verweis auf das Fischereigesetz entfällt 
Im März 1990 hielt der Nationalrat am Vorschlag des Bundes
rates fest, und im April 1990 beantragte die Kommissions~ 
mehrheit des Ständerates wiederum, die u~prüngliche Fas
sung von 1988 aufzunehmen. 

' Im Revislonsentwurf Ist die für die freie Fischwanderung erfor
derliche Wassertiefe als Mindestforderung ausgestaltet, das 
heisst, die Restwassermenge nach Artikel 31 Absatz 1 muss 
unter Vorbehalt der Ausnahmen in Artikel 32 zwingend erhöht 

' werden, wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist. · 
Gemäss dem Antrag der Stäni:leratskommisslon wäre die für 
die freie Fischwanderung erforderliche Wassertiefe nach Arti
kel 25 des Fischereigesetzes festzulegen, d. h. unter Berück
sichtigung allfälliger anderer Interessen. Damit stellt der An
trag der Ständeratskommission eine gewisse Abschwächung 
des bundesrätlichen Vorschlages dar. Der Antrag macht aber 
zugleich das in den Rä,en grunc;lsätzllch akzeptierte bundes
rätliche Anliegen zunichte, die Restwasseranforderungen bei 
Wasserentnahme aus Gründen Cler einheitlichen Rechtsan
wendung in einem einzigen Gesetz. dem Gewässerschutz
gesetz. zu regeln. Würde dem Antrag gefolgt,• so müssten die 
Restwassermengen nach zwei völlig verschiedenen Rege-
lungsschemen bestimmtwerden. . 
Aus diesem Grunde lehnt die Minderheit der Kommission die 
neue Fassung ab und schliesst sich dem Nationalrat an. 
Die Kommission beschloss vorerst mit 7 zu 4 Stimmen, die na
tionalrätliche Fassung zu akzeptieren. Als die Verwaltung auf 
eine Frage des Präsidenten Peter Heft! das Verhältnis von Ge
wässerschutz- und Fischereigesetz darlegte und ausführte, 
dass d~ Gewässerschutzgesetz harmonisierend wirken 
solle, d. h., dass im Bereich, wo das Gewässerschutzgesetz 
. eine Regelung über die Restwassermeng.en enthalte, das Fi
schereigesetz nicht mehr zur Anwendung gelangen solle und 
das Gewässerschutzgesetz die Fischwanderung abschlies
send gewährleisten · müsse, stellte der Präsident den Ord
nungsantrag, auf c;len Beschluss zurückzukommen. Mit 6 zu 6 
Stimmen - mit dem Stichentscheid des Präsidenten - gelang 
dies. 
Aufgrund des Hinweises, dass das neue Gewässerschutz
gesetz strenger sei und die Fischwanderung nicht mehr von 
einer Interessenabwägung im Fischereigesetz abhängig ge
macht werden könne, beschloss die Kommission mit 7 zu 5 
Stimmen, den Verweis auf das Fischereigesetz wieder -wie in 
der ersten Lesung - aufzunehmen. Damit stehen sich Mehr
heits- und Minderheitsanträge gegenüber. 
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Frau Bührer, Sprecherin der Minderheit: Gestatten Sie mir bei 
Artikel 31 Absatz 2 Litera d eine Vprbemerkung: Sie haben im 
Verlaufe dieser Gesetzesberatung einen zähen Kampf erlebt 
Die Fahne - bald so breit wie ein Scheunentor - legt Zeugnis 
davon ab. Die Interessen prallten aufeinander. Um Kompro
misse musste und muss hart gerungen werden. So weit, so 
normal. Dass aber um diese Litera d, in der es um die freie 
Fischwanderung geht, derart gefeilscht werden muss, berührt 
mich peinlich; ich könnte auch sagen: Es macht mich traurig. 
Der Entwurf des Bundesrates sagt klar, dass die für die freie 
Fischwanderung erforderliche Wassertiefe gewährleistet sein 
muss. Der Nationalrat ist dem Bundesrat gefolgt, ohne jemals 
zu wanken, ohne jedes Wenn und Aber. Wir sollten -so meine 
ich, und so meint die Minderheit - in dieser zweiten Differenz
bereinigung dem Nationalrat folgen. 
Ich frage Sie: Was soll das ganze Gerede von Gewässer
schutz, wenn wir nicht gewillt sind und uns nicht dazu durch
ringen können, den Fischen ihr Lebenselement, nämlich ge
nügend Wasser, zu lassen? Wie ernst kann man uns noch neh
men, wenn wir in Artikel 1 dieses Gewässerschutzgesetzes -
im Zweckartikel - hochtrabend sagen: Dieses Gesetz dient 
«der Erhaltung natürlicher Lebensräume für die einheimische 
Tier- und Pflanzenwelt» und «der Erhaltung von Fischgewäs
sern»? Im Grundsatz sagen wir offenbar ja Wenn die Stunde. 
der Wahrheit schlägt, reicht' es nur noch für ein halbherziges 
Vielleicht 
Ich bitte Sie - soll ich sagen: Den Fischen zuliebe? -. folgen 
Sie dem Antrag der Minderheit, und stimmen Sie dem Natlo
nalrat zul 

Danloth: Ich möchte klar vorausschicken, dass ich diesen Ar
tikel nicht· als Schicksalsartikel ansehe. Hingegen sind die 
Ausführungen von Frau Bührer sehr tendenziös. Bei der einen 
wie bei der anderen Fassung wird für die Fische gesorgt Le
sen Sie doch die Fassung des Ständerates, Frau Bührer, dort 
steht nicht nichts! Der Ständeratve1Weist auf das Fischereige
setz. Ist das so schlimm, wenn das Frschereigesetz angewen
det wird, damit die Fischwanderung gewährleistet sein muss? 
Dann muss man ~ben das Fischereigesetz ändem. 
Wir sind für die Möglichkeit der Fischwanderung. Wir haben 
aber In der Kommission Bedenken gehabt. dass man zwei un
terschiedliche Formulierungen bringen könnte, nämlich dieje
nige des Fischereigesetzes (Art 25) und die Fassung des Na
tionalrates. Das ist der Unterschied. Es ist mehr eine gesetzes
technische als eine materielle Frage. 
Wenn Sie glauben, Sie müssten die Fassung des Nationalra
tes aufnehmen, weil sie etwas weiter gehe, dann tun Sie dasl 
Das nimmt niemandem·etwas. Ich möchte nochmals sagen: 
Auch da ist die UVP-wir kommen noch darauf zurück-mass
gebend. Man soll nicht die Schreckgespenstervergrössem. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.32 
Antrag der Kommission , 
Mehrheit 

17Stlmmen 
15Stimmen 

b. Im Rahmen einer Schutz- und Nutzungsplanung für ein be
grenztes, topographisch zusammenhängendes Gebiet, so
fern ein entsprechender Ausgleich durch geeignete Massnah
men stattfindet, wie Verzicht auf andere Wasserentnahmen im 
gleichen oder benachbarten Gebiet oder durch höhere Was
serabgaben in bestimmten Jahreszeiten. Eine solche Schutz
und Nutzungsplanung bedarf der Genehmigung des Bundes
rates. 
c ..... 
d. Soweit andernfalls bei der Neuerteilung der Konzession 
oder Bewilligung für ein bestehendes Werk dasselbe im Win
ter eine Einbusse von mehr als 10 Prozent der bisher erzeug
ten Winterenergie erleiden würde und wenn das tiefere Anset
zen der Mindestmenge auch· aufgrund einer Interessenab
wägung im Sinne von Art. 33 Abs. 2 gerechtfertigt erscheint. 

Für solche Ausnahmen ist die Zustimmung des Bundesrates 
erforderlich, sofern es sich um Werke handelt, deren Leistung 
3 MW übersteigt. 
Minderheit 
(Onken. lten, Rhinow, Simmen) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Danioth 

b ..•.• wie Verzicht auf andere Wasserentnahmen in diesem 
Gebiet .•.• 
c ..... 
d. Soweit andernfalls bei der Neuerteilung der Konzession 
oder Bewilligung für ein bestehendes Werk dessen Energie
produktion im Winterhalbjahr sich um mehr als 20 Prozent ver
ringern würde und wenn eine tiefere Mindestrestwasser
menge auch aufgrund einer Interessenabwägung im Sinne 
von Art 33 Abs. 2 und 3 gerechtfertigt erscheint Für solche 
Ausnahmen ist die Zustimmung des Bundesrates erforderlich, 
wenn die Leistung des Werkes 3 MW übersteigt 

Eventualantrag Küchle, 
(falls der Antrag der Kommissionsmehrheit abgelehnt wird) 

d. Für die Elektrifizierung von Liegenschaften und Siedlun
gen, deren Anschluss an ein öffentliches Netz unverhältnis
mässigen Aufwand erfordern oder das Landschaftsbild bela-
sten würde. · · 
e. (neu) Für Klelnwasserkraftwerke bis 300 kW installierte 
Bruttoleistung kann die Restwassermenge so weit herabge
setzt werden, dass ein ökonomischer und ökologischer Be
trieb möglich ist 
f. (neu) Bel Betrieb von Kanälen und Weihern, sofern diese zu
sätzliche Lebensräume für die Natur bilden und eine ökologi
sche Ausgleichsfunktion haben (vgl. Art 1 Bb Abs. 2 NHG). 

Art.32 
Proposition de Ja commisslon 
Majorite 

b. Lorsque las cours d'eau se trouvent dans une zone limitee 
de faible etendue et appartlennent au meme bassin versant, 
que des plans de protectlon et d'utilisatlon des eaux ont ete 
etablis et que la reductlon du debit est compensee dans la 
meme zone ou dans une zone voisirte, notamment en renon
c;ant ad'~ prelevements ou en restittJant une plus grande 
quantite d'eau a certalnes periodes de l'annee. Les plans sus
mentlonnes seront soumis a l'approbatlon du Conseil federal. 
C. •••• ~ 

d. Pour autant qua lors du renouvellement d'une .concession 
ou d'une autorisatlon, il en resulte pour un ouvrage existent 
une perte en hiver de plus de 1 o pour cent de la quantlte 
d'energie produite jusque-la en hiver, et que la mise en ba
lance des interäts au sens de l'artlcle 33, 2e alinea, justifle 
l'abaissement du debit minimal. Pour les Installations de plus 
de 3 MW, -les exceptiöns seront soumises a l'approbation du 
Conseil federat. 
Mlnorite 
(Onken, lten, Rhinow, Simmen) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Danioth 

b ••••. dans lazone en question, notamment .••• 
c .•••. 
d. .•.. une perte an hiver de plus de 20 pour cent .... 
.... au ~ns de l'article 33, 2e et 3e alinea •••• 

Proposition subsidiaire Küchle, 
(si la proposition de la majorite de la commission est rejetee) 

d. L'electrlfication d'immeubles et d'habitats dont le raccorde
ment a un reseau public serait d'un coüt disproportionne ou 
porterait atteinte au site. 
e. (nouvelle) Pour les petites usines. hydrauliques jusqu'a 



Loi sur la protection des eaux 

300 kW de puissance brute installee, le debit residual peut etre 
reduit de maniere a garantir l'exploitation tout en respectant 
les imperatifs de l'environnement. 
f. (nouvelle) L'exploltation de canaux et d'etangs, pour autant 
qua ceux-ci constituent des biotopes. naturels et assurent une 
compensation ecologique (cf. art. 18b 2e al,'. LPN). 

Bst.b-Letb 

lten, Berichterstatter: Das eigentliche Herzstück der Revision 
ist die Regelung der Restwassermenge. Bei der Mindestrest
wassermenge handelt es .sich um den «Schicksalsparagra
phen». Er wurde nicht umsonst am intensivsten diskutiert. Das 
wird auch heute der Fall sein. Nach dem Modell des Bundes
rates soll der Bund für die Festlegung der Mindestwasser
menge zuständig sein. Das wird in Artikel 32 geregelt. Die Kan-
tone ihrerseits können im Aahmen einer Interessenabwägung 
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seits bedeutet aber der Einbezug des zeitlichen Elementes 
eine wesentliche Erweiterung der Ausnahmebestimmungen, 
die die Minderheit nicht akzeptiert. Dieses Element würde die 
Unterschreitung der Mindestm~ngen ohne gleichzeitige Kom
pensation in einem Nachbargewässer erlauben. Zur Kompen
sation könnten selbst natürlicherweise anfallende Hochwas
ser herangezogen werden. Die Regelung würde eiern Anlie
gen dienen, die Restwassermengen im .Winter unter das Mini
mum abzusenken, gerade in einer Zeit, in der die Wanderung 
der Edelfische zu ihrem .Laichplatz stattfindet. 
Es liegen weitere Anträge vor. Herr Danioth hat einen Antrag 
eingereicht, der den Buchstaben b modifiziert; er wird diesen 
Antrag sicher noch begründen. Die Minderheit wird von Herrn 
Onken angeführt. 

die Mindestmenge erhöhen. Das Ist in Artikel 33 festgelegt, . Onken, Sprecher der Minderheit: Ich bin wirklich nicht sicher, 
Die Mindestrestwassermengen sind so festgelegt, dass sie ob eigentlich noch jemand versteht, was sich bei diesem Ge-
keine nochmalige Verminderung zulassen, sollen die Ziele der setz ganz allgemein, besonders aber bei Artikel 32, abspielt. 
Revision nicht unterlaufen werden. Nur so können die lnteres- Ich bin nicht sicher, ob noch jemand nachvollziehen kann, 
sen des Gewässer- und Landschaftsschutzes gewahrt wer- _ weshalb die Mehrheit derart achamiert, derart unbeugsam um 
den. Eine geringe Energieeinbusse, die aber nach Auskunft eine Fassung ringt. die als Kompromiss jenseits des Kompro-
der Fachleute zu verantworten wäre, ist, der Preis für den misses ganz einfach nicht akzeptabel ist. Es ist ein Feilschen -
Schutz der Gewässer. Es stehen sich hier Nutzungs- und anders kann man das, was wir hier erleben, leider nicht nen-
Schutzinteressen gegenüber. nen -, das nicht nur im Rate selbst, sondern auch in der Oef-
Die Revision hat 'die Wiederherstellung des Gleichgewichtes fentllchkeit zu Verhärtungen geführt hat 
dieser Interessen im Auge. Nun· stehen sich nach wie vor ver- Wir haben nun einmal den Verfassungsauftrag, angemessene 
schiedene Lager gegenüber. Auf der einen Seite stehen die Restwa5$8rmengen zu sicheml Und nach vielen Jahren kom-
Mehrheit des Nationalrates und die Minderheit des Ständera- men wir diesem Auftrag nun in diesem Gesetz in einer Weise 
tes zusammen mit dem Bundesrat, auf der anderen Seite die nach, die an der untersten, an der alleruntersten Grenze liegt 
Mehrheit des Ständerates und die Minderheit des National- Die Mindestwassermengen, die wir In Artikel 31 festgeschrie-
rates. Letztere sagt. dass die vom Bundesrat gewählte Formel ben haben, garantieren bestensfalls ein Ueberlebensmini-
zu starr sei; sie wirke sich in gewissen Gebieten unverhält- mum und stellen die geforderten angemessenen Restwasser-
nlsmässig aus. Es brauchedarum,eine gesetzliche Regelung, mengen noch keineswegs sicher. 
die eine Verhältnlsmässigkeltsprüfung für die Mindestrestwas- Es gibt genügend Experten-Sie kennen ihre Gutachten, nach 
sermenge zulasse. Mit einer übertriebenen, starren und den denen mit diesen Mindestwassermengen die Funktion unse-
örtlichen Verhältnissen nicht angepassten Restwassermenge rer Fliessgewässer als Lebensraum. als Landschaftselement, 
schiesse man über das Ziel hfnaus und verhindere sinnvolle auchalsGrundwasserspendernlchtmehrerfülltwerden kann. 
und zweckmässige Lösungen, die allen Interessen, auch den In Artikel 31 sind Alarmgrenzen festgeschrieben worden und 
ökologischen, dlenthn. Die Minderheit betont, dass die Min- nicht mehr. Dieses Minimum soll nun in Artikel 32 mit den vor-
destmenge eine Grenze darstelle, dlenichtnochmalstieferge- gesehenen Ausnahmebestimmungen der Kommissions
setzt werden könne. Sie weist darauf hin, dass fast alle Kan· mehrheit nochmals unterlaufen werden. Von den Ausnahmen, 
tone, die neu die Restwassermengen festlegen mussten, hö- die der Bundesrat .vorgesehen hat, rede ich schon gar nicht 
her gegangen seien, als der bundesrätllche Vorschlag zwin- mehr, obwohl auch sie diskutabel sind, aber sie stellen einen 
gend erfordere. Das sei ein Indiz dafür, dass die gewählte LI- Kompromiss, einen Mittelweg dar. Also bitte, belassen wir es 
mlte gemäss der Matthey-Formel sehr tief liege. Es gelte, dar- doch bei diesen Ausnahmen, die der Bundesrat vorgesehen 
auf aufm~ zu machen; dass der ursprüngliche Vor- und die auch der Nationalrat akzeptiert hat 
schlag des Bundesrates zugunsten von berechtigten Ausnah- Was die Mehrheit der Kommission jetzt vorschlägt. ist im 
men modifiziert worden sei - so Artikel 32 Absatz 1 Buchsta- Grunde genommen ein Rückzugsgefecht. Angerbreit wird 
ben a und b. Terrain preisgegeben. Vergleichen Sie einmal die drei Varian-
Zur Entstehung dieser Differenz in Artikel 32: Im Oktober 1988 ten des Ständerats miteinander, und vergleichen Sie sie mit 
fasste der Ständerat die vom Bundesrat vorgeschlagenen der schlüssigen, folgerichtigen Linie, die Bundesrat und Natio-
Ausnahmen in Absatz 1 zusammen und beschloss zwei neue nalrat eingehalten haben und die lautet: Artikel 31 darf im Prin-
Ausnahmebestimmur,gen: Absatz 2 (lrlteressenabwägung für zip nicht aufgeweicht werden. Jer\$8its dieses äussersten Zu-
die Mindestmenge) und Absatz 3 (Produktionsgarantie für die geständnisses ist keine Interessenabwägung, kein Kompro-
Wlnterenergie). Im Juni 1989.stimmte der Nationali:at dem Ab- miss mehr möglich. 
satz 1 zu und lehnte die Absätze 2 (wegen Systemwidrigkeit) Auch nicht der Kompromissvorschlag, den Herr Danioth Jetzt 
und 3 (wegen zu grosser Privilegien) ab. Im Dezember 1989 in letzter Minute noch eingebracht hat: Natürlich sind seinem 
verzichtete der Ständerat auf die Absätze 2 und 3, erweiterte Antrag gemäss In Buchstabe d 20 Prozent mehr als 1 O Pro-
aber Absatz 1 mit einem Zusatz zu Buchstabe b (Erweiterung zent Natürlich Ist das ein Entgegenkommen, und man muss 
des Planungsperimeters) unc;i einem neuen Buchstaben d es anerkennen, denn es ist Herrn Danioth und den Kreisen, die . 
(Produktionsgarantie wie früher in Absatz 3). er vertritt, sicher nicht leichtgefallen. Doch das ganze Vorge-
lm März 1990 lehnte der Nationalrat die Ständeratsbeschlüsse hen an sich ist eben nicht nur fragwürdig, sondern falsch. 
erneut ab. Die ablehnende Haltung des Bundesrates ist im Die Verfassung schreibt uns zwingend angemessene Rest-
Amtlichen Bulletin nachzulesen. Im April 1990 schlug unsere wassermengen vor, die es zu sichern gilt Da kann man doch 
Kommission eine neue Formulierung vor. Es liegen auch noch nicht das Pferd am Schwanz aufzäumen, plötzlich bei der Nut-
weitere Abänderungsanträge zu den Anträgen der Mehrheit zung anknüpfen und sagen: Wenn die Energieproduktion um 
auf dem Tisch. so und soviel sinkt, darf man schon davon abweichen. Das ist 
Wir sollten zuerst Buchstabe b bereinigen. Dazu möchte ich die völlige Umkehrung dessen, was In der Verfassung steht. 
noch eine kurze Ausführung machen. Artikel 32 Buchstabe b Dort haben die Restwassermengen den Vorrang, und das Pri-
ist etwas klarer formuliert als der frühere Beschluss des Stän- mat liegt gerade nicht bei derwirtschaftlichen Nutzung, bei der 
derates. Er will einerseits wie bisher die Möglichkeit zum Aus- Herr Danioth jetzt erneut ansetzt Wir machen ein Gewässer-
gleich' einer zu tiefen Restwassermenge auch auf benachbarte schutzgesetz - das dürfen wir einfach nicht vergessen - und 
Gebiete des Schutzplanungsperimeters ausdehnen. Anderer- nicht ein Gesetz zum Schutze der Elektrowirtschaftl 



8. Juni 1990 s 331 

A propos Nutzung, auch dazu noch ein Wort. Bei der Einhal
tung der Mindestwasser~enge, die der Bundesrat in Artikel 31 
vorschlägt, geht es um 5,6 Prozent Einbussen: 5,6 Prozent, 
nicht mehr und nicht weniger! Wenn die Kantone gemäss Arti
kel 33 die Mindestwassermengen allenfalls noch erhöhen, 
kommt noch etwas dazu. Aber dieses verkraftbare Opfer, die
sen kleinen Preis müssen wir zu bezahlen bereit sein, wenn wir 
den Verfassungsauftrag einlösen und unsere letzten Fliess
gewässer tatsächlich schützen wollen. T1,m wir das nämlich 
nicht, schlägt ganz sicher die Initiative ein. Diese geht viel wei
ter, sie bringt viel restriktivere Nutzungsbeschränkungen. Sie 
ist mit 1n 000 Stimmen eingereicht worden. Sie stösst auf 
grosse Sympathie in breiten Kreisen unserer Bevölkerung. 
Das wissen Sie sicher auch. Wir müssen damit rechnen, dass 
sie eine echte Chance hat, weil sie einen Nerv unserer Bevöl
kerung trifft. Sie hat grosse Aussichten, angenommen zu wer
den, wenn in diesem Gesetz nicht der politische Wille kund
getan wird, wenigstens den heutigen Bestand unserer ohne
hin schon zu 90 Prozent genutzten Fliessgewässerzu erhalten 
und unsere Flüsse und Bäche in diesem Rahmen zu schützen. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Nationalrat zu folgen, nachzugeben 
und einzulenken und diesem Kompromiss zuzustimmen so
wie die Anträge der Kommissionsmehrheit, aber auch die, die 
Herr Danloth jetzt noch eing~bracht hat, abzulehnen. 

Danloth: Sie verstehen, dass ich bei diesem Herzstück der 
Auseinandersetzung etwas mehr aushole und vor allem vom 
Grundsa1z her meine beiden Anträgen zu Artikel 32 Buchsta
benbund d in globo begründe. 
Dem Ständerat ist ja· der Vorwurf nicht erspart geblieben, er 
unterlaufe mit seinen Beschlüssen das zweistufige Verfahren 
zur Festsetzung angemessener Restwassermengen, er ver
wässere gleichsam die Restwasserv9rschriften, er höhle das 
Existenzminimum der Fliessgewässer aus. Solche Kritik geht 
nach meiner Ueberzeugung an der Sache vorbei und ver
kennt, dass der Ständerat - nachdem er durchaus valable Al
ternativen zugunsten der bundesrätlichen Konzeption des 
zweistufigen Verfahrens aufgegeben hat - um einen gerech
ten Ausgleich bemüht war und dies, wie es die heutigen An
träge zeigen, auch weiterhin Ist. Das Ringen um den gerech
ten Ausgleich zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen, die 
aufgrund der ge~enden Verfassungsbestimmung (Art 24bis) 
- Herr Kollege Onken, das ist ein Verfassungsauftrag- im Prin
zip gleichwertig sind, i~ nach meinerfesten Ueberzeugung le-
gitim. · , 
Die sachllchen Differenzen zwischen Bundesrat/Nationalrat 
und Ständerat sind. zu einem beträchtlichen Teil darauf zu
rückzuführen, dass sich die unbestreitbare lnälvidualität eines 
jeden Gewässers, vorab in den Bergen, der sogenannten 
Matthey-Formel der ersten Stufe entzieht Auch die Oekologen 
vertreten sehr bestimmt die Auffassung, dass jedes Gewässer· 
nach seinen Eigenheiten beurteilt werden müsse. Ich finde es 
nicht ganz gerecht, wenn man -wie das Herr Onken gemacht 
hat - Vertretern der Bergkantone, versteckt oder offen, den 
Vorwurf macht, sie würden die Verfassung nicht befolgen, ob
schon sie nur das tun, was sie legitimerweise tun dürfen, näm
lich auf die Schwachstellen dieser Matthey-Formel aufmerk
sam machen. 
Nirgends in der Verfassung steht, dass die Restwasservor
schriften nach Formeln schematisch festgelegt werden müs
sen. Es heisst: «Vorschriften für angemessene Restwasserbe
stimmungen.» Diese Vorschriften wollen wir, genau wie Sie 
auch, einhalten. Wo die Angemessenheit liegt, darin sind sich 
die Geister nicht einig. · 
Beispiele von Konzesslonsemeuerungen- Beispiele aus aller
jüngster Zeit und nicht aus dem Theorlebuch - haben auf
gezeigt, dass angepasste, flexible Lösungen, selbst nach Auf
fassung und Vorschlag von Oekologen - beispielsweise Fi
schereibiologen; Ich kann sie Ihnen nennen -, nur möglich 
sind, wenn je nach Notwendigkeit Abstufungen vorgenom
men werden, handle es sich um Abstufungen örtlicher Gege
benheiten oder um saisonale Unterschiede. Dabei zeigt es 
sich, dass ab und zu auch eine Veränderung der Matthey' -
sehen Mindestwassermenge unerlässlich ist, nicht weil Planer 
und Politiker schlecht wollen, sondern weil die Natur es so will. 
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Unsere Aufgabe ist indessen, sicherzustellen, dass sich in der 
Gesamtbilanz der fraglichen Gegend oder des biologischen 
Jahresablaufes kein für die Oekologie- ich unterstreiche das
ins Gewicht fallendes Defizit ergibt Das ist unser ehrliches Be
streben. Der Ausgleich erfolgt dann im topographisch zusam
menhängenden Gebiet durch anderweitigen Verzicht auf Was
serentnahme oder durch höhere als sonst vorgeschriebene 
Restwassermengen in der anderen Jahreszeit, das heisst im 
Sommerhalbjahr. 
Mit solchen differenzierten Lösungen lassen sich aber die legi
timen Schutz- und Nutzungsinteressen besser in Einklang 
bringen. Anders ausgedrückt: Oekologische Vorteile brau
chen nicht unbedingt mit wirtschaftlichen Nachteilen in dieser 
Grössenordnung erkauft zu werden. Nicht eine Minimierung 
um jeden Preis heisst die Parole, sondern eine Optimieruhg 
beider gleichwertiger Funktionen der Gewässer ist gefordert. 
Dieser Grundgedanke liegt meinen beiden Anträgen zu
grunde. Die beiden Ausnahmen gehen vom Gedanken aus, 
dass viele Gebirgsflüsse im Winter ausgetrocknet bzw. gefro
ren sind und daher auch keine Fischwanderung stattfindet 
Die Fische sind nämlich gescheiter, als viele Politiker es ihnen 
zutrauen. (Heiterkeit) Sie passen sich den natürlichen Gege
benheiten selber an. Es hat daher auch keinen Sinn, in dieser . 
Zeit die gleichen Restwassermengen zu verlangen wie wäh
rend der Vegetation. Damit können die grossen Energieein
bussen vor allem hinsichtlich wertvoller Winterenergie wenig
stens gemildert werden. 
Ich möchte hier betonen, dass die UVP, welche seit zwei Jah
ren in Kraft ist und die bereits einigen Wirbel hervorgerufen 
hat, indem sie als Bauverzögerungsinstrument bezeichnet 
worden ist, in allen Fällen zur Anwendung gelangt. Die UVP 
beinhaltet die Abklärung sämtlicher Anliegen des F1Scherei
wesens und des Natur- und Heimatschutzes. 
Der Bundesrat beziffert die Einbussen der Restwassermengen 
auf insgesamt 5,6 Prozent Diese Zahl steht ja offenbar fest. 
Die vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband 1987 
veranlasste Studie kommt auf Energieeinbussen von zwi
schen 2,6 und 5 Milliarden Kilowattstunden jährlich, W8!:I der . 
Produktion eines Kernkraftwerks in der Grössenordnung von 
Leib$ladt entspricht 
Selbst Professor Daniel Vischer, Direktor der Versuchsanstalt 
für Wasserbau an der ETH Zürich, stellte in einem kürzlich pu
blizierten Artikel auf diese Zahlen ab und folgerte: «Will man 
heute also die Energieeinbusse beziffern, die das in Revision 
begriffene Gewässerschutzgesetz verursacht, steht man vor 
der Schwierigkeit, dass sich nur der Minimalwert errechnen 
lässt, nicht aber der Maximalwert, der ein Vielfaches davon be
tragen kann. Damit lässt sich auch der wahrscheinliche Wert, 
der dazwischen liegt, nicht genau ab!lchätzen.» Er sagt aber, 
diese 2,6 bis 5 Milliarden seien realistisch, und kommt auf ei
nen Mittelwert von 3,8 Milliarden. Dann schreibt er wörtlich: 
«Eine Energieeinbusse von 3,8 Milliarden Kilowattstunden 
macht aber 12 Prozent der heutigen, und wie sich noch zeigen 
wird, kaum vermehrbaren mittleren Jahresproduktion aller 
Schweizer Kraftwerke aus.» 
Das Streben nach möglichst geringen Energieverlusten ist le
gitim, vor allem angesichts des heute doch etwas eigenartigen 
energiepolitischen Umfeldes. Dies vor allem in der Oekologie, 
wo kaum empfindliche Eingriffe oder Opfer entgegenstehen. 
Die anstehende Volksinitiative soll uns selbstverständlich zu 
denken geben. Sie soll uns dazu veranlassen, diesem Anlie
gen Rechnung zu tragen; sie entbindet uns aber nicht von der 
Einhaltung der bestehenden Verfassung, nach der wir eine 
Abwägung vornehmen müssen. 
Der Ständerat hat nun - um zu diesem Artikel 32 Buchstabe b 
zu kommen - ursprünglich eine Generalklausel vorgesehen, 
die viel weiter ging. Sie griffe nämlich immer dann, wenn die 
Folgen unverhältnismässig wären. Der Nationalrat und der 
Bundesrat opponierten natürlich, worauf die Verhältnismäs
sigkeitsklausel fallengelassen wurde. Sie wurde ersetzt durch 
einen Ausgleich aufgrund einer Schutz- und Nutzungspla
nung im begrenzten, topographisch zusammenhängenden 
Gebiet 
Dieser Lösung hat sich der Nationalrat in seiner ersten Lesung 
angeschlossen. Dann ist eine gewisse Verunsicherung singe-
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treten, indem in der ständerätlichen Kommission verschie
dene Anderungen vorgenommen worden sind. Zweite Le
sung: «in geeignetem Gebiet in der Umgebung des Werkes», 
das hat der Nationalrat abgelehnt, und jetzt - vor der dritten 
Lesung-«gleiches oder benachbartes Gebiet». Ich habe mich 
zum Ueberdenken dieser Fassung entschlossen und nicht 
einfach unbeugsam die Mehrheitspo~ition durchboxen wol
len. 
Sinn und Zweck dieser Ausnahmebestimmung soll es doch 
sein, dass das Wasserregime in gleichen, d. h. topographisch 
zusammenhängenden Gebieten nicht gestört werden darf. 
Dies muss durch eine einschränkendere Bestimmung sicher
gestellt werden. Daher mein Antrag; es darf nicht mehr das be
nachbarte Gebiet erfasst werden, sondern nur das topogra
phisch zusammenhängende Gebiet, weil das ja eine Einheit 
darstellt . 
Bei den Jahreszeiten haben Beispiele gezeigt- siehe Lucen
dro und Kraftwerk Hospental; ich habe das in der Kommission 
darstellen dürfen -, dass auch diese für kleinere Aüsse eben 
grösseren Mlndestrestwassermengen im Winter zu Schwierig
keiten führen. Beim Kraftwerk Hospental, das unterhalb der 
Lucendro-Fassung liegt, hätte rilan während des Winters drei 
Monate den Betrieb einstellen müssen; es wäre zuwenig Was
ser vorhanden, um die Turbinen in Gang zu halten, um einen 
wirtschaftlichen Betrieb zu erreichen. In einer Jahreszeit, in der 
für die Oekologie nichts gewonnen werden kann, hätten wäh· 
rend dreier Monate die 1 O qis 12 Arbeiter stempeln müssen. 
Ich schlage Ihnen daher die Einschränkung auf das topogra
phische Gebiet vor, um den Bedenken, die mit Recht im Natio
nalrat zu diesem Artikel geäussert worden sind, Rechnung zu 
tragen. Ich nehme an, dass der Nationalrat dieser Fassung zu
stimmen kann, weil sie der ursprünglichen Fassung - auf Sei
te 12 der Fahne des Ständerates-entspricht, wo es heisst «im 
gleichen Gebiet». Man könnte diesen Passus sogar wortlich 
übernehmen, aber weil dieser Ausdruck offenbar zu Ausle
gungsschwierigkeiten geführt hat, schlage ich ihnen vor «In 
diesem Gebiet», das bezieht sich auf das engbegrenzte, topo
graphisch zusammenhängende Gebiet. Das ist also keine Dif
ferenz zur ersten Fassung des Ständerates, die vom National
rat angenommen worden war. Ein Zusatz ist nur bezüglich der 
saisonalen Differenzierung möglich. Dieser Fassung sollte zu
gestimmt werden, damit wir im Winter weniger Einbussen er
leiden und dafür im Sommer den Ausgleich vornehmen kön-
nen. ·,-
Ich schlage Ihnen dies also vor und möchte auch die Kommis
sionsmehrheit bitten, dieser neuen, strengeren Fassung im In
teresse des Gewässerschutzes zuzustimmen. 

Lauber: Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Was ist in 
dieser Angelegenheit eigentlich geschehen? Von Schlagwör
tem in der Presse, der Ständerat widersetze sich einem zeitge
mässen Gewässerschutzgesetz, über den generellen Vorwurf, 
er beachte die Schutzinteressen nicht genügend, bis hin zu 
den Drohungen, die extrem formulierte Gewässer$chutZ· 
Initiative werde wegen der Haltung des Ständerates nicht zu
rückgezogen, konnte man, seit diese Revision im Parlament 
traktandiert ist-das ist einige Zeit her-, alles lesen, hören oder 
.femsehen. 
Der Ständerat hat aber bisher sowohl in der vorberatenden 
Kommission unter dem Präsidium von alt Ständerat Heftl wie 
auch im _Plenum mehrmals und grossmehrheitlich daran fest
gehalten, dass eben diese Schutzinteressen· nicht einseitig 
über die Anliegen der Volks- bzw. Energiewirtschaft zu stellen 
seien, sondern dass den Kantonen Im Einzelfall ermöglicht 
werden solle, eine ausgewogene Interessenabwägung von 
Fall zu Fall vorzunehmen. 
Gerade aus diesem Grunde hat sich der Sprechende mehr
mals gegen eine starre, auf empirischen Untersuchungen ba
sierende Matthey'sche Formel gestellt, welche eben keine ver
nünftige Differenzierung der Restwasserfrage für die einzelnen 
zur Diskussion stehenden Gewässerstrecken erlaubt 
Wir haben verschiedentlich versucht. darzulegen, dass ge
rade in den Bergkantonen dem besonderen Charakter der 
Fliessgewässer mit ihrer hochwasserähnlichen Wasserfüh
rung im Sommer und der praktischen Trockenlegung in den 

Wintermonaten nicht oder eben zu wenig Rechnung getragen 
wird. Solche RegelungeR sind deshalb als generelle gesetz
liche Grundlage für die Festlegung von Restwassermengen 
nicht.nur ungeeignet. weil zu starr, sondern sie führen im Ein
zelfall zu unverhältnismässlgen und willkürlichen Resultaten. 
·Die Bundesverfassung gibt dem Bund In Artikel 24bis die 
Kompetenz, angemessene Restwassermengen zu sichern. 
Die Wahrung des Gesamtinteresses wird aber dabei ebenfalls 
gleichgewichtig :Und ausdrücklich genannt. wie auch die Be
dürfnisse und die Entwicklungsmöglichkeiten der Wasserher
kunftsgebiete und der betreffenden Kantone. 
Wenn c;ler Ständerat in Abwägung der Gesamtinteressenlage 
zu andern Schlüssen gekommen ist-und hoffentlich kommt
als die Umweltschutzorganisationen, ist das verständlich_. 
.Die Festlegung von Restwassermengen ist eine Sache des 
Massas. Zu grosse Restwassermengen können für den einzel
nen Bach oder das Tal zwar vorteilhaft sein, zu grosse Rest
wassermengen bedeuten aber gleichzeitig auch eine Ver
schleuderung unserer einzige"' einheimischen Ressource, 
der Wasserkraft. Jede Kilowattstunde, die nicht durch Wasser
kraft produziert wird, muss durch das Verbrennen von Kohle, 
Oel, Gas oder in Kemkraftwerken erzeugt werden. Die Ver
brauchszunahme an Elektrizität, wie wir sie in den letzten Jah
ren registrieren mussten, könnte nur durch rigorose und staat
lich dekretierte Interventionen gedämpft werden. Die Ange
messenheit dar Restwassermengen mit dem verbindlichen 
Auftrag, gegebenenfalls differenzierte Restwassermengen 
vorzuschlagen, ist vorerst In dar Gesetzgebung durch das Par
lament zu bestimmen. Später siqd es die gewählten Behörden 
in den Kantonen, die hier im Bnzelfall zu entscheiden haben. 
Aus dieser Sicht Ist es politisch nicht verantwortbar, der Beur
teilung der Restwasservorschriften durch die Umweltorgani
sationen und Ihre politischen Träger einen so starken Partei
standpunkt In diesen Ueberlegungen zuzubilligen. 

' Schliesslich möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass die 
Frage einer differenzierten Handhabung der Restwasser
menge sowohl politlsch wie auch wirtschaftlich zu Unrecht 
hochgespieltwurde und wird, wie wenn es um die Existenz un
seres Staats ginge. Gerade In Umweltschutzkreisen, welche 
mehr Umweltschutz als Politik betreiben, ist man sich heute 
weitgehend einig, dass es ausserordentilch schwierig ist, vor
gängig und schematisch alle Veränderungen eines Wasserre
gimes kurz- und langfristig festzustellen und so zu quantifizie
ren. Es wurde insbesondere deutlich gemacht, dass es kaum 
möglich ist, mit Pauschallösungen allen Gewässer.ierhältnis
sen - insbesondere denjenigen Im Berggebiet mit den sehr 
verschiedenartigen Abflussmengen - Rechnung zu tragen, 
weil die Natur andere Gesetze kennt 
Zum letzten Mal zur Feststellurfg der zu erwartenden Energie
einbussen im Clinch mit dem Auftrag einer sicheren Strom
versorgung: Wer welss es nicht - die Wasserkraft verursacht 
keine Immissionen. 'Sie Ist eine der umweltfreundlichsten 
Energiebereitstellungen. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
sie dort, wo sie ökonomisch und ökologisch vertretbar ist, ge
fördert werden muss. Die Einschränkung der Produktion aus 
unseren W8S$erkraftwerken und die erhöhten Restwasservor
schriften ~en uns daher umwelt- und energiepolitisch viel, 
ja sehr viel mehr kosten - Resultat: ein· umweltpolitlsches Ei-
gentor! · ' · 
In energiewirtschaftllcMr Hinsicht möchte ich noch einmal un
missverständlich festhalten, dass mit unseren Wasserkraftan
lagen im Zeitpunkt der Beendigung der Wasserrechtskonzes
sionen mit Betriebsschliessungen zu rechnen ist Ist das der 
Lohn für den immensen volkswirtschaftlichen Beitrag, wel
chen die Bergkantone der schweizerischen Volkswirtschaft 
zur Verfügung gestellt haben? 
Wenn jemandem der Glaube an dieses Statement fehlt. dann 
kann ich ihm wenigstens noch einmal in Erinnerung rufen, 
dass für den Kanton Wallls In einem Trockenjahr wie 1989 Pro
duktionseinbussen In den Wasserkraftanlagen bis zu 26 Pro
zent Wirklichkeit werden. Das sind nicht 5,6 Prozent. wie es 
Herr Onken hier dargelegt hat, das sind auch nicht die 12 Pro
zent, von denen im Bericht von Herrn Professor Vischer die 
Rede ist Für unseren Kanton ist das bei analogen Verhältnis~ 
sen wie 1989 ein Viertel Produktionsausfall. 
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Es geht nicht darum, hier und heute zum letzten Mal gegen 
oder für einen wirksamen Gewässerschutz ein Plädoyer zu 
halten; alle in diesem Saal sind sich darob einig. Es geht noch 
weniger darum, einem zeitgemässen Gewässerschutzgesetz 
einen faulen Zahn einzubauen. Ich plädiere lediglich gegen 
eine exzessive Legalisierung der Schutzinteressen und dafür, 
dass die Kantone von den vorgesehenen starren Regelungen 
vernünftige Ausnahmen machen kön,nen. Ich bin überzeugt, 
dass der Schweizer die Energieerzeugung auch in Zukunft 
nicht grundsätzlich vollumfänglich dem Ausland überlassen 
will, sondern dass er im Einklang mit den Interessen des Um
weltschutzes gerade im Bereich der Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte Optionen offenhalten will. Dieser Schweizer frönt 
'ZYIS.r der Auslandabhängigkeit bei sämtlichen Fossil-, Brenn
und Treibstoffen, neuerdings auch bei der Atomenergie, ohne 
dass er sich dessen recht bewusst ist Hier haben wir die Gele
genheit, wenigstens über eine kompromissbereite Formel 
Ausnahmen festzulegen, welche ansonsten di~ giganti
sche Werk der Stromerzeugung aus Wasserkraft in Zukunft 
hart kompromittieren könnte. Eine derartige drastisch über 
den Leisten der Schutzintel'8$$8n geschlagene Gewässer
schutzpolitlk hat das Berggebiet nicht verdient, ein Bergge
biet, das für eine sichere Strom'{ersorgung im Interesse der 
schweizerischen Volkswirtschaft Grosses geleistet und teil-
weise auch grosse Opfer erbracht hat -
Aus diesen Gründen halte ich an Artikel 32 B1,1chstaben b und 
d der ständerätlichen Fassung, also der Kommissionsmehr~ 
heit, fest. 

Jagmettl: zweimal hatte ich das Privileg, hier den Standpunkt 
der Kommissionsminderheit zu vertreten. Wenn heute mein 
Name bei der Minderheit fehlt, so nicht, weil ich ihr abtrünnig 
geworden wäre, ganz im Gegenteil, sondern weil mir das Sit
zungsprogramm die Teilnahme an der Sitzung nicht erlaubt 
hat. . 
Ich darf Sie daran erinnern, dass der Nationalrat, im zweiten 
Durchgang auf die Artikel ~ und 28b verzichtet hat Mit die
sen Artikeln 28a und 28b, die der Nationalrat eingebaut hatte, 
war er sehr nahe bei der Initiative. Er hat darauf verzichtet, an 
diesem Standpunkt festzuhalten, und Ich möchte Sie nun bit
ten, dass wir in der dritten Runde auch unsererseits einer Ver
ständigungslösung entgegenkommen. 
Nun zu den Anträgen. Buchstabe b: Was der Nationalrat in der 
zweiten Runde beschlossen hat. Ist nichts anderes, als die 
Fassung des Ständerates anzunehmen, die wir In der ersten 
. Runde neu formuliert hatten. Also sollte es uns nicht so wahn
sinnig schwerfallen, dem Nationalrat zu folgen und einfach auf 
das zurückzugehen, was wir selbst - in Abweichung von der 
bundesrätllchen Fassung - in der ersten Runde beschlossen 
hatten. . 
Wenn Sie nun die Texte miteinander in Beziehung stellen -
den Text der Kommissionsmehrheit; die Abänderung von 
Herrn Danioth; das, was wir in der ersten Runde beschlossen 
haben-, dann liegen die Unterschiede ja wirklich in den Fein
heiten und nicht in der Grundausrichtung. Ich habe durchaus 
Verständnis für die Ueberlegungen von Herrn Danioth, die wir 
sehr gut in die Kommissionsberatung bei der ersten Lesung 
hätten einfliessen lassen können. Aber nachdem wir selbst ei
nen entsprechenden Beschluss gefasst hatten und im Grunde 
genommen kein grundlegender Unterschied zu dem vorliegt, 
was uns heute vorgeschlagen wird, wäre es doch Zeit, dass 
wir Buchstabe b in der Fassung bestätigen, die wir seinerzeit 
angenommen hatten. 
Herr Danioth, ich habe bei der letzten Beratung versucht, mich 
eingehend mit diesem Buchstaben b auseinanderzusetzen. 
Ich habe weder Im Rat noch in den Medien irgendein Echo ge
funden. Ich verstehe das; die Unterschiede liegen in den Fein
heiten, es sind nicht Grundausrichtungen, über die wir jetzt in 
der dritten Runde noch Beschluss fassen sollten. 
Also ich bitte Sie, Buchstabe b so zu fassen, wie wir ihn in der 
ersten Runde beschlossen hatten, d. h. Zustimmung zum Na
tionalrat 
Bei Buchstabe d stellt sich die Frage, ob wir bisherige Wasser
kraftkonzessionen einfach unverändert oder mit Reduktion 
um maximal 10 Prozent bzw. nach Herrn Danioth um maximal 

20 Prozent weiterführen sollen. Ist eine Wasserkraftkonzes-
, sion erteilt, dann besteht ein wohlerworbenes Recht für die 

ganze Konzessionsdauer. Das hat der Anwendung des Fi
schereigesetzes im Unterengadin, in llanz usw. Grenzen ge
setzt. Während der Konzessionsdauer besteht ein Schutz, da 
sind wir uns alle einig, und das wird auch nicht geändert. Die 
Frage ist nur, ob eine Bestandesgarantle über den Ablauf der 
Konzessionsdauer hinaus bestehen soll oder ob nach Ablauf 
der Konzession das geschehen soll, was wir in Artikel 31 für 
biologisch notwendig erachtet haben. 
Ich bitte Sie, dieser Lösung zuzustimmen und hier dem Natio
nalrat zu folgen: Verzichten wir auf diese 10-Prozent-Klausel 
und damit auf die Bestandesgarantle von 90 Prozent bisher 
ausgenutzter Wasserkraft auch nach Ablauf der Konzessions
dauer. Wir machen nichts anderes, als das, was wir nach Arti
kel 31 für biologisch richtig halten, nach Ablauf der Konzessi
onsdauer auch zu verwirklichen. In diesem Sinne bitte ich Sie, 
dem Nationalrat zu folgen. 
Ich möchte nur noch zwei, drei kleine Bemerkungen machen. 
Herr Danioth hat uns erklärt, welche Rückwirkungen die Rest
wasservorschriften nach den Ausführungen von Professor Vi
scher auf die Nutzbarmachung der Wasserkräfte haben wer
den. Darf ich einfach darauf hinweisen, dass In der Kommis
sion nachgewiesen worden ist, dass der entscheidende Anteil 
daran sich aus Artikel 33 und nicht aus Artikel 31 ergibt? Es ist 
dort, wo die grosse Rückwirkung vorhanden ist, und dort liegt 
ja die Zuständigkeit bei den Kantonen; diese Bestimmung ist 
von ihnen anzuwenden. • 
Herrn Laubar darf ich darauf hinweisen: Die Kompetenz, von 
der Sie sprachen, ist keine Ermächtigung, sondern ein ver
bindlicher Auftrag; er steht seit 15 Jahren in der Verfassung, 
unter Angabe, der Zielsetzungen. Sind Sie nicht auch der Mei
nung, es sei Zeit, dass wir ihn jetzt verwirklichen? 
Ich bitte Sie, in der dritten Runde bei Artikel 32 dem Nationalrat 
zu folgen. Sie folgen damit in Buchstabe b nur Ihren eigenen 
Beschlüssen der ersten Runde. 

Dan1oth: Ich möchte zum Votum von Ständerat Jagmettl Stel
lung nehmen, was Artikel 32 Buchstabe b betrifft. Zu Buchsta
be d werden wir ja noch sprechen. 
Selbstverständlich, ich habe darauf hingewiesen, gab es in ei
ner früheren Phase einen gewissen Konsens. Allerdings hatte 
der Ständerat zusätzliche Bestimmungen auch bei Buchsta
be d, und man muss die Buchstaben b und d zusammenneh
men. Die ständerätliche Kommission hat beide Bestimmun
gen in Wiedererwägung gezogen. 
Mein Antrag bezüglich des Gebietes geht zurück auf die kon
forme Auffassung von Ständerat ulld Nationalrat. Hier haben 
wir keine materielle Differenz mehr, sondern eine Präzisie
rung, dass das zusammenhängende Gebiet, das ja auch was
serbiologisch wichtig ist, nicht gestört werden darf. Hier haben 
mich die Ausführungen im Nationalrat überzeugt; auch dieje
nigen von grüner Seite, das ist durchaus richtlg._Das wollte ich 
verdeutlichen. 
Neu hineingekommen ist der saisonale Ausgleich. Wir haben 
bei den weiteren Abklärungen gesehen, dass gerade die klei
neren Werke betroffen sind, wenn der Ausgleich nicht saisonal 
vorgenommen werden kann, weil bei Artikel 33 ja festgehalten 
ist, dass die saisonalen Unterschiede bei Artikel 31 eine 
Schranke finden. Hier könnte man bei der ersten SMe auch 
diese Abwägung vornehmen. 
Man muss eine Gesamtabwägung vornehmen. Wenn man im 
Winter weniger vorschreibt, muss man dafür im Sommer aus
gleichen. Das ist die einzige kleine Differenz, die ich in der 
Kommission dargelegt habe und die auch von Fachleuten an 
der Front als richtig empfunden worden ist Dieser saisonale 
Ausgleich sollte ermöglicht werden. " 

Bundesrat Cottl: Ich bewundere unsere Ständeräte Danioth 
und Lauber, wie geschickt sie vorgehen. Auf der einen Seite 
wird streng und hart festgehalten, auf der anderen werden ob
jektive Fortschritte vorgeschlagen - denn niemand wird be
haupten, 10 Prozent seien gleich 20 Prozent-, die aber - ich 
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muss es sagen und werde es zu beweisen versuchen - am 
Wesentlichen vorbeigehen Lind deshalb vom Bundesrat leider 
nicht angenommen werden können. 
Wieso sage ich leider? Weil Herr Danioth mit Recht gesagt hat, 
dass wir uns hier in einem zentralen Element dieser Gesetzes
revision befinden. Ohne dieses Element hätte man wahr
scheinlich die Revision gar nicht vorgenommen. Auch der 
Ständerat muss sicti bewusst sein, dass hier ein Kernpunkt 
besteht, um den sich auch weiterhin die Diskussion gestalten 
wird. 
Ich werde versuchen, zuerst einmal über das Grundsätzliche, 
nachher über die Auswirkungen auf die Energieproduktion zu 
sprechen, und ganz am Schluss werde ich dann einige Folge
rungen, die für den Bundesrat selbstverständlich sind, darle
gen. 
Der Bundesrat bringt einen Vorschlag, der wesentliche materi
elle und institutionelle Vorteile beinhaltet. Auf der einen Seite 
folgt er ohne Zweifel, Herr Jagmetti, den Verfassungsbestim~ 
mungen und legt Bestimmungen für die Restwassermengen 
fest, im Rahmen von Bundesrecht, wie das die Verfassung ver
langt Diese Bestimmungen sind aber-wirwerden es nachher 
sehen - bei der Quantifizierung so geringfügig, so minimal, 
dass selbstverständlich den Kantonen die weitere Ausführung 
dieser allgemeinen Verfassungszielsetzung im Rahmen von 
Artikel 33 überlassen wird. Die Kantone können ergänzende 
Massnahmen treffen. 
Wenn ~ie dem Bund die Mögllchk~ verweigern, minimale 
Vorschriften zu ~n. überlassen Sie letzten Endes den 
ganzen Fragenkomplex den Kantonen und entleeren die Revi
sion aller Inhalte. Das betrifft vor allem die sinnvolle Arbeitstei
lung zwischen Bund und Kantonen. 
Denken Sie,darar,, dass diese ganze Revision mit einer ganz 
spezifischen Zielsetzung gemacht wurde, die, abgesehen von 
einzelnen Beteuerungen, praktisch in Vergessenheit geraten 
ist Man wollte nämlich unsere Gewässer quantitativ besser 
schützen als heute, und zwar sowohl im Sommer als auct, im 
Winter, denn es bleibt bei der ökologischen Zielsetzung, dass 
der Schutz unserer Gewässer-auch quantitativer Art-im Win
tergenau so wichtig Ist wie im Sommer. 
Deshalb können wir derri Antrag von Herrn Danloth, welcher 
eine wesentliche Unterscheidung zu den Anträgen des Natio
nalrates beinhaltet, nicht zustimmen. Der Unterschied liegt 
darin, dass Sie die Kompensation saisonmässig vorsehen, 
was der Nationalrat gar nicht will. Der Nationalrat sieht nur eine 
örtliche Kompensation vor, und 'ZJN8.r in begrenztem Gebiet 
Das wollen auch Sie mit Ihrem Vorschlag, aber Sie behalten 
zusätzlich die zeitliche Kompensation, der auf keinen Fall zu
gestimmt werden darf. 
Ich möchte nicht sehr lange über die einzelnen Aspekte dieser 
ökologischen Notwendigkeit des Schutzes auch im Winter 
sprechen. Wenn es nötig ist, kann ich Ihnen die verschiedenen 
Elemente dieser Zielsetzungen nochmals darlegen. 
Auf der einen Seite der Waagschale liegt das eigentliche Inter
esse unserer Revision, auf der anderen Seite liegen die entge
gengesetzten Interessen: Der Bundesrat hat Herrn Lauber zur 
Genüge gezeigt, dass er bereit ist, auch diesen voll und ganz 
Rechnung zu tragen. Wir haben z. 8. die Anträge zu den Arti
keln 28 und 29 bekämpft, und zwar nur - Herr Laubar - im In
teresse unserer Energieproduktion! 
Ich habe heute morgen den Antrag von Frau Bührer, als es 
darum ging, die ständige Wasserführung in Betracht zu zie
hen, bekämpft, unter dem Vorzeichen der Förderung einer ar:i
gemessenen Energieproduktion! Diesen Vorwurf können Sie 

· .. dem Bundesrat nicht machen. 
Ich komme auf die Energieeinbussen zu sprechen, die die 
bundesrätliche Vorlage ohne Zweifel mit sich bringt Wenn 
man versucht, ein Gleichgewicht zwischen Gewässer- und 
Landschaftsschutz auf der einen und der Produktion auf der 
. anderen Seite wiederherzustellen, muss man mit einer gewis
sen Einbusse rechnen. Es ist undenkbar, dass man auf der ei- · 
nen Seite einen Gewinn hat und auf der anderen keine Sn-

. busse. Hören Sie nochmals die Zahlen. Dann werden Sie zu
geben müssen, dass das zumutbar ist Denn es ist doch letz
ten Endes im Interesse des ganzen Landes, dass diese Dis
kussion einmal vom Tisch kommt 

Es besteht kein Unterschied - Herr Danioth - zwischen den 
Zahlen, die Sie erwähnt haben, und den Zahlen des Bundes
rates. Die Reduktion von 5,6 Prozent der heutigen Produktion 
beträgt- Herr Vischer hat das mit Recht geschrieben - 1,9 Te
rawattstunden pro Jahr. 1,9 Terawattstunden stellen 5,6 Pro
zent der heutigen Produktion dar. Bis ins Jahr 2070, also in 
etwa 80 Jahren, wird die Produktion um 5,6 Prozent reduziert 
sein. Alle Produktionszunahmen aufgrund besserer Produkti
vität, aufgrund neuer Investitionen in den Werken, sind darin 
nicht inbegriffen. Es geht lediglich von der heutigen Produk
tion-aus. 
Man muss damit rechnen, dass bei den ständig sich erneuern
den Konzessionen auch die entsprechenden Investitionen ge
macht werden. Ich stelle die Frage: Ist das zumutbar oder 
nicht? 
Es·mag sein, dass die Kantone in eigener Kompetenz - Herr 
Danioth - noch weiter gehen werden; deshalb wird sich noch 
eine verstärkte Reduktion ergeben. Aber das bezieht sich nicht 
auf die minimale Regelung, die im Bundesrecht gegeben wer-
den soll. -
Jetzt mache ich Sie mit dem letzten Vergleich vertraut.Wenn 
der Antrag von Herrn Dar:tioth angenommen würde; hätte man 
auch mit einer Einbusse an Energieproduktion bis Ins Stich
jahr 2070 zu rechnen. Der Unterschied ist berechnet worden; 
er würde statt 5,6 Prozent 4, 7 Prozent betragen. Es geht um 
eine Mindereinbusse von einem Prozent bei der Energiepro- · 
duktion innerhalb von fast 100 Jahrenll Soll ich noch näher 
darauf eingehen? Wenn man nicht bereit ist, den von u11s vor
geschlagenen Preis zu bezahlen, würde ich sagen, diese Revi
sion habe wahrhaftig keinen Sinn mehr. 
Zur Frage der Ausnahmebestimmungen, die Herr Danioth mit 
seinem Antrag vorbringt: Es ist ohne Zweifel richtig: Wenn die 
Mindereinbusse im Winter 20 Prozent statt 1 O Prozent ausma
chen kann, stellen diese Ausnahmebestimmungen eine Ver
besserung der Situation dar. Das bestreite ich nicht, Herr Da
nioth. Bei 20 Prozent würden aber doch noch - ich erwähne 
jetzt nur die Wasserlaufkraftwerke - mehr als 70 Prozent aller 
Laufkraftwerke bei der Konzessionserneuerung diese Aus
nahme in Anspruch nenmen können. Bei 1 O Prozent bestan• 
den Ausnahmemöglichkeiten für 98 Prozent der Laufkraft
werke., 
Wohlverstanden, ich würde mich sehr dafür bedanken, wenn 
Sie dem Bundesrat die Möglichkeit einer Sperre.gäben. Aber 
wieso wollen Sie das tun? in unserer Philosophie gibt es eine 
kfare Aufgabenteilung. Ueber das hinaus, was vom Bundes
gesetz vorgesehen ist, befinden die Kantone allein und in elg~ 
ner Kompetenz, ohne dass der Bundesrat noch eine Riegel
funktiqn hat 
Es ist paradox, wenn man viel gl'össere Ausnahmen in der 
Grössenordnung von 70 Prozent verlangt Qch erwähne nur die 
Laufkraftwerke, bei den Speicherkraftwerken ist es etwas we
niger), aber dem Bundesrat das letzte Wort gibt Belassen wir 
doch bitte im Gesetz die klare Trennung in der Aufgabentet-
iung zwischen Bund und Kantonen. , 
Den bundesrätllchen Vorschlägen kann also zumindest das 
Beiwort «vernünftig» nicht abgesprochen werden. Wir sind 
wahrhaftig _der Meinung, dass nach den langjährigen Diskus
sionen - diese Botschaft stammt aus dem Jahre 1987; ich 
habe mir aber alle früheren Arbeiten seit der Kommission Au
bert zeigen lassen -:- hier ein vernünftiger Kompromiss gefun
den worden ist, wenn man überhaupt noch an der Hauptziel
setzung dieser Gesetzgebung-festhalten will. Ich sage das in 
guten Treuen und ohne irgendwelche Emotionen wecken zu 
wollen. Der Ständerat soll frei entscheiden, und wir werden se
hen, wie in dieser mit Recht hart umkämpften Frage schliess-
lich das Schweizervolk denkt · · 

Präsident: Es liegen drei Anträge vor: Der Mehrheitsantrag 
der Kommission, der Minderheitsantrag Onken sowie der An
trag von Herrn iJanioth. 
Ich schlage Ihnen vor, die beiden letztgenannten Anträge ein
ander als «Minderheitsanträge» gegenüberzustellen und 
dann den obsiegenden Antrag an der Mehrheit zu messen. 
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Onken: Ich schlage Ihnen vor, zuerst den Antrag der Mehrheit 
zu bereinigen, indem wir die Anträge vor:i He"1' Danioth_zur 
Abstimmung bringen, und dann das Resultat dem Minder
heitsantrag gegenüberzustellen. Das wäre das richtigere Ver
gehen. 

Zimmern: Es ist nicht ganz richtig, wenn wir den Antrag, der 
hier Minderheitsantrag ist, aber dem Beschluss des National
rates entspricht, im Sinne einer ersten Eventualabstimmung 
der Präzisierung des Mehrheitsantrages gegenüberstellen -
Präzisierung im Sinne des Antrages von Herrn Danioth. Wir 
sollten zuerst den Mehrheitsantrag bereinigen. Es ist sonst 
wirklich nicht fair. 

Präsident: Sie sind mit diesem Vergehen einverstanden. 

Abstimmung- Vote 

Eventue/1-A titre praliminaire 
Für den Antrag Danioth 
Für den Antrag der Mehrheit 

Definitiv-Definitivement . , 
Für den Antrag Danioth 
Für den Antrag der Minderheit 

Bstd-Letd 

.28Stimmen 
BStimmen 

21 Stimmen 
15Stimmen 

:1ten, Berichterstatter: Eine Zwischenbemerkung zum Gang 
der Verhandlungen: Zu Buchstabe d liegt neu ein Antrag 
Küchler - ein gleichlautender Antrag wurde im Nationalrat be
handelt und abgelehnt - auf dem Tisch. Es wäre zweckmäs
slg, wenn wir uns sehr kurz fassen könnten, weil die Meinun
gen jetzt schon zum dritten Mal ausgetauscht werden. 
Ich bitte also die Mitglieder des Rates um Kürze und verzichte 
deswegen auf Ausführungen zu Buchstabe d. 

Küchler: Enige Ausführungen zu meinem Eventualantrag: 
Bei Buchstabe d geht es um die sogenannten bestehenden 
Werke, u. a also auch um die bestehenden Kleinwasserkraft
werke. Ich habe diesen Aspekt anlässlich der ersten Differenz
bereinigung in die Diskussion gebracht und Ihnen dort die Be
deutung dieser Werke dargetan. Damals konnte ich feststel
len, dass man allseits grosse Sympathie und grosses Ver
ständnis für die Anlagen hat und dieselben auf keinen Fall eli
minieren möchte. Gleiches lässt sich dem ProtokoD über die 
Verhanc:llung des Nationalrates vom März dieses Jahres ent
nehmen. Dennoch droht diesen Werken, dass sie beim Rin
gen um die vorliegenden Ausnahmebestimmungen zwischen 
den Fronten zerrieben werden. Die Frage des Ausmasses des 
Restwassers .wird für die Kleinwasserkraftwerke also zur ei
gentlichen Existenzfrage. Es wäre deshalb sicher sinnvoll, ge
rade heute- im Zeitpunkt allgemeiner Ratlosigkeit gegenüber 
drohenden Klimaveränderungen und angesichts der Verknap
pung der elektrischen Energie und einer diesbezüglich immer 
grösser werdenden Auslandabhängigkeit- die Werke nicht in 
ihrer Existenz zu gefährden. 
Würde aber das Gewässerschutzgesetz gemäss Fassung des 
Nationalrates und gemäss Fassung der Kommissionsminder
heit angenommen, so wäre zwangsläufig mit drastischen Fol
gen für die Kleinwasserkraftwerke und weiteren unliebsamen 
und unerwünschten Nebenfolgen für die Umwelt zu rechnen. 
ich rufe nochmals ganz kurz in Erinnerung: Etwa300 der heute 
stromproduzierenden Anlagen, also fast ein Drittel aller Klein
wasserkraftwerke, müssten bei der Minderheitslösung mit Ab
lauf der Konzessionsdauer ihren Betrieb gänzlich einstellen. 
Alternativen wären dann für abgelegene Liegenschaften und 
Si~lungen, für Alpbetriebe oder touristische Häuser u. a lär
mige, umwelt',!~rschmutzende Dieselmotor-Notstromgruppen 
oder eine Flüssiggasversorgung - wenn möglich mit Heliko
ptertransporten -. also ökologisch sehr fragwürdige Varian
ten. Von den verbleibenden etwa 400 stromproduzierenden 
Anlagen uriter 300 Kilowattstunden in der gesamten Schweiz 
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könnten sehr viele bei einer neuen Konzession nicht mehr op
timal betrieben werden, und die jährliche Betriebszeit dieser 
Werke würde sehr stark eingeschränkt. 
Die kleinen Werke wären also noch weit mehr betroffen als die 
grösseren Werke. Ihre Jahresproduktion würde sich ,nach 
Schätzungen des Verbandes Schweizerischer Kleinkraftwerk
besitzer um etwa 50 Gigawattstunden vermindern. Gleichzei
tig könnte ein Erhöhungspotential von mindestens 300 Giga
wattstunden nicht erbracht werden, was immerhin der Lei
stung eines grossen Flusskraftwerkes oder der Versorgung 
von r:und 75 000 Haushaltungen entspricht 
Gerade die gewaltigen Sturmeinwirkungen dieses Frühjahrs 
haben uns eindrücklich vor Augen geführt, wie überaus ver
wundbar die Energieversorgung vor allem im Berggebiet ist. 
Dort konnten gerade die Kleinwasserkraftwerke als dezentrali
sierte sogenannte Notstromgruppen eingesetzt werden; sie 
konnten die Energieversorgung der betroffenen Gebiete über~ 
nehmen. 
Das Bundesamt für Konjunkturfragen fördert die erneuerbaren 
Energien, u. a werden auch Kleinkraftwerke unterstützt und 
beraten. Das Bundesamt für Wasserwirtschaft erstellt soge
nannte Leitstudien. Das Eidgenössische Verkehrs- und Ener
giewirtschaftsdepartement gab Studien zu Energieszenarien 
in Auftrag, welche u. a ein beachtliches Potential auch unse
rer Kleinwasserkraftwerke aufzeigten. In dieser Situation wäre 
es doch widersinnig, mit zu starren, zu engen, zu unflexiblen 
Bestimmungen im vorliegenden Gesetzeserlass all die Bestre
bungen , der anderen Bundesämter, der anderen Departe
mente wiederum zunichte zu machen. Vielmehr gilt es, im 
Spannungsfeld zwischen ökonomisch wünschbaren und ver
tretbaren, nutzungssauberen einheimischen Energieressour
cen einerseits und der ökologischen Betrachtungsweise an
dererseits eine vernünftige Interessenabwägung vorzuneh-
men. · 
In diesem Sinne - Im Interesse der Kleinwasserkraftwerke -
muss ich Sie bitten, der Kommissionsmehrheit oder allenfalls 
der modifizierten Fassung von Herrn Kollege Danloth bei 
Buchstabe d zuzustimmen. Nur wenn der Rat wider Erwarten 
nicht der Komrriissionsmehrheit bzw. dem modifizierten An
trag Danioth zustimmen sollte und wenn Sie nach wie vor die 
Auffassung vertreten, dass die Kleinwasserkraftwerke ihre Be
deutung haben und sie auch in Zukunft haben müssen, bitte 
ich Sie, dem Eventual~g zuzustimmen. Dann bilden meine 
Anträge eine Gesetzesgrundlage, um wenigstens die !_gein
wasserkraftwerke auch in Zukunft zu erhalten. 
In diesen Fall bitte Ich Sie,.meinem Eventualantrag zuzustim
men. 

Danloth! Sie haben mich mit der Zustimmung zu meinen An
trägen bisher ermuntert, auf diesem Mittelweg der Konsenssu
che weiterzugehen. Ich tue das auch bei diesem Antrag, ob
schon ich mir hier nlcttt eitel Lob - auch in meinen Gegenden 
und in den Reihen meiner Gleichgesinnten - zuziehe. Ich bin 
mir dessen voll bewusst. Ich mache damit auch einen Schritt, 
nicht ein Schrittehen, in Richtung eines Konsenses mit dem 
Nationalrat. Ich muss den Vertreter des Bundesrates bitten, zu 
beachten, dass es sich doch um beträchtliche Auswirkungen 
handelt 
Die ständerätliche Kommission hat ja das Bundesamt für Was
serwirtschaft beauftragt, die Auswirkungen einer Ausnahme
regelung dieser 10-Prozent-Klausel zu prüfen. Das Bundes
amt für Wasserwirtschaft ist von folgenden Annahmen aus
gegangen: 
1. Die Ausnahmeregelung gilt nur für bestehende Werke. 
Diese Ausnahmeregelung kann also nur zum Zuge kommen 
bei der Erneuerung einer Konzession für bestehende Werke. 
wenn es Schwierigkeiten mit der Anpassung gibt. 
2. Di.e Ausnahmeregelung beschränkt sich auf das Winter
halbjahr. Das Bundesamt kam dabei zu.folgenden Schlüssen: 
Laufkraftwerke werden von der Ausnahmeregelung deutlich 
profitier~. DPr Einfluss wäre bei Kleinwasserkraftwerken be
sonders ausgeprägt; damit wäre auch dem Antrag Küchler 
Rechnung getragen, allerdings im Rahmen der Gesamtable
gung. Auf grössere Speicherkraftwerke hätte die Ausnahmere
gelung kaum Auswirkungen, das sei nicht verschwiegen. 
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Zu den theoretischen Auswirkungen: Man stellt sich immer 
vor, sie würden automatisch eintreffen, aber es bedarf noch 
weiterer Voraussetzungen, damit sie greifen. Die theoreti
schen Auswirkungen habe ich ebenfalls ermittelt. Der Studie, 
die von der Elektrowatt zuhanden des Bundesamtes für Was
serwirtschaft erstellt worden ist, entnehme ich, dass bei einer 
Ausnahmeregelung von 20 Prozent nicht 70 Prozent, sondern 
65 Prozent der Laufkraftwerke betroffen werden. Vor allem ist 
wichtig, dass von den 96 untersuchten Speicherkraftwerken 
nur ganze 12 betroffen werden. Theoretisch hat das Heraufset
zen dieser Limite von 1 O auf 20 Prozent eine Auswirkung von 
150 Millionen Kilowattstunden. Also ist es ein Widerspruch, 
dass von bundesrätlicher Seite immer wieder gesagt wird, die
ses minimale Opfer sei zumutbar. Es sind vernünftige Opfer 
der Elektrizitätswirtschaft und der 1;3ergkantone zumutbar. 
Aber diese Opfer müssen optimiert und in einen sinnvollen Zu
sammenhang gebracht werden. 
Es wird immer verschwiegen, dass Litera d nicht nur die 
10-Prozent-oder 20-Prozent-Klausel beinhaltet, sondern auch 
besagt « .... und wenn das tiefere Ansetzen der. Mindest
menge auch aufgrund einer Interessenabwägung im Sinne 
von Artikel 33 Absatz 2 gerechtfertigt erscheint •••• ,. Ich bin zu 
Recht darauf hingewiesen worden, dass Artikel 33 Absatz 2 
nur die Argumente pro Wasserentnah.me enthält und nicht 
auch die kontra. · • 
Eine Interessenabwägung kann natürlich nur gerecht und 
sinnvoll sein, wenn man alle Momente einbezieht Aus diesem 
Grunde habe ich eine zweite Ergänzung, die Sie vielleicht 
nicht richtig beachtet haben, einfügen lassen, nämlich: «und 
3», <i h. die zweite. Stufe, Herr Bundesrat, dre Sie den Kanto
nen überlassen, wird nun mit der ersten Stufe zusammenge
legt Es wird eine lnter8S$enabwägung bereits auf der ersten 
Stufe vorgenommen. · 
Ich frage Sie: Ist es so schlimm, wenn diese· Interessenab
wägung bei der Winterproduktion, und zwar bei grossen Aus
fällen der Winterproduktion, gemacht wird? Und zu alledem 
kommt noch die Vorschrift, dass der Bundesrat zustimmen 
muss. Hl:lt der Bundesrat so wenig Vertrauen In die Kantone 
oder in sich selber? Er muss doch auch unangenehme Ent
scheide treffen können. 
Ich glaube, diese unangenehmen Entscheide werden akzep
tiert werden müssen wie in andern Fällen, aber das Prinzip 
funktloniert'hler, und Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Er
höhung der Ausnahmekompetenz um 100 Prozent - von 10 
auf 20 Prozent-und der sinnvollen Anwendung in der Sache 
dem Nationalrat weitgehend entgegenkommen, aber für ge
wisse Härtefälle eine Ausnahme vorbehalten haben. 
Ich möchte Sie daher ersuchen, dieser Ausnahmeregelung 
zuzustimmen und damit ebenfalls den Weg zu einem Konsens 
zu ebnen. Damit wäre auch der Eventualantrag Küchler im 
Rahmen der gesamten Schutz-und Nutzungsprüfung berück
sichtigt. 

Jagmettl: Hier, Herr Danioth, haben wir ja nicht eine grosse 
Zahl künftiger und eine kleine Zahl bestehender Werke, son
dern eine grosse Zahl bestehender und eine kleine Zahl künftl- · 
gar Werke. Das gibt natürlich dieser Bestimmung entspre
chend grösseres Gewicht im Hinblick auf das biologische 
Gleichgewicht 
Wenn wir nun zunächst einmal den grossen Teil bestehender 
Anlagen ausnehmen, dann hat das Gesetz natürlich nachher 
eine entsprechend geringe Wirkung. 
Es werden uns jetzt alle diese Vorschläge als Kompromiss an
geboten. De~ Kompromiss liegt in den Minderheitsanträgen. 
Nachdem der Nationalrat auf die Artikel 28a und 28b verzichtet 
hat, ist der Kompromiss der Antrag der Minderheit. 

Abstimmung- Vota 

Eventua/I-A titre preliminaire 
Für den Antrag Danioth 
Für den Antrag der Mehrheit 

27 Stimmen 
1 Stimme 

Definitiv- Dafinitivement 
Für den Antrag Danioth 
Für den Antrag der Minderheit 

18 Stimmen 
13 Stimmen 

Präsident: Ich stelle fest, dass damit der Eventualantrag von 
Herrn Küchler entfällt. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen. 
Le debat sur cet objet est interrompu . 

,schluss der Sitzung um 10.30 Uhr 
Lasaanceestleveea 10h30 



Loi sur la protection des eaux 

87.036 

Rettung unserer Gewässer. 
Volkslnitlatlve und Gewässerschutzgesetz. 
Revision 
Sauvegarde de nos eaux. 
Initiative populalre 
et lol sur la protectlon des eaux. 
Revision 

Fortsetzung-Suite 

Siehe Seite 324 hiervor-Voir page 324 ci-devant 

Differenzen (Fortsetzung)-Divergences (suite) 

Art. 33 Abs. 1, 2 Bst d 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
«kantonale» streichen 

'398 

Mehrheit 
Abs.2Bstd 
Festhalten· 
Minderheit 
(Onken, Rhinow) 

E 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 33 al. 1, 2 let. d 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
biffer «cantonale» 
Majorite 
Al.2/etd 
Maintenir 
Minorite 
(Onken, Rhinow) 
Adherer a la decision du Conseil national 

13juin 1990 

lten, Berichterstatter: Wir haben auf eine Intervention der Ra
daktionskommission hin das Wort «kantonale» im ersten Ab
satz das letzte Mal gestrichen. Es ist hier ebenfalls gestrichen, 
das ist bereits beschlossen. 
Zu Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d: Gegen den Beschluss 
des Nationalrates, den wir in der Kommission diskutiert haben, 
lässt sich einwenden, dass nicht jede Wasserentnahme im In
teresse der Energieversorgung liegt. Zum Beispiel gibt es 
auch die Speisung eines Fischteiches, Kanäle für die Schiff
fahrt, Entnahme für die Wasserversorgung. 
Die Fassung des Ständerates ist in dieser Hinsicht durch den 
Nebensatz präziser: " •••• , wenn ihr die Wasserentnahme die
nen soll.» 
Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Aufzählung der Interes
sen nicht abschliessend ist. Das Interesse der Energieversor
gung könnte somit auch nach dem Entwurf des Bundesrates 
berücksichtigt werden. 
Der Streitpunkt bei diesem Artikel aber Ist das Wort «inlän
disch». Der Antrag des Nationalrates wurde in der Kommis
sion mit 7 zu 4 Stimmen abgelehnt Es liegt aber ein Minder
heitsantrag vor. Der Nationalrat wollte die Interessen für die 
Wasserentnahme auf die inländische Energieversorgung be
schränken, was bei den heutigen lntemationalen Energiever
bünden wohl falsch ist. Es ist an sich auch selbstverständllch, 
dass es hier um die inländische Wasserentnahme und die In
ländischen Interessen geht 
Wir beantragen Ihnen Ablehnung der Fassung des National
rates. 

Onken, Sprecher der Minderheit Ring frei für Runde zwei; ich 
hoffe noch entgegenkommender, noch versöhnlicher, noch 
verbindlicher als am vergangenen Freitag. Der Kommissions
präsident hat mich gefragt, ob ich diesen Minderheitsantrag 
nicht zurückziehen wolle. Ich habe ihm geantwortet Nein, ich 
möchte den Versuch machen, den Rat dafür zu gewinnen, der 
Minderheit zuzustimmen und dem Nationalrat zu folgen; denn· 
wir sind hier bei einem Artikel, bei dem man wirklich nach
geben und eine Differenz ausräumen kann. Ich möchte daran 
erinnern, dass wir in einem Differenzbereinigungsverfahren 
sind, und bisher haben wir eigentlich überall an den bestehen
den Differenzen festgehalten. 
Es geht um Absatz 2 des Artikels 33. Es geht ganz besonders 
um die Interessen, die für eine Wasserentnahme sprechen, 
also um die Gründe, die bei einer Interessenabwägung für das 
Ausmass einer geplanten Wasserentnahme ins Feld geführt 
werden können. Welches sind nun diese Interessen? Der Bun
desrat hat drei vorgeschlagen, und im Grunde genommen 
decken diese drei Interessen alles andere ab, nämlich: das öf
fentliche Interesse, dem die Wasserentnahme dienen soll, die 
~rtschaftlichen Interessen des Wasserherkunftsgebiets und 
die wirtschaftlichen Interessen desjenigen, der Wasser ent
nehmen will. Wenn man diese Gründe in die Waagschale wirft, 
dann hat man eigentlich die Gesamtheit von Argumenten ab
gedeckt. 
Der Ständerat hat dann in der ersten Lesung die drei Gründe 
ergänzt durch einen vierten: «d. die Energieversorgung, wenn 
ihr die Wasserentnahme dienen soll." Das ist nun - wie der 
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Herr Kommissionspräsident schon gesagt hat - der Streit
punkt. 
fEgentlich ist die Energieversorgung ja bereits im öffentlichen 
Interesse im weitesten Sinne enthalten, wohl auch in den wirt
. schaftlichen Interessen, aber wohlan, man kann das mit dieser 
Bestimmung noch akzentuieren. Der Nationalrat ist denn auch 
auf den Ständerat eingeschwenkt und hat diesen zusätzlichen 
Buchstaben d stehenlassen, allerdings mit einer - ich würde 
sagen - leichten und akzeptablen Einschränkung: die «inlän
dische» Energieversorgung. Das ist doch im Grunde genom
men auch nachvollziehbar und einleuchtend, jedenfalls so 
plausibel, dass man nicht darüber streiten sollte und unbe
dingt nochmal$ darauf beharren müsste. 
Bei dieser Interessenabwägung soll wirklich nur die inländi
sche Energieversorgung ein Mitentscheidungsgrund sein. 
Den Export von Energie, also gleichsam die ausländische 
Energieversorgung, wollen oder müssen wir hier doch nicht 
auch noch mitgewichten. Auch wenn diese Versorgungsberei
che manchmal vielleicht.etwas schwer voneinander zu tren
nen sind, es kann doch allemal gelingen. 
Wenn in der Schweiz von der Energieversorgung her ein Eng
pass entsteht und Schwierigkeiten auftreten, soll das in eine 
solche Interessenabwägung einfliessen können. Aber die aus
ländische EnergieversofQung wollen wir nicht aµch noch ein
beziehen. Deshalb können wir hier ohne weiteres dem Natlo
nalratfolgen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Bestimmung des Nationalrates, die 
auch keinen Substanzverlust bedeutet, zu fOlgen und der Min-
derheit zuzustimmen. · 

Danloth: Ich kann Ihnen durchaus zubilligen, Herr Kollege 
Onken - wir sind ja jetzt auch hier im Saal beim Sitzen näher 
zueinander gerückt-: wir sind uns in ganz wesentlichen Punk
ten bei der ersten Behandlung dieser Differenzen näherge
lrommen, die leider einmal mehr in vielen Medien nicht richtig 
gewürdigt wurden, vielleicht auch deshalb, weil sie nicht rich-
tig verstanden worden sind. . 
Wenn es hier um die letzte Differenz gehen würde, würde ich 
Ihnen empfehlen, der Minderheitslösung zuzustimmen. Im In
halt sind wir n~lich gleicher Meinung. Inhaltlich geht es auch 
der Mehrheit um die inländische Energieversorgung. Für mich 
ist das - wie auch für den Kommisslorispräsidenten - eine 
Selbstverständlichkeit. Wir machen ein Gesetz, das der 
schweizerischen, also der inländischen Versorgung, der Re
spektierung der schweizerischen öffentlichen .Interessen die
nen soll und nicht den Interessen des Auslandes. 
Das müssen wir nicht sagen. Hier liegt ein Missverständnis 
vor. Sowohl die saisonale Energieausfuhr wie die -einfuhr die
nen der Deckung unseres Bedarfes, dienen der inländischen 
Energieversorgung, denn wir können im Winter eher Energie 
einführen, wenn wir im Sommer ausführen. Der internationale 
Energieverbund dient der Energieversorgung der Schweiz. 
Ich möchte dieses Votum nur deshalb abgeben, um zu vermei
den, dass ein Missverständnis entsteht, dass mit dem Wort «in
ländi~e». das nun eingefügt werden sollte, der Stromexport, 
wo er notwendig ist und im Interesse unserer Energieversor
gung liegt, verhindert werden kann. Sonst müssen Sie mirn
rlch bei anderen Formulierungen auch das Wort «inländisch» 
brauchen. Diese sprachliche,_ gesetzgebungstßehnische, re
daktionelle Unklarheit möchten wir vermeiden. 
Aus diesem Grund habe ich das Votum abgegeben. Inhaltlich 
sind wir gleicher Meinung. Darum sollten wir uns hier nicht 
lange streiten. Wir haben die Pflicht, eine saubere Gesetz
gebung zu machen. Aus diesem Grund ist gesetzgebungs-

, technisch der Antrag der Mehrheit richtig. 

Jagmettl: Soviel Verständnis ich für be~e Voten habe, so sehr 
möchte.ich doch vor der Formulierung des Nationalrates war
nen, und zwar ganz ausgerichtet auf ein konkretes Beispiel. 
Ich darf es Ihnen erläutern: Als es darum ging, eine Hochspan
n,mgslPitune im Unterengadin zu bauen, wurde das «öffent
liche Interesse» an dieser Leitung in Frage gestellt mit der Be
gründung, sie diene nicht der inländischen Energieversor
gung, sondern dem europäischen Energieverbund. Das Bun
desgericht, das zmar gestern in einer anderen Angelegenheit 

hier nicht auf so grosses Echo stiess, setzte sich sehr einge
hend mit der Frage auseinander, ob dieser europäische Ver
bund auch im öffentlichen Interesse liege oder nicht und ob 
man «inländisch» eben anders verstehen soll als «europäi
scher Verbund»; es ging auf diese Differenzierung ein. 
Wir sind uns wohl alle einig: Wir wollen in der Schweiz keine 
Wasserkraft ausbauen, einfach um diesen Strom zu exportie
ren. Da sind wir uns wohl allesamt einig, auch mit dem Natio-

. nalrat. Wir sind uns umgekehrt wohl auch einig darüber, dass 
dieser europäische Verbund für die Schweiz kein Nachteil, 
sondern eln Vorteil ist und dass wir in diesen Verbund gehö
ren, schon damit wir ausweichen können. Ich würde es aus• 
serordentlich bedauerlich finden, wenn man plötzlich dieses 
Wort «inländisch» dahingehend verstehen würde, dass die 
aus Wasserkraft gewonnene Energie ryicht mel:lr in den euro
päischen Verbund einbezogen werden dürfte. Weil diese 
Frage zur Debatte stand und weil dieses Wort «inländisch» zu 
diesem Missverständnis Anlass geben kann, ziehe ich die 
ständerätliche Fassung vor. · 
Allerdings, Herr Onken, stimme ich Ihnen zu: Am gescheite
sten wäre es wohl, wir hätten Litera d überhaupt nie in diese 
Vorlage al,lfgenommen, wei1 1die Interessenabwägung in den 
Uterae a bis c vollkommen ausreichend zum Ausdrutk 
kommt._ Aber wenn schon, dann scheint mir aufgrund dieser 
konkreten Fragestellung die Einschränkung auf das «inländi
sche» die Gefahr einer Abkoppelung vom europäischen Ver
bund zu beinhalten. 
Ich empfehle Ihnen, an diesem europäischen Verbund, an 
dem wir ja sehr interessiert sind und in dem wir eine führende 
Rolle spielen, festzuhalten. , , 
Aus diesen Ueberlegungen heraus bitte ich Sie, an der stände
rätlichen Fassung festzuhalten. Vielleichtwürde hier der Natio
nalrat einschwenken. Im übrigen, Herr Onken, teile ich voll
kommen Ihre Auffassung: Es~e an der Zeit, dass wir endlich 
gemeinsam mit dem Nationalrat eine Lösung finden. 

Abs.1-Al.1 

Angenommen gemässAntrag der Kommi8sion 
(siehe Entscheid bei Art. 29 Abs. 1) 
Adopte selon Ja proposit/on de Ja commisslon 
(voir decision a l'art. 29, al. 1) 

Abs. 2 Bst d-AI. 2 let. d 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.488 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de Ja commlssion 
Malntenir 

21 Stimmen 
2Stimmen 

lten, Berichterstatter: Die Kommission diskutierte die Frage 
des Verursacherprinzips nicht mehr ausführlich. Allerdings 
wurde darauf hingewiesen, dass die Bestimmung unklar for
muliert sei. Es sei keineswegs klar, was unter dem Begriff «Ver
ursacherprinzip» zu verstehein sei, ob es sich um ein Kostenzu
rechnungsprinzlp wie in Artikel 2 des Umweltschutzgesetzes 
oder um ein Prinzip der Massnahme an der Quelle handle. 
Auch ist die Tragweite des Begriffs «grundsätzlich» nicht klar. 

• Wir hr:iben von der Redaktionskommission einen Brief erhal~ 
ten, der ebenfalis auf diese verur:,glückte Formulierung hin
weist. Die Redaktionskommission schreibt, die unglückliche 
Formulierung weise auf ein materielles Problem hin. Der 
Normadressat sei nicht richtig. Das Verursacherprinzip könne 
nicht als allgemeiner Grundsatz in das Gesetz aufgenommen 
werden. 
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Die Kommissionsmehrheit beschloss mit 7 zu 5 Stimmen Ab
lehnung des Beschlusses des Nationalrates. Es liegt hier kein 
Minderheitsantrag vor. 
Ich bitte um Zustimmung, also Streichung. 

Angenommen-Adopte 

Art. 50 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.50al.1 
Proposmon de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

lten, Berichterstatter: Hier empfehlen wir Ihnen Zustimmung 
zum Beschluss des Nationalrates. 

Angenommen-Adopte 

Art.5Da 
Antrag der Kommission 
zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposmon de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

lten, Berichterstatter: Die im März 1990 vom Nationalrat be
schlossene überarbeitete Fassung dieser Bestimmung hat 
den Bedenken des Ständerates, der die erste Fassung ab
liat,nte, Rechnung getragen. Der Geltungsbereich von Arti
kel 50a erstreckt sich neu auch auf Artikel 27 (Bodenbewirt
schaftung) und gewährt den Kantonen bei der Einrichtung der 
Beratung ein weiteres Ermessen. 
Die Ständeratskommlssion hat zugestimmt und beantragt 
heute ebenfalls Zustimmung. 

Angenommen-Adopte 

Art. 51 Abs. 2bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 51 al. 2bls 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

lten, Berichterstatter: Die Regelung, die im Nationalrat im Juni 
1989 beschlossen wurde, entspricl:lt Artikel 47 Absatz 2 Um
weltschutzgesetz. Sie beschränkt die Zuständigkeit für die 
Weitergabe von Informationen auf die Vollzugsbehörde oder 
die in der Verordnung ausdrücklich bezeichnete Behörde. 
Diese darf Ergebnisse von Kontrollen und Auskünfte nur wei
tergeben, wenn nicht überwiegende schutzwürdige Interes
sen entgegenstehen. Als solche gelten etwa der Geheimnis
schutz privater Betriebe oder die Interessen der militärischen 
Geheimhaltung. 
Die Ständeratskommission hat dem Beschluss des National
rates zug~mmt 

Angenommen-Adopte 

Art. 61 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Festhalten · 

Art. 61 al. 1 let. a 
Proposmon de /a commission 
Maintenir 

lten, Berichterstatter: Bei der heutigen Praxis werden bereits 
kleine Anlagen für 30 Einwohner beziehungsweise 5 ständig 
bewohnte Gebäude subventioniert. Solche Anlagen dürfen 
auch mit alternativer Technologie ausgerüstet sein. 
Diese Praxis hat sich bewährt. Durch sie wird insbesondere 
verhindert, dass beispielsweise die Abwassergrube eines ab-

·gelegenen Ferienhauses oder die Einzelkläranlage eines 
Bergrestaurants subventioniert werden muss. 
Ein weitergehender Vorschlag im Sinne des Nationalratsbe
schlusses war auch im Vernehmlassungsverfahren von 1984 
enthalten. Er ist aber von den Kantonen nicht begrüsst wor
den, da sich grosse Abgrenzungsprobleme und Subventio
nen nach dem Giesskannenprinzip ergeben würden. Diese -
nicht einmal von den Kantonen gewünschte - Subvention 
steht im Gegensatz zur Zielsetzung der Gesetzesrevision, 
Subventionen abzubauen. 
Die ständerätliche Kommission lehnt den Beschluss des Na
tionalrates ab. Wir beantragen Ihnen Festhalten am ursprüng
lichen bundesrätlichen Antrag. 

Angenommen -Adopte 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 11.00 Uhr 
La seance est levee a 11 h 00 
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Differenzen (Fortsetzung)-Dive'rgences (suite) 

Art. 75 Zlff. 6 
Antrag der Kommission 
Art. 22Abs. 3-6 (neu) 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Rhinow, lten, Onken) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates . 

Antrag Jagmetti 
Art 22Abs. 3-6 (neu) 
Abs.3 . 
Der Bund leistet an die betroffenen Gemeinwesen Al.!s
gleichsbeiträge zur angemessenen Abgeltung entgangener · 
Wasserzinse, sofern diese Einbussen eine Folge der Erhal
tung und dauernden Unterschutzstellung von schützenswer
ten Landschaften von nationaler BeQeutung sind. 
Abs.4 . 
Bel der Festsetzung der Abgeltung wird die Finanzkraft derbe
troffenen Gemeinwesen berücksichtigt. (Gemäss Beschluss 
des N.ationalrates) 
Abs.5 
Streichen 
Abs.6 
Der Bundesrat regelt die Ausgestaltung der Ausgleichsbei
träge. · 

Antrag Meier Josi 
Art. 22 Abs. 3, 4 (neu) 
Abs.3 
Der Bund kann den betroffenen Gemeinwesen Ausgleichsbei
träge zur Abgeltung erheblicher Einbussen der Wasserkraft
nutzung ausrichten, sofem diese Einbussen eine Folge der Er
haltung und Unterschutzstellung schützenswerter Landschaf
ten von nationaler Bedeutung sind. 
Abs'.4 
Bei der Festsetzung der Abgeltung wird die Finanzkraft des 
betroffenen Gemeinwesens berücksichtigt. (Gemäss Be
schluss des Nationalrates) 

Art. 75 eh. 6 1 

Proposition de la commission 
Alt. 22 al. 3- 6 (nouveau) . 

Gewässerschutzgeset:: 
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Majorite 
Bitter 
Minorite 
(Rhinow, lten, Onken) 
Adherer ä Ja decision du Conseil national 

Proposition Jagmetti 
M. 22 a/. 3- 6 (nouveau) 
Al.3 
La Confederation alloue aux collectivites concemees des 
montants compensatoires des droits d'eau perdus, pour au
tant que les pertes subies soient imputables ä la sauvegarde 
et ä Ja mise sous protection permanente de paysages d'impor
tance nationale dignes d'etre proteges. 
Al.4 • 
Lors de Ja fixation de l'indemnite, on tiendra campte de la ca
pacite financiere des collectivites concemees. (Adhäsion ä la 
decision du Conseil national) 
A/.5 
Biffer 
A/.6 
Le Conseil federal regle les modalites de l'indemnisation. 

Proposition Meier Josi 
Art 22 aJ. 3, 4 (nouveau) ~ 
A/.3 
La Confederatlon peut allouer aux collectivites concemees 
des montants compensatoires en we de comblerle manquea 
gagner resultant de 1a diminuation de redevances hydraull
-ques pour autant que ce manque est attribuable ä la sauve
garde et ä la mise sous protection de sites dignes d'frtre 
proteges dont l'importance est nationale. 
Al.4 
Lors de 1a fixation de l'indemnite, on tiendra campte de la ca
pacite ffnanclere des collectivites concemees. (Adheslon a la 
declsion du Conseil national) 

lten, Berichterstatter: Ich kann auf eine lange Enführung zu 
diesen Artikeln vetzichten. Die Standpunkte sind bekannt Es 
liegen vier Anträge vor: ein Mehrheitsantrag, ein Minderheits
antrag, ein Antrag von Kollege Jagmetti und ein Antrag von 
Ständerätin Josi Meier. Sie werden gesondert begründet 
Die Geschichte dieses Artikels ist rasch erzählt In der Winter
session 1988 lehnte der Rat die Minderheitsanträge Jagmetti 
und Onken ab, die auf Verzlchtabgeltung zielten. In der Som
mersession 1989 beschloss der Nationalrat eine Bestimmung, 
die den Ausfall von Wassetzinsen mittels eines Landschafts
rappens bei Nutzungsvetzicht sowie Restwasser nach Arti
kel 33 abgelten wollte. Der Ständerat lehnte diesen Beschluss 
ab, stimmte dagegen der Motion seiner Kommission zu, die 
vom Bundesrat die Legiferierung unabhängig vom Gewässer
schutzgesetz verlangt und wonach Einbussen über die Was
serzinsen hinaus allerdings nur für Nutzungsverzichte ab
gegolten werden sollen. 
Die letzte Fassung des Nationalrates sieht vor, statt entspre
. chend der Fassung vom Juni 1989 nur die entgangenen Was
setzinsen die gesamten Einbussen der Wasserkraftnutzung 
abzugelten, soweit sie erheblich sind. Im übrigen soll eine Ent
schädigung unter anderem nu( bei dauem~er Unterschutz
stellung von Landschaften von nationaler, nicht mehr jedoch 
von überregionaler Bedeutung gewährt werden. Dies ent
spricht der Motion des Ständerates. Darüberhinaus hält die 
Fassung des Nationalrates an der Schaffung eines Aus
gleichsfonds fest. Hinzu kommt im Unterschied zur Motion, 
dass der Nationalrat auch für die Erhöhung der Restwasser
mengen Abgeltungen zahlen will. 
Die Mehrheit der Kommission empfiehlt Ihnen, den Beschluss 
des Nationalrates zu streichen. Sie stellt sich auf den Stand
punkt, der Bundesrat solle nach Prüfung der Expertenberichte 
gemäss der Motion einen separaten Beschluss vorlegen. Es 
seien noch zu viele Fragen offen. Der Landschaftsrappen sei 
ungerecht. Wenn der Antrag des Nationalrates durchkomme, 
so werde dies finanzielle Belastungen von 110 Millionen pro 
Jahr nach sich ziehen. 
Ich bin, wie Sie feststellen können. auf der Liste der Minder-

heit. Da wir unbedingt eine Brücke zum Nationalrat bauen 
müssen, bin ich bereit, mich dem Antrag von Herrn Jagmetti 
oder sogar dem von Frau Meier anzuschliessen. Ich habe 
schon in der Wintersession 1989 für eine gesetzliche Grund
lage dafür plädiert, dass Abgeltungen b'ezahlt werden können. 
Dies kann mit einem der Anträge erreicht werden, wobei der 
Antrag von Frau Meier dem Bundesrat mehr Spielraum lässt. , 

Rhinow, Sprecher der Minderheit: Wir haben schon mehrere 
Male über den Landschaftsrappen diskutiert, und ich möchte 
nicht die ganze Geschichte nochmals aufrollen, sondern mich 
auf einige mir wichtig erscheinende Aspekte beschränken. Zu
erst möchte ich wiederholen und ganz klar herausstreichen, 
dass es um zwei verschiedene Fragen geht. Es geht einmal 
um die Frage, ob eine gesetzliche Grundlage für die Aus
gleichsbeiträge geschaffen werden soll, also um die Möglich
keit, solche Abgeltungsleistungen zu zahlen. Es geht zweitens 
um die Frage, wie diese Abgeltungen zu finan~eren sind, ob 
hiefür eine spezielle Abgabe erhoben werden soll, die in einen 
Fonds einfliesst. oder ob diese Abgeltungen aus allgemeinen 
Bundesmitteln zu finanzieren sind. Ich betone diese Unter
scheidung, weil in der Diskussion oft unter dem Stichwort 
Landschaftsrappen beides gemeint wird und von den Geg
nern im gleichen Atemzug auch beides abgelehnt wird. Wir 
soilten in der Diskussion die beiden Aspekte auseinanderhal
ten. 
Zu den Ausgleichsbeiträgen: Ich möchte nochmals auf einen 
Aspekt eingehen, der immer wieder zu Missverständnissen 
geführt hat Es wird oft gesagt, man könne keinen Verzicht ent
schädigen. Das' wäre ein Enbruch, der ungeheure und unab
sehbare Folgen hätte. Aber es wird letztlich nicht ein Verzicht 
entschädigt! Es wird ein positives Tun entschädigt, nämlich 
der Schutz einer Landschaft im nationalen Interesse. Oder, 
wenn wir noch weiter gehen wollen: Im Grunde genommen 
wird die Landschaft Schweiz geschützt, weil wir das Gesamte 
sehen müssen und nicht nur das einzelne Objekt Es geht 
darum, dass es abgegolten werden kann, wenn Gemeinwe
sen sich verpflichten, Landschaften auf Dauer unter Schutz zu 
stellen und allenfalls für entsprechende Aufwendungen auf
zukommen. 
Es geht letztlich um dasselbe wie bei den hoheitlichen Engrif
fen, wo aufgrund der materiellen Enteignung Entschädi
gungsleistungen bezahlt werden. Hier geht es nicht um ho
heitliche Engriffe und Zwang, sondern um die Vereinbarung 
zwischen dem Bund und dem Gemeinwesen. Aber das Geld, 
die Abgeltung, hat die gleiche Funktion, nämlich für dsn Emp
fänger einen Ausgleich zu schaffen. Nur dass es sich hier um 
den liberalen Weg handelt, um die Lösung, mit Anreizen zu ar
beiten und hierfür zu entschädigen, und nicht darum, hoheit
liche Zwangsmassnahmen aufztlerlegen. 
Die Vorbilder kennen wir. Wir haben im Rahmen der Revision 
des Natur- und Heimatschutzgesetzes den Biotopschutz ge
nau auf diese Weise realisiert. In einigen Kantonen schützen 
wir die Magerwiesen ebenfalls mit diesem System. Wenn wir 
also über die Ausgleichsbeiträge sprechen, müssen wir das 
Grundproblem sehen: Wollen wir die Landschaften von ·natio
naler Bedeutung rasch und effektvoll schützen, oder erachten 
wir diese Aufgabe als sekund~ Darum geht es und um nichts 
anderes. · 
Die verfassungsrechtliche Grundlage für die Ausgleichsbei
träge ist nicht bestritten. Sie ist in Frage gestellt worden für die 
Finanzierungsart, aber nicht für die grundsätzliche Möglich
keit, dass der Bund solche Ausgleichsbeiträge ausrichtet. 
Es wird auch behauptet, die Abgrenzungsprobleme bei dieser -
Abgeltung würden stark anwachsen. Wir wissen, es sind nicht 
wenige Subventionen, die der Bund ausrichtet. Die Abgren
zung ist aber relativ einfach, weil es nur darum geht. Einbus
sen abzugelten, die daraus resultieren, dass die Wasserkraft 
nicht genutzt wird. Dann und nur dann kann überhaupt von ei
ner Abgeltung in diesem Sinne gesprochen werden. 
Was die Finanzierung betrifft, gebe ich zu, dass der Land
schaftsrappen umstrittener und problematischer ist. Ich 
möchte aber doch nochmals die Vorteile dieser rinanzie
rungsart erwähnen. Die Idee ist insofern bestechend, als die 
Stromkonsumenten als Nutzniesser insgesamt mit dazu bei-
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tragen, die noch vorhandenen erhaltenswerten· Landschaften 
von nationaler Bedeutung zu. schützen. 
Es ist viel darum gestritten worden, ob es sich hier um das Ver
ursacherprinzip handelt oder nicht Für mich ist das üb!:3rhaupt 
kein Streitpunkt Ich streite nicht gerne um Begriffe, weil das 
nichts bringt Wenn man die Stromkonsumenten anvisiert, 
sind es in einem weiteren Sinne die Verursacher. Man kann 
auch anders argumentieren, dann ist nicht mehr vom Verursa
cherprinzip die Rede. Wesentlich ist. dass die Stromkonsu
menten, die insgesamt mit dazu beitragen, dass die Land
schaft Schweiz für Energiezwecke verwendet wird, einen we
sentlichen Beitrag leisten werden. 
Zweiter Vorteil dieses Lanclschaftsrappens: Der Bundeshaus
halt wird nicht belastet Es werden also nicht die Steuerpflichti
gen allgemein, ohne Konnex, für den Landschaftsschutz in An
spruch genommen. 
Dritter Vorteil: Der Landschaftsschutz wird nicht vom jeweili
gen Zustand der Bundesfinanzen abh~gig gemacht und da
mit nicht in den Dienst einer anderen Interessenabwägung ge
steilt 
Vierter Vorteil: Es wird mit dem Lanqschaftsrappen auch ein 
gewisser Ausgleich zwlsdlen dem Mittelland und dem Al~n
geblet geschaffen, ein regionalpolitlscher Ausgleich zwischen 
derjenigen Schweiz, der es besser geht, und derjenigen 
Schweiz oder den Gebieten, die eher Schwierigkeiten haben , 
und wirtschaftlich nicht so stark entwickelt sind. · 
Ich gebe zu, dass dieser Landschaftsrappen auch Probleme 
aufwirft. namentlich finanzpolitischer Natur. Die Errichtung ei
nes Sonderfonds ist an sich nichts Unproblematisches, das 
muss Ich unumwunden einräumen. Es geht also hier auch um 
eine Interessenabwägung, wie wir si~oftvomehmen müssen. 
Ich gestatte mir folgende Schlussbemerkungen. Es wurde be
reits mehrfach gesagt D~ Gesetz, das wir verabschieden, 
stellt einen Gegenvorschlag zur Gewässerschutzlnitiative dar. 
Diese Initiative sieht Ausgleichsbeiträge vor. Wenn wir Ihr et
was Ebenbürtiges gegenüberstellen wollen, müssen wir mit 
diesem Gesetz zumindest eine Grundlage für solche Beiträge 
schaffen. 
Es wird auch Immer gesagt, die Frage sei noch nicht reif. Auch 
der Bundesrat sagt dies. Ich habe Mühe mit diesem Argument, 
denn wir sprechen bereits seit drei Jahren über dieses Gesetz. 
Wir befinden uns im dritten Umgang. Wir sprechen zum dritten 
Mal über die Ausgleichsbeiträge. In der Zwischenzeit sind Er
wägungen dafür und dagegen reichlich vorgebracht worden. 
Die verlangten Gutachten sind eingegangen. Die nationalrät
liche und ple ständerätliche Kommission haben die ersten, 
vorläufigen Berichte der Gutachter zur Kenntnis genommen. 
Beide Gutachter bejahen die Grundlagen für Ausgleichsbei-, 
träge. Vernehmlassungen haben im Rahmen des Postulats 
Loretan im Nationalrat stattgefunden. Ich sehe nicht, warum 
wir das Geschäft noch einmal vertagen müssen, uns noch ein
mal vertr~n lassen müssen, bis bessere Zeiten kommen 
sollen. 
Schllesslich befinden wir uns in einem Differenzbereinigungs
verfahren. Wir sollten auch etwas dazu beitragen, diese Diffe
renz zu bereiniQen. Der Nationalrat ist uns mit seiner Lösung 
entgegengekommen. Er hat die Abgeltung auf «erhebliche 
Einbussen» eingeschränkt; er hat verlangt. dass die Unter
schutzstellung dauernd sein muss; er hat die überregionale 
Bedeutung der Landschaften gestrichen und die gesetzliche 
Gnlndlage auf Landschaften «von nationaler Bedeutung» ein
geschränkt. Es ist jetzt am Ständerat, dem Nationalrat einen 
Schritt entgegenzukommen. Der Nationalrat hat im übrigen 
mit,87 zu 40 Stimmen eindeutig entschieden, es war kein ZU
fallsergebnis. 
Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit zuzustimmen oder, wenn 
Sie das wegen des Landschaftsrappens nicht tun wollen, zu
mindest dem Vorschlag von Herrn Jagmetti oder demjenigen 
von Frau Meier zuzustimmen. um jedenfalls eine gesetzliche 
Grundlage für die Ausgleichsbeiträge zu schaffen. 

Jagmettl: Ich komme zum dritten Mal mit meinem Vorschlag. 
Ich komme allerdings nicht zum unwiderruflich letzten Mal, 
denn ich werde ihn nötigenfalls weiterhin bringen. Ich hoffe, es 
wird nicht nötig sein, denn es tagt. Im zweiten Durchgang hat 

sich Herr Danioth der Idee, in der Form der Motion, ange
schlossen. Im dritten Durchgang schliesslich hat sich Frau 
Meier im Sinn einer Kann-Formel sogar einer gesetzlichen 
Ordnung angeschlossen. Ich bitte Sie, tun win:loch den Schritt 
ganz! Wir sind im zweiten Differenzbereinigungsverfahren, 
und es wäre Zeit, dass wir zu einem Entscheid gelangen. 
Worum geht es? Es geht darum, dass die Berggebiete über 
eine natürliche Ressource verfügen, die für diese Gebiete 
auch eine ganz wesentliche finanzielle Ressource darstellt. 
Diese Ressource wird im Interesse des Landschaftsschutzes 
nicht genutzt. Demgemäss soll der entgangene Ertrag dieser 
Ressource abgegolten werden. Das ist nicht ein Ausgteichssy- ' 
stem mit kommunizierenden Röhren, in denen sämtliche Vor
und Nachteile der Erfüllung allgemeiner Aufgaben kompen
siert werden. Das wünschen w.ir nicht. Wir wissen auch, dass 
es nicht möglich wäre, gesarntschweizerisch alle Vorteile und. 
etwa Nachteile bei der Erfüllung der Bundesaufgaberi voll aus
zugleichen. 
Es geht um die Abgeltung der Erträge aus dieser Ressource 
im Sinne eines Aktes der Solidarität. Diese Solidarität besteht 
unseres Erachtens aber nicht einfach in einer Solidarität der 
Stromkonsumenten mit den Berggebieten, sondern sie be
steht für die ganze Bevölkerung, die ein Interesse am Land
schaftsschutz hat Demgemäss soll diese Abgeltung ausge-
staltet werden. · · 
Ich schlage Ihnen - dies zum dritten Mal -vor, eine Abgeltung 
vorzunehmen, ohne eine neue Abgabe zu erheben. Herr Rhi
now hat es Ihnen dargelegt: Gegen diesen Teil des Vorschla
ges muss man die Bedenken, die man gegebenenfalls gegen
über dem Landschaftsrappen hegen kann, nicht haben. Es ist 
ein Vermittlungsvorschlag. Ich wäre der Meinung- und unter
scheide mich damit vom Antrag von Frau Meier-, dass dieser 
Entscheid vom Gesetzgeber getroffen und nicht auf die Ver~ 
ordnungsstufe delegiert werden sollte. 
Es geht mir hier ähnlich wie in einer ganz anderen Frage, die 
wir letzte Woche beraten haben, der Frage des Rechtsschut
zes im Asylverfahren. Sollten wir diese neue Behörde auf Ver
ordnungs- oder auf Gesetzesstufe einführen? Ich war dort für 
die Gesetzesstufe, und ich bin der Meinung, dass auch dieser 
Entscheid auf Gesetzesstufe gefällt werden sollte. 
Ich meine, dass diese Abgeltung doch für das schweizel'!sche 
System wichtig ist und' ein erhebliches politisches Gewicht 
hat, so dass wir nicht zufällig zum dritten Mal darüber beraten. 
Frau Meier, deshalb hätte ich lieber die verbindliche Ordr:i.ung 
als die Delegation an den Bundesrat. Ich habe meinen- Vor
schlag schon zweimal begründet und möchte es mit diesen 
Worten bei den Grundsätzen bewenden lassen. 
ZU den Details erlaube ich mir noch ganz kurze Bemerkungen. 
Da es mein Wunsch ist, abzugelten: was an Ressource verlo
rengeht, beschränke ich mich auf die Abgeltung des Wasser
zinses und nehme nicht eine volle Abgeltung aller Vor- und 
Nachteile inklusive Steuern, inklusive Arbeitsplätze usw. vor, 
sondern konzentriel'E! mich auf den Wasserzins. Ich meine da
mit auch nicht eine ewige Rente, sondern steile mir v.or, dass 
wir den Wasserzins für eine bestimmte Zeit- ich denke etwa an 
die Zeit einer Konzessionsperiode - abgelten sollten, daher 
das Wort «angemessen». Die Abgeltung sollte für ,die nutzbare 
Ressource erfolgen, also nicht für das, was ohnehin nach Ge
wässerschutzgesetz nicht genutzt werden darf, sondern für 
das, was genutzt werden könnte, aber im lnte~esse des Land
schaftsschutzes nicht genutzt wird. Daher auch der Unter
schied in dieser Beziehung zur nationalrätlichen Fassung. 
Gegenüber meinem letzten Vorschlag fehlt der überregionale 
Landschaftsschutz. Der Nationalrat hat ihn herausgestrichen; 
ich füge mich hier den Entscheiden des Nationalrates, die des
halb naheliegen, weil das Natur- und Heimatschutzgesetz 
auch nicht mit dieser Kategorie operiert, sondern von nationa
lem, regionalem und lokalem Landschaftsschutz spricht Das 
zum Inhalt des neuen Absatzes 3 von Artikel 22 des Wasser
rechtsgesetzes. 
Den Absatz 4 würde ich in der Fassung des Nationalrates 
übernehmen. Der Absatz 5 würde entfallen,. weil ich der Mei
nung bin, wir Sdllten ohne neue Abgabe arbeiten. 
Beini Absatz 6 erlaube ich mir, eine Beschränkung gegenüber 
.der nationalrätlichen Fassung vorzunehmen. Ich bin der Mai-
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, nung, dass die Schutzmassnahmen nach dem Natur- und Hei
matschutzgesetz erfolgen sollten. Wir sollten nicht zum Natur
und Heimatschutzgesetz noch eine parallele Schutzregelung 
schaffen, sondern die Schutzmassnahmen des Natur- und 
Heimatschutzgesetzes übernehmen. Dies ermöglicht. dem 
Bund ja -wie er das in einem Falle im Kanton Waadt gemacht 
hat - durch Auferlegung einer Dienstbarkeit im Enteignungs
verfahren, den Schutz nötigenfalls selbst vorzunehmen. Nach 
meinen Anträgen würde es also bei der Regelung der Schutz
massnahmen nach Natur- und Heimatschutzgesetz bleiben; 
die Ermächtigung an den Bundesrat würde sich deshalb auf 
die Gestaltung der Abgabe beschränken. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Frau Meier Josi: Ich komme zu diesem Thema nicht zum drit
ten, sondern zum ersten Mal und hoffe eigentlich, es sei das 
letzte Mal. 
Kollege Danioth hat meines Erinnerns seinerzeit als erster den 
Antrag eingebracht. Abgeltungen an die Unterstellung von 
Gebieten unter den Landschaftsschutz zu knüpfen. Später hat 
er angesichts der vielen Hindernisse diesen Antrag zurück
gezogen und Ihn durch die Motion für eine gesetzliche Rege
lung aller damit verbundenen Fragen ersetzt Wir haben diese 
Motion überwiesen. Inzwischen nahmen Experten Stellung 
und anerkannten die Zulässigkeit solcher Abgeltungen. Des
halb drängt die Minderheit auf eine sofortige Regelung. Die 
Mehrheit hingegen will festhalten, sie will also vorerst die 
Grundlagen für eine umfassende Regelung sämtlicher Abgel
tungsfälle gemäss Motion abwarten. 
Beide Einzelanträge Jagmetti und Meier gehen weniger weit 
als die Minderheit Sie versuchen in verschieden hohem 
Grade, den Bedenken der Mehrheit gegenüber einer soforti
gen Regelung Rechnung zu tragen. Sie stimmen aber mit der 
Minderheit der Kommission in zwei Punkten überein: Sie fällen 
ebenfalls grundsätzlich sofort einen Entscheid zugunsten ei
ner Abgeltung, und sie knüpfen ebenfalls Leistungen an die 
Voraussetzung, dass schützenswerte Landschaften von natio
naler Bedeutung auf dem Spiele stehen. 
Sie unterscht:tiden sich gemeinsam von der Minderheit in ei
nem Punkt: Der Minderheitsantrag finanziert die Abgeltung 
durch die Energiekonsumenten. Die Einzelanträge hingegen 
haben erkannt. auf welche Schwietigkeiten die Idee stösst. 
dass, wer nichts erhält, dafür auch noch zahlen soll. Sie vertre
ten daher die Auffassung, Abgeltungen müssten aus der allge
meinen Bundeskasse finanziert werden, da schllesslich der 
Schutz von Landschaften nationaler Bedeutung eine Bundes
aufgabe sei. . 
Beide Einzelanträge stimmen auch darin überein, dass sie nur 
Grundsätzliches regeln, schon weil die Behandlung der Mo
tion noch eine Reihe von Fragen klären muss und letztlich für 
verwandte Abgeltungsprobleme eine einheitliche und einzige 
Regelung geschaffen werden soll. 
Worin unterscheidet sich also letztlich mein Antrag noch vom 
Antrag Jagmetti, dem er sehr nahe kommt? Der Unterschied 
liegt einmal darin, dass Kollege Jagmetti von «angemessener 
Abgeltung entgangener Wasserzinse» spricht, während bei 
mir von der «Abgeltung erheblicher Einbussen der Wasser
kraftnutzung» die Rede ist Mein Antrag ist also, soweit er er
hebliche Einbussen voraussetzt, tendenziell eher etwas en
ger; soweit er von Wasserkraftnutzung spricht. ist er umfassen
der und flexibler, da die Nutzung sich nicht in Wasserzinsen er
schöpfen muss, wie 'Herr Jagmetti selbst ausgeführt hat-den
ken wir etwa an die Konzessionsgebühren. In weitem Details 
unterscheiden sich die Anträge nur redaktionell. 
Der entscheidende Unterschied zum Text von Herrn Jagrnetti 
liegt jedoch tatsächlich darin, dass er sagt, «der Bund leistet», 
ich aber «der Bund kann leisten». Das Wesen meines Antrages 
besteht im Versuch, das Prinzip der Abgeltung von Einbussen 
bei der Wassernutzung grundsätzlich fe~halten, bevor die 
Gesetzgebung für alle verwandten Anliegen gemäss Motion 
perfekt dasteht. Er will dem Bundesrat die Möglichkeit geben, 
zwischenzeitlich nach pflichtgemässem Ermessen zu han
deln, wenn sich Handeln als dringlich erweist; der Antrag sorgt 
jedenfalls dafür, dass Ansprüche. die in dieser Zwischenzeit 
entstehen könnten, nicht verwirkt werden, nur weil es noch an 

einer gesetzlichen Grundlage fehlt. Letztlich ist er der politi
sche Versuch, die eingefrorene Situation zwischen den Räten 
aufzutauen und den Weg für einen Kompromiss zu öffnen 
oder offenzuhalten. Er geht zugegebenermassen weniger weit 
als der Antrag Jagmetti und möchte damit noch einigen Rats
mitgliedern die Brücke von der Mehrheit zur Minderheit bauen. 
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen Annahme. 

Rüesch: Der Landschaftsrappen ist psychologisch eine sehr 
bestechende Idee. Wer von uns wäre nicht bereit, einen Rap
pen für die Erhaltung unserer schönsten Landschaften zu ge
ben? Wir leben im,mer mehr in einem Zeitalter der politischen 
Bilder. Nicht nur optische, auch sprachliche Bilder sind geeig
net, Emotionen zu wecken. 
Wir kennen die bildhaften Worte: Stadt-Land-Initiative, Klein
bauern-Initiative, Bahnhofbauern, Weinbarone, Schnüffelstaat 
usw. Jedermann ist doch gegen einen Staat der Schnüffler, 
und jede Frau .ist doch für die kleinen Bauern. Die Realität ent- 1 

spricht aber sehr oft nicht diesen Bildern. Die Bilder sind oft nur 
Wunschträume, Vorspiegelungen, Karikaturen, allenfalls Fata 
Morgana 
Hinterfragen wir den Begriff «Landschaftsrappen», dann se
hen wir, dass diese Idee einem fundamentalen ·Prinzip wider
spricht. das wir in diesem Rate hochhalten sollten, nämlich 
dem Prinzip der Gerechtigkeit. Wieso, Herr Rhinow, soll eine 
Familie, die mit Elektrizität kochen muss, eine Abgabe für die 
Landschaft bezahlen, die Familie, die eine Wohnung mit Gas
herd mieten muss - oder mit Glück allenfalls mieten kann -, 
aber nichts bezahlen? Wieso soll der Mieter, dessen Heiss
wasser von einem Elektroboiler geliefert wird, bezahlen, der 
aber, dessen Badewasser mit Oel aufbereitet wird, nichts be
zahlen? Können diejenigen, die Elektrizität benutzen müssen, 
etwas dafür, dass man in unseren Bergtälem Wasserkraft
werke gebaut hat? Alle Familien haben die gleiche Verantwor
tung für die Erhaltung unserer Landschaft, und alle können 
diesen Erholungsraum nutzen. 
Nun gehört es aber auch zum Prinzip der Gerechtigkeit, den 
Gemeinden zu helfen, die auf Wasserzinsen verzichten, und 
nach dem Prinzip «Einer für alle, alle für einen» hat darum das 
ganze Volk für diese Gerechtigkeit zu sorgen. Es sind also -
wenn schon - Beiträge aus allgemeinen Bundesmitteln einzu
setzen. Nur das ist gerecht 
Dafür haben wir im Prinzip drei taugliche Vorschläge auf dem 
1isch des Hauses: die bisherige Lösung des Ständerates (Mo
tion), den Antrag Jagmetti und den Antrag Meier. lcliglauba, 
wir sollten uns nun endgültig für einen dieser drei Anträg~ ent
scheiden. Persönlich würde ich den Antrag Jagmetti vorzie
hen, weil er sich auf das Wesentliche konzentriert, nämlich auf 
die Wasserzinsen. Dieser Antrag, aber auch der Antrag Maier, 
der ihm sehr nahe kommt, sind geeignet, eine Brücke zu 
schlagen, wenn wir nicht an der Motion festhalten wollen. Aber 
den ungerechten Landschaftsrappen sollten wir ein für allemal 
aus der Traktandenliste streichen. 

Lauber: Zum eigentlichen Problem, nämlich dem Land
schaftsrappen, noch einige Argumente. Eine Entschädigung 
von Konzessionsgemeinden für freiwillige Verzichte i~ ener
giepolitisch unerwünscht und wäre überdies ein juristisches 
Novum. Die Entschädigung für eine Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften ist nicht gerechtfertigt, soweit nicht die enteig
nungsrechtlichen Grundsätze zu einer Entschädigung führen. 
Die Einführung von Abgeltungen auf dem Gebiet der Wasser
kraftnutzung würde meiner Meinung nach zu gewissen 
Rechtsungleichheiten führen. Auch die Bergkantone sind der 
Meinung; dass die Subventionen für finanzschwache Gemein
den über die ordentlichen Kanäle zu laufen haben. 
Es ist nicht ungerechtfertigt, sondern geradezu wic;!ersinnlg, 
dass der eine Geschädigte, nämlich der Stromkonsument. 
den anderen Geschädigten, nämlich die Konzessionsgemein
den, entschädigt. . 
Die Erhebung von Abgaben für die Wassernutzung steht aus
drücklich den Kantonen oder den gemäss kantonaler Gesetz
gebung Berechtigten zu. Unseres Erachtens widersprechen 
solche einseitigen Belastungen der Hydroelektrizität den ab
gaberechtlichen Grundsätzen der Bundesverfassung. Sie 
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können insbesondere weder mit dem Aequivalenz- noch mit 
dem Verursacherprinzip begründet ~erden. Als Sondersteuer 
würde eine solche Abgabe jedenfalls eine Aenderung der 
Bundesverfassung erfordern. . ' 
In diesemZusammenhang von regionatpolitischem,Ausgleich 
zu sprechen, ist etwas fragwürdig. Wenn wir einen wirklich 
wirksamen Ausgleich zwischen Berg und Tal schaffen wollen, 
gäbe es eine viel effizientere Lösung: Schaffen wir die bul')des
rätlichen Maxima für die Wasserzinsen ab, und lassen wir sie 
durch den Markt bestimmen! Dann sind wir der.Diskussion 
über diese Probleme ein für allemal enthoben. 
Wie ich dargelegt habe, bin aber auch ich b~reit, von der Mehr
heitsposition etwas abzurücken und dem Nationalrat ein 
Stück weit entgegenzukommen. Unsere Kommission hatte 
bereits durch die Annahme der Motion Danioth einen wichti
gen Schritt dazu getan. Dem Antrag von Kollegin Josi Meier 
kann auch ich mich anschliessen. Ich ziehe ihn.jedenfalls dem 
Antrag Jagmetti vor, der imperativer ist, weiter geht und dem 
Bundesrat wengier Zeit und Spielraum für eine definitive Aus
gestaltung von allfälligen Ausgleichsbeiträgen einräumt 
Der Antrag Meier signalisiert aber dennoch einen Umset
zungswillen unseres Rates, und zusammen mit der bereits 
überwiesenen Motion Danioth stellt unser Rat damit zwei
felsohne brauchbare lnstrµmente bereit, die dem Bundesrat 
bei der Konkretisierung des Anliegens helfen dürften. Die Mo
tion Danioth ist eine wichtige Ergänzung zum Antrag Meier. 
Sie ist insbesondere für die definitive und konkrete Ausgestal
tung von Bedeutung, beinhaltet sie doch insbesondere auch 
den nötigen Bezug zum Natur- und Heimatschutzgesetz. 
In diesem Sinne stimme ich für den Antrag unserer Kollegin 
JoslMeier. 

Danioth: Sie werden sicher dafür Verständnis haben, d8$S ich 
mich in dieser Phase der Debatte- ich hoffe, dass es im Stän_
derat die letzte zu diesem Revisionsverfahren ist-melde. 
Nach reiflicher Ueberlegung und Beschäftigung mit dieser 
Materie empfehle ich Ihnen Zustimmung zum Antrag Meier. Er 
hat die gleichf;l Zielrichtung wie meine vom Ständerat bereits 
überwiesene Motion; ich habe dem Amtlichen Bul_letin ent
nommen, dass entgegen der Pressevorschau für diese Ses
sion auch der Nationalrat im März zu später oder mittemächt
llcher Stunde die Motion überwiesen hat. Diese Klarstellung 
zwischen Amtlichem Bulletin und Vorschau müsste vorge
nommen werden. Immerhin würde den Nationalrat nichts hin-
dern, das g·egebenenfalls nachzuholen~.. · 
Mit der Motion wird dem Bundesrat ein -.:erbindlicher Auftrag 
für eine umfassende- ich betone: umfassende-Gesetzesvor
lage erteilt, die auch die Anpassung des Natur- und Heimat
schutzgesetzes mit einschliesst 
Diese Revision des NHSG ist zurzeit nicht Gegenstand der Be
ratungen, und schon von dies~r Seite her wäre die Motion 
nicht erfüllt 
Weshalb jetzt aber zusätzlich ein Schritt In der Gesetzgebung? 
Ich meine, es ist der erste Schritt zur Verwirklichung dieser Mo- , 
tlon. Ich glaube, wir können diesen Schritt aus rechtlichen und 
aus politischen Erwägungen heute tun. 
Erstens zu den rechtlichen Erwägungen: Der Grundsatz, dass 
gewisse Ausgleichsleistungen für Nutzungsverzichte im Inter
esse der Erhaltung unserer Landschaft und Umwelt unter be
stimmten Voraussetzungen angezeigt sind, ist heute _in weiten . 
Kreisen unbestritten. Er wird auch von vielen, die dem Land
schaftsrappen im engeren Sinne skeptisch bis ablehnend ge
genüberstehen, nicht in Al:>rede gestellt. Das zeigt auch die 
heutige Del:>atte. 
Insofern besteht Deckungsgleichheit des Antrags Meier mit 
meiner ursprünglichen Motion. Und es ist nun dieser grund
sätzliche Sc,hrittzu tun. Er ist heute auch in den Konsequenzen 
besser überblickbar als noch bei den früheren Debatten. 
Die Verfassungsgrundlage mit Artikel 24sexles für den Schutz 
des heimatlichen Landschaftsbildes ist vorhanden. Die Exper
ten des Bundesrates, Professor IV'Filler und Professor Frey, ha
ben dies anlässlich einer Befragung durch die nationalrätliche 
Kommission ausdrücklich bestätigt. Die Kommissionsmitglie
der des Ständerates erhielten diese Kurzgutachten ebenfalls 
ausgehändigt. Aus diesen Gutachten ':"'ird eindeutig die Fol-

gerung gezogen werden können, dass die Verfassungsgrund
lage gegeben ist · 
Herr Professor Müller schreibt auf Seite 5: «Die Finanzierung 
aus allgemeinen Bundesmitteln ist aus verfassungsrechtlicher 
Sicht sicher unproblematisch.» Herr Professor Frey, .der Natio
nalökonom, schreibt, ebenfalls auf Seite 5: «Wenn da!> Haupt
anliegen des Ausgleichs auf den Schutz von wertvollen Land• 
schatten gelegt wird, .... » - das ist das kardinale Anliegen von 
uns allen: der Schutz der wertvollen Landschaften - «so ist die 
Abgeltung von Gemeinwesen, die durch Verzichte starke fi
nanzielle Verluste erleiden, zweckmässig, sollte jedoch ajJs 
allgemeinen Steuermitteln vorgenommen werden.» 
Das sind für mich zwei wichtige Schlussfolgerungen, die wir 
heute kennen, im Gegensatz zum letzten Mal. 
Damit ist auch das immer wieder angeführte Präjudiz ausge
schlossen, die Befürchtung nämlich, der Verzicht auf Seilbah
nen und Strassen könnte automatisch mit einem Abgel
tungsanspruch verbunden werden. Wir haben hier die Unter
schutzstellung. Wenn-die Unterschutzstellung eines Tales, ei
ner ganzen Landschaft zum gleichen Zweck erfolgt, dann soll 
die Entschädigung ebenfalls möglich sein. Es gilt also nicht, 
Verzichte abzugelten, sondern die · Zuwendung unter den 
Schutzzweck. 
Damit ist auch Gewähr geboten, dass eine im Gesetz veran
kerte Abgeltung nicht unmittelbar Verzichte auf konkrete Kraft
werkprojekte anvisiert, sondern die Unterschutzstellung nacp 
Natur- und Heimatschutzgesetz. Mit der ersten Version des 
Landschaftsrappens hätte gerade jenes Projekt nicht erfasst 
werden können, das dem Ganzen zu Gevatter stand, nämlich 
das Greina-Projekt: Hier erfolgte der Verzicht, wie Sie wissen, 
nicht durch die beiden Gemeinden, sondern durch die Kraft
werkgesellschaft. Dieser Verzicht hätte nach der ersten Ver
sion also nicht gegriffen, sondern es braucht eine Unter
schutzstellung des zuständigen Gemeinwesens. 
Damit ist auch die Abgeltung d,urch den Bund so, dass sie nur 
bei Vorhaben von nationaler Dimension greift, nicht bei regio
nalen Vorhaben. 
Ein weiterer Punkt: Die Abgeltungsordnung kommt nur zum 
Spielen, wenn erhebliche Einbussen der Wasserkraftnutzung 
zu erwarten sind. Frau Meier hat diesbezügliche Ausführun
gen gemacht 
Schllessllch: Der· finanzielle Ausgleich zwischen Nutzung und 
Schutz eines Gewässers soll zu Lasten der Allgemeinheit erfol
gen, welche von der ungestörten Erhaltung des fragliche.o Ta
les, der Landschaft profitiert. 
Mit diesen klaren, prinzipiellen Elementen lässt sich unter Ein
bezug des NHSG eine befriedigende, ausgefeilte Gesetzes
grundlage für einen aktuellen Handlungsbedarf schaffen. 
Der Bundesrat erhält damit auch den grösstmöglichen Ermes
sensspielraum im Rahmen dieser klaren Richtlinien, im Ge
,gensatz zu allen anderen Anträgen, einschliesslich Antrag 
Jagmetti, der einen Automatismus auslöst Wenn dem Bun
desrat Verordnungskompetenz erteilt wird, haben wir hier kei

. nen Automatismus, sondern wir haben den Ermessensspiel
raum für jene Fälle, welche nun ganz offensichtlich diesen ge-
meinsam gefundenen Anforderung1;1n entsprechen. 
Es ist auch nicht meine Meinung, dass der Bundesrat nachher 
alle andern Fragen auf dem Wege der Verordnung allein fest
legen können soll, sondern wir erwarten dann zu gegebener 
Zeit Bericht und Antrag zur Revision des WRG und zur Revi
sion des-Natur- und Heimatschutzgesetzes, um die ersten Er
fahrungen in-die Gesetzesvorlage einfliessen zu lass·en. 
Das zweite, die politischen Ueberlegungen: 
Ich glaube, heute sind wir tatsächlich soweit, dass wir ja oder 
nein sagen können. Ich respektiere jede Meinung, weil es ein 
wichtiger Schritt ist zu einer Lösung, die sehr wohl überlegt 
sein soll. Aber die Grundvoraussetzun1:1en sind ,heute gege
ben, im Gegensatz zum letzten Mal. 
Wenn wir den aktuellen Anlass der vor dem Abschluss stehen
den Revision des Gewässerschutzgesetzes und der Festle
gung gesetzlicher Mindese:JestirrmunJen über die Restwas
sermengen verpassen, könnte eine interessierte Oeffentlich

. keit dies als Zaudern, als Ausweichen vor der Grundsatzfrage, 
als Vertrösten in einem 1mbestrittenen Anliegen auslegen. 
Derartige Fehlinterpretationen dienen niemandem. 
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Ich möchte auch sagen: Das Postulat Loretan, das ja die Ab
geltung den Kantonen aufbürden wollte - und zwar genau 
denjenigen Kantonen, welche durch den Ausfall der Einnah
men aus der Wasserkraftnutzung ohnehin geschädigt sind -, 
hat nur deswegen ein negatives Echo erhalten. 
Ich habe die Auswertung gelesen, und ich habe dann zur 
Frage, ob man grundsätzlich für oder gegen die Abgeltung 
sei, eine sehr differenzierte Meinungsäusserung festgestellt, 
indem eine starke Mehrheit der Wasserherkunftskantone ge
gen eine Abgeltung, wenn sie sauber ausgestaltet ist aufgrund 
der Leistunge1;1 des Bundes, nichts einzuwenden hat. Ich ver
weise vor allem auf die sehr überzeugende Vernehmlassung 
des Kantons aern, der ja nicht unmittelbar in der Konferenz der 
Gebirgskantone für Wasserrechtsfragen involviert ist 
Die Lösung, die wir jetzt beschliessen, ist also im Vernehmlas
sungsverfahren bei den Kantonen Gegenstand der Diskus
sion gewesen und würde eine tragfähige Grundlage finden. 
Mit der Zustimmung zum Antrag Meier, dervon allen Anträgen 
in der Regelungsdichte am wenigsten weit geht, erhöhen wir 
überdies die Konsensfähigkeit der gesamten Revisionsvor
lage. Der Antrag Meier bietet die breitestrnögliche Basis für die 
Bereinigung dieser nach meiner Ueberzeugung letzten ge
wichtigen Differenz zum Nationalrat. Seine Ausdehnung 
würde, wie erwähnt, dJ~ Konsensfählgkelt der beiden Räte zu 
diesen wichtigen Fragen erhöhen. 
Ich möchte Sie daher ersuchen, dem Antrag Meier - und nur 
diesem-zuzustimmen. · 

Gadlent Weshalb das Experiment «Landschaftsrappen» aus 
Verfassungsgründen nicht annehmbar ist, habe ich in der ein
schlägigen Debatte seinerzeit ausgeführL Ich verzichte auf 
Jegliche Wiederholung und ergreife das Wort kurz, um den An
trag von Frau Kollegin Meier zu unterstützen. Er Ist einerseits 
etwas enger gefasst- beim Umfang des Entschädigungsan
spruchs soll es sich um erheblichere Einbussen handeln als 
beim Antrag Jagmetti - und andererseits etwas weiter: Es ist 
generell von Einbussen der Wasserkraftnutzung die Rede. 
Frau Meier hat es ausgeführt: Es geht nicht nur um den ent
gangenen Wasserzins, sondern darüber hinaus um Konzessi
onsgebühren und andere übliche, den Konzessionen ent
stammende Leistungen wie etwa die Leistungen, die jeweils in 
Form von Vorzugs-; Gratis- oder anderer Energie zugebilligt 
werden. 
Zudem weist der Antrag Meier den Vorzug höherer Flexibilität 
auf. Mit der Kann-Formel ist der Rahmen etwas breiter gesetzt. 
Als Nachteil bleibt allenfalls-und das gilt es meines Erachtens 
zu vermeiden -, dass die Entschädigung grundsätzlich auch 
bezahlt werden kann In Fällen, wo die Untetschutzstellung frei
willig erfolgt. Da kann es zu den befürchteten Missbrauchstat
beständen kommen, denen eszu begegnen gilt 
Indessen scheint mir, dass die Kann-Formulierung diese 
Ueberprüfung offenlässt und vielleicht den Weg für einen trag
baren Kompromiss ebnet Daher war es auch das Anliegen 
von Frau Meier, eine Regelung zu schaffen, die die Türen offen 
hält und mit Blick auf die definitiven Regelungen keine negati
ven Präjudizien aufkommen lässt Unter all diesen Vorausset
zungen kann ich mich mit dem Antrag Meier einverstanden er-
klären. ' 
Ich habe seinerzeit dem Antrag Jagmetti zugestimmt, um eine 
Differenz zum Nationalrat zu schaffen und zu zeigen, dass 
darin eine Lösung liegen kann, verbunden mit der Erwartung, 
dass die Fragen in diesem sensiblen Bereich noch ausge
leuchtet werden könnten. Das ist nicht geschehen, so dass ich 
mich unter den heutigen Voraussetzungen für den Antrag von 
Frau Meier entscheide. Ich glaube auch, dass wir mit einem 
solchen Beschluss besser als mit einer Motion signalisieren, 
dass uns an einer Lösung gelegen ist 

Bundesrat Cottl: Ich werde mich kurz fassen können. Ich teile 
lt:nen aber mit, dass die schon anlässlich der letzten Sitzung in 
Aussicht gestellten Gutachten der Professoren Müller und 
Frey inzwischen eingetroffen sind. Das Gutachten Frey bedarf 
noch einiger Ergänzungen. Anlässlich der Diskussion in der 
nationalrätlichen Kommission, die gegen Ende August vorge-

sehen ist, wird dem Bundesrat eine definitive Stellungnahme
fundierend auf diesen Gutachten - möglich sein. 
Ich könnte Ihnen hier schon eine erste Perspektive vermitteln, 
möchte sie· Ihnen aber ersparen, da Sie heute eine Brücke 
zum Nationalrat schlagen wollen, und das ist in diesem Fall 
von Bedeutung. Der Bundesrat ist aber durchaus der Auffas
sung, dass dieses Problem einer Lösung bedarf. Ob Ihre Lö
sung als provisorische Lösung Gültigkeit haben sollte oder 
nicht, werden wir erst der nationalrätlichen Kommission mittei
len können. 
Ich kann Ihnen die Kostenfolgen der in Frage stehenden Lös 
-sungen kurz mitteilen, damit Sie sich ein Bild machen können, 
was der Jeweilige Beschluss kosten würde. Bei weitem am bil
ligsten ist der Antrag Jagmetti, denn er sieht nur eine Entschä
digung der entgangenen Wasserzinse vor. Die entgangenen 
Wasserzinse sind für die «verzichtenden» Gemeinwesen nur 

, ein Bruchteil von allen anderen Nachteilen, die sich ergeben 
können. Denken Sie an Steuerverluste auf Anlagekosten, an 
die oft mit Konzessionen verbundenen Gratis- und Vorzugs
energielieferungen, an die Wasserwerkbesteuerung usw. Der 
Antrag Jagmetti käme aufgrund unserer Schätzungen auf 
etwa 8 Millionen Franken pro Jahr zu stehen. • 
Der Antrag Meier ist zahlenmässig insofern schwierig auszu
weisen, als er eine Kann-Formel einführL Ich äussere mich zu 
den Anträgen nicht abschllessend, möchte aber bereits jetzt 
sagen, dass die Kann-Formel, so bestechend sie sein mag, 
weitere Probleme bringen wird. Dies gilt allein schon für die 
Frage: Welche Gemeinden entschädigt der Bundesrat und 
welche - irgendwie im Sinne einer Bestrafung - nicht? Herr 
Gadient hat hier eine Interpretation versucht Er sagte: Dort, 
wo die Verhältnisse nicht klar sind, wird nicht entschädigt. Es 
ist selbstverständlich, dass ohne die entsprechenden Voraus
setzungen auch beim Antrag von H!WJ1 Jagmetti, also bei der 
Muss-Formulierung, eine E;ntschädigung nicht in Frage 
kommt Letzten Endes wird das Parlament nicht um die Ent
scheidung herumkommen, ob man eine Entschädigung will 
oder nicht, 
Die Kann-Formel ist nach meiner Auffassung zwar elne Brücke 
zum Nationalrat. aber sicher keine endgültige Lösung. Wir 
müssen grundsätzlich entscheiden, ob wir das einführen wol
len-dann gibt es kein «Kann»-oder ob wir das nicht wollen -
und dann gibt es auch kein «Kann». 
Immerhin versuchen Sie, dem Nationalrat gegenüber kompro
missbereit zu sein. Ich möchte mich dazu nicht äussern. Ko
stenmässig käme die Lösung Meier-welche nicht nur'die ent
g~genen Wasserzinse entschädigen möchte, sondern allge
mein «die erhebllctien Einbussen der Wasserkraftnutzung» -
als Muss-Formel auf 44 Millionen Franken zu stehen. Wie 
schon erwähnt, kommt die nationalrätliche Fassung ihrerseits 
auf 11 O Millionen Franken zu stehen. Das wollte ich ausführen, 
um Ihnen die Entscheidungen zu erleichtern. 
Der Bundesrat. derfür eine sinnvolle und gerechte Lösung ein
trat, wird noch vor der nationalrätlichen Debatte Stellung neh
men können, und zwar aufgrund der beiden Gutachten, die al
lerdings ab und zu als Alibiübung bezeichnet worden sind: Sie 
wurden vor einem Jahr in Auftrag gegeben, ein Jahr später lie
gen sie schon vor; wir werden also kurzfristig in der Lage sein, 
eine definitive Haltung darzulegen. 
Nachdem die Motionslösung anscheinend nicht mehr aktuell 
ist, möchte ich mich auch nicht mehr für diese Lösung stark 
machen. Der Ständerat soll ruhig entscheiden, und wirwerden 
danach die definitive Stellungnahme des Bundesrates be
kanntgeben. Ob es eine Zustirr,mung zu einem im Parlament 
gefundenen Vorschlag sein wird, als Uebergangslösung, oder 
ob es schon inhaltliche Elemente haben wird, die in der Form • 
einer neuen Botschaft dem Parlament unterbreitet werden 
müssten, kann ich heute noch nicht sagen. 

Präsident: Wir kommen zur Bereinigung. Der Antrag von Frau 
Josi Meier unterscheidet sich von demjenigen von Herrn Jag
metti nur bei Absatz 3. Ich schlage Ihnen folgenden Abstim
mungsmodus vor: Zuerst Antrag Meier gegen Antrag Jag
metti. Der obsiegende Antrag wird dann gegen die Minderheit 
gestellt und das Resultat dieser Abstimmung an der Mehrheit 
gemessen. 
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Abstimmung-Vota 

Erste Eventualabstimmung- Premier vote preHminaire 
FürdenAntragMeierJosi 20 Stimmen 
FürdenAntragJagmetti 17 Stimmen 

Zweite Eventualabstimmung-Deuxieme vote prellminaire . 
FürdenAntrag MeierJosi 27 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 6 Stimmen 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag Meier Josi 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 79 Abs. 2 
Antrag der Kommissidn 
Zustimmung zum Besct:,luss des Nationalrates 

Art. 79al.2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

25 Stimmen 
8Stimmen 

· lten, Berichterstatter: Hier besteht die letzte Differenz. In der 
Sommersession 1989 hat der Nationalrat beschlossen, die 
Wendung «überwiegende öffentliche Interessen» etwas zu 
konkretisieren. Die Absicht, die im öffentlichen Interesse lie
genden Fälle ..:. in denen die Kantone eine Restwassersanie
rung auch gegen Entschädigung durchführen müssen - aus
drücklich zu nennen, ist aus der Sicht des Gewässerschutzes 
zu unterstützen. · . 
Die Kommission beantragt ZUstlmmung zum Beschluss des 
Nationalrates. 

Angenommen-Adopte 

Ad87.036 
Motion der Kommission des Ständerates 
Motion de la commission du Conseil des Etats 

Präsident: Es wird beantragt, die Motion stehenzulassen. 

' Zustimmung-Adhesion 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

Interpellation Laubar 
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87.036 

Rettung unserer Gewässer. 
Volksinitiative und Gewässerschutzgesetz. 
Revision 
·sauvegarde de nos eaux. 
Initiative populalre 
et lol sur la protectlon des eaux. 
Revision . 

SleheSeite463 htervor-Volrpage 463cl-clevant 
Beschluss des Nationalrates vom 27. September 1990 
Declsion du Conselll national du 27 septembre 1990 

. Differenzen -Divergences 

Art. 31 Abs. 2 Bsl d, Art. 32 Abs. 1 Bsl b, d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 31 al. 2 let. d, art. 32 al. 1 let. b, d 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

lten, Berichterstatter: «Was lange währt, wird endlich gut», 
kann ich zu Beginn dieser vierten Differenzbereinigung des 
Gewässerschutzgesetzes vermerken. Das gilt auch für heute 
morgen. Wir hatten es um 8 Uhr traktandiert und haben auf
grund der Verzögerung der Unterlagen erst jetzt die Gelegen
heit. dieses Gesetz und diese Differenzen zu beraten. Ich bitte 
Sie vor allem, das Kurzprotokoll zur Hand zu nehmen, wo alle 
Anträge der Kommission schön nebeneinander aufgelistet 
sind. 
Die vorberatende Kommission hat bei den entscheidenden 
und i;iie Substanz des Gewässerschutzgesetzes tangierenden 
Artikeln auf die Linie des Nationalrates eingeschwenkt. Wir 
sind im Gr mde an jenem Punkt angelangt, den der Ständerat 
schon am 4. Oktober 1988 erreicht hatte. Mit einer gewissen 
Hartnäckigkeit versuchte eine Mehrheit des Rates bei den je-

weiligen Beratungen A:..:snahmeregelungen im Bereich der 
Restwassermengen ins Gesetz hineinzubringen. Ebenso klar 
und unmissverständlich lehnte jeweils der Nationalrat diese 
Ausnahmen ab. Mit der nunmehrigen Zustimmung zu den Be- . 
schlüssen des Nationalrates, wie die Kommission sie Ihnen 
empfiehlt. erreichen wir Verfassungstreue. Wir können hoffen, 
dass die Gewässerschutz-Initiative zurückgezogen wird, weil 
die Hauptforderungen erfüllt sind. Ich werde darauf zurück
kommen. 
Aus den Gewässerschutzartikeln der Bundesverfassung geht 

. klar hervor, dass der Verfassungsgeber der Meinung ist, es sei 
eine gesanitschweizerische Rechtsvereinheitlichung in bezug 
auf angemessene Restwassermengen notwendig. Damit sind 
aber nicht nur die Mindestrestwasserrnengen gemeint, son
dern ebenso angemessene Restwassermengen, die die Kan
tone festlegen können. Die ständerätliche Version hätte in die
sem Punkt den Verfassungsauftrag nicht erfüllt Für viele Bür
gerinnen und Bürger - nicht nur für solche, die im Bereich des 
Umweltschutzes tätig sind-wäre ein Beharren auf der stände
rätlichen Fassung, die formal eine nicht mit Sanktionen ver
bundene Ausweichlösung gebracht hätte, ein Beweis dafür, 
dass die Politik, das Recht und insbesondere die Verfassung 
in wichtigen Punkten nicht emst genommen werden. Zahlrei
chen Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern konnte ich 
entnehmen, dass die Gewässerschutzrevision mit grosser 
Sorge verfolgt wird. Der Entscheid für die Fassung des Natio
nalrates Ist deshalb aus meiner Sicht nicht nur aus verfas
sungsrechtlichen und . Umweltschutzgründen richtig und 
wichtig, sondern zumindest ebensosehr aus staatspolitischen 
Ueberlegungen, nämlich zur Vermeidung noch stärkerer 
Staatsverdrossenheit und weiterer Polarisierung durch die 
Stärkung fundame,:ita)istischer Positionen. 
Um so wichtiger also sind die Anträge der vorberatenden 
Kommission, die dieser Kritik und Sorge nunmehr Rechnung 
tragen. Die Kommission beschloss nämlich einstimmig, zu be
antragen. die Beschlüsse des Nationalrates bezüglich Arti
kel 31 Absatz 2 Buchstabe d betreffend der Fischwanderung 
und der.Ausnahmeregelung In Artikel 32 Absatz 1 Buchsta
be b und Artikel 32Absatz 1 Buchstabe d anzunehmen. 
Wenn wir heute diese drei Beschlüsse fassen, dürften die zen
tralen Postulate der Gewässerschutz-Initiative erfüllt sein. Das 
Gesetz sofQt In Abwägung der Schutz- und Nutzinteressen 
weitgehend für die Erhaltung der natürlichen Gewässer. Es 
gewährleistet die für die freie Fischwanderung erforderliche 
Wassertiefe. Die Ausnahme~mmungen gemäss Fassung 
des Nationalrates werden vom Aktionskomitee anerkannt Es 
bleibt noch die Regelung der Ausgleichsbeiträge mit dem so
genannten Landschaftsrappen. den die Initiative vorsieht Der 
Landschaftsrappen aber zählt meines Erachtens nicht zur 
Subl$0Z des Gewässerschutzes. Man kann die Frage der 
Ausgleichsbeiträge auch anders-lösen. Die von der Kommis
sion vorgesehene gesetzliche Grundlage Ist zweckdienlich 
und vernünftig. Ich komme darauf beim einschlägigen Artikel 
zurück. 
Im Gespräch mit dem Präsidenten des Aktionskomitees für die 
Gewässerschutz-Initiative konnte ich feststellen, dass der 
Schweizerische Fischereiverband den Artikel 29 Absatz 2 
streichen möchte -Artikel 29 Absatz 2 des neuen Gewässer
schutzgesetzes, der heute nicht mehr zur Diskussion steht, 
das möchte ich ausdrückßch sagen. 
Es liegt hier keine Differenz vor, aber ich möchte hier bezogen 
auf das Postulat, das die Kommission einreicht, einige Bemer
kungen machen. Artikel 29 Absatz2 des neuen Gewässer
schutzgesetzes -wo es um die Bewilligung für Wasserentnah
men in Verbindung mit Artikel 75 Ziffer 1 des Gewässerschutz
gesetzes geht. nämlich Aenderungen des Fischereigesetzes -
hat u. a die Folge, dass die nach dem geltenden Fischereige
setz erforderliche Fischereibewilligung für Wasserentnahmen 
entfällt und die Restwasseranforderungen an Wasserentnah
men nur noch im Konzessionsverfahren gemäss Wasser
~echtsgesetz beurteilt werden. 
Der Schweizerische Fischereiverband wehrt sich vehement 
gegen diese Aufhebung der Fischereibewilligung, weil damit 
der Rechtsweg für die Beurteilung der Restwasserfragen nicht 
mehr beim Bundesgericht, sondern zusammen mit der Was~ 
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serrechtskonzession beim Bundesrat endet. Angesichts der 
konkreten Gefahr eines Referendums gegen da~ neue Ge-· 
wässerschutzgesetz sollte das Anliegen des Fischereiverban
des ernst genommen werden. Da das Anliegen einerseits spe
zifisch fischereirechtlicher Natur ist. andererseits aber allge
mein das heute akute Problem der Verfahrenskoordination be
trifft- es ist ein Postulat Portmann am 20. Juni 1990 angenom
men worden, wo diese Koordinationsfrage vom Bewilligungs
verfahren zur Diskussion gestellt ist -, sollte die Koordination 
vom Bewilligupgsverfahren ausserhalb der laufenden Gewäs
serschutzgesetzgebung angestrebt werden. 
Da dieses Anliegen des Fischereiverbandes berechtigt ist und 
Bundesrat Flavio Cotti in der Kommission signalisierte, d~s er 
nichts einzuwenden hätte, wenn der Beschwerdeweg ans 
Bundesgericht offenbliebe, beschloss die Kommission, ein 
entsprechendes Postulat einzureichen. Im laufenden Diffe
renzbereinigungsverfahren soll das rechtlich komplizierte Pro
blem nicht mehr erörtert werden. Ständerat Riceardo Jagmetti 
übernahm von der Kommission den Auftrag, ein Postulat zu 
begründen und die komplexe Materie darzustellen. Ich danke 
ihm dafür. 
Ich beantrage nunmehr, die drei genannten Differenzen zu be
reinigen und dem Nationalrat zuzustimmen. 

Danloth: Sie haben vorhin vom Kommissionspräsidenten ge:
hört, dass sich eine 8nigung - ich möchte es als einen wirkli
chen Durchbruch· bezeichnen - anbahnt. Damit ich nicht zu 
einzelnen Artikeln Stellung nehmen muss, möchte ich hier ge
nerell zu den drei Ausnahmen, die nun beseitigt werden sol
len, Ausführungen machen. 
Im Bereich der Gewässerschutzgesetz-Revislon ist nun In al
len wesentlichen Punkten entweder eine 8nigung oder eine 
Annäherung erzielt worden. Entgegen gewissen Melnungs
äusserungen ist der Ständerat dabei keineswegs weniger fle
xibel gewesen und - Im Gegensatz zur Auffassung des Herrn 
Kommissionspräsidenten, den ich sonst In seinen Ausführun
gen unterstütze-auch keineswegs der Verfassung untreu ge:; 
worden. 
Der heutige Zeitpunkt gebietet, BHanz zu ziehen. Der National
rat hat drei Differenzen bereinigt und Insbesondere der bun
desrätllchen und der ständerätlichen Fassung zugestimmt, 
wonach die Bewilligung nach Gewässerschutzgesetz.nur er
forderlich ist, wenn Fllessgewässem mit ständiger Wasserfüh
rung Wasser entnommen werden soll. 
Ich möchte wiederholen, was ich in der Kommission sagte, 
auch als Vertreter der Berggebiete und ganz besonders als 
Vertreter unserer Wasserherkunftsgebiete: Dies gibt keinen 
,Freibrief ab, um erneut Wasserläufe trockenzulegen, denn für 
die Erstellung beziehungsweise den Ausbau bestehender An
lagen braucht es nach Umweltschutzgesetz in jedem Fall eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung •. Ich kann mir schlechterdings 
nicht vorstellen, dass die zuständigen kantonalen und eidge
nössischen Behörden einem Raubbau der Natur zustlmmsn 
würden. Das wollen auch wir nicht. 

. Von zentraler Bedeutung sind demnach noch zwei Differen
zen, nämlich die Ausnahmeregelung nach Matthey und die 
Abgeltung. Nach reiflicher Ueberlegung und zahlreichen Kon
sultationen bin ich zur Ueberzeugung gelangt, dass es sach
lich vertretbar und unter fast jeglichem politischen Gesichts
punkt erwünscht ist, nun zu einer Gesamtbereinigung zu ge
langen. Das heutige Umfeld hat sich gewandelt Es müssen 
alle an einem sinnvollen und raschen quantitativen wie auch 

· qualitativen Gewässerschutz interessierten Kreise ein eminen
tes Interesse an einer baldigen Inkraftsetzung des neuen Ge
setzss haben. Die heutige Fassung bringt in beiden Bereichen 
erhebliche Verbesserungen. Insbesondere liegt es im Inter
esse des Bundes wie vor allem der Landwirtschaft, wenn vor 
dem Hintergrund unserer brisanten Verhandlungsposition,in 
der Gatt-Ausmarchung raschmöglichst gesetzliche Vorschrif
ten greifen, welche den Abbau struktureller Ueberkapazitäten 
in der landwirtschaftlichen Produktion bei sinnvoller Förde
rung der bodenabhängigen Familienbetriebe forcieren. Mitei
nem Wort: Artikel 14 .rles neuen Gewässerschutzgesetzes. 
kann nur mit den übrigen Bestimmungen des Gesetzes in 
Kraft treten. . 

Zum quantitativen Gewässerschutz: Der Ständerat hat letztes 
Mal auf meinen Antrag hin die Ausnahmeklausel vo,n Arti~el 32 
Absatz 1 Buchstabe d noch weiter eingeschränkt, indem nur 
bei Ausfall von.mindestens 20 Prozent Winterenergie die Mat
t~ey-Formel beiseite gelassen und statt dessen direkt die 
zweite Stufe der Interessenabwägung herangezogen worden 
wäre. 
Der primäre Ausfall ist bekanntlich mit 300 Millionen Kilowatt
stunden pro Jahr veranschlagt worden; eine Zahl, die von nie
mandem bestritten worden ist. Wenn ich nun mit weiteren Kol
legen zusammen mich nach e~rlich geführtem Kampf heute 
dazu bereit finde und das in der Kommission auch erklärt 
habe, selbst diese Ausnahmemöglichkeit wie die übrigen 
noch vorhandenen (darin eingeschloss(3n auch Sondernor
men für Kleinkraftwerke) fallenzulassen, dann fällt mir dieser 
Verzicht nicht leicht. 
Ich muss indessen zu Protokoll geben, dass damit nicht der 
Standpunkt für die notwendige Ausnahmeregelung selber 
preisgegeben wird. Ich kann mir ersparen, das nochmals zu 
begründen. 
Herr Präsident die Verfassung zu erfüllen, das bedeutet natür
lich nicht automatisch, die Verfassung mit cjer Matthey-Formel 
gleichzusetzen; es geht um die Ausgestaltung, Aber ein 
Durchbruch in den verfahrenen Fronten ist nur möglich, wenn 
ein grosser, ja grosszügiger Schritt getan wird. Ich möchte die
sen tun, zusammen auch mit den Behörden der Gebirgskan-

. tone, die sich in der Konferenz erneut mit der Frage befasst ha
ben. Er sollte auf der andem Seite auch die Bereitschaft nicht 
verbauen, zu einem späteren ~unkt auf die Umschreibung 
der Ausnahmegrenzen zurückzukommen, dann nämlich, 
wenn die Praxis der Gesetzesanwendung dies nahelegen 
würde. Denn die Annahme des Energieartikels und der Mora
toriums-Initiative wird auch die Optimierung der Wasserkraft
nutzung zu einer klar verfassungsrriässlgen Aufgabe stem-
peln. ' . 
Ich verweise daraµf, dass selbst laut EgE}S-Bericht- Szenario 
tieferes Wirtschaftswachstum - die Wasserkraft den gleich 
grossen Beitrag zu erbringen hat wie im Falle eines höheren 
Wirtschaftswachstums: «Für das Moratorium wird die etwas 
höhere Wasserkraftperspektive unterstellt. Die mittlere jährli
che Produktionserwartung aus Wasserkraftwerken steigt im 
Vergleich zu 1985 um 10 Prozent bis 2005 und um 16 Prozent 
bis 2025» (Eges-Berlcht. S. 232f.). 
Ich verweise im weiteren darauf, dass Herr Prof. Daniel Vischer 
- also sicherlich kein Interessenvertreter der Wirtschaft odet 
der Bergkantone - darauf hingewiesen hat, dass die heutige 
Situation in der Schweiz nicht weit von einem Moratdrium für 
dis neuen Wasserkraftwerke entfernt ist und dass das Erneue
rungspotential der bestehenden.Anlagen auf längere Sicht 
von den verschärften Restwasservorschriften aufgebraucht 
wird. Indessen bedarf es für eine spätere Neuüberprüfung -
vielleicht bei einer etwas geklärteren Situation bezüglich unse
rer Energieversorgung - eines ausbaubaren Potentials an 
Wasserkraft, heute zunächst einmal einer Entkrampfung der 

· Fronten, unl>estreltbar natürlich auch des Beweises guten Wil
lens auch der betroffenen Bergregionen, und zwar des guten 
Willens, dass es der Bevölkerung und den Behörden mit einer 
stärkeren Gewichtung des Umweltfaktors bei der Wasserkraft
nutzung ernst ist 
In diesem Sinne stimme ich der Preisgabe der Differenzen zu. 

Art. 31 Abs. 2 Bst d -Art. 31 al. 2 /et d 
Angenommen -Adopte 

M. 32 Abs. 1 Bst. b, d-Art. 32 al. 1 let. b, d 

Lauber: Am 23. September 1990 hat das Schweizervolk in 
den Energiefragen Entscheide gefällt und mit der Annahme 
des Moratoriums b(3i den Kernanlagen die schweizerische nu
kleare Elektrizitätsproduktion für 20 Jahre auf dem heutigen 
Stand eingefroren. Die Befürworter des Moratoriums haben 
sich im Vorfeld jenes Umenganges immer wieder auf den 
Eges-Bericht berufen. Deh'IQemäss erfordert das Moratorium 
nicht nur Einsparungen im Verbrauch, sondern auch verstärk
ten Einsatz der Wasserkraft. 
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Ich zitiere nur einen Satz aus dem. Eges-Hauptbericht zum 
Szenarium Moratorium: «Für das Moratorium wird die etwas 
höhere Wasserkraftperspektive unterstellt. Die mittlere jährli
che Produktionserwartung aus Wasserkraftwerken steigt im 
Vergleich zu 1985 um 1 O Prozent bi$ 2005 und um 16 Prozent 
bis 2025.» Dieses Zitat bezieht sich auf die Verhältnisse bei hö
herem Wirtschaftswachstum; für den Fall eines tieferen Wirt
schaftswachstums hat jedoch die Wasserkraft den gleich gros
sen Beitrag zu erbringen wie im Falle eines höheren Wirt
schaftswachstums. 
Wenn wir uns an die Beratungen in diesem Rat zurückerin
nern, ist festzuhalten, dass bereits die vorangegangenen stän
derätlichen Beschfüsse sukzessive zu einer wesentlichen Ver
kürzung der bestehenden Wasserkraftnutzung geführt hätten. 
Die letzten Beschlüsse des Ständerates tun es noch mehr. 
Das nun angenommene Moratorium verlangt das Gegenteil; 
das ist aber offenbar schon toter Buchstabe und vergessen. 
Ich werde heute trotzdem für die Bereinigung dieses schick
salsschweren Ausnahmeartikels stimmen, aus konsenspoliti
schen Erwägungen und in der Annahme, dass der Nationalrat 
dann in der Frage der Ausgleichszahlungen dem Konzept un
serer vorberatenden Kommission - und ich hoffe, unseres Ra
tes - folgen wird. Ansonsten würde das · Berggebiet die 
schwere Last zweimal tragen. 
Wir stehen vor einer Zustimmung zu einem politi~en Kom
promiss. Einerseits sollen die Berggebiete auf kleine zusätzli
che Ausnahmen betreffend die Anwendung der Restwasser
vorschritten verzichten, anderseits sollen den betroffenen Ge-

. melnwesen Ausgleichsbeiträge zur Abgeltung erheblicher 
Einbussen der Wasserkraftnutzung als Folge nationaler 
Schutzinteressen ausgerichtet werden-dies aus allgemeinen 
Bundesmitteln und nicht in Form einer Energiesteuer. 
Nehmen Sie es einem Berggebietsvertreter nicht übel, wenn 
er vor der Bereinigung dieser Gesetzesbestimmung noch ein
mal seine Ansicht zu Protokoll gibt Die vom Buwal mit unge
brochener Hartnäckigkeit vertretene, mathematisch definierte 
Restwasserregelung, die Matth~-Formel, bleibt nach wie vor 
grundlegend ungeeignet. Die vorgesehene Lösung in Form 
der Matthey-Forrnel wird ja von beiden Seiten bestritten. Den 
Oekologen geht sie zuwenig weit, auch die Wissenschafter 
halten dafür, dass man nicht für jeden Bachlauf im Mittelland 
oder Im Gebirge dieselben Massstäbe ansetzen kann; und für 
die· Vertreter einer angemessenen Nutzung der Gewässer -
und dless angemessene Nutzung der Gewässer ist eben auch 
in der Verfassung festgeschrieben - ist die vorgeschlagene 
Lösung sehr schwer zu akzeptieren; sie liegt denn auch voll 
auf der Linie der heute in diesem Land zur Mode gewordenen 
allgemeinen Verhinderungspolitik. Das sonst schon wirt
schaftlich schwächer werdende Berggebiet steht auch hier mit 
dem Rücken zur Wand. Einer der wenigen Standortvorteile 
dieses Berggebietes, der Alpenkantone, wird weiter entwertet. 
Die Konzessionsgeber sehen zudem ihre Heimfallrechte, die 
Substanz dieser Rechte, auf die sie jahrzehntelang gewartet 
haben und noch warten werden, sehr schwer beschnitten. , 
Ich wollte diesen Standpunkt in dieser Runde der Standesver
treter, die übrigens im Verlaufe der Behandlung dieses Ge
schäftes völlig zu Unrecht unter fortgesetzten Beschuss gera~ 
ten sind, noch einmal deutlich festhalten. 
Wir lenken aber heute ein und bieten Hand zu diesem für uns 

- äusserst harten Kompromiss. Es ist eine sehr bittere Pille. Wir 
sind aber sportliche Verlierer. Die Promotoren der Gewässer
schutz-Initiative haben zweifelsohne einen grossen Sieg er
rungen. Wir wollen ihnen dazu gratulieren. 
Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit das Aktionskomitee 
doch dazu aufrufen, nunmehr den Zweihänder in den Schrank 
zu stellen und die Initiative im Interesse eines raschen Geset
zesvollzugs zurückzuziehen. 
In diesem Sinne bin ich bereit, der Fassung des Nationalrates 
zuzustimmen und diese schwerwiegende Differenz zu bereini
gen. 

Jagmettl: Ich freue mich über dieses Einlenken, und ich 
danke für das Verständnis. 
Ich bin mit den Vorrednern einverstanden, dass die Energie
abstimmung vom 23. September einen Hinweis in dieser Aich-

10--S 

tung gegeben hat. Allerdings - da sind Sie sicher mit mir ein
verstanden - ist nicht der Artikel 19 der Uebergangsbestim
mungen unserer Bundesverfassung über das Moratorium bei 
Atomkraftwerken die Grundlage dieses Gesetzes, sondern die 
Grundlage steht seit 1975 in Artikel 24bis BV. Die Matthey-For
mel ist nicht in der Verfassung verankert. Aber wir sind ver
pflichtet, für angemessene Restwassermengen zu sorgen. 
Nun will ich nichttriumphieren und sagen: Wir haben es schon 
immer gesagt; sondern ich möchte Ihnen für die Zusammen
arbeit ausdrücklich danken und bin froh darüber. Ich glaube 
aber auch, dass diese Zusammenarbeit sich durchaus recht
fertigen lässt. Wenn Sie Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b an
schauen und den Unterschied zwischen der nationalrätlichen 
und der ständerätlichen Fassung sehen, ist es äusserst 
schwierig, in knappen Worten den Unterschied auszuleuch
ten. Wenn die Differenz aber so schwer darzulegen ist, ist sie 
offenbar auch nicht so zentral. Ich habe das einmal versucht 
und dabei weder im Rat noch in den Medien ein Echo gefun
den, verständlicherweise, weil es wirklich Details sind. Dar
über können wir uns hinwegsetzen. 
Heikler ist die Lage bei Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe d. Buch
stabe d enthielt in der Fassung des Ständerates einen Vorbe
halt zugunsten der heutigen Anlagen, die man bei Konzes
sionsablauf hätte weiterführen können unter den Vorausset
zungen, die hier genannt sind. Da greift die neue Regelung 
und entspricht durchaus dem Auftrag, den wir haben: eine ver
nünftige Lösung zu finden und allfällige Fehler, die früher ein
mal durch zü grossZÜgige Konzessionserteilungen begangen 
worden sind, bei dieser Gelegenheit zu korrigieren, damit das 
ökologische Gleichgewicht in den Fliessgewässern t,~r ~d

stem • · 
Ich freue mich über die Zustimmung und bitte Sie, hier einzu
schwenken; denn damit schaffen wir das Gesetz. auf das zu 
Recht nicht nur die Urheber der Initiative warten, sondern auch 
breiteste Bevölkerungskreise. 

BundesratCottl: Die sich anbahnende Lösung wird vom Bun
desrat begrüsst. Wir haben ja nicht umsonst jahrelang für die 
Beibehaltung der Lösung bei Artikel 32 gekämpft. Ich möchte 
allen Damen und Herren, die dieser Lösung jetzt zustimmen 
können, herzlich danken und attestieren, dass sie hier ohne 
Zweifel ein grosses Opfer bringen-auch beZÜglich ihrer tiefen 
Ueberzeugungen. 
Zur Gesamtwürdigung der Problematik würde ich mich, wenn 
Sie gestatten, Herr Präsident, bei der. Diskussion übeP--Arti
kel 75 aussprechen. Ich bin also mit dem Vorschlag einver
standen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 61 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 
a zentrale Abwasserreinigungsanlagen; 
Antrag Danioth 
a. Abwasserreinigungsanlagen gemäss Artikel 1 o, 

Art. 61 al. 1 let. a 
Proposition de la commission 
a Stations centrales d'epuration; 
Proposition Danioth 
a. Installations d'epuration selon l'article 1 o. 

lten, Berichterstatter: Hier beantragt Ihnen die vorberatende 
Kommission Festhalten am Begriff «zentrale Abwasserreini
gungsanlagen». Auch die Radaktionskommission hat in ihrem 
Schreiben an die Kommissionen darauf aufmerksam ge
macht, dass der Begriff «zentrale Abwasserreinigungsanla
gen» präziser wäre. Es muss darauf hingewiesen werden, 
dass das Gesetz in den Artikeln 1 O und 11 den Begriff «zentral» 
verwendet. Aufgrund der heutigen Gewässerschutzgesetzge
bung sind nicht alle Abwasserreinigungsanlagen, sondern 
nur die zentralen Anlagen bundesbeitra~sberechtigt. Dabei 
können auch Anlagen, in denen besondere Verfahren der Ab
wasserreinigung zur Anwendung kommen, subventioniert 
werden, sofern sie einen zweckmässigen Gewäss~rschutz ge-
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währleisten. Die zu subventionierenden Abwasserreinigungs
anlagen müssen jedoch - gemass der heutigen Gewässer
schutzverordnung - ein Gebiet von mindestens 30 ständigen 
Einwohnern oder eine Siedlung von mindestens fünf ständig 
pewohnten Gebäuden entsorgen. Diese Festlegung der Mini
malgrösse definiert den Im Gesetz verwendeten Begriff der 
zentralen Abwasserreinigungsanlage. Diese Subventionspra
xis hat sich bewährt und soll genau-gleich weitergeführt wer-
den. - , · 
Den Anliegen von Artikel 1 O Absatz 1 b und 1 bis des neuen Ge
wässerschutzgesetzes wird wie bisher auf Stufe Verordnung 
voll Rechnung getragen. Nun. Herr Präsident, liegt aber ein 
Antrag von Herrn Danioth vor, der _hier noch eine präzi~re 
Fassung mochte. Es wäre vielleicht zweckmässig, wenn n:tan 
jetzt Herrn Danioth zu diesem Artikel und zu dieser Fassung 
das Wort erteilen würde. 

Danloth: Die Gunst der Stunde und die Notwendigkeit, auch 
diese Bereinigung durchzuführen und abzuschliessen, hat 
mich bewogen, den Antrag einzureichen, und rNar deshalb, 
weil die Verwaltung erst heute morgen beL der Fassung der 
ständerätlichen Kommission die Schwierigkeiten erkannt hat. 
Der Hinweis auf Artikel 1 O impliziert, dass die Subventionie
rungsvoraussetzungen deckungsgleich gehandhabt werden 
sollen wie bei Artikel 18-gemäss Marginale «Oeffentliche Ka
nalisationen und zentrale Abwasserreinigungsanlagen». Es ist 
keine materielle Differenz. sondern es .soll zum Ausdruck brin
gen, dass die Subventionierung auf diese Voraussetzungen 
abstellt Der Hinweis auf Artikel 10 soll die Zweifel beseitigen, 
welche auch die Radaktionskommission signalisiert hat. Es ist 
eine Verdeutlichung des Beschlusses der Kommission bezie
hungsweise der Zustimmung zum Nationalrat; Insofern dürfte 
auch der Nationalrat dieser Verdeutlichung nachher seine Ein
willigung geben können. 

übrigen nur um Abwasserreinigungsanlagen, um die Frage 
von Herrn Jagmetti zu beantworten. Das ist genügend zum 
Ausdruck gebracht worden: Abwasserreinigungsanlagen ge
mäss Artikel 10, dort aber beide Möglichkeiten unter Ein
schluss dessen, was der Nationalrat hinzugefügt hat. 
Ich beantrage ebenfalls, den Antrag Danioth zu unterstützen. 

Bundesrat Cottl: Wir sind mit dem Antrag von Herrn Danioth 
einverstanden. Herr Jagmetti hat mit Recht die Frage gestellt, 
ob sich der Hinweis auf Artikel 1 O auch auf die Kanalisationen 
beziehe. Er bezieht sich nicht auf die Kanalisationen, sondern 
nur auf die Abwasserreinigur,gsanlagen, die in Artikel 1 o be
handelt werden. Die Kanalisationen werden anderswo gere-
gelt. . 

· Angenommen gemäss Antrag Danioth 
Adopte seJon Ja proposition Danioth 

Art. 75 
Antqig der Kommission 
Art. 22Abs. 3-6 (neu) 
Abs.3 
Der Bund richtet den. betroffenen Gemeinwesen Ausgleichs
beiträge zur Abgeltung erheblicher Einbussen der Wasser
kraftnutzung aus, sofern diese Einbussen eine Folge der Er
haltung und Unterschutzstellung schützenswerter Landschaf
ten von nationaler Bedeutung sind. 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.5 , -
Streichen 
Abs.6. 
Festhalten 

Art. 75 
lten, Berichterstatter: Ich kann diesem Antrag zustimmen. Ich Proposition de Ja commission 
habe in meinem Votum bereits darauf hingewiesen, dass hier Art. 22 al. 3-6 (nouveau) 
Artikel 10 angesprochen ist. In diesem Sinne ist es eine bes- Al. 3 
sere Fassung, derwirzustimmen können; alierdlrigs kant:1 ich __ La Confederation alloue aux collectivltes concemees des 
nicht im Namen aller Kommissionsmitglieder reden. montants compensatoires en vue de c6mbier ie manque a ga-

gner resultant des atteintes sensibles a l'utiiisation des forces 
M. Reymond: Je vous recommande qe soutenir la proposi- hydraullques en tant que celui-cl est imputabie a la sauve-
'tion de M. Danioth qui me parait parfaitement ralsonnable. En garde et a ia protectiol'l de sites d'importance nationale dignes 
effet. celle de ia commission du Conseil des Etats parlant de d'&tre proteges. 
stations centralisees d'epuratlon pourrait limiter d'une ma- Al. 4 
niere inappropriee l'intervention de la Contederatlon a des sta- Adherer a la decision du Conseil national 
tions centralisees- puisque c'est le nom qua i'on vouiait leur Al. 5 
donner dans la commisslon - qul exigent souvent d~ canali- Biffer 
sations lncroyables, de longueur et de coOts exageres et qui Al. 6 
defigurent souvent i'envlronnement La proposltion du Con- Maintenir 
seil national etait meilleure, mals celle de M. Danioth l'est en
core plus, parce qu'eile reile le terme de ustatlon communau
talre d'epuratlon» aux dispositions legales figurant a 
l'artlcle 1 o. C'est vraiment ia proposltlon de compromis type, 
essentielle. · 
Je vous recommande de soutenir M. Danioth que je remercie 
d'avoirfait cette proposition. 

Jagmettl: Die Frage bedarf doch noch einer kleinen Klärung. 
In Artikel 1 o geht es um die zentralen Abwasserreinigungsan
lagen und die Kanalisationen. Soll durch den Verweis auf Artf.. 
kei 1 O eine Subventionierung auch der Kanalisationen ange
strebt werden - mit Einschluss der Gro~rschli!355ung und 
dazu vielleicht noch der Feinerschliessung-oder geht es trotz 
des Verweises auf Artikel 10 nur um die Aqwasserreinigungs
anlagen? Es Ist wichtig, dass wir das klarstellen. 

Onken: Als wir in der Komrrilssion die Differenz berieten, ha
ben wir einen Punkt übersehen oder zu wenig gewürdigt: In -
Artikel 10 wurde im Nationalrat eine wesentliche Ergänzung 
eingebracht, aufgrund derer «zentral» wegfällt. Deshalb muss 
das Mort «zentral» gemäss Antrag von Herrn Danioth auch in 
diesem Absatz 1 bis gestrichen werden, so dass es statt nur für 
«zentrale Abwasserreinigungsanlagen» au.eh für andere Sy
steme gilt, wie Herr Danioth schon ausgeführt hat. Es geht im 

lten, Berichterstatter: Wir haben hier noch eine wichtige Diffe
renz. im Nationalrat wurde bei einer namentlichen Abstim
mung mit 96 zu 61 bei 9 Enthaltungen und 33 abwesenden 
Ratsmitgliedern der nun vorliegende Beschluss gefasst. Vor
gängig wurde einem Eventualantrag von Nationalrat Loretan, 
der die Kann-Formel durch die Muss-Formel ersetzen sollte, 
mit88 zu 59 Stimmen zugestimmt Die vorberatende Kommis
sion des Ständerates l'\ahm die Idee von Nationalrat Loretan 
auf und b~antragt die zwingende Formulierung - «Der Bund 
richtet .•.. Ausgleichsbeiträge •.•• aus» statt «kann ausrichten». 
Diese Formulierung soll nun als neue Differenz dem National
rat entgegengesetzt werden. Ständerat Jagmetti und einige 
Ratsmitglieder haben diese Fassung schon früh als Alternative 
zum umstrittenen Landschaftsrappen vorgeschlagen - leider 
bisher ohne Erfolg, so dass wir mit dem heutigen Vorschlag et-
was spät dran sind. .. 
Da die Ausgleichsbeiträge die Substanz des Gewässerschutz
gesetzes nicht tangieren, ist die von der vorbereitenden Kom

. mission nun vorgeschlagene Regelung durchaus akzeptier
bar. Der Bundesrat hat sie seinerzeit mit dem Argument be
kämpft, sie belaste die Bundeskasse mit jährlich ungefähr 
50 Millionen Franken. Neuere Berechnungen 1zeigen aber, 
dass der Betrag bei weitem überschätzt wurde. Ich bitte Herrn 
Bundesrat Cotti, die aktuellen Zahlen zu nennen. 
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Das Gutachten von Professor Jörg Paul Müller legt dar, dass 
gegen den sogenannten Landschaftsrappen, gegen ein La
stenausgleichssystem keine verfassungsrechtlichen Beden
ken bestehen. Dagegen ist im Ständerat und im Nationalrat 
wiederholt auf politische Bedenken hingewiesen worden: Es 
wurde gesagt, es sei eine Prämie für Nichtstun; die Abgabe sei 
ungerecht, weil nur die in der Schweiz erzeugte Hydroelektrizi~ 
tät erfasst werde. . 
Ich wiederhole den Katalog der politischen Einwände gegen 
den Landschaftsrappen nicht. Die Fassung des Nationalrates 
wirft schwierige Fragen auf, die auch Ptofessor Müller erwähnt 
hatte. Es würden - so Professor Müller ~ zwei verschiedene 
Modelle verkoppelt Das Ausgleichsmodell für den Verzicht 
auf die Nutzung von Landschaften von nationaler Bedeutung 
würde mit einem Lenkungsmodell zur Abgeltung bei der Erhö
hung der Restwassermengen vermischt. Professor Müller 
meint zwar, verfassungsrechtlich liessen sich solche Len
kungsabgaben begründen, es sei aber doch problematisch, 
die Erhöhung von Restwasser, die eine gesetzliche Pflicht sei, 
zu entschädigen. Wenn man das im Sinne einer Lenkungs
massnahme tun wolle, könne man das freilich. 
Ein ähnlicher Bedarf an Lastenausgleich, wie er im Bereich der 
Landschaftserhaltung bestehe, sei im Bereich der Restwas
sermengensicherung nicht erkennbar. Er weist auch auf die 
praktischen Schwierigkeiten bei der Festlegung der Begün
stigten hin. Er schreibt «Ob die Koppelung des Lenkungssy
stems mit dem Lastenausgleichssystem, wie es die national
rätliche Lösung vorsieht, nicht zu einer unhaltbaren Vermi
schung und lntransparenz der Gesamtregelung führt, müsste 
im Rahmen einer abgabe- und finanztechnischen Analyse nä
her geprüft werden.» 
Die Fassung des Nationalrats wird zahlreiche Vollzugspro
bleme in der Festlegung der Betroffenen, der begünstigten 
und benachteiligten Gemeinwesen, nach sich ziehen. Gegen 
die nationalrätliche Fassung sprechen also Probleme der 
Praktikabilität Die Vermischung von zwei Modellen ist un
glücklich. Das Lastenausgleichsmodell hat einen anderen 
Zweck als das Modell der Lenkungsmassnahmen. Wir sind 
also gut beraten, wenn wii' zwar die rechtliche G,rundlage für 
das Ausgleichsmodell schaffen, die Lenkungsabgaben aber 
als problematisch ablehnen. . 
Ich beantrage Ihnen deswegen Zustimmung zu der neuen 
Fassung der ständerätlichen Kommission, die heisst: aDer 
Bund richtet •••• Ausgleichsbeiträge zur Abgeltung erheblicher 
Einbussen der Wasserkraftnutzung aus .•.• » 

Danloth: Nicht allein die Tatsache, dass der Standerat in allen 
bisher noch verbliebenen Differenzpunkten auf die Lösung 
des Nationalrates eingeschwenkt Ist, rechtfertigt im Sinne ei
nes gewissen Gleichgewichts und Entgegenkommens, dass 
auch die andere Kammer noch einen Schritt tut. Ich bin per
sönlich überzeugt, dass mit-der Lösung des Ständerates, die 
auf meine seinerzeitlge Motion zurückgeht, die in die Version 
des Ständerates mit der Kann-Formel umgegossen wurde, 
der Konsens zwischen beiden Räten erzielt werden kann. 
Ich habe nach einem möglichst gemeinsamen Nenner ge
sucht und ihn in der Fassung des Ständerates plus Antrag Lo
retan gefunden. Letzterer schloss sich bekanntlich unserem 
Finanzierungsmodell grundsätzlich an: Wir möchten die Fi
nanzierung nicht über den Landschaftsrappen bewerkstelli
gen - hJer unterscheiden sich unsere Anträge von jenen der 
Herren Jagmettl usw. -, sondern über die allgemeinen Mittel, 
weil es sich um eine Leistung iZl.lgunsten der Allgemeinheit 

. handelt: also eine stringentere Formulierung, die Muss-Form 
anstelle der Kann-Form. Dieser Antrag erreichte im Nationalrat 
immerhin in einer ersten Eventualabstimmung eine Zustim
mung von 88 (gegen 59) Stimmen. Der Nationalrat hat also 
dem Konzept im Prinzip zugestimmt, und er erwartet vor allem, 
dass unter den vorliegenden Voraussetzungen eine Entschä
digung bezahlt wird. 
Die Fassung des Nationalrates, die in der Schlussabstim
mung gleichwohl vorgezogen wurde, sieht neben verschiede
nen fragwürdigen Anwendungsfällen die Finanzierung über 
den Landschaftsrappen vor. Niemand kann in Abrede stellen, 
dass die Stromkonsumenten für einen Verzicht auf Stromkon-

sum zur Kasse gebeten werden sollen. Nicht allein die staats
rechtlichen Bedenken sind gewichtig. Auch die Meinung, 
dass nebst einer Unterschutzstellung auch die Erhöhung der 
Restwassermengen abgegolten werden soll, ist vorab für die 
Berggebiete unannehmbar. Entweder sind die Restwasser
mengen im konkreten Fall von der Behörde nach dem neuen 
Gesetz festzulegen und dann bedarf es hiezu keiner finanziel
len Honorierung, wenn die Bergkantone das Gesetz getreu 
anwenden. Wo aber die Erhöhung über eine gesetzlich vorge
schriebene Menge hinaus durchgesetzt werden soll, ist es be
denklich, wenn statt der zulässigen und höchst erwünschten 
Wassemutzung einfach eine vom Stromkonsumenten reich
lich gespiesene Kasse angezapft werden kann. Von politi
schen Beeinflussungsversuchen ·oritter gegenüber den Trä
gem der Wasserkraft gar nicht zu reden! 
Statt dessen ist die ständerätllche Fassung der Entschädi
gung zu Lasten der Allgemeinheit für nationale Verzichte, die 
mit der Unterschutzstellung verbunden sind, naheliegend. 
Der verpflichtenden Formulierung dieser Bestimmung kann 
ohne weiteres zugestimmt werden, liegt inzwischen doch das 
vom Herrn Präsidenten bereits erwähnte Gutachten von Pro
fessor Müller vor, das auch gewisse Kriterien für die Ausfüh
rungsgesetzgebung enthält Insbesondere - das möchte ich 
an die Adresse der Gegenseite festhalten - soll die Anwen
d1,mg einer Abgeltung durch den Bund nicht auf die 103 im 
BLN-lnventar eingetragenen Objekte beschränkt bleiben, 
sondern auch generell Landschaften erfassen, welche durch 
ihre Eigenart und Unberührtheit von grossern Stellenwert sind 
und die zu erhalten im Landesinteresse liegt. Das anerkennen 
wi~ ' 
Der Herr Präsident hat bereits darauf hingewiesen, dass die 
Fassung des Ständerates nicht zu der grossen Belastung der 
Bundeskasse führen wird, wie das zu Beginn gesagt wurde. 
Ich weiss nicht, ob das Zahlen waren, die man nicht verifiziert 
hat, oder ob man bewusst hohe Zahlen genannt hat, um un
sere Lösung und unsere Variante fragwürdig erscheinen zu 
lassen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es nicht 40 bis 
50 Millionen Franken jährlich braucht, um diese Bestimmung 
anzuwenden. Genaue Abklärungen kommen nicht einmal auf 
die Hälfte. 
Alles in allem stände uns hier eine rasche und griffige Gesetz
gebung zur Verfügung. Sie kann vorab den beiden Greina
Gemeinden Vrin und Sumvitg eine baldige Erfüllung ihrer be
rechtigten Anliegen ermöglichen, sobald nämlich die Unter
schutzstellung der Greina-Ebene vorgenommen sein wird. 
Bleiben wir also der vom Ständerat bereits wiederholt bevor
zugten, auch staatsrechtlich verantwortbaren Lösung treu, mit 
der erwähnten Verbesserung. Sie ist ausgewogen und respek
tiert sowohl eine gerechte Abgeltung für nationale Leistungen, 
nicht für Nichtstun, sondern für nationale Leistungen, nämlich 
die Erhaltung unberührter Landschaften. Sie berücksichtigt 
auf der anderen Seite aber auch die Eigenverantwortung und, 
ich möchte es auch sagen, die Selbstachtung der Gemeinden 
in unseren Bergregionen. 

Onken: Wir sind auf der Zielgeraden und sollten alle dazu bei
tragen, dass wir den Einlauf endlich schaffen. Wir sind nach 
der vierten Konfrontation mit diesem Gesetzeinigermassen er
schöpft, und, so glaube ich, die Geduld des Publikums ist es 
auch. Hier also, mit Verlaub, heroisch von Durchbrüchen zu 
reden angesichts einer solchen Fahne, das scheint mir doch 
leicht übertrieben zu sein. 
Aber immerhin, man muss einlenken, das sehe ich auch ein; 
auch die konsequenten Verfechter des Landschaftsrappens 
wollen hier nicht mehr eine Begründungsode auf den Land
schaftsrappen anstimmen. Wir haben auch darauf verzichtet, 
ihn nochmals als Minderheitsantrag hier zur Dil?kussion zu 
stellen. Wir verzichten auf eine weitere Begründung, aber wir 
verzichten an und für sich nicht auf die Idee, eine überzeu
gende Idee, die in sich stimmig Ist, in sich schlüssig ist. Ich darf 
hier nochmals daran erinnern, dass sie zurückgeht auf unsern 
Kollegen Rene Rhinow. 
Wenn ich mich zurückerinnere an jenen Tag, an dem ich zum 
ersten Mal diesen Landschaftsrappen hier habe vorstellen 
dürfen, und wie er zunächst frostig aufgenommen worden ist, 
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und wenn ich daran denke, welche Entwicklung jetzt diese 
Idee genommen hat, dann sieht man, dass wir hier doch eine 
ganz beträchtliche Wegstrecke - bis hin zu dieser verpflichten
den Form der Ausgleichsbeiträge-zurückgelegt haben. 
Drei Grundgedanken, die mit dem Landschaftsrappen ver
bunden sind, scheinen mir wesentlich: der Grundgedanke 
des Verursacherprinzips - dass eben der Stromproduzent ei
nen Beitrag leistet -, . der Grundgedanke des solidarischen 
Ausgleichs zwischen dem Mittelland - das ja von den Bergge
bieten sehr viel Energie bezieht und auch viel mehr Energie 
verbraucht - und den, Berggebieten und schliesslich der 
Grundgedanke des marktwirtschaftlichen Prinzips. Ich finde 
nach wie vor, Herr Kollege Danioth, wenn ich das im Unter
schied zu Ihrer Auffassung hier nochmals darlegen darf, dass 
diese 8emente wirklich von Bedeutung bleiben, bleiben wer
den und vielleicht im Zusammenhang mit einer Energieab
gabe dermaleinst wieder aufleben werden. 
Die Ausgleichsbeiträge, die wir jetzt verankern - und zwar in 
verpflichtender Form verankern, das anerkenne ich -, erfüllen 
gewisse Dinge nicht Die Restwassermengenerhöhung bleibt 
ausgeklammert- da gibt es Für und Wider, das räume ich ein 
-, aber bei der Güterabwägung, die die Kantone nach dem 
neuen Gesetz vorzunehmen haben, werden ökonomische 
und ökologische Ueberlegungen immer wieder im Widerstreit 
miteinander liegen. Die•Möglichkeit, ein ökologisches Entge
genkommen vielleicht doch auch noch finanziell etwas unter
stützen zu lassen, das hätte ich keine sch.lechte Idee gefun
den. 
Es werden zum Zweiten ungleich weniger Mittel zur Verfügung 
stehen als beim Landschaftsrappen, mit dem doch immerhin 
ein Fonds geäufnet worden wäre, In dem bei einer minimalen 
Abgabe von 0,2 Franken auf eine Kilowattstunde rund 70 Mil
lionen Franken jährlich zur Verfügung gestanden hätten. Und 
vor allem ist jetzt der Bund gefragt und in die Pflicht genom
men. Es müssen Steuergelder aufgewendet werden. Es heisst 
schon heute in der Botschaft, dass angesichts der gespann
ten Finanzlage des Bundes diese Ausgleichsbeiträge auf die 
finanziellen Möglichkeiten abgestimmt werden müssten. Da 
also werden die Berggebiete eben vielleicht auch einmal zu 
kurz kommen. Wir haben das Schicksal- von Subventionen 
und Subventionszahlungen ja nun schon mehrfach erlebt 
Alle diese Nachteile hätte der Landschaftsrappen meines 
Erachtens nicht gehabt, aber die Mehrheit setzt sich hier jetzt 
durch, und wir beugen uns in.der schönen Gewissheit, dass 
der hartnäckige Einsatz für den Landschaftsrappen immerhin 
dazu geführt hat, dass In Zukunft Ausgleichsbeiträge verpflich
tend ausbezahlt werden müssen. Und das,' finde ich, ist auch 
ein· Erfolg. In dieser Genugtuung können wir jetzt auf diese Li
nie einschwenken, auf die hoffentlich auch der Nationalrat ein
treten wird. 

Jagmettl: Ich widerspreche Herrn Onken in einem Punkt, 
wenn er nämlich erklärt, es sei kein Durchbruch. 
Herr Onken, wenn man durch drei Runden für eine Lösung 
eingetreten ist und dies in der vierten Runde sich nun als Lö
sung abzeichnet, dann werden Sie mir zugestehen, dass·ich 
das als Durchbruch empfinde. 
Ich habe schon im Oktober 1988 vorgeschfagen, eine Abgel-

. tung ohne Erhebung einer neuen _Abgabe zu beschliessen. Im 
einzelnen hat sich die Formulierung gewandelt, .nicht zuletzt 
aus der Zusammenarbeit mit den Vertretern des Vorschlags in 
der natlonalrätlichen Kommission. Der Artikel ist auch diesmal 
etwas anders. Ich kann ihm auch in dieser Form zustimmen. 

: Es geht mir um die Grundausrichtung. Und in diesem Sinne 
freue ich mich, dass wir auf der Zielgeraden sind, wie Herr On
ken sagte, und offenbar jetzt auf diese Lösung der Abgeltung 
ohne Erhebung einer öffentlichen Abgabe einschwenken. · 
Erfasst werden Landschaften von nationaler Bedeutung. Ob 
man solche Landschaften von nationaler Bedeutung schützen 
soll, ohne sie ins BLN-lnventar aufzunehmen, ist eine Frage, 
die der Bundesrat zu entscheiden hat Er hat das in einem Fall 
~m Genfersee getan. Das ist durchaus möglich. Uebrigens, 
Herr Danipth, das BLN-lnventar umfasst zwar nicht sehr viele, 
aber sehr ausgedehnte Gebiete. Es ist also ein ziemlich um
fanweicher Sc.hutz, 

lch'kann dieser Lösung zustimmen. Sie kommt ungefähr auf 
das heraus, was ich meinerseits gewünscht habe. 
Sie werden aber verstehen, dass irgendwo bei mir·.ein Wer
mutstropfen bleibt, wenn man einem über Runden hinweg er
klärt, was man wolle, sei falsch, und dann doch am Schluss zu 
dieser Lösung kommt. Nun gut, vergessen wir das. Ich bin 
froh, dass wir am Ziele sind. 

Bundesrat Cottl: Ich möchte am Schluss dieser Differenzbera
tung, welche einem fast rührenden «Embrassons-nous» der 
verschiedenen Gruppierungen, die sich in diesem Rat gebil
det hatten, gleichkommt, folgende Feststellungen im Namen 
des Bundesrats machen, den ich noch an der vorletzten Sit
zung mit dieser Frage beschäftigt habe. insbesondere mit Arti
kel 75: 
Der Bundesrat war am Anfang abgeneigt, voreilig Entschädi
gungsregelungen zu treffen, die ohne Zweifel gar manche An
wendungsprobleme aufgeworfen hätten 'i.Jnd, ich betone es, 
auch aufwerfen werden. Ich kann Ihnen garantieren, es wird 
nicht leicht sein, hier die Anwendung des neuen vorgeschla
genen Artikels gerecht und zielkonform durchzuführen, aber 
wir verpflichten uns, das zu tun. 
Der Bundesrat war dann aufgrund der weiteren Entwicklung 

· der Diskussionen im Parlament der Meinung: Wenn eine Ent
schädigung, dann auf alle Fälle eine Entschädigung über ei
nen Rappen. Das habe ich im Nationalrat letztes Mal und im 
Ständerat vertreten. Dieser Wunsch des Bundesrates war 
hauptsächlich finanziell begründet · 
Heute bin ich nun vom Bundesrat ermächtigt, Ihnen mitzutei
len, dass er sich auch mit der Lösung, die nunmehr die stände
rätliche Kommission vorschlägt, einverstanden erklärt, und 
ma.r insofern, als er sagt: Wir sind um die Bundeskasse be
sorgt, aber das Parlament scheint es mindestens in gleichem 
Mass zu sein. Aber wir sind auch der Auffassung, dass das, 
was in Artikel 32, d. h. mit den Restwassermengen, erreicht 
worden ist, so bedeutungsvoll ist, dass dieser Verzicht ge
macht werden und dass ein gewisser Preis bezahlt werden 
kann, im Sinne eines Kompromisses, zu dem wir auch stehen. 
Herrn Onken möchte ich sagen, dass ich die Meinung von 
Herrn Jagmetti teile: Es ist tati;achlich ein Durchbruch, und es 
ist ein Durchbruch von grosser Bedeutung, das werden mir 
die Staatsrechtler hier bestätigen können. Ob mit Landschafts• 
rappen oder ohne, es gibt eine Entschädigung, die in ihrer Art 
wohl wahrhaftig etwas Neues darstellt; das ist doch letzten En
des viel mehr als die Frage, ob die Finanzierung dl:lfch die 
strikte Anwendung des Verursacherprinzips gewährleistet 
wird oder über die Bundeskasse. 
Ich kann Ihnen auch garantieren, Herr Onken, dass der Bun
desrat- mit der Einwilligung des;parlamentes - bei den finan
ziellen Fragen nicht schäbig sein wird, aber dies ist eine Ab
sich~rklärung; Sie wissen ganz genau, dass die konkrete 
Anwendung jährlich bei den Budgetdiskussionen entsteht; 
das Parlament hat ja in diesem Lande die Budgethoheit, und 
die soll es vernünftig anwenden. 
Ich komme zum zweitletzten Thema Sie haben vorher über 
die Frage-die anscheinend einigen Initianten so sehr am Her
zen liegt-des Artikels 29 Absatz 2 gesprochen. Diese Bestim
mUng hat zur Folge - ich erspare Ihnen die subtilen rechtli
chen Erklärungen -, dass die Anwendung der Restwasserbe
stimmungen im Konzessionsverfahren durchgeführt wird und 
deshalb letztinstanzlich beim Bundesrat und nicht, Wie bisher, 
beim Bundesgericht anfechtbar ist. Ich möchte Ihnen sagen, 
dass der Bundesrat sich eigentlich mit diesem Absatz 2 von 
Artikel 29 nie auseinandergesetzt hat. Auch im Parlament ist 
das Thema eigentlich sehr wenig diskutiert worden. Es ist an 
sich also kein zentrales Thema dieser Revision; wir wären mit 
der Streichung einverstanden, wenn das helfen könnte. Ich 
möchte dem Kommissionspräsidenten sagen: Wenn ein Weg 
gefunden werden könnte, um dem nachher präsentierten Po
stulat - dem wir sicher zustiml'1"1en werden - schnell zum 
Durchbruch zu verhelfen, wäre der Bundesrat ohne weiteres 
damit einverstc,.nden. 
Letzte Bemerkung: Das Parlament hat sich in mühsamer, har
ter Knochenc:1rbeit zu ein~m Ko(Tlpromiss durchgerungen, der 
sich vertreten lässt. der wesentliche Elemente der Volksinitia-
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tive verwirklicht und der - nach meiner Auffassung - in bester 
Art und Weise die gegensätzlichen Interessen der Wassernut
zung und des Gewässerschutzes vertritt. Ich glaube, wir kön
nen erhobenen Hauptes zu dieser Lösung stehen. Ob dann 
die Initiative zurückgezogen wird oder nicht, ist nicht unsere 
Sache. lcli möchte aber doch sagen.dass man bei einer nüch
ternen Beurteilung der jetzt vorgeschlagenen Lösung -sofern 
der Nationalrat zustimmt - sagen kann: Wenn überhaupt ein
mal eine Volksinitiative zurückgezogen werden könnte, so 
ohne Zweifel in diesem Fall. 

Art. 22 Abs. 3 -Art. 22 al. 3 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Kommission 

Art 22Abs. 4-6 - Art 22a/. 4-6 
Angenommen -Adopte 

30Stimmen 
(Einstimmigkeit)· 

Schönenberger: An sich wollte ich Ihnen beantragen, diesen 
unseren Beschluss zu Artikel 75 Ziffer 6 als endgültig zu erklä
ren. Ich glaube, fürviele in diesem Saal geht der Artikel 75, wie 
er jetzt beschlossen ist, doch an die Grenze des Zumutbaren. 
Nachdem mir aber der 1-!~rr Kommissionspräsident mitgeteilt 
hat, dass ihm von selten der nationalrätllchen Kommission die 
Bereitschaft signalisiert worden sei, auf die jetzt von uns be
schlossene Lösung einzutreten, verzichte ich auf meinen An
trag, um nicht Staub aufzuwirbeln, hoffe aber sehr, dass ich 
dies später nicht bedauern muss. , · 

Ad87.036 

Postulat der Kommission 
Gewässerschutz.,Elnlgung der Rechtsmittelverfahren 
Postulat de la commlsslon 
Protectlon des eaux. Harmonlsatlon des procedures 

Wortlaut des Postulates vom 28. November 1990 
Der Bundesrat wird eingeladen, in einer besonderen Vorlage 
oder bei Anlass der Revision der einzelnen Gesetze Anträge 
vdrzulegen, um die Bewilligung zur Wasserentnahme oder zur 
Beeinflussung der Wasserführung nach Gewässerschutzge
setz zusammenzufassen mit den Bewilligungen nach Fische
reigesetz, nach Wasserbaugesetz, nach Natur- und Heimat
schutzgesetz, nach Raumplanungsgesetz und soweit mög
lich nach Waldgesetz und nach Enteignungsgesetz. Die 
Rechtsmittelverfahren wären einander anzupassen. 

Texte du postulat du 28 novembre 1990 
Le Conseil federal est invite ä. proposer, soit par le biais d'un 
projet specifique, soit en connexite avec la revision de lois, qua 
l'on reunisse l'autorisation octroyee en vertu de la loi sur la pro
tection des eaux pour prelever de l'eau ou influencer un debit, 
avec !es autorisations requises en vertu de la loi sur ta peche, 
de la loi sur la police des eaux, de la loi sur la protection de la 
nature et du paysage, de la toi sur l'amenagement du territoire 
et, dans la mesure du possible, de la loi sur la police des forets 
et de la loi sur l'expropriation. Las procedures devraient etre 
harmonisees. 

Jagmetti: Ich habe den Auftrag der Kommission, Ihnen das 
Postulat zu begründen, und werde mich so knapp wie möglich 
halten. Die Materie ist allerdings nicht so ganz einfach - Herr 
Bundesrat Cotti hat das schon 'angedeutet-, die Verhältnisse 
sind komrilex. 
Ueber Wasserkraftanlagen werden heute eine ganze Serie 
von Entscheiden getroffen. Vielleicht sagen Ihnen die Erfah-

rungen llanz, Wynau. Val Müstair. Unterengadin etwas. bei de
nen sich das abgezeichnet hat und die zu Bundesgerichtsent
scheiden geführt haben. 
Wenn das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Was
serkräfte seinerseits revidiert und zu einem Wasserwirtschafts-

, gesetz ausgebaut wird, werden ähnliche rechtliche Verhält
nisse herrschen bei Umleitungen und anderen Veränderun
gen des Wasserhaushaltes, wie sie heute für Wasserkraftanla
gen gelten. Damit hat diese Frage sogar über die Wasserkraft 
hinaus eine gewisse Bedeutung. Diese Entscheide - lassen 
Sie ,mich die ganz kurz aufzählen - sind einmal die Konzes
sion, bei deren Erteilung auch über den Landschaftsschutz 
und über die Anliegen der Fischerei zu entscheiden ist; dann 
die wasserbaulichen Entscheide; die fischereirechtliche Be
willigung für technische Eingriffe in die Lebensräume; ver
schiedene Entscheide in Anwendung des Natur- und Heimat
schutzgesetzes; gegebenenfalls eine Rodungsbewilligung, 
wenn das Ufergehölz beseitigt werden soll; die Planauflage im 

· Enteignungsverfahren. 
Hinzu fügen wir nun in Artikel 29 des neuen Gewässerschutz
gesetzes eine Bewilligung, die allerdings nach Artikel 29 Ab
satz 2 bei Wasserentnahmen für die Wasserkraftkonzessionen 
in der Konzession aufgeht Da ergeben sich nun zwei Pro
bleme. 
Einmal: Soll man diese vielen Entscheide nicht zu einem ein
heitlichen zusammenfassen? Das ist rechtlich erwünscht, wie 
dies das Bundesgericht mehrfach betont hat Es ist aber vor al-, 
lern von der Sache her erwünscht; denn diese Anliegen kon
zentrieren sich letztllch auf eine grundlegende Interessenab
wägung zwischen der Nutzung dieser einheimischen Energie
quelle und der unveränderten Erhaltung der Landschaft und 
des ökologischen Gleichgewichtes. Dieser Grundentscheid 
sollte zusammenfassend, unter Abwägung aller Interessen 
und unter Berücksichtigung aller Anllegen, getroffen werden. 
Darauf tendiert dieses Postulat. 
Dann ergibt sich eine zweite Frage: Wie kombinieren wir die
sen Entscheid mit dem Konzessionsentscheid? Indem wir in 
den Einheitsentscheid auch die Konzession aufnehmen und 
sie dann dem gleichen Verfahren wie diese Bewilligungen un
terstellen, oder indem wir diese Entscheide der Konzessions
erteilung vorschalten? 
Wenn Sie im Postulat keine Regelung über den Einbezug der
Konzession gefunden haben, war das kein Versehen, sondern 
es sollte offen bleiben, wie dieser kombinierte Entscheid und 
die Konzession in Uebereinstlmmung gebracht werden. Neh
men wir die Konzession hinein und unterstellen sie damit s1uch 
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht, 
oder schalten wir diese Entscheide vor, indem wir sagen: «Be
vor dieser Gesamtentscheid getroffen ist, kann keine Konzes
sion erteilt werden»? Im einen wie im anderen Fall haben wir 
den Anliegen der F°1Schereiverbäncfe voll Rechnung getragen. 
Diese Frage werden wir noch entscheiden müssen. Ich wollte 
Sie einfach mit dem Postulat nicht präjudizieren. 
Ich muss Ihnen sagen: Ganz persönlich neige ich dazu, die
sen Gesamtentscheid dem Konzessionsentscheid vorzula
gem, zunächst den Gesamtentscheid zu treffen und dann 
über die Konzession zu befinden. Das ist auch der Inhalt des 
Vorschlags für das Wasserwirtschaftsgesetz, das beim Ver
kehrs- und Energiewirtschaftsdepartement eingereicht wor
den ist, und zwar deswegen, weil diese Konzession ja letztlich 
doch ein politischer Entscheid ist Alle Voraussetzungen müs
sen erfüllt sein - da sind wir uns im klaren -, und die Interes
senabwägung muss erfolgen. Aber ob dann eine Konzession 
erteilt wird oder nicht, das ist eine Frage, über die die politi
schen Behörden entscheiden, und über die in Bem, Uri und 
Graubünden unter Umständen sogar das Volk zu befinden 
hat Deshalb SQllten wir diese Frage nicht total verrechtlichen, 
sondern auf dem politischen Entscheidungsweg behalten. 
Das Verhältnis der Konzessionserteilung zum Gesamtent
scheid über Restwassermengen, Fischerei, Natur- und Hei
matschutz. Forstrecht und allenfalls Enteignungspläne bedarf 
noch der genaueren Prüfung und muss einer Lösung entge
ge'lgeführt werden. 
Die Kommission wollte aber mit diesem 'Postulat zum Aus
druck bringen, dass sie diese Gesamtabwägung in einem ge-
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meinschaftlichen Entscheid wünscht - für den dann noch ein 
Bezug zur Konzession gefunden werden muss, die selbstver
ständlich in diese Betrachtungen einzubeziehen ist. 
Das Postulat lässt die Frage offen, ob die Anpassung im Rah
men der laufenden Gesetzgebungsarbeiten geschehen soll 
oder in einer separaten Vorlage. Ich weise Sie darauf hin, dass 
vier der anzuwendenden Gesetze in Revision stehen: Gewäs
serschutzgesetz, Wasserbaugesetz, Fischereigesetz und 
Waldgesetz . .Vielleicht kann man das Anliegen dort noch ein
bauen, vielleicht werden wir es aber auch in die Uebergangs
bestimmungen zu einem Wasserwirtschaftsgesetz aufneh
men müssen. Diese Frage soll der Bundesrat entscheiden, 
weshalb in der Einleitung festgehalten wird, die Erfüllung . 
könne im Rahmen der laufenden Arbeiten oder durch eine be
sondere Vorlage erfolgen. 
Wir bitten Sie, dem Postulat zuzustimmen, das eine Gesamt
abwägung der ,Interessen bringen soll und damit entspre
chend einen einheitlichen Entscheid.' Den Bezug zur Kon.zes
sion würden w;r dann noch speziell regeln. 

Bundesrat Cottl: Ich habe vornin erwähnt, dass der Bundesrat 
bereit ist, das P(i)stulat entgegenzunehmen, und Ich möchte 
nichts weiteres hinzufügen. 

Ueberwiesen- Transmis 

Ad87.036 
Motion der Kommission des Ständerates 
Motion de 1a commisslon du Conseil des Etats 

lten, Berichterstatter: Zum Gewässerschutzgesetz noch eine 
letzte Bemerkung: Ich beantrage, die Motion d.er Kommission 
des Ständerates vom 28. November 1989 als erfüllt abzu
schreiben. Es ging um die Frage der Ausgleichsbeiträge. Dar
ü):>er haben wir heute.Beschluss geta;;st 

Abgeschrieben -Ctasse 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

29 novembre 1990 
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Rettung unserer Gewässer. 
Volksinitiative und Gewässerschutzgesetz. 
Revision 
Sauvegarde de nos eaux. 
Initiative populaire 
et loi sur la protection des eaux. 
Revision 

Siehe Seite 933 hiervor-Voir page 933 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 1 O. Dezember 1990 
Decision du Conseil national du 10 decembre 1990 

Differenzen -Divergences 

Art. 29 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.29al.2 
Proposition de la commission . 
Adherer a ta decision du Conseil national , 

-· . 
lten. Berichterstatter: Sie werden Sich gewiss gewundert ha
ben, 'dass das Gewässerschutzgesetz noch einmal auf der 
Traktandenliste des Ständerates steht, -nachdem wir damit 
rechnen konnten, dass der Nationalrat in der letzten noch ver• 
bleibenden Differenz, dem Landschaftsrappen, der Lösung 
des Ständerates zustimmen würde; das geschah denn auch. 
Der Nationalrat stimmte unseren Beschlüssen einstimmig zu. 
Sie erinnern sich aber sicher, dass ich in meinem Votum noch 
auf das Petitum des Fischereiverbandes hinwies, der den Arti
kel 29 Absatz 2 gerne gestrichen hätte. Die Kommission 
reichte deshalb ein Postulat ein, das eine Enigung im Rechts
mittelverfahren anstrebt. Es geht darum, die Bewilligung zur 
Wasserentnahme oder zur Beeinflussung der Wasserführung 
nach- Gewässerschutzgesetz mit den Bewißlgungen nach Fi
schereigesetz, Wasserbaugesetz, Natur- und Heimatschutz
gesetz, Raumplanungsgesetz und soweit möglich Waldge
setz zusammenzufassen. Der Bundesrat nahm das Postulat 
entgegen. Bundesrat Flavio Cottl machte auch deutlich, dass 
er nichts einzuwenden hätte, wenn man Artikel 29 Absatz 2 
streichen würde. 
Diese Ausgangslage bewog die Präsidenten der beiden vor
beratenden Kommissionen, den fraglichen Artikel in Wiederer
wägung ziehen zu lassen. Beide Kommissionen waren damit 
einverstanden. Die ständerätliche Kommission votierte ein
stimmig für Eintreten und beantragt Ihnen, auf den Wiederer
wägungsbeschluss einzutreten, dem Nationalrat zu folgen 
und Artikel 29 Absatz 2 zu streichen. Im Plenum des National
rates wurde die Streichung mit 79 zu 45 Stimmen beschlos
sen. 
Worum geht es? Fischereirechtliche Bewilligungen können 
nach heutigem Fischereigesetz mit Beschwerde an das Bun
desgericht weitergezogen werden. Würde nun Artikel 29 Ab
satz 2 in der jetzigen Form nicht gestrichen, so würde in den 
Restwasser-Fällen, und nur in diesen, der Rechtsweg beim 
Bundesrat enden. Nach Artikel 29 Absatz 2 wird die gewässer
schutzrechtliche Bewilligung mit der Konzession zusammen
gelegt Damit führt der Rechtsweg in diesen Fällen aber zum 
Bundesrat und nicht mehr zum Bundesgericht Dieser unter• 
schiedliche Rechtsweg ist störend. Er widerspricht dem von 
unserer Kommission eingereichten Postulat und könnte durch 
Streichung auf einfache Mund Weise beseitigt werden. 
Das Postulat der Kommission wird durch die Streichung nicht 
überflüssig. Im Rahmen der Nachfolgearbeiten zum erwähn
ten Postulat wäre zu prüfen, ob und wieweit die allgemeine 
Verfahrenskoordination auf Bundesebene - insbesondere 
zwischen Konzession und Spezialbewilligungen - mit einer 

Anpassung des Bundesgesetzes über die Organisation der 
Bundesrechtspflege verbessert werden kann. Im Hinblick auf 
die anvisierte mittelfristige Lösung, die durch das Postulat an
gestrebt wird, liegt Artikel 29 Absatz 2 quer. Es ist wenig sinn
voll, die heutige Lösung bezüglich Rechtsweg an das Bundes
gericht zu ändern und ihn dem Bundesrat zuzuweisen. In zwei 
bis drei Jahren, in Erfüllung des Postulates, müsste der · 
Rechtsweg für fischereirechtliche Bewilligungen bei Restwas
sermassnahmen wieder geändert werden. 
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir uns bei der späte
ren Beratung des Fischereigesetzes einige Schwierigkeiten 
ersparen könnten. Der Nationalrat hat nämlich mit n zu 23 
Stimmen. beschlossen, dass die separate Fischereibewilli
gung bei Restwasser-Fällen wieder eingeführt werden soll. 
Danach ist das Eidgenössische Departement des Innern für 
die Erteilung der fischereirechtlichen Bewilligung zuständig. 
Dessen Entscheid kann nötigenfalls an das Bundesgericht 
weitergezogen werden. Wenn wir die Streichung durchführen 
und dem Nationalrat folgen, würde eine wichtige Forderung 
auch des Schweizerischen Fischereiverbandes erfüllt 
Zum Schluss möchte ich an den Fischereiverband und an die 
Initianten appellieren, die Gewässerschutz-Initiative zurückzu• 
ziehen. In langen Beratungen in den Kommissionen und in 

_ beiden Räten wurden fortschrittliche Lösungen gefunden. Die 
Forderungen der Initiative sind weitgehend erfüllt Wir haben 
jenes Gleichgewicht gefunden, das nötig ist, damit die Nutz
und die Schutzinteressen In Einklang zu bringen sind. Gewäs-. 
serschutz, Naturschutz und Landschaftsschutz haben einen 
hohen Rang erhalten. Wir sind damit echte Naturschützer ge
worden. Die einheitlich auf die Wassernutzung ausgerichteten 
Interessen sind nun in den Schutzinteressen aufgehoben. 
Ich beantrage Ihnen namens der einstimmigen Kommission, 
Artikel 29 Absatz 2 zu streichen und damit die allerletzte Diffe
renz zu bereinigen. 

Danloth: Nachdem sämtliche bisherigen Differenzen berei
nigt worden sind, wurde von aussen her das Begehren an uns 
herangetragen, eine neue Forderung zu erfüllen. Ich pflichte 
dem Kommissionspräsidenten zwar Qei, dass es sich in erster 
Unie um eine Frage des Instanzenweges handelt, vor allem, 
was die fischereirechtllche Bewilligung betrifft, indem nicht der 
Bundesrat letzte Instanz sein soll, sondern das Bundesge
richt. An und für sich könnte man das leichtnehmen, aber man 

. muss immerhin festhalten, dass das Bundesgericht derartige 
Bewilligungen natürlich nach justitiablen Argumenten prQft, 
währenddem der Bundesrat als politische Behörde eine Ge
samtinteressenabwägung vornehmen kann. Trotzdem habe 
ich Vertrauen in eine sachgerechte Entscheidung durch das 
Bundesgericht, und ich stimme dieser neuen Verbesserung 
zugunsten der ökologischen Interessen zu. Ich möchte aber 
klarsteilen, dass damit selbstverständlich nicht die Konzes
sionserteilung als solche tangiert wird, weil ja die Konzession 
ein hoheitlicher Akt der'Behörde oder gar des Souveräns ist
bei uns im Kanton Url kann eine Konzessionserteilung durch 
ein Referendum vor das Volk gezogen werden. Diese Klarstel
lung scheint mir notwendig. Und mit dieser Klarstellung 
möchte ich dazu beitragen - nach dem Motto «Ende gut, alles 
gut» -, diese letzte Differenz zu bereinigen. Sie gestatten mir 
aber, am Schluss dieses langjährigen Seilziehens, dieser Aus
einandersetzung, dieses Bemühens eine Schlusserklärung 
abzugeben, ähnlich wie der Kommissionspräsident - ich 
zähle Sie, ich sage dies jetzt beim Waffenstillstand, zu den 
Kontrahenten. Ich hoffe, diese Schlusserklärung werde zu ei
ner Friedenserklärung. 
Der Ständerat hat nach meinem Dafürhalten mit seinen neuen, 
konstruktiven Vorschlägen den Weg für eine Bereinigung der 
restlichen Differenzen geebnet Ich möchte betonen, dass 
vorab die Vertreter der Gebirgskantone, der Wasserherkunfts
gebiete - sie allein sicher nicht, aber sie in ganz spezieller 
Weise -, ohne Preisgabe ihres grundsätzlichen Standpunkts 
im höheren Landesinteresse und im Hinblick auf einen wün
schenswerten Frieden zwischen Nutz- und Schutzinteressen 
zum Konsens Hand geboten haben. Persönlich stehe ich zu 
dieser Verantwortung, auch an meiner Heimatfront. Wir haben 
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unter Beweis gestellt, dass wir zu Opfern bereit sind, um die
sen h©heren Zielen dienen zu können. 
ICH bin daher der Meinung, dass es nun an der Zeit wäre, dass 
auch die Gegenseite ein Zeichen des guten Willens setzt. Den 
Presseberichten über die Parlamentsverhandlungen war 
nämlich die Meldung beigefügt, der Rückzug der Volksinitia
tive sei trotzdem eher unwahrscheinlich. Ich hoffe, diese vorei
lige Meldung werde durch einen besonnenen Entscheid ,der 
Initianten korrigiert. Sie haben sich bisher leider dies;bezüglich 
im Hintergrund gehalten. Ich würde es bedauern, wenn uns im 
Jubiläumsjahr ein Grabenkampf beschert würde, eine Ausein
andersetzung, deren Fronten doch zwischen Berg und Tal ver
laufen würden. 
Ich möchte klarstellen, dass das Entgegenkomm~n. das jetzt 
gezeigt worden ist, in erster Linie die wirtschaftlichen, aber 
auch die hoheitlichen Interessen der Gebirgskantone tangiert, 
dass es ins Gewicht fällt und dass es nicht als Zeichen der 
Schwäche interpretiert werden kann. Die Berggebiete würden 
sich dem Versuch einer Fremdbestimmung -wie sie diese In
itiative enthält-widersetzen. Wenn man mit der Aufrechterhal
tung der Initiative liebäugelt und so den Fünfer und das Weggli 
bekommen möchte, könnte man sich täuschen. Volksinitiative 
lind neues Gewässerschutzgesetz-hier wird mir der Departe
mentsvorsteher zweifelsohne vorbehaltlos zustimmen - sind 
nämlich in den wlchtigerrunci bisher umstrittenen Fragen der 
Restwasserregelung und der Abgeltung nicht kompatibel, sie 
sind unvereinbar. Was helsst das? Bei Annahme der Initiative
selbst in diesem Fall-wäre niemand am Ziel, ganz Im Gegen
teil.-Es müsste die Ausführungsgesetzgebung zum neuen ,Ver
fassungsartikel in Angriff genommen werden. Die Auseinan
dersetzungen könnten oder müssten leider von vorne begin
nen. Davon möge uns alle die Vemunft aller Einsichtigen be
wahren. 
Züm Schluss ein Satztür uns. Im Umerland gilt eine Weisheit 
«Es ist gefährlich, gleichzeitig auf zwei Hochzeiten zu tanzen.» 
Ich wünsche Ihnen nur eine-und vor allem schöne Festtage. 

Jagmettl: Den Schlussfqlgerungen und der Aufforderung 
nach dem Waffenstillstand schliesse Ich mich selbstverständ
lich mit Freude und gerne an. 
Wenn wir Artikel 29 Absatz 2 streichen, dann anerkennen wir, 
dass es die neue Bewilligung, die wir in Absatz 1 vorsehen, 
auch bei Wasserkraftanlagen brau~ Aber wir wissen, dass 
bei Wasserkraftanlagen noch zusätzlich Bewilligungen erfor
derlich sind. Vermutlich werden wir ja dann das Fischereige
setz - der Herr Präsident hat schon darauf hingewiesen - in 
zweiter Lesung entsprechend anpassen. Man braucht ferner 
die Bewilligungen nach Natur- und Heimatschutzgesetz, nach 
Raumplanungsgesetz, möglichetweise nach Forstpolizeige
setz usw. 
Das Postulat der Kommission-auf das ich mir noch hinzuwei
sen erlaube -war ja darauf ausgerichtet, alle diese Bewilligun
gen in einem Paket zusammenzufassen, damit jene, die sich 
um solche Bewilligungen bemühen, kein übermässig kompli
ziertes Verfahren erwartet. Wenn wir diese Bewilligung nach 
Artikel 29 Absatz 1 auch für Wasserkraftanlagen vorsehen, 
dann wollen wir sie .:.. und das ändert an unserem Postulat 
nichts - in dieses Gesamtpaket einbauen. Ich hoffe, dass das 
allen Anliegen entspricht. 
Herrn Danioths Wum1ch nach Waffensti{lstand und nach Frie
densschluss nehme ich deshalb besonders gerne auf, weil wir 
hier eine sehr wichtige Etappe in der Realisierung des Verfas
sungsauftrages von 1975 erreicht haben. Ich möchte Sie nm 
daran er:innem, dass wir das Fischereigesetz in zweiter Le
sung zu behandeln haben werden, wo wir nochmals mit sol
chen Fragen konfrontiert sein werden, und 1 dass uns dann 
möglicherw~ise auch noch ein Wasserwirtschaftsgesetz be-

. schäftigen wird. Ich freue mich, wenn, die Kooperation dort so 
gut ist, wie sie sich jetzt abzeichnet. 

Bundesrat Cottl: Es ist selbstverständlich, dass sich der Bun
desrat bei Arti:Cel 29 dem Antrag der Kommission anschliesst 
Ich möchte der Kommission und ihrem Präsidenten attestie
ren, dass sie auch bei dieser Frage, die uns während der lan
gen Debatten praktisch nicht beschäftigt hat. schnell geschal• 

tet und sie zusammen mit dem Nationalrat einer Lösung zuge
führt hat, wel~he - wir m•issen das anerkennen - einen weite
ren Schritt darstellt in Richtung der Begehren und der Anlie-
gen der Initianten. , ' 
Damit hätte ich, Herr Präsident, praktisch abgeschlossen. 
Aber erlauben Sie mir doch bitte noct, ein paar Worte der Wür• 
digung der Abstimmung, die nun bevorsteht Wenn man sich 
an die sehr harten Debatten zurückerinnert, die im Parlament, 
innerhalb der Kommissionen, innerhalb der Räte und unter 
den ~äten stattgefunden haben, dann.muss man sagen, dass 
die Lösung, die getroffen w9rden ist, wahrhaftig einen wesent
lichen Fortschritt in Richtung des Schutzes unserer Gewässer 
darstellt - ich möchte mic,h hier den Worten von Herrn lten, 
Herrn Jagmetti und Herrn Danioth anschliessen. Beim qualita
tiven Gewässerschutz wollen wir an die ersten wichtigen Ein
schränkungen denken, die wir der Landwirtschaft auferlegen; 
beim quantitativen Gewässerschutz können wir an die Rest
wassermengen denken, die in der zweistufigen Lösung 
Bund/Kanton geregelt worden sind, und letzten Endes auch 
an die Entschädigung an diejenigen, die halt-sagen wir es so 
- auf dem Altar der Natur ein Opfer bringen. Insofern darf man 
wirklich sagen - wie Herr lten -, dass die wesentlichen Anlie
gen der Initiative in Erfüllung gegangen'sind. Ich möchte Ih
nen allen herzlich danken. Sie haben einen wesentlichen Bei-

, trag an den Umweltschutz geleistet. 
Ganz zum Schluss noch eine zweite Würdigung. Es hat sich in 
diesem sehr harten Kampf erwiesen, dass es nicht stimrrit -
wie oft behauptet wird-, dass man in diesem Land nicht mehr 
konsensfähig ist. Es kann ein Jahr, es kann auch zwei Jahre 
dauern, die Räte können hart aufeinanderprallen. Letzten En
des ist es aber doch noch möglich, sehr gute, sehrfortschrittli-, 
ehe Lösungen zu finden. Ich möchte Ihnen das gleichsam als 
letzten Gedanken.in dieser Diskussion, irll der wir uns alle sehr 
engagiert haben, unterbreiten. 

Angenommen-Adopte 
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Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative 
«zur Rettung unserer Gewässer» 

vom 6. Oktober 1989 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 

nach Prüfung der am 9. Oktober 1984 eingereichten Volksinitiative «zur Ret
tung unserer Gewässer» n, 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 29. April 1987 2>, 
besch/iesst: 

Art. 1 
1 Die Volksinitiative vom 9. Oktober 1984 «zur Rettung unserer Gewässer» wird 
Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 
2 Die Initiative lautet: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt: 

Art. 24 novies (neup> 
1 Natürliche Gewässer und Gewässerabschnitte, die noch weitgehend ur
sprünglich sind, sind samt ihrem Uferbereich umfassend zu schützen. 
2 Eingriffe in naturnahe Gewässerabschnitte, die trotz bestehender Belastun
gen ihr ursprüngliches landschaftliches Erscheinungsbild und ihre ökologi
schen Funktionen weitgehend bewahrt haben, sind örtlich zu beschränken. 
Unzulässig sind Eingriffe zu Nutzungszwecken, die unmittelbar oder durch 
Folgewirkungen den ökologischen oder landschaftlichen Charakter von na
turnahen oder von grösseren stark belasteten Gewässerabschnitten verän
dern. 

' Belastete Gewässer und Gewässerabschnitte sind samt ihren Uferbereichen 
unter Berücksichtigung ihrer Zuflüsse und Vorfluter zu sanieren, sofern die 
Wiederherstellung eines naturnahen Zustandes aus ökologischer oder land
schaftlicher Sicht gerechtfertigt ist. Die freie Fischwanderung sowie die na
türliche Fortpflanzung der Tiere sind zu sichern. 
• Eingriffe in Gewässer und ihre Uferbereiche sind schonend durchzuführen 
und auf das unerlässlich Nötige zu beschränken. 

1> B81 1984 III 994, 1985 1 278 
2> B81 1987 II 1061 
'l Die Volksinitiative verlangte die Einführung der Bestimmung als Artikel z4oct1n in die 

Bundesverfassung. Da die Bundesversammlung am 6. Oktober 1989 den Bundesbe
schluss über den Energieartikel in der Bundesverfassung verabschiedet hat, wonach 
diese durch einen Artikel z4oct1n ergänzt werden soll, wird der in der Volksinitiative 
vorgeschlagenen Bestimmung über den Gewässerschutz die Artikelnummer z4aovles 
gegeben, da die Volksinitiative und der Bundesbeschluss über den Energieartikel ein
ander nicht ausschliessen. 
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Volksinitiative 

Art. 2 

5 Wasserbaupolizeiliche Eingriffe sind nur zulässig, wenn der Schutz von Le
ben und Gesundheit des Menschen oder von erheblichen Sachwerten sie 
zwingend erfordern. 

• Bei neuen und bestehenden Stauhaltungen und Wasserentnahmen ist dau
ernd und auf der ganzen Länge der Fliessstrecke eine ausreichende Wasser
führung zu gewährleisten. Als ausreichend gilt die Wasserführung, wenn ins
besondere die standortgemässen Lebcn,gemeinschaften von Tieren unä 
Pflanzen fortbestehen können, schutzwürdige Landschaften oder wertvolle 
Landschaftselemente sowie Grundwasservorkommen hinsichtlich Menge 
und Güfe nicht erheblich beeinträchtigt werden, eine genügende Verdün
nung der' Abwässer sichergestellt ist und die Fruchtbarkeit des Bodens erhal
ten bleibt. 
7 Die Schmälerung wohlerworbener Rechte wird nach Massgabe von Arti
kel 221•r entschädigt. Für die Abgeltung entschädigungspflichtiger Eigen
tumsbeschränkungen errichtet der Bund einen Fonds, den die Besitzer von 
Wasserkraftwerken zu speisen haben. 
8 Den Organisationen des Natur-, Heimat- und Umweltschutzes sowie der Fi
scherei kommt Parteistellung zu. 

• Einsprachen und Beschwerden, die sich gegen nutzungsbedingte Eingriffe 
in Gewässer richten, haben aufschiebende Wirkung. 

Übergangsbestimmungen 
1 Vorhaben für die rechtsgültige Konzessionen oder Bewilligungen vorlie
gen, gelten als neue Eingriffe, sofern im Zeitpunkt der Annahme von Arti
kel z4noviea mit den wesentlichen Bauarbeiten noch nicht begonnen worden 
ist. 
2 Bis zum Vorliegen der gesetzlichen Bestimmungen erlässt der Bundesrat die 
erforderlichen Ausführungsvorschriften und regelt insbesondere das Bewilli
gungs- und Sanierungsverfahren. Liegen diese Vorschriften zwei Jahre nach 
Annahme von Artikel z4novies nicht vor, dürfen nur noch wasserbaupolizeili
che Eingriffe bewilligt werden. 
3 Artikel 24noviea und die vorstehenden Bestimmungen treten mit ihrer An
nahme durch Volk und Stände in Kraft. 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative zu verwer
fen. 

Ständerat, 6. Oktober 1989 

Der Präsident: Reymond 
Die Sekretärin: Huber 

1922 

2 

Nationalrat, 6. Oktober 1989 

Der Präsident: lten 
Der Protokollführer: Anliker 



Arrete federaI 
concemant l'initiative populaire 
«pour la sauvegarde de nos eaux» 

du 6 octobre 1989 

L'Assemblee federale de la Confederation suisse, 
vu l'initiative populaire du 9 octobre· 1984 «pour la sauvegarde de nos eaux» 1>; 
vu le message du Conseil federal du 29 avril 19872>, 
arrete: 

Article premi~r 
1 L'initiative populaire du 9 octobre 1984 «pour la sauvegarde de nos eaux» est 
soumise a la votation du peuple et des can.tons. 
2 L'initiative a la teneur suivante: 

La constitution federale est modifiee comme il suit: 

Alt. 24,-ta (nouveau) 3> 
1 Les eaux et-leurs secteurs naturels qui sont encore en grande partie dans leur 
etat originel feront, ainsi que leurs zones riveraines, l'objet d'une protection 
integrale. 
2 Toute inteIVention dans des secteurs proches de l'etat naturel qui, malgre !es 
atteintes qui y ont 6t6 portees, ont conseIVe dans une !arge mesure l'aspect 
originel de· leur paysage et leurs fonctions ecologiques, sera limitee localement. 
Les inteIVentions a des fins d'exploitation qui modifient de fa~on directe ou par 
repercussion le caractere ecologique ou l'aspect caracteristique du paysage de 
secteurs proches de l'etat naturel ou d'importants secteurs ayant subi de fortes 
atteintes sont interdites. 

3 Les eaux et secteurs ayant subi des atteintes ainsi que leurs zones riveraines 
sei::ont assainis, compte tenu de leurs affluents et de leurs exutoires, pour autant 

· que le retablissement de conditions proches de l'etat naturel s'avere judicieux sous 
!'angle de l'ecologie ou de la protection du paysage. La libre migration des 
poissons et 1a reproduction naturelle de la faune devront etre assurees. 
4 Toute inteIVention dans les eaux et leurs zones riveraines sera effectuee avec 
menagement et limitee au strict necessaire. 

5 Toute inteIVention de la police des eaux ne sera autorisee que lorsque la 
protection de la vie et de la sante d'etres humains ou la prötection .de biens 
importants l'exigeront de maniere imperative. 

t) FF 1984 m 1007, 1985 I 290 
2J FF 1987 II 1081 
3> La presente initiative populaire prevoit l'introduction dans la constitution d'un article 

24acdea. Or !'Assemblee federale a adopte le 6 octobre 1989 l'arrete federal relatif a un 
article constitutionnel sur l'energie, article portant le numero 24oc:dcs. C'est pourquoi la 
disposition constitutionnelle instituee par la presente initiative portera le numero 24 novics, 
cette derniere et l'arrete federal susmentionne ne s'excluant pas. 
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Initiative populaire 

Art. 2 

6 Pour toute installation de retenue ou tout prelevement nouveau ou existant, un 
debit d'eau suffisant sera assure en permanence tout le long du cours d'eau. Le 
debit sera considere comme suffisant lorsque notamment !es bioi:enoses locales 
peuvent subsister, !es paysages dignes de protection ou les elements de valeur du 
paysage ainsi que !es ressources en eaux souterraines ne sont alteres ni quantita
tivement ni qualitativement, la dilution des eaux usees est assuree et la fertilite du 
so! sauvegardee. 
7 La restriction des droits acquis sera indemnisee conformement ä l'article 221•r. 
Afin de permettre le versement des indemnites pour !es restrictions ä la propriete, 
lorsqu'il est obligatoire, la Confederation constituera un fonds qui sera alimente 
par !es proprietaires de centrales hydro-electriques. 
8 Les organisations de protection de la nature, du paysage, de l'environnement et 
de la peche peuvent se porter partie a des procedures. 
9 Les oppositions et recours relatifs aux interventions dans !es eaux, necessitees 
par l'exploitation, ont un effet suspensif. 

Dispositions transitoires 
1 Les projets pour lesquels des concessions ou des autorisations en bonne et due 
forme ont ete obtenues seron~ consideres comme de nouvelles interventions pour 
autant que !es travaux de construction essentiels n'aient pas encore debute au. 
moment de l'adoption de l'atticle 24novia, 
2 Le Conseil federal edictera !es .prescriptions d'execution necessaires et reglera 
notamment la procedure d'autorisation et d'assainissement jusqu'ä ce que !es 
dispositions legales entrent en force. Si ces prescriptions ne sont pas edictees dans 
!es deux ans qui suivent l'adoption de l'article 24aoria, seules des interventions de 
la police des eaux pourront etre autorisees. · 
3 L'article.24norieo et les dispositions ci-dessus entrent en vigueur des leur adoption 
par Je peuple et !es cantons. · 

L' Assemblee federale recommande au peuple et aux canto~ de rejeter !'initiative .. 

Conseil des Etats, 6 octobre 1989 

Le president: Reymond 
La secretaire: Huber 
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Conseil national, 6 octobre 1989 

Le president: Iten 
Le secretaire: Antiker 




